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iMehofen und Artern waren zwei zu den Besitzungen der Edlen Herren zu Heldrungen
'. gehörige Stücke. Vor 1309 war GeHofen eine Tempelherren-Commende,und

der Sitz der Ordensherren ist auf dein noch heute bei der Eberstcin'schen Familie befindlichen
Hauptgute, dem sogenannte!? Harrasischen Hofe, gewesen, an welchem Orte der General-
Feldmarschall Ernst Albrecht von Eberstein das verfallene, mit einem breiten Wasser¬
graben umgebene Schloß wieder hat einrichten lassen, welches aber jetzt, weil seit 1699
nur selten bewohnt, gänzlich verfallen und abgetragen ist. Der Tempelherren-Orden
mag wahrscheinlich im 13. Jahrh. GeHofen von den Herren v. GeHofen (welches Ge¬
schlecht erst im 18. Jahrh. ausgestorben ist) acquirirt habe,?. Nach Aufhebung des
Tempelherren-Ordens kamen 1310 Artern und Gehofcn an die Edlen Herren voi?
Hcldrungen,welches Geschlecht 1414 ausgestorben ist. Schon vorher (4390) ge¬
langte Artern, zu welcher Herrschaft Gehofcn geschlagen war, durch Kauf an Bruno IX.
Edlen Herrn zu Querfurt, dcu Schwiegersohn Dictrich's Grafen zu Hohenstein. Bruno X.
verkaufte jedoch 1448 Artern, Voigtstcdt und GeHofen an Graf Ernst zu Hohenstein
und an dessen SchwiegersohnGünther III. Grafen zu Mailsfeld, den? Ersterer 1452 seine
Hälfte abtrat. Kurz vorher aber, 27. Febr. 1448, verkaufte Bruno Edler Herr zu
Querfurt für 250 fl. rhu. seine „gerichte zcu gehoffen obir Hals vnde Hand Jin dorffe
vnde Im vclde mit allen zcugehorungen nichtis vszgesloßcn" den „gestrengt?? w. Ern
Heinrichen vnde Albrccht Haken, Hanse von kanncwerffin, alle yrn erbin vnde erb-
nemcn"*). Schon früher hatten die Herren v. Kannewurf das Schloß und den eigent¬
lichen Rittersitz erworben, die Herren v. Hacke^) dagegen ein von demselben abgeziveigtes
Gut, mit welchen? sie unter dein Namen eines freien Siedelhofes beliehen wurden. Um
die Zeit des Todes von Graf Ernst I. von Mansfeld (ff 1436) verkauften jedoch die
v. Kannewuf einen Thcil ihrer Güter als nochmals abgezweigtenfreien Siedelhof an
die Familie v. Trebra, das Hauptrestgut dagegen an die Familie v. Harras^*).

Nach einer von den? 1752 ch Grafen Ernst Friedrich von Eberstein herrührenden
Notiz erwarben die Gebrüder Hans und Philipp v. Ebersteiu schon vor 1529 in den?
zur gräflich mansfeldschcn Herrschaft Heldrungeu gehörendenMarktflecken GeHosen den
zuletzt der Familie v. Harras gehörig gewesenen Hauptrittersitz und außerdem noch
den von der Familie v. Hacke gegründetenritterbürtiger? freien Sicdelhof, als

a.) eine» freien Rittersitz zu GeHofen mit seinem Umfange und Zugchörung, einem Baumgartcn.
zwei Teichen, einem Grabgarten, einem Weingarten, ungefähr 53 Acker Wiesewachs, 11>/e oder
12 Hufen arthaftigen Landes feldegleich, 2l5 Acker Holz, einer guten freien Schaf- und Viehtrift
einen Backofen und Erbzinsen

von den Gebrüdern Friedemann, Andreas und Hans v. Harras;
d) einen freien Sicdelhof zu Gchofen mit einer freien Schaf- und Kuhtrift, 8Vz Hufen und1 Viertel Artland, 47 Acker Wicsewachs, 140 Acker Holz, einer Mühle, 2 wüsten Teichen, einem

wüsten Weingarten samt etlichen Leydcn und Erbzinscn
von dem Grafen Ernst zu Mansfeld, der zuvor diesen Rittersitz von Herdan Hacke
käuflich erworben hatte.

Im Jahre 1528 wurden den GebrüdernHans und Philipp v. E. auch die
obere und niedere Gerichtsbarkeit (lt. Lehnbriefs v. 20. Mai 1529), die hohe
und niedere Jagd und alle Regalia von den Grafen zu Mansfeld übertragen,als?

*) Kreyßig, Beiträge zur sächs. Geschichte III. 425. Nr. XI.
Mencken, Neript. rer. tlerin. I. 657. Nr. 132.

«*») Mencken, a. a. O. I. 667 ff.



e) die Hals- und Obergerichte aus allen ihren, ihrer Männer nnd Nnterthanen Gütern zu Ge¬
Hosen, wie auch zwei Drittel der Hals- und Nieder-Gerichtc auf der Straße und den
Gütern zu GeHofen, welche weder den v. Eberstein noch den v. Trebra zustanden, aber doch im
Dorfe, Flure, Felde und Holze lagen.

Die ersteil Acquirentenvon Gestosen ans der Ebcrsteinischen Familie, Hans nnd
Philipp, waren Enkel Karl's von Eberstein ans Marktsteinach bei Schweinfurt undSöhne Heinrich's v. Eberstein. Nachdem letzterer seinen Antheil an Marktsteinach an seine in
Franken verbliebenen Vettern abgetreten, hatte er sich 1453 und 1456 in dein nördlich von
Jena gelegenen Dornburg an der Saale und in dem bei Apolda gelegenen Flurstedt
seßhaft gemacht. Mit Heinrich, dessen Linie allein noch bis auf diesen Tag fortblüht,
ivar mithin der Übergang des Eberftein'schen Geschlechts von der freifränkischen Stamm¬
heimath nach Thüringen erfolgt, und zwar voin Main und der Fränkischen Saale zu¬
nächst nach der Elb-Saale; und nach einer nur 75 jährigen Seßhaftigkeit daselbst war
schon die Übersiedelung nach dem unteren Thcile der Goldenen Aue im Unstrutthale
eingetreten.

Heinrich war am 4. Januar 1451 mit seinem 1480 in der Gumbertuskirche zu

Ansbach als Schwanenritter beigesetzten Bruder Lorenz, seinem Oheim Ritter Gerlach

und dessen Söhnen Asmus und Wilhelm mit dem Schlosse Marktsteinach von dem

Bischöfe Gottfried zu Würzburg beliehen worden. Seine Söhne Hans, Simon, Karl

und Philipp hatten 1483 und 1490 die von ihrem Vater von Friedrich von Thüna

gekauften und auf sie vererbten Lehngüter zu Dornburg und Zimmern an Rudolf

v. Watzdorf verkauft und hatten nur die beiden freien Siedelhöfe zu Flurstedt be¬

halten, mit welchen sie 3. Mai 1483 von dem Herzoge Albrecht zu Sachsen und 4. Okt.

1501 (mit Ausnahme des 1496 in der Nähe von Bapersdorf erstochenen Schwanen-

ritters Karl) von dem Herzoge Georg beliehen worden waren. Zu diesen Gütern hatten

nach Simon's Tode Hans und Philipp noch anderweitcn Grundbesitz in Flurstedt und

Ober-Trebra durch Kauf hinzugebracht, mit welchem sie 8. Januar bezw. 1. August

1516 beliehen worden waren. Dabei hatten sie ihre fränkischen Vettern: die Ge¬

brüder Kilian und Georg von Eberstcin zu Bischofsheim vor der Rhön und die Ge¬

brüder Philipp und Mangold v. Ebcrstein, die Besitzer der fuldischen und hanauischen

Güter, zur gesammten Hand gezogen. Ebenso war schon ihr Vater Heinrich und Oheim

Lorenz von deren Vetter Peter v. Eberstcin, welchen: nach seines Bruders AsmuS

Tode das Schloß Marktsteinach allein zugefallen war, noch 29. Aug. 1478 zur ge¬

samten Hand gezogen worden. Nach Peter's 1488 ohne Hinterlassung von männlichen

Nachkommen erfolgtem Tode hatten nun freilich Heinrich's Söhne, welche mit Peter's

Schulden nichts zu thun haben wollten, versäumt, sich rechtzeitig zur Lehnsfolge bezüglich

des genannten Schlosses zu melden. Als „Hans und Philipp v. Eberstein Gebrüder

zu Flurstedt" dann zu spät sich wirklich gemeldet, hatten diese sich 22. Februar 1515

von dem Bischöfe Rudolf von Würzburg mit einer Geldsumme abfinden lassen.
Vor 1531 verkauften die nun in GeHofen angesessenen Gebrüder v. E. ihre

Güter zu Flurstedt und Ober-Trebra an Volkmar Thangel und dessen Sohn Heinrich,
welche damit „in aller Maßen solche Güter Hans und Philips v. E. Gebrüder bisher
zu Lehn gehabt" am 18. Mai bzw. 6. Okt. 1531 beliehen wurden. Beide Brüder,
Hans und Philipp, hatten schon von Flurstedt aus, ehe sie Lchnsvasallender Grafen
von Mansfeld wurden, längere Zeit hindurch in Verbindung mit dem gräflichen Hanse
gestanden. Aber andererseits waren beide Brüder auch nach der erfolgten Übersiedelung
nach GeHofen noch in persönlicher Beziehung zu ihren Nachfolgernim Besitze zu Flur¬
stedt und Dornburg geblieben. Philipp scheint bis 1506 im Auslande geblieben
zn sein, nachdem er den Kurfürsten Friedrich den Weisen 1493 nach dem Gelobten Lande
begleitet und darauf dem Könige Maximilianin Italien gedient hatte. Als er dann
endlich nach längerem Aufenthalte am Hofe zu Wien mit den Grafen Hoyer und Ernst
in deren Grafschaft Mansfeld hereingekommen war, wohnte er nebst Kaspar v. Watzdorf
dem von den Grafen 27. Sept. 1523 zu Artern abgehaltenen Berathschlagungstageals
gräfl. mansfeldischer Rath bei. Wie Hans 1528 als bereits in GeHofen seßhaft



auftritt und 26. Mai dieses Jahres neben dem Abte von Oldisleben und des Or. v.

Witzleben's Tochter Anna als Pathe bei der Taufe von Anton v. Werthern aufgeführt

wird, so wird ebenfalls Philipp in zwei Urkunden v. 19. Febr. 1529 und 1. Januar

1530 als daselbst angesessen bezeichnet; in der ersten tritt er als Abgesandter vom

Rathe des Königs Ferdinand Grafen Hoyer zu Mansfeld an den Kurfürsten von Sachsen

zu Weimar, in der zweiten als Bürge für den Grafen Gebhard z. M. auf.

Als nun die Gebrüder Hans und Philipp v. E. mit den von ihnen erworbenen

Rittergütern zu GeHofen 25. Januar 1531 von dem Grafen Ernst und nach dessen

Tode 8. März (Sonnab. nach Invoe.) 1533 von dem Grafen Philipp beliehen

wurden, nahmen sie auch „hier ihre fränkischen Vettern: Kilian zu Bischofsheim vor

der Rhön, Georg den Altern zu Giuolfs und Philipp — dessen Bruder Mangold

1522 in der bekannten Sickingischen Fehde gegen den Kurfürsten von Trier vor St.

Wendel erschossen worden war, und mit dessen Sohne Georg dem Jüngeren zum

Brandenstein 1540 Ritter Mangold's Linie im Manuesstamme erlosch — als Mitbe¬

lehnte an. Diese fränkischen Vettern erschienen 1534 persönlich in Eislebcn und

legten daselbst den Lehnseid ab. Bei seiner damaligen Anwesenheit in GeHofen ersuchte

der eben genannte Georg der Ältere v. E. aus Ginolss seine Gehofcner Vettern

„Philipsen und Hansen v. Ebenstem Gebrüder" um deren Fürbitte für sich und

seinen Bruder Kilian bei dem Herzoge Philipp von Braunschweig.

Der noch im Besitz der Familie befindl. Original-Lehenbrief von 1531 über den

Harrasischen Hof zu GeHofen lautet:

Nr. 1. „Graf Grnsts Zn Mansfelt kenvreif, Hans und phil'ip von Kverstein,

jn den Mitbekent. pliilip, Kilian vnd Georg von Oberstem. — Diler l'eßn-

brif ist zu Krtern gegeben" (steht auf der Rückseite).

U)ir Ernst Graue Zw Riansfcldt, Edler Herre Zw Helderungen, Dar vns,

vnsere Erben, Erbnhemen vnd sunst vor Zdermenigklich, dyßes briues unsichtigen,

hirmit öffentlich l Bekennen, das wir dye Erbarm, vhesten, vnser lieben getrewen

Hansen vnd Phillipsen von Ebersteyn, gebender Zw Gchoffen, vnd ire rechte Rien-

liche leybes lhensErbeu aufs ^ vuderthenig ansuchen vnd bitt, vnd woe der nicht

mehr seyn wurden, als dan vnd nicht ehr, Phillipsen, Kylian vnd Jorgen von

Ebersteyn, ire vetthern, vnd derselbigen I Rechte Rienliche leybs lehens erben mit

dyßen hirnachgeschrybenen guthern, von vns vnd vnser Herschafft Arthern Zw

lehen Rhürende, vnd jn aller maßen, wye sye dye ^ Bon Fridcman, Andreszen

vnd Hansen von Harres, gebrudern, erkaufst vnd an sich bracht haben, Zn Wunder¬

licher ansehunge irer getrewen dinste, szo sye beyde dein ! lVohlgebornen vnserm

freundlichen lieben Bruder, Grauen Hoyern, eyn lange Zeyt vnd auch vns ge-

than, hinfurder thun szollen vnd Ringen, gnedigklichen belihen j haben; Nemlich

Eynen freyhen Ritter sitz Zw Gehoffen mit seynem vmbfang vnd Zugehorunge,

Eynen Baunlbgarthcn, Zwene teyche, eynen grabegarthen, Eynen ^ U)ey?igarthen,

drey vnd funffzig acker wysewachs, vngefehrlich, Zwolffthalb adder Zwolff Hussen

arthafftiges landes, felde gleych, Zweyhuiiderth funffzehen acker holtz, Eyne j guthe

freyhe chchafftrifft vnd vhye trifft, Eynen Backoffen vnd mit nachfolgenden Zinsen

vnd fronen: Heynh Poytlender, Eyn vnd Zwentzig aide groschen eynen Pfennig!

Aufs Walpurg. von hawß vnd hoff, Eyn vnd Zweyntzig aide gr. eynen psg.

Ruchahel, eyn gans, drey huner Assumptio., Eyn fasthnach hun; Hans schmidt,

dreyzehen althe gr. eynen pfg. ! von haws vnd hoffe aufs Ivalpurg., dreyzen aide

gr. eynen Pfg. auff Rkichahel, Zwu gense Assumptio., eine gans von eyncm virthel

landes, vier huner Assumptio. von Eynem hoffe, j Zwey huner von eynem virt.

land, Zwey huner von eynem stugk landes, Zwey huner auff fasthnacht; Hans

Segemer, drcyzeheii althe gr. Eynen psennigk vom Haus ^ vnd hoffe Walpurg.,

dreyzen althe gr. eynen P>sg. Ruchahel, eyn gans, Zwey huner Assumptio., eyn

hun auff fasthnacht; Lucas gothschalgk, acht althe groschen von hauß vnd hoffe j

R?alpurg., acht alth gr. iRichahel, Zwu gense Assumptio., eyn ganß von Eynem



wysefleck, Zwey huner Zlssuinptio., Lyn hun auff fasthnacht; Hans Sparkeße, acht

alte groschen ^ vff IValpurg. von hauß vnd hoffe, acht alte gr. Attchahel, fnnff

pfyndt eyn virthel vnsleth Attchahel von eynem wysenstegk, acht althe jstfg. von

eyner leyten vff IValpurgis, s acht althe Pfennig auff Attchahel, Zwu gense, vier

huner, Affumptio., Zwey huner auff fasthnacht; Eiße birbenchen, Zwentzig althe

gr. von Haus vud hoffe IValpurg. Zweintzigk j aide gr.Abichahel, Zwu gense von eyncni

stuck landes, Zwey huner Assuiuptio., ein hun auff fasthnacht; Merthin lcheman,

acht aide grosch. vff U?alpurg. von hawß und hoffe, acht I aide gr. Abichahel, eyne

ganß Zwey huner Affumptio., Lyn hun auff fasthnacht; Osterhildt schmeyser,

Lylff aide Pfennig. IValpurg., Sechzehn aide pfg. Abichahel von hawß vnd hofsZ

Lyne gans Zwey huner Affumptio., eyn hun auff fasthnacht; Hans schpffer, eyn

gans Zwey huner Affumptio., Lyn fasthnacht hun, Zwu genfe von Lyncm stuck

landes, j gelegen Zm klebenthal; Hans hennebergk, Zehen althe groschen von eynem

wysenstegk auff IValpurg., Zehen alte gr. Abichahel, Lyne gans Affumptio., eyne

gans Zwey huner > von eynen stuck landes Affumptio., eyn hun auff fasthnacht;

Michel Wechter, Sechtzehen aide grosch. von hauß vnd houe IValpurg., Scchzehen

aide gr. auff Abichahel, drey gense, ^ Sechs huner Affumptio., drey fasthnacht huner;

Kplian Aneacker, Zehen aide grosch. IValpurg., Zehen aide gr. Abichahel von hauß

vnd hoffe, Lyn gans Zwey huner Affumptio. eyn hun I Auff fasthnacht; Balster

Hesse, Zweyntzigk aide grosch. IValpurg., Zweyntzigk aide gr. Abichahel von hawß

vnd hoffe, Zehen althe groschen IValpurg, Zehen aide gr. Attchahel von I Lynem

virthel landes auff dein Rhada, Zwu gense Zwey huner Affumptio., eyn hun auff

fasthnacht; Cnnrnd Hesse, Zehen aide groschen IValpurg., Zehen alte gr. Abichahel

von ^ hauß vnd hoffe, eyne gans Zwey huner Affumptio., eyn hun auff fasth¬

nacht; Clllih schmeyßcr, Zehen alte groschen IValpurg., Zehen aide gr. Attchahel

von hawß vnd hoffe, Zwey huner j eyne gans Affumptio., eyn hun auff fasth¬

nacht; Hans Velgker, Zehen aide groschen IValpurg., Zehen aide gr. Attchahel

von hauß vnd hoffe, Lyne gans Zwey huner Affumptio., Lyn ^ hun auff fasth¬

nacht; Heynrich fuchs, Zehen alte grosch. IValpurg., Zehen aide gr. Attchahel von

hawß vnd hoffe, Zwey huner Lyne gans Affumptio., Lyn hun auff fasthnacht;^

Ditterich Marx, eyne gans von dreyen Satteln landes, Zwey huner von hawß

vnd hoffe; Andres Zestschmau, ist Hansen von trebras Alan, gybt vier aide Pfen¬

nige von eyner ^ trawffe Zu der gaßen; Jobst Safferau, eyn gans von eynem

stugk landes an der Ritteburgischen schlewße, ist loß guth; Dpe Geuielinc zw Nitthc-

burgk, Sechs scheffel haffer, ^ stehen auff Aitzarth, auff IValpurg. Zm Attttage

Zugeben. — Vnd Halden auff irem houe Lyn Rindt, eyn schwcyn, gybt Lyn itz-

licher, welcher vhye hat, Lyn hun. Dye s hindersedler dyenen eyn itzlicher selb ander

dye drey vnd funffzig acker wysen, allen haffern auffbringen, das korn vmb den

Zehenden abschneyden, Lyn yder Sechs schogk s kuchen holtz hawen, stachs, haneff,

Rubeßanien abebringen, dreschen, Reyne machen vnd auff den boden bringen, kohel

setzen, Abist Zw werffen; des Abußen sye ynen ^ dye kost geben. — Cunh blinh,

achthalben schneberger auff IValpurg., achthalben schneberger Attchahel von hawß

vnd hoffe, funff gense, viertzehii huner Affumptio.; s Hans schreper, Sechzehen New

groschen auff IValpurg. vnd Alichahel von haws vnd hoffe, Zwey huner Zwu

gense Aßumptio., eyn hun auff fasthnacht, dyenet in allen I lentzen funff acker, füret

Zwene tage Abist, schüret Zwenc tage Lyn, fhureth Zwene tage hew, thuth eyne

Abargkfhure geg. Sangerhausen adder frangkenhauscn, woe ehr ^ aber geg. Stolbergk,

Northausen adder Lrffurdt fherct, thudt Lhr Lyne halbe schüre; dorzw geben sye

yme eynen scheffel Zw futther; Caspar Zimmerman, Sechs schneberg. ^ IValpurg.,

Sechs schneberger Attchahel von eyner halben Hüffen landes, Lyne gans, drey

gense, Sechs huner von hawß vnd hoffe, drey huner auff fasthnacht, Zwey huner >

von eyner halben Hüffen landes, dyenet Zu alle lentzen funff acker, schüret Zwene

tage eyn, Zwene tage Abist, Zwene tage hew, thudt Lyne Abargkfhure gegenn >

Sangerhausen adder frangkenhausen, woe aber geg. Lrffurdt adder Stalbergk ge-



fharen, thudt Ehr eyne halbe fhure; dye eyne halbe Hüffe gybt Iherlich Sechs
scheffel ! körn zur Spende; doran haben dye von Ebersteyn dyße lehen In lilaßen
dye von Harres gehabt; Baiher gerdeman, Sybendehalben schneberger Zwene
Pfennige lValpurg., > Sybendehalben schneberger Zwene Pfennige lilichahel, eyn
ganß drey huner, von eynen virthel landes, Eyn ganß drei huner von eyner
halben Hüffen landes, Ehret ^ In alle lentzen funff acker, fhuret Zwene tage littst,
fhuret Zwene tage eyn, Zwene tage hew, thudt Eyne lilargkfhure wye dye andern,
Hans ErHardt, Eynen I halben gülden Zwene Pfennig lValpurg., Eynen halben
gülden Zwene Pfennig lilichahel von seynen guthern, eyne gantz Zwey huner
Äsfuniptio., Eyn fasthnacht hun, ^ Ehret jn alle lentzen funff acker, fhuret Zwene
tage Eyn, Zwene tage littst, Zwene tage hew, thudt Eyne lilargkfhure wye dye
andern; Dye Genscleim, funff! schneberger vier Pfennig lValpurg. von haws vnd
hoff, funff grosch. vier Pfennig lilichahel, dritthehalbe gans Zwey huner Äsfuniptio.,
eyn hun auff fasthnacht, Ehret j funff acker in alle lentzen, fhuret Zwene tage Eyn,
Zwene tage littst, Zwene tage hew, thudt Eyne lilargkfhure wye dye anderen;
Nlbrccht leheman, Zehen schneberger^ lValpurg. von haws vnd hoffe vnd drey virthel
landes, Zehen schneberger lilichahel, Zwu gense Eyn hun auff fasthnacht, Ehret
In alle lentzen funff Acker, fhuret ^ Zwene tage eyn, Zwene tage lilist, Zwene
tage hew, thudt Eyne lilargkfhure gleych den andern; Gretha birbcuchen, Sechs
schneberger auff lValpurg., Sechs schneberger auff s lilichahel von hawß vnd hoffe
vnd Eyner halben Hüffen landes, funff groschen von eyner halben Hüffen landes
lvalpurgis, funff groschen lilichahel, Zwu gense vier > huner von dein steynern
hoffe, Zwu gense vier huner Assumptio., drey fasthnacht huner, Eyn scheffel lilhaen
voi: eyner halben Hüffen landes, Ehret Iii alle lentzen I funff acker, fhuret Zwene
tage eyn, Zwene tage inist, Zwene tage hew, thudt Eyne lilargkfhure wye dye
andern; BIrich Hanger, Eynen halben gülden Zwene j?fg. ^ lValpurg., eynen halben
guld. Zwene j?fg. lilichahel von eyner Hüffen landes, Vier schneberg. von eyneni
virthel landes, Zwu gense vier huner von hawß vnd hoffe j Assumptio., doruber
Ehret Ehr In alle lentzen funff acker, fhuret Zwene tage Eyn, Zwene tage lilist,
Zwene tage hew, froneth wye dye andern; Balher birbauch, ^ Vier alte gr. IVal-
purg. von haws vnd hoff, vier alte gr. lilichahel von 1 virt. landes, Zwu gense
vier huner Assumptio., eyne ganß von eynem hopffgarthen, ^ Zwey fasthnacht
huner, Ehreth In alle lentzen vierdehalben acker, vnd froneth wye dye andern;
Nickel Werner, vier alde gr. lvalpurg., vier aide gr. lilichahel > Von hawß
vnd hoffe, eyn hun Assumptio. eyn hun auff fasthnacht, Idem funff schne¬
berger von eynem virthel landes In: fhelde geleg., pflüget Im jhare
Eynen tagk Zuthungen; Eyne wüste Hoffstadt gelegen In der lllhelgaße,
Eyne wüste lfoffstadt auff dem gense lllargkt, Eyne l)offstadt bey Hans volcker - ^
lehent vnd dinet den von Ebersteyn vnd Zinset Sanct Barbara; Barthel Nhost,
achthalben grosch. von f virt. landes; Sechzehen j?sg. von eynen virt. land.^
Schindelmhan zw Nawßes. — vitz alles Nach lauth vnd Inhalts des kauff
briues vnd eynes vorßygelthen Registers, ynen von den von Harres vbergebenn.^
lleychen vnd leyhen Gedachten Hansen vnd phillipsen von Ebersteyn, gebrudern,
vnd Iren rechten lilenlichen leybs lehns Erben, vnd woe der nit wheren, als dan
vnd j Nicht ehr Phillipsen, Kylian vnd Jorgen von Ebersteyn, gevctthern, vnd
iren rechten lilenlichen leybs lehns Erben dye vorangezeygten guthere, ßo vhil sye
der ^ berechtiget vnd wir von Rechts wegen doran Zuuorleyhen haben, In vnd
mit Erafft ditz briues, dyeselbigen Nhu forth von vns, vnsern Erben vnd vnßerj
Ierschafft llrthern Zw Rechten: lllhanlhen Zw haben, der auffe Nutzlichst Zuge-
nißen vnd Zugebrauchen, den lehenen, ßo offt dye Zw falle komen, Rechte ge-
buernthe j Volge Zuthun, Vnser vnd vnser Erben vnd herschafft getrewe Iheinan
doruon Zuseyn, vnsern froincn furdern, schaden wharnen vnd den Nach iren: vor-
meg. ^ wenden, Vye guthere, wye gcburlich, verdyenen vnd sich dormit halten, wye
lllhanlhen guther Recht vnd gcwonheyt ist, Vorbey wir sye auch schützen ! vnd
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handthaben wollen vnd ire bekenthlicher lehen herre seyn, ßo offt ynen das von

Nhoten seyn wirde, Alles trewlich vnd vngeferlich. Hirbey seyndt ^ geweszen vnser

Rhete vnd lieben getrcwen Gttho Schlegel vnd Erenthreych Marshalgk. Zw vr-

kundt haben wir vnser angeborn Zngesygel wyßentlich ^ an dyßen briff hengen

laßen, Der gegeben ist Nach Ehristi vnsers lieben Herren Geburth Zm funffzehen-

hundert vnd Gynvndreyßigsten Zharenn I Dlithwoch Eonnsrsio. Saneti Dauli.

Beide Lehenbriefe d. d. 1531 Mittwoch Convers. Pauli finden sich auch in den

Lehens-Akten des Ober-Aufseher-Amts zu Eisleben*) öfter angezogen und sind daselbst

in Abschrift zu finden (s. Nr. 55. Loc. 2. Graf Hans Hoyer von Mansfeld die

von Eberstcin zu GeHofen wegen streitigen Weidewerks :c- 12. 1575).

Das von den Söhnen des Grafen Ernst zu Mansfeld 27. Mai 1532 ausgefer¬

tigte Register über die Pertinentien und Zinsen des Hacken-Hofes ist ebenfalls noch im

Original vorhanden und lautet:

Nr. 2. <fi. S.)

Volgende angezceygt das gut ^ vnd Rittersitz Zu Gehoffen ^ mit aller nutzunge

vnd Zu ^ behorungen, wye der wolge bornne Grafs Ernst Zu ^ Mansfeldt rc. seliger

das selbe von Herdan Haken erkaufst vnd volgendc Hanße j vnd Philip von Eber-steyn gebrudern widdervmb vorkauffh ^ dorvber wir Philip Graue vnd j Herr Zn
Mansseldt :c. vor vns ^ vnd vnsere Zungen vnnnmdig. f bruedere nach absterben
gedachts j vnsers Herrn vaters Znen eynen ^ kauffbriff, dyeweyl sye domit I nit vor¬

sehen, vff ditz vorsigelt ^ register lautende, vbergeben I haben.
(z. S.)

Eynen sreyhen Sedelhoff Zu GeHosen

mit eyner freyen Schafftrifft vnd

kuhetrifft

Neundehalb Hube vnd eyn virtell

arthafftiges landes Zn alle seldt

Siben vnd virzcigk agker wisewachs

.^Lvs agker Holtz Zm wigenthal

.y.y.yvihsagker i^/z virtel der gemeynbergk

.yMij agker Vs virtel an den fuchs löchern

Xn^/z agker dye Gern

.yvii^/z agker der Greuenbergk

Summa Hundert virzcigk acker

holtz

Eyne mehle

Zcwene wüsten teyche

Eynen wüsten weyngart.

sambt etlichen leyden

Mit nachvolgenden Zcinßen
vnd gutern

Hans kegel Hat Haus vnd hoff
Zcinßet

Lij gr. Michaelis

^ij gr. Walpurg.
i gans

ij huner

i hun vff sastnacht

(-5- S.)

*) Die meisten der LehcnS-Akten des ehemaligen Obcr-Nufschcr-Amts der Grafschaft Mansfeld
befinden sich jetzt in musterhaftester Ordnung in der General-Registratur des Appellations-Gerichts in
Naumburg a. d, S.

t»



Cuntz roseler Hat eynen hoff
Zcinßet
Zeij gr. lvalpurgis
ch^ij gr. Michaelis
i gans
ij huner
i hun vff fastnacht

Hans Erhart Hat eynen
Hoff Zcinßet
viij gr. Walpurg.
viij gr. Michaelis
i gans
ij huner
i hun vff fastnacht
Lyn stugk landes vnd Holtzflegk
In dem clebenthal Zcinßet
iiij gense,

Else mewffin Hat eynen hoff
Zcinset
iiij gr. Michaelis
iiij gr. Malpurg.
i gans
ij huner
i hun vff fastnacht
Lyn wüsten hoff ead. Zcinset
ij huner
i hun vff fastnacht
Lyn halb Hube landes ead. Zcinßet
TZc scheffel habern, dynet Zcwene

tage mit wagen vnd pserd.
Hans mauffe Hat eynen hoff

Zcinßet
Xvj gr. Walpurg.
Xvj gr. Mich,
ij gense
iiij Huner
ij huner vff fastnacht

Aßmus Hörer Hat eynen hoff
Zcinßet
L gr. Michaelis
L gr. Walpurg.
i gans
ij huner
i hun vff fastnacht

Lyne halb Hube landes Idem zcinszet
-(iiij sch. Habern vff Michaelis
Lyn holtzflegk Idein vnd eyne
wyse Zcinset D scheffel habern
vnd dynet Zcwene tage mit
den pferden,

Hans Egkart Hat eynen hoff Zcinset
Zt gr. Michaelis
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L gr. Walpurg.
ij gense
ij huner
i hun vff fastnacht
ij scheffel Labern von eim stugk

landes jn, Gtterthal
Heynrich megkeler Hat eynen

Hoff Zcinßet eyn fastnachthun
Iden, i hun aßumptionis von
eynen, stugk landes In, Gtterthal
gelegen

Else engten Hat eynen hoff
Zcinßet
Vj gr. Michaelis
Vj gr. Walpurg.
ij huner
i hun vff fastnacht
Ladem i virtel landes Zcinßet
iij huner
Lyn stugk In, clebethal Zcinßet
vj Psg. Michaelis
Lyn stugk vff der kharhoe Zcinßet
i fastnachthun
Lyn virtel landes Zcinßet
i hun

(?. S.)
Else fcldcrin Hat eynen hoff

Zcinßet
.V gr. Michaelis
L gr. Malpurg.
ij huner
Lyn wise ead. Zcinßet
-Wj gr. Mich.
Lyn holtzflegk ead. Zcinßet
ij sch. haffern,

Junge Hans pigkel Hat eynen
hoff Zcinset

gr. Michaelis
L gr. Malpurgis
i gans
ij huner
i fastnachthun

gc> Id. von dem lande vff der
eychenhart

Margaretha saffran Hat eynen
Hoff Zcinset
i gans
ij huner
i hun vf fastnacht
Laden, eyn virtel landes Zcinset
i gans
ij huner
i hun vs fastnacht
Laden, Vs Hube landes Zcinßet



Tiiij gr. Michaelis
Ladem ^/z Hube landes Zcinset
i gans
ij huner
i hun vff fastnacht
Lad. eyn wiße Zcinset
XXXij gr.
Lyn stugk vff der korn hoe Zcinßet
i gans
Dynet mit dem pflüge pflüget eyn
halb Hube landes ober fasten und
wynter, furt iiij tage getreydich
eyn, iiij tage mist vnd iiij tage
Hawe,

Dye Schnlhin Hat eynen Hoff
Zcinset
Ztiij gr. Malpurg.
Tiij gr. Michaelis
i gans
iij huner
ij huner auff fastnacht

forsten tielgker Hat eynen hoff
Zcinset
Ti gr. Michaelis
Ti gr. Malpurgis
i gans
iij huner
i fastnachthun

Hans Zherichaw Hat eynen hoff Zcinst
Viij gr. Malpurg.
Viij gr. Michaelis
ij gense
iiij huner
ij huner auff fastnacht
Zdem eynen weyngart. Zcinset
iiij huner
Zdem ein stugk landes Zcinßet
i gans

Albrecht scheffer i hun vff fastnacht

Hans schnman Hat eyn Haus Zcinßt
Viij gr. Michaelis
Viij gr. Malpurg.
i gans
ij huner
i hun vff fastnacht

Endres kersten Hat eynen hoff Zcinßt
ij genße
iiij huner
ij huner auff fastnacht

Margaretha Birbauchs Hat Zcwolff
agkcr lander Zcinßen
i fastnachthun, dynet Zcwene



tage mit pferde vnd wag.
Eadem eyn virtel landes gibt
i fastnachthun dynet eyn tag?

mit wagen vnd pferden
Eadem eyn virtel landes Zst Zrer

mutter gewest Zcinset
i fastnachthun dynet eynen

tag? mit pferde vnd wag.
Caspar erafft Hat eyn holtzflegk

Zcinßet ein fastnachthun
Michel wechter Hat eyn stugk

landes vnd holtzflegk Zcinset
iiij gr. Michaelis

Zdem eyne wyse Zcinset
ZMiij gr.
Zdem hat eyn leyde Zm Otter
thall Zcinßet
ij huner

fersten Birbauch Hat eyne halb
Hüffe landes Zcinßet
i hun, dynet Zcwene tage mit

wagen vnd pferden
Margaretha Neumburg. Hat

dye thier weyden Zcinßet
ij genße

Caspar Zcimerman Hat eyn
virtel landes Zcinßet
i fastnachthun dynet eynen
tag? mit pferde vnd wagen,

(M-
Zdem eyne wyse Zcinset
i j g ense gibt eyne gans Zu lehn

Zst voygts gewest
Aide Hans pigkel Hat Zcwolff agker

landes Zcinsen eyn fastnachthun
vnd dynet ij tage mit pferden
vnd wagen
Zdem eyn holtzflegk Im Eibischen
thale Zcinset
i gans

Hans schreyber Hat Zcwey stugk
landes Zcinsen
ij huner

Endres Henstedt Hat eyn stugk
landes Zcinßet
i hun

Item Zu Nawseßen eynen freyhen
Hoff Zcinßen eyn ganß

fersten lorenh Hat eyne wyse
Zcinßet eyn hun auff fastnacht

klichemepster Zu Reynstorff
Hat vnden Zm Bernthal
ij gense

Stessan vnd Zocnss Rese Zu Bretla



Haben eyne wise Zcinßet

s(^ij gr. vff Michaelis
(U- S.)

Vrban fnngkel Au Olbersleben Hat
eyn virtel landes Zu kappcndorf

Acinset

i virtel pfeffer

ij kaphanen

Au Thondorfs

Herman thomas Hat eyn virtel

landes vnd Acwene agker Zcinsz.

ix gr. i hl.

Hans Zherigke Hat Acwey stugk

landes Acinszen

vis ffffg. Mich.

Simon greue Au Mihe Hat

eyn virtel landes Acinset

V2 gans

Volgkmar Banse vnd Claus

Erffurt Haben eyn virtel landes

Acinßen eyn halb gans

An der gemeyne Zu Gehoffen

Geschoß vff Michaelis

viij schnebergisch schogk
S.)

Handtfroner besetzen vnd gangk I Hafftigk seyn -Wij, muß Atzlicher j selbander

dynen, Nenllichen ^ ItLis agker wysewachs, auff bringen, allen haffern, alles ^ korn

vmb den Acehend. schneyten ! Ader sechs schogk kuchenholtz I Hawen, flachs Hanfs

Rubesam ^ abbringen, kohel setzen vnd ^ nrist Zu werffen, dorAu gibt I man Anen
dye kost

Zcwolff tage dinst mit pferden ^ vnd wagen, wye obenange ^ Aceychent, domit

Awthun was ^ inan sye heyst, gibt man Anen ^ dye kost

Etzliche wüste hoffstedt Zusambt ^ den Erbgerichten vff seynem houen ^ vnd

der Aagt vnd fischerey, wye ^ dye Herdan Hake gebraucht hat.

Disz alles Au Glawblicher vrkunde ^ Haben wir H>hilip graff vnd Herr ^ Zu

Mansfeldt :c. ver vns vnd ^ vnser Aungen vnmundigen ^ brueder vnser Erben vnd

nachffomen vnßer Angesigel an dyses Register angehangen, ^ vnd vberantwort vff
(tZ. S.)

Montagk nach trinitat. An: ^ sunffAcehenhunderten vnd ^ Zwei vnd dreyßigst.
Aarn.

Mit ihrem Antheile an den Gerichten über Hals und Hand zu GeHofen nebst

Zubehör wurden am Donnerstag in der Psingstwoche (20. Mai) 1529 die Gebrüder

Hans und Philipp v. E. von Graf Ernst II. zu Mansfeld für sich und seine Brüder

und Vettern, die Grafen Hoyer, Gebhard und Albrccht, zu rechtem Mannlehen der Herr¬

schaft Artern beliehen, welche Beleihung Graf Philipp am Donnerstag in der Psingst¬

woche (1. Juni) 1531 wiederholte.

Den Original-Lehenbrief v. 1529 hat der 1811 ff Hof- und Justiz-Rath Wilhelm

Frhr. v. E. gen. v. Büring noch besessen. In wessen Händen sich derselbe gegenwärtig

befindet, ist nur nicht bekannt. Dagegen ist über die Obergcrichte zu GeHofen noch ein

Original-Lehenbrief v. I. 1562 vorhanden.

Nr. 3. „Lehenörieff über die Hvergcrichte zn GeHofen. Ao. 1562 den 9. tagk Map".

Mir Hans gcorge vnd jsteter Ernst Gcbrüdcre Graüen vnd Herrn zw Manns-

selt, Edle Herrn zu helderungen Ror Vnns, die Wolgeborne vnsere ^ sreundcliche



lieben Bruders vnd jungen Vettern Grauen Brunen und Alle unsere Erben Iegen
Idermennigklichen, dieses vnsers Briues ansichtigen, öffentlichen Bekennen vnd
thun ^ kunth, Nachdem Weilandt der Wolgeborne unser lieber Bruder Grafs Philips
mitt wißen vnd vorgunstiunge Weilandt der auch Wolgeborne» grauen hoiers,
grauen ^ Gebhardts vnd grauen Albrechts, graffcn vnd Herrn zu Wansseldt, Den
Erbaren vnd vhesten Hansen vnd philipsen von Ebcrstein, gebrudere, vnd Hans
von Trebra zn Gehoffen, ' Aller Christlichervnd seliger gedechtnus,vinb Ihrer
getreuer dinst willen, so sie bey Zeit Ires lebens seiner liebden vnd der Herschafft
Wansfeldt gethan, Ihnen vnd Ihren menlichen leibs lehens Erben die hals vnd
Obergerichte zu Geholfen eingereumet,geeigent vnd aus gnaden gegeben habenn,
Das nach obgedachts des von Trebra seligen Absterben die Erbarn vnd vhesten
Hans vnd Christofs von Trebra, gebrudere zu Gehoffen, als seine hinderlaßene
menliche leibslehns Erben, vor vns erschienen seint, ^ vnd vnderthenigklichen ge-
bethen, sie vnd Ire menliche leibsLehns Erben nntt oberwenthenn hals vnd Gber-
gerichte zu Gehoffcn, jnmaßen dieselben Irem Vater vnd den j von Eberstein
von Weilandt vnserin liebenn Bruder graffen philipsen seliger gedechtnus geeigent
vnd aus gnaden gegeben, so viel Ihnen daran zu Irem Antheil zu stendigk, gnedigk-
lichen zu beleihen: Als haben wir Ihre vleißige Vitt, auch getreue dinste, so sie
vns vnd vnser herschafft gethan vnd nochmals kunfftigk ^ thuen sollen vnd mugen,
angesehen vnd sie vnd Ire menliche leibslehns Erben mitt abgedachtem hals vnd
Dbergerichte zu Gehoffen, als ferne die reichen, sollen j oder mögen gcnannth
werden, nichts daran ausgeschloßen, jm dorffe vnd felde, auff der straßen, Eckern,
Wiesen vnd allen Geholtzen, so weit vnd ferne der ^ Gehoffische flur vnnd Trifft
sich erstreckt, mitt sambt einer ^eimstadt, so viel Ihn daran Inhalts hicbcvhor
darüber gegeben vorschreibunge zu Ihrem Zlntheil ^ geburet vnnd zustehet, gnedigk-
lichen beliehen, Dergcstaldt, das die von Trebra vnnd Ire Erben doselbst zu Ge¬
hoffen auff allen Ihren, Ihrer Rcenner vnd vnder thanen guethern, Eckern, Wiesen,
Geholtzen vnd andern Ihren guethern die hals vnd Gbergerichte haben vnd ge¬
brauchen sollen,

Was j aber vber angezeigthe guether, die wieder denen von Trebra
noch Eber stein zustcndigk sein vnd doch jm dorffe, flur vnd felde, geholtze, Wiesen,
Eckern vnd j andern guethern, so weith sich der Gehoffischen flur vnd trifft er¬
strecket, liegen, auch auf der straßen, sollen die vonn Trebra vnd Ihren Erben
die hals ^ vnd Niedergerichte den einen theil zugebrauchen zustehen, vnd denen
von Eberstein, Iren Erben, zwey theil der hals vnd zwey theil der vnder-
gerichte zustendigk I vnd zugebrauchen haben, In Allermaßen vnd mit aller ge-
rechtigkeit, wie wir der gebrauchen Helten mögen, nichts ausgeschloßen. Doch wollen
wir vnns, ^ vnsern Erben vnd Erbnemen die Zeise, Bteur vnd folge hicrjnnen vor¬
behalten haben, Dergestaldt, so wir In vnser Herschafft Heldrungen, Arthern vnd
Vogstedt, ^ In denselben durch aus Ateur vnd Zeise fordern oder nemen wurden,
das vns als dan die von Gehoffen auch nach vormuge vnd gelegenheit, so eines
Idenn ^ Guether woll ertragen können, zugeben vnd zuentrichten, Gleicherweise mitt
der Volge, das sie die auch vnuorderbet, Ihres vormugens, wie andere vnsere ^ vnder-
thane, zu thun vorpflicht vnd schuldig? seinn sollen. Reichen, Leyhcnn Ihnen, die¬
selbe gerichte vber hals vnd handt, Vberst vnd Niederst, wie Itzun-der
vormeldet, so viel wir daran von Rechtswegen zuuorleyhen haben, vnd In Aller¬
maßen, wie sie von wohlgemeltem vnserm lieben Bruder grauen phi-lipsen seliger
vnd Christlicher gedechtnus Irem Vater vnd den von Eberstein geeigent vnd
gegeben worden, sich der hinfuro zu halten, zugebrauchen vnd nach Irem Bcs-ten
zugeniesen ane mennigklichs einrede vnd vorhinderunge, Welche sie vnd Ire Erben
von Vns, vnser Erben vnd nachkommen an der herschafft Arthern zu Rechten: Wan-
lehn haben vnd neben andern Ihren Ritterguethern zu lehn Empfahen, die
vordienen vnd den lehnen, so offte sie zu falle kommen, wie geburlichen, rechte
vnd ge-jwonliche Volge thuen sollen, Alles treulich vnd vngefehrlich. Des zu vr-
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kmith habenn wir abgedachte grasten vnsere Insiegell vnden an diesen Brist wißent)
lich hcngen laßen, Der gegeben ist nach Ehristi vnsers lieben Herrn geburth Im
Tausent funff hundert vnd Zwey vnd Achtzigsten Iaren, Sonnabens nach Ascensionis
dominj, denn Neunden tagk Nlay.

Inns Jorg grnkk Lu Mnnskelt
in obwessrn riunl n» stnü
meines brnlicrn grnk netter ernste»
tZn Mnnstelt tt.

Der ältere Bruder Hans starb laut der von seinem Bruder Philipp 26. Mai
1549 den Grafen Hans Georg und Hans Albrecht z. M. über 20 fl. ihm von
dem RentmcisterBarchel Wydemann — „von wegen Hansen v. E. seines Bruders
seligen, so auf itzt nächst vergangen Ostern des itzigen Jahres vortaget" —
gezahltes Dienstgeld ausgestellten Quittung am 21. April 1549 ohne männliche Nach¬
kommen und vererbte seine Antheile an den Gehofener Rittergütern und an den Ober-
Heldrunger Zinsen auf seinen Bruder Philipp.

Der 1811 P Hofrath Wilhelm Frhr. v. E. bezeichnet aber das Jahr 1539 als
Hansens Todesjahr, weil nach einem ihm mitgethciltcn Auszuge aus des Grafen Philipp
z. M. Lchnbnche Philipp v. Ebcrstcin mit den Obcr-HeldrungcrZinsen 1539 Mittwoch
nach Mntlumi nposkoli (24. Sept.) allein beliehen worden sein und derselbe auf
Montag den Tag Michaelis 1539 nach Absterbenseines Bruders Hans die Lchns-
pflicht abgelegt haben soll. Da nun wirklich im Jahre 1539 der Mich aclstag auf
einen Montag, 1549 aber auf einen Sonntag fiel, so werden die Angaben meines
Großvaters Wilhelm wohl ihre Richtigkeit haben, und der Archivar Klunger, der
21. Sept. 1744 zu Visleben eine beglaubigte Abschrift der Urkunde angefertigt hat,
wird sich versehen und 1549 statt 1539 gelesen haben.

Die angeführte Quittung über 20 fl. Dicnstgcld lautet:
Nr. 4.

Ich Phillipps von» Eberstei» zu Gehoffenn vor mich meyne Erben vnnd
Erbnehmen hiemit diesem Briests öffentlich bekenne, das ich vonn wegenn der wol-
gebornen lhernn chanß Jorgen vnnd chernn Hanß Albrecht Gebrueder vnnd
von wegenn der andernn vnmundigenn Irer Gnadenn Brueder alle Grasten vnnd
Benin zu Mansfeldt w. Aleyne gnedigenn Hernn, Als von dem Erbarnn Irer
Gnadenn Rentmeyster Bartel wydeman Zwcntzigk Gulden in Aluntz Dinst Geldt
vonn wegen Hansenn von Ebersteins meynes Bruedern Seligenn, So auff itzt
ncchst vergangen Gsternn des itzigenn Iars vortagett, laudt der vorschreybung,
So Grast Hoyer von Abansfeldt Seliger meynein Brueder. seligen darüber vol-
zogenn vnnd gegebenn, Entpfangenn, Entricht vnnd zu gutten Gnuge vergnüget,
Sage derhalbenn wolgedachte ineyne gnedige Hernn, Auch obgenicltten Irer Gnadenn
Rentmeyster Solcher Zwentzigk Gulden Dinst Geltt vnnd wer deshalben (Ivittirens
Nottürfftig hieinit gaiitz ^vidt frez>, ledigk vnnd loeß, des zu vrkundt vnd warer
bekanntnuß Hab ich mcynn angeborn Handtpitzschir hie zu Ende dieses Briests an-
gedrucktt, Geschehelt Sunnttagk nach Luntutk Im sutiffzehen chundertcti vnnd Im
Nenn vnd vierzigsten Iar.

(L. S.)
Daß vorstehende Abschlifft mit dem bey hiesigen G'vtüv aufbehaltenen Orizliml-Voonmeute

von Ivort zu IVort gleichlantendt befunden worden, solches wird unter vordrurknng des hoch-
fürstl. Gräfi. Illannßfeld. Regierung? Jnsiegels und meiner eigenhändigen llnterschrifft hicrniit
attestiret. Eißleben, den 2 z. Lsxtdr. Johann George Llunger ^.relüvarins.

Hansens v. E. Bruder Philipp starb in hohem Alter (ca. 80 I. a.) 1554 am
Mittwoch nach Lueiä (19. Dez.) zu GeHofen und wurde in der Kirche daselbst beigesetzt.
Sein von mir 1859 aufgezeichneter Grabstein (s. meine Beigaben) trägt die Umschrift:
„Jmw . Ilni 1554 . avk . eleu . NiNvooben . mmb . I) . Uuoic . ist . in . .
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vorsolliäsn . cksr . A-esImmA (für gestreng) . vncl . vlisstö . Ulülips . von Mar-
stsin." Bei Gelegenheitdes Abbruchs der alten Kirche zu Gchofen (im März 1859)
wurde Philipp's Grabgewölbe geöffnet, und es fanden sich sein Schädel, seine Haare, sowie
die Kleidung, als ein braunseidner, mit Blumen durchwirkter Rock, schwarzseideneBein¬
kleider und lange weißseidene, vorzüglich gewirkte Strümpfe noch sehr gut erhalten,
während die übrigen Körpertheilemürbes, kreideartigesPulver waren. Diese Überreste
wurden mit denen seines Ur-Ur-Enkels des Domherrn Anton Albrecht v. E. in einem
neuen Sarge in der 1866—68 neu erbauten Kirche unter dem Altare beigesetzt.

Von Philipp's Söhnen wurden 1563 von dem Grafen Hans Hoyer z. M. Hans,
Philipp, Ernst, Georg und Heinrich beliehen, welche Gebrüder v. E. auch den
zwischen ihnen einerseits und Christoph v. Trebra andererseits 1570 am Donnerstag
Andreastag (30. Nov.) geschlossenenVertrag wegen der Jagd unterschrieben.

1580 waren nur noch Hans, Georg und Heinrich am Leben, welche wegen
der gegen den älteren Bruder Hans ausgeklagten mansfeldischcn Bürgschaftsforderungen
gezwungen wurden, eine Erbthcilung ihrer Güter zu GeHofen vorzunehmen, bei welcher
13. Febr. 1584 Hans den Hackenhof bekam, Georg und Heinrich aber den
Harras'schen Hof und die Zinsen zu Ober-Heldrungen erhielten.

Wie aus den in den Liquidations-Aktenbezüglich des gräfl. mansfeld. Kreditwesens
befindlichen Verschreibungen der Grafen z. M. ersichtlich ist, hat sich Hans Lanior v. E.
bereits vor 1506 für die Grafen in Vorschüsse und Darlegungen eingelassen. Nach
geschehener Requisition von GeHofen aber durften die v. Eberstein als Vasallen nach der
Strenge des damaligen Lehenrechts sich nicht weigern, wenn sie nicht der Felonie sich
schuldig machen wollten, für ihre Lehenherrenauf deren Verlangen sich zu verbürgen.
Hierdurch kam es leider, daß außer verschiedenen den Grafen baar dargeliehenen Posten
die Gebrüder Hans und Philipp v. E., sowie nach 1554 Philipp's Söhne, und be¬
sonders der älteste derselben,Hans ckuuior, noch als Bürgen für 23 500 Goldgülden
(den Gfl. zu 26 Gr. 8 Pf. gerechnet), 27 526 Thlr. und 27 408 Mfl. gegen manS-
feldische Gläubiger hafteten.

Gegen die Grafen zu Mansfeld, welche schon zu Anfaug des 16. Jahrhunderts
in eine große Schuldenlast gerathen waren, brachten vorzüglich die auswärtigen Gläubiger
Klagen bei den sächs. Gerichten an. Diese Gläubigerhatten sich freilich besser vorge¬
sehen, als diejenigen, welche in der Grafschaft Mansfeld Lehen- und andere Güter
hatten, da letztere nicht, wie jene, sich specielle Unterpfänder und Konsense der Lehnherren
hatten geben lassen. Als nun alles in die Grafen drang, so ergriffen sie das Mittel,
um nur eine ansehnliche Kompetenz zu erhalten, unter dein Namen einer vertrauten An¬
heimstellung ihre Besitzungen in die Hände der Lehnherrcn Sachsen und Magdeburg
(d. i. Brandenburg) zu cediren. Beide Lehnherren bestellten Kommissaricn,vor welche
die sämtlichen Gläubiger der Grafeu 30. Dez. 1570 citirt wurden, und nach dem lang¬
wierigen Liquidationsverfahrenwurde endlich 22. Okt. 1530 zu Eisleben das Haupt-
Designations-Urthel publicirt, nachdem schon 1570 die Sequestration mit Setzung
eines Ober-Aufsehers eröffnet worden war. In die erste Klasse kamen die Konsens-
Gläubiger, in die zweite Liedlohn. Das „Urthelbuchä« xublieuto Eisleben, den
22. Oetobris ^.o. 1580" befindet sich jetzt im k. Provinzialarchive zu Magdeburg
(Erzstift Magdeburg II. 360).

Unter den mansfeldischcn Gläubigern, gegen welche die Söhne des 1554 ff Philipp
v. E. und besonders der älteste derselben Hans Junior hafteten, klagten namentlich
Nicol's v. Lichtcnhayn Erben, die Wurmbe, v. Schörbrand, v. d. Tann, v. Rockhausen,
v. Burckersrode,v. Rüxlebcn, Hacke u. a. von Zeit zu Zeit ihre Bürgschaftsfordcrungen
aus, erhielten Immission, schlugen die Zinsen zum Kapitale, was die Summen noch ver¬
mehrte, bis endlich 1578 nach der Permutationzwischen Sachsen und Magdeburg,als
GeHofen nebst der Herrschaft Artern vom Stifte Magdeburg mit seiner Hoheit an Kur¬
sachsen abgetreten wurde, Valentin v. Lichtcnhayn auf Gleina und Vitzenburg es
dahin brachte, daß, nachdem 18. Mai 1581 die Ausklagung seiner Forderungen gegen
Hans v. E. wegen mansfcldischcr Bürgschaft bis zur Exekution gediehen war, die Voll-



streckung derselben auf den 21. August 1581 anberaumt wurde. Nach einem interi¬
mistischen Vergleiche v. 11. Juli 1582 versprachen die drei damals noch lebenden Söhne
Philipp's v. E., Hans, Georg und Heinrich, dein Valentin v. L. Grundstücke abzu¬
treten, worauf durch einen Abschied ck. ck. 27. Aug. 1582 bei 200 fl. Strafe den Ge¬
brüdern v. E. auferlegt wurde, ihre Güter an Äckern, Hölzern, Wiesen zc. in drei gleiche
Theile abzutheilenund dieselben unter sich zu verlosen. Es sollte durch Hansens Theil
zuerst Lichtenhayn, dann den Wurmben, darauf den v. Schörbrand und Nicol v.
der Tann zu ihrer vollständigenForderung verholfcn werden. Auf anderweite kom¬
missarische Aliflage v. 22. Juli 1583 wurde den drei Gebrüdernv. E. bei 500 fl.
Strafe im Unterlassungsfalle auferlegt, von ckuko bis zum 10. August die Thcilung
vorzunehmen.

Nun erfolgte eine Erbtheilung der Gebrüder nach einer formiitcn Taxe in drei
gleiche Theile, und beim Losen am 2. Aug. fiel Hansen der halbe Harras'schc Hof
mit 7 Hufen Land und Heinrichen die andere Hälfte des Harras'schen Hofes mit
7 Hufen Land zc. und Georgen der Hackcnhofzu. Allein Lichtenhayn protestirte
wider diese Thcilung, da man Hausen die Felder in der Mitte zugetheilt, wodurch er
immer zwischen inne läge und steten Streit und Beschwerden befürchte; daher wurde
endlich laut kommissarischemProtokoll v. 13. Febr. 1584 die Sache dahin ausgeglichen,
daß der Georgen zugefallene Theil, der Hackenhof, dem Hans v. E., mithin seinem
Gläubiger Lichtenhayn, zugetheilt werden sollte nebst einem Drittel der Länderei hin¬
wärts; Georg und Heinrich v. E. aber sollten die anderen zwei Drittel der Pertinenzicn
nebst dem Harras'schenHofe, wobei 14 Hufen waren, allein erhalten.

Vgl. des StaatsarchivsMagdeburg ThüringischeKopialbüchcr:
1583 23-11. Der Kurfürst von Sachsen au den Ober-Aufseher Lindenau und Amtmann zu

Hcldrungen. Soll berichten wegen llsoi'A und Heiurieb v. Eberstcin's brüderlicher Erbtheilung, über
ihres Bruders Haus zugefallene, vcrholfene Güter und auch wegen der Alimentirung seines WeibeS und
Kinder und der Verhandlung mit den Gläubigern, auch soll Hülfe gewährt werden gegen die Ungcbühr-
lichkeiten Valcntin's v. Lichtenhayn. — Lop. v. 1583, toi. 564.

1585 31/Z. An den Ober-Aufseher v. Dieskau und Amtmann zu Heldrungen. In Sachen
Hans und <ZeorA v. Ebcrstcin o/a Valentin v. Lichtenhayn, Schulden halber. Termin angesetzt.

Lop. v. 1585, toi. 157.
1585 13 >6. Dgl. o/a zc. Lichtenhayn und Christoph Schorbrandt. — Ibiäem toi. 47V.
1586 4-8. An den Ober-Aufseher v. Berlepsch und Kaspar v. Kutzlcben zu Grüningen. In

Sachen liaus v. Eberstein zu Gchofcn wegen seiner Schwester o/a Valentin v. Lichtenhayn und seines
Sequesters. — Lop. v. 1586, toi. 592.

1622 15/2. Au den Ober-Aufseher. Georg Philipp von Witzleben in Vollmacht Hans 6sorg/s
und Haus llsiorieb's v. Eberstein, welche die Lehen deS Laokeubokss au Valentin v. Lichtenhayn aufge¬
lassen, und den von Wölk Oislriob v. Ebenstem und Abraham Esaias Sebioß'el dagegen erhobenen
Widerspruch betreffend. — Lop. v. 1622, toi. 28.

1624 24 9. An den Ober-Aufseher. In Sachen Wölk vietriob's v. Eberstein o'a HanS
Christoph v. Trebra wegen des Haokeudotos. Die Parteien sollen vernommen werden,

vox. v. 1624, toi. 243.

Lichtenhayn, der 30. Sept. 1586 den Hackenhof in Nutzung erhalten hatte,
cedirte 30. Sept. 1592 seine Anrechte anfänglich wiedcrkäuflich auf 3 Jahre, dann erb¬
lich für 7000 Gülden an Albrecht Staritz zu Stcuditz, dessen Söhne, Albrecht und
Hans, ihre Rechte an diesem Gute wiederum 7. Febr. 1603 an Kurt Bctmann v.
Trebra zu Gchofen, Baltzcrn v. Trebra zu Schloß Hcldrungen nnd Wolf Christoph v.
Rockhausen zu Kirchscheidungen, als Vormundender damals unmündigen Gebrüder
v. Trebra, abtraten. Lichtenhayn klagte zugleich auf Abtretung und Lehnsauflassung
des Hackenhofes, auf dessen Abtretung 21. Januar 1605 in der Appellations-Jnstanz
erkannt und dies Urthel 12. Juli 1606 läuterungsweise und 16. Juli 1614 ober-
läuterungsweisekonfirmirt wurde, weil „Valentinv. Lichtenhayndas Dominium utilo
des Hackenhofes wegen 6184 fl. 3 Gr. 6 ^ Schulden richtig erlangt und daß der
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Debitor HanS v. E. das ihm bei der Immission reservirte Ablösungsjahr vergeblich

verfließen lassen, dahcro er solches auf seinen Abkaufen Kurt Betmann v. Trebra bc-

ständigcrwcise gebracht, und bemeldcten Hansen v.Eberstcin's Söhne: Philipp Christoph

und Wolf Dietrich v. E., nicht allein ihres Vaters knotmn zu prästiren schuldig,

sondern auch in obbcmeldter Dallnitivu den 21. ckunuarü 1605 das Gut ihm ab und

dem v. Lichtenhayn zuerkannt worden, dagegen Wolf Dietrich's v. E. und Abraham

lllsainn Schlegel s — (Wolf Dietrich's v. E. Gewalthaber, welcher vorgab, durch Session

das Vorkaufsrecht erlangt zu haben, welches die Ccdenten nach längst verflossener Jahres-

frist selbst nicht gehabt) — angezogene litis panäsn? ihnen in nichts vorträglich sein

kann, weil W. D. v. E. in der Läuterungs-Prosekntion beim Appellations-Gcricht zVnno

1606 zc. seine Nothdurft rechtlich einbringen lassen, aber dessen und der Läuterung un¬

geachtet am 12. ckutii 1606 erkannt worden, daß es bei abgedachtem Endnrtheil ver¬
bleiben und also dasselbe rsspeetn Wolf Dietrich's v. E. res jndiautm zc. worden".

Nachdem nun auch Philipp Christoph's v. E. Söhne: Hans Georg und HanS

Heinrich, gerichtliche Auflassung gethan und Dietrich Zeuge zu Ullenhausen als

Vormund von Philipp Dietrich's v. E. Söhnen (der Agnaten von Georg's v. E.

Dcsccndcnz; Heinrich war schon 1600 ohne männliche Nachk. gestorben) die Einwilligung

gegeben hatte, wurde endlich Ist. Dez. Iti22 Hans Christoph v. Trebra, dem der

Hackcnhof bei der brüderlichen Theilung zugefallen war, mit diesem „freien Ritter¬

gute" auch beliehen. Der mir vorliegende Original-Lehnbricf lautet:

Nr. 5.

Des Durchlauchtigstenn, ^ Hochgebornenn Fürsten vnndt Hern, Hern Johanns

Georgen Hertzogen ! zue Sachßen, Gülich, Tleve vnndt Bergk, des; heiligem; Römi-

schenn Reichs; Trtz-marschalln vnndt Thurfürstenn, Landtgraffen inn Düringen»,

Rlarggraffenn ^ zue Rkeyßen vnndt Burggraffen zue Rlagdeburgk, Grasten zue der

2Narck j vnndt Rauenßburgk, Herrn zue Raucnsteinn zc., Nieines gnedigsten Herrn

Dieser s Zeitt inn die Grafschafft Ncansfeldt verordenter Gberaufseher vn'dt ^ Haubt-

mann zue Sangerhausenn, Ich Jacob von Grünnthaall zue Vogkstedt, j Trafst

dieses gegen Nienniglichenn thue kundt vnndt bekennen, Demnach s vor mier heute

Dato der Tdle vnndt Thrnveste Hannß Thristoff vonn ^ Crebra zue Gehofenn

inn der H>ersohn erschienen», ahn: vnndt vorbrachtt, ^ Welcher gestaldt Valtinn

vonn Lichtenhain» vf Gleina vnndt Vitzenburgk Seel. j inn Gräfflicher Nianß-

feldischer Bürgschafftsachen vor Hanns; vonn s Tbcrsteinn Seeligen zue Ge¬

hofenn daß Ihme Tbersteinn durchs loß zuegefal-lenes freyes Ritterguth

doselbst, der Hackenhoff genantt, erclaget vnndt ^ erstanden», Auch vf der in ^.nnn

(536. den 5L>. Fsptsmbris von dem Thürs. I Sächß. zue dieser Sachen» verordenten

Herrn Connnis^urikn zue vndterschiedenen s mahlen» ertheilete Hülffs: Inunis/cknns:

Vax: vnndt traditions Abschieden ^ an sich bringen vnndt annehmenn müßenn,

Hernacher aber solche güttcrc hinn-wicderumb lautt eines hierueber vfgerichtenn

Paust RnesWNS, deß dutu j Naumburgk, den 50. Lsptembris.-Vnno (5H2, Albrecht

Staritzenn I vnndt deßelben Trbenn zue Schteuditz vmb vnndt vor Sieben Ta ei¬

se ndt gülden gutter ^ Reichß: vnndt Fürsten Niünz, Anfangs vf Drey Iharlangk

wiederkeuff-flichenn, also dan Trblichenn zuegeschlagen vnndt hingelaßen worden,

Nach-sinahlß aber allß deßen nachgelaßenenn Söhnen», Albrechts vnndt Han-sten

Staritzcn gebrüedern, gelegenheit nicht sein» wollen, solchen Rittersitz j lenger zuebe-

haltenn, hetten Sie demselben hinwiedermnbn sambt Schaff: ^ vnndt Viehetrifftenn,

Länderey, Wiescwachs, gehölzen, Teichen, Weinn-Pergk, Zinß, Dienstfröhner vnndt

allen Andern doreinn einverleibeten einn- ^ vnndt Zuebehorungenn, nichts davon

außgcschloßen, Thurdten Bethman vonn ^ Trebra doselbsten, Baltzarn vonn Trebra

zue Schloß Heldrungenn, vnndt Wolfs ^ Thristoff vonn Rockhausen zue Airchscheü-

dingen, allß der dotzuemahln j Vnmündigenn gehrüedern von Trebra verordenten»

Vormunden, nach außweisung j dero hierueber am dato Naumburgk, den 7. lltzbrnnij

Zl.nno (602 ^ vfgerichten vergleichung anderweit Aeufflichcn zuegeschlagen», vnndt
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nun-hnehro solcher Gackenhofs inn Brüederlicher Trbtheilung Ihnre Hannß ^ Christofs

vonn Trebra zuekoinmenn, welcher solchen auch noch äuto inn ^ ?os^SW, nutz vnndt

gebrauch hette, Derohalbenn nochmahls Ihn vnudt seine rechte leibes lehens Trbenn

dainitt zuebeleihenn, gebethenn, ^

Ob nun wohl eine geraume zeitthero Ich seinen Ostitis stadt zuegeben be-^

dencken getragenn inn betracht, daß wegenn vfflaßung dieses Tberstei-chischenn

Guttes deß Hackenhoffs allerhandt streittigkeitenn sich er- eignet, Dieweill aber Ambts-

halbenn Ich diese Irrungenn vndter Andern« mehr am 25. Vebruwij dieses Ihares

inn nottürfftige Verhör I getzogenn, Auch Hannß Georg vundt Hannß Heinrich

von Tbersteinn ge- bruedere wie vormahls Schrifft: allß auch itzo persöhnlich

deine vonn ! Lichtenhain« gerichtliche vflaßung gethann, so wohl auch Ditterich

Zeuge ^ zue Vttenhausenu Duturio uoiuins, Philipp Ditterich von Tbersteius^
seligen nachgelaßenenn Vnmündigenn gleichförinig, daß er hierwieder ^ nicht eon-

truäi einen Aöntte, sich erclehret, Auch Lichtenhainischer Nun-cluturlus Thristoff

(luesius Hannßen Thristoffenn von Trebra, ^ allß itzigen Dos^ssxoru die Lehen an

berührten« Hackenhoff ebenerinaßen ^ würcklichenn aufgelaßenn, vnndt vngeacht

IVolff Ditterich von Tber- stein« hierwieder protestiret, vnndt an Thürs.

Sächßischen Hoff zue > Dreßdeu litis xkiiäsutiuni ulle^irst, Nichts wenigers .Inäi-

eluliter sich j vor Auer erbothenn, Aus« fall Tr binnen« obgesetzten «tut« vnndt

Sächßisch. ) frist die prueteuäirte litis peuclent?: wie recht nicht beibringen« j vnndt

erweisen werde, Daß also dann vf solchen fall Tr auch an seinem ^ theill die Lehen

vfgelaßenn gehalten haben wolte, Die Andern Tber-stein« aber vnndt in eventuin

do gleich die piueteullirte litis penäent? j soll erwiesen werden, liti et tluusue

renuneiret, Inmaßen meiner dozue- mahlen vndter Andern ertheilete vnndt in lloe

pasxu erafft rechtens erreichte ^ Abschiebt nütt mehrerm außweiset, Vber dieses alles

vngeachtet obige vnndt andere j eingewandte sxoeptioues, Auch höchstgedacht Ihr

Thürs, gn. diese fachen den 7. ^ nechst abgewichenen« Monats septembris zue

Dreßdeu durch deroselben Herrn ^ Tantzler vnndt Rathen« selbstenn gnedigst seu-

teutloumet vnndt nner anbevohlenn: j IVeill aus denen in Ihr Thürs, gn. Tantzley

zue Dreßdeu vorhandenen ^.eten, ^ so Ihr Thürs, gn. anderweidt vorgetragen vndt

abgelesen worden, sich befin- det, daß vermöge deß im Oberaufseher Ambt, am

26. Nuy ^.nno >586 j crgaugcnen Immisxions Abschiedes vnndt am 2 s. .tunnurv

^.nua 1605 ! zu Dreßdeu erösneten Vrttells Valtinu vonn Lichtenhain« daß I)omi-

nimu > utile deß Hackenhofes wegenn Sechß Tausendt Tin« Hundert Vier vndt

Achzig ^ guldenn drey groscheu Sechß Pfenning Schulden, vnndt daß der Debitor

Hannß von Tbersteinn daß Ihme bey der Imiulsxiou ressrvirte Ablösung? I

Ihar vergeblich verfließen« laßen«, richtig erlanget, Dahero Tr solches ^ auf seinen

Abkeusfer Thurdt Bethman vonn Trebra bestendiger weise j gebracht, vnndt

bemelten Hannßen von Tbersteins Söhne Philipp Thristoff ^ vnndt Wolff

Ditterich vonn Tbersteinn nicht allein« Ihres Vaters ) tuetmu zue praestirsu

schuldig?, Sondern auch inn obermelter tstinl-tiva den 2s. ckunuuris s605. daß

Guth Ihnen ab: vnndt deine ^ vonn Lichtenhain« zuerkanntt worden, Dargegen

mehrerinelter Wolff ^ Ditterichs vonn Tbersteinn vnndt Abrahanrb Dsuius Schlegells

angezo-gene litis peucleut?: Ihnen inn nichtes vortreglich sein« kann, Weill I Wolff

Ditterich vonn Tbersteinn inn der Leutterungs Drosseutiou ^ beim ^.ppsllutiou

gericht Inno s606 durch seinen Anwaldenn Z Georg Römern seine notturfft Recht¬

lich einbringen laßen«, aber deßen j vnndt der Leutterung vngeachtet am s2. .lulis

s606 erkantt worden, j Daß es bey obengedachtenn TndtVrttell verbleiben vnndt

also daßelbe > respsotu !Volff Ditterichs von Tbersteinn res juäieutu, auch nun¬

mehr ^ wegen Philipp Christofs? Söhne Hannß Georgen vnndt Hannß > Heinrichs

vonn Tbersteinn, allß deß «nuten vnndt lutervenienten ) sdeßen luterveutivu doch

auch am s6. .lnlij s6 lI aberkauntt, vnudt I daß Vrttell res su«lieutu worden)

Rinder Vormunden« Ditterich ! Aengenn vor Tuch beschehene Itenuneiution der

gantze Proeeß erörttertt ! worden«, Darwieder Schlegel! mit angetzogener (les^ion
2
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deß Vorkauffs ^ Rechts, so die (lsäsntsn nach langst verstoßener Iharesfriest selbst

nicht gesthabt, noch dergleichenn LlöWionkS in ksuäis absq. (lonsensn Dmnini tknän

stadt ^ habeini können?:, sich nicht zue behelffenn: Daß Ich die Partheycnn ^ aller¬

seits förderlichst diese gnedigste rssointion eröff:en vnndt deroselbenn gen:eß ^ be¬

scheiden vnndt weiseim, Darneben dein vonn Trebra antzeigenn, daß Sie denen

von I Lichtenhain schrifftliche auflaßung förderlichst einschicken?: vnndt der deichst

nung hallier fernerer anordnung gewarten solle?:?:, Welches alles auch ^ zue gehor-

sambster volge von nner den Partheyen, sonderlich auch Abrahamb ^ Esaiae

Schlegelln, Allß Wolff Ditterichen vonn Ebersteins Gewalt- habern, durch einn

A?::bts Bevehl am Löxtöinbris Iu?:gsthi?:?: noMei-rst vnndt gebührlichen?:

insinun'öt, worden, Auch hieraus anderweidt höchst- gedacht Ihr Thürs, gn, hier-

ueber vs deren vonn Lichtenhain vnndt ^ Ha?:?:ß Thristoff vonn Trebra vndter-

thenigstes suMlieisn an: ^ äg,to Dreßden, den 5. Blonatstagk Rovembris gnedigst

anbevohlen, j daß es Ihr Thürs, gn. bey itzo angeregten, an: 7. skxtöniris gne¬

digst ^ ertheilten Bevehl allenthalben bewenden ließen vnndt daß Ich die von

Trebra j vs beygesugte Ihre vndterthenigste 8uxplies.1ion vnndt Valtinn Dietrichs,

auch I Friederich Wilhellms, gebruedere vonn Lichteichainn vberreichten schrifft- lichenn

vflaßung mit erwehnten Guth gebührlichen belehiieiiii soll:

Allß habe zue schuldigster folge Ich gedachten vonn Trebra heut clato in

Ihr Thürs, gn. Gberaufseher Ambt vor Blich bescheiden, auch nach wirkstlicher

ablegung der gewöhnlichem: Lehenßpflicht Ha?:?:ß Thristoffen ! voni: Trebra, allß

itzigen ?0WSW0vn deß Hackenhoffs, an stadt Ihr ^ Thürs, gn. Ihiie vnndt seine

rechte Ehelichen geborne leibes Lehens Erben?: I die von der Graffschafft Blanß-

feldt Lequöstrirtkn theillß zue ^ Lehen rürendc viiiidt iiin den:e vonn weilandt denn

Wohlgeborne?:?: ^ vniidt Edlen Herrn, Herrn Philippenn Grasen vnndt Herrn zue

Blanß-seldt, Edlen Herrn zue Heldrungen :c. Wohlseeliger gedechtnus, vor ^ sich

vniidt Ihr Gn. Vnmündigenn Herrn Gebrüedern Sonnabendt iiach ^ Invooavit im

sSZZ. Ihare vber die von Ihr Gn. Herrn Gevetternn, auch ! Wohllöblicher ge¬

dechtnus, durch Ihre Vorsahrenn erkausste Güthere, gegebeiieiiii ^ Lehenbrieffen?:

Kpkeiüoiin sreyen Sattellhoff, Schaff vnndt Viehetrifft, ^ Länderey, Wiesenwachs,

gehöltze, Teiche, Weinberg?, Zinßen, Diensten::, fröhiie, vnndt ^ alle andere doreinn

einverleibte Ein?:? vnndt Zuebehörungenn, gesucht vniidt vngesucht, ^ nichts davon

außgeschloßenn, Sondern inii Allermaßenn Ihre Vorfahren hiebevorn ^ vonn Wohl-

gedachtem: Herrn Graffenn, vnndt den von Ebersteinn von ineinen ^ Aiiibts

^.nteesWorn Georgen Vitzthumbn von Eckstedt vnndt Ludowig Wurmbist

zue Wolckramshausenn Seeligen zue Lehen gehabt, redlich hergebracht, besetzen j ge-

noßenn vnndt gebrauchet, zue rechtenn Blannlehen, so viel! mier inn ste-'hender

Sequestration, darauf erfolgte Abschiede vnndt hierueber verfastenii j Insinetin,

Auch vonn Rechtswegen?: dorahn zue verleihen gebühret, ge-reichet vnndt geliehen

habe. Reiche vnndt leihe auch erwehnten ^ Hannß Thristoffenn voi: Trebra, alß

itzigenn Inhabern vnndt Besitzern?: I deß Hackenhoffs, seinen rechtenn Ehelich ge¬

bornenn Leibes Lehens Erben ^ vorgesetzte Lehen, Zinßenn vnndt Güttern wie ab¬

gesetzt sambt vnndt sonstders initt allen Ihren Rechten?:, gerechtigkeitenn, freyheiten?:,

Nutzui:genn, ^ auch allen andern ein? vnndt Zuebehörungenn gegenwertiglichcn craffst

dieses Brieses, dieselben hinfürter zue rechten Blanlehen nach außweistsung an-

gedeutes Gräfflichen Lehenbrieffes Innen zuehaben, zue be-ffitzen?:, zuegenießenn,

zuegebrauchenn vnndt zueverdienenn, Auch den Lehenn, ^ so offt dieselbe zue falle

kommen, rechte folge zuethunn vnndt allent- halbenn damitt wie Blanlehenn Güthere

Alttherkoiinnenn, recht vnndt ^ gewonheit ist zuehaltenn. Vber dieses habe Ich

auch vs Ihr vleißiges bitten?:, sonderlich aber höchstgedacht Ihr ^ Thürs, gn.

gnedigste bewilligung vnndt OonosWion nach wirklich geleister j Lehe?:ßpflicht sembt-

lich mitt Ih?::e belehnet, Die auch Edlen vnndt ^ Ehrnvestenn Thurdt Beth-

ma?>n vnndt Haiiiiß Wilhellm voin: Trebra, ze-brüedere, so wohl Thurdten,

Burgkgraffenn vsm Hauße Bianßseldt, > Ernst A?:thon zue Schloß Heldrungenn,
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Kannst Baltzern, hannß Sittich, ^ Easpar Friederich vnndt hannß Hein¬

rich vonn Trebra gebrüedere vnndt Gevet-Hern zue Bretlebenn vnndt Ruttel-

hausenn vnndt alle Ihre Ehelich geborne Alan- liche Leibes Lehens Erben inn

crafft dieses Briefes bescheidentlich vnndt also, Wofern mehrberurter hannß Ehristoff

vonn Trebra, itziger des s hackenhoffs, ohne rechte LeibesLehensErben

mit todte abgehen würde, Dz j also dan solche güttere an obbemeltenn seine leibliche

Brüedere vnndt Ihre j Rechte leides LehensErben kommen vnndt fallen, Vnndt

dan ferner, wann j auch diese ohne rechte Leibes Lehens Erbenn versterben sollen,

Also dan Aller-erst vf oberzehlte seine Gevettern Thurdt, Ernst Anthon, hannß

Baltzernn, ^ Hannß Sittich, Easpar Friederich vnndt hannß Heinrich vonn Trebra
vndt deroselben Ehelich gebohrn Leibes Lehens Erben vi^ork simult-nnens Invssli-

t,nrnk I vnndt bckantten gesambten handt vnndt Auttlehensschafft fallen sollen»,^

Jedoch daß Sie sich auch allerseits mitt Lehensfolgern, verdienst vnndt ^ andern»,

wie Altherkommen, recht vnndt gewonheitt ist, verhalten» ^ vnndt bezeigen sollen»,

Alles trewlich sonder gefehrde, Zue Vrkundt nntt meinem angebornen itzo ge¬

brauchenden Amts Insiegell ^ becrefftiget, Geschehen» zue Eißleben den Vierzehen-

denn ^ Osoömdris ^.nno Ein» Tausendt Sechß hundert Zwey vnndt Zwantzigk.
Mcoli ro» GrucutM mppria.

Am 17. Juli 1623 ertheilte auch Graf Vollrath zu Mansfcld als Erb- und

Lehenhcrr seinen Konsens zu obiger Beleihung-

Nr. 6.

Wier Vollrath Grafs vnd Herr zu Rlanßseldt Edler Herr zue Heldrungen

hiermit vnd in Arafft dieß vrkunden vnd bekennen. Nachdehm Vns der Veste

vnser lieber getrewer hanß Ehristoff von Trebra vnterthenig zu- ^ erkennen gegeben,

welcher gestaldt Eurt Bethman vnd Balzer von Trebra vnd Wolfs Ehristoff von

Rockhausen in Vormundschafft Ehristoff von Trebra hinterlaßener Söhne Hans l

Ehristoffen vndt Hans Wilhelmen von Trebra das Bt-ils clmninimn an Hansen

von Ebersteins sehligen freyes Ritterguth zue GeHofen der hacken hoff genandt,

durch ^ einen getroffenen redlichen Aauff an sich bracht, vndt derselbe ihme darauff

in Brüderlicher Erbtheilung zukommen, Alß hette er zwar bey dein Ehurfurstlichenn ^

Sächßischen verordneten Vberauffseher der Graffschafft Rcanßfeldt vmb beleihung

deßelben zum öfftern geburende ansuchung gethan, Es hette aber derselbe solchem

suchen, weill bißhero wegen angeregtes Aauffs allerhand streitigkeiten surgefallen,

vndt die Lehen des Ebersteinischen Guths halben nicht auffgelaßen, stadt zuge- den

bedencken gehabt, Demnach aber Hans Georg vnd Hans Heinrich von Eberstein

Sowohl die Lichtenhainischen die Lehen nunmehr geburend auffgelaßen, Theilß

Eber-fftein auch Inli kl cmusnö rsunnoirl, vnd diese streitigkeiten nach gehaltenen

unterschiedenen Verhören nunmehr genzlich erörtert, Vnd dahero ermelter hanß

Ehristoff von Trebra mit obgedachtem Dreyen Ritterguth zue GeHofen der hacken

hoff genandt in wehrender Lsguesirnlion von dem verordneten Gberaufseher der

Graffschafft Rcanß-ffeldt wurcklichen beliehen worden, Alß hat er bey Vns vnter-

thenige ansuchung gethan, daß wier alß der Erb: vndt Lehnherr hierzu vnsern gnedigen

(lonssns vndt Rnti-cheg-lion ertheilen wolten, Wann wier dann dieß sein suchen

für vnbillich nicht erachtet, Auch die trewen Dienste, so er vns bißhero geleistet vnd

kunfs-hig zuleisten zugesagt, betrachtet, So haben in ansehung deßen wier zue solcher

beleihung, allermaßen dieselbe von dem verordnetem Gberauffseher der Grafs- schafft

Rlanßfeldt surgangen, vnd sich ansähet: Des Durchleuchtigsten hochgebornen Fürsten

vnd Herrn, Herrn Johann Georgen Herzogen zue Sachßen Gülich Eleue vnd ^ Berg,

des Heyligen Römischen Reichs ErzRIarschalchen vndt Ehursursten w. vnd sich endet,

Zue vrkundt mit meinem angebornen iezo gebrauchenden Ambts Insigell j bekräff-

tiget, Geschehen Eißleben den lI. Bkesmbris ^o. s622. vnsern Eoimkns vndt Ein¬

willigung gegeben, Rlit gnediger verwilligung, daß es darbey allerdings ^ in allen

clausuln vndt Articuln verbleiben, vndt darwieder von vns noch andern nichts fur-
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genommen werden solle, Deßen zue vrkundt haben wier dießhnit eigenen Händen

vnterschrieben, vnd vnser Gräfflich Leerst wohlwissendlich hieranhangen laßen, Ge¬

schehen zu Artern den l 7. Inlif im (623. Jahre. Uotr»t grnkk (» nuulDkeltt mp>>.
Nach dem im Besitze der Familie befind!. Vriginale.

Im Januar 1588 hatte auf Befehl des Herzogs Christian zu Sachsen der Ober¬

aufseher der Grafschaft Mansfeld Kurt Thilo v. Berlepsch die Gebrüder Hans, Georg

und Heinrich v. E. zur Lehen bcschieden und ihnen die Lehnspflicht abgenommen; der

Oberaufseher war aber vor Ausfertigung der Lehnbriefe (7. Aug. 1589) und kurze

Zeit vorher auch der älteste der 3 ebcngenannten Gebrüder v. E.: Hans, gestorben,

weshalb 12. Mai 1590 und 8. März 1593 den Harrasischen Hof zu Gehofcn nur

die Gebrüder Georg und Heinrich, dann aber ihr Neffe Philipp Christoph für sich

nnd seine unmündigen Brüder Wolf Dietrich und Hans Christoph (Hansens Söhne)

zu Lehn erhielten, wobei ihr Vetter „der auch Edle vnd Ehrnueste George Sittich

von Eberstein", mit dem 2. Nov. 1600 die fränkischen Ebersteine ausstarben, zur

gesamten Hand gezogen wurde:

Nr. 7.

Des Durchlauchtigsten, Hochgebornen Fürsten vnd Hern, Hern Ehristiani

Hertzogen tzw ^ Sachßen des heiligen Rohmischen Reichs Ertzmarschaln vnd Ehur-

fursten, Landtgrauen in Duringen, Alarggrauen tzu Aleißen vnd Burggraucn tzu

Alagdeburgk :c., in. gnst. H. Rath, Gberaufschcr der ^ Grafschafft Alansfeldt vnd

Heubtman tzu Hangerhausen, Ich Georg Vitzthum!? von Eckstedt auff Eannaworff

hirmit gegen Iedermennigklichen öffentlich thue kundt vnd bekennen, Demnach ^

bey mir die Edlen» vnd Ehrnuestenn George vnd Heinrich, auch Philip

Ehristoff von Eberstein, vor sich vnd seine vnmundige gebrudere Wolff

Ditrichen vnd Hans Ehristoffen von Eberstein, ^ alle tzu Gehouenn, das

auff hochgedachts Ehurfurstcn tzu Sachßen :c. gnst. beuhelich vnd Anordnung S.

Ehurf. G. damals gewesener Vberaufseher der Edle Gestrenge vnd Ehrnueste,

wei- landt Eurth Thilo von Berlipsch auff Eichentzell vnd Thomsbrucken rc. seeliger,

im Ianuario des abgelauffen Acht vnd 2lchtzigsten Ihares gedachten George»

vnd Heinrichen von Ebersteinn, sowohl Philip Ehristoffs vnnd seiner gebru¬

dere Vätern Hansen von Eberstein, beneben andern in die LegnestwMon ge¬

hörigen vom Adell, zur Lehen bescheiden, Auch damals die gewönliche Lehnspflichtt j

wircklichen geleistet worden, Vnd aber vor Vorfertigung der Lehenbriue der von

Berlipsch Todtlichen abgangen, vor: vnd anbracht Vnd darbeneben bei mir ange¬

regte Belehnung nachmals Zuuol strecken» angesucht!: Das derentwegen

anstadt S. Ehurf. G. auff die dem von Berlipsch albereit erstattete Lehnspflichtt

Ich ihnen sambt: vnd sonderlich vnd allen ihren j rechten Ehelichgebornen leibs-

lehensErben die von der Graffschafft Alansfeldt Sequestrirenden teils tzu lehen-

rurende vnd in dein von Weilandt dem Wolgebornen vnd Edlen Herrn, Herrn

Philippos ^ Grauen tzu Alansfeldt Edlen Hern tzu Heldrungen :c. wohllöblicher

gedechtnus vor sich vnd I. g. vnmundigen Hern gebrudere Sonnabendts nach Inno-

onuit In: funffzehenhundertt drey vnd dreyß sigsten Ihare vber die durch ihre Vor-

farenn von denen von Harras gebrudern erkauffte Gutere ihnen gegebenem Lehn-

briue speeillencken freien Rittersitz, Baum: vnd Weingarten, Wiesen, ^ Lendcrey,

Geheltze, Schaff: vnd Viehtrifft, Backofen, Zinse, frohnedinste vnd alle andere dar¬

innen einuorleibte ein: vnd Zugchorungcn, nichts dauon außgeschloßen, Sondern

in allermaßen ^ ihre Vorfarcnn solches alles hiebeuorn von wolerinelten: Hern Grauen

tzu Lehn gehabt!, redlich herbrachtt, beseßen, genoßen vnd gebraucht!, zu rechten:

RIanlehen, souiel mir in ste- hendcr Sequestration vermöge der vorfaßten Instruetiun

vnd darauff eruolgter Abschiede, Auch von Rechtswegen daran tzuuorleihen ge-

burett, gereicht vnd geliehen. Reiche ^ vnd leihe auch erwehnten von Eber¬

stein vnd ihre» rechten leibeslehensErben vorgefaßte lehen, tzins vnd guthere sambt:

vnd sonderlich n:it allen ihren rechtten, gerechttigkeiten, freiheiten, ^ Nutzungen»,
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Auch allen anderen ein: vnd Zugehorungen s.Zedoch das die beiden Ztzigen un¬

mündigen, IVolff Ditrich vnd Hans Christofs von Eberstcin, man einer seine

inundige ^ Ihar erreicht, sich tzugestellen vnd die gewönliche Lehenspflichtt tzuleisten

schuldig? sein, oder sich dieser Belehnung gar nicht Zugebrauchen haben sollen,.)

gegenwerttigklichen krafft I dieses briefss, dieselben hinsurder tzu rechtem Wanlehen

nach außweisung obangetzogenes Gräsflichen Lehenbriues innentzuhabcn, tzubesitzcn,

Zugenießen, Zugebrauchen ^ vnd tzuuerdienenn, Auch denn lehen, so offt die tzu

Balle kommen, rechte Balge tzuthun vnd sich allenthalben damit, wie Alanlehen

guter altherkommen, recht vnd gervonheitt j ist, tzuhalten. Vber dieses Hab

ich vfs ihr vleißiges bittenn sembtlich mit ihnen belehnet Bnd belehne ingesainbtt

tzu ihnen den auch Edlen vnd Ehrnuesten George Sit-stichen von Ebersteiu vnd

seine rechte Ehelich geborne leibeslehensErben in krasst dieses brieues bescheidentlich

vnd also: Mosern mehrerwehnte von Eberstein ohne rechte leibes lehnsErbenn mit

Tode abgehen wurdenn, Das alßdann vorertzehlte Guthere an ihrenn Bettern

George Sittichen von Eberstein vnd sein« rechte leibeslehnsErben kommen vnd

fallen, j Sie sich auch mit Lehensvolge, verdinst vnd andernn, wie solcher gesambten

Alanlehnguter altherAommen, Recht vnd gewonheit ist, Au halten schuldig? sein

sollen, Alles treulich vnd sondergeuherde. ^ Zu vrkundt mit meinem angebornen

hirangehangenem Pitzschafst wißentlich besigeldt vnd mit eignen Händen unterschrieben.

Geben tzu Eißleben den Zwolfften Alonatstagk Asch, Nach Ehristi vnsers einigen

Erlösers geburth Im funftzehenhundert Neuntzigsten Zhare.Georg MtZtlmmb Voun
Nach dem im Besitze der Familie befind!. Originale. GeMoleltt Mppria.

Heinrich, welcher in der erzwungenen Theilung 1584 mit seinem Bruder Georg
den Harras'schcn Hof erholten hatte, war Ende März 1600 ohne männliche Noch¬
kommen gestorben und hatte seinen Gutsantheilzur Hälfte auf seinen Bruder Georg
vererbt und zur anderen Hälfte auf die Brudcrssöhne Wolf Dietrich und Hans
Christoph — deren Vater Hans 1588 gestorben war und deren 1598 ch Bruder
Philipp Christoph 2 Söhne: Hans Georg und Hans Heinrich, hinterlassen hatte.
Da Philipp Christoph (1 Jahr 4 Monat) eher als sein Oheim Heinrich starb, so
wollten seine Brüder Wolf Dietrich und Hans Christoph ihren Neffen H. G. und H. H.
keinen Antheil an Heinrichs Erbe zugestehen, worüber zwischen beiden Thcilen ein Prozeß
entstand. Vgl. darüber des Staatsarchivs Magdeburg Thüringische Kopialbücher v.
1613 U. 1613:

1615 12/10. An den Ober-Aufseher. Wegen Ilans dsoi'K und Hans Hsürriolr v. Lberstein

Gebrüdern, daß georg' v. L. und dessen Brudcrssöhne IVolk vistried und Laus Lüu'istoNr das Lchn-

gut ihres Vetters Usinrieli zu dedoksn allein unter sich getheilt und sie als dessen Bruderssohns Söhne

in ihrer Minderjährigkeit und unbevormundct gänzlich übergangen hatten. — Lop. o, 1615 tdl. 402.

1613 16/5. An den Ober-Aufseher, Soll berichten in Sachen Hans deorg'Sv und lluns

Ilsinricü v. Msrstsin o'u deren Vettern wegen des erledigten Lehnguts zu delrotdn und sollen sich

»ach dem desfalls unterm 12 10 1615 erlassenen Befehl richten. — Lop. v, 1618, toi. 170.

Am 21. Aug. 1602 wurden von Philippus v. E. Söhnen nur Georg, dann
Hansens Sohn Wolf Dietrich und dessen Bruders Philipp Christoph's v. E. Witwe
in mütterlicherVormundschaft ihrer Söhne Hans Georg und Hans Heinrich v. E.
1) mit dem Harrasischen Hofe; 2) mit den durch ihre Vorfahren von Fritz v.
Frankenhausen zu Obcr-Hcldrungen an sich gebrachten und in dem von Hans
Ernst Grafen zu Mansfcld im 1563. Jahre ihnen darüber gegebenen Lchnbricfe speci-
fizirten Zinsen, Lehen, Frohneu zc. Diensten zu Mannlehen beliehen.
Nr. 8.

Des Durchlauchtigsten, Hochgebornen Fürsten vnd Herrn, Herrn Ehristiani

des An- dern, Hertzogen zue Sachßen, des Heiligen Römischen Reichs Ertzmarschalln

vndt Ehursursten, Landtgrauen in Düringen, Alarggrauen zue Aleyßenn ^ vndt



— 22 —

Burggrauen zue Alagdcburgk :c. Bor sich vudt in Bormundtschaft Seiner Thürs,

gn. geliebten Herrn Bruedern, Der auch Durchlauchtigen hoch-^gebornen pursten

vnndt Herrn, Herrn Iohannß Georgen vnndt Herrn Augusten, Herzogen zue Sachsens.

Aleiner gnedigster vnndt gnediger Herrn, Inn die Grafschaft Alanßseldt verordenter

Gberaufseher, Ich Ludowig Wurmb tzue Wolckramshausen, hierinit gegen Ieder-

menniglich öffentlich ^ thue Rundt vnndt bekennen, Deinnach auf höchstgedachtes

Thursursten zue Sachsen :c. Meines gnedigsten Herrn, wegen der Landes Huldigung

vnndt ^ Lehenspflicht gnedigst beschehene Verordnung Bor den Edlen, Gestrengen

vnndt Ehrenvesten Georg Vitzthumb von Eckstedt vf Tannawurf, Seiner Thürs,

gn. Rath, haubtman Zue Saltza, Thomasbrucken vnndt Sachsenburgk, vnndt mier
vndter 2lndern Die Edlen vndt Ehrenuesten Georg vndt Wolfs ^ Dietterich ge-

vcttern von Eberstein, auch Philipp Ehristofs von Ebersteins Sehligen nach-

gelaßene Witbe inn Alutterlicher bestettigter Vor-sinundtschaft Ihrer Bnmundigen

Söhne hannßen Georgen vnndt hannßen Heinrichs gebrudere von Eber¬

stein durch Ihren Rriegischen Borinundten ^ George Wagenern heutt Dato gehor¬

samblich erschienen vnndt die gewöhnliche Lehenspflichtt wirklichen geleistet, Daß

derentwegen an s Stadt Ihrer Thürs, gn. Ich Ihnen sambt vnndt sonderlich,

auch Ihren Rechten Alanlichen leibeslehensErben, die von der Grafschaft Mans-

seldt ^ Scquestrirenden theillß Zue Lehen rüerende vnndt inn dem von Weilandt

dein Wohlgebornen vnnd Edlen Herrn, Herrn Philippen Graffen zue ^ Mansfeldt,

Edlen Herrn, Zue Heldrungen, Wohllöblicher gedechtnus, vor Sich vnnd I. gn.

Bnmundigen Herrn gebruedere Sonnabendts nach Invoeanib ^ im (533. Ihare

vber die durch Ihre Vorfahren von denen von Harras gebruedern erkaufte guettere

Ihnen gegebenen Lehenbrieffe speffeilleirbsn sreyen Rittersitz, Baum vnndt Wein¬

garten, Wiesen, Lcndcrey, gehölze, Schaff: vnndt Biehetrifft, Backoffen, Zinßen, fröhne,

diensten vnndt Allen Andern darinnen einvorleibten Ein: vnndt Zugehörungen,

nichts dauon ausgeschloßen, Sondern inn Allermaßen Ihre Vorfahren ^ vnndt Sie

solches alles hiebcuorn von Wohlermelten Herrn Graffen, Deßgleichen von meinen:

Nechsten Ainbts ^.ntöeöSMvn, abgedachtem Vitzthumb, j den 3. lUurtis ^enno (5ß3

zue Lehen gehabt, redtlich herbracht, beseßen, genoßen vnndt gebraucht, Zue Rechtem

Wtanlehen, so viel mier inn stehender Sequestration vermuge der verfasten lustrnebion

vnndt darauf ervolgter Abschiede, auch von Rechts wegen daran Zueverleihen ge¬

bäret, ^ gereicht vnd geliehen habe. Reiche vndt leihe auch Erwehnten von Eber¬

stein, Georgen, Wolfs Ditterichen, auch den Bnmundigen hanß Görgen

vndt hanß Heinrichen gefettern vndt gebrudern s: Jedoch weiters nicht:) dan dz

die letzten Zweene, wan Sie Ihr funszehendt Ihar erreichet, die ^ Lehenpflicht gleich-

falß wirklichen leisten sollen, vndt Ihren Rechten leibeslehensErben vorgesaztc

Lehn, Zinß undt guetter sambt vnd sonder- lich mit Allen Ihren Rechten, gerechtig-

keitcn, freiheiten, Nutzungen, Auch allen andern ein: vndt Zuegehörungen, gegen-

wertiglichen craft diez ! Brieffes, dieselben hinsurter Zue Rechtem Manlehn nach

ausweisung obangedeutes Gräflich. Lehenbriefes Innen Zuehaben, Zuebesitzenn,

Zue- genießen, tzue gebrauch, vndt Zue vordienen, Auch den Lehnen, so oft die

Zuefalle Rommen, Rechte Bolge Zuethuen vndt sich allendthalben damitt, ^ wie

Manlehngütter Altherkommen, Recht vndt gewonheit ist, Zuehalten, Alles trewlich

vndt sonder gefehrde. Zue Brkundt mit meinem j Angebornem hieran gehangenen

Petzschast wißentlich besiegelt vndt mit Eigenen Händen vndterschrieben. Geben

zue Eißleben den Einn ^ vndt Zwanzigsten Monatstagk ^.ugusti, nach Thristi vnsers

Einigen Erlößers geburt im Ein tausendt Sechß hundert vndt Andern Jahre.
Nach dem im Besitze der Familie befindl. Originale. Anliwig ctkunnb Mppr.

Nr. 9.

Des Durchlauchtigsten, hochgeborncn Fürsten vnd Herrn (mit der vorhergehenden

Urkunde gleichlautend bis) Scquestrirenden theillß, Zue Lehen rürende, j vnndt durch

Ihre Borfahren von Fritzen von Franckenhausen Zue Ober Heldrungen an

sich gebrachte, auch inn dem von weilandt dem Wohlgebornenn vnndt Edlen Herrn,
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Herrn Hannß Ernsten Grasten Zue Wanßfeldt, Edlen Herrn zne Heldrungen, Wohl-

löblicher gedechtnus, im s56I. Ihare j Ihnen darneber gegebenen Lehenbrieffe

Lpseitieirlö Zinße, Lehen, Hrohndienst vnndt alle Andere darinnen einvorleibte Ein

vndt Zuegehö-rungen, nichts davon ausgeschloßen, sondern inn Allermaßen Ihre

Vorfahren solches alles hiebevorn von Wohlermelten Grafschaft Alanß- feldt, So

wohl von ineinen: Nechsten Ambts Vorfahren, Gbgedachteii: Georgen Vitzthmnb,

Inhaltt feines den Achten Nartij ^mno sSstZ j gegebenen Lehenbrieffes tzue Lehen

gehabt, redtlich ftnit Nr. 32 gleichlautend). Unümg Murmd mppr.
Nach dem im Besitze der Familie befind!. Originale.

Von den Harrasischen Pcrtinenzien wurde allmählich nach 1584 bis 1631 ein

großer Theil in einzelnen Stücken verschiedenen Gläubigern wegen ausgeklagter inans-

feldischer Bürgschaftsschulden zur Nutznießung eingeräumt. Die v. Trebra,

welche schon 1622 den Hackenhof in wirkliches Lehen erhalten, brachten den größten

Theil derselben durch Session nach und nach an sich.

Georg's einziger Sohn Philipp Dietrich und dessen Vetter Wolf Dietrich

verpachteten 1612 einen Theil der von ihrem Oheim Heinrich geerbten Hälfte des

Harrasischen Hofes auf 9 Jahre an Abraham Esaias Schlegel, der diesen Theil

des Rittersitzes mit eu. 5 Hufen Land, 22 Acker Wiesen, 75 Acker Holz zc. darauf

durch Kauf ganz an sich brachte.

Auf diese Harrasischen Pertincnzicn, als Ebersteinische Stücke, machte aber im

Auftrage Wolf Dietrichs v. E. Abraham Esaias Schlegel während der kontrahirtcn

9 jähr. Pachtzeit ein Zurückforderungsrccht deshalb geltend, weil er durch die beiden

Kontrakte mit Wolf Dietrich cl. ä. 9. Mai 1612 ü 250 Fl. und mit Philipp Dietrich

ä. ä. 17. Dez. 1612 ü 900 Mfl. autorisirt war, alle den Gläubigern eingeräumten

und versetzten Ebcrsteinischen Pcrtinenzien einzulösen. Hans Christoph v. Trebra,

welcher gern alle Güter in GeHofen an sich bringen wollte, prätendirte unter dem An-

führen, daß die v. E. ihre Güter an Abraham Esaias Schlegel verkauft hätten, ein

Vorkaufsrecht, machte gegen Schlegeln eine Forderung von 10 520 Fl. 15 Gr. 2 Pf.

geltend und klagte auf Abtretung der an Schlegel verkauften Eberstein'schen Pertincnzicn

und Belcihung sowohl mit diesen, als auch mit den bereits durch Session faktisch er¬

langten Harrasischcn Stücken wegen des Näherrechts, da er schon ein Gut in GeHofen

als Konvasall besäße. Als derselbe jedoch sah, daß mit dem aufgestellten Näherrechtc

der gesuchte Effekt, alle Güter in GeHofen an sich zu bringen und sie in Lehen zu er¬

halten, nicht erreicht werden würde, wußte er Schlegeln in Untersuchungen zu verwickeln,

sodaß derselbe sogar landflüchtig werden mußte.

Nr. 10. Pie Gebrüder Kans Georg und Kaus Keinrich v. Oberstem ver¬
sprechen, im Aast sie etwas von ihren Lestngütern zu Gestosen verkaufen
mutzten, diese Lestnstnckezuerst den Gebrüdern Kurt V et man, Kans
Kstristopst und Kans Wilhelm v. Grebra zu Gestosen zum Kans an-
zubieten :c.

Wir Curt Bctman, Hanß Christoff vndt Hanß Wilhelm Von Trebra ge¬

brüdere, Vndt dan Hanß Georg Vndt Hanß Heinrich gebrüdere Von Eberstein

Vor Vns Vnsere mitbelehnte allerseitzs Erben Vndt Erbnemen, hiermit Vndt In

Erafft Dießes thuu kundt Vndt bekennen, Daß Wir bey Vns wohl erWogen Vndt

surnemblich weil sich Abraham Esaias Schlegell als ein frembder in Gehofcn

hat begeben Wollen, dadurch allerhandt Zwietracht Vndt Vngelcgenheit entstehen

Wollen, Das auf solchen fall, Wan einein Vndt dem andern: theill Von deßen

lchngütern Vber Aurtz oder langk etwas oder dieselben gar allieniret Werden müssen,

dieselben einen: Rsrtio Vndt frembden Zu Vberlaßen allerhandt Vngelegenheit ge¬

bühren Wolte, Angesehen das Vnsere beiderseitzs Vorfahren Vber die hundert Jahr

bey einander in GeHosen gewohnet, sich wohl mit einander Vertragen Vndt das

sambtliche lZxsreitimn M'isäwtionis auf dem felde der Straßen, Vndt In der

Gemeinde der Gehossischen stur nach außweisunge der lehnbrieffe gehabt, Wie auch
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noch haben, Vndt demnach nicht gerne Motten, das heut oder Morgen Vf be¬

gebende Vndt Zutragende fälle, auch das geringste Von Vnsern lchngütern einein

Vsrtio Vndt frenibden Verkauft werden solte, Als haben wir Vns nnt chuZiehung

beidcrseitzs Vntenbenandter freundtschaftt aus wolbedachtein mnthe dahin freundtlich

Vndt Schwegerlich Verglichen, Vndt dießes Ooiiiiaeßatznin Vfgcrichtet,

Würde sichs begeben, das in Aunftig Wir obgenante gebrüdere die Von

Ebcrstein etwas Von Vnsern lehngütern oder dieselben gar loßschlagen Vereusern

Vndt VerAeuffen würden, so sollen dieselbe Niemandt anders als oberwentcn denen

von Trebra gebrüdern Ihren Erben Vndt Erbnemen angebotten, Vndt Vmb das

Mas sie Mehrt sein, Vndt einander dafür geben will, gelaßen werden, auf den

fall aber die von Trebra nicht Aeuffen Möllen, so soll Vns dieselbe einein Vsrtio

Vndt blxtiÄUko ZuuerAeuffcn Vnbenommen sein, Hiergegen haben Mir ofterwente

gebrüdere Von Trebra mehrermelten beiden Brüdern Von Eberstein Ihren Erben

Vndt Erbnemen obiges alles, wan Von Vnsern gütern etwas, oder dieselben gar

VerAaust werden sollen, ingleichein Erafft dießes Rseiproeä gewilliget Vndt Ver¬

schrieben, Alles getreulich Vndt Vngefehrlich, wie auch beiderseitzs parteyen aii

Ihrem Rechte Vndt den ^.Kirnten an Ihrer initbelehiischaftt Vnnachtheilig.

Zu Vhrkunde Vndt Vester Haltung haben wir die Von Trebra, Eurt, hanß

Balthasern Vndt Ernst Anthonius Von Trebra geuettern, Vndt Mir die Von

Eberstein Georg Philipp Von Wihleben Vndt hanß Christoff Tunckeln zu Reinß-

dorff, Vnser beiderseitzs Röspeet-in« Vetterii Schweger Vndt gute freunde zu Zeugen

erbethcn, die sich neben vns mit eigen Händen Vnterschrieben Vndt gesiegelt, Wie

dan auch s.ä nmiorem euntsluin des Thürs. 5. Hern Gberaussehers Herr Jacob

von Grüntals Zu Voigttstcdt rc. Llonsens hierüber außgewircket worden.

Geschehen Zu Gehoffen am tage Michaelis ^.rollaiiAsIi /Vnno (6(7.

Siegel, darüber
0. L. v. 1.

Cnrt Srtman von
Trebra.

Siegel mit
H. O. v. 1.

Hans Christof von
Trebra.

Siegel mit
H. v. D.

Hanß Wilhelm
Hon Trebra.

S. (fr. L. u. Mohrin) m.
H. v. M.

Hans George von
Cbrrstein.

Siegel mit
H. v. M.

Hans Heinrich von Eberstein.
Siegel

George Phillip von Witzleben
alß ein Zeuge.

Siegel

Curt von Trebra.
In mangclungmeines pctzschaffts

habe ich dieses vnderschriebcn
Ernst Änthonius v. Trebra.

Hans Christoff Vnnckrl der elltrr
alß ein Zeuge Mein hantt.

Nach dem in meinem Besitze befindl. Originale.

Vgl. auch des Staatarchivs Magdeburg Thüringische Kopialbücher:

1617 18/7. Der Kurfürst von Sachsen an den Ober-Aufseher.In Sachen der v. Trebra und
v. Eberstein o/a AbrahamEsaias Schlegel wegen des priitendirten Wiederkaufs der EberstcinischcnGüter,
des von diesem verübten vielfachen Muthwillens und deshalb verwirkten Bestrafung auf Antrag der
Grafen Philipp Ernst und Volrad v. Mansfeld. — Lop. v. 161.7, bot. 274 ff.

1617 24 7. An den Ober-Aufseher.In Sachen Hans Christoph's v. Trebra o a Abraham
Esaias Schlegel, der sich während der Abwesenheit des v. Trebra gegen denselben mit?lülipp Dietrich
v. Ebcrstein in allerhandgefährliche und verfängliche Kontrakte eingelassen. — Lop. v. 1617, tot. 281.

1621 29 6. An den Hauptmann zu Frciburg und Eckartsberga und Dr. Tallinger, Substitut
des Ober-Aufseher-Amts in der Grafschaft Mansfeld, infolge Beschwerdeder ZVitrvs Diüiipp Districh's
v. Eberstein, des Vormundesihrer Kinder Dietrich Zenge und der Ebersteinischen Agnaten Haus deorZ
und Haus Heinrich; Hans Christoph und Hans Wilhelmund in Vollmacht ihres abwesenden Bruders
Kurt Betmann v. Trebra wegen der dein AbrahamEsaias Schlegel crlhcilte» Immission in der ZVitrvs
v. Ebcrstein Gut zu GeHofen, und wird Befehl crtheilt an den Ober-Anfseher der Grafschaft Mansfeld
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Jakob v. Giünthal, deshalb Bericht zu erstatten und der IVitrve, welche wegen rückständigen Ehcgclds,

LcibzuchtSvcrschrcibung und aufgewandter Begräbniskosten darauf verwiesen war, bei Rcgulirung der

Sache mit Schlegel beizustehen, — Lop, v, 1621, kok, 139 ff,

1921 12/9. Wiederholter Befehl an dieselben in der obigen Sache, — Idiciom, tot, 198 f.

1921 13,19 Aufforderung zur Vernehmung der Parteien. — Idici., toi. 223,

1921 17/11. Dgl, erneute Aufforderung — Idici., toi, 211 f.

1921 29/11, Befehl, den rc. Schlegel, welcher beantragt hatte, sämtliche Inhaber Eberstcinischer

Güter zu vernehmen, ablehnend zu bescheiden. — Idici,, toi. 213.

1922 23/1. Au den Ober-Aufseher. Nachdem Schlegel sich anheischig gemacht, das Ebcrstcinischc

Gut zu Gehofcu zu räumen und die VVitrvo einziehen zu lassen, soll wegen seiner sonst habenden An¬

sprüche Vergleich herbeigeführt werden. — Lop. v. 1922, toi. 13.

Iii22 2l/3 An denselben Die Parteien sollen vernommen werden. — Idici., toi. 59.

Ili22 27 3. An denselben. Da Schlegel sich der eingebrachten Ernte angemaßt, soll dieselbe der

IVitrve v Eberstein wieder restituirt werden. — Idici,, toi. 35.

Ili21 3I/H, An den Ober-Aufseher, Vergleich zwischen der IVitrvs v. Ebcrstein und :c. Schlegel,

verschiedener Forderungen an Geld und Getreide wegen, soll angestellt werden,

Lop. v. 1624, toi. 299.

Ili2li 29/3. An den Ober-Aufseher, Der IVitrve i?diiipp vistridi/s v, Ebcrstein soll zu ihrem

Rechte e/cr Schlegel vcrholfen werden — Lop. v. 1626, toi. 87.

1929 8/6. Dgl an den Ober-Aufseher, Dem zc. Schlegel soll eine namhafte Strafe auferlegt

werde», weil derselbe der verrvitvv, v. Ebcrstein dasjenige, wozu infolge obigen Reskripts vom 29/3.

1626 vcrholfc» worden war, mit Gewalt wieder genommen und auch sonst allerhand Thätlichkciten

verübt hatte. — Idici., toi. 138.

Ili2ki 21/6. An den Ober-Aufseher, Wenn es an deine, daß Schlegel die Ebcrsteinischcn Güter

verlassen habe und davon gegangen sei, so solle die IVitrvo v, Ebcrstein, soviel der von ihr geforderte

Unterhalt betrifft, in diese Güter immittirt werden, — Idici, toi. 143.

1929 25/7. Dgl. Weiterer Bericht wird erfordert, — Idici., toi. 167.

1929 24 8. An den Schösscr zu Sangerhausen, Da der verstorbene Ober-Aufseher der Graf¬

schaft Mansfeld Jakob v. Grünthal die verrvitrv. v, Eberstein noch nicht gegen ic. Schlegel klaglos

gemacht habe, soll der Schösser dem Schlegel ungesäumt auferlegen, Supplikantin zu befriedigen.

Ibicl., toi. 187.

1929 25/9. An den Schösscr zu Saugerhausen. Die verrvitvv. v. Ebcrstein soll in dem Be¬

sitze von Lkdokeu, in den sie laut Befehl vom 24/8 immittirt worden, geschützt bleiben, und sollen die

Nntcrthanen mit Frohnen, Diensten, Lehen und Zinsen an sie gewiesen und Schlegel exmittirt werden.
Idici., toi. 299.

1929 19/19, An Or. Tallinger, Substitut zu Eisleben, und den Schösser zu Sangerhausen.

Die Einwendungen des Schlegel sollen geprüft und Bericht eingeschickt werden. — Ibicl., toi. 217.

1626 12^19. An dieselben. Das Anliegen der Ebersteinischc» IVitvve und des Abraham EsaiaS

Schlegel wegen des Heuer erwachsenen Gctrcidichs von 2 Hufen Landes zu Gehofcu betreffend

Idici., toi. 229.

1627 4/4. Der Kurfürst au den Hauptmann und Schösscr zu Sangerhausen. Befehl an denselben,

den Abraham Esaias Schlegel zur Verantwortung vorzuladen, welcher sich unterstanden, von der Eber-

stcinischen IVitrve, ungeachtet dieselbe in das ihr bevor zuständige Gut zu GeHofen immittirt und das¬

selbe auch eine Zeit lang posseciiret, bei nächtlicher Weile die Schlüssel mit harter Bedrohung zu er¬

zwingen und gegen die Kurfürstl, Befehle gar schimpflich geredet und dieselben „falsche Befehle" ge¬

nannt hatte, dgl was IIau8 Loinried und (Zeoi'Z' Illiiiipp v. Ebcrstein deshalb eingewendet haben

Lop, v, 1627, toi. 57 f.

Ili27 28/8. An den Ober-Aufseher und Schösscr zu Sangerhausen. Wiederholter Befehl zum

Vorgehen gegen Schlegel. — Idici., toi. 148.

1927 1/12. Befehl an den Substituten zu Eislcben Or, Andreas Tallinger und den Schösser

zu Sangerhausen. Des ?diiipp Dietriod v. Eberstein hinterlassen» IVitnve soll in dem Besitze des

Gutes zu Gehofcu, in welches sie auf Grund einer Schuldforderung an Abraham Esaias Schlegel

immittirt worden, bis nach erfolgter Rcgulirung geschützt werden. — Idici, toi. 227.



1627 5/4. Erlaß an den Hauptmann und Schösscr zu Sangcrhausen, dio Parteien in Sachen
der Lehnserbcn des verstorbenen Liiiiipp vistrie.il v. Ebcrsteiu e n Abraham EsaiaS Schlegel wegen einer
hohen Schuld, welche er auf ihren verstorbenen Vater durch verbotene Mittel gebracht haben soll, dem¬
nächst baldigst zu vernehmen. — Ibiä., toi. 58.

1627 5/4. An den Ober-Aufseher. Bericht wird erfordert wegen der Schuldcnsachcn o/n Abraham
Esaias Schlegel Seitens der Lmun Latimrina v. Ebcrstein, weiland Veit's von Lreseu zu (lursclort,
gewesenen Landrichters, Witwe. — Ibici., toi. 5g.

In der „Beschreibung meines Hans Eliristopli von Mebru Elenden jemmerlichcn

eingangk, fortgangk u. ausgangk dieses Lebens" heißt es:
Den 2i. Iritis no. 1612 hat sich Abraham Esaias Schlegel in die Ebersteinischen Güter

allhicr ged rungen, mit welchem seiner Zunöthigung halben ich viel und mancherlei Rechtfertigung (wie
die vielen L.otn ausweisen) in die 15 Jahr bis uo. 1627 gehabt und mich um viel Geld gebracht.

^.o. 1623 den S. Jan. habe ich wegen des Hackenhofcs in GeHofen die Lchnpflicht geleistet
und darmit beliehen worden ML. der Lehnbrief war aber schon am 22. Dez. 1622 ausgefertigt worden).

^.o. 1624 den 18. Jan. hat Abraham Esaias Schlegel den Dieb Schcnkcnbach setzen lassen,
durch welchen er mich des Oriinsu nssassinii hat beschuldigen wollen, welches ihm übel bekommen,
denn er mir etliche hundert Gulden Unkosten, dem Kurfürsten zu Sachsen 2666 Thlr. Strafe (zahlen
müssen), und endlich aus seiner Eustollia. zu Steinenberg gar entlaufen.

Den 17. Mai 1626 hat sich Schlegel mit seiner Fahrnis von GeHofen gänzlich hinweg gewendet,
auch nie wieder nach GeHofen kommen. Gott gebe ihm, wie er gegen mir und den Meinigen ver¬
dient hat.

Den 1. Okt. 1631. sein mir Schlegcl's Güter allhier zu GeHofen nchjnäioirt worden ML. geschah
bereits 14. Aug. 163!, die Belehnung erfolgte wegen der Kriegsunruhen aber erst am 5. Sept. 1646).

Mit Bewilligung der „Gerichts-Junkhern" zu GeHofen: der Gebrüder Hans

Wilhelm und Hans Christoph v. Trebra und des Ullilipp vistrieli v. Eberstcin

wurde dem Ick. Uunlo Fetzern nach Erledigung der Gehöfischen Pfarre 30. Juni 1617

von dem Grafen Volrath zu Mansfeld eine „christliche Vokation" zugestellt.

Da Wolf Dietrich v. E, der in Kriegsdiensten abwesend, auch 1614 in Franken

war, ebensowenig, als seines Bruders Philipp Christophs Söhne, Hans Georg und

Hans Heinrich, die Kräfte zur Einlösung und Bezahlung der wegen Schulden, die von

dein 1588 ch Hans v. E. herrührten, in Prozeß schwebenden Ebersteinischcn Grund¬

stücke hatte und ebenso wenig in rechtlicher Hinsicht die Subhastation der den Gläubigern

eingeräumten Pertinenzien hindern konnte: so wurden, nachdem auch noch der v. Trebra

die Descendentcn Georg's v. E., Philipp Dietrich's Söhne: Georg Philipp,

Albrecht Otto und Hans Ernst (als welche allein wegen ihrer Mitbelehnschaft ein

Recht noch hatten, die Alienation zu hindern) zur Einwilligung in die Veräußerung zu

bewegen gemußt hatte, indem ihr Vater noch vor seinem Ableben deshalb einen Revers

an den v. Trebra ausgestellt hatte, endlich durch Verfügung cl. cl. Dresden, 13. Mai

1626 sämtliche Agpcllationen und Einwendungen Wolf Dietrich's v. E. gegen die Sub¬

hastation der Ebersteinischcn quästionirten Pertinenzien des Harrasischcn Hofes rssp. der

einzeln sequestrirtcn Stücke zurückgewiesen und durch Verfügung ck. cl. Dresden, 20. Juni

1628 mit der Subhastation vorzugehen, sowie durch Verfügung cl. cl. 8. August 1628

einen Anschlag und Taxe zu fertigen anbefohlen. Hierauf schloß Haus Christoph v.

Trebra mit Hans Georg und Hans Heinrich v. E. den 19. Januar 1631 vor

einer Kommission des Ober-Aufseheramtes zu Eisleben einen Hauptvergleich, worin die¬

selben in die Taxation und Alienation der quästionirten Pertinenzien willigten und die

Lehen ausließen und sogar ihre Anrechte gegen Wolf Dietrich wegen Heinrich's v. E.

Succcssion an die v. Trebra cedirten, bezüglich der von den v. Trebra zu erstehenden

und resp. innehabenden Pertinenzien, auch der Mitbelehnschaft entsagten und nur wegen

einiger Stücke sich das Wiederkaufsrecht vorbehielten.

Und nun wurde 17. März 1631 die Subhastation der Ebersteinischen quästionirten

Pertinenzien des Harrasischcn Hofes vorgenommen, wozu sich kein Licitant gefunden, als

Hans Christoph v. Trebra, der darauf 4600 Fl. als das einzige Licitum bot, worauf



ihm dieselben „neben einem Baucrgütlein" in Abschlag seiner Forderung von 10 520 Fl.

15 Gr. 2 Pf., die er gegen Schlegel geltend gemacht hatte, den 14 Aug. 1631 von

den Kommissaricn Heinrich v. Germar dem Älteren zu Gorschlcbcn, Georg v. Geusau

ans Heygcndorf, Farrcnstedt und Schönewerda und Christoph Nehring, Amtsschössern zur

Sachsenburg gerichtlich zuerkannt med er auch 5. Sept. 1640 mit „den Schlegel'schcn

Lehngütcrn, als dem Antheil des Rittcrsitzes, inmaßen es Schlegel besessen und von

Wolf Dicterichen und Philipp Dieterichen v. E. erkaufte, beliehen wurde. Wolf

Dietrich's v. E. Söhne: Anton Heinrich und Ernst Albrecht hatten zwar gegen

diese Belcihung protestirt und sich zur Einlösung erboten, allein da beide damals in

schwed. Diensten waren und der kaiscrl. Avokatorien halber nach dem Prager Frieden

(1635 mit Sachsen) ohnehin deren Güter der Konfiskation unterworfen waren, so war

schon ans diesem Grunde, sowie in rechtlicher Hinsicht auf ihren Widerspruch nichts

angekommen.

Der Original-Lehnbricf vom 5. Sept. 1640 befindet sich im Besitze der Familie

und folgt hierunter im Auszüge:

Nr. 11.

Des :c. Johanns Georgen Hertzogens zue Sachßen :c. OberaufSeherAmts-

Vorwalter Ich Johann Dauid Fischer :c. bekenne: Demnach von Thürs. Durchl.

zue Sachßen :c. damals darzue verordneten :c. Eommmsarisn, alß Heinrichen von

Germar dein Eltern zue Vorschieben, Georgen von Geusa» vff Heyendorf, Darn¬

stedt vnd Schönewerda vnd Thristoff Böhringen, Ambtsschößern zur Sachßenburgk,

Hans Thristofsen von Trebra wegen ezlichcr ligniclirtsr vndt moäarirtsr Bn-

costen Eonlrg. Abraham!) Esaias Schlegeln, in Sachen den gefangenen Pferde¬

dieb Jacob Schenckenbachen betreffende, sowohl auch des beschuldigten ^.sskmsinif,

in gedachtes Schlegels Lchenguth vndt allen deßen perlinsnlikn zue Gehoffen, so

gedachter Schlegel von Wolfs Dieterichen vnd Philip Dieterichen von Eber¬

stein erkauft vnd der von Eberstein BorEItern solche gutter von denen vom Harras

an sich erhandelt vnd den Sonnabendt Invoeuvil Xo. (523 von Graff Philippen

zu Alansseldt :c. beliehen, nach allen vf Thürs. Durchl. zue Sachßen beschehener :c.

Anordnung ergangenen Hülss ^.elibns vnd in dein sich vs vorher geschehene Ickoi-

tnlion niemand finden wollen, der ein Höhers zusagen vnd zugeben gemeinet, dar¬

aus vnterm Dulo den (ch ^.ngnsli ^.c>. (63( in Abschlag? seiner Horderunge neben

einem Bauer Güthlein Erblichen immiltirM Ihme aclinäleiröl vnd Er die würck-

liche rechtnwßige P088S8 solcher Güther erlanget :c., Allß hat nach außgang Jahres

vnd Tages von verstrichenen anni relnitioms an zc. Ihr Thürs. Durchl. zue

Sachßen rc. 8ub Dato den -(. Oolbr. (622 Hans Thristoff von Trebra Ihn mit

solchen Schlegelischen Lehengütern :c. zubeleihen, oder, weil es ein Alansseldisch

Lehenstücke, dem OberaufSeherAmbte solches :c. zubefehlen, rc. gebethen; Worauf

Ihr Thürs. Durchl. 8»b Dato den (2. lÄuscl: :c. rsseribirsH daß, weil! der

8nb8li1n1u8 des DberausSeherAmbts zue Eißleben vnlengsten Todes verfahren,

8npMog.nl bis solche stelle wieder ersetzet sich zugedulden :c. Wann dan gedachter

von Trebra nicht allein bey damalig erfolgter Hinwiederbestellung des rc. Oberaus

Seher2lmbts vnd bey meinem ^.n1ke«88ors Herrn Nicoln vom Loß außm Hause

Pilniz zue Reinhartsgrün vmb belehnung solcher Schlegelischen Lehenstücke den

29. ^.pril: (633 :c. angehalten, sondern auch, in deme die Kriegs Vnruhen so

beharlichen in der Graffschafft Alansseldt oonlinnirsl, vnd inzwischen meines rc.

^.n1ö0688vri8 vndt deßen Labst,ilnli Seel. todt daraus erfolget vnd hierdurch die

belehnung remoriret worden, bey nur dieserwegen sub 1g.1o den 26. Ngrlis iezt-

lauffenden 6^0. Jahres in schrifften einkommen vnd gebethen, Ihn :c. mit viel-

berürten Schlegelischcn Lehengütern zubeleihen :c.; :c. Derowegen rc. Ich rc. ge¬

dachten Hansen Thristoffen von Trebra, deßen Ehelcibliche Söhne vnd dan ferner,

so er vnd seine Söhne ohne Alanliche Leibs Erben versterben würden, seines

Bruders Hansen Wilhelms von Trebra seel. vier hinterlaßene Söhne diese
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Lchlegelischc Lehengüter :c., altz den Anteil des Rittersiz an paus, Poff, Lcheunen

vnd Ställen, stein darznc gehörigen Waßergraben, Teüchen, Gärten vnd vmfange,

imnatzen es Schlegel! besetzen vnd von Wolfs Dieterichen vndt Philip

Dieterich en von Tberstein erkauft, Mm 3 pufen Landes minus 3pz Acker,

stsm 8 Acker Wiesen, so Heu vnd grununet, stein fp/s Acker, so nur graß tragen zc.

ferner 73 Acker polz zc., stein 5 st. f3 gr. 8 Pfg. Geld-Trbzinscn, stein 33 Gänse,

62Vs Zinshühner Michaelis, Mm f6 Fastnachtshühner, 9 schl. Zinshaber, stein

fdt) st., so Abraham Tsaias Lchlegel auf H schl. Weitzen, ^ schl. Rocken vndt

8 schl. Gersten von ezlichen Ackern, in das packische Guht zu Wolfferstedt gehörig?,

geliehen, vndt ermelte Getreide von Pansen Müllern vnd Hansen Tracauen jähr¬

lichen entrichtet wirdt, Mm tage bespante Dienste :c., stein f2 tage pflug-

dienste zc., stein Tilf vnterschiedene handtfröhner ic., stein die Gbcr: vnd Nieder-

Gerichte vber vorbenante Vnterthanen, sowohl die Iagtgerechtigkeit viid Rindt

Viehtrift nebst denr bauer gühtlein zue rechter Manlehen ic. geliehen habe. Reiche

vnd leihe auch errvehntein von Trebra, detzen zc. Löhnen vnd seines Bruders

panseu Wilhelnis von Trebra seel. :c. Löhnen, altz Wolf Thristoffen, Friedcrich

Wilhelnien, Hans Wilhelmen vnd Jacob Peinrichen von Trebra zc. vor¬

gesetzten Lehen, Zins vnd Gütern :c. Trafst dieses brieffes zc. Vnd weil auch

etliche stücke von diesem Lchlegelischen vnd gewesenen parrischen Gühtern andern

Leuthen versetzet vnd verunterpfendet, soll er macht haben s.darmit das Lehen

wieder zusammen gebracht werde:) durch zuleßige mittel! wieder an die güter zu¬

bringen zc. Geben zu Tißleben den 5. LöMmbvis ^.mm fö-sv
Joluru Diuiiü chisrüer nrp.

Es blieb also von den Harrasischen Pertinenzien nur wenig in der v. E.

Händen. So erbten Georg's v. E. Enkel Georg Philipp, Albrecht Otto und

Hans Ernst von ihrem Vater Philipp Dietrich nur einen freien Rittcrhof zu GeHofen

mit den noch dabei befindlichen 4 Hufen Land, dgl. ein Stück Land, der Thiergarten

genannt, 16 Acker Wiesen, 136 Acker Holz zc., „item Hohe und Nieder-Gerichte, wie

auch Hohe und Nieder-Jagden bcnebcns der Fischerei im Rieche und freie Kuhetrift;

item 5 dienstbare Anspänner- Güter zc. zc., 9 Hintersassen oder Handfröhner zc., item

9 Hausgenossenhäuscr zc.; ferner noch ctzliche Zinsen".

Am 6. März 1643 ertheiltc der Ober-Aufseher Joh. David Fischer zu Nieder-

Röblingen den eben genannten Gebrüdern einen Lehnbrief über die von der sequestrirtcn

Grafsch. M. zu Lehn rührenden Güter zu Gchofcn „wie solche ihr Vater Philipp Diet¬

rich v. E. in Lehn gehabt". Mitbelehnte waren der Gen.-Major Ernst Albrccht v. E.

und der Oberst-Lt. Hans Georg v. E. Der im Besitze der Familie befindliche Original-

Lehnbricf lautet:

Nr. 12.

Des Durchlauchtigsten Fürsten vnd pcrrn, perrn Johanns Georgen pcrtzogens

zu Lachßen, Gulich, Tleve, Bergk, detz heiligen Römischen Reichs Trtzmarschaln

vnd Thurfurstens/Landgraffens in Duringen, Marggraffens zu Rleißen, auch Bber-

vnd Nieder Laußnitz, Burggraffens zu Magdeburg, Grassens zu der Marck vnd

Rauenßburg, Herr zu Ravenstein :c. Meines j gnädigsten Herrn dieser Zeit in die

Graffschafft Mansfeld verordneter Gber2lufseherAmbttzVorwalter, Ich ckolmnu

Vavick Fischer zu NiederRöblingen :c., hiermit gegen Iedermänniglichen öffentlichen

thue kund vnd bekenne: Demnach Dato in: Thurfrl. Lächs. Gberaufseherambte vor

Mihr Georg Philipp von Tberstein vor Lich vnd in Vollmacht Leiner bruder

Albrccht Otten vnd Hansen Ernsten von ^ Tberstein erschienen vnd die gewöhn¬

liche Lehenspflicht würcklichen geleistet, Daß derentwegen an stadt Ihrer Thurfrl.

Durchl. Ich Ihnen sambt vnd sonderlichen vnd allen Ihren rechten ehelich gebcch

nen LcibcsLehens Trbcn die von der seguestrirten Graffschafft Mansfeldt zu Lehen

ruhrende Guthere, wie solche Ihr Vater Philipp Dietrich von Tberstein in Lehen

gehabt, genoßen vnd besetzen, Altz ^ Tinen freyen Ritterhoff zu Gehoffen mit denen
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darzu gehörigen vnd noch darbey befindlichen vier Husen Landes, ibsm Tin Stuck

Land, der Thiergarten genant, deßgleichen Seckfizehen Acker Wiesenwachß mit denen

darzu gehörigen Gehölzen, So ohngefähr vber Hundert Sechs vnd dreißig Acker

sein sollen, stein Hohe vnd Niedergerichte, wie auch hohe- vnd Niederjagten be-

nebens der Fischerey im Rieths vnd Dreyen Auhetrifft, jtsm Funff dienstbahre An¬
spänner Gurher, daraus die Lehen vnd Zinsen hafften, wie folget: Daß Naum¬

burg ische Guth zinset s2 gr. 6 Hffg. am gelde ^ zwey Gänße, Funff Dünner vf

Nielluslis vnd Tin Hun Fastnacht; Daniel Dieterichs Guth zinset jährlichen 25

gr. am gelde, vier Gänße, Sechß Huner Melmslis und Tin Hun Fastnacht; Hans

Gtten Guth ! zinset jährlichen zwölfs groschen am gelde, zwei Gänße, Sechß Hunner

vnd ein FastnachtHun; Joachim Brabants Guth zinset sZ gr. an gelde, zwey

Gänße, Sechß Hunner Nielluslis, jtem Tin Scheffel ^ weisen Mohn vnd ein Huhn

Fastnacht; Baltin Denstedts Guth zinset jährlichen 25 gr. am gelde, zwey Gänße,

Funff Hunner vnd zwey FastnachtsHunner: Bber dieses beschicken vorher beschrie¬

bene Funff Guther jährlichen ein Jedweder Funff Acker Landt vber Sommer, Funff

Acker in der Brache, Funff Acker in der Wendeart vnd Funff Acker vber Winter,

fuhren zwenc tage ^ Dust mit vier hdfcrden vnd in der Trnde zweene tag Hew vnd

zweene tag Getreidich, ist auch ein Jedweder schuldig, die fuhren zu notwendigen

Gebäuden des Ritterhoffs an holtz, j Stein, Leimen vnd waß dergleichen von Nöthen,

vnd bekömbt der Tigenthumbsherr vber vorherbenanter Arbeit die Tost. Ferner

ist auch ein Jedweder schuldig, eine Marckfuhre vff Funff Rlei len zu vorrichten,

bekömbt aber mehr nicht dan Tinen Scheffel Habber: Weiter Neun Hintersapen oder

Handfröhner, Alß Glorins Rkehr lehnet vnd zinset jährlich eine Ganß Melmvlis,

Tin Huhn I Fastnacht, machet oder Hawet Sechß Schock bothholtz; Turt Bcanualt

zinßet drcy Gänße, Sechß Hunner MeliuMs, macht Sechß Schock Lotholtz; Lucas

Schmidt zinset vier groschen an gelde, gibt Ti ne Ganß vnd Tin Hun Melmvlis,

Tin Hun Fastnacht, Hauet Sechß Schock Botholtz; Grban Leonhart zinset Tin

Gulden 5 gr. an gelde, Tine Gans, zwey Hunner Uieliuslis, Tin Fastnacht Huhnfi

hauet Sechß Schock Bothholtz; Alexander Späth zinset 5 gr. an gelde, Tine Gans,

zwey Hunner lVIiollusIis, Tin Hun Fastnacht, macht Sechs Schock Botholtz; Anna

Hemmen zinset 5 gr. am gelde, Tine > Gans Niebuklis vnd ein Buhn Fastnacht,

hauet Sechß Schock botholtz; Jacob Naße zinset eine Gans, zwey Hunner Mellu-

ölis, Tin Huhn Fastnacht, macht Sechß Schock Botholz; Martin Täntzgeschirr

zinset Z gr. 6 Hffg. an gelde, Tine Gans, zwey Hunner Nielluslis, jtem Tin Fast¬

nachtHun, hauet Sechs Schock Botholtz: Bnd seind diese vorher beschriebene Häuser

nnt der Handt ^ zufröhncn schuldig alles, was zum Rittcrhoffe von Nöthen, worüber

Zhnen eßen vnd trinken gegeben wirdt: Auch seind obberurte hintersaßen verbunden,

im fall der noht die j Wache vff. Ritterhoffe zuhalten: Ztem Haußgenoßen

Häußer, alß Hans Strauß lehnet vnd zinset 5 gr. 6 H>fg., zwey Hunner Nicllu-

elis; Hans Bechmann zinset zwey Gänße vnd ^ zwey Hunner AiellukUs; Bar¬

thol Actzer zinset 5 gr. am gelde, zwey Niolumlis Hunner; Anthonius Bocke,

Thomas probst, Hans Brittelman vnd Vrban Leonhart geben keinen Zinß,

iedoch j die Lehen, so offt dieselbe gleich andern zu falle kömbt; Anna Groschen

zinset zwey Gänße vnd Tin Hun Niollkwlis: Bnd mußen diese Haußgenoßen, So

eigene Häuser haben, j dem Ritterhoffe Sechs tage Selbander, Tine eintzelne Person

aber, So kein hauß, zwölfs tage sröhnen, bekommen gleichergestalt die Tost. Ferner
noch ehliche Zinsen, Alß Hans Landsman j gibt 2 gr. an gelde Molluslis von

Tin Virtel Land; Fraw Martha Beata Thölerin 3 gr. an gelde, zwey Hunner

Molmslis von Tinem Fleck Garten; Hans Lämmcrer von Reinßdorss Tin

Huhn Nielluklis von Tinem Acker:., sambt allen andern Tin vnd zugehörungen,

nichts daruon außgeschloßen, sondern in allermaßen, wie abgedacht Zhre vorfahren

vnd Bater Sehl: solches alles hiebeuorn l zu Lehen gehabt, redlich hergebracht, be¬

setzen, genoße» vnd gebraucht, zu rechten Manlehen, So viel Mihr in stehender

8e<zu68ti'ution vormöge der vorfasten jnstruetion vnd daraus erfolgter Abschiede,
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auch von Rechtswegen daran zuvorleihen gebühret, gereichet vnd geliehen. Reiche
vnd leihe auch erwehnten von Ebersteinen vnd Ihren rechten LeibesLehensErben
vorgesatzte Lehen, Zins vnd ^ Guthere sambt vnd sonderlichen mit allen Ihren ob-
gesatzten Rechten, gerechtigkeiten, freyheiten vnd Nutzungen, auch allen andern ein
vnd zugehörungen gegenrvertiglichen crafft diesest j briefes, dieselbe hinförder zu rechten
Manlehen innenzuhaben, zubesitzen, zugeniesen, zugebrauchen vnd zuvordienen, auch
den Lehen, So ofst die zu falle kommen, rechte folge zu thuen vnd Sich allenthalben
darmit, wie ManlehenGuther altherkommen, recht vnd gewonheit ist, zuhalten.
Ober dieses habe Ich auf Ihr vleißiges bitten sämbtlich mit ^ Ihnen belehnet vnd
belehnen ingesambt zu Ihnen die HochMoledlen, Gestrengen vnd Grost-Mannvesten
Herrn Ernst Albrechten von Eberstein, GeneralMajorn rc., vnd Herrn Hanßeit Gej
orgen von Eberstein, Gbristenlieutenanten :c., alß Ihre negste Agnaten, vnd Ihrer
aller rechte eheliche gebornc leibesLehensErben in crafft dieses briefes bescheidentlich
vnd also, woferne ^ mehrbenante die Gebrudere von Eberstein ohne rechte leibes-
lehensErben mit Tode abgehen wurden, das alsodan vorerzehlete Guthere an obbe-
melten Herrn GeneralMajorn Ernst I Albrechten von Eberstein rc. vnd Herrn
GbristenLieutenanten Hansen Geargen von Eberstein :c. vnd Ihre rechte Leibes¬
LehensErben kommen vnd fallen, Sie sich auch allerseits mit Lechensfolge, Verdienst
vnd andern, wie solcher gesambter Manlehen Guthcr alt herkommen, Recht vnd
gewohnheit ist, zuhalten schuldig sein sollen: Alles treulich vnd sonder gefährde. ^

Geben Eißleben den 6. Nawlij ^.o. Jolmn Dnuill Ksrbrr inp.

Um 1651 verkauften die Gebrüder Albrecht Otto und Hans Ernst ihre Antheile an

dem Harrasischen Gute und um 1663 Georg Philippus Sohn Albrecht Hartmann

seinen Antheil daran an Ernst Albrecht v. Eberstcin, sodass also Georg's Nachkommen

seit der Mitte des 17. Jahrh. keine Besitzungen in Gestosen mehr hatten.

Hansens Enkel, Hans Georg und Hans Heinrich und Anton Heinrich

und Ernst Albrecht hingegen behielten sogar nur 2 Hufen Land, die mit Konsens der

Mitbelehntcn der Witwe Hans Heinrich's für ihre Ehegelder eingeräumt wurden, dann

das Brandholz und die Ober-Heldrunger Zinsen.

Wegen Mansfcldischcr Bürgschaftsschulden hatte also nicht nur Wolf Dietrich's

v. E. Vater, Hans, 1584 den Hackenhof verloren, sondern darauf Wolf Dietrich

selbst fast seinen ganzen Antheil an dem Harrasischcn Gute, den er von seinem

1600 ch Onkel Heinrich geerbt; auch hatte derselbe die nach dein Aussterben seiner

fränkischen Vettern in Franken angefallenen Güter verschleudern und sich mit vom

Würzburgischen Lehnhofe erhaltenen Abfindungssummen begnügen müssen, um die Mans-

feldischcn Bürgschaftsschulden sich vom Halse zu schaffen.

Wolf Dietrich war sonach augenscheinlich durch die von seinem Vater und Groß¬

vater für die Grafen von Mansfeld geleisteten Bürgschaften in ziemliche Mittellosigkeit

gerathen. Deshalb fühlte sich sein Sohn, der General-Fcldmarschall Ernst Albrecht

bewogen, in seinem 1. Aug. 1675 errichteten Testamente folgende Warnung ergehen

zu lassen:

„Nachdem auch meine Großeltern und leibl. Vater sel. durch Bürgschaften in großen Schaden

gerathen, welches ich nebst meinen lieben Geschwistern ziemlich empfunden und entgelten müssen; man

auch noch nicht weiß, woher die Wiederzahlung zu erlangen: als befehle ich und verwarne ich meine

lieben Kinder treulich und väterlich, daß sie sich in keine Bürgschaften einlassen sollen; es sei denn, daß

sie so viele Unterpfände in ihre Hände und Gewährsam bekommen davon sie sich wieder erholen und

schadlos gehalten werden können."

In seinem noch im Original vorhandenen „Memorial was nach meinem tödtl.

Hintritt wohl zu beachten ist" sagt der Feldmarschall unter Nr. 7:

„Wenn von den Grossen von Mansfeld Nichts solte erhalten werden wegen der anvern Schuld,

die die Meinigen in Bürgschaft vor Sie zahlen müßen, so müßen meine Erben die Siebe» und Zwanzig

tausend und etliche Gülden, die in dem letzten Urthel meinem lieben Vater Seel zucrkand seyu, in

obacht nehmen, und weil die von lunan ihre Sache izo anhengig gemacht haben und hoffen, was



gutes zu erhalten, so muß auch vigiliret werden in dieser Sache, denn ich schon ziemlich darinnen

viZ -ilirst, iW, und der Substitute Herr Andreas; Vogel mir mit Rath und That doch im Vertrauen

an Hand zu gehen versprochen."

Als Wolf Dictrich's v. E. zweiter Sohn Ernst Albrecht 1642 als hefien-

kasscl'scher General-Major mit dein Grafen Gusbriant vom Rhein nach Breisach ging,

kam er auch nach Frankenhauscn, wo er am 29. Nov. >642 mit Hans Christoph v.

Trebra einen Vertrag wegen Verkaufs der Eberstcin'schen Rittergüter zu GeHofen, welche

der v. Trebra damals inne hatte, abschloß; und nachdem er im folgenden Jahre von

der Landgräfin von Hessen endlich seinen Abschied erhalten hatte, reiste er von Kassel

zunächst nach Ettersburg, um seine daselbst wohnende Mutter zu besuchen, und schloß

20. Nov. 1643 zu Weimar abermals mit Hans Christoph v. Trebra zu GeHofe» einen

Receß ab, kraft deficit ihm der letztere alle Ebcrstcin'schcn Rittergüter zu Gchofen,

welche derselbe bisher inne gehabt, nämlich den Hacken-Hof und den Theil des Harrasischen

Gutes, den Abraham Esaias Schlegel besessen, käuflich überließ. Am 22. Dez. 1643

wurde Ernst Albrccht v. E. auch mit den erkauften Gütern beliehen, für welche er

8000 Thlr., ein Reitpferd zu 200 Thlr. und ein ihm gehöriges Gut zu Reinsdorf,

das er dem v. Trebra tauschweise abtrat und das für 7000 Mfl. gerechnet wurde, in

Summa 14 325 Thlr. gegeben hatte.

Nr. 13. Änszng aus der Lebensbeschreibung des Kans Christoph von Hlrevra
zu GeHofen.

Ao. s6Z9 den Ich Hebr.H habe ich wegen Ernst Albrecht von Eberstein,

ein Banierschen Gbersten, von Haus nach Heringen begeben müssen, welcher durch

die Seinigen mir das Uleinige in Haus und Hof Alles verwüstet und in die 2500 st.

Schaden zugefügct, ich für mich nach Heringen 3 Ulonat bei der sürstl. Witbe aus¬

halten müssen, mein Weib und Ainder zu Eannenwurf sich erhalten. — Den

29. Nov. sj6^2) als die Weimarischen und Hessischen Nölker in diese Lande

kommen, habe ich auf Parola und Erhaltung meiner zeitlichen Wohlfahrt in Leib

und Leben mich nach ^rankenhausen zu dein G.-Ulajor Eberstein über die

Hessischen Nölker begeben müssen, da denn mit Betrauung, wenn ich ihm die

Eberstcin'schen Güter nicht lassen wollte, er mich und meine Ainder an Leib

und Leben aufs äußerste verfolgen wollte, wie er denn auch 3 Eompagnien nach

GeHofen abordnen wollte, so mein Haus und Hof zu GeHofen aufs äußerste ruiniren

sollten :c., habe ich demselben meine Güter um 8000 Thlr. lassen müssen ,c. und

hat diese Sache Niemand so sehr getrieben, als des Ebersteins Nlutter, sein

Netter Hans Georg von Eberstein und Hartmann von GeHofen.

Nr. 14. Schreiben des Kans Christoph von Krebra an den Gveraufseher Joh.
Pavid Aischer, worin er berichtet, wie ihm der Generalmajor von Kverstein
den Kackenhof ?c. abgezwungen.

Alan pflegt in gemeine,» Sprüchwort zu sagen, null» eakainitas sola. Solches

befinde ich bei mir in der That und Wahrheit. Nachdem Gott der Allmächtige

wegen unserer überhäuften Sünden nun eine lange Zeit etliche Jahr Deutschland

mit seiner Uriegsruthe hei,»gesucht, auch also, daß viel stattliche Länder verwüstet w.

Wann denn dieses große Unglück die Grafschaft Utansfeld auch häufig betroffen

unter Andern auch ich vor meine Person sehr viel gelitten, indem der hessische

Generalmajor Ernst Albrecht von Eberstein sich dieser Grter genähert und

sein Quartier in dem Stolberg'schen zu Uoßla genommen, auch sein Netter Hans

Georg von Eberstein bencben ineinen Netter» Wolf Christoph und Hans

Wilhelm sich zu de,„selben verfüget, daraus den 27. Nov. gedachter Hans Georg

*) Feldmarschall Baner setzte Anfang des 1639. Jahres bei Dömitz über die Elbe und marschirte
mit seiner Armee von 18 000 Alan» über Halbcrstadt sc. in die Grafschaft Mansfeld auf Halle
los, allwo seine Truppen den 14. Febiuar ankamen. Es schickte auch Baner eine Partei seiner Truppen
nach Erfurt, um daselbst ein Magazin aufzurichten. (Drcyhaupt, Beschreibung des Saalkreises I. 430.)
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von Eberstein von Roßla aus an mich geschrieben, demnach sein Vetter der

Herr Generalmajor meine Güter noch haben wollte, als sollte ich ein Wehr¬

mann nur zum Beistande nehmen, gleichergestalt wollte er auch thun, denn er mir

solche Wehr zahlen wollte, ich möchte seiner Parole trewen. Weil ich aber den

Tag zuvor mich von Frankenhausen nach Rindelbrücken zu meinem Sohn Hans

Taspar von Trebra begeben, ist gedachter Generalmajor den 23. Nov. nach

Frankenhausen in des Landhauptmanns Hartmann von GeHofen Haus

kommen und meinen Eidam Georg Friedrich von Görmar vor sich fordern

lassen, welchen er gefragt, wo sein Schwiegervater sei. Tarauf er gesagt' „ich weiß

nicht anders, er sei zu Heringen bei Ihrer fürstl. Gnaden". Hat darauf gedachter

Hr. Generalmajor Eberftein gesagt im Beisein seines Vettern: „Ich weiß wohl,

daß er in Rindclbrückcn bei seinem Sohn ist", und sei sein ernster Wille, mir

zu schreiben, daß ich mich heutigen Tages zur Handlung nach Franken Hausen

verfügen sollte, in Verbleibung dessen wolle er mich und die Weinen, ja auch so

mir zugehörig, an Leib und Leben verfolgen, auch dermalem? seinen Rindern in

einem Testamente hinterlassen, nach seinem Tode die Weinen ufs äußerste zu ver¬

folgen, sich sei itzo in seiner Gewalt, er wollte es bei der Rron Frankreich und

Schweden verantworten, welches mein Eidam all vökevknämn angenommen und als¬

bald zu nur nach Rindelbrücken kommen und Alles mir wohl reseriret. Wann

dann nicht allein meine und aller meiner Rinder Wohlfahrt bei dem itzigen statu

hierinnen periclitiret, habe ich also mich aus Rath meiner Rinder wider meinen

Willen meinem Adversario entgegen usmachcn müssen. Rainen hierauf am

29. Nov. Hartmann von GeHofen, Landeshauptmann, Hans Georg von

Eberstein, Oberster-Lieutenant und Herr Elias Augustus Löffler, gräfl. schwarzb.

Rath, zu mir mit dem Vorbringen, ich wüßte mich zu erinnern, daß ich ein gut

Theil der Eberstcin' scheu Güter, und sonderlich den Hackenhos genannt, inne

hätte, er auch, der Herr Wajor, nie nicht im Sinne gehabt, daß die Güter von

ihine hätten alieniret verbleiben sollen, daher er gute Wacht hätte, solche ohne

Geld zu sich zu nehmen und Rechnung hierüber zu fordern. Als sollte ich eine

Specisication von mir stellen, wollte er mir solche Güter baar zahlen, daß ich

damit zufrieden sein könnte. Darauf ich zur Antwort gegeben, ich sähe, daß die

Handel geschwind angegriffen wäre, und weil ich die brieflichen Urkunden nicht

bei Händen, man wolle mir us jH Tage Zeit geben, solche bei Händen zu schaffen,

und möchte der Hr. Generalmajor eine Person hierin zu tractiren hinterlassen,

verwundere mich auch sehr, daß er solcher Güter, so zwar seinen Voreltern gewesen

und vor Menschengedenken andern Leuten verkauft worden, sondern auch den

Hackenhof praetendire, da doch gegenwärtiger sein Vetter Hans Georg von Eber¬

stein kurz verwichener Zeit gegen mir gedacht, daß er den Hackenhos nicht be¬

gehre, der durch meine Vormunde ao. sSOV von dem von Lichtenhayn erkauft und

von dein Oberausseher-Amt durch Specialbefehl von dem Herrn Oberaufseher

Herrn Jacob von Grünthal in die 20 Jahre beliehen worden. Ferner bin ich

aus die Güter, so mir von kurs. Durchl. zu Sachsen durch Tommissarien, so

Abraham Esaias Schlegel Ao. sösj von Wolf Dietrichen, als des General¬

majors Vater, erkaufet, auch beliehen, fället mir also schwer, solche Güter abzu¬

treten, verhoffe, er werde seine Postulat« fallen lassen und mein Freund, mit welchem

ich meines Wissens niemals in Ungut zu thun gehabt, verbleiben. Darauf sind

die Abgefertigten beneben meinen Beiständen, als mein Eidam Georg Friedr. von

Görmar, N. Rieolai Zleeaväi, Pfarrer zu Gorschleben, zu gedachten, H.General¬

major in des Landeshauptmanns Haus gegangen und meine Resolution dem Hrn.

Generalmajor anbracht. Daraus sie wieder kommen mit dem Bericht, er, der Herr

Generalmajor, wolle keine Dilation verstatten, er wolle die Güter haben, oder

wolle mich und die Weinigen an Leib und Leben verfolgen, auch meine Güter

aufs äußerste verheeren und aber vorige Formalia gebraucht, auch darneben ge¬

dacht, die Güter, so ich von Schlegeln hätte, wären kein richtiger Rauf

.N



mit seinem Vater sel. gewest, sondern ein Scheinkauf, derowegen er auch ein

Revers von gedachtem Schlegel in Händen, auch zu dem Ende sei Schlegel in

solche Güter gesetzt, den Gackenhof an sich zu bringen; weil aber Schlegel

solches nicht effectuiren können, wäre solcher Aauf auch Nichts. Wann

denn also kein ander Ruttel gewesen, mein und der Meinen Leben zu salviren und

daß das Meine nicht vollends ganz verbrannt werde, als habe ich eine Designation

der Eberstein' schen Güter, so ich in H>oseß habe, von mir gestellt (und darneben

zu verstehen gegeben, daß ich wegen ihrer kurf. Durchl. zu Sachsen unterschiedener

scharfer Edicta und sonderlich dessen, so den ß. Februarii instehendes Jahres aus¬

gangen, die Gewähr, weil er wider dieselbe zur Zeit diene, nicht thun könne),

welches sich mit den 72^6 fl. 20 gr., so ich noch in Rechnung und der Arrestsache

bei den sämtlichen Eberstein' schen zu fordern, in Summa uf 2^ 7^6 fl. 20 gr.

belaufe, ohne den Ariegsschaden sieder dem flAager Friedensschluß, so sich uf (0 700 fl.

beläufet. Auf diese Specification seind die Abgesandten wieder zu dem Herrn

Generalmajor gangen und alsobalden seine Resolution wiederbracht, daß er ent¬

sonnen sei, vor alle ineine Forderung an solchen Gütern 5000 Thlr. baar auszu¬

zahlen, wo ich wollte ic., habe ich :c. mich dahin erkläret, daß ich sonisl pro

sompsr s 7 000 Thlr. nehmen wolle, hat doch solches bei ihme Nichts verfangen

wollen ic., hat er sich doch endlich erkläret, 8000 Thlr. künftigen Vflern solcher¬

maßen auszuzahlen, als nämlich 6H00 Thlr. baar und (600 Rthlr. an den Rath

zu Frankenhausen Anweisung zu thun, wie auch solches der Tontractus hier¬

bei w. besaget. Datum GeHofen den (6. Januar (6^I.

Wims Clm.stoM von Trebra.
tvie schlau der von Trebra das Unrecht seinerseits auf andere Schultern zu wälzen sucht!

Nr. 15. Hriginak-Lehenvrit'f vom 22. Dez. 1K43 (im Besitze der Familie):

Des Durchluachtigstcn Fürsten vnd Herrn, Herrn Johanns Georgen Hertzogens

zu Sachßen, ) Jülich, Eleve, vnd Bergk, des Heiligen Römischen Reichß Ertzmar-

schallns, vnd Thurfürstens, Landgrafens in Düringen, Margkgrafens zu Meißen,
auch Gber- vnd Nieder Laußnitz, Burgkgrafens zu Magdeburg?, Grafens j zu der

Margk vnd Ravenspurgk, hcrrns zu Ravenstein :c., RIeines gnädigsten Herrn Dieser

Zeit in die Graffschafft Manßfeldt verordneter Vberauffseher Ambtsvorwalter, Ich

Zohann Davidt Fischer zu Nieder Röblingen ic., Trafft dieses gegen männiglichen

thue kundt vndt bekenne: ^ Demnach der HochEdle, Gestrenge, vnd GroßMannVeste

Herr Ernst-Albrecht von Eberstein, 66ii6ra1Najor :c. vnterm äato den

2(. Rovombri iüngsthin mir in schrifften zuerkennen gegeben, Wie Er kurz vor-

rückter Zeit besage zweyer vnterschiedener darüber auffgerichter Receße, derer j data

Franckenhaußen den 2fl. Rovoinbr. To. (6-(2 vnd Weymar den 20. Rovombr. (6^3

Hansen Thristophen von Trebra zu Gehoffen, alle vnd iede Ebersteinische

Ritter-Güther, darunter auch der Hackenhoff vnd die Schleglischen mit be¬

griffen, Welche Er bißhero beseßen und initen ge- habt, solchem aber iedertzeit von

dem Herrn 6sn6rnI-Na.joi' eonkraclioiret worden, mit allen deren ii6rl.in6nt.i6n, Frey

heiten, Rechten vnd Gerechtigkeiten, Sie mögen nahmen haben vnd gelegen sein,

wo, vnd von gedachtem von Trebra aegniriret vnd an sich bracht sein, wie vnd

vff waß maße Sie wollen, ! nichts davon außgeschloßen, äs novo wiederumb ab-

erkaufft vnd bezahlet, zugleich auch ein schreiben von gedachtem Hansen Thristoffen

von Trebra, dieses kauffs gestendig, vnd sich des bißhero doran gehabten «loiniuij

durch vflaßung der Lehen, vnd indeme Er alle darzu gehörige Vnterthanen Zhrer

pflicht er- laßen vnd Sie dem Herrn 66nsra1 Najor würcklich an- vnd überwiesen,

an bemelten Ebersteinischen Ritter-Güthern begeben vnd selbiges vf wolerwehnten

Herrn (ölonsral-Najorn darkegen transksriret, auch gebeten, Zch solche Lehensvff

laßung anstadt höchstgedachter Thürs. Durchl. zue Sachsen ie., RIeines ) gnädigsten

Herrn, vf- vnd annehmen wolte, mit eingeschickt, Daher oder Herr 66N6ra1Najor

seine schuldigkeit zu sein erachtet, solche an sich erkauffte Ebersteinische RitterGüther
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nuhnmehro nach beschehener Lehensvfflaßung in gebürender Zeit wiedervmb in die

Lehen zu nehmen, Derowegen sts-nts > segnest,rukionk bey mir gesucht und gebeten,

Ich inöchte Ihme förderlillfft einen Termin zur würcklichen Lehenempsängnüß dieser

sämptlichen Tbersteinischen Ritter- und Lehen Güther benennen: Daß dar¬

auf, nachdem Ich des Herrn (ZlenergMnM-s :c. petitnin der billichkeit gemeß be¬

funden, Ich denselben heut clnto zu em-pfahung der Lehen vor mich beschieden,

vnd nachdem Gr diesem zufolge im Thürs, Sächß. löbl. Gberausseherambt vor

mir durch seinen Gevollmächtigten H. ^.uZnstuni IZnsiliuni tünesurn, ^Ävoenten vnd

Gräffl. Rcanßfeldischen Ainbtman zu Artern, mit gnugsahmer Vollmachten er¬

schienen, oberwehnte zwcne j Aauff-Lontrüete, von welchen viäirnirte eopin bey den

^.etis behalten worden, läriginnlit.er xroclnoiren vnd durch denselben die gewöhnliche

Lehenspflicht in seine Seele Träfftiglichen schweren laßen: Alß habe an stadt höchst¬

gedacht Ihr Thürs. Durch!., Meines Gnedigstcn Herrn, Ich obberürten Herrn j Trust

Albrechten von Tberstein, (Aensrnl-Nnzorn vnd deßen Rechte Thelichc geborne

Rlännliche leibs Lehens Trben die sänrptlichen von der Graffschafft Manßfeldt

sequestrirtenteils zu Lehen rührende vnd in dem von Weilandt dem wolgebornen

vnd Tdlen Herrn Herrn Philippen Grossen vnd Herrn zu Manßfeldt ^ Tdlen Herrn

zu Heldrungen :c. wolscel. gedächtnüß vor sich vnd Ihr Gnaden unmündigen Herrn

Gebrüdern, Sonnabendt nach Invoes-vit inr s532. Ihar vbcr die von Ihr Gn.

Herrn Gevettern auch wollöbl. gedächtnüß durch Ihre vorfahren erkauffte Güthere

gegebenen Lehenbrieffen spseitieirte Tberstcinische Lehen- Güthere vnd Rittersize, dar¬

unter auch der Hackenhoff vnd die von Schlegeln beseßene, auch alle vnd Jede von

Hansen Thristoffen von Trebra, aufs waß maße es auch immermehr sein möge,

innen gehabte mit begriffen, wie auch Halß-, Gber- vnd vnterGerichte zu

Gehosfen, Inmaßen solche seine ^ vorfahren, die von Tberstein, besetzen, Schaas

vnd Rindviehetrifsten, so wol die Iagtgerechtigkeit, als die hohe vnd NiederIagt,

zusainpt fedderwilpret zu fangen, vnd fischerey, Ingleichen Länderey, Wiesenwachs,

Gehölze, Waßergraben, Teiche, Weinberge, Baum- vnd Wcingartten, Backoffen,

R iühlen, Zinsen, Dien- ste, Hröhne vnd alle andere ein- vnd Zubchörungen, gesucht

vnd vngesucht, genant vnd vngenant, mit allen deren pertinsiitien Tin- vnd Zu-

behörungen, Sie inögen nahnrcn haben, auch gelegen sein, wo Sie wollen, nichts

darvon außgeschloßen, Sondern in allermaßen Ihre Borfahren hiebevorn von

wolge-dachten Herrn Grossen vnd die von Tberstein von denen verstorbenen

Gberauffsehern der Graffschafft Manßfeldt Herrn Georg Vitzthums» von To¬

stedt w. vnd Ludwig Wurmen zu Wolckrambshaußen w. seel. zu Lehen gehabt,

redlich hergebracht, besetzen, genoßen vnd gebrauchet, zu rechten j Mann Lehen, so

viel mir instehender Legnestrntiou darauf erfolgte Abschiede vnd hierüber vorfasten

Instrnetion, auch von Rechtswegen daran zu verleihen gebühret, gereichet vnd ge¬

liehen habe. Reiche vnd leihe auch erwehnten Herrn Llenernl-Nnsorn

Trnst j Albrechten von Tberstein :c., als nunmehr itzigen Inhabern vnd besitzern

obberürter säinptlichen Tbersteinischen Güther rc., vnd Seinen rechten Thelichen

Leibes Lehens Trben vorgesetzte Lehen, Zinsen vnd Güthere sampt vnd sonders

mit allen Ihren Rechten, Gerechtigkeiten, Freyheiten, ^ Nuzungen, auch allen andern

Tin- vnd Zubehörungen gegenwerttiglichen Trafft dieses brieffs, dieselbe hinsörder

zu rechten Mann-Lehen inncnzuhabcn, zu besitzen, zu genießen, zu gebrauchen, vnd

zuverdienen, auch den Lehen so offt dieselbe zu falle Rommen I rechte folge zuthun

vnd sich allenthalben darmit, wie man-Lehcn Güthcr altherkommcn, recht vnd ge-

wonheit ist, zuhalten:

Vber dieses habe Ich auch vf des Herrn GeneralMajor vleißiges bitten

sämptlüch mit Ihme belehnet vnd belehne inge-ffampt zu Ihme die WolTdlen,

Gestrengen vnd Manvesten Herrn Hanß-Georgen von Tberstein, Gbristen

Lieütenandten, dann George Philippen, Albrecht Gtten vnd Hansen-T rnsten

von Tberstein, als seine negste Junten, vnd Ihrer aller rechte Theliche gebohrne^

manliche Leibes Lehens Trben, nach rechter Sipzahl, vnd wann von diesen keiner

»



mehr vorhanden, als dann Dietterich Gottfriedt hacken zu Schilffa vnd

deßen Akanliche Leibes Lehens Grben in Trafst dieses briefes bescheidentlich vnd

also, woferne mehr benanter ^ Herr Henkrul Nasor ohne rechte Leibes Lehens
Grben nnt tode abgehen würde, Daß als dann vorerzehlete Güthere an obberürte

Herren ^Knubkn vnd mitbelehnte vnd Ihre rechte männliche leides Lehens Grben

kommen vnd fallen, hie sich auch allerseits ^ mit Lehenssolge vordienst vnd anderin,

wie solcher gesambter AäannLehen Güther, altherkommen, Recht vnd gewonheit

ist, zuhalten schuldig sein sollen. Alles trewlich vnd sondergefährde. Au

vrkundt habe Ich hieran mein ^ gewöhnliches itzobrauchendes Gberauffseher Ambts

Insiegel hengen laßen vnd neich eigenhändig unterschrieben. Geschehen vnd Geben

Gißleben den zwey vnd zwanzigsten vseambris des Gintausendt hechßhundert vndt

Brey vnd vierzigsten Jahres. Holum Munt Fi.srlm' mp.

Nach Beendigung des 30jähr. Krieges kam E. A. v. E. wieder nach Gchofcn

und kaufte für 3000 Thlr. von den Gebrüdern Albrecht Otto und Hans Ernst v. E.

deren Antheile an dem Harrasischen Gute zu GeHofen, als 2 Hufen 20 Acker Land,

den Thiergarten, 10Hz Acker 20"h Ruthen Wiesen, 90 Acker 20 Ruthen Holz, Hohe-

und Niedcrc Jagden und Gerichte, Fischerei im Ricthe, freie Kuhtrift, 4 dienstbare

Ackergütcr und 9 Hausgenossen, womit er auch 22. März 1652 und 30. Januar 1658

beliehen wurde.
Als Ernst Albrecht v. E. 1662 von Glückstadt aus seine Heimath besuchte, kaufte

er nicht nur von Georg Philippus v. E. Sohne Albrecht Hartmann dessen Antheil
am Harrasischcn Gute zu Gchofcn für 1000 Thlr., sondern fand sogar Gelegenheit,
den Söhnen Hans Wilhelm s v. Trebra, Wolf Christoph, Hans Wilhelm und Zaeob
Heinrich, ihr altes Trebraisches Rittergut zu GeHofen für 15000 Mfl. abzu¬
kaufen, in welchen sub dato Gchofcn 15. Sept. 1662 geschlossenen Kauf sub dato Eis-
lebcn 4. Juli 1663 Ober-Aufseher-Amtswegcnconscntirt und cod. dato der Lchnbrief
ausgefertigt wurde. Eine Spccifikation der Pcrtinenzien enthält der am 9. Mai 1562
den Gebrüdern Hans und Christoph v. Trebra über dies Gut ausgestellte Lehenbrief, der
hierunter im Auszuge folgt:

Nr. 16.

„Wir Hans George vnd Peter Grnst Gebrüdere Grafen w. zu Alanßfeldt w.

bekehnncn, das vor vns erschienen seint w. Hans vnd Christofs von Trebra Ge¬

brudere zu Gehoffen mit rc. bitte, öie w. mit nachgeschribenen guethern w. zu be¬

leihen. Nemlichen Ginen freien Gedelhoff zu Gehoffen mit seinem vmbfangk, mitt

teichen vnd baumgahrtten vnd einen freien Hoff hartt daran, da vor Zeitten das

Brauhaus gestanden, ist ettwan der von Behnnungen gewest, s H/z Hüffe landes,

6 flegk wiesen w. zusainmen bei ^0 ackern, 2 fleck weiden, 2 acker Weinberge, itzunder

wüste, 2 fleck holz w., Gine fischercy vntter Rittebergk vff der vnstrutt, eine fischerei

vff dem Riethe zu Gehoffen w., eine viearie in der kirchen zu Gehoffen zu leihen,

zwo freie öchafftrifften, 22 befaßte hoffe sainbt ezlichen Hoffstetenn mit Ihren

Ackern, Wiesen vndt holtzern, das die Aeehnner darzu haben, daran die Ainse wie

volgett w. w. rc. vnd an solchen hoffen, Ackehrn, Wiesen, holtzern w. die Lehen

vnd Dinstgeboth vnd verboth, Gerichte im Velde vnd dorff, was vff Ihren guthern

geschicht, vnd allein Weidewerge, Inmaßen die von Gbcrstein vnd ihr vatter

bishieher in gebrauch gehabtt, desgleichen den halben theil des geschoß zu Gehoffen,

als 3 silbern schock Iherlichen gewißes vffhebens, inmaßen wie es die von Gber¬

stein haben, welchen geschoß die von Trebra von den Schlegeln zu Auttelhaußen

an sich erkaufst: als haben wir sie rc. mitt den vorgcschrybenen guethern belihen :c.

Geben zu Gisleben s562 den fl. Akay."

Hierauf gründete Ernst Albrecht v. Ebcrstein laut Stiftungsurkunde d. d. Pinne¬

berg 9. Sept. 1663 ein Armenhaus zu GeHofen und bestimmte hierzu ein vor dem

Orte gelegenes Gartenhaus nebst Obstgarten, welches er von allen Tiensten und Lasten



befreite und mit 36 Scheffel Getreide, 8 Schock Wellenholz und 4 Malter Scheitholz

jährlich dotirte. Zum Vorsteher dieses Armenhauses ernaunte er seinen Gerichtsverwalter

und einen Gerichtsschöppcn:
Nr. 17.

Demnach Ich Ernst Albrecht von Eberstein der zu Dänemark Norwegen

Aönigll Wajstl Bestallter General Feld-Warschall, Gouverneur der Festungen und

'Miliz in den Fürstenthümern Schleswig-Holstein, Drosten der Grafschaft Hinneberg,

und Gbristen zu Roß und Fuß,..auf GeHofen und Haßbruch Erb- und Gerichts-

Herr, wie auch Inhaber der Amter Leinungen und Worringen, samt meiner

Frau Liebsten der Hochedelgebornen Frauen, Fr. Ottilien Elisabeth von Eberstein,

gebornen von Dithfurthin, entschlossen, ein Armen-Haus zu Unterhaltung etlicher

gebrechlicher armen Leute für meinem Dorf Ge Hofen anzurichten und das Garten-

Haus nebst zugehörigem Garten, für vorgedachtem meinem Dorf GeHofen gelegen,

dorzu destinirt.' Als füge hiermit meinen Anterthanen und der ganzen Gemeinde

zu wissen, welcher Gestalt mein Wille und Verordnung sei, daß erwähntes Garten-

Haus samt dein Garten von nun an und forthin beständig von allen Diensten und

vneribus frei gelassen und zu einem Armen-Hause gewidmet sein soll, also, daß all¬

zeit darinnen H oder 6 arme Leute aus dem Dorf GeHofen, die so gebrechlich, daß

sie ihre Lebens - Wittel nicht zu verdienen noch zu erwerben wissen oder können,

unterhalten werden, und dieselben den Garten mit dem Dbst und allem nach ihrem

Gefallen zu gebrauchen haben sollen. Hierzu soll ihnen durch meinen Aorn-Schreiber

oder Bedienten jedesmal daselbsten, so lange mir Gott das zeitb Leben gönnen

wird, jährl: von meinen Gütern 26 Schill Getreidig Nordhäuff Maaß, als näml:

j8 Schill Roggen, s8 Schlll Gersten, und zwar in diesem j662. Jahre aus Michaelis

der Anfang damit gcmachet, alle folgenden Jahre aber aus den sten Mai ge¬

geben und gereichet werden. Aber das sollen mit meinen eigenen Hferden zu

Behuf der Feurung dieses Armen-Hauses alle Jahr 3 Schock Wellen-Holz und

Walter Holz aus meiner Bcholzung angesühret und beigeschaffct werden. Es

wird auch denen in diesem Armen - Hause jedesmal Verhandenen vergünstiget, zu

ihrem soviel bessern Auskommen vor meinem Backhause, wenn daselbst gebacken

wird, das Brod zu erbitten, und wird ein jedweder zu GeHofen Gesessener nicht er¬

mangeln alsdenn seine milde Hand gegen diese Annen aufzuthun. Wann aber der

allerhöchste Gott mich nach seinem gnädigen Willen von dieser Welt absordern

wird und meine lieben Ainder alsdenn meine Güter besitzen werden, so sollen von

meinen drei Adell Gütern zu GeHofen jedes Jahr auf den Ersten Wai die vor¬

gesetzten 26 Schlll Getreidig, als von einem jeglichen Adell Gute 6 Schlll Roggen,

und 6 Schlll Gersten, gegeben, wie denn auch das Holz in drei gleiche Theile

aus die drei Güter gesetzet und beigeschaffet werden. Gestalt mein Wille und Weinung

ja ernster Befehl ist an meine liebe Ainder, nicht allein Specificirtes alles denen

Armen ohne einige Vermindrung oder Abzüge reichen zu lassen, sondern vielmehr

ihnen über das alles Gutthätigkeit zu erweisen. Und weil ich denn gänzll dafür

halte, daß die Armen aus gutherziger Darreichung soviel Brods, als zu ihrer

Nothdurft sie behufig sein, bekommen werden, so soll durch die Vorsteher des Armen-

Hauses fi dazu ich meinen ietzigen Gerichts - Verwalter Hrn. George Bocken und

einen aus den Gerichts - Schöppen, dem das am besten und bequemsten geachtet

wird, verordnet.') das Getreidig, so obberegter maßen von meinen Gütern gereichet

wird, denen Armen zu gute ausgethan werden. Noch wird denen dieses Hauses

das neue Jahr jedesmal von Hause zu Hause zu sammlen und auf meinem Hause

den Anfang zu machen erlaubet. Auch soll für abgedachtes Haus ein Armen-

Stock aus meinen Mitteln gesetzet, und was von den Fürbeireisenden oder andrer

gutherziger Hand hinein gelegt wird, alle Vierteljahre herausgenommen und den

Armen zu Gute angewendet werden. Als auch oben Erwähnung geschehen,

daß die Armen dieses Hauses ohne Entgelt aus meinem Dorfe GeHosen sein sollen;

So können zwar auch andere und Fremde hinein genommen werden, jedoch daß
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dieselben nach Befindung der Borsteher etwas geben und erlegen. Welches denn

denen gesamten Armen darinnen zum Besten angewendet werden soll. Und da

einer von ihnen, er sei einheimisch oder fremd, verstirbt, muß seine Verlassenschaft

den: Armen-Hause heimsallen, damit wenn durch Gottes Verhängnis, welches er

doch gnädig verhüten wolle, irgend mehr armer und gebrechlicher Leute vorhanden,

daß denenselben aus dieses Armen-Hauses AAtteln desto besserer Unterhalt vor¬

schaffet werden könne. Letzlich werden alle und jede groß und kleine meine Unter-

thanen ermahnet, Ihre christl: Müdigkeit gegen dieses Armen-Haus absonderl. nach

Vermögen zu bezeigen. In Erinnerung unsers lieben Seligmachers Worten, daß

wenn den Armen Guts geschehe, werde es eben so gerechnet werden, als wäre es

ihm selbsten wiederfahren, wie er denn solches nicht nur reich! - mit seinen: Gnaden-

Segen wieder ersetzen wird, als der da verheißen, daß er einen kalten Trunk Wassers

an den Armen unbelohnet nicht lässet. Urkundl: habe ich dieses mit meiner eignen

Hand unterschrieben und mit meinen: sAtschaft versiegelt. So geschehen Hllnne-

berg den ßten September (663. (L. S.) Grnst Albrecktt von Gberstem.

Nachdem Ernst Albrecht v. Eberstein auch die dänischen Dienste quittirt hatte,

acquirirte er auch noch die wenigen Herrasischen Pertinenzien, welche seine Verwandten

damals noch inne hatten. Die zum Harrasischen Hofe gehörigen 2 Hufen Land,

welche der Witwe Hans Heinrich's v. Eberstein für ihre Ehegelder eingeräumt waren,

löste er nämlich von der Oberstwachtmeisterin Döhler mit 1000 Thlr. ein, nachdem

ihn: Hans Georg (Hans Heinrich's Bruder) am 13. Mai 1665 das Einlösungsrccht

ccdirt hatte; und nach dem Aussterben der von Philipp Christoph von Ebcrstein ge¬

stifteten Spcciallinie mit Hans Georg wurden die derselben zugestandenen Antheilc an

den Ober - Heldrnnger Zinsen und dem Brandholze auf die Lehnserben Wolf Dietrich's
v. Ebcrstein verfällt.

Der General - Feldmarschall Ernst Albrccht v. Eberstein hatte also nun nicht nur

die beiden Güter zu GeHofen, welche sein Urgroßvater Philipp und dessen Bruder Hans

kurz vor 1531 acquirirt, durch Kauf aufs Neue an sein Geschlecht gebracht, sondern

er hatte auch noch das dritte Rittergut zu GeHofen, das Trebraischc Gut (seit jener

Zeit auch der „Neue Hof" genannt), dazu gekauft.

Endlich setzte sich Ernst Albrecht voi: Eberstein auch wieder in die Ausübung des

seinen Vorfahren früher zugestandenen Patronats - Rechts von GeHofen, so daß er sich

dicscrhalb sud äulo Haus Arnstein 18. Nov 1666 vom Grafen Johann Georg zu

Mansfcld und sull äutzo Hederslcben 22. Dez. 1669 von den Grafen Franz Maximilian,

Heinrich Franz und Georg Albrecht v. Mansfeld Ccssions-Urkunden auswirkte, für welche

Dokumente er 200 Thlr. und ein Pferd dem Herrn Grafen Johann Georg verehrte*).

Infolge seines Antrags wegen Errichtung zweier jährl. Jahrmärkte zu Gchofen

wurde 14/9 1671 verordnet, vorher erst die Zustimmung der Städte Altstadt-Eislcben,

Neustadt-Eislebcn, Hettstedt und Artern zu beschaffen:

>671 14/g. An den Ober-Aufseher der Grafschaft Mansfcld. Infolge des Antrages des Gencral-

Feldmarschalls Ernst Albrccht von Ebcrstein wegen Errichtung zweier jährlichen Jahrmärkte zu GeHofen

ivird verordnet, daß, da die beiden Städte Altstadt-Eisleben und Ariern und auch Hettstedt und Ncu-

stadt-Eisleben sich dagegen erklärt gehabt, vorher erst die Zustimmung der genannten 4 Städte beschafft

werden soll. — Des Staatsarchivs Magdeburg Thüring. Eox. v. 1371, kol. 112.

A In Bezug hieraus findet sich im ältesten 15S3 angefangenen Gchofcn'schen Kirchcnbuchc
Folgendes:

„Anno 1376 bin Ich «IIulstoMorns Stegmann ZVsttinevsis Lnxo :c. aus dein Pfarrambt zu
Böscnstedt in das Pfarrambt zn Gehofcn, welches bis dahin H. Naslr. Ksorzlus Aoelius zu verwalten
gehabt, tranSlociret worden solgcndcrgcstalt. Den 25tcn May gesetzten Jahres ist mihr meine Vocation
von Ihrer ExcellenS dem Wohlgebohrnen Herrn Herrn Ernst Albrechten von Eberstein Rittern,
Churfürstl. Dnrchl zu Sachsen gehcimden und Kriegsrath, General-Feldmarschalln, Cammerherrn,
Obristen zu Roß und Fuß, auff GeHofen, Neuhaus und Passenbruch Erb- und Gerichtsherrn auch In¬
habern der Gräfl. Mansfeld. Ämbter Lein und Morungen zugeschickt worden :c.
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Noch bei seinem Leben, unterm dato Gchofcn 8. Sept. 1669, fand es der Gcneral-
FeldmarschallErnst Albrccht v. E. für gut, seine Güter event. unter seine vier Söhne i
Wilhelm Ernst, Anton Albrecht, Christian Ludwig und Georg Sittig folgendermaßen zu
vertheilcn:

a) legte er mit Zustimmung seiner Söhne seinen Gütern einen bestimmten Werth
bei oder brachte solche in einen Anschlag, als

1. das Harrasische Gut zu GeHofen mit 30 000 Mfl.
2. den Hacken-Hof „ „ „ . . 26 000 „
3. den Trcbraischen Hof „ „ nebst dem Brauhause, kleinem

Weinberge und Dunkel'schen Holze mit 20 000 „
4. den Paßbruch, Neuhaus, Eisenhammervor Bcnnungcn, das halbe

Backhaus zu Groß-Leinungen und den Halbcrstädt'schen Zehent mit 16 000 „
5. die Zinsen zu Ober-Heldrungen mit 1 200 „
6. das Amt Leinungen und Morungcn mit der Melioration mit . 25 000 „

in Summa mit 118 200 Mfl.,
wovon jedes Sohnes Anthcil zu seinem vierten Anthcil 29 550 Mfl. betrug;

b) wurden die Güter in 4 Loose gesetzt, als
das I. Loos der Harrasischc Hof für 30 000 Mfl.,
das II. Loos der Hacken-Hof mit den Ober-HeldrungerZinsen und Lehenwaare für

27 200 Mfl.,
das III. Loos das Trcbraische Gut mit allen seinen Pertinenzicn,dem Brauhausc,

kleinen Weinberge und Dunkel'schcn Holze für 20 000 Mfl. und
das IV. Loos Paßbruch nebst von den Grafen zu Stolbcrg dazu gekauften Holze,

Länderei und Wiesen, dann Neuhaus, Eisenhammer vor Bennungen,das halbe
Backhaus zu Groß-Leinungen und der Halberstädtische Zehent für 16 000 Mfl.

und zur Erfüllung der V4 Rata jeden Looses
zum II. Loose 2 350 Mfl. von dem Amte Leinungen,

„ III. „ 9 550 ,, „ „ „ „ und
„ IV. „ <13 100 „ „ „

j 450 „ „ Harrastschen Hofe
zugelegt, wobei ausgemacht wurde, daß die zum Harrasischeu und Hacken-Hofe ge¬
hörigen Äcker, Wiesen, Zinsen, Dienste und Holzungen gctheilt und halb zu jedem Hofe
geschlagen werden, das Backhaus und Feldteich aber beim Harrasischen Hofe und die
Mühle bei dem Hacken-Hofe bleiben sollte.

e) Nach diesem loosten die 4 Söhne, und das erste Loos zog Christian Ludwig.
Da aber Wilhelm Ernst, der das IV. Loos gezogen, sich sehr unwillig darüber gezeigt,
daß er als der Älteste nicht das eigentliche Stammgut,den HarrasischenHof oder das
Schloß, haben sollte, wobei er sich (wie die per traditionem unserer Großväter sich er¬
haltene Sage referirt) gegen den Vater unsanfter Ausdrücke bedient, so hat der Feld¬
marschall Christian Ludwigen, der sein Liebling gewesen, auf die Seite gezogen und
ihn mit Thränen gebeten, er möchte mit seinem ältern ungestümen Bruder tauschen und
demselben das I. Loos überlassen, welches Christian Ludwig auch darauf aus kindlicher
Ehrfurcht gethan.

In dessen Gemäßheit erhielt also
das I. Loos Wilhelm Ernst,
„ II. „ Anton Albrecht,
„ III. „ Georg Sittig und
„ IV. „ Christian Ludwig.

ck) Bedung sich der Feldmarschallausdrücklich aus, daß diejenigen, welche zu Er¬
füllung ihres vierten Thcils Geld heraus bekämen, dasselbe wieder an Lehcngütcr an¬
zuwenden schuldig und dazu die gesamte Hand und Mitbelehenschaftihnen sämtlich vor¬
behalten sein sollte.
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Darauf errichtete der Fcldmarschall unterm 1. August 1675 ein Testament, worin

diese Theilung zum Grunde gelegt, außerdem aber noch verschiedene sein anderes Ver¬

mögen und seine Töchter und Schwiegersöhne betreffende Anordnungen enthalten sind:

Nr. 18. Testament des am 9. Juni 1676 gestorvenen Generat-JeldmarschallsErnst Arvrecht von Oberstem d. d. Meuhans den 1. Aug. 1675.
Im Rahmen der Heiligen und nnzcrtrcnnetcn hochgelobten Drehfaltigkeit,

Gottes des Vaters, Sohnes undt des Heiligen Geistes, Amen.

Nachdem der Menschen Leben in dieser betrübten Welt kurtz, und nichts gcwißcrs

den» der Todt, deßclbcu Stunde aber verborgen und ungewiß, Alß habe Ich Ernst

Albrecht von Eberstein Ritter, aufs GeHoven, Neühauß, Paßbruch und Brei¬

tling en Erb- undt Gerichts-HErr, wiederkäufflichcr Inhaber der Ämter Leinungeu
und Morungen, In Betrachtung« deßclben, und daß allhier keine bleibende Statt,

sondern Mein rechtes und ewiges Vaterland im Himmel, aus Nachlaßung der allgemeinen
Rechte, bcy guter Vernunfft, gesundem Leibe und wohlbedachten Gcmüthe, mein Vsslumsut

und letzten Willen verordnet, gemacht und beschlossen, ivie es mit Meinen hiuterlaßcnen

Güthern, nach Meinem sccl. Absterben; so allcine in dein gnädigen Willen Gottes

beruhet, gehalten werden soll. So ordne dannenhehro denselben hiermit in bester undt

beständigster Form der Rechte, alß es immer zu geschehen möglich, dergestalt, mäaße und

Weise, wie folget:

Eingangs und zuförderst, befehle Ich Meine Seele in die Hände Meines Herren

und Hcylandcs, Erlösers und Seeligmachcrs JESU CHRZSTZ» in deßen Verdienst

und heilige füuff Wunden Mich einschließend, auch festiglich und gewiß glaübcnde,

daß Er Sie in seinen Schoß zu Gnaden annehmen, auch samt allen Christglaübigcn

ewig seelig machen werde, wie Ich denn in diesem Glauben und Vertrauen mein Leben

dermahleinß seeliglich zu beschließen, undt also hierauff zu leben undt zu sterben ganz

bereit und willig bin. Hierncchst ordne und will Ich

1) daß so wohl Mein, alß auch Meiner lieben Frauen, Frauen Otilien Elisabeth

von Eberstein gcbohrne von Dittfnrtt Leichnam, nunmehr seeliger dermahleinst, wenn

die Seelen von dcncnselbcn durch göttliche Majestät abgefordert werden. Christlicher

Ordnung und Adelichem Gebrauch nach, iedoch ohne souderbahres Gepränge, in Mein

Erbbegräbnisse zu Gchovcn au der Kirchen neben einander, au des seel Kindes,

Maria Anna, Grabe, an Nu fern kpitnpliien beygesezet undt zur Erden bestattet

werden sollen, des frölicheu lieben Jüngsten tages allda zu gewartten, darzu den, aufs

unser bepderseit Lcichbcstattunge, maß darzu vounöthcn, aus denen bereitesten aufs denen

befindlichen baaren Mitteln, wo mau am Erste darzu gelangen kan, genommen und

gebraucht werden. Ferner

2) will und vermahne Ich meine lieben Kinder ingesamt väterlich, daß Sie für

allen Dingen sich der Gottesfurcht befleißigen, mit Beten, und die Predigten göttlichs

mortis fleißig besuchen, die hochwürdigcu Sueruinsnls, zu rechter Zeit gebrauchen, Gott

den Allmächtigen lim kräfftigen Beystandt des Heiligen Geistes herzlich anruffeu und

bitten, daß Sic mitteinandcr Christlich im Friede, Einigkeit und gutem Vertrauen leben,

do aber eines das andere verachten, verkleinern und zu vervorthcilen suchen und sich

unterstehen würden, derselbe oder dieselben werden nicht alleine wieder diesen Meinen

letzten willen handeln, sondern auch der Straffe Gottes (-weilen solches wieder die hei¬

ligen Zehen Geboth lauffet:) unausbleiblich zu gewartten haben, und soll eines dem

andern bcyzustehen oder an die Hand zu gehen schuldig, und krafft dieses verbunden

seyn, sich hicrncbcn aller leichten Gesellschaft cuthalten, sondern vielmehr nach Ehre und

Redlichkeit trachten und also ihres Lebens Laufs dcrmahleins auch seeliglich beschließen

mögen. Rechst diesem

3) verordne und will Ich, das Meine liebe Söhne alß Mänliche LeibesLehns-

Erbcu Meine hintcrlaßcnc Lehugüthcr, Deren nunmehr dreh zu Gehovcn und alß

denn das vierdte das Neuhauß und Paßbruch, samt darzu geschlagenem Eisenhammer

und Eiscnstein-Bergwerck, lllam das halbe Backhauß zu Leynungen, und weil



der Halbcrstä tische Zeh enden, so zuvor zum Ncücnhanscund Paßbruch gelegt, auch
mit dem Guthc zu Oldisleben Enderung getroffen, und das Breitungische Guth
dafür gehandelt worden, alß ist berührtes Guth Breitungen so hoch alß derZehcnde
stehet, und noch Eintausend thaler zu deßen Bezahlung und Baucosten, von den
Böckhöffen in der Wilster Masch gelegen, darzu aufgenommen, zum Neücnhausc
und Paßbrnch gelegt worden, hcrgegen das P(f)andgcldt, so auf gedachtem Halber-
statischen Zehenden hafftct, zu einem EuMul, wie nachgehend zu befinden, gewidmet
worden, und daß Meine andern Zwcne Söhne, alß Anthon Albrecht von Eberstein,
ThumbhErr, undt Georg Sittich von Eberstein, wegen des Guths zu Oldisleben auch
Kutiskuotiou erlangen mögen. So sollen Sie die Zinsen zu Ollendorff, oder selbigen
PfandSchilling dargegen zu genießen haben. Im übrigen es bey denen allbereit gemachten
Lohsen und Abtheilung, "wie solche sub tuto GeHoven den 8. t. Lsxtsmbr. des 1669sten
Jahrs zu Papier bracht, allcrmaßen wie Jedweder sein Lohß selbst ergriffen, verbleiben
solle, iedoch mit diesem Bescheide, weiln Ich Meinem ältisten Sohne Wilhelm Ernst
von Eberstein das Guth Reinsdorfs Erb und Eigcnthümlich übergeben, alß sollen
Meine andern drei) Söhne hcrgegen vorgedachte Böckhöffcn in der Wilstermarsch
gelegen, welche Ihr. Konigl. Majest. HErr Bater, hochlöbl. und Christseel. Andenckens,
von Hieronymo Seehstetten erkaufft, und von Ihr. Königl. Majest. zu Denne-
marck zc'. Meinem allcrgnädigstenHErrn zc. nunmehro auch hoch und ChristSeel. Ge-
dächtniße. Ich wiederum Erb und eigcnthümlich erkaufft, wovon der Thumbhcrr Anthon
Albrecht von Eberstcin seinen Antheil an vier tausend thalern zu crlangung der Thn-
mercy einpfangcuund angewendet hat, und dargegen versprochen,wenn Ihm Gott das
Leben fristen würde, hcrgegen wieder so viel an das Lehn zu wenden, so verbleibet das
übrige Meinen zwey jüngsten Söhnen, iedoch hat Christian Lndewig an dem Guthe
Breitungen wie abgedacht, schon Eintausend thalcr hinweg, welches zu bezahlen und
zu baueu ist angewendet worden, zu gebrauchen haben, die Mittbelehnschafft, oder
gesamte Hand aber behält iedweder seines theils an bepdcn Güthern zugleich. Weil
leider wir das Unglück gehabt, daß der Brand Scheuren, Ställe, Viehauß auf dem
Ncüen hoffe (i. d. Trebraische Gut zu Gehofcn) hinweg gcbrand, und Ich sonsten
auch ein neü Gebaüde habe hin setzen laßen, und gelder darzu angreiffeu müßen, dahehro
Ich veruhrsachet worden, solche wieder zu bezahlen, und noch zur verbcßcrung des Guths
Fünffzehcn hundert thaler, von Georg Sittich seinem Antheil an den Böckhoffen
aufnehmen müßen, und noch fünffhundert thaler zu des Rittmeisters ^Kristin» Ludwigs
seiner künfftigen Güther verbeßerunge aufnehmenmuß, So werden iedwedem Fünfzehn¬
hundert thaler von der KauffSuraiuu, wenn es einmahl verkauffet wird, sich unter ein¬
ander tccurtircn laßen, und sind also iedwedem fnnffzehenhundert thaler in sein Lehn ge¬
wendet, und werden Sie alßdcnn den andern Überrest zugleich theilen, wenes verkauffet wird.

Ferner sollen die aufs solchen Meinen Güthern befindende Melckendc Kühe
Meine drcy Jüngsten Söhne (nvenn der Thumhcrr seine noch nicht gekrigt hatt:)
iedwedem acht Stücke, gleichwie mein ältester Sohn allbcreit überkommen hat, zu
cmpfahen haben, wie auch das übrige Rindvieh, groß und klein, unter Meine lieben
Kinder, Söhne und Töchtere, gleich getheilet werden. Anlangende die Pferde,
Füllen, Schieff und Geschirr, bleiben Meinen Söhnen, wie bei den Lehngüthern ge-
braüchlich, und gleicher gestalt in vier theilc abgetheilet, dem Jüngsten aber ein ge¬
sattelt und gezaümct Reitpferd zum vorauß gegeben und abgefolget werden, das
übrige in gleiche theile und iedem ein theil verbleiben.

Meinen Schmuck betreffende, so verbleibet solcher glcichergestalt bey dem sub tut«
GeHoven den 8tcn Lsptsmkris vor angezogenen Ililillstcn jahrs aufgerichteten, unterschrie¬
benen und besiegelten vergleich ung, daß die Söhne und Töchter zugleich Erben. Do
aber unverhoften Fals meiner Töchter eine oder die andere ohne LeibesErben mit tode
abgehen solle, so soll deren port-ion oder Verlaßenschafft der andern überlebenden
Schwestern oder deren LeibesErben gcfolget werden. Zu dein Ende den Meine Herrn
SchwicgerSöhne nicht befüegt seyn sollen, solches Erbe eigenes gefallcns zu vcrulisniren,
sondern nur den usum kruet-uiu darvon genießen.
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Solle auch über alles »erhoffen Sich begeben, daß nach Gottes willen Meine Söhne
ohne Männliche LeibcsLchnsErben mit tode abgehen würden, so soll uf solchen
unwißcndcn Fall der Eisenhammer für Bcnnungen und darzu gehörige Bergwerke,
sowohl das Guth Breitungen und das halbe Backhauß zu Leynungcn zurücke auf
Meine vielgeliebte töchterc oder ihre Kinder und meiner Söhne Töchter fallen, und
solche alß Ihr Erbe und Eigcnthum zu gebrauchen haben, sowohl auch das gantze Amt
Leynungcn und Morungen mit aller Zubehör. Betreffende

4) die übrige Baarschafft und ausstehende Schulden, so sollen meine lieben Kinder,
Söhne und Töchter, die Schulden zugleich einfordern, davon die bckentliche Schulden zu-
foderst, do welche fürhanden, bezahlen, Hernachmahls solche in gleiche thcile theilcn. Je¬
doch daß Meinem Jüngsten Sohne Georg Sittich von Ebcrstcin aus der Erbschafft
Sechshundert thalcr zum vorauß gegeben werden soll, unter Sich, wenn für allen
Dingen die Begräbniß kosten und iezo gcmcltcn Meinem jüngsten Sohne Sechshundert
thalcr bezahlet seyn werden, oder angewiesen, den Ich denenjenigen, so verheyrathct sindt,
also an die Hand gegangen, daß Sie Sich hierüber zu beschweren,nicht Ursache haben
werden, zu vertheilen. Ebcnermaaßcn soll anch das Silbergeschirr, Tapeten und
Schildcrcycn also in gleiche thcile gctheilet. Jedoch waß in Meiner und Meiner
lieben Frauen seel. Stuben allster auf dem Neücnhause zu befinden, soll nicht ge-
theilct, sondern in gemcltcn Stuben beym Hause, weilen wir daßelbe von Grund
aus neü auffgebauet haben, zum gedächtniß verbleiben.

Mit dem Amte Leynungcn undt Morungen bleibet es darbcy, wie zu Gehauen
daßclbigcmahl gesczet und in die thcilunge gebracht ist und einem Jedweden zukommen
wirdt, es wcrc denn, daß Sich Meine Söhne und Töchtere guthwillig mit einander ver¬
glichen, doch sollen Meine Söhne Meinen Töchtern vergönnen, daß Sie aufs dem
schloße Ihre freyc wohnungc und dasholtz aus dem Forste haben, iedoch daß Sic
es für ihr Geldt hauen laßen müßcn, unter Sich also friedlich mit einander verglichen.

Das Kupffer-Bergwerck zu Morungen und Leynungcn betreffend, neben denen
zweyen Kupferhütten, welche Ich von dem Durchlauchtigsten und hochgebohrncn
Chur-Fürstcn und Herrn, Herrn Johann Georg dem andern, Herzogen zu Sachsen,
Jülich, Cleve und Berge, des Heist. Röm. Reichs ErzMarschalln und ChurFürst, Land-
Graffen in Thüringen, MargGraffenzu Meißen, auch Ober- und Niedcr-Laußnitz, Burg
Graffcn zu Magdeburg, Graffen zu der Marck und Ravensberg, Herrn zu Ravenstein,
Meinem gnädigen Herrn, gcmuthet und von Ihme die Lehne zu unterschiedenen mahlen
gcsuchet, das behalten Meine Kinder, Söhne und töchtere, zugleich, und muß mitt der
Muthung nach Meinem tödlichen Hintritt ganz nicht gesaümet, und alles wohl in acht
genommen werden.

So viel die Früchte auf dem Boden und Scheune betreffen thut, welche nach
Meinem seel. Hintritt befunden werden möchten, sollen diesclbige, wenn zuvor die Felder
besaamet, die Nothdurfft zu denen Haußhaltnngen abgegeben, die Bediente und das Ge¬
sinde davon bezahlet, unter Meine liebe Kinder insgesamt in gleiche theile abgethcilet
werden; die Früchte aber auf dem Felde übcr winter und Sommer verbleiben aus
gcwißcn und bedencklichcnUrsachen, zumahlen der Ritterdienst und andere einfallende
Beschwerungen halber Meinen Söhnen zum Besten bcy den LehnGüthcrn, allcrmaaßen
der Vergleich, welcher mit Meinen Kindern insgesamt zu Gehovcn aufge¬
richtet, solches auch besaget.

Meine Kleider mit aller Zubchörunge anrcichende, sollen meine Söhne dieselben
unter Sich theilcn, auch waß an Charpcn und andern noch fürhanden ist, in vier
gleiche thcile vcrtheilcn.

Glcichcrgcstalt sollen mein Söhne Meine Rüstunge an Büchsen, Degen,
Pistolen, Stücken, Sätteln iedoch sollen Meine beydcn jüngsten Söhne
Christian Ludwig und Georg Sittich zwecnc der besten Sättel zum Vorauß, weilen
Meine ältesten Söhne dergleichen allbercit bekommen-) befugt sein, und waß dem mehr
anhängig ist, vcrtheilen.
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Dicwcil Ich auch durch Gottes Hülste fünff baar Heerpaucken*) vom Feinde
erobert. Also sollen davon ein paar nach Meinem Tode nebst den Fahnen und Stan¬
darten in Mein Erbbcgräbuißc nufgehcngt, die übrigen vier baar Pancken aber
Meinen Söhnen, iedem ein baar, gclaßen werden. Würde Sich aber so dan begeben,
daß Meiner Söhne Einer oder der andere ohne Männliche LeibesErbcn mit tode ab-
gienge, solchcnfalß sollen dieselben Hcerpaucken gleicher gcstalt in solch mein Bcgräb-
niß aufgehengct werden.

Nachdem auch Meine GroßEltern und leiblicher Vater alle secl. durch Bürg¬
schafften in großen Schaden gerathcn, welches Ich neben Meinen lieben Geschwistern
ziemlich empfunden und entgelten müßen. Man auch noch nicht weiß, wohehr die wieder
Zahlung zu erlangen. Als befehle undt verwarne Ich Meine lieben Kinder treülich
und väterlich, daß Sie Sich in keine Bürgschafft einlaßcn sollen, es sey denn,
daß Sie so viele unterpfände in ihre Hände und gcwahrsam bekommen, davon Sie Sich
wieder ei hohlen und Schadloß gehalten werden können.

Im Fall Sich es begebe, daß Meine Söhne ohne Männliche LeibesErbcn todcs
verfahren sollen und die LehnGüthcr an Meine Vettern, alß Mitbelehntefallen würden,
sollen sodann angeregte Mitbelehnte schuldig seyn. Meinen töchtern, oder deren Kindern
und Kindes Kindern, aus einem iedweden Guthe zu Gehovcn viertausend Rthlr.
zu geben und folgen zu laßen, inmaßen dieselbigen vermöge ausgehändigten rcvcrsus,
wie Ich ufn Fall eines und das andere mit Meinen Güthern tisponirenwerde, wie
auch das Armcnhauß (zu Gehofcn) und waß Ich darzu gcstifftct habe, demselben ge¬
bührlich nach zu kommen, steiff und feste zu halten. Sich verbindlich gemachct haben.

Hiernebcn bin Ich nebst göttl. Vcrleyhung in einer Stadt ein Hauß zu kauffen
Vorhabens.Darzu sollen die zwei) tausend thaler, welche Ich dem Obristen Bal¬
thasar von Wülffen, Meinem Herrn Schwieger-Sohne, fürgesczet, so derselbe seinem
Schwager Hönning Hahn zu Seeburgk hinwieder zu Einlösung der Vorwercks zu
Bösenstett entlehnet (die andern tausend thalcr, so Ich dem Obristen Balthasar
von Wülffen zu Bezahlungseines Guthes Hsmmisr gelehnet, bleiben in gesamter
Erbschafft);Item der Halbcrstätische Zehende, da Ich Meinem Herrn Schwager
^ntlion ^.äolpli von Dittfurth seel. Eintausend Einhundert dreyßig Sechs
thaler gethan und Ihr. Churf. Durchl. von BrandenburgOonssnmnndarüber habe;
und müßen noch aus gemeiner Erbschafft achthundert Sechzig vier thaler genommen
werden, daß die vier tausend thaler erfüllet werden, und zu solchem Hause alß
ein immer wehrendes Euxitul geleget, darzu auch die Jährlichen Zinsen geschlagen und
das OupituI von Jahren zu Jahren erhöhet werden solte. Dieses vorgemelte Hauß
samt darzu gehörigen Capitalicu soll so lange Gott der Allmächtige den Ebcrsteinischc n
Stamm, der von Mir und Meiner Ehelicbsten,alß von der HochEdelgebohrcnen GroßEhr
und TugendreichcnFrauen Otilien Elisabeth von Ebcrstcin, gcbohrne von Dittfurth,
nunmehr secl. herrühret, erhalten wird, zugleich oder ingesamt verbleiben, und in unver¬
hofften Fall, da eines oder das andere durch Os-mm tni'tmitosund unvcrschene Zufälle
unverschuldet in dürsitigen Zustandt gerathcn mögte, oder aber da die Läufftc Sich sehr
gefährlichanlaßen sollen, Soll Meinen lieben Kindern insgesamt freystchen. Sich solches
Hauses zu bedienen, iedoch dero gestalt, daß das Eupital nicht angegriffen noch ver¬
ringert werden solte, sondern nur die Zinse darvon zu gebrauchen haben. Solte auch

Zwei von diesen Heerpauken waren 1859 in der alten Kirche zu GeHofen noch vorhanden.
Des Feldmarschalls Erbbegräbnis zu Gehofcn, welches mit einem Paare dieser von ihm in der
Schlacht bei Nyborg eroberten Hecrpauken und mit Fahnen und Standarten geschmückt gewesen, ist
Anfang dieses Jahrh. eingestürzt. Bei einer späteren Reparatur der Kirche sind auch die prachtvoll aus
Marmor gefertigten Epitaphien des Feldmarschalls v. E, und Gemahlin aus Vandalismus zertrümmert
worden (vgl. die Abbildungen des marmornen Epitaph., wie auch des Waffcn-DcnkmalS des
Feldmarschalls in meiner „Beigabe"). Bei Gelegenheit des im Frühjahr 1859 vorgenommenen Abbruchs
der alten Kirche zu GeHofen wurden die Überreste der Leichen Ernst Albrccht'S v. E., seiner Gemahlin
und seiner Tochter Maria Anna in meiner Gegenwart ausgegraben. Es kamen dabei auch Stücke von
dem braunseidenen Kleide der Feldmarschallin und goldene, an den Särgen befindl. gewesene Tressen
zum Vorschein.
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im aüsersten Fall Sich begeben, daß auf mehr berührtes Capital etwaß entlehnet werden
möchte, so soll daßclbige von den Gnthcrn eines ieden der Proportion nach hinwieder
erstattet, ans daß gemeltes Cnpitnl befreyet werden möchte. Und wollen Meine Kinder
mit einander fein friedlich, einträchtig, ohne falsch mit einander leben und umgehen; denn
Friede crnchret und hilfst ausf, der Unfriede verzehret und ziehet große Ungelegenheit
nach Sich. Wenn Sie nun solchem Meinen leztcn willen nachkommen werden, so wird
Sie Gott reichlich segnen und erhalten, denn Sie wohl wißen, daß iezo die guten
Freunde Sich gar seltzam machen und eine rarität ist.

Dieses soll also Mein letzter wille und väterliche vcrvordnung welchem durchaus
in allen punctcn und Clausulcn treulich nachgclebct, und im geringsten nicht wicderstrcbct
noch zu entgegen gehandelt werden soll, maaßcn Mein Herr SchwiegerSohn solches nicht
disputircn wird, gestalt derselbe vermöge der Ehebercdungcund getroffenen vcrglcichunge
zu Gchovcn den 8. Sopdorubi-isAo, 1669 schuldig sindt, daran Ich auch gar keinen
Zwciffel sezc, daß er seiner Hand und Siegel nach solchem wird nachleben, wie der
Buchstabe klärlich ausweiset, und zu keiner Ungelegenheit, streikt oder Uncostcn Ursache
geben wird, schuldig ist. Mein Nsstumaut oder lezten willen für genehm zu halten,
sein und bleiben, welches, do es ja über alle Zuversicht alß ein herrlich oder zierlich
?08buiusnt aus Mangelunge einer oder andern Solennität nicht geachtet oder erkant
werden wolte. So will Ich doch, daß solches alß ein Codicill und Verordnung«, oder
ander lezter wille, wie solches zu rechte zu geschehen pfleget, gelten und bestehen, also
auch vollenstrecket und vollendzogenwerden soll. Um deßen allen so vielmehr und
beßcrer Haltnngc will anstatt des Durchlauchtichsten und hochgcbohrnen Herrn,
Herrn Johann Georg dem Andern, Hertzogcn zu Sachßen, Jülich, Cleve und Berge,
des hcyl. Römischen Reichs ErzMarschalln und Churfürsten, Landgraffcn in Thüringen,
MargGraffcnzu Meißen, auch Ober und NiedcrLaußnitzBurgGraffen zu Magdeburg,
Graffen zu der Marek und Ravensberg, Herrn zu Ravenstein, Meines gnädigen Herrns,
den von Sr. Churfürstl. Durchl. in der Graffschafft Manßfeldt zu Eißleben zur selbigen
Zeit bestalten Herrn OberAufseherIch zum Nkst-auimMrisuuud lxxautorizu gegen¬
wärtiger Meiner Verordnung eingesezet und ganz freündl. gebethen haben, daß derselbe
über dieser Meiner VäterlichenVerordnungtreülich halten und Niemandes darwiedcr
zu handeln »erstatten wolle. Sintcmahl Kch alles, waß hierinncn verordnet, auch treülich
gehalten haben will Jedoch behalte ich Mir zuvor, dieses Mein Röstumöut, oder leztcn
willen zu cndern, zu vermehren, ganz oder zum theil wieder aufzuheben.

Zu Uhrkund deßen habe Ich Mein angcbohrnes Adelichcs Pittschafft selbst hier¬
unter fürgedrückct, undt zn Ende wie auch auf allen vorhergehenden Blättern Mich mit
eigener Handt Unterschrieben,Zcügen hierzu, wie auch einen Mturium Uubliaum
rvgviriret, solches nachgehendzu unterschreiben, zu besiegelu, uudt sein brauchendes
Mturiut-LiAusbdarunter zu zeichnen, bittlich vermocht.

So geschehen aufs dem Schloße Neühauß den Ersten ^.ussustü des 1675ten
Jahres.

Noch zu gedenken, da über »erhoffen Meine Söhne ohne Männliche LeibesLchens-
Erbcn mit tode abgehen sotten, welches der getreüe Gott verhüten wolle, das Neühanß
wiederum an Ihr. Fürstl. Durchl. zu Anhalt fallen solte. So seind schuldig. Meinen
Töchtern oder Ihren Erben zwey tausend thaler hcrauß zu geben. Das Holtz aber,
so Ich von den Herrn Graffen von Stolberg gekaufft, sowohl auch den Knick, den
Ich von Ihnen habe, und die Wiesen, die Erbe sind, fallen anch wieder an Meine
töchtcrc und Ihre Erben.

(U. 8.) Ernst Albrecht von Eberstcin mppria. (1^. 8.)
(I,. 8.) Ludwig Dietrich von Hundt mp.
(Ii. 8.) Hang Georg von Werthcrn mp.

Kliristopliorus Stcgmann P. G.alß ein Zeiige.

(I- 8.) Christian Philip mp.
8.) lolnuiile» 8ixn»i»lt Zcidlcr alß Zeuge.

(I,. 8.) ^olnmn Hagemeyer als; Zeuge.
8.) 1n8tn8 I,ihgrl»8 Seitkert als; ivgviriiter

Zeuge.
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Kundt und zu wißcn scy hiermit Jedermänniglichen, daß unten gesezten tato der

Hochwohlgcbohrnc Herr, Herr Ernst Albrecht von Eberstein, Ritter, Churf. Durchl.

zu Sachßcn Hochbestalter Gchcimtcr und KricgsRath, bleuernIFeldMarschall,

Cammcrhcrr, auch Obrist zu Roß und Fueß, uff GeHoven, Paßenbruch und

Ncuhauß Erb und Gerichtshcrr, Inhaber der Gräffl. Mannßfeldischcn Acmtcr Lci-

nungen und Morungen, Mich zu Ende benanten Solarium zu Sich nachcr Ncu¬

hauß erfordern laßen. Und alß ich um Sieben Uhr früh morgens dahin kommen,

haben hochgedachte Ihre Excell. Mich in Ihr gemach an der Zugbrücken beschicken, allwo

dieselbe in dem ärckcr an einem tisch sizend mich empfangen und Sich wegen meines

crschcinens gnädig bedanckct, auch darauff mir zu vernehmen gegeben, wie der Allerhöchste

Gott nach seinem allein weisen Rath und uncrforschlichen willen Ihr Ihre Ehelichste

durch den zeitlichen todt von der Seiten gerißen und Sie in einen betrübten staubt gc-

sczct hettc. Wann Sic denn dadurch verursachet würden, Ihr jüngsthin vor dem idlvtAi'ia

Schmiden aus Sangerhauscn aufgerichtetes Rastumanl zu endern, Alß wollen Sic mich

meines lMturiutAmts gnädig erinnert und ersuchet haben, weiln Sie gleich im wcrck

begriffen weren, das verneüerte Rastumöul an allen Blättern zu unterschreiben, im Bcy-

scyn unterschriebener Sieben Zcügcn zu ^vtlrkirtüsiren. Gleichwie ich nun das

gnädige ansinnen in der Billigkeit gegründet zu seyn befunden. Also habe ich auch

anders nichts meiner Schuldigkeit und aufhabenden I^oturiutAmte gemäß zu seyn er¬

achtet, alß dem gnädigen anmuthcn gehorsam nachzuleben. Habe danncnhchro zu Dero

Bchucf Ich Christoph Heinrich Kallenbach, 8uoru impsriuli ^uUioribute blvturiim

und dieser Zeit Gräffl. Stolberg. LandtRichter und SteucrEinnehmcr zu Stolbcrgk,

nachdbcm aus Ihr Excell. Munde Ich sclbsten gehöret, daß dieses vorstehende Nsskumaub

Ihr wahrer und ohzweifflicher lezter willc were, welchen Sie nach ihrem sceligen tobte

von Ihren allerseits t,ö8esucköut,ibu8 ohnfehlbar gehalten wißcn wollen, dieses dein vor-

hehrgesezten in Sieben Blättern bestehenden, von oft hochgedacht Ihr LxeeU. bcy ge¬

sunden tagen aufgerichteten, auf allen Blättern unterschriebenen und zu ende dcßelbcn

zwcymahl mit schwarzem sicgellack besiegelten 'llasbumsuto iutsr libaras zu befordcrung

der Wahrheit anhangen, mein mir anvertrautes iMkuriut LiZmüt bcncbcnst meinem ge¬

wöhnlichen petschafft darunter drucken und mich eigenhändig unterschreiben wollen, uck

liuse omuiu Isßätimö i'oxutus sb raguisiws. So geschehen Neühauß den andern

tag sbM vstsris uo. Ellrisbi 1675.

(M 8.) Ellristopll Ileiiirieii Callenbach 8ue. imp. uut.Ii. dlut,. Illibl.

(8.) in ticlein priniss. snbseripsit inppriu.

Alß sub aoto den 12. cknlij 1676 von denen sämtl. HochAdl. Ebersteinischen

ll'kLbuinsntsErbcn, nach empfangener schrifftl. regvisition (mir angedeutet worden, die

publication) des Väterl. ll^stumönts im Nahmen Gottes vor die Hand zu nehmen, habe

ich solchem rut-ione ot'lleü gebührend nachgelebet, und nachdem Mir in deß secl. Herrn

Feldmarschalls gewöhnl. Zimmer von Herrn Christian Ludwig von Eberstein

Rittmeistern, besagtes Testament, uomius amuium Gallusrackum bchändiget, habe ich

erstlich daßelbe einem Jeden zur rseoZnilion des vatterlich außwendig doppelt

aufgedruckten Jnsiegels, hernach derer Hand und Siegel, welche Sich im lestumsul

unterschrieben gehabt, hinwieder bchändiget und nach erhaltener bedeütung, daß Sie an

Hand und Siegel überall nichts zu tssicksriren hetten, den Neuoram Nasbumsuti von

wortt zu wortt deutlich vorgelesen und also diese mir angesonnene pudlieut,iou in Gegen¬

warth der Hochwürdigen, HochEdelgcbohrncn und Gestr. Herrn, Herrn Wilhelm Ernst

von Eberstein, Anton Albrechts, Christian Ludwigs und Georg Sittich von Ebcr-

stein, allerseits Herrn Gebrüderc, denn des HochEdelgcbohrncn, Gestr. und Groß

Mannvesten Herrn, Herrn Balthasar von Wölffnigs (Wulfsen), fürstl. Braun¬

schweig. Lüneburg, bestallen Obristen zc., alß bcystandes derer HochEdclgebohrnen,

HochEhr- und Tugend begabten Frauen, Frauen Hedwig Lucien von Grot, Magda-

lenen Otilien von GeHoven, wie auch Ehelicher Vormundschafft wegen seiner Ehe-

liebsten, Fr. Catharina Elisabeth gebohrner von Eberstein, würckl. vollzogen. Und
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alß diese sämtl. DssUuusutsErben,sonderlich wohlgcdcichter HErr Obrister sowohl
nomine seiner Eheliebsten, alß Bcystand der andern Ehrcngedachtcn zwo Fr. Schwestern,
das publieirteTestament in allen punoten nnd eiarmulsii beständig NMi-obiretund
keines darwider zu handeln sich ununimiter öffentl. erklähret. So habe diesen uewm
hicher also ergangen rsMtwircn, und nebst denen Zeugen unterschreibenund besiegeln
sollen, Detulin ut supru eireu Iroram 7 ma.tnt.inum, ufm Schloß Neühauß.

(I.. 8.) Georg Bock, ut (I,. g.) Johann Georg Geiger

testis reguisiws mxpria. imxeriale Lmtlroritate i^lot.(I.. 8.) lodaime« 8ixinllin! Zeidlcr last. ?ndl. dune avium in
alß Zeuge. 8xevis reguisitus mxxria.

(I,. 8) Inckolpli 4»xniit ?raet«rill«
alß Zeuge inxpria.

Armsens lloe axampiar, veno mMato ab snbsaripto suo Originali. ommmoäö
illasso, eonooräui'k atgna aä verbum rksponcksra, attastnr o^o intro imminatn«
Xotariu8, aallatimm ob auseultations llabita äili»outi. imo moso manns suliLcriptimm,
ack lioo iogibimo rsguisitus aa roZatus. (i. g.) ckaeoba» Bolckardt

(8.) ?ubl. Caesar mpMa.

Nach seinein 9. Juni 1676 erfolgten Tode kam zwischen den 4 Gebrüdern und
ihren 3 Schwestern: Katharina Elisabeth v. Wulfsen, Hedwig Lueie v. Grote
und Magdalena Ottilie vcrwitw. v. Gchofen, ein Vergleich zu Stande, nach welchem
die Schwestern wegen der übrigen vätcrl. Hinterlassenschaft mit 9000 Thlrn. und dem
Holsteinischen Gute Friedrichshofabgefunden wurden und ans die väterl. Masse in Sachsen
völlig verzichteten.

Nun schritten Wilhelm Ernst, Anton Albrecht nnd Georg Sittig, welche 3 Ge¬
brüder die Güter in Gehofcn geerbt hatten, dem 2. Punkte des Vcrtheilungs-Vertrags
vom 8. Sept. 1669 gemäß zur Naturaltheilung sämtlicher beim Harrasischen und
Hacken - Hofe befindlichenÄcker und Pertincnzicn, nach deren Beendigung sie zum
Bchufe der gesuchten Bcleihung Inhalts der Ober-Ausseher-Amts-Lehens-Akten*) auf
erhaltene Ober-Aufscher-Amts-Veranlassungdie väterliche Vertheilung v. 8. Sept. 1669,
sowie die von ihnen vollzogene und unterschriebene Spezifikation der Harrasischen, der
Hackenhöfischenund der Trebraischcn Guts-Pertinenzien beim Ober-Ausseher-Amte, als
der MansfeldischcnLehens-Clirie, einreichten. Hierauf wurden nun

a) Wilhelm Ernst mit dem HarrasischenGute und Pertinenzien mit Beziehung
auf die väterl. Disposition v. 8. Sept. 1669, sowie

b) Anton Albrecht mit dem Hacken-Hofe und Pertinenzien mit Beziehung auf die
väterl. Disposition und

o) Georg Sittig mit dem Trebraischcn Gute beliehen und die Lehenbriefe sub äato
Eisleben 12. Juli 1678 ausgefertigt.

Das !)arrasische Gut
erhielt bei der brüderl. Thcilung nach dem Obigen des Fcldmarschalls ältester Sohn
Wilhelm Ernst. Der für ihn nach der Spccifikation in Akt. Nro. 8. fol. 45 gefer¬tigte Lehenbrief v. 12. Juli 1678 enthält: „Einen freien Rittersitz zu Gchofen mit
seinem dazu gehörigen Umfange nnd Zubchörungen, einen Baumgarten und herum¬
gehende Teiche neben einem Küchengarten,von einem Weingarten oder Berge die Hälfte
(vermöge väterl. Disposition), als 5 Acker, wie denn auch einen Teich im Felde ge¬
legen, 54 Acker 2 Viertel Wiesewachs, 380 Acker arthaftiges Land (nebst etwanigen

*) «. Nro. 8. Lehens-Sachen. Acta über die Harrasischen Lehengüter zu GeHofen. Vol. I.
168:!. 1695 1676 Possessor Wilhelm Ernst v, E. ?c.

Nro. 6. Lehen-Acta über die Hackenhösischen Lehengüter z» GeHofen. Anton Albrecht v. E.,
Otto Maximilian v. E nnd

O Lehen Acta über die Trebraischcn Lehengüter oder den Neuen Hos zu GeHofen. Possessor.-
George Sittig o. E., H. Ernst George v. E. Vol. I. 691 folia enthaltend.
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Bauer- oder Erbäckern, die nicht im Lehenbriefe inserirt, ca. 400 Acker — 13^
Hufe), Hohe und Niedere Gerichte, eine gute freie Schaf- und Viehtrift, Hohe
und Niedere Jagden, 256 Acker 1 Viertel 137 Ruthen Holz, das Backhaus in Ge¬
Hofen, darinnen alle Einwohnerdaselbst Edel und Unedel zu backen schuldig, mit
seiner Gerechtigkeit,die Fischerei auf der Unstrut und wilde Fischerei im Riethe; die
Rammelhühner, deren ieglicher zu Gehofcn, so Vieh hat, eins wegen des gemeinen
Rindes und Eberschweins, welches auf diesem Hofe der von Eberstein zu halten hat,
geben muß, ferner 6 Anspanner,14 Hintersassen und 12 Hausgenossenmit Geld-,
Getreide- und Federzinsen,Diensten, Baudicnstcn und Dicnstgeld; Censiten zu Gehofcn,
Reinsdorf, Ritteburg, Dondorf, Wiche, Oldisleben, Bretlebcn, Nausitz; 6 Scheffel Hafer
Ritscheforth von der Gemeinde zu Ritteburg und 7 Mfl. 13 gr. Geschoß der Gemeinde
zu GeHofen (zusammen 24 Mfl. 2 gr. 5Vs Pfg- oder 21 Rthlr. 2 gr. 5V2 Pfg. Geld-
Erbzinsen, Dienstgeld und Geschoß, 45 Gänse, 87^ Michaelis- und 39 Fastnachts-
hühner, 8 Scheffel Hafer, 1 Scheffel weißen Mohn, ^ Pfd. Pfeffer, 2 Capaune,
1 Stäbchen Naumburger Bier zu Lehn u. Dienste).

Wilhelm Ernst ch 30. Aug. 1693 und hinterließ einen Sohn, Ernst Albrecht,
dän. Cornet. Dieser wurde lt. Lchenbrief d. d. Eislcbcn den 2. April 1695 mit dein
Harrasischcn Gute beliehen; verkaufte jedoch das hierzu gehörige Backhaus an seinen
Onkel Christian Ludwig wiederkäuflich. Nach seinem ohne Hinterlassung von Nach¬
kommen am 15. März 1699 erfolgten Tode würde nach sächsischem Lehnrccht das
Harrasische Gut zu Vz und zwar g,) auf Anton Albrecht zu V-i, k>) auf Christian
Ludwig zu Vg und e) auf Ernst Georg, Georg Sittigs Sohn, zu Vz zu Verfällen
gewesen sein. Allein hier, sowie in ganz Thüringen, galt eine andere Observanz, deren
Befolgungnicht verwundern darf, da vormals (vor 1578) Artern und GeHofen als
Magdeburgisches Lehen nicht unter sächsischer Hoheit stand. Nach dieser observanz-
mäßigen Lchensfolge schloffen die Brüder die Bruder-Kinder aus. Christian Ludwig
war bisher Vormund für seinen Neffen Ernst Georg, den Besitzer des Trebraischen
Gutes; allein Inhalts der Lehens-Akten O über die Trebraischcn Lehcngüter, Vol. I.
fol. 158, legte er seine Vormundschaftnieder, deprezirte sie und suchte um vsnium
ustackis für ihn den 31. März 1699 nach, welcher sock, ckato selbst darum bat, indem
er den 5. Dez. 1699 ohnehin mündig sein würde, damit er ohne Curator mit dem
Seinigen handeln könne. In den Lehens - Akten findet sich nun nirgends eine Spur,
daß Ernst Georg v. E. mit dem HarrasischenGute pro rata beliehen worden ist.
Ob er nun von den beiden Gebrüdern Anton Albrccht und Christian Ludwig, seinen
Oheimen, abgefundenoder ox noM»'ont.ia sich versäumt, darüber ist nichts ersichtlich.
Daß er aber nach sächsischem Recht Vs um HarrasischenGute wirklich beansprucht hat,
zeigen die Ober - Aufseher - Amts - Akten v. I. 1708 Nro. 429. Loc. E: ^.et.3, Ernst
George v. E. °/» Christian Ludw. v. E. und Anton Albr. v. E. wegen praetendirten
Vz am Harrasischen Hofe. Wie dem anch sei, so ist es für die spätere Folge ohne
Einfluß, da Ernst Georg den 20. April 1718 (bald nach Christian Lndwig) ohne
Kinder starb und seine Witwe abgefundenwurde.

In den Lehens-Akten über das Harrasische Gut Nro. 8. Vol. I. fol. 143 werden
demnach bloß Anton Albrecht und Christinn Lndwig mit ihren Anthcilen und
resp. mit der gesamten Hand gegen einander den 23. Nov. 1700 beliehen, und zwar
gemäß einem von ihnen am 28. Aug. und 6. Sept. geschlossenenRezesse. Inhalts des
letzteren konsentirt erstlich Anton Albrecht in den endgültigen Abverkaufdes Back¬
hauses, welches der Cornet E. A. zwischen 1695 u. 1699 an seinen Oheim Christian
Ludwig wiederkäuflich verkauft hatte; ferner erhielt Christian Ludwig gegen Quittirung
einer Schuldforderung von 2042 fl. 18 gr. den Ritterhof, Haus, Scheune, Ställe,
Schäferei, Vieh- und Schaftrift und die Salpcterhütte nebst den Baudicnstcn zum voraus;
endlich wurden die Länderei (403ch'z Acker), die Wiesen (6IV2 Acker), das Holz (247^
Acker), die Jura, die Unterthancn, Dienste, Geld-, Federvieh- und Getreide-Zinsendurch
Anton Albrecht in 2 Theile getheilt und diese verloost, so daß jeder 201^ Acker Land,
30^/4 Acker Wiesen, ferner (wegen der besseren und geringeren Qualität) beziehungs-
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weise 124°/4 und 123 Acker Holz, sowie die Hälfte der Rechte, Zinsen und Dienste

erhielt. Christian Ludwig kaufte aber in der Folge in dem Zeiträume bis 1708 von

seinem Bruder Anton Albrecht und dessen Erben nach und nach noch dazu ca.

4 Hufen Land und Wiese, etliche Äcker Holz, Zinsen, Dienste, Dienstgeld und Ge¬

fälle samt Untcrgerichtcn; ferner die zum Hacken-Hofe gehörige Schäferei und Mühle; wie

er auch schon vorher, am 2. Juni 1694, die in der Erbtheilung Anton Albrechten zugefallenen

Ober-Heldrunger Zinsen von seinem Bruder durch Kauf an sich gebracht hatte.Christian Ludwig besaß zwar sonach das Harrasische Gut nicht genau mit
dem Zubehör, wie es früher und noch zuletzt an seinen Neffen Ernst Albrecht verliehen

worden war; indessen die zu dem Hacken-Hofe geschlagenen und bei demselben ver¬

bliebenen Harrasischcn Pertinenzicn wurden durch die übrigen Zuläufe aufgewogen, so

daß auch dieses Gut nach seinem am 24. Okt. 1717 erfolgten Tode von seinen 7 Söhnen

in der Erbtheilung zu dem in dem Anschlage des Fcldmarschalls festgesetzten Werthe

von 30 000 Mfl. angenommen wurde lt. Erb - Vergleich vom 13. Juli 1718 und
19. Juli 1721:

Nr. 19. Beständiger Anschlag des Bitterguts oder sogenannten Karrasische»
Kofes zu Gestosen.

Die Wohngebäudc samt Scheunen, Stall und Schüttboden inol. der Schäferei- ^ Gr. Ps.
Gebäude 2400

Eilf Hufen 13 Acker Artlandcs, worunter ohngefähr 1ü/z Hufe wieder¬

käuflich ist, eine in die andere s, 750 st 8575

32 Acker Grumtwiesen, eine in die andere ü 40 fl 1280 -

402/4 Acker Hauwiescn, worunter die meisten sehr an Schaden und alle am

Riethe liegen, auch allezeit um die 3te Jahre bis 6 Acker Brache

liegen müssen n 20 fl 815 —

134 Acker Holz, worunter 6 Acker vom sel. Hrn. Dnnherrn erkauft und

4 Acker zur Mühle gehören ü 25 fl 2948

Die Gärten, welche sowohl an Gras als Obstbäumen reich, ein Jahr in

das andere inol. der Gräserei wenigstens auf 50 fl. zu nutzen . . 1000

Die Schäferei, so jährlich 40 fl. Pacht giebet 800

Die Mühle, so jährlich 187 fl. 6 Gr. Pacht giebet 3746

Das Backhaus, so jetzo jährlich 130 Thtr. oder 148 fl. 12 Gr. Pacht giebet 2972

Die Salpetcrhütte, so jetzo 19 Thlr. oder 21 fl. 15 Gr. Pacht giebet . 435

Die Ober-Hcldrungischcn Zinsen nach dem großväterlichen Anschlage . . 2000

Erbzins und Dienstgcld, so jährlich inol. 12 Gr., so die Fr. v. Ginsky

zu Nauscß giebet, 36 fl. 12 Gr. 7 Pf. betrügt, verintressirt s, 5 pro (lenk 732 10 —

Kommt jährlich 3 fl. 13. Gr. Geschoß, thut ü 5 pro Cent 72 9 —

Konrincn jährlich in Gehofcn 10 Schffl. Zinshafer ein, jeven ü 5 Gr.,

thut am Gclde 2 fl. 8 Gr., verintressiret ü, 5 pro Clont .... 48

Geben die Ritteburgcr jährlich 15 Schffl. Haber als ein Ritschard ü 5 Gr.,

thut 1 fl. 9 Gr. verintressircn ä, 5 pro Clont 29

Kommen von Reinsdorf jährlich 4 Schffl. Hafer-Zinsen ein, ü 5 Gr.,

thun 20 Gr., verintressiret n 5 pro Clont 19 19 10

Kommen jährlich inol. 2 St. von Reinsdorf und 2 St. von der Fr. v.

Ginsky von Nauseß 28 St. Gänse ein ä, 6 Gr., thun 8 fl., verin¬

tressircn ü 5 pro (lsnt 160-

Kommen jährlich inol. 2 St., so die Fr. v. Ginsky giebet, 23 Vs St.

Fastcnhuhner ü 3 Gr., thun 3 fl. 7Gr. 6 Pf., verintressircn n 5 pro Clont 67 9 4

Kommen jährlich von Oldisleben 2 Kap-Hähne ä. 5 Gr. 3 Pf., thun 10

Gr. 6 Pf., verintressircn n 5 pro L! . . 10

Kommen jährlich incl. 2 St., so die Fr. v. Ginsky zu Nauscß und 2 St.,

so in Reinsdorf gegeben werden, 55 St. Michaelshühner n 2 Gr.,

thun 5 fl. 5 Gr., verzinsen ä. 5 pro C! 104 20 8



Kommen auch ein 35 St. Rammelhühner a, 2 Gr., ihn» 3 fl. 17 Gr.,

verintressiren ä 5 pro (lsut 67

Zwei volle Anspänner, so jährlich jeder mit 4 Pferden 3 Tage Mist fahren,

2 Tage Getreide, 2 Tage Heu, auch 20 Acker pflügen und eine

Marktfuhre auf 5 Stunden mit 30 Schffl. Getreide thun müssen,

jeden ü 14 fl., thun am Kapital 560

Ein anderer Anspänner, so jährlich 1 Tag Mist, 1 Tag Getreidig und

1 Tag Heu fähret, 3 Acker pflüget, ü 4fl. 10 Gr. 6 Pf., thut ü 5 pro L. . 90

Noch ein anderer Anspänner, Andreas Schiebe, welcher wie die 2 ersten

Anspänner fröhnet ü 14 fl., thut am Kapital 280 —

Fünf Wirthshäuser, so die ordinairen Fröhne in der Ernte und sonst un¬

gemessen verrichten und jedes 6 Schock Botholz hauen, jeden jährlich

ü, 1 fl. 13 Gr., thut am Kapital ü 5 p. L 163

Drei sogenannte Freihäuser, so in der Ernte sclbander 1 Tag Harken

müssen, jeden jährlich ü 3 Gr., thut am Kapital ü 5 p. 0 . . . 9

Noch sieben andere Frohnhäuser, so jedes 1 Tag Gerste Harken ü 3 Gr.,

thun am Kapital 20

Noch zwei andere Häuser, welche 1 Tag Gerste sammeln, Kraut und

Möhren roden, graben, auf und abnehmen, alles Heu und Grumt

streuen und machen helfen, bei der Kost auch rollen und abladen

müssen, und jeden vor 1 Gr. 4 Pf. und 1 St. Brod, 4 Schock

Hanf oder Flachs brechen müssen, jeden ü 1 fl. 10 Gr. 6 Pf., thun

am Kapital 60

Die Baudicnste xraotor proptor 100 -

Sind die Baudienste, ob sie schon stark, dennoch, weil sie steigend

und fallend, jährlich ü 3 fl. angeschlagen, thun am Kap. ... 60 -

Kommt derzeit jährlich Branntweinblasen-Zins ein 2 fl. 6 Gr., weil

es aber kein tixum ist, wird selbiges nur vor 25 fl. angeschlagen, thun 25

Kommen derzeit jährlich 2 Steine Talk von den Fleischern ein, weil

aber solches kein tixum, werden solche auch nur in dessen Erwägung

vor 25 fl. angeschlagen, thun 25 -

Kvmmt jährlich vor Seife ein 1 fl. 9 Gr., thun am Kapital .... 28 20 10

Ist das Stättegeld zwar auch steigend und fallend, es befindet sich aber,

daß doch solches bis dahero ein Jahr in das andere 3 fl. 5 Gr.

6 Pf. getragen, thut am Kapital 65 4 2

Sind auch die Lehngelder zwar steigend und fallend, wird aber ebenfalls

befunden, daß solche bis anhero ein Jahr in das andere 7 fl. 10

Gr. 6 Pf. getragen, thut am Kapital 150

Die Gerichte Oberst und Niederst incl. der Strafen prust,. proptsr . . 400

Die Hohe und Niedere Jagd in Hölzern und Fluren daselbst prusd.

propter 200

Die wilde und zahme Fischerei prust,. propter 200

Summa Summarum fl. 30 808. 9. 10

Von vorstehenden 30 808 fl. 9 Gr. 10 Pf. gehen hinwieder, als

1) an i/4 Ritterpferde ü 1000 fl fl. 250

2) an 1 fl. 3 Gr. Geschoß, so jährlich nacher Artern von denen Ritte-

burgischen Wiesen gegeben wird „23

3) an 1 fl. 15 Gr. Accise von p. jährlich von obigen Wiesen nach

Ritteburg „ 34 4 2

4) an 2 Viert. Gerste von obigen Wiesen nach Ritteburg gegeben wird

ü 10 Gr „ 5

5) an 1 Schffl. Haber, so von obigen Wiesen nach Ritteburg gegeben
wird ü 5 Gr. . 5
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6) Gerichtshalter-Besoldung incl. Kost und Pferdemiethe jährlich 3 Nthlr.
oder 9 fl. 3 Gr „ 193 — —
Dem Gerichtsknecht jährlich an Lohn und Deputat 6 fl. . . . „ 120 —

Summa der Onera fl. 630. 4. 2
Diese 630 fl. 4 Gr. 2 Pf. von denen 30 808 fl. 9 Gr. 10 Pf. abgezogen ver¬

bleiben 30 178 fl. 5 Gr. 8 Pf. — Ob nun von diesem Anschlage noch 178 fl. 5 Gr.
8 Pf. übrig verbleiben, so ist doch in sZ-ai-ch daß die Mühle, Backhaus, Salpeter¬
hütte und Dergleichen steigend und fallend sind, mithin pro tixo nicht zu achten, ver¬
glichen morden, daß es nicht höher als 39 999 fl. netto angeschlagen werden soll.

Da auf jeden der 7 Brüder (3 waren schon vor dem Vater ff) 10 756 Mfl.
als Erbportion kam, so mußte Christian Ludwigs 7^ Sohn- Anton Gottlob, welchem
in der Loosung das Harrasische Gut zufiel, die Erbportion seines Bruders Wolf
Dietrich von 10 756 Mfl. mit übernehmen, ferner an seinen Bruder Ernst Rudolf
3345 fl. und an seine Schwester Magdalcne Elisabeth 5142 fl. 18 gr. herauszahlen.
Nach dein kinderlosen Absterben Anton Gottlobs (9. April 1747) verkauften am 19. Ja¬
nuar 1748 die überlebenden Brüder (Ernst Friedrich u. Christian) und deren Neffen
(6 Söhne Wolf Dietrichs, 3 Söhne Karl's und Ernst Rndolffs Sohn) den Harra-
sischcn Hof an ihren Bruder bezw. Oheim Wilhelm v. E. für 26 000 Rthlr,, und zwar
so, daß dieser erstlich die Bezahlung verschiedener Posten in Summa von 12 000 Rthlr.,
ferner die uuvcrschuldbaren 6000 Mfl. Lehcnsstamm- und 2000 fl. Entschädigungs-Kapital
des Obcr-Bcrghauptmanns, ferner dieselbe Summe von 8000 Mfl. (— 7000 Rthlr.)
des Domherrn Franz darauf angerechnet bekam:
Nr. 20.

Bund und zu wißen sey hierdurch, daß, nachdem Gott den: Allerhöchsten ge¬
falleil, Unser» geliebteften Bruder vud rcspeetive Herrn Gncle, den weylaud Airstl.
Auhaltischen Gber-Berg-Hauptmann, Herrn Anthon Gottlob von Gberstein,
Erb- und Gerichts-Herr auf Gchofen, am fiten April (7^7 sanft und seelig aus
dieser Welt abzufordern; Derselbige aber verschiedentliche, theils Lehns-theils auch
andere Schulden hintcrlaßen hat, zu deren einestheiligen Tilgung kein anderes und
convenableres Buttel vorhanden gewesen, als daß einer von denen Herrn Gebrüdern
deßen zurückgelaßenes Gut zu GeHofen, der Harraßische Hoff genannt, annehme
und davon die Schulden, soweit die Aaufgelder zureichen, nach und nach abführe.

Nachdem nun Bnser vielgeliebter Herr Bruder und respeetive Herr Gucle,
der Aönigl. Preußische Rittmeister Herr Wilhelm von Tberstein, entschloßen ist,
erwehntes von Unserm verstorbenen Bruder und Gucle, dein Herrn Gber-Berg-
Hauptmann Anthon Gottlob von Gberstcin, zurückgelaßenes freye Ritter-Lehn-Gut
zu GeHofen, der Harraßische Hoff genannt, anzunehmen, und davon die darauf ge¬
schlagene Schulden-Last, so viel die Aauf-Summa zureichet, abzutilgen:

So haben Wir resolviret, deinselben sothanes jetzt benahmte Guth, den Har¬
raßische» Hoff genannt, au Hauß, Hoff, Scheuren, Ställen, Gärthen, Gilf Hufen
Drepzehe» Acker Landes, auch Siebentzig und Brey Viertel Acker Wiesewachs, wie
letzteres Herr Schartau in Pacht gehabt, sammt Diensten, Zinßeu (:anch denen
Gber-Heldrungischen Zinßen, zu deren Tompletirung jährlich Dreyßig Thaler von
der Hütte zugeschoßen werden:), Schäsercy, Gber- und Unter-Gerichten, dazu ge¬
hörigen Holtzungen, zahme und wilde Hischereyen, Juri Patronatus über Airchen-
und Schul-Bediente, Hohe und Nieder-Pagd in Feldern und Wäldern, sammt dem
Harraßischen Rechte an denen Blühlen, Back-Hauß- und Salpeter-Hütten-Zinß, auch
allen Recht und Gerechtigkeiten, sie haben Namen, wie, oder bestehen, worin sie
wollen, nichts überall davon ausgenommen, wie es Unser scelig verstorbener Herr
Bruder und Gucle nach Unsers scel. Herrn Vaters und respective Herrn Groß¬
vaters, Herrn Christian Ludwig von Gberstein zu Neuhauß, Tode beseßen, ge¬
nutzet und gebrauchet hat, oder aber besitzen, nutzen und gebrauchen sollen, können

4
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oder mögen, biß auf Lehns-Herrlichen Tonsens, auch mit Vorbehalt der Uns au

beuahmteu Guth competirenden gesammteu Hand und Uutbelehnschast, doch derge¬

stalt, daß, weilen Käufer dieses Guth mit lauter Schulden übernimmt, er freye

Wacht habe und behalte, über alle diejenigen Gelder, welche außer dem

Lehn-Stamm, ihm zu bezahlen assigniret, und er bey seinen Leben noch

würcklich bezahlet hat, darüber nach eigenen Belieben und Gefallen,

so wie Intsr vivos, als auch mortis oamsa, zu disponiren, dergestalt käuf¬

lich zu überlaßen und zuzuschlagen, daß er

s. Sothanes freye Ritter-Guth cuni omni pertinentiis et Zuribus, wie vor¬

her gedacht, vor Sechs und Zwantzig Tausend Thaler, inclusive des jetzigem

Pachter, Hrn. Schartauen, vor Sechs Hundert und Zwölf Thaler l3 gr. ^ Psg-
angeschlagenen Znventarii, nichts überall davon ausgeschloßen, annehme und

bezahle. Gleichwie nun Unsers verstorbenen Bruders und Vncles, des seel. Herrn

Gber-Berg-Hauptmanns, zurückgelaßenen Frau Wittben, Frauen ZoHannen THar¬

kotten von Tberstein gebohrne Herrin von Werthern, Zährlich Dreihundert

Thaler Aliment-Gelder aä clios vits.6 verwilliget und zugestanden worden, und

dann der seel. Herr Vber-Berg-Hauptmann, Uns, als seinen Trben und Lehns-

Folgern, Sieben Tausend Thaler an Lehn-Stamms- und Sicherungs-Tapital aus

den sich etwann ereignenden Reluitions-Fall des Amts Leinungen und Wahrungen

zurückzulaßen vermöge Unsers errichteten und von löbl. Gber-Aufseher 2lmt zu Giß¬

leben confirmirten Trb-Vergleichs vom iftten Zuli s72i verbunden gewesen; Also ist

2. Beliebet, daß diese Sieben Tausend Thaler auf dein Guthe zwar stehen

bleiben, von denen Zntereßen dieser 7000 Thlr. s, 5 p. Tent aber, aus bewegenden

Ursachen und unter der ausdrücklichen Protestation und Reservation, daß außer

diesen, dadurch Unfern paciscirten Lehn-Stamm und dcßen Zuribus nichts derogiret

oder praejudiciret, sondern solcher in alle maße und auf alle andere künftige Fälle,

in bündigsten erhalten und salviret verbleibe, vor dieses jetzige mahl der frau Wittbe

biß zu deren Tode alljährlich ihre 300 Thlr. Aliment-Gelder davon gereichet

werden, und die übrigen 50 rthlr. Zntereßen der Herr Rittmeister zu Bezahlung

anderer Schulden und Zntereßen mit anwende und dazu inne behalte.

3. Und da Unsers seel. verstorbenen Bruders und respective Herrn Gncles,

des Fürstl. Tichstedtischen Gber-Stallmeisters, zurückgelaßener Sohn, der Herr Dom-

Herr Frantz von Tberstein, seinen Lehns-Stamm an SechsTausend Gülden und

sein Sicherungs-Tapital an Zwey Tausend Gülden vor jetzo in diesem Guthe annoch

stehen und daraus ebenmäßig zu fordern hat; So übernimmt der Herr Rittmeister

sothane 7000. rthlr gleichmäßig dergestalt, daß er davon alljährlich und so lange,

biß der Herr Dom-Herr ihm oder er demselben diese 7000 Rthlr. auskündiget, und

selbige dem unter denen Herren von Tbersteincn in anno l72s errichteten Trb-

Vergleich gemäß von ihm anderwärts wieder untergebracht und versichert worden,

die Zntereßen Hjuartaliter ordentlich und richtig abführe.

H. Uebernimmt derselbe diejenigen Drey Tausend Thaler, welche der Frau

Wittbe als Paraphranal-Gelder verwilliget und zugestanden sind, daß er davon

biß zu deren Abführung, weßhalber er sich mit der Frau Wittbe zu setzen hat,

die Zntereßen ü 5 pTent bezahlet.

ö. Ubernimmt er auch Fünft Tausend und sünffHundert Thaler, welche

der Herr Zägermeister von Fuchs zu Aerbst als eine auf dem Gut verconsentirte

Schuld zu fordern hat.

6. Zahlet er dem jetzigen Pachter Hrn. Schartauen seine dem seel. Desuncto

gegebene und baar behändigten Tin Tausend Thaler Vorstands-Gelder.

Wie nun damit die privilegirten Schulden an 23 500 Rthlr. ihre Richtigkeit

haben, also tilget der Herr Rittmeister mit denen übrigen 2500 Rthlr. die ihm

assignirten Schulden. Womit also das Kauf-Geld der 26 000 rthlr. seine gänzliche

Richtigkeit erhält, nehmlich daß
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7000 rthlr. — . als ausgemachter schuldiger Lehns-Stamm und Indemnisations-

Tapital des Defuncti,

7000 rthlr. — . Lehns-Stamm und Indemnisations-Tapital Herrn Do?nherrn

Frantz einstweils im Guthe stehen bleiben; Hingegen

3000 rthlr. —- . der Frau Wittben verglichenen Paraphranal-Gelder,

3300 rthlr. — . des Herren Jägermeister von Fuchsens consentirtes Tapital,

s000 rthlr. — . Hern. Schartauen Pacht-Vorstand,

2300 rthlr. — . zu Bezahlung der ihm assignirten Schuld-Posten; Mithin

26000 rthlr. — . Aauf-Summa von Herrn Aäufer und Annehmer bezahlet werden.

7, Wegen des im Harraßischen Guth stehen bleibenden Lehnstamms- und In-

deinnisations-Tapitals des seel. Herrn Dber-Berg-Hauptmanns haben Wir uns dahin

verglichen und aufs bündigste ausgemacht, daß, wenn Gott über die Frau Wittbe

gebiethen und dieselbe Todes verfahren sollte, der Herr Rittmeister als Annehmer des

Guths s 000 Alst. Lehns-Stamm vor sich behalten, das übrige aber denen andern Fünf-

Stammtheilen, jedem pro rata entweder baar herausgeben oder sich deßhalber, wie auch

nicht weniger wegen des Indemnisations-Tapitals und deßen Intereßen, mit Ihnen

annehmlich vergleichen, diese aber, gleichwie er, solche f000 sl. wieder an Lehn ver¬

wenden und damit den Lehns-Stamm sodann auf 7000 st. erhöhen sollen und wollen.

g. Weilen nothwendig ist, die Lehn über das Harraßische Guth auf den?

Sterbe-Fall des seel. Herrn Vber-Berg-Hanptinanns bey den? löbl. Gber-Aufseher

Amt in Gißleben zu suchen, wollen Wir solches ohne alle?? Anstand thun, und

weilen Wir beschuldiget werden, daß dabey Lehns-Fehler vorhanden seyn solle??,

müßen solche zugleich ii? Richtigkeit gesetzt werde??.

Gleich wie nun allerseits Herren Intereßenten hiermit allenthalben wohl zu¬

frieden und solche?? in allen punctei? und Tlausuln nachzukommen intcntioniret sind,

Also verspreche?? Sie billig dem Herr?? Annehmer die Gewehrs-Leistung nach de»?

Anschlag, welcher zu den? Ende ordentlich gefertiget und hier Hinte?? angehangen

werden soll, befangenen Stücken, so weit solches die Rechte erfordern, und renun-

eiirei? auch zugleich alle?? und jeden diese??? Vergleich und respeetive Rauf zuwieder

lauffenden blxnöptinnibns als cloli, instns, irnnünlsntsö psrsvasionis, lsssionis, etian»
<znvrmi«Ä?N!« et ultra (li?ni<li??in, restitutivnis in integrnin, rei neu 8ie, 8kä aliter

Aöstw, ??t et ckuri Äieenti rennneiationein Köneralem non valere, nisi prseeesserit

speeialis, alles getreulich, sonder Argelist u??d Gefährde.

Zu wahrer Urkund u??d unverbrüchlicher Festhaltung ist dieser Vergleich und

respeetive Aauf in ünplo gefertiget und beyde vo?? allerseits Herrn Intereßenten

eige??hä??dig unterschriebe?? und mit Ihre?? angebohrnen pettschafften besiegelt. So

geschehen GeHofe?? den fß^?? ckannarij f7^8.

(I. 8.) ErilSt chrie?lrirl? Gr. vo,? (V. 8.) Mll?cl„? voi? Gbersteiu.

Gberste?» Por Miel? (T. 8.) G,?rl Ginnst»,?,? Von

u,?<l i>? Wolln?,?rl?t El?erstei»? inpprin.

Herr?? Io»?l?err>? Lr»»?s! (V. 8.) Moltt Meiurirl? vo>?

Uo,?G!»erote?>? ZuZnsel. Gbersteiu.

(I" 8.) August Mrioti,?,? Ml- (V. 8.) MoM George voi? Wer¬

1?elm vo>? Gl?ers?ei>?. ste?,?.

(V. 8.) Cllristi»,? Mmlwig voi? (V. 8.) TeogoUlt Willrel»? vo»?

Gberstei». Eber,stein.

(V. 8.) Hourl??»» chrieelricl? von (V. 8.) Aldrerllt Kuelolpl? vo»?
Gberotei». Gderstei,?.

(V. 8.) Hol?,?,? chriellricl, C,?rl (I". 8.) E1?ristii?>? chr,?>?Z C,»rl

vo,? Gberste?,?. vo« Gbersteiu.

sV. 8.) K?»«l»vig E?,?ot Carl vo»
Gberstei,?.

Nach de»? im Besitze der Fainilie befindl. Origii?ale.
4--



Auf dem HarrasischenGute hustete des Berghanptmanns Auto« Gottlob LehnS-
quantum uu 5250 Thlr. und 1750 Thlr. Jndemnisations-Kapital zu Behuf der Ein-
lösungs-Entschädignngder Ämter Lein- und Morungen;des Major Wilh elm VuKmsub.
des Lehnsguanti an 875 Thlr. oder 1000 fl.; 5250 Thlr. Lehnscpmnb.Ernst
Rudolf's und dessen Jndcmn. - Kapital zu bemerktem Behuf an 1750 Thlr., welche
14 875 Thlr. seermü. jus repraosonb. rosp. in die 3 Branchen, die Wolf Dietrich'sche,
die Dillenburger und Morunger,aus der Erbschaftskasse distribuirt wurden.

Nr. 21. „Hriginak-Krvpacht üver eine Wasser- und Windmühle in Hekofen
<Io anno 1783."

Zu wissen, daß zwischen denen sämtlichen Hochwohlgcbornen Freiherren von Eberstein
Neuhäusischer Linie an einem und Mstr. Johann Christoph Adam aus Wallhausenam
andern Thcile nachfolgender zu Recht beständiger Erb-Pacht -Conbraek verabredet und
geschlossen worden. Es überlassen nämlich Eingangs genannte Freiherren von Eberstein,
als Herr Dom-Dechant Cllristiau Iran/. .Won Carl, Herr Major kliristin» Cnck-
viss, Herr Hauptmann Leopold IVillloIw, Herr Hauptmann ^Idreollt Ikuckolpll,
Herr Hoinriell ^Voll, Herr Hauptmann I'iieäiivli Cnckrviss ^Villmlm, Herr Haupt¬
mann Carl kleiurieb IVillielm, Herr äVilimIm Cuckrvi^ Kottlob, Herr Kammerherr
Karl Cliristäun,Herr Hof- und ckustibion-Rath VVilbelm und Herr Lnrl ?1iockrioll
VuAMsb allerseits van biborst-oin, nnd zwar letzterer onm Consonsu et Vuetoritato
Oomiui Cura bovis, des herzoglich sachscn-weimarischcn Kammer-Eoimulentens Herrn
Valentin ^nZmst Narbaell, unter Vorbehalt des zu suchenden Oeereti und Contirma-
rion, als Besitzer des sogenannten HarrasischenRittergutes zu (Aehofen die neben
sothanem ihrem Harrasischen Nittergutebesitzende, vor dem Flecken Gchofen belegene
Wasser-, ingleichen auch die am Sehl-Berge belegene Wind-Mühle mit allen ihren
Zubehörungen an Gebäuden, Hofraum, Schelme, Ställen, Garten in dem Stande, wie
selbige anjctzo befindlich sind, lind in aller Maße und Weise, wie solche zeithcro Mstr.
Johann Heinrich Stübing und dessen Vorfahren Erb-Pacht-Weise innc gehabt, genutzet
und gebrauchet, auch rechtlich nutzen und gebrauchen sollen, können und mögen, an auch
genannten Mstr. Johann Christoph Adam und dessen Erben in einen rechtmäßigen Erb-
Pacht unter nachfolgenden festgesetztenund eoutralnrtcn Bedingungen:

1. Verspricht Erb-Pachter Mstr. Johann Christoph Adam an Erb-Bcstands-Gelde
1600 Thr. s.: Ein Tausend lind Sechs Hundert Thalcr in Chur-Sächs. Conventions-
Münze denen Herren Erb-Vcrpachtern dergestalt zu erlegen, daß er bei der erfolgenden
Unterschrift dieses Contraetns sofort Ein Hundert Thaler baar, sodann Fünf Hundert
Thalcr bei der erfolgenden Übergabe und Einräumungderer Mühlen, welche auf den
1. a. o. geschehen soll, gleichfalls baar, ferner Fünf Hundert Thalcr auf Clsili a. e.
und die letzten Fünf Hundert Thalcr auf ^VaipnrAis 1784, jedoch diese beiden Tage¬
zeiten aus denen in folgendem § 5. enthaltenen Gründen ohne Interessen, baar be¬
zahlen; hicrnächst

2. den zcithero gewöhnlichen und festgesetzten Erb-Pacht an jährlichen Ein Hundert
und Zwanzig Thalern von der Wasser- nnd Zehen Thalcr von der Windmühle, in 4 gleichen
Fristen, von und mit ^Valpur^is a. e. an guartalitsr mit 32 Rthlr. 12 Gr. in Chur-Sächs.
Conventions-Münze richtig und prompt, und zwar jedesmal pruenumeruncko abtragen,
widrigen Falls aber geschehen lassen und zufrieden sein will, daß bei eintretender Saumselig¬
keit in Urnsunmeration dieses Erb-Pachtes die Herren Erb-Verpachtcre befugt sein
sollen, durch ihre eigene Gerichte des Harrasischen Rittergutes, als deren Gerichtsbarkeit
er sich mit allen denen Seinigen in Kraft dieses ausdrücklich unterwirft lind dieselben
für sein alleiniges rechtmäßiges Vorum erster Instand anerkennet,ohne alle prozessualische
Weitläufigkeitmit als baldiger exeeutivischen Beitreibungdes schuldigen (Quartals
derer 31 Thlr. 12 Gr., über deren erfolgte Bezahlung er keine gültige Quittung pro-
ckueiren kann, wider ihn verfahren zu lassen, zu welchem Ende Erb-Pachter für
sich und seine Erben allen und jeden küxeeptionibus,insonderheit der Ausflucht des
nicht erfülleten Contraets, auf das Rechtsbeständigste hiermit ausdrücklich rennneüret, und



— 53 —

3. zugleich verspricht, auf alle uud jede, sowohl auf Seiten derer Herreu Erb-

Verpächtern als auch auf seiner, Erb-Pachtcrs, Seiten, sich begebende Vcrändcrungs-

und Todcs-Fälle von der Wassermühle Achtzig Thaler und von der Windmühle Zehen

Thaler als ein festgesetztes und ecmtralrirtes Lehen-Geld zu erlegen und Lehn-Bricfe

auszulösen, und ist in Absicht des Sterbe-Falls auf Seiten derer Herren Erb-Verpachtcrn

aus Deroselben Mitteln von dem Erb-Pachter vermöge der ihn: nachgelassenen Wahl

Herr ^Villlalm Ruclvvig' Clottlolz von Rdurstsiu freiwillig und eigen beliebig erkieset

und bestimmt worden, daß auf desselben Todcs-Fall und nach dessen Abgang ferner

jedesmal bei Absterben des jederzeitigen jüngsten Mitbesitzers des Harrasischen Rittergutes

er, Erb-Pächtcr, die Lehn so, wie wenn ein einziger Herr einmal alleiniger Besitzer

mehr besagten Harrasischen Rittergutes sein sollte, auf desselben Absterben in manu

clcuuiuaut« zu erneuern und die ecmtralürte Lehn-Waare derer 90 Rthlr. zu erlegen
schuldig und gehalten sein wolle. Alldicweilcn auch

4. insonderheit die Wassermühle sowohl an Gebäuden als Mühlwerke dermaßen

ruinös und baufällig, daß selbige dem Anscheine nach zum Theil wohl von Grund

aus neu aufzuführen und herzustellen nöthig sein möchte, um deswillen auch das Erb-

Bcstands-Huautum auf ein so leidliches gesctzet worden; so machet Erb-Pachter, Mstr.

Johann Christoph Adain, für sich und seine Erben sich verbindlich, solchen Bau und

Reparatur auf seine alleinige Kosten und ohne alle derer Herren Erb-Verpachtere Eou-

ourreu? zu übernehmen und beide Mühlen an Gebäuden und Mühlwerke binnen Jahrs¬

frist von >Valpurgüs a. e. an in vollkommenen guten, tüchtigen und brauchbaren Stand

nicht nur zu setzen, sondern auch in der Folge darinnen von Zeit zu Zeit gleichfalls

auf seine alleinige Kosten unvcrrückt zu erhalten, ohne von denen Herren Erb-Verpächtcrn

einigen Beitrag dazu zu verlangen oder aber dieselben jemals wegen einiger Aslio-

ratiuuen nnd Baukosten, wie die nur Namen haben mögen, in Anspruch zu nehmeil,

als dessen er sich für sich und seine Erben hiermit auf das Rcchtsbeständigstc ausdrücklich

bcgicbct und allen Neliorativus-Ansprüchen auf das Feierlichste entsaget, und ist zugleich

verabredet worden, daß wann dieser Bau binnen der gesetzten Jahresfrist beendigt und

zu Stande gebracht sein wird, ein vollständiges und richtiges luveutarium darüber

gerichtlich aufgenommen und ausgefertiget werden soll. Allermaßen nun

5. die Herren Erb-Verpachtere um deswillen und um ein zuverlässiges und ge¬

wisses jährliches Einkommen ohne Verkürzung von diesen Mühlen zu haben, deren Über¬

lassung in Erb-Pacht hauptsächlich resolviret haben, gleichwohl der Erb-Pachter, Mstr.

Adam, vorgestellet, wie es billig sein würde, daß auf die Zeit, da er mit dem Baue

und Reparatur derselben beschäftiget und also gar nichts damit verdienen könnte, der

stipulirte Erb-Pacht ihme erlasseil würde; So haben in Eompeusatiouem dessen und

damit die Abentrichtung des stipulirten Erb-Pachts voll 1VaIpur«1s a. e. all seinen

ununterbrochenen Fortgang haben möge und könne, auch um demselben bei diesem aller¬

dings beträchtlichen Bau und Reparatur um so mehr zu subleviren, die Herren Erb-

Verpachtere sich dahin erkläret, daß Erb-Pachter, Mstr. Adain, a) von denen zwei

rückständigen Tagezeiten derer Erb-Bestands-Gelder an 1000 Rthlr. keine Zinsen bezahlen,

b) ihm die auf den jetzigen Antritts-Fall zu entrichten schuldige Lehn-Waare derer

90 Rthlr. vor diesesmal erlassen sein sollte und sie ihm noch über dem e) Acht Stück

Eichbäuine, deren ein jeder 18 Zoll im Durchschnitte hielte, oder daferne von der Stärke

keine vorhanden sein sollten, die diesem Maße am nächsten kommende aus ihren Holzungen

zn Gchofen frei und ohnentgeltlich anweisen und verabfolgen lassen wollten. Welche Er¬

klärung derer Herren Erb-Verpachtere der Erb-Pachter, Mstr. Johann Christoph Adam,

mit gehorsamsten Danke aeoeptiret und dargegen versprochen hat, keinen Remiss an

denen Erb-Pacht-Gcldern währenden Baues lind Reparatur, es möge derselbe so viel

Zeit erfordern, als es wolle, weder jetzt noch künftig, weiter zu praeteucliren, sondern

dieselbe» in unverrückter Ordnung gänzlich und völlig jedes Quartal, ivic oben eoutra-

biret, richtig abzutragen. Endlich

6. ist annoch verbindlichst eoutralüret worden, daß Erb-Pachter, Mstr. Johann

Christoph Adam, nicht befugt sein solle und ivolle, dieses sein erlangtes Erb-Pacht-Recht



ohne derer Herren Erb-Verpächter? vorhergehende ausdrückliche Einwilligungan einen andern
zu osckiren oder sonst darüber zu äisponiren, und haben die Herren ErbVerpachtere sich
erkläret, daß sie die ans den GehofischenAntheil kommende Kosten wegen derer zu völliger
Berichtigung des Mühlen-Grabens in dem bevorstehenden Frühjahre zu legenden Sauber-
Schwellen und der diesjährigen Säuberung des Grabens übernehmen und den Erb-
Pachter, Mstr. Adam, damit nicht beschweren lassen wollten, auch daß die jetzigen Eon-
twaots- und damit verknüpfte Kosten von beiden Theilen zur Hälfte getragen werden
sollten, welches alles dann derselbe gleichfalls mit gehorsamsten Danke aoosptäret und
hiernächst sich verbunden hat, auch in der Folge den Mühlen-Graben samt der Schleußt
bei Bretleben und die zu legenden Sauber-Schwellen von Zeit zu Zeit in guter Ord¬
nung und in gutem Stande auf seine Kosten zu erhalten, auch dem Herkommen gemäß
daran zu sein, daß die Säuberung des Grabens gehörig geschehe.

Nachdem nun beiderseitige rssp. Herren Eontwalmntsn mit diesen: der Verhandlung
gemäß zu Papier gebrachten Erb-Pacht-Eontraote nach bcschehener genauen Durchlesnng
und Erwägung in allen Punkten und Clausnln durchgängig wohl zufrieden gewesen sind;
Als haben sie allen demselben zuwiderlaufendenoder ihnen auf einige Weise zu Statten
kommenden rechtlichen Behelfen, Ausflüchtenund Wohlthaten, wie die nur Namen haben
mögen, insonderheitder Ausflucht des Betrugs, listiger Überredung, Übereilung,Schein¬
handels, nicht recht verstandener oder anders als verabredet worden niedergeschriebener
Sache, der Verletzungüber oder unter der Hälfte, der Wiedereinsetzung in vorigen Stand
samt der Rechtsregul, daß eine allgemeine Verzicht ohne vorhergehende besondere nicht
gültig sei, und Erb-Pachter annoch absonderlichder Ausflucht des nicht erfülleten Eon-
twkrotms ausdrücklich und wohlbedächtig entsaget, einander die Festhaltungsud nmplissima,
donas lläki olausulg. zugesichert und diese in zwei gleichlautenden üxemplai-isn darüber
ausgefertigte Urkunde eigenhändig unterschrieben und besiegelt. So geschehen Groß-
Lcinungen, am Sechsten Nartii 1783.

HE. 8.) Albrerltt Rudolph von Ebenstem, für mich und in Vollmacht des Herrn
vomäsolmnt Elnüstinn Irnntx ^nbon Earls von Ebenstem, wie auch
Eurkttorio nomine des Herrn CammcrherrnCmrl Christian Freyh.
von Eberstein.

(Ii. 8.) Milkelm FrcyHerr Eberstein genant von Büring.
Gkriotinn Ludwig von Eberstcin.
Isopoll ^Villislm von lüberst,sin.
UsinrisI Mollk Freyh. von Ibsrslsin.
Valentin August Marbach, als des Herrn Carl Friedrich August's Frh.

von Eberstein ourettor.
Carl Friedrich August Frh. von Eberstein jnn.

(I. 8.) FrmlrirK Ludewig Wilhelm von Lberstsin.
Earl lloinrioli IVillislm von iZbsrstein deßcn ÄInnänE Gottfried

Johann Andreas Koch.
, Wilhelm Ludwig Gottlob von Eberstein.
(I. 8.) Johann Christoph Adam jun.
Und nachdem vor denen hiesigen Hof-Adel. Ebersteinischen Gerichten des Harrasischcn

Rittergutes und der mit dem Richter, Ehrn Christian Friedrich Merbitz, und Schöppcn,
Johann Carl Lebrecht Brauern, besezten Gerichts-Bank unten gesetzten Tages Jhro
Hochwohlgeb. Herr Hauptmann ^llmsoltt linäolpl von Ilbsrstöin für Sich und Dero
Herren Mit-Intwssssntsn,wie auch Herr Cammer-EonmüsntValsntin ^.UKNsl Älurlmal:
Euralorio nomins Herrn Carl Friedrich August's von Ebcrstein an einem, inglcichcn
Mstr. Johann Christoph Adam jnn. an: andern Theile in Person erschienen sind, vor¬
stehenden Erb-Pacht-Eont,raot in zweien gleichlautenden Ilxsniplnrisn proäueiret, nach
erfolgter dessen deutlichen und wörtlichen Vorlesung zu dessen Inhalte durchgängigsich
bekennet, ihre darunter befindliche Namens-Unterschriftenund Siegel behörig rsoossnos-
oiret, Erstere den Empfang derer sbipulirten 500 Thlr. und Letzterer die richtig erfolgte
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Druckitivu und Einräumung der Wasser- und Wind-Mühle samt Zubehör bekennet,
danncnhcro einander rseiproas und resp. mit ausdrücklicher Begebung der Ausflucht des
nicht crfülleten Eoutwaewsauf das Rechtsbeständigste quittiret und die Festhaltnng des¬
selben nochinals an Gerichts-Hand angelobet haben; Als ist diese Urkunde darüber unter
Gerichts-Hand und Siegel ansgefertigct und dein Gerichts-Handels-Buchein avpiu vicki-
niutu inseriret worden. Dutum GeHoven, am 1. lckuv 1783.

Hochadel. GbersteinischeGerichte daselbst.
(D. 8.) ^UANstiu Dol^eurp Driackrieb Ducklock

Gerichts-Dirsetor chuut.
Nachdem Johann Christoph Adain fliii. die in vorstehendemEoutruete bestimmten zwei

Tagezeiten, jeden mit 500 Thlr., und also nunmehrodas gesainte Erb-Bestands-Hnuutum
derer Ein Tausend Sechshundert Thaler an die Herren Erb - Verpachtere besage derer
ergangenen^.etsn vollständig und richtig abgetragen und bezahlet hat; Als ist gegen¬
wärtige Quittung darüber unter Gerichts Hand und Siegel ausgefertigt worden. Dutum
GeHoven, am 23. Aug. 1784.

Hochadcl. GbersteinischeGerichte daselbst.
(D. 8.) ^UKimtlu Dolzmurp ckriockriost Ducklock

Gerichts-Dir-satm- chmut.

L. Der Lsacken-L)of.
Den Hackc»-Hof erhielt außer der Mühle mit 2 Gängen zu GeHofen und den

Ober-Heldrnnger Zinsen bei der brüdcrl. Thcilung des Feldmarschallsv. Ebcrstein
fünfter Sohn; Anton Albrecht (geb. 1649, ch 1703). Da derselbe Domherr war,
so wurde nach ihm der Hacken-Hof „Domhof" genannt.

Am 2. Juni 1694 verkaufte der Domherr A. A. v. E. die ihm bei der Erb-
thcilung zugefallenen Ober-Heldrunger Zinsen an seinen Bruder Christian Lndwig
und 15. Dez. 1698 verkaufte er wiederkäuflich 31 Acker zum Domhofc gehöriges Land
an den Schützen Hans Heinrich Meyer in Dondorf für 700 Thlr.

Am 2. Januar 1701 verpachtete der Domherr v. E. die zu seinem Rittcrgutc
gehörige Mahl- und Ölmühle an Meister Hans Elias Claßen. Auf diese Mühle
hatte der Verpächter einen Vorstand (Kaution) von 600 Thlr. genommen.

Des Domherrn A. A. v. E. Witwe Juliane geb. v. Rössing und ihre drei
Söhne Albrccht Ludolf, Wolf Friedrich und Otto Maximilianverkauften wicderkäuflich
einige zum Domhofe gehörige Grundstücke, als

u) 26. Mai 1707 für 12 Thlr. V2 Acker Land an Albrecht Ludolf'-- Frau Dorothea Lucia
v. Ebcrstein geb. v. Peine und d) 14. März 1708 für 71 Thlr. 3 Acker Land hinter dem Gnlgcubcrgc
an den Hofrath Stieg lcder.

Außerdem verkauftendie Gebrüder Albrccht Ludolf, Wolf Friedrich und Otto
Maximilianv. E. noch folgende zum Domhofe gehörige Pertinenzien;

u) 4. Mai 1703 für 1000 Thlr. die Schäferei, 24 dazu gehörige Acker Wiese und 1 Hufe Rittcr-
land und vor 24. Okt. 1717 die Mühle mit dem Versprechen, den auf letztere von ihrem Vater ge¬
nommenen Vorstand von 600 Thlr. nebst Zinsen wieder abzutragen, an ihren Oheim Christian Ludwig
v. E. auf Ncuhaus; d) 8. Mai 1705 für 52 Thlr. 2 Acker Land an Marg. Koch; e) 15. Januar >705
für 600 Thlr. 1 Hufe Land, dann 21. März 1707 für 700 Thlr. 25 Acker Holz, 16 Acker Land und
Erbzinsen und endlich 8. Januar 1708 für 15 Thlr. 1 Acker Land an ihre Schwägerin bzw. Ehefrau
Dorothea Lucia v. E. geb. v. Peine.

Nachdem des Domherrn v. E. ältester Sohn Albrecht Ludolf bereits 19. Juni
1716 und seine Witwe 18. Febr. 1720 gestorben mar, verglichen sich seine beiden
andern damals noch lebenden Söhne Wolf Friedrich und Otto Maximilian 18. April
1720 mit ihren Schwestern; Hedwig Eulalia v. GeHofen und Louise Eleonore u.E.,
wegen des mütterlichenErbes, und um dieselbe Zeit (23. April 1720) thciltcn sich die
ebcngenanntcnBrüder W. Fr. und O. M., welche bis dahin den Domhof zu Gehofcn
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gemeinschaftlich besessen hatten, in ihr väterliches Rittergut. Das von diesem abgezweigte
„Teichdammgut"erhielt Wolf Friedrich.

Dorothea Lucia v. E. geb. v. Peine brachte durch Kauf folgende zum Hacken-
Hofe zu GeHofen gehörige Pertincnzicn wiedcrkäuflich an sich:

a) 12. April 1763 für 766 Thlr. die von ihrem Schwiegervater Anton Albrecht v. E. 15. Dez. 1698
an den Schützen Hans Heinrich Meyer in Dondorf für 766 Thlr. auf Wiederkauf verkauften 31 Acker
Land; b) 15 Januar 1765 von des Domherrn v. E. 3 Söhnen für 666 Thlr. 1 Hufe (36 Acker) Land,
welche Otto Maximilian v. E. aber 8. April 1736 wieder eingelöst hat; e) 15. April 1765 und
12. April 1766 für 1756 Mfl. (666 Thlr. u. 1665 fl. 6 Gr.) die 3 Hufen Land und 13Vs Acker
Wiese, welche 17. März 1761 Ernst Georg v. E. an ihre Schwester Maria Amalia wiederkäust,
verkauft hatte; ck) 13. Mai 1765 für 52 Thlr. 2 Acker Feld in der Gebind, welche 8. Mai 1765 des
Domherrn v E. 3 Söhne an Marz. Koch wiederkäust, verkauft hatten; e) 21. März 1767 für 766 Thlr.
25 Acker Holz und 16 Acker Land und Erbzinsen von des Domherrn v. E. 3 Söhnen; 1) 26. Mai
1767 für 12 Thlr. >/e Acker von des Domherrn v. E. 3 Söhnen und deren Mutter; Z-) 8. Januar
1768 für 15 Thlr. von des Domherrn v. E. 3 Söhnen 1 Acker, welcher 8 Nov. 1727 von Otto
Maximilian v. E eingelöst wurde; d) 23. Juni 1716 für 71 Thlr. die von dem Hofrath Stieglcdc r
14. März 1768 von des Domherrn v. E. Witwe wiederkäust, gekauften 3 Acker Land, von welchen
aber die Hälfte 25. Febr. 1728 von Otto Maximilian v. E. für 35 Thlr. 12 Gr. wieder eingelöst
wurde; i) 21. Mai 1712 für 1966 Thlr. die 4. Mai 1763 von Christian Ludwig v. E. auf
NcuhauS von des Domherrn v. E. 3 Söhnen wiederkäust, gekaufte Schäferei nebst 24 Acker Wiese
2 Acker zur Sömmerung, 1 Hufe (31 Acker) Ritterland und 1 Gcmeindctheil, von welcher Schäferei nebst
Grundstücken 6. Mai 1718 die Hälfte von Otto Maximilian v E. für 356 Thlr. wieder eingelöst wurde.

Dorothea Lucia v. E. geb. v. Peine wurde also Besitzerin sämtlicher vom
Hackeuhofe wiederkäust, abgetrennten Grundstücke, welch letztere sie nach ihrem Tode auf
ihre Schwester Maria Amalia geb. v. Peine, Wolf Friedrichs Ehefrau, vererbt-hat.

Maria Amalia v. E. geb. v. Peine erwarb wiedcrkäuflich 17. März 1701 von
Ernst Georg v. Eberstein für 1751 Mfl. 3 Hufen Land und 13'/s Acker Wiese,
welche zum Hackenhofe in Gehofcn gehörige Grundstücke sie 15. April 1705 u. 12. April
1706 an ihre Schwester Dorothea Lucia, ihres Schwagers Albrccht Ludolf v. E.Gemahlin, für 600 Thlr. und 1065 fl. 6 Gr. cedirte.

Die Eheleute Wolf Friedrich v. E. und Maria Amalia geb. v. Peine er¬
borgten von dem fürstl. weimarischen Kammer-Comwissarius Thomas Adrian Steger
18. April 1709 gegen Verpfändung von 40 Acker Land lMst Thlr. und 26. Mai

1719 gegen Verpfändung von 79 Acker Land, Wiese und Holz noch Thlr., welche
beide Kapitalien an die Tochter des genannten Gläubigers, die Stiftskanzlerin Christiane
Marie v. Dathe geb. Steger, fielen.

Maria Amalia v. E. erbte von ihrer 26. Dez. 1716 P Schwester Dorothea
Lucia v. E. sämtliche zum Hackenhofe zu GeHofen gehörigen Grundstücke, welche die Ver¬
storbene wied erkäuflich an sich gebracht hatte. Und wie aus dem über den Nachlaß der
7. Sept. 1726 P eben genannten Maria Amalia unterm 28. Okt. 1726 geschlossenen(und 7. April 1729 konfirmirten) Erbrezesse hervorgeht, erbte Wolf Friedrich von
seiner Frau die halbe Schäferei nebst Zubehör, die Schützenhufe, 25 Acker Holz und
16 Acker Feld nebst Frohnen und Zinsen und die 2 Acker in der Gebind ; die übrigen Grund¬
stücke aber erhielten die beiden Kinder: Ludwig Maximilian und Juliane Katharine v. E.

Aus den oben aufgeführten Grundstücken nun, welche durch wiederkäuflichen Ver¬
kauf von den beiden SchwesternDorothea Lucia geb. v. Peine (verm. mit Albrecht
Ludolf v. E.) und Maria Amalia geb. v. Peine (verm. mit Wolf Fricdr. v. E.) er¬
worben waren, und aus denjenigen, welche in der Erbtheilung der Gebrüder Wolf
Friedrich und Otto Maxim, v. E. am 23. April 1720 von dem Hackenhofe zu
GeHofen abgetrennt worden waren, bestand „der Teichdamm" zu Gehofcn.

Schon im Jahre 1725 kam das Teichdammgut der von Wolf Friedrich v. E.
kontrahirten Schulden wegen (ca. 10 000 Thlr.) in Sequestration, in welchem Zustande
es Ludwig Maximilian v. Ebcrstcin überkam, dessen einziger Sohn Karl Friedrich
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v. E. endlich (3. Dez. 1772) durch einen Accord mit den Gläubigern das großvätcr-
lichc Kreditwesen hob.

Wolf Friedrichs 2. Frau, Maria Margaretha geb. v. Walwitz, hatte bei Ein¬

gehung der Ehe versprochen, zur Tilgung dieser Schulden 10 000 Thlr. vorzuschießen:

nach vollzogener Trauung (22. Juli 1727) hat sie ihre Zusage aber nicht nur nicht er¬

füllt, sondern hat ihren Mann sogar böslich verlassen und nur darauf gesonnen, wie sie
ihn vollkommen ruiniren könne.

Am 6. April 1730 verkaufte der Obcrstlieut. Wolf Fr. v. E. sein V» am Tre-

braischcn Gute zu Gchofcn an den Hauptmann Wolf Dietrich v. Eberstcin.

Wolf Fr. v. E., der 29. Sept. 1715 von seinem Oheime Christian Ludwig

v. E. auf Ncuhaus 330 Thlr. geborgt hatte, verpflichtete sich 18. Febr. 1733, das er¬

borgte Kapital den Söhnen Christian Ludwig's v. E. nach Vcrfluß von 3 Jahren

zurückzuzahlen und bis dahin jährl. mit 5"/g zu verzinsen, setzte dafür als Unterpfand

12 Acker von seinem vor Gehofcn belegenen rittcrfrcien Lande ein und bat 8. März

1733 um Obcr-Ausscher-Amts-Konsens, welcher jedoch 12. März k). u. von dem Ober-

Aufseher der Grafschaft Mansfcld Gottlob Hieronimus v. Leipziger auf Heyda mit

dein Bemerken abgeschlagen wurde, daß schon einige der verpfändeten Grundstücke ander¬
wärts verschrieben seien.

Wie oben erwähnt, hatten des Domherrn A. A. v. E. drei Söhne die zum

Hackenhofc gehörige Mühle an ihren Oheim Christian Ludwig v. Ebersteiu unter

dein Versprechen verkauft, den von ihrem Vater ans die Mühle genommenen Vorstand

von 600 Thalern nebst Zinsen abzutragen. Da das aber nicht geschah, so zahlten

Christian Ludwig's Söhne Wolf Dietrich (der seit 1730 ^ des Trcbraischen Gutes

zu Gchofcn besaß) und Anton Gottlob (der 1718 bei der brüderl. Theilung das

Harrasischc Gut zu Gchofcn erhalten, aber die Erbportion seines Bruders Wolf

Dietrich hatte mit übernehmen müssen) dein Müller Claßen den Vorstand wieder.

Den Gebrüdern Wolf Dietrich und Anton Gottlob v. E., welche „ihre übrigen

Hrn. Gebrüder bereits deshalben vergnüget hatten," stand sonach die Claßische Forderung

allein zu, die nach Albrccht Ludolf's v. E. Tode dessen ihn überlebende Brüder Wolf

Friedrich und Otto Maximilian zu berichtigen hatten. Letztere kamen jedoch ihrer

Verpflichtung nicht nach und wurden deshalb von ihren Vettern verklagt. Nach erfolgter

Einigung überließ am 17. Febr. 1733 Wolf Friedrich mit Einwilligung seines

Bruders Otto Maximilian für seinen halben Anthcil an dein Claßischen Kapitale

(300 Thlr.l, Zinsen und Unkosten (389 Thlr.) wicderköuflich event. erblich für

689 Thlr. 23 Vz Acker vor Gchofcn belegenes ritterfreics Land an seine Vettern Haupt¬

mann Wolf Dietrich und Ober-Berghauptmann Anton Gottlob Gebrüder v. Eber¬

stcin und bat am 8. März 1733 nm Ober-Aufschcramts-Konsens, welcher aber ebenfalls

12. März ch. u. mit dem Bemerken abgeschlagen wurde, daß die verkauften Grundstücke

schon in den Helmcrshausen'schcu und Steger'schen Konsensen stünden.

Unter dem 17. März 1733 erwiderte Wolf Friedrich dem Ober-Aufseher, daß

er die 18. Febr. 1733 verkauften 12 Acker erst 1720 von seiner Mutter geerbt und

also dieselben nicht 1717 an Helmershansen und Stegcr verpfänden können; auch seien

von den 17. Febr. 1733 verkauften 23 Vz Acker keine bereits verpfändet und stünd

keiner davon weder in der Helmershausen'schen noch Stcger'schcn Obligation.

Hierauf erhielt der Obcrstlieut. Wolf Friedr. von dem Ober-Aufseher unter dem

21. März 1733 die Aufforderung: „er wolle seine sämtlichen, sowohl von dem Hacken-

Hofe als nach Veräußerung seines Anthcils an dem Trcbraischen Rittergute, als sonst

noch besitzenden Immobilien rulions ihrer Situation, Größe, Benennung, Feudal- oder

Allodial-Eigcnschaft und anderer zur Erkennung eines deutlichen und nach Eonkerirunss

solchen Verzeichnisses mit den itzigcu Wiedcrkäufcn und vorigen Verschreibungen fernerer

Resolution erwarten."

Gegen Ertheilnng der von Wolf Fr. gesuchten Konsense und Konfirmationen legte

jedoch mittelst Schreibens ck. ck. Depenbcck im Bremen'schcn 22. April 1733 seine von

ihm weggelaufene Ehefrau Maria Margaretha geb. v. Walwitz Protest ein, da Wolf
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Friedr. „sie an denen ihm inkerirtmi Mobilicn nnd Kostbarkeiten, welche sich auf einige

1000 Thlr. erstreckten, spoliiral, weswegen ihr an seinem ganzen Vermögen tmcita

Irzpoblisca kompctirc, mithin da sothancs Vermögen sich sehr absorbirst, in weitere

Alienation nicht konsentircn könne."

Unter dem 2. Mai 1733 berichtet nun nach erhaltener Aufforderung Wolf

Friedrich dem Ober-Aufseher: er gestünde nicht zu, daß er seiner Frau etwas 8pc>Iürst

hätte, auch habe er sich 1727 mit ihr verheirathet, „da bereits die taciws

eÄSsirel gewesen, und besitze er die Hälfte der Äcker des Domhofcs, auch einen

Anthcil am Harrasischen Hofe, „so näher 20 000 Thlr. importire", weshalb ihm als

einem possössioimlo proxler illignickum keineswegs die Hände so gebunden werden

könnten, nicht etliche Äcker zur Tilgung einer väterlichen Lehnsschuld, wie die Claßischc

sei, wiedcrkäuflich wegzugeben."

Maria Margaretha führte hiernach in ihrem Schreiben v. 11. Mai an den Ober-

Aufseher an: n) daß zu ihres Mannes Vermögen sich schon längst ein Eoncursim

Eryckilorum ereignet und er darinnen auf 10 382 Thlr. 4 Gr. 5 Pfg. den (!rcckitori1m8

zu bezahlen schuldig; d) in contra Hrn. Konsistorialrath Hclmershausen sei

ein Ickgnickum auf 5337 Thlr. konstituirt. In denselben Akten habe ihr Mann an den

Konsistorialrath Hclmershausen verhypothezirt: 4 Hufen Land, die halbe Schäferei,

die sogenannte Schützenhufc, 2 Acker Holz im Steinthalc und 16 Acker Feld nebst

den Zinsen und Diensten, endlich 2 Acker Land in der Gcbind, 60 Acker Holz; o) ihr

Mann sei seinen Vettern noch 3200 Thlr. schuldig; ck) der Domherr v. Neuendorf

habe von ihm 1693 Thlr. 22 Gr. 9 Pfg. zu fordern. Auch behauptete sie, das ganze

Vermögen ihres Mannes sei nicht 8000 Thlr. werth, sodaß also die Schulden das

Vermögen überstiegen.

Wolf Friedrich's Güter sollten publics sublmstirt und der Konsistorialrath

Hclmershausen und die Neucndorf'schcn Erben damit befriedigt werden.

Als 17. Febr. 1733 die Gebrüder Wolf Fr. und Otto M. v. E., welche den

Erben Christian Ludwig's v. E. die auf der Mühle zu Gchofen haftenden Claßischcn

Vorstandsgelder nebst Zinsen und Unkosten schuldig geblieben waren, ihren Gläubigern

für die diesen schuldige Summe Grundstücke zu Gchofen bis auf lehnherrl. Konsens

und Konfirmation verpfändet, hatten sie sich verpflichtet, diesen Konsens ans ihre Kosten

auszuwirken. Dieser Verpflichtung waren sie jedoch nach Verlauf von 21 Monaten

noch nicht nachgekommen. Ihre Gläubiger, die Gebrüder Wolf Dietrich und Anton

Gottlob v. Eberstein, die deshalb die ihnen verpfändeten Grundstücke nicht länger be¬

halten wollten, machten darauf von dem ihnen zustehenden Kündignngsrechte Gebrauch

und ersuchten 1. Dez. 1734 den Ober-Aufseher Heinrich v. Bünau auf Dahlen und

Doinsen, den Gebrüdern Wolf Fr. und Otto M. v. E. gewißlich aufzuerlegen, nach

Ablauf eines Vierteljahres die von denselben zu erlegende Summe zu bezahlen und die

Grundstücke wieder zu sich zu nehmen. Unter dem 16. Dez. 1734 forderte nun der

Ober-Aufseher den Obcrstlieutenant und den Oberstwachtmeister ans, solche Ver¬

anstaltung zu treffen, daß die Herren Jmplorantcn ihre Befriedigung nach Verlauf einer

vierteljährigen Frist erlangen und fernerer rechtlichen Jmploration überhoben bleiben
könnten.

Am 30. Mai 1729 verkaufte Ludwig Maximilian v. Ebcrstein (des 1736 ch Wolf

Friedrich v. E. und der 1726 ch Maria Amalia geb. v. Peine Sohn) an den Müller

Christian Ralle zu Gehofcn für 766 fl. 4 Gr. 6 Pfg. seinen Anthcil an den 3 Hufen

Land und 13 Vs Acker Wiesen mit 45 Acker Feld und 5 Acker Wiese, welche Grund¬

stücke jedoch später wieder eingelöst worden sind.

L. M. und sein nächster Mitbclehnter, Otto Maximilian v. E., schloffen 1739

einen Vertrag, nach welchem erstcrcr einwilligte, von dem in Gemeinschaft besessenen

Holzfleckcn im Steinthalc und Kalbsbusche in Gchofener Flur den 3ten Theil an Otto

Maxim, erb- und eigenthümlich abzutreten, wogegen dieser die andern ^/z dem Ludw.

Maxim, ebenso erb- und eigenthümlich abtrat. Auch überließ L. M. an O. M. seinen
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Anthcil an den jährl. sogenannten Raminelhühncrn„so wegen Haltung des Rammclochscns
und Haucrschweinsgegeben werden müssen".

Ain 19. Januar 1752 willigte der Ober-Aufseher v. Hopfgarten ein, daß das
Tcichdammgut mit Zubehör (Haus, Hof, Scheune, Ställe, halbe Schäferei, 2 Hufen
15 V-, Acker Land, Wiesenwachs, Obst- und Grasgärten, Spann- und Handdienste,Erb
zinsen, Gerichte, Lehen, Strafen zc.), und dann noch 2 Hufen 6"/>> Acker Land, welche
mütterliches Vermögen der Kinder des Oberstlieutenants Wolf Friedrich v. E. sind
(vgl. den oben angef. Erbrezeß v. 28. Okt. 1726), während jenes dem Wolf Friedrich
gehört hat, auf 3 Jahre an Joh. Schartau verpachtetwird, und zwar für 470 Thlr.
in Gold, davon 310 Thlr. für das väterliche und 160 Thlr. für das mütterliche zu
rechnen seien. Das Pachtgeld ist zur Ebcrsteinischen Kreditmassc in das Ober-Aufseher¬
amt in Eisleben zu zahlen.

Im Jahre 1772 verglich sich Ludw. Maximilians Sohn Karl Friedrich vor
dein Ober-Aufseherder Grafschaft Mansfeld mit seinen Gläubigern und brachte dadurch
den Teichdamm wieder an sich, auch wurde die Sequestration dieses Gutes am 3. Dez.
1772 aufgehoben, nachdem die Stiftskanzlcrin Christiane Marie v. Dathe geb. Steger
nachträglich noch 300 Thlr. mehr erhalten hatte. In demselben Jahre (14. Sept. 1772
trat ihm seine Schwester Christiane Amalie eum eurut. oonst. HauptmannHans
Gottlob v. Nellschütz ihren Antheil an der in Gchofencr und Ritteburger Flur gelegenen
Länderci und Wiesen ab, wogegen sich K. F. verpflichtete, bei seinen Lebzeiten der
Schwester jährlich zu Martini 40 Thlr. zu zahlen.

Am 22. Juli 1774 verpachtete der damalige kursächs. Lieutenant beim Herzog
Karlischen Cböv.-^e^.-Reg.sein Rittergut zu GeHofen, der Teichdamm genannt, nebst
Zubehör (237 Acker s8 Hufen weniger l'/z Acker) freies Rittcrland, 42^ Acker
Wiesen zc.) an Johann Nikolaus Brauer aus Kutzlebcn von Jakobi 1774 bis Jakobi
1780. Zu dem Teichdammegehörte ein großer reiner Teich von ca. 2 Ackern, der
aus dem Mühlgraben das Wasser erhielt; ein Damm an demselben, welcher statt eines
Gartens diente; ein großer Baum- nud Grascgarten daran, der gänzlich mit Obst¬
bäumen besetzt war außer dem Grätzgartcn von Ill/s A.; ein großer etwas verwachsener
Teich von etwa 2 Ackern, der anch das Wasser aus dem Mühlgraben bekam; ein
Damm an demselben, gleich obigem und ein großer mit vielen tragbaren Obstbäumen
besetzter Baum- und Grasegartcn; auch Geld- und Fedcrzinscn,Geschoß und Dienst-
gcld, Michaels- und Fastnachtshühner,Gctreidezinsen, Spann-, Pflug- und Handdienste,
Triftgcld von 400 Stück Schafen, 15 bis 20 Stück Rindvieh zc.

Im Jahre 1790 hatte Karl Friedrich v. E. als Kläger einen Prozeß mit
Otto Christoph v. Eberstcin u. Kons, (den Besitzern des Hackenhofes) als Verklagten.
Gegenstand des Prozesses war eine Schäferei in GeHofen, welche ihre Vorfahren
gemeinschaftlich besessen hatten und welche bereits seit 1718 an Einen Schäfer ver¬
pachtet gewesen war; seitdem hatte jeder Theil die Hälfte des Pachtgeldes erhalten.
Während der Sequestration war die Schäferei so eingegangen, daß nur die Mauern
noch sichtbar waren. Bestritten wird, daß der Teichdamm, wozu die halbe Schäferei
gehören soll, ein Rittergut nicht sei, es sei nicht nöthig, eine neue Schäferei zu bauen,
eine Theilung der Schäferei sei überhaupt nicht möglich. — Kläger wollte eine eigene
Schäferei auf seinem Teichdamm bauen, der Verklagte behauptete aber, die Nutzung
ganz allein gehabt zu haben. Als zum Teichdammegehörig wird 1792 angegeben:
1) eine halbe Schäferei; 2) die Schützenhufe; 3) 25 Acker Holz im Steinthalc
oder am Kalbsbuschc mit 16 Acker Feld und das olim Bohne'schc jetzt Rollischc An¬
spännergut mit Zinsen und Diensten, desgl. die auf Hessens Hause haftenden, nach
diesem zum Prätorischen Gute gezogenen Zinsen und Dienste, iksm 2 Acker Land in
der Gebind; 4) 60 Acker Holz im vordersten Bärenthalc, am Pfarrholzc und dem „ge¬
wesenen Gemeindeberge"; 5) 3 Hufen Land und 13Vz Acker Wiese.

Für die Ländern und Wiesen in Gehofcner und RitteburgerFlur, welche ihm
seine Schwester Christiane Amalie 14. Sept. 1772 abgetreten, hatte Karl Friedrich
sich verpflichtet, derselben jährlich 40 Thlr. zu Martini zu zahlen. Die Schwester be-
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hauptctc nun, ihr Bruder habe dic ihr zustehenden Ternünsgcldcr niemals ordentlich

gezahlt, wollte sich deshalb an dic von dem Domherrn Bauer zu zahlende Leibrente

halten und ersuchte auch 1. März 1801 das kursächs. Ober - Hofgericht zu Leipzig, dem

I). Bauer wegen der ihrem Bruder zukommenden Leibrenten ein Zahlnngsvcrbot zu

crtheilen.

Karl Friedrich v. E. hatte seine Schwester, die vcrwitw. Hauptmann Preuß, in

einem von seinem Gerichte in Zörbitz aufgenommenen Testamente zu seiner Univcrsal-

erbin eingesetzt; nachdem dieselbe jedoch einen ungerechten Prozeß wider ihn erhoben,

erklärte er das erste Testament für nichtig, ernannte seine Pflegetochter Charlotte Amalie

Crchach zu seiner einzigen Univcrsalerbin und vererbte ans sie sein sämtliches Vermöge»,

Jnvcntarium und die Meliorationskosten, worunter alle von ihm aufgebauten Gebäude

ans dem Teich dämme begriffen. Seine Lehnsvettern sollten dic Felder, Wiesen, das

Stcinthalgchölz, dic 4 Äcker Holz auf der Lehde, auf dem Gothanger, desgl. auch dic

zu seiner Hälfte der Schäferei gehörigen Äcker und Wiesen (zusammen 150 Acker Feld

und 35 Acker Wiesen) nicht eher beanspruchen können, bis sie seiner Pflegetochter das

Wiedcrkanfs?rötium dafür bezahlt haben (denn diejenigen Pertinenzicn des Teichdammcs,

welche von der Großmutter und Großtante des Verstorbenen herrührten, waren mit der

Bedingung verkauft, daß sie gegen Erstattung des Kapitals wieder abgetreten werden

mußten). Der Werth der Grundstücke, welche der Erblasser wiederkäuflich besitze,

betrage 11400 Thlr., dazu kommen noch 6000 Thlr. Meliorationskostcn und 1000 Thlr.

für das Jnvcntarium (La. 18 400 Thlr.).

Außer seinen Grundstücken zu GeHofen hinterließ Karl Friedrich Kapital-Vermögen,

das der Verstorbene bei dem Kreditwesen des Wolf Friedrich v. E. an die verw. Stifts-

kanzlerin Christiane Marie von Dache geb. Sieger bezahlt und dafür 3. Dez. 1772

durch Cessio» das Teichdammgut erhalten hatte. Die nunmehrigen TeichdammgutS-

bcsitzer sollten 8105 Thlr. zu erstattende Meliorationskosten zahlen.

Franz Heinrich v. E. wollte die Erbschaftsrechte der Erzbach nicht anerkennen.

Sein Sohn, der Kammcrherr Otto Karl Franz von Ebenstem, ließ sogar die Nebeil¬

gebäude auf dem Teichdamme wegreißen. Die Erzbach wird „Stieftochter des Herrn

Joh. Andr. Wich. Reifenstein in GeHofen genannt", Vormund derselben war der

Advokat Joh. Christian Ernst zu Wiehe. Über das Vermögen der Frau Charlotte

Amalie Erzbach verehl. Leutloff in Apolda führte der Hofadvokat Friedr. Wich.

Schwabhäuser 1805 Akten. Nach eingezogener Erkundigung in Wiche bei Ernst be¬

richtet Schwabhäuser: der Hauptmann K. F. v. E. habe tcstirt zu Gunsten seiner natür¬

lichen und zugleich adoptirten Tochter Eh. A. Ertzbach, jetzt verehel. Frau Leutloff als

Universalerbin seines gesamten Vermögens. Das Testament sei gültig geworden, dic

Adoption aber sei für unstatthaft erklärt, da sie bloß gerichtlich und nicht mit landeshcrrl.

Zustimmung geschehen sei, daher könne die Erbin nicht den Namen ihres Vaters führen.

Alach der Testamcntscröffnung habe zwar ein Jnvcntarium gefertigt werden sollen, dies

sei aber unmöglich gewesen, weil dic Vcrmögensmasse noch gar nicht berichtigt sei. Es

sei auch noch nicht herausgesetzt, welche Grundstücke ^Uoäiuin und welche ?snckum,

desgl. welche wiederkäuflich und welche frei und zu beliebiger Disposition besessen

wurden. Der Ehemann der Ch. A. Erzbach, Johann Heinrich Theodor Leutloff in

Apolda, verpachtete 1814 an Einwohner in GeHofen die seiner Frau „zuständigen

wiederkäuflichen, in Flur Gchofen und Ritteburg liegenden Ländercien und Wiesen".

1820 lebte die Frau Leutloff nicht mehr. Ihre Erben waren ihr Mann und ihre

Kinder: Sidonie Adelheid (später verehel. an den Thierarzt Thöllden in GeHofen),

Heinrich Thuiskon, Wilhclmine Adeline (Kfm. Werner in Ariern) und Amalia

Juliane (starb bald nach ihrer Mutter) Diese verpachteten 1320 ebenfalls an 4 Ein¬

wohner in Gehofcn ihre Grundstücke „welche 5 Hufen sind".

Als mit dem Tode des Hauptmanns Karl Friedrich v. Ebcrstein 1803 dic Oberst-

Lieutenants - Branche erlosch, kam das Tcichdammgut zu Gehofcn an dic Besitzer

des Domhofes: Heinrich Friedrich Wilhelm und Franz Heinrich Vettern
v. Ebcrstein.



— 61 —

Nachdem mit dem Tode des Kammerherrn Otto Karl Franz v. Ebcrstein der

Franz-Hei nrich'sche Zweig der Domhof-Branche ausgegangen war, beantragten

des 1810 ch Obersten Heinr. Friedr. Wilh. v. Ebcrstein Söhne: August zu Wesel

und Robert zu Berlin, welche mit dem Teichdamme und den Rechten des Wicder-

kaufs der wicderkäuflich von dem Domhofe abgekommenen Grundstücke beliehen waren,

den Rückkauf der von ihren Agnaten bezw. Ascendenten verfällten Lehngütcr lt. Wieder¬

kauf v. 15. Dez. 1698, 21. März 1707, 17. März 1701, 8. Mai 1705, 4. März

1708 und 4. Mai 1703. Sie boten den Leutloff'schen Erben die seiner Zeit be¬

zahlten Wicdcrkaufssummen, berechnet nach dem damaligen Münzfuße mit 8. 8. 3669 Thlr.
15 Gr. an.

Uber die Zugehörigkeit der Teichdamms-Grundstücke zum Domhofe und ob die

v. Eberstein diese wiederkäuflich davon abgetrennten Stücke wieder als Lehnstücke zu

erwerben das Recht hätten, oder ob sie die Natur eines Lehens verloren hätten, entstand

ein Prozeß.

1832 klagten Leutloffs wider die Gebrüder Hauptmann K. Fr. August und

Prcm.-Licut. K. M. Robert v. E. beim Oberlandesgerichte in Naumburg. Eine der

streitigen Fragen war, ob das Holzfleck „am oder der Kalbsbusch" Lehen gewesen

und ob es durch den Wiederkauf v. 1707 zu Allodium geworden sei. Die Antwort

des 2. Senats war: Lehen sei es gewesen und allodifizirt sei es nicht, auch durch Ver¬

jährung nicht. Dagegen wurde remonstrirt: das Steinthalholz sei in älteren und

neueren Lehnbriefcn nicht erwähnt, also sei es Allodinm, und das Tcichdammgut sei
auch freies Eigenthum des Hauptmanns K. F. v. E. gewesen seit 70 Jahren, die

Grnndstücke seien 1 707 mit Genehmigung der Agnaten zc. von dem Domhofe abgetrennt

und an Wolf Friedrich's v. E. Frau Dorothec Lucie geb. v. Peine abgetreten, und

die Wiedcrkäufe seien vom Lehnhofe konfirmirt worden.

1834 wurde zu Ungunsten Leutloffs entschieden. Das Urthel war indessen kein

definitives, deshalb folgten Unterhandlungen zu einem Vergleiche. Ein solcher wurde

auch 22. Nov. 1834 abgeschlossen. Der Amtsvcrmalter Karl Friedrich Lüttich in

Kloster Dondorf, welcher 12. Juni 1832 den Domhof durch Kauf an sich gebracht,

hatte zwar 23. Sept. 1834 den beiden Brüdern August und Robert v. E. seine

Wiederkaufsrechte abgetreten; nachdem er aber 1834 auch den Teichdamm von den

eben erwähnten Gebrüdern v. E. gekauft hatte, wollte er die qu. Grundstücke selbst in

Besitz nehmen und erhob deshalb 1845 Einspruch, da er behauptete, der Teichdamm

und dessen Pertincnzien gehöre als integrirender Theil zu seinem Mannlchngute,

dem Domhofe, daher könnten die Leutloff'schen Grundstücke nicht für diese im Hypo¬

thekenbuche eingetragen werden. Leutloffs beriefen sich auf den mit den v. E. 1834

abgeschlossenen Vergleich, durch welchen ihnen für 2000 Thlr. alle Rechte abgetreten

worden wären lind worin die Abgefundenen sich verpflichtet hätten, den Leutloff'schen

Erben zur Berichtigung ihres Besitztitels bchülflich zu sein. Lüttich mußte bedeutet

werden, die Leutloffs würden prozessircn und ihn zur Anerkennung zwingen.

In einem Vergleiche zwischen Leutloffs und Lüttich verzichteten ersterc ans

ihre Ansprüche an den Tcichdamm. Lüttich überläßt dagegen das Recht der Wieder¬

einlösung der vom Domhofe früher wiedcrkäuflich veräußerten, im Besitze der Leutloffs

befindlichen Grundstücke. Indes genehmigte die Lehnsknric beide Vergleiche nicht, da

nicht klar hervorgehe, ob wirklich die bezeichneten Grundstücke die in Frage stehenden

seien. Darüber wurde der Prozeß von Leutloffs mit Lüttich weiter geführt, und da

1850 die Angelegenheit wegen der inzwischen eingeleiteten Separation der Flur GeHofen

dringender der Erledigung harrte, so wurde von oben her gedrängt, den Besitztitel zu

regeln. Und dies ist auch noch 1850 gelungen.

Leutloffs waren von 1803 an stets im Naturalbesitze und Nießbrauchs geblieben, und

die Geschwister haben späterhin das Land unter sich getheilt. Beim Verkaufe des

Thölden'schen Antheils 1882 hat der Sohn des erwähnten Amtsverwalters Lüttich

einen großen Theil des Thölden'schen Landes käuflich erworben. Schon 1834 hatten
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die Leutloff'schcn Erben den „Thiergarten" für 70 Thlr. an Lüttich verkauft, der auch

die 4 Acker Holz am Gothanger hatte haben wollen.

Die Teichdammgebäude standen, westlich an das Gehöft der Wassermühle in

Gehofcn angrenzend, zwischen Mühlgraben und dem Wege ins Rieth. Die Nebenge¬

bäude bestanden um 1820 in einer Scheune, einem Stalle, einem Hause für den Jäger,

einem desgl. für den Gerichtsdiener, einem Badehause und einem Kutschschuppen. Sämtliche

Gebäude sind spurlos verschwunden. Noch um 1830 stand ein mäßig großes, steinernes

Wohnhaus da, zwar noch in bewohnbarem Zustande, aber mit offenen Fensterlöchern.

Bei dem Aussterben der Georg Sittig'schen Linie fiel 4. April 1719 hg des

Trebraischen Hofes zu GeHofen an Otto Maximilian v. E., der 25. Juli 1724 auch

die 4/g Antheile seines Vetters Wilhelm v. Eberstein (von der Neuhäuser Linie) auf

6 Jahre in Pacht nahm. Am 14. Dez. 1743 verkauften Otto Maximilian's Erben

ihr Vs an genannten Wilhelm v. E. für 2100 Thlr.

Für die 689 Thlr., welche Otto Maximilian v. E. wegen des Elastischen

Kapitals, Zinsen und Unkosten den Gebrüdern Wolf Dietrich und Anton Gottlob

v. E. schuldig war, verkaufte er 18. Febr. 1733 wiederkäuflich auf 3 Jahre an seine

eben genannten Vettern 23Vs Acker vor GeHofen belegenes ritterfreics Land unter den¬

selben Bedingungen, wie sein Bruder Wolf Friedrich Tags zuvor 23Vs Acker Land

verpfändet hatte (s. oben S. 57).

Durch den 1723 zu GeHofen stattgefundenen Brand wurde das halbe Dorf und

Otto Maximilian's Gut eingeäschert und der 1729 entstandene Brand traf den Dom¬

hof allein.

1740 verpachteten Otto Maximilian's v. Eberstcin Witwe Magdalene Sophie

geb. v. Meusebach in Vormundschaft ihrer unmündigen Söhne (d. s. Ernst Ludwig,

August Maximilian, Otto Christoph, Friedr. Wilh, Ernst Albr., Christian Ludw.,

Franz Heinr. und Gottlob Karl v. E.) und Karl Friedrich v. Eberstein den Domhos

zu Gehofcn an ihren ältesten Sohn bzw. Bruder Anton Hans v. E.

1744 wurde den Gebrüdern Karl Friedrich, Ernst Ludwig, August Maximilian,

Otto Christoph und Friedrich Wilhelm v. Eberstcin auf ihres Vaters, des Oberst-

wachtmcisters Otto Maximilian v. Eberstein, Absterben wegen ihrer Abwesenheit in

Kriegsdiensten „zu Empfahung der Lehn- und rssp. Mit-Belehnschaft an dem Hacken¬

hofe zu GeHofen" auf ein Jahr Inckult ertheilt. Der dem Karl Friedrich ertheilte

Jndultschein lautet:

Nr. 22.

Gberauffseher Amtswegen ist Herrn Carl Friedrichen von Eberstein, zu

Empfahung der Lehn- und rsspeetiv« Mit-Belehnschafft an dein Haacken Hoffe

zu GeHoven, zu seinem und seiner übrigen Brüder, nicht minder demjenigen Antheil,

so der verstorbene Gbrist-Icksutknant, Herr Ivolff Friedrich von Eberstein daran

gehabt, aufs seines Baters, weyland Herr Gbrist-Machtmeisters Gtto Maximilian

von Ebersteins Absterben, wegen seiner Abwesenheit in Ariegs-Dieusten, von ckutu

auf Ein Jahr Inckult ertheilt und gegemvärttiger Schein darüber ausgeferttigt

worden. Eißleben den 2s.sten Murty s

Ihro Aönigl: Blast: in Pohlen und Ehur-Fürstl: Durch!: zu Sachßeu bestallter

Eammerherr und GberAuffseher der Graffschafft Mauußseldt :c.

(B. 8.) A A. von Kopkgnrte».

Ihrem Bruder Ernst Albrccht wurde 1744 „bis er das 21. Lebensjahr seines

Alters zurückgelegt, Inckult ertheilt".

Nr. 23.

Gberauffseher Amtswegen ist Herrn Ernst Albrechten von Eberstein, aus sein

darum gethanes Ansuchen, zu Empfahung der Lehn und rsspuetivs gesamten

Hand mit seinen Brüdern, au seines verstorbenen Baters, weyland Herrn Gbrist-
N)achtmeisters Gtto Maximilians von Eberstein, an dem Hackenhofischen Bitter-
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Guthe zu GeHoven gehabten Antheile, auf dieses Ableben, biß er das 2(.ste Jahr

seines Alters zurück geleget, Inllulk ertheilet, und gegenwärtiger Schein darüber

ausgeferttiget worden. So geschehen Gißleben den 2scheu ckanuarx (744.

Ihro Königin Majt: in Pohlen und Ehurfürstl: Durchl: zu Sachßen bestallter

Eaimnerherr und GberAuffseher der Graffschafft Mannßfeldt :c.(V. 8.) A. von UopkiMten.
Nr. 24.

Gberauffseher Amtswegen wird Herrn Ernst Albrechten von Eberstein, auf

sein darum gethanes Ansuchen, zu Empfahung der gesamten Hand an des ver¬

storbenen Gbrist Lieutenants, Herrn Wolfs Friedrichs von Eberstein, an dem
Hackenhofischen RitterGuthe zu GeHoven, gehabten Antheile, sowohl auf dieses,
als auf seines Daters, Herrn Gbristwachtmeisters Otto Maximilians von Eber¬

stein, Ableben, biß er das 2(.fff Jahr seines Alters erfüllet, hierdurch Inäult ertheilet.

Datum Eißleben den 28. ckanuai^

Ihro Königb Majll in Pohlen und Ehursürstl: Durchl! zu Sachßen bestallter

Eammerherr und Gberauffseher der Graffschafft Mannßfeldt :c.(V. 8.) ch. A. von Uoptgmtk».

1745 bevollmächtigten Anton Hans, Ernst Ludw. August M. und Otto Chr.

Gebrüder v. E. und deren Mutter Frau Magdal. Sophie verw. v. E. geb. v. Meuse¬

bach (diese als Vormünderin ihrer Söhne Friedr. Wilh., Ernst Albr., Christian Ludiv.,

Franz Heinr. und Gottlob Karl v. E.) ihren Bruder bzw. Sohn Capitain Karl Friedrich

wegen Aufhebung des mit Johann Andreas Sauerbier getroffenen Pachtkontrakts.

Nr. 25. König Ariedrich August an Geheime Mättie (Spee.-Kesci'. Ar. Aug. II. Wd.
l^XIX Mr. 6891). Ks könnten den v. Klierstein die mannigfaltigsten Lehens-
versehn an ihren in der Grafschaft Wansfeld gelegenen und von dem Over-
auffeher-Amte lehenrührigen Gütern ohne Kweuäa gänzlich pardonnirt, hier-
nächst Khristia» Ludwigen von Kberstein und dessen Arüdern auf ihr Gut
Kackeuhof vis ^/z besten Werths Konsens ertheilt werden.

V. G. G. Friedrich August, König in Polen w. Aurfürst :e. Aus eurem

Berichte <l. «l. 29. Juli Ii. a. erscheinen zwar mannigfaltige Lehensfehler derer

von Eberstein an ihren in der Grafschaft Mansfeld, Unserer Hoheit, gelegenen

Gütern und Lehensstücken, das Harrassische Gut, die Gberheldrungischen

Zinsen, der Hackenhof, die Rasseburgische Hufe und das Trebraische Gut

genannt, jedoch auch wegen der von dem Gberaufseher-Amte zu Eisleben, als

Lehenhos hierbei besonders in ao. (734 auf die letzte Veränderung in manu äomi-

nante verhängten Anordnung eine dergleichen Verwickelung dieser Angelegenheiten,

welche ohne Anstellung einer fiskalischen Klage so wenig zu extriciren, als dennoch

in Betracht hierbei nach dem eingereichten 8cllemate xenealoKice eine große Anzahl

von Vasallen und Mitbelehnten, Gchosischer und Neuhäusischer Linien des

Ebersteinischen Geschlechts, konkurrirten, diese nicht nur vielen lange Zeit für¬

dauern könnenden Weitläufigkeiten, sondern auch zumal einigen von Eberstein

ihre Minorennität und löbliche Abwesenheit in Unseren eigenen Kriegsdiensten zu

statten kommen möchte, einen ungewissen Prozeß-Ausgang unterworfen sein, am

Ende aber, wann dieser auch gleich auf die Privation derer Lehensstücke ausliefe,

hiervon nur allein die Mansfeldische Sequestrations-Aassa lukriren würde.

Wann Wir dann theils bei also bewandten Umständen denen sämtlichen von Eber¬

stein sothane Lehens - Omisivnes ohne einige lÄnenäa gänzlich pardonniren, theils

auch, als worauf ihr vermittels Berichts-Inserats vom 2. llnjus :c. angetragen,

Ehristian Ludwigen von Eberstein und dessen Brüdern den :c. gebetenen

Konsens zur Verpfändung ihres Antheils an dem Gute Hackenhof bis auf ^/g

dessen Werths inclusive derer darauf haftenden Posten ertheilen zu lassen, Uns aus

besonderen Gnaden bewogen finden :c. Dresden, 7. August (75 (.
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Laut Kauf- und Übcrcignungs-Kontrakt <l. ä. Neuwied 26. April 1756 überließen

die Gebrüder Anton Hans, Ernst Ludw., August M., Otto Chr., Friedr. Wilh., Ernst

Albr., Christian Ludw., Franz Heinr. und Gottlob Karl v. E. ihr Rittergut den Dom-
Hof ihrem Bruder, dem Major Karl Friedrich v. E. für 28 000 Thlr.

Am 18. Mai 1756 bekennt der Major Franz Heinrich v. E., daß er wegen
seines verkauftenDomhof-Antheils von seinem Bruder Karl Friedrich baar befriedigt
sei; dasselbe geschieht 24. Mai 1756 vom Stallmeister Anton Hans v. E. und dem
Hauptmann August M. v. E.

Der Obcrstlieut. Karl Friedrich v. Eberstein, seit 1756 alleiniger Besitzer des

Domhofes starb 9. März 1785 ohne männliche Nachkommen und vererbte sein Rittergut

auf seine damals noch lebenden Brüder: Ernst Ludwig, Otto Christoph, Ernst Albrecht

und Franz Heinrich.

Im Nov. 1785 ertheilten Ernst Ludwig zu Leeuwarden, Ernst Albrecht zu Mark¬

dorf und Franz Heinrich zu Haag ihrem Bruder Otto Christoph zu Gestosen Vollmacht,

alle ihr väterliches Mannlehngut zu Gestosen, den Domhof, betreffenden Angelegenheiten

zu besorgen:

Nr. 26. General-Wolkmachtvom 11. November 1785.
Ich Endesunterschriebenerertheile hiermit meinem vielgeliebtenBruder, dem hoch-

wohlgebornen Herrn Herrn Hauptmann Otto Christoph von Eberstein auf GeHofen
cum tücultnls subsbiwsncki st substitutos rsvoaumli p-susruls und ganz unumschränkte
Vollmacht und Gewalt, alle und jede unser väterliches Mannlehen-Rittergut zu GeHofen,
der Dom- oder Hackenhof genannt, mit aller seiner Zubehörde an Lehen und Erbe,
auch «tabu prmsivo und sonst betreffenden Angelegenheitenund wider alle Lvsäitai'ss,
so daran Anforderung machen, und die, so sonst dessen Pertinenzien, Jura und Gerecht¬
same, unter was Vorwandte es seie, anfechten und beeinträchtigen oder verneinen; ferner
auch gegen meine Frau Schwägerinund meines sel. verstorbenenHerrn Bruders, des
weil. Herrn Obristlicutenants Karl Friedrich von Ebcrstein auf Gchofen hinterlasse»?
Frau Witwe und Tochter, Frauen Josephen Adolfinen Eleonoren verwitwete von Eber¬
stein geborne Freiin v. Wertster» und Fräulein Augusta Friederika Josepha
v. Eberstein, es sei nun rnbions <l«t,is st illatorum. ckatnlitü und ckota-tionis st IsZI-
timas st alimsntornm, oder rations sspaintionis tsucki atz nllockio und was sie sonst
vor Ansprüche machen möchten; endlich auch bei Administration obbesagten Ritterguts
lind dessen Pertinenzienstatt und im Namen meiner meine Gerechtsame nKSnckv st
sxeipisncko und wie sonst geschehen kann, zu respiciren, Vergleiche zu treffen, Berech¬
nung zu halten und abzuschließen, Pacht- und andere Kontrakte und dahin gehörige
Negotia zu vollbringen, auch abzuschließen, Klage zu erheben, zu interveniren, Rechnung
zu fordern, litsm zu kontestiren, Be- und Gegenbeweis, Be- und Gegenbescheinigung zu
führen, Dokumentezu produziren, zu rekognosziren, Juramenta zu «ls- und rsksrirsn,
zu acceptiren, rsinsckin snspsnsivn und äsvolntiva zu interponiren,solche zu prose-
quiren, zu justifiziren, auch fallen zu lassen, tsstss zu produziren, auch fallen zu lassen,
Gewiffens-Vertretung zu führen, zu komprommittiren,zu transigiren, litt st onnsns zu
renunziren, Gelder und Geldeswerth in Empfang zu nehmen und zu guittiren, auch
statt und im Namen meiner bei dem hohen Lehnhofe wegen voriger und künftiger Lehns¬
fälle meine Obliegenheit zu beobachten und zu befolgen, auch die Lehnspflicht und Eid
der Treue anzugeloben und in meine Seele zu leisten, überhaupt alles das, so meiner
Angelegenheiten halber die Nothdurft und eine Spezialvollmachterfordert und ich selbst
verrichten sollte, könnte und möchte, statt und in meinem Namen zu vorrichten, so ich
alles vor genehm, denselben aber schadlos halte. Und zu dessen Urkund habe ich diese
Vollmacht wohlbedacht von mir gestellet, eigenhändig unterschrieben und mit dem bei¬
gedrucktenangebornen Familien - Jnsiegel bekräftiget. So geschehen Stadt Markdorf
am 11. Mvsmbris 1785.

(lü. 8.) Ernst Albreckt von Eberstein.
(U, 8.) In llcksm llnjrw StadtschreiberciMarkdorf.
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Ich Endesunterschriebener Ernst Ludwig Baron von Eberstcin ertheile hiermit

meinem vielgeliebten Bruder, dem Herrn Hauptmann Otto Christoph Baron von Eber¬

stein cum lucmltmt« sie. (weiter wie oben). So geschehen Dsaurvurdmi, den 18. Nov. 1785.
(Ii. 8.) Limest Iwnis L. d'Dliarswin.

Lm-xeinksstsran, 8ellspsnsn snd Itusäeu der 8tud Dösuvmixlsn asrlitiösran

b)' äWöii, clor parssauhN vom- ans op dsu Naudliui^ars vsrsllesnsn dar UovK-
^Völxöbsran Lssr Lrnest livuis Itaron von Lberstein rvosnsnda binnen dsWö 8tad.

da rvelks de rveren 8tande in eimer tsAenrvosrdi^bsit ei^enbandiA bsekt

vertnnabent en ^WSSAsld. Vc>ir lends enden simen 8tad /es^sl ad Eausas ende

stand van en^sr prassidirende Lnr^smesster sn seeretaris. ^etuin den 18. No¬

vember 1785. (I. 8.) IV. Dominicas. Drander Dezc Notar.

Ich Endesunterschriebener ertheile hiermit meinem vielgeliebten Bruder, dem Herrn

Hauptmann Otto Christoph von Eberstein auf GeHofen zc. zc. (weiter wie oben).
So geschehen Haag, den 29. Nov. 1785.

(D. 8.) LmnZ Heinrirl», Frh. v. Eberstein.

Ich unterschriebener Notarins Dnblions attestire hiermit und in Kraft dieses nach

Landesgebrauch, daß der hochwohlgeborne Herr Herr Franz Heinrich Freiherr von Eber¬

stein obenstehende Vollmacht in meiner Gegenwart eigenhändig ge- und unterschrieben

und besiegelt hat. So geschehen Daax, den 29. Nov. 1785.

(D. 8.) D. ?. du Dois Not. ?nbl. 17 ^ 85.

Otto Christoph suchte 1790 für sich und seine oben genannten Brüder bei dem

Oberaufseher-Amte um Bewilligung zur Aufnahme einer Hypothek von 15 000 Thlr.

auf den Domhof nach, um die auf diesem Gute haftenden größtentheils durch die 1744

bis 1763 stattgehabten Kriegstrubel entstandenen Lehnschulden zu tilgen und die ganz

ruinirten Gebäude wieder herzustellen, und bat zugleich seine Vettern der Neuhäuser Linie

um Ertheilung des mitbelehnschaftlichen Konsenses:

Nr. 27. Wortrag üver die Lage des Domhofes, bei Karte der Kreditoren zu

fassenden Entschluß, an einen guten Areund, dessen und des hohen bolloKi

Gutachten zu erhatten. GeHofen, den 18. Mt. 1789.

Die Gläubiger, so Anspruch auf unser väterl. Gut machen, reden bald so, bald

so, und ich komme nicht zum Zweck eines Vergleiches, um ein Kapital zu suchen, sie

psr transaet auf einmal bezahlen zu können. Vor meine Person ein Kapital ohne

Transakt zu suchen, ist unübersehlich schwer, es sei denn, daß mich gerade an Jhro

Kurfürstl. Durchl. wendete mit meiner Noth; und da Höchstdieselben denen in Schulden

steckenden Kommunen aus der Noth durch Vorleihung der Gelder mit billigem Interesse

helfen wollen, so würde ja auch wohl eines Vasallen Noth zu Herzen gehen. Und als

Landesherr stehet Ihnen bei dem Konsens auf das Lehn niemand im Wege. Was

meinen Sie und unsere Freunde des EolikAii darzu?

An einem beifälligen Bericht, wenn er höchsten Orts erforderlich würde, zweifle

nicht, da Ihnen allerseits die Lage und meine Person bekannt. Und meine habenden

Vollmachten sein ja vollkommen, indem mit allen Gläubigern mich abgeben und sie be¬

friedigen soll; mithin habe die Vollmacht, ein Kapital aufzunehmen und alle nach denen

Umständen zu befriedigen. Ist also immer besser, nur Einen als viele Gläubiger zu

haben. Nach meinem Erachten muß das nöthige Kapital gesucht und besprochen werden,

jedoch daß Darleiher eine Versicherung gibt: wenn dieserhalb mit denen habenden Kre¬

ditoren alles in Ordnung, so wolle er dann das Kapital in einer gesetzten Frist bezahlen,

und mit der wirklichen Auszahlungszeit gingen dann die Interessen an. Wäre nun

dieser Punkt gehoben, so suchte an alle und jede, so an dem Lchngute des verstorbenen

Otto Maximilian v. Eberstcin, dem Dom- oder Hacken Hofe zu Gestosen genannt,

einen rechtlichen Lehnsanspruch hätten, vorzuladen, billige Transakte zn schließen und

baare Zahlung anzunehmen. Würde man hier im Vorbeschicdstermine fertig, dann
s



avisirte man den Darleiher, wenn nnd zu welcher Zeit das Kapital zu zahlen sei, so
wäre das völlig Ruinirte auf einmal gehoben.

Weiter als zur formellen Sequestration können es die Gläubiger bei einem Lehn-
gnte zur gesamten Hand doch nicht bringen. — Nun sitzen sie auf der Wartebank,
gegen jeden wird der Prozeß durchgeführtund dann zu einem Lokationsurthelversendet.
Jndeß werden die Revenuen angewendet, die nöthigen Kosten zu berichtigen, nnd zuletzt
treten die Gläubiger in Empfang nach dem vollführten Lokationsurthel.Wird nun alles
dieses denen Gläubigern faßlich gemacht, so würden sie wider sich handeln, einen Accord
auszuschlagen und den langen Prozeß zu wählen, wobei die wenigsten ein Ende erleben
werden. Ich ersuche also inständigst, mit denen nöthigen Herrn und Freunden dieses
in Erwägung zu ziehen und mir Dero gefaßtes Gutachten bekannt zu machen, ehe der
Tod mehrere abfordert und noch größere Verwirrungen eintreten können; denn wir sind
Menschen, so täglich der Marschordre gewärtig sein müssen. Der Herr sei mit seiner
Gnade unter uns, so werden solche Schlüsse gefaßt werden, wodurch sein Name ver¬
herrlichet und der großen Noth ein Ende werde, worauf hoffet Otto von Oberstem.

Auf Vorstehendeserhielt den 7. Januar 1790 zur Resolution:
Das hiesige Ober-Aufseheramtwird und kann keine Schwierigkeitenwegen zu er-

theilender Bewilligung eines Anlehns von 15 000 Rthlr. auf GeHofen zu Abfinden sämt¬
licher Schulden machen, wenn Dieselben vorher 1) eine legale Taxe der Gehofischen
Güter und 2) den Konsens der sämtlichen Mitbelehnten in Aufnahme dieses Kapitals
herbeischaffen;3) auf irgend eine Art darthun, daß damit Lehns- oder deni ähnliche
Schulden bezahlt werden sollen. Haben Dieselben dies erst besorgt und die Taxe fällt
so aus, wie gewünscht wird, so kann leicht darauf ein Kapital zu 4, wohl gar auch zu
3'/z pr. Esnt, prokurirt werden. Eisleben, den 10. Dez. 1789.

So aber erst GeHofen den 7. Januar 1790 eingegangen, welches hier anmerkt
Otto von Mnotein.

Xotu. Die gerichtliche Taxa des Dom- oder Hackenhofes ist den 27. Febr. 1788
der Ordnung gemäß von dem Herrn Major und Kammerherrn Hans Christian Ludewig
von Seebach auf und zu Schönewerda, Herrn Kasper Wilhelm von Trebra auf und
zu Reinsdorf, als Rittergutsbesitzern,dann durch die beiden Wirthschaftsverständigenals
den hiesigen Rittergutspachter Herrn Johann Heinrich Eckardt, den hiesigen Einwohner
und Anspänner Johann Samuel Dietrich, nicht weniger den beiden hiesigen Gerichts-
schöppen Johann Leberecht Braunen und Johann Gottfried Trautmann auf 30 030 Rthlr.
20 Gr. 5 Pf. ausgefallen, so hier anmerkt Otto von Eberstein.

Nr. 28. Schreiben Htto KHristoph's v. KVerstein an den Kofrath Wilhelm
Arhrn. v. Klierstein zu Dresden.

HochwohlgebornerHerr, hochgeehrtester Herr Hofrath und Herr Vetter! Ew.
Hochwohlgeb. geehrtcste Zuschrift vom 1. Febr. ist mir den 28. ckito richtig worden,
wofür nicht allein den verbindlichsten Dank abstatte, sondern werde auch Dero wohl¬
meinendenRath, das bedürfende Kapital bei einem Privatmanne zu suchen, befolgen,
sobald der Konsens von denen Herrn Vettern unterschriebenerhalte, wovon Ew. Hoch-
wohlgeborenUnterschrift nach Dero gcehrtesten mir im Voraus versichern kann, da wir
noch vier Brüder leben, vier Söhne haben nnd einer von denen meinen auch schon
einen Sohn hat. Unsere Lchnsache ist ganz in Ordnung bis auf die Spesen-Bezahlung,
und das Oberaufseheramt, als ferner Lehnhof angekündiget versichert, sobald derer
Herren Vettern Konsens zur Aufnahme des gesuchten Kapitals erhalten, wollten Sie
alle Kreditoren vorladen, einen billigen Accord schließen lassen und uns in Ruhe setzen,
weil dieses der einzige Weg zur Ausweichung einer formellen Sequestration und Auf¬
rechthaltung der Familie sei, welches zu bewirken gewiß Dero Wohlmeinen kräftigst
unterstützen wird, und wir, uns zu allen Gcgcngefälligkeitenverpflichtet halten. Ich
bitte mir also das vorhin Übersendete zu dem bewußten Gebrauch mit erster Post gütig
wieder aus, und wäre Ew. Hochwohlgeb. gefällig, gleich Dero Einwilligung zur Auf-
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nähme eines Kapitals 3, 15 000 Rthlr, zu Bezahlung derer einzeln auf das väterliche

Gut den Dom- und Hackenhof genannt, gehabte und gemachte Schulden und zur

völligen Wiederherstellung derer äußerst ruinirten Gebäude vollzogen mit zu senden,
werden Sie mich zu doppelten Gegengesälligkeiten verbinden.

Da ich 1737 so zu sagen als Kind aus des Vaters Hause gegangen, 1784 erst
wieder hineingekommen, bei dem schnellen Tode unseres Bruders 1785 von nichts habe
informirt werden können, alles in der größten Konfusiongefunden; so bin dermalen
noch nicht im Stande, Ew. Hochwohlgeb. von denen Familien-Nachrichten etwas Ge¬
gründetes mitzutheilen,komme ich aber in Ruhe, wie ich zu Gott hoffe, will alles auf
das genauestezusammen suchen und übersenden. An den Herrn Pastor Francke habe
ausführlich geschrieben,Dero Verlangen möglichst zu stillen, theils aus den Kirchen¬
büchern, theils mit Abschrift (durch den armen Rektor Kämpf) derer noch seienden
Epitaphien und gemalten Stammbäumen an unfern Kirchen-Ständen. Viele Familien¬
sachen hat mein Bruder, der Obristlentenant, wie meine noch lebende Schwester sagt,
nach Leinungen gesendet, woselbst sie auch noch sein würden. Der hochfürstl. Thurn
und Taxische Gehcimde Rath und Regierungs-Präsident Freih. von Eberstein,
unser Vetter, welcher an meinen Sohn, in Königsberg stehend, geschrieben, wie er unsere
ganze Familie ins Licht zu setzen willens, erbittet sich alle habende Nachrichten und
Urkunden aus, wohin auch bereits manches gesendet worden. Nach meinem Erachten
sollte man alles Gesammlete an Ihn senden. Er will alles bezahlen, hält sich in Regens¬
burg auf. Den Stammbaum von mir und meinen Brüdern will, wenn wieder nach
GeHofen komme, kommuniziren. Beehren Ew. Hochwohlgeboren mich ja baldigst mit
einer geneigtenAntwort, bleiben nebst Dero Frau Gemahlin mir, meinem Weibel und
denen Meinen ferner freundschaftlich zugethan, dabei versichert, daß mit wahrer Hoch¬
achtung beharre Ew. Hochwohlgcb. ganz gehorsamer Diener Otto von GberBtem.

Kirchheilingen bei Langensalza, den 4. iVIart. 1790.

Nr. 29. Schreiben Htto Ohristoph 's v. Oberstem an seine Wettern den Dom-
propst Aranz und den Kammerherrn Karl Theodor Irhrn. v. Oberstein.

Hochwürdiger, hochmohlgeborner Herr, hochgeehrtester Herr Dompropst! Hoch¬
geehrtester Herr Kammerherr und Geheimde Rath, meine insonders hochgeehrteste
Herrn Vettern! Ew. Hochwürden und Hochwohlgeb. wird vermuthlich durch die hiesigen
Verwandten die traurige Lage nicht unbekannt sein in welcher wir noch lebende Brüder
unser väterliches Gut, der Dom- und Hackenhof genannt, nach Absterben unsers
Bruders, des Obristlieutcnants Karl Friedrich bei seiner geführten Administration
äußerst verschuldet und völlig ruinirt gefundenhaben, so daß, wenn nicht gemeinschaftl.
Erwägung und Unterstützung geschiehet, zur Prostitution der Familie das Gut endlich
einer formellen Sequestration überliefert werden muß. — Wir sind ja Eine Familie
und wir müssen nach unserer gemeinschaftl. Verbindung die Aufrechterhaltungderselben
und die Ehre unserer würdigen Vorfahren völlig herzustellenund wieder in Flor zu
bringen, da sie meist unverschuldet in Verfall gekommen, kräftigst bemühet sein, und ich
glaube festiglich, Ew. Hochwohlgeborenund sämtl. Herrn Vettern werden nach Dero
edlen Herzensart und ans Verwandtschaftsliebe alles mögliche beitragen, unsere in g-ssone
liegende Linie aufrecht zu erhalten, dahcro mein Bemühen mit Wort und That unter¬
stützen, um alles wieder in Flor zu bringen. Die Beilage wird alles ins Licht setzen.
Und da bereits in den vorigen Zeiten Dero Linie geneigt war, nach ausgestandenen
Kriegskosten und sonstigen Unglücksfällen, worunter besonders der Brand ao. 1723, so
das halbe Dorf und unseres Vaters Gut einäscherte,und der ao. 1729 entstandene
Brand unser Gut alleine traf, mitzurechnen, zu Aufrechthaltungder Unsrigen ein Kapital
von 12 000 Rthlr. zu konsentiren. Dieselben mitleidsvoll solchen jetzo zu Rettung und
Herstellungauf 15 000 Rthlr. willigst ertheilen werden, wodurch das ganze Kreditwesen
(so auf 36 000 Thlr. sich belauft) nicht allein tilgen, sondern auch die äußerst ruinirten
Gebäude in vollkommenen Stand wieder setzen werde. Die Abschrift meiner Brüder
Vollmachten, so hier beilege, setzen mich in Stand, mit sämtl. Gläubigern des



väterl. Gutes zu transigiren und ein Kapital zu deren Befriedigung aufzunehmen.Und
ob wir lebende Brüder gleich vier erwachsene Söhne haben und der eine von
meinen Söhnen auch bereits einen Sohn hat, so ist bei jetziger Zeit einem Darleiher
des Kapitals eine mehrere Garantirung doch lieber, dahcro lege eine Konsens-Urkunde
mit gehorsamster und ergebenster Bitte bei, solche mit der nöthigen Unterschrift und ge¬
richtlichen Rekognitionzu autorisiren und auf das baldigste wieder an mich zu senden,
damit das angefangeneNegoz besorgen und dem hoher Oberaufsicht meinen Vortrag
machen könne, welche denn alles zum gütlichen Accord bringen wird. Dem hierbei ge¬
machten Verlangen derer Herrn Vettern zu Leinungen billigst Genüge zu leisten,
habe einen vollzogenen Revers dieserhalb ausgestellet, solchen in Dero Archiv zu legen,
wovon hier die Abschrift beilege, und alles an unfern Herrn Vetter, den Herrn Hof¬
rath nach Dresden gesendet, um solches auf hiesiger Gegend cirkuliren zu lassen —
und auf diese Weise wird denen Geld fressenden Prozessen, so Familien ins Elend stürzen,
auf einmal ein Ende gemacht. Die Interessen des Kapitals assignirt man gleich an die
Pachtgelder des Gutes nach Wechselrecht zu bezahlen, und so bekommt man Ruhe, denn
ich behandele die ganze Sache als ein anvertrautes Gut vor die Nachkommen. Mit
Gott lebe der zuversichtlichen Hoffnung, daß aller Orten der Gewährung meiner billigen
Bitte nichts entgegen stehen werde. Und da Höchstderselbe durch Seine herzlenkende
Kraft, meine Person betreffend, mir eine Freundin bei meiner schweren Last in der
Person meines Bruders Tochter, der verwittibt gewesenen von Schierbrand zugetheilet
hat, welche nach erhaltenem Konsens Freud und Leid mit mir theilet, so traue ferner
Seiner Vatergüte in denen übrigen Anliegen. Empfehle dahero Ew. Hochwürden und
Hochwohlgeboren und sämtlich werthesten Angehörigen mich, meine liebe Frau, Kinder
und alle die Unseren zu Dero allerseitigen Liebe und Freundschaft, dargegen mit voll¬
kommenster Hochachtung lebenslang sein werde, stets Wohl anwünschend, Ew. Hochwürden
und Hochwohlgeboren gehorsamst ergebenster Freund

GeHofen, den 31. Mai 1790. Otto CKriotoM ro« Oberstem.

Auf Briefe an mich bitte den Vornamen Otto allein zu schreiben. Valets!

Nr. 30. Schreiben Htto Khristoph's v. Kvcrstein an Karl Theodor Arhrn.
v. Köerstein.

Hochwohlgeborner Freiherr, hochgeehrtester Herr GeheimdeRath und Regierungs-
Präsident, mein insonders hochgeehrtester Herr Vetter! Mit dem innigsten Vergnügen
habe Nachricht von Ew. Hochwohlgeboren durch meinen Sohn, welcher in Königs¬
berg bei dem gräfl. Anhaltschen Corps stehet, erhalten und würde Dero Verlangen,
durch ihn gemeldet, gerne eher willfahret haben, wenn nicht die vielen Drangsalen mich
behindert hätten, da ich nach langen Jahren endlich in unsere Familie zurückkomme,
aber in den größten Wirrwarr, daß mannigmal nicht weiß, wo mir der Kopf stehet.
Denn alles fällt auf mich Unschuldigen,indem 1737 aus des Vaters Haus gegangen
und erst guasi als ein Kind nies. Mai 1784 wieder in dasselbe gekommen und durch
den zu schnellen Tod unseres Bruders, des Obristlieutenants, so bald hernach er¬
folgt (Oberstl. Karl Friedr. v. E. ff 9. März 178S am Schlagfluß), von den ganzen
Familienangelegenheitenkeinen Unterricht erhalten konnte, welche traurige Lage die bei¬
kommenden Schriften gcnüglich an Tag legen und wie nöthig es sei, zu helfen, daß
unsere Linie nicht ganz falle. Ich habe keine Absicht, als die Ehre der Verstorbenen
zu retten, durch welche bei den harten Kriegen und uns betroffenen Unglücksfällen wir
in häufige Prozesse verwickelt sein, so ich gerne durch Vergleiche auf einmal abthun
möchte und durch gute Einrichtung denen Nachkommen noch etwas erhalten und allent¬
halben Frieden und Ruhe zu stiften. Liebwerthester Herr Vetter! ich habe, um die
schweren Kosten und Zeit zu ersparen, das Hauptschreiben gleich an Sie beide gestellt
und zuerst an Ihnen (Sie) gesendet, theils weil verlangte Familiennachrichtenes er¬
forderten, theils weil die Konsensurkunde denn, von Ew. Hochwohlgeb.und dem
Herrn Dompropst unterschrieben und rekognoszirt, schneller eingehen kann, weil wir
zu weit zerstreut von einander leben. Eine gleichlautende mit dem Originalreverse lasse
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hiesiger Lande und nach Magdeburg zur Unterschrift und Rekognition laufen, Hoffe

zu Gott, daß Er Seinen Segen dann zu einem billigen Accord geben wird. Wunder¬

bar sind die Wege Gottes mit unserer Familie, wenn man alles genau überstehet und

wie zerstreut wir in der Welt leben, wobei das unterlassene Schreiben uns entfremdet

und in mancherlei Schaden gebracht, doch hat Gott noch immer Sein gnädiges Aufsehen

auf und unter uns. Wäre es doch auch Sein gnädiges Wollen, daß Wir einander

persönlich kennen lernten. Welche Freude, welch Vergnügen würde es nicht sein, wenn

Wir einander die besonderen Wege unseres guten Gottes an uns erzählen könnten,

welches Lob würde nicht dein Allmächtigen gebracht werden des ermunternden Ausspruches:
Ich will Dich nicht verlassen noch versäumen!

Ew. Hochwohlgeboren haben Sich also vorgenommen, unsere Familiengeschichte

gründlich zu beschreiben und ins Licht zu setzen. Unser Vetter, der Herr Hofrath

Ebcrstcin genannt von Büring in Dresden, hat auch dieses Geschäft im Sinn; ich

glaube aber, daß Dieselben weit mehr thun können, als irgend einer, weil unserer

Familie ehemalige Besitzungen vorzüglich im Reiche gewesen zc. Mein Bruder Ernst

Alb recht, so Kammerjunker am Dresdener Hof gewesen, dermalen noch am Bodensee

lebt, hat unser Wappen an Gebäuden in Rom gefunden :c. Dem Herrn Hofrath

habe geschrieben, alle habende Nachrichten Ew. Hochwohlgeboren zuzusenden, damit es

eine Ausarbeitung würde, zumalen Ihnen in Rücksicht des Alterthums mehr möglich
beizubringen, indem Sic denen alten Besitzungen am nächsten und durch Dero Bekannt¬

schaft genauere Nachrichten erhalten könnten. Was ich auffinden werde und sammeln

kann, will, sobald Ruhe bekomme, einsenden. Nach Leinungen hat unser Bruder der

Obristlieutenant, vieles gesendet, welches dortige Herrn Vettern wohl werden besorgt

haben. Wo die große Eorresponäenö unseres Ältervaters, des Feldmarschalls, hin¬

gekommen, welche zum Andenken seiner wichtigen Geschäfte in unserm Hause sonst

aufgehoben worden, kann noch nicht erfahren, in der Inventur fand sich dieses nicht.

Die jetzige Depesche frankire jetzo nur bis Erfurt, bitte aber Ew. Hochwohlgcb.

inständigst, das seiende Porto nebst dem Betrag an den Herrn Dompropst zu ver¬

legen und mir zu melden, sondern auch den Herrn Dompropst um baldigste Expedition

zu bitten, damit einmal zur Ruhe komme, ehe meine Tage zu Ende laufen. Alle dicscr-

halb verursachten Kosten will nach Dero erwartender Anzeige, wieviel und wohin,

sogleich mit der größten Dankbarkeit berichtigen, nur bitte noch, auf an mich gehende

Sachen nur zu schreiben: „An den Hauptmann Otto v. Eberstein zu GeHofen

in der Grafschaft Mansfeld." Unter dem herzlichen Wunsch steten und vollkommenen

Wohlergehens empfehle die Meinen und mich ganz ergcbenst und habe die Ehre mit

wahrer Hochachtung zu beharren Ew. Hochwohlgeboren ganz gehorsamer Diener und Fecund

Gehofcn, den 31. Mai 1799. Otto Cbrwtopb von Eber.stein.

Nr. 31. Konsensurkunde vom Jahre 1790.

Wir Endes eigenhändig unterschriebene resp. Geschwistere und Vettern von Eber¬

stein Urkunden und bekennen hiermit, daß wir damit, daß unser vielgeliebter Herr Vetter,

der Herr Hauptmann Otto Christoph von Eber st ein auf GeHofen für sich und in

aufhabender Vollmacht seiner Herrn Gebrüdere zu Tilgung derer auf dem Dom- oder

Hackenhof zu GeHofen, woran wir die Mitbclehnschaft haben, haftenden väterlichen,

theils durch uöthige Reparaturen derer Gebäude, theils durch die von 1744 bis 1763

vorgcwcsencn Kriegstrubcln entstandenen Schulden ein Kapital von fünfzehntauscnd

Rthlrn. aufnehme lind zur Sicherheit Kapitals, Interessen und Unkosten den Dom- oder

Hackcnhof zu GeHofen samt allen darzu gehörigen Pcrtinenzien unterpfändlich einsetze

und verschreibe, auch deshalb den lehnshcrrlichen Konsens auswirke und überhaupt alles

thuc und schaffe, was der Sache Nothdurft erfordert, wohl zufrieden sind und in sothancs

vorhabende, in aller Rücksicht zum Besten der Familie und des Guts gereichende Geschäfte

allenthalben willig konsentiren. Urkundlich haben wir diesen unfern mitbelchnschaftl.

Konsens wissentlich und wohlbedächtig von uns gestellet und zu dem Ende solchen eigen¬

händig unterschrieben, besiegelt und rekognosziret.



Nr. 32. Abschrift des ertbeitten Hleverses an die Kerrn Wettern.
Nachdem die rs8psetivs Hochwürdigen und Hochwohlgebornen Herrn Vettern

von Ebcrstein Neuhäusl scher Linie als Mitbclehnte des von mir und meinen Herrn
Gebrüdern dermalen besitzenden, von unserm sel. Herrn Vater, dem Herrn Obristwacht-
meister Otto Maximilian von Eberstein ererbten Mannlchn-Ritterguts zu GeHofen,
der Dom- oder Hackenhof genannt, nach denensclben vorher beschehener geziemender Vor¬
stellung darein, daß ich und oberwähnte meine Herrn Gebrüdere zu gänzlicher Tilgung
derer auf besagtem von uns besitzenden Mannlehn-Rittcrgute haftenden, größtentheils
durch die Kriegstrubeln entstandenen Lehnsschulden ein zinsbares Kapital von fünfzehn¬
tausend Rthlr. aufnehmen können und mögen, Dero erforderlichen mitbclehnschaftlichen
Konsens ertheilet: Als erkenne ich nicht nur für mich, sondern auch namens und in auf¬
habender Vollmacht meiner Herrn Gebrüderc (welche Vollmachten in vidimirter Abschrift
dieser Urkunde beilege) diese vetterliche Freundschaft mit dem verbindlichsten Danke, son¬
dern versichere auch für mich und meine Herrn Gebrüdere, daß, dafcrne auf Seiten
meiner Herrn Gevettern ein dergleichen Fall sich ereignen sollte, jedesmal das Useiproeum.
Datum GeHofen, den 21. Mai 1790.

(O. 8.) Otto Ckristopk von Eberstein vor mich und in habender Vollmacht meiner
Herrn Gebrüdere Ernst Mulcwig, Ernst Albreckt und Lrnns Meinrirk
von Eberstein.

Nr. 33. Schreibendes Kompropsts Kranz an Karl Kheodor Krkrn. v. Kverstein.
A. Istkili es 3. jnillst 1790.

Nonsisnr trss llonors st trss ellsr eormin! ä'ni rstzu, mon klier eonsin,
1'llvnnsnr Äs votrs ellsrs Isttrs cku 26. jmn In. vsills cks mon äspnrt ponr iki,
un mn xrnnäö prsvöts n un füll pstit llisn 8nr Is8 lloräs ckn Ullin n trois lisnss
ä'Ar1s8llsim st on js psnss pnsssr uns ckixnins äs jonrs. .Uni In, inun ekisi'
oonsin, lss pisoss gus js VUU8 rsnvoz-'s NVSK nttsntion; V08 rsüsxion8 sunt chi8ts8,
st Is 8vrt Äs NU8 pnrsnts äs Gsllovsn ms tonklik NN881. Uonr ne PN8 Inisssr
InnAiiir es pnnvrs Otton js Ini serirni gus js äonnnis plsin puuvuir n mon
oonsin Is Enpitnins Ulbert äs äonnsr n mon nom 1s eonssntsmsnt äsmnnäs
n muin8 gn'il n'/ nit ä«8 kireun8tnnes8, gni ms In88snt sntisrsmsnt ineonnnss
st gui 8'z^ UM08N88snt. ä'ai 8NN8 äontk NU88I rs(n lss äspsellss 8M- Ik8 nllnirss
äs notrs Lrnnells st j'ni mnnäs n mon eonsin. gns js Isrni es gn'il trouvsrnit
n propos ponr Is llisn äs In Inmills st pour Is misux-strs äss eousinss st äs
In lurg'S. Vos rsllsxions, mon ellsr eousin, sur In eommnns sunt prollnlllsmsnt
ti'S8 M8ts8, espsnännt js ms V018 In viotims ä'nns 8Spnrntion gns tsu notrs onols
Is Lomts ä'Ollsrstsin n Init äs sn llrnnells st äs In misnns. llülss ss sunt
trouvsss ellnrZsss äs ästtss eonsiäsrnlllss n In mort äu äsrnisr Eomts, st
sneors nnjouräliui on ms Init äss rspnrntions nsssx lortss guoigns äspuis vingl.
st guslgnss NUNSS8 je n'ni plus risn tirs äs In lorKs. v'nillsm'8 js ns psnx pn8
ms plninärs än Onpitnins Alllsrt, Isgusl ^srs ms8 ntknirs8 st js erois
gn' n mon nsss js ns äoi8 plus ms äonnsr äs nouvennx smllnrrns.

On rsvolntion sn Ornnes vn 8on trnin st esln 8NN8 Ibornss et 8NN8 rstsnns.
Os8 ellnpitrss 8ont supprimss; guoigus pns sneors ästruits, on Isnr lern äss
psn8ion8, innis js ernin8 llisn, gn' s1Iö8 8sront pstitss st psut-strs mnl pn^sss.
Von8 pouvW jn^sr, mon ellsr eousill, äs In psins gns esln Init n MS8 nisess,
mnis js äoi8 äirs n Isur lonn^s, gus js 8iii8 eäills äs Isnr8 8sntimsnt8 ellrstisns
st llsroignss In ä688U8. (jus psut on Inil-e lorsgu'on S8t snvsloxpk änn8 1k8 mnl-
llsnrs eommnns, enr snlln Is pnrti est pris, on vsnt ästrums Is elerZn st In
noll1s88s. llour non8 eomms strnnAsrs nou8 ns snvon8 pn8 sneors notrs 8ort,
N0N8 N0N8 tisnäron8 ÜS8 st nni8 ÄNX Arnnäs8 MNi80N8, gui ont äk8 llisn8 SN
Alsnes. II est esrtnin eins Nr. äs Dsrnnn n sts psn nmienl n In eour äs IIs88-
I)arm8tnät st äs Osnx-pont8; 1«8 prines8 Ini ont Init sntsnärs, gn'Ü8 n'nvnisnt
risn n trnitsr nvse In nntion Irnn^niss. gn'ils 8ö tisnärnisnt n«x trnitö8 st n es
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qu'il Isur g.vk>.it sts promis pour Isur posssssioirs. A'svselis äs Dasls sst bisir

ägns Ig insins pssssssion st biso nomine ägns 1s ti'gite äs Nunstsn, mgis inglxrs

tont Sölg ,js ns 8M8 pgs t.rgncpiil, nous 80MMS8 ton^joni '8 tzgttus, II Nk s'gZäd MS

äu plus on än moins. Kol SN pgrtleulisr ss psräk'gi bsguoorip s'il tgut psi'ärs.

?om' lg jurisäletlon spiseopgls äu prinos ss krois qu'slls sst irrsvoegblsinsnb

psräus pour 1'.41sgks, on ässissns msms ässö, Nr. 1'svsqus äs Uz^ääg, notvs

suäl'gKgn, poui' svsqus äs Eolinur. ä'gi tgit, mon obsr oonsin, vos oomplimsnts

g ^rlsstzsiin st on ^ sst Kien ssnsibls, zs Iss tsi'gi g mss nisoss st ss ms kgis

Kgvgnä äs touts Isur ssnsidilits. äs pvsssnts mss rsspsots g N° ä'Lbsnstsin st

ss ms tsi'gj Aloirs, inon elrsr oousiu, ä'strs touts mg vis gvss 1s äsvousmsnt

1s plus tsnärs st 1s plus konstant, Nonsisui- st trss kllsr sousin, votrs trss
Immdls st trss odsissant ssrvltsur st oousin Lbsrstsin.

Nr. 34. An Geheime Htäthe, die innenöemeldten Lehenschaften derer von

Kverstein betreffend.

Von Gottes Gnaden Friedrich August Herzog .zu Sachsen :c. Aursürst :c.

Unfern Gruß zuvor, Hoch und Wohlgeborne auch Veste Räthe, liebe Getreue. Wir

sind auf euern unterthänigsten Vortrag von: 8. Mai d. I. gemeint, denen von

Gberstein wegen der an den bei dem Marktflecken GeHofen in der Grafschaft

Alansfeld, Unserer Hoheit, besitzenden, seit der Alansfeldischen Sequestration von dem

Gberaufseher-Amte zu Lehen getragenen Mannlehengüter und Lehnsstücken als

1) dem sogenannten Harrasischen-,

2) dem ehemaligen Trebraischen Rittergute,

3) den Ober-Heldrungischcn Zinsen,
dem Dom- oder Hackenhofe und

5) der sogenannten Rassebnrgischen Hufe

vorgekommenen Lehnsfehler einen allgemeinen H>ardon, von welchen? auch der in

Untersuchung besangen gewesene Hauptmann Aarl Friedrich von Lberstein

nicht auszuschließen ist, sowie ehedein durch das Reskript vom 7. August 1751 ge¬

schehen, ohne daß ihnen deshalb eine lümsmlg angesonnen würde, aus Gnaden an-

gedeihen zu lassen.

In Verfolg dessen sind die gedachten Lehns-Interessenten zu Beobachtung

ihrer Lehns-Gbliegenheiten in der von euch unmaßgeblich vorgeschlagenen Maße ge¬

bührend vorzuladen. Gs mag auch, was die angezeigten Bedcnklichkeiten wegen der

bei den abstehenden sub Nr. 1, 2 und ^ benannten Mannlehngütern, nämlich dem

sogenannten Harrasschen, dem ehemaligen Trebra scheu Rittergute und dem Dom¬

oder Hackenhofe, ferner zu verleihenden Iagdgerechtsamcn, Hals- und Gber-

gerichte, auch H>atronat-Rechte betrifft, hierunter allenthalben, eurem unvor-

greiflichen Antrage nach, bei dem zeitherigen Besitzstande und den Beleihungen
bewenden. Und was die sud Nr. 3 erwähnten Gberheldrungischen Zinsen an¬

belangt, deren Verleihung zwar ferner bei den? Gberaufseher-Amte zu Gisleben

erfolgen, jedoch dergestalt, daß darüber ein absonderlicher Lehnbries ausgefertigt

werde. Demgemäß wollet ihr, wie Wir gnädigst begehren, das weiter Nöthige ver¬

fügen. Daran geschiehet Unser Wille und Meinung, und Wir verbleiben euch mit

Gnaden wohlgewogen. Datum Schloß Hllllnitz, den 26. Juli 1300.

chrmlricl? August. Gr??k ro» Düben. Georg Knmncl GrenZigrr.

Des k. Zqauptstaatsarchivs z» Dresden gxse.-lleser. B. LXXXV. t«oo Nr. zz-tZZ. Doo. 7t2g.

Da Ernst Ludivig's Zweig schon 1801 in? Mannesstamme erlosch und auch

Ernst Albrccht 1807 ohne männliche Nachkommen starb, so erscheinen im Anfange

des 19. Jahrhunderts als Besitzer des Domhofes mir Otto Christoph's von Eber¬

stein Sohn: der 1810 ch Oberst Heinrich Friedrich Wilhelm und Franz Hcinrich's

v. Eberstein Sohn: der Kammerherr Otto Karl Franz, welcher wahrscheinlich von



seinem 33 Jahre jüngeren Stiefbruder Franz Ludwig Maria v. Ebcrstcin dessen Dour-

hofs-Antheil käuflich an sich gebracht hat.

Des oben genannten Obersten v. Eberstein ältester Sohn August berichtet über

seinen „ersten Besuch in GeHofen" Folgendes:

„Am 29. Okt. trafen wir in Eisleben ein. Es war spät, als wir den Ort er¬

reichten; indeß erquickten uns die auf der Chaussee in sehr großer Anzahl aufgehäuften

sehr schmackhaften Pflaumen, sowie der sehr freundliche Empfang der Bürger und die

infolge dessen uns gewordenen guten Quartiere. Überhaupt muß ich sagen, daß auf

dein ganzen Marsch bis zum Rhein mit wenig Ausnahmen man es sich angelegen sein

ließ, uns Beweise von Anhänglichkeit zu zeigen, indem man uns als die Befreier

Deutschlands ehren zu müssen glaubte.

Am 30. Okt. war unsere Marsch-Etappe Artern. Unsere Compagnie kam nach

Schönewerda. Mein Hauptmann und ich erhielten Quartier bei einem vermögenden

Gutsbesitzer. Als dieser bei Tisch meinen Namen hörte und ich auf sein Befragen, ob

ich vom Domhofe zu GeHofen gehöre, dies bejahte, war seine Freude sehr groß und

wiederholt bediente er sich des Ausdrucks: „Für Sie und Ihre Familie, Herr Baron,

mein Blut, mein Leben, Ihnen habe ich meinen gegenwärtigen Besitzstand zu verdanken,

indem ich viele Jahre Pächter Ihrer Lehngüter war." Es wurde auf Grund dessen

eine alte Flasche nach der andern zum Besten gegeben und in dieser gemüthlichen

Stimmung beschlossen, daß ich sofort nach Gchofen, welches nur eine Stunde entfernt,

hinrciten sollte, um an Ort und Stelle, namentlich bei dem alten Herrn Pastor, nähere

Erkundigungen über die Verhältnisse einzuziehen.

In meinen Kinderjahren hatte ich wohl öfters aus dem Munde meines Vaters

GeHofen bedeutungsvoll nennen gehört und wußte auch, daß dort die Wiege meines

(Groß-)Vaters gestanden, es war also wohl sehr natürlich, daß mich meine Sehnsucht, so nahe

dem Ziel, hinzog, um den Ort kennen zu lernen und Nachrichten über die Familien¬

verhältnisse einzuziehen. Ein schöner sonniger Nachmittag erhöhte meine friedliche er¬

wartungsvolle Stimmung auf diesem einsamen Ritt. Thränen traten in meine Augen,

als ich ein großes Gebäude, was mir als der Domhof bezeichnet worden war, zuerst

wahrnahm und mir dachte, das ist die Geburtsstätte deines in Gott ruhenden unvergeß¬

lichen, treuen Vaters (5lL. Otto Christoph, August's Großvater, ist auf dem Domhofe

geboren, der Oberst Heinr. Friedr. Wilh. aber auf Schloß Blankenburg bei Hof). Doch

diese träumerische und bewegte Stimmung sollte bald ein Ende, die Thränen getrocknet

werden, denn näher dem Flecken nahm ich wahr, daß er von russischen Truppen be¬

quartiert war. Als ich zur Predigerwohnung ritt, die dem Domhof vis-ä-vis liegt,

fand ich das Hofthor sperrangelweit offen, dagegen alle Läden geschlossen und russische

Soldaten in den Ställen umhersuchend nach Schlachtvieh und sonstigen Lagerbedürfnissen.

Empört über dieses Verfahren, zog ich ungesäumt den Säbel und haute vom Pferde

herab in dieses Gesindel, bis ich sie glücklich vom Hofe hatte. Ein Knecht, der aus

einer Dachluke mein Manöver mit angesehen, sprang schnell hinzu und schloß das Thor,

sodaß ich nun mit dem mir dankend entgegentretenden Pastor ^rkmoke ungestört kon-

versiren konnte. Der alte Herr hatte meinen Vater wie meine Großeltern genau gekannt,

weil er Vs Jahrhundert die sehr einträgliche Pfarrstelle dort inne gehabt. Er hatte

auch öfter Briefe mit meinem Vater gewechselt. Der Tod meines Vaters, wie eines

älteren Bruders desselben, der über 30 Jahre verschollen gewesen, war zu seiner Kenntnis

gekommen; dagegen war ihm von dem Vorhandensein meines Bruders und mir keine

offizielle Anzeige geworden. Über die Lehnsverhältnifse sprach er sich nur unvollständig
unterrichtet aus. Wie er meinte, participirten wir Gebrüder mit einem dort lebenden

sächs. Kammcrhern v. Eberstein, dessen Vater (Franz Heinrich) ein Bruder meines

Großvaters (Otto Christoph) war, an dem Domhofe und Teichdamme zu gleichen

Theilen. Da aber seit 1806 die Gegend aus sächs. Gebiet zum westphälischen über¬

getreten und Descendenten meines verstorbenen Vaters nicht vorausgesetzt wurden, so

hätte der erwähnte Kammcrhcrr sich später als alleiniger Besitzer in Rede stehender

Güter angesehen und deren Revenuen bezogen. Es war unter so bcwandten Umständen
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von Wichtigkeit, den Kammerherrn selbst zu sprechen, da er aber auf dem an jen¬

seitigem Ausgange 10 Minuten vom Dorfe entlegenen Teichdamme wohnte, ich An¬

stand nahm, mich den Russen wieder zu zeigen, so wurde der Kammerherr eingeladen,
nach dem Pfarrhofe zu kommen. Er erschien, war anfangs verblüfft, als er von meinein

Vorhandensein und ineinen Ansprüchen Kenntnis erhielt, wußte sich aber als gewandter,

auch sonst rechtlicher Mann in sein Geschick zu finden, sodaß sich unsere Unterhaltung

unter herzlichen Umarmungen und Versprechungen, alles aufzuklären und das zu viel

Bezogene herauszugeben, schloß. Der Pastor hatte mir mitgetheilt, daß der Kammer¬

herr in finanzieller Hinsicht sehr gedrückt sei, was er um so schmerzlicher empfinde, als

er durch einen verschwenderischen Vater sehr verwöhnt worden wäre. Dies bestimmte

mich, von allein Schadenersatze, in so weit er mich beträfe. Abstand zu nehmen, und

hatte diese Erklärung die gute Folge, daß wir später auch im Einverständnis blieben

und weitläuftigem Prozesse unter uns vorbeugten.

Aus seinen Erzählungen entnahm ich ohngefähr Folgendes: die beiden Söhne

meines Ur-Ur-Großvaters (Wolf Friedrich und Otto Maximilian) hätten wegen Unver¬

träglichkeit ihre Ländereien getheilt und separat verwaltet, der jüngere (m. h. ältere)
Bruder infolge dessen sich bei dem außerhalb des Dorfes gelegenen Teichen und Damme

ein Wohnhaus gebaut und solches Teich dämm genannt, woher denn später in den

Akten statt eins zwei Lchngüter figuriren. So lange beide Brüder männliche Descen-

denten hätten, sollte dies Verhältnis weiter erben. Ein Nachfolger des auf dem Teich¬

damme wohnenden Freiherrn (Karl Friedrich) war unverehelicht geblieben, hatte aber

eine natürliche Tochter, und um dieser nach seinem Tode etwas zufließen zu lassen, hätte

er dieser, einer später verehelichten Leutlo ff (nicht Leitelhof), die Hälfte der Ländereien

des Teichdammcs wiederkäuflich für 1500 Thlr. verpfändet, deren Werth man auf

10 000 Thlr. anschlägt. Es sei somit nur der Rest des Tcichdamms verpachtet und

werfe einschließlich an Jagd- und Holzgeldern, Erbzinsen und Gerichtssporteln 200 bis

250 Thlr. jährlich als alleinige Einkünfte nach, weil das Stammgut, der Domhof,
Lehnschulden halber sequestrirt sei.

Die Unterhaltung über alle diese für mich so interessanten Familien-Angelegenheiten

hatten mehrere Stunden hingenommen, sodaß es schon später Abend geworden war, als

ich die Vorführung meines Pferdes behufs Rückweges wünschte. Da trat eine neue

Verzögerung ein. Ein alter Jäger Namens Hausen, der schon zu meines Großvaters

Zeisen als Jäger auf den Ebersteinischen Gütern fungirt, also meinen Vater auch

wahrscheinlich gekannt, hatte meine Anwesenheit in Erfahrung gebracht und ließ es sich

nicht nehmen, meine Bekanntschaft zu machen und mir seine Anhänglichkeit auf rührende

Weise zu bezeigen, auch ihn? zu gestatten, mir nach meinem Quartier zu Schönewcrda

vorzuleuchten. Dieser alte Mann schritt noch sehr rüstig neben meinem Pferde her und

erzählte mir manches aus den Jugendjahren meines Vaters und auch anderen Familien¬

verhältnissen, wie z. B. daß eine Schwester meines Vaters in Berlin an einen Kauf¬

mann Hattenbach verheirathet sei.

Ein nächtlicher Ritt in solcher Begleitung und Erzählung konnte wohl nichts anderes

als eine schlaflose Nacht mit allerlei Gedanken und Projekten erfüllt zur Folge haben;

sie war aber auch Veranlassung, daß ich meiner Mutter einen sehr langen Brief schrieb,

der sie ebenfalls in Aufregung gesetzt haben soll und Veranlassung gab, daß mein

damaliger Vormund, Landstallmeister v. Below, in den hinterlassenen Akten und Papieren

meines Vaters nachstöberte, um nach Aufschluß zu forschen^). Vor der Hand nämlich,

so lange der Krieg dauerte und bis über den Besitz der Gegend, in welcher die Güter

H) August's Bruder Robert hat hierneben folgende Randbemerkung gemacht: „Dies beruht in
so weit auf einem Jrrthum, als zwischen unserem ocrewigten Vater und seinem in Eisleben vorhandenen
Rechtsanwälte, dem Hofrath Klungcr, über diese Angelegenheiten, so verzweigt und verworren sie auch
sein mochten, ein sehr wohlgeordnetes Aktenstück cxistirtc, was sich in den Händen unseres Vormundes
v. Below befand. Dem Jiisterburger Ober-Landesgerichtc wurde es aber sehr schwer, sich zu
orientiren und in unserem Interesse mit den sächs. Gerichten zu verhandeln."



lagen, entschieden war, ließ sich nichts Erkleckliches thun; indcß es wurden doch durch

Einsendung der Taufatteste von uns Gebrüdern dem vorgebeugt, daß unsere Ansprüche

nicht an Unbefugte übergehen konnten.

Unser Weitermarsch ging Tages darauf nach Eimbeck, woselbst am 5. Nov. die

Vereinigung unserer Division mit dem v. Bülow'schen Armee-Corps erfolgte."

Der Domhof wurde 1814 wegen der großen während der Kriege darauf gehäuften

Schuldenlast zur Subhastation gestellt. In dem am 6. Febr. 1317 zu Sangerhausen

abgehaltenen Termine hatte der Major v. Holly 20 000 Thlr., Baron Wilhelm v. Eber¬

stein für die gesamteNeuhäuscr Ebcrsteinische Linie 20100 Thlr., der mit einer geborenen

Lüttich verheirathcte Major Ulrich auf Ober-Heldrungen und Harras aber 28000 Thlr.

für den Fall geboten, wenn die Familie v. Eberstein sich der Mitbelehnschaft entsagen

würde. Hierauf konnten selbstverständlich die Besitzer des Harras- und Trebra'schen

Rittergutes in GeHofen nicht eingehen. Da außerdem infolge der vielen im Laufe der

letzten Jahrhunderte vorgenommenen Vertauschungcn und Theilungen der zum Hackenhofc

ursprünglich gehörenden Planstücke keine genauen Grenzen gegen die daneben liegenden,

zu den beiden anderen Gütern gehörenden Stücken fixirt worden waren, auch die Hölzer

in Gemenge lagen, sodaß die Ebersteinischen Vettern sich gegenseitig die Durchtrift ge¬

statten mußten, was sie doch aber keinem Fremden zugestehen konnten: so war es für die

Neuhäuscr Linie der Familie ein Gebot der Nothwcndigkcit, den Domhof nicht in

fremde Hände gelangen zu lassen. Und Wilhelm v. Eberstein, die anfängliche Widcr-

willigkeit der Vettern, des Baron Wolf und des Hauptmanns Ernst, überwindend, setzte

den Zukauf des Domhofes zu 28000 Thaler durch, mit so vielen Schwierigkeiten dies

auch verbunden war. Es gelang ihm, zur Anzahlung und zur Tilgung der durchaus

abzustoßenden Posten von der Prinzessin Karoline v. Schwarzburg-Sondershausen

ein Kapital von 25 000 Thlr. geliehen zu erhalten. Dies Kapital sollte auf die beiden,

sozusagen schuldenfreien Stammgüter, den Harras- und Trebra'schen Hof, eingetragen

werden. Zehn Jahre lang aber schrieb der Bevollmächtigte, Justiz-Kommissar Or. Glasewald

in Naumburg, sich die Finger ab, um von der Lehnskurie in Naumburg die Genehmigung

hierzu zu erhalten. Es war nämlich dieser Behörde eine simple Abschrift des Testaments

des Majors Wilhelm ck. ä. Standquartier Seehausen 25. Mai 1750 eingereicht worden,

aus dessen §. 7 die Lehnskurie ihre Versagung der nachgesuchten Eintragungsgenehmigung

deduzirte, ohne sich die Mühe zu geben, die wirklich vorliegenden konkreten Verhältnisse

anzusehen. Der Major Wilhelm hatte jene Bestimmung in dem §. 7 „lediglich der

Familie zum Besten, um dieselbe in etwas bessere Umstände zu setzen", getroffen; er

wollte „daß dasjenige, so meine Herren Brüder und Brüder-Söhne von mir ererben,

nicht vcrthan" — also erhalten — werden solle! Nun liegt bei der Subhastation des

Domhofes die sichtliche Gefahr vor, daß die Integrität, ja vielleicht selbst der Besitz der

vom Major Wilhelm überkommenen Güter in Frage steht, andererseits bietet sich die

günstige Gelegenheit, den Besitz durch Zukauf des dritten, mit ihnen im Gemenge lie¬

genden Gutes nicht nur im Werthe wesentlich zu erhöhen, sondern auf das Beste für

die Zukunft zu sichern. Der Prinzessin von Schmarzburg war es natürlich nicht zu ver¬

argen, daß sie schließlich ungeduldig wurde und eventuell Kündigung in Aussicht stellte.

Wo sollte nun aber damals Geld herbeschafft werden!? Auf die Mansfeldschen, im Pro¬

zesse begriffenen Güter hätte kein Mensch einen rothen Heller dargeliehen! Um das Maß

der Verlegenheiten voll zu machen, kamen noch die mehrfachen Mißernten jener Jahre

hinzu, welche so vielen Ökonomen den Ruin brachten. Der Pächter der beiden Stamm¬

güter, welcher auch den neu zugekauften Domhof hinzu erhalten hatte, war zweimal gc-

nöthigt gewesen, sich insolvent zu erklären. Nun war überdies noch der söhnelose Haupt¬

mann Ernst v. Eberstein von der Morunger Branche, der an dem Besitze des Domhofes

nie ein rechtes Interesse gehabt hatte, dem Major Gustav Adolph Frhrn. v. Eberstein

gegenüber unermüdlich in Darlegung seiner einseitigen Ansicht, daß der Zukauf des Dom¬

hofs ein großer Fehler gewesen und dieser daher so bald wie möglich wieder gut gemacht
werden müsse:



Nr. 35. Schreiben des Kanptmanns Ernst v. Oberstem an seinen Wetter MajorGustav v. Kberstein <1. <1. Groß-Leinungen, 28. Dez. 1831.
Mein Herr Vetter! Ich beehre mich, Ihnen meine Ansichten und Wünsche in Be¬

treff des Domhofes mitzutheilen. Der Kauf dieses Gutes ist aufrichtig durch Über¬

eilung von uns geschehen. Wir besitzen ihn nun bereits über 13 Jahr. Wer kann sich

aber rühmen, nur den Werth eines Butterbrods gesehen zu haben? — Die Vortheile,

die allenfalls damit verbunden sind, gehören dem Pächter an. Dieser aber weigert sich

für die Zukunft auch das geringste mehr Pacht zahlen zu wollen und mit dem gegen¬
wärtigen kommen wir bei dem Geldbedarf nicht aus.

Belieben Sie die Summen zusammen zu addiren, die darauf haften, so sind es

über 26 000 Thlr. Schulden. Hier fehlen aber noch 1000 Thlr., welche von jetzt an

bis Ostern an die Frau Amtschösserin Osterloh gezahlt werden müssen. Die Hälfte

hiervon wird zwar zu decken sein, aber wo bleibt der andere Theil, der im April ge¬

fällig ist? — Hier erwächst uns abermal eine neue Verlegenheit, und diese zu lösen,

wird uns neue Kosten verursachen und so wird es fortgehen. Wenn wir ein Übel be¬

kämpft oder beseitigt haben, so tritt das andere hervor. Das Drückende liegt darin,

daß wir nicht wenigstens einen Theil aus eigenen Mitteln aus dies Gut bezahlen können,

so wäre man nicht immer der Gefahr ausgesetzt, das Ganze herbei schaffen zu müssen.

Ich gedenke noch nicht der Mühseligkeiten, Reisen, Korrespondenz u. s. w., was damit
verbunden ist.

Wenn ich mir nun die Frage vorlege: Du hast keine Lehnserben, mein Bruder

ist dein ganzen Besitzstande von jeher abhold gewesen; mein freies Einkommen muß ich

dabei aufs Spiel setzen, um dagegen nichts zu gewinnen, als Mühseligkeit; so muß ich

daher unbedingt den freien Verkauf wünschen und vorziehen, zumal weil es noch Zeit

dazu ist. Man gestattet uns nicht einmal soviel darauf zu borgen, als der Bedarf er¬

fordert. — Gesetzt auch, wir setzten es durch mit der Aufhebung des Fideikommisses, so

geht aber wenigstens ein Jahr hin, wenn es nur auf dem kürzesten Wege ausgemacht,

vielweniger wenn wir es mittels Prozeß durchführen wollen. — Bei den Kapitalien, die

uns nun während dieser Zeit gekündiget werden, tritt nicht nur doppelte Verzinsung ein,

sondern wir werden auch in Prozesse verwickelt, indem ein jeder fürchtet, das Seine

nicht zu erlangen, und so erfolgen Arrestanlagen und zuletzt Subhastation, wozu wir es

durchaus nicht kommen lassen dürfen.

Bei einem Gute, das durch entstandenen Debit subhastirt wird, bekommt der Eigener

nie den Werth desfalls wieder, weil ein jeder Käufer darauf rechnet, daß der Verkauf

geschehen muß, und danach richtet er auch sein Gebot ein. Dies ist aber mit vielen

Kosten verbunden; denn jede Branche der Gläubiger schickt einen Deputirtcn bei jedem

Termine und jeder Verhandlung, um zu sehen, wie es mit seinem Kapital steht; sowie

jeder Kreditor, der an GeHofen gerichtlich oder außergerichtlich zu fordern hat, ist sich

selbst verbunden zu liquidiren. Dies ist die Ursache, warum die Kosten steigen. — Wir

wollen uns hier nicht täuschen, wenn der jetzige Schuldbedarf nicht herauskommt, so wird

die Arrestanlage auf die übrigen schuldenfreien Güter übergetragen, und so ist die Se¬

questration fertig, wenn wir nicht zeitig der Sache eine andere Wendung geben.

Dies ist es, was mich bestimmt, den freiwilligen Verkauf des Gutes vorziehen zu

müssen. Hier können wir dem Käufer, da es Lehne ist, Propositionen machen, die Lehne

abzutreten, auch, wenn es verlangt wird, zu allodifiziren. Übrigens kann der Besitzstand

durch das getrennte Avolsum des Deichdammguts, wenn der Käufer den Werth desselben

bezahlt, vergrößert werden, im Fall es von ihm verlangt würde. Wir ersparen dadurch

Gcrichtskostcn und erlangen einen höhcrn Werth, als wenn man unfern Willen durch

gerichtliche Einmischung beschränkt. Wir haben die Wahl unter den Käufern. Negotianten-

gebühren fallen weg, denn wir bedürfen derselben nicht, weil die Kapitalien nicht er¬

forderlich sind, wenn wir ihnen bekannt machen, daß wir in Vcrkaufsunterhandlung

stünden.

Der Domhof hat zwei Hauptmängel, die manchen Käufer abschrecken: als das

Wohnhaus und Jnventarium. Es gehört wirklich ein Sümmchen dazu, diese Gegen-
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stände zu rcpariren und in den Stand zu setzen. Sollte die Schuld nicht ganz getilgt
werden können, so will ich doch jetzt lieber ein geringes an meinem freien Einkommen
verlieren, als mich künftig in eine drückende Sequestration verwickelt zu sehen. Hierbei
fühle ich mich noch privatim verletzt. Vom Domhof bin ich Besitzer von ^/z und ^/g.
— Ist kein Geld vorhanden,so hat man zu der Fideikommißkasse seine Zuflucht ge¬
nommen, wo mir nicht allein ein höherer Ertrag, sondern 5>/.. Dreizehntheilzustehet.
Dies muß nun erst wieder ausgeglichen werden, indem ich doch nicht mehr bezahlen
kann, als mein Besitzstand erfordert. Belieben Sie das, was ich hier aufgezeichnethabe,
in Überlegung zu nehmen. Es können übrigens alle Juristen darüber absprechen, ob
sie meinen Ansichten hierbei nicht beitreten würden. Mit aller Hochachtung zeichnet sich
Ihr ergebenster Vetter Ernst Lreidrrr von Eversten».
Nr. 36. Aernerweites Schreiben des Kauptmam» Kruft an seinen Vetter

Knftav ,1. ü. Groh-Leinungen, 26. Acvr. 1832.
Mein Herr Vetter! Wenn Sie meinen Vorschlag gütigst berücksichtigen wollten,

so gäben wir dem Amtmann Hammer nunmehro Nachricht, daß uns die Nothwcndig-
keit gebiete, den Dom- und Hackenhof verkaufen zu müssen; wir böten ihn doch die
beiden Güter, Harras, und Trebra's, für den alten Pacht und sonstigen Verhält¬
nissen des Kontrakts an, bemerkten zugleich, wenn er Ausstellungenmachen sollte, sie
anderweit verpachten müßten. — Sollte er jedoch die Pachtung beibehalten und dadurch
mit uns in Verbindung bleiben, so dürfte der junge Hammer geschickt genug sein, einen
zweckmäßigen Anschlag zu fertigen. Hierin muß nun alles aufgenommensein, alle
Branchen, sowohl Vierfüßigenals Federviehes, als Ertrag abgeschätzt werden. So
könnten wir auch gleich die Käufer an den Amtmann Hammer nach GeHofen weisen.
Es versteht sich, daß wir ihm offerircn, diese Gefälligkeit auf eine andere Art zu ver¬
gütigen. Der Anschlag muß allemal die Forderung übersteigen. Ich nehme an, wir fordern
36 000 Thlr., so muß immer die Summe des Anschlags sich gegen 40 000 Thlr. belaufen.

Nun müssen die Materialien, welche zum Anschlage erforderlichsind, dem Amt¬
mann Hammer, oder wer sonst damit beauftragt wird, geliefert werden. Wenngleich die
Felder jetzt mit Schnee bedeckt sind, so sind wir doch Ende Januarius. Die Vor¬
bereitungen zum Verkauf nehmen immer noch Zeit weg, che sich Käufer finden, und so
werden auch die Felder besichtigungsfähig. Ohnedem glaube ich, daß sich entfernte
Käufer nicht einfinden werden, sondern nur solche, die in der Nähe wohnen und mit der
Gegend bekannt sind. In öffentlichen Blättern läßt man ohngefähr das setzen was ge¬
wöhnlich ist: Ein Mannlchn-Rittergut mit allen Gerechtsamen, als Gerichtsbarkeit, .7us
patroimtus, Jagd, Fischerei, welches in der Goldenen Aue belegen, stehet aus freier
Hand Familienverhältnisse halber zu verkaufen, wo? erfährt man in der Zeitungs-
Expedition und wo man auch das Nähere durch portofreie Briefe erfahren kann. Dies
ist es vor der Hand, worauf wir hinarbeiten müßten; es versteht sich aber, daß wir
uns erst mit Hammer einigen. Mit aller Hochschätzung unterz. sich Ihr ergebenster Vetter

Ernst Freiherr v. Eberstcin.
Von diesem seinem Standpunkteaus war es dem Hauptmann Ernst auch nicht

schwer, den ebenfalls söhnelosen Minister v. Eberstein in Mainz dazu zu bewegen, daß
auch er zum Wiederverkaufedes Domhofes seine Genehmigung ertheiltc. So blieb denn
dem von allen Seiten gedrängten Major Gustav — da auch die anderweitige Verpach¬
tung aller drei Güter nicht glücken wollte — nichts anderes übrig, als das Gebot des
damaligen Pächters des Klosters Dondorf, Amtsverwalter Lüttich (dessen Frau eine
Nichte der Majorin Ulrich war und von dieser das zum Kaufe erforderliche Geld ge¬
schenkt bekam) anzunehmen und diesem den Domhof gegen Übernahme der Schulden und
erwachsenen Kosten zu übergeben:
Nr. 37.

(Awischen nachbeuannten Kontrahenten ist bis auf allerhöchstelehnherrliche Rati-
habition folgender Kaufkontraktwirklich verabredet und geschlossenworden.
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§ 1. Es verkaufen

der königl. preuß. Major Karl Heinrich August
der königl. preuß. Major Moritz Wilibald

der königl. preuß. Major Gustav Adolph

der königl. großbritann. Kapitän Ernst Albrecht

der königl. großbritann. Kapitän Franz Botho

der königl. preuß. Hauptmann Ernst Karl Rud. Ludwig

der königl. preuß. Major Karl Heinr. Christ. Wilhelm und

der ehemalige Staatsminister Karl Theodor Joseph

sämtl. Freiherrn von Eberstein

das besage Hypothekenscheins ct. ä. Ober-Landesgericht Naumberg 17. Febr. o. Vom. IV.

8ub Ha. 55 paZ'. 193 8kg. des dortigen Hypothekenbuchs zu für jeden der 5

ersten und zu Anthcilen für jeden der übrigen Verkäufer berichtigte, im Herzog¬

thum Sachsen und dessen Sangcrhäuser Kreise zu GeHofen belegene Mannlehn-Rittcr-

gut, der Dom- oder Hackcnhof, bestehend in Wohn- und Wirthschafts-Gebäudcn,

Feldern, Wiesen, Gärten, Holzungen, Schäferei-Gerechtigkeit, Diensten oder die an deren

Stelle tretenden Dienstlösungs-Geldern, Zinsen, Lehngeldern, Jagden, Gerechtsame und

dem appendicirten Jnventario 8vd ,V samt übrigein Zubehör hierdurch und kraft dieses an

den Amtsverwalter Karl Friedrich Lüttich in Kloster-Dondorf

um und für die wohlbedächtig verabredete Kaufsumme von 28 000 Rthlr. buchstäblich

achtundzwanzigtausend Thaler preuß. Court., nämlich 27 400 Rthlr. für den Dom- oder

Hackenhof samt lehnspflichtigen Zubehör und 600 Rthlr. für das nicht zum Lehn ge¬

hörige Jnventarium sub

H 2. Das Kaufpretium wird mit 4500 Rthlr. zu Joh. a. o. als den 24. Juni

1832 und, wenn bis dahin der lehnsherrliche Konsens nicht eingehen sollte, längstens

bei dessen Beschaffung sofort, und 23 500 Rthlr. als das Residuum zu Neujahr 1833

und bis dahin mit 4Vz "/o Zinsen von dem obangcgebenen Zeitpunkte an gerechnet,

wofern nicht etwa die Kaufgelder vom Käufer früher erlegt werden sollten, in welchem

Falle die Verzinsung vom Tage der Gelderzahlung an weg füllt, von dem Käufer ent¬

richtet und bezahlet.

Z 3. Die Natural-Übergabe findet statt, sobald die lehnsherrliche Genehmigung

eingeht. Da jedoch das Gut gegenwärtig verpachtet ist und die Pacht zu Johanni 1833

erst exspirirt, so tritt Käufer in die Rechte und Pflichten des vorhandenen Pachtvertrages

und bezieht den Genuß der Pachtgelder.

§ 4. Das jus pg.twons.tu8 bleibt den Verkäufern als ein zu ihrer Familie

gehöriges und auf der Person ruhendes Vorrecht zu Vermeidung künftiger Streitigkeiten

hiermit vorbehalten. Auch reserviren sich Verkäufer die bis Johanni g. e. fällig wer¬

denden Lehngelder.

K 5. Ohne Konsequenz auf übrige Gerechtsamen soll der Dom- oder Hackenhof

hinsichtlich der Jagd und Fischerei, so lange eine Gemeinschaft unter den Gütern

fortdauert, zu einem Viertel des ganzen Ertrags partieipiren; im entgegengesetzten

Falle werden aber die Gerechtsamen nach dem statu! beurthcilt und beseitigt, worin das

Gut vor dem combinirtcn Zustande als selbstständigcs Grundstück sich befand.

§ 6. In Ansehung des bei den Gerichten angestellten Justitiarius Ohme und

Aktuarius Eichholz verbleibt es für ihre Person bei den gegenwärtigen Bestallungen

derselben.

K 7. Da der Kontrakt in Bausch und Bogen geschlossen worden, so wird von

Seiten der Verkäufer für den Inhalt oder Ertrag des Guts durchaus keine Gewähr geleistet.

§ 8. Die pro 1832 bereits geschlagenen Hölzer werden vom Verkäufer keines¬

wegs excludirt, dagegen muß aber auch Käufer alle darauf verwendeten Ausgaben und

Deputate übernehmen.

K 9. Die Verkäufer gestatten auf ihren angrenzenden Besitzungen dem Abkäufer

eine freie Durchtrift mit seinem Viehe nach dem Domhofsholze, jedoch auf eine Weise,

wie sie für beide Theile am wenigsten lästig ist.



§ 10. Die Kosten des Kontrakts, lehnsherrl. Konsenses, der Gutsübergabc,
Besitztitel-Berichtigung inel. Stempel übernimmt Käufer allein.

Z 11. Die Verkäufer leisten nunmehr auf die gesamte Hand und Mti¬
li elehnschaft des Dom- oder Hackenhofs gänzlich Verzicht, lasten Lehn nnd Eigcn-
thum dem Käufer nicht nur auf, sondern verwilligen auch, daß nach erfolgtem lehnherr¬
lichen Konsens der Bcsitztitel gedachten Ritterguts für denselben im Hypothekenbuche ein¬
geschrieben und eingetragen wird.

K 12. Beiderseits Kontrahenten entsagen allen Einreden und Ausflüchten,nament¬
lich dem Einwände der Verletzung, wollen sich zu diesem von ihnen wechselseitig accep-
tirten Vertrage gerichtlich bekennen und gemeinschaftlich um lehnherrliche Genehmigung
derselben nachsuchen.

Nr. 38. Werkandel't H^atrim.-GerichtGeKoten, den 24. Jan. 1833.
Der heutige Tag war bestimmt, um den hiesigen Domhof von den zeitherigen

Besitzern Freiherrn v. Eberstein an den Käufer Hrn. Amtsvcrwalter Karl Friedrich
Lüttich zu übergeben. Es erschienen daher persönlich und verfügungsfähig bekannt
^.) Seitens der zeitherigen Besitzer: a.) der Hauptmann Ernst Karl Rudolf Ludwig
Freih. von Eberstcin von Groß-Leinungcn für sich und in General-Vollmacht seines
Hrn. Bruders Major Karl Heinrich Wilh. Christian Freiherr von Ebcrstein; b) der
Hr. Major Gustav Adolf Freiherr v. Ebcrstein daher für sich u. m. General-Vollmacht
seiner Herren Brüder, namentl. Major Karl Heinrich August, Major Moritz Wilibald,
Kapitän Ernst Albrccht und Kapitän Franz Botho, sämtl. Freih. von Eberstein,sowie
auch als Mandat, substit. des Hern. Amtsrath Kaupisch zu Weißcnfels,Bevollmächtigter
des Herrn Staatsministers Karl Theodor Joseph Freih. von Ebcrstein und L) Seitens
des künftigen Besitzers der Hr. I. Buchholz von Wiehe in angebl. Auftrage des Hrn.
Amtsverwalter Karl Friedrich Lüttich, der übrigens heute auch noch erscheinen und die
vorhabendeVerhandlung genehmigen werde.

Nachdem der Herr Major Gustav Adolf Freih. von Eberstein mit Bezug auf
das bei hiesigem Gerichte unmittelbar eingereichte Schreiben des Hrn. Amtsrath Kaupisch
ck. ck. Weißenfels19. d. M. als dessen After-Bevollmächtigter sich legitimirt hatte,
vcrschritt man zum Übergabe-Geschäft. Demselbenwurde der Kaufkontraktüber hiesigen
Domhof, ck. ä. 12. Juni st rsaoA. 27. Juli 1832 zum Grunde gelegt, und erklären
die Herrn Freiherrn v. Eberstein für sich und ihre Mandanten, daß sie das mittels ge¬
dachten Eorckraeto ä. «I. 12. Juni st rsevA. 27. Juli 1832 an den Herrn Amts¬
verwalter Karl Friedrich Lüttich verkaufte, allhier belegene Rittergut Domhof-Antheils,
wie es in seinen Dämmen und Grenzen vor Alters gelegen und noch liege, auch von
allen bisherigen Possestoren genutzt und gebraucht, oder von ihnen hätte besessen, genutzt
und gebraucht werden können, mit allen Appertincnzien,Rechten, Herrlichkeiten, Nutzbar-
und Gerechtigkeiten, Lasten und Beschwerden, erb- und eigenthümlich an gedachten Herrn
Amtsverwalter Karl Friedrich Lüttich jedoch ohne Gewährleistung nnd unbeschadetder
im Kontrakte ck. ck. 12. Juni st rseoss. 27. Juli v. I. gemachten Konditionen und
Reservate hierdurch resiguiren, abtreten und enträumen wollten.

Der Hr. I. Buchholz acceptirte dies namens des Hrn. Amtsverwalter Lüttich
bestens und ergriff für denselben Besitz und Eigenthum, bekannte, daß die Übergabe des
Domhof-Ritterguts mit allen Zubehörungcn rssp. in der ver- und erkauften Maße be¬
wirkt und von den Herrn Verkäufern die Ländereien und Wiesen nach der Specification
in uetis Hsp. III. 15 cks 1772 fol. 7 mit 297V-, Acker Feld und 31 Acker
Grumt- und Heuwiesen, sowie 8 einzelne rücksichtl. ihrer Grenzen mit Steinen und
Gräben gehörig markirte Parzellen Waldung, nicht minder die im Kaufvertrage sud ^
specifizirten Jnventarien-Stücke richtig gewährt wordeu.

Anlangend die Gerichtsbarkeit des Domhofs, so soll solche vor der Hand
mit der des Harras- und Trebraischen Ritterguts kombinirt bleiben. Die Herren
Komparentensind einverstanden,daß die Jurisdiktiondes Domhofs, welche sich über die
in dessen Brcmdversicherungs-Kataster specifizirten Häuser und Hinsicht!, der Flur über



— 79 —

die dahin lchnbaren Äcker erstreckt, bei einer künftigen Separation nach diesen Anhalts¬
punkten eruirt regulirt werden solle und müsse.

Im Interesse der Jagdgerechtigkeit wurde erinnert, daß solche von den hier
vorhandenen 4 Rittergütern gemeinschaftlich und zu gleich großen Theilen in Wald und
Flur cxercirt werde, mithin der Domhof zu einein Viertel participire.

Die Bau- und Spanndienst-Ablösungsgelderergeben sich aus dem Ablösungs-
Vergleiche ck. ck. 20. Jan. 1832 zur Summe von 785 Thlr. und die Erbpachts-
Gelder incl. Erbzinsen an 30 Thlr. Kanon vom Gasthofe, 37 Thlr. 13. 2 prprk.
Erbzinsen, 33 Stück Gänsen, 72^ Hühnern, 2 Nordh. Schffl. Weizen, 2 dgl. Roggen,
4 dgl. Gerste, 25 dgl. 6Vs M. Hafer; sowie die verschiedenen Arten und Quantitäten
der unabgelöseten Frohndienste werden durch die anliegenden Specifikationcn nachgewiesen.

Über die richtige und vollständige Übergabe aller dieser Gegenstände wurde vom
Herrn I. Buchholz wiederholt quittirt. Jnmittclst hatte sich auch der Hr. Amtsverwalter
Karl Friedrich Lüttich von Dondorf persönlicheingefunden.Gerichtswegenwurde ihm
obige Verhandlung ablesend bekannt. Er genehmigte solche überall und will es so an¬
gesehen wissen, als ob er die von Hrn. I. Buchholz bewirkten Erklärungen und
Quittungen selbst abgegeben hätte. Zugleich bekannte Herr Lüttich mit Bezug auf § 8
des Kaufkontrakts,daß er die geschlagenen Hölzer ebenfalls richtig erhalten habe.

Endlich wiederholen die Herrn Kontrahenten, daß es bei dem Domhofs-Kauf-
kontrakte ä. ck. 12. Juni et reevA. 27. Juli v. I. überall bewende, nur solle in Be¬
treff der H 9 erwähnten Durchtrift Joh. a. e. bei Gelegenheit der vom Herrn Amt¬
mann Hammer, als derzeitigen Pachter des Domhofs, zu leistenden Rückgewähr dieses
Guts unter Konkurrenz der Herren Kontrahenten die Durchtrift selbst an Ort und Stelle
bestimmt und festgestellt werden.

Schließlich ward in Betreff der Kaufgelder annoch zwischen den Herren Kontra¬
henten folgende Berechnunggepflogen, als: 28 000 Thlr. pr. Krt. des Kaufschillings,
hierzu 735 Thlr. Zinsen davon ä 4 '/z vom 24. Juni 1832 bis ckato, 28 735 Thlr.
8a. Hierauf bezahlte d. Hr. Lüttich sofort in Abschlag 20 000 Thlr., sage zwanzig¬
tausend Thaler baar, 1600 Thlr. sage sechzehnhundert Thaler durch Zurechnung (näm¬
lich 1000 Thlr. als die Hammer'sche Pachtkaution, welche Hr. Lüttich hiermit zur Selbst¬
vertretung übernimmt und weshalb die Herrn Freiherrnv. Eberstein sx imxu gelassen
werden, 600 Thlr. Pachtzinsen und 135 Thlr. Restbetragvom Domhofe auf die Zeit von
Johanni bis Weihn. 1832, welche Herrn Lüttich kontraktmäßig gehörten, die aber die Herrn
Frhrn. v. Eberstein selbst noch erhoben haben und sich in An- und Abrechnung bringen lassen.

Sonach besteht das Residuum des Kaufpretii und der Zinsen annoch wie angegeben
in 7135 Thlrn., die bis zur völligen Abzahlung kontraktmäßigä 44/z °/„ zu verzinsen
sind, wozu Hr. Lüttich sich wiederholt verpflichtethält. Die Herrn Verkäufer quittiren
über die in obiger Art mit 21600 Thlrn. sage einundzwanzigtausend Thalern ihnen ge¬
währte Abschlagszahlung hierdurch und kraft dieses in der bündigstenRechtsform, und
Herr Lüttich, der dies acceptirt, ist crbötig, das Residuum ack 7135 Thlr., sobald die
Löschung 6000 Thlr. Kapital- und Zinsforderung der Frau Harpke, welche auf dem
Domhofe hypothekarisch haften, nachgewiesen werden, ebenfalls sogleich zu erlegen. Weiter
fand sich nichts zu verhandeln. Die Herrn Verkäufer versprechendie Löschung der
Harpk. Forderung zu extrahiren und gestunden bis dahin gegen die stipulirte Verzinsung
der Abzahlung die Kanfgcldcr-Residui. V. g. u.

Ernst Freiherr v. Eberstein,
Gustnr Aitolpk Frcih. v. Eberstein.
Karl Friedrich Lüttich. Buchholz.
Or. Pinckert. Eichholz.

(!. Das Trebraische Gut.
Nach der in Form eines Vertrags seiner vier Söhne am 8. Sept. 1669 voll¬

zogenen Bestimmung des Feldmarschalls erhielt nach seinem am 9. Juni 1676 erfolgten



— 80 —

Tode sein jüngster Sohn Georg Sittig den Trebraischen oder Neuen Hof zu GeHofen

mit 14 Hufen 10"/« Acker Land, 58 Acker Wiesen zc. Nach des letzteren den
21. Januar 1687 zu Kopenhagen erfolgtem Tode wurde der genannte Hof auf seinen
Sohn Ernst Georg verfällt, welcher den 20. April 1718 ohne männliche Nach¬

kommen starb.
Bei dem Aussterben der Georg Sittig'schen Linie mit Ernst Georg fiel der

TrebraischeHof auf Geoxg Sittig's 9 Neffen, als auf zwei damals noch lebende Söhne
Anton Albrecht's (Wolf Friedr. und Otto Maxim.) und 7 Söhne Christian Ludwig's.
Diese Gevettern theilten das Gut unterm 4. April 1719 in "/g naturalitermit Zinsen
unv Unterthanen, worauf Graf Ernst Friedrich, Karl und Christian ihre ^/g an ihren
Bruder Wilhelm verkauften. Der von dem Grafen abgeschlossene Kaufvertrag lautet:
Nr. 39.

Zu wissen sei hiermit zc., daß heute zc. zwischen mir zc. Ernst Friedrich des
heil. röm. Reichs Grafen von Eberstein zc. und dann zc. Herrn Wilhelm von Eberstein,
und zwart dieser mit Genehmhaltungzc. seiner zc. Vormünderin,Jhro beiderseits zc.
Frau Mutter zc. Eleonoren Sophien verwitbeden von Eberstein gebornen von
Werther zc. nachfolgender zc. Erbkauf abgehandelt zc. worden. Es verkauft nämlich
abgedachterHerr Graf Eberstcin zc. von dem ihm aus dem sogenanntenNeuen-Hof
zu GeHofen durch den Todesfall, weil. Herrn Ernst Georgen von Eberstcin ange¬
fallenen Antheil zum 9. Theil an Äckern: 16 Acker 5 R. guter Lage, 5 Acker 15 R.
in mittler Lage, 8^ Acker 12 R. in geringer und 12'/« Ack. in noch geringerer Lage,
wie solches besäet oder unbesäct, oder nochmalen zu befinden nach der Theilungspunktation
und der darauf gefertigten Losungszettel; ferner 2'/« Acker 2 R. Heuwiesen, 3°/« Acker
'/z V. 9 R. Grumtwiesen, 29 Acker Holz; weiter die Hohe und Niedere Gerichts¬
barkeit und den Pferdefrohndienst über und von Bartel Dietrichen, gleichmäßige
Gerichtsbarkeitund Erbzinscn; wie nicht weniger alle hergebrachte Frohnen und Dienste
von Gottfried Berckefeldcns Freihauseund Bartel Freiwald's Hintersättlerhaus;
ingleichen die Erb- und andern Zinsen von Christoph Kersten's Hause zusamt allem,
was Ihm von diesen obgenanntenUnterthanen vermöge des 2. Loses zugefallen und der
vollen Lehnware zum 9. Theil auf ereigneten Fall von dem zum Neuen Hofe gehörig
gewesenen Anspännergüternmit demjenigen, was Hans Hering jähn. abzugeben ange¬
wiesen ist, mit allen Nutzungenund Beschwerungen, Rechten, Rittergerechtigkeiten und
Freiheiten und Revenüen, landesherrschaftl.pra-ösbanclisund andere Lasten, als solches
der sel. Herr Lehnslasser gehabt zc.; ingleichen Strafen-, Geschoß, Aschenpacht-Gelder
und wie es sonst Namen haben möge, wie solches Ihm, dem Herrn Verkäufer, durchs
Los zugefallen und wegen dessen neunten Theil gebühret, erb- und eigentümlich an
besagten seinen Herrn Bruder Herrn Wilhelm von Eberstein und dessen männl.
Leibes-Lehns-Erben, welcher darvor aut-vritate guo snpra, verspricht Herren Verkäufern
1) zweitausend dreihundert Gülden meißnischer Währung zu 21 Gr. gerechnet
abgehandelterund versprochener wahren Kaufsumma von denen 3533 fl., so dieser Herrn
Abekäufern laut Obligation schuldig, abzurechnen und deshalb Herrn Verkäufern benebst
dessen Frau Mutter, als Herrn Abckäufers Vormündern,hinlänglich zu quittircn; 2)
nimmt Herr Abekäufersnb uulmätutö dessen Frau Mutter und Kuratricin die der Frau
Witbe von Eberstein zugestandene Rnlam (an denen aus dem Neuen Hofe verheißenen
500 fl.) der 55 fl. 11 Gr. allein über sich und verspricht, solche Summa vor Herrn
Verkäufern ohne dessen Zuthun zu bezahlen und dessenthalben von dem Kaufpretio der
2300 fl. nichts abzurechnen, ingleichen wegen des dies Jahr aufgewandtenSamen und
Artlohns keine Anforderung an Herr Verkäufern zu machen.

Nachdem aber die Frau Witbe aus dem Neuen Hofe jährlich solange sie lebt
einige verglichene Alimenta, ingleichen die Fräulein Tochter zur Aussteuer und Heirathsgut,
wenn sie sich standesmäßig verheirathen sollte, eintausend Thaler, inzwischenaber so
lange sie lebt, jährlich das Interesse an 50 Thlr. iooo ^.limsututionis haben muß,
wozu Herr Verkäufer seinen 9. Theil jährlich mit 19 fl. zu entrichten hat, als lässet
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selbiger inzwischen von obenerwähnter Kaufsumma bei Herr Abekäufern 380 fl. solange

stehen, bis ein oder der andere Fall nnd Änderung nach Gottes Willen erfolget, daß

demnach Er von Herr Abckäufern und dessen Kuratricin jctzo desfalls nur über 1920 fl.

guittirt wird, so ihm an den schuldigen 3533 fl. und deren Interessen zugutcgehen zc. zc.

Am 25. Juli 1724 verpachtete der damalige Cornet (nochmalige Major) Wilhelm

v. Ebcrstcin seine Antheile am Trebra'schen Gute an seinen Vetter Otto Maximilian:

Zu wissen, daß zwischen zc. Herrn Obristlicut. George Christoph Herrn von

Werthern auf der Herrschaft Brücken und Klcin-Wcrthcr in obhabcndcr Vormund¬

schaft Herrn Cornet Wilhelm von Ebcrstein mit dessen besonderer Approbation und

Unterschrift, Verpächtern an einem, dein königl. preuß. zc. Obristwachtmcister und

Kammcrjunkcr Otto Maximilian von Ebcrstein auf GeHofen als Pachtern andcrn-

theils folgender Pachtkontrakt zc. vollzogen worden. Nämlich es verpachtet der Herr

von Werthcr den ihrem Pflegebefohlenen gehörigen Antheil Ritterguts in Gehofcn

an Haus, Gebäuden, Scheuren und Garten, 5 Hufen 22Vz Acker Land, 15'/^ Acker

Grumtwiese, 9^ Acker einschürige Wiesen, ^ Acker Krautplätze, Pferd- und Haud-

Dicusten, Geld- und Fedcrzinsen, alle Lehnwarcn, Jurisdiktion, deren Nutzung und allen

andern dazu gehörigen Gerechtigkeiten zc., item alle Vieh-Nutzung wie es dem Herrn

von Eberstein in der Verthcilung mens. Juli. 1720 zum Theil zugefallen, zum

Theil von seiner sel. Frau Mutter vor ihn erkauft und bisher verpachtet worden,

alles nach angefügtem Jnvcntario an zc. Herrn Obristwachtmcister von Eberstein zc. von

Johan. dieses 1724. Jahres bis wieder dahin 1730 zc. Für diese Nutzung mm ver¬

spricht zc. Pachter alljährlich 350 Thlr., und zwar jedesmal 8 Tage nach Ostern zu

zahlen dergestalt, daß zc. Pachter Ostern 1725 den ersten Termin bezahlet zc., worbei

zc. beliebet worden, daß zc. Pachter die zu zahlende Pachtgelder zc. auf den gesetzten

Termin jährlich ohnfehlbar in Brücken oder GeHofen liefern soll zc. Damit auch

Herr Verpächter die wegen seines Herrn Pflegebefohlenen jctzo vorgefallene äußerst

nöthige Ausgaben zu dessen Equipage und zu Abfindung des vorigen Pachters bestreiten

könne, auch wegen des Inventar» und übcrgcbencn Ländern die nöthige Sicherheit ver¬

schaffet werde, verspricht Herr Pachter sogleich 800 Thlr. Vorstand gegen lchuherrl.

und Mitbelchntcn-Kousens zc. zu bczahlen dcrgcstalt, daß solche bis nach Endigung dcs

Pachts im Gute stehen bleiben; die landüblichcn Zinsen, als 5 p. (laut,, aber werden

jährlich an denen zu zahlenden Pachtgeldern ckeeourtirst ete. Das zum Gute gehörige

Holz bleibt Herr Verpächtern allein, jedoch giebt er Herr Pachtern daraus wie es in

der Hauung folget alljährlich 4 Acker Unterholz zum Deputat zc. zc. Urkundlich haben

sie dieses doppelt zu Papier bringen lassen. So geschehen Gestosen, den 25. Juli 1724.

8.) George Cbristopb Herr (I/. 8.) Molkt Zietneb ro» Eber-

Allein die Konfirmation der zwischen oben genannten vier Brüdern v. Eberstein

errichteten Kaufverträge wurde nicht crthcilt, vielmehr auf den von Seiten dcs Ober-

Aufschcr-Amts zu Eislcbcn am 23. Febr. 1724 der Landcs-Regicrung erstatteten Bericht

durch Verfügung v. 7. Januar 1726 auferlegt, das Gut entweder in Gemeinschaft zu

behalten, oder daß Einer es allein annehmen solle. Demgemäß und in Folge der Ver¬

fügung v. 13. Juli 1728 übernahm der Hauptmann Wolf Dietrich zu seinem '/» »och

die seiner Brüder durch Cessio» ck. ,1. Groß-Leinungcn den 31. Aug. 1729 (konfirm.

22. Juli 1732) und erwarb lt. Kaufs ck. ck. Gehofcn den 6. April 1730 (koufirm.

20. März 1732) das '/» des Oberstlieut. Wolf Friedrich v. E. Hingegen weigerte sich

Nr. 40.

ro» M'crtbern Lmm-

korio uom. U. Mit-
kelm's ro» Eberstei».

steiu.

(U. 8.) A«tbo» Gottlob ro»
Oberstem.

(17. 8.) August Cbristia» MiU
beim ro» Eber,stein.

(I>. 8.) Milbelm ro» Ebcrstein.

(U. 8.) Otto Maximilian ck'Ilbei-
stein.



des letztern Bruder Otto Maximilian, so daß erst nach dessen Tode (ff 6. Febr. 1740)

das Gut dadurch wieder in Eine Hand kam, daß der nachmalige Major Wilhelm

v. E. lt. Kaufs et. ä. Wanzlcbcn den 9. März 1741 (konfirm. 5. Sept. 1741) von

seinem Bruder Wolf Dietrich die ^ für 32 000 Rthlr. und von den Erben Otto

Maximilians das V9 lt. Kaufs ä. ä. Wanzleben den 14. Dez. 1743 (konfirm. 5. Febr.

1744) für 2100 Rthlr. an sich brachte:

Nr. 41.

Aund und zu wißen sei hiermit, daß zwischen denen Hochwohlgebohrnen Herrn,

Herrn Wolff Diedrich von Oberstem, Erb- und Gerichts-Herr auf GeHoven und

Jauche, auch Lein- und Worringen, Lr. Aönigl. Maj. in Hohlen und Ehurfürstl.

Durchl. zu Lachsen Hochbestalten Herrn Hauptmann, Verkäuffern an Einem und

dem Hochwohlgebohrnen Herrn Wilhelm von Eberstein, gleichfalls Erb- und

Gerichts-Herrn auf GeHofen, Lein- und Worringen, Lr. Aönigl. Was. in Hreußen

Hochbestalten Lieutenant von der Eavallcrie am andern Theil nachstehender Aauf-

Eontract biß auff Lehns-Herrl. Eonsens verabredet und beschloßen worden:

Es verkauffet nehmlich vor hochbemel. Herr Hauptmann Wolfs Diedrich

von Eberstein vor sich, seine Erben und Lehns-Folger, auch mit Eonsens und Ein¬

willigung« seiner Herrn Brüder, alß nechsten Agnaten und Lehnsfolgern, sein zu

GeHoven Belegnes und von seinen Vettere, Weyl. Hrn. Ernst Georgen von Eber¬

stein herrührende, auch auff Ihn, seine Hrn. Brüder und Hrn. Vettern in Eapita

verfällete adliche freye Ritter-Gut, der Trebraische oder Neue-Hoff genannt, an Acht

Neun Theilen, nach dem Er seine Hrn. Brüder ihre Lechs Neun Theile besage

der darüber am ästen August (729 ausgestellten und fol. 27 der vor dieses Guths

halber gehaltenen Lehns Acten hefindl. Eession Aäufflich an sich gebracht, und dem

Ritter-Hoff sambt Aubehörungen von seinen Herrn Vetter den Gbrist Lieutenant

Hrn. Wolff Friedrich von Eberstein an einen Neun Theile laut des darüber cls

<1nt0 GeHoven den Sten Aprill (730 errichteten und fol. ^stor: 2 st 8S99. besagter

Lehns Acten vorhandenen und confirmirten Aauff - Eontract ebenmäßig erkauffet,

sambt Haus, Hoff, Lcheuren, Ltällen, Lchütt Boden und alledem, was darin Erd-,

Nied- und Nagelfeste ist, Feldern, Wiesen, Gärtten, Garten-Hauß, Teichen zusambt

dem Weinberge und sogenanndten GerstenGartten mit Gebäuden und Aubehörungen,

Lchäferey, Brauhauß und Brau - Geräthe, Holtzung, Gber- und Unter - Gerichten,

Hohen- und Nieder - Jagten in Wäldern, Fluhr und Feldern, Wilde- und Zahme

Fischcrey in der Nnstruth, Gräben, Lachen und Teichen sambt einen Brau-Looße,

so offte das Brauen geloset wird, Geschoß, Iahrmarktstedte - Geld, Aschen - Hacht,

Eaviller - Zinß, Federstüber und Lumpensämler, auch alle und jede gewöhnliche

Eoncessions-Gelder, Hüth: und Trifften, Diensten, Zinsen, nebst den Iure Hatronatus

über Airchen und Lchulen, Airchenstände smnbt allen zu diesem Guth gehörigen

Hertinenticn, Rechten und Gerechtigkeiten, nichts überall davon ausgenommen, sondern

wie Er solches alles biß anhero besetzen, gehoben, genutzet und gebrauchet hat, mit

allen onsrilmk! und Beschwerden, inspecie denen ^/z Ritter - Hserde Geldern sambt

der Decimation an den Rector und Tantor, an vor - Hochgedachten Herrn Lieute¬

nant Wilhelm von Eberstein, deßen Erben und Lehensfolger um und vor Zwey

und Dreyßig Tausend Reichs Thaler beliebter und verglichener Aauff Lumma.

Und weil Herr Aäuffer die auff diesem Guth hafftende und verconsentirte

6000 Rthlr. Lchulden, als nehnrlich 2000 Rthlr. an den Hrn. Eonsistorial Rath

Helmershausen und Eonsorten und 3000 Rthlr. an die Frau Arieges - Räthin

Leiffertin zu Halberstadt, nicht nur übernimbt, sondern auch den Ueber-rest des deter-

minirten Aauff-Hretii, so bald der Lehnsherr!. Eonsens und die Eonfirmation dieses

Aauff - Eoutracts erfolget ist, baar zu bezahlen verspricht; Alß will Er auch das

Feld- und Vieh-Inventarium, so viel von crstern nehmlich die Aussaat anbetrifft,

auch Lchiff und Geschirre bei der völligen Uebergabe des Guths nach der gewöhn¬

lichen Taxation ebenmäßig baar bezahlen.
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Wogegen dann Herr Verkäuffer gelobet, erwehntes adliche freye Ritter-Guth
an ^/g T heilen sainbt allen pertinentien, Rechten und Gerechtigkeiten, wie oben
bereits bemerket und wie Gr es biß anhero besetzen, genutzet und gebrauchet hat,
oder wie Gr es besitzen, nutzen und gebrauchen können, sollen oder mögen, nichts
überall davon ausgeschlossen,dem Herrn Aäuffer nach erhaltenen Lehnsherr!. Gonsens
und Gonfirmation in eine ruhige Aotzes zu übergeben und die über dis Guth in
Händen habende Documenta, Nachrichten, Ur-Aunden und Briefschafften, auch ver¬
handelte Hohe und Niedrige Gerichtsbarkeits-Acten nach einer ordentl. Specification
bona kicks zu extradiren, wie nicht weniger die Landübliche Gewehr zu leisten.

Gleich wie nun beiderseits Herrn (Kontrahenten mit diesen Aauff - Gontract
in allen Stücken wohl zufrieden und selbigen niehmals zu wiederruffen, sondern un¬
verbrüchlich zu halten gesonnen sind!

Also renunciren Sie beiderseits allen diesen Gontract zu wiederlauffenden
Autzslüchten und Rechts-Wohlthaten, in Specie der bixesptioni Lmmbtt.i eonbraolns,
ckoli, nncki, cksesptckonis, lassionis ultra «limickinm, jnsli pr«ck,ii, bsusboic» rsstitutlouiL
in intsKrum st jnri ckiosnti Kknsralsin rsnnneiationsm uou vaisrs, nisi prsossssrit
8psoig.lis, Treulich sonder Gefehrde.

Zu wahrer Urkunde und unverbrüchlichen Festhaltunge ist dieser Rauff-
Gontract von denen Herrn Gontrahenten und deren nechste Herrn Lehns - ^olger
und Agnaten, jedoch mit Borbehalt der dem Herrn Aäuffer und denen Herrn
Agnaten an diesen Guth zustehenden gesambten Hand, eigenhändig unterschrieben
und mit Iren angebohrnen Pettschaften besiegelt worden, soll auch dem Löbl. Ober
Aufseher Ambte zu Gisleben zur Gonfirmation und Grtheilunge Lehnsherr!. Gou-
sensus geziehmend vorgetragen und dieser darüber erbethen werden.

Geschehen Wanßleben den h ten NarH- l 74 s.
HU. 8.) Wolkk Ziettericb von Gberstein.
(U. 8.) Wilbclm von Gberstein.
HU. 8.) Ernst Fricilrirl» Graff Bon Gberstein Bor mich und Rleine jlfflegbefohlnen

Vettern Hrn. Carls und Hrn. Ernst KnilohNi.s Köbne als Agnaten.
(U. 8.) Antlio» Gottlob Bon Gberstein alß nechster Agnate.
HU. 8.) Augrlst Elrristin» Wilhelm von Gberstein.

Nach dem im Besitze der Familie befind!. Originale.

Bei der brüderlichenTheilung zog der Major Wilhelm das Laos „Bekommt
von Leinungen heraus"; sein Bruder Ernst Friedrich, der das LooS „Leiiumgcn" ge¬
zogen hatte, überwies ihm daher bis zur Wiedcreinlösnng die Einkünfte von dem
Dorfe Rötha, der Jagden und der Kohlcnholznutzung der Leinungcr und Morunger
Forsten, den Backhauszins zu Leinungen (50 fl.), den WippraischenHaferzins (84 Sch.)
und 7 Acker von den Horlaischen Wiesen. Wilhclm's Anthcil an der LeinungerKupfer¬
hütte und den dazu gehörigen Bergwerken betrug nach Anton Gottlob'S Tode Va des
Ganzen. Nachdem er die Antheile seiner Brüder, Neffen und Vettern an den früher
Harras'schcn und Trebra'schen Rittergütern zu GeHofen und an den Zinsen zu Ober-
Hcldrungen durch Kauf an sich gebrachthatte, machte er von der in den angezogenen
Rezessen v. 1718 u. 1721 sich vorbehaltcnenFreiheit, daß ein jeder der 7 Paeiszenten
seinen Anthcil einem andern Bruder oder Mitglied«: der Familie vermachen könne, in
der Art Gebrauch, daß er durch sein Testament ck. ck. 8ssbau8kn, 25. Mai 1750 seine
beiden noch lebenden Brüder und deren lebende Söhne, ivie auch seiner verstorbenen
Brüder zurückgelassenenoch lebende Söhne zu Erben einsetzte, die sich in Capita theilen
sollten. Diese Erbschaft wurde von Seiten der Ebcrslcin-Ncuhäusischcn Succcssorcn an¬
getreten und das Ganze unter dem Namen der Erbschafts Kommnn-Kasse durch einen
gemeinschaftl. Rechnungsführer verwaltet. Auch setzte der Major Wilhelm jeder von
seinen 10 unvcrheirathctcnNichten, wie auch später in dem Codicill ck. «l. Briesnitz!?,
0. April 1757 jeder der 3 verheirathetenein Legat von 1000 Thlr. ans.

6*



— 84 —

Das Familitn-Fideikommiß.

Der die fideikommissarische Bestimmung enthaltende § 7 des Testaments ist in

dein Hypothekcnbuchc über die in dem Hcrzogthume Sachsen und dessen Sangerhäuser

Kreise gelegenen cxcmten Güter, Dom. II. Nr. 38. p. 299, sx äooroto der Hypotheken-

Deputation des k. preuß. Obcr-Landcs-Gerichts von Sachsen zu Naumburg vom 9. März

1827 eingetragen (sud rndriea II. positions 2). Das Testament lautet:

Nr. 42.

Hierinnen ist mein letzter IVilleH, welcher dein Hochfürstl. Anhalt - Bern-

burgschen Amte zu Harzgerode in Verwahrung gegeben.
Im Namen der Heiligen und Hachgelobten Dreieinigkeit Gottes des Paters,

des Sohnes und des heiligen Geistes,

Alldieweilen ich sowohl als alle übrige Alenschcn dein Tode unterworsen

sind und ich mich dahero meiner Sterblichkeit täglich erinnere, als ich eine schwache

Natur und einen kränklichen Körper habe, immittelst aber nicht gerne wollte, daß

nach meinem in Gottes Händen stehenden Ableben Zank oder Streit zwischen meinen

Herrn Brüdern und Brüder - Kindern, als meinen nächsten Erben, entstehen sollte,

dazumahl ich es mir bekanntermaßen habe sauer werden laßen, mich jederzeit spar¬

sam beholfen und in denen fatigantesten Kriegsdiensten lediglich zu meiner Herren

Brüder und Brüder-Kindern ihren IVohl und Besten geblieben bin und auch bis

jetzo noch bleibe, damit die von meinen verstorbenen beiden Herren Brüdern, dem

Hrn. Hauptmann IVols Dietrich und dem Herrn Gber Berghauptmann Anthon

Gottlob von Eberstein, mit lauter Schulden übernommene beyden Güther zu Ge¬

Hofen, den Trebraischen- und den Harraßischcn Hoff geuandt, der Familie zum

Besten erhalten werden möchten, habe es auch durch Gottes Gnade schon so weit

gebracht, daß auf das von dem seel. Herrn Hauptmann erkauffte Gut nur noch

etwan Vier Tausend Athr: schuldig bin, auf das von dem seel. Herrn Gberberg-

hauptmann bis aufs Lehnsherlichen Tonsens und Tonfirmation aber übernommene

Guth, dem Herraßischen Hoff genandt, habe auch schon etliche Tausend Rthlr:

ex proprÜL bezahlet und gedenke, wann mir Gott noch einige Jahre das Leben

fristen, wo nicht alles, doch noch ein ziemliches zu bezahlen, und bin dahero resol-

viret, eine Testamentarische Disposition zu inachen, wie es nach meinem Tode,

wann ich anders ohne Frau und Kinder versterben sollte, „mit meinem Nachlaß

„und Vermögen, welches bis hierher in vorgedachten beiden Güthern zu GeHoven

„und was dazu gehört, in meinem Antheile an denen Aemtern Lein- und Aloh-

„rungen, in meinem Antheile an der Leinungischen Kupferhütte und darzu gehörigen

„Bergwerke, dein Antheil an der Eisenhütte vor Bennungen, einigen Alobilien

„auch Baarschafften und was ich in der Tompagnie stehen habe, bestehet", gehalten
werden solle.

Gleichwie ich nun vor meine noch lebende Herrn Brüder und deren Kinder,

auch vor meiner verstorbenen Herrn Brüder ihre nachgelaßene Herrn Söhne und

Fräulein Töchter gleiche Liebe trage und dahero eben keinen dem andern vor oder

nachsetzen möchte, meinen Herrn Brüdern und Brüder Söhnen als Lehnsolgern

aber nach dem unter uns Gebrüdern errichteten und Gerichtlich confirmirten Erb-

und Theilungs-Receß nicht mehr oder weiter als Sechs Tausend Aleisnische Gülden

Lehn-Stamm und zwei Tausend Alfl. Sicherungs - Tapital zu laßen schuldig bin,

folglich mit meinem übrigen sämmtlichen Vermögen thun und laßen kann, was

mir beliebet, und dieses noch umso mehr, weil ich die beyden oben erwähnten

Güther zu GeHoven bekandtermaaßen mit lauter Schulden übernommen und solche

mehrentheils ex proprim bezahlet und getilget habe, mithin diese Güter als bann,

navitöv ueynisilu zu consideriren sind: Also will, setze und verordne ich hiermit

H Publizirt den 24ten Mai 1.758 von dem Amte Harzgerode, bei welchem es am 26ten Mai 1750
niedergelegt worden war.
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s. Daß es wegen vorhin gedachten 6000 Gülden Lehnstamm und 2000 Gülden

Sicherungs-Gelder lediglich bei demjenigen verbleiben soll, was solcherhalb in unserm

Brüderlichen Erb- und Theilungsrceeß gesetzet und ausgemacht ist. Was aber

mein übriges sämmtliches Bernlögen anbetrifft, so setze ich

2. darzu mit gutein Borbedacht und weiser Ueberlegung meine anjetzo noch

lebende beide Herrn Brüder und deren lebende Söhne, wie auch meiner verstorbenen

Herrn Brüder zurüekgelaßene noch lebende Herren Söhne: Nahmentlich meinen

Aeltestcn Herrn Bruder Ernst Friedrich Graffen von Eberstein und dcßen Herrn

Sohn Friedrich Graff von Eberstein;

Dann meinen zweiten Herrn Bruder den Jägermeister
Anglist Christian Wilhelm von Ebcrstein

und deßen drei anjetzo lebende Söhne, als
Friedrich Ludwig Wilhelm,

Heinrich Carl Wilhelm und

Carl Gottlob August Gebrüder von Gberstcin;

Ferner meines verstorbenen Herrn Bruder, des Hauptmann Wolff Dietrich von Eber¬

stein, zurückgelaßene noch lebende Sechs Söhne, als:
Christian Ludwig,

Wolff Heinrich,

Joachim Friedrich,

Wolff George,

Leopold Wilhelm und

Albrccht Rudolph Gcbrüderc von Lbcrftcin;

Dann meines verstorbenen Herrn Bruders, des Fürst!, Dillenburgischen Oberjäger¬

meister Earl von Eberstein hinterlaßene drei Herrn Söhne, als:
Johann Carl Friedrich,

Ludwig Ernst Carl nnd

Carl Wilhelm Gebrüder von Lberstein;

Weiter meines verstorbenen Herrn Bruders, des Fürstlich Eichstedtischen Ober

Stallmeister Ernst Audolph von Eberstein noch lebenden Sohn

Herrn Franst von Lbcrstein

zu meinen wahren und alleinigen Erben llonoraliili Institut,ümis titulo dergestalt

hiermit ein, daß selbige insgesamt, sowohl meine noch lebende, obmentionirte Herrn

Brüder und deren obbenandte Söhne, als auch meiner verstorbeilen Herrn Brüder

zurüekgelaßene und oben benandtc Söhne mit einander zugleich und zwahr in Eapita,

die Bäter mit den Söhnen und diese beiderseits mit denen übrigen vorbenandten

meiner verstorbenen Brüder Söhnen, mir Succediren und das Uceinige, nach Be¬

zahlung derer etwann noch vorhandenen Hypothekarischen und Wechsel - Schuldeil,

unter sich Schied- und friedlich in Eapita theilen, und der oder diejenigen, welche

meine zurückgelaßcne Güther annehmen, denen übrigen ihre rata« oder portionss

herausgebeil und bezahleil, oder, nachdem sie sich mit Ihnen verglichen, landüblich

verinteressiren sollten. Wobei ich dann

Z. noch ferner festsetzen will und ordne, daß, wann einer oder der andere von

meinen noch lebenden Herrn Brüdern mittlerweile und noch vor meinem Ableben

noch einen oder mehr Söhne zeugen solte, der oder dieselben alßdann mit denen

übrigen obbenahmten und instituirten Erben gleiches Aecht haben und in Eapita

auch mit erben sollen. Daferne aber auch einer oder der andere von meineil insti¬

tuirten Erben noch vor mir versterbeil sollte, so soll

ch deßen Antheil nicht etwann seinem Herrn Bater oder seinen Herrn Brüdern,

sondern der gantzen Erbschafft und allen insgesamt anheim fallen.

Und da ich auch zu meiner sämmtlichen, sowohl noch lebenden, als ver,

storbenen Herrn Brüder Fräulein Töchtern Große Liebe und wahre Neigung hege-



als legire und vermache ich denenselben, und zwar einer jeden, so viel deren sind

und welche noch bei meinem dereinstigen und in Gottes Händen stehenden Ab¬

leben noch ledig und unverheyrathct sind, hiermit Gin Tausend Rthr. dergestalt,

daß sie sothane Gin Tausend Rthr. vor sich eigenthümlich haben und behalten,

auch ihre Herrn Väter so wenig, als ihre Herrn Brüder daran einiges Aecht und

Befugnis haben, sondern Ihnen selbige aus meinem zurückgelassenen Vermögen zu

ihrer eigenen und freien Disposition gegeben und ausgezahlt werden sollen. Und

da mein Aeltcster Herr Bruder drei Fräulein Töchter NahmentlichCrdmuthc,
Helena und
Christiana Geschwister von Gberstein,

Mein verstorbener Herr Bruder der seel. Herr Hauptmann lVolsf Dietrich von Gber-

stein Vier Fräulein Töchter, alsCleonora Sophia,
Christiane Elisabeth,
Zohannctte Christiana und
Johanna Christiane Geschwister von Gberstein,

Mein verstorbener Herr Bruder, der Seel. Gberjägermeister Garl von Gberstein

auch zwei noch unverhcirathete Töchter, als nemlich
Johnnnettcn Charlotte» Sophie nnd
Friedriquen Christianen Sophia Geschwister von Gberstein,

Und endlich mein verstorbener Herr Bruder der Gberstallmeister Grnst Rudolph

von Gberstein noch eine unverhcirathete Tochter
Cleonora von Gberstein zurückgelaßen:

Also sollen meine instituirte Herrn Grben denenselben, und zwar einer jeden Gin¬

tausend Rthr. aus meinein Nachlaß und Vermögen zu ihren desto beßern Unter¬

halt ?c. zahlen und geben. Ferner will ich auch, daß, wann von diesen meinen

anjctzo noch lebenden Zehen Fräulein Basens sich eine oder die andere vor meinem

secligcn Abschiede entweder verheirathen, oder auch vor nur mit Tode abgehen?

sollte, die ihr vermachte s00O Rthr. nicht etwann ihren übrigen Schwester?? oder

Brüdern, sondern der gantzen Erbschaft oder meinen instituirte?? Grben, namentlich

meinen beiden Herr?? Brüdern, deren Söhnen und meinen verstorbene?? Herrn Brüder

Söhnen anHeim fallen und zu Gute gehen soll. Daser?? auch

5. Giner meiner Herrn Brüder eine oder mehr Töchter noch bei meinem

Leben zeugen solte, so sollen selbige mit vorbenannten meinen Niecen gleiches Recht,

und eine jede von diese?? auch Gintausend Thaler haben und bekommen, und da

ich auch

6. Meinen? seeligen Herrn Bruder den? Hauptmann versprochen, vor seine

Söhne besonders zu sorgen, indem derselbe durch viele Zufälle seinen Söhnen nicht

einmahl den Lehn-Stamm lassen können,

So vermache und legire ich denenselben hiermit dreitausend Rthr. zu??? Voraus,

doch mit der ausdrücklichen Bedingung, daß Sie solchen anwenden, ihren Lehnst????????

so viel möglich damit zu completiren.

7. Da ich nun lediglich der Familie zu??? Besten, um dieselbe in etwas bessere

Umstände zu setzen, ich es mir so herzlich sauer werde?? lassen und meine Tage

zwart honett, aber darbey in Sorgen vor meiner Brüder Rinder mit vieler ku-bchnk

ii? Dienst zugebracht und das meiste meiner Verlassenschast durch meinen sauer??

Dienst erworben: So will und verordne ich auch, daß dasjenige, so meine Herr??

Brüder und Brüder Söhne, auch deren verstorbene?? Herr?? Brüder hinterlassene

Herrn Söhne von mir ererbe??, nicht verthan werden solle, sondern es soll als ein

wahres Lehn geachtet werden und soll Reiner Macht habe??, es zu verpfänden, oder

das Gapital zu verthun! de???? dieses das einzige Mittel, den Gbersteinischen Manns-
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Ttamin aufrecht zu erhalten, daher dann die Güther nicht wieder zerrissen werden

sollen, sondern der oder diejenigen, so solche nach meinein Tode annehmen, sollen

denen übrigen die Interessen: von denen Ihnen zukommenden Tapital nach Land¬

üblicher Arth jährlich geben, aber nicht schuldig seyn, das Tapital eher auszuzahlen,

bis es der familie zum Besten wieder an ein wahres Lehn angelegt worden.

Tollte auch

3. Tine meiner lieben Fräulein Bieren ohne Leibes Trben versterben, so

sollen die derselben durch diese meine Disposition vermachte Tin Tausend Rthr.

ihren Herrn Brüdern alleine anHein: fallen. Tollten aber keine ihre Herrn Brüder

oder derselben Atännlicher Bachlaß mehr vorhanden seyn, so soll solches Tapital

an die noch übrigen Herrn Bettern Ncuhausischer Tbcrsteinischer Linie zurücksallen.

Gleichwie ich nun zu meinen Herrn Brüdern und auch Herrn Brüder Töhnen

das zuversichtliche Vertrauen habe, es werden dieselbe diese meine letzte Willens-

Rleinung in allen erfüllen und derselben Brüder- und Betterlich, Tchicd- und friedlich

nachleben, immaßen ich Tie recht treumeynend darum ersuche, sintemahlen Ihnen

insgesammt ja mehr als zu gut bekandt ist, wie ich das Aceinige zu Ihren und

der Ihrigen Besten zurathe gehalten und an lauter Realia verwendet! Also setze,

ordne und will auch hiermit, daß, wenn diese meine Testamentarische Disposition

nicht etwa:::: alle Tolennitäten haben und besitzen, oder als ein zierlich und

ordentlich Testament angesehen werden und gelten solte, ich es demnach als ein

Todicill, sideicommis, Boimiio inisr vivos, vei mortis emmtr, oder als ein ander

T«stg,m«ntnm minus soiounö angesehen und gehalten wissen will, zu welchen: Tnde

ich dann diese meine letzte Willens Weinung nicht nur wissentlich und wohl¬

bedächtig aufgesetzet, sondern anch Eigenhändig geschrieben und auf allen Teilen

und Blättern eigenhändig unterschrieben und besiegelt, zu desto besserer Verwahrung

auch in den: hochsürstl. Amte zu Hartzgerode niedergeleget habe. To geschehen in

ineinen: jetzigen Ttand-^uartier zu Teehausen den 23. Way s73v.

Dieses ist mein letzter Wille.

(B. 8.) N'Mu'lm vou Esterstem.

Im Name» EotteS und der heilige» drchfaltigkeit Amen.

Ich der Aönigl. Hreusische Wajor bei den: Leib-Regiment Turassiren Wilhelm

von Tberstein erinnere mich, daß ich in: Jahre s?30 den 26. Way jetzt besagten

Jahres bei den: Hochsürstl. Anhalt-Bernburgischen Justiz-Amte zu Hartzgcrode eine

Testamentarische Disposition oder letzte Willens-Wenning vcrwahrlich habe nieder¬

legen und nur einen Tchein darüber ertheilen lassen. Gb ich nun gleich solche jetzo

gedachte ineine Testamentarische Disposition hierdurch nochmals vor gültig erkenne

und erklähre, auch will und begehre, daß derselben in allen nachgcle'bet und nach¬

gegangen werden soll; so will ich dennoch in Trwegung einiger Umstände mit

guten: Bedacht und aus freien Willen derselben, durch dieses Todicill noch ein und

anders in Ansehung meiner verstorbenen Hrn. Brüder ihrer verheirathcten Töchter

beifügen, und da derselben, als nehmlich meiner zwei verstorbenen Brüder, des

seel. Gberjägermeister zu Dillenburg Tarl von Tberstein und des seel. Gbcrstall-

meister zu Lichstedt Trust Rudolph von Tberstein, verheirathcten Töchter an jetzo

drei vorhanden sind, wovon
die erste Amalie Elisabeth« Hcnrictta gebornc v. E. verivittw. von Außen,
die zweite Dorothea Agatha Hcnrictta geb. v. L. und verhcirathete von Wendt,
die dritte Maria Theresia geb. v. E. verheircithctc von Rcichenstcin heißen;

so will ich selbige denen unverheiratheten Brüders Töchtern, welche ich sin) ineinen

obangezogenen Testament insgesammt mit Bedacht und denenselben etwas vermachet

habe, hierdurch in allen gleich setzen und einer jeden von diesen Berheyratheten und

jetzo benandten meiner dreien Niücen jeder Tintausend Reichsthaler gönnen, geben

und vermachen dergestalt: daß sie solche nach ineinen: dereinstigcn und ii: Gottes

Händen stehenden Ableben haben und bekommen und Ihnen solche gleich denen
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unverheirathcten meinen lieben Niöcen von meinen in meinem Testament benahmten

nnd eingesetzten Erben auch gereichet, gegeben und ohne die Geringste Widerrede

von meinen, Nachlasse und vermögen ausgezahlct werden sollen.

Ts können und werden meine in ineinen, gedachten Testament eingesetzte

Erben hierüber sich so wenig beschwehren, als es in meinen freien Willen nnd

Belieben stehet und die Biotinen, warum ich dieses zu thun vermag, in meinem

mchrgedachten Testament guten theils mit Exprimiret sind.

Und da auch mein bisheriger Brandalarms, der hochfürstl. Anhalt Zerbstische

Hofrath Herr George Heinrich Hillgard, nur jeder Zeit in meinen Angelegenheiten

ehrliche Dienste gcthan, so schenke und vermache ich selbigen, hiermit zweihundert

Reichsthaler, schreibe zweihundert Rthr., Ihme, dem vorgcnandten Hrn. Hofrath

George Heinrich Hillgard, von meinen in meinem Testament benahmten Erben

aus ineiner Verlassenschast baar gegeben und ausgezahlt werde. Zch lebe zu meinen

eingesetzten Erben des zuversichtlichen Vertrauens, daß dieselben aus Liebe vor mich

und in Erwägung, daß ich alles mögliche zu ihrem Wohl beizutragen, mich

beständig bestrebet, vorgesetzetc Verordnungen ohnverändert halten werden. Also

habe ich zu diesem Ende dieses Eodicill nicht nur Eigenhändig geschrieben, aufs

allen Blättern unterschrieben und mit meinem angebohrnen pcttschaft besiegelt,

sondern ich habe es auch zur gerichtlichen Verwahrung und Niederlegung zu meinem

oben erwehntcn Testament gleichfalls an das Hochfürstl. Anhalt-Bcrnburgische Amt

nach Hartzgerode überschickct. Bnd habe ich dieses geschrieben und gefertigt in

meinen dermaligen Eantonirungs-Auartier zu Prisenitz, den ß. April s?57.

Dieses ist mein letzter Wille.

(0. 8.) MMrlm von Eversten,.

Seinen, Neffen Wolf Heinrich v. Ebcrstcin vermachte 23. Aug. 1750 der Major

Wilhelm 1000 Thlr. und alles das, was er dem Regiments - Quarticrmcistcr Schmidt

in Schönebeck in Verwahrung gegeben hatte, im voraus:

Nr. 43. ^et. (lalbe, den 23. Aug. 1750 in Gegenwart des Krn. Megiments-

Huartiermeister Lebmickt.

Nachdem das Aönigl. Leib-Regiment der erhaltenen Orckro zufolge morgen

von hier aufbrechen und in Os-mpa^no nmreiiiren soll, so haben der Herr Oboist-

rvaelltmoistsr von Mmrstsin Hochwohlgeboren in diesem Betracht resolviret, wegen

des Seinigen eine kleine Disposition zu machen, welchem nach Dieselben deklarirten,

wie daß Sie aus eigenem freien Willen sich entschlossen, an Dero Herrn Vetter,

den bei dem A. Preuß. Leib-Regiment zu Pferde stehenden IBttimckstor Herrn IVolk

Boinriel, von Rbsrstsin, nicht allein die Ein Tausend Thaler Gewehrgelder,

sondern auch Dero in Lobönsboele bei dem Regiments-c^uartiermeister Lob,nickt in

Verwahrung gebrachte Nonblos, bestehend aus etwas Silber, weißem Zeuge, Bckun-

dirungsstücke w., überhaupt alles dasjenige, so daselbst in Verwahrung gebracht,

zum Voraus zu schenken und zu vermachen, indem man bei diesen Zeiten nicht

wissen könnte, was der allmächtige Gott über ihn verhänget und beschlossen habe.

Außer diesen es bei seiner bereits zu Bk,r?Ksrocks im Amte deponirten Disposition

in allen verbleibe. Wie nun der Herr Obristvncbtmsistor diese seine Willens¬

meinung bei den, Regiment zu deponiren resolvirt und Regiments-Gerichts wegen

darauf zu halten gebeten, hierbei auch nichts Bedenkliches zn finden; so ist hiernächst

zur Versicherung dieses ausgenommene Protokoll von dem Hrn. Bojor von Morsten,

in Beisein des Hrn. Regimcnts-^uartiermeister Lobmickt als hierzu erbetenen Zcugens

eigenhändig unterschrieben und mit Dero Petschaft besiegelt worden, gleichwie dieses

Protokoll auch von dem hierzu erbetenen Zeugen d. Hrn. Regimcnts-^uartiermeister

Lcbmickt eigenhändig unterschrieben und besiegelt worden. So geschehen „t suprm

(0. L.) Mittwlm von Edcrstci». sD. 8.) bberlinrck tzbristopb Lebmick.
(V. 8.) Döring, ^.„ckitour.
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I'Mioii-et iu termino den 2H. 9nn. e. dem Herrn Rittmsistsr R-rrou von löerstein, wobei
zu gedenken, daß der Herr tlensrnt Graf von Oberstem nnd der Herr Jägermeister Larun von
Lberstein in die Rublieation oonssntiret und nach dero Oerlangen vislimirte Abschrift von dieser
Disposition erhalten. Deipmp', den 2H. Inn.

von Rnlokreutb, Uasor. vörinA, ^.uäitsnr.

Der Major Wilhelm P 18. Juni 1757 in der Schlacht bei Colli». Die ihn
überlebendenBrüder und Brüder-Söhne waren:

I. Des 20. April 1752 P Grafen Ernst Friedrich v. E. Sohn Friedrich Graf v. E.
(P 10. Juli 1772 ohne mannt. Nachk.),

II. Von des 21. Nov. 1712 P Hauptmanns Wolf Dietrich v. E. Söhnen:
1. Christian Ludwig (P 15. Nov. 1790 ohne Kinder),
2. Wolf Heinrich (P 9. Januar 1773 ohne Kinder),
3. Joachim Friedrich(P 11. Nov. 1760), mit dessen Sohne Heinrich Wolf 10. März

1824 die Wolf Dietrichs'sche Brauche ausstarb,
4. Wolf Georg (P 31. Juli 1779 ohne Kinder,
5. Leopold Wilhelm (P 15. Juli 1802 ohne Kinder) und
6. Albrccht Rudolf (P 24. Dez. 1798 ohne Kinder).

III. Von des 3. Nov. 1725 P Ober-Jägermeisters Karl Frhrn. v. E. Söhnen:
1. Johann Karl Friedrich Frhr. v. E. genannt von Büriug,
2. Karl Christian und
3. Ernst Ludwig Karl (P 1778 ohne Kinder).

IV. Von des 26. Dez. 1739 P fürstl. bischöfl. cichstädtschenOber-Stallmeisters Ernst
Rudolf v. E. Söhnen:
Christian Franz Anton Karl, mit welchem diese Branche 11. Januar 1797

ausstarb.
V. 1. Der stolbcrg. Hof-Jägermeister Aug. Christian Wilhelm (P 4. Nov. 1765)

auf Morungcn und dessen 3 Söhne erster Ehe:
2. Friedrich Ludwig Wilhelm,
3. Karl Heinrich Wilhelm (P 23. Okt. 1806 ohne Kinder) und
4. Karl Gottlob August (P 12. Januar 1764 ohne Kinder).
Gemäß § 2 des Testaments des Major Wilhelm erhielten des f. nassau-dillcu-

burg. Obcr-JögcrmcistcrsKarl 1757 lebende 3 Söhne Vis — und der Hof-Jägermeister
August ChristianWilh. auf Morungcu mit seinen 3 Söhnen erster Ehe Vis Anthcile an
den Fidcikommißgüternzu Gchofen. Nach dem Aussterben der gräfl. und der cichstädt.
Branche (1772 u. 1797 rcsp.) wuchsen die der Dillenburger Branche zugefallenen Vis
Anthcile zu Vi», die der Moruugcr Brauche zugefallenenVi» Anthcile aber zu V)s cm.
Nach dem Erlöschender Wolf Dietrich'schen Branche (1824) wurden die von derselben
iuuc gehabten Vis auf die damals noch lebenden 5 Söhne des Hof- und Justiticn-Raths
Wilhelm Frhrn. v. E. und den Minister Frhrn. v. E. (diese 6 von der Dillenburger
Branche), ferner auf die beiden damals noch lebenden Söhne des Hauptmanns Fricdr.
Ludwig Wilh. (diese 2 von der Morungcr Branche) verfällt, so daß aus den eben ge¬
nannten Vis u. Vis rcsp. rs/zg u. "/->« wurden.

Nachdem am 5. Mai 1877 das Gesetz vom 28. März 1377 (Gcs.-Samml.
S. III), betreffend die Aufhebung des LchnsvcrbandcS der Lehen in den Provinzen
Sachsen und Brandenburg, in Kraft getreten und darauf auch im März 1880 die
Lchus- und Fideikommiß-Qualität bei dem Harrasischcn und Trcbraischcn Ritter-
gute zu Gchoscn gelöscht worden war, brachte Vetter Balduin v. Ellcr-Ebcrstciu auf
Morungcn die 15/26 Anthcile, welche bis dahin die Mitglieder der Dillenburger
Branche besessen, durch Kauf an die Moruugcr Brauche. Auch der Herausgeber
dieser „Histor. Nachr." (Louis Ferdinand) verkaufte am 11. Mai 1880 seinen An-
thcil am Ebcrsteinischcn Grundbesitze zu Gchofen. Dagegen erwarb derselbe
käuflich (lt. Auflassung v. 6. Juni 1882, 5. Febr. 1884 und 15. Jan. 1886) An¬
thcile an dem Ebcrstcinischcu Grundbesitze zu Anlkben, Hamma und Heringen.
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Hierunter mögen nun die meinem Brndcr nnd nur von dem k. pr. Obcr-LnndcS-
gcrichte zu Naumburg o. d. S. erthciltcn Lcgitinmtions-Attcstc folgen.

Nr. 44. „Legitimations-Attest für den Königlichen Ingenienr-HM'mier-Lieute-
nant Lonis Iserdinand Ireiherrn von Kvcrstcin zn Stettin und Moritz

Leberecht Isreiherrn von Kberstein zn Stettin."
Es wird hiermit attcstirt, daß der Königliche Ingenieur-Premier-Lieutenant

Louis Ferdinand Freiherr von Eberstein zu Stettin, geboren am f6. Ja¬
nuar s826 und Moritz Leberecht Freiherr von Eberstein, geboren am 27. Sep¬
tember s327, nach dem am 7. Januar f85^ zu Nordhauscn erfolgten Ableben
ihres Vaters, des Königlichen Preußischen Majors a. IX Gustav Adolph Freiherr
von Eberslein, ihr Successionsrecht jeder zu seiner Kate in die dem Verstorbenen
zugehörig gewesenen Anthcile an dem Mannlchn - Rittergnte zu GeHofen das
Harrassche genannt, so wie in die gesammte Sand und Mitbclehnschast an den
Antheilen der übrigen Mitbesitzer, welche ihr verstorbener Vater auch gehabt, nicht
minder endlich ein Jeder von ihnen Beiden sein Successionsrecht in Rücksicht der
Rate des Andern nach Vorschrift des Gesetzes vom s8. April ^355 dein unter¬
zeichneten Appellations-Gericht, als der zuständigen Lehnscurie, gehörig angemeldet
haben, daß diese Anmeldung geprüft und begründet gefunden worden ist.

Urkundlich unter dem größeren Königlichen Insicgcl und der verordneten
Unterschrift ausgefertigt

Naumburg, den 5. Mai s336.
(K. 8.)

Königliches Appellations - Gericht.
Korb.

Nr. 45. „Legitimations-Attest für den Königlichen Ingenienr-H'remier-Lieutc-
nant Louis Iserdinand Isreiherrn von Kberstein zu Stettin nnd Moritz

Leberccht Isreiherrn von Kberstein daselbst."
Es wird hiermit attestirt, daß der Königliche Ingenieur-Premier-Lieutenant

Louis Ferdinand Freiherr von Eberstein zu Stettin, geboren am s6. Ja¬
nuar s826, und Moritz Leberecht Freiherr von Eberstein, geboren am 27. Sep¬
tember s827, nach dem am 7. Januar s35^ zu Nordhauscn erfolgten Ableben
ihres Vaters, des Königlich preußischen Majors a. IX Gustav Adolph Freiherr
von Eberstein, ihr Successionsrecht jeder zu seiner Rate in die dem Verstorbenen
zugehörig gewesenen Anthcile an dem Mannlchn - Rittergnte zu Gehofen, das
Trebrasche oder der Nene Hof genannt, so wie in die gesainte Sand und Mit-
belchnschaft an den Antheilen der übrigen Mitbesitzer, welche ihr verstorbener Vater
auch gehabt, nicht minder endlich ein Jeder von ihnen Beiden sein Successionsrecht
in Rücksicht der Rate des Andern, nach Vorschrift des Gesetzes von: f8. April s853
dem unterzeichneten Appellationsgericht, als der zuständigen Lehnscurie, gehörig an¬
gemeldet haben, daß diese Anmeldung geprüft und begründet gefunden worden ist.

Urkundlich unter Siegel und verordneter Unterschrift.
Naumburg, den 3. Mai s336.

(K. 8.)
Königliches Appellations - Gericht.

Nock.

Nr. 46. „Legitimations-Attest für den Königlichen Ingenienr-H'remier-Lieute-
nant Louis Iserdinand Isreiherrn von Kberstein zn Stettin und Moritz

Leverecht Isreiherrn von Kverstein daselbst."
Es wird hiermit attestirt, daß der Königliche Ingenieur-Preinier-Lieutenant

Louis Ferdinand Freiherr von Eberstein zu Stettin, geboren am s6. Ja¬
nuar s326 und Moritz Leberecht Freiherr von Eberstein, geboren am 27. Sep¬
tember s327, nach dem am 7. Januar s35^ zu Nordhausen erfolgten Ableben ihres



— 91 —

Vaters, des Königlich preußischen Majors a. ?. Gustav Adolph Freiherr von Eber¬

stein, ihre Enccessionsrcchtc jeder zu seiner Rate in die dein verstorbenen zugehörig

gewesenen Antheile an den bei dein sogenannten Harras'schen Mannlehn - Ritter-

gnte zu GeHofen befindlichen Mannlcl>nzinse» zu Oberheldrungen so wie in die

gesamte Hand und Mitbelehnschaft an den Antheile» der übrigen Alitbesitzcr,

welche ihr verstorbener Vater auch gehabt, nicht minder endlich ein Feder von

ihnen Beiden sein Anccessionsrecht in Rücksicht der Rate des Andern, nach Vor¬

schrift des Gesetzes vom s3. April s355 dem unterzeichneten Appellationsgcricht,

als der zuständigen Tchnscurie, gehörig angemeldet haben, daß diese Anmeldung

geprüft und begründet gefunden worden ist.

Urkundlich unter Hiegel und Unterschrift.
Naumburg, den 2. Mai s356. (v. 8.)

Kölligliches Appellations - Gericht.
Mord.

Hinsichtlich des Patronats hatte der Major Gustav Adolph Freiherr v. Eberstein

schon bei Lebzeiten seines Bruders Wilhelm bei der Besetzung der durch den Tod des

Pastors Franke vakant gewordenen Psarrstelle zu Gehofcn arge Widerwärtigkeiten

durchzukämpfen; es knüpfte sich im Jahre 1820 sogar zwischen dem Baron Wolf v.

Eberstein, dem vormaligen Staatsminister Karl Theodor Frhrn. v. Eberstein zu Mainz

und den Gebrüdern Ernst und Karl auf Moruugcn einerseits und den sieben Söhnen

des 1811 ch Hosraths Wilhelm Frhrn. v. Eberstein: Wilhelm, Karl, Ernst,

Moritz, Gustav, Franz und Georg, andererseits ein Streit über das Stimmrecht

hieran, welcher am 26. Nov. 1825 seine Ausgleichung durch eine dahingehende Über¬

einkunft fand, daß hinfort die Ausübung des Stimmrechts nach Köpfen, nicht

aber nach Gutsantheilcn stattfinden solle.

Nr. 47. Hriginak-Vergkeich zwischen den Herren Freiherren von Eberstein auf

Heliosen über das .lim pntvounkiis zu Heliosen ste ninio 1825 segn.

Als im Jahre 1820 ein neuer Pfarrer zu GeHofen anzustellen war, entstanden

zwischen dein Herrn Heinrich Wolf Freiherr» von Lbersloin in VoinnnAsu, dem

vormaligen Herrn Staatsministcr des erloschenen Großherzogthums Vvnuktüvt Euvl

Mmoelov ckosopli Freiherr» von ItlbsvLlsin in Nninx und den Herreil Gebrüdern aus

dem Hause Nolnmnssen, Herrn Hauptmann» blrnsk Euvl Rnclolk Imävi»' und Herrn

Nujov Eln'islinn Ilsiurieb IVilbelnl Freiherrn von blbsrstoin auf der einen und

den sieben damals lebenden Söhnen des no. 1811 verstorbenen Königl. Sächs. Hof-

uiid Justitien-Raths N'illislm Frciherrn von Msvstoin, nämlich dein Hauptmann

Herrn 5ViIlrolin Euvl Korona, dein Nujov En vi lloiiivieli ^ngust, deni Haiiptmann

Herrn Lrnst ^.Idvselil, dem Nujov Herrn Novit?: IVilibnlä, dein Nnjov Hcrrii

Elnstnv ^.äolptz, dem Hauptmann Herrn Vvnn? Lotlio und dem Oberlicutcnant

Herrn EloovZ- Kuäolpli — Freiherr» von Msvstsin — ans der andern Seite über

die bei der Ausübung des Patronatsrechts zu beobachtende Modalität Irrungen, indem

die elfteren, weil sie bei weitem größere Antheile an den drei Rittergütern zu Gehofcn,

nämlich dem Voinlroko, dein Brobvuischcn Gute und dein KuvvaLiscbcn Gute besaßen,

die Behauptung aufstclltcn, daß das von ihnen zum Nachfolger des Pfarrers auscrsehcne

Silbjekt die Bestätigung, obgleich ihm von Seiten der letztern die Zustimmung versagt

wurde, erhalten müsse, letztere aber die Stimmen nach den Köpfen gezählt wissen wollten.

Erstcrc erhoben bei dem Königl. Tbcrlandcsgcricht zu RunmimvA gegcu letztere Klage

uud richteten ihr Gesuch dahin, — daß das Patronatrecht über die Kirche und Schule

zu Gehofcn für ein auf den Gutsantheilcn der Rittergutsbesitzer zu Gehofcn haftendes

Rcalrecht erklärt und die Verklagten mit ihrem Ansprüche auf Ausübung dieses Rechts

nach der Kopszahl zu Ruhe gewiesen, auch vcrurthcilt werden möchten, nicht nur den

durch ihren Widerspruch bereits entstandenen, sondern auch den durch etwauige Ansprüche
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dcs von dm Klägern vocirtcn, von den Verklagten aber abgewiesenen Pfarrers künftig

entstehenden Schaden zu vertreten.

Die Verklagten bezogen sich auf die Vorschrift des Landrechts Th, II. Tit. 11

§ 606 und bestritten demnächst, daß das Patronatrecht über die Pfarre und Schule in

Gestosen auf den dortigen Rittergütern ruhe, behaupteten vielmehr, daß selbiges der ge¬

samten Msvslkimschen Familie ohne Rücksicht auf den Besitz gedachter Güter zukomme.

In dem am 12. Lexlbr. 1822 publizirten Nrthcl der ersten Instanz wurden

Kläger mit ihrer Klage lediglich unter Vcrurtheilung in die Ab- und Erstattung der

Prozeßkosten abgewiesen.

Auf die von ihnen eingewendete Appellation aber erkannte der 2te Senat cr-

mcldctcn Gerichts in dein am 4. dlvvbr. 1823 eröffneten Urthcil rökdrmulorik, daß

das Patronatrecht über die Kirche und Schule zu Gehofcu den dortigen Klägern und Ver¬

klagten gemeinschaftlich zugehörigen drei Rittergütern, und zwar jedem Rittergute zu

gleichem Rechte zustehe, hingegen die Stimmenmehrheit bei jedem Gute nicht nach den

größeren oder kleineren Antheilen, welche den einzelnen Mitbesitzern an jedem Gute zu¬

stehen, zu berechnen sei, mithin Verklagte aller dagegen laufenden Anmaßungen sich zu ent¬

halten, sowohl die durch ihre Anmaßung bei Besetzung der Pfarrstelle in Gehofcn im

Jahre 1820 den Klägern zugezogenen Schaden zu ersetzen verbunden, dahingegen die

Kosten beider Instanzen gegen einander aufzuheben wären.

Gegen dieses Erkenntnis ist von den Verklagten, von welchen der zuerst und der

zuletzt Genannte ohne Dcscendenz während des Prozesses mit Tode abgegangen sind, das

Rechtsmittel der Revision eingewendet, und es sind die Akten im ^.pril vorigen Jahres

an das Geheime Ober-Tribunal in Lsrliu zur Abfassung dcs letzten Urthcls einge¬

sendet worden.

Da sich jedoch durch das am 10. Vpril 1824 erfolgte Ableben dcs Barons

II einrieb IV o II von Merstsin das Bcsitzverhältnis zu Gunsten der Verklagten geändert

hat, und da die noch lebenden Theilhaber dcs Streites sehr wünschen, das in der Familie

wieder hergestellte gute Vernehmen noch mehr zu befestigen; so haben sie es angemessener

erachtet, dem Prozesse durch einen Vergleich ein Ende zu machen, und es sind der Herr

Hauptmann Lrnsl Earl Unäolpb ImcUviA Freiherr von biberswin für sich und als

snb ^ legitimirtcr Bevollmächtigter seines Herrn Bruders, nebst dem Rcntamtmann

Herrn .lobnnn 1 Vilbelm bVräiimuä Xnupiseb zu IVsissenIel« als sub Ii gerechtfer¬

tigten Bevollmächtigten des Herrn Staatsministcrs Ecrrl Rbeoclor .losepb Freiherr,?

von Mörst-ein, Klägerischer Seits und der Herr Major Gnstnv ^.clolpb Freiherr

von biberstsiu für sich und als snb E bestellter Bevollmächtigter seiner noch lebenden

4 Herren Brüder Vcrklagtischer Seils über folgende Punkte mit einander einig ge¬
worden:

8 I. Die Herren Verklagten erkennen für sich und für ihre Nachfolger in? Besitze an,

daß das Patronatrecht über Pfarre und Schule zu Gehofeu keineswegs ein bloß persön¬

liches, sondern ein auf den drei dasigen Rittergütern — dem Domhofe oder Hackcnhofe, den?

Trcbraischen Gute und den? Harrasischen Gntc — ruhendes Recht ist. Dahingegen wollen

Z II. die Herren Klügere, ebenfalls für sich und für ihre Bcsitznachfolgcr, geschehen

lasse??, daß bei künftiger Ausübung dieses Bcfugnisscs die Stimmen lediglich nach

den Köpfen gezählt werden und daß der größere oder geringere Umfang des einen?

Miteigentümer der genannten drei Güter zuständigen Antheils hierbei nicht in Be¬
trachtung kommen soll.

§ III. Die Herren Kläger lassen den Anspruch auf Schadenersatz, wozu sie das

Appellatious-Erkenutnis berechtigte, falle,?.

H IV. Die Herrcu Verklagten aber entsagen de»? von ihnen eingewendeten reineclio
revisionis.

Z V. In Ansehung der Kosten erster und zweiter Instanz bewendet es bei der

erkannten Kompensation und will kein Theil von den? andern etwas 'erstattet verlangen.

H VI. Die gerichtlichen Kosten der Rcvisions-Jnstanz und die Descrviten ihres Sach¬

walters tragen die Herren Revidenten allein, und sie wollen über dieses zu den von den
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Herren Klägern in dieser Instanz erweislich aufgewendeten außerordentlichen Kosten in

der Maße beitragen, in welcher sie Lehnfolger des verstorbenen Herrn Baron Hainriab

^Voll van überslsin geworden sind. Übrigens wollen sich die Herren Transigenten
8 VII. gerichtlich zu dem Inhalte dieses Vergleichs bekennen, und sollen die Kosten

der Abfassung und Rckognition dieser Urkunde nach Proportion der derinaligen durch den

Rezeß vom 29/23. cknnr. e. n. bestimmten Vesitzratcn getragen werden.

So geschehen zudi'vsslainnnKkn, am24, Vavlm, undVViLsanIklLam 20. Vavlm, 1825,

(I-, 8.) Gustur Molpk Freih. von Eberstein, Major a. D., für sich und in

General-Vollmacht seiner Brüder, welche in Abschrift beilicgt.

(H. 8.) Lrust tliU'I kiitlolpb 4ustrvix von Lbövstsin für mich und besage bei¬
liegender Generalvollmacht meines Bruders Varl lleiniüeü üllvistin»

Vilbelm v. Illler-Mei'stein zu Uinclen.

(II. 8.) Job. Milbelm Ferüiumul Mnupwrli Gankiml-Bevollmächtigter des Herrn

Staatsministers Marl Tbcoüor NoBeM Freihcrrn von lüborstoin zu Vaiin?,

Als im I. 1825 der kurz vorher bestellte Pfarrer Fuhrmann gestorben mar,

meldeten sich zu dieser ausgezeichnet dotirten Stelle nahe an 80 Bewerber. Gustav

glaubte nach einer früheren gelegentlichen Verständigung mit seinem Bruder Franz

einen glücklichen Griff zu thun, wenn er die Stelle dem damaligen Pastor in Gouna

bei Sangerhausen, Wollweber, übertrüge; er benachrichtigte diesen von seinem Entschlüsse,

ihm die Stelle verleihen zu wollen und ersuchte ihn, offiziell bei ihm darum einzukommen.

Nr. 48. HUivatllhreitien des Kastors Wollweüer an den Major Gustav Ädokpli

Arlirn. v. Oberstem ck. <1. Gonna, 24. Kebr. 1825.

Hochwohlgcborcner Herr, Hochverehrter Herr Major! Das gütige Schreiben Ew.

Hochwohlgcboren Gnaden hat mich So angenehm überrascht, daß ich in diesem Augen¬

blicke außer Stande bin, Ihrem besonderen Wohlwollen würdig zu danken! Meine

Freude kann rein keine Worte finden. So wird denn die Fürsehung durch Ihre gütige

Unterstützung mich bald näher zum Ziel führen. Halten Sie sich überzeugt. Verehrter

Manu, daß Sie Ihre Gnade an keinen Unwürdigen verschwenden werden. Morgen

werde ich mich beehren, das Anhaltnngsschreibcn, entweder in Person zu übergeben, oder,

daferne mich Umstände abhalten sollten, solches durch einen Expressen einzusenden. Der

ich mit schuldiger Verehrung beharre Ew. Hoch- und Wohlgcboren untcrthäniger
N'olwcber.

Nr. 49. Änljaktttttgs-Schreiben des H/st. Wollwelier <1. ,k. Gonna, 23. Kevr. 1825.

Gnädige, Hoch- und Wohlgcborenc, JnsonderS Hochverehrte Herren! Wenn das

durch den Tod des Prediger Fuhrmann neuerlich erledigte Pfarramt zu GeHofen den

heißen Wunsch nach Verbesserung meiner Lage dringend bei mir aufregt, so werden Ew.

Hochwohlgcboren Gnaden es mir gütigst verzeihen, wenn ich es wage, Hochdieselben

bittend anzugchen. Je weniger ich es mir aber erlaube, durch eine breit ausgesprochene

Schilderung sowohl des mäßigen Einkommens meiner beschwerlichen Stelle, als auch der

für mich so drückenden Folgen einer länger denn sechs Jahre getragenen Substitution

lästig zu werden, desto mehr wage ich cS nicht nur in Unterthänigkeit, sondern auch mit

freudigem Vertrauen zu bitten.

Die Fürsprache, mit der Sich Männer von Würde, Umsicht und Bildung bei

Ew. Hoch- und Wohlgeboren für mich verwendeten, spricht ebenso ermnthigcnd, als

ehrenvoll für mich. Die gnädige Erfüllung meines Gesuchs würde dem Glücke meines

Lebens einen neuen Zuwachs geben und mich zur feurigsten Dankbarkeit und dem

eifrigsten Streben einer Solchen Wohlthat würdig zu werden, entzünden, zugleich aber

auch die Huldigung der Verehrung bleibend machen, mit welcher ich beharre Em. Hoch¬

wohlgcboren untcrthäniger Diener MoUwrbcr.

Leider aber bewährte Wollweber, der bis zum Jahre 1849 die Pfarre innehatte,

das in ihn gesetzte Vertrauen nicht. In dem ersten Jubel über die ihm ohne sein
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Zuthun in dm Schoß gefallene Stelle hatte sich Wollwcbcr dem die Special-Verwaltung

der Patronatgeschäfte und in Gemeinschaft mit dem Superintendenten die Kirchen-

Inspektion führenden Justizamtmann gegenüber aus freien Stücken erboten, er werde

zu dem höheren Orts befohlenen Neubau der Kirche 1000 Thlr. aus seiner Tasche bei¬

tragen. Diese schon lange schwebende Bauangelcgcnheit hatte sich dann noch durch

manigfachc Verhandlungen mit dem Konsistorium, der Kirchen- und Schulabtheilung der

Mcrseburgcr Regierung und dem Bauinspektor hingezogen; endlich aber setzte es

Wollwcbcr, auch die Gemeinde leicht zu seiner Ansicht bestimmend, durch, daß kein

Neubau, sondern nur eine — sehr überflüssige und noch dazu fehlerhaft ausgeführte

Reparatur vorgenommen wurde. Als er nun nach Beendigung derselben und bei der Abnahme

der Baurcchnungcn von dem Justizamtmann um Einzahlung der von ihm zugesagten

1000 Thaler ersucht wird, erwidert er: „I bewahre! zu einem Neubau habe ich mich

erboten gehabt, 1000 Thlr. zu geben, nicht aber zu einer Reparatur!" Nicht indessen

dieser Zug allein charakterisirt ihn zur Genüge — er machte sich auch noch eines kunst¬

archäologischen unverzeihlichen Vandalismus schuldig in Bezug auf die Denkmäler, mit

denen die Gehofener Kirche reich ausgestattet war. Er hatte dem damals noch kranken

Major Gustav Frhrn. v. Eberstcin, als er diesem Anzeige von der Inangriffnahme der

Kirchenreparatur erstattete, geschrieben, sein Patronatsherr brauche sich nicht nach GeHofen

zu bemühen, er habe bereits namentlich für die Unterbringung der Denkmäler auf das

Beste gesorgt! Wie aber hatte er solches gcthan! Das prachtvolle, noch bis dahin

intakt und in seiner ursprünglichen Schönheit erhalten gebliebene Epitaphium des Aeld-

marschalls Ernst Albrecht v. Eberstein und seiner Gemahlin Ottilie Elisabeth v.

Ditfurth, welches von einem Schüler des berühmten Bildhauers Norssni gearbeitet

worden mar und 0000 Thlr. gekostet hatte, war nach Aussage der Maurer Burkhard,

Kürbs und Mehrstedt zu Gchofcn — auf Wollweber'S ausdrückliche Anweisung zer¬

trümmert und in Stücke geschlagen worden!

Auf diesen Vandalismus beziehen sich die in der 2. Ausgabe der „Beigabe" auf

der Rückseite der die Denkmalrcstc wiedergebenden Abbildung abgedruckten Worte von

Otto Moser, welcher Anfang der 30er Jahre sich in Gehofcn aufhielt: „Noch

könnte ich das herrliche Denkmal zeichnen, rechts der Feldmarschall in vollem Harnisch,

den Helm zur Seite, links die Gemahlin, beide vor einem Kruzifix kniecnd, das Ganze

von zierlich gearbeiteten Wappen der verwandten Adelsgcschlcchter umgeben. Daß dies

kostbare Epitaph so vandalenhaft verwüstet werden konnte, habe ich dem sel. Pastor

Wollmeber noch heute nicht vergeben."

Bei Gelegenheit der feierlichen Beisetzung der Leiche Ernst Albrccht's v. Eberstein

(21. Nov. 1076) fügte der Geistliche seiner Rede auch einen „Lebenslauf unsers höchst¬

seligen Herrn Gcneral-Feldmarschalls" ein. In der Leichenrede sagt der Gehofener

Pastor Eln'iskopstorns Stegmann: „Weil aber unter den Helden und Edelen gebräuch¬

lich, daß ihnen kostbare herrliche Nonnmeuta von poliiten Steinen mit oben zuge¬

spitzten Säulen und Pfeilern, auch sonst anderer Arten pflegen aufgerichtet zu werden,

daß ihr Harnisch daran gehängt und ihrer Ritterlichen Thatcn nach langen Zeiten noch

gedacht werden möge, gleich wie ein solches des Nuacmbeischcn Helden Jonathan'ö ge¬

wesen ist zc., oder auch das sehr kostbare, schwarz n»d weiß alabasterne unsers

hochsel. Herrn (?snsinl-Feldmarschalls allhier in dessen Erbbegräbnisse ze:

Demnach so wollen wir zu gehorsamer Abstattung auch unserer Schuldigkeit dem Hochsel.

deutschen Helden, Ritter und kursächsischem Gensrnl-Feldinarschalle von Eber¬
stein aufrichten: Ein Geistliches Nonnnient."

Das Erbbegräbnis zu Gchofen befand sich auf der Südseite des hohen ChorS

der alten Kreuzkirche und war mit einem prachtvollen Epitaph geschmückt: Vor einer

hohen und breiten Hintcrwand aus dunkelcm Marmor erhob sich aus einein reich ver¬

zierten Sockel ein von einem Giebel überdachtes Säulenwcrk aus Hellem, blau und

schwarz geädertem Marmor; den Giebel wieder zierten EngelSgcstalten. Auf der dun-

kelen Marmorplattc waren durch eingemeißelte, oben durch einen Rundbogen abgegrenzte

Vertiefungen zwei Abthcilungen (in der Größe aufgerichteter Grabsteine) gebildet, deren
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jede in Goldschrift die Namen der bezüglichen Ahnen enthielt, seitwärts jedes Namens
und in gleicher Höhe waren an vorstehenden Säulen, auf Vorsprängen derselben, die
zugehörigen Wappen aus durchscheinendem Alabaster angebracht;außer jenen Namen
enthielt jede der beiden Abthcilungcn noch eine achtvcrsige Strophe; ebenso trug der
untere Theil der Platte, gleichfalls in vertieften Goldbuchstabcn,die Bcstimmungs- und
Stiftungs-Jnschrift (s. unten). Vor der Mitte der Platte stand ein Kruzifix mit einem
wahrhaft künstlerisch gelungenen Christus; dasselbe, an dessen Fuße ein Wache haltender
römischer Soldat in hockender Stellung angebrachtwar, umstanden drei, etwa Vs Meter
hohe weibl. Figuren, den Glauben, die Liebe und die Hoffnung sinnbildl. darstellend.

Im Vordergrunde standen nun die lebensgroßen Statuen des Fcldmar-
schalls und seiner Gemahlin, und zwar kniete rechts vom Beschauer aus der
Feldmarschall, dargestellt in vollem, mit dem Elcphantenordcngeschmücktem Harnisch,
den Helm zur Seite; links kniete die Gemahlin. Diese Statuen und Statuetten sind
ebenfalls aus Hellem Marmor bczw. Alabaster gearbeitet.

Die an dem Grabmale angebracht gewesenen Wappen und Namen und Verse sind:
u) des Feldmarschalls:

t. v. Eberstein, 5. v. Trotha, 9. v. Bibra, ;z. v. Breitenbauch,
2. v. Stammcr, 6. v. Hoym, ;o. v. Feldheini, tl- v. Marnhold,
2. v. Lanterbach, 7. v. Schindel, N- v. Landskron, ^5. v. Hoberg,

1. v. Vssa, 8. v, Gablenz, ;2. v. Einsiedel, ;s. v. Heriß.

l>) der Feldmarschallin:
5. r. Ditsnrth, 5>. v. Münchhansen, 9. v. Schönborn, ;z. v. Langen,

2. v. Harthausen, s. v. (Quernheim, ;o. v. Biesen, v. Barsen,
2. v. Lardeleben, 7. v. Reden, v. Friesenhansen, ^2. v. Haselhorst,

r>. (Oeynhausen, 8. v. Kersenbrock, (2. v. Amelunxen, zs. v. Kanne.

Auf der ersten Platte stand:
In Jesu Hab ich fnnden Mensch j ^ . l Gerechtigkeit und Leben,

Dann Jesus hat für nieine Sünd s ) sich in den Tod gegeben.
Durch Iesum bin ich Gottes Kind, ein HimmelsErb der Gnaden,

Dann Jesus hat des Vaters Jörn auf sich geladen.

Mit Jesu kann ich über tvelt, Tod, Holl und Teufel siegen,

Dann Jesus hilft durch seine Kraft mir seinen Ritter kriegen.

In Iesn will mit Freyden ich ans diesem Grabe gehen,

Bey Jesu mit der Engelschaar zur Rechten Gottes stehen.

Auf der zweiten Platte stand:

Das beste Himmels Kleinod j ^ , j göttlich Dreifaltigkeit,

Das höchste Gut die Ewigkeit s s die dreifach Einigkeit.
Dies ist die Kraft, so mich erhielt in mancherlei Gefahr;

Dids ist der Trost, der mich erquickte, wenn ich in Rötheu war;

Dies ist das Licht, so mich geführt znm Himmel, seinen Anecht;

Dies ist das Kleinod, so da ziert mein ritterlich? Geschlecht.

Drum lob ich dieses Kleinod mir, göttlich Dreifaltigkeit,

Drum ehr ich dieses höchste Gut, die dreifach Einigkeit.

Die Bestimmungs- und Stiftungs-Jnschrift lautet:
.-tun» 1665

hat der hochwohlgebohrne Herr Ernst Albrecht von Eberstein, Ritter, Dero zu Danemark,

Norwegen Königl. Mass, bestallter GeneralFeldMarschall, Gouverneur Dero vestungen und Miliee

in denen Fürstenthümer Schleswig Holsiein, Droste der Herrschaft Hinneberg, auch (vbrhtcr zu Roß

und Fuß, ans GeHoven, Rcuhans und Hasscnbrnch Erb und Gerichtsherr, auch Inhaber der Amter

Leinuugcn und Mornngen, Ihm, seiner Herzliebsten und geliebten Kindern dieses Epitaphium
zum Gedächtniß aufführen lassen.
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Zwar schon im vorigen Jahrhunderte hatte dies kostbare Denkmal durch Herab¬

stürzen der Bedachung einige, jedoch unwesentliche Beschädigungen erlitten, war aber in

den Hauptthcilen bis in das erste Drittel dieses Jahrhunderts erhalten geblieben; erst

bei Gelegenheit einer an der Kirche vorgenommenen Reparatur ist es zertrümmert worden.

Es sind gegenwärtig außer den Rümpfen der beiden größeren Statuen nur noch

vorhanden: die beiden zugehörigen Köpfe, der Helm, die Statuetten von Christus und

von dem römischen Soldaten, ferner zwei der weiblichen Figuren, einige Säulen-Kapitäle

und das Bruchstück eines Wappens.

Ende März 1859 habe ich, Louis Ferdinand, die Trümmer der Statue des Feld¬

marschalls zusammengepaßt und dann eine genaue Zeichnung davon gefertigt. Auch das

in der alten Gchofener Kirche befindlich gewesene Waffendenkmal des Feldmarschalls

habe ich zu jener Zeit durch genaue Aufnahme abgezeichnet und später durch'Lithographie

und Lichtdruck vervielfältigen lassen (s. meine „Beigaben").

Der oben genannte Minister Freiherr v. Ebcrstein starb am 29. April 1833 zu

Mainz. Als diese Todesanzeige dem Vetter des Verstorbenen, dein Major Gustav

Adolph Frhrn. v. Ebcrstein (meinem Vater) in Groß-Lcinnngen zugekommen war,

ordnete derselbe, als Leiter der Familiengeschäftc, sofort an, daß in GeHofen, als wo¬

selbst der Verstorbene Kompatron über die geistlichen Institute gewesen war, das nach

dem sächsischen Provinzialrcchte gesetzliche und auch observanzmäßige ckwöchcntliche Trauer-

läutcn zu bewirken sei. Auf einen Wink des Pastors ordnete die Gemeinde zwei ans

ihrer Mitte ab, damit dieselben den bei ihnen beliebten Major, von dem sie schon

Manches in Güte erreicht hatten, zur Zurücknahme der angeordneten Maßregel bestimmen

sollten. Derselbe legte ihnen jedoch dar, wie er, der mit seinen Brüdern der Lehnserbe

des ohne Söhne gestorbenen Ministers sei, gerade in diesem Falle auf die strikte Hand¬

habung der gesetzlichen Observanz halten müsse, weil sonst die hinterlassene Familie des

Ministers das Unterbleiben des Trauerläutcns als eine absichtliche Vernachlässigung der

schuldigen Rücksicht aufzufassen vollen Grund hätte; das überzeugte sie aber noch nicht,

sie machten vielmehr geltend, der Minister habe sich nie in GeHofen sehen lassen, für

einen, der sich nicht um sie bekümmert habe und den sie gar nicht könnten, hätten sie

auch nicht nöthig, zu trauern; wenn aber, setzten sie hinzu, er, der Major Gustav, sterbe,

wollten sie mit Freuden gleich 8 Wochen läuten! womit aber dieser sie bittet, sich noch

ein wenig zu gedulden.

Da der Neubau der uralten, lange vor 1309 erbauten Kirche zu GeHofen

( 5IU. Gehofcn wird unter dein Namen IIotün schon in dem Uravlarium 81. ImIIi

unter den Schenkungen Pipin's an die Abtei Heesfeld aufgeführt) bereits im vorigen

Jahrhundert ventilirt worden mar, und da die geistlichen Behörden die Angelegenheit

nicht länger mehr hinzögern lassen wollten, so reichte mein Bruder Moriz Lcbrccht im

I. 1857 der k. Regierung in Merseburg einen Entwurf zu einer in rein gothischem

Style massiv in Nebracr Sandstein zu erbauenden Kirche ein. Diesen schönen, später

in den Jahren 1866 bis 1868 zur wirklichen, dein ganzen Unstrutthale zur Zierde

gereichenden Ausführung gekommenen Entwurf war er so glücklich durch die innige

Freundschaft zu erlangen, welche ihn mit dein Architekten Sr. Majestät des Königs

Geh. Ober-Baurath Stiller verband. Aber nicht etiva erbat er sich solchen von dem

berühmtesten Kirchcnbaumeistcr des Jahrhunderts, sondern Stüter erbot sich aus freien

Stücken und in zuvorkommendster Weise zur Anfertigung, nahm es sogar übel, daß

Moriz bereits mit dem später durch seine mit Ende in Berlin ausgeführten Bauten

bekannt gewordenen damaligen Bauführer Böckmann in Unterhandlung getreten und

denselben dazu gewonnen hatte. Stüter beauftragte zunächst den damals für ihn die

Restauration des Portals der Schulpforta leitenden Bauführer Ende mit den Vor¬

arbeiten der Aufnahme der alten Kirche und des Situationsplancs. Da indessen Ende

infolge einer Mahnung der Akademie, um ein als Preis gewonnenes Reisestipcndium

nicht verfallen zu lassen, nach Italien reisen mußte, so beauftragte mit jenen Vor¬

arbeiten Stüler nunmehr den jetzige» Ober-Hosbaurath Persius (den Vollender der

Burg Hohcnzollcrn), der dann auch später im I. 1858 den Anschlag fertigte. Nach
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dein am 1. Febr. 1859 begonnenen Abbruche der alten Kirche, Aushebung der Überreste

mehrerer Ebcrstcinischer Vorfahren (Philipp's, des ersten Erwerbers von GeHofen,

des Feldmarschalls Ernst Albrecht und seiner Gemahlin, des Domherrn Anton

Albrccht u. a.) ans den unter dein Mittelgange der Kirche bczw. in einem besonderen

Aiigebäude gelegenen Grabgewölben und nach Einebnnng des die Kirche umgebenden

alten Bcgräbnisplatzcs erbaute Moriz zunächst eine Jnterimskirche und brachte in

dieser nicht nur das schöne von Anton Albrecht v. Ebcrstcin und seiner Gemahlin

geb. v. Rössing gestiftete, leider aber in Roccoccostyl reich ausgeführte große und 55 Fuß

hohe Altarstück und die altei? Denkmäler unter, sondern versah dieselbe auch ivieder mit

einer aus der alten vandalcnhaft zerstückelt gewesenen großen Orgel durch einen geschickten

Orgelbauer hergestellten kleineren, aber für den Zweck ausreichenden Orgel. Vierzehn

Tage vor Ostern konnte bereits in dieser Jnterimskirche Gottesdienst abgehalten und

zum Palmsonntag die Konfirmation vorgenommen werden, nachdem erst am 2. März

mit dem Abbruche der Kirche begonnen worden war.

Nm den im Jahre 1848 in der Gchofener Gemeinde herrschenden Geist zu be-

urtheilcn, können folgende Schriftstücke dienen, welche ihn plastisch kennzeichnen:
Nr. 50.

Hochwohlgeborencr Herr, hochzuvcrehrender Herr Baron! Seit geraumer Zeit herrscht

in unserer Gemeinde eine große Mißstimmung darüber, daß dieselbe neben den schweren

Staatslastcn fort und fort den harten Druck von Prärogativen der Rittergüter tragen

müsse, welche aus dein Mittelalter, den Tagen des Faustrechts und der Knechtschaft,

herrühren, und als schmachvolle, längst die Menschenwürde höhnende Denkmale des

Fendalwcsens dastehen. Um so größer ist die Entrüstung über das Fortbestehen sener

erdrückenden Lasten, als der größte Theil derselben — mir dürfen es frei aussprechen —

im Laufe der Zeit mißbranchswcise mehr und mehr ausgedehnt worden ist. Die Be¬

sitzer der Rittergüter üben die Gerichtsbarkeit und die Polizei gemalt ans; die

Gerichtshaltcr und Polizeivcrweser stehen in ihrem Lohn und Brot und es liegt bei

solchen Verhältnissen in der menschlichen Natur, daß durch diese mehr oder weniger nur

ihr Interesse auf Kosten der Gemeinde vertreten worden ist und noch wird.

Unsere Gemeinde vermag solchen Druck nicht länger zu ertragen und verlangt

1. daß die Ausübung der Gerichtsbarkeit und der Polizei dein Staate über¬

lassen wird;

2. daß die Wahl und Bestellung des Schulzen lediglich von ihr erfolgt;

3. daß die Besetzung der Prediger- und Schullehrer-Stcllen durch die Gemeinde

bewirkt und von den Besitzern der Rittergüter dabei nur ebenso mitgestimmt wird,

wie von jedem Gcmeindc-Mitglicde;

4. daß jeder neue Rittergutsbesitzer gleich einem Gcmcinde-Mitgliede seinen Kirchen¬

stuhl löst und bezahlt, auch das Trauerläuteu fortfällt und die durch die Ge¬

meinde beschafften Glocken und Orgel deren unbeschränktes Eigcnthnm verbleiben;

5. daß die Rittergüter die Jagd allein auf ihren Grundstücken ausüben, und jedem

die Ausübung derselben auf seinen Grundstücken frei bleibt;

6. daß die Rittergüter nach Verhältnis ihres Bcsitzthums zur Instandhaltung der

öffentlichen und Kommuualstraßen und Wege, namentlich auch der Straßen im Orte

beitragen und das bei Jahrmärkten zu erlegende Stättcgcld dazu verwenden;

7. daß alle den Rittergütern zu leistendenFrohnden, alle denselben zu entrichtenden Na¬

tural- und Gcldzinseu und insbesondere alle und jede Lehngelder erlassen werden;

8. daß das Holz in den Forsten der Rittergüter nicht mehr in Auktionen, sondern

lediglich nach der Forsttaxe in den Staatsforsten verkauft und der Gemeinde das

Laubsammeln in den Rittergutsforsten während des Frühjahres und Herbstes an

zweien Tagen wöchentlich zugestanden wird;

9. daß die Rittergüter sich aller exclusivischen Gewerbe-Berechtigungen,

namentlich des Lumpen- und Aschen-Sammelns und der Cavillcrei begeben, und

1V. daß die Behütung der Kornhöhe und des kleineu RietheS aufhört und der Ge-



meinde gestattet wird, ohne vorgängige Separation eine Schäferei zu halten und

die ganze Flur ebenso zu behüten wie die Rittergüter.

Alles dieses verlangt und erbittet die Gemeinde von Euer Hochwohlgeboren ohne

Schadloshaltung. Wir sehen uns nothgedrungen, Ihnen die schleunige Gewährung

dieser Bitten der Gemeinde aufs dringendste ans Herz zu legen; ja wir müssen dringend

bitten, die schriftliche Zusicherung der Gewährung nicht über 48 Stunden hinauszu¬

schieben, da die Ausregung in derselben den höchsten Grad erreicht hat, und wir jetzt,

wo jede Zeitung den Beweis liefert, daß allenthalben im deutschen Vaterlande die gänzliche

Befreiung von allen Feudallasten mit vollem Erfolge begehrt ist — nicht einen Augen¬

blick mehr dafür stehen können, daß nicht wilde Ausbrüche des lange verhaltenen Un¬

willens erfolgen.

Aus der Gewährung des größten Theils der Bitten unserer Gemeinde erwächst

Ihnen nicht der allergeringste Nachtheil, und jedenfalls ist das Opfer, was Sie dadurch

der Gemeinde bringen, bei Ihrem großen Besitzthume kaum des Neimens werth. Als

Vater der Gemeinde werden Sie aber gefeiert werden, mit dankerfülltem Herzen wird

Ihr Name selbst von unseren späteren Nachkommen genannt werden, wenn Sie den ge¬

rechten Bitten der Gemeinde durch deren unbedingte und schleunige Erfüllung entsprechen.Wir, die unterzeichneten Deputirten der Gemeinde, verharren in aller Hochachtung
Euer Hochwohlgeboren ganz ergebenste

Reifenstein. Andreas Kettncr. Meitz. Lie. . . Rammelt. Dietterich.
Mehrstedt. John. Thomas. Keltner. Kammlott.

GeHofen, den 23. März 1843.An den Herrn Baron von ltlbsi-stoin Hochwohlgeboren zu llorla.
Auf dies in der That monumentaleBittgesuch (!) schickte wein Vater, der k. pr.

Major a. D. Gustav Adolph Frhr. v. Eberstein, als seine Antwort folgenden
Ministerialerlaß:
Nr. 51.

In mehreren Ortschaften Schlesiens haben die Einwohner durch Drohungen oder

Gcwaltthätigkeiten die Gutsherrschaften gezwungen, Erklärungen auszustellen, wodurch

sie auf die ihnen gebührenden Grundzinsen, Abgaben oder sonstigen Leistungen, auf

Gerechtsame und Nutzungen Verzicht leisten und Verpflichtungen verschiedener Art zu

Gunsten der Verpflichteten übernehmen.DergleichenErklärungen sind rechtlich völlig ungültig, weil sie erzwungen sind.
Diejenigen, welche sie abgegeben haben, sind nicht daran gestunden und können

zur Erfüllung dessen, was ihnen durch Drohungen oder Gewalt abgedrungen ist, weder

von Gerichten noch von andern Behörden angehalten werden.

Diejenigen aber, welche sich solchen Zwanges schuldig gemacht haben, oder das,

was sie dadurch erlangt zu habcu vermeinen, durch Drohungen oder Gewaltthätigkeiten

durchzusetzen versuchen sollten, werden den Kriminalgerichten überwiesen und mit aller

Strenge des Gesetzes bestraft werden.

Ich warne daher ernstlich und wohlmeinend, sich nicht irre leiten zu lassen, nicht

Eigcnthum, Recht und Gesetz zu verletzen. Wer sich dennoch, wie dies schon geschehen,

dazu verleiten läßt, kann dadurch niemals Nutzen, er wird nur Schaden für sich und

sein Eigenthum erlangen. Berlin, den 27. März 1848.Der Minister des Innern von Aucrswald.

Auf dein Trebraischen Hofe zu GeHofen hat sich 1583 mit Georg Sittig'S v. Ebcr-

stein Frau die famose Gespenstergeschichte zugetragen.

Nr. 52.



Warhafftige und gründliche

T^es
mit der Hoch-Adelichen Frauen

Fr. Philippinen Agnese»
von Dberstei»,

Gebohrnen Wertherin, aus dem Hause
Brücken,

Begebenen seltsamen vatus, und dero bißherigen
Zustandes, alhie zu GeHofen in der Grafschafft

Manßfeld,

Zuwider deuen davon soust iu de» Druck ausgegangeneu
verschieblichen ungleichen Rslationidus.

Wie dieselbe aus einem viai-ch und Zeugnissen anderer bey-
wohnenden glaubwürdigen Personen,

Auf Berwilligung

des Hoch-Gräfl. Manßseldischen Oonlilwrii
in Eißleben

zusammen getragen hat

Bernhard Thalemann,
loch und der Frau von Ebersteiu Beicht-

Vater, w.

Gedruckt zu JENA, im 1687. Jahr.
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Imillerus ?om. 3. Altenburg,

flol. 933.

H»^Zr Christen sollen wissen, daß wir in der Welt und in des Teufels Reich sind, da
diel tausend Teufel sind, und was Böses und Unglückhafftes gcschicht, sollen wir

wissen, daß es vom Teufel geschicht.

A. Z.

B man zwar niemals ihine vorgesetzet, den höchstbetrübten (lasnm, den der

gerechte GGTT aus seinen gewissen und uns unbekandten Ursachen, biß

hieher über die gottsfürchtige und fromme Hoch-Adeliche Frau, Arau Philippinen

Ägnestlt von Ebcrstein, gebohrne von Wehrterin, aus dem Hause Brücken, alhier

verhenget, in einer Schläfst public zu machen, sondern vielmehr mit stillc-scyn und

hoffen sich gestärcket, und des Allmächligen GGttes hülffe bey dein langwierigen

Treutz, samt einem srölichen Ausgange in Gedult erwartet; So hat man doch

nicht nur seither erfahren müssen, wie sowol in der nähe als ferne an iL hur- und

Fürst!, auch wol Aöniglichen Höfen von diesem statu vielfältige ungleiche Relation««

und li'aäitiones llisseiuiuiret, solche Legenden auch, nach Art der Lügen, als Schncc-

ballen gewachsen, und mit allerhand ungereimten Ausätzen vermehret, und plausibel

gemachet werden wollen: Sondern es hat sich auch für wenigen Tagen jemand gar

bethören lassen, nicht ohne Beschimpffung des vornehmen Hoch-Adl. Hauses, und

hohen Anverwandten, deren er billich schwere und unwarhaffte Dinge, zu mehrer

Bekränckung derer Interessirten, bey ihrem schweren Leydwcsen, sonder einzigem

Schein der Warheit nicht hätte erdichten, vielwcniger llevulZären sollen, vielleicht

aus bloßem Geitz und Gewinnsucht eine Schartecke: Das Gehoffischc Nonnen-

Gespenst genannt, in öffentlichen Druck heraus zu geben, darbey er aber seines

Nahniens und Gries, wo solches geschmiedet und gedrucket worden, vergessen.

IDann dam: solcher gestalt der donoipieut gar übel inl'oriuiret, und ihme geringe

Wissenschafft von diesem Anstände beygewohnet, deme auch wenig oder nichts

angehet, ob der Herr von Eberstein sein Guth mit dieser seiner Liebsten erhcyrathet

oder nicht, und derselbe weit besser gethan, wenn er mit seiner irrigen Beschreibung

zu Hause blieben, als daß er in ein frembdes Ambt gegriffen, und die Welt mit

einigen ohne das gar gemeinen Anwarheitcn anfüllen helffen, wodurch manches

wohlgesinntes Gemüth hintergangen und bethöret zu werden pfleget: Als ist man

dannenhero gemüßiget worden, auf Erlaubniß des Hoch-Gräfl. Wanßfeld, Ehr¬

würdigen (lousistorü, als meiner Herren Luperiorum, und Verlangen des Hoch-Edlen

Herrn von Ebersteins, solchen Bogen, und andere fälschliche Erzehlung mehr, noth-

dürfftig abzulehnen, und hingegen zu Ausbreitung der Ehre des gerechten Gottes,

dessen Gerichte an seinem Hause ansähet, und also gemeiniglich die Frömmsten in

der Welt am meisten betrifft, auch zu Rettung der guten Ram, und Nahmens dero

Hoch-Adl. Fr. Datieutin, welcher man oum provoeatüons all oousoioutiam olsrioam

den Tittul einer rechtschaffenen thätigen Glaubens-Thristin ohne einige Ruhmredigkeit

beilegen kau, so in ihrem schweren Leidens-Aampff allzeit mit höchster Gedult und

Hertz-eiferigem Gebeth ohnermüdet durch GGttes Geist und Arafft heldenmäßig

gekrieget und obgesieget, auch darbey aus heiliger Demuth sich des Treutzes Ehristi

gar nicht geschämct, wie denn ferner zu Steuer der gedruckten Warheit in diesen

eilfertigen und geringen Zeilen, gründlichen Bericht allen mitleidigen und der War¬

heit begierigen hertzen abzustatten, dadurch verhoffentlich die wider unfern Willen

üislrabirte ungleiche Beschreibungen dieses Rnonz-mi, und anderer,

von sich selbst fallen werden.
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(^S verhält sich aber der Zustand, wie er aus den? bey diesen? 0a8N gehaltenen

Viario auffs kürtzeste kxeerpiret, folgeiider Alaßen: Neh»?Iich von? 9. oetebr. s68o.

bis dei? s5. es??8ä. hat der Hoch-Adeliche?? Frau Bericht nach etwas Ansichtbahres

gleich als mit einer sehr kalten Hand dieselbe so wohl bey Tage als Nacht, wenn

sie auff ihren Bette eil? wenig Ruhen wollen, etzliche mahl an Händen und Armen

geknippen, welche Knippe gleich mit Blute ziemlich hoch, wie der Augenschein aus¬

gewiesen, unterlauffen und sehr geschmertzet, iedoch hat wie gedacht, sie dießmahl

nichts dabcy gesehen, sondern nur ein heimliches flispern in den Ghren angemercket:
Daß wenn es sechs schlaflkn würde, sie mit auff den Hof gehen, und einen ver¬

borgenen Schah daselbst heben solle; And hat man die Hoch-Adeliche Frau bey

ihren Händen nicht so fest halten können, daß ihr nicht solche mit Gewalt zurück

gezogen, und plötzlich ferner geknippen- Insonderheit wäre auch an obgesagten

9. oetobr. zu Abend ihr eingcflispert worden: Weil sie kurtz vorher umb sechs Uhr

nicht mit gehen wollen, solte sie dafür die gantze Nacht hindurch gequälet werden,

biß sie sich des folgenden Alorgends umb die sechste Stunde noch mit zugehen

bequämcn würde, welches aber die Hoch-Adcliche Frau beständig abgeschlagen, und

mit de??? angegebene?? Schatze durchaus nichts zuhun haben wollen, in welchem

Thristlichei? und sicheren Vorsatz ich alß unwürdiger Seelsorger, als mir voi? solcher

Begebenheit zeitig Nachricht gethan und meines Raths gepflogen, die intliM'tei?

biti^matg. auch an Armen und Händen von der Frau Patientin selbst gezciget

worden, dieselbe bey ihrer grossen Von8terna.tic>i?, nach allen Geistliche?? Viwmögm,

so nur GGTT dargcrcichet getröstet und auffgerichtet.

Am fS. oetobr. nach gehaltener Bethstunde, hat sie ihre??? Berichte nach ins

Gesichte bekommen und neben ihr stehend wahr genommen eine?? Geist in Gestalt

einer weiß eingekleideten Nonne mit eine??? rothen Treutz auff de??? Haupte bezeichnet,

und einem Vater no8tsr in der rechte?? Hand auch weissen Vorsteck-Tüchleii? für den?

Alunde, wie die von Adel bey Leich-Begängnissen zu tragen pflegen.

Dieses Lpsetrun? nun, swiewohl es sonst niemand gesehe??) hat die Hoch-

Adelichc Frau die Nacht nicht eine Alinute ruhen lassen, auch ob sie wohl voi?
6. bis 7. Personen gehalten worden, hat man dennoch abermahls viel Knippe an

Händen Schuldern und andern dero Gliedmaßen, so ihr der Geist, ihrer Aussage

nach, iutÜAiret, vermerckct. Nachmitternacht hat der Hoch-Adcliche Herr von Ebersteill

ihr Liebster, welcher damahls an eine??? Fieber latwriret, sich aus seinem Kranckcn-

Bette ii? Anmuth erhoben, und zu den? Lxeetro gesaget: Wenn es der Teuffel

wäre, was er in seinen? Hauße zuthun, und warumb er seine Frau so quälete :e.

Worauff es geantwortet sdoch das es auch sonst niemand als die Hoch-Adeliche

Frau ihren? Vorgeben nach allein gesehen und gehöret:) Es wäre kein Teuffel,

sondern eine von Trebra, hätte vor langer Zeit des Krieges Unruhe halber eine??

Schatz ii? ihren? Hoffe, sso hiebevori? das Trcbraische Gnth genannt, welches wohl

gedachter Hoch-Gdeler Herr von Ebersteill voi? seine??? Herr Vater den? sel. Herrn

Vleueral Feld-AIarschall voi? Eberstein ererbet, an einen? sicher?? Grthe sden es

hernach zu einer andern Zeit derselbe?? gezeiget; Allwo aber nicht vorher eine

Tapelle wie der ungleiche dieribent ii? seiner Schartecke vorgibt, sonder 8ulv, Iwn.

Kuh-und Schweins-Stelle gestanden) versetzet, wäre solchen wieder zu heben durch

den Todt verhindert worden, welchen Schatz sie, und niemand anders haben solte,

weil sie ihre Stube und Zimmer so er sder Geist) sollst bewohnet so hübsch rspariren

liesse. Auch immer weiter angehalten, daß sie bey bevorstehender 6ten Stunde mit

gehen, mich als ihren Beicht-Vater und andere in? Hause mit nehmen, darbey

beten, auch sonderlich das Lied: Freu dich sehr 0 meine Seele :c. singen, und ihr

keii? Leid wiederfahren solte; 'Würde auch gleich der daselbst liegende schwartze

Hund sie etwas schrecke??, so wolte er doch solchen nehmen, und hinweg führen,

daß er ihr also nicht schade?? könte. Auch hätte der Geist der Hoch-Adelichen Frau

de?? Schatz beschrieben: Daß es eine silberne Kanne, worinne 3. Vater i?o8tsr
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legen, welche sie in eine Tatholische Airche wieder verehren, wie auch drcy schöne

güldene Ringe so dein Hoch-Adelichen Vbersteinischcn Geschlecht überlassen werden,

und dasselbe davon gut Glücke zugewarten habe,: solle, in übrigen auch dabey ein

groß stück Geldes an Golde und Alber verstanden wäre, davon vor allen Idingen

sie ihme dem Lpsotro einen Grabstein auffrichten und diese Worte darauff ein

hauen lassen solte-
ksabe danck vor deine Gaben,
GGtt der wird dich ewig laben.

Gin thcil des Schatzes auch solte zu Deckung der allhicsigen Airchcn und sonst

all pios usus verwendet werden, daß übrige aber die Hoch-Adeliche Frau vor sich

behalten, und denen Ihrigen zu Nutz kommen lassen; bey solchem Vorgeben hätte

der Geist auch ferner gesagt- Deine Tochter Lienen soll in Jahren auch einen

Achatz haben, so von meiner Achwester versetzt worden. Als nun mit diesen und

andern dergleichen Reden der Geist nichts ausrichten können, hätte er die Hoch-Adl.

Frau mit unabläßigen Aneipen ferner sehr gequälet, sie aber dennoch den: Geiste

sein Verlangen beständig ausgeschlagen, worauf er etlichemal zu weinen angefangen,

daß davon, gleich als mit Trähnen, das Vorstecktüchlein starck wäre genetzet worden,

biß endlich die stunde von 5. biß 6. Ahr mit großer Hertzens-Angst und Furcht,

bey AnHaltung mit dem Gebeth der Frau Datisntin und anderer Ambstchenden,

dießmal vorbey gegangen. Nachdem hierauf am s6. chusll. ich zu dcroselben frühe

morgens mich wieder eingefunden, habe von diesem easu mit ihr nach Grheischung

meines Ainbts weitläufftiger clisouriret, auch ein in der Til zu mehrern Trost und

Unterricht einfältig abgefaßtes Loriptum, wie sie sich bei diesen Tsutatimülnm

äiadoüois maxims psrieniosis swie man es ihrer Aviation nach nichts anders deuten

können) zu verhalten, zu sicheren Händen gestellet, welches sie auch mit großer Ver¬

gnügung angenommen. Ts hat aber gleichwol nicht allein diesen Tag, sondern

auch die folgende Nacht dieselbe abermals viel Anippe und Lt-i^mata auf vorige

maße, wie nicht weniger große Hertzens Angst wegen des, ihrem Bericht nach,

hinwieder erscheinenden Lpsetri empfunden, als welches beharrlich gesagt- Du solst
und must den Achatz haben - Da man auch bey kommenden NAttwoch den s 7. Ootobr.

zur Behtstunde in die Airche geläutet, und die Hoch-Adeliche Frau sich auch zur

Airchen erheben, und durch den Hof in Begleitung anderer gehen wollen, wäre

der Geist vor der Brücken zur lincken Aeite gestanden, ihr gewincket, und den Ort,

alwo der Achatz stünde, gezeiget, und als sie sich hinweg gewendet, den Akuff für

das Gesichte gehalten, und fortgegangen, soll derselbe ihr auf dem Fusse bis an die

Airchc nachgeschlichen, nach verrichtetem Gottesdienst auch auf dem Rückwege sie

wiederum!? verfolget, und ihr den Ort, woselbst sonst nichts als Achutt zu sehen,

unter einein großen Atein, der sich in die Höhe begeben, offen gewiesen habe skeines

weges aber, wie der übel inkormirte Asisrsnt die Leute bereden wil, sich die Erde

vor ihr weit aufgethan, noch der Achatz darinnen, an den schönsten Goldstücken,

Ducaten, Derlen, güldenen Aetten, und andern prsetiositäten in einer großen Pfanne

von ihr erblicket worden) und wie sie sich nun samt ihren Geferten mit fleiß davon

abgclencket, und zu entrinnen gesuchet, da soll der Geist umb Gottes willen, daß

sie doch etwas drauf werffen möchte, gebeten, auch sie bey ihrem Anter-Rock ergriffen,

und so fest gehalten haben, daß sie solchen kaum erhalten können. Aber es hat

die Hoch-Adeliche Frau sich dennoch los gerissen, und fortgeeilet. Worauf das

Gespenst unterschiedlichemal gesagt haben soll; Hättest du etwas drauf geworffen,

so hättest du nun den Achatz, auch keine ^ual und Achmcrtzen mehr zu gewarten,

hierüber auch noch innner angehalten- Aie solte sa sagen, daß sie, wenn die Zeit

kommen würde, mitgehen wolte, so würde sie nicht mehr also geknippen werden;

die Hoch-Adel. Frau aber es dennoch nicht thun wollen, wornach die (Zual mit

dem Aneipen und Hertzens-Angst sich täglich vermehret. Wie wir uns nun mit

fernerm hertzlichen Gebeth sowol public?« als privatim gerüstet, also hat man auch

bey dieser seltsamen Begebenheit, weil keine perhoffte Besserung erfolget, nicht unter-
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lassen, es sowol an höhern Ort zu berichten, und deßwegen Information einzuziehen,
als auch bey einer berühmten llllwoIoKischen VaeuAät ein Hsspoimum Informatoriuin
mit einzuholen, welche die Sache für sehr gefährlich gehalten, und nebenst leiblicher
Neäicin zu denen geistlichen Waffen mehr Anleitung gethan, zum Mitgehen und
Schatzheben auch gantz nicht rathen wollen. Als aber iemand von der Hoch-Adl.
Frau vornehmen Befreundten sie einsmals besucht, und der Geist eiserig nvAnret,
daß sie doch sa sagen, oder es durch einen andern thun lassen solte, hat dieser gute
Freund, wicwol nicht mit ihrem willen umbzusehcn, ob die geplagte Hoch-Adeliche
Frau ihrer Schmertzen entlediget werden könte, endlich ja gesaget, woraus, der
Frau Dat-iknlin Bericht nach, der Geist für Freuden gleichsam in die Hände
geklopffet, sich fröhlich angestellet, und ihrer eine Zeitlang mit kneipen verschonet,
nichts desto weniger soll er sich so wohl Tages als Nachts deroselben serner
pvmsöntiret, und auff das Mitgehen, wenn die bestimbte Zeit wieder käme, häfftig
gedrungen haben; über welcher oontlmürlichen Erscheinung, so damals schon fast
in die drey Wochen gewähret, so unbeschreibliche Älotus und Hertzens-Angst empfunden,
auch weder einigen Appetit zum Essen, noch ruhige Stunde oder Schlaff im geringsten
gehabt, worzu sich andere Natürliche 8ympt,oinat,a und hefftige LonvuIÄonsZ, nebenst
öftern, und fast unehlichen läpotAymiis ereignet, unrb derentwillen die Hoch-Adeliche
Frau gantz Bettlägerig und hinfällig worden, also daß nienrand anders besorget,
als daß sie darüber dieses zeitliche Leben lassen müsse, wie sie denn mit Betrübnis
aller Anwesenden am s7. sjn8Äkm Männiglichen gute Nacht gegeben, und sich zum
seeligen Abschiede fertig gehalten; Denn ob man wohl einem berühmten Herrn
Aoclionm holen lassen, und derselbe die besten leiblichen Nsäicamcnfa contra motn8
eonvnl8ivo8 aäliibiret, haben doch solche nicht Verfangen, noch der Zustand erträglicher
werden wollen, vielmehr hat sich, zumahl bey Ausgang der dritten Wochen das
schmertzliche weh, sonderlich Abends und Morgends von ö. biß 6. Uhren, und
offters drüber, also gehäuffet, daß man die grosse Angst und Bewegungen, auch
zugestoßenen Ohnmächten, davon die Hoch-Adeliche Frau offt mehr Todt als Lebend
geschienen, nicht ohne Thränen und Mitleiden anschauen können; welch Elend und
Jammer sie mit Gebeth und Seuffzen gedultig ertragen, da sonst ohne göttlichen
Beystand und Arafft unmüglich gewesen wäre, dergleichen unbeschreiblichen Zustand
eine Stunde aus zu halten, sondern es hätte wohl die Frau Üatisntin darunter
vergehen müssen. Den sä. Imjn8 sind auff Befehl des Hochgebohren Grafen und
Herrn, Herrn Johann Gcorgcns Grafen und Herrn zu Manßfeldt w. Meines
Gnädigen Herrn, dero Lousral 8npsi'intsnclsn8 und LonÄstorü I'rw808 (lllltH
Herr Johann Aößner, nebenst dem Hoch-Gräflichen <üon8i8toi'iaI-Regierungs-Hof-
und Lerg-Aathe (lllll:) Herrn Zaeob Friedrich Erfurten, runb mehrer Erkundigung
des Zustandes, und ferner Anordnung willen, von Eißleben anhcro gelanget; Da
dann in dererselben Beyseyn dieses Abends, und darauff folgenden Alorgends der
i'aroxy8MN8 abermahl sich hefftig erwiesen, auch soll der Geist der Frau Datisutiu
vor dem Bette sich hinwieder gezeiget, und bey diesen Herrn gestanden haben, wie
wohl er auch pro nunc von keinen sonst gesehen worden; Alan hat an allerhand
Vorsorgen und guter rühmlicher Anstalt zu Geistlicher Verpflegung und Leiblicher
Tuhr nichts erwinden lassen, den: lieben GGtt aber nochmahls stille halten müssen,
wie denn diese beyde Herrn <llommi88arü sich nicht gnugsam haben verwundern
können über die Daroxy8mo8 ck mot,N8 corpori8 ck c0väi8 oonvnl8ivo8 vkiismen-
ti88iiuo8, auch die Brust-Schläge welche iedermänniglich zu einer hertzlichen Erbarmung
bewegen müssen, bencbest dem hertzlichen und Andächtigen Gebeth dieser Hoch-Adclichen
Frau Babisnau und wie sie solches auff sich zu apMciren gewust, da es vielmahl
geschehen, daß wenn sie in die Ohnmächten gefallen, und man in dem Gebeth
immer fortgefahren, und unterschiedene Setze oder VKV8S ausgebetet, die Frau Dakisufin
iedoch wenn sie von den Zhrigcn mit grossen Allagen und Geschrey ist wieder auff-
gemuntert worden, und zu sich selbsten kommen, sie gleich in das Gebeth mit
eingefallen, als wenn sie conlümirlich mit gebetet hätte. Bey der Abreise dieser



— 104 —

Herrn blvmmmsarisu hat sich die Hoch-Adeliche .Hau l'at,i<zut,ju vor die Hoch-

Gräfliche gnädige Vorsorge und (lvmMWion in Antcrthänigkeit bcdancket, auch zu

fernerer Hohen Gnade allezeit empfohlen. Nach dieser Zeit hat sich die Ruhe und

der Appetit zum Essen allmählig wieder fanden, und haben die I'uroxysmi in

folgenden Tagen sehr abgewechselt, und bald gelinder, bald stärcker, doch die drey

letztern Notus gleichsam beym Abschiede, und wenns bald 6. schlagen wollen, allzeit

vslmmsntioi'ss gewesen, die schmertzlichen di<,igniutu auch, aus denen der Frau

vatisutin Bericht nach vom Geiste vorgebrachten Ursachen: Als daß etwan in der

Airchc dessen Bildniß beschimpffet, oder das Gesinde dem Teuffel gefluchet, und

was sonst mehr gewesen, nicht außen blieben, sondern ie zu Zeiten an den Händen

und Armen weiter gesehen und vermercket worden: Ob gleich die Hoch-Adeliche

Frau durch Göttliche Hülste sich so viel ihr möglich gewesen, auf geblieben und des

Bettes enthalten, auch mit zur Airchen und Tische gegangen ist.

Den ZV. Aovöinbsr als Freytag Abends da gleich der Solenne Büß und

Fast-Tag vorbey, und die Hoch-Adeliche Frau mit bey Tische gesessen, sähe man

wieder Gewohnheit außer denen ordentlichen Stunden, an ihr eine plötzliche XltEvÄt-iun

von einigen Hcrtzens-Stössen, welche aufs Befragen sie daher entstanden zu seyn

berichtet, weil der Geist unter währender Mahlzeit zur Stube hinein gekommen, zu

ihr getreten, und fröhlich in die Hand geschlagen, sagend: Ts wäre ihm lieb, daß

sie wieder mit zu Tische sitzen könte, und anbcy versichert, daß sie den Schatz noch

haben solte. Übrigens ist es in nachgehenden Tagen bey denen Abwechselungen
verblieben.

Den 3. veeember Montag posl vom. I. ^.ävout, haben sich nebst denen

leiblichen auch geistliche TsntMoims gefunden, sintemal die Hoch-Adeliche Frau den

gantzen Tag sehr traurig gegangen, und immer geweinet, auch endlich gesagt: Ob

sie denn eben alleine so eine große Sünderin wäre, daß G(Vtt sie für andern allen

so viel Elend und Angst erfahren liesse, :c. Deßwegen als ich zu ihr erfordert,

sie möglichst getröstet, und nach Vorhaltung eines und des andern Spruchs durch

GGttes Gnade es so weit gebracht, daß sie sich bald voeollissiret, und zu frieden

gegeben, ist auch folgende Tage nicht wieder dran gedacht worden, sondern es hat

sich die Gestrenge Frau ausser denen ordentlichen Stunden, welche täglich frühe und

Abends, von 5. bis 6. Uhr angehalten, alle wohl befunden; Maßen ich dann ihrem

Verlangen nach den 6. clito mit ihr nach Franckenhausen, so unweit von hier

gelegen, snicht aber, wie der Asksrent auch übel gehöret und berichtet hat, nach

Sondershausen, verreiset, da sie denn den gantzen Tag über wohl aufgewesen, biß

aus dcu Abend gegen 5. Uhren, da wir bald wieder nach Hause, hat sich ihre

gewöhnliche Angst, weil, dero Bericht nach, ihr das Lpoolrnm entgegen kommen

seyn, und sich zu ihr in die gesetzt haben soll, angefangen, darauf auch bey

ihrer völligen Anheimkunfft die Stunde mit unterschiedlichen Ohnmächten biß zu

6. Uhren unter hertzlichcm Zuruffung und Gebeth zugebracht worden. Von ciulo

an haben sich die Angst-Stunden Morgends und Abends was härter als sonst

erwiesen, weil ungemeine Brustbeschwerung und Hauptschmertzen, auch Wehetagen

an Schenckeln swiewol diese letztere sich bald wieder verloren) ereignet, biß den

s5. vkesmbi-m, da die Hoch-Adeliche Frau frühe nach dein paroxysmo zwar ein

wenig aus Mattigkeit geschlummert, dabey aber dennoch verunruhiget worden, daß-

wegen ich deroselben zugeredet, und soll der Geist hierauf ihr befohlen haben mir

zu sagen; daß solche Verunruhigung gar nicht der Sünden halben geschehe, auch ihr

verwiesen haben, daß sie solchen traurigen Gedancken nachhienge, maßen ihr gar

wohl bekant wäre, daß sie eine Ehristin, und auf Ehristum getausft, auch ihr Herr

Thristus sie mit seinem theurcm Blute erlöset hätte. Diesen Abend ist ein hefftiger

I'uroxysmns erfolget, und hätte der Geist sich, wider Gewohnheit, auch nach der

Treutz-Stundc von ihr, dero Bericht nach, immer sehen lassen, stets umb und neben

dero Bett gestanden, als ob er ihr aufgewartet. Als sie aber ihr Mägdgcn geruffen,

und sie mit warmen Tüchern an denen Schenckeln, weil sie darinne einige Beschwerung
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und Rcissen hin nnd wieder empfunden, zu reiben befohlen, hat der Geist, ungewiß
aus was Ursachen, sich gantz zornig angestellet, und die Frau Patientin mit einem
Pfui angefahren, worauf sie sich aus dem Bette aufbringen lassen, und folgcnds
etzliche Anippe an der pand bekommen; die Nacht auch wenig Ruhe gehabt. So
hat auch Sonntags, als den s6. OsLömbr. der Geist sowol Worgends als Abends,
zu gewöhnlichen Stunden sie wieder hauptsächlich angegriffen, und derBs.roxMnu8
so hefftig als nie zuvor gewesen, weil das Lpootruin gesagt haben soll, daß böse
Schulknaben über dem Trebaischen Gemählde in der Airchcn gewesen, und ihr
Bildniß mit Ruten geschlagen hätten, dabey die Angst und donvulsionss zumal
beym Ausgange der Stunde, ihr dermaßen zugesetzt, daß sie auch der allerstärckste
nicht hätte erhalten können, sondern sie hoch in die pöhe geworffen worden, und
hat dazumal das schmertzliche Brustweh mit angehalten, da die inwendige inulorin,
von der Brust über sich in die lünoos gestiegen, und dieselben mit aller Gewalt
prwelncliren wollen, deßwegen man besorget, daß eine gäntzliche sntk'ooulio darzu
schlagen möchte, dero doch mit Göttlicher Pülffe noch vorgebauet worden. Woraus
aber eine unruhige Nacht erfolget. Ben sfl. Beeembr. hat sie ein Tsrliun-Hieber
befället, welches sie snoeosslvö ein sechsmal geschüttet, und darnach am 25. chnsll.
als den I. Ehristtag in ein hitziges clsg'suöriret, davon sie sehr starck angegriffen,
und die Ereutzstundcn auch hefftiger nnt vielen Ghnmachten und Seitenweh vermischt
gewesen, Zmmittelst ist absonderlich zu bemerckcn, daß zuvor den 23. Bsoembr.
als Dom. IV. Aävonl. sie wegen der Ghnmachten und andern Zufallen dermaßen
schwach, daß sie fast immer für todt gehalten, wobey viel Anippe mit untergelauffen,
und als man gewöhnlichermaßen eiferig gebetet, soll der Geist zu ihr gesagt haben:
Bete doch dein Lied, Jesu meine Freude, :e. auch da sie in solchem Beten bey der
Angst etzliche Berse aus gedachtem Liede versetzt, soll der Geist solches an ihr
getadelt haben; Nachdem ein guter Freund gefragt, ob dann er, der Geist, weil er
des Gebeths halber Erinnerung thäte, auch auf Thristum getaufft, und Ehristus
für ihn gelidten und gestorben sey? Ba solle der Geist zu der Frau Ballknlin
gedacht haben: Ich bin sowol getaufft, als du, und ist Ehristus sowol für mich
gcstorhen, als für andere. Sonst haben die Ereutzstunden Worgens und Abends
von llulo biß zum Schluß des alten Pahres abgewechselt, und zuweilen etwas
stäreker, zuweilen schwächer gewesen, doch ist der 1). Neu-Zahrs Abend mit einem
mächtigen Barox^sino beschlossen worden. Als am Neuen-Jahrs-Tage die poch-
Adeliche Frau zur Airchen gehen wollen, ist ihr auf dem Wege sowol hin als
rauswcrts ein oder der andere Aneip zugefüget worden, welche sehr mit Blute
unterlauffen, dessen aber ungeachtet hat sie den nachmittägigen Gottesdienst dem
höchsten GGtt zu Ehren, und dein Teufel zun: Trutz, wieder besucht. Folgende
ll.age hat das Hieber abgewechselt, und am p. Brey-Aönig Hest viel schmertzliche
Aeichen oder 8li»-inu1k>. sich äe novo ereignet, so, daß man gesehen, wie sie an der
rechten Schulter und Brust blau und braun geknippcn worden, welches biß auf den
11. dieses eonlinniret, da sich das Hieber mählig verloren, und sie einwenig Ruhe
gehabt. Ben A chnsil. hat sie wieder viel Anippe bekommen, und ist darauf eine
ängstliche Nacht, weil der Geist fast nicht von ihr gewichen, sondern nnt Gewalt
die Arme gezogen hätte, daß sie in denen Geleneken mit Blute unterlauffen, erfolget,
welches auch den s5. und f6. oonlinniret. Wann dann nun nnt fleißigein Gebeth
zwar fortgefahren, darneben aber auch von vielen vornehmen Freunden gerathen
worden, daß sie nicht allein den Geist verächtlich halten, schimpfflich abweisen, und
von sich stoßen, sondern auch den Grt ändern, und einige Tage sich anderswo
aufhalten solte, als ist mit GGtt den s7. llun. Wittags resolviret, nnt ihrem Ehe-
liebsten und pn. Ambts-Pauptmann pundten nacher Altstädt aufm Schlitten zu
fahren, allein es hat diese Reise nichts gefruchtet, sintemal der Geist ihrem Bericht
nach gleichfalls dahin kommen, und nnt kneipen und ängstigen sie gequälet, da
dann die Frau INtlöntln mit dein 8psotro einen harten äispntal die gantze Nacht,
besonders auch früh morgens, gehalten, und der Geist gesagt haben soll: Wärest



du mitgegangen, und den Schatz gehoben, so hättest du und ich Ruhe; Sic hat ihn

aber nach gegebenem Rath von sich in die Hölle gewiesen, sich auch bereden lassen

Feuer auf den Geist zu geben, gcstalt am sfl. äito, als früh, ein harter und

schwerer Aampff gewesen, der doch durch GGttes Gnade überwunden, und darauf

Mittags sie mit den andern nach Bachra zu ihren Verwandten fahren wollen, der

Geist aber wieder bey der Brücke gestanden, und mit ihr habe gehen wollen, sie

einen Muth gefasset, und mit einer Histol, so ihr Liebster blind geladen ihr in die

Hände gereicht, auf den Geist Feuer gegeben, und da er ihr dennoch auf der Seite

gefolget, mit der andern Hllstol auch nach ihm geschossen, und sich darauf auf den

Rennschlitten gesetzt, der Geist aber ihr so bald noch einen Druck an die lincke Hand

gegeben, und auf ein hundert und mehr Schritte dem Schlitten nachgefolget. Worauf

sie zwar glücklich fortgefahren, und zu Bachra angclanget, des Abends aber zu

gewöhnlicher Stunde umb 5. Uhr sich der Geist, wie sie ausgesagct, daselbst auch

eingefunden, ihre Armen und Hände mit solcher Macht angegriffen, gerungen und

gcdrehet, daß die Gclencke, (welche man mit Augen gesehen) gantz umbgekehret,

und man in sorgen gestanden, daß alles an ihr zermalmet und zerbrochen werden

möchte, wobey der Geist diese Hönischs Reden gebraucht haben soll: Das ist für

dein Schiessen, da schiesse mehr, ich wil dir dein Schiessen einträncken; welches diese

Nacht und folgenden Morgen also gewähret. Wiewol Hernachmals, und da der

Herr tz-lsn. Lupsrintsulloiis Rößner, sammt einem Gräflichen Rath, auf Hochgräfl.

Befehl am 3. ?kbrus.rü zu ihr kommen, sie solches höchlich bereuet und beklaget

hat, daß sie diesen? Ginrathen, so von einem vornehmen Geistlichen ausser der

Grafschafft Manßfeld hergeflossen wäre, also unbedachtsam gefolget, auch da sie

dazumal weitläufftig berichtet worden, daß dieser Rath einem Geiste zu begegnen

weder in der Natur noch in der H. Schrifft gegründet, sintcmaln ein Geist von

einem Leibe und leibl. Arafft nicht verjaget werden könte. Wie die Päbstlcr der

irrigen Meinung sind, daß man mit gewcihetem Saltz, Wasser, Greußen, Rauch,

und andern ebcntheurlichen Gauckelwerck, den Teufel vertreiben müssen, da dann

der Satan zwar weicht (sind Worte Herrn Boot. Danhauers in seiner Tatechismus-

Milch am 3. Theil toi, 322.) aber mit heimlichem Betrug, er lässet ihm I. Gülden

nehmen, nimmt s0L>. dargegen, er gibt sich gefangen, daß er fange, gebunden, daß

er binde. So zeuget uns auch die Heil. Schrifft viel andere (was wegen des

Harffen-Spiels Davids im I. B. 8s,m. s6. und dem Hertzens-Rauch beym Todiu. e. 3.

cingestrcuet wird, das wird an diesen? angezogenen <Vrte gar wohl beantwortet)

Rüstungen wider diesen Feind, Apllos. 6. und I. Bot. 3. da bey auch Thristus sagt

ÄluMi. f7. diese Art der Teufel wird nicht besser ausgetrieben?, als mit Bete?? und

Fasten, :c. die Hoch-Adeliche Frau DMsntüu alles mit ihren? vernünfftigcn Bcyfall

bekräfftiget, und GGtt umb Verzeihung höchlich gebeten hat.

Denselben zwantzigsten sjusäsm hat die Frau 1'g.kioutiu wenig friede gehabt,

sondern? es soll der Geist aufs der Treppen ihr einen Druck an de?? Arm gegeben,

daß sie sich kann? enthalten könne??, daß sie nicht gar hinunter gestürtzct, wie de????

selbige?? Abend und folgende gantze Nacht es wieder sehr grausam mit Arm-Winden

gewesen; Deßgleichen auch den 2s ten clito da der Geist ihr mit vielen höhnischen

Worten verwiesen, und gesagt haben soll; Was hilfst dich dein Schiessen? Du solst

deine Tage einen Talender an deinen Armen habe??, daß du nach eine??? Geiste

geschossen, dieser rechte Ar??? mit den? du geschossen soll es fühlen, warumb schießest

du nicht mehr? Laß ei?? paar Äugeln drein laden: Ja bestelle ei?? paar starcke

Anechte mit H>rügel>? und laß wacker zuschlagen und schiessen, so wirst?? den?? sehe??

was du hast ausgerichtet. Den 22ten ckun. frühe hat das Abel überaus wieder

getobet, den rechten Arn? so gedrchct und geängstigct, daß es mit Jammer an zu

sehen gewesen, denn alle Gelencke geknacket, daß man ii? Gefahr gestände??, es würde

der Arm entzwey gehe?? welches den gantzei? Bormittag gewähret, daß die liebe

Frau vor Schmertzen nicht gewust, wo sie den Ar??? lassei? solte. Nachmittage ist

es erleidlich gewesen, und hat die Hoch-Adeliche Frau eil? wenig ruhe gehabt, biß
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die Abend Angst-Stunde herbey komnien, da es wiederum!' sehr starck gewesen, und

haben die drey letzten Hulß über aus lange gewähret. In währender Angst-Stunde

soll der Geist zu der Frau Datisntiu gesagt haben. Bete doch aus dein Liede

Weinen IGsum laß ich nicht, den vierten vers. Aleinen IGsum laß ich nicht,

wenn mich meine Sünden quälen, wenn mein Hertz und Satan spricht, sie sind

groß und nicht zuzehlen, spricht Gr sey getrost mein Uind, Ich, Ich tilge alle

deine Sund. Nach der Angst-Stunde ist die Hoch-Adeliche Frau sehr abgemattet

liegen blieben, unter währender Wahlzeit soll der Geist wieder zu ihr gesagt haben:

Bete aus dem Liede, Gedult ist euch von Nöthen, den sechsten vers. Gcdult setzt

ihr vertrauen aufs Thristi Tod und Schmertz, macht Satan ihr ein Grauen, so fast

sie ihr ein Hertz, und spricht: Zürn immer hin, du wirst mich doch nicht fressen,

ich bin zu hoch gesessen, weil ich in Thristo bin. Worauff die Hoch-Adeliche Frau

die gantzc Nacht wenig ruhe gehabt, doch etwas besser als die vorige, da sie denn

mit Gebeth und allen Fleiß wohl in acht genommen worden, daß der Geist durch

Göttliche Hülste nicht Alacht gehabt zu seiner Intention zu kommen. And also ist

es auch den 23. Instn« ergangen, dabey der Geist in dem I'aroxysino des Abends

zu der Frau Datientin ins Ohr gesagt haben soll. Warum betest du nicht aus

dein Liede: Frisch auff meine Seel verzage nicht, den 3. vers.
Trotz sey dem Teufel und der Welt,

von GBtt mich od zu führen.
Zluff ihn meine Hoffnung ist gestellt,

Sein Gutthot thn ich spüren.
Denn Er mir hat Gnad Hülst und Rath,

In seinem Sohn verhelfst n.
Wer Ihm vertraut hat wohl gebaut,

Wer will mich anders weisen.

Worgends als den 2^. ckan. ist der Aampf wieder starck angegangen, ab¬

sonderlich die drey letzten Hulß, darbey gleich wie sonst meistentheils hefftige Ohn¬

mächten zugcstossen, der Leib sehr lange in die Höhe gehalten worden auch solche

hefftige Nachstöße erfolget, daß maus ohne entsetzen nicht sehen können. Biese

instehende Nacht sind wiederum!' vor der Treutz-Stunde die Armen erschrecklich

gedrehet und verkehret worden, wie auch die drey letztern Hulß sehr grausam

gewesen, dabey viel Ohnmächten. Der Schlaff hat gewähret biß zu Witternacht,

da wieder ein starckes Drehen lind Anhalten kommen, als dieses vorbey, hat die

Hoch-Adeliche Frau geruhet biß anden Worgen. Den 25ten äito als den Bckchrungs-

Tag St. Hauli hat es frühe gleichen Zustand gehabt.

Sonnabends als den 26teil ImjuL war (lies eritiens, da es nach des Geistes

berichteter eigenen Aussage etliche Tage vorher, weil es eben Sonnabends, da vor

acht tagen die Schüsse mit Pistolen geschehen, welches leyder! mehr als zu wohl

eingetroffeil, sintemahl es lisch gar frühe war, da die gewöhnliche Angst bey der

wohl geplagten Frauen sich angefangen, nach 6. Ahr aber die 3. Hu Iß öxtraoräinnr

groß und starck gewesen, auch über diß sehr viele und hefftige Nachstöße gegeben,

daß sie hoch in die höhe geworffen, und von so vielen Ambstehenden nicht hat

können gehalten werden, dabey sehr öfftere lipotllymiöö sich gesunden. In währender

dieser Zeit soll der Geist swann einmahl ein starcker Aampff vorbey gewesen)

gleichsam mitleidend die abgemattete krancke Frau von Eberstein angeredet habeil:

Ich muß dich ein wenig ruhen lasseil, selbst auch ans Fenster getreteil sein, als

wenn er sich abkühlen wolle, oder etwan aus dem Tabinet gewichen, doch bald und

geschwinde wieder da gewesen, und sie auffs neue zu plagen angefangen, und ist

dieses wohl zumercken, daß nach der Gestrengen Frauen Bericht der Geist in

währendem eontlietn geschwinde wie ein Hfeil oder Blitz bald hier bald da unten

und oben uiiib und neben ihr gefahren.

Zu Wittage umb s2. Uhr als die Stunde kam, da vor acht tagen der Schuß

geschehen, ist dieser Lonllietns extra, orclinem viel grausamer gewesen, und hat sich

die Frau von Eberstcin mit ihren eigenen Händen ins Angesicht und die sonst
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nothlcidende Brust vielfältig geschlagen, daß sie sehr schrecklich zugerichtet worden,

welches ihrem Berichte nach der Geist gethan haben soll.

sonntags frühe als den 27. clit-o ist das Glend erst recht angegangen, und an

stat daß es mit dem Hände- und Armringen nachgelassen nebst denen drey

erschrecklichen h>ulßen und Nachstößen, ist es der Hoch-Adelichen Frau mit ihren

eignen Händen wieder nach dem Gesichte kommen, und ihr viel Backenstreiche und

Maulschellen gegeben, bald mit ihrer rechten bald mit ihrer lincken Hand sdoch

mehr mit der rechten, damit der Schuß geschehen) in das Gesichte geschlagen, daß

es mit Kammer gesehen und gehöret worden, und war zuerbarmen, daß da die

Hoch-Adcliche Frau Nachmittages ein wenig Speise umb sich zu erquicken zu sich

nehmen wollen, ihr der Bissen Brod mit einem mächtigen schlage und zwar mit

ihrer eigenen Hand, aus den Munde entzogen worden. Gleichen Austand hat es

mit der Hoch-Adclichen Frau den 28. ckuu. gehabt, wie auch den folgenden Dienstag,

als den 2yten ckuu. Mittwochs frühe den Zvten äito ist es Gott lob gar erleidlich

gewesen, und hat die Hoch-Adeliche Frau von der Morgen-Angst wenig empfunden,

weil sie selbige fast gantz verschlussen, ist auch denselben Tag, biß an den Abend

immer umbher gegangen. Die Abend-Angst aber ist ein wenig hefftiger gewesen.

Donnerstags den 2 s. ckun. wie auch folgende Tage haben sich die Duroxysmi zwar

eingefunden, sind aber noch hingegangen, und hat darauff die Hoch-Adelichc Frau

des Tages über guten frieden gehabt.

Den 5ten Vsbr. dieses Jahrs sind wieder aufs Hoch-Gräfl. Gnädigen hcrr-

schasftl. Befehl von Gißleben anhero kommen, der Herr (len. 8up6rinksnclsn8

Aohann Rößncr, zusambt dein Gräfl. Herrn Lonsist-oriul-Regierung?-Hof- und

Berg-Rath Gottsried Schräder, welche gegen drey Ahr Nachmittage die Hoch-Adel.

Frau Dutieutm besucht, so dazumahl auffgewescn und herum gegangen, die beydcn

Herrn freundlich empfangen, mit in ihre Oberstube geführct, von unterschiedenen

Materien mit ihnen ihrem guten Verstände nach geredet, und biß gegen 5. Uhr

Abends bey ihnen sitzen geblieben, nachhero sie sich als das Licht angebrandt

werden wolte, in einen AAnckel aufs der rechten Hand der Stuben-Thür gegen

über setzen, allda ihren Duroxysmmn, deßhalben sie vorhero allezeit sich in das

Bette legen müssen, abzuwarten, und als aufs ihr Begehren sie sich vor ihr aufs

Stühle niedersetzen, konte man zwar, daß ihr Angst zu werden angefangen, ab-

mcrcken, nichts destoweniger führe sie in ihren äiseni'Lkn fort, und bezeugte sich nach

Begebenheit etwas srölich, da sie dann ehe man sichs am wenigsten versähe, der

Duroxysinns im Augenblick überfiel, so gar, daß sie unterschiedene hertzcnsstösse

bekam, und ihr Leib eines Vater unsers lang, starck moviret wurde, unter welcher

Aeit man hertzlich und andächtig betete, biß sie der Duroxysmns wiederumb und

zwar noch stärcker als das erste mahl überfiel, da sie endlich zuletzt drey starcke

pulsns wieder das Hertz bekam, und davon in eine Ohnmacht fiel, als sie sich aber

bald hierauff i'ke<MZsiret, sagte sie: Da gehet es zur Stuben hinaus swiewohl die

Anwesenden nichts gesehen) und betete sehr andächtig. Nach vollbrachtem Gebethe

stunde sie auss und redete also stehend biß zur Abendmahlzeit, die sie mit freudigein

Gemüthe zu sich genommen, daß man sie vor die jenige, welche eine solche un¬

gemeine Aranckheit vor wenig verflossener Zeit ausgestanden, nicht hätte ansehen

sollen. Anter währender Mahlzeit und bey unterschiedenen Reden, sagcte der Herr

Lnpsi'inksuÄöns zu der Hoch-Adelichen Frauen: Gr wolte wünschen so glückseelig zu

seyn, nach etlicher Leute Meynung sie zu bereden, daß ein Geist ihr würcklich nicht

erschiene, gab sie zur Antwort: Sie wünschte es, daß sie dessen überredet werden

könte. Allein sie sehe ja den Geist mit ihren Augen, und ihr jüngstes Töchterlein

sehe denselben auch, welches wiewohl es noch nicht reden könte, dennoch denen

Ambstehenden zeigete, wo er in der Stuben stünde. Als hernach diese bcydc Herren

von der Frau DsäisnAn Abschied nahmen mit dem Grbictcn, wann sie folgenden

Morgen bey herannahung ihres Dg.roxy.'-mi dieselben umb sich leiden könte und

vor sich erfordern lassen würde, sie sich willigst wieder einfinden wolten, nahm sie
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es mit höflichen Danck an, wolte nnr erwarten, wie sich der folgende Durox^smus

an lassen würde. Nachdem sie aber dieselbe nicht absordern ließ, giengen selbigen

Morgen nach dem DuraxMno gedachte Herrn zu der Frauen von Eberstein,

befragten sie, wegen ihres zustandes, darauff sie berichtete: Sie hätte eine gantz

schlafflose Nacht gehabt, in dem der Geist die gantze Nacht über in der Stuben

gewesen seye, und sich über die Wiege und das Rind geleget haben soll, daß solches

auch aus der Wiegen genommen werden müssen. Aufs Befragen, ob sie in der

gantzcn Grafschafft auffdenen Eantzeln vor sich gebeten haben wolte, gab sie zur

Antwort: Daß ihr das Gebeth sehr nöthig wäre, doch wäre sie zu frieden, wann

solches allein in dein vseunat Artern geschähe, welches auch also angeordnet worden;

Ersuchte hierauff ^hrer Hoch-Gräflichen Gnaden zu Manßseldt unterthänigen Danck,

vor dero allezeit gnädige Vorsorge ihrenthalben abzustatten. Von äuto bis auf

deu sI. llusus hat sich der Zustand ebenfalls leidlich erwiesen, und ist die Hoch-

Adel. Frau meistentheils ausgewesen, doch einen Tag besser als den andern, wiewol

die drey Hertzensstößc Morgends und Abends allzeit eoutänniret. Die folgenden

Tage hernach scynd sie beschwerlicher worden, indem nicht allein die betrübten

Stunden ängstlicher, samt denen Durox^smis, so frühe als Abends angehalten;

sondern es hat auch der Geist mit seinen öfftern UMuritionibus sda er den s3. und

20. ImjnL die gantze Nacht nicht von ihr gewichen seyn soll) der Hoch-Adl. Frauen

eine große Furcht und Hertzens-Angst verursachet, auch viel Ltpinutu intiigirel,

und dabey absonderliche seinMÜn zu denen Häbstischen Greueln zu treten machen

wollen; welches alles aber die Hoch-Adl. Frau Dickientin nicht allein mit Grunde

Göttl. Worts dem 8psot,ro gäntzlich abgeschlagen; sondern auch zu mehrer Ver¬

sicherung ihres Glaubens und eines gnädigen Gottes, auch ihrer Seelen Seligkeit,

den 22. äita zum H. Abendmahl swie sie es denn zu vorhero öffters gethan) sich

eingestellet, darüber das Kpoebrum hefftig erzürnet, die Hoch-Adl, Frau, als sie in

den Beichtstul gehen wollen, beym Arme soll gehalten haben, sie hat aber sich im

Namen Gottes losgerissen, und ihren guten vorgenommenen Zweck eontitsnäo ck

eommunieunäo durch Gottes Gnade erreichet. Hierüber hat nun, ihrem Berichte

nach, der Geist dieselbe nicht allein mit vielen Aneipcn täglich gcängstiget, sondern

auch am 23. äibo, ihrer Aussage nach, bey der Abend-Bethstunde ihr den Mund

zugehalten, und fest verschlossen, daß sie nicht mit beten und singen können, bis

man es angcmercket, und solchen ihren Mund mit einem Finger geöffnet hat,

welche Verschliessung auch also den Sonntag, Mon- und Dienstag meistentheils

unter dem lieben Gebeth ihr begegnet, er auch die gantze Nacht als eine Tcntner-

Last auf ihr gelegen, und sie sehr gedruckt haben soll, also daß sie sich nicht rühren

können. Den 26. ckibo hat das .chuzotrum, ihrem Vorgeben nach, abermals starck

gearbeitet, und sie mit Religions-Scrupeln ferner angetastet, worinnen die Hoch-Adl.

Frau aber mit ihrem wohlgegründeten Thristenthum und Glauben sich standhafftig

gefasset, und solche insulbus abgetrieben. Insonderheit soll das bffisetrmn ein

trauriges pvOAuostieon aus die vorstehende Martcrwoche gestellet haben, daß darum

die Hoch-Adl. Frau große Schmertzens-Angst und Elend ausstehen solte, wenn sie

sich nicht indessen zu dem bißherigen Ansinnen des chxzcckri rssolvirte, maßen dann

die Angst diese und folgende Tage bcy der Hoch-Adel. Frau so groß gewesen, daß

es nicht zu beschreiben. Den 27. ssusä. ist der Geist den gantzen Tag umb die

Hoch-Adl. Frau, ihrem Bericht nach, gewesen, dannenhero sie auch des Abends ihr

auf eiue traurige Stunde die Rechnung gemacht, welche auch mehr als zu sehr

erfolget, sintemal nicht allein die gewöhnlichen pulß und Stöße stärcker gewesen,

sondern es hat nach der Stunde der Geist dieselbe mit aller Gewalt gezogen, und

aus dem Bette haben wollen, also, daß auch 6. oder 7. Personen sie kaum erhalten

können, welches auch des Morgends gleicher gcstalt, und zwar mit hcfftiger Gewalt

geschehen. Diesen Tag, als den 23. äibo, hat die arme Frau immerzu über große

Hertzens-Angst geklaget, und ist betrübt hermnb gegangen, darumb auch des Abends

ein solcher harter Stand erfolget, als von vielen Wochen her nicht gewesen, zumal
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das 8pestrmn alles vorig Beginnen und ängstlich Angerissen hervor gesuchet, sie

gekneipet, die Arme und Hände gedrehet, sie mit ihren eignen Händen geschlagen,

den Rlund zugehalten, den Hals gedruckt, auch mit aller Rcacht versucht, ob er sie

aus dein Bette stürtzen möchte. Frühe den 29. Bsbv. ist gleicher Zustand, doch

etwas erleidlich gewesen, auch hat die Gestr. Frau die liebe Kirche und Paßions-

Predigt besucht. Des Abends sind lwiÄ eonsvslü die drey Puls und Stöße nicht

allein, sondern auch das Ringen und in die Höhewersfen gar starck gewesen, also,

daß man sich besorget, daß sie mit dem Kopfs oben an dem Bett zum Haupte»

anschlagen, oder gar mit Gewalt aus den: Bette gerissen werden möchte. Bon

äucko ist biß ich und mehr Tagen der Zustand der Hoch-Adl. Frauen gar leidlich

gewesen, ungeachtet, daß sie aus geringen erdichteten: Ursachen von dem 8psetro

ofstermals gekneipet worden, hat sie, ausser denen gewöhnlichen Angststunden, welche

bald zu- und bald abgenommen, den gantzen Tag gar fein zugebracht, und sich

wohl befunden, daß wir dem höchsten GGtt dafür zu dancken Rrsach gehabt.

Den sö. und s6. Nui'tli sind die Daroxysnu wieder etwas Hefstiger gewesen, zumal

des Abends, und solte sichs nach des Geistes Borbericht, nun allmählich zur

bestimmten Rlarterwoche schicken. Den 2H. als den Rlontag in der RIarterwochen,

hat es wie Rcäuse in ihren Fingern, Armen, und an dem Hertzen, ihrem Bericht

nach, zu fressen angefangen, auch ist das Kneipen, Drehen, und große Hertzens-

Angst also erschrecklich gewesen, daß wir sie kaum in dein Bette haben erhalten

können. Als sie nun folgendes Dienstags auf dero Eheliebsten Gutachten, zu ihren

Befreundten nacher Brücken gereisct, und daselbst erleidlichern Zustand zu haben

verhoffet, hat sie daselbst von den: Geist grausame Beängstigungen, gleich sonst

iemal geschehen, empfunden, und solches hat auch den stillen Freytag und dritten

Ostertag ecmtmniret. Den Tag nach den Gfter-Bsrisn ist die Hoch-Adl. Frau

von Brücken wieder nacher Hause gefahren, und ist diese Woche in erleidlichen

t-svininis zugebracht worden, auch, welches nicht zu verhalten, als dero Hoch-Adl.

Frau per Lxsinplu. dieser (t.age einen:, erzehlet worden, wie dieses oder jenes

Ruttel die Geister zu vertreiben bcy unterschiedlichen uäliibiret worden, daß sie sich

also Thristlich erkläret, und beyseyns Herrn Hofrath Erffurts, und des Herrn Bseaui

von Artern gesagt: The ich etwas unnatürliches oder unziemendcs gebrauchen wolte,

wolte ich lieber meinen Leib noch länger nach Gottes Willen zu quälen zun: besten

geben, nur daß die arme Seele zun: ewigen Leben erhalten werde. Woraus endlichen

den folgenden Sonntag Hns-siinocko^snili früh Rlorgens, als Nachts vorhero die

Hoch-Adl. Frau mit den: 8pset.ro ein und anders geredet, gleichsam der Abschied

erfolget, und der Geist gesagt haben soll: Weil sie, die Hoch Adl. Frau, zu nichts

bißhero wäre zu bewegen gewesen, und sie an ihrem GGtte so beständig verbliebe,

wolte er sie verlassen, und weichen, die ^.pMritionss auch hieraus aussen blieben,

und sowol bey Früh- als Abend-Du-roxysmo sie nichts mehr gesehen. Worüber sie

und wir alle mit einander von Hertzen uns erfreuet, und ist Sonntags Nissricoräia«

Boinini den: höchsten GGTT, in öffentlicher Kirchcn-Bersammlung, für die gnädige

Erlösung von solchen: großen Übel, hertzlichen Danck gesaget worden.

Dieß ist also die eigentliche Beschreibung des Zustande?, so GGtt über uns

biß hieher verhänget. Woraus denn lcichtlich zu widerlegen sind die unwarhafftigen

Dichter und Schreiber, welche zumal fürgeben dürffen: Als erschiene der Geist nicht

mehr in voriger Nonnen- sondern in recht Teufelischer Gestalt, und hätte die Hoch-

Adl. Frau leibhafftig besessen., welches alles der Thristl. Liebe und offenbaren

Warheit zu wider läufst, vielweniger einiger Priester also unzeitig juüiciret haben

kan; wie nicht minder ist der Rslorsnl zu starck und milde gewesen: daß der böse

Geist der Frauen von Eberstein solte Arn: und Bein zubrochen, und endlich den

Hals umbgedrehet haben, dafür sie der allerhöchste GGTT auch ferner behüten

und bewahren wolle. Ria:: läßt auch hie an seinen Grt gestellet seyn anderer

Leute juälsia und RIeinungen über diesen Zufall, auch wol dererjenigen, welche

die Hoch-Adeliche Frau in ihren: bejammern?-würdigen Zustande nicht einmal



gesehen und besucht, und dennoch davon so getrost geredet und geschrieben haben,

viel besser ists, mit Gebeth und Verwunderung sich zu verweilen, als mit ge¬

schwindem Urtheil sich zu übereilen. Airabiiis est, Dominus in sausto de sauotis

Luis, des HErrn Rath ist wunderbar, der seine Heiligen wunderlich

führet, aber er führet alles herrlich hinaus, vsaim. 4. Rs. 28.

G welch eine Tieffe der Gerichte GÖttes, und seiner Wegel Rom. 11.

Wer sich hie versteigen wil, der hat einen Abgrund vor sich, und sehe nur, daß ihn

der Schwindel nicht ankomme, er dürffte einen gefährlichen Fall thun, menschliche

Räthe und Urtheil lassen sich ergründen und crrathen, aber GGttes Rath und

Urtheil wird nicht allezeit offenbar. Die Hand gehöret hie besser aus den Ulund,

daruinb ziehen wir sie von der Tafel.

Derselbe wunderbare, gerechte, und barmhertzige GGtt, der allein Unsterblichkeit

hat, der da wohnet in einem Licht, da niemand hinkommen kan, welchen kein

Ulensch gesehen hat, noch sehen kan, der behüte uns ferner in Gnaden, stehe der

Hoch-Adel. Frauen mit seines Heil. Geistes kräfftigen und beständigen Tröste allezeit

bey, erfreue sie doch wieder, nachdem er sie so lange gcplaget hat, nachdem sie so

lange hat Unglück leiden müssen, und mache noch hie in der Zeit der Gnaden

nach seinem Heilligen väterlichen Wolgesallen, swie er es albereit hochlöblich an¬

gefangen) zu Lob, Ehre und Preis seines herrlichen Nahmens allein, diesem
Schmertzen- und Trauer-Spiel ein erwünschtes,

hocherfreuliches beständiges
GNDL.

Nr. 53. Auszug aus dem 1595 begonnenen Gebofen'schen Kirchenbuche.

Bl. 20ch Nro Zahrgang 1665. Juncker Ivolff Diederich von Eberstein

ein Sohn getauft, heißt Ernst Albrecht. Die Pathen seindt an Ulanspersonen:

Hans Philip von Selmitz; Uloritz Lautterbach; Ivolff von Ulorungen; Turth Bet¬

mann von Trebra; Albrecht Lauterbach; Levin von Dina; Hermann Zeuge; Barchel

Uiathes, schoßer zu Bucha. An Weibespersoncn: Hans Aalbes Weib; Turth von

Pretis Weib; Philip Ditterich von Ebcrsteins Weib; Zungfraw Johanna von Ebcr-stein zu Ginolff; Zungfraw Ularia von Trebra; Elisabeth Hackin zu Angßdorff;
Zungfrau Wartha von Trebra — den s2. Zuniß.

Bl. 14 s" 1676, 9- Zum der Herr General Feldmarschall d'Ebcrstein, welcher

geboren s605 den 6. Zuni, alt 7s Zahr 3 Tage.

Ztr. 54. Auszug aus dem kleinen 1614 öegonuenen Getjolen'schen Kirchenvuche.

Zahrgang 1649, Nr. s2. Zhrer Exeellenz Herrn Ernst Albrecht von

Eberstein H. General-Feldmarschalls-Lieutenants Sohn ist geboren den 28. Zunii,

getauft den ss. Zulii in beistehendem Anwesen Zunkers Georg Philip von

Eberstein, Herrn Lieutenant Stockheim und der Frau Gbr.-Wachtmeisterin Frau
Ucartha Beata Dolerin gebornen Rothin. Des Rindes Taufname ist AntoniusAlbrccht.

Der völlige aotus prasssutationis st bsnsüietionis in Anwesen und Gesandt¬

schaft aller ebetcnen Gevattern und als: s) Hrn.' Franzen s?) von Det¬

furth, Landstand zu Wissmende; 2) Hrn. Bernhard Sigismundens von Erfa s?);

2) Hrn. Rittmeisters Hilmar von Barlebcn; 4) Hrn. Hans Ludwig von Wangen¬

heim, f. ZägerUI. zu Dennebergk; 5) Hrn. holländischen Rittmeisters von Stockheim;

S) Herrn Eapitain-Lieutenants Hans Georg von GeHofen; 7) Hrn von

Bendeleben zu Bendeleben; 8) Hrn. Ehristoph von Rottleben, kurmainzischen Amt-

9 ^r. Pfarrer Mintzer hat dafür Juni gelosen (s. unten).
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manns; 9) grauen Anna Sabina von Staffenstein geborne?? Lauterbachin; 10) Kranen

Alartha geborncn und verehlichten von Trebra; 12) Frauen Gbr.-!Dacht?i?eisterii?

Dölerin gebornen Rothin; 13) Frauen von Aceufebach zu Artern; 1H) Igfraue??

Thristinen Aemilien von Dietfurth; 15) Igfrauei? Alane Agnesen von Beuch-

lingcn zu Tölln ist gehalten den 5. Tag Augusti.

Jahrgang 1650, Nr. 16, Herrn Ge??eral-Feld???arschallsLieutenants Söhn¬

lein ist geboren den 15. Vctobris in si^no seorpionis et, Rovilnnio zwischen 11 und

12 Uhr in der Nacht, ist auch in derselben Stunde wegen großer Schwachheit ge¬

tauft worden in? Beisein und Stehen des hochadligen Herrn Baters, der Frau (Vbr.-

Lieutenantin Ursula Schnncdebergin gebornen IBolffin, der Frau Rittmeistern?

Alarm Elisabeth Hundt??, geborncn von Eberstein. Dessen von? Herr?? Bater ab¬

gegebener Name ist Christian Ludwig.

Die praesentation und Benediction ist Vorgängen de?? 2P Novembris, üomi-
inen? 211g, st, lroe /V?mo ultima Z, Issls 8. 8. Drinilnlis. Die be??annten Gevatter??

si??d: 1) Die Fürstliche Frau U )itwe zun? Hiertzberg geborne Laildgräfi?? a??s Hessen-

Darmstädter Linie, dero f. Gn. Statt gehalten der fürstliche Abgesandte Hr. Gen:

Alasor Bär; 2) Herr Anthonius Graf zu Schwartzburgk, dero Gr. (Hu. Statt

gehalten der Hr. Landeshauptmann von GeHofen; 3) Herr Iohai? Alarie Graf

zu Stolberg, dero Gr. Gn. Stelle gehalten Funker Hacke von Schielffa; -1) Frau

Alaria Elisabeth Gräfin zu Alansfcld, geborne Gräfin zur Lippe, dero Gr.

Gn. Stelle vertrat die Frau Eberst. Alutter; 5) Herr Gcneral-Alajor Hans von

Bär, hf. Hofmarschall zun? Hiertzberg und Ihrer F. Gn. Abgesandter; 6) dessen

Frau Alutter geborne von Raschenburgk, dero Statt vertrete?? die Frau Lieutcnantin

von Stockheiin; 7) Herr Hartmann von GeHofen vff Ichstädt, Gräfl. Schwarzb.

Landeshauptmann und Abgesandter; 8) Herr Philipp Heinrich von Timpling, F.

S. Amtmann zu Allstedt, dessen Stätte verwaltete Junker Georg Philipp von

Ebersteil?, Alitgerichtsjunker in GeHofen.
Nr. 55.

Laut hiesige??? Kirchenbuche Vol. I (begonnen 1595) Taufregister Blatt 20 «1a

g????0 1605 Nr. 14 wurde Junkern Wolfs Diederich von Edelstein ein Sohn getauft

ain 17 (siebenzeh??)ten Juni 1605 (Ein tausend sechs hundert und fünf); er heißt
Ernst Aldrecht.

Laut selbigen? Kirchenbuche Vol. I Sterberegister pg^. 141 starb den 9 (ncun)tcn

Juni 1676 (Ein tausend sechs hundert und sechs und sicbcnzig) der Hr. Gcneralseld-

uiarschall von Ebcrstein, welcher geboren den 6. Juni 1605, in einen? Alter von 71

(ein und siebenzig) Jahren 3 (drei) Tagen.

Nach demselben Original Vol. II (1614 begonnen) Taufregister von 1649 wurde

Ihrer Exccllcnz Herrn Ernst Aldrecht von Ebersteins Herrn General-Feldmarschall

Lieutenants Sohn geboren den 28. (acht und zwanzigsten) Juni, getauft den 11.

(cilftei?) Juli. Die Taufnamen des Kindes sind Antonius Albrecht. Geschehe?? in?

Jahre Ein tausend sechs hundert und neun und vierzig (1649).

In demselben Volumen, gleiches Register, ist zu lesen: Herrn General Feld-

marschalls Lieutenants Söhnlcin ist geboren den 15. (fünfzehnten) Oktober 1650

(Ei?? tausend sechshundert und fünfzig) 11? öiAno Lcorpioni-z st, Rovilnnio zwischen

11 und 12 Uhr in der Nacht, ist auch in derselben Stunde wegen großer Schwachheit
getauft worden; sein Name ist Christian Ludwig.

Daß vorstehende Abschrift init den Angaben der angeführten Originalkirchenbücher

hiesige?? Ortes übereinstimmt, bezeugt von Amts wegen unter Beidruck des KirchcnsicgelS

mit Namensunterschrift GeHofen, den 29. Dezember 1863.

(V. 8.)H Der evangelische Pfarrer: A. N'mEer.

*) S. d. Kirche St. Johann Bapt. zu GeHoven (Z fränk. Lilien und Mohrin).







^/Mtznßer den Markgrafen an der Pleiße, welche die Reichsgrenzen gegen die Sorben
«chNmd Wenden vcrtheidigten, bestellte Kaiser Karl der Große auch Grafen in

diesen Gegenden. Und nach dem Beispiele seines Großvaters postirte Kaiser Lothar Grafen
oder Burggrafen in der Nähe von Merseburg. Zuerst erscheint daselbst i. I. 850 der
AltenburgischeGraf Guntram, welcher seinen Sitz auf dem alten Schlosse nahe bei
Merseburg (aä üuviolum Liiam) hatte. Der erste Stamm dieser Grafen von A Isen¬
burg, welche den Namen Grafen von Merseburg angenommen, nahm mit Sieg¬
fried II. 902 ein Ende, als dieser zum Markgrafen von Brandenburg und Burggrafen
von Magdeburg ernannt wurdet)

vitmiariis in Llirou. Usrsslburgsusi U. VI. p. 168 gicbt die Grenzen der
Grafschaft Merseburg zu Kaiser Otto's III. Zeiten folgendermaßenan: ,,gui iutsr
Ilippsram (Wipper) sb 8g.Ia.in (Saale) st 3aI1aiii (Salza, welche bei Seeburg
in den Salzsee fließt) ae IIuillsrI>i?ii (Wildbach,der nicht weit von Kelbra in die
Helme mündet) llnvios säest."')

Ein nicht geringer Theil der später sogenanntenGrasschaft Mansfeld gehörte
ehemals zur Grafschaft Merseburg, namentlichaber der von der Wippcr durchstoßene
Distrikt, welcher, nachdem darin die Kastelle Lcinungcn und Morungen errichtet
waren, die Benennung Grafschaft Morungen erhielt/') Diesen Landstrich besaß
unter dem Namen Loniibatuis Noriin^sn 1009 der Graf Goswin der Ältere von
Leige oder zur Leye. Wie der Xuebov vitas IVipsrti Lap. I. Z 2 berichtet, gab
Graf Goswin dem Grafen Wiprecht I. im Balsamcr Lande (ein Gau in der Altmark)
seine Tochter Sigcna zur Gemahlin und dieser „Noi-im^s st Gabsrslslzs eum
suis tsrritoiüs st ailoclüs ae eslsris appsmlieiis" zur Mitgift. ')

Graf Wiprecht hinterließ einen Sohn gleichen Namens Wiprecht II., für den
Markgraf Udo von Stade Vormund war. Von diesem erhielt Graf Wiprecht II. für
sein Balsamer Land des Grafen Udo MunicipiumGroitzsch an der Elster um d. I.
1073/') Über des Grafen Bildnis in dem 1094 erbauten Benediktincrklostcr zu Pegau
ist zu lesen: „Wiprecht Graf von Groitzsch, Marggraf zur Laußnitz, Graf zu
Eckhardsberg, Herr zu Budißin, Nisin und Morungen."")

Im Jahre 1108 wurde Wiprecht's II. von Groitzsch Sohn Wiprecht III. von
Kaiser Heinrich V. zu Rokizan gefangen, und der Vater mußte, wie der Xuetor vitas
IVipsrti Lap. X. H 6 anführt^), zu seiner Lösung die Distrikte blisani und lZuäissin,
ingleichen die Stadt Leisnig und Morungen, dem Kaiser abtreten, der sogleich dies
alles dem Grafen Hoyer zu Mansfeld überließ (in bsusllsiuiu eoiiesssik). Allein,
wie die Folge zeigt, ist dies entweder nur auf Lebenszeitgeschehen, oder, wie glanblicher
ist, hat Graf Hoyer zu Mansfeld als Lomes Ualatinus nur die Verwaltung gehabt.
Graf Hoyer, Anführer des kaiserlichen Heeres, wurde in der berühmten Schlacht beim
Welfsholzc den 11. Febr. 1115 von Graf Wiprecht II. von Groitzsch erstochen.

1) ckr. Leuber's „^.IteuburKeuses Llomites a6 Dtiam" bei üleuolum. 8eripl. Her. Dorm,
low. III. p. 1827.

2) vgl. auch Dilmar a.a.O. S 30, Anw. 44; 0iirvuicou Nontis-Zereui p. 201 (hat Willcbeke);
8ag1ttarii ^.utignil, 1Ia°4slmrKons. p. 62 u. 65 (hat Willcrbech u. Willcrbcke).

3) vir. „UoruuAknses 0omit.es" bei ZIeiieiveu I.e. III. 1856 u. Dilmar a.a.O. 168, Nnni. 62.
4) Schöttgcn, Historie Graf Wiprecht's zu Groitzsch F II, S. 16 uud Schwarz, Dommeutatio 6v

6i°mitatibus possessiouidusgue IViperti lZroi^eusis bei Meinten a. n O. III. 358.
5) Schöttgcn a. a O. H 13 u. 14, S. 20 ff.
6) Francke, Historie der Grafschaft AianSfeld S. 74
7) vgl. auch Schöttgcn a. a. O. Z 61 uud 62, S. 73 ff. und 01>rnn. 1Iantis-8ereni p. 251.
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Ob mm Morungen Eigcnthum Kaiser Heinrichs V. geblieben und auf diese

Weise durch dessen Schwester Agnes, Gemahlin Friedrich's von Hohenstaufen

(P 1105), auf ihren Enkel Kaiser Friedrich I. Barbarossa gediehen, oder ob Morungen

an Graf Wiprccht II. zurückgekommen, ist ein historisches Problem. Letztcrn Falls

wäre es von Kaiser Friedrich I. dem Grafen Rabodo von Abensberg abgekauft

worden, dessen Frau Mechtild (Tochter der Bertha von Morungen und Wipvecht's II.

Tochter Tochter) ihm außer Leisnig, Kolditz und Lausnigk auch das esstwuui

iilornng-kn zugebracht.l) Denn das Dipl. Kaiser Friedrich's I. ck. ck. 6v8lsi'ise Osl.

.Isuusi'ii luckiok. VI. M. vom. 1157, welches Schöttgcu a. a. O. in Oockiee Mobs-

liviinui Mm. V, p. 10 anführt (und das sich auch bei Erath, von Braunschweig-

Lüneburg. Erbtheilungen S. 131 findet), zeigt, daß er bei der Abtretung an das Reich

a. A. auch Morungen so bezeichnet: „ciiiaeäsm silockis nostrn, guas s Oouiits

Hsdockous tum per pstevusm lieveckitstem nosbrnm, dum per psoniiiaui neu

pnrvnm eompnrnvimns, in )ns et propristalein reZ-ni Is^itiiue eenlniimns." Es

wollte nämlich Kaiser Friedrich I. seinem Vetter Herzog Heinrich zu Sachsen und

Bayern einige Reichsgütcr, als cnstrmn Ilirl^ssberele (Herzbcrg), es.8t.rmn

8esrtlelät (Scharzfeld), enrtem ?oieäe (Pöhlde) und den IVilckpsii in lerssto

Hart? zuwenden. Dafür gab er dem Reiche tsm ex eonsilio gnsm ex chiäieio

prinoipnm: csstrum I.it/neeli, eastrnm Oolickit-z:, mnnitionem On?sebe st

lornm, enrtem Beelen (Schkölen bei Kamburg), montem Gli^devA, montein

Gon^e^e (bei Jena) und osstrnm lilorinAen^) enm rsääitibns sidi sttinsntidns.

Im Jahre 1157 wurde also das esstrnm Morungen ein Reichslehn, und es

setzten nun die Röm. Kaiser mehrere Herren in dasselbe ein, zuletzt nach Leuber's

Anführen bei Mcncken a. a. O. III. 1356 den IZnrelisräns cke lVIornng-sn 1290.

Die Landgrafen von Thüringen mögen sich aber als Evmites ?slstini 8sxonise

des Schlosses Morungen nebst Zubehör wenigstens zu Kriegszwecken beinächtigt haben.

Ii, diesen: Zeiträume war Ilenrieus illustris, Markgraf zu Meißen, schon Mmriu^iss

ImuclZ'rsvius et I'slstiuus Lsxauiss (vgl. Obren. Nentis-Lereni). Ob nun

Morungens Burgleute noch reichsunmittelbar waren oder schon Lehnlcute der Laud-

grafschaft Thüringen, ist nicht ganz klar.

Aus den Beilagen 33 und 34 der „Gründl. Beantwortung der Schrift:

,Unumstößl. Vormundschaftsrecht zc/, worin Kursachsens Befugnis, die Mansfeld-

schcn Pupillen zu bevormunden, behauptet wird (Dresden 1719)" ist zu ersehen, daß

die Landgrafen Friedrich (der Strenge), Balthasar und Wilhelm von Thüringen

ivcgcn des Schlosses Morungen (Burg und Stadt) zu Dienern und Burglcuten

angenommen 1365 den Ditmar von Hardenberg und 1367 Ludwigen von

Roßdorf und dessen Bruder. Daß aber hier nicht Noi'nn^en bei Sangerhauscn,

sondern das südlich von Eimbeck, unfern der Leine, welche in die Aller und nicht in

die Helme mündet, gelegene NeriiiZ-sii gemeint ist, darüber klärt uns Letzner's

Beschreibung der Reise Herzogs Ottenis ?usri nach Frankfurt a. M. auf:^)

„Mno 1252, als Kaiser Wilhelm einen Reichstag zu Frankfurt zu halten angesetzt sc,

und Herzog Otto seinem Schwiegersöhne zu Ehren dahin zu ziehen entschlossen, ist er de»

12. Nurtil auf Braunschweig gezogen und gegen den Abend zum Lichtenbergs ankommen.

Den 13. Nai'tü ist er von Lechtenberg gereiset bis nach Gandersheim. Den 14. Uartii ist er

von Gandersheim zwischen Hanstedt und Hollenstedt durch die Leine gezogen und gegen

Abend auf das Haus Moringen kommen und daselbst vier ganzer Tage stille gelegen und viel

unrichtige Händel, so zwischen ihm und dem Herrn zu Rostorff von wegen etlicher

Burg-Lehn, die sie auf dem Hause Moringen hatten, geschwebet, in Güte zc.

1) Schöttgen S. 166, III und 112.
2) Sollte hiermit das bei Eimbeck gelegene Moringen gemeint sein, so wäre das bei Sanger¬

hausen gelegene Morungen schon etwa 56 Jahre früher (>168) ein Reichslehn geworden (s. oben).
3) vgl. Letzner's Vraunschweig. Lolleetanea bei Fellcr, llormmenta varia ineckita (Jena

1718) x. 361 und 362.
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verglichen. Es ist auch dieses Mal einer von RoStorff mit dem Herzoge ans den Reichstag gen

Frankfurt gezogen. Endlich ist Herzog Otto von Moringen gen Münden und also den

nächsten Weg auf Frankfurt verreiset."

Die Vorfahren des 1367 vorkommendenLudwig von Roßdorf besaßen also
das Schloß Moringen bei Eimbcck bereits 1252, um welche Zeit Bnrchard von
Morungen Besitzer der Burg Morungen bei Sangcrhausen war.

Im Jahre 1320 besaß Morungen Landgraf Friedrich (mit der gebissenen

Wange) und 1326 hatte es dessen Sohn, Friedrich der Ernsthafte, innc.Hieraus crgicbt sich, daß die alten Herren von Morungen bei den steten Kriegen
und Fehden in diesen Gegenden zu Anfang des 14. Jahrh. aus dein Besitze der Herr¬
schaft Morungen gekommen sind; wenigstens wareil lim diese Zeit viele Pcrtincnzien
davon abgerissen worden und an andere Familien übergegangen. Die Herren
v. Morungen hatten jedoch noch bis ins 15. und 16. Jahrh. in der Nähe von
Morungen (bei Qucstenbcrgund Sangcrhausen) verschiedene Besitzungen als thüringische
Lehen inne. Ebenso hatten sie sich die geistlichenLehen über die Kirche zu Lcinungcn
bis zum Jahre 1442 erhalten, indem am Mittwoch unser lieben Frauen Tag nssnmp-
tüoiiis Bnsso von Morungen, Ritter, Friedrich, Hans und Eckcbrecht von
Morungen Gebrüder, wohnhaftigzu Pißenrode (Biesenroda,zw. Mansfeld und
Wippra), als Lchnherrn der Kirche zu Groß - Leinungen einen Altar und eine
Vikarci stiften. In der darüber ausgefertigten Urkunde nennt der damalige Pfarrer zu
Leinungcn den Bnsso v. Morungen seinen Herrn und Junker; die Kirche zu Groß-
Leinungcn nennen diese v. Morungen ihre Pfarrkirche lind dotiren den Altar und die
gestiftete Vikarci mit zwei freien Höfen daselbst, einen gelegen am Kirchhofe vor dem
Backhause, der andere im Dorfe. Außerdem setzten sie 21 Gulden jährl. Zins aus für
„den, der Vianrin« ist." Dieser sollte 3 Messen für sie, ihre Vorfahrenund Erben
lesen. Übrigens sind die v. Mornngen erst in der Mitte des vorigen Jahrh. aus¬
gestorben. Wolf v. Morungen war bei der am 12. Juni 1605 zu Gestosen statt¬
gehabten Taufe des nachherigen FeldmarschallsE. A. v. Eberstein zugegen.

Jnmittelst hatten die Landgrafen von Thüringen Morungen den
Grafen von Hohenstein

überlassen. Leuker (bei Meuchen a. a. O. III. 1856) setzt dies schon ins Jahr 1330

und bezeichnet den Grafen Dietrich zu Hohenstein als Besitzer von M. Graf Heinrich

zu Hohenstein mit der rotsten Platte verpfändete es 1401 an Bnsso V., Günther II.,

Albrccht IV. und Vollrad II.
Grafen zu Mansfeld

für 3587 fl., worauf es am Sebastianstage 1408 Graf Heinrich sen. v. Hohenstein
für 2500 Mark Silber und 200 Schock Groschen nebst Bergwerken, Holz und allem
Zubehör an die Grafen Günther II., Albrecht IV. und Vollrad II. zu Mansfeld
verkaufte und die Lehen an das Reich offen ließ. Mit Beziehung auf diese Handlung
wurden am Montage nach Scvcri 1417 die Grafen Vollrad II., Gebhard V. und
Bnsso VI. zu Mansfeld mit dem Schlosse Mornngenund den Bergwerkenvon Kaiser
Siegismnnd beliehen. 1423 besaßen Graf Vollrad II. und dessen Neffen Günther III.
und H oper V. Mornngen gemeinschaftlich. Bei der 1430 vorgenommenen Thcilung
erhielt Graf Günther III. die Hälfte von Mornngen, Lcinungcn, Horla, Rötha und
Horlahain H, die andere Hälfte aber Graf Vollrad II. — 1437 wurden die Grafen
zu Mansfeld anderweit vom Kaiser Siegismund mit Mornngen beliehen. Bald nach
dieser Zeit mag des Grafen Vollrad II. Antheil an Mornngen durch Kauf oder Hei¬
rath an die Grafen zn Stolbcrg gekommen sein, da Vollrad's II. Tochter Mechtild
(P 1469) an Graf Heinrich zu Stolberg verhcirathet war und dessen Sohn Botho

1) Das altc Dorf Horla ist ein wüstes Dorf und lag bei dem jetzigen Horla, welches eigentl.
das Horlahain ist.



1/4 von Morungen besaß. Spangcnbergbemerkt zwar in seiner Mnnsfcld. Chronik,
daß 1443 die Grafen Vollrnd II, nnd Gebhard VI. dem Grafen Günther III,
dessen Hälfte an Mornngcn für 5350 fl. abgekauft, allein aus einer Polizei-Ordnung I,
welche Graf Heinrich zu Stolbcrg nnd Graf Gebhard VI. zu Mansfcld 1463 am
Freitage in der heil. Osterwochc für den Flecken Leinungen gegeben, erhellt, daß Graf
Gebhard VI. die Mansfeld'sche Hälfte von Morungen allein besessen. Graf
Günther III. hatte bei der Theilung 1443 auch einen Anthcil an dem Morunger Forste
erhalten.

1466 am Mittwoch vor Lnrtllol. Tage wurden von Kaiser Friedrich III. dein
Kurfürsten Ernst und Herzog Albrecht zu Sachsen „die Bergwerke und Erze, so
Günther (III.), Gebhard (VI.) und Vollrad (III.) Grafen zu Mansseld, auch
Heinrich Graf zu Stolberg itzo inne haben, und dazu das Schloß Morungen ^) mit
Bergwerk und Erzen, als die obgemcldten von ManSfeld und Stolberg solch Schloß
sämtlich von Uns nnd dem heil. Reiche zu Lehen haben, zu Lehen übergeben und ver¬
liehen (Beil. 35 der „Gründl. Bcantw. zc.").

Mit Beziehung auf diese Neichs-Afterlehns-Qualität wurden 1486 am Mittwoch

nach Jakobi (nach der brüdcrl. Thlg.) die Grafen zu Mansseld u. a. auch mit

„dem halben Theil des Schlosses Morungen und aller seiner Angehörung und Berg¬

werken" in Gesamtlehn von Herzog Albrecht beliehen (Herz. Albr. Lehnb. Bl. 96).Um das Jahr 1480 lösten des Grafen Günther III. zu M. Söhne: Ernst I.
nnd Albrccht V. den Stolberg'scheu Antheil am Schlosse Morungen wieder ein,
wenngleich einige Zugchörungen und Hölzer bei Stolberg geblieben sein mögen.

1) Darin heißt eS: „Zum Ersten. Es soll kein Mann, er sei einheimisch oder fremde, Wehre
tragen, sondern der Rath, eS sei im Bicrhause oder auf der Gassen, er wolle dann gehen aus dem
Flecke zu Felde, Holze oder Berge. Und wen man darüber betritt mit Wehre, verborgen oder offenbar,
deine soll man sie nehmen unde nicht wieder geben vndc die büße darzu geben. Auch soll ein
iglicher Wirth, der Bier oder Wein feile hat, keinen Mann an seine Zeche sitzen lassen, der Wehre
bei sich hat, er sei fremde oder einheimisch; sondern wenn ein Fremder käme mit Wehre, von deine soll
sie der Wirth nehmen bis so lange er wieder heim gehen will, so soll sie ihmc dcre Wirth wieder ant¬
worten, es sei dann, daß er sich mit jcmands gezweiget hätte, so soll man ihme die Wehre den Tag
nicht wieder thun. Auch ob ein Fremder oder jemand Wehre zuckete, dcmc soll man sie nehmen unde
darzu greifen unde bringen zu unserm Gcfängniß. Auch wer einen Auflauf macht, welcher Ende das
geschicht, es sei in den Häusern oder auf der Gassen, wird darüber jemand wund, soll die höchste Buße
sein. Auch ivcr ein Zetergeschrei machet, den soll man auch greifen unde richten nach dcmc die Sache
gelegc ist Hat auch jemand Schuld oder Sache, zu dem andern, es sei Frau oder Mann, der soll die
suchen vor unserm Gerichte, dcmc soll man helfen als recht ist, und niemand soll Sclbrichtcr sein bei
Leibe nnde Gute, es sei zu Holze oder Felde. Es sollen unser Voigts mit dem Rothe unde Schulzen
umgehen, besehen Maße unde Gewichte, daß ein iglicher, wer was verkauft mit Maßen oder Gewichten,
er sei einheimisch oder fremde, daß er recht Maß vnde Gewichte habe, vnde wer da anders innen fundcn
wird, soll man büßen nach unfern Gnaden. Wäre auch, daß jemand liefe in des andern Haus oder
auf seinen Hof unde ihmc darin seine Gewalt thäte, der soll die höchste Buße verwirkt haben, es sei
dann, daß sie den Wirth oder sein Gesinde verwundeten, so stehet es zu unseren Gnaden. Auch soll
der Rath, so sie unser Voigts nicht haben können, die Sache regieren unde solche Leute, die bußsällig
sein, bestricken Und wen der Rath um Hülfe anruft nnde ihme nicht Beistand thäte, den soll man
greifen zu Leib und Gute. Wer auch den Rathsleuten oder eiligen Gewaltigen mißbothc um solcher
Sachen willen, soll man auch greifen zu Leibe unde Gute, es sei mit Worten oder Werken. Auch was
von Bußen daselbst gefallet zu Großen-Leinungen, das drei Schockt antrifft oder darunter, da soll der
Rath den dritten Pfennig anehcben. Was aber über drei Schock ist, nämlich viere, sechse, zehcn, zwanzig
Schock, wie vele das wäre, das soll unS, unser Erben unde Nachkommen zustehen, unde der Rath da¬
selbst soll ein Schock davon haben zu Besserung des Flecks unde nicht mehr. Auch wenn zu Leinungen
ein neuer Rath gckohren würde, dem soll der alte Rath den Eid, den sie thun müssen, sagen, da sollen
bei sein unser Voigts oder Amtleute. Auch ob der Rath jemandes greifet unde büßet, wie er verwürket
hätte, und derselbe sich wolle borgen lassen, den soll der Rath mächtig sein, es wäre dann, daß cS uns
antreffe unde unser höchste Buße wäre. Zu diesen Stücken allen unde einem iglichcn besonders geben
lvir genannte Grafen unde Herren in Kraft dieses Briefes vor uns, unsere Erbe und Nachkommen dem
genannten Rath zu Leinungcn Macht, die zu regieren nnde aufs beste vorzunehmen" zc. zc.

2) Mornngcn und Leinungcn sind ebenso wenig, als die andern kursächs. Lehnstllckc, womit die
Grafen von dem Kurhausc beliehen wurden, jemals Pcrtincnzicn des alten Hauses Mansfcld gewesen;
Zu der Landgrafschaft Thüringen aber sind sie allezeit gerechnet und die Grafen zu Mnnsfcld selbst unter
die thüringischen Harzgrafen gezählt worden („Gründl. Bcantw." 47).



Nr. 56. Schreiben Sr. Krtaucht des Grafen Wotho ;n Stolverg an den Kerans-

gever dieser „Kistor. Wachr." <l. ä. Ilsenvnrg, den 3. Jannar 1881.
Hoch- und Wohlgeborner Freiherr zc.! Ew. Hoch- und Wohlgcborcn haben die

große Güte gehabt, mir die Fortsetzung des zc. Werkes über das zc. Geschlecht von
Ebenstem mit der 3. Folge der Nachträge zu übersenden zc. Diese neue Folge enthält
nicht allein eine Menge interessanterBeilagen, sondern im Haupttext das für mich noch
wichtigere Material für die Lokalgeschichte von Morungen und Zugchör, weil es
sich mit meinen Forschungenberührt. Dies giebt mir die zc. Veranlassung, einige andere
Beiträge, die ich theils in den Stolbergischen, als anderen Archiven gesammelt zc.,
in der Anlage Ihnen mitzutheilenzc. In der Hoffnung, daß Euer Hoch- u. Wohlgeb.
dies freundlich aufnehmen wollen, füge ich nur noch bei, daß ich überhaupt für die
Lokalgcschichteder ThüringischenUmgegend, soweit sie Stolbergischc Verhältnisse be¬
trifft, ziemlich umfangreiche Studien und Sammlungen gemacht habe zc.

1) Ulrich Graf von Hohnstein zu Kelbra verkauft an Landgraf Balthasar
von Thüringen seinen vierten Theil an Schloß Morungen und mehrere Lchnschaftcn.
Dal. Morungen1383 (Dresdener Archiv).

2) Graf Volrad und Gebhard von Mansfeld geloben einen Burgfrieden des
Schlosses Morungen an Graf Bothe zu Stolberg. Der Burgfrieden soll Mans¬
feld schirmen. 1439 (Stolberg. Archiv).

3) Bote Graf zu Stalberg und Günther Graf zu Mansfeld thcilcn die
Burg zu Morungen mit Menren, Dinsten, als das die Kasels und Zeddels ans weisen,
die Gerichte und Bergwerg. Ungetheilt bleibt der Acker. Folgen Bestimmungenwegen
der Hütte zu Lynungen. 1452 (Magdeburg. Archiv).

4) Graf Heinrich zu Stolberg vermacht in seinem Testamentseiner Tochter
lN bl. seinen Theil an Moringhen. 1461 (Wcrnigcroder Archiv).

5) Kaiser Friedrich III. weist Graf Heinrich zu Stolberg und Günther zc.
Grafen zu Mansfeld wegen des Lehns des Schlosses Moringen mit Zubehör an
Sachsen und erläßt sie ihrer Pflichten. 1467 (Dresdener Archiv).

6) Kurfürst Ernst zu Sachsen schreibt an Gebhard zc. Grafen zu Mansfeld
und schlägt das Suchen um Erlaß der vermöge kaiserlicher Anweisung von ihnen bei
Knrsachscn zu nehmenden Belehnung über die Bergwerke und das halbe Schloß Morigcn
ab. 1477 (Dresden. Arch.).

7) Inserat zu einem Befehl (sächs. Seite) an wegen zu erlassender
Ausfertigungen in Betreff des den Grafen von Stolbcrg und Mansfeld gemein¬
schaftlich gehörigen Schloß Morungen und der den Grafen von Mansfeld allein zu¬
ständigen Werke. Ea. 1481 (Dresd. Arch.).

Die Grafen von Mansfeld scheinen darauf deshalb vor dem Kaiser verhandelt zu
haben.

8) Schloß Morungen wird von Stolbcrgischcr Seite an Hans Wrissenberg
(amtswcisc) überantwortet. 1492 (Stolbcrg. Arch.).

9) Heinrich der Ältere und Söhne Grafen zu Stalberg einigen sich mit den
jungen Grafen von Mansfeld über den Verkauf ihres Antheils an Morungen für
4000 fl. vorbehaltlichder Vereinigung über die Grenze und einige Zahlungsbedingungen.
1495 (Magdcb. Arch.).

10) Heinrich der Ältere und Söhne Grafen zu Stalberg verkaufen an
Günther zc. Grafen zu Mansfeld ihren halben Theil an Moringen, woran
Mansfeld der Vorkauf zustehe für 4000 fl., ihren halben Theil an der Burg mit
dem Dorfe darunter, mit dem Flecke Lynungen und den Dörfern Nota, Hörle,
Horiehagen mit allen wüsten Dorfstättcn,mit allen Forsten und Zngchör, behalten
sich nur eine Stcllcstat zur hohen Jagd von Questenbcrg aus vor. 1496 (Magdcb. Arch.).

Bemerkungen zu den urkundlichen Beiträgen.

ack 1) Dies scheint den übrigen Nachrichten über den Besitz von Morungen zu

widersprechen, gleichwohl erscheint es urkundlich beglaubigt, stimmt auch mit den Nach-
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richten über die Grafen von Hohnstcin-Kelbra, welche um diese Zeit anfingen, ihre

ganzen Besitzungen am Harz zu veräußern. Auch ist dabei nicht zu übersehen, daß

das, was uns bekannt ist, doch immer nur ein fragmentarisches Wissen ist und so

manche Nachricht noch im Verborgenen schlummert und manche andere verloren sein mag.

ack 2) Hier ist die erste bekannte Nachricht von Stolbergi sehen Rechten an

Morungen; es ist mir mit Rücksicht auf den abgeschlossenen Burgfrieden auch wahr¬

scheinlich, daß die Grafen zu Stolberg erst kurz vorher in den Besitz von Morungen

gekommen waren, denn solche Verträge wurden gewöhnlich bald nach Entstehung eines

gemeinschaftlichen Besitzes abgeschlossen, wie auch wohl nöthig war. Ich vcrmuthc, daß

der Kaufpreis wie der VcrkaufprciS etwa 4000 fl. betrug.

ack 3) Die Urkunde ist mir leider nicht vollständig bekannt,

uck 5) Diese Urkunde erscheint als Ergänzung derjenigen von 1466 des Kaisers,

uck 7 u. 8) Diese beiden Urkunden zeigen, daß die Grafen zu Stolbcrg auch

noch nach 1480 in vollem Besitz ihres Anthcils an Morungen waren, und beweisen

dies auch die Stolbcrgischen Rentci-Rechnungen aus der ersten Hälfte der Neunziger

Jahre, worin es immer noch als Eigenthum betrachtet wird. Ich glaube demnach, daß

der Stolbergischc Anthcil von 1439 bis 1496 keine wesentliche Veränderung erfahren

hat, und dürfte die Thcilung von 1452 (Hr. 3) nur eine lokale Thcilung der Burg

und hinsichts der Dienste und dergleichen gewesen sein, wundern muß es uns, daß der

Acker nicht ebenfalls getheilt wurde, denn er mußte doch jedenfalls getrennt bewirth-

schaftct werden.

ack 9 u. 10) Diese beiden Urkunden bestätigen aufs Deutlichste, daß bis 1496

der ganze Stolbergische Antheil noch in den Händen der Grafen war, es muß über¬

haupt uach meinem Dafürhalten angenommen werden, daß das Haus Stolbcrg während

seines Besitzes ganz in demselben Verhältnis wie Mausseid stand, wie ja auch alle

gemeinschaftlichen Lchnsurkunden beide Häuser gleichmäßig berühren, wie sie gemeinschaftliche

Verordnungen erließen zc. Dergleichen Gemeinschaften der Besitzungen sind zu jener

Zeit auch gar nichts Ungewöhnliches. Um beim Haus Stolberg stehen zu bleiben,

so übernahm dasselbe das Amt Kclbra nur mit Schwarzburg zusammen, das Amt

Heringen ebenfalls mit Schwarzburg, und im Anfang noch mit drei anderen

Herren zc. Auch Harzigerode und Günthersberg im Harz waren zeitweise im

Gemeinschaftsbesitz von Schwarzburg und Stolberg.

Nach dem Erlöschen der von Graf Vollrad II. gestifteten Linie, und nachdem

auch 1492 Graf Gcbha-rd VI. ohne Nachkommen gestorben war, nahmen die Enkel

des Grafen Günther III., als Ernst's I. Söhne: Gebhard VII. und Alb recht VII.,

und Albrecht's V. Söhne: Günther IV., Hoyer VI. und Ernst II. am Montag

nach Vitt 1501 eine Haupttheilung vor. Nach der Thcilung der Wohnungen auf

dem Schlosse Mansfeld entstanden die Namen der mittelortischen Grafen (Geb-

hard's VII. Nachk., Vz), der Hinterortischen (Albrecht's VII. Nachk., Vs), und der

vorderortischen (Albrecht's V. Nachk., "/g).

Es erhielt Graf Albrecht VII. hinterortischer Linie den Theil von Morungen,

der Stolbergisch gewesen, und Graf Hoyer VI. vordcrortischcr Linie die Hälfte vom

Schlosse Morungen, die immer Mansfeldisch geblieben war. Die Gehölze, Bergwerke

und Fischerei behielten die Grafen gemeinschaftlich.

Am Mittwoch nach Aller Heiligen Tag 1505 verkaufte Graf Alb recht VII.

seinen Anthcil am Schlosse Morungen nebst der Gerechtigkeit an dem Flecken Lcinungen

und an den Dörfern Horla und Rötha, nur ausgeschlossen seinen gebührlichen Theil

an den Forsten und Gehölzen, für 850 Gulden an Graf Gebhard VII. mittelort. L.

Und am Mittwoch nach Vidi umrtiris 1506 verkaufte auch Graf Hoyer VI. sein halb

Schloß Morungen mit allen seinen Ein- und Zugehörungcn ebenfalls an Graf Geb¬

hard VII., bei welchem Verkaufe Graf Hoyer 135 fl. an Hans von Ebcrstein zu

zahlen übernahm, die diesem Graf Gebhard VII. schuldig war. Auf diese Weise hatte Graf

Gebhard VII- beide Hälften und mithin ganz Morungen käuflich an sich gebracht.
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Nun schritten auch sämtliche 5 Grafen von Mcmsfcld in eben diesem 1506. Jahre

am Sonnabend nach Viuoulu zu einer Naturalthcilung der Gehölze. Graf Geb¬

hard VII. erhielt 4120 Morgen Holz (darunter den Eichcnbcrg) zum Amte und Schlosse

Morungen, trat aber davon an Graf Ernst II. auf Hcldrungen (vordermt. L.) zur

Erfülluug vou dessen Rata 23 Morgen in der kleinen Mooskammer, 71 M. im

Gibickcnstcin, 12 M. der kl. Kuhberg und 58 M. der Molberg, zusammen

164 Morgen ab, welche Graf Ernst später seinem Bruder Hoycr VI. abließ.

Was die übrige Beschaffenheit des Amts Morungen betrifft, so ist zu merken, daß

der Flecken Leinungen hinsichtlich der Hoheit und Gerichtsbarkeit nicht ganz Mans-

feldisch war. Den Grafen standen nur die Zinsen und Dienste ihrer Männer zu

Lcinungcn zu nebst der Jurisdiktion über diese. Die übrigen Einwohner zu L. gehörten

hinsichtlich der Gerichtsbarkeit ins Amt Sangerhauscn; denn der Kurfürst von Sachsen

hatte diese Gerichte mit Gebot und Verbot, und die Leinunger mußten ins Amt Scmgcr-

hausen zu Gerichte gehen. Erst nach 1530 überließ Herzog Georg zu Sachsen dem

Grafen Gebhard VII. Lciuungeu mit aller Hoheit und Erbgcrcchtigkeit. Es mag sich

dies ereignet haben, als die Gräfin Elisabeth von Mansfeld, des Grafen Ernst II.

Tochter, mit des Herzogs Georg Sohne Friedrich verheirathet wurde. Vorher gehörten

zun? Amte Morungen nur die Dörfer Horla und Rötha und das Vorwerk Paßbruch,

welches ein Kloster gewesen. Letzteres war Anhaltisches Lehen, und Graf Gebhard VII.

war damit von? Hause Anhalt nur für sich beliehen, weshalb es auch 1602 nach Abgang

der mittclort. Linie als apcrtcs Lehn eingezogen und durch ein Spccial-Rpt. des Kur-

Herzogs Fricdr. Wilh. zu Sachsen-Weimar an den Ober-Aufseher der Grafschaft Mans¬

fcld der damalige wiederkäust. Inhaber von Ho?)in gerichtlich daraus exmittirt und

den? Hause Anhalt vucma, possessio verschafft wurde.

Noch 1486 Donnerstags Eorp. Elrristck wird Hans von der Asscburg von

den? Herzog Albrecht zu Sachsen a. A. mit etlichen Höfe??, Zinsen und Männern »nd

der Mooskammer') zu Leinungen beliehen; dgl. Bernhard v. d. Asscburg 1488

Freitags nach .lubiluw. Und 1486 empfingen Jakob und Christoph Haacke")

außer 2 Burglehu zu Brücken auch zivci Höfe zu Venningen und das Holz, genannt

der Ankcnbcrg 3), zu Lehn. 1523 besaß cii? gewisser Thomas Numburg zu

Venningen außer einigen Husen Land eine Hüttcnstätte nebst einer Mühle, Scheune,

Gärten und 4 Teichen. Derselbe verkaufte

1329 am Tage tiüinn lexum an Herdan Haacke (zu Wallhausen) für
160 Gulden

,,d?) Hüttcnstättc sammt dcr Mölc unde Scheune, als ivcit dcrsclbige Hüttcnhof hicbcvor begriffen

ist gcwest; auch die Gärten daran, ganz frei von allein Zins, sannnt 4 bcsatztcn Teichen ganghaftig

auch frei, so Alles von dein Wohlgcb. Herrn Gebhard Grafen und Herrn zu ManSfcld zu

Lehn gehet und rühret Und ob ctlich Zins uf den angezeigten Gärten oder Tychen stunden, die

will er uf seinem Hufcland gänzlich behalten und Hcrdan Haacke solche Güter frei machen."

1329 Montag nach IZst« niilii verkauft Facius Lachs au den eben genauutcn

Herdau Haacke für 250 st.

„alle seine Güter, so von seinem Vater uf ihn gccrbet, auch alle seine erkaufte Güter, so er vor dem

Flecke Großen Lcinungcn gehabt, als mit Namen Haus und Hof mit seinem Acker, so dazu

gehört, zinset 6 Schnccbcrgcr, 2 Hühner; samt Hufe ». ein >/2 Viertel Hcrrcnland, zinsct

1) Das Holz, die Mooskammer, erstreckt sich von Lcinungcn bis an den von Morungen
nach Sangcrhauscn führenden Weg. Graf Gebhard (V. od. VI.) hatte sie dem alten Bernhard
v. d. Asscburg geschenkt. Die Bürger zu Sangcrh. waren berechtigt, Hasen darin zu fangen, die Leinunger
(besonders das Amt) konnten Wölfe, Schweine, Hirsche, Rehe und Hasen darin jagen und fangen, auch
mit dem Vieh darin hüten, wenn es vierjährig war, wie in dcr Grafen Hölzern.

2) Chr. H. war verh. mit Elisabeth v. Ebcrstcin,
3) Dcr Ankcnbcrg lag im Stolbcrg'schcn Gerichte, das Holz gehörte aber später den

v. Wcrihern. Graf Albrccht Georg zu Stolbcrg hat (um lFötl) mit Trommeln, Volk und Hunden nicht
nur Wölfe darin jagen lassen, sondern persönlich vor den Hunden gestochen Auch die Leinunger (be¬
sonders daS Amt) hatten das Recht, im Ankcnbcrgc zu jagen.
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7'/s Schffl. Korn, 15 Schffl, Hafer; die Hohe Worte (für eine Hufe Land gerechnet), zinsct l5

Schnccbcrgcr; >/e Hufe Asscburgcr Land, zinsct 2V Schnccbcrgcr; 1 Hufe 4 Acker und eine Wiese

Noncndorfer Land, zinsct 12 Hühner, die auf den Zober kommen; Hupfen 5 Acker von der

Kirche zu Leinungen, zinsct >/s Pfd. Wachs."
1539 Montag nach Valentin! stellt der Landrichter zu Sangcrhauscn, Marcus

Braun, dem Herdan Haacke, Amtmann zu Schraplau und Morungen, ein gerichtliches
Zeugnis darüber aus, daß die Brüder und die Schwester des Facti Lachs des Kaufs
geständig sind.

1529 empfing Herdan Haacke von dem Grafen Gebhard VII. zu Lehn

„vor dem Fleck Leinungen die Hüttcnstätt zu einem freien Rittcrsitz mit einer gebührlichen

Viehtrift, auch seinen Gärten und Umfange samt Sechs Hufe Landes zu Dcickenrodc') und

Lcngefcld, welche ctwan das Kloster Nauendorf geliehen und inS Fleck Leinungen zu gebrauchen

sein, samt 5 Teichen und einem Teich vor dem Hütten sumpf nach Hain rode. In welchem

freien Rittergute er soll Macht haben, ein Brauhaus samt der Mühlen zu halten, da alle

Schenken des Amts Morungen sich sollen Biers darin erholen und sonst an keinem andern Orte,

wie auch einzeln jedem Schenken zu geben. Samt anderthalb hundert Acker Holz an drei

Flecken, nämlich das Atzkcnholz und das Kriegholz mit den Horlhain'schcn Büschen, soweit die

vorn von Valtin Pollen und andern verkohlt; auch zwei Holzfleck, so er» Graf Ernst scl. gcwest,
dem Giebichenstein und die kleine Mooskammer."

Aus den von Herdan Haacke einzeln erworbenen Grundstücken ist der sogenannte
Junkcrn-Hof zu Leinungen entstanden, dessen Herrenhaus auf dem Flecke, wo jetzt
das sogenannte Schloß nebst Brauhaus befindlich ist, gestanden.

Dieser Herdan Haacke, der bis 1529 Amtmann zu Schraplau und Morungen
war, auch in Gehofcn, Heldrungen, Brücken und Wallhausen sueosssivs Güter besessen,
war des Grafen Ho per VI. v. M. Feind geworden. Damit die Streitigkeiten beige¬
legt würden, erbot sich Graf Hoycr den Gibickenstein und die kleine Mooskammer
(s. oben Holzthlg. v. 1506) dem Haacke erblich abzutreten. Allein damit war dieser
nicht zufrieden und machte gegen den Grafen Hoycr bei der Regierungzu Magdeburg
und in Dresden Klagen anhängig. Da schlag sich Graf Gebhard VII., bei dem
sich Haacke immer aufhielt (vgl. Francke, Mansf. Hist. 71), ins Mittel und verschaffte
ihm auch noch die Horlaischen Büsche. Da aber Haacke das Haus zu Leinungen
bauen wollte und der Eichenberg voller Eichen stand, so überließ er tauschweise dem
Grafen Gebhard die Horlaischen Büsche und erhielt dafür den Eichenberg.Haacke ließ
nämlich auf dem Flecke, wo jetzt die Herrschaft!. Gebäude stehen (vgl. Plan von Leinungcn
in meiner „Beigabe"), durch den Baumeister Pflug a. A. auch ein Brauhaus baue»,
wozu das Bauholz aus dem Eichenberge genommen wurde. Als der Bau fertig war,
erhielt Pflug das alte Haus (d. i. das Naumburg'sche) zum Geschenk.Ehe das
Haus zu L. gebaut war, hat nur eine Mühle da gestanden. Das Lachsische Haus zu
L., welches dem Backhausc gegenüber gelegen, verkaufte Herda» Haacke an Michael
von Sulzbach, der seit 1529 des Grafen Gebhard VII. Amtmann zu Morungen war.
Am Tage Jakobi 1535 wurde durch diesen Michel von Sulzbach, der Zeit Voigt zu
Morungen, auf Befehl des Grafen Jobst (?) zu Mansfcld die Mühle zu Horla,
„nachdem sie wüste ist gewest und kein Gebäude gehabt, zu Erbgut geliehen" gegen
einen jährl. Zins von 24 Scheffel Korn, 1 Rauchhuhn und 8 Tage Dienste.

1535 Mittwoch den Tag Zlielineli« verkaufte Graf Gebhard VII., der Stifter
der mittelort. Linie, Morungen

„Unser Schloß und das ganze Amt Morungen samt den Dörfern und Flecken Lcinungcn-

Rotha, Morungen und Horla, samt allem Gehölze und Forste darzu gehörig, auch dem Holze

zu Wippra und Bodcnschwendc, die ganze Leite uf der Horla und das Holz, das Rödichen genannt,

welches Alles in der Thcilung zu Morungen geschlagen, und dem Vorwerke Paßbruch und alle

wüste Dörfer und Marken zu berührtem Amt gehörig :c.; doch behalten wir Uns daran für

0 Tcikenrodc ist schon 1443 ein wüstes Dorf gewesen. Es lag im Thalc zwischen Miscr Lcnge¬
fcld und Leinungcn.
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unser» Anthcil am Bergwerke und Jagd zu Morungcnund zum Paßbruch,zwei Thcil der Berg¬
werk, daran die Käufer cincn 3. Thcil, ob sich die daselbst ereignen würden, die weil dieser Kauf
stehet, haben sollen sc.; so soll das BauHolz in allen verkauften Forsten und Hölzern »ich: vcr-

^ kauft, noch verkohlet, sondern gehegct werden, und daß die Käufer und ihre Mitbeschriebcnc sich des
ziemlichen zu gebrauchen und nicht zu verwüsten, auch außerhalb des Amts das gefährlicher Weise
zu gebrauchen, nicht Macht haben sollen"

auf 11 Jahre wiederkäuflichfür 12 000 Gulden in rheinischem Golde und 12 500
Guldeugroschcn des Kurfürsten zu Sachsen jetziger Zeit Schrot und Korn, an die vordcr-
ortischcn Grafen Hoyer VI. (P 1540), Philipp II. (ch 1546) und dessen unmündige
Brüder.

Auf diese Weise kam also das Amt Morungen nebst Paßbruch und Zubehör mit
Ausnahme von Vs der etwaigen Bergwerke und des Obcrbaums in den Amtsforstcn
an die Grafen zu Mansfcld vorderorti scher Linie.

1337 Sonntag Lsto inilii verkaufte Herdan Haacke für 5000 Gülden an
Philips (II.) Grafen zu Mansfcld

„sein frei Rittergut zu Leinungen mit aller seiner Zu- und Eingchörung,so von ic. Gebhard
(VII) auch Grafen zc. zu Mansfeld zu Lehn rührt, laut desselbigenLehnbriefessamt einem ver¬
siegelten Vertrag, so Johann Ruhcl Ooetor und Christoph von GutcnS Hausen auf Graf
Gebhard's Seiten, Valtin von Sund Hausen Ooeror und Jakob Haacke ufgericht, welcher
Lehn- und Vertragsbrief stückweis weiset, was Nutz und Gerechtigkeit er (Haacke) zu solchem Gut
haben und besitzen soll; auch zwo Kaufzettcln, darin er Thomas Numburgc seine Mühlen, Gärten
und Teiche samt Facius Lachsen Haus und Hof, derselbigen zugchörcnde Ländereivor Leinungen
auch erblich lauts derselbigen abcrkauft."

Graf Philipp verspricht, wenn Graf Gebhard VII. oder dessen Erben das
Amt wieder einlösen würden, dann wolle er oder seine Erben cincn von Adel wieder in
solche Güter schaffen nnd setzen als einen Lehnmann.

Was zu diesem Haacke'schcn Rittergute zu Leinnngen 1537 gehörte, ist aus dem
Anschlage zu ersehen. Die jährliche Nutzung desselben war mit 492 fl. 9 Gr. 6 Pf.
berechnet. Davon kamen

26 sl. 15 Gr. — Pf. auf die Mühle am Hüttensumpf, davon der Miethmüllcr I Schock
Scheffel Roggen ä. 9 Gr. u. 1 Schock Schffl. Kleie ä. 3 Gr. gicbt;

14 fl. —. —. ans die Gärten-Obstnutzung uf 7 Acker, einer hinterm Hause, der andere vor dem
Brauhofe, ä. Acker 2 fl.;

7 fl. 19 Gr 9 Pf. der andere Kraut-, Rüben- und Möhrengartcn,3 Acker K, 2'/^ fl.;
59 fl. —. —. der Eichenberg 399 Acker jährlich; ü Acker 2 fl, wenn jährl. 25 Acker geschlagen

werden; wenn aber Grund und Boden verkauft werden ä, Acker 8 Thlr. angeschlagen, thät
2499 Thaler;

12 fl 5 Gr. —. vor 4 Hufen u. 8'/z Acker Land zu Teikenrodc, Lcngefcld uud im Morung'schcn
Felde und Hohen Warte allenthalben wird nicht mehr befunden, alle der Acker, so zum Hause
gehört; es wäre denn, daß die Teiche und Gärten darin gerechnet worden wären, so wären doch
nicht 9 Hufen voll; und so verkauft werden soll, jeder Acker für 2 fl, thät 257 fl, denn er ist
nicht beim Besten;

17 fl. 19 Gr. 9 Pf. von 5 Teiche jährlich, jeder Acker 2V2 fl. angeschlagen, wenn sie alle gang-
hastig wären, auf 7 Acker angeschlagen;

1 fl. —. —. cincn Acker Wiesen an Teichen, es hat sonst keine, sie werde» in Acker mit gerechnet
und ivird auf derselben über 2 Fuder Heu nicht;

2 sl. 19 Gr. 9 Pf. ein Acker Hopfenbcrg jährlich, hinterm Hause gelegen;
359 fl. —. —. der Brauhandcl, so es rechtschaffen getrieben;
12 fl. —. —. Nutz der Mühlen jährl ufm Hause, so droben ist.

Graf Philipp II. erhöhte mm dos Koufgeld des Amtes Noruugeu und des
Hauses Leimmgeu ucbst allem Zubehör (inet. Haackc'schcs Rittergut) auf 13 000 Gold-
guldcn zu 27 Gr. uud 13 000 Thalcr zu 24 Gr.
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1539 am Tage Irium rsxum verlieh mit Bewilligung des Grafen Gebhard der
Graf Philips zu M. das Backhaus im Fleck Venningen mit aller Gerechtigkeit und
den Diensten, welche die Leinuugcr zum Baekhause zu thnn schuldig waren, rmd einer
Baustätte daran an seinen Untcrthan Andreas Wagcnscheibc zu Horla, welcher
dagegen sein von dem Grafen Philipp II. zu Lehn rührendes Freigut zu Horla
dem eben genannten Grafen erblich zustellte. Es sollte hinfort niemanden: im Fleck
Lcinungcn gestattet werden, andere Backöfen zu bauen.

Die Amtsgebäudein Lcinungcn befanden sich jetzt in einem viel besseren Zustande,
als die in Worringen; denn das Schloß daselbst war damals schon eingefallen und es
mußte auf dem Vorwerke Haus gehalten werden. Deshalb verlegte Graf Philipp II.
das Amt, d. i. loeus Mieii, von Worringen nach Lcinungcn. Sein Amtmann
(Voigt) war Michael v. Sulzbach, der schon bei Graf Gebhard VII. Amtmann zu
Worringen gewesen war.

1541 erhielt Michael von Sulzbach den erbetenen Abschied, und Graf Philipp II.
hielt um diese Zeit zwei Jahre lang zu Leinungen Hof. Zu Ostern 1541 wurde Georg
von Kannewurf von Bornstedt aus zum Amtmann bestellt, der sich aber selbst nicht
in Leinungen aufhielt, sondern einen Schösser Benedikt hinschickte,der jedoch um Lurklici-
lomusi ch. gl. weglief, worauf wiederum Michael v. Sulzbach Amtmann zu Leinungen
wurde rind es bis Ostern 1545 blieb. Zu dieser Zeit ersetzte seine Stelle der Bau¬
meister zu Bornstedt Hans v. Helldorff. Zu IZMii 1546 kam Friedrich Goti¬
sch alck aus dein Amte Arnstein ins Amt Worringen, Helldorff blieb aber neben ihm
Amtmann bis Ostern 1554. Da wurde Adam v. Vaumbnch Amtmann und Goti¬
sch alck Schösser. Dieser Fricdr. Gottschalck hat vom Dienstag n. LZiclii 1546 bis
15 84 sehr viele die Ämter L. und M. betreffende Nachrichten aufgeschrieben. Das
Original hat sich noch 1803 im Ebcrstein'schcn Familicnarchive zu Groß-Lcinungen be¬
funden. Leider besitze ich aus diesem Aufsätze, den Gottschalck mit so genauen Be¬
merkungenversehen hatte, nur Auszüge.

Der erste evangelische Pfarrer zu Leinungen war Johann Kolbenach, der
1527 Donnerstag n. Ichnplum. von GeHofen kam. Auf der dicht neben der Pfarre
gelegenen Vikarci war Johann Malzan, der die Pfarre zu Wonnigen bis zu seinem
1530 Sonnt, n. Galli erfolgten Tode besorgte. Von da ab mußte auf Anordnung des
Grafen Gebhard zu M. der Pfarrer Kolbenach auch die Pfarre zu Morungcn init ver¬
sehen. Letzterer starb 30. Okt. 1559 zu Sangerhausen, wohin er Tags zuvor zu einer
Hochzeit gefahren war. Sein Nachfolgerwar N. Georg Bieber, eines Seifensieders
Sohn aus Eisleben.

1562 in den vier heil. Osterfeiertagen überließen Hans Georg I., Peter
Ernst I., Hans Albrccht, Hans Hoycr II. und Hans Ernst I. Grafen zu Mausfcld,
Gebrüder (Söhne des Grafen Ernst II.), mit Vollwort der Vormünder des Grafen
Bruno II. (Philipp's II. Sohn) ihre „beiden Ämter Lcinungcn und Worringensamt
den Furwerkcn daselbst mit allen ihren Nutzungen und Zubchörungcn" für 13 000 Thaler
und 13 000 Goldgulden an Ascha von Holla und Ludolf vou Bortfeld, Gcbhard's
Sohn, wiederkäuflich auf 12 Jahre:

Nr. 57. „Wiederkäust zwischen dehnen K. Grasten zu manssel'd, Asche von Kossen
und Ludokph von Wortfeld. 1562."

Wir Hannsgeorge, Peter Ernnst, Hanns Albrccht, Hanns Hoher vnnd Hanns
Ernnst, gebrudere Grauen» vnnd Hernn zu RIannsfeldt, Gdle Hernn zu Heldrungenn re.,
Vor virus, vnnsere Grbenn Grbnhemenn vnnd sonnstenn IdermennigklichcnnHirnrit
öffentlich bekennen» virndt thun kunth, Das ^ wir Inn betrachtunge vnnsers vnnd
vniiserer Herschafft nutze, fromenn vnnd bestenns mit zeitlichem guten vorbehalten:
vnnd erwogenem Rath, auch mit vnnsers Jungem: Retterin: Grauem: Brnnenn
Vormündernvolwortt vnnd nachlassunge vorkanfft haben vnnd gegcnwertigkvor-
keuffenn mit be- ^ willigunge des Lehennhernn, nemlich vnnsers gnedigstenn Hernn
des Ghurfurstenn zu Sachsenn re., welche wir, bemelte Grauem:, vorpflichtet, zuwege
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zubringen» Inn der allerbestcnn forin vnnd weiß, als wir zurechte oder nach-

gcwonheitt am aller bestenndigstenn thun können oder mögen, Unsere beydc j Empter

Lelinung vnnd Mornngenn sampt den fuhrwerckenn doselbstenn, mit allenn Iren»

Nutzungen» vnnd zubehörungenn, herligkeitenn, mit vberandtworttung vnnser altenn

vorschreybung, Inn welcher wir bemelte Empter gelöset vnnd beerefftigett, Ge-

richtenn vber hals vnndt hanndt, Gercchtikei- ^ tenn, Eckern», Wiesen», holtzs,

Feldern», Wasser, Weydenn, Fischereyenn, Viehetrifftenn, Jagten», Aluhlenn, mul-

stedtenn, Teichen, Teichstedtenn vnnd allein Zins ann korim, gelde vnnd Getreyde,

Dorffernn, Leuthenu vniid Dienstenn, wie die gelegenn sein möchte, sampt aller

sarenndcr habe, wie Ihnen» die j vberaniidtwortt vnnd in dem vberreichtem Inuen-

tario Speeiffcirt viiiid ausgedruckt vnnd anngcwicsenn wordenn, I ^ Denn Ernn-

vhcstenn vnnsernn liebenii Besondernn Ascha von» Holl rnind Lodolffcnn vonn Bortt¬

feldt, Gebharts seligeiiii Sohn», vor Dreyzehcnn tausent ^ Thaler, Darunter wir

Eintausent thaler zw Bawgeldt bewilligt, vnnd drcyzelsenntauscnt Goldguldcnn

Stuck vor Stuck alles guter vuuorschlagener, volwichtiger vund ganghafftiger wcrunge,

die sie vnns wie folgendt entrichtet habenn, 2llß dreyzehenutausent thaler vff die

Itzigenn Ostern», bar vber, vnnd vber ein Ihar, wann man dreyvnndsechtzigk

schreybenn wirdt, abermals vff die Ostern» heyligenn tage noch dreytzehenn taiiseiit

Goldtguldenu init saiiipt denn Zinsenn, vff Ides hundertt sechs goldtguldenn Zins

gerechnet, Die wir empsanngenn vnnd zuzclende bekoiiiiiien habenn ^ Vnnd solleim

fernner auch Zun vnnsernn vnnd vnnserer herschafft nutzs vnnd sromenn gewaiith

wcrdcnn, Sagen» derhalbenn die gedachten» Ascha vonn holla vnnd Ludo lsfenn

von Borttfeldt solcher Dreyzeheniitausent thaler vnnd dreizehenntausent Goldt¬

guldenn vor vnns, vnnsere j Erben» vnnd Erbnhemenu viind sonnstenn mennigk-

licheu quiett, ledigk vnnd loß, Dieser obbemeltcr gutter semptlich vniid sonnderlich

an he vnnsernn oder Iemandts vonn vnnserttwegen eiutragk, gebott oder verbott,

zwölff Zhar langt, die negsten nach Dato, vor sich, Ihre Erben» vnnd Erbnhemen

vnnd ge- ^ trewen» Innhaber dieser Vorschreybuugc an holtze vnnd allem annderun

wie wir solches Innegehapt vniid gebraucht, liichts daruonn ausgeschlosseiiii, Inne-

zuhabenn vnnd zugenisscnn; Ihedoch uiit dieseiii austrugklicheiin vorbedingtem sur¬

behalt, Das genante Ascha vonn holla vnndt I Ludolfs von Borttfeldt, Ire

Erben», Erbuhemcnn oder Inhabers dieses Briests biniien denn zwölff IHaren»

Ierlicheun viind Ides Ihars besonndern, nrher nicht, dann einen haw oder hege

zuuorkohlenn vniid kein holtzs vberstenndigk zuwerdenn, lisch auch vor Eilff oder

zwölff Iharenn abzutreibenn I vnnd zuuorkholenn, Dergleichen» keinen» grossen»

Bauiii, one was vf denn Empternn vnnd Fuhrwerckenn uottwendigk zuuorbawcnu,

vnnd vorstehcnnde lassreiser, weder abzuhawenn oder zuuorkohlenn, noch ane vimsernu

viiiid vnnserer mitbeschriebenenn vorwissenn vnnd Bewilligung zuuorkeuffenii ^ fugk

iioch iiiacht haben» sollen». So sie aber solches vber vnnser zuuersicht vnnd zuwieder

dieser Vorschreybunge für sich selbst oder durch die Ihren» furnehmcn oder zuthun

gestattenn wiirdenn, Sollen» sie solches als baldt anhe wegerunge zuerstattenn oder

mit vnnseru Factor» ! (:dohin sie, gedachte vonn Holl vniid Borttfeldt, sampt

Iren» Erben» vnnd Erbuhemenn aus gemeltenn Empter»» vnns die kohlenn vf

nachuolgennden bescheidt folgcun lassenn sollen»:) abrechnenn vnnd abkurtzen zü-

lassenn vorpflicht sein. Es solleim Ihnen» auch die kohlenn vf gewisse terminö

mit bahrem gelde, wie des ortts gebreuchlich, bezaltt werden». ^,udeme sollen»

auch die Iawunge ehir dieselben drcy Iar volkömlichen altt mit keinein Viche von»

Ihnen» vund denn Ihren» betrieben werden». Vnnd Im fall sie das thun vnnd

wir solchen» schaden» zuerweisen, j sollen» zwenn vnnser, der Grauen», Aethe vnnd

zwene Irer freunde zu erkeuthnuß stehen» vund billiche erstattunge darumb ge¬

schehen». Vnnd das es init denn Viehetrifftenn, Hute vuud Weyden annders nicht

gehalten», Dann solches Dye Aemptc hiebeuor allzeit domit vor altters In ge¬

brauch erhalt. ^ vnnd bis annhero geruglichenn herbracht habenn. Vnnd in sonnder-

heit sollenu vnns vnndt vnusernn mitbeschriebenenn die kolen vmb billiche zalungc
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anhe eynige Steygerunge des Staingeldes ader anndern newerung, Sondern wie

des ortzs gebreuchlich gewesenn vnnd noch ist, für allen» andern j bleiben vnnd

volgenn. Das anch zu Ider Zeith wann das vndtergewcchs vorkaufft vnnd vor¬

kohlt wirdt, vff Idenn ackcr, wie gebreuchlich, zehenn oder zwölff junge Laßreisser

vber die vorigenn vss newe stehendt gelassenn werdenn.

Vnnd wir vnnd vnnser mitbeschriebene wollenn vnnd sollenn ^ also Ihnen»

dieses kauffs rechte Hernn vnnd gewehr sein, Sie auch oder Ihre mitbenanttenn
vor aller rechtlichenn annsprach vnnd gewaltsamen» angriffenn verbittenn vnnd

vorteydingenn als vnnsere eygene Guttere, Lanndt vnnd Leuth. Vnnd do binnen»

den Iharenn die genau- ^ tenn Hcwser vnnd Dörffer vonn Iemanndt angefochten»,

gewönne»», verhert oder anhc Ihren», Des vonn Holl vnnd Borttfeldts,

sonderliche vorvrsachunge verlören» vnndt endtwendett wurden», So soll der vorlust

vnnser sein vnnd Ihnen» keinen schaden» an Ihrem kauffgeldt bringen».

Wir I haben vnns aber auch vor vnns vnnd vnnsere Erben» vnnd Erb-

nhemenn mit nachlassunge vnnd bewilligunge genanter Aeuffcr vnnd Ihren» mit-

beschriebenenn diese macht vorbehalten» vnnd ausgeschlossen» vnnsere Hohe Re¬

galien», Gberbottmesigkcitt vnd was denen anhengigk. Vnnd das die ^

Jaget vonn Holn vnnd Borttfeldt zu geburlicher Zeitt vnnd anc vorwustunge

der anndern Förste vnnd Nachteil! eines Idern Herrn gerechtigkeitt geschehe. Auch

die Geistlichen» gerechtigkeitt, mit vorordnnnge vnnd entsetzunge der hdfarhcr

vnnd beschickunge oder ordnunge der Visitation», auch sonn- ^ stenn volge, Stewer,

wie wir dis alles bishero vonn vnserrn einwonendenn vnnterthanen bemelter Empter

gehapt vnnd vor vnns gebraucht. Das auch benantte vndterthanen durch gedachte

vonn Holl vnnd Borttfeldt mit keiner newerunge beschwcrtt Sondern bei Iren»

alten» ge- ^ rechtigkeitenn, gewonnheitenn gelassen werdenn. Vnnd vffm fall sie

mit einiger newerung belästiget, Das wir sie Derhalb, wes sie befugt vnnd weitter

nichts, Inn vnnsernn schutzs vnnd vorteydigung zu nhcmenn mechtigk sein wollenn,

genantte vonn Holl vnnd Bortfeldt auch vnnsercr Erbarer vnndt ^ billicher wey-

sunge vnnd bescheidts gewertigk vnnd dennselbcn annzunhemenn schuldig? sein sollenn.

Vnd nachdcme solche beydc Empter ann denn Hhurwergennn ettlicher massenn

von nötthenn zubawenn, haben» wir guttwilligk nachgelassen», binnen bemeltenn

Iarenn Ein ^ Tausent thaler, wie vorbemelt, darein ann newenn h Jedoch sollenn

die alttenn gebewden in Irem bawlichein wesenn erhalten» werden»:) gebewden

zuuorbawenn, vnnd was sie also mit berurtenn tausent thalernn vonn nevenn er-

bawen, solches Iderzeit, wann es vorfertiget, mit glaubwirdigenn Baw- I registernn

zuberechnenn. Es sollenn vnnd wollenn auch die genanttenn vonn Holl vnnd

Borttfeldt bemelte guttere bessern» Inn dach, fach vnnd gutem bawlichenn wesen

auff Ihr kosten», Auch bey Ihren» bishero gehabten» vnnd von vnns wholher-

gebrachtenn gerichtenn vnnd gerech- ^ tigkeiten erhalten» vnnd vnns vonn deine

nichts entziehen lassen». Do sie aber Derhalb anngcfochtenn wurden», vnns das-

selbige zuuormeldenn vnnd annzuzeygenn.

Hirnebenn haben wir vnns vnnd vnnser mitbeschriebenenn auch ferner vor¬

behalten», gedachte j vonn Holl vnnd Borttfeldt vnnd Ihre mitbeschriebene auch

bewilligett, das ein partt der annder Inn denn acht tagen» Acichaelis, wann man

nach Ehristi geburth schreybenn wirdt Tausent funffhundertt drey vnnd Siebennzigk,

Eine schrifftliche Loßkundigunge thun vnnd in eines regierenden» Herrn behmrch

sunge dieser Herschafft zuschicken» vnndt anndtworttenn lassen» nrögenn Vnd nach be-

schehener Loßkundigunge Inn nechstvolgenndenn vier Heyligcnn tagen» Inn Gsternn

zu Halberstadt oder Braunschweigk, da wir solch geldt vonn Ihnen» cmpfanngenn,

gemelte Hauptsumina Inr vier vnnd siebentzigsten ^ Ihare Inn einer Summa gutt-

lichenn vnnd wohlzudancke ann wehrunge wie obstehett geldenn vnnd zhalenn sollenn.

Wir obbenante Grauen» haben» auch mit Ascha vonn Holl» vnnd

Ludolffen vonn Borttfeldt vnns voreynigctt, Ime vnnsernn Vorrath vnnd

alles Hausge- j reth, so wir Inn vnnsernn Empternn haben», vf ein Inuentarium,
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wie anndernn in vnnserer Herschafft cingethann, Vnnd wann wir die Gmpter

wiederumb einnhemenn, fallen sie nnt souielem vorrath vnnd Hausrath Denselben»

wiederstattenn, Gder wo derselbe vorrath oder Hausrath nicht da wehre, so solch

nach geburlicher erkentnus, wie es Inn dem Inuentario angcschlagenn ist, Inn

abtrettung der Gmpter bezhaltt werdenn.

Gb auch die Bezahlunge nach geschehener Loß?undigunge, Inn massenn wie

vor anngezeigt, nicht geschehe vnnd genanntte Ascha vonn Holl vnnd Ludolfs

vonn I Borfeldt (sie) oder Ire mitbeschriebenne solcher nicht bezalunge halber

schadenn leiden oder nehmen wurdenn, Den sollenn vnnd wollenn wir obbenrelte Grauen

als vorkeuffere benebenn dem Hauptgeldt gelden vnnd zalenn. Sie sollenn auch nicht

schuldig? sein, die Gmpter mit aller j gerechtigkeit abzutrcttenn, sie habenn dann erst

Ire guldenn zudanck empfangen vnnd was sonst mehr Ihnenn darauff vorschriebenn.

Wo auch Ascha vonn Holl vnnd Ludolfs vonn Borttfeldt vor vnns,

obgenantte Grauenn, Burgschafft halber in eynigenn schdenn (sie) kemenn, ^ den

sollen wir nebenn der Hauptsumma, wan wir bemelte vnnsere Gmpter einlösen

schuldig zubezalnn sein».

Vnnd nachdeme sich offtbenantte Ascha vonn Holl vnnd Ludolfs vonn

Borttfeldt vor sich, Ire Grbenn, Erbnhemenn vnnd Getrewe wissentliche Inn-

habere dieses Brieffs srey vnnd gutt- ^ willig? Inn vnnsernn schutzs vnnd schirm

eingelassenn vnnd vor vnns vnnd vnsern mitbenanntten gleich vnnd recht zu dulden»

vnnd zu leydcnn vndtcrgebcnn, Auch ob wir Inn vnnserer Herschafft vonn Iemandt

betränget oder beschwertt, sie sich gleich anndernn vnnsernn vnndterthanen bey vnns

vnnd Denn I vnnsernn getrewlichenn hallten», zusetzen» vnnd sich gebrauchen» lassen»

wollenn, Darggcn (sie) wir auch sie hinwieder nicht weniger dann anndere vnnsere vor-

wanthe vnnd vnndterthanen» nach billig?eitt zugleich vnnd Aecht zuschutzenn, handtzu-

habenn vnnd zuuorteidigenn zugesagt, Alle arge list vnd j gesherde ausgeschlossen».

Des zu vhester haltunge verzeihen» wir uns aller Rechte, wie die »Hamen»

habenn, so vnns zum besten» ?ommen vnnd Ascha vonn Holl vnnd Ludolfsenn

vonn Borttfeldt zu schadenn gereichen» mochten», vnns nicht darmit zubehelffen.

Vnnd haben des j zu ver?unde der warheitt diese Schloß vorschreybung eines

lauts vnnd Handtschrifft zwyfachenn lassen» vnnd an» Ide für vnns vnnd vnnser

mitbeschriebenenn vnnsere anngeborene Innsiegele vnnd Secrett gehanngenn vnnd

mit eygencnn hanndcn vndterschrieben. Vnnd wir George vonn werther vff ^ der

Herschafft Wiehe vnnd Gristoff weissenfels, des Jungen Hern Grauen Brunen

verordnete vormundere, habenn auch nebenn vnnsernn gnedigenn Hern Insiegelln

vnnsere anngebornne s?etzschafft hirann gehangen vnnd vnns mit eigenen» handenn

vnndterschriebenn, Inn gleichem wir Ascha vonn Holl vnnd Ludolfs vonn

Borttfeldt Dieselbe Ide mit vnnsernn annhangenden Aetzschafftenn vnnd vnndter-

zeichentenn Hanndtschrifften becrefftiget, Welcher wir eine vnnd die anndere Wol-

genanntte Grauenn behalttenn. Geschehen» vnnd geben» Inn vnnserm Schloß zu

Gisselebenn Nach Ghristi ^ vnnsers lieben» Hern» vnnd Seligmachers geburth Im funff-

zehenn vnd zwey vnnd sechtzigsten Ihare Inn den vierheyligenn Gster ^eyertagenn.

Ulms Jorg graff zu Wansselt.

Deter Ernst graff zu Wansfeltt.

Anns ulbrertzt gras zu Blanffelt in. p,

Un»S Mozzrr gras zu Acansfelt meine Hand.

N »>tS Ernst gras zu mansseldt m. p,

Grorgr ron Werter mein Hant vndt mit meinem gewoenlichen petschast

gedruckt.

Etzristott »vegssettlss mp.

Asctzin von Holle ineyn Hand.

Illulott von tzorttzt'elil mein Hainth.
Nach dem im Besitze der Familie befindl. Originale. Die Abschr. im Hauptstaatsarchive zu Dresden

Ime. V73S hat lüm für 13'» Gfl.



Nr> 58. Uevers des Hraken Urnno von Mansfeld wegen der von den Unter-

tljanen zu Groß-Leinnnge», Morungen, Uotlja, Korl'a und Korlaliapn zu

leistenden Dienste :c. ck. cl. Kiskelien, 1. Juli 15K3.
Wir Bruno Graf und Herr zu Mausfcld vor Uns, Unsere Erben und Nach¬

kommen gegen jedermänniglichcn dieses Unscrs Briefes ansichtigen öffentlich bekennen.

Nachdem die Wolgcborcn Herrn Hans George, Herr Peter Ernst, Hr. Hans

Albrecht, Herr Hans Hoyer nnd Herr Hans Ernst Gebrüder, Grafen und Herrn

zu Mansfeld und Edle Herren zu Heldrungcn, Unsere freundliche liebe Vettern, in

Betrachtung Unserer allerseits Graf- und Herrschaft besten Nutzes und Frommen willen

das Amt Mornngen, so Unser Herr Vater Graf Philipps zu Mansfeld von

Grafen Gebhard zu Mausfeld, beider sel. und christlicher Gedächtnis, wiedcr-

käuflich an sich bracht hat und Uns allein zuständig, mit allen seinen Nutzungen, Zn-

und Eingchörungcn, nichts davon ausgeschlossen, den gestrengen und ehrenvcstcn Unfern

günstigen lieben Besondcrn Ascha von Holla und Ludolf von Bortfeld uf einen

rcchtbeständigcn Wied erkauf wiederum uf 12 Jahr laug fürder uud weiter verpfändet

und um eine namhafte Summa wicdcrkäuflich verkauft haben Inhalts und vermöge

Kaufverschrcibung darüber aufgerichtet, welche Vcrschrcibung an Dato stehet im Schloß

zu Eislcben nach Christi Geburt im fünfzehnhundert nnd zweiund-

scchzigsten Jahre in den vier heiligen Ofterfeiertagen, darinne unter andern

vermeldet, daß die Einwohner und Unterthancn in bcmeldtem Amte durch den vou

Holla und denen von Bortfeld, Obgcnanntcn, mit keiner Neuerung beschweret,

sondern bei ihrer alten Gerechtigkeit und Gewohnheiten vermöge und Inhalts der alten

nnd jetzigen neuen Pfandverschrcibung unverhindcrt gelassen nnd darüber in cinigcrlei

Gestalt nicht beschweret werden sollten, dergestalt sie auch angcwiescu wurden.

Als sich aber folgende zugetragen, daß uf den gestrengen und chrenvesten

Georgen von Werthers uf der Herrschaft Wiehe uud Christoph Stammers,

Hauptmanns zu EiSlebcn, uf Nachlassung wohlgcdachtcr Unser freundlichen lieben Vettern

zwischen Ascha von Holla nnd Ludolf von Bortfeld einen, und den Unter¬

thancn im Amt sämtl. nnd sonderlichen am andern Thcil der jährlichen Dienste

halber mit beider Part gutem Wissen und Bewilligung fürgcnommcncr Handlunge die

Unterthancn im Amt, damit sie ihre Nahrung mit Kohlfnhrcn und Holzfuhre und

andern vorten und ausrichten mögen, aus Gutwilligkeit die Zeit über, dieweil

Ascha von Holla und Bortfeld berührt Amt wiedcrkäuflichen cinhabcn, bewilliget

und zugcsaget haben, nämlich wie folget: Die Ackerleute zu Rötha und Horla wollen

über ihre gcsatzte und geordnete Dienstgclde, als jährlich vier Gülden, darneben ein

jeder in jede Art einen Tag helfen pflügen, einen Tag Getrcidig einführen und einen

Tag Mist führen und das Heu einführen, zu Horlahayn wie sie zuvor gcführet haben.

Die Kärner wollen einen Tag im Herbste und zwecn Tag in der Fasten helfen eggen

und ein jeder zwei Gülden Dicnstgeld geben und zwei Tage auf der Hafer helfen,

damit sollen sie der Jagd verschonet bleiben, und das Heu, wie vor geschehen, sammlen

nnd aufbringen und zn den Gebäuden ziemliche Hülfe thun. Die von Groß-Leinungen

nnd Mornngen wollen die Ackerleute geben ihr Dicnstgeld, als jährlich vier Gülden

und in eine jede Art einen Tag zu Morungen pflügen, einen Tag Mist führen, einen

Tag helfen einführen, dagegen sollen sie mit der Jagd verschonet bleiben. Die Kärner

wollen auch drei Tage helfen eggen und ihr Dienstgeld, als zwei Gülden, geben; doch

welche Pferde haben, sollen thun was ein Handfröhncr, was aber Erbkärner sein, soll

ihr Dienstgeld bleiben. Die Hintersättler zu Leiuungcn und Mornngen wollen ihr

gesetzt Dienstgeld geben und vor die Jagd zwei Tage auf den Hafer lind Gerste ein-

helfcn und das Heu zu Morungen, wie zuvor geschehen, aufsammlcn. Die Haus¬

genossen jetznnder dienen des Jahrs eilf Tage, welche aber fürder im Amt wohnen

wollen, soll es damit nach Gefallen Junkern gehalten werden. Und was den Unter¬

thancn über der angezeigten Frohne und Dienste, wann sie arbeiten, aus dein Amte

vormals gereicht, soll ihnen nachmals durchaus und zu Mittags Essen und Trinken

gegeben werden. Und nachdem das Erbbuch im Amte, was ein jeder Untcrthaner mit
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Diensten und Frohnen zu thnn und zu pflegen schuldig, unterschiedcntlich ausweiset,
welche ihnen zu einein Dienstgcld jährlich doch nf Gefallen des Amts gelassen und sie
jetzt durch diese gepflogene Handlung über solch Dicnstgeld etwas iveiter, wie oben ver¬
meldet, aus Gutwilligkeit gewilliget doch ihnen unschädlich an ihrem alten hergebrachten
Gebrauch und Gerechtigkeit, und damit ihnen diese bewilligte Frohne neben dein Dienst¬
gcld in Zukunft zu Schaden nicht gereichen, daß auch diese Beschwerunge erblichen uf
ihnen und ihren Nachkommen nicht bleiben, daß sie Uns demnach nnterthänig angelanget
und gebeten, ihnen dargegcn deß einen Revers und Bekenntnis gnädiglichen zu reichen
und zu geben: Als haben Wir angcschn ihre untcrthänige Vitt, auch ivas sie zu dieser
ihrer Bewilligung beweget hat und solches ivie gcineldt also zugelassen dergestalt, daß
es gedachten unfern Unterthanen im Amt Morungen an ihren alten hergebrachten
Gerechtigkeiten und Gewohnheiten keine Einführungen, oder daß es erblichen nf ihnen
bleiben sollte, bringen soll; besonder» bewilligen und verpflichten Uns hiermit kraft
dieses Briefs, daß Wir sie vor Uns und Unsere Nachkommen bei altem Herkommen
des Amts in aller Maße wie sie an unfern Herrn Vater sel. und christlicher Gedächtnis
von Graf Gebhard zu Mansfeld auch christlicher Gedächtnis in der wiederkäuf¬
lichen Verschreibung angcwciset und folgende an Uns kommen sein, mit ihren
Diensten und Frohnen also unverhindcrt wollen bleiben lassen und darüber in keiner
Weise dieses Falls zu beschweren, und soll ihnen diese bcschehenc Bewilligung in
Wiedcrumablösung nnscrs Amts zu keiner Einführung, Beschwerungen und Nachtheil
gereichen, bcsondcrn in allwege ohne Schaden sein und bei den Frohnen und Diensten,
wie die ins Amt vor Alters geschehen, bleiben und gelassen werden ohne alle Gefährde.
Haben des zu weiterer Urkund und Bekenntnis gedachten Unser» Unterthanen des Amts
Morungen diesen Unser» Brief mit eigenen Händen unterschrieben, unter Unserm auf¬
gedruckten Sekret versiegelt zugestellt, welcher gegeben ist zu Eis leben uf Donnerstag'
nach Petri und Pauli, den ersten Tag des Heumonats nach Christi »nsers Herren
Geburt tausendfünfhundcrt dreiundsechzigsten Jahre.

Anmo Graf zu Mansfeld mein Hand (U. 8.).

Ascha von Holla und Ludolf von Bortfeld
waren Schwäger, denn Ascha's Frau, Hille geb. von Marnholz, war die Schwester
der Margaretha v. M., welche an Ludolf v. B. verheirathet war.

Nach Abschlicßung des Wicderkaufs ordneten die genannten Grafen und Vor¬
münder an, daß am Freitage nach Himmelfahrt 1562 die Ämter L. n. M. durch die
Mansfeld. Räthe Christoph von Stammer und Georg von Wcrther an Holla
und Bortfeld übergeben und die Unterthanen von diesen in Pflicht genommen würden. —
Nun bewarb sich Ascha v. Holla um den kurfürstl. Konsens in diesen Kauf und brachte
zu dem Ende ein Vorschreiben Adrian's von Stcinberg (der Oberhauptmann in
Thüringen und seiner Schwester Ehemann war) an den Kanzler von Kiesewetter ans,
dgl. an des Kurfürsten August Liebling, den Kammcrjunker Balz er Wurmb, ck. ck.
28. Mai 1563. Es erließen auch ein gleiches Vorschreiben die Grafen v. Mansfeld
und die Verschreibung ck. ck. Ostern 1562 wurde in OriZÜnuk eingereicht. Hierauf er¬
folgte am 13. Zum II(i3 der Konsens: „der Grauen zu Manspfcld Gunst vber
13 000 Guldengroschcn oder Thalcr und 13 000 Goldfl." Der Kurfürst gab als Lchn-
hcrr und Landcsfürst zu solcher beschehcncn Versicherung und Verpfändung beider Ämter
seine Gunst und Bewilligung auf 3 Jahre unter folgenden Bedingungen:

„Daß auch UnS und Unfern Erben vor alle» andern Holz, Kohlen und anderes vor Unsere

Sangerhäusische Bergwerke aus bcmcldtem Amte unvcrhindert gcfolgct und gelassen werden,

welches Wir Uns denn hicmit ausdrucklich wollen vorbehalten haben. Desgleichen, daß die bemcldtcn

Grafen nach Ausgang und Endung der dreier Jahr die Ablösung mit obbestimmter Summe der

13 000 flgr. u. 13 060 Goldfl. gcwißlichcn thuu und die viel gedachten beiden Ämter Lcinungen und

Morungen von solcher beschchenen Versicherung und Verpfändung wiederum freie», es wäre denn, daß sie

ferner Gunst bei UuS erlangen werden. Geschähe aber solches nicht, so wollen nur Uns oder wem Wir

es sonst verstatteu, solche Ablösung mit mehr berührter Hauptsumme selber zu thuu behalten haben."
ö
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Gegen diese Zusätze und Vorbehalte machten die Grafen Hans Georg und Peter
Ernst per 8uppl. ck. ck. Eislcbcn I.Juli 1563 an Kurfürst August Vorstellung.
Leinungen und Morungen seien Reichslehcn, sie, die Grafen, hätten bloß aus
Uuterthänigkcitin die Lehns-Nbcrweisimg an Kursachsen gewilligt, trügen von den Aintern
die Reichsstcucr, hätten sonst keinen Konsens gebraucht, das wäre jetzt nicht aus Pflicht,
sondern aus Unterthänigkeit geschehen, bitten, die Klausel wegzulassen. Das Kollegium
der Hofräthe antwortetedurch Kcmzlei-Bcschcid an die Grafen selbst unterm 7. Juli
1563, Se. kurf. Durchl. sei abwesend, die Klausel sei auf cxprcsse Anordnung, wenn
sie gleich sonst nicht gewöhnlich, von Sr. kurf. Durchl. geschehen, keine Gunst würde
länger als auf 3 Jahr gegeben, das sei KanzleüBrauch, nach 3 Jahren könne eine neue
Gunst erhalten werden.

Nach Verlauf eines Jahres überließ Ludolf v. Bortfeld seinen Antheil an Lein-
und Morungen dem

Ascha lion Holla

und erhielt von diesem sein Geld zurück. Holla ließ nun durch den Baumeister
Christoph von Sulzbach H 1563 den Thurm des Amthauscs zu Leinungen bauen.")
1564 ließ er auf Befehl des Grafen Alb recht Jörgen zu Stolbcrg das Atzkenholz
verhauen und verkohlen, soweit es streitig war. 1565 wurde das Rathhaus zu
Leinungen gebaut, wozu Holla das Bauholz aus dein MorungcrForste gab. Seine
Gemahlin Hille geb. v. Marenholz und deren Schwester Margarethe gaben a. A.
ihre Wappen in die Fenster.

1569 wurde Ascha v. Holla Drost in Holstein und hat sich selbst wenig in Lci-
nungen aufgehalten. Nach seiner Ernennung zum Drosten suchte er jemand, der ihm
sein Recht an Lein. u. Mor. abkaufte und ihn bezahlte. Er reichte deshalb bei dem
Hofraths-Eallegio zu Dresden (so hieß damals die Landcs-Regicrung) 8nppl. an den
Kurfürsten ck. ck. 11. Nov. 1569 ein und bat, Se. kurf. Durchl. möchten „ihm seine
Gabe wieder erstatten oder ihm einen andern schaffen, der deshalb mit ihm handele."
Die Antwort lautete: „er möchte sich mit seinen Schuldigern vergleichen, und Du wirst
Uns mit solchem Suchen zu verschonenwissen." Der v. Holla erhielt jedoch gegen
Zurückgabe des alten Konsenses v. 1563 am 19. Mai 1579 einen andcrwcitcn Konsens
auf 3 Jahr für sich allein, der Verhaftungund Verpfändungauf die Summe von
13 000 Goldfl. u. 13 000 Thlr. wegen. Auf sein Ansuchen erließ auch Herzog Adolf
von Holstein ein Vorschreiben an Kurfürst August ck. ck. Gottorf 20. März 1570,
worin auf einen General-Konsens, also nicht nur auf 3 Jahre, angetragen wurde.
Der Kurfürst schrieb darauf am 10. Juni 1570 an das Kollegium:„er wolle auf
Jntercession Herzog Adolf's zu Holstein dem Ascha v. Holla zc. den Konsens der¬
maßen erneuern, daß dieselbigen mit Unserer Gunst die Ämter Lein- und Morungen so
lange inne haben, bis die Grafen zu Mansfeld ihnen den Pfandschilling erstattet, auch,
daß er sie einem andern, der Uns leidlich, abtreten möge." Und nun wurde ein neuer
Konsens ck. ck. Heidelberg 19. Zuni 1579 ausgefertigt. Nachdem Holla es erlangt, an
einen Dritten abtreten zu dürfen, verschaffte er sich am 6. Sept. 1570 während der

1) Christoph v. Sulzbach zu Leiuungen brachte im Auftrage der Grafen Hans Georg, Hans
Albr., Hans Hoger, Hans Ernst und Bruno die Forsten und Gehölze der vordcrortischcn Grafen zu
dem BeHufe der 1563 vorgenommenen Theilung in 6 Theile. Er erhielt für diese mit großem Fleißc
ausgeführte Arbeit die im kurfürstl. Gericht liegende kleine Mooskammcr, welche seine Erbe» mit
dem Sangerhäuser Seil gemessen (25 Acker) und an Hans Ernst von der Asscburg erblich verkauft
haben. Chr. v. Sulzb, der nach beendigtem Thurmbau Hauptmann zu Mansfeld geworden, ist 1567
gestorben und am 2l. Febr. desselben Jahres in Lcinungen beerdigt worden.

2) Noch zu Anfang dieses Jahrhunderts hat daS sogenannte Schloß in Groß-Leinungen ein statt¬
liches Ansehen gehabt. Während der Freiheitskriege ist ein Thcil nach dem andern baufällig geworden.
Ich weiß mich noch aus meiner Kindheit zu erinnern, daß damals der Thurm oben mit Brombeer¬
sträucher» überwachsen war.

3) Es war nämlich wegen dieses Holzes 1534 zwischen den Grafen Hans Georg und Hans
Albr. zu M. und den Grafen zu Stolberg zu einem Prozesse bei dem kaiserl. u. Reichs-Kammergericht
gekommen.
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Sequestrations-Verhandlungen zu Leipzig von den Grafen Hans Georg, Hans Albrecht

und Hans Hoyer die Einwilligung durch einen schriftlichen Revers.

Nun trat die Epoche der Sequestration der vorderortischen Grafen zu M.

ein, welche durch den Leipziger Abschied v. 13. Sept. 1570 und der Grafen Abtretungs-

Revers v. 14. Sept. 1570 und Bestellung dreier Ober-Aufseher ihren Anfang nahm.

Schon damals wollte Graf Christoph mittclort. L. (Sohn Gebhard's VII.,

der Lein. u. Mor. 1535 an die vorderort. Grafen verkaust hatte) beide Ämter in

der Weise behandelt wissen, daß die Inhaber die Nutzungen berechnen und sich den

etwaigen Überschuß über die Zinsen des Kaufgeldcs vom Kapitale abziehen lassen sollten.

Der genannte Graf hatte auch bereits auf diese Übermaße und die im Wiederkaufe

v. 1535 ausgezogenen Hsservulu Summen aufgenommen. Aber nicht nur Graf

Christoph II., sondern auch der vorderort. Graf Bruno II. (Bornstedter Seitenl.) nahm

die Übermaße nach Abzug der 13 000 Thlr. und 13 000 Goldfl. in Anspruch. Deshalb

ließ sich Ascha von Holla von den Grafen Hans Georg I., Hans Albr., HanS

Hopcr II. und Hans Ernst I. einen Revers el. ä. 14. März 1571 geben, ihn gegen

die Grafen Christoph II. und Bruno II. zu vertreten, und trat seine Rechte 1571 an

Andreas Kahle

ab. Beide kamen Ende April 1571 um Konsens ein. Und nachdem der alte Konsens

in Orig-. eingereicht worden, erfolgte 1372 den Ili. Febr. der Konsens des Kurfürsten

August in die Translation des Pfandschillings von 13 000 Goldfl. u. 13 000 Thlr. für

Andreas Kahle „bis die Grafen ihm solchen erlegen oder er seine Pfand-

gerechtigkcit einem andern, der Uns leidlich, abtreten möge!" Nach er¬

folgtem Konsense leistete 1572 der Richter zu Lein. Valentin Fahrenbruch in Gegen¬

wart „Andreß Kahlens und des ganzen Landgerichts" den üblichen Eid.

Am 1. Mai 1571 wurden die Unterthanen von Andr. Kahle in Pflicht genommen

und denselben von ihm ein Faß Bier, 5 '/z Eimer haltend, zu vertrinken gegeben. Ascha

von Holla gab eben so viel. Die Ünterthanen mußten es vor dem Thore austrinken.

Ostern 1572 wurde Paßbruch und Horla an Alb recht Schlegel auf 3 Jahre für

400 Thlr. jährl. verpachtet.

Bei ihren derangirten Umständen hatten die Grafen zu M. (besonders die der

1570 sequestrirten Linie) ihre Rata Reichs- und Kreis-Steuern, Türkenhülfe zc. nicht

abgetragen. Der Rcichs-Fiskal hatte daher gegen die Grafen ein Mandat mit eventueller

Achtscrklärung ausgebracht. Zur Verhinderung anderer Weitläufigkeiten erlegte deshalb

Andr. Kahle 1573 für die Grafen 328 fl. 9 Gr. Reichssteucr.

Gottschalck berichtet in seinem oben näher bezeichneten Aufsatze, daß Andr. Kahle

und namentlich dessen Frau sehr wunderlich gewesen, er habe alle Gebäude einfallen

lassen, wäre blutgierig und begierig vf die Büchsen (d. i. leidenschaftl. Jäger) gewesen

und hätte den Forst lauter von Bäumen gemacht. Auch hätte er das Geld nicht ganz

zu völliger Befriedigung für Ascha von Holla aufbringen können, daher er mit den

Gebrüdern Gebhard, Philipp und Klaus v. Bortfeld gehandelt, daß sie dein Ascha

v. H. den Überrest und ihm, was er bereits bezahlt, erlegen möchten. Das sei zu stände

gekommen und am 14. April 1575 nach Vorlesung kurfürstl. sächs. Konsenses wären

die Unterthanen an die v. Bortfeld gewiesen worden.

Schon 1574 bat Andr. Kahle um Konsens in Session seiner Rechte an den Ämtern

Lein. u. Mor. bei der Landes-Rcgierung zu Dresden an Henning von Bortfeld,

für den auch Kurfürst August sud äuw 1375 den 21. Febr. diesen Konsens der

13 000 Goldfl. und 13 000 Thlr. halber ertheilte, der aber nachher abgeändert und auf

Gebhard, Philipp und Klaus von Bortfeld

gestellt wurde. Das Regiment hat namentlich Gebhard v. B. gehabt, der in Lein-

und Morungen zu bauen und zu bessern anfing und in Paßbruch, Horla und Morungen

die Teiche ausführen ließ. Diese 3 Gebrüder schenkten 1570 der Kirche so viel, daß die

Kanzel vorgerückt, die Emporkirche gebaut und Stühle für Junker Gebhard's Frauen

9»



gemacht werden konnten, Philipp v, B. starb nach Michaeli 1577, bald darauf, am
10. März 1578, auch Gebhard. Als am 15. März 1579 Gebhard's Witwe von
Lcinungen weggezogen war, kam Klaus v. Bortfeld dahin und hat daselbst bis 1580
Haus gehalten.

Wie oben erwähnt, hatte Graf Christoph II. auch auf die Oberbaum-
Reservate der Ämter L. u. M. mit kurfürstl. Konsens Geld aufgenommen, und es
waren in diesen Oberbaum die Schillingstedt'schcn Erben gerichtlich immittirt worden,
denen Andreas Kahle und Klaus v. Bortfeld, um die fremden Gäste loö zu
werden, gegen chris. eessg. 1340 fl. 11 Gr. zahlten, inhalts des 1572 zwischen Graf
Christoph und Andr. Kahle aufgerichteten Vertrags. Ferner erlegte Klaus v. Bortfeld
für die Grafen 450 Goldfl. an die Chorherren zu Stolberg (welche vor langer Zeit
auf gewisse Leute und Zinsen zu Lcinungen versichert waren, aber seit 1540 keine Zinsen
erhalten hatten) und übernahm noch 300 Goldfl. den genannten Chorherren jährl. zu
verzinsen, inhalts des 1577 geschlossenenVertrags.

Jnmittelst waren die DifferenzenGraf Christoph's II. und seiner Gläubiger
u nd den Amtsbesitzcrn angegangen. Graf „Christoph II. bat per Luppl. et. et. Dresden
18. Aug. 1576 um Konsens auf die Übermaße der Ämter L. u. M. für Georg
Hutter. Er führte dabei an, das Amt nutzte Gebhard v. Bortfeld viel höher, als
die darauf stehende Summe, und bat, L. u. M. taxiren zu lasten. Die Übermaße habe
er seinem Gläubiger Georg Hutter verschrieben, dem Bortfeld diese Übermaße heraus¬
geben müßte. Endlich trug er darauf an, Bortfelden wegen der Holzvcrwüstnng zum
Schadenersatz anzuhalten.

Auf die Übermaße der Ämter L. u. M. nach Abzug des für Bortfeld haftenden
Pfandschillings erhielten nun Konsense:

Georg Hutter, Bürger zu Leipzig, am 29. Nov. 1577 auf 10 500 fl., soviel
er gegen Graf Christoph darauf liguidircn würde;

Ooelor Heinrich von Biela in Folge seiner Supplik ä. ü. Auleben Z
29. Dez. 1577 am 4. Januar 1578 wegen 6340 fl. auf dem Mansfeld.Bergwerke
und Rentgulden und 3240 fl. auf der Steuer, soweit die Forderung daraus nicht be¬
friedigt wird;

Kaspar von Kutzleben zu Grüningcn wegen seiner auf dem Bergwerke habenden
Forderung, soweit sie daraus nicht befriedigt wird.

Sonntag Martini 1534 hatte Graf Gebhard VII. von der Äbtissin und dein
Stifte zu Quedlinburg 800 fl. geborgt (Bürge war u. a. Hans v. Trotha). „Die
Äbtissin Anna geb. Gräfin zu Stolberg bat 1572 um Konsens auf die benannten Über¬
maße wegen 800 fl. nebst rückständ. Zinsen, wovon die Landcs-Rcgiernng am 9. Mai
1572 dem Grafen Christoph II. Nachricht gab.

Mit dem vr. Heinrich v. Biela, der, wie eben bemerkt, Konsens auf die
Übermaße erhalten, ging der Amts-Jnhaber Klaus v. Bortfeld 1579 einen Vergleich
ein, worin dieser versprach,gegen Verzinsung des Pfandschillings und 2000 fl. Baugeld
das Amt dem v. Biela auf 3 Jahre abzutreten. Die wiedcrkäuflicheHauptsumme
wurde auf 13 750 Goldfl. ü 27 Gr. (incl. 750 Goldfl. für die Stolberg'schen Chor¬
herren), 13 000 Thlr. und 3668 fl. 20 Gr. (als: 328 fl. 9 Gr. Türkensteuer, 1340 fl.
11 Gr. Schillingstedt'sche Post und 2000 fl. Baugeld) oder 36 204 fl. 4 Gr. festgesetzt.
Nach Ablauf der 3 Jahre sollte Biela dem Bortfeld die von diesem gezahlten 36 204 fl.
erlegen oder die Güter wieder zurückgeben. Der kurfürstl. Konsens in diese Session
wurde am 12. Sept. 1579 gegeben — salvis M-ibus der Grafen, Hans v. Wolf's,
der Äbtissin zu Quedlinburg,der Erben Oswald's v. Trotha, Paul Grunewald's,
Kaspar's v. Kutzleben, Wilhelm's v. Köckeritz :c., welche Konsense auf die Über¬
maße der Ämter hatten. Laut Vertrags v. 26. Sept. 1579 nahm Heinrich v. Biela

1) Besitzer des v. Bicla'schen Rittergutes zu Auleben in der GoldenenAne bei Heringen
und Nordhausen sind gegenwärtig der Herausgeber dieser Blätter und dessen Söhne Adolf und Eber¬
hard v. Eberstein.
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dcn Georg Hultcr mit in die Posscssion, und nach erhaltenem kurfürstlichen Konsense

verwies nun Ostern 1580 Klaus v. Bortfeld die Amts-Unterthauen an
Heinrich von Biela und Georg Hutter.

In einem alten Leinungcn'schcn Erbbuche befindet sich die Abschrift eines Anschlags,

den I0r. Heinrich von Biela am 2, Dez, 1580 durch deu Landrichter zu Lcinungen,

Valentin Fahrenbrnch, und die Gcrichtsschöppcn des Amts machen ließ:

Vorzeichnus

alles Ackers und Wiesemvachs, so zum Hause Leinun gen und dcn Vurwerken Morungen,

Horla und Paßbrnch gehörig, so dcn 2. Xbris Xo. 1580 uf Befehlich des gestrengen,

edlen, ehrenfesten und hochgelahrten Herrn Heinrichen von Biela uf Hainrode und

der Stapelbnrg, der Rechte voeboris, kurfiirstl. sächs. Rath uf Heringen und des

Stifts Merseburg Hauptmann, Inhaber des Amts Morungen, durch uns unter¬

schriebene Richter und Schoppen des Amts Morungen gemessen und ein jedes Stück

dieser Zeit nach seinem Werth angeschlagen und taxiret, den Acker zu 32 Ruthen

lang und 4 Ruthen breit, wie allhicr zu Leinungen und Morungen bräuchlich, zu

Horla und Paßbruch aber dcn Acker 40 Ruthen lang und 4 Ruthen breit, iumaßcn

es daselbst auch bräuchlich ist.

Leinungen.

2''/4 Ackers, das Stück hinter dem Schloßgartcn ä 8 fl 22 fl.

3Vs A- über der Kalkrosen an der Mooskammer ä 8 fl 28 st.

3tZ5/z A. ufm Emischen Berge und Hohe Warte zusammen ä 4 fl. . . 146 fl,

5Vz A. die hinterste Gebreiten nach Lenges eld ä 8 fl 44 fl.

9 A. die Untergcbreite heimwärts zu Lengefeld ä 8 fl 72 fl.

2^/2 A. auch daselbst ä 8 fl 20 fl.

2 A. noch daselbst bei Michel Renicken ä 8 fl 16 fl.

1Hz A. stoßt uf den alten Teich ^

5 A. die Gebreite, der Teich genannt, ä 12 fl 60 fl.

11 '/z A. der Hungergraben ä 8 fl 92 fl.

9 A. zu Deickenrode zwischen Valien Grantzen ä 8 fl 72 fl.

19 (29 ?) A. im Friesenthale ä 6 fl 114 fl.

8^/z A. am Sangerhusischen Berge ä 8 fl 68 fl.

2Vz A. hinter dem Weinberge auf dem Knicker ä 8 fl 20 fl.

I hz A. am Sangcrhäusischen Wege ä 10 fl 15 fl.

1 A. am Waflhuser Wege p 10 fl.

20 A. am Wallhuser Wege ä 10 fl 200 fl.

l'/z A. Wiescwachs ä 16 fl 24 fl.

summa, der Länderei und Wiescwachs zu Leinungcn 4 Hufen und 22 Hz Acker, ange¬

schlagen für 1033 fl.

Morungen.

53 A. das Feld am Pfaffenacker ä 10 fl 530 fl.

85 A. das Mittelfeld ä 10 fl 850 fl.

53 A. das Feld nach dein Heiligen Born ä 10 fl 530 fl.

11 A. aufm Rödichen ä 4 fl 44 fl.

8 A. am Schloßberge ä 4 fl. . 32 fl.

summa, des Ackers 7 Hilfen sind angeschlagen für 1986 fl.

Morungen. Wieswachs.

10 A. aufm Heiligen Born ä 16 fl 160 fl.

40 A. die große Wiese vor dein Acker und der Mooskammcr ä 16 fl. . 640 fl.

1?Vs A. die Wiese in der Horla ä 12 fl 21» fl.

summa Wiescwachs 2 Hufen 7HH Acker p. 1010 fl.
summa summarum aller Länderei und Acker und Wiescwachs zum Vurwerke Mo¬

rungen gehörig thut 9 Hufen 7 Hz Acker, sind angeschlagen für 2996 fl.
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29 fl. 3 Gr.

48 „ — „

41 „ 3 „

25 „ 15 „

85 „ 15 „

34 „ 6 „

259 „ 9 „

22 „ 18 „

27 „ 9 „

81 „ 15 „

32 Morgen gerechnet,

36 fl. — Gr.
Vurwcrke Horla ge-

244

34

566

12

6

3

18

Horla.

8'/z A. die Gcbrcitc am Nothischcn Wege ü 3 Thlr. .

14 A. gegen den Teich für dem Kricgholzc ü 3 Thlr..

12 A. am Lcimmger Wege ä 3 Thlr

7^2 A. hinter der Schülern Hofe ü 3 Thlr

25 A. im Rumpelsgrunde ä, 3 Thlr

15 A. im Rumpelsgrunde ü 2 Thlr

103^2 A. das Mittelfeld ä, 2 Thlr

1V A. vor dem Kefselringc ä 2 Thlr

12 A. uf der Morsch n, 2 Thlr

35Hz A. die Steingebreitc ü 2 Thlr

Liimmo. dieses Ackers thut 7 Hufen und 29 Acker, die Hufe z

thut 656 fl. 13 Gr.

3 A. die Eicrwiese ü 12 fl

Lumina Lummuium aller Länder an Acker und Wiesen, so z

hörig, thut 8 Hufen, sind angeschlagen für 691 fl. 9 Gr.

Paßbruchische Länderei.

37 A. die Gcbreite in Höfen ä 3 Thlr 126 fl. 18 Gr.
107 A. die Gcbreite vor den 9 Ackern ä 2 Thlr. . . .

15 A. die Gebreite vorm Neuen Hanse ä 2 Thlr.

25 A. vor dem Hegeholz ä 2 Thlr 57

198 A. die Gcbreite vor der Schäferei und vorm kurzen Graben bis

an die Stolbergische Grenze, davon 100 A. zu 3 Thlr. und

98 A. p. 2 Thlr. angeschlagen thut

Lnmma dieser Lnnderei thut 12 Hufen weniger 2 Acker, sind angeschlagen um 1033 fl. 15 Gr.

Paßbruch. Wiescivachs.

34 A. vor dein Wolfsbergischcn Wasser und dem Bodenschwcnde ä 16 fl. . 544 fl.

75 A. die Horlahainisch e Wiese ä 12 fl 900 fl.

13 A. am Wolfesbcrgischcn Wege ä 8 fl 104 fl.

4 A. vor den 9 Ackern ä 8 fl 32 fl.

22 A. die große Feldwiese ä 8 fl 176 fl.

5 A. die Feldwicse neben der Trift ä 8 fl 40 fl.

4 A. im Nußhain vor 32 fl.

22 A. die Bruchwiese x 76 fl.

Lumma Wiescivachs 5 Hufen 19 Acker, feint angeschlagen 1980 fl.

Lumma Lnmmai'nm aller Länderei an Acker und Wiescivachs zu Vurwcrke Paßbruch

gehörig thut 17 Hufen und 17 Acker, sind angeschlagen um 2099 fl. 15 Gr.

Ist also die Acker und Wiescivachs angeschlagen, so zu allen Vurwcrkcn gcmcldts Amts

gehörig, um und vor 6779 fl. 12 Gr.

Gärten zu Leinungen 300 fl.

Teiche zu Lcinungen 75 fl. für 2 angerichtete Teiche, 2Vz Acker ä 30 fl.; zu

Morungen 60 fl. für 1 anger. Teich, 2 A. n 30 fl.; zu Horla 45 fl. für 1

anger. Teich, iG/z A.; zu Paßbruch 45 fl. für 2 anger. Teiche, 14/z A.

Lummn für 7'/z Acker Teiche 225 fl.

Das Gehölze 4225 Morgen ä 7 fl 29 575 fl.

Der ganze Anschlag des Amts Morungen daher 37 854 fl.*)

5) Da unter steht von anderer Hand: der oberste Teich vor Lcinungen hält 2 Acker, der
mittelste s/z A., der Baumgarten 6 Acker, der Kohlgarten soll 4 A. halten. — 2509 fl. sind
die Leinungischen Gcbände, Brauhaus mit der Mühle, so darbe! gewesen, 1583 angeschlagen
worden. — Die kurfürstl, Kommissarien (um zu ermitteln, ob eine Übermaße an den Ämtern Lein-
und Morungen nach Abzug des Kaufschillings vorhanden sei) fertigten gleichfalls einen Anschlag sub cknto
Leinungen 26. Febr. 1583 und berechneten den Werth der Ämter inol. Paßbruch mit 53 549 fl.
11 Gr; davon abgezogen 4000 fl. für 4 Rittcrpfcrde, 100 fl. für 5 fl. dem Pfarrer zu L. und 102 fl.
18 Gr. für 18 Scheffel Roggen der Pfarre daselbst, bleiben 49 346 fl. 14 Gr.
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Weder der v, Biela noch Hutter waren im stände, die versprocheneSumme
zu erlegen und der VergleichungFolge zu thun. Deshalb suchte Klaus v. Bortfeld
sein Geld dadurch zu erhalte», daß Biela den Christoph v. Hoym in seine Rechte
treten ließ, der auch 35 818 fl. 10 Gr. an Bortfeld zahlte und 300 Goldfl. (— 335 fl.
15 Gr., s. unten Anschlag v. 1718) den Chorherren zu Stolberg zu verzinsen
übernahm (macht„zusammen36 204 fl. 4 Gr.). Hierauf ccdirte Klaus v. Bortfeld seine
Rechte an den Ämtern L. u. M. 8ul> ckacko Quedlinburg Sonnabend nach voesm
chieunäiwtüs 1583 an Christoph v. Hoym auf Droysig, Steckelbcrg, Kouradsburg,
Wcgelcben, Hoym und Radegast, Inhabern des Amts Ermslebcn, des Stifts Halberstadt
Erbkämmerer n. fürstl. anhalt. Geheimen Rath. Allein Hutter wollte nicht abtreten
und protestirtc dagegen, bis er befriedigt sei. Nun kamen die Differenzen, die Graf
Christoph II. zu Mansfeld nebst seinen übrigen Gläubigern (Äbtissin zu Qucdlinbu rg,
Hans v. Wolf, Biela's Erben), welche noch einige Befriedigung von einer etwaigen Über¬
maße au den Ämtern hofften, anhängig gemacht, hinzu. Dies hinderte den kurfürstl.
Konsens in die gedachte Cession. Sämtliche Differenzen wurden in einen Vorbeschicd
gezogen, den der Kurprinz Christians, nachmal. Kurfürst Christian I., im Auf¬
trage Seines Herrn Vaters Kurf. August verhandelte. Der Entwurf zu diesem Rezesse
(l. ck. Dresden 1583 den 26. April befindet sich in des Hauptstaatsarchivs zu Dresden

Cvp. 528 kol. 18—24.

Graf Christoph zu Mansfeld

brachte vor, sein Vater Graf Gebhard habe 1535 die Ämter Morungen und Lei¬

nungen Graf Hoyern, Graf Philippen und dessen unmündigen Brüdern um 12 000

Goldfl. und 12 500 Guldengroschen auf 11 Jahr lang unterpfändlich versetzt,

jedoch vorbehaltlich der Jagden zu Morungen und zum Paßbruch, zwei Theil der

Bergwerke, aller geistl. u. welti. Lehen und des Bauholzes in den Forsten und

Hölzern, daß dasselbe nicht verbaut noch verkohlt, sondern geheget, auch auf jedem Acker,

so verkohlet, zehn Laßreiscr nach Gelegenheit und Gebrauch des Orts gelassen werden

sollen. Hernachcr aber hätten Graf Philipp's Brüder, als Graf Hans George,

Graf Peter Ernst, Graf Hans Albrecht, Graf Hans Hoyer und Graf Hans

Ernst mit Bewilligung ihres damals unmündigen Vettern Grast Brunens, Graf

Philipp's Sohn, verordneten Vormunden -^.o. 62 berührte beide Ämter ferner Aschen
von Hollen und Ludolfen von Bortfeld, und dieselben forder -^.o. 72 Andreas

Kahlen und Henning von Bortfeld mit Erhöhung des Pfandschillings zukommen

lassen. Als aber ^.0. 75 (Gebh., Phil. u. Klaus) von Bortfeld von Andreas

Kahlen seinen Antheil an solcher habenden Pfandsgerechtigkeit an sich bracht und

O. Heinrich von Bilau vorgegeben, daß er,„der Graf, ihm mit Schulden, deren er

doch nicht geständig, verhaftet sei, und von der Übermaße bezahlt sein wolle, habe (Klaus)

von Bortfeld „sich mit I). Bilau -^.0. 79 verglichen und demselben gegen Empfahung

der Zinsen die Ämter eingeräumct und die 8s,. auf 36 204 fl. gesteigert. Nculichst

aber habe Christoph von Heim sich unterfangen, mit Erlegung oder Ansichnehmung

der itztgemcldtcn 8u. in solche seine anererbtcn altväterlichen Stammgüter einzudringen

zuwider seiner Protestatio», da er doch demselben keinen Pfennig schuldig. Sein Vater

habe angeregte Amter höher nicht, als um 12 000 Goldfl. und 12 500 Guldcngr. ver¬

setzt. Dieselben seien weit mehr werth und von des Kurfürsten angeordneten Taxatoren

^.o. 78 auf 82 000 fl. angeschlagen worden. Durch die böse Haushaltung seien aber

die Güter so verwüstet, daß in der andern vorgenommenen Taxe dieselben um 30 000 fl.

gefallen lind nur 52 000 fl. estimiret worden, daß also wegen solcher Verwüstung der

aufgezählte Pfaudschilling vergnüget sei. Er fordere, daß ihm von Zeit der Jnnc-

habung Rechnung gcthan, die lruelus in 8oi4km komputiret und das Hintcrfällige

wiederum zugestellt werde, und bittet schließlich, Christoph von Heimen aufzuerlegen.

1) Der Kurprinz Christian hatte damals einen Stuhl in der Landes-Rez. als Rath und
einen als Geh.-Rath, in welche beiden LollsA'm er eingeführt und resp. mittels an den Kurfürsten ab-
gestatteten Handschlags in Nathspflicht genommen war.
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daß er ihn? dic beide?? Ämter wieder einräume und den hintcrfälligcn Rest entrichte,

er wolle sich der Gebühr nach mit ihm abfinden, denn er sei zur Zeit niemandem außer¬

halb George Huttern, mit welchem er in Liquidation stünde, so von den beiden

Ämtern bezahlt sein wollten, etwas geständig; was aber mit seinem oder seines Vaters

Brief und Siegel bescheinigt worden wäre, wollte er ehrlichen und gräflichen lösen und

wieder an sich bringen,

Christoph von Hop»?

wandte hiergegen ein, daß Graf Gebhard, Graf Christophs Vater, dic bcidcn Ämter
Mor. u. Lein, um die angezeigten Summen nicht pfandeöwcise, sondern auf einen

rechtmäßigen und beständigen Wicdcrkauf seinen Vettern Graf Hapern und Graf

Philippen nnd dessen unmündigen Brüdern zukommen lasten, wie solches die Wiedcr-

kaussvcrschreibung ä. <Z. 1535 am Tage Michaelis ausweise, und Graf Gebhard's

Brief und Siegel hätten die hernachfolgenden Besitzer und nunmehr auch er durch ge¬

bührliche Mittel an sich gebracht. Die Kaufgelder wären wegen der Baukosten und

anderer Schulden des Grafen Christoph (an die Chorherren zu Stolbcrg und Schilling -

stedt'S Erben, Türkenstcuer) gestiegen. Und weil der zwischen Graf Gebhard und dessen

Vettern geschlossene Kontrakt keine Verpfändung, sondern ein beständiger Wicdcrkauf

wäre, und durch solchen Kauf das Dominium auf die Käufer und folgenden Besitzer

transfcrirct worden, so könnte Graf Christoph davon keine Übermaße angeben, zumal

derselbe an solchen Gütern sich keines in Rechten oder Gerechtigkeit anzumaßen hätte,

es wäre denn, daß er ihm, Hopmen, die Kaufsumme nebst der Erhöhung wieder erlegte

und richtig machte. Ebensowenig wären die Besitzer ihm Rechnung zu legen schuldig,

es könnte denselben auch nicht zugemuthet werden, die ii-uews in sortsm zu kompu-

tiren, weil sie das Eigenthum dieser Güter, bis die Ablösung erfolgte, mit guten? Titel,

Rechten und S. G. Konsens an sich gebracht. So ginge sie auch wenig an, was der

Taxation und Würdcrung halber vorgenommen. Was dic Reservate beträfe, so hätten

die Schillingstedt'schen Erben ihr verholfencs Recht an den Amtsbcsitzer Andreas

Kahlen nnd an Otto von Ebelebcn abgetreten, Inhalts des ^.o. 72 zwischen Graf

Christoph und Andreas Kahlen beschlossenen Vertrags.

Wenngleich Klaus von Bortfeld sich ^.o. 79 mit Dr. Biela ivcgen Abtretung

der Ämter dahin verglichen, daß dieser dic beiden Ämter 3 Jahr lang inne haben und

gebrauchen, auch da sich eine Übermaße befände, nach Endigung der 3 Jahr dem

v. Bortfeld seine gezahlten 36 204 sl. wieder erlegen oder die Güter wieder einräumen

sollte — und Biela lt. Vertrags von? 26. Sept. 1579 George Huttern in die Dos-

sossicm mit genommen, so hätte doch weder Biela noch Hnttcr die versprochene Summe

erlegt, also der Vergleichung keine Folge gethan. Deshalb habe Klaus v. Bortfeld ihn?,

Hopmen, gegen Erlegung von 36 204 st. seine Rechte ccdirt lt. Cessio?? cl, ct.

Quedlinburg Sonnabend nach vooomfuonuäilabis 1583, die auf ihn allcii? gerichtet

sei. Georg Hutter hätte auch vor der Regierung zu Zeitz erklärt, daß er seines Theils

zu dem Gelde keinen Rath wüßte, wodurch dessen Recht erloschen iväre. Er bäte daher,

ihn in die Ämter Lein. u. Mor. zu immittiren und Georg Huttern hinaus zu weisen

Georg Hutter,

der 29. Nov. 1577 Konsens auf die Übermaße der Ämter erhalten, führte an, er habe

seine Forderungen 1579 vor Statthalter und Rüthen (d. i. Landes-Rcgierung) liquidirt

und ausgeführt, Dxoouboriulioi? auf die Übermaße, Reservate und Inventar erhalten,

und die Hülfe darin sei ihin durch den Oberausschcr Hans v. Lindenau mitgetheilt

worden. Diese Differenz über den Besitz von L. u. M. sei zwischen Hopcr und ihn?

rechtshängig. Außerdem habe ihm Nikol von Ebelebcn Otto's von Ebcleben

Recht mit kurfürstlichem Konsens in die Reservate ccdirt, ivcshalb er sich auch aus

diese??? Grunde an die Reservate halte. Er bitte, zu dekrctircn, daß Christoph

von Hopm sich auf sieine ausgezahlte Sunnne von der Abnutzung der Ämter L. u. M.

erhole, ihm aber die Übermaße überlassen ivcrde. — Hopm widersprach, da durch die
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Kanfsmmne die onsrn. rsnlin und die Gläubiger, die Hülfe in die Reservate erlangt,

waren abgelegt worden.

Graf Brnno zu Mansfeld

wollte auch ein Recht auf die Übermaße haben und bezog sich auf die Rechtfertigung

zwischen ihm und Graf Heinrich deshalb; er habe stets die mit den folgenden Käufern

geschlossenen Kontrakte bestritten und niemals darin konscntirt, was auch zur Recht¬

fertigung gediehen sei, und protestirt wider Hoym's Kontrakt.

Hinsichtlich der streitigen Possession Christoph's v. Hoym und Georg Huttcr's

ivnrde beschlossen: Hutter soll für seine Person das Amt räumen, jedoch läßt er eine

dem v. Hoym leidliche Person so lange im Amte, bis die Kommissarii, die ihre Rech¬

nungen rektifiziren sollen, die Sache geendet; der Schösser bleibt Huttcrn, bis die

Rechnungen rcktifizirt sind, verpflichtet, Hutter mischt sich aber in keine Anordnungen,

die dem v. Hoym allein bleiben. So viel die Reservate und Verkaufung der Kohl¬

bäume betrifft, soll Hutter im Besitz gelassen werden, bis erörtert worden, wie viel er

auf die Übermaße von Graf Christoph zu fordern, ob eine solche überhaupt vorhanden

und Hutter auch wirklich im Besitz sei. Und weil Graf Bruno und andere Gläubiger

des Grafen Christoph wegen Priorität gegen Hoym und Hutter protestirt, bleiben deren

Rechte unverletzt. Christoph v. Hoym und Hutter aber werden auf den 8. Juni 1586

ans Appcllations-Gericht zu Recht verwiesen.

Diesem interimistischen Rezesse gemäß wiesen Bortfeld's Witwe und Erben das
Amt an

Christoph von Hoym,

der am 7. Mai 1585 die Amts-Unterthancn in Pflicht nahm, wobei er denselben 2 Faß

Vier schenkte, die vor dein Rathhause in 3 Stunden ausgetrunken wurden.

Im Jahre 1601 ertheilte der hintcrortische Graf David (Vollrad's V. Sohn

und Albrccht's VII. Enkel) Christophen v. Hoym Konsens nicht nur in den über das

Amt Morungen 1535 errichteten Wicdcrkauf und die 1562, 72, 75 und 33 erfolgten

Sessionen, sondern auch in die Erhöhung des Pfandschillings, in die bezahlten und ver¬

sicherten Schulden (Schillingstcdt'schc 1340 sl. 11 Gr. und 750 Goldfl. Chorhcrrnschuld)

und in Urtheil und Recht, so der v. Hoym am kurfürstl. Hofe erhalten und res flickt-

cmls, sein soll, dergestalt: begäbe sich's, daß sein Vetter Graf Heinrich zu M. (Sohn

des Grafen Christoph, der „solches alles zu wehren sich unterstanden, aber doch zu Recht

die Zusprüche verloren") ohne männl. Leibes-Lehensrben vor ihm, dem Grasen David,

sterben würde, daß er sodann diesen Wicdcrkauf zc. in keiner (Rnnsnln anfechten, viel

weniger sich des Amts Morungen und seiner mitbeschricbenen Pertincnzien, die nicht

ausgezogen, anmaßen, sondern den v. Hoym und dessen Erben bis zu vorbchaltencr

Wicdereinlösung unperturbirt lassen wolle. Geschehen vfm Hause Mansfeld.

Eine Abschrift von „Herrn Graue Dauidts zue Mansfcldt Konsens" be¬

findet sich im k. Hauptstaatsarchive zu Dresden Iwe. 9735.

Üm diese Zeit wurde durch gerichtliche Exmission dein v. Hoym ohne weitere

Entschädigung Paßbruch genommen (s. oben S, 121). Von den Grafen zu Mansfeld,

seinen Gewährsleuten, war während der Sequestration nichts zu holen.

Graf Christoph's II. Sohn Heinrich II. starb am 5. April 1602 und mit ihm

die ganze mittclortische Linie aus. — Christoph von Hoym starb vor 1605 mit

Hinterlassung von 6 Söhnen:

Siegfried, Gebhard, Albrecht, August, Hans Georg und Christian Julius
von Hoym.

Mittels Supplik cl. cl. Ermslcben 29. Juli 1605 suchten nun Seiffcrt (Siegfried),

Gebhard und August v. Hoym für sich und an Statt ihrer ausländ, und unmündigen

Brüder um Konsens nach und führten dabei an, ihr verstorbener Vater Christoph

v. H. zu Droysig habe die Ämter Lein. n. Morungen von Klaus v. Bortfeld wider-
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käuflich an sich gebracht und sei von den Kurfürsten August und Christian wider
Graf Christoph zu M. und dessen Gläubiger nach gehabtem Verhör und Handlung
dabei gelassen und geschützt worden besage des zu Dresden den 26. April 1585 gegebenen
Abschieds, sie bäten, ihnen das von ihrem Vater auf sie gekommene wiedcrkäufliche Recht
der beiden Ämter L. u. M. glcichcrgcstaltanderweit zu bestätigen. Hierauf crtheilte
Kurfürst Christian II. unterm 1k). Aug. I6V5 den genannten Gebrüdern v. Hoym „zu
solchem Kontrakt und Wiederkauf seine Gunst und Bewilligung".

Der Entwurf zu diesem Konsense befindet sich in des Hauptstaatsarchivszu Dresden
Eop. 713 tol. 42.

Christoph's v. Hoym oben aufgeführte Söhne wollten nicht in Gemeinschaft bleiben
und schlössen deshalb am l). Febr. 1612 des Amtes und Hauses Leinungen, dessen
Pertincnzicn und Inventars halber einen Rezeß. Sic schlugen diese Güter nebst Zu¬
behör und Inventar zu 42 000 fl. an und wollten darum looscn. Sie bestimmten, daß
derjenige, welcher das Loos erhält, jedem Bruder 7000 fl. herausgeben soll; sobald das
geschehen, wollen sie diesen in die Possession setzen, behalten sich aber sämtlich den
Vorkauf für 42 000 fl. vor. Jeder von den Brüdern, der Geld erhält, soll es an
Lehngütcr wenden und die andern dabei zur gesamten Hand bringen. Diesem Ver¬
gleiche gemäß erhielt nun durch Rezeß cl. cl. Donnerstags Dsto milri 1617

Siegfried von Hoym

die ihm durchs Loos zugefallenen Ämter Lein. u. Worringen für 42 000 fl. Derselbe
versprach, 35 000 fl. auszuzahlen. Er zahlte mm auch an Christian Julius 7000 fl.
und an Albrecht 7000 fl., 7000 fl. aber hatte er von seinem Bruder Gebhard ge¬
erbt, so daß er also auf diese Weise 21000 fl. lt. Quittung ä. cl. Droysig 11. März
1617 abbezahlt hatte.

Nun mag Siegfried mit seinem Bruder Hans Georg in Kauf- und Überlassungs-
Traktaten gestanden haben, durch welche dein letzteren Lein. u. Morungcn für 50 000 fl.
abgetreten werden sollten. Daß das jedoch nicht wirklich zu stände gekommen ist, erhellt
ans den Verhandlungen cl. ä. Ermsleben Ostern 1619 und dem Interims-Reverse
Hans Georg's an Siegfried v. H. cl. cl. Wegelcben5. Sept. 1619. Indessen, da
nach dem Aussterben der mittelort. Grafen zu M. (1602 mit Heinrich II.) durch die
Hinterortischen Grafen Friedrich Christoph und David eine Dsvoeutio Dsucli
wegen der Ämter Lein, und Worringen in Angriff genommen wurde, glaubte Hans
Georg von Hoym solcher Anfechtung einen Riegel dadurch vorzuschieben,daß er am
15. Januar 1620 die, 50 000 fl. Kaufsumme, welche lt. Vertrags ä. cl. Ermsleben
Ostern 1619 auf den Ämtern L. u. M. haften sollten, dein Kurfürsten zu Sachsen
als Daeuuin Isuäulls zu Lehn offerirte und um Belchnung mit diesem Geldc als alt-
vätcrl. Stamm-Mannlchnbei der Landes-Regierung nachsuchte. Aus kurfürstl. Macht
und Obrigkeit wurden hierauf diese 50 000 fl. wiederkäuflichcS Geld, nachdem das
Dominium clirscüum offerirt, in Lehn verwandelt nnd am 6. Mai 1620 init Beziehimg
auf den Ermslcber Vergleich Hans Georg v. Hoym principaliter und die andern
Brüder Siegfried, August und Christian Julius zur gesamten Hand damit
beliehen. Nun müssen Differenzenunter diesen Brüdern entstandensein, denn die Mit¬
belehnten beschwerten sich bei der Landes-Rcg. darüber, daß ihr Bruder Hans Georg
die 50 000 fl. zu Lehn hatte inachen lassen, worauf sub clato Dresden 4. Sept. 1620
an den Dr. Andreas Thalinger zu Eislcben und Kaspar Triller zu Einscloh ein Dpi.
der Landes-Reg. erging, die gu. Streitigkeiten in der Güte beizulegen und darüber mit
Gutachten zu berichten.

Die Ämter Lein, und Morungcn hatte Siegfried v. Hoym inne und nutzte den
Oberbaum und das Unterholz des Forstes ohne Einschränkung,bis er am 28. Nov.
1621 seine Rechte an

Johann Statium de Rascha,

fürstl. braunschw. Oberstlicutcnaut, abtrat. Wahrscheinlich hatten sie ihre Gründe, daß
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sie i» dein Cessions-Dokumcntekeine Kaufsnmme benannten(nach dein an demselben
Tage geschlossenenNcbcn-Rezesse hat das Kaufgeld 40 000 Engelthaler betragen). Joh.
Statins de Rascha bat snb ä. Quedlinburg29. Nov. 1621 und Siegfried v. Hoym
snb ä. Quedliiiburg6. Dez. 1621 um Konsens, welchen Kurfürst Johann Georg I.
am 19. Dez. 1621 ertheilte „auf den Wiederkauf-Schilling der 13 000 Gulden-
groschcn oder Thaler und 13 000 Goldgulden als Lehnherr und Landes¬
fürst mit Vergünstigung, sein Recht einem andern, der Uns leidlich, abzu¬
treten."

Im Ccssions-Dokumentev. 28. Nov. 1621 verspricht Siegfried v. „Hoym: „do
sich aber befinden sollte, daß der v. Hoym oder seine Brüder auf solche Ämter etwas
sollten erborgt haben und die Ämter dafür hypothezirt sein sollten (welches doch nicht
ist), will er, der v. Hoym, selbige Schuldforderung für sich ohne Zuthun des von Rascha
zahlen und abstatten." Und das Cessions-Dokumentselbst wurde vor der Ertheilung
des Konsenses zuvörderstam 17. Dez. 1621 konfirmirt.

Dieser Joh. Statius de Rascha hatte wahrscheinlichden v. Hoym nicht bezahlt,
da er thcils hinter die Verhältnissemit dessen Brüdern gekommen sein muß, theils ihm
bekannt geworden war, daß die Hinterortischen Grafen zu M. nach Abgang der
mittelortischen Linie als nächste Agnaten derselben Änsprüche par Usvoontiansm
1'sncki anhängig gemacht hatten. Der de Rascha suchte gewiß auch deshalb die Ämter
möglichst bald wieder los zu werden. Als sich nun Siegfried v. Hoym bei der Landcs-
Reg. darüber beschwerte, erging ein Upt. an den Ober-Aufseherzu Eisleben snb ckaw
3. Zuni 1622, die Sache in Verhör zu ziehen und dem Rascha alle Alienation zu ver¬bieten bis zum Austrag der Sache:

„Vhester Rath L. G. Welchcrgcstalt an Uns Siegfried von Hoym sich über Joh. Statz

de Rasch au, fürstl. brannschw. Obcrstlicutenant, beklaget, daß zuwider des am 23. Nov. abge¬

wichenen Jahres zwischen ihnen aufgerichteten, von Uns konfirmirten Vertrages und darauf erfolgten

Ccssion seines Rechten an den Ämtern Mor. u. Lcinungen derselbe mit der rückstandigen Bezahlung

nicht innegehalten, auch solch Recht in andere Wege zu alicniren Vorhabens sei, habt ihr mit mch>

rcrcm auS der Beilage zu vernehmen. Und ist darauf Unser gnädigstes Begehren, ihr wollet ufS

chistc, als zu geschehen möglich, beide Thcile vor euch bescheiden, gegen einander Nothdürftigkeit

hören und in Güte zu vergleichen möglichen Fleiß anwenden, oder in Entstehung der Sühne Uns,

was für euch fürgelaufcn, wobei es verblieben und woran der Mangel mit Wiedereinsendung der

Jnlage förderlichst berichten, immittelst aber dem äs Rase lau unvorlcngt inüidiren

daß er sich der vom Supplikanten angezogenen fürhabenden Alienation berührten, ihm cedirten

Rechtens gänzlichen enthalten, das Werk in dem Stande, darin es jetzo befunden wird, lassen und

Unsere fernere Resolution und Anordnung dicserhalb erwarten solle. Daran geschieht rc. Dat

Dresden den 3. Juni Anno 1622."

Auch revozirten August, Haus Georg uud Christian Julius v. Hoym die
von ihrem Bruder Siegfried an Joh. Statz de Rascha geschehene Alienationdurch
angestellte Klage am 26. Nov. 1622. Am 5. April 1623 starb aber de Rascha, nach¬
dem er vier Wochen vorher (6. März) bei dem Einfalle der Weimarischen Truppen
tödlich geschossen worden. Mittels Reskripts v. 11. Sept. 1623 wurden die v. Hoym
zur Rechtfertigung beim Appellations-Gcricht verwiesen. Die am 7. Febr. 1624 in
Folge Reskripts v. 22. Okt. 1623 zu Eislebcn vorgenommenen Vergleichs-Verhandlungcn
zwischen den Gebrüdern v. Hoym und Rascha's Witwe Katharina geb. von Ilten, ver¬
witwet gewesene Bock von Wülffingen, und deren Sohne erster Ehe Wilbrand
Georg Bock v. Wülffingen kamen aber nicht zu stände, da Sicgfried's v. Hoym
Sohn Christoph ohne Legitimation seines Vaters im Termine erschienen war; denn
in dem Reskripte v. 20. März 1624 an den Oberaufseher Jakob v. Grünthal, welcher
am 17. Febr. 1624 Bericht erstattet, heißt es: „Wir lassen es bei dem an Unserm
Hofe (Appcllations-Gerichte)in dieser Sache schwebendenProzesse allenthalben bewenden."

Die Differenzenmit den v. Hoym, die wegen ihres angeblich auf den Ämtern L.
u M. haftenden Lehnstamms v. 50 000 fl. auf Aufhebung des Raschaischen Cessions-
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geschäfts mit Siegfr. v. H. v. 28. Nov. 1621, also auch auf Kassation des darin am
1V. Dcz. 1621 ertheiltcn kurf. Konsenses drangen, wurden 1657 bis 1712, immer
wenn sie mitunter eine Weile gelegen, wieder fortgesetzt und sind nach dein Aussterben
der Hinterortischen Grafen (i. I. 1666), und nachdem die v. Hoym die Verjährung
hatten eintreten lassen, beseitigt.

Nach Joh. Statz' de Rascha Tode kamen die Ämter Lein- u. Morungen auf seinen
Bruder Joachim de Rascha, seine Witwe und deren Sohn Wilbrand Georg Bock
v. Wülfingen. Joachim de Rascha, der seines Bruders Erbschaft e. benstmra iuvaulurii
angetreten hatte, verglich sich am 23. Januar 1623 zu Ölza mit seiner verwitweten
Schwägerin und Wilbrand Georg Bock v. W. und überließ den Pfandschilling auf
Leinungcn und Morungen an die Witwe und deren eben genannten Sohn gegen
ihre Forderungenan den Verstorbenen, welcher Vertrag vom Obcraufschcr-Amtekon-
firmirt wurde. Die Amts-Untcrthanen, welche (lt. Attest des Oberaufsehersv. Grünthal)
an die Witwe und Bock v. W. gewiesen wurden, leisteten am 28. April 1623 die Erb-
huldignng.

Obwohl durch kurfürstl. Reskript v. „3. Juni 1622 an den Oberaufseher zu Eis-
lebcn dem de Rascha alle Alienation der Ämter Lein- u. Morungen untersagt war, so
glaubten auf Anrathen schlechter Freunde und übel rächender Rechts - Konsulenten sich
doch Bock v. W. und seine Mutter gegen die Rcvokations-Klagender v. Hoym dadurch
zu schützen, daß sie der Hinterort. Linie,,der Grafen zu M., die wegen Mangels
ihres Konsenses unentgeltliche,Abtretung der Ämter L. u. M. (besonders des Hacken-
Hofes zu L.) forderten, diese Ämter übertrugen, um dieselben sodann gleichsam von neuem
durch neues Recht zurück zu erhalten.

Diese Entschließung war jedoch sehr unsinnig, denn des Hinterortischen Grafen
Friedrich Christoph (ch 1631, und mit seinem Sohne Christian Friedrich starb
1666 die ganze Linie aus) Havoeulio Heuäi war ganz aus der Luft gegriffen, weil
die Grafen bei der Thcilung 1501 sich keine gesamte Hand, sondern des Grafen Friedr.
Christ. Großvater Albrecht VII. (Stammv. der hintcrort. L.) 1505 bei der Abtretung
seines Morunger Anthcils an Graf Gebhard VII. sich nur seinen „gebührlichenTheil
an den Gehölzen" vorbehalten hatte. Auf die Reservate der mittclort. Linie waren
Gläubiger mit Konsens da, deren Rechte die Amtsbesitzer durch Zahlung an sich gebracht
hatten, wie der Rezeß von 1585 klar zeigt. Und wollte ein Causidicus die Sache so
ansehen, daß als nächste Nachfolgerder 1602 ausgestorbenen mittelort. Linie diese
hintcrortische in deren Rechte trat, so mußte diese auch deren Fakta, welches die erste
wiederkäust. Veräußerung v. 1535 an die vorderort. Linie und später an andere Be¬
sitzer war, mit anerkennen, zu geschweige», daß Graf David 1601, also kurz vor dem
Tode des Grafen Heinrich II. (s. S. 137) konsentirthatte.

Dessen ungeachtet wurde eine solche Verhandlung, worin die Witwe des v. Rascha,
Katharina v. Ilten, und deren Sohn voriger Ehe Wilbrand Georg Bock v. Wülfingen
die Ämter Lein- und Morungen an die hinter ort. Grafen Friedr. Christoph und
David (ff 1628) abtraten und von diesen wiederkäuflich auf 13 Jahre um 21000 Rthlr.
von neuem kauften, sub äutw 1623 Dienstags in den Ostern vollzogen. Die Käufer
erhielten das Amt Morungenund Leinnngen samt allen Zubehörungen an Dörfern,
bcnanntlichGroß - Leinungen, Morungen, Horla und Rötha.

Wegen der Art der Wiedereinlösung wurde verabredet, daß die Loskündigung
des Kontrakts seitens der Grafen zu Ostern 1635 erfolgen und zugleich eine Summe
von 1000 Thlrn. erlegt werden solle. Das übrige Kaufgeld sollte Ostern 1636 in
Magdeburg, Braunschweig oder Leipzig, welcher Orte einer ihnen, den Käufern, am
besten gelegen, gezahlt und dabei die 1000 Thlr. nebst dem Jahreszinse in Zurechnung
gebracht werden. Würde die Loskündigungzu Ostern 1635 nicht erfolgen, so sollten
nach Verflicßung der 13 verschriebenen Jahre die Käufer ferner noch 3 Jahre, und also
fort von 3 Jahren zu 3 Jahren bei diesem Wicdcrkaufe unverhindcrt verbleiben, auch,
wenn zwar die Loskündigunggeschehen, die wirkliche Einlösung aber nicht bewirkt würde,
die angezahlte Summe der 1000 Thlr. den Inhabern verfallen sein.
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Tie Grafen versprachen, die Kurfürstliche Bestätigung und die Einwilligung ihrer

Agnaten anzuschaffen. Es ist aber dies Versprechen nicht erfüllt worden — wahrschein¬

lich weil die v. Hoym Ansprüche auf die Ämter machten und den von Siegfrieden

v. Hoym mit dem v. Rascha geschlossenen Vertrag anfochten.

Die darüber ausgefertigte Original-Urkunde lautet:

Nr. 59.

Wier Friedrich Christoph vudt Dauidt j gercttrre Krallen rnü Urnen
Ale Mnnslrlil, Gelle Ureen su UMrungen, Srelrurgk riul Srbenp- s llui, Lue
UnK, rnserc Dcibe.s' Urlmys ruü Dnmlrs Erben, Erdnelttnr» rnü Unebbommen

birmit vnel ^ in Arafft dieses Brieffes öffentlich vnd gegen jeder Alenniglich

thun kundt vnd bekennen. Dem- i nach vnd als nach Tödtlichem abgangk

des weiland Wolgebornen Herrn Krblumlten, Gra- I fen vnd Herrn zue Alans-

feld, als des StambsVatcrn der Alittelörtischen Gräfflichenn ^ Linien, vnd

sonderlich des Letzten derselben Linien, des weiland auch Wolgebornen i Herrn

Heinrichs Graffen vnd Herrn zue Alansfeldt, Vnser allerseits in Gott Selig ru- ^

henden Herrn Bettern, Ghristmilder andenckcns, Dcroselbcn durch vnsere allerseits

Wohlselige Vorfahren auffgerichte vnd beschloßcne (lompaetatw vnd Erbtbrilung,

ihnen, i zugefallene vnd angehörige Debc», Gütber, Embter vnd UerrsebirMeu,

auch sonsten alle andere ^ ihnen zuegestandene Uerltte vnd Kerrcbtigbcite», Geist¬

lich vnd Weidlich, oder wie die sons- ^ ten Bahmen haben mögen, nichts daruou

ausgeschloßen, an Vns, als die negsten Zimten ^ vnd ex paet« etpiviiiitentia vorfallen vnd vorwcndet, Wir auch von dein j Hochlöblichen Ghurfürst-
lichenr Hause zue Sachßen w. vnd dein GrtzStifft Alagdeburgk, ^ als ördentlicheiiii

Lehen Herrn obangedcüter vorledigter vnd angefallener Güeter ^ vnd Zuebehörungen,

richtig vnd vnweigerlich belieheii vnnd sonderlich hierauff alsbaldt ^ etlche derselben

güeter Vns würcklich traäirvt, angewiesen vnd eingereüinet wor- ^ den, Vnnd aber

viiter obcnaiigedcüteten Vns angefallenen Ginbtern vnd Gü- ^ terii sich insoiiderheit

befunden, das die Embter Morung: vnd Leynungen da- ^ ruiiter in speein auch

mitbegriffen gewesen, Alit welchen aber es folgende gele- ^ genheit gehabt. Bas

nein blich obwolermelter Vilser Vetter Grafs Geblmnl seliger ^ im Zahr Ghristi

Gintausend fünfhundert fünff vnd dreysigk am tage Alichaelis die- ^ selbe

lieben allen Vertiimutinn vnd Zuebehörungen, doch etzliche stück daruou auß- ^ ge-

tzogen, denen Weilant auch Wolgebornen Herrn Uogern vnd Herrn UlülipKk»

ge- ^ vettern Graffen vnd Herrn zue Alansfeldt förderörtischer Linien, Vnsern

auch ge- ^ liebteii Vettern Ghristiiiilder gedechtnus, viiib eine gewiße Sunmia geldes

be- ^ sage der Heübtverschreibung Wiederkeüfflich abgetreten vnd vberlaßen, j Voii

welchen Herrn Aeüffern vorbenante Gnibter ferner in Anno Gintausend fünff s

hundert zwey vnd Sechtzigk auff Asche von Holla vnd Ludolphen von Bortseldtt, f

förders von vorernielten von Holla im Zahre Gintausend fünffhundert Zwey j

viid Siebentzigk vff Andreas Kahlen, Von diesem anderweit Anno fünff vnndt ^

Siebentzigk vff Gebhard, Philipsen vnd Clausen von Bortfeld, vndt endlichen von f

itzt eriiieltem Bortfelden Anno DreyvndAchtzigk vff Christoff von Hoymb se- hligen,

Wiewohl jederzeit ohn Vnserii in Gott auch Selig ruhender VorGltern j Lcnmsns

vnd Ginvorwilliguiig, doch allemal mit selbst wilkürlicher erhöhung ^ der dorauff

anfenglicheii Vorschriebcnen Wiederkeüfflicheii Suniiiicii durch j vnderschiedene ttk8«i-
onss t-raskerireb vnd vorwendet worden.

Gb nuhn I wohl nach Tödlichem ab gang obwolermelter Vnserer geliebten

Vettern Alit- ^ telörtischer Linien, Welches nach dem Willen Gottes Anno Gin

tausend Sechs- I hundert vnd zwey geschehen, Alle obbemelter Wiederkeüfflicher

?oWSWoi'6ii in- I sonderheit aber gedachtes des von Hoymb, auch deßen Grben viid

Bachkommen, j gehabte ,luru vnd ^.etionbs, wie auch besonders alle viid jede pras-

tmulirt« Osssiones ^ datzuiiiahl propwr üsksetum (lonsönsus, nisoiiderheit Vnsere

Graffen chrinlneb CbriStolK zue Alansfeld, persohii betreffeiide, geiitzlich «xpirirvt



vnd erloschen» ^ gewesen, 2llso das Wihr vorlengst vrsach gehabt, dieselbe durch

ordend- ^ lichen wegk Rechtens zue rsnoeirsn vnd vnbeschwert an Bus zuebringen. !

Demnach Bus aber diese zeithero andere vielwichtigere, schwerere vnd kost- ^ bahrere

Rechtfertigungen zue Händen gestoßen, dahero Bus glcichsainb ^ vnmüglich gefallen,
auch diese Sachen in gebühr zue verfolgen vnd darbey I Unsere zuegcstandene Recht-

meßige Notturfft in Acht zuenehmen: So ^ haben Wihr dennoch nichts minders auch

nicht vnterlaßen gehabt, den Wegk ^ gütlicher vnd vnvorfenglichcr Borgleichuug

vff guter Ehrliche» Leuth wolgemeinter Iutsrp0sit.iou j vnd Unterhandlung zuebe-

lieben vnd einzuegehen, Gestalt dann solche güetliche trgstMiou j mit Siegfriedenvon Hohmb, als dem Eltesten Erben, vnd welcher sich vngezweiffelt auff ^ Seiner
Brüder einvorwilligung vnd ra.Meat.icm dieses wercks allein angemaßet, Bber!

Sechs gantzer Zahr esnMuirst, Bon deine von Hoymb aber solches alles nicht

ohne ^ geringen verdrus von einer Zeit zur andern protrabirst vnd verzögert worden», j

Endlich auch, als Wihr in dieser vngetzweiffelten Hoffnung gestanden, das vff viel¬

seitiges j beschehenes ersuchen vff einen oder den andern wegk entweder mit Ja oder

Nein rich- I tige, bestendige erderung geschehen solle, ferner diß erfolget, das Er,

den von Hoymb, ! deßcn vngeachtet init einem andern in güetliche Handlung sich

eingelaßen vnd sein vff ^ Bnserm obbenannten llurs Lueesssisnis erlangten vnd

eigenthümblich zuestehenden Embtern ^ die zeithero gehabtes Recht, so gueth es jemahl

beschaffen gewesen, verrückter Zeit I den Weyland Gestrengen, Ehruuesten vnd U?an-

hafften Bnserm Lieben besondernn ^ Johan Stoff de Naschen, Fürstlichen Braun¬

schweigischen Gbristen Leütenambt Seligen, ^ vnd Wülbrant Georg Bocke» vonWulffingen vff Eltze vnd Gronau? vmb eine > gewiße Suinma geldes psr Osssionsm
anderweit vbergelaßen vnd mit allen Zuebehö- ^ rungen Rechten vnd Gerechtigkeiten,

würcklich abgetreten vnd eingereumet hatt. s

Gb Uns nuhn zwar anfangs Solches nicht wenig mißfallen vnd dahero zue

andern recht- j mäßigen mittel» zueschreiten fugk vnd vrsache gehabt hetten; dennoch

aber haben ^ Wihr Bnns auß andern mit vorgefallenen erheblichen motävsn vnd

vmbstendenn, ^ Sonderlich aber in erwegung derer mit denen von Hoymb albereit

zuevorn vor- ^ gegangener vnvorfenglicher tra.etg.tsn, fürnemblich aber Bnsers vnd

Bnserer ^ Nachkon,men erbaulichen Nutzens vnd besten wegen, jedoch mit gnedigstcm

vor- I bewust vnd einvorwilligung des Durchlauchtigsten vnd tjochgebornen Fürsten >

vnd Herrn, Herrn Hol,»» George» Hertzogen zue Sachßen, Gülich, Eleue vnd

Bergk, ^ des Heyligen Römischen Reichs ErtzUIarschallen vnd Ehurfürsten :c.,

Bnsers gnedigsten ^ Herrn, Als Lehnherrn, Wie auch anderer unserer geliebten

Bettern, den Sembt- ^ lichen Graffen zue Ulansfeld :c. Als mitbelehnten vnd

Lehensfolgere tüsnssns ^ vnd Bolwort, Welcher aller Ratification Wihr zue-

vorschaffen Vns hirmit vor- I pflichten, anfenglich mit Zhine, deine ron

K»scl,e» vnd gedachten, Jork ro» Miilttinge» ^ laut einer 8ut> Dato den Neun

vnd Zwanzigsten Aprilis Anno Eintausend Sechs I hundert zwey vnd zwautzigk

auffgerichter, vorsiegelter vnd unterschriebe- ^ ner Borgleichung, Nachinals aber vnd

Arafft deßen ,nit Ihme, ermeltem ^ Zock ro» WiiMiugc», des von Raschen

Seligen nachgelaßener Witben ^ der Edlen vnd Ehrentugendsahmen Bnser Lieben

besonderin Frauen Catharinen ^ geborner von Ilten in Arafft außdrücklicher Ein¬

vorwilligung ihres Ge- j richtlich bestetigtcn vnd vntenbenanten kricgischen Bor¬

munden, Sambt deren ^ mitbeschriebenen in Nachfolgende güetliche Handlung vnd

vffrichtige bestendi- j ge Borgleichung eingelassen vnd darüber derogestalt geschloßen.

Weil» j nemblich anfenglich ern,elter Zohan Statz de Rasche vnd nunmehr

Ich, vntenbenante ^ dcßelben nachgelaßene Witbe, ncbens nieinem mitbcschriebenen

Lieben Sohne Wül- brandt Georg Bock von Wülffingen nach reiffer er¬

wegung aller vnd jeder hir- ! bey einfallender motivsn vnd vmbstenden, Sonderlich

aber vmb bestendige sicher- j heit vnd kräfftige Bnser vnd Bnsercr Nachkommen

Berwahrung halten, Wihr j bey Bims so viel befunden,, das nemblich die Hohe

Notturfft sein wollen, das ^ mit obwohlermelten Herrn Graffen zue Umnsfeldt, Als
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natürlicher dieser ^ an Bus gebrachten Güetcr Grb- vnd Gigenthumbs Herrn, <üo«8««s
vnd guten Wil¬

sche«, oder aber
len Wihr entweder diese güeter in guter Ruhe vnd frieden be

Unseres von dehren von poymb an Bniis gebrachten Rechtens

halben von Ihr Gn. Gndn. ^ güetlich wiedervinb abgefunden, oder dero beliebung

nach in andere wege «»»«emii'st j vnd verwahret werden möchten; Als haben Wihr

in betrachtung deßen I allen aus wolbedechtigein inuthe vnd freyen guten Willen

hirmit vnd Arafft dieses ^ Wohlermelten Herrn Gräften, Ihr Gn. Gn. Grben vnd

Nachkommen Bor Bims vnndt ^ Vnsere mitbeschriebene Grben vnd Grbnehmen

alle vnser an obbenenten Gmbtern vnd Güetern Moruu.q: vnd Ne>t>»il»gcn mit Ghur-

fürstlicher Durchleüchtigkeit zue 5achßen :c. ^ Bnsers gnedigsten Herrn gnädigsten

(lo«8SN8 vnd einvorwilligung von denen von poymb ^ an Bus erkauffte vnd er¬

langte .Iura, Gerechtigkeiten vnd befugnußen, wie solche die ^ von Popmb Grafft

aller anderer vnterschiedlich vorgangener vnd per tl«83ion«in an sich ge- ^ brachter

vnd sonderlich von Zeit derer von Anno Fünft vnd dreyßigk anfenglich vnd al¬

ler erst vft die Herrn Gräften zue Rcansfeld Förderörtischer Linien ti'nn^töiirt,kr

vnd bis an Lie, die von poymb, oontinnirtor Rechten vnd Gerechtigkeiten chieder

Anno ! Brey vnd 2lchtzigk bis aufs gegenwertige Zeit p088«äivet, genutzet vnd ge¬

braucht gehabt ^ vnd wiedervinb meiner, der Witben GheIunkern, deine von

Raschen, vnd Wülbrand Ge- ^ org Bock von Wülfsingen vnd vnseren iint-

beschriebenen abgetreten vnd eingereü- ^ inet worden, hinwiedervmb Ihr Gn. Gn.

durch eine zue Recht bestendige, kräfftige ! viid vnwiederrüfflich (lsssion, wie solche

nach Berordnung der Rechte ihrer Grafft ^ vndt Würden halben in der aller sichersten

vnd vorbintlichsten form vnd ahrt, im- > iiier geschehen solte, könte vnd möchte,

attribnirot, vberlaßen vnd abgetreten der ^ gestalt vnd alßo das nemblich von Dato

ahn Wohlermelten Herrn Gräften zue j Alansseldt ohne mein vnd meiner mitbe-

schriebenen vorhindcruiig vnd wieder sprechen ^ freystehcn vnd nachgclaßen seiii sol,

Gntweder vns alßobalt vnserer deine von ^ poyinb bahr außgetzehleten öummen

halben durch bahre betzahlung hinwiederuinb j zucbefriedigen oder sonsten gegen

anderweit anneiiiblicher «»»senvatio« vnd Bor- j sicherung, Gs geschehe solche Ihr

Gn. Gn. guten bclicbung nach, wie die immer ^ iiiehr könne vnd möge, Bus ander

gestalt zuebefriedigen vnd zuevorgnügen ^ Bnd sich dergestalt ihrer Grb- vnd Eigen-

thüinblich zuestehenden Güetcr Moruiig: j vnd Mö»u».qen, auch aller aiiderer doran

habender Bhr 2llten Rechten vnd Ge- ^ rechtigkeiten, wie die nuhr immer Nahnien

haben viid genennet werden« ^ iiiögeii, antzumaßen vnd zue gebrauchen, inmaßen

dann Ihr Gn. Gn. Bon I Bns vnd liiitbeschriebenen in keynerley weise vnd wege

hierann gehindert, ge- I fehret oder sonsten aus andere maß pertnrbirot oder vorein-

trechtiget werden, ^ sondern vieliiiehr auff vorgehende vnd nunmehr mit aller Theyle

guten vnd an ^ neiiiblichen 8g.ti8kaetion getroffene viid geschloßene Handlung vnd

vorgleichung ^ alle Bnsere von offtermelten denen von hoymb erlangte vnd balt

iii der ersten > alionatio« wie abgedacht tunckirts viid ergrüiidete ckura, Lotion«»

vnd Aussprüche ^ durch vorangczogene zue Recht bestendige tl«88io« auff vnser Per¬

sohn hirmit ^ viid Grafft dieses in der aller besten form viid maße, wie es nuhr

am aller j kräfftigsten sein solte, konte vnd möchte, biß auff ob höchst ermeltes

Bnsers j gnädigsten Ghurfürsten vnd Herrn gnädigste ratitioation annnllirot,

(lussiröt vnd ^ gentzlich aufgehoben sein vnd bleiben sollen, Gestalt denn auch bey

dieser j getroffenen vnd geschloßene« abhandlung viid vorgleichung Ihr Gn. Gn.

den Herrn ! Gräften zue Wansfeld obwohlgemelt anfenglich Arafft angetzogener

Bor- ^ glcichung vorgedachter der von Rasche vnd nunmehr Ich, dessen nachge-

laßene j Witbe, wie auch deren mitbeschriebener Ich, Wülbrand Georg Bock

von Wülsfingen, I alle vnd jede von denen von hoimb Bus eingehendigte

brieffliche vhrknnden, Alte > vnd Baue haubtvorschreibungen, obligatio««», össsionos,
t-on»««» vnd was deine al- j len mehr angehörig gewesen vnd vielberurte Gücter

Morun.qcn und Me»i>»»n»nc>i tlonesi- j «irst vnd betroffen gehabt, alßo bald zue

dero sicheren henden außgeantwortet vnd ein- ^ geliefert vnd alßo wie gedacht auff
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gewisse vnd annehmbliche, auch vorgehende vud nach ^ folgende elnnsulirts vnd be¬
dingte maß vor vns vnd mitbeschriebene alles vnsers s erlangten Rechtens vnd be-
fugnus wißentlich vnd wolbedechtlich hirdurch gentzlich ^ vortziehen vnd begeben
haben.

Vnd demnach durch itzt angedeüte zue ^ Recht bestendigevnd anwiederrüffliche
cössion aller vnd jeder obsxecitieii'tei' ^ versöhnen, vnd sonderlich des von foymbs
vnd itziger Znhabere, des von Raschen ^ Seligen nachgelaßenerWitben vnd
ermeltes Wülbrant Georg Bocken von ^ Wülfingen, alte vnd Baue aufs den
Gmbtern MoruniM vnd Dninungenpi'g.6t6iiüii't6 j vnd an sich gebrachte .Iura,
befugnußenvnd Gerechtigkeitenvf Vns obbenannte Gra- ^ fen, als rechtmeßige Grb-
und Gigenthumbshcrrn,gentzlich vnd vnuornemlich vor- ^ setzet vnd gebracht worden,
vnd dergestalt Vns nichts Liebers sein solte, Als ^ das durch die Vns nachgelassene
bahre abzahlung Wihr alßobald den von Raschen ^ vnd Bocken von Wülfingen
sambt mitbeschribenenhinwiederumb abfinden vnd ^ dadurch offtbenenteunsere Güeter
gentzlich wiederum!? befreihen vnd an Vnns ^ bringen möchten; Dieweil aber bey
diesen schweren vnd schwürigen Zeiten, auch ^ anderer Vns noch itzo einfallender
beschwerungen vnd vorHinderungen halber, Vns ! vnmüglich fallen thut, deine
von Raschen vnd Zhme, Bocken von Wülfingen, denen ^ von foymb auß-
gezahlete Summa als bald wiederumb abtzuestatten vnd zuevorgnügcn; ^ Als haben
wihr Vns dahero vmb bestendiger vnd kräfftiger Vorsicherung willen vbcr ^ offt ge¬
dacht vnser zuestehendesAmbt Mevung: vnd Dclznun^cn vff ZrelZLeken Aula ^ von
(Ostern des an itzo instehenden Gintausend Sechshundert Brey vnd zwantzigsten
Zahrs j an zuerechnen,Gin es rechten, redlichen vnd ausrichtigen wiedcrkauffs, wie
Solcher ^ zue rechte gleichfals am kräfftigsten vnd bestendigsten geschehen solte, konte
oder ^ möchte, anfangs mit Zhme, deme von Ilnseken, vnd nunmehr dcßelben nach¬
gelaßener ^ Mitdcn vnd deren mitbeschriebenMüllirniul Georg Docken ron Mulkkingc» j
nachfolgender gestalt vnd alßo voreiniget vnd vorglichen.

Weil nemblich im ^ angelegten (lnleulo sich vor diesem befunden,das die
vhralte Wiederkaufs ^ geldcr, so sich anfangs auff Vier vnd zwantzigk tausend
gülden erstreckt ha- ^ ben mögen, diese lange Zeit vnd Zahr hero auff eine höchere
Summa ge- ^ stiegen vnd auff etliche Dreyßigk tausend thaler gewachßen, in-
maßen ^ Vns dieserwegengenügsame VoeiimLntn vorgelegt worden, vnd aber der j
von Rasche seligen zusambt deßen mitbeschriebenen, laut in fandenn ^ gehabter
(ÜLSsion diese gantze aufgewachßene Summa durch angenehme I befricdigungvon
denen von bjoymb an sich gebracht vnd erlanget; Als ^ haben Wihr bey dieser
geflogenen güetlichen Handlung vnd vorgleichung j zue Vnsern vnd Vnserer Bach¬
kommen Nutzbaren Vortheil vnd ertreg- ^ lichen wieder ablegung bey obangetzogener
erster Vorgleichung, den ^ von Raschen vnd nunmehr deßelben nachgelaßener
Witben zue sambt deren mitbeschriebenen ^ Sohne Wülbrant Georg Bocken
von Wülfingen dahin vermocht, das Sie an der gantzen Sum- j ma, wie abgedacht,
vns zum besten an die viertzehen tausend thaler schwinden vnd fallen j laßen,
Also die gantze wiedcrkauffs Summa hinführo aus obangetzogenen Vrsachen ^ wißent
vnd bedenklich auff Gi» rinl Kwimtsin Tnusciul Deickstknlcrin Ipccic, stück ror
Stück, j vnten besagter wehrung gericht vnd verstanden werden sol, Gestalt wihr dann
auff solche maß für vns, vnsere Lrben vnd Nachkommen des von Raschen seligen
Witb- ^ ben vnd Zhme, Bocken von Wülfingen, auch itztermeltes Zhrcs Sohns
Grben vnd Grbnemen ^ hirmit vnd Arafft dieses offtgemelt Vnser Ambt Morungen
rml Leynungen Sambt j Allen Zuebehörungen an Dörffern benandtlich Grossen
Leynungen,Morungen, Horla rml Rötha > n» Vmlertknncn, Dienste»,Gclü, Deut-
Linsen, MUKle» unil Müklenstelltcn, Zrnukott'e rncl nllen ücsscn j Kucbekörungru, Ge-
tlille», Bekeiule», Drückten »ntk nllen chonreekcn rnä Icknttcregen, Steigenücn j rnü
knllentle» UntLUUgen n» Arkerknne, Gürten, Linslmkrcnstücken, Teicücn rnü Teick-
Stellten, Fisrkercgcn, UoltLungen, Piekcrurkt, Ober r»<l Uicller Ingtrn, Hokc» rnü
Uieüer Gerirkten, Siunlit nllenn > Deckten rnü Gererütiiikcitcn, vberall nichts als
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vnten spke.illeirtei, stücken ausbescheiden vnnd in ^ allerinaßen es unsere löbliche vor¬

fahren, alle Gräften und Herrn zue Wansfeldt, und sonderlich j die Herrn Gräften

Wittelör tisch er Linien, auch nochmals, wie es vor Zeiten oberzehleter j inaßen

von Anno Fünft vnd Rreyßigk biß itzige Zeit, Gin oder der ander Znhabender

besetzen, ^ genutzet vnd gebrauchet, auch Sie vnd Wihr selbst Helten nutzen und ge¬

brauchen sollen, können, oder mö- ^ gen, deswegen dann förderlichst die vorhandenen

Alten Amts vnd GrbRegister anderweit ^ isviäiret vnd vorbeßert, alle vnd jede bey

so vielen oberzehlcten wutationibus bey den Rn- ^ terthanen vnd sonsten wieder

Altherkommen eingerißene mißbreüche geendert vnd Ihr, des von ^ Raschen Seligen

Witben, vnd Locken von Wülfingen, auch allen deren mitbeschriebenen z„-

sambt ^ einem gewißen anschlagk eine richtige Dösi^nution aller vnd jeder pm-tiiwn-

tisn unter vnsern Graft- j lichen Leerktsn zugestellet vnd vmb vnd vor vbspseilleirtk

Summa der Gm rnü B,vi,»tLigl, tuuscuilt volwichtige des Gber Sächßischen Grayß

abscheiden nach, vnd also dem Ghur vnd Fürstlichem, I vnd in der s?roba wolbesind-

lichen Schrot vnd Nor» durchaus geineß, Reichsthaler in Lpeelö ^ stück vor stück,

deren Neun stücke aufs die Rkargk an fein, vnd jedes stück zum geringsten I zwey

Loth an dein Gewicht haben sollen, derogestalt, das nunmehr von obbenenter Zeit j

an vff ZlreLsellc» Inkr langk die Reüffer vnd ihre initbeschriebene offtangeregte

Rnsere ^ Gmbter Morulae» v»,l Nennungen nach Wiederkauffs Recht vnd gewonheit

biß zur i'öluition j vor sich vnd ihre mitbeschriebene als ihr wolerkaufftes Wieder-

keüffliches Guth ohne vnsere ^ vnd NIennigliches vorHinderung, eintracht oder einrede,

vnd alßo ohn einige Rechnung oder ! lilinillation, deren wihr vns vortzunehnien

kräfftiglich vorziehen thun, zue besitzen, zue ^ genießen, ihnen die früchte vnd alle

andere Nutzungen vnd auffkommen zue eigen zuemachen ^ vnd darmit durchaus als

ihren eigenen erworbenen vnd recht wolerkaufftem Guthe I ihres gesallens solche

Zeit vber vnd biß der Wiederkauff sich endiget, dieser vorschreibung ^ in allen Puncten

gemeß zuegebahren, inmaßen wihr dann Sie, des von Raschem, ^ Witben, vnd

Zhme Bocken von Wülfingen init ihren nütbeschriebenen dorauft in Grafft dieses

in solche Ambter vnd cheüser, auch deren allerseits Zuebehörungen, Recht vnndt

Gerechtigkeiten auch genießliche gewehr in der besten vnd krefftigsten form Rechtens!

gesetzet haben wollen.

chiernegst vnd obzwar besage der vorhandenen al- ^ ten Imwntarim, auff

den Ginbtern, Rorwercken vnd Schäftcreyen ein stadlichcr und an- ^ sehenlicher vor-

rath an viehe vnd sonsten anderer nohtwendiger Zuebehörung befunden vnd ^ vber-

laßen, die Gebeüde auch zue jederzeit in guten, stände vnd esss erhalten werden ^

solle», an itzo aber bey ihren, obvielbenenter Aeüffere anzuge vff den Forwergken

ein j geringer vorrath an Rind vnd andern Riehe auff den Schäffereien, auch ein

schlechte vnd ^ geringe antzahl an Schaffen, Welches alles deine von choymb noch

dartzu absonderlich be- ^ tzahlet werden ,nützen, vnd also auch die Gebeüde in

eüßersten vorderb vnd abgang den, ^ offenen augenschein nach erfunden worden.

Als haben zwar die Aeüfferc ^ vnd ihre initbeschriebene sich dahin vorpflichtet, das

Sie die Forwerge mit nötigen, ^ Riehe ersetzen wollen, doch derogestalt, das bey

derer vnd ihrer mitbeschriebenen Ab- ^ zuge ihnen alles Riehe vnd Rorrath ent¬

weder außgefolget oder von vns oder Rnseren ^ Grben dafür bahre betzahlung

alsobald geleistet werden solle. So viel aber > die auffs eüßerste vorwüstete Gebeüde,

Sowohl an den haubtwohnungen, als auch ^ an den, Brauhause, Forwergken vnd

Schäffereyen vnd dann den großen schaden we- ^ gen der eingegangenen stadtlichen

Nutzbahren deichen betreffen thut, dieweil die ^ vnüinbgenglichc „otturfft erfordert

gehabt, das solches alles nach mügligkeit wiede- ^ rumb erhoben vnd zue guten,

Stande gebracht werde, Als haben wihr, die Gräften, > zue diesen, nohtwendigen

Gebewden vnd anderer nutzlichen beßerung den Aeüffernn ^ Drei, Tim.seml KeickB-

tluUcr vorwilliget vnd antzuwenden nachgelaßen init dieser er- ^ klerung, da vber

„b^peeitieirtk Summa ein mehrers auffgewendet werden solte, die Aeüffere Solches

vor sich vnd aus ihrem Beütel selbst zahlen vnd tragen, lsirkegen ^ aber vnd da
10
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die Baw vnd beßerungs Rosten, die itzt Lpseitieirte Summa der Dregtuuscuil Reichs¬

thaler nicht erreichen würde, Sol die nach angelegter richtiger berechnung befind¬

liche vbermaße bey der ablösung Vns zne guht vnd besten kommen, Sonsten aber

des gros- ^ sen schadens halber, So wohl wegen des Innkntarij ats auch der vor¬

wüsten Gebeüde, ge- ^ holtze, Teiche vnd anders wegen, an den vorigen Inhabern

an ohrt vnd Enden, da sichs ge- ^ bühret, ordentlich zueerholen Vns freystehen soll,

So viel aber die vorwil- ^ ligte Dreytausend Reichsthaler Baw-Rosten belangen

thut, sollen vnd müßen ^ dieselbige auff obige maße bey ablegung der Wiederkauffs-

gelder alßobald auch ^ erlegt werden.

Weil,, auch an vnterschiedlichen bequehmen ohrten etliche j vielwüeste örther

zueflnden, so zue Acker gemacht vnd dergestalt zue nutz gebrachtt ^ werden können,

Als sol den Reüffern nachgelaßcn sein, ihrer beliebung nach vnd ^ auff ihren

Rosten dieselbe vmb zuereißen vnd dem Ainbtc zum besten zue Acker, Wie- j sen

vnd Hute Rampen zuemachen, vnd da sichs leiden will, dcßelben ohrts eine Schaffe- j rey

anzuerichten, auch vberdis dardurch der Reüffer fleis vnd gute vorsichtigkeitt ^ dem

Ambt zun, besten noch fernere Nutzbarkeit erfunden, angerichtet vnd hirdurch j zum

beßern stände gebracht werden magk, Sol ihnen solches keines weges ge- ^ hindert

oder vorwehret sein.

Als auch bey Lebzeiten vnsere Herrn Vet- s tern Wittelörtischcr Linien das

Guth MuKdrncll, so den Fürsten zue Anhalt zue Lehen rühret, ! Aber vnstreitig vnd
vngemittelt peickinent? dieses Ambts gewesen, vnwißent Vnser und ^ Vnser Ver¬

ursachung vom Ambt abkommen sein magk vnd die Reüffer solches durch ^ treg-

liche vnd bequehine nnttel wieder an sich zuebringen vormeinen, ihre gelegen- j heit

aber bey ablösung vnsers Zlmbts Morungc» mul Meinungen solches selbsten zuebe- ^

halten nicht sein würde; Als haben Wihr vorwilliget, das ihnen solches ^ Rauff-

geld nebenst dem an gedachtein Guthe angewanten Baw vnd beßerungs I Tosten

vnd was Sie sonst an Vorrath vnd gelegenen güetern an sich gebracht, Eben- ^

meßig nebst des Ambts RauffSummen, doch alßo, das vns dieser wegen Ehe ^ vnd

zuevor in einem vnd dein andern, etwas vorgenommen, gcschloßen vnd verhandelt !

würde, außfürlich bericht vnd vmbstendliche andeütung gethan werde, in einer vn- ^

zertheilten Sunnnen, so vns ebenermaßen an was Sorten dieselbe erlegt werden sgl,

notilleiret werden muß, wiederumb in gnaden danckbarlich für abtretunge des

Ambts ohne einiges eiin oder vorwenden erstatten vnd wohlbetzahlen sollen ^ vnd
wollen.

Da auch der Reüffer der Rirchen zue Großen Leynungen die ^ auff vnserin

Ainbt stehende Sechshundert Drey vnd Achtzig? gülden heübtsumma ^ vnd Zinße,

vber welche Summa die Rirche von Ihr Thurfürstliche Gndn. albereits ^ Vrtheil

vnd Recht ins Ambt Leynungen erhalten, Sowohl den Thorherrn zue j Stolbergk

die Siebenhundert vnd Funfftzig goldtgülden, Welche Ebenineßig auß ^ Vilser,,,

Ambt vorzinset werden, abtragen müßen, Sollen solche gelder nebst j den andern

in diesem RauffLonli-ael speeilleirts Sunnnb bey einreühnning des Ambts ^ gleicher-

gestalt auch bahr zahlt vnd verlegt werden.

Negst diesen, haben ^ Wihr nuhn für vns vnd vnsere Erben vnd nachkommen

bey diesen, Wiederkeüff- ^ lichen Lonwaek vns außdrücklich außgezogen vnd vor¬

behalten, Behalten Vns ^ auch hirmit vnd Rrafft dieses außdrücklich bevohr die

Erbhuldigunge vnd Landt- ^ folge aller vnterthanen zue diesen Embtern vnd

Güetern Mornngen vnd Mein,»,- j gen gehörig?, daß wihr vns zue jeder Zeit, wann

es die notturfft erfordert, jedoch ^ keinesweges wieder die Reüffer vnd ihre mit¬

beschriebenen bey wehrenden, Wieder- ^ kauffs (lontrnet vnd ohne schaden vnd Nach¬

theil zuegebrauchen bemechtigett ^ sein wollen; ingleichen, die Hebung der Micks-

CrugSS vnd andern Itcürrn, ! Sowohl auch die GeisMrke Jurisüirtio». Da sich

auch etwa,, ZrinlirKe oder andere ^ fäll zuetragen würden, das die vorbrechere sich

in die besreihte psarr oder j Schulheüser Lalniren vnd fliehen würden, So sollen

die Reüffere hirnut fugk, > Recht vnd macht haben, Wann es solche fälle sein, die
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kein vertzugk leiden wollen, ^ in die s)farr, Airchen oder Schulheüfer zuegreiffen vnd

ihrer gelegenheit nach, ! doch mit guter bescheidenheit ohne Thumult vnd der Geist¬

lichen beschimpfung oder anderer j vnzimbliche vngelegenheit, die Vorbrechere antzu-

halten vnd in ihre gewarsamb zue j bringen; Doch aber zue jeder Zeit Vns dieser

wegen gewönliche rsusi-sss zuerthei- j len vnd außzueantwortten.

Nachdem auch Vnsere selige j Vorfahren Rkittelörtischer Linien bey allen

vnd jeden mulukionibns bald an- > fangs die Dergwerge vnd Äbergellöttse vnd der¬

selben sonderbahre Nutzbarkei- j ten sich als rssörnatn vorbehalten vnd außgetzogen;

So habenn ^ bey dieser Wiederkaufshandlung die Aeüffere gleichfals zuegesaget j vnd

versprochen, daß Sie es auch in diesem fall der heübtvorschreibung ^ nach allent¬

halben bewenden laßen vnd in denselben Vns, den Graffenn, s eintziege vorHinde¬

rung nicht zuetziehen wollenn.

Die Uoke vnd Meiler Mgteu betreffende, Wollen die Aeüffere Vns den

Graffenn ^ beyderseits für dieselbe zue einer ergetzlichkeit, weiln Wihr sonst dieselben

für Vnns allein außziehen wollen, Aber wegen des ohrts abgelegenheitt ^ entlich

dauon guthwilligk veinittück vnd gewichen, jährlich vnd jedes Jahr ^ besonders Dretz

Olunli, als ein halb fuder guten Reinischen wein zue jeder ^ Zeit Wohin wihr ihnen

andeüten werden Lieffern; Darneben wihr vnnß ^ aber frey behalten, das wihr al le

Jahr in den RIorungschen vnd Leynungsch- ^ en gehöltzen nach Vnser guten

beliebung Drey Zagten auf der Aeüffer ^ bewirttung anstellen inögen, da alsdann

was das glück geben vnnd ge- ^ fangen werden möchte, in zweytheil getheilet, Vnns,

den Graffen, ein theil ^ vnnd den Aeüffern der ander halbe theil vorbleiben vild

gelaßeil werden I soll.

Wann dann bei dieser vorgangenen Tnderung vnd ^ durch diß Ruttel die

Gmbter iil einen andern standt gebracht werden, Sol ^ aldann in cknstitikn fachen

Vnns, den Graffen, von den Vnterthancn die ^ iubion vorbehalten, sonsten

aber die Aeüffere schuldig vnd pflichtig sein I RIenniglich bey ihren alteil her¬

kommen, j Recht vnd Gerechtigkeiten außer was ^ etwa bey so vielfältiger vor-

cnderungen wieder Zlltherkoinmen vnd an- j dere gebrcüche alß neüerlich vnd schädlich

eingeführet worden vnd dieser ^ wegen in künfftig nohtwendige enderung vorgenoiiimeii

werden müße, j ruhiglich sein vnd bleiben laßen vnd dergestalt die Vnterthanen So

viel müglich alßo in Acht nehmen- das Sie in ihrer Nahrung vielmehr beför- ^ dert

vnd fortgesetzet, alß etwann doran gehindert vild beschweret werden. ^

Viiiidt wann nuhn die obspsoilieirt-s vorwilligte DrciLclle» Wmler MuMicke

Mlire fast abgestoßen vnd numehr zue ende Lausten wollen, deren Gnd- j schafft

dann von (Dstern des Scchzehenhundcrt Drey vnd zwantzigstenn j Zahres mitzu¬

rechnen, vff Ostern, das Gott geb gnedigk, Ciutiniseml Jerw- j liuinlcrt SeckB ruü

DreiKAlgoteil Mlmö sein wirdt; So haben Wihr, ^ die Grasten, Vnns oder Vnsere

Erbeii vnd Nachkoiiimen per expressum vor- ^ behalteil, Weil auch ohne das die

relnitävii vnd Loskündigung, so wohl bey ^ dem Vorkeuffer als Aeuffern stehen soll,

das dieselbe, wann es einem Theil ^ geliebt vnd das zwölffte Zahr dieses vorhandelten

Wiederkeüfflichen Lou- ^ brneks zuin Gnde gelauffen vnd man Ostern Gintausent

Sechshundert funff ^ vnd Dreyßig schreiben wirdt, As denn oftbenenten Aeüffern

oder j dero Grben viind Grbnehmen eine schrifftliche Loßkündigung zue thiin Wihr j

bemechtigt sein wollenn, ^ jedoch dergestalt vnd alßo, daß Wihr ^ vnnd Vnsere mit¬

beschriebene, wenn die Lose, wie gedacht, ihnen, den Aeüffern, oder mit Sachvor-

wanten richtig vnd beweißlich Intimiröt, Alsbald bey j derselben GintittlSrittl Kcick.^

thaler zue dem Tnde erlegen sollen vnd wollenn, ^ damit Sie, da die bahre erlegung

der gantzen wiederkauffs Summa Ostern ^ folgends Zahres vber zuuorsicht nicht

folgen solte vnd sie diese Summen ^ außzuethun oder anderweit an güetern zuevor-

wenden, sich mit anderen ein- j gelaßen, derselben aber nicht mächtig? werden konten,

Sich ihres schadcns doran j zuerholen haben mögen, Auch dieselbigen künfftig zuer¬

statten oder aber j sich abkürtzen zuelaßenn, nicht schuldig? sein sollen», Sondern

dieses sol vff ^ den fall der vnuerhofften Nichtzahlung der gantzen AauffSumm Vnser

10^
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vnd j Vnscr mitbeschriebencn willkürlich Recht vnnd beliebung sein, vnnd die gantze

Anus ^ Summ nichts desto weniger vor soll vnd vnzertrennet bleiben, Sonsten j aber,

wenn richtige bezcchlung der gantzen AauffsSumma vormüge vorhergehender ^ Loß-

kündigung des benantcn Vahrs erfolget, Alßdann sollen obbernrte Gin j Tausend

Reichsthaler bey erlegung der gantzen WiederkauffsSummen Zlhn ^ Schrot vnd Aorn,

wie obgemelt, so alsdann in Wagdeburgk, Braunschweig oder ^ Leiptzigk, welcher

örter einen ihnen, den Aeüffern, vnd mitbeschriebenen am j besten gelegen, geschehen

solle, nebenst denr Iahreszinß gekürtzet vnd zue rück ^ behalten werdenn. Sollte aber

aufs Gstern 2lnno Fünffvnddreyßigk ^ vnd alßo ein Jahr vor ablauff des wieder-

keüfflichen Lont-raets keine j richtige oder bestendige Lose erfolgen vnnd geschehen»,

Sollen alßdann ^ nach vorfließung der Dreyzehen vorschriebenen Iahren, die

Aeüffere vnd ^ ihre mitgenanten ferner noch drey Jahr vnd alßo förder von dreyen

Iahren ^ zue dreyen Iahren bey diesein Wiederkäust vnvorhindert vorblciben vndt j

alßo dergestalt nicht ehe schuldig? vnd vorpflichtet sein, Gfftbemelt Ambt ^ wieder

zue reühlncn vnd davon abzuetretenn, biß ihnen die ablegung der j gantzen Wieder-

kaufsSummcn, Bawkosten, andere vorlegte vnd für Vnns ^ bctzahlte gelder, wie vor-

genrelt, bahrvber zusambt in einer gantzen vol- j liegen vnd vnzertrenten Summ

vnd an in spseis guten vntadelhafftcnn ^ volwichtigen, wohlgeltenden genehmen

Rcichsthalern wircklich für soll j vnd zur gnüge wiedcrfahren vnd geleistet worden

ist. Doch wol- ^ len Wihr, die Grasten, Vnns hirncben außdrücklich vnd pro-

Isslnnclo vorbe- halten haben», das die Aeüffere diese vnsere Ginbtcr zuesambt dehrenn

ein vnd Zuebehörungen entweder gantz oder zumtheil höchern Stands Personen

vnnd alßo inpobentiorsin ohne vnser vnd Vnser Nachkommen vorbewust vnd j cin-

willigung zuevorwenden keinesweges befugt sein sollen», Sondern ^ da je dergleichen

vber kurtz oder lang? dieser Vnser ausdrücklichen probss- j t-ation zuewieder vnnd

Vns, Vnnsern nachkonnncn zue schaden vnd nachtheyll ^ etwas tsnlmst vnd vor-

genommen werden solte, das Wihr alßdann vor ^ Vns vnd Vnsere mitbeschriebenen

Allen vnd jeden Verlust vnnd schaden bey ^ den Aeüffern, auch dcro allerseits Grben

vnd nachkonnnen zue suchen vnd ^ zucfordern befugt vnd bemechtiget sein wollen.

Da aber Aeüffere» vnd deren mitbeschriebenen gelegenheit, die Tmbter abtzutreten

vohr ^ ablauff der Iahren, ist darbey abgeredt, das ihn solches jedesmahl auch

bevohr vnd frey stehen vnnd ihre llnrn itzo beschriebener maßen gleich- j meßigen

persohnen, doch iedcrzeit mit Vnsern vnd Vnserer mitbeschriebenen j Außdrücklichen

vorbewust vnd einvorwilligung anderweit abtzuetrcten ^ Zuegelaßen sein soll, Darbey

wihr vnns auch an vnserm ohrt außdrücklich dahin» vorpflichten vnd erkleren, das

auch vnsers theils ferner nichts vorgenommen wer- ^ den solle, So den Aeüffern

vnd ihren mitbeschriebenen zue gefahr, schaden vnd nach- ^ theil gereichen vnd ge¬

langen solle, könne oder möge. Insonderheit aber da ! nach vorfließung der vor¬

schriebenen Wiederkeüfflichen Iahren etwa» ein ander ^ an Vnser stadt die ablösung

dieses Vnsers Ambts zue thun sich otksrirsii vnd ange- j den würde, das Wihr

derogestalt den Aeüffern vlld ihren mitbeschriebenen ^ zue prasjnllil^ auch nichts ein-

reümen noch verstatten, sondern vielmehr, wann Vnnß j auff solche Zeit Vnser Ambt

mit vnseren eigenen selbst zue i'slliimvsn vnd vor Vns ^ zue gebrauchen nicht

bequehm oder gelegen, ihnen daßelbe vff vorgehende an- ^ derweit billich-

meßige Vorgleichung für andern ferner zue gönnen vnd zuelaßen ^ verbunden

sein wollen, Sie auch darbey vor andern, der sey auch wehr er wolle, > vorbleiben sollen.

Solchem allen nach vorzeihen vnd begeben Wihr Vnns allerseits, Sowohl

auff der Vorkeüffere als Aeüffere feiten, wißcntlich vnd wohl j bedechtlich aller vnd

jeder Vetionsn, oxosptionon, insonderheit Vcckioni rsnoeg-torias Von- > cii, wie die¬

selbe immer nach gemeinen beschriebenen Aayßerlichen vnd Sächßischen Rechten ^

dlneeessoribus in Vsnclo VuliAio einigerley weyse in gusnniis Lnsmn Ooinpstirkn

vnd j geschehen kann vnd nmgk, auch allen andern bsnötieisn, Wohltaten vnd begnadi-

gung der > Geist- vnd Weldlichen, Aayßerlichen vnd Sächßischen, auch Aönigen, Thür

vnd Fürsten j beschriebener Rechten, klonslilut-ionen vnd Satzungen, wie die nahmen
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haben, erdacht ^ oder nochmaln durch Menschlichen witz vnd verstandt erfunden

werden konten oder j möchten, Derer aller wie zuevor gnugsainb erinnert vnd be¬

scheiden worden, in- j sonderheit itixesptionum V. 2. O. <1. blmpt. V. 2 & 11.

V. ll. rsseinll. Vsuä. Lompnlat-iv- j ni» ki-notuum in Lortsm, bsusfieij» esäenänrnin

actionnin st, jurinm, Liinnlnti trnnänlsntj, j nsl vsniÄvij Lontrnstns, inntilis stipu-

intivnis, dompsusaNanis, Doli muli, melns iniusti, i>sr- j sunsionis, Lünnlntionis

restitutio in» in integrum, ex cinaeniilp slnusulu, g'susrnli et spseiuli. > ltsäustioiiis

nä g.rbitrinm boni Viri, LnppÜLNtionis, n-Msllntionis, ^.rrsstntionis, Leciusstrn- ^

tionis, Moll iisonnin in nostrnm, nostroruinc^. ntilitntsin non Kit Vsrsn, minus

nninsrntn, j st <iuoü rsnunsiutio sxeeptionum non uulsut. nisi jirussssssrit spsemüs

omnium snurru- ^ tio, (chiocl iäsm all Itsiistisin exprssLi» muiorg. uä non eo^nitn

et <inibns iiui« in spe- ^ eie monitns non renuneinssst. non extsnllntur, t^uoci pro-

oessns ab sxeoutions non inclro- j nnclus. näeo«p omnibus ne Linguilis jurinm et

lezum benetiei^s et nnxiiijs, Allermeist ^ aber rneiner, des von Raschen witben,

halben, dein benotieio Lsnutns (üonsulti Vsllsiuiis, ! auch allen andern Rechten vnd

Gerechtigkeiten, So dem weiblichen geschlecht zue Nutz j vnd Vorthel verordnet vnd

gesetzct tum in sssnsrs c^uum in speeie, nichts dorann j außgeschloßen, Vnd dero-

gestalt, als ob dieselben allesambt und sonderlich al- I hier benant vnd außgedrüekt,

so vns vnd unseren mitbeschriebenen eines vnd des j andern Theils, entweder zue

nutz oder vorthel, insonderheit aber den Aeüffern ^ vnd deren mitbeschriebenen zue

schaden vnd nachtheil gereichen können vnd mögen, j Gestalt dann dieser IVieder-

käuffliche tioutruet beyder Theile wilkürliches j Recht sein vnd bleiben vnd in vim

Isssis uel instrumsnti duursutigiuti zwischen Vns j vnd Vnsern mitbeschricbenen

gelten vnd Greifst haben soll, IVie dann auch, So s wohl IVihr vor Vns vnd

Vnsere mitbenante, dieser mit zeitigen reiffen Rath ^ vnd bcdeneken beschloßenen

IViederkäufflichen llontrust ohne eintzige llispututiou j vnd wiedersprechen, rospsotius

Gräfflich vnd Adelich, treulich vnd vfrichtigk ^ halten vnd nachkommen, auch andern

hierwieder zue handeln vnd zue thuen keines ^ weges vorstatten vnd nachgeben,

Sondern vielmehr vber demselben inn ^ allen vnnd jeden j?uncten vnd Elausulen

steiff vnd unvorbrüchlich halten laßen, ! Vornemblich aber vielbenente Aeüsfere vnnd

ermclter IVitben Sohns Erben vnd Erbneh- j nien kegcn Rlenniglichs ahn vnd

Zuesprüche in vnnd außerhalb Rechtens kreff- ^ tiglich vortreten vnnd schadlos

haltenn sollen vnd wollen. Do sichs auch ^ vber alles verhoffen zuetragen vnd be¬

gebeil würde, das diese Vilsers Vorschrei- ^ bring aus einem vnsall verlohren, ver-

brant oder sonst in was wege solches iminer j geschehen möchte, Löcherich oder

Schadhasstig würde, so vorpslichteu IVihr Vns s hirmit vnd wollen jeder Zeit

schuldigk sein, Vnsern Aeüfferu oder ihren mitbe- j schriebeneu vff ihr erst ansuchen

und begehren dieselbe aus gleichlautender Espey ^ vorneüren vnnd iuZ'rossirou

zuelaßeri.

Schließlichen auch vnd Ivann j ohne Aeüsfere oder der Ihrigen vorwarlosung,

IVelches doch Gott gnedigk ^ vorhüeten wolle, den Gebcüden einiger schaden durch

seüersbrunst oder sonsten, durch Ariegk oder Iscrrsziigk zuegefüget werden soltc vnnd

Sic dcnselbenn j durch ihren vleiß nicht hindern noch wehren konten oder möchten;

Sollenn I Sie oder die Ihrigen von Vnns oder den Vnserigen dcßwegen vnbesprochen

blci- ^ den, Soirdern dern Lieben Gott vnnd dem vorursacher anheinr gestellet sein.

Dieses alles, wie obstehet, gereden, zuesagen vnnd vorsprechenn IVihr bey

Vnsern ^ höchsten Gräßlichen, wie auch, wihr, die Aeüsfere, vnnd vnscr lnitbeschrie-

bene, I soviel obertzehletcr nraßen vniis bey diesem (loutvuet in spsei« emmiZruivkt

vnd ^ vorbindet, bey vnsern vnd unserer mitbeschricbenen Adelichen Ehren, Treuen

guten glauben vnnd wahren wortten stets vhest vnd gantz vnvorbrüchlich zuhalten,

Alles gantz vnverzüeglich, treulich vnnd ohne argelist vnnd gefehrde.

Deßen I zue mehrer vhrkund haben IVihr als Vorkeüfser neben vnsern beyder-

seits ^ respsoliuö verordireten Eantzlcr vnnd Rathen, Auch dergestalt nebenn Viruß ^

Grafen chriellcrirll Ckri^totten zue Acausseldt, Elias Schröter, der Rechten ^ Vuetyrn,
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Danid g. z. Mansfeldt.

vnnd neben Bnns Grassel, Bauick zue Rlansfcldt Iohan Eugelcke, ^ Ich,

(Katharina gebornc von Ilten, abgedachtes Iohan 5t atzen de Rasche seligen I

nachgelaßenc witbe, Nebenst ineine,n verordenten kriegischen Vormunden ^ Herrn

Boetor P>etro Rittern, Gräfflichcn Rlansseldischen Raht zue Eislebcn, ^ wie auch

Ich, IBülbrant Georg Bock von IVülffingen, als init Inlarsssirber vnnd

Sachvorwanter, ncbens Heinrich Barth zue Aelbra als Zeügenn an diese Bor¬

schreibung Vnserc Gräfflichc, Adeliche vnnd raspeotiue anerErbte jdetzschafftc j

wißendlich hangen laßenn Bund Bnns nebenst ihnen mit eigenen Händen vnter- ^
schrieben.

Geschehen Dinstags in den Gstern Bach Ehristi vnsers Eini- ^ gen Erlösers

vnd Seligmachers gnadenreichen Geburth in. Eintausend Sechs j hundert Brey vnnd

Zrvantzigstem Jahre.

Friedrrich Christoff

g. v. H. zue iMansfeldt.

Caltlynil geborm von Illin wulbrannt grorg Sock

Iohan statz eÜascha u. selyger von MW.,gen mp.
nachgelaßm wytwen. ^

In bestetigter kricgischer Bormundtschafft wie abgedacht habe ich Bedras RitterII. ck. Boeder w. zu mehrer beglaubiegung Nebens incincr ^rau Eurandin
diesen wiederkeusliegen Bondrued ,nitt handt Bndt Siegel mit vollenzogen, jedoch

mier vndt den meinigen vnschedlich.

Johannes Engelke mp. Heinricch Bartt m. hannth. Elias schröder mp.

Nun war durch das oben angeführte Rpt. v. 3. Juni 1622 den, de Rascha alle

Alienation und Veränderung des Standes der Ämter L. u. M. verboten worden.

Diese Handlung war daher Null und nichtig. Auch wurde, weil die Gebr. v. Hoym

schon am 26. Nov. 1622 ihre Revokation angebracht, der Konsens dazu abgeschlagen,

dessen die Grafen Friedr. Christoph und David, Rascha's Witwe und ihr Sohn Wilibr.

Georg Bock v. W. p. Rpt. vom 10. Sept. 1623 beschicken und zur Rechtfertigung

beim Appcllations - Gerichte verwiesen, oder, wie es damals hieß, an Unfern Hof ge¬

zogen wurden. Denselben Bescheid erhielten die v. Hoym x. Rpt. v. 11. Sept. 1623

(f. oben S. 139). Die Rascha'sche Witwe und ihr Sohn wurden aber dem Konsense

v. 19. Dez. 1621 gemäß in ihrem Besitze auch jetzt noch geschützt.

Zwischen Mutter und Sohn waren Differenzen entstanden. Wilbrand Georg B.

v. W., der die Hälfte Geld zu Siegfried's v. Hoym Befriedigung hergegeben, forderte

von seiner Mutter 30 181 sl., und sie trat ihm ihr Vz Theil an dem Hause Morungen

zu seinem Hz Theil, das er von seinem Onkel Joachim erhalten, ab lt. Vergl. el. ck.

Eislebcn, 20. Aug. 1623, welcher am 24. Nov. sj. vi. von der Landcs-Reg. konfirmirt

wurde. Die Ämter Lcinungcn und Morungen besaß sonach seit 1623 nach seines Stief¬
vaters Joh. Statz de Rascha Tode

Wilbrand Georg Bock von Wülfingen

auf Eitz und Gronau, Domherr zu Naumburg, welcher zur Hcrbeischaffung des an seine

Mutter zu zahlenden Kaufgcldes von dem Br. Ludwig Wießcnhafern zu Hildeshcin,

2000 Thlr. erborgte. Er erwarb das anhaltischc Lchngut Paßbruch nebst Jnvcnt.

käuflich wieder von Kaspar v. Kockwitz für 4400 Thlr. Die Paßbruchcr Gebäude und

Äcker waren damals alle in gutem Stande. Übrigens fing er seinen Besitz gleich mit

vielen Schulden an. Das Vorwerk Morungen räumte er 1623 mit Oberaufschcr-

Amts-Konsens für 2300 Thlr. dem Hans Christoph v. Haacke zu Sundhausen zu»,

Nießbrauchs ein und ließ den Brauhandel eingehen. Am 26. Nov. 1629 hatte er an

Heinrich Heidemann die Ländern von Leinungen, Morungen und Horla auf 9 Jahre

verpachtet. Der Pachtkontrakt wurde auch an, 10. Mai 1630 konfirmirt, allein der

Pacht dauerte nur bis Johanni 1632, da sie uneins geworden und Heidcmann wcgge-
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zogeu war. Nach Wilbrand Georg's Bock von Wülfingen Tode erbten die Ämter Lcin-

und Morungcn auf seinen Sohn

Sigismund Levin Bock von Wiilffingen

auf Eltz und Gronau. Nachdem dieser und seine Mutter dem damaligen kaiserl. General-

Lieutenant (nachherigen General-Feldmarschall) Ernst Albrecht von Ebcrstein zu

verschiedenen Malen ihr auf den Ämtern L. u. M. habendes Wiederkaufsrecht, welches

sich nach Ausweis seiner Hauptverschreibung auf 24000 Mfl. (— 21000 Thlr.) be¬

lief, angetragen, brachte der Sohn Sigism. Levin endlich den Feldmarschall-Lieut. E. A.

v. E., als er denselben zu Gevatter gebeten, dahin, daß er sich mit ihm, dem Bock

v. W., in Unterhandlungen einließ und am 25. Januar 1655 die Ämter unter Vor¬

behalt des mansfeld. Wiederkaufsrechts für 21000 Thlr. käuflich übernahm. Lt. Reverses

versprach Bock v. W. bei adligen Ehren und Treuen, dem E. A. v. E. die Gewähr

zu leisten, und wenn sich mehr auf die Güter versicherte Gläubiger finden sollten, als

er angegeben (als die von Spiegel mit 6400 Thlr., Hans Christoph v. Haacke

2300 Thlr., Bürgermeister Grimm in Sangerhausen 500 Thlr.), so wollte er, Bock,

dieselben ohne Zuthuu Eberstcin's befriedigen. Außer den Ämtern kaufte E. A. v. Eber¬

stein von S. L. Bock v. W. Paßbruch ohne Jnvent. für 4000 Thlr. Der Verkäufer

übernahm anstatt baarcn Geldes Eberstcin's kursächs. Lehngut zu Reinsdorf bei Ariern

für 9500 Thlr.

Bis zu seinem Wegzuge von Leinungen hatte Bock v. W. dem E. A. v. E. ver¬

schwiegen, daß außer den von ihm beim Verkaufe angegebenen Schulden auch noch

andere auf den Ämtern hafteten. „Auch protestirte Bock's Schwager von Taubcnhcim

zu Bedra wegen seiner auf den Ämtern haftenden Ehe- und anderer Gelder nicht nur

gegen diesen Kauf und hintertrieb dadurch die kurfürstliche Bestätigung, sondern er spiegelte

dem Bock v. W. auch vor, er wollte ihm mehr für das Amt verschaffen, so daß dieser

kaum 3 Wochen nach Abschluß des Kontrakts auf Mittel sann, wie er die Ämter wieder

zurückbekommen, oder doch den Gläubigern seines Vaters geben und dadurch seine braun-

schwcigischen Güter freimachen könnte (vgl. Leinungisches Amts-Protok.- u. Handelsbuch

v. 1654, Bl. 283 u. 2871). Er brachte zu dem Ende von dem v. Bendeleben eine

Schuldforderung von 2000 fl. an sich, trat nun selbst als Gläubiger auf und

wiegelte außerdem die sämtlichen übrigen Gläubiger zu einem Konkurse auf. Diese

drangen auf Ungültigkeits - Erklärung des Kaufs, die Sache gedieh zum Prozeß, der

Kauf von 1655 wurde kassirt und E. A. v. Eberstein in die Abtretung der

Ämter den Bock'schen Gläubigern zum Besten und Ablegung der Rechnung über

die Nutzungen verurtheilt; auch wurde, im Fall S. L. Bock v. W. sich seiner väterl.

Verlassenschaft an Lehn und Erbe begeben sollte, auf Verordnung eines eursckoris bv-

uvruin erkannt. Darauf wurde dies alles läuterungsweise konfirmirt, da sich Eberstcin's

Bevollmächtigter bei der ersten Läuterung versäumt hatte. Gegeu dieses in Konfirmation

erfolgte Erkenntnis suchte nun E. A. v. Eberstein, der seit Ende 1657 die dänische

Armee gegen die Schweden als General - Feldm. führte, Rsstiwliousm in integrum

Usipulstiaus ennsu nach, worauf diese Differenzen zu Dresden bei der Landes-Rcgierung

in Vorbeschied gezogen wurden (Nsrm. 21. Januar 1662).

Der Fcldmarschall hatte „viel in dem Amte an Gebäuden verbessert, sonstcn

Scheunen, Ställe und anders längst übern Haufen lägen, auch zu Vermehr- und Streckung

Sr. Kurf. Durchl. zu Sachsen Steuern geholfen, daß allbcreit über zehn Unterthancn-

Häuser im Amte wieder aufgebaut, dahingegen hiebcvor und zu des vou Bocken Zeiten

nicht das Geringste in Aufnehmen gebracht worden, sondern nur alles zu Uniu gegangen

ist". Deshalb bat der Feldmarschall, „die zuerkannte Rechnung fallen, auch die schimpf¬

liche Einsetzung eines Sequesters unterbleiben und ihn in geruhiger bei

dem Amte und Gerichte bleiben zu lassen". Er ließ auch Herrn Friedrich Vitzthum

von Eckstedt und den Rüthen des Appellationsgcrichts „den 8lutum dieser Sache

eröffnen". Die seinem Bevollmächtigten und Konsistenten zu Dresden erthcilte Instruktion
lautet:
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Nr. 60.

Es hat hicbevor Siegmund Levin Bock, als seines Vätern Wilbrand Bock's

Sel. Erbe, in allen dessen verlassenen Lehn- und Erbgütern, wie man aus allen seinen

geführten Handlungen und vstibus nicht anders prnssuivircn können, sein uf demAmt Lciniingkn habendes Wiederkaufsrecht,so vermöge der Hauptvcrschreibungsich uf
24 000 fl. erstrecket, dem Herrn Feldmarschalk Ernst Albrecht von Eberstein ver¬

schiedene Male angetragen, auch endlich denselben, als er ihn zu Gevattern gebeten,

dahin porsuackiret, daß er sich mit ihme in Handclung eingelassen und ^,o. Il»33 den

25. .Invunrij einen beständigen, unwiderruflichen Kauf-Eontroet sothanen Wiederkaufs¬

rechte um und vor 21 000 Thlr. geschlossen, darauf ein Ziemliches ausgezahlet, das

Amt in Rosssssiov genommen und viel darinnen verbessert und verbauet, worbei Bock

laut seines Reverses bei adligen Ehren und Trauen versprochen, dem Herrn Feldmar¬

schall die Gewähr zu leisten, und da sichs befinden sollte, daß mehr Osckitorss, als

der von Bock angeben, nämlich die von Spiegel mit 6400 Rthlrn., Item Hans

Christoph von Haacken 2300 Rthlrn. und Bürgermeister Grimm in Sangcrhauscn

500 Rthlrn., welche beede letztere von der Kaufsumina der 21 000 Rthlr., absonderlich

aber von letzten 4300 Rthlrn. Tagezeitgcldcrn bezahlet werden sollen; vorhanden und

auf diese Ämter versichert, welches doch nicht wäre (wormit er sie also verschwiegen,

der Herr FeldM. sie auch sanften nicht gewußt) dieselben ohne Zuthun des Herrn FeldM.

für sich zu bezahlen und abzustatten besage dessen der hierbei befindlichen voeumsntsn

sub num. 1. 2 st, 3 mit mehrern.

Gegen diese Handelung hat gleich der von Taubcnheim zu Bedra nicht allein

seiner auf solchem Amt noch pra,stsväircndcn Ehe- und anderer Gelder wegen probest,iret

und dardurch die kurf. gste. Rg.titloki.tiov hintertrieben, sondern auch seinen Schwager,

den von Bock, durch leere Fürbildungcn, ob wollte er ihm ein mehres für dieses Amt

schaffen, dahin vorleitet, daß derselbe alle seine Schuldigkeit, Ehr und Glauben beiscits

gesetzt und auf alle Mittel gesonnen, wie er den mit dem Hrn. FeldM. getroffenen

Eovtraot wieder über einen Haufen werfen, das Amt entweder selbst wieder bekommen,

oder doch seines Vätern Ersäitoribus hingeben und dardurch die braunschwcig. Güter

frei inachen möchte, zu welchem Ende er denn 1) mit dein von Taubenheim oolluckirct;

sodann 2) das Rothe Erbbuch, als die vornehmste Nachricht, vertuschet; 3) seiner Mutter

Eurgtorv Sel. Rgtitiogtion in solchen Eovtrsot verzögert und hintertrieben besage zu¬

sammengehefteter Rooviv. sub uum. 4; ja endlich und 4) sich an seines Vätern Ers-

ckitorss gehängct und, nnangcschen theils derselben vermuthlich in etwas eont.svt.irct,

derer Quittungen er böslich zurücke behält, theils aber seine im Lande zu Braunschwcig

liegende Güter innen haben und demnach hier mit Fügen nichtcs fordern können, solche

samt und sonders zu einem Llovours ufgewicgclt, auch selbst einiger Post von dem

von Bendelcbcn an sich erhandelt zu haben vorgiebct und als ein Ersäitor prastsvckirct,

ja über dieses bei dem von Spiegeln besage Oosum. sub vum. 5 noch eine Rrgotio,

so ihme aber nicht angangen, unverschämt versuchet, über welchen Händeln es zum recht¬

lichen Risputgt kommen und endlich zwei Urthcl pnlüicürct worden, in deren erstem

unter andern die von gedachtem Siegmund Levin Bocken an den Hrn. FeldM. geschehene

.-Qisngtiov der Ämter Morungcn und Leinungen für unbeständig und daß der Hr.

FeldM. dahero dieselben den gesamten Ersckitoribus zum Besten wieder abzutreten, ge¬

bührende Rechnung über dero Nutzungen abzulegen und zu justiüoiren schuldig, und

dann im Fall Siegmund Levin Bock sich seiner väterlichen Verlasscnschaft an Lehn und

Erbe begeben sollte, die Verordnung eines ourgtoris bonorum und anders mehr er¬

kennet; in dein letzter» aber dieses alles läuterungSwcise oonürmirct werden wollen, wie

solches die Beilagen svb nmv. 6 st 7 weiter besagen. Von welchen Urtheln dann

unumgänglich an knrf. Durchl. zu Sachsen gppslliret mcrdcn müssen und solche ^.ppsl-

lgt.iov nunmchro zu jvstitloircn sein will. So viele nun den Bock belanget, weil gleich¬

wohl derselbe so gefährlich mit dem Hrn. FeldM. umgangen und denselben unter dein

Schein adliger Ehren, Trauen und Glauben in ein solch Labyrinth geführet und also aller

Gebühr ganz und gar vergessen, indeme er dein Hrn. FeldM. die meisten auf dein Amt zu
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sprechen habende Ereckitores anfangs verschwiegen, sodann der versprochenen Rvictiou sich

gar nicht erinnert, ja derselben stracks zuwider, des Hrn. FeldM. mit ihme getroffenen von-

tract selbst anficht und sich pro creckitore ausgiebt, auch mit andern Ereckitoribus wie ab¬

gedacht colluckiret, wie denn solche seine Eoliusioil darob noch mehr erscheinet, daß er in

seiner Appellation p. 1. acceptireil will, daß eines thcils die Reichischen und Wicscn-

haurischcn Erben, auch Johann Döring, so doch auf die braunschweig. Güter in Speele ver¬

sichert, und Bock dieselben vielmehr von dein Amt versprochenermaßen abwenden sollen, mit

ihren Summen zu diesem Eoucurs zugelassen und in prima olasse loeiret, ander theils aber

der Herr FeldM. das Amt zu räumen nnd Rechnung zu thun schuldig erkennet worden,

welches ausdrücklich wider Bock's Hand und Siegel, Trau und Glauben gehet vermöge

derer er dem Hrn. FeldM. bei dem Amt zu schützen und nicht das Gegenthcil bösl. zu

practiciren und zu accsptiren hat: So wird dahin gcstellet, ob man nicht 1) den

von Bock zu demckurameuto lckalitiae bringen und dringen könne; 2) weil von Seiten

des Hrn. FeldM. durch den getroffenen Kauf-Eoutract, darbet ausgestellten hochbetheuer-

lichcn Rovers »nd andere actus in coutiusnti beizubringen, daß Bock sich seines Vätern

Verlassenschaft einmal wirklich angemaßt, die Lehengüter im Lande zu Braunschweig,

absonderlichen aber das Gut Neuhaus und Paßbruch, von denen Fürsten zu Anhalt

besage beiliegender viäimirten Abschrift Lehcnbriefs mit l>l. 8 bezeichnet in Lehen und

Würden genommen, auch überdies das Amte Lein- und Morungen nach seines sel. Vätern

Tod ins fünfte Jahr besessen und genützet, gestalten er dann in vorangezogenem, dem Herren

Eleu: FeldMarschalln ausgcantworteten theuren, mit seiner Hand und Siegel bestärkten

Revers selbstcn gestehet nnd bekennet, wie solch uf dem Amte haftendes Wiederkaufs-

Rccht von seinem sel. Vater uf ihnen erblich gelanget wäre und ckuris: si tilius bona,

paterua ackministrat, guock lrereckitatem ackivisse praesumatur nisi contrariuin

probet, in tantum ut tules actus ckeclarare volsns, se uou auimo acksuucki Kesisse,

ick meckiante furameuto tacere teueatur: welches denn nicht geschehen und demnach

er unlaugbar dessen Erbe worden; So hat ja bei solcher Bcwandtnüs nicht erkennet

werden können, daß bloß in seinem Belieben und Erklärung stehen solle, ob er nun¬

mehr Erbe sein wolle oder nicht, und er also befugt, die einmal angetretene Erbschaft

(welches zwar sonstcn auf gewisse allhier aber nicht befindliche Maße in denen land-

üblichcn Rechten zugelassen sein mag: rckum trackit: . u Larpzov: (?) s .... 3.

coustit: 14. ckct. 31. u. 12 et sog.) zu repuckiren, zumal 3) nicht allein ein so hohes

Interesse und Rrae)uckm des Herrn FeldMarschalks an dein Kauf des Amtes Lcinungcn

und deswegen ausgezahlten Geldern, darvon auch Bock die praeteuckirten Begräbniskosten

zu seines sel. Vättern Lcichbegängnüs in Magdenburgk hergenommen, wie dann hiebet

wohl zu merken, daß der von Bock dem Wiesenhagcrn das Gut Eitz im Lande zu

Braunschweig verpachtet, man aber sonsten den Ereckitoreu nicht gerne Gittere zu ver¬

pachten pfleget, dahcro stark zu praesumircn, es müsse entweder Wicsenhagcr bezahlet

sein, oder doch unterm Rraetext eines Pachts seine Bezahlung solchergestalt von ihme

verschriebenen Unterpfande nehmen, dann desselben abgelebter Körper bis dahin wegen

Mangel Mittcll daselbstcn ohnbegrabcn müssen stehen bleiben, sondern auch des vou

Bocks Ehre, Treue und Glaubeil (damit er nicht öffcntl. an den Tag gebe, er habe

snli lioc praetextu, welchen er repuckiaucko nunmchro selbst ninstoße, den Hrn. FeldM.

ckolose et trauckulauter in dem getroffenen Kauf umgeführct, welches denn, iveil Ehr

lind guter Name das größeste Kleinod auf der Welt und billig aller andern zeitlichen

Wohlfahrt fürzuzichcn, nicht ein Geringes wäre nebst seiner obÜM., die er iuvitü

altern parte nicht brechen kann) merklich »nd offcnbarlich darunter versiret, zu ge¬

schweige», daß des von Bock's Vater Sel., von deine er das Leben und alle andere

zeitliche Wohlfährigkcit, unter der Erden nicht wenig dardurch beschimpfet würde.

4) Weil nun Sicgmund Lcv. Bock aus diesem und andern Ursachen der väterlichen

Vcrlasscnschaft sich nicht füglich zu begeben und demnach cum actio et passiv in uuo

sudjccto simul stare uou possiut, ckebitoris et creckitoris Stelle zugleich nicht halten

kann: So mag er auch um deswillen des von Vcndelcben'S Gessiouarius durchaus uicht

sein, noch solcher Post ack iutring-euckum dessen mit dem Hrn. FeldM. getroffenen



Lontrust, worunter er bei adeligen Ehren zur Dvietiou verbunden, sich tuuguum xluckii

in propriu visosru im geringsten bedienen, geschwiegen daß ohne das 5) solcher csckirtcn

Post, die er um gar ein Geringes an sich bracht, oonstitut: .-Diustusij st, ckustiniuui

0, Nunckuti allerdinges im Wege liegen, und kann dahero das ganze Huuntum der 2000 fl.

nicht pussiret werden, weil us»irct wird, daß er vor diese ssckirtc Summ der 2000 fl.

Minimum usguivulsutsm gezahlet, indcmc gar gewiß ist, daß er mehr nicht als einzige

700 fl. oder Thlr. deine von Bcndclcbcn darvor geliefert.

Und wie wohl man sich nicht verstehet, daß der von Bock dieses nsKircn werde,

jcdcnnoch, da solches geschehen sollte, wäre ihmc in svsutnm sein Gewissen zu rühren,

zuversichtig er fliruto zu erhalten schuldig, daß er in rsi vsrituts ein mehres als 700 fl.

oder Thlr. dem von Bcndelcbcn gezahlct.

Uber dieses und 6) seind ohne das unter solchen 2000 fl. (laut der Bcndclebischcn

Lsssiou) bereits Zinsen und Unkosten, welche mit dem Hssickuo des von einem schlechten

Anlchn und einer Kornschuld hcrrührigcn Kapitals purem Prioritäten! nicht haben

können, sondern sspurirct werden müssen, daß also das angegebene Quantum der 2000 fl.

noch lange nicht in vsro liguicko bestehet, weniger ein bloßes Kapital, am allerwenigsten
aber snmmu realiter ü osssioiiurio numsrutu.

Und obgleich 7) ex post lueto allererst kurz vor jüngstem Termin die Bcndc-

lcbischc Lession vom löblichen Obcraufseher-Amt oontirmirct worden, so ist doch bekannt

gnock eouürmutio non possit tisri Ute penckente Trust. Trust, vol. 5. liss. n. 52.

lleg. rutitloutio vuleut in prussiickisium tertii onrt Inn: eons. 76. n. 6.

8) hat der von Bock bis ckuto seinem väterlichen Erbe und Lehen expresse nicht

renunoiiret, ja kann derselben, wie oben angeregt, mit Fuge nicht rennneüren, weniger

hat er in eum eventum denen Qreüitorilms einige Rechnung darvon gcthan; wie kann

er dann väterlicher Lrsckitor sein und mit Bestände nomsn putsrnnm pussivnm per

ssssionsm bei dem von Bcndelebcn rsäimiret haben, da er bis ckuto pro lisrscks

puterno geachtet wird und also ohne das schuldig, als Sohn und Erbe die väterlichen

Schulden zu bezahlen, auch dem Hrn. FeldM. die Gewähr wie gegen andere also auch

gegen den von Bcndeleben selbst zu leisten; ja es ist diese Bcndclebische Lsssion in

prussiickisium tsrtrj nur durch bloße oollusion geschehen und dahero ungültig. Was

der von Bcndelebcn solcher Schuld wegen hiebevor an Hrn. Feldmarschaln geschrieben,

weiset die Beilage lT 9. Wie dann auch 9) alle andere des von Bock's vermeinte

prustensu gegen den Hrn. FeldM. nicht angehen, sondern er demselben obligirtermaßcn

libsrus usckss verschaffen muß.

Betreffend 10) Johann Düringen, so mit 2000 Thlrn. wiederkäust. Kapital samt

hintcrstelligen Zinsen in der ersten Klaß cks novo eingeschoben, ist derselbe ein neuer

aufgewügelter und angegebener in lmne eoneursum gar nicht gehöriger Lrsckitvr, welcher

mit denen Bockischen Braunschweig. Gütern ü purts versichert und ein wiederkäuflichcr

Zinsinhabcr, daran er sich zu halten.

11) die Reichischen und Wiesenhauerischcn Erben anrcichend, seind dieselben

gleichfalls wegen zweier unterschied. Kapitalien und Zinsen, sowohl als Döring in solchen

Lonenrs zugelassen und in die erste Klaß gesetzt, da doch alle diese drei Lrsckitorss

ihre ll^xatlies nicht auf dem Amt Leinungen, sondern auf des Dsbitoris im Lande

Braunschweig liegenden Gütern haben, hingegen das erste Urthel selbst sali pudlisuto

den 25. ^.uKiisti 1658 ein mehres nicht erfordert, dann daß diesfalls abgedachte

t'rsckitoi'ss von denen ihnen vorschricbcncn Gütern und Einkünften (worunter aber das

Amt Leinungen im wenigsten zu rechnen) bezahlet werden sollen, und dieses 12) um

sovieldomchr, weil man allhicr rsspsstu dieser 3 Lrsckitoru iu puusto unnuorum

rsckituum vsrsiret, da Rechtens guock smptor esnsus pp uou solutus psnsiouss non

nisi rutions rsi osns .... sulijsstus uckvsrsns eonsuurium u^srs possit, nso
eonssgusntsr in eustsrus ipsius res sxoeutivnsm pstsrs vulsut ITuutxius lib. 1.

rssolut. 7. L. 7. Zu gcschweigcn, daß bei dergleichen Wicderkauf alle susus lortuiti,

Schaden und Gefahren über den Zinskäufer tunguum Dominium ipso iurs zu gehen

pflegen und also obige 3 Lrsckitorss zum wenigsten uck supplsmsutum auch nicht gehen
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können, vorab sie bis clato ihre im Lande zu Brauuschwcig ihnen verschriebene Zins-
gütcr, Mcicrhöfe, Zchcntcn und andere dergleichen Stücke noch in würklichen Brauch
und wie vorgedacht in Besitz haben und also iclsm bis nicht oxissiren können, auch
über das die Reichische Post, worgcgen Georg Wilbrand Bock S. na. 1622 seine im
Lande zu Braunschwcighabende Güter, Zehcntcn und Gefälle crmcldtcn Reichen lMpo-
Ibssiret, weil es zur Zeit leichter Münze geschehen, billig eine Usclnolion leiden muß
und also gesetzt doch nicht gestanden, do sie auch in diesem Oonenrs zuzulassen dennoch
in lignicko noch nicht beruhet.

13) Seind die Laubischen 3298 Thlr. sxprssss Mo lignicko erkannt, welches
doch nicht geschehen können, weil die Uslaba, darauf das vermeinte ^tcksstatnin sich
beruft, nicht verhanden, noch jemals proclnoiret worden und diesfalls nicht unbillig dar¬
bet verbleibet: gnock rslativnm nü probst si äs rslalo non sonslst.

14) Seind von Hans Georg von Taubenheim die vol-asdor 2 lol. 405 st ssg.
befindlichen Ooeninsnta snb iit. L. O., darauf diesfalls gesehen, mit denen Ori^inalien
noch nicht bestärket, weniger vsoog-nosoiret,am allerwenigstenaber die darwidcr habende
zu recht crhebl. Nothdurft gehörig an: und ausgeführet worden, zu geschweige», daß
15) die Tanbcnheimische Forderung, weil derselbe wegen, besage beiliegender Zeugenvcrhör
snb bl. 10, genommener ?osssss ins Amte Leinungen und Morungen angeuraster ^.ckinini-
slration aus demselben, auch im hohen Stift Magdeburg cingehobencr Bockischer Intracksn
halber förderst Rechnung zu thun schuldig, nicht allein annoch in illignickoberuhet, so null
auch fast dieser TaubenheimischenEhegeldcr halber verlauten und sich ansehen lassen,
daß die darüber sprechende Obligation und darauf in anno 1638 den 15. älartij er¬
folgte Rransaetion bloß und allcine in irancksn st prasjnckieinnr srsckitornm, in¬
sonderheit Hans Christoph Hackens, maßen man solche Obligation schon domals, als
Hack Oont: Bocken im Obcraufscher-Amte zu Eisleben Klage und Uroesss gcführet,
besage selbiger rletsn, wider Hacken mit eingestreuct hat, damit derselbe die Immission
ins Amt Morungen nicht erhalten möchte, simnlats dermaßen hoch und übermäßig ein¬
gerichtet worden und sie danncnhcro zumal kein gnädigster Oonsons darüber vorhanden,
auch bei denen ckmlioialastsn von einiger TaubenheimischenGcgenvermächtnüsgar
nichts zu befinden, zndcine die ihine geschehene Verpfändung des Amts Lcinungen extra
gnclioial, vielmehr ack proportionsm oongrnsntsm st asgnitatis as jnstitias lsgss
babito nimirnm rsspsotn uf Georg Wilbrands Bockas S. damaliges Vermögen cksclnsto
asrs alisiro zu mocksriren und einzurichten, als bei vollen Kräften zu erkennen.

15) Ist unlaugbar, daß der von Bock Sel. anno 1623 am Oster-Dienstage das Amt
Leinungcn an sich erkauft, das Beunigische Kapital der 3000 Thlr. aber erst nach der
Zeit von dem von Bocken aufgenommen worden, kann dcrhalben zu Erkaufung des Amts
Leinungen nicht kommen sein, und also diese prastsusion pro parts prstii solnti
nicht ausgegeben noch dafür erkennet werden.

16) hat der Hr. FeldM. noch andere Posten «x iurs sesso beständig an sich,
welche theils eine l'rasrvgativam haben und allen andern Orsclitoribns fürgehcn,
wegen theils aber schon hiebevor auf dem Amt Leinungeu ein jus rsals erlanget, unter
welchen die Osäsirteir noch gar nicht gehöret, auch zu diesem zur Ungebühr ufgcwiegeltcn
Oonenrsn nicht eitiret worden, gleichwohl aber dieselben dergestalt nicht übergangen und
an ihren erhaltenen Rechten verkürzet werden können, solche Posten seind nun diese,
wie die Beilagen blnm. 11. 12. 13 st 14 besagen.

17) Seind inhalts der beiden publisirten Urthel selbst wie auch psr snpra eis-
cknela noch unterschiedene höchst importirliche Urasstancka vorhanden, soja vor allen
Dingen prasstirct werden sollen, in spssis aber haben Konrad Meüers Erben, des¬
gleichen Johann von der Linde sich noch zur Zeit nicht gehörig ls^itiiniret noch dieser
letztere wie die 2000 Thlr. nf und an ihn kommen beibracht, desgleichen beruhen viel
der angegebenen Schuldposten obiger unlaugbaren Ausführung nach in illnpricko, theils
können cks Piro zu dem Oonsnrs uf das Amt Leiuungen nicht ackmitckiret werden, theils
aber seind ganz und gar unbeständigund liegen in snmma fast allen beständigen lllx-
esplionibns im Wege, ja die beständigsten Posten seind bei diesem Oonsnrs. weil keine



scliclalischc Dilation Vorgängen, ganz übergangen worden. So hat der von Bocke
auch, da er ja seinen Vater Scl. unter der Erden beschimpfen und sein Erbe nicht sein
will (welches doch ganz nicht sein kann, weiln solcher Erbschaft er sich gar zu viel thcil-
haftig gcmachet und Nutze darvon eingezogen hat) all dessen Vcrlassenschaftan beweg:
und unbeweglichen noch zur Zeit nicht gebührendeangegeben, viel weniger ob davon ge¬
nossenen Nutzungen seinen Ercckilorsn Rechnung gethan, gleichwohl ist nichts desto
weniger in dem ersten Urthel erkannt und in dem andern läuterungsweise oonkiriniret,
daß der Hr. FeldM. das Amt Lcinungcn räumen und Rechnung thun, hcrgegen aber
ein Eurnlor bonorum verordnet werden, welcher denen Erecliloribus antworten und
die briefl. Urkunden racoAnoseiren, oder eidl. cliffitiren solle. Uf welchen Fall denn,
soviel den Hrn. FeldM. angehet, der Prozeß von der Lxseutüou angefangen und die¬
selbe, da die bcsorgliche exmissio cpme speeies sxeeulinnis erfolgen sollte, gegen ihn
ehr vollstrecket würde, als die ufgewiegelten Ereckitorss einmal ihrer Forderung, sowohl
rutionu suininuruin als auch jnriuin uf das Amt iignicl gemacht und wäre also unter
diesen Spiegelfechternder Hr. FeldM. einig und allein das subjecluin paliens, wohin
es Siegmund Lcvin Bock einig und allein wider Treu, Glauben und alle Rechte
gespielet. Weil aber 13) Siegm. Levin Bock der väterlichenVerlassenschaft sich einmal
würklich angemaßt und dieselbe noch nicht wieder rspuckiiret, ja aus angezogenen Ur¬
sachen schwerlich rspncliiren kann und also wohl Erbe bleiben wird, und aber netin
bvpntbeenrin nclvarsus tsrtinm pnsssssorem nisi sxeussn priiceipnli nicht Statt
hat, vorab Bock nicht nbsens auch snlvsncln und Mittel zu Bezahlung der Ernckit-orn
genug hat, dessen Gegentheil die Erackilnres sonsten erweisen müssen, zudcmc unter¬
schiedene Erackitornsnur ^enernlem bvpniltecain haben, auch dem Hrn. FeldM.
unbewußt gewesen, daß das Amt Leinungen mehrcrn Ersckitvran als er zu bezahlen
übernommenpro bz-potbsen gehaftet und clausula uon alionaucko in keiner als der
Taubcnheimischen, welcher aber ohene das erhebt, blxocptionss entgegen stehen, ncljeeln
ropsriatur, so will man dafür halten, es solle ihinc die Abtretung sothanen Amts und
Rechnung ob daraus gehobenen Nutzungen zu thun, so schlcchterdingcs nicht zuerkannt
werden können, zumal 19) der Hr. FeldM. iu bona ticke und gleichwohl ein probe
titulatuiu jus possessionis vor sich und der von Bock vermöge des Eontraels, auch
seiner Heversalieu schuldig, ihme die Gewähr zu leisten und liberas asäes respeetu
dieser Ereckitorum zu verschaffen, auch vor den Herren (Ion. FeldMarschalln um soviel
desto mehr seinen Ereäiloru Rechnungzu thun verbunden, auch über das und 20) des
Hrn. FeldM. in oft erwähntes Amte Lein: und Morungen, so gleichwohl kurfürstl.
sächsisch. Lehn, Zeit des von Bock Einhabungaber meist in Ruin gerathen ist, gesteckte
merkliche llloliorat.iouos, die ex oeulari inspeotinne und sonsten in ronkinsnti zu er¬
weisen ei guibus uon reküsis er zur liesiitution nicht gehalten, nicht zurücke gesctzct
werden können. So erscheinet auch 21) klärlich aus beigefügten zusammengehefteten
Bockeischenmit Nr. 15 bezeichneten OriKinalschreibcn,wie der von Bock wegen des von
Taubenheimsöfters die Schadloshaltung zugesagct, auch dariu vielfältig erwähnet, wie
von denen Angeldern er die braunschweigische Ereckilorss oonteniiret und also seine
Erb- und Lehcngüter daselbsten wieder befreien wollte, daß er aber solches nicht gethan,
ist aus diesem Eoneui-sn, falls selbiger vor richtig zu halten, genugsam, auch wie Bock
dem Herrn Llon. FeldMarschalln, bis die Angelder er habhaft worden (sal. bon.) nur
mit Lügen vorgangen, leider mehr als zu viel abzunehmen und zu erweisen. Und als
der von Bock, wie diese Eoncui'ssacheim Oberaufseher-Amtezu Eislebcn noch anhängig
gewesen, wegen des von dem Hrn. 6en. FeldMarschalln ihme in Abschlag der 21 000
Rthlr. Kaufsumma und mit sein Bocken selbst eigenem Belieben anstatt baarcn Geldes
vor 9500 Rthlr. abgetretenen und von Bocken acosptirten Gutes zu Reinsdorf,
worüber selbiger doch vermöge der Beilage snb bl. 16 den Hrn. FeldMarschalln
gebührende quittirct, einer lassio sich hart beklaget, auch des vou Bocken ^.ckvoealns
in Schriften so weit gegangen,daß daraus ein Injurien proeess entstehen wollen,
so ist es doch 22) an deme, daß der von Bock nicht alleine mit dein Amt, weiln
besage der hiebet liegenden vickiinirten Abschrift eines unter seiner eigenen adel.
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Hand ausgeantworteten Anschlags mit N. 17 siAnirst das Amte in selbigem Stande
sich nicht befindet lind solche vkckeoba, vorhanden seind, wie aus der Beilage N. 18
mit mehrern zu ersehen, sondern auch mit den: Gute Neuhaus und Paßbruch
den Herrn 6su, FeldM, vielmehr lusäiret hat, indeme sein, des von Bocken,
Vater Sel. erwähntes Gut, da noch alle Gebäude, als Wohnhaus, Scheune, Ställe,
Schäferei und anderes alles in der Höhe und gutem Stande, alle die Äcker auch
in behöriger Arte gewesen, cum Inventurro besage hiebet befindlicher mit N. 19
bemerkter Abschrift des mit Kasparn von Kotwitz Sel. darüber aufgerichtetenKauf-
(lontr-uets nur vor 4400 Rthlr. erkaufet, dahingegen aber selbiges Gut, da das
Wohnhaus, Scheune, Schäferei und alle Ställe (bis auf einen, welchen der von Bock
von dem noch gesunden Holze, so an denen eingefallenen und zum Theil vollendcs ein¬
gerissenen Gebäuden noch übrig gewesen, bauen lassen) danieder gelegen, die Acker alle,
ausgenommen etwa 20 Acker, die der von Bock mit Habcrn zu bestellen pflegen, lehde
und über und über mit starken Bürken bewachsen waren ohene einiges Iirverrtur-ium dein
Hrn. Gen. FeldM. vor 4000 Rthlr. angeschmieret worden, Dahero der Hr. Feld-
Marschall gegen den von Bock sich vielmehr einer lussio zu beklagen hat, so man,
daferne Bockischer ^ckvoautus im löblich. ^ppöllutionsGerichtewiederum etwas von
einiger luesio gedenken und movircn sollte, ihme hinwieder die an dein Amte wider
den vorangczogcnen Anschlag und bei dem Gute Paßbruch befindliche lussic» entgegen
setzen kann.

So ist 23) genugsam aus beigefügter Abschrift sul) R. 20 des von Bock dem
Hrn. Gen: FcldMarschalln bei Hrn. Hermann Ludwigen Spiegeln zum Deßenbcrg
nacher Holstein gesandten ResoluticmsPuukten abzunehmen, wie er mit seinen l-reckit-orsu
einig sein müsse und wider den Hrn. FcldMarschalln unter einem Hütlein init einander
spielen. Dargcgen 24) der Hr. FeldMarschall, besage beikommender Kopei mit R. 21
bezeichnet, sich hinwieder heraus gelassen und erbötig gemachet, dahero auf Seiten des
Hrn. FcldMarschalln es gar nicht gemangelt, und da der von Bock mit dem von Tauben¬
heim, wie die vorgcdachte Beilagen R. 4 an Tage geben, auch andern Llrsckiborn nicht
also eolluckirct, selbige seinem theuren Revers und denen beigelegten Schreiben R. 15
gemäß bezahlet und dein Hrn. FeldMarschall seiner Schuldigkeit nach geruhige Posseß
verschaffethätte, wären die rückständigeKaufgelder auch vorlängsten richtig gemachet
worden. Bei solcher Beschaffenheit der Sachen aber wird der Hr. FeldMarschall von
niemanden zu verdenken sein, daß er mit gänzlicher Auszahlungder letzten RerminsGelder
zu seiner desto bessern Vorsicherung,weiln man so gar gefährlich mit ihme umgegangen,
bis dato eingehalten, und hat man bei solchen des von Bocken ckolosen Beginnen lind
als er dem Hrn. FeldMarschalln den getroffenen Kauf nicht zu halten vermag noch be-
gehrens ist, um Wiederersetznng auch aller Schäden, Unkosten und Ungelegenheiten eiferigst
anzuhalten und darauf zu dringen.

Was der von Bock vor Lreckit-ores in solchem Oonoursu im Oberaufseher-Amte
angegeben,vermeldet beigelegte Lpeeilloackion mit R. 22 si^niret, und was es vor eine
Beschaffenheit mit ieglichcm derselben hat, absonderlich aber des von Hacken Schuld halber
aus darneben GeHeften mit mehrern zu ersehen ist, dabei hingegen uotiret, dieser Lcm-
cmrsus ist vom löbl. Obcraufseher-Amtdurch öffentliche Anschlagung der Lütutioneu in
dreier Hrn. Lande noch zur Zeit nicht kund gethan und also der Rechte mockus zu
proeeckiren übergangen worden.

Wie ans den ckuclieia1^.etsn,deren sich zu bedienen sein wird, um Taubenheim's
und anderer Interessenten Runckumentsn daraus zu erfahren, mit mehrern zu ersehen
stehet. Des Hrn. FeldM. Rxeell. seind des Erbictens, dem von Bock besage Ihres
ausgeantworteteuReverses in allem die Rvietion und Gewähr zu leisten, der von Bock
aber, als welcher die dreäitores zu solchem dononrs aufgcwügelt und kaum 3 Wochen
nach getroffenen und verschriebenem (lontruet nebcnst dein von Taubenheim dahin ge¬
trachtet, wie sie solchen besage der Beilagen IT 4 wieder umstoßen und S. RxesII.
darvon abbringen möchten, und dahero am ersten gebrochen hat, der thue es zuvorderist,
leiste die theuer versprochene Gewähr wider seine tlreäitores, bezahle dieselbe und ver-



schaffe dem Hrn. FeldMarschalln geruhige B088S88, solchenfalls ist selbiger bereit, die
restirende 4300 Thlr. an der Kaufsumma letzte N6rmiu8gclder und 2500 Rthlr. wegen
der Wolfenbüttclischen,dem von Bocken angewiesenen Gelder, davon er aber nichts er¬
halten können, also in Summa 0800 Rthlr. zu Dresden oder Leipzig baar auszahlen
zu lassen, jedoch daß davon das von dem von Hacke inhabende Vorwerk Morungen
mit 2300 Rthlrn. und die versetzte Mühle zu Leiuungen mit 500 Rthlrn. vom
Bürgermeister Grimm zu Saugerhausen wieder eingclöset werden, die übrigen 4000 Rthlr.
möchten alsdann demjenigen heimfallen, der das beste Recht darzu hat, wann S. Lxesll.
nur geruhige ?v88ö88 dardurch erhalten könnten. Dieses wäre also, was bei bevor¬
stehender ^Mkl1a.bion8l'ro8eeubion in bermino zu Dresden habender verständige Eon-
8ulönb und Hr. Gevollmächtigterzu beobachten, und wird er, was zu deroselben Besten
und der Sache glücklichen Behauptung dienlich ohene vieles Anführen vorzunehmen und
zu befördern schon wissen.

Vgl. darüber auch des StatsarchivsMagdeburg ThüringischeKopialbücher:
1656 12/1. Der Kurfürst von Sachsen an den Oberaufseher der Grafschaft Mansfeld. In

Sachen deS gewesenen General-Feldmarschall-Licutenants Lrnst ^ibreoiit von Oberstem zu geboten
Klägers o'a Hans georg' von lüaubenbeiin zu Leära, welcher zuwider dem Vertrage mit Lixmnnü
I-evin Look von 'VVnItinzen über die beiden Ämter Abrunden und I,einnnzen einer angeblichen Schnld-
forderung halber zu xrooessiren sich unterstanden habe, soll Untersuchung anstellen.

0ox. v. 1656, toi. 10.
1056 17/4. An den Oberaufseher, ürnst Llbrselit v. Lbarotein Jntervenient in Schuldsachen

Uans georZ's von llÄnbsnbsiin zu Leüra o/n Li^nuuui I^svin Look von IVnIünAkn.
Lop. v. 1656. tot. 97.

1666 1/11. Der Königl, Dänische General-Feldmarschall birnst ^Ibreobt v. Lberstein bittet,
ihn bei dem von giKinnud I-evin Loob v. IVnIünKen auf Morungen und Leinungen habenden Wieder¬
kaufsrechte zu schützen — Lop. v. 1666, toi. 159.

Wahrend der Vorbeschieds-Unterhandlungen kam 8ub dabo 1662 den 31. Januar
ein Privat-Vergleich zu Stande. S. L. Bock v. W. überließ unter Beitritt seiner
sämtl. Gläubiger die Ämter Lein- u. Morungen dem

General-FeldmarschallErnst Albrecht von Ebersteiu
zum zweiten Male für 21 000 Thlr.; 3500 Thlr. wären bereits unter den 4700 Thlrn.
hiebevoriger Kaufgelder lt. Bockischcr Quittung vom 30. Juli 1655 eingenommen,und
darüber wurde quittirt. 6000 Thlr. behielt der Feldm. v. E. für den v. Taubenheim
inne und verzinste sie bis zum Austrag der Sache mit 4 peb. Sollten aber die 6000
Thlr. für Taubenheim nicht reichen, so versprach der GemeinschuldnerBock v. W.
das aus eigenen Mitteln zuzusetzen. Die übrige Summe sollte in wichtigen Dukaten
oder doch in harten Thalein zur Ostcrmesse an Bock v. W. im Beisein der Gläubiger
auf deren Quittung gezahlt werden. Da das Vorwerk Morungen dem Hans
Christoph v. Haacke für 2300 Thlr. und die Mühle zu Leinungen dem
Bürgermeister Grimm in Sangcrhausen für 500 Thlr. versetzt waren, so sollten
diese von den Kaufgeldern zunächst befriedigt und der Rest unter die übrigen Gläu¬
biger nach ihrem Gefallen vertheilt werden. Endlich gab Bockv. W. dein Feldm.
v. E. das Gut zu Reinsdorf zurück. Da aber der Feldmarschall bei den 3500
Thlrn. statt 4700 Thlr. bereits gezahltes Geld 1200 Thlr. hatte fallen lassen, so
wurde mit Zustimmung aller Gläubiger die wechselseitige Rcchnungs-Ablcgung des
Bock v. W. wegen Reinsdorf von 1655 und des Feldmarschalls von demselben
Jahre an, gegen einander aufgehoben.Alle vorigen Kontrakte und Reverse wurden
zassirt. Dieser Vergleich wurde eingereicht und darüber Konfirmation und Konsens 8ub
ckg-ta Dresden 21. April 1662 ertheilt:
Nr. 61.

Von Gottes gnaden WIR Johann Georg der Ander, herzog zu Sach-
ßen, Jülich, (Lleae und Berg, des heil. Römischen Reichs Srzmarschallch und



Thnrfürst, Landgraff in Thüringen, Riarggraf zu Weißen, auch Gber und Nieder
Lausiz, Burggraff zu Wagdeburg, Graf zu der Wark und Ravensberg, Herr zu
Ravenstein Nor Unß, unsere Grben und Nachkonnnen Bekennen und thun kundt,
Nachdem Uns unser lieber getreuer Sigemund Levin Bock von Wüllffingen in
schrifften zuerkennen gegeben, welcher gestalt Gr die Gräfflichen Ulanßfeldischen
Aempter Leinungen und Worringen mit allen deren Zubehörungen, wie Gr
solche bißhero innegehabt und beseßen, dein Königlichen Dennemarkischen Feld
marschalche Ernst Albrechten von Eberstein aufs gewisse verglichene maße über¬
laßen und abgetreten, Wit unterthänigster Bitte, Wir wollten darein eonsent-iren
und die darüber auffgerichteteNergleichung gnädigst eonllrmiren, Daß Wir dis Luchen
angesehen, unfern (lonsens dazu gegeben und angeregte Nergleichung (so Uns unterni
8iANkUo Dreßden den ös. ckanuarij nechst verschienen in originali mit vorgetragen
und in vickimirter Abschrifft bcy unser Ganzley behalten worden) bestetiget haben,
Thun das auch aus Landesfürstlicher Wacht und von Gbrigkeit wegen hiermit
und in Kraft dieses Und wollen, daß solcher Nergleichung in allen und jeden jduncten,
Tlausuln, Inhalt und Weinungen nachgegangen und darwider nicht gethan noch
gehandelt werde, Jedoch Uns, unfern Grben und Nachkoniinen an unfern hohen
Regalien, Lehen, Ritterdiensten und andern Gerechtigkeiten, auch sonsten Ieder-
männiglich an seinen Rcheten ohne Lchaden. Treulich und sonder gefährde. Zu
uhrkundt mit unserm zu ende aufs gedrucktenTanzley-Kseret besiegelt,Und geben zu
Dreßden den 2s. ^prili8 .-Vnno s662.

(U. 8.) Z. M. Mitticlmu. «h- Wildvogel 8.

Seit 1662 war also der FeldmarschallErnst Albrecht von Eberstcin in legalem
Besitzer der Ämter, die er bereits 1655 in Besitz genommen hatte.

Die Übergabe war am 30. Juni 1655, die wirkliche Übernahme am 4. August
erfolgt. Die Unterthanen huldigten am 2. Aug. (einige erst am 19. ej. m.) in Gegen¬
wart der Herren Bock v. W., v. Bülau und v. der Asscburg. Von den Unterthanen
hat das Wort geführt der alte Georg Rüdiger aus Morungen und der alte Hermann
aus Horla. Nachdem ihm die ersten ausbedungenenKaufgelder ausgezahlt waren, ver¬
ließ Bock v. W. Lcinungen und begab sich auf seine Erbgüter Eltz und Gronau; der
Feldm.-Licut. aber begab sich gleich nach eingenommener Huldigung auf einige Tage in
Geschäften nach GeHofen. In dein im Januar 1654 angefangenen „Leynungischen
Ambts UroUioeoll vndt Handelsbuche" sagt (Bl. 167a) der Gerichts-AmtmannDaniel
Werner in Bezug auf die Übernahme der Ämter seitens Ernst Albrccht's v. E. Folgendes:

^.tckum d. 4. ^UA: 3.0: 1655.
Nr. 62. Ihr: kxeell. Kern: bleuer«! Ikeldmarschalchtientnant tit. Ernst

Aktive cht von KV er stein :c. huldigen die sämtk. Anterthanen.
Zu wissen, daß hcutgesctztcnDato Ihr. HochEdelGestr.der von Bock :c., nachdeme

Er mit dem auch HochEdelgebornen, Gestrengen, Besten und GroßMannhaften Herrn Ernst
Albrecht von Eberstcincn uf Gestosen zc. um diese Gräfl. Maiisfeld. Ämter Morungen
und Leinungen einen KaufXontralet geschlossenund die ersten voraccordirtenGelder aus-
gezahlet worden, von hier seinen Abzug genommen und sich wiederum nach seinen Erb-
und LchngüternEltz und Gronaw begeben; hingegen haben HochwohlgedachteIhr. Lxeell.
der Herr General-Fcldmarschalchlieut.der von Eberstein :c. die Uo88«88, nachdeme
zwei Tage zuvorn abwesende meiner die Unterthanen des ganzen Amts gehuldiget, ein¬
genommen, und wciln Er wegen anderer nothwcndigerGeschäfte halber wieder nacher
Gestosen verreiset, dem Kammerdienernebenst etzlichem Gesinde allhier gelassen, welches
zur Nachricht anhero rs^i8t.i'irt worden. -VeUnn ut. 8UMa.

Der Eid, welchen die Unterthanen ablegten, lautete: Ich schwöre hiermit zu
Gott dein Allmächtigeneinen leiblichen Eid, daß dem HochwohlEdelgebornen, Gestrengen,
Besten und GroßMannhaften Herrn Ernst Albrecht von Ebersteinen uf GeHofen
und Paßbruch, röm. kaiserl. Majt. Kriegsrath und Göneral-Feldmarschall-Lieutenant,
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auch wiedcrkäuflichen Inhaber» der Graft. Mansfeld Ämter Morungen und Leinungen,
ich nicht alleine vor meine von Gott fürgesetzte Obrigkeit gebührende Hsspset und Ge¬
horsam leisten, in keine Wegen widersetzig erzeigen, sondern jederzeit getreu, hold und
gewärtig sein, Dero Bestes suchen, Schaden verhüten, die Zinsen und was ich zu geben
schuldig zu rechter Zeit abgeben und in Summa alles thun und verrichtenwill, was
einem getreuen Unterthanen zu thun oblieget und gebühret, so wahr mir Gott helfe durch
Jesum Christum ic. (Amts-Protokoll- und Handelsbuch,Bl. 131).

Der „Vorsteher-Eid" lautete:

Ihr sollet geloben und schwören, daß ihr dein Wohlgebornen Herrn, Herrn Ernst

Albrecht von Ebersteinen :c., ClönsralFeldmarschalchLieutenant ic., als hiesiges Amts

Inhabern, und derer Beamten jederzeit gehorsam, getreu und dienstwärtig sein, sowohl

des Amts als der Gemeinde Nutz und Frommen nach eurem besten Vermögen schaffen

und befördern, dargegen allen Schaden und Nachtheil verhüten und abwenden helfen

wollet; auch, da euch etwas aus dem Amte, es sei schriftlich oder mündlichen, anbefohlen

wird, mit besonderem Fleiße bestellen und uf Erfodern ohne sonderbare Ehehaft weder

zu Tag oder Nacht nicht außen bleiben und, so es begehret, nebenst den Beamten oder

Landrichter nach eurem besten Verstände die irrigen und streitigen Sachen unter den

Parteien entscheiden helfen, und den Armen als den Reichen gleich Recht mittheilen und

in deme weder Gunst, Gabe, Freundschaft noch Feindschaft ansehen wollet und sollet, so

wahr euch Gott und Christus helfen soll :c.

Der „Bauherrn-Eid" lautete:

Ihr sollet geloben und schwören, daß ihr in eurem ufgetragenen Bauherrn-Amte

euch getreulich, fleißig und unverdrossen erweisen, der Gemeinde ihre Gemein-Häuser,

Äcker und Wiesen in Acht nehmen und daß sie, sowohln auch Wege und Steige, zu

rechter Zeit gebessert und erhalten, über die Einnahme, so ihr wegen der Gemeinde unter

Händen, richtige Rechnung geführet, darinnen nichts untergeschlagen und unnöthige Un

kosten verhütet werden möchten, auch was euch von dem Amte als denen Vorstehern

anbefohlen wird, aufs Genaueste und Fleißigste bestellen und euch also, wie ihr es der-

maleinsten an jenem Tage zu verantworten gedenket, jederzeit erzeigen wollet zc.

Wenn denn beiderseits, Vorsteher und Bauherren, gedenket, solches zu halten und

demselben nachzukommen, als wollet ihr mit aufgehobenen Fingern zu Gott schwören:

Alles, was mir itzo fürgelesen und angezeiget worden und ich wohl verstanden, deme

will ich getreulich und allenthalben gehorsamlich nachkommen, als wahr mir Gott helfe
und ich gedenke selig zu werden.

Von den Vorstehern haben geschworen: Balzer Sander, Andres Wien und

Nikol Schobiß; weil die andern drei, als Michael Oberländer, Gabriel Rothe und

Hans Lieb au allbereit vor diesen ihre Pflicht abgeleget.
Von den Bauherren haben geschworen alle, als David Rüdiger, HanS Teutzsch,

Michael Herzau, Thomas Völcker, Valtin Weißbart und Balzer Schreiber (Amts-
zc. Buch v. 1654, Bl. 320 ff.).

In das angeführte Amtsbuch ist auch ein Originalbrief Georg Thilo's v. Werthern

(geb. 28. Juni 1595 zu Beichlingen, ch 18. März 1663 zu Brücken), Stifters der

Brücken'schen Linie, an E. A. v. E. v. 20. Sept. 1655 eingeheftet. Derselbe lautet:
Nr. gZ pr-reseiN. «teil 21. 7t>r. ao. 1675.

Röm. Kayß. Mayth. Hochbestalter AriegesRath und GeneralfeldMarschaU Lieutenant,

HochwohlGdelgeborner, Gestrenger und GroßDIanvester, insonders hochgeehrter

Herr. Demselben sind ineine vermögende Dienste willig bevor, Wiewohl den Herrn

GeneralLieüt^ Zch ungern behellige; So Aan Och doch uf meiner Lehen- und Zinß-
Leüthe Zu Großen Leinungen ansuchen nicht vorbey, indeine nach inhalts der

copeylichen Leylage von Deßelben AmbtsBedienten meine zum Ghurfürstl. Lehen

vermöge gnädigsten Lehenbrieffs gehörende freye Siedelhöefe dienstbeschwehrlich ange¬

halten werden wollen. Nun aber angezogene Höese hiebevorn nie in Gräffl. und
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und consegucnter in der AmbtsInhabern Jurisdiction gehöret, Sondern Hernachmals

etwa durch eine Handelung (-doch ohne entziehung des Lehenherrns darauff habender

Lreyheit:) dahin Rommen, Alir auch wegen abgelegter schwehren Ppflicht nicht

verandwortlich, an höchsterinelter Ihrer Ghurfürstl. Durchl. Zu Sachsen :c. Lehen

einzige schinälerung geschehen Zu lassen, bin auch außer Zweiffel, der Herr General-

Lieutenant nach eingenommener berichtung solches seiner AmbtsBedienten unternehmen

consirmiren, Sondern Zu Vbservant der 70. 80. 9g. und mehr Iahren gewohn-

heiten ruhiglich bleiben lassen werde, Und daß deßwcgen deinselben Ich discommodire,

habe Ich umb Vergebung Zubitten, Gestald Ich dann nebst entpfehlung Gottes

gnädiger bewahrung und erwartung ersprießlicher autwort verbleibe Des Herrn

GeneralLeldAIarschalls Lieüt. Allzeit dienstwilligst.

Brucken, den 20. Lsptsmb. Georst Tlulo von Wertster wpriu.

Dein HechwelstEdelgeboriicu Gestrengen und GroßManveften Hern Hans
Alb rechten von Eberstein, Röm. Aayß. Mayi. hochbeftalten
KriegsRath und GeneralFeldMarschall kicüt. »f GeHofen und
Inhabern der Gräffl. Manßfcldt. Aeinbter Grosten-Leinnng- und
Morungen :c. Meinem insonders hochgeehrten Herrn.

i>lr. 04. Antwortschreilien Krnst Atlirecht's von Kberstein.
HochivohlEdelgebohrner Gestrenger vndt vcster, Insonders hochgeehrter Herr,

Deßeu an mich abgelaßenes äs änw d. 20. dieses habe ich neben der innlage

Zurecht erhaltten vndt wegen seiner allhier befindenden Lehn! vndt Zinßleüthe,

so dem Ambte Zugleich Zudienen schuldig?, gantz vngereümbdes ein . . . mit

mehrern ersehen, Wundsere) mich nicht wenigk, daß Derselbe ahuführet, ob soltten

solche Höffe in Gräffl. vndt conseqventer in der AintbtsInhabern Jurisdiction

niemahls gehöret haben, da doch alsobaldt die allhier befindlichen) Gräffl. Acans-

feldt. vnd der and . . . Inhabers durch Richter vndt Schöppen auffgerichtete

Grbbsücher) viel ein anders besagen, welche vff begehrenden Lall Seinen Bedienten

Ginen, so Gr anhero abfertigen will, in oriZinuli gezeiget wserden) können, vndt

werde Demselben) an seiner Befugnis, alß in Abnehmung der Lehn: Vndt Zinß,

worüber Ihr. Ghurf. Durch!. Zu Sachß., alß vnseru gndgstn. Herrn, der Herr

Seine Pflicht gelegct v. mit vorschützet, hierdurch gar nichts nehmen, vielweniger

hier .... geschmehlert werden, denn derselbe alß ein vcrnünfftiger vnter der

Jurisdiction vndt der Lehn ! vndt Zinß ein vnterschiedt machen vndt nicht eines

vnter das andere mengen oder mischen muß, sintemahln ich Gleichergestalt dieses,

wenn es sich practiciren ließe, bey Seinein Herrn vettern dem von Werther Zu

Wiehe vndt Tondorff w., allwo ich nicht einen oder Zwey, sondern vnter-

schiedtliche Lehn! Vndt Zinßleüthe zu dem Ritter-Gut he Gehoveu habe vndt

Ihr. Ghurfl. Durchl. Zu Sachßen, alß unfern gndgstn. Herrn, die Lehnpflicht

hierüber ablegen mäßen, urgiren känte, weilln aber, wie gedacht, vnter der Juris¬

diction vndt Lehn! vndt Zinß ein vnterschiedt, alß beheltt ein Jeder billich das-

Ieuige, waß Gr Zufodern berechtiget, vndt ob auch derselbe, wie sichs ansehen

leßet, eine observantz daraus; erZwingeu will, so kann ich zleichergestalt bey mir

nicht befinden, wie solches geschehen sollte, sintemahln kein Inhaber vermöge derer

Hauptverschreibungen befugt gewesen, mit einem oder dem andern vndt Zwar

Zum höchsten praejudiz derer Herren Graffeu von ARmßfeldt Zu tractiren, die

Dienste oder Reuthen, welche die vnterthanen Zugeben vndt Zuthuu schuldig?,

Zuverkeüffen, Zuverschencken oder Zuerlaßen, vndt ob es auch, posiko ssä uon

etmessso, geschehen wehre, so kann es doch denen Herren Grasten von RIanßfeld :c.,

vielweniger mir, als derer Recht v. Gerechtigkeit ich auitzo habe vndt besitze,

nicht hinderlich vndt schädtlichen seyn, vndt wirdt Derselbe mich derowegen gar

nicht verdencken, daß ich dasIenige, was ich Zufodern berechtiget vndt die Grb-

bücher vermögen, einbringe vndt darauff eregvire, will auch hoffen, es werde Der-



selbe mich mit dergleichen Zumuthungen hinführo Verschonen, Welches in weniger

Wiederantwort VnVermeldet nicht laßen wollen. Verbleibende des Herrn dinstwil.

Leynungen, den 20. (?) 7br. ao. (655. G. A. v. G.

An Georg Thilo von Werther w.

Nach dein im angeführten Amtsbuche (Bl. 2zz) befind!. Entwürfe.

Über diese Angelegenheit findet sich in dem erwähnten Amtsbuche (Bl. 2tt9'')

noch Folgendes:

Wertherische leüthe. d. 21. Septbr. 165S.

Wirbt George Wien Vndt Georg Hopffensack citirt Vndt drüber Vernommen, daß Sie Ihre schuldige

Dienste, ivie eS Ihnen gebothen worden, nicht geleistet hetten.

kei,

Bringen für, daß Sie mit Ihren lehnherrn daraus geredet, welcher Zur antwortt geben, daß Sie es

Zuthun nicht schuldigt wehren, Vebergeben darbey von Ihme ein schreiben, worinnen Er anführet, daß

die libellirten Wertherische Höffe niemahls in der Herrn Graffcn Von Mansfeldt Vndt consegocnter

der Inhaber Ihre Jurisdiction gehöret Helten, Weilln aber solches ein lauthcrer Vngrundt Vndt die

Erbbücher viel ein anders besagen, alß sollen Sie alsobaldten sich resolviren, ob Sie dienen wollten

oder nicht.
Ret

Könten die Erbbücher nicht Lügen straffen, soltte Sic Gott dafür behüten, wollten die Dienste zwar

thun, iedoch hoffen Sie, Sie würden daran nicht Anrecht gethan haben, daß Sic den lehnherrn darumb

befraget hetten.

Ernst Albrecht v. Eberstein, der, wie oben erwähnt, sich gleich nach eingenommener

Huldigung auf einige Tage nach GeHofen begeben hatte, stellte gleich nach seiner Zurück-

kunft die erforderlichen Beamten an: Förster, Schulzen, Scharfrichter, Landsknecht oder

Gerichtsfrohne, Brauer, Hofmeister auf den Vorwerken zc. Sein Gerichts-Amtmann

war Daniel Werner und der Amtsschreiber Hartmann Östringer.

Mit dem Scharfrichter wurde folgender Kontrakt geschlossen:

Nr. 65. „Scharfrichters Bestallung, ^vtum d. 22. Aug. 1655."

Des hochedelgcborncn, gestrengen, vesten und großmannhaftcn Herrn Ernst Al¬

brecht von Ebersteins uf Gchofen und Paßbruch Erbsassens und wiederkäuflichen In¬

habers der gräfl. mansfeld. Ämter Morungen und Leinungen zc., röm. zc. kaiscrl. Maj.

Kriegsrath zc. und General-Feldmarschalchlieutenantcns zc., meines hochgcbietenden HerrnS

dero Zeit verordneter Amtmann, ich Daniel Werner hiermit bekenne, daß ich Meister

Martin Tillen, Scharf- oder Nachrichtern in Sangerhausen, uf sein vielfältiges An¬

suchen wiederum die Meisteret allhier von Dato an uf neun Jahr lang verpachtet, und

zwar dergestalt und also: daß er im ganzen Amte und denen hierzugehörigen Vorwerken

und Dörfern nicht alleine der Abdeckerei sich gebrauchen und das absterbende Viehe uf

Andeuten alsobalden den Leuten, welchen das Unglück trifft, aus den Höfen und Ställen

schaffen und das Luder, so es von dem Amte begehret, an Ort und Ende, Ivo es die

Förster und Wildschützcr hin haben wollen, führen und verschaffen und den Boten, der

es ihm anmeldt mit 3 Gr. ablohncn und bezahlen, sondern auch vornehmlich und so ofte

es die Nothdurft erfordert, uf allemalig Andeuten, wenn Gefangene vorhanden, sich

anhero begeben und seines Amts bei dem Torquiren und Justifiziren ohne

einiges Ansehn der Person gebrauchen und jährlichen ins Amt zum Pachte geben soll

als 1) drei Paar gute Sommerhandschuch uf Ostern den Beamten; 2) zwölf Paar

Erntehandschuch aufs Schloß dem Gesindel allezeit uf den Tag VIrioi und 3) drei Thlr.

für die Winterhandschuch uf Michael, so gleichcrgestalt alter Gewohnheit nach den Be¬

amten zukommen und also uf künftige Michael alsobald den Anfang darmit machen, wor-

wider ihme nichts schützen und handhaben soll, wie er denn zu mehrer Versicherung

Meister Andres Hederichen, Bürgern und Lohegerbern in Sangerhausen, wegen des

Pachtzinses zum selbstschuldigen Bürgen hiermit vorgestellet, und gedachter Meister Andres

Hederich solches anstatt seiner zu halten angelobet.
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Darhingcgcn er, so oft es nöthig, in billigen Dingen uf sein Ersuchen bei seiner

Verrichtung geschützet und von der Justifikotion altem Gebrauch nach zur Gebühr

haben zc. soll, als

1) von der Tortur 1 fl. uud der Knecht 6 Gr.,

2) vom Staupenschlag 1 fl. und der Knecht 6 Gr.,

3) vom Schwert 7 fl., davon er dem Knechte giebt 12 Gr.,

4) vom Strange 5 fl. und 6 Gr. dem Knechte,

5) vom Rade 5 fl. und dem Knechte 6 Gr.,

6) von einem Feuer anzuzünden für die Hexen und Unholden 7 fl.
nnd dem Knechte 12 Gr.

Item allemal freie Zehrung, so der „Amtsinhaber giebt, das Geld aber

bringt der Beamte von den Untcrthancn ein. Über dieses bekommt er, wenn sein Knecht

uf Erfordern die Gefängnis allhier reiniget, 1 Sch. Roggen Nordhäusisch Maß und

der Knecht Essen und Trinken. Es hat aber das Amt ihme vorbehalten, daß, da er in

einein und den: andern nicht nachleben würde, solche Bestallung hiermit ufgehoben sein

und einander» gegeben werden soll.

Urkundlichen ist solche in hiesiges itzt führendes Amts-Protokoll (Bl. 178 ff.)

gebracht und von dem Amtmann dem Scharfrichter eine beglaubte Abschrift ausgeant¬
wortet worden.

Nr. 66. „Landlinechts-Mestalkung. zlvtiim 10. Wai 1050." (Amts- zc. Buch
v. 1654, Bl. 332).

Zu wissen, daß heutgcsctztcn Dato Adam Schuncke von Blankenheim folgergestalt zum

Gerichts froh neu oder Landknecht angenommen zc. worden: Soll er alle (llbationss

und Bcfehliche, so ihm von dem Amtmann oder Amtschreibcr zugestellt werden, also-

balden ohne einigen Verzug an den Ort, wohin sie gehören, zurcchte bringen zc., auch,

da ihm etwas mündliche« anbefohlen wird, gleichcrgestalt zc. verrichten; die Gefangenen,

so ihm zu verwahren anbefohlen werden, selbige nach dem gegebenen Befehl allezeit

wohl in acht und Gewahrsam nehmen zc., über dieses uf einen oder den andern in den

Wirths-Branntwein-Hänsern gute Obacht geben, ob sie sich gegen ihre Obrigkeit

oder einer wider den andern sich setzen, zanken, schlagen und raufen zc.; auch da etwa

über Vcrhoffen sich etliche blutrünstig schlügen, oder, da Gott lange gnädig für sei, einer

den andern vom Leben zum Tode brächte, den Thäter und die sich geschlagen, alsobalden

greifen und zu zc. Straf und Haft bringen zc. Und in 8u. soll er dem Gerichts¬

herrn und dessen Beamten gehorsam, treu, hold, gewärtig und verschwiegen sein zc. Über

dieses soll er auch im Felde und Flur mit gute Ufsicht haben zc.

Nr. 67. „Schuldtlieißen-Weflattung. zlatnm den 3. Sept. 1055." (Amts- zc.

Buch v. 1654, Bl. 1911) ff.).

Zu wissen sei hiermit, daß hcutgesetztcn Dato uf Befehl Ihr. Exccll. des Herrn dural-

Feldmarschalchlieutcnant bat. Iii. Ernst Albrecht von Eberstein's zc. als meines

großg. gebietenden Gerichtshcrrns zc., Christoph Treumann wiederum uf ein Jahr

lang für einen Schuldtheißen bestellet zc. worden, und zwar also: Soll er uf beide

Dörfer Rötha und Horla, wie vor diesem von denen andern Schuldtheißen beschchcn,

gute Ufsicht haben, die Eilaliouös oder was ihme sonst aus dem Amte befohlen, also-

bald mit Fleiß und Treuen verrichten, zu Voraus uf das Vorwerk Horla, damit es

zu rechter Zeit bestellet, ausgcsäet und wieder eingeerntet, auch ausgcdroschcn und an

Ort und Ende, wo es Ihre Excell. hinhaben wollen, gcschaffet, ingleichcn die Fröhner

gcflcißct und von denselben Essen, so er abfordert, wie nicht weniger von dem ein¬

geführten ausgcdroschcncn Getreidicht nicht das Geringste verpartiret oder unterschlagen

werden möchte, gute, fleißige und genaue Aufsicht haben und sich in allein also, wie

er es gegen Gott und Ihr. Ereell. den Gerichtsherrn dermaleinsten zu verantworten ge¬

denket, verhalten.
11°«-
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Dargegen lind für solche seine Mühe soll er jährlichen haben 13 Sch. Roggen,

12 Sch. Hafer??, 7 Sch. Gerste, 1 Sch. Weizen, 1 Sch. Rübesamcn, 1 Sch. Erbsen,

1 mager Schwein, 1 Fuder Heu und 12 Thaler am Gelde. Und weiln er sowohl auf

die Gehölze als Wiesen droben mit Wicht haben soll, daß kein Schade geschehen

möchte, als soll er wie die vorigen Schuldtheißen gehabt, von jedem Pfände, welches

er alleine verrichtet, im Felde 5 Gr., vom Pferde im Holze 10 Gr., von Rötha und

Horla aber nur 2 Gr. haben. Und da er einen fordert, von der Person 3 Pf., da

es aber ein Fremder 1 Gr. zum Fordcrgclde bekommen. Do auch einer oder der andere

uf sein Geheiß nicht erschiene, soll er es dem Amte anzeigen, welcher alsdann willkührlich

gestrafet werden soll, und ihme allezeit 1 Gr. deswegen verfallen sein.

Zu Urkund des ist diese Bestallung in itztführendes Amts-Protokoll gebracht

und dem Schulzen eine beglaubte Abschrift unter meiner, des Amtmanns, Hand und

Siegel ausgcantwortet.

Nr. 68. „Kerrn Amtschreivcrs-Westasslmg. ^etiun den 1<>. Januar na. 1ll'»K."

(Amts- zc. Buch v. 1654, Bl. 269).

Ich, Ernst Albrccht von Eberstein uf GeHofen und Paßbruch zc., Urkunde

und bekenne hiermit, daß den Ehrcnvcsten und wohlgeachten Hartmann Osteringern

heutgesetztcn Dato für einen Amtschreib er des Amts Leinungcn allhier uf und an¬

genommen zc. habe, und zwar zc. also: daß er sich erstlich aller Ehrbarkeit befleißigen,

die Amtsbüchcr, Erbregister und andere gehaltene Amts-^etn, so in der Amtstuben,

worzu er einen Schlüssel uebenst dem Amtmanne, wohl in acht nehme, die Amtsuf-

künftc an Dienstgeldern, Bote, Erb-Wicsen-Zins, Hufen- und Schnittergelde, Roggen-

und Haber-Zinsen von den Untcrthanen zu rechter Zeit zc. einbringe zc., die Lehn- und

Strafgelder, so derer gefüllig zc., fleißig nWi-sn, die Baurcchnung darneben führen und

gleichergcstalt von denen Schenken und andern, so Bier gcholct, das Geld einnehmen

und cinarbnliber zu mein und der Meinigen Nachricht dasselbe uebenst den andern be¬

rechnen, worzu ihme denn ein absonderlicher Keller ausgeräumct zc. worden. Und weiln

auch das Amt unterschiedliche Vorwerke, worauf nothwendig Hofmeisters gehalten

werden müssen, als soll er gleichergcstalt, was darauf eingeerntet, ausgesäet, gedroschen

und ufgcnommen wird, fleißig ufzeichncn, mit den Schulzen und Hofmeistern richtige

Abrechnungen halten, das Getreidicht in seine Verwahrung nehmen und was ein¬

genommen und wiederum darvon ausgegeben, in die Quartalrechnung mit einbringen.

Darbei ihme aber nachgelassen, daß, so etwas Getreidicht verkauft würde, er von jeden?

Scheffel den? Gebrauch uach sein Mcßgeld haben soll. Und obzivar anitzo der Kohl-

oder Holzhandel nicht im Schwange, dennoch so soll er gleichergcstalt ivas an Bau-

und Busch holz durch die Förster angewiesen und wer es bekömmt, zu meiner Nachricht

aufzeichnen und ein Register darüber halten zc. Für diese seine Mühe und Fleiß habe

ich ihme jährlichen 30 Thalcr uebenst de??? freien Tisch und Lager eines für alles zu

geben versprochen zc. Und so er in ineinen oder des Amts Verrichtungen verschicket,

soll ihme ein Pferd gegeben und freie Zehrung passiret iverden. Es soll aber diese

Bestallung von vergangenem Michael, weiln er allbercit um selbige Zeit vorgestellet

worden, den Anfang nehmen und wenn man Michael gelicbts Gott wieder bekommen

sich enden, auch da Mir oder ihme die Bestallung länger zu eontinuir«?? nicht beliebete,

ein Vierteljahr die Ufkündigung zuvor geschehen zc.

Ztr. 69. „Aörster-Aeltallung) Grevß Karffs ??nd Michael'Külmerveins" (Amts- zc.

Buch v. 1654, Bl. 171).

Zu wissen sei hiermit, daß Ich Ernst Albrecht von Eberstein uf GeHofe??

Erbsaß, der gräfl. mansfeld. Ämter Morungen und Leinungen wiederkäuflicher

Inhaber, Röm. kaiserl. Maj. Kriegsrath und Eeusrul-Feldmarschalchlieutenant, den

Förster Trebß Karln für einen Wildschützen und Förster uf ein Jahr, als von Michael

an bis wieder dahin, angenommen, und zwar folgendergestalt zc., daß er das Aints-

gehölze, soivohl an Unter als Oberwachs, soiveit es in seiner Revier und Grenze,



— 165 —

mit Wicsenwachs und dorm, stoßenden Holzfleckcn gelegen und umschlossen, in gute

Obacht und Verwahrung nehme zc., daß auch die Mästung zc. ghnc meine absonder¬

liche Verwilligung ufgelesen und „gesamblet" werden möchte zc. Nberdieses soll er auch

für allen Dingen fleißig in acht nehmen die allhier des Amts Morungen und Leinungcn

befindende Grenze und darzu gehöriges Schießen und Jagen, wie solches anitzo zn

befinden zc., daß im geringsten hieran kein Eingriff gethan zc. werde zc., und sonderlich

fleißig sein in, Schießen, dem Wild täglich mit Fleiß nachgchn und dasselbe mir oder

meinen Bedienten ins Amt anhcro und zu meiner Küchen einliefern zc. zc.

Zn meiner und seiner Versicherung nun habe ich solche Bestallung durch meinen

Amtmann ufsetzen, ins Amts-Protokoll bringen und den, Förster eine beglaubtc Abschrift

unter meiner Hand und adeligen angeborenen Petschaft wohlwissentlich ausantwortcn

lassen. So geschehen den 15. Aug. 1655.
Michael Hühnerbeincn ist gleichcrgcstalt die Bestallung ausgefertiget worden zc.

Nr. 70. „Wrauer-Aeflassmtg. ^etum de« 5. September ao. 1655" (Amts- zc.
Buch v. 1654, Bl. 193).

Uf Befehl Ihr. Ercell. des Herrn Gsnral-Feldmarschalchlieutcnants zc., als

meines großgünstigcn, gebietenden Gerichtshcrrns, ist amtswcgen heutgesctztcn Dato

Michael Francke zum Brauer bestellet zc. worden, und zwar zc. also! daß er alle

die Gerste zu den, Brauen einschütten, zu rechter Zeit dörren, mahlen und verbraucn,

auch das gebrauste Bier bis in die Keller zur Verwahrung Anschaffen und füllen

soll zc.; auch das Braugefäße zc. in gute Acht haben zc.

„Amt conti'. Vorsteher akkhier. zlctu», den 16. 3u»ij no. 1656"
(Lcinungisch. Amts- zc. Buch v. 1654, Bl. 351.)

wird gerügct, wie daß sie vergangen Pfingst-Dicnstag Bier von Hninrodc geholet, da doch Bier

in der Schenke gewesen wäre. Nvi: Würde nicht am Dienstage, sondern die Mittwoche hernach

gewesen, als sie gcmeinwerket hätten, hätten sie eine halbe Tonne Bier zu Hainrode zwar gc>

holet, aber sie hätten sich doch zuvor bei dem Amte angeben, wäre aber niemand damals vorhanden

gewesen, verhofften, es würde ihnen solches nicht zugemessen werden. Amt.: Sie hätten der Schenke

nicht vorbei gehen sollen, sintemal» Bier darinnen gewesen wäre. Lei: Die Schenke wäre zugewesen

und hätten niemand darinnen antreffen können, bäten, ihnen uf diesmal zu verzeihen, sollte nicht

mehr geschehen, zumal sie sich gerne angegeben, wenn nur jemand wäre vorhanden gewesen. Ufnahme:

Soll bis zu Ihr. Lxeell. Wiedcranherokunft und derer äeeisian versparct werden. L.et. ub sux.

Leinuttger Braugerechtigkeit, zlctum den 13. Wov. 1655. Nachdeme
Ihr UxecUsn? der Herr Aöimrul-Feldm., als unser großg. gebietender Gcrichtshcrr, der

Gemeinde zu Leinungcn durch den Amtschrcibcr anbefehlen lassen, daß sie wegen ihrer

Braugerechtigkeit halben sowohlcn die Ori^inalia, produzircn, als beglaubtc Abschrift zur

Nachricht dem Amte einliefern sollten. Als seindt heute Dato die sämtl. Vorsteher

und Bauherrn erschienen und zufolge desselben sowohl Abschrift hiervon eingeliefert,

als auch die Ori^inalia. gebührendermaßen produziret. Und haben die eingeschickten

Abschriften, welche der Amtschrcibcr mit den Ori^inalien collationiret, gleichlautende

übcreingctroffen, welche dem, auch zur Nachricht anhero ins Amts-Protokoll (Bl. 233 ff.)

geheftet worden. So geschehen wie oben.

Nr. 71. I. Wergteich<1. <t. Kisteöen den 15. Januar 1562.
Hans George und Peter Ernst, Gebrüdcre, Grafen und Herren zu ManSfcld zc.

Lieben Getreuen! Des Wohlgeborncn unscrs jungen Vettern Grafen Bruuo's zu Mansfcld

Vormunden haben ai, Uns gelangen lassen, was ihr ctzlicher Neuerung und Beschwerung,

die euch eures Braucns uud Bierverkäufcns halb von Unseren, Schösscr zu Mo¬

rungen begegnen sollen, an sie geklagct, neben eurer Bitte, euch in den, bei alter her¬

gebrachter Gerechtigkeit, wie vor Alters gnädiglichen bleiben zu lassen, und uf dasselbe

euer Bitten um Antwort bei Uns angehalten. Diewcil ihr euch dam, zu berichten,

daß ihr hiervon bcmeldts euers Braucns halber gleichcrgcstalt auch Ansuchung bei Uns
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gcthan habet, und was Wir nach gehabter Erkundigung Uns gegen euch Unser Ge-

müths, wie es mit dem Brancn nnd Vcrkaufung des Biers sollt jährlichen ge¬

halten werden, genugsam erkläret, darbet Wir's auch nochmals beruhen lassen ans dem

Grunde, daß ihr unterlang des alles guten Bericht traget, welchcrgcstalt und mit was

Gerechtigkeit Herdan Haacke scl. I den Hof vor Leinnngcn samt dem

Brauen von Graf Gebharden sel, und christl. Gedächtnis an sich bracht, denselben

gebraucht und innengchabt, folgcnds Grafen Philips zu Mansfeld zc. mit aller dcr-

selbigcn seiner Gerechtigkeit, so ihme darauf verschrieben inhalts der Kaufbriefe, bc-

ständiglichcn verkauft und nun uf Unfern jungen Vettern kommen und gefallen ist.

Daß man sich auch also bis anhcro gehalten und dardnrch euch der Gemeine keine Neuerung

zu Abbruch eurer alten hergebrachten Gerechtigkeit, derer ihr euch billig zu beschweren hättet,

von uns ciugeführet, und solltet euch zu Uns gnädiglichcn versehen, wo Wir fänden, daß es

hierum einen andern Bericht hätte, daß Wir keine Neuerung Euch zum Nachthcil hicrinne zu¬

lassen wollten. Dicweil es dann eine erkaufte Gerechtigkeit ist, will Uns nicht gebühren,

wohlgedachtcm Unfern jungen Vettern diesfalls daran etwas zu begeben. Darmit ihr aber

gleichwohl Unfern gnädigen Willen zu spüren, haben wir hicrbcvorn euch zu Nutze lind Besse¬

rung eurer Nahrung gnädiglichcn nachgelassen, daß ein jeder sein erbrauctBier unter dcnLeutcn

in seinem Hause schenken, auch darinnen, weil er schenket, Tünnen, halbe Tünnen,

Legel seinen Gästen uflcgcn mügc. Daß ihr aber Tünnen in andern Häusern,

ihren sechscn oder zchcn zugleich uflegcn wollen, das kann euch nicht nachgelassen werden.

Da ihr aber außerhalb der Ruthen Tünnen oder halbe Tünnen oder Legel unterlang

uflcgen wollet, so habt ihr euch des im Brauhaus zu erholen. So wird euch auch

nicht gcwchrct, do einer vor sein Haus oder Gesinde ein Legel oder Tünnen bedarf,

daß er's bei seinem Nachbar suchet und kaufet. Aber zu Wirtschaften, Kindtaufcn,

Zechen und Gastereien Zufällen können wir keineswegs willigen, und würde dardurch

dem Amte seine Gerechtigkeit an der Schenke entzogen. Aus diesem allen habt ihr

Unser Gemüth, was ihr euch hierinnen vorder zu halten, endlichen zu vernehmen, und

begehren, ihr wollet euch darinne, als die gehorsamen Unterthanen also erzeigen und

Uns dardurch zu andern: Vornehmen wider euch, do ihr solches verächtlichen übergehen

würdet, nicht Ursach geben. Zu dein geschieht Unser Meinung und wollten's euch, dar¬

nach zu richten, nicht verhalten. Dat. Eisleben den 15. Januar ^.o. 62.

Unfern Lieben Getreuen, den Vormündern, samt

der ganzen Gemeinde zu Großcn-Leinungen.

Nr. 72. II. Wergl'eich ä. <1. Giskeven den 20. März 1572.

Nachdem der Durchl. zc. ^UAUstms Herzog zu Sachsen zc. und Kurfürst zc. auf

Klage und Lupplieii-eu des zc. Brunen Grafen zc. zu Mansfeld zc. uns Nickoln von

Ebeleben auf Bülstedt, Hauptman zu Sangerhauscn, und Benno Pflügen auf Zschochcr

und Wintdorf, kurfürstl. sächs. Rath und Oberaufsehcr der Grafschaft Mansfeld zc., be¬

fehlen lassen, die Irrungen, so sich zwischen Andres Kahlen, als itzigen Inhabern des

Amts Morungen, und dcssclbigen Amtsunterthanen zutragen, in Verhör zu nehmen,

solchen nach genügsamen Bericht und Bcfindung der Billigkeit gemäß abzuhelfen. Da-

hero zu untcrthänigstcr gehorsamer Folge haben wir heutigen Tag hierzu angestellt und

anberaumet, wohlgedachter Graf, auch die berührten Leute und Andres Kahle vor

uns erschienen und solche Sachen in Verhör genommen. So hat wohlgcmeldter Graf

fürbringen lassen, wie S. G. Unterthanen zu Großen-Leinungen über alte, her¬

gebrachte Gerechtigkeit, Brauens nnd Schenkens halben von Andres Kahlen be¬

schweret würden, indeme daß er ihnen nicht gestatten wollte, das Bier mit Tonnen,

1) Dieser Herdan Hacke besaß vor 1529 einen Rittersitz zu GeHofen, welchen er an den
Grafen Ernst II. zu Mansfeld verkaufte und dafür das Numburg'schc und das Lachsische Gut zu
Leinungen acquirirte. Graf Ernst II. verkaufte darauf den Hattenhof zu Gehofcn wieder an
die Gebrüder HanS u. Philipp v. Ebcrstein. Bei der brüderl. Theilung erhielt diesen Hackenhof
des Fcldmarfchalls v E. 5. Sohn Anton Albrecht v. E. Da dieser Domherr war, so wurde nach
ihm der Hackenhof Domhof genannt.



halben Tonnen, Viertels-Legeln und Legeln zu verkaufen. Desgleichen unter¬

stünde sich Kahle, die Unterthancn des Amts Morungen mehr denn andere Besitzer

mit neuen Diensten zu belegen. Darauf Kahle aber angezeigt und von dem Wohl-

gcbornen und Edlen Herrn Graf Hans Georgen zu Mansfcld auch von Ascha von

Holla', als vorigen Inhaber bcmeldter Ämter, Schreiben vorgelegt, daß der Herr

Graf und Holla den Leuten zu Großcn-Leinungen das Bierbrauen vor ihre

Behausung und bei Kannen zu verlassen, doch daß derjenige, so Bier schenken wollte,

allzeit einen Wisch ausstcckcte, vergönnet und nachgeben, darüber er zu halten sich ver¬

pflichtet hätte. Derhalben weil ihnen S. G. Herrn, die Grafen, so ihinc solch Amt

verpfändet und eingethan, das Bier mit Tonnen, Vierteln oder Legeln zu verkaufen

nicht vcrstattct: so könnte und gebühre sich ihmc solches den Leuten nachzuhängen viel

weniger. So sagten seine alten Pfandverschreibungen und gräfliche Brief und Siegel, daß

die Leute des Amts Morungen die Fwohne zu thun schuldig. Ob nun wohl Ascha

von Holla, sein Vorfahrer, ihnen die Frohne zu Gelde kommen lassen, so stünde

doch solches wieder bei des Amts Loskündigung und Gefallen. Demnach nach aller ge¬

nügsamer Erkundigung und Verlesung der brieflichen Urkunden haben wir gemeldte

Eommissuriöw die zwei Part mit beider Part gutem Wissen und Willen verab¬

schiedet und verglichen, nämlich also, daß gedachter Andres Kahle bewilliget, den Leuten

zu Großcn-Leinungen, wenn sie Hochzeiten und Kindtaufcn hielten und solches ihmc

oder seinem Befchlichsh aber zuvorn anzcigeten, wollte er ihnen vergönnen und nachgeben,

daß in solchem Fall einer dem andern eine Tonne Bier lasse zukommen, doch so lange

Er solch Amt (seinen nachkommenden Inhabern unschädlich) innen haben möchte. Der¬

gleichen die Dienste belangende, sei er von des Amts Morungen Untcrthancn mit

dem Frohnegelde und denen Diensten, so bisher» daneben geleistet, und daß hinforder

die Leute jährlich das Sommergetreide ufbringen und sammlen sollen, zufrieden,

wann sie solches verrichten. Welches dann die Amtsunterthanen des Bierschenkcns

und Fröhne halben auch bewilliget und beliebet. Jedoch, wann sie den Rxtwuvt, so

sie zu Erhaltung ihrer Schenkgcrechtigkeit fürgelegt, in sächs. Frist mit versiegelten Ork-

xiimtisu belegen würden, wollten sie ihr Recht hiermit nicht begeben haben, Jmglcichnis

und auf den Fall ihme Kahle sein Nothdurft auch vorbehalten.

Zu Urkund haben wir solchen Abschied gleichlauts mit unserm angeborenen Pet¬

schaften versiegelt und jedem Theil eines zugestehet, ^.cckuni Eislebcn den 20. ölurtii

zwei und Siebenzig.

„Koijtfuhre betr." ^etum «Isii 12. Dez. 1K55 (Amts- :c. Buch v. 1654,

Bl. 249). Nachdeme Ihr blxveltsu? der Herr dkiisrut-Feldmarschalchlicut. ec. ge-

willigct, mit denen Herren Bcrgverwaltern zu Eisleben einen Handel zu treffen, aber

zu besorgen, daß sie dasjenige, was sie vor diesem für ein Schock Fuder gegeben,

anitzo nicht liefern werden und dcrowegen nothwendig, sowohl die Kohlenmeisters als

Fuhrleute etwas fallen lassen müssen, als seindt die Fuhrleute heut gesetzten Dato

drüber vernommen morden, was sie für ein Schock Fuder hinunter nacher Mansfcld

zu führen begehrende zc.

Begehren einen Abtritt, sich dicscrivcgen unter einander zu bereden. Bringen ein, das; sie

zwar vor diesem 1 fl. 10 Gr. 6 Pf. auch l'/s Thaler von einem Fuder, welches in 12 Maß be¬

stehet, bekommen, so wollten sie doch anitzo, wenn es seinen rechten Fortgang gewinnen sollte,

mehr nicht, als 1 Thalcr begehren, jedoch daß die Gehauigc am nächsten Mansfcld mochten

gehauen werden.

Hierauf ist der ungefährliche Anschlag gemacht worden, was ein Schock Fuder, hinunter zu

führen, kostet, vermöge des Köhlers Mactin Ehrich's zu Horla Bericht nach

68 sl. 12 Gr. Fuhrlohn von einem Schock Fudern, von einem Fuder 1 Thaler,

18 fl' dem Kohlmeister von 1 Schock Fudern zu kohlen,

20 fl. von 14 Schock Maltern abzubringen, von 1 Malter 6 Pf gerechnet,

4 fl. von 14 Schock Maltern einzutragen, vom Malter 6 Gr. gerechnet.

thuet 110 fl. 12 Gr. ohne das Geleite und Stammholz, jedoch ist das genaueste gerechnet. Darzu
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rechnen sie ungefähr ein 12 Acker, meine» auch, daß bisweilen dann nicht II Schock Möller

darzn bedürftig wäre, welches dann dem Inhaber zntrügc,

1655 Donncvstog vor Lcmrcntii licß E. A. v. Eberstcm vermöge eines Notariats-

JustrumcutS ein Znventarium über den Zustand der Ämter Lein- und Morungen an¬

fertigen, ans welchem erhellt, in welch' schlechtem Zustande sich alles an Gebäuden und

sonst befunden. Unter den 4 Hufen 8^/z Acker Land zu Venningen waren 67 Acker

(dabei die Hohe Warte) lchde. Morungen war ganz wüst, die Gärten und Wiesen

mit Büschen verwachsen, Horla ganz verfallen, kurz das ganze Amt während des un¬

glücklichen 30jähr. Krieges völlig rninirt. In Leinnngcn gab es 29, in Morungen 12

und in Horla 2 wüste Statten. — Am 17. Juni 1656 berichteten die Geschworenen

und Ältesten, „daß es in dem Kriegswesen leider also hergangen, daß weder Kist

noch Kasten, geschweige solche kleine Häuserchcn von den Soldaten wären verschonet

worden, sondern sobald jemand heraußer gangen, wären sie zu Wachfcucr verbrennet

worden" (vgl. Lein. Amts- ic. Buch v. 1654, Bl. 368).
Am 5. Sept. 1655 wurde den sämtl. Anspännern mitgetheilt, daß es nothwendig

sei, die Gebäude in stand zu setzen, ivcshalb sie vermöge des Erbbnchs Hülfe leisten
sollten. Dagegen brachten sie vor, sie wären nur verpflichtet, bei Aufführungvon Haupt¬
gebäuden nach Morungen Baufuhren zu thun. Darauf (22. April 1656) wurde in
Ernst Albrecht's v. E. Namen von dem Amtmann Daniel Werner allen Amts-
untcrthancn vorgestellt, daß die Amtsgebäude sehr rninirt und sie, die Untcr-
thancn, nach dem Amthause zu dienen schuldig wären. Und wenn sie vorschützten,
daß dies nicht das Amthaus zu Morungen sei, so sollten sie erwägen, daß das alte
Schloß zu Morungen ans dem Berge schon vor I V? hundert Jahren und mehr
wüst gestanden und daß von den Grafen von Mansfeld selbst das Ämthaus von
Morungen nach Venningen transferiret worden (1537 durch Graf Philipp II.).
Hiernach fügten sich zunächst die Rothaischen und dann die anderen Unterthanen.

E. A. v. E. ließ nicht nur sämtl. Wirthschaftsgcbäudeausbessern, er baute auch
neue Wohnhäuser uud neue Ställe zu Horla, Rötha und Paßbruch, ließ hinter dem
Amthause zu Lciuungen durch den Zimmermeistcr Michael Oberländer ein neues
Schweinehaus mit einem Erker und vor dem Ämthause durch den Zimmermcister Hans
Wichle aus Hainrode die Amts-Schenke nebst Stall bauen. Letztere verpachtete er
an Hedwig Freitag und deren Sohn unter der Bedingung,daß das Bier nur von
dem Amthause gekauft werden sollte. Die Amts- oder Obermühle verpachtete er
für 25 Thlr., die für das Jahr 1655 bis 1656 an den Bürgermeister Grimm zu
Sangerhansen, dem sie von Bock v. W. versetzt worden, abgegeben wurden.

Am 10. Sept. 1655 wurde den Werther'schen Lehn- und Zinsleuten Geörg
Wien und Geörg Hopfcnsackdurch die Erbbücher von 1534, 1572 und 1580 bewiesen,
daß sie gleich den Asscburg'schen Leuten Dienste für das Amt zu leisten hatten. ')
Am Tage darauf stellte der Dekan uud Pfarrer Siegmund Zeidler und der Schul¬
meister CyriacuS Truntzschel einen Revers darüber aus, daß E. A. v. E. „aus freiem
guten Willen und Bezeigung gegen Gott, sein Wort und Diener" genehmigt, daß jährt,
zu Malmölis dem Pfarrer 6 Scheffel Roggen und ein Reh, dem Schulmeister 3 Sch.
Roggen und ein Schwcinchen gereicht werden.

1) Außer den Werthcrn'schen u. Asseburg'schcnHöfcngab's früherauch nochMorungcn'schc
in Lcinungen :c. In dem Erbbuchc v. 1534 steht: „Großen-Leinnngcn. Die Höfe, so non
den von der Asseburg und den von Werter zu Lehn, darauf hat mein gnädiger Herr die Gebot
und Verbot und die Folge. Und so der Männer ein Pferd auf solchen Gütern hält, der muß m. gn.
H. das Jahr über in alle Art einen Tag mit dem Pfluge diene», und alle sämtlichen jeglicher einen
Tag mit der Hand auf dem Heu und einen Tag auf dem Habern zu dienen schuldig; desgleichen, so
einer Länderei von m. gn. Herrn zu Lehn hat, der muß sie sonderlich verdienen. — Großen-Lei-
nungcn. Die Höfe, so Morungische Lehnen genannt samt dem Land haben vor Zeiten zu jeg¬
licher Art einen Tag, diejenigen, so Pferde gehalten, gedienet. DaS haben sie von einer Hufe Landes
15 Sch. Mangkorn und 30 Sch. Hafer zu Zins geben. Aber so die Lehn an m. gn. H. Graf Geb¬
hard kommen sind, hat ihnen sein Gnad. die Zinse erniedriget, inmaßen wie das andere Land, das
müssen sie den Dienst mit den andern m. g. H. Männern zugleich thun."
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Den Ortsvorstcheni wurde aufgegeben, die Schlagbäumc der Dörfer rcparircn
zu lassen und darauf zu sehen, daß dieselben zu rechter Zeit abends geschlossen und
morgens wieder geöffnet würden. Am 17. Okt. 1655 zog E. A. v. E. Erkundigung
über die Zagdgerechtigkeit der Amtsinhaber ein. U. a. sagte der 75 Jahre alte Baltzer
Hühncrbcin, der Förster der v. Hoym gewesen, aus, daß schon bei des v. Bortfeld
Zeiten die Amtsinhaber in der Mooskammer durch bis an das Vorwerk Miser
Lcngefeld und so weit die Flur und Trift geht, Füchse und Hasen zu fangen und
zu jagen berechtigt gewesen, ob Rehe, wisse er nicht, weil niemals welche mit in die
Garne gekommen; Bock v. W., der keine Garne gehabt, hätte bisweilen nur mit den
Windhundennach Lengefeld zu gehetzt und gefangen. Im Ankcnbcrgc und im Atzkcn-
holzc hätten die Amtsinhabcr und die Herrn Grafen zu Stolberg Macht zu
jagen. Darauf stellte E. A. v. E. mit seinem ältesten Sohne Wilhelm Ernst v. E.
am 12. Januar 1656 im Ankenberge auch eine Jagd an.

Am 11. Febr. 1656 wurde das Kirchengetreide abgeholt, nämlich 100 Scheffel
Roggen, 100 Sch. Gerste, 100 Sch. Hafer, theils zu Wallhauscn, theils zu Leinungcn,
theils zu Horla. Die Grafen z. M. hatten von der Kirche vor ungefähr 80 Jahren etliche
Mark Silbers geborgt und seit der Zeit weder Zinsen noch Kapital bezahlt. „Als hat I.
Exccllcnz gegen Ausantwortung der Obligation und Session solch Gctreidig liefern lassen."

„Die Werbung betreffend, ^etum den 10. April 1K5K" (Bl. 316).
Demnach die Erfahrung bezeuget und am Tage, daß in der Nachbarschaft herum unterschiedliche

Werbungen vor die Hand genommen, auch verlautet werden will, ob sollten in hiesigen Gerichten etliche
Bclicbung tragen, in dergleichen Kriegsdienste sich einzulassen. Wenn dann aber solches Ihr.
kurfürstl. Durchl. zu Sachsen sc. ausgelassenen latenten und Befehligen schnurstrackszuwider und
dcrowcge» Ihre Excell. der Herr Feldmarschalchl, als Gerichtshcrr hiesiges Orts, billig löbl. Vorsorge
trage, daß höchstgcdachter Ihr. kurfürstl. Durchl. gnädigster Wille und Meinung an diesen Orten
glcichcrgcstalt von den sämtl. Unterthancn in acht genommen und gehalten werde, als wird auf hoch-
gedachter Ihr. Excell. Befehlich denen sämtl. Unterthancn des Amts Lcinungen, und zwar
einem jeden insonderheit hiermit ernstlichen angedeutet und anbefohlen, daß sie zc. Ihr. kurf. Durchl. :c.
Uatenteu nicht außer Augen setzen und ohne Vorbewußt hochgcdachterIhr. Excellenz,als Obrigkeit
hiesiges Orts, in keine Kriegs bcstallung, sie habe nun Namen wie sie immer wolle, sich einlassen
sollen, oder in Verkleidung dessen, do einer oder der andere dassclbige über Ncrhosfen übertreten sollte,
sollen ihme nicht allcine :c. alsobalden desselbigenHabe und Güter konfiSzirct, sondern auch mit
anderer ernster Strafe beleget werden, wornach sie sich nochmals eigentlichen zu achten. Und damit
auch sich keiner der Unwissenheit zu entschuldigen, als ist ihnen solches für der Kirchen öffentlichen
sürgelcsen worden."

Leinungische Gemeinde-Nechnnng. ^etum 14. April 1K50.
Ist nf Ansuchen der gewesenen Vorsteher?, als Andres Wicn's und Gabriel Rothens

die Gemein-Rcchnung vorgenommenund durch den Schulmeister dem gewöhnlichen Gebrauch nach die
Rechnung?, sowohl von den Vorstehern, als Bauherrn gehalten, der sämtl. Gemeinde öffentlich
sürgelcsen worden ic.

Ist der Gemeinde ein Abtritt »erlaubetworden, sich zu bereden, ob sie etwa» wider eine oder
die andere Rechnung etwas einzuwenden sc. Bringen Balzer Hühncrbcin und Stephan Herzog
im Namen der Gemeinde für, wie daß ihnen etwas zu viel dünkte (deuchte), daß bei Legung des Pfarr-
stcigcS und Einführung des GcmcingetrcidichtS so viel zu vertrinken angesetzct worden wäre, bitten
solches abzuschaffen:c.

1) Sonsten ist im Namen Ihr. Excell. der ganzen Gemeinde nochmals vorgetragen worden, sich
wegen der Baufuhren zu rcsolvircn ec. 2) Wegen des Weges nacher DrcbSdorf wollten sie soivcit
sie zu thun schuldig rcparircn rc. 3) Wegen der Jagd nacher Lcngefeld und DrcbSdorf zu berichtet
sowohl Gabriel Rothe, als Michael Oberländer, wie auch Balzcr Hühncrbcin als Ältesten der
Gemeinde, daß dieselbige so weit, als die Lcinungischc Flur ginge, sich erstreckte!c.(s. oben),
ti) Ist sowohl des Amtmanns als des Vorstehers Andres Wicn's ihre Rechnung über neulichst
angelegte RömcrzugS-BcitragS-KammcrgerichtSgeldern und andern ausgelegten Zehrungs-
kostcn und Botenlohn der ganzen Gemeinde vorgelesen:c., jedoch bleibet der Amtmann annoch wegen der
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1 Dorfschaftcn 13 Thlr, 23 Gr. hierauf schuldig, welche aber iu Eislebcn iu üepasito liegen uud bis

uf weitere Verordnung verwahret werden sollen :c 9) Bringt die Gemeinde für, wie daß die Vor¬

steher und Bauherrn etzlichc bisher» außer Pflicht gewesen, bitten dcrowcgcn, daß solche ihren

gewöhnlichen Eid im Amte ablegen möchten. Hierzu ist der 18. April angesctzct, daß sie selbigen Tages

früh um g Uhr im Amte erscheinen und ihre Pflicht der Gebühr nach ablegen möchten.

Am 26. Mai 1656 wurde durch deu Amtsschreiber und die ganze Gemeinde die
Lcinunger Flur umzogen, um die Grenzen zu berichtigen.Man zog bei dieser Ge¬
legenheit am Ankcnberge hinweg auf Hainrode durchs Dorf auf den Kirchhof. Hier
wurde „im Papstthum" vom Pfarer ein Evangelium gelesen. Weil dies aber „bei
Lutherischer Religion zu einem Mißbrauch" angesehen wurde, so zog mau jetzt, ohne
ein Evangelium verlesen zu lassen, weiter.

Nachdeme dcn Untcrthancu des Amts Leinungcn ernstlich anbefohlen worden, daß
jedweder Bürger und Untcrthan sich ein gutes Gewehr verschaffen solle, wurde am
17. Juni 1656 „die Besichtigung vorgenommen,wie sich jeder darzu gcschicket uud dem
ausgelassenenAmtsbefchlich nachgekommen." Bei dieser Gelegenheit erschienen 1) in
Lcinnngcn: Stephan Herzog, Valtin Weißbart, Hans Toffel, Balzer Wunderlich,
Toffel Hartkäse, Andres Albrecht, Hans Georg Mengebicr,Emanuel Wienc, Andres
Wien, Matz Probst, Stephan Schieße, Hans Licbau, Jacob am Tage, Thomas Wieprccht,
Andres Hcmpcl, Kasper Gicseler, Nikol Götzens R., David Rüdiger, Michael Oberländer,
Hans Kanzler, George Hopfcnsack, George Wien, Andres Gerold, Balzcr Schreiber,
Martin Schobiß, David Gerold, Ilse Mcdelings (Hans Volkstedt will eine Büchse ver¬
schaffen), Martin Tocst, Thomas Völker, Joseph Henkel, Michael Hermsdorf, Ambrosius
Pusch, Christoph Körner, Hans Pitzstcdt,Hans Treutc, Martin Burggraf, Balzcr
Hühncrbein, Hans Tcutzsch, Martin Fritzschc, Valtin Fahrcnbruch, Christian Schmelling,
George Schmelling, Hans Weißbart, Christian Philipp, Albrecht Wcrther, Michael
Hcrzau, Haus Staude, Balzer Sander, Gabriel Rothe, David Weißbart, Nikol Schobis,
Kurt Spandau, Johann Bauermeicr, Cyriax Müller, Gabriel Löfflcr und Paul Stock;

2) in Worringen: Thomas Rüdiger, Andres Wiens k., Hans Kellcrmann,
Jochim Härtung, Hans Beinrodt, Cyriax Grembler, Hans Vollrath, Hans Büttner,
Trebs Karl, Paul Müller, Hans Mingeram, Geörge Götze, Andres Gicne, Lorenz Ritter;

3) in Rötha dcn 18. Juni: Valtin Schmidt, Michael Wieprccht, Geörge Kron¬
berg, Andres Becker, Jeremias Mauert, Jochim SchiebnerS Ii., Martin Malleritz,
Hans Kellermann, Michael Burghard, Michael Röseler, ssu. u. .juu., Andres Giene,
Hans Röseler, Hans Ziegenhain, Hans Grembler, Jakob Stengel, Andres Kronberg's
Witwe (hat niemandem im Hause), Andres Lange, Andres Gicseler sen. u. Mi., Bastian
Giesclcr, Hans Saucrzapf, Hans Hesse, Zacharias Hoff, Hans Hcmpcl, Joachim Liebau's Ii.,
Michael Franke, Martin Einicke, Martin Gremplcr, Andres Schmidt, Christian Wieprccht;

4) in Horla den 18. Juni: Hans Haamann, Nikol Wurzbach'sH., Kaspar Wurz¬
bach, Andres Bloßfeld's R., Martin Erich, Andres Grase, Michael Hanf, Daniel Bischof,
Christian Riechmann's R., Valtin Haarmann, Jochim Kriegk, Nikol Bloßfeld, Hans Springk,
Gabriel Herold, Kasper Bloßfeld, Hans Hofmeister, Jochim Maul, Martin Breiting.

Die Mehrzahl der Erschienenen hatte Rohre, einige aber auch Karabiner,
Hellebarden, Äxte und Spieße.

1656 hielt sich Sigismund Levin Bock von Wülfingen auf dem ihm von dem
Feldm.-Lieut. v. Eberstein abgetretenenGute Reinsdorf auf. In dem Leinungischcn
Amts-Protokoll- und Handelsbuchevon 1654 (Bl. 428 u. 454) sind zwei Briefe von
ihm (01'iss.) an E. A. v. E. ck. ü. Reinsdorf 30. Ilov. 1656 und 9. ckun. 1657 eingeheftet:

Nr. 73. Der von Zock eout.ru Beine Srkulüncr nNKicr.
HochLdelgeborner Gestrenger und GroszM cnnvcster, insonders

ho chgeehrter Herr deneruI-Fcldmarschalllieutenant und Gevatter rc.
Aus Desselbigen Amtmanns Daniel Werner's beschehenen Ilfnahme 8ig'-

uuto Leinungcn den 23. ldlov. itztlaufenden ^jahrs us meine schriftlichegethane An-
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Weisung, welche Auel Spandau an Michael Lurgharden und Martin Gremb-

l ern zu Rötha von mir bekommen, habe ich ersehen, daß ihm dieserwcgen Amts-

hülfe versaget wird, weiln vonc löbl. Gberaufseher-Atnt die Rst-urclutsn der Land-

stcuern von den verkauften wie auch andern wiederangebaueten wüsten Gütern

gleich andern Enrvenlsteuern sehr hart ni'ssirt würden, und daß ehe und zuvorn

» hierauf keine Verordnung gemacht werden könnte, es sei dann, daß aus dem löbl.

Gbcraufseher-Amte von mir genügsamer Schein, daß solche Raturclutkn denen Leuten

erlassen werden sollen, einbracht worden.

Weiln dann nun vermöge getroffener Rauf-Aontrakte und darüber ausge¬

fertigter Rezesse die rückständigen Rauf- und Lehngelder mir zuständig, dieselbigen

mir auch bei unserm Aauf-Rontrakte ausdrücklichen vorbehalten, der Herr Ge¬

vatter mir auch die hülfliche Hand dieserwegen zu bieten verschrieben, überdas ich

auch unter kurfürstl. Durch!, zu Sachsen rc. genugsam gesessen und noch ein mehrers

las dieses angewiesene an Aaufgeldern der Bauergüter im Amt Leinungen zu fordern,

dahero nicht nöthig, beim löbl. Oberaufseher-Amt diesfalls Schein auszuwirken,

und selbigem gleichsam das Meinige anzubieten, denn hin und wider kündbar, daß

die alten Gefälle von hoher Obrigkeit erlassen. Als gelangt an meinen hochge¬

ehrten Herrn Gevatter zu Erhaltung meines Respekts und Aredits mein dienst¬

freundliches Bitten, Rurt Spandauen, wie auch meinen Bedienten Michael

Hermsdorfen zu ihren Anweisungen und Befugnis beforderlichen zu sein, und

wessen sie sich zu getrösten, mich mit Wenigem unschwer zu verständigen, zumaln

dieselbigen von ihren Schuldenern auch hart gedrungen werden, und außer diesem

sonsten nicht zu bezahlen wissen. Solches stehet um den Herrn Gevatter hinwieder

zu verdienen und verbleibe nebst göttlicher Ergebung Des Herrn Kknerul-^eld-

marschall-Lieutenants und Gevatters allzeit dienstergebener

Kigismumlt Neri» Aocb von
G Resolution.

Daß kein anderer Abschied dein Rechte nach erfolgeil könnte, es wäre denn entweder (tensrnt- oder
gpeoist-Mandat von knrfiirstl. Durchl. zu Sachsen :c., daß denen arincn Leuten die gesuchten
Retirrcluten erlassen und geschcnket sein sollen zc. Den 2. Dez. csss.

Nr. 7-1. Des von Darb Revers über <Ue rüebstäiuliße Mmüsteuer.
HochEdelgeborner, Gestrenger vndt Groß Manuestcr, Insondcrs Hochgeehrter

Herr Gevatter vndt densruIveltMarschall Lientenandt.

Dcrselbige erinnert sich hochgünstigk, Wie bey Vnserer getroffeiren Wieder-

kanffsHairdelung der Ambtter Leinungcn vndt ^lcoruitgen Ich Reich der bey RIeiner

Zeit verfallenen kauff- vndt Lehngelder außtrücklichen vorbehalten, Rlir auch Die¬

selbigen ungehindert haben zulaßen vndt die hülffliche handtbietung darüber zuthun

vom hochgeehrten Herrn Gevatter verschrieben worden. Indem aber Mein Hoch¬

geehrter Herr Gevatter sich befahret, daß Er solches ohne Vorwitzen des Löbl.

Ehurf. S. OberaufseherAinbts nicht Wohl geschehen laßen köntte, Alß erbiete Ich

Mich, Alß ein unter Ehurs. Durchl. zu Sachßen beseßener von Adel, vff bedürfen¬

den fall iedeßmal darfür zustehen, haften vndt Meinen Hochgeehrten Herrn Gevatter

schadloß zuhalten. Bitte derowegen gantz dienstlichen, Rcich dieselbigen nuhmero

vnhinderlichen heben vndt durch Seine Beambten die hülffliche handbietungk drüber

thun zulaßen. Solches vmb Meinen hochgeehrten Herrn Gevatter hinwieder zu¬

verdienen, bin Ich so willig alß bereit. Dutum Reinßdorff den IX. .lau. Xo. f657.
^ Meines hochgeehrten Herrn Gevatters, Herrn (Zeuerat veltMarschall Lieutenandts

Dienstcrgcbener

Sigismmult Jevi» Dock von Mülttingr».

1657 ließ E. a. v. E. durch seinen Amtmann (D. Werner nahm 18. Sept.

1657 seinen Abschied und der Amtsschrcibcr H. Östringer wurde sein Nachfolger) ein

Erbbuch anlegen, welches alle Pcrtinenzien der Untcrthancn in den 4 Dorfschaften enthält.

Als E. A. v. Eberstcin Ende des Jahres 1657 als k. dänischer Gen.-Feldm. nach
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Kopenhagen ging, ernannte er seinen Schwiegersohn Balthasar». Wulfsen zum Administra¬

tor der Ämter'). Wahrscheinlich blieb mich seine Familie vorläufig noch in L., denn am

23. Dez. 1658 hat sein Sohn Wilhelm Ernst im Ankenbcrgc gejagt.

Etwa ein Jahr vor seinem Tode wurde der Feldmarschall noch in seinem Besitze

durch die Herren v. Hoym beunruhigt. Nachdem nämlich des oben oft erwähnten

Siegfried's v. Hoym Sohn Christoph v. H. (Steckelb. L.) um d. I. 1672 ohne

Dcsccndcnz gestorben war, hatte Siegfried's v. H. Neffe, der Kammerherr Ludwig

Gebhard v. H. zu Droysig, am 13. März 1675 der Landcs-Regierung zu Dresden

vorgestellt, daß seine Vettern zu Ermslcbcn und sein Bruder Christian zu Burg¬

scheidungen nach Absterben Christoph's v. Hoym ihm alle ihre Rechte an allen Lehen,

also auch an dem auf den Ämtern Lein- und Morungen haftenden Lehnstamme der

50 000 fl, abgetreten hätten (vgl. S. l 39), und hatte deshalb um Beleihung damit für

ihn allein gebeten, worauf dem Oberaufscher Ernst Fricdemann v. Sclmnitz am

16. März aj. ai. von der Landes-Reg. aufgegeben worden, bei dem jetzigen Besitzer

berührter Ämter Erkundigung darüber einzuziehen, ob solcher Lehnstamm noch darauf

hafte oder wann und von wem derselbe aufgehoben sei, und auch über das zu berichten,

was sich deshalb im Oberaufseher-Amte finde. Auf die von dem Oberaufscher am 9.

Juli 1675 an den Feldmarschall ergangene Verfügung antwortete dieser sulz ckuw Ncu-

haus den 23. Aug. 1675: „Da sich von dem Hoym'schcn Angeben in den Kauf-

Ccssioncn und Konsensen der Ämter L. u. M. nichts auffinde, so sei es eine Zunöthigung;

damit er sich jedoch gegen seine Cedcntcn und Verkäufer decken könne, so habe er ex

laxe ckitkumuri gegen Gebhard Ludwig v. Hoym beigefügte Provokations-Klage an¬

stellen wollen, bittet, darauf auszufertigen, und daß er gegen alle Belcihung mit den

angeblichen 50 000 fl. feierlich protcstire, mittels Berichts anzuzeigen."

Ludwig Gebhard v. Hoym wiederholte nun sein Gesuch zu verschiedenen Malen

nicht nur bei der Landes-Regicrung, sondern auch bei dein Geheimen Konsilium zu

Dresden. In dem am 28. Juni 1681 dem Kurfürsten Johann Georg III. von

der Landes-Reg. abgcstatteten Berichte heißt es:

„Obwohl Ew. kurfürstl. Durchl. Herr Großvater von denen von Hoym .4o. 1620 erwähnte

50 000 fl. zu Lehn offerirt, auch der Eine Johann Georg v. Hoym mit dem Kaufgeldc für Lein-

und Morungen als Mannlehn-Baarschaft beliehen und den übrigen die gesamte Hand crthcilt, so ist

doch nicht zu befinden, daß dem Lerenissüno Leniori damals wegen des Oominii ckireeti einige Ver¬

sicherung auf die gräfl. mansfeld. Ämter geschehen, noch auch solche jemals realiter affizirct, sondern

Inhalts des entworfenen, wiewohl nie ausgefertigten Lehnbriefs dem von Hoym vielmehr

freigelassen worden, Veränderungen damit vorzunehmen und an andere Güter hiesiger Lande zu wenden,

welches auch sonder Zweifel Ursache, daß nachmals auf des folgenden Besitzers Christoph v. Hoym

Ansuchen mit fcrncrweiter Beleihung angestanden, und ihm dagegen ge äato 21. Sept. 1657 auferlegt

worden, was es um diesen Lchnstamm für Bewandtnis habe und wo derselbe eigentlich hafte, gehorsamst

beizubringen. Gestalt er dann mit beiliegender Deduktion sud C eingckommen und darin angeführt,

daß die Lehns-Baarschaft aufgehoben und zu Bezahlung derer im Markgrafthum Oberlausitz erkauften

Güter Guteborn und Rulandh verwendet worden. Aus des vorigen Obcraufschers v. Selmnitz

Bericht sub H wäre am wenigsten, wo dcrgl. Lehnstamm jetzt stehe, zu ersehen, vielmehr daß er vom

letzten Besitzer der Ämter L. u. M. dieser Prätcnsion halber ex lsAk üiAainnri belangt worden."

Nach des Feldmarschalls am 9. Juni 1676 erfolgten Tode erhoben auch seine

vier Söhne Protest gegen die Bcleihung der v. Hoym mit dem gu. Lchnstamme am

i) Vgl. a) das älteste Rotha'sche Kirchenbuch, worin 1663 „der Obcrstlicut. Balthasar
von Wulfsen, derzeit von dem General-Fcldmarschall v. E. gesetzter Administrator über die
Ämter L. u. AI.", als Pathc aufgeführct wird, und d) Erbbuch des Amts L. ». M. äe .1«. 1656—1717,
worin .-Inno 1664 den 28. Martij Balthasar von Wulfsen, Obrister-Lieutenant und Inspektor dcß
Ambtß Lcinungen", vorkommt.

1) Auf der Rückseite des Umschlags eines alten Leinungischcn Erbbuches ist folgende Adresse zu
lesen: „Dem Hochchrwürdigen, hochwohledelgeborncn, gestrengen Herrn, Herrn Christoph von Hoymb
vff Guteborn, Ruhland und Wcgcleben Erbsasscn, kurfürstl. Durchl. zu Sachsen der Grafschaft
Mansfeld sc. Oberaufseher und Domherrn zu Naumburg :c."
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6. Okt. 1681, und nochmals sub ckaw Leinungen 2. Dez. 1689 die beiden Brüder

Anton Albrecht und Christian Ludwig v. E. Dessen ungeachtet wurde auf sein

fortgesetztes Ansuchen Ludwig Gebhard v. Hoym 1690 damit beliehen. Derselbe

mußte aber einen Revers ausstellen, daß er, dafern der gu. Lehnstamm von Christoph's

v, Hoym Erben nicht völlig oder gar nicht zu erheben, oder auch, daß solcher auf den

Ämtern L. u. M. hafte, nicht auszuführen, sollte er von Sr. kurf. Durchl. oder Dero

Erben einige Gewähr oder Ersatz nicht verlangen. Nach dem am 2. Januar 1711 er¬

folgten Absterben Ludwig Gcbhard's Freiherrn v. Hoym, wirkt. Geh. Raths und Ober-

Hauptmanns in Thüringen, wurden ferner am 27. Febr. 1711 dessen Söhne Adolf

Magnus, Karl Siegfried, Ludwig Gebhard und Karl Heinrich Freiherren

von Hoym und namentlich Karl Heinrich v. H. mit Droysig zc. und den 50 000 fl.

altväterl. auf den gräfl. mansfeld. Ämtern Leinungen und Morungen

haftenden Lehnstamme beliehen.

Der Feldmarschall E. A. v. Eberstein hatte bereits 7 Jahre vor seinem Ableben,

am 8. Sept. 1669, eine Vertheilung seiner Besitzungen unter seine Söhne Wilhelm

Ernst, Anton Albrecht, Christian Ludwig und Georg Sittig v. E. vorgenommen.

Dabei erhielt Christian Ludwig Neuhaus oder Paßbruch, den Eisenhammer

vor Bennungen und den Halbcrstädt'schen Zehent. Die Ämter Lein- und Morungen

mit der Melioration waren zu dem am 8. Sept. 1669 festgesetzten Werthe von 25 000 fl.

angenommen, und es sollte der Domherr Anton Albrccht 2350 fl., der damalige

Rittmeister Christian Ludwig 13 100 sl. und Georg Sittig 9550 fl. von den¬

selben heraus erhalten. Nachdem diese drei Brüder

Anton Albrecht, Christian Ludwig und Georg Sittig von Eberstein

dahin überein gekommen waren, daß einem jeden von ihnen die Ämter 3 Jahr lang

allein überlassen werden sollten, übernahm sie zunächst Christian Ludwig; am 9. Juli
1679 aber Georg Sittig. Letzterer trat jedoch schon im folgenden Jahre lt. Über-
lassungS-Rezeß ck. ck. Lcinungen 30. Juni 1680 seine 9550 fl. betragende Rate für

denselben Preis an Anton Albrecht ab, welcher auch am 29. Juli 1680 seinen

Wohnsitz zu Leinungen nahm, nachdem er am Tage zuvor das Unglück gehabt hatte,

auf dem Mägdesprunge seinen Knecht Niklaus mit kleinem Schrot zu erschießen. Nun

nahmen

Anton Albr. und Christian Ludw. v. E.

unter Zuziehung von Hans Christian v. Werthern (Anton Albrecht's Beistand) und

Friedrich's v. Werthern (Christian Ludwig's Beistand) lt. Rezeß ck. ck. Beichlingen
17. Nov. 1680 eine brüdcrl. Erbthcilung dergestalt vor, daß der Domherr Anton
Albrecht das Schloß und Flecken Groß-Leinungen und das Vorwerk und Dorf

Morungen nebst einem Theile der ausgedehnten Forsten, der Rittmeister Christian

Ludwig aber Horla und Rötha nebst dem andern Theile der Forsten erhielt. Schon

der Feldmarschall hatte Horla und Rötha zur Paßbruch'schen Ökonomie geschlagen

und nebst Morungen (nach 1662, s. oben S. 169) bewirthschaftet.

Die leeren Blätter eines alten Leinung er Erbbuchcs(in dem sich die Abschriften der

oben S. 118, 124, 133 u. 168 angef. Urk.: Polizei-Ordn. v. 1463, „Backhaus-Wechsel¬

brief" v. 1539, Anseht, v. 1580 u. Ausz. a. d. Erbb. v. 1534 bes.) hat Ernst Albrecht's

v. E. Kornschreiber Christian Philipp zum Eintragen von Nachrichten über die Eber-

stein'schen Ämter und Amtsunterthancn zc. benutzt. Nachdem E. A. v. E. sich auf seine

Burg Neuhaus zurückgezogen, ließ er durch diesen Chr. Philipp seinen Lebenslauf

aufzeichnen. Da letzterer dem Feldmarschall so lange treu gedient, so mag hierunter

außer Auszügen aus seinen Berichten sein eigener Lebenslauf eine Stelle finden-

„^.nno 1630 den 3. Juni bin ich Christian Philipp geboren zu Kelbra, 1637

zu Nordhauscn auf die Schule gegangen, nach diesem, wie der Vater sel. aus dem

Krieg kommen, von dem IN-lleaptm- informirt worden. Weiln mir aber das Kriegs¬

wesen besser gefallen, bin ich 1648 unter des Kurfürsten Leib-Regiment zu Pferde

kommen und an die 3 Jahr lang darunter geritten. Nach diesem aber (weiln der liebe
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Gott Friede gegeben) mich 1652 beweibet. Nach diesem zu Seiner hochhcrrl. Lxeellkn?
dem von Eberstein in die dänische Kriegsdienste kommen und an die 3 Jahre
Ihre Stallmeistersdienstc versehen. Ferner nach diesem zu Gchofen Kornschreiber,
weiter allhier (zu Lcinungen) Amtschreibcr und nach diesem Ihr Hütten-Faktor,
und also zusammen dem Herrn ^eläinnrsebnlale höchstseligcn Andenkens und Größe
von 1658 bis 1676 an die 19 Jahr treulich gedient. — Den 13. Juni 1652 mit
Martin Friedel's, Landrichters, Tochter, Gertrud getrauet worden. Den 21. Nov.
1630 zur andern Ehe geschritten mit des Vorstehers Valentin Weißbart's Tochter.

1655 den 5. Febr. ist das Wasser allhie zu Leinungcn (ist von allen Seiten von

Bergen umgeben) so groß gewesen, daß es Martin Schobissen an die Fensterladen

gangen. — 1655 den 2. Febr. ist Martin Münich mit meinein jungen Schimmel-

Hengst hinweggcritten, welchen er mir hat verkaufen wollen; aber ist darmit davon

geritten mit Sattel und Zügel wie ein Schelm, soll noch wieder kommen. Dein ich

zuvor in die 4 Wochen alles Gute gethan. Ein anderer sehe sich besser vor und denke

an das alte Sprichwort: „Traue wohl, reit das Pferd hinweg." — Den 5. Febr. 1655

ist der von Bock mit seinem Amtmann Herrn Daniel Werner in Streit gcrathen,

daß auch der Amtmann von des von Bock's Leuten ist bewacht worden, dieweil er

etzliche Briefe aus der Amtstuben init sich nach Hause genommen. — Den 27. Mai 1655

habe ich mit Meister Martin Burggrafen um das halbe Theil des Backhauses

gehandelt, gicbt mir in allem darfür 379 fl. — Den 30. Juni 1655 hat der v. Bock

I. Gxesllan^ Herrn General-Feldmarschalcklieutenant Ernst Albrecht von Eberstein

Amt Leinungen, so viel er daran hat, übergeben, und die Untcrthancn angcwcist. Die

Unterthanen I. lllxoöllöir? auch den 30. Jun. gehuldigct, worbci ist gewesen der Herr

General, der v. Bock, der v. Belau, der v. der Asseburg. Von den Unterthanen

hat das Wort geführet der alte George Rüdiger von Morungcn und der alte Her¬

mann von Horla. — Den 1. Sept. 1655 I. Gxeellenx Herr Gensral-Feldmarschalckl.

Ehegemahlin einen jungen Sohn (Wolf Dietrich) geboren. 1655 den 19. Okt. I. ll!x-

oöilsn7, zc. Kindtaufe ausgerichtet. — Im Herbste 1655 die Schenke vor dem Schlosse

von Meister Hans Miehlen erbauet, desgl. von Mich. Oberländer der Schweine¬

stall. — In diesem (1655.) Jahr von I. Itlxe. Hrn. Amtschreiber Hartmann Östringern

das Bier in der Gemein ä 5 Pf. (die Kanne) gesctzet. Der (Scheffel) Rübesamen

8 Gr., der Weizen 10 Gr., das Korn 8 u. 9 Gr., die Gerste 4 u. 4 Gr. 6 Pf.,

der Hafer 2 Gr. 6 Pf. gegolten.Den 11. Febr. 1656 das Kirchcngetreideabgeholt (s. oben S. 169). — Den
18. Juli 1656 Roßleben ganz hinweg gebrannt. Und ist geschehen, als der HerrGraf die Bauern cxerziren wollen. Ist auch ein Kapitän von einem Schneidewind
geschossen. — Den 19. Aug. 1656 I. Nxe. Töchterlein (Maria Anna) bcigesetzet
nacher GeHofen. — Den 16. Nov. 1656 I. Gxeölisnx des Herrn Genaral-Feldm.
Ehegemahlineinen jungen Sohn (Georg Sittig) zur Welt geboren.

Den 4. Febr. 1657 I. kurfürstl. Turchl. zu Sachsen Johann Georg sel. Ge¬

dächtnis (zu Freiberg) beigesetzct seines Alters in die 72 Jahr. Bei solcher Bei-

setzunge ist I. Lxesllönn auch gewesen. Wie auch allhier zu Leinungen und im

ganzen Amte den 4. in vollem Uroeess, wie ein Leichenbegängnis begangen wird. Jung

und Alt, niemand ausgeschlossen, von dem Schloß in die Kirche, allda erst geopfert,

hernach gesungen und geprediget. — Den 2. März 1657 ein Eapit-ain, welcher schwedisch

geworben, von dem Schösser von Sangerhausen durch kurfürstl. Befehlich vielmals

gewarnt, aber nicht daran gckehret, nacher Sangerh. gefangen geführct, ihnen auch alles

durch die Pandurcn heimlich weggenommen. — Den 5. März 1657 Herr Rittmeister

(Albrecht Otto v.) Eberstein von Ariern bei dem Salzwegc in tollerweise, leicht¬

fertigerweise von Barthel von Germarn erschossen worden. — Den 3. März 1657

I. lüxvkllkn? durch Meister Oberländer einen Stall zum Paßbruch bauen lassen,

desgl. durch M. Hans Mehlen noch ein Wohnhaus. — Den 19. März von der Kanzel

gedacht, daß der Rinn. Kaiser llsrckinanckns III. gestorben. — Den 22. Mai 1657

I. Kxcöllan? die Grenze bezogen. Von dein Schlosse angefangen zc. — Den 28. Juni
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die alte Hühnerbein wegen etlicher Wünsche, so sie wegen Aufbauunge George Schobiß
Stätte solle gethan haben, einen halben Tag am Kreuze gestanden. — Den 2. Aug.
Hans Selbers Weib von einem Wolfe auf dem SangerhäusischenWege übel gebissen
worden. — Den 26. Aug. 1657 ist zc. von Selbitz, als itziger Zeit Oberaufseher,be-
ncbeus dem zc. Rentmeister, sowohl einein Vice - Rentmeister und zc. Maxim. Scharfei?
allher kommen. Haben wir aus dem ganzen Amte, sowohl mit Frauen und Haus¬
genossen, den 27. Aug. nach gehaltener Frühpredigt in den Schloßhof kommen und
unter das Fenster in der großen Stuben, welches ausgenommen gewest und mit
schwarzem Tuch darum gehangen, treten müssen. Hierauf der Herr Oberaufsehcr im
Namen Ihrer kurfürstl. Durchlaucht zu Sachsen seine Ovation gethan, daß wir nicht
alleine Herzog Johann Georgen, sowohl allen andern Prinzen mit aufgerichteten
Fingern, die Weiber mit den Fingern auf der Brust, schwören und huldigen müssen.
— Den 18. Sept. 1657 hat Daniel Werner vor dem ganzen Amte eine Abdankung
gethan und hingegen dem Herrn Hartman» Östringern angeloben müssen.

1663 den 6. Febr. hat Herr George (Bock, des Feldmarschalls v. E. Gerichts¬
verwalter zu Gebofen) Christoph Küchenmeistern, welcher vor etlichen Jahren den
Kelch zu GeHofen aus der Kirche entivaudt, zu Schönau hinter Gotha arretireu
lassen. — Den 10. Febr. solche?? voi? Schönau abgeholct zc. Es hat sich der Herr
Gerichtsverwalter hinwärts in allen Gerichten angegeben, die Vollmacht von Ihr.
kZxesllonö gezeiget und der neuen Polizei-Ordnung gemäß gebührendermaßenansuchet,
desgleichen auf den? Heimwege mit den? Gefangene?? hinwiederum angegeben und eine???
jeden Gerichte, allivo er durchkommen,Abschrift der Vollmacht nebenst einem lisvevL
hinterlassenmüssen. — Den 13. Febr. ist er allhie (zu Leinungen) mit angelanget und
alsobald ii? die Thorstubc auf Ihr KxekIIsu? Wohnhofe unter Schloß verwahret worden
und alle Nacht mit 2 Wächtern bewachet. — Den 20. Febr. ward er in der Schenke
in? Beisein des Herr?? Gcrichtsvcrivalters, Peter Kahlcns, als hierzu bestelltein Ncckavius,
nebenst 2en Gerichtsschöppen wegen des begangenen Kirchenraubes oxaminivsl,
solches hernach durch den Advokaten seine Aussage vsg'istvivkl und nach einein Urthel
geschicket.Sobald nun das Urthel zurückkommen, ist er auf die Gerichtsstube geführet,
welches ihme alsdann vorgelesen, nach diesen? Ihr. LxesIIe??^ zugcschicket (und zivar
nach GeHofen, wohin der Feldmarschallvon Dänemark aus gereist war und Ivo er den
Herbst und Winter von 1662 bis 1663 zugebracht).Sobalde nun die Post von Ihr.
üxeellön? kommen, schickcte vorerst der Herr Gerichtsverwalter nach den? Henker nach
Artern und zeiget ihn? die cku8til?eationan. Unterdessen ward der Gefangene fleißig
bewachet und ihn? alle Tage ein Maß Bier gegeben. — Den 4. April forderte Herr
(Gerichtsvcrwalter) George den Zimmermann in? Beisein des Richters und der
Schöppen auf die Frohse (Frohnfeste), allivo das Bauholz lag, verlas uns dann Briefe,
so Seine Lxesllans ihme überschicket, daß eine Justiz nebenst einer Radesäule, als
wo der Gefangene uf zu liegen kommen soll, aufgerichtet werden sollte. Weil?? er (der
Zimmermann) dann anitzo in Ihr. lüxecckl«???? Arbeit, als würde er sich belieben lassen,
solches zu verfertigen. Der Zimmermann, welcher init allen seinen Gesellen die Axte
an den Baum, ivorvon die Justiz gemachet werden solle, gesetzet, init Vorbringen, daß
Kaiser, Könige, Fürsten, Grafen und Herren Macht, Justitien aufrichten zu lasse??,
darmit Gerechtigkeit erhalten würde, iveiln aber manchmal auf den Bierbänken sich zu¬
trüge, daß hernach cii? ehrlicher Meister schimpfirt würde: als würde der Landrichter
in? Namen und au statt Ihr. DxekUenx den ersten Spai? nushauen, welches dann voi?
den? Richter geschehen. Und alle, so init Zimmerarbeit allhier umgehen konnten, mußten
mithelfen. Darvon dann der Zimmermannkein Geld begehret, sondern so viel essen
und trinken könnten so lange, bis die Justiz gerichtet.

Den 9. Juni 1676 Ihr. DxekI1«??2 auf dem Neuen Hause verschieden.
1678 im Febr. zu Allstedt Vater und Sohn gerichtet, als der Vater init dem

Schwert, der Sohn aber lebendig verbrennet, daß er den voi? Niklotcn einen Haber¬
haufen angeleget, dardurch viel Häuser ii? Allstedt init abgebrennet, darzu ihme Vater
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und Mutter hülfliche Hand geleistet. Die Mutter ist durchgangen. Der Vater ward
nicht weit von der Vranntseite verscharrt, ein alter Mann.

1679 im Monat Juli sind auf einmal so viel Raupen, welche einer Couleur,
nicht groß, ganz schwarz, in diesem ganzen Revier auf viel Meilen herum ankommen,
welche den Rübesamen, so nicht verblühet, ganz wie Besenrcis hinweggefressen, ingleichen
auch etlichen Kohl. Dem Rübsamen aber, so Taschen, haben sie nichts thun können.
Und wie sie auf einmal kommen, seint auch wieder fortgangen, unterdessen aber auf viel
Meilen herum trefflichen, großen Schaden gethan. — In diesem Jahr hat man etliche
kurfürstl. sächs. Einguartirung gehabt und dennoch kurbrandcnburgische Gelder darzu geben
müssen. — Der Wein zu Wallhausen das Maß 2 Gr., auch 1 Gr., sowohl 1 Gr. 4 Pf.
— In Sangerhausen haben sie in diesem Jahre Broihan angefangen zu brauen, so
sehr wohl gerathcn. Die Kanne ä, 10 Pf.

In dem 1679. Jahre hat unser Herr Gott die Kupferhütten reichlichen gesegnet,
indem sie meist alle Wochen über 4 Centner Schwarzkupfer machen können, dahero der
wöchentliche Überschuß 20, 25 bis 30 Thaler. Die Kupfer sind nacher Quedlinburg
geliefert, der Centner ä 21 Thaler. — Auch haben 1679 der Herr Rittmeister (Chr.
Ludw. v. E.) den Eisenhammer verpachtet für 350 fl. — Am 9. Juli 1679 haben
Ihr. hochadl. Gestr. Herr Georg Sittig v. Eberstein das Amt, wie ihr Herr Bruder,
der Rittmeister es 3 Jahr gehabt, auch so lange inne zu haben, angetreten. — 1679
den 1. Nov. des Herrn Rittmeisters Liebste einen jungen Sohn (Ernst Friedr.) zur
Welt geboren. — Den 10. Dez. 1679 in der Nacht ihrer 12 in die Dankeröder
Mühle gefallen und Hans Kanzlern :c. nebest 2 Pferden an die 500 Thaler genommen.
Er selber hat im Heinde darvon springen müssen, seint zu Pferde gewesen, haben die
Pferde vor der Mühle im Busch stehen lassen. — Die Zeit hero in dusem Jahre das
Korn der Scheffel 10 Gr. 6 Pf. auch 11 Gr., die Gerste 7 Gr., der Hafer 4 Gr.
auch 4 Gr. 6 Pf., der Weizen 12, 13 bis 14 Gr. — In diesem Jahre hat an¬
gefangen das Holz sehr benöthigt zu werden, indem zuvor 1 Acker 1 fl. oder 1
Thaler, anitzo 2 Thlr., 3 Thlr. auch wohl 4 fl., in den Wiehischen Hölzern 8 Thaler
bezahlt wurden.

1630 den 29. Juli Seine Hochwürden der Dhumherr allhier eingezogen,nach¬
dem Sie Dero Herrn Bruder Herrn George Sittig Ihres Antheilcs an dem Amte
gehandelt und werden mit dem Herrn Rittmeister (Chr. Ludw.) das Amt theilen. —
1680 den 28. Juli Ihr. Hochwürden der Dhumherr im Mädesprunge unversehens
Dero Knecht Niklausenmit kleinem Schrot erschossen.— An der Pest sollen 1680 in
Dresden 6353, in Leipzig 3232 gestorben sein. Wie es dann in Eisleben mit
etwas angefangen. Unter dem Herrn von Werth ern zu Guthmannshausen hat es
sehr stark grassirt, ingleichen in Orlishausen. — Den 18. Dez. 1680 hat man all¬
hier zum ersten Male den erschreckt. Komet-Stern gesehen, so also fort mit dem
Sternenaufgang erschienen mit einem sehr langen Schwänze gegen Morgen zu, hat als¬
dann von Tagen zu Tagen abgenommen, daß man ihn den 16. Januar 1681 nicht
mehr vernommen. — Im Januar 1681 haben sich bei Köln fremde Vögel sehen lassen,
so groß, als ein Lamm von 30 bis 40 Pfd. schwer, so anfangs des vorigen Krieges
dergl. verspüret worden. Desgl. seint auch 5 Regenbogenan unterschiedenen Orten ge¬
sehen worden. Desgl. hat man zu Stockholm den 8. Januar von Glock 11 bis 1 Uhr
nebst der Ordinar-Sonnennoch 3 Nebensonnen zc. gesehen, auch 2 Regenbogen kreuz¬
weise über einander (die Wölbung des zweiten nach oben, in der Mitte einander sich
berührend) und an jeder Spitzen eine Sonne.

1681 im Monat Mai hat die Pestilenz in Eisleben und Bernburg ange¬
fangen und gewähret bis im November, da dann in Eisleben die 14000 Menschen
gestorben, darunter der 6snsra,l-8uperintsiick«ntmit allen Geistlichen nebcnst den
Schul-Collagen, ingleichen meist alle Rathsherren und vornehme Leute. Ist ein sehr
erbärmlicherZustand gewesen. Ist dann ferner in Mansfeld, Leimbach, Heckstedt
(Hettstedt) und meist in allen Dörfern daherum eingerissen; hieherum ernstlich in Mar¬
tins-Rieth, Wallhausen, Klein-Leinungen, Rieth-Nordhausen, Obersdorf,
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Emseloh, Ober-Röblingen, Allstedt, Wollmirstedt, Drcbsdorf, desgleichen zu

Magdeburg, Halberstadt. Wie es dann meistentheils durch Kleider von einem Orte

zu dem anderen gebracht worden. Wo es recht eingerissen, hat keine Arznei fruchten

wollen, haben sie etliche wohl 2, 3mal bekommen. Wer sich nun von den insizirten

Hänsern abgehalten und mit denselben Leuten nicht umgangen, sind ihrer viel darvon

befreiet worden. Wie dann in den Städten und Dörfern, so noch reine, scharfe Wache

gehalten worden, und hat niemandes von den angesteckten Örtern dahin kommen dürfen.

So ja welche was abholen wollen, haben sie einen Fleck vor der Stadt oder Dörfern

verbleiben müssen. Ist groß Jammer und Elend unter den Leuten gewesen, indem

niemandes weder aus noch ein kommen können. Und wo eines erst in einem Hause

gestorben, sind die anderen meist nachgefolget. Wo aber jemand in einem Hanse krank

worden, und alsofort daraus geschaffet, daß es anderswo gestorben, ist es in demselben

Hause stille verblieben. Etliche haben reinen Zerbster Theer in Branntwein, warmem

Bier oder auf Brod gestrichen und eingenommen; etliche haben den ganzen Tag ganze

Loorbccrcn im Munde gehabt, haben mit Pferdefüßen, Stinkeböcke-Hörnern, Schinder-

knochcn, Eichenlaub, Birkenrinden, Bockshornen und dergleichen morgens und abends

geräuchert; etliche haben Pulver eingenommen, und welches in den Stuben und Ge¬

mächern angezündet :c. Wie dann viel Tausend Menschen in diesem Jahr darauf-

gangen. Etlicher Orten nur zu gedenken: So sind in Allstedt an die 900, Mans-

feld ungleichen, Ahlsdorf 200, Bornstedt 300, Ober-Röblingen, so noch nicht

aufgehört, an die 180, Martins-Rieth 100, Ricd-Nordhausen 300, Wallhansen

an die 440, Klcin-Leinungen an die 90, Drebsdorf etliche 30, Hainrode 14.

Allhier in Leinungen hat es den Anfang bei Hans Wien gemacht, denen

erstlich den 14. Nov. ein Kind gestorben (so dem Vorgeben nach am Jammer gestorben

sein soll, dennoch aber voller Flecken wie die Linsen gewesen), nachmals den 21. Nov.

wieder eins und darauf den 27. Nov. das dritte plötzlich hingefallen, und ferner den

28. Nov. Balzer Mädcling's Frau und eine Tochter. Darauf Lärm worden und

niemand zu diesen Leuten gangen; also daß Hans Wien seine Mädchen im Garten

unter einem Apfelbaum begraben müssen; Mädeling seine Frau und Tochter ohne

Sarg des Nachts ganz alleine auf den Kirchhof tragen und begraben müssen. Auch

alsofort des andern Tags Mädeling mit Hans Wien aus dem Flecken gemußt,

da ihnen dann Hütten oder Köthen hinter der Gartcnwehr und in dein Ankenberge

gebauct worden. Die Nachbarn haben beim Niederlegen ihre Häuser räumen müssen;

die bei Hans Wienen haben in ihren Häusern verbleiben müssen, und ist ein Zaun

bei Martin Gerold's Hause quer über die Gasse gemacht, daß niemand hervorkommen
können.

Unterdessen haben wir weder in Sangerhausen, noch nirgends anderswohin

kommen dürfen; ist aber von dein 28. Nov. bis Ausganges dieses Jahr niemand ge¬

storben. Wie dann mit den Kleidern, sowohl von Furcht und Entsetzunge die meisten

angestecket worden. In Ritteburg, Kalbsricth, Heigendorf zc. hat die Pest auch

grassirt. Wie dam? die Leute an den Orten, die Seuche gewesen, sehr gottlos und allen

Muthwillen getrieben.

In diesem 1681. Jahre Ihre Hochwürdcn Herr Anton Albrecht von Eber¬

stein den Kohlgarten zun? Lust- und Krautgarten zurechte machen lassen, auch junge

Pfropfreiser hineinsehen lassen, sowohl den Grabe?? durch de?? Kraut- und Banmgartcn

sehr tief ausführen lassei?, inglcichei? den Teich darüber ausstechen lassen.

1632 im Mai ist die Seuche in Görsbach, Halle, auch nach diesen in Nord-

Hausen :c. angegangen und grassiret. Es sind Straßenbereiter angenommen worden,

die Straßen zu visitieren, darmit voi? den unreinen Örtern niemand wanken dürfen. So

ist auch Erfurt angangen. Der Pfarrer zu Hainrode nebst dem Weibe, 2en

Kindern und Knechte plötzlich hingefallen, demnach die Diebe die Pfarre bestiege,? und

viel Sachen hcrausgestohlen. Und ist das Volk bei dieser bösen Zeit sehr gottlos

gewesen. Sonsten ist eii? feines, bequemes Wetter zum Bcstellei? gewesen. — Im Oktober

wollte die Rothe Ruhr allhiero anfangen zu grassircn, daß auch in einer Woche 6
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daran stürben und begraben wurden, worunter auch der Herr Dekan Herr Böhm; die
andere Woche darauf auch Martin Burggrafe, der Becker, einbüßen müssen. Griff
die Leute mit einem trefflichen Durchfall an, darbei ein jämmerlichesReißen, daß sie
vor Angst auf Händen und Füßen herum gekrochen sind, mit einer großen Hitze und
stetigem Trinken; steckte auch immer eins das andere an, dardurch wir an keinem Orte
wiederum eingelassen wurden; währete aber nicht lange. — Fast Ausganges des Oktober
singe die EontuZioii in Sangerhauscn (ob sie gleich starke Wache und gute Vorsorge
gehalten) auch, jedoch ganz einzeln, wurden auch alsofort darauf versperret.

1684. Die Vcrsperrung hat in Sangerhausen im Januar noch gewährt, an
der Oontg-Kion aber sehr wenig gestorben. Im Febr. Sangerh. noch nicht offen. In
dem April-Monat kam Sangerh. wieder auf. Weiln aber im Juni Herr Magister Ssonr
mit seinein Weibe, Sohne, 3 Töchtern und 2cn Mägden an der OoutuAiou wieder
gestorben und ferner noch in etlichen Hänsern angangen, wurden sie Ausganges Monats
Juni wieder versperret. In Halle hat die Eouwgian, sowohl in Nordhausen dieses
Jahr auch noch eine Zeit lang gewähret, im Juni aber ivieder aufgangen, und sollen
in jedem Orte an die 5000 daraufgangen sein. In Erfurt aber hat es bis Dato
noch emAinuii'öt, und sollen manchen Tag 60 bis 70 hingefallen sein. — Sanger¬
hausen ist in diesem Jahr noch nicht anfgangcn, die (lont.ag'iou aber sehr gering
darinnen gewesen. Im September und Oktober hat die Rothe Ruhr und Weiße
Ruhr stark grassirt und die Leute sehr jämmerlich gemartert (so mich sden Bericht¬
erstatter) auch betroffen). Etliche, so von dieser Plage gewesen, sind nachdem mit
Schwulst befallen und lange Zeit daran siechen müssen. Vor die Ruhr hat nur meist
geholfen Wegebreitsamen so schwer als ein ausgcschlagenes Ei zc.

1684. Die EontaAon, ob sie gleich nicht viel mehr in Sangerh. gewesen, ist
sie doch bis an den Mai versperret verblieben. Nach dieser Zeit hat man hiehcrum
nichts mehr vernommen.Die Rothe Ruhr aber hat hie, zu Horla und dahcrum
noch grassiret. Im Juli hat die Rothe Ruhr wieder allhic sehr scharf grassiret,
worvon etliche trefflich gemartert worden nnd theils darüber mit großen Schmerzen ein¬
büßen müssen.

Im Februar 1683 wurde der neue Amtmann Gottfried Stiegledcr den Unter-
thanen vorgestellt, nachdem er zuvor im Beisein der Gcrichtsschöppen seine Pflicht ab¬
gelegt hatte, „so ihme in Gegenwart Ihr. Hochwürden des Dhumherrens von
dem Amtsschreiber Johann Andres Geiger vorgelesen worden."

Am 1. April 1683 wurde der neue Dekan (Joh. Phil.) Emmerling in sein
Amt eingewiesen. An demselben Tage „der Herr Rittmeister (auf Neuhaus) eine
junge Tochter (Magd. Elisab.) taufen lassen." — In den Monaten April, Mai
und Juni 1683 haben die Gewitter großen Schaden gethan. — Getreidcpreisc
1683: der Scheffel Weizen 3 bis 9 Gr., Korn 5 u. 6 Gr., Gerste 4 u. 5 Gr.,
Hafer 2 Gr. 6 Pf. u. 3 Gr., Rübsamen 3 bis 12 Gr.; das Bier im Amte 8 Pf.,
in der Gemeinde 7 Pf.; der Wein 1 Gr.; das Schöpsenfleisch 9 u. 10 Pf., Kalb¬
fleisch 9 Pf., Schweinefleisch 1 Gr., „da doch das Vieh ziemlich wohlfeil gewesen",
1 Hammel 18 bis 21 Gr., 1 2jähr. gemästetes Schwein 4 fl., 1 Kuh 6 bis 7 fl.

Den 21. März 1684 war die kurfürstl. Huldigung zu L., darbei der Ober¬
aufseher vou Kospoth, ein Justitien-Rath aus Dresden, der Substitut Stiegleder,
der Rentmeisterund Amtschreiber. Von dem Herrn Oberaufsehergeschah die lA-upositiou
in der großen Stube zum Fenster heraus; das Volk stand unten im (Schloß-) Hofe,
da d ann von dem Amtschreiber uns (den Amts - Untcrthancn) der Eid vorgelesen, dar¬
nebest versprochen, uns bei unserer alten Gerechtigkeit zu lassen und zu schützen.

Im April 1685 ist der Kuhhirt zu Morungen krank worden Und hat vor

Hunger das Aas geholet und gegessen. Nnd als er darauf gestorben und keine Mittel

zu begraben, haben die Geistlichen auch nicht darbei (weiln kein Geld vorhanden) ihr

Amt verrichten wollen. „Dahero er als ein Hund begraben worden." — Im Jahre1685 ist des Raubens sehr viel gewesen, als sie des Nachts mit Gewalt in die Häuser
gefallen, die Leute gebunden und versperret und nachmals alles hinweg geraubet.
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Am 18. Febr. 1687 aufm Neuen Hause im Vorhofe etwas gebrannt. — Den
27. Okt. das neue Rad au der Hütten mit dem Drehlinge gehangen, daß nunmehro
2 Feuer gehen. — Den 27. Nov. 1687 abgelesen, daß Graf Johann Albrecht von
Mansfeld von der katholischen Religion abgefallen.

Den 16. Januar 1688 „die beiden Feuer in der Kupferhütte (zu L.) an¬
gangen, hat aber keinen stetigen Fortgang haben können, sonderlichenbei kaltem und
dürrem Wetter."

Am 1. Sept. 1689 wurde von der Kanzel zu Leinungen verkündigt, daß Ihr.
Hochwürden jüngstes Töchterlein verstorben (14 Tage Trauerläuten). — Im
Nov. 1689 Ihr. Hochwürden lüsuk. Kolben das Gehöfische Gut verpachtet.

Den 26. Juni 1690 Groß-Wasser von Lcngefeld herein, daß es den Kohl¬
garten überschwemmt und die meisten Wiesen nacher Drebsdorf hinunter und so tiefe
Gräben gerissen, so bei Menschen Gedenken nicht geschehen.

Den 60. Dez. 1691 ist ein Zigeuner ausgestäupt worden bis an den Raserain
nacher Hainrodc. Hat 40 Streiche bekommen, darum, daß er zu Morungen bei Rüdigern
des Nacht eingebrochen und die Pferde entführen wollen. Es sind ihrer mehr gewesen,
so aber entlaufen. IW. Es sind wegen des Gefangenen die Urthelsgcbühreu,Botenlohn,
Scharfrichterslohn und was dabei vorgefallen, von den Amtsunterthanen oum pro-
töskutiollö gezahlt worden.

1692 den 17. bis 19. Juni sind in Leinungen wieder große Wasser gewesen,
sogar daß es hinten zu meiner Gartenthürund zum Thore hereingekommen,daß kein
Vieh hat herinnen bleiben können und das Wasser bis unter die Armen einem hoch im
Hofe gestanden zc., so meist alles von Lengefeld kommen, von Hainrode und Morungen
aber sehr wenig. Den 27. u. 28. siel das große Wasser wieder. — Im Juni 1692
wurde das alte Brauhaus eingerissen, und das neue am 4. u. 5. Aug. gerichtet. —
Den 16. Sept. 1693 die Huldigung, so von dem zc. Geh. Rath und Oberaufseher
Friedrich v. Kospoth nebest Beruhard Zechen, Hof- und Justitien-Rath von Dresden,
(eingenommen),worbei öubskiwt zc. Sticgleder, Rcntmeister Krieger u. Amtschr. Koch,
so hinwiederumunten in der großen Stube das Fenster ausgehoben, worvor die Herren
Abgesandtengestanden. Da uns dann von dem zc. Geh. Rath die Illwpositimi und
von zc. Kochen der Eid vorgelesen worden. —- Im Sept. 1692 der Weizen 19 Gr.,
Korn 17 Gr., Haber 5 Gr., Gerste 10 Gr., Rübesamen 28 u. 30 Gr., Bier 7 Pf.

1693 den 19. Mai der Dekan Emmerling verschieden. — Den 19., 20. u.
21. Juli die neue Mühle zu Drebsdorf gerichtet; deu 27. u. 28. die zu Horla. —-
Den 25. Aug. 1693 sind große Heuschrecken um Jena ankommen, so alles hinweg
gefressen. — Den 7. Sept. 1693 auf der Kanzel verkündiget, daß Wilhelm Ernst
v. Ebcrstein gestorben, dahero das Saitcnspiel eingestellt, aber in der Kirche nicht, und
ist 4 Wochen hingcläutet worden.

1694 den 25. Febr. ist Herr Dekan Müller iuvöstürkt worden. —- Den
27. April l694 Ihr. kurfürstl.Durchl. zu Sachsen (Joh. Georg IV.) verschieden;
den 6. Mai Ihr. kurfürstl. Durchl. zu Sachsen zum ersteu Male hiugeläutctund von
den Unterthanen verrichtet werden müssen, so vor diesem ganz nicht geschehen, sondern
der Schuldienerverrichten müssen. Den 5. Juli das kurfürstl. Leichbegängnis, wie
vormals erwähnt, hinwiederumso gehalten worden. —- Den 16. Aug. 1694 zwei er¬
mordete Juden vom Hirten zu Horla diesseits der Horlhainischen Wiesen am Hain¬
röder Fußstiege gefunden. Die Mörder, der alte Berger und sein Sohn aus Drebs¬
dorf, wurden am 17. Sept. dein Leinunger Gerichte überliefert. Der Vater ist den
3. Nov. zur Tortur (Spanische Stiefeln) kommen, da er dann gestanden, und als¬
dann auch der Sohn, worauf beide am 30. Nov. justifizirct,als der Alte von oben ge¬
rädert und dem Sohne der Kopf abgeschlagen und beide auf die Rade gelegt.

1696 den 12. Januar starb Christian Philipp in einem Alter von 66 Jahren
und seine Aufzeichnungen wurden nun von seinem 3. Sohne fortgesetzt.

1696 den 9. Aug. sind die beiden Brüder von der Asseburg uacher Brücken
gefahren zu dem von Werthern. Und als sie wicderuin heimgefahren,hat der Kutscher
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die Pferde nicht können erhalten, ist der Knecht zum ersten herunter gesprungen. Als
aber die Herren gesehen, daß es nicht wohl dürfte ablaufen und der Kutscher selbst
gesagt, daß er die Pferde nicht könnte erhalten, sie sollten herunter springen, ist der
älteste Bruder zum ersten herunter gefallen und das Rad das eine Bein morsch entzwei
gestoßen; der jüngste Junker Johann auch herunter gefallen und das Nad über den
Kopf gegangen, so aber sofort liegen geblieben, die Pferde aber nach diesem alsofort
stehen geblieben und die Diener diesen jüngsten alsofort auf die Chaisen geladen lind
wiederum nacher Wallhausen gefahren und gleich verschieden. Den 19. Aug. 1090
ist der älteste Bruder Friedrich von der Asseburg, welchem das Rad das Bein
entzwei gefahren, gestorben.

1698 den 25. Aug. ist ein solch stark liebes Wetter gewesen, des Abends um
9 Uhr, so von Brücken und Wallhauscn den Strich auf dem Berge an Wiehaus (?)
Hügel nacher Sangerhansen durch die Kalbsnasen auf Lengcfeld den Hafer durch die
Schloßen ausgeschmissen;auch mir Endcsbenannten selbst 12 Acker betroffen, so über¬
aus schön gestanden, nicht das aller geringste genießen können. U. lRMpp.H — 1698
hat der Roggen Nordhäusisch Maß 22 Gr., der Weizen 1 Thlr. 3 Gr., die Gerste
15 bis 16 Gr., der Hafer 11 Gr., bis in die Ernte hat der Roggen wieder 16 Gr.
gegolten.

1699 den 26. Febr. ist das Dankfest, als der Friede mit dem Türken ge¬
schlo sse n worden, in der Grafschaft Mansfeld gehalten. — 1699 hat der Roggen 26 Gr.,

der Weizen 28 Gr., die Gerste 16 Gr., der Hafer 9 Gr. gegolten. Wäre wegen

der großen Abführe wohl theurer geworden, so nacher Nordhauscn gefahren, indem

Se. Königl. Majestät in Polen u. Kurfürst!. Durch!, zu Sachsen ein Mandat ange¬

schlagen, daß das Getreide nicht ans dem Lande sollte gefahren werden, dahero niemand

nacher Nordhausen mehr durfte passiret werden. -— 1699 ist Martin Lorenz von Horln

in Sangerhausen gewesen. Als er aber wieder nacher Hause, ist er durch einen Mus¬

ketier, so in Sangerhausen im Quartier gelegen, verfolget und bei der Engelsburg

todt geschaffen worden, ausgezogen bis auf das Hemde und in einem Steinhaufen ver¬

scharret. Gleich aber nach der That des andern Tages hat ein Bürger von Sanger¬

hausen Steine wollen holen, ist er gefunden worden. Weil ein Kaufherr von Sanger¬

hausen in der Engelsburg gewesen, hat ihm zuerst der Entleibete begegnet und alsobald

der Soldat mit der Flinte, darauf alsdann der Schuß geschehen, ist gleich Muthmaßen

auf den Soldaten und in VerHaft genommen worden, welcher von Sangerhanscn nacher

der Naumburg in die Stabswache abgcholet und bei Wulbcrode auf das Rad gelegt
worden.

1703 den 31. Januar ist Ihr. Hochwürden der Dhumherre zu GeHofen ge¬
storben des Nachmittags zwischen 2 u. 3 Uhr.

Bei der Zober-Brüderschaft des 1704. Jahres haben die Schwesternzwei
zusammen einen Kuchen gebacken. Diejenigen Schwestern, so keinen gebacken, hat eine
jede 6 Pf. zu Bicre gegeben, müssen aber übers Jahr ihre Kuchen auch zwei zusammen
einen backen, und die andern Schwestern, so ihre Kuchen gebacken, müssen gleichfalls
ihre 6 Pf. zum Biere geben.

1710 den 23. Febr. ist der Pfarrer von Questenberg in der Nacht aus der
Pfarre gelaufen, haben alle die Hölzer durchsuchet und ihn nicht finden können. Darauf
ein Schäfer von Groß-Leinungcn ihme auf der Wipperischcn Haide angetroffen und
nacher Wippera allda in die Schenke gebracht und bewacht. Hat nichts am Leibe als
ein Kamisol, welches zerrissen, die Hosen gleichfalls, und eine weiße Schlafmütze.Den
5. April ist er gefunden worden. — 1710 den 6. Febr. ist eine junge Weibespcrson
todtgeschlagen, haben die Spuren auf dem Schnee, daß ein Kerl mit ihr den Kirchberg
hinauf gegangen und über das Porstenthal bei Kanzler's Wiesen in dem Flurwege er-

1) Ist entweder der 3. Sohn des Kornschreibers Chr. Philipp: Hartmnnn (geb. 21. Okt. 1655),
oder der 5. Sohn Heinrich Christoph (geb. 16. Januar 1671).
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mordet und in cincn Schacht geschmissen, ist gleich den 7. Febr. früh gefunden und

nacher Hainrodc begraben worden. — 1710 ist ein Gärtner von Wallhausen, welcher

nacher Groß-Leinungen gehen wollen und auf dem Wege die Kolik bekommen und des

Kantors Sohn Herrn Kräften, welcher mit ihm herüber gegangen, auch demselben be¬

fohlen, wann er bei die Schenke käme, so sollte er es sagen, daß sie ihn holten. Der

Knabe hat es auch ctzlichen gesagt, ist aber niemand hinaus gekommen, hat also in Angst

bis an den Schloßgarten gekommen und also todt gefunden worden.

1712 den 22. Nov. hat ein Schütze von Horla Henrich Arentbrech, ein frommer

Mann, Balzar Hartkäsen von Groß-Leinungen, so auch ein stiller Mann gewesen,

welcher Eckern benebenst seinein Weibe im Schiebergraben am Hirschsteinc gelesen und

auf den Knieen gchutschet, hat gedachter Schütze benebest seinem Sohne, weil er auf den

Knicen gelegen, als gedachten Hartkäsen vor ein wildes Schwein angesehen und geschossen.

Dieser Hartkäse aber, welcher geschossen, ist dennoch nach Groß-Leinungen in sein Haus

gegangen und darauf den andern Tag verschieden.

1717 den 24. Okt. ist der Herr Oberaufseher (frühere Rittmeister) Herr

Christian Lud ewig von Eberstein, welcher benannten Tag zu Rötha in der Kirchen

koinmuniziret, frisch und gesund gewesen und über seiner Tafel gegessen, ist ihm eine

Krankheit angekommen, darauf anderthalbe Stunden aufm Neuen Hause verschieden.

— 1717 den 31. Okt. ist das Jubelfest drei ganzer Tage hochfeierlich durch den Herrn

Dekan N. I'stsr Müllern gehalten worden. Weiln dazumal Trauer gewesen,ist solche

die drei Festtage eingestellet und hernach wieder fortgegangen bis auf weitere Anordnung.

1718 den 25. April ist der Bader von Frankenhauscn abgeholt und in ein Eisen

geschlossen worden, welches vom Kopf bis ans die Füße gegangen, und ein eiserner Reif

um den Hals und ein eiserner Reif um den Leib, alles beides mit Schlössern; Hände

und Füße auch geschlossen, sind also sechs Schlösser gewesen. Den 22. Dez. 1718 ist

der Bader gegen Abend um 7 Uhr aus seinem Gefängnisse entwischt, die Schlösser aus¬

gemacht und sein Geschmeide stehen gelassen, indem 2 von Rötha bei ihm gewacht, hat

den jüngsten hingeschickt, ihm Branntwein zu holen, und der andere vor der Thür ge¬

standen, hat also einen Sprung gethan und gesagt „Uopsu!" — 1718 den 20. Nov.

ist der Schütze, welcher aus dem Torme (Thurme) gebrochen, wieder von Quedlinburg

abgeholct worden. Den 28. Nov. hat er die Daumenschrauben oder Tortur aus¬

gestanden, aber nichts bekannt.

1720 den 20. April ist der Herr Dekan ÄI. Müller nacher Morungcn

gefahren und ein Paar kopulirt und heimwärts in der Liene (Leine) umgeschmissen und

ein Bein zerbrochen, darauf den 20. April in der Nacht um 12 Uhr gestorben, seines

Alters 63 Jahr.

1724 den 14. Nov. ist der Bader ausgestäupet worden bis an Graserain. Was

die Unkosten anbelangt, hat die Geineinheiten nicht geben wollen.

1727 den 21. Jannar ist des Herrn Bergverwaltcrs zu Wickerode auf der Hütten

sein jüngster Sohn, welcher zu Sangerhausen gewesen und rückwärts nacher Wallhausen

geritten und sich im Weine betrunken, ist er jcnseit Klcin-Leinungen im Mühlgraben die

Liene genannt versoffen. Ist an demselben Orte ein kleiner Pfort, welchen er gefehlet.

Das Pferd ist im Graben stehen geblieben. Es ist solches die Nacht geschehen.

1732 hat das Korn gegolten 12 Gr., der Weizen 18 Gr., die Gerste 8 Gr.,

der Hafer 6 Gr., „ist vor die armen Lcut gut".

Im Jahre 1684 weigerten sich die Unterthanen der Ämter Lein- u. Morungen,

die Römcrmonate und die Reichs-Prästanda zu erstatten. Die Differenzen wurden 1685

in einem Vorbcschied gezogen und endigten sich mit einem Vergleiche ck. ck. 6. Febr.

1691, inhalts dessen die Unterthanen sie übernahmen, die Amtsinhabcr ihnen 30 Thalcr

jährlich dazu gaben (ein Jahr wie das andere, es mochten Römcrmonate zc. gegeben

werden oder nicht), die bei jeder der 4 Amts-Gemeinden auf Herrschaft!. Prästanda ihnen

abgeschrieben wurden. Die Bevollmächtigten der 4 Gemeinden (Hans Wien ans Lei-
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nungcn und Andres Licbau aus Rötha) waren bereits am 14. Januar 1691 nach

Dresden abgefertigt worden, wo am 21. Januar die Streitigkeiten, die fast an die

100 Jahre lang gedauert, in Güte beigelegt wurden.

Nr. 75. Vergleich der Gebrüder Anton Arvrecht und Christian Ludwig v.

Kverstein mit den Zlnterthanen der Amter Lein- und Morungen wegen

des Beitrags zu Weichs- und Kreis-Steuern ä. <1. Dresden, 6. Acvr. 1691

nebst der Konfirmation st. st. Dresden 10. Isevr. 1K91.

Zu wissen, daß zwischen dem Wohlgebornen Herrn Herrn Christian Ludwig von

Eberstein auf Lein- und Morungen, auch Gehofeu, Neuhaus und Brcitungen :c., Sr.

kurfürstl. Durchl. zu Sachsen wohlbestallten Obristwachtmeistcrn, für sich und in produ-

zirter Vollmacht seines Herrn Bruders, des auch Wohlgebornen und Hochwürdigen Herrn

Herrn Anton Alb recht's von Ebcrstcin, DomherrnS zu Halberstadt, an einem: und

dcro Nntcrthanen derer Dorfschaften Lein- und Morungen, auch Rötha und Horla

sMstioku ^etorn, benanntlich Hans Weinen von Leinungen und Andreas Liebaucn

von Rötha, kraft habender Gewalt zu transigiren, andern Theils, nachstehender Vergleich

und Abhandlung getroffen worden.

Nachdem nämlich zwischen obgemeldten Herrn von Eberstein als Inhabern derer

Ämter Lein- und Morungen und denen darzu gehörigen Unterthanen bis anhero viele

Irrungen enthalten, indem zu dcncnjenigen Anlagen, so in der Grafschaft Mansfeld an

Römer-Monaten oder andern Reichs- und Kreis-Steuern oder unter was vor

einen? Prätext solche ausgeschrieben worden, die Unterthanen einen Beitrag, und zwar

den vierten Theil von der Herrschaft prätendiret, diese aber sich dessen geweigert, und

da sie mich schon eine zeitlang hierunter etwas abgestattet hätten, dennoch, daß sie völlig

davon befreiet wären, auszuführen sich getrauet, die Unterthanen hingegen sich gleiche

Hoffnung gemachet, überdies auch bei jeder Anlage allemal die Präliminar-Quästion ent¬

stehen wollen, ob selbige Kollekte für eine Reichs- und Kreis-Steuer oder andere Kon¬

tribution zu halten, indem wegen der letzteren ohnedem von denen Herrn Inhabern

nichts prätendiret worden, oder noch prätendiret werden können, bei welcher Bewandtnis

denn nichts als stetswöhrende Prozesse samt schweren von der Nilies eingelegten Exe¬

kutionen zu besorgen gewesen: So ist durch Jnterposition friedliebender Personen das

ganze Werk dergestalt von Grund aus gehoben, daß

1) die Unterthanen von nun an alle und jede Jmposten, es mögen solche unter

dem Namen derer Römermonate oder anderer Reichs- und Kreis-Steuern, Verpflcgungö-

und Einquartirungs-Gelder gefordert oder auch sonst genennet werden, wie sie wollen,

schlechterdings und alleinc auf sich nehmen, auch für deren Abführung jederzeit stehen

wollen. Jedoch seind dergleichen Anlagen, so auf die Reitpferde gcleget werden oder

die Herren Inhabers immediatc betreffen dürfen, hierunter nicht zu verstehen, sondern

selbige von der Herrschaft ohne Zuthuung derer Unterthanen besonders abzuführen.
Hingegen

2) versprechen die Herren von Eberstein für sich und ihre Nachkommen, auch künf¬

tige Besitzer und Inhabers, denen Unterthanen zu gänzlicher Aufhebung aller diesfalls au

sie gemachten Prätensionen jährlich zu Kriegs und Friedens Zeiten, es mögen derer Au¬

lagen viel, ivenig oder gar keine sein, überhaupt dreißig Thaler, und zwar itzt-

kommende Pfingsten, geliebt's Gott, darmit anzufangen, in ihre Gemeine Eg-ssa, und

Einnahme zu entrichten, lassen auch zu, damit die Unterthanen desto mehr gesichert sein

können, daß sie auf diese dreißig Thaler die sonst am Pfingsten und Michaelis ab¬

zugebender Bote- oder Erbzins kompensiren, auch wenn selbiger nicht zulänglich, das

übrige, so zu Erfüllung dieser Post annoch von Nöthen, von dem Dicnstgelde, so von

denen Unterthanen glcichergestalt abzustatten ist, bei solchen Personen, wo sie selbst be¬

lieben, einHeben und innebehalten möge. Dargegeu soll alle Jahr der Herrschaft von

denen Vorstehern über diese dreißig Thaler Quittung gegeben, denen Unterthanen

aber, was an Bot- und Dicnstgeld hierauf kompcnsiret worden, in ihre gewöhnliche
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Büchel durch der Herrschaft Beamte glcichergcstalt abgeschrieben werden. Nicht weniger

soll der Gemeinde, do einer oder der andere Üuterthaner mit Abführung seines schuldigen

Bot- und Erbzinses oder auch Dienstgeldes säumig sein würde, weil sodann die Ge¬

meine in das Recht derer Hrn. Inhabers gegen diese Kontribuenten tritt, von denen

Beamten ohne Entgelt oder abgebende Gebühren schleunig verholfen werden.

3) Die bei der Sequestrations-Kassa rückständige Reste betreffend, so ist einestheils

zu wissen, daß bis anhero die Unterthanen von der Herrschaft den vierten Theil derer

Reichs- und Kreis Steuern prätendiret und solchemnach anderntheils bei vorigem Jahre

ck« N.0. 168V bis 1690 ein Rest von ohngefähr cinhundertcinundsechzig Thalcrn 9 Gr.

angelaufen sein solle. Diescrwcgen ist nun beliebet, daß zu dessen Abführung die Hrn.

Inhabers überhaupt, es belaufe sich dieser Rest gleich höher oder weniger, einhundert

Thaler geben, und das Übrige die Unterthanen auf sich nehmen wollen. Do aber von

vorhergehenden Jahren rsspsot. der von der Herrschaft sonst geforderten Huartas ein

mchrers noch im Rest sein dürfe, wiewohln die Herrn Inhabers dergleichen nicht hoffen,

weniger einräumen: So sind die Herren Jnhabere, selbiger Übermaße besonders zu ver¬

gnügen, von denen Unterthanen hiervon nichts abzufordern erbötig.

Es will auch der Herr Obristwachtmeister von Eberstein zu Bezeigung seiner

Gültigkeit und gegen die Unterthanen tragenden Zuneigung, damit sie desto leichter zur

Abgabe gelangen können, ihnen auf ein Jahr lang einhundert Thaler ohne Abgcbung

einigen Interesse, doch Ausstellung gebührender Versicherung vorstrecken.

4) Renuncircn uunmchro vom. derer Unterthanen die abgeschickte allen

wegen des obigen gesuchten Beitrags an einer Quarta und bisher erlittener Exekution

gemachten An- und Zusprüchen und heben die diesfalls geführte Prozesse und Impioralionss

gänzlich und auf ewig auf.

5) Desgleichen begeben sich auch die von Eberstein desjenigen ?roeo.88U8, den sie

wegen Wiedererlangung des an die brandcnburgische Völker anno 1678 bezahlten Ein-

quartirungs-Gcldes vor kurfürstl. hochlöbl. Appelation-Gerichte erhoben, und wollen hier¬

unter bei ihnen nicht das Geringste, weder assknäo noch oxeipioncio oder oompmmanäo

suchen.

6) Alldieweil auch hiernächst die bei denen Eonvoeaiionilnm, wann die Herren

Stände der Grafschaft Mansfeld ivegcn Gemeiner Angelegenheiten zusammen kommen,

aufgehende Zchrungs- und Reisekosten von denen Unterthanen, indem doch alsdann ihrent-

halben die Nothdurft vornehmlich zu beobachten wäre, gleichergestalt verlanget worden;

so ist endlich verglichen, daß, wenn Eonvooationö8 entweder von dein Herrn Ober-

aufseher ausgeschrieben, oder von denen Herren Mitständcn in noAotÜ8 publioi8 aus¬

zuschreiben vor nöthig befunden werden sollte, die Unterthanen, es mögen die Hrn. In¬

haber selbstcn solchen beiwohnen oder ihre Beamten darzu abschicken, auch solche Kon-

vokatio» in Eislebcn oder einem andern Orte gehalten, desgleichen viel oder ivenig

Tage darmit zugebracht werden, mehr nicht als einen Thalcr jedesmal beizutragen

schuldig sein sollen.

Wie nun dergestalt die bisher gehabte schwere Rechtfertig- und Irrungen gütlich

beigelegt worden: Also renuuziren hierüber beiderseits Interessenten allen und jeden

entgegenstehenden Ausflüchten, sonderlich des Betrugs, arglistiger Überredung oder Furcht,

Verletzung über oder unter die Hälfte, der Wiedereinsetzung in vorigen Stand, und

was sonst durch Mcnschenwitz erdacht werden möchte; haben auch zugleich darüber

transigirct und damit solchen allenthalben desto fester nachgelebet werden möge, beide

Theile rs8p. dieser verglichenen pras8tg.tiomim gegen einander die Hypothek, und zwar

die Herren Jnhabere auf denen Ämtern, die Unterthanen aber auf ihren Gütern und

gesamten Vermögen, soviel nämlich hierzu uöthig, verschrieben, nicht weniger zu dessen

allen Urkund gegenwärtigen darüber abgefaßten Rezeß mit denen Herren Jntcrponenten

und Beiständen durch eigenhändige Unterschrift vollzogen. Es soll auch zugleich dieser

Rezeß zu Sr. kurfürstl. Durchl. gnädigsten Konfirmation, auch nachgehcnds dem

Herrn Oberaufsehcr zu Erthcilung dessen Ecumknsns in die darinnen vorgeschriebene



Hypothek förderlichst vorgetragen werden. Geschehen Dresden, den 6. I'sbruiirii
^.nno 1691.

(I/. 8.) Clmstmn Kurlwig von Oberstem

vor mich nnd in Vollmacht meines

Brüdern Hrn. Anton Albrecbts

von Oberstem mpria,.

(I/. 8.) Olmstott Muüw. von Burgsilortt (I,. 8.) Hanß Wenn

Von Gottes Gnaden Wir Johann Georg der Dritte, Herzog z» Sachsen ic. und Kurfürst sc.

thun kund, daß wir auf rc. Ansuchen UnserS Obristcn Wachtmeisters und lieben Getreuen Christian

Ludwig 's von Eber st ein für sich und in Vollmacht seines Brüdern Anton Albrccht's von Eber-

stcin den mit denen Unterthanen derer Dorfschaftcn Leinungcn und Morungen, auch Rötha und

Horla (deren Syndicen .4etores zugleich deshalbcn mit LuWlieanäo Ankommen) über den bisher

zwischen ihnen streitig gewesenen Beitrag zu Reichs- und Kreis - Steuer - Kontributionen nunmchro ge¬

troffenen Vergleich, welcher Uns unterm Dato den 6. ?ebruarü jüngsthin in Original! fürgctragen

und davon vidimirte Abschrift bei Unserer Kanzlei behalten worden, bestätigt haben :c. rc. Und geben

zu Dresden, am It). ?ebrnarii ^nnv 1691.

1692 zu Martini überließ der Domherr Anton Albrccht v. Eberstein von seinem

Leinunger Antheile auf 6 Jahre (bis Martini 1698) für 750 Mfl. jährlich dem Hans

Christoph v. Hartitzsch pachtweise 1) das Amthaus zu Gr.-Leinungen und das Vor¬

werk Morungen nebst Scheuren, Ställen, Brauhause zc.; 2) die zu Leinungcn befind¬

lichen Lust-, Kraut- und andere Gärten, Teiche zc.; 3) die Braugerechtigkeit, die 4

im Amte Leinungcn befindlichen Schenken und Dörfer Groß - Leinungen, Rötha, Horla

und Morungen mit Bier zu verlegen; 4) den Ackerbau, als die zu dem Amthause ge¬

hörigen 4 und die bei dem Vorwerk Morungen befindlichen 7^/z Hufen arthaftigcn,

ritterfreien Landes; 5) die 43 Acker Wiesen; 6) alle Pflug-, Eggen-, Hand- und

Hausgenossen-Dienste aus Leinungen und Morungen, wie solche die Unterthanen dem

Herkommen nach zu thun schuldig waren; 7) die Dienstgeldcr:c.; 8) die Erbzinscn

und Schutzgelder; 9) den gerichtlichen Zwang über die Unterthanen (die übrigen

Gerichte reservirte sich der Domherr, welcher jedoch keine Jurisdiktion über Hrn.

v. Hartitzsch und dessen Familie hatte, was sich Pächter ausdrücklich vorbehielt); 12) die

Hasenjagd, so weit sie dem Verpächter in Flur und Feld zustand.

Aber noch vor Ablauf der Pachtzeit überließ lt. Wiederkaufs-Rezesscs ck. ck. Halbcr-

stadt, 6. März 1696 der Domherr seine Antheile an den Ämtern Lein- und Morungen
für 2350 ch- 9550 — 11 900 Mfl. an seinen Bruder

wiederkäuflich von 12 zu 12 Jahren. Ehe aber auf diese Weise Chr. Ludw. das ganze

Amt an sich gebracht hatte, ereignete sich die traurige Katastrophe, daß, nachdem der

Domherr Anton Albrecht v. E. unter Verpfändung seines Forstantheils von der Bcrg-

kasse zu Eisleben ein Kapital erborgt hatte, die Eislebischcn Bcrgwerks-Jnteressentcn

Geschmack an der Nutzung der ihrem Bergwerke so nahe gelegenen Hölzer von Lcin-

u. Morungen fanden und 1688 den damaligen Oberaufscher Friedrich v. Kospoth

und den Sequestrations-Forstmcister v. Könitz veranlaßten, die 1622 für die scqucstrirtcn

Hölzer aufgestellte Holzordnung nun auch zum Versuch interimistisch in den Lein- und

Morungischcn Forsten einzuführen, ungeachtet Lein- und Morungen lauge vor der mans-

feld. Sequestration in den Händen dritter Privatpersonen war. Um sich im Besitz zu

erhalten, trieben Anton Albrccht und Christian Ludwig v. E. den Oberforstmeistcr

v. Könitz mit seinen Holzhauern 1688 aus dem Walde und setzten so der Gewalt

als Beistand.
(Ii. 8.) Johann ÄgidiuS Alcmanu

als Jntcrponent.

als ^ot-or wie abstehet.

(Ii. 8.) Andreas Liebau

als wie abstehet.

(I. 8.) Georg Heinrich Schreiy

als Beistand mpriu.

Christian Ludwig von Eberstein



— 185 —

Gewalt entgegen. Es kam zum Prozeß. Und ungeachtet p. kpt. der Landes-Regierung

v. 11. Juli 1689 rechtlich anderweit erkannt werden sollte, auch lt. Reskripts ä. ä.

Dresden 22. Okt. 1689 anbefohlen worden, „die völligen Akten vorhin anbefohlener-

maßen einzusenden und inmittelst mit der Kommission bis zu fernerer Resolution anzu¬

stehen", so fuhr man doch mit Einführung der Kohlenprobe fort. Die Hauptresolutiou

erfolgte erst etwa 140 Jahre später, da durch die schwedische Invasion 1711, die schle¬
ichen und Freiheitskriege die Sache unterbrochen worden war.

Christian Ludwig v. Eberstein hatte bei der brüderl. Theilung a. a. NeuhauS

und Paßbruch und 1680 auch Rötha und Horla bekommen. Die Geineinden Rötha

und Horla weigerten sich, die von ihnen nach dem Vorwerk Horla zu thuenden Fuhren

derjenigen Baumaterialien, welche außerhalb der Grafschaft Mansfeld zu holen waren,

zu leisten, wurden aber durch einen von dein damaligen kursächs. Obcrstwachtmeister

Christian Ludwig v. E. auf Neuhaus bei dein kursächs. Oberaufseher-Amte ausgewirkten

Provisionalbefchl mit Exekutionszwang dazu genöthigt. Wegen dieser Weigerung sah

sich Christian Ludwig auch veranlaßt, den beiden Gemeinden ihre bisherigen gemessenen

andern Dienste und die dabei langhergcbrachten Dienstgelder aufzukündigen, auch die un-

gemcssenen Dienste der bei den Grafen von Mansfeld vor undenklichen Jahren gewesenen

Observanz nach nach dem Vorwerke Paßbruch zu ziehen, wogegen beide Gemeinden

aber ebenfalls Widerspruch erhoben; Christian Ludwig stellte zwar deshalb Klage gegen

sie beim Obcraufscher-Amte an, einigte sich aber bald darauf mit ihnen in Güte und

bewilligte, daß, solange er oder die Seinen Inhaber des Amts Leinungcn und Besitzer

von Paßbruch sein würden, es bei der alten Observanz des Dicnstgeldcs und der ge¬

messenen Dienste auf das Gut Paßbrnch und Vorwerk Horla sein Bewenden haben

sollte. Um ihre Dankbarkeit dafür zu bezeigen, versprachen die Unterthanen,

einen Tag über die alljährlich bisher gethanen Hand-, Pflug- und Eggen-Dienste
zuzulegen.

Wegen der von den Unterthanen der Amter Lein- und Morungen zu leistenden

Dienste und Dienstgclder war mit den Amtsunterthanen schon 132 Jahre vorher ver¬

handelt worden. Nachdem nämlich die Grafen von Mansfeld die genannten Ämter

an Ascha v. Holla und Ludolf v. Bortfeld verkauft hatten, wurden dieselben nicht

nur am Freitag nach Himmelfahrt 1562 durch die mansfeld. Räthe Georg v. Werthcrn

auf Wiehe und Christoph v. Stamm er, Hauptmann zu Eisleben, an Holla und

Bortfeld übergeben und die Unterthanen in Pflicht genommen, sondern mit letztern auch

unter Bewilligung der Grafen der jährlichen Dienste wegen Obenstehendcs (S. 128)

festgesetzt, was aber nur solange in Kraft bleiben sollte, als Holla und Bortfeld die Ämter

wiederkäuflich innehaben würden.

Nr. 76. Wergreich Khristian Ludwig's v. Köerstein mit seinen Unterthanen zu
Htotha und Korla wegen der von denselöen nach Waßörnch und Korla zu
leistenden Dienste und Dienstgelder ä. «I. Leinung en, 20. Mai 1695.

Zu wissen sei hiermit jedcrmänniglich, sonderlich denen es zu wissen nöthig, daß

zwischen dem Wohlgebornen Herrn Herrn Christian Ludwig von Eberstcin, kurfürstl.

sächs. hochbestalltcn Obrist-Wachtmeistcr zu Roß, auf GeHofen, Neuhaus, Passenbruch

und Brcitungen Erb- und Gerichtshcrrn, auch Inhaber der gräfl. mansfeld. Ämter

Lein- und Morungen an einem und der beider Gemeinden Rötha und Horla hierzu

insonderheit konstituirtcn LzmÄieis, denen ehrsamen Andreas Liebauen zu Rötha und

Lorenz Grcmblcr zu Horla am andern Theil nachfolgende Transaktion wohlbcdächtig

abgehandelt und geschlossen worden. Nämlich nachdem zwischen hochvermeldtem Herrn

Obrist-Wachtmeistcr und denen beiden Gemeinden wegen der Baudicnste, welche die Ge¬

meinden zu dem Vorwerk Horla zu thun verbunden, einige Irrungen sich ereignet, in-

maßen sich diese der Baufuhren derer Materialien, so außer der Grafschaft Mansfeld

zu holen, verweigert, und daß hochvcrmeldter Herr Obrist-Wachtmeistcr sie durch einen

ausgewirkten Provisional-Bcfehl aus dem kurfürstl sächs. hochlöbl. Oberaufseher-Amt mit

Exckutionszwang zu solcher Baufuhre, jedoch sulvo z'urs euzuseungus purt-is kompelliret
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und ferner der Herr Obrist-Wachtmeister auf diese Verweigerung kommovirct worden,

der beiden Gemeinden bisher gewesene gemessene ander Dienste und dabei auf lang Jahr

hergegebene Dienstgelder loszukündigen, auch die ungemessene Dienste der bei denen

Herrn Grafen zu Mansfeld vor undenklichen Jahren gewesenen Observanz nach zu dem

Vorwerk Passenbruch zu ziehen, wessen aber diese beiden Gemeinden sich geweigert,

daß der Herr Obrist-Wachtmeister sie hierzu vis.« Müs zu bringen gesuchet und des¬

wegen wider sie beim kurfürstl. sächs. hochlöbl. OAAmt Aktion angestellet. Als nun

dieses zu einer weitläufig und kostbaren Rechtfertigung sich ansehen lassen, solche aber

zwischen Obrigkeit und Unterthanen soviel möglich zu quittiren, ist durch friedliebender

Leute Jnterposition die Sache folgcndergestalt in der Güte gehoben und bcigclcgct worden,

und zwar es hat oftbesagter Herr Obrist-Wachtmeister, als jetziger Mit-Amtsinhaber des

Amtes Lein- und Morungcn und erblicher Besitzer des Gutes Passenbruch, sich dahin

aus sonderlichem friedliebenden Gcmüth und obrigkeitlicher Affektion gegen die beiden

Gemeinden erboten, so lang als derselbe oder die Seinen Inhaber des Amts Leinungen

und Besitzer des Gutes Passenbruch sein würden, nunmehro es allerdings bei der alten

Observanz des Dienstgeldcs und gemessenen Diensten auf das Gut Passenbruch und

Vorwerk Horla bewenden zu lassen. Welches obrigkeitl. Erbieten beiderseits Gemeinden

durch vorermeldte ihre sMÄioos dergestalt angenommen, daß aus sonderlicher gehor¬

samer Dankbezeigung jeder Unterthan, er sei gleich Hintcrsättler oder Ackermann, oder

Erbkärner, einen Tag über die alljährlich bishcro gethane Hand, Pflug- und Eggen-

Dienste zuzulegen versprochen, maßen denn insonderheit jeder Ackermann, so einen ganzen

Acker hat, und sonsten sechs Tage jährlich mit dem Pfluge gedicnct, jetzo in Zukunft

sieben Tage, und ein halber Ackcrhof und Erbkärner, der sonsten drei Tage jährl.

mit dem Pfluge oder Egge gedienet, vier Tage zu dienen versprochen. Jedoch ist dieses

dabei zu gedenken, daß, da aus zweien halben Ackerhöfen wieder ein ganzer gemacht

würde, er dennoch nicht mehr als sieben Tage gleich den jetzigen ganzen Ackerhöfen

zu thun verbunden. Und gleich wie die Hintcrsättler, so keine Pferde halten, auch bis-

hero cxclusive der Heu- und Baudienste drei Tage nur bei Aufsammlung des Getrei-

digs alljährlich mit der Hand, die aber Pferde halten, drei Tage mit Pferden

gedicnct; also haben sie auch jeder einen Tag alljährlich drüber, und also in Zukunft

vier Tage mit der Hand, und die Pferde halten, vier Tage mit Pferden zu

dienen versprochen. Und hat sie hochvermeldter Herr Obrist-Wachtmeister des zugelegten

halben Tages halber nach Gefallen der Dienste mit der Hand, jedoch auch bei gewöhn¬

licher Frohnkost zu gebrauchen. Worbei aber beiderseits Gemeinden dieses expresse re-

serviret, diesen aus freien Willen zugelegten Tag keineswegs auf einen andern Inhaber

des Amts Leinungen oder Besitzern des Guts Passcnbruch außer dem Herrn Obristcn

Wachtmeister von Eberstein und Dero hohen transferiren zu lassen. Sondern,

daferuc über kurz oder lang etwan eine Veränderung mit dem Gute Passcnbruch und

dein Amt Leinungen geschehen und ein anderer Inhaber solches bekommen, sollte dieser

zugelegte Tag allerdings wieder hinweg fallen und sie bei voriger Observanz der Dienste

und Dienstgeldcr gelassen und darüber im geringsten nicht beschweret werden sollen.

Maßen denn auch der Hr. Obrist-Wachtmeister ihnen versprochen, sie bei ihren

Diensten nicht über Gebühr treiben zu lassen, sondern damit zufrieden sein will, daß sie

gegen sechs Uhren des Morgens anfangen und des Abends nach 6 Uhren Feierabend

machen, worbei sie aber auch angelobet, allen mügl. Fleiß allezeit anzuwenden. Wie

denn der Herr Obrist-Wachtmeister ferner des Reihe Dreschens wegen mit ein Mal

herum zu dreschen (sowohl auf dem Vorwerk Passenbruch als Horla, jedoch daß jeder

drei Tage stehe und fleißig sei) friedlich sein will.

Welcher Transaktion beiderseits Theile also genau in allen Punkten und Klausuln

zu inhäriren und in keinem solcher zuwider zu leben sich kraft dies verbindlich gemacht,

auch dahcro allen und jeden einem oder dem andern Thcil sonst in Rechten zugut ge¬

ordneten Exceptionen und Beneficien in spsois ckoli, nmli, pA'sunÄonis, Inssionis,

rsi non sie sock nliwr Asstn« ssn non sutüs intöllsetnö .... vnlln. , dessen die

Witfrauen insonderheit deutlich versichert worden und anderer, sie mögen Namen haben,
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wie sie wollen inm in ^snsns «11mm in spsoi« wohlbcdächtig rcmliiciirct. Urkundlich
ist diese Transaktion also wohlbedächtigbeliebet in cluplo gefcrtigct, von beiderseits
isspselivs Herrn Kontrahenteneigenhändig unterschrieben und besiegelt worden, so auch
dein kurfürstl. sächs. hochlöbl. OAAmt ack eontirnrnnämn vorgetragen werden soll. So
geschehen Venningen, den 20. Mai ^.o. 1695.

Cbri.stinn Dmlcmg ron EberZtein.
Andreas Licbau, bestätigter Lvuclieus der Gemeinde Rötha.

Lorenz Grcmpler, LMcliens der Gemeinde Horla.
Wie oben erwähnt, waren außer den v. Hoym auch die hinterortischcn Grafen

Friedrich Christoph und David, welche unentgeltliche Abtretung der Ämter L. u. M.
forderten,1623 zur Rechtfertigung beim Appellations - Gerichte verwiesen. Nachdem
nun die Linie der Hinterortischen Grafen zu Mansfeld mit des Grafen Friedrich
Christoph Sohne Christian Friedrich 1666 ausgestorben war, reichten am 8. Ja¬
nuar 1698 die vordcrortischcu Grafen Johann Georg III., Heinrich Franz I.,
Fürst zu Fondi, für sich und als Kurator des Grafen Karl zu M. gegen die Gebrüder
Anton Albrecht und Christian Ludwig v. Eberstein, als Inhaber der Ämter Lei¬
nungen und Morungen beim Appellations-Gerichte zu Dresden eine L,svoea.Ioriön-Klage")
ein und baten zu erkennen:

daß Klägern die libellirten Ämter Lein- und Morungen mit allem und jedem Zubehör jure »tili«
(lonüuii zuständig, daher Bekl. dieselben klagenden Grafen cum omni causa und allen fructibus

perceptis et xercipieuclis von Graf Christian Friedrichs Tode an (vom 20. Dez. 1666) ab¬

zutreten und zu restituircn schuldig. Auch, da sie gleich über Verhafte» solches ohne Entgelt gänz¬

lich zu thun, nicht gehalten wären, dennoch der in besagten Ämtern befind!. Bergwerke und des

Oberholzes in den Nmtsforstcn sich gänzlich zu entäußern und alle seit Graf Christian

Friedrichs Absterben davon gehobenen und zu heben gewesenen Nutzungen samt allen zugefügten
Schäden zu ersetzen.

Die Grafen artikulirten ihre Abstammung von Graf Günther III. (ch 1474)
und die Anfälle nach Abgang der mittel- und hinterortischcn an ihre vordcrortischc
Linie und deren Verfällung ans Kl., daß also auch sie in den Ämtern Lein- u. Mo¬
rungen succediret und sich's gebühre, daß sie dieselben billig im Besitz haben sollten;
beriefen sich auch auf den 1623 Dienstags in den Ostern mit Wilbrand Georg Bock
v. W. abgeschlossenen Wiederkauf, darin sei kein Konsens der Agnaten erfolgt.

Die Gebrüder v. Eberstein führten u. a. an:
Die mittel- u. hinter»rtische Linie sei abgestorben, Söhne und Nachkommen könnten

ein Lehn nicht rcvozircn, das ihre Ascendenten veräußert, dgl., wenn ein Ascendcnt, der an

einem veräußerten Lehn die gesamte Hand hat, mit Worten und Thaten in die Veräußerung ein¬

willigt, dessen Desccndent dies nicht revozircn kann; der vorderortischen Ascendenten hätten

selbst Lein- u. Morungen verkauft und also gerade durch diese That in die Veräußerung gewilligt;

keine der 3 Linien hätte an den Besitzungen der andern Linien die gesamte Hand gehabt; die

mittclort. Linie sei 1602, die Hinterort. 1666 abgestorben, damals wären die Grafen nicht mit

der Klage vorgegangen, was binnen 30 Jahren hätte geschehen müssen, von 1666 bis 1698 wären

32 Jahre verflossen, also ihr jus revocut. verjährt und die Grafen nicht mehr zu rcvozireu befugt,

obwohl Kl. von der Revokation abgestanden und in die Bitte abgeändert; der Grafen Vorfahren

hätten die Bergwerke nicht ausgezogen und dieselben wären mit kurfürstlicher Autorität u. Kl.

Ascendenten Einwilligung 1671 ins Freie gefallen; Christian Ludwig v. E. hätte solche

Bergwerke für sich gcmuthet, also dieselben rechtlich erworben: Kl. Ascendenten hätten 1562

die Ämter mit Holz und Forsten an Ascha von Holla und dieser weiter bis endlich an Bekl.

1) Appell.-Gerichts-Akten Vol. I. Wiederholte Revokation und ferneres Einbringen der Grafen
Johann GcorgenS u. Heinrich Franzens Kl. gegen Anton Albrccht u. Christian Ludwig
Gebrüder v. Eberst ein, als Inhaber der gräfl. mansfeld. Ämter L. u. M. Bekl. Iiis. 257. 6l. 0,
?srw. Ii'iuitat, den 22. Juni 1693.
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abgetreten; die Grafen könnten die Ämter nicht rcvozircn, also anch Bell, das Holzen in den

M. Forsten nicht verbieten; endlich wäre .1562 die Jagd ohne irgend eine Bedingung überlassen
worden.

Nach beendigtem Verfahren erfolgte das Urthel (Vol. II. M. 257, El. O.
lol. 207):

daß die Herren v. Eberstcin den Grafen die Ämter Lein- u. Morungen gegen Erlegung von 2t 000

Thaler an Lpseisdus, oder an nach dem Leipziger Fuß ausgemünzten Sorten nebst 33',^ pro Osnt

Agio abzutreten schuldig, im Übrigen Bell, von der Klage zu entbinden sind (und hierbei ist's

geblieben).

Eröffnet zu Dresden den 2t. Febr. 1711.

Mit diesem Urthel waren die v. Ebcrstcin nicht zufrieden. Sic behaupteten,daß
Kl. die Summe, welche ihre (der Grafen) Vorfahren, deren Erben sie wären, 1562
empfangen,wieder zu erlegen schuldig, und es stünde dem nicht entgegen, daß ihr, der
v. E, Vater, 1662 mit Bock v. W. auf 21 000 Thalcr sich verglichen, es hätte mit
den Ämtern sehr wüst ausgesehen (Schäden, Meliorationen zc.).

Die Entscheidung der Sache kam auf die Frage an, ob der Feldmarschall v. Ebcr¬
stcin in die Rechte, welches die Besitzer vor dem zwischen den Hinterort. Grafen und
Bock v. W. 1623 getroffenem Rezeß gegen die Grafen vorderortischer Linie gehabt,
succcdirt, oder ob er bloß ein ncncs Recht aus eben angeführtem Rezesse für sich zu
allegiren habe?

Jetzt reichte auch noch Ludwig Gebhard Freiherr v. Hoym gegen die v. Ebcr¬
stcin eine Jnterventions-Klage ein. Er brachte vor, Johann Statz de Rascha
hätte sich am 28. Nov. 1621 unterfangen, von Siegfried v. Hoym das Wiederkaufs¬
recht auf Lein- und Morungen an sich zu nehmen, von dein es auf dessen Stiefsohn
Wilbrand Georg Bock v. W. und seine Mutter Katharina geb. v. Ilten, ferner auf
Siegismund Levin Bock v. W., endlich auf Bckl. gekommen, die diese Ämter dctinirten.
An dem 50 000 fl. betragenden und auf diesen wicdervcrkäuflichcn Ämtern haftenden
Lehnstamme hätten die v. Hoym das ulils Dominium und Mitbelchnschaftlibcllirtcr-
maßen vorlängst bekommen, und es wäre nicht zu erweisen, daß sie in die am 28.
Nov. 1621 mit dem de Rascha gepflogenen Handlungen jemals gewilligt. Demnach
wären Bekl. schuldig, diese beiden Ämter L. u. M. Kl. so lange, bis dieselben des
Lehnstammes von 50 000 fl. halber nebst den von Zeit des Anfalles aufgelaufenen Zinsen
daraus völlig befriedigt, einzuräumen, auch Schäden und Unkosten zu ersetzen.

Allein auf diese rosp. Intervention und die Läuterungen erfolgte das Urthel
(Vol. III. No. 257, El. 0. loi. 60):

daß es sowohl Kl. als Bekl. eingewandter Läuterung ohncrachtct bei Unserm jüngst eröffneten

Nrtbel billig bleibt; Jntervenientens Suchen aber hat bei diesem Prozesse nicht statt.

Eröffnet zu Dresden am 2. Sept. 1711.

Auf die Ober-Läuterungen erfolgte (fol. 104) ein Urthel:
Ans Ober-und Läuterungsschriften:c. Erkennen V. G. Gn. Wir Friedrich August König rc.,

Kurfürst rc. vor Recht: Nunmehr was Bekl. 4 Ober-Läuterungs-Gravamcn betrifft, sei aus den Akten

soviel zu befinden, daß dessen ?rineiputsn die libellirtcn Ämter Lein- u. Morungen nicht gegen Erlegung

von 21000 Thalern an gpeoiedrm w., sondern gegen 13 000 Thalcr und 13 000 Goldgülden Stück

vor Stück, oder nach dem Leipziger Fuß ausgemünzten Sorten nebst dem aehörigcn Agio, und zwar

von den Thalern noch 33 Vz Thlr. von 100, anstatt eines Goldgüldens hingegen 1 Thlr. 22 Gr. 6 Pf.

zu rechnen, Kl. ?riiiLipa.Ien abzutreten schuldig; im Übrigen aber bleibt es allerseits eingewandter Obcr-

und Läuterungen ohnerachtet bei Unserm jüngst eröffneten Urthel nochmals billig. V. R. W.

Eröffnet zu Dresden am 20. Febr. 1712.

Auf abermals eingewandte Ober-Läuterungen von allen 3 Interessenten folgte
leider! (kol. 135) das Urthel:

Auf Ober- und Läuterungs-Schriften sc und erfolgte Gesätzc derer Anwälte Herrn Karl

Grafens von Mansfeld u. Kons. Kl. an einem; auch Aktoren Vormunden Herrn Adolf Magni
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GrafcnS von Hoqm u. Kons, Zntervenienten am andern; Christian Ludwig's v. Eber¬

stein u. Kons, Bekl. dritten Theils Erkennen W. V. G. Gn> Friedrich August König rc,,

Kurfürst zc. vor Recht: Nunmehr aus den Akten soviel zu befinden, daß soviel Kl, Läuterung

betrifft, es bei uuserm am 2, S ep t, des 1711. Jahcrs toi. 60 befindlichen Urthel zu lassen. Im

Übrigen bleibt es Jntcrvenientens Ober-Läuterung ungeachtet bei Unserm jüngst eröffneten llrthel

billig.

Eröffnet zu Dresden am 27. Aug. 1712.

Bei diesem Urthel beruhigte sich der v. Hoym, Bekl. aber läuterten am
6. Sept. 1712 (lol. 136), worauf am 8. Febr. 1713 (M. 151) und 23. Aug. 1713
(lol. 162) entschieden wurde: „daß es bei Unserm jüngst eröffneten Urthel noch¬
mals bleibet. V. R. W."

Hieraus ergiebt sich, daß meine Vorfahren, als sie gegen das Urthel der 21 000
Thaler Lpoeios v. 2. Sept. 1711 <M. 60) läuterten, keinen Gebrauch davon gemacht,
daß die kurfürstl. Konsense bei Kräften geblieben und daß das (lol. 40 in Ab¬
schrift «üb O Xat. des Appell. - Gerichts Vol. III. Vo. 252, Li. 0. Vorm. 'I'riiiit..
29. Juni 1711 induzirte) Dokument von 1623 Dienstags in den Ostern ein
bloßes Kaufprojektgeblieben. Denn

n) p. NM. an den Oberaufseher ä. ä. Dresden 3. Juni 1622 war dem Amtsinhabcr

de Rascha verboten, sich der vorhabenden Veräußerung zu enthalten; b) war der ganze

projektirte Wiederkauf bloß bis auf allergnädigsten kurfürstl. Konsens geschlossen, der von den

Grafen Friedrich Christoph und David zu M. Hinterort. Linie und W, G. Bock v. W.

zwar gesucht, aber p. KM. v. 10, Sept. 1623 abgeschlagen wurde; o) wurden p. KM. v.

1l. Sept. 1623 sämtl. Differenzen zur Erörterung zum Appellations-Gericht verwiesen, und in

dem Reskripte v. 20. März 1624 an den Obcrausschcr Jakob v Grünthal heißt es: „Wir lassen

es bei dem an Unserm Hofe (Appell.-Ger.) in dieser Sache schwebenden Prozesse

allenthalben bewenden"; ü) wurde die Raschaische Witwe und ihr Sohn W. G, Bock

v. W. dem Konsense v. 10. Dez, 1621 gemäß auch i. I. 1623 noch geschützt; e) war überhaupt

alles nur zu Gunsten der Hinterort, Grafen Fricdr, Chr. u. David, nicht aber der vorder-

ortischcn Linie projektirtz 1) heißt es in der Punktation v. 23. April 1622 (deren vidim.

Kopie sich in dem Archive der Landes - Reg. - Kanzlei zu Dresden befand): „zum 3, u. letzten soll

alles, wie eS bei der alten gräfl. Verschreibung, so Herr Käufer in Händen hat, gehalten worden,

gelassen werden", was nachher in das Dokument v. 1623 Dienstags in den Ostern nicht mit

aufgenommen wurde, wodurch also wirklich Bock v. W. und seine Mutter von den Hinterortischen

Grafen auf eine nicht lobcnswerthc Weise hinters Licht geführt worden sind.

Da hiernach der 1623 Dienstags in den Ostern von den Grafen hinterortischcr
Linie abgeschlosseneWiederkauf, weil gegen kurfürstliches Verbot und ohne kurfürstl.
Konsens geschlossen,null und nichtig war, so konnten sich auch die Grafen vorder-
ortischer Linie bei der Einlösung 1712 nicht darauf beziehen, und ebensowenig konnte
das Urthel lol. 60 darauf gegründet werden.

Hätte nun das alles Christian Ludwig v. Eberstein erwogen und davon Gebrauch
gemacht, so würde vielleicht ein anderes Urthel erfolgt sein.

Nachdem nun endlich die Grafen zu Mansfeld mit ihrer Einlösung soweit ge¬
diehen, daß gegen 21 000 Thlr. in Lpoeios mit 33 Vg pLt. V^io die Ämter L. u. M.
von den v. Ebcrstcin an sie abgetreten werden sollten, entstand nach den erlassenen
Erekutorialien die Frage, ob die Grafen und Fürsten zu Mansfeld diese Ämter a) vor
Erledigung der mansfcldischen Sequestration, überhaupt vor völliger Befriedigungder
mansfeld. Gläubiger; b) durch Vorschuß eines Dritten wieder einzulösen befugt.
Diese Differenz wurde p. Dekret v. 28. Juni 1729 zum Appell.-Gerichte verwiesen.
Eberstein'scher Seits bezog man sich auf den Leipziger Haupt-Sequestrations-Abschied
und der Grafen scqucstrirtcr Linie Revers (s. oben S. 131), daß sie sich aller Ämter,
Städte, Flecken, Dörfer, Hölzer, Bergwerke bis zu völliger Abzahlung ihrer Gläubiger
gänzlich enthalten wollten, und auf das Dokument von 1623, worin die Hinterort.
Grafen versprochen, wenn ein anderer an ihrer Statt die Ablösung zu thun sich erbieten
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würde, sie alsdann den Käufern und ihren Mitbeschricbenenzum Präjudiz nichts ein¬
zuräumen, sondern wenn sie selbst nicht einlösen könnten mit ihrem Eigenen, ihnen für
andere es zu gönnen und zu lassen verbunden sein sollen. Durch das erste Urthel v.
1. März 1730 wurde auch erkannt, daß den klagenden Grafen nachgelassen, auch noch
vor völliger Befriedigung ihrer Gläubiger die Ämter L. u. M. wieder einzulösen, jedoch
anders nicht, als aus der Grafen eigenen Mitteln, keineswegs aber durch Vorschuß eines
Dritten. Durch das am 6. Sept. 1730 zu Dresden eröffnete Erkenntnis wurde jedoch
den vorderort. Grafen nachgelassen, auch durch Vorschuß eines Dritten die Ämter L. u.
M. wieder einzulösen.Und so ergingen die Kxaankorialös den 24. Sept. 1731 an
den Oberaufseher.Jetzt (1732) stand der Ausübung des erstrittencnWicdcreinlösungs-
rechts nichts weiter entgegen. Dennoch haben die Grafen v. Mansfeld davon keinen
Gebrauch gemacht, und 1780 ist ihr Geschlecht im Mannesstamme gänzlich erloschen.
Die Grafschaft Mansfeld, wozu die fragl. Ämter gehören sollen, fiel dem Kurhause
Sachsen heim, welches den Theil, worin sie liegen, 1808 an die Krone Westphalcn ab¬
trat. Für sie hatte mithin das Gesetzbuch Napolcon's vom 1. Jan. 1808 bis zum
1. Jan. 1815 Gesetzeskraft,von welcher Zeit ab das Preußische allg. Landrecht an
dessen Stelle trat. Die Krone Preußen hat nämlich den von Sachsen an Westphalen
abgetretenenTheil der Grafschaft Mansfeld in Besitz genommen.
Nr. 77. Schreiben des Justitienraths Wilhelm Arhrn. Kberstein an Kurfürst

Iriedrich August III. «I. ä. Dresden 10. Juli 1805, die Witte um Wit-

tljeilung mehrerer die Amter Lenkungen und Worungen betreffenden Ar-

Kunden enthaltend.

Durchlauchtigster Ehurfürst, gnädigster Herr! Da ich jetzt bei denen den
Lein- und Mohrnng 'schen Forst betreffenden Differentzien bei Durchgehung der dieAcquisitionder Aemtcr Leinungcn und Wahrungen in meinen Händen befindlichen
Familien-Nachrichten und Doeumentenunter andern finde, daß im (6. Laeulo,
wenn eine Mutation des wiederkäuflichen Besitzes mit besagten Aemtern vor¬
gegangen und Höchster landes- und lehnsherrlicher Konsens darin bei Ew. Ehurs.
Lehns-Eurie und Landes - Regierung gesucht und erhalten worden, dem damaligen
Eanzleibrauch nach der ältere Eonsens zurückgegeben werden müssen, wann der
neue ausgefertigt worden, und ich dermalen über diese Mutationes und die successiven
Eessiones der wiederkäust. Besitzers bis endlich auf meine Borfahren den Statum
dieser Nututioimin ratio,m possessornm chronologisch darzulegen genöthiget bin,
So dringt mich diese Lage der Dinge, Ew. Ehurs. Durchl. dahin unterthänigst an¬
zugehen, uns Ämtsbesihernvon Leinungcn und Wahrungen die Eoxias vickimutus
von nachfolgenden bei HöchstDero Lehnsarchive befindlichenDocumentis uns huld¬
reichst mitzutheilen als () Höchster Ehurfürstl., landes- und lehnsherrl. Eonsens
Ehurs. Augusti ct. ä. Dresden (3. Juni (563 in die Alienation der Aemter Lei¬
nungen und Mohrungen von denen Grafen von Mansfeld Hans George, Peter
Ernst, Hans Albrecht, Hans Hoher und Hans Ernst an Ascha von Holl und Ludolph

von Bortfeld sub «lato in den Gsterfeiertagen (562 beschehen; 2) besagtes Alienations-Doeument abgedachterGrafen von Mansfeld an Äscha von Holl und Ludolph
von Bortfeld ct. <1. in den Gsterfeiertagen (562 selbst; 3) Eop. vükim. Lnpplienm der

Grafen von Mansfeld Hans Georg und Peter Ernst's ü. cl. Eislebcn (. Juli (56z,darin sie wegen des sub cluto (3. Junius (563 ertheilten Höchsten Eonsenses einige
Verwahrungen des Kohlenhandelshalber vorstellig machten; Eop. viäim. des
daraus in L.bssntiu lüleetoris Augusti besagten Grasen gegebenen Eanzleibescheids
8ub üuto Dresden 7. Juli (563; 5) (top. viüiin. Höchsten Eonsenses Ä. cl. Dresden
2fl. Nov. (577 an George Hütter, Bürgern zu Leipzig, aus die Uebermaße derAemter Leinungen und Mohrungen; 6) Lop. viäiin. Höchsten Eonsenses ü. «I.
4. Januar (578 auf die Nebermaße der Aemter L. u. NI. für I)i>. Heinrich von
Byla nach Abzug des Pfandschillings; 7) Eop. viäim. Höchsten Eonsenses <1. «I.

(2. Sept. (579 in den Vergleich Heinrich s von Byla, Georg Hütter's und Claus



von Bortfeld, dann der Vergleich selbst inseriret; 3) Abschied von des damaligen
(Lhur-j?rinzen Durch!, im Auftrag seines Herrn Vaters (Lhurfürst Angusti zwischen
den Grafen von Mansfeld, der Aebtissin zu Onedlinburg, Du. Heinrich Bila,
Georg Huttern und Christoph von Hoym, die Aemtcr Leinungen und Alohrungen
betreffend ä. ä. Dresden 26. April (585 (wenn auch nur in simpler Abschrift);
9) (Lonsens (Lhurfürst Christian II. in lLession des wiederkäust. Rechts an besagten
Aemtern Leinungen und Rlohrungen von Claus von Bortfeld an Christoph von
Hoym und Eons. ä. ä. Dresden ((. Aug. (605; (0) Höchster (Lonsens in die
(Lession Sigfried von Hoym an Zoh. Statzins de Nascha der wiederkäust. Gerechtig¬
keiten an den Aemtern Leinunge nund Mohrungen ä. <1. ich Dee. (62(; (() (Lonsens
äs 2s. April (662 in die (Lession Bocks von Wülffingen an den Feldmarschall
Ernst Albrecht von Ebcrstein besagter Aemter Lcinungenund Alohrungen. Zu
dessen Allen Erläuterung lege ich aus meinem Familien-Archivein altes (Lonvolut
von Abschristen der hierher gehörigen Doeumente sud Hub. Ro. 1. Voe. V unter-
thänigst bei, welches das Nachschlagen vielleicht zu erleichtern vermag, und erbitte
nur solches nach davon gemachtem Gebrauch unterthänigst zurück w.

MMelm Akr. Ederstei» genannt ron Hüring unü Con.s.
Am 19. Dez. 1812 befiehlt König Friedrich August von Sachsen seinen Geheimen

Rüthen: „ihr wollet der Landes-Regicrung die Anschaffungeiner vidimirten Abschrift
von dein in den Händen der von dein Hof- und Justiticn-Rathe von Eberstein hinter-
lassencn Erben befindlichen Original-Vertrageüber den mit der von Ebersteinischcn
Familie wegen der Ämter Leinungen und Morungcn abgeschlossenenWiedcrkauf aus¬
geben unv dieselbe an Uns zc. einreichen (8. R. L. EXEI. Rr. 19 050).

Im Jahre 1813 ließ man seitens des k. pr. Hisel den Inhabern der beiden
Ämter andeuten, daß man mit Ostern 1819 das Wiederkaufsrecht ausüben würde, welche
Ankündigungen aber ihnen erst nach Ostern gedachten Jahres 1318 bchändigt worden
sind, und, da die Inhaber sowohl dieser Verspätung halber, als auch, weil sie das
Wiederkaufsrechtfür erloschen hielten, darauf nicht achteten, 1819 eine förmliche Klage
anstellen, worin unter Beziehung auf den Vertrag v. I. 1623 und auf das Erkenntnis
v. I. 1711 verlangt wurde, daß die Inhaber dein k. pr. Viseo, als 8usssssori der
Grafen zu Mansfeld, die beiden Ämter nebst allen Zubehörungcn und Rechten gegen
Empfang der Wiedcrkaufssummcvon 31 III Thlr. 2 Gr. 3 Pf. Konventions-Münze
zu Ostern 1819 cigenthümlich abtreten, auch die Prozeßkostenerstatten sollten; und es
wurde von dem k. Ober-Landcsgerichtezu Naumburg in den beiden ersten Instanzen
auf die jedoch erst zu Ostern 1822 zu bewirken gewesene Abtretung gesprochen, weshalb
die Verklagten revidirten.

Als dieser zwischen dem k. pr. Viseus, als Klägern, und den Inhabern der Ämter

Leinnngen und Morungen, als Verklagten, wegen Wiedcreinlösung dieser Ämter an¬

hängige Prozeß dem k. Geheimen Ober-Tribunale in Berlin zum Versprach vorlag,

ließ den Mitgliedern gedachten Gerichts der Sachwalter der Verklagten, JustizkommissionS-

Rath V. Glasewalt zu Naumburg, folgende Auseinandersetzung zukommen.
„Nach der Ansicht der Verklagten, welche die Billigung zweier angeschenen

Dikastcrien,nämlich des Schöppenstuhls zu Leipzig und der Juristen-Fakultät zu Halle,
besage der von ihnen crtheilten und von mir in den letzten Tagen des Märzmonats
(1823) an Ein hohes geheimes Obertribunal eingesendeten rechtlichen Gutachten gefunden
hat, ist das Suchen des klagenden Visei sowohl noch zur Zeit, als schlechterdings un¬
statthaft. Denn

1) hat Visens bei der Kündigung nicht 1000 Thlr. erlegt, wie ihm nach dein
der Klage zum Grunde gelegten Wicderkaufs-Vertrage«I. ^.o. 1623 oblag. Der Ver¬
fasser des Appellations-Erkenntnisses meint zwar: die Bedingung, unter welcher diese
1000 Thlr. festgesetzt worden, scheine hier nicht vorhanden zu sein. Sie hätten nur
alsdann erlegt werden sollen, wann die Grafen zu Mansfeld das Kaufgeld nicht zu



Ostern nach erfolgter Kündigung entrichten würden, die Kündigung aber habe zu Ostern
vor Ablauf des Kontrakts erfolgen sollen. Es sei also eigentlich nichts anderes verab¬
redet worden, als, daß die Abtretung der Güter lind die Bezahlung des Kaufschillings
Zug um Zug erfolgen sollte. In dein Falle aber, daß die Grafen zu Mansfeld die
Zahlung nicht gehörig leisteten, hätten die Käufer nicht schuldig sein sollen, die Ämter
zu räumen und jene außerdem gedachte Konventionalstrafeihnen bezahlen sollen. Allein
die UnHaltbarkeit dieser Meinung ergiebt sich klar aus der Urkunde v. I. 1623, worin
deutlich gesagt ist, „daß, wenn die Lose den Käufern beweislich inlimiit worden, als¬
bald bei derselben 1000 Rthlr. zu dem Ende von den Grafen erlegt werden sollten,
damit die Käufer, da die baare Erlegung der ganzen WiederkaufssummeOstern fol¬
gendes Jahres über Zuversicht nicht folgen sollte, sich ihres Schadens daran zu erholen
haben möchten. Sonsten aber, wenn richtige Bezahlung der ganzen Kaufsumme vermöge
vorhergehender Loskündigung erfolge, alsdann sollten obberührte 1000 Rthlr. bei Er¬
legung der ganzen Wiederkaufssummenebst dem Jahreszinse zurückbehalten werden".
Wie hätte von einem Jahreszinsedie Rede sein können, wenn die Absicht der Kontra¬
henten dahin gegangen wäre, daß die 1000 Thlr. erst bei der Wiedereinlösungselbst
und bei der alsdann erfolgendenEntrichtung des Kaufgeldes erlegt werden sollten?
Nächstdem scheint es

2) als ob der viscus aus dem Wiederkaufs-Vcrtragc ck. ^.a. 1623 gar nicht
klagen könne, da er bei Abschließung dieses Vertrags nicht konkurrirt hat und da nach
den gemeinen (I. 73 § ulk. vig', cke ress. iur; I. 11 vi^. äs obligat. ei aet.;
I. 24 § 4 vi^. cke paetis; I. 3 in tins Eock. ns nxor pro marit-o; I. 82 Dix. pro
socio; I. 9 vi», cke probat.; I. 8 I 4 vi», cke pissnor. aot.; I. 33 et 52 viss. cke
paetis) und sächsischen Rechten svinck guaest. kor. Rom. II. eap. 71. eck 2), nach
welchen die Wirkungen dieses Vertrags zu bestimmen sind, aus Verträgen nur für die
Kontrahenten und deren Erben Rechte und Pflichten erwachsen können, und sie, selbst
wenn sie intuitu luncki geschlossen wurden, den Kuoeossor sin^ularis nicht berühren,
daher z. B. ein Käufer den von dem Verkäufer mit einem Dritten geschlossenenMieth-
vertrag fortzusetzen nicht schuldig ist. Das Kurhaus Sachsen hat ^.o. 1662 den von
dem v. Bock unternommenenWiederverkaufund somit den Vertrag v. I. 1623, durch
welchen jener bedingt wurde, genehmigt,ohne sich selbst etwas wegen der Wiedereinlösung
zu bedingen.

3) Die Grafen zu Mansfeld sind mit Lein- und Morungcn niemals ausdrücklich
beliehen worden, sondern immer nur mit der Grafschaft Mansfeld. Ob die Ämter
Lein- und Morungcn, welche erweislich früherhin von den Grafen absonderlich erworben
worden sind, einen integrirenden Theil der Grafschaft ausgemacht haben und als ein
solcher von dem Kurhause Sachsen zur Lehn gegangen sind, ist daher sehr zweifelhaft.
In der Urkunde v. I. 1662 wird keiner Lehnherrlichkeitgedacht, und der klagende
Fiscus hat selbst in einem Schreiben (Bl. 55 der Oberlandesgerichts-Akten)behauptet,
die Amter seien nie Lehn gewesen. Hiernach hat auch eine Konsolidation des vomini
ckiroeti ei ntilis, worauf der Verfasser des Appcllations-Erkcnntnissesdie Verurtheilung
gegründet hat, nicht eintreten können — wie sie denn, genau genommen,wohl überhaupt
sich nicht ereignen konnte, da das nutzbare Eigen thum beim Aussterben des Gräflich
Mansfeldfschen Mannesstammcs sich nicht bei den Grafen, sondern bei denen v, Eberstein
befand. Uber dieses hat

4) der König von Westphalcn durch ein Dekret vom 28. Nart. 1809 die Lehns-
Verbindung in seinem Reiche ganz aufgehoben und sich der lehnherrlichen Rechte begeben.
Es können daher wohl von seinem Nachfolger diese aufgegebenen Rechte nicht weiter be¬
ansprucht werden. Es existirte in Hinsicht auf die Ämter gn. nach dem Jahre 1809
kein Ober-Eigenthum mehr, in welches die Krone Preußen hätte folgen können. In¬
sonderheit aber steht dem klagenden visco

5) die Ausflucht der Verjährung sowohl nach gemeinen als nach Westphälischen
Rechten offenbar entgegen.
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a) Schon Kaiser Justinian verordnet, ne litss svackant, immorkalss I. 9. (lock,
cke praosor. 30 vol 40 annor., daß klagbar gemachte Anspräche, wenn ihre Verfolgung
40 Jahre lang unterlassen worden, für erloschen geachtet werden sollten. Nach sächsischen
Rechten (s. I'utcknckork obsorv. jnr. nniv. Rom. I. obs. 117; Xinck guae8t. Rom. III
aap. 30. eck. 2) reicht dann, wenn der Prozeß bereits rechtskräftig bis zur Hülfs-Voll-
strecknng entschieden ist, schon die ordentliche Verjährungsfrist von 31 Jahren 6 Wochen
3 Tagen hin. Nun war bereits ^.o. 1713 rechtskräftig entschieden, daß die Inhaber
der Ämter sie den Grafen um 21 000 Thlr. abtreten müßten. Die Grafen haben aber
die Abtretung nicht weiter verlangt, und es ist seit dein Jahre 1713 bis zum Jahre
1819 die Verjährungsfrist mehr als 3 mal abgestrichen.

Der Verfasser des Appellations-Erkenntnisses sucht diesem Einwände zu begegnen,
indem er sagt: „Es enthalte an sich schon einen Widerspruch, daß ein Urtheil, das über
ein unverjährbares Recht entscheidet und es dein Kläger zuspricht, weil es nicht ver¬
jähren könne, dessen Verjährbarkeit begründen sollte. In der That sei auch durch die
frühern Urthcl v. I. 1711 u. 1713 nur die fortdauernde Gültigkeit des Vergleichs v. I.
1623 ausgesprochen, keineswegs aber dieselbe aufgehoben worden. Überdieses könnten
die gedachten Urthel gegen den Lehnherrn, in Beziehung auf welchen sie nicht ergangen,
nicht angezogen werden.

Der Schöppcn stuhl zu Leipzig hält jedoch in seinem Ro8pou8o dafür, daß
durch diese Gründe die vorgeschützte Ausflucht der eingetretenen Verjährung keineswegs
beseitigt werde.

Wenn nämlich schon nicht zu bezweifeln sei, daß das Recht des Grafen v. Mans-
fcld oder der an deren Stelle getretenen Personen, das ihnen zukommende Be¬
fugnis in Anspruch zu nehmen und nöthigenfalls deshalb Klage zu erheben, keiner
Verjährung unterlag, so sei doch, was gegenwärtigen Fall betreffe, zu erwägen,
daß die Grafen zu ManSfeld durch Anstellung der im Jahre 1698 erhobenen Klage
von diesem ihrem Rechte bereits Gebranch machten, die damaligen Beklagten auch
zu der von den Klägern verlangten Abtretung der fraglichen Ämter rechtskräftig
vcrurtheilt wurden, solchemnach nicht von der Ausübung des Befugnisses selbst,
sondern von der Exekution des rechtskräftigen Erkenntnisses die Rede sein kann und so
wie derjenige, welcher ein einem andern vorgestrecktes Darlehn, dessen Aufkündigung er
sich vorbehalten, eingeklagt und, nachdem er ein günstiges Erkenntnis erlangt, binnen
rechtsvcrwährtcr Zeit von eingetretener Rechtskraft des Urthels die Beitreibung der
Schuld von dein Beklagten zu suchen verabsäumt, ohne allen Zweifel wegen des sich zu
Schulden gebrachten, aller extinktiven Verjährung zum Grunde liegenden Versäumnisses
an dein in seiner Macht gestandenen Antrage auf Vollziehung des rechtskräftigen Er¬
kenntnisses seiner Forderung verlustig werden würde; so dürften ganz unstreitig dieselben
Grundsätze in Hinsicht auf das den Grafen zu Mansfeld rechtskräftig zuerkannte
Reluitionsrecht eintreten und ein in Ansehung der Zeit der anzustellenden Klage Statt
findendes Recht nicht auf die Rechte und Obliegenheiten des Befugten nach bereits er¬
hobener Klage auszudehnen sein. Ebensowenig möchte das Anführen, daß in dem im
Jahre 1698 bei dem Appellationsgerichte zu Dresden anhängig gemachten Rechtsstreite
der Lehnherr nicht Partei gewesen, folglich dessen Rechte durch die in jenem Prozesse
gesprochenen Erkenntnisse nicht geschmälert werden könnten, der vorgeschützten Ausflucht
entgegen stehen. Da nämlich der gegenwärtig von dem k. pr. Fiskus gemachte Anspruch
lediglich auf die eingetretene Konsolidation des nutzbaren und des Obcr-Eigenthums
in der Person des Lehnhcrrn gegründet werden konnte; so folge von selbst, daß der an die
Stelle seines Vasallen als vormaligen Nutzungs-Eigenthümers getretene Lehnherr nicht
mehrere Rechte, als dem Vasallen, welchem er in dem Nutzungs-Eigenthume gefolget,
zugestanden, in Anspruch nehmen könne, und wenn während der Zeit, als der Vasall
noch im Besitz des Nntzungs-Eigenthums sich befunden, ein demselben zugestandenes Recht
bereits verloren gegangen, dieser Verlust ihn selbst mit treffe, indem seine Ansprüche
nicht auf eigenes, sondern auf die Nachfolge in einein fremden Rechte sich gründeten,
eine solche Nachfolge aber die Existenz wirklich noch vorhandener Rechte voraussetze.

13
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Ebenso äußert sich die Juristen-Fakultät in der Universität Halle-Witten¬

berg. Hierzu kommt noch

b) daß in dem Lacks Mpolsou, welcher für Lein- und Morungcn in den Jahren

1808 bis mit 1814 Gesetzeskraft hatte, vorgeschrieben ist: ^rb. 1660. Man kann sich

das Recht auf Wiederkauf nicht für längere Zeit, als 5 Jahre ausbcdingcn. Ist es

auf längere Zeit vorbehalten worden, so wird es auf diese Frist eingeschränkt; ^.rb. 1661.

Die festgesetzte Frist ist streng zu beobachten und kann von dem Richter nicht verlängert
werden; 1662. Hat der Verkäufer seine Klage auf Wiederkauf binnen der be¬

stimmten Frist nicht angestellt, so bleibt der Käufer unwiderruflicher Eigenthümer.

Der Verfasser des Appcllations-Erkcnntnisses allcgirt diese Gesctzstellen ganz un¬

richtig, wenn er sagt: „Der Lacks Mpolson, welcher vom Jahre 1808 bis zum Jahre

181S in der Grafschaft Mansfeld Gesetzeskraft gehabt, bestimmt 1660 u. 1661:

,Der Verkäufer dürfte sich das Wiederkaufsrecht durch einen Nebenvertrag nur auf

5 Jahre vorbehalten/"

In der einzig offiziellen Ausgabe des Napoleon'schcn Gesetzbuchs für das König¬

reich Westphalen, die zu Straßburg uo. 1808 herausgegeben worden ist, finden sich die

Worte: „durch einen Nebenvertrag" durchaus nicht vor lind es müssen daher alle aus

diesen Worten von ihm hergeleiteten Schlüsse von selbst fortfallen.

Nächstdem meint er auch, daß jene gesetzlichen Verordnungen nicht rückwirkende

Kraft haben, sondern nur auf solche Wiederkäufe, welche nach Einführung des Lacks eivil

geschlossen worden, gezogen werden könnten. Die Juristen-Fakultät zu Halle aber

entgegnet sehr bündig: Das Gesetz schreibe eine für die Zukunft geltende Frist vor;

auch lasse sich nicht annehmen, daß dieses Gesetz nur auf Wiederkäust, welche vor Ein¬

führung des Locke Mpcckson geschlossen worden, Anwendung leide. Denn bei dieser

Annahme würde die im 2. Abschnitte des 1660 enthaltene gesetzliche Vorschrift als

überflüssig angeschen werden müssen. Es würde also jene Annahme der bekannten Regel,

daß diejenige Auslegung den Vorzug verdiene, nach welcher in einer Dispositiven etwas

als überflüssig nicht erscheint, widerstreiten.

Die Revidenten überlassen sich der Hoffnung, daß der Fiskus noch in letzter Instanz

mit seinen ebensowohl noch zur Zeit als schlechterdings unstatthaften Suchen lediglich

zurückgewiesen werden werde, welche Entscheidung um so angemessener sein wird, als

streng genommen die Krone Preußen einen ihr zu statten kommenden Rechtstitel hin¬

sichtlich der von Sachsen an Westphalen gediehenen mansfeldischcn Ämter gar nicht hat

nachweisen können. Denn in keinem der vielen nach dem verhängnisvollen Jahre 1813

abgeschlossenen Staatsverträge ist wegen dieser Ämter etwas festgesetzt worden, und selbst

das verhaßte Erobcrungsrecht kann nicht angezogen werden, da die Eroberung nicht durch
die preußischen Waffen allein bewirkt worden ist.

Revidenten gedenken noch, daß auch der Mansfeld'sche Konkurs-Kurator wider

sie das WiedereinlösungSrecht geltend machen will und deshalb als Prinzipal-

Jntervenicnt aufgetreten, aber durch 2 Erkenntnisse zurückgewiesen worden ist. Auf

von ihm eingewendete Revision sind die in dieser Sache ergangenen Akten von dein

Oberlandcsgericht zu Naumburg ebenfalls an Ein Hohes Geheimes Ober-Tribunal jüngst-

hin eingesendet worden. Der Gläubigerschaft stehet die Ausflucht der Verjährung nicht

minder entgegen und hierüber noch der Umstand, daß sie nicht nur die anzuzahlenden

1000 Thlr. nicht einmal angeboten, vielweniger erlegt, sondern auch keine Kündigung

des Wiederkaufs, am wenigsten eine tempestive, vorausgeschickt hat. Naumburg, am

12. Dezember 1823. v. Glasewald.

Der k. pr. Fiskus hatte das Glück, daß in allen 3 Instanzen zu seinen Gunsten

entschieden wurde. Die Familie v. E. wurde von den Gerichten verurtheilt, die Ämter

L. und M. gegen Entrichtung der Wiederkaufssunnne mit 14 pro Lenk Agio Ostern 1824

abzutreten. Eine in den sächs. Rechten gegründete Verjährung und andere Exceptionen,

sowie auch eine Verjährung nach den französischen Rechten, die eine solche bei einem
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Wiederkaufe innerhalb 5 Jahren setzten (obgleich 7 Jahre dieses Recht dort galt) wurde nicht

in Erwägung gezogen, sondern bloß nach prcuß. Gesetzen gesprochen. Indem Königliche

Regierung zu Merseburg solchergestalt Rechte geltend machte, die dem preuß. Fiskus nur

als Nachfolger des Königs von Wcstphalcn und der Kurfürsten von Sachsen in die

Grafschaft Mansfcld zustehen konnten, entzog sich Fiskus auf einer anderen Seite be¬

trächtlichen Verpflichtungen gegen die Amtsinhaber, die ihm als Nachfolger seiner Besitz¬

vorfahren aus demselben Rechtsverhältnisse oblagen (s. unten).

Da nun auf dem Wege des Prozesses nichts mehr zu erstreiten war, so wurde

von den Amtsinhabern die Gnade des Königs in Anspruch genommen und eine Vor¬

stellung durch den nachmaligen Oberst Karl v. Eberstein und dessen Bruder Gustav

Adolph im März 1824 persönlich Sr. Majestät dem Könige in Berlin überreicht.

Nr. 78. Schreibe» Gustnv 's Frhr». v. Ebcrstei», k. preuß. Major a. D., an die Witwe seines
ältesten Bruders Friederike pcb. v. Wolffersdorff, Erzieherin der jungen prinzlichen Herrschaften
zu Dresden, ,1. ,4 Groß-Leinnngen, den 12. Febr. 1825.

Beste Schwägerin! Ihren Brief habe erhalten, worinncn Sie um Übersendung der 125 Thlr.

bitten. Nach dem 5ten Punkte des mit Ihnen abgeschlossenen Erbvergleichs vom 23. Inlij 1823 sollen

Sie diese 125 Thlr. nur so lange erhalten, bis der Prozeß mit dem Fiskus definitiv entschieden ist ;

und wenn dieser Prozeß für uns gut ausfiele, so sollen Sie ein- für allemal ein Aversional-Quantum

von 4000 Thlr. erhalten. Allein, da dieser Prozeß nicht zu Gunsten unser, sondern des Fiskus ent¬

schieden worden, welches Ihnen Hr. Kloß und meine Schwester Emilie auch bekannt gemacht haben,

so werden Sie sehr leicht einsehen, daß diese Bedingungen dadurch aufgehoben sind. Nur 32 Thlr. 23 Gr.

1 vom 11. j^ov. 1823 bis mit 14 ?edr. 1324, als dem Tage, wo das abfällige Urthcl in dem Pro¬

zesse wegen der Güter und Waldungen uns publizirt wurde, kann ich Ihnen noch übersenden. Auch

überschicke ich Ihnen noch halbjährige Interessen von Johanni bis Weihnachten 1824 von Ihrem Ka¬

pitale der 1599 Thlr. mit 37 Thlr. 12 Gr. Hätte ich mich mit meinein Bruder Karl nicht persönlich

an den König gewendet, so hätten wir gleich damals die Güter und Waldungen abtreten müssen; in¬

dessen da Derselbe einstweilen alles Verfahren sistirtc und nach erfolgter Untersuchung bestimmt zu ent¬

scheiden versprach, welches noch nicht erfolgt ist, so sind wir bis jetzt noch im Besitz geblieben, müssen

aber Rechnung über alle Revenuen an den Fiskus ablegen, und auf jeden Fall, wenn wir auch alles

behalten werden, wir noch eine bedeutende Summe zuzahlen müssen. — Sie wünschen einen Auszug

aus den Prozeß-Akten mit dem Fiskus wegen der Güter. Recht gern würde ich einen solchen übersenden,

wenn er Nutzen für Sic haben könnte. Allein, um was wollen Sie beim König bitten? Sie sind ja

nicht Mitbesitzerin, folglich würde Er auf Ihr Memorial gar keine Rücksicht nehmen. Der König kennt

bereits die ganze Sache, und das, was zu thun gewesen, ist schon geschehen. Mit aller Hochachtung

empfiehlt sich Ihr ergebenster Schwager E. Frcih. v. Stierstem.

Gr.-Leinungen, am 12. Febr. 1825.

Der durch seine Stiefmutter der Familie bekannte damalige Referendar (spätere

Oberpräsident der Provinz Sachsen) Hartmann v. Witzlcben übernahm es bereitwilligst,

aus den schon durch den Geruch abschreckenden alten Akten sich zu informiren und eine

übersichtliche, kurze und prägnante Darstellung auszuarbeiten. Dieselbe war so lichtvoll

ausgefallen, daß, als Gustav durch Hrn. v. Witzleben's Vetter, des Königs General-

Adjutanten v. Witzlcben, dem Könige diese Darstellung hatte überreichen und den König

um Gewährung einer Audienz bitten lassen, der König die Gebrüder Karl und Gustav

v. Ebcrsteiu mit den Worten empfängt; „Nun, Ich habe eure Vorstellung bereits ge¬

lesen und beschlossen, Ihr sollt die Güter behalten! Es soll ein billiges Ab¬

kommen getroffen werden. Ich habe den Justizministcr v. Kirchcissen und den Finanz¬

minister v. Maaßen beauftragt, die Angelegenheit baldigst zu erledigen." Der König

crthcilte also die hoffnungsvolle Resolution, daß alles Verfahren gegen die Amtsinhabcr

sistirt sein solle und daß Er Sich bis nach Eingang des von dem gesamten Staats-

ministcrium erforderten Gutachten Seine definitive Entscheidung vorbehalte. Durch eine

Cabinetsordre vom 26. März 1824 wurde die Vollstreckung des harten richterlichen

Ausspruchs sistirt. Hierauf ließ Königliche Regierung zu Merseburg im Mai 1824

die Ämter abschätzen und zeigte später an, daß auf Befehl Sr. Majestät (Cabinetsordre
135
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vom 2. März 1829) zuvörderst versucht werden sollte, mit der Familie v. Eberstcin

ein Abkommen zu trcffeu, wodurch Fiskus wenigstens einen Theil der Vortheile erlange,

welche das Erkenntnis ihm zuspreche. Dies sollte nun entweder durch einen Esmou,

eine Abfindungssumme oder Abtretung von Forstflächc geschehen. Bei der Abschätzung

der Ökonomie der Güter nebst Zinsen und Jntraden durch den Kammerrath Döring

und der Forsten durch den Forstreferendar v. Dallwitz wurden aber die Amtsinhaber

nicht weiter als zur Angabe der mit den Gütern verbundenen Nutzungen zugezogen, was

die Folge hatte, daß, da sowohl die Preise der Früchte als auch des Holzes viel zu hoch

angesetzt wurden, ein zu hoher Werth herauskam. Es verzog sich die Verhandlung auch bis

zum Jahre 1830, wo bei einer persönlichen Vorladung mit Köuigl. Regierung die gegen¬

seitigen Einwendungen in Vortrag kamen; allein die Verhandlung mußte abgebrochen

werden, da inzwischen die Eislcb.-Hettstädt.-Mansfeldische Berggcwerkschaft ein günstiges

Erkenntnis gegen das Dominium der Güter erlangt hatte, nach welchem derselben aus

der kleinen Hälfte der zu den Gütern gehörigen Forsten, und zwar aus derjenigen

Hälfte, aus welcher die Inhaber bisher die Hölzer frei zu landüblichcu Preisen

verkauft hatten, die Hölzer zur Verkohluug zu schimpflich niedrigen Preisen (das

Klafter zu 5 Sgr. 7 Hz Pf., den Acker Unterholz 16 jährigen Wuchses zu 2 Thlr. nach

der Währung vom Anfange des vorigen Jahrhunderts) überlassen werden sollten. Es

stand zu befürchten, daß dies durch alle Instanzen durchgehen und den Werth der Güter

sehr herabdrücken würde; denn der Amtsforst ist der ergiebigste Theil des am Fuße des

Harzes mit hohen waldigen Bergen begrenzten Areals. Z

Diese Befürchtung ging nicht allein am Schlüsse des Jahres 1834 in Erfüllung,

sondern es weigerten sich auch die Gegner, gestützt auf diesen günstigen Ausgang des

Prozesses, den seit 1783 und 1799 erlegten erhöheten Preis für die Verkohlungshölzer

aus der anderen größeren Hälfte der Forsten (Gewcrkcngehauc genannt) zu erlegen.

Dieser Rechtsstreit, welchen die Mansfeldische Bcrgwerkskorporation gegen die Amts-

inhaber und den k. Fiskus gemeinschaftlich erhoben hatte, wurde in allen 3 Instanzen

zum Nachtheil der Verklagten entschieden, welch letztere dadurch gcnöthigt wurden, einen

großen Theil des Ertrages ihrer Waldungen gleichfalls zu dem obenerwähnten schimpflich

niedrigen Preis verabfolgen zu lassen. Die Gewerkschaft erstritt sogar einen von den

Amtsinhabern zu leistenden Schadenersatz im Betrage von 54777 Thlrn. Und dieser

Rechtsstreit, den die Amtsinhaber eigentlich nur für den k. Fiskus führten, da die

Reluitionsbefugnis demselben schon zuerkannt war, hat den v. Eberstcin über 1000 Thlr.

gekostet. Diese Summe war sonach für eine fremde Sache vergeblich verwendet, da nun

der Werth der Ämter unter den Wiedcrkaufspreis gekommen und kein Vortheil durch die
Wiedereinlösuug für den Fiskus zu ersehen war.

Nun glaubte man den Ertrag der Forsten berechnen zu können und knüpfte mit

Königlichem Disco die Unterhandlung von Neuem an, um aus der peinlichste!? Lage der

Ungewißheit zu kommen und um auch auf die Melioration und Erhaltung der Güter,

die wegen des ungewissei? Besitzes zu stocken anfing. Mehrers mit Vortheil verwenden
zu können, besonders wenn es glückte, mit den Gewerkschaften einen billigen Vergleich zu

treffen, wozu dieselben Hoffnung machten.

Unterm 17. Okt. 1835 erbaten die Amtsinhaber des Kronprinzen Friedrich Wilhelm
gnädige Verwendung und Fürsprache:

Wenn solchergestalt die Einkünfte unserer Güter, welche größtentheils ii?

Forste?? bestehen, so außerordentlich verringert worden sind, daß deren Werth kann?

noch die Wiedcrkaufssuinme übersteigen dürfte; wenn auf der andern Seite die

I) Die Eislcbcr Berggcwerkschaft hatte 1812 die Ebcrsteinischc Kupferhütte zu Leinuugen,
welche Schulden halber verkauft werden mußte, gekauft. Und da früher, als die Hütte noch im Gange
gewesen, das erforderliche Holz zum Verkohlen aus den Aintsforsten für den billigen Preis, das Malter
zu 1 Gr. l> Pf. und den Acker Unterholz zu 2 Thlr., hergegeben worden, so prätendirte die genannte
Berggcwerkschaft die Überlassung der Kohleuhölzer für denselben Preis. Als nun solches verweigert
wurde, erhob sie Klage gegen die Amtsinhaber, welche zu allein verdammt wurden, ja selbst zu einem
Schadenersatze seit dem Jahre 1813.
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Billigkeit erheischt, zu berücksichtigen, welche wesentlichen Dienste unsere Vorführen

den Herren Grafen von Rlansfeld, von denen sie die Güter erkauften, leisteten;

welche großen Opfer sie ihnen brachten; welchen beträchtlichen Verlust wir dadurch

erlitten, daß der Diskus zur sächsischen und westphälischen Regierungsperiode einen

beträchtlichen Theil unserer Horsteinkünfte widerrechtlich bezog; welche bedeutenden

Verluste wir erleiden, wenn man den jetzigen Werth des Geldes zu dem des Grund¬

eigenthums dem des f6. Jahrhunderts fast gleich stellt und der jetzt ermittelte

Werth der Güter, in welchem alle von unfern Vorfahren mit großen Rosten vor¬

genommenen Meliorationen mit einbegriffen sind, als derjenige, den sie im s6, Jahr¬

hundert hatten, angesehen wird; wenn man ferner berücksichtigt, daß Ew. König¬

lichen Hoheit gepriesener Ahnherr Friedrich der Große in dein ihm zugefallenen

Antheile der Grafschaft Rlansfeld sämtlichen Pfand- und Wiederkaufsbesitzern der

gräflichen Güter sofort das unbeschränkte Eigenthum derselben ohne einiges Äqui¬

valent verlieh; daß auch Se. Majestät, unser allergnädigster König, schon vor

Entscheidung des unglücklichen Rechtsstreites gegen die Mansfelder Bergwerks¬

korporation mittels Eabinetsordre zu befehlen geruhet, daß Fiskus bei einem zu

treffenden Abkommen mit unserer Familie sich mit einem Theile der Vortheile

begnügen solle, welche das Erkenntnis ihm zuspreche; daß jetzt bei den durch den

unglücklichen Rechtsstreit so sehr veränderten Verhältnissen uns die Gnade Ar. Majestät

wohl in ausgedehnterein Maße zu Theil werden dürfte; wenn man endlich erwägt,

daß unsere Güter mit Schulden belastet sind und daß sämtliche zahlreichen Rut¬

glieder unserer Familie in Kriegsdiensten gestanden haben, großcntheils durch Wunden

zum Dienste untauglich wurden und daß sie fast sämtlich ihre Existenz gefährdet

sehen, wenn nicht ein besonderer Akt der Gnade Sr. Majestät, unsers allergnädigsten

Königs, ihnen ihre Zukunft erleichtert; dann dürfen wir wohl hoffen, nicht un¬

bescheiden zu erscheinen, wenn wir Ew. Königliche Hoheit unterthänigst bitten,

huldreichst sich für uns dahin zu verwenden, daß uns das uneingeschränkte Eigen¬

thum unserer Güter, ohne weitere Belastung derselben und ohne von uns die Ent¬

richtung eines Äquivalentes zu verlangen, verliehen wird."

Die Antwort lautete:

„Auf Zhr Gesuch vom s7. v. Mts. eröffne Zch Zhnen, daß nach den von

des Königs Majestät erlassenen Bestimmungen die fernern Berichte über die Regu-

lirung des Verhältnisses über Morungen und Leinungen nicht von dein Staats-

ministcrio, sondern von dem Ehcf des Finanzministerii erstattet werden sollen, und

Zeh daher keine Gelegenheit haben werde, Ruch über Zhrc Anträge auszusprechen.

Berlin, den fP Nov. s325. Lrieilrick MMwlm.

Von Königlicher Regierung ging ein Reskript ü. ä. Merseburg 23. Nov. 1835

ein, nach welchem die härteste Bedingung die war, daß nach § 1 der Punktation ein

(lamm von 2000 Thlrn. alljährlich gezahlt und nach tz 2 bei einem zn treffenden Ver¬

gleiche mit der Gewerkschaft die Inhaber nicht einmal freie Hand behalten sollten, da

sie dasjenige, was sie durch Vergleich oder Prozeß über den judikatmäßigen Preis ge¬

wönnen, mit dem höchsten ?iseo zu theilcn verbunden sein sollten. Über dies sollten sie

allen weitem Ansprüchen entsagen.

Die Inhaber konnten, da die Gewerkschaft auch klagbar geworden war, um aus

dem andern Theile der Ebersteinischcn Forsten den nachhaltigen Ertrag so wohlfeil zu

bekommen, auf diese Punktation gar nicht eingehen und setzten Königl. Regierung unter

dem 15. Dez. 1835 dies auseinander, indem sie darthaten, daß, wem? sie den (lamm

von 2000 Thlrn. erlegten, sie Gefahr liefen, alljährlich bei dem erblichen Besitze der

Güter 2493 Thlr. 29 Sgr. 11 Z zusetzen zu müssen. Es müsse daher eine Über¬

schätzung oder ein Nechnungsfehler vorgefallen sein.

Königl. Regierung erwiderte 11. Januar 1836:

1) daß keineswegs der Ertragswerth der Güter überspannt sei, indem 1) der Rein¬

ertrag von Groß-Leinungcn mit Horla 877 Thlr. 25 Sgr.; 2) der von
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Morungcn mit Rötha 908 Thlr. 18 Sgl.-.; 3) der der Forsten aber 2220 Thlr.

24 Sgr. La. 4007 Thlr. 7 Sgr. gestellt sei und bei der vorscicndcn Auseinander¬

setzung von dein Resultate der bereits früher vorgenommenen Abschätzungen nicht

abgegangen werden könne;

II) die Reluitionssumme nicht auf 45 000 Thlr., sondern auf 44007 früher berechnet

worden sei und

III) die Forderung von angeblich 35 629 Thlr. 24 Sgr. 4 Pf. durch die Entscheidung

der schiedsrichterlichen Kommission für die westphälischcn Vcrwaltungsrcste rechts¬

kräftig zurückgewiesen sei.

Schließlich bemerkt sie noch, daß sie eine definitive Erklärung baldigst verlange.

Hierauf kamen unter dem 6. Febr. 1836 die Inhaber bei Königlicher Regierung

ein, daß sie bei so großer Verschiedenheit der Ansichten über den Werth der Güter nicht

im Stande wären, eine definitive Erklärung auf die hohe Forderung des Fiskus abzn-

gegen, oder auch nur um eine Revision der Abschätzung derselben nachzusuchen, bevor

sie nicht auf den Grund dieser Verschiedenheit gekommen sei.

Königliche Regierung erwiderte hierauf unter dem 13. Febr. 1836 ganz kurz, daß

sie von ihrer vorgesetzten Behörde nicht ermächtigt sei, auf eine nähere Erörterung der

bereits früher zur Information über den Werth der Güter Groß-Lcinungen und

Morungcn aufgenommenen Abschätzungen cinzugehn, zugleich aber um möglichste Be¬

schleunigung der definitiven Erklärung über das gemachte Anerbieten bitte.

Nun reichte die Familie v. Eberstein am 19. April 1836 Sr. Majestät dem

Könige ein alleruntcrthänigstes Gesuch ein, worin es heißt:

„Die genannten Güter wurden der Familie von den ehemaligen Grafen

v. Diansfeld auf Wiederkauf in Besitz gegeben; sie kamen nach dem Aussterben

der Diansfelde an das Aurhaus Sachsen, später unter westphälische Herrschaft,

jetzt gehören sie unter den Secpter Tw. Diajestät. Während Vriockrieb II. glor¬

reichen Andenkens in dem Theile der ehemals gräflich Diansfcldischcn Herrschaft,
welche an Greußen ursprünglich vererbt ward, alle von den Grafen auf IVieder¬

kauf verliehenen Güter den jeweiligen Inhabern zum freien und erblichen Besitz-

thume überließ, war dies freilich in dem an das Aurhaus Sachsen gefallenen

Theile nicht der Fall, doch wurden an die Besitzer solcher Güter weder unter säch¬

sischer noch später unter westphälischer Herrschaft je Ansprüche gemacht, und von

einer IViedereinlösung war nie die Rede, vielmehr blieben sie in ungestörtem Besitze;

wohl aber wurde die IViedereinlösung von Seiten der k. Regierung in DIerseburg,

als die Güter mit dem ehemals Diansfeld-Sächsischem Antheile zum Reiche Gw.

Diajestät kamen, gegen die vor mehreren Jahrhunderten, zu den Zeiten des dreißig¬

jährigen Krieges stipulirten nach dem damaligen geringen Grund- und großen

Geldwerthe berechnete Iviederkausssumme verlangt und ein deshalb geführter lang¬

wieriger und kostspieliger Prozeß, indem wir auf doppelte Verjährung sowohl nach

sächsischen als vorzüglich nach westphälischcn Gesetzen uns stützten, hat sich zu
unserm Nachtheile entschieden.

Der Grtrag der Güter ist übrigens durch einen andern Prozeß, welchen die

Gisleber Berggewerkschaft gegen das Dominium derselben gewonnen hat, sehr ge¬

schmälert worden, denn es hat diese Berggewerkschast auch außerdem eine im Ver¬

hältnisse des IVerthes der Güter ganz unverhältnißmäßige 5H777 Thlr. betragende

Gntschädigungs - Forderung erstritten, so daß nach Abzug dieser Forderung, der in

neuerer Zeit erhöhten Grundabgaben, der Prozeßkosten und des Verlustes, den die

Güter dadurch erlitten, daß der jährliche Holzertrag an die Bergwerkschaften zu dem

vor einigen Jahrhunderten üblichen Preise von s8 Pfennigen pro DIalter, deren

drei auf ein Alafter gehen, abgelassen werden muß, der jetzige IVerth der Güter
sehr gering ist.

Wenn nun der wahre Werth der Güter zu 5 proEont, kapitalisirt, nicht höher

als aus 80000 Thlr. angeschlagen werden kann, so bleiben, indem man von
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diesen den Hfandschilling, welchen der hohe Bisons zu gewähren hat, mit an.

H0000 Thlr. abrechnet, noch ^0 OVO Thlr., welche der 2lllerhöchsten Tcibinctsordre

voin 2. 2Därz s32s) gemäß zu theilen sein dürsten, und es würde dann für den

Allerhöchsten Bisons ein Entschädigungsanspruch von 300 Thlr. Ennon sich heraus¬

stellen, oder H proEond Zinsen von 20000 Thlr.

Dagegen hat nun aber die 2. Abtheilung des AUnisteriums des Königlichen

Hauses uns wegen erblicher Überlassung der Güter unter mehreren andern be-

schränkenden Bestimmungen auch die sehr harte Bedingung durch die königl.

Regierung in Alerseburg vorlegen lassen, jährlich einen Ennon von 2000 Thlrn.

zu zahlen, eine Summe, welche nach den Anschlägen und dein sehr geringen Hrcisc

für das Holz, die 5H777 Thlr. Entschädigungsforderung der Bcrggewerkschaften

und die von unfern Borfahren herrührende Schuldenlast ungerechnet, beinahe die

Höhe aller Einnahmen erreicht.

Wir wagen daher in unserer Bedrängnis die allerunterthänigste Bitte: uns

die Güter Groß-Leinungen und Aborungen nebst Zubehör allergnädigst, wo nicht als

freies erbliches Besitzthum verleihen, doch uns dieselben gegen eine mäßige Entschädigung

von nicht über 300 Thlr. Ennon an den höchsten Bisens zu überlassen, und dem¬

gemäß geruhen zu wollen, an die betreffenden Behörden huldreichst zu verfügen."

Nachdem nun infolge dieses Gesuchs Sc. Majestät zuvörderst Bericht erfordert

und bis zu dessen Eingang die weitere Verfügung ausgesetzt hatten, überreichte der da¬

malige Oberstl. im 26. Jnf.-Reg. Karl Frhr. v. E. dem Wirkt. Geh. Rathe v. Ducken-

borx zu Berlin am 19. Mai 1336 zur näheren Erläuterung des Gesuchs folgende

Darstellung <les »äderen KnrdrerluMnisses, >lic AuseinnnelersetLung des da rüsten Bisons

uml <ler Aunilic v. Bborstein wegen ilcr Güter Gros'S-M. «ml M. detretteml:

Nr. 79.

Die k. Gencralvcrwaltung für Domainen und Forsten im Ministerium des

Königlichen Hauses hat als Hauptbcdingung der erblichen Überlassung der genannten

Güter an die Familie v. Bborstoin die Übernahme eines jährlichen Dunons von 2000

Thalcr aufgestellt. Dieser Anforderung aber ist nach Inhalt einer Verfügung der k. Re¬

gierung zu Merseburg vom 11. Januar o. eine Ertragsbcrechnuug der beiden Güter

zum Grunde gelegt, wonach u) die Vorwerksnutzung von Dvoss-Dsiunn^en mit Dorla

auf 877 Thlr. 25 Sgr.; b) die von Nornnsssn mit DotBu zu 908 Thlr. 18 Gr.;

o) der Reinertrag der dazu gehörigen Forsten zu 2220 Thlr. 24 Sgr., also der Ertrag

im Ganzen zu 4007 Thlr. 7 Sgr. und der Werth beider Güter in runder Summe zu

100 000 Thlr. angenommen worden ist.

Wenn ich auch nicht in Abrede stellen will, daß bei strenger Annahme der für die

Abschätzung der königlichen Domainen und Forsten vorgeschriebenen Grundsätze ein

solcher Ertrag heraus gerechnet werden kann, so ist es doch andererseits ebenso gewiß,

daß der Ertrag beider Güter in der Wirklichkeit bisher niemals zu einer so hohen

Summe heraus gebracht worden ist und auch künftighin nicht heraus gebracht werden

kann; denn die Vorwcrksnutzung von Dross-DsinunAsn und Dorla hat bisher stets

nur zu 600 Thlr., die von Nornnßon und Dotlla nur zu 620 Thlr. verpachtet werden

können, weil die Pächter öfters ihre Ernte unter dem Schnee hervorholen müssen und

fast in keinem Jahre zu gehöriger und günstiger Zeit das Feld bestellen können. Beide

Vorwerke zusammen haben nach Abzug aller Lasten nach einem langjährigen Durchschnitte

aus den Wirthschaftsberechnungcn höchstens einen Reinertrag von IM Thlrn. gewährt.

Der Ertrag der Waldungen ist mit 2220 Thlr. 24 Sgr. in der That aufs

Höchste geschätzt, da von den 4301 Acker, als der ganzen Forstfläche, 379-B/t Acker mit

der Servitut belastet sind, der Mansfcldischen Berggcwerkschaft das Malter Holz zu

18 Pfennigen und den Acker Unterholz 16 jährigen Wuchses zu 2 Thlr. verabfolgen zu

lassen, und nur 506'H. Acker zur freien Benutzung übrig bleiben. Und auch hier tritt

fast jährlich der Fall ein, daß ein großer Theil des Holzes auf dein Walde stehen bleibt.
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bei den obigen 3794^ Acker der früher von der Gewerkschaft gezahlte Preis ä 7 Ggr.

anstatt des jetzigen ä 1 Vs Ggr. pro Malter veranschlagt worden, und können unmöglich

die Waldaufsichtskostcn in Abzug gebracht sein. Wollte man aber auch die ganze Forst¬

nutzung recht hoch mit 1820 Thlrn. in Ansatz bringen, so würde sich dann

der Reinertrag der Güter im Ganzen höchstens zu 3600 Thlr., der Kapital¬

werth ä S°/g zu 60000 Thlr. oder zu 4°/g zu 75000 Thlr. herausstellen.

Wird aber auch wirklich der Ertrag, wie geschehen, zu 4000 Thlr. und der

Kapitalwerth rosp. ä 5"/g zu 80 000 Thlr. oder zu 4°/g zu 100 000 Thlr. ange¬

nommen, so bleibt doch nach Abzug der Rcluitionssnmme von oa. 40 000 Thlrn.,

welche vertragsmäßig der ?isou8 im Falle der Rücknahme beider Güter bezahlen muß,

nur eine Summe von iö8p. 40 000 Thlrn. oder 60 000 Thlrn. als derjenige Thcil

des Werths beider Güter übrig, welchen die Familie v. ltlbar-swin bei einer Belastung

der Grundstücke mit einem (lanou von 2000 Thlrn., dessen Kapitalwcrth doch nach dem¬

selben Prozentsatze wie der Güterwcrth berechnet werden muß, mit einem Kapital von

40 000 Thlrn. oder r«8p. 50 000 Thlrn. erkaufen würde.

Wird nun aber berücksichtigt, daß außerdem die Grundsteuer, Fcucrsocictätsbeiträge

und andere Rcallasten entrichtet werden müssen, daß die Güter mit einer großen

Schuldenlast beladen sind, daß fast alle Gebäude gegenwärtig verfallen sind und bald

einer sehr kostspieligen Reparatur, auch Neubaues bedürfen, daß endlich die Mansfcl-

dischen Bergwerkschaftcn, denen in früherer Zeit das Holz nicht aus allen belasteten

Forstrevieren zu dem oben angegebenen geringen Preise verabreicht worden ist, deshalb

eine Entschädigung von 54 777 Thlrn. 5 Sgr. 11 Pf. erstritten haben und daß die

Befreiung von dieser Summe und allen übrigen Anforderungen der Gewerkschaft im

Wege des Vergleichs nur mit sehr großen Opfern zu erkaufen sein wird, da dieselben

bereits als Abfindung die unentgeltliche Abtretung von 2360 Acker Holz verlangt hat,

so liegt wohl am Tage, daß die Familie v. ltlberstoin, welcher nur 1941 Acker Holz

verbleiben, völlig außer Stande gesetzt sein wird, sich im Besitze der Güter zu behaupten,

wenn sie die Entrichtung eines (lauoim von 2000 Thlrn. und aller oben angegebenen

Lasten übernehmen soll, und daß derselben schon bei Übernahme eines (lauou8 von 600

bis 800 Thlrn., vorausgesetzt, daß weder Kriegslasten noch andere Unglücksfälle ein¬

treten, kaum einige hundert Thaler von dem Ertrage der Güter übrig bleiben.

Des Königs Majestät aber haben bereits in der Allerhöchsten Cabinetsordre vom

2. März 1829 die allerhöchste Absicht auszusprechen geruht, daß der Familie die Güter

unter billigen Bedingungen belassen werden sollen.

Die betheiligten Mitglieder der Familie v. Lbsi-sbein sind bereits durch den Verlust

der von ihr aufgestellten Gegcnrechnung an den k. ?iseus von 35 629 Thlrn. 24 Sgr.

4 Pf. Lui'plus-Gelder, welche mittels Erkenntnisses des Oberlandcsgcrichts zu Naumburg

der Familie zugesprochen, durch den damaligen Justizministcr Herrn v. Kirolmmsu aber

verweigert worden waren, sehr hart betroffen worden. Diese Summe nebst dem Anthcilc,

welchen Eisens an den Forderungen der Gewerkschaft bekommt, kann man wohl als

eine hinlängliche Entschädigung betrachten.

Es dürfte daher hiernach und wenn überhaupt die uns zugesicherte allerhöchste Gnade

in Erfüllung gehen soll, die Bitte wohl gerechtfertigt und nicht unbescheiden erscheinen,

der Familie v. lllberstein die Güter ohne alle Entschädigung als Eigcnthum zu über¬

lassen, oder doch den dafür zu entrichtenden (lauem ohne Vorbehalt einer Nachzahlung

für die vergangenen Jahre (wozu nicht einmal der geringste kouäs vorhanden ist) und

einer Erhöhung für den Fall, daß die Forderungen der Gewerkschaften im Wege der

richterlichen Entscheidung oder des Vergleichs noch ermäßigt werden sollten, auf höchstens

600 bis 800 Thlr. jährlich festzusetzen sein.

Berlin, den 19. Mai 1836.

Hierauf wurde am 28. Juni 36 durch Herrn v. ImcksubouA dem obengenannten

Oberstlieut. Karl v. E. mitgetheilt, daß des Königs Majestät sein Gesuch dahin cnt-
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schieden haben, daß gegen Zahlung eines jährlichen Ekunnm v> 800 Thlrn. voin 1. ckan. 36

ab der v. Marstainiselikn Fainilic die Güter Vsinung'öir und NvrnnKkn erblich über¬
lassen werden können. Die Cabinetsordre lautet:

Ich habe auf den Bericht des Thcfs der Domaiucn - Verwaltung nunmehr

entschieden, daß die von Ihrer Familie besessenen Güter Groß - Leinungen und

Biorungen in der Grafschaft Biansfeld Ihrer Familie eigenthümlich, jedoch gegen

Entrichtung eines jährlichen seit dem f. Januar d. I. zu erlegenden Tunaus von

300 Thlrn. überlassen werden sollen.

Der Thes der Domainen - Verwaltung ist von Biir beauftragt, dieser Be¬

stimmung gemäß die weiteren Verfügungen zu treffen und die Regierung zu Bkerse-

burg zu diesem Zwecke mit näherer Anweisung zu versehen.

Berlin, den 27. Juni f336. chneänrb MilKclm.

An den Vberstl. ffrcih. Msrsteiu von LürinZ.

Da von dein Fiskus seit dein Jahre 1782 der Ebcrstein'schcn Familie ein Thcil

der Nutzungen ihrer Waldungen widerrechtlich entzogen worden war, so hatten die belhei-

ligtcn Mitglieder ebcngenannter Familie an den Königl. Fiskus eine Gegenfor¬

derung, als die Forderung eines Lurplns von Holzgeldcrn — 35 629 Thlr. 24 Sgr.

4 Pf. sxel. Verzugszinsen ans der kursächs. und wcstphäl. und 20 839 Thlr. 18 Gr.

1 Pf. aus der preußischen Verwaltungsperiode herrührend — aufgestellt, waren jedoch

mit der zuerst erwähnten Forderung abgewiesen, indem solche dem Fiskus nicht in

Anrechnung gebracht werden könne.

Die Mansfcld'schen Bcrggcwerkschaften hatten nämlich aus der einen Hälfte der

Lein- und Mornnger Amts Waldungen jährlich ihre Kohlenhölzer zu erhalten und hatten

pro Malter nicht mehr als 18 Pf. und pro Acker Unterholz nur 2 Thlr. Konventions-

gcld zu bezahlen. Ob nun schon dcr sächs., westphäl. und dann preußische Fiskus

den Amtsinhabern nie mehr als ebencrwähnt hat bezahlen lassen, so hat doch die Forst¬

kasse in Eislebcn seit 1782 einen höheren Preis von den genannten Gewerkschaften

erheben lassen, sodaß jährlich ein Lurplus entstanden war. Erst 1819 kamen die Amts-

inhabcr hinter diese Beeinträchtigung, erhoben daher gegen den k. pr. Fiskus Klage und

trugen dahin an, daß Fiskus verurtheilt werde, das seit 1782 zu viel Bezogene an die

Amtsinhaber herauszugeben. In erster und zweiter Instanz ging ein günstiges Urthcil

ein und Fiskus wurde dem Antrage gemäß verurtheilt.

Infolge eines vom Justizminister erlassenen Reskripts, welches den Nichtern der

späteren Instanzen untersagte, über die preußische Negicrungspcriode hinaus in dieser

Sache zu erkennen, wurde aber die Verbindlichkeit des Fiskus auf das während der

preußischen Regierungspcriode Bezogene beschränkt. — Die Vortheile also, welche er

ans den Handlungen seiner Vorfahren beziehen konnte, eignete Fiskus sich zu; die Ver¬

pflichtungen aber zu erfüllen, die ihm ebenmäßig aus den Handlungen seiner Vorfahren

erwuchsen, lehnte er ab. Die v. Ebcrstcin konnten sich nicht davon überzeugen, daß

irgend jemand, der eine Erbschaft antritt, gesetzlich nicht auch verbunden wäre, alle Bus-

sivn, zugleich mitzuübernehmen; und das war der Fall mit ihrer durch Urthcl und Recht

ihnen zugestandenen Forderung an die früheren Besitzer.

Da Fiskus sah, daß er auf diesem Wege nicht durchkommen werde, so hob der

Justizminister auf Antrag des Finanzministcrs den Prozeß unter dem Vorwande auf, daß

diese Forderung gar nicht auf dem Wege des Prozesses erstattet werden könne, sondern

sie müsse von der Liquidations-Kommission für den preußischen Antheil an der Central-

schuld des ehemaligen Königreichs Wcstphalcn untersucht und über die Zahlungsvcrbind-

lichkcit entschieden werden. Die Hinwcisung an jene Kommission geschah aber erst, als

die präklnsivische Frist zur Anmeldung solcher Forderungen schon verstrichen war. Ohne

nun weiter auf die besonderen Umstände Rücksicht zu nehmen, wies diese Konnnission die

Amtsinhabcr mit ihrer wegen Erstattung von Holzgeldcrn zum Betrage von 20 839 Thlr.

18 Sgr. 1 Pf. angebrachten, aus der preußischen Verwaltungsperiode herrührenden

Forderung deshalb ab, weil sie zu spät angemeldet worden, auch sei aus den vorliegenden
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Akten nicht zu ersehen, weshalb solche Forderung zu denjenigen Ansprüchen gerechnet werden

könne, die in Gemäßheit der allerhöchsten Cabinctsordre v. 31. Jan. 1827 allein nur

und ausschließlich auf den preußischen Antheil an der Centralschnld des ehemaligen

Königreichs Wcstphalcn übernommen worden. Und unterm 23. Sept. 1332 setzte die

durch Allerhöchste Cabinetsordrc v. 31. Jan. 1827 angeordnete schiedsrichterliche Kom¬

mission zur Entscheidung der gegen den Wcstphälischen Centralschulden Tilgungsfonds ange¬

brachten Reklamation fest: daß die gegen die Verfügung der k. Liquidations-Kommission

v. 8. Nov. 1831 aufgestellte Rekursbeschwerde lediglich zu verwerfen sei. Nachdem

nun aber die v. Eberstein über dies illegale Verfahren bei Sr. Majestät dem Könige

Beschwerde geführt hatten, wurden ihnen die beanspruchten 20 839 Thlr. 18 Gr. 1 Pf.

in Merseburg ausgezahlt. Den Amtsinhabern erwuchs aber auf diese Weise an Kapital

und Zinsen davon demnach ein Schaden von ca. 60 000 Thlrn., denn soviel wurde

ihnen von den Erträgnissen ihrer Waldungen während der sächs. und westphäli scheu

Regierungsperiode vom illsoo inne behalten.

Im Sept. 1836 wurde die Regierung zu Merseburg von dem Königl. Haus¬

ministerium angewiesen, den Vertrag über die eigenthümliche Überlassung der Güter

Gr.-Leinungen und Morungen an die damaligen Inhaber zu entwerfen. Der 22. Sept.

1836 abgefaßte Entwurf lautet:

Nr. 80. Entwurf zu dem Wertrage zwischen dem Königt. Kislius und den

Areihcrreu :c. von Oberstem wegen eigentljüml'icher Äberlallung der Guter

Hroß-IwinnnAeu und illornnxen.

Durch die von den beiden Senaten des Königl. Obcrlandcsgcrichts zu i^aumbui^

in erster und zweiter Instanz erlassenen, demnächst in rovisorio bestätigten Erkenntnisse

cla pulzl. den 14. iMr? und den 26. Mvomdor 1821 waren die im Besitze der Güter

Groß-ll-ainunKSn und Nm-ung-sn — im üllnnstklä'schen Gebirgs-Kreise — befindlichen

Mitglieder der Familie von Lberstnin vcrurtheilt worden, die genannten Güter nebst

sämtlichen Zubehörungcn mit dem Termin Ostern 1822 dein Königl. Fiskus gegen

Zahlung einer Wiederkaufssumme von 31111 Thlrn. 2 Gr. 8 Pf. Konvcntionsgcld,

von 3000 Reichs-Thalcrn Mcliorationskosten, von 683 Gülden nebst den in sspswato

zu ermittelnden, von diesem Huanbo bis zum Jahre 1623 rückständig gebliebenen zc.

Zinsen und endlich von 750 Goldgülden, oder des Werths dieser drei letzten Posten

nach dem heutigen Zinsfuße abzutreten.

Nachdem fiskalischer Seits der Ausführung dieser richterlichen Entscheidung auf

Grund einer allerhöchsten Cabinets-Ordre vom 26. Nnr? 1824 Anstand gegeben worden

war und die durch diese letztere veranlassten Verhandlungen über die im Wege des

Vergleichs zu bewirkende eigenthümliche Überlassung der genannten Güter an die Familie

von Lboi'st.oin sich wegen eines damals entstandenen und erst neuerlich beendeten

Rechtsstreits mit den iiistnsislä'schen bergbauenden Gewerkschaften über eine auf den

Groß-üsinnuZ-.- und Norun^'schen Forsten ruhende Holzbcrechtigung bis in die neueste

Zeit verzögert hatten, so ist durch andcrweite, diesem Vertrage in beglaubter Abschrift

angehängte Allerhöchste Eadinotsorciro vom 27. Ünni 1836 der frciherrlichen Familie

von Morstkin das freie Eigenthum an den mehrerwähnten Gütern gegen einen vom

1. stanuar 1836 ab zu entrichtenden jährlichen Eanon von Achthundert Thalern über¬

lassen und die unterzeichnete Königliche Regierung zum Abschlüsse des diesfälligcn Ver¬
trags angewiesen worden.

Demzufolge ist nun auf Grund des ebenfalls in beglaubter Abschrift angehängten

Genchmignngs-Reskripts des hohen Ministcrii des Königl. Hauses, General-Verwaltung

für Domaincn und Forsten vom . . . zwischen der unterzeichneten Königlichen Regierung

in Vertretung des Königlichen iisons einerseits und nachbcnannten Mitgliedern der frei¬

herrlichen Familie von Morswin, welche sich als zeitige Besitzer der Güter Groß-

üoiuunAön und UorunA'ön nebst Zubehörungcn legitimirt haben, als: 1, zc. zc. andrer¬

seits der nachstehende Übereignungs- und Rclutions-Vertrag geschlossen worden.
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Z 1. Der Königl. Fiskus leistet auf die durch die rechtskräftigen Erkenntnisse äs
1>iM> den 14, Nürs und 26. idiov. 1821 von ihm erworbenen Rechte an den im
Nnnstsläischen Gebirgskreisc des NsissbuiAsv Regierungsbezirks belegenen Gütern
(Zw088-I^inunZ'siiund illoi'nno'sn nebst den Ortschaften Köllig, und Horln und sonstigen
Zubchörungenhierdurchfür ewige Zeiten auf das rechtsverbindlichste Verzicht und räumt
den obengenanntenHerrn Reluenten unter Aufhebung des bisherigen Lehnverbands das
freie Eigenthun?an den genannten Gütern eil?.

8 2. Die obengenanntenHerren Reluenten übernehmendagegen für sich und Ihre
Besitznachfolgereinen auf den Gesamt-Jnbcgriff der gedachten Güter zu radizircnden
jährlichen Enno?? von „Achthundert Thalern" nach dein Münzfuße von? 30. 8sptbv.
1821, welchen Sie in halbjährlichen Raten von Vierhundert Thalern am 1. äanunr
und an? 1. ckuli eines jeden Jahres pi'gsuumsi-gmcko, also zuerst am 1. -lanug,?- 1836,
an die Königl. Regierungs-Hauptkassezu lllsrssburA oder an diejenigeKönigl. Kasse,
an welche Sie dainit gewiesen werden möchten, auf eigene Gefahr und Kosten einzuzahlen
versprechen.

Z 3. Die Herrn Reluenten willigen nicht allein hiermit ausdrücklich in die
hypothekarische Eintragung des in Z 2 stipulirten Canons auf den in 8 l beschriebenen
Güter-Komplex, soudern verpflichten sich auch bei Strafe der Nullität des gegenwärtigen
Vertrags, dein Königl. llsens für diesen Canon die Priorität vor allen denjenigenauf
den? fraglichen Güter-Komplexe oder auf einen? oder dein andern Theile desselben
haftenden Schuld- und Hypotheken-Forderungen zu gewähren, welche nicht mit aus¬
drückliche?!? lehnsherrlichenKonsense versehen sind.

Z 4. Die Herren Reluenten leisten außerdem auf alle und jede aus de»? Besitze
der Güter Gr.-KsinnnAsn und Uoi-unZen nebst Zubehörungen herrührende oder auf
die bisherige Administration der dazu gehörigen Forstel? bezügliche Forderung gegen den
Königl. llseus hiermit ausdrücklich und feierlichst Verzicht.

§ 5. Sämtliche durch den Abschluß und die Vollziehungdes gegenwärtigenVer¬
trags (mit Inbegriff des gesetzlichenStempels), sowie durch die hypothekarische Ein¬
tragung des in A 2 stipulirten Canons erwachsenden Kosten werden von den Herren
Reluenten allein getragen.

Z 6. Beide Theile genehmigen dei? vorstehenden Vertrag in allen seinen Punkten,
entsagen allen dagegen zu machenden Einwendungen und haben denselben in zwei gleich¬
lautenden Exemplaren, und zwar die Königl. Regierung unter Vordrückung ihres größeren
Jnsiegels, die Herren Reluenten aber gerichtlich vollzogen.

Nun kehre ich wieder zu den? Gange der Ereignisse zurück, die sich ii? chronolo¬
gischer Ordnung ereignet.

Christian Ludwig von Eberstein,
Stammvater der Eberstein-NeuhäuserLinie,

kaufte zum halben freien Theile das Backhaus zu Groß-Leinungen (s. S. 124), ver¬
kaufte 13. Januar 1696 die Neue Ankenbergs-Mühle bei Groß-Leinungen an
Christoph Wurtzbach, versicherte seiner SchwiegertochterMaximiliane geb. v. Büring,
ihre eingebrachten 1000 Thaler Heirathsgut auf die Erbzinsmühle zu Horla, baute
1710 den Kirchcnstuhl und das Erbbegräbnis zu Rötha'), wohin Neuhaus cin-
gepfarrt ist, und starb an? 24. Oktober 1717 auf Neuhans.

1) Bei Gelegenheit der Konfirmation in der Kirche zu Rötha ereignete cS sich am Palmsonntage
?834, daß die nm den Altar herumstehenden Kinder in das darunter befindliche Erbbegräbnis einbrachen.
Über diesen Vorfall berichtet mein 188S auf Buhla verstorbener Vetter Ernst in einem Briefe Folgendes:

Im Jahre 1834 war ich in der Kirche zu Rötha, als die Konfirmanden vor dem Altare ein¬
brachen; glücklicherweise nahm kein Kind Schaden, da das darunter befindliche Erbbegräbnis nicht ge¬
wölbt, sondern nur mit Holz bedeckt und dann mit Estrich übergössen war (nur ein Kind behielt infolge
des Schrecks lebenslang blasse Lippen). Die Konfirmation wurde ausgesetzt, Lichter angezündet und mit
dem Pastor und Ortsvorstcher stieg ich hinab, fand drei kupferne Sarge und einen von Holz, der durch
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Nr. 81. Im ältesten Wotsta'schen Kirchenbuchs welches mit dem Jahre 1K52

beginnt, beißt es:

1) im Register der Begrabenen, Seite 320 Nr. 3 Jahrgang 1717, wörtlich:

„Den 24- Vktober, war Dom. 22 p. Nr., abends um 7 Uhr ist der hoch-

wohlgeborne Herr, Herr Christian Ludwig von Oberstem, Sr. Aönigl. Majestät in

Polen und Aursürstl. Durch l. zu wachsen, wie auch seiner hochsürstl. Durchl. zu

Anhalt-Bernburg hochbestallter respectivc Gberausseher, Gberberghauptinann, O brist-

wacht- und Gbcrforstineister aus Gchofen, Ncuhaus und Paßbruch Erb- und Gerichts-

hcrr, wie auch Inhaber der gräflichen Amter Leinungen und Worringen, als er

vorher seine Leute und Hofstaat früh morgens beweglich zur wahren Buße und

Besserung ihres Lebens vermahnet und darauf mit ihnen das heil. Abendmahl

nach erlangter christlicher Absolution empfangen, gegen das Ende der Mittags-

mahlzeit von der Eolica am Tisch überfallen, welche sich bald in einen heftigen

Echlagfluß verwandelt, in seinem Erlöser Jesu Thristo sanft und selig ohne Ach

und Wehe eingeschlafen unter vielen Thränen und Gebet der Anwesenden, und

den s6. Februar (7(8 mit christadligen Eeremonien in die hiesige Airche beigesetzt

worden in Gegenwart der hiesigen Amtsunterthancn und vieler fremder Herrschaften,

seines Alters 66 I. (( Monat."

2) im Register der Getauften, Seite III Nr. 17 Jahrgang 1087, wörtlich:

„Den 30. November hat der Herr Rittmeistervon Ebcrstein einen öohn

mit Namen Carolus taufen lassen aus den: Neuen Hause. Seine Pathcn sind

gewesen:
U der kserr Graf Stollbergk; 2. der Lieutenant von Spiegel nebst andern 2 von Adel. z. die
Frau von Werthern; q. die Domfrau; 5. des Domherrn I. Tochter von Tberstein; S. Frau
Bnrgsdorfin.

Die andern sind alle abwesend gewesen."

Borstehende zwei Auszüge sind aus dem hiesigen ältesten Kirchcnbnche wortgetreu

gemacht und ganz genau mit der Originalschrift übereinstimmend, was mit bcigedrucktem

Kirchcnsiegel und Namensunterschrift ordnungsmäßig attcstirt wird, mit dem Bemerken,

daß vor amtlichem Gebrauche dieser Atteste der gesetzliche Stempel zu denselben gefügt

werden müßte. Rötha, den 14. Dezember 1864.

(D. 8.) Melme, Pfarrer.

Christian Ludwig v. Eberstcin hinterließ zu seinen gesetzlichen Erben außer der

Witwe eine Tochter: Magdalena Elisabeth, und sieben Söhne: Ernst Friedrich,

Wolf Dietrich, Karl, Anton Gottlob, Ernst Rudolf, Christian und Wilhelm. Diese

verglichen sich in 2 Rezessen bezw. Vergleichen ä. ä. Ncuhaus 13. Juli 1718 und ll. <1.

Ncuhaus 19. Juli 1721, konfirm. 22. Jan. 1722 dahin, daß sie sich in die von ihrem

Vater hinterlassenen Güter theilten und nur die Kupferhütte und das Bergwerk zu

Lcinungcn und Morungen als ein Kommunwerk behielten.

Die Söhne brachten die Ämter Lcinungen und Morungen mit 48 000 Mfl.

(13 000 Species-Thalern und 13 000 Goldguldcn) in einen Anschlag, ungeachtet durch

die Urtheile v. 21. Febr. und 2. Sept. 1711 und 27. Aug. 1712 auf Abtretung der¬

selben gegen 21 000 Specics-Thaler erkannt war.

den Dcckcneinsturz zerbrochen war. Ich ließ die Kirche absperren, schrieb einigen Maurermeistern und
beauftragte den Schulzen Einecke mit Zustimmung des Kirchcnvorstandcs, das Begräbnis mit Steinen
zumauern zu lassen. Es geschah auf Kosten der Kirche. Nach einiger Zeit erfahre ich, daß in Harz-
gcrode altes Kupfer verkauft sei an einen Juden; mein Verdacht wuchs, ich ging mit Arbeitern nach
der Kirche, ließ auf meine Kosten und Gefahr die Gewölbe ausreißen, und waS fanden ivir? Keinen
Sarg mehr, nur ein Häufchen Knochen und Kupferhammcrschlag. Ich machte Anzeige bei Gericht, die
Untersuchung ergab leider nicht den nöthigen Anhalt, um gegen die in Verdacht Stehenden einschreiten
zu können. Zur selbigen Zeit wurde auch im Schlosse Mansfcld das Grabgewölbe beraubt. Deinem
sel. Vater brachte ich damals einige Stücke Kupfer, eine Tüte mit Kupfcrschlag und einige Zähne.

l) Christian Ludwig wurde 1674 herzogt, braunschw.-lüncb. Rittmeister, 1686 kurs. Kricgs-
kommissar, 1682 kurs. Oberstw. der Ritterpserdc, 16gg siustl. anhalt Obcr-Bcrghauptm. u 1716 fürstl.
auhalt-bernb. Ober-Aufseher des Fürstenthums Harzgerodc uud Ober-Forstmeister.
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Der 1718 gefertigte Allschlag über die Ämter Leinuiigen und Morungen enthält

folgende Pertinenzien:

Gebäude, Scheunen, Ställe und Schüttböden zu Leinungen, Morungen und Horla,

18^/z Hnfe 10^2 Acker ritterfreies Land zu L. (4 H. ^ A,), M. (7'/z H.) und H.

(7 H. 10 A.),

134 Acker Wiesen zu M. (27) u. H. (107),

°/s Acker Grabeland am Horlaischen Vormerke,

sehr große Grase-, Küchen- und Baumgärten zu L.,

einen Garten zu M.,

2 Teiche (zu M. u. H.),

2 Schäfereien (zu M. u. H,),

2 Erbzinsinühlen (zli Horla sgab 17 Mfl. 3 gr., 10 Scheffel Roggen u. 10 Scheffel

Gerste) u. Drebsdorf sgab 22 Mfl. 18 gr.)),

das halbe Backhaus zu L.,

das Brauhaus zu L. und die Braugerechtigkeit, die in den Ämtern L. u. M. befind!.

5 Schenken und 4 Dörfer mit Bier zu verlegen,

4301 Acker Holz,

hohe und niedere Jagden,

die Amts- (obere und niedere) Gerichtsbarkeit,

178 Tage Pfcrdefrohndienst zu L. (91), M. (19) u. H. (08),

die Handfrohndienste zu L. (müssen ungemessen nach M. fröhnen),

200 Tage Hausgenossendienste zu L.,

150 Tage Hintcrsättler- und Hansgenossendienste zu M. (05) u. H. (85),

die Baudienste in beiden Ämtern,

239 Mfl. 11 Gr. — Pf. Dienstgeld zu L. (100 fl. 5 gr.), M. (27 fl.), R. (71 fl.

9 gr.) u. H. (40 fl. 18 gr.),

0 „ Wiesenzins zu L. (13 gr.), M. (11 gr. 0 Pf.), R. (0 fl.

13 gr.), H. (3 fl. 15 gr.) u. Haynrode (9 gr.),

!> „ Hufen-, Schnitter- und Pfingstkuh-Geld zu R. (5 fl. 5 Pf.)

u. H (3 fl. 11 gr. 4 Pf.),

8 „ Erbzinsen zu L. u. Haynrode (14 gr. 6 Pf.) und M. (1 gr.

2 Pf-),

0 „ Ein- und Abzugsgeld von wenigstens 5 Personen (2 zu L.,

1 zu M., 1 zu R., 1 zu H.) ü 10 gr. 0 Pf.,

9 „ Lehngeld zu L. (25 fl.), M. (10 fl.), R. (19 fl.) und H.

(13 fl. 13 gr. 9 Pf.),

— „ Siegelgcld von 26 Briefen (7 zu L., 5 zu M., 9 zu R. u.

5 zu H.) ü 3 gr,

0 „ Strafgelder im Durchschnitt zu L. (25 fl.), M. (6 fl. 5 gr.),

R. (12 fl. 10 gr. 6 Pf.P u. H. (6 fl. 5 gr.),
— „ Caviller-Geld in beiden Amtern,

- „ Michaelis-Bote zu L. (7 fl.), R. (3 fl. 3 gr.) und H. (3 fl.

1 gr.),

0 „ Schutzgeld und Pfannenzins zu L.,

0 „ Teichzinsen von der Gemeinde zu H.,

- „ Ritzschart, wenn verehelichte und alte Leute in L. sterben (von

ca.. 12 Personen ü, 2 gr. — 1 fl. 3 gr.) und von den Hoch¬

zeiten zu L. (ea. 4 ü 2 gr. — 8 gr.),

410 Mfl. 9 Gr. 8 Pf.

die neuen Tischtücher von Sterbefällen wenigstens 5 zn L. (2), M. (1), R. (1) u.

H- (1),

iL/» Stein ausgeschmolzenen Talg von den 3 Fleischern zu L.,

11 Stück Salz zu L. (7), R. (2) u. H. (2),

11

8

2

67

3

49

9

13

1

1

19

11

15

10

13

15

20

10
10
tl
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18 Paar Erntehandschuhe, 2 gar gemachte Hundefellc und 1 Noßschweif vom Caviller,
268 Scheffel 1 Viertel 14/z Mctzcn Roggen zu L.,
1049 „ 2 „ 3 „ Hafer zu L. (416 S. 3 V. 1 M,), Haynrode

(6 S.), zu M. vom Laßlande (15 S. 2 V.), zu R. vom Erblandc (235 S.), zu
R. vom Laßlandc (116 S. 1 M.), zu H. (176 S. 1 V. 1 M.) und vom Wippraischen
Haidelande (84 S.),

11 Schock 10 Stück Eier zu L.,
14 Gänse zu L. (2), M. (11) und H. (1),
150 Fastnachtshühner zu L. (67), R. (55) u. H. (28),
223Vs Michaelishühner zu L. (1), M. (141), R. (54V^) und H. (28V4).

Nr. 32. geständiger Anschlag der Amter Leinungen nnd Mornngen samt allen
gertinenzien.

Leinungen.
1. Die Wohngebäude zu Groß-Leinungen samt Scheunen,

Ställen und Schüttböden
4. Die zu Leinungen gehörigen 4 Hufen V2 Acker ritterfreies

Land ü 250 fl
10. Sämtl. Grase-, Küchen- und Baum-Gärten zu L. . . .
12. Pferde-Frohndienste zu L., 91 Tage ü 10 Gr. 6 Pf.

thuet 45 fl. 10 Gr. 6 Pf
16. 206 Tage HauSgenosscn-Dienste zu L. ü 1 Gr. 6 Pf.,

thut 14 fl. 15 Gr
22. Die Braugerechtigkeit zu L. uud Verlag von 5 Schenken

auf 4 Dörfern im Amte, incl. freies Brau- und Darr¬
holz, so jährl. wohl auf 250 fl. zu nutzen ....

23. Das Dienstgeld zu L., 100 fl. 5 Gr
27. Der Wiesenzins zu L., 13 Gr
31. Der Wiesenzins zu Hainrode 9 Gr
36. Die Erbzinsen zu L. u. Hainrode, jährl. 14 Gr. 6 Pf. .
40. Neue Tischtücher zu L., wenn ein Mann stirbt, ü 1 fl.

3 Gr., thut von 2 Pers. 2 fl. 6 Gr
45. Lehngeld zu L. 25 fl
49. Siegelgeld zu L., von 7 Briefen ä. 3 Gr., thut 1 fl.
53. I V'. Stein ausgeschmolzenen Talg von 3 Fleischern, ä 2 fl.,

thut 3 fl
54. Strafgelder zu L., 25 fl
61. 1 Roßschweif vom Caviller, 2 Gr
62. 7 Stücken Salz zu L., ü 14 Gr., thut 4 fl. 14 Gr.
67. Michaelis-Bote zu L. 7 fl
71. Schutzgeld, Michael Kirchner zu L., 10 Gr. 6 Pf. . .
72. Pfannenzins vom Kirchvater zu L. 1 fl
73. 268 Sch. 1 Vtl. 14/2 M. Roggen zu L., ü 10 Gr. 6 Pf.,

thut 134 fl. 4 Gr. 7 Pf
76. 416 Sch. 3 V. 1 M. Hafer zu L., ü 5 Gr., thut 99 fl.

5 Gr. 4 Pf
77. 6 Sch. Hafer von Christian Lorbeeren zu Hainrode, ü, 5 Gr.

thut 1 fl. 9 Gr
83. 11 Schock 10 Stück Eier zu L., n 5 Gr., thut 2 fl.

13 Gr. 10 Pf
84. Zwei Gänse bei Georg Fügners zu L., ü 8 Gr., thut 12 Gr.
87. 67 Fastnachtshühner zu L., ü 3 Gr., thut 9 fl. 12 Gr.
90. 1 Michaelishuhn zu L. u. 4 Michaelishühner zu Hainrode,

ä 2 Gr., thut 10 Gr

1000 fl. — Gr. —
Pf

1008
7 ^ —1000 „ — „ —

810(910?fl. -

294 fl. 5 Gr.

5500 „ „
2005 „10 „ „

13 „ — „ —
8 „ 10 „ 6

13 „ 10 „ 6

45 „ 15 „
500

// /,
20

//
„

60 // //
500 „ „

1 „18 „ 1 „
93 „ — „ — „

140 „ — „ —
10 „ — „ — „
20 „ — „ —

2684 „ 4 „ 7 „

1985 „ — „ — „

29 „10 „ 6 „

50 „ 5 „
12 „ — „ — „

191 „ 6 „ —

9 „ 10 „ 6
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94. Ritzschart, wenn verehelichte nnd alte Lente in Gr.-L.
sterben, von jedem 2 Gr., thut ohngefähr von 12 Pers.
1 fl. 3 Gr 22 fl. 18 Gr. — Pf.

95. Ritzschart von 4 Hochzeiten zu L. 2 Gr., thut 8 Gr. . 8 „ — „ — „

O. Rötha.
25. Dienstgeld zu R. 71 fl. 9 Gr 1429 „ — „ — „
29. Wicsenzins zu R. 6 fl. 13 Gr 133 „ — „ — „
32. Hufengeld zu R. 20 Gr. 5 Pf 20 „ — „ — „
34. Schnittergeld zu R. 1 fl. 1 Gr 21 „ — „ — „
41. Neue Tischtücher zu R. 1 fl. 3 Gr 22 „ 18 „ 4 „
47. Lehngeld zu R. 19 fl . 308(380?) fl. — „
51. Siegelgcld zu R. von 9 Briefen, ü 3 Gr., thut 1. fl. 6 Gr. 25 fl. — Gr. — „
56. Strafgelder zu R. 12 fl. 10 Gr. 6 Pf 250 „ — „ — „
63. 2 Stück Salz ü 14 Gr., zu N., thut 1 fl. 7 Gr. . . 27 „ — „ — „
65. Pfingstkuhgeld zu R. 3 fl gg ^ ^ ^
68. Michaelisbote zu R. 3 fl. 3 Gr 63 „ — » ^ „
79. 235 Sch. Hafer vom Erblandc zu R., ü 5 Gr., thut

55 fl. 20 Gr 1120 „ — „
80. 116 Sch. 1 M. Hafer vom Laßlande zu R., ü 5 Gr.

thut 27 fl. 13 Gr. 7 Pf 553 „ — „ — „
82. 84 Sch. Hafer vom Wippraischcn Haidelande, ü 5 Gr.,

thut 20 fl 40V ^ ^ ^ ^
83. 55 Fastnachtshühner zu R., ü 3 Gr., thut 7 fl. 18 Gr. 157 „ 8 „ — „
92. 54^4 Michaelish. zu R., a, 2 Gr., thut 5 fl. 3 Gr. 6 Pf. 103 „ — „ — „
96. Die halbe Nutzung des Backhauses zu Leinungen, ü 50 fl. 1000 „ — „ — „

L!. Morungen.
2. Die Wohngebäude zu M. samt Scheunen, Ställen und

Schüttböden 1200 „ ^ — „
5. Die zu M. gehörigen 7 V- Hufen ritterfreies Land ü 550 fl. 4125 „ — „ — „
7. Die zu M. gehör. 27 Acker Grummtwicsen ü 35 fl. . 945 „ — „ — „

11. Garten zu M 90 „
13. Pferde-Frohndienste zu M., ü 19 Tage ü 10 Gr. 6 Pf.,

thut 9 fl. 10 Gr. 6 Pf 190 „ — „ —
15. Handfrohndienste zu L., so ungcmesscn alles nach M.

frohnen inuß 2gg
17. 65 Tage Hintersattler und Hausgenossen-Dienste zu M.,

ü 1 Gr. 6 Pf., thut 4 fl. 13 Gr. 6 Pf 93 ^ ^ ^
20. Die Schäferei zu M. ü 25 fl 500 „ — „ — „
24. Dienstgeld zu M. ü 27 fl 540 — „ — „
28. Wiesenzins zu M. ü 11 Gr. 6 Pf 11 „ — „ — „
37. Erbzinscn zu M. 1 Gr. 2 Pf 1 „ — „ „
42. Neue Tischtücher zu M. 1 fl. 3 Gr 22 „ 18 „ 4 „
46. Lehngeld zu M. 10 fl 200 „ — „ — „
50. Siegelgcld zu M. von 5 Briefen ü 3 Gr., thut 15 Gr. 15 „ — „ — „
55. Strafgelder zu M. 6. fl. 5 Gr 125 „ — „ — „
78. 15 Sch. 2 V. Hafer vom Laßlande zu M., ü 5 Gr.,

thut 5 fl. 14 Gr. 6 Pf 73 „ 15 „ — „
85. 11 Gänse zu M. ü 6 Gr., thut 13 fl. 3 Gr. ... 63 „ — „ — „
91. 141 Michaelishühner zu M., ü 2 Gr., thut 13 fl. 9 Gr. 268 „ 10 „ 6 „

100. Der Morungische Teich 216 „ — „ — „
L. Horla.

3. Die Gebäude zu H. samt Scheunen nnd Schüttboden auf
dein Vorwerke 500 „ — „ — „
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6. Die zu H. gehörigen 7 Hufen 10 Acker ritterfreies Land
ü 300 fl 2193 fl. 15 Gr. 9 Pf.

8. Die zu H. gehörigen 107 Acker Wiesen ü 25 fl. . . 2675 „ — „ — „
9. °/jj Acker Grabeland am HorlaischcnVorwerke ... 9 „ — „ — „

14. Pferde-Frohndienstc zu H. 68 Tage ü 10 Gr. 6 Pf.,
thut 34 fl 680 „ — „ — „

13. 85 Tage Hintersattler und Hausgenossendienste zu H. 6 fl.
1 Gr. 6 Pf 121 „ — „ — „

21. Die Schäferei zu H. 30 fl 600 „ ^ „ — „
26. Dienstgeld zu H. 40 fl. 18 Gr 813 „ — „
30. Wiesenzinszu H. 3 fl. 15 Gr 74 „ 10 „ — „
33. Das Hufengeld zu H. 9 Gr. 2 Pf 9 „ — „ — „
35. Das Schnittergeld zu H. 8 Gr 8 „ — „ — „
43. Neue Tischtücher zu H. 1 fl. 3 Gr 22 „ 18 „ 4 „
48. Lchngeld zu H. 13 fl. 13 Gr. 9. Pf 273 „ — „ — „
52. Siegelgeld zu H., von 5 Briefen ü 3 Gr., 15 Gr. . . 15 „ — „ — „
57. Strafgelder zu H. 6 fl. 5 Gr 125 „ — „ — „
60. 2 Paar gar gemachte Hunoefelle vom Cnviller, ü 6 Gr.,

thut 12 Gr 11 „ 9 „ — „
64. 2 Stück Salz, ü 14 Gr. zu H., thut 1 fl. 7 Gr. . . 27 „ — „ — „
69. Pfingstkuhgeld zu H. 2 fl. 15 Gr. 2 Pf 55 „ „
66. Michaelisbotezu H. 3 fl. 1 Gr 61 „ — „ — „
70. Teichzinsen die Gemeinde zu H. 10 Gr. 6 Pf. ... 10 „ — „ — „
74. 10 Sch. Roggen aus der Mühle zu Horla, wovon 8 Sch.

nach Neuhaus gegeben werden, ü 10 Gr. 6 Pf., thut 5 fl. 100 „ — „ — „
75. 10 Sch. Gerste aus der Horlaischen Mühle, wovon 8 Sch.

nach Neuhaus gegeben werden, ü 8 Gr., thnt 3 fl.
17 Gr. . . ^ 76 „ l0 „ — „

31. 176 Sch. 1 V. 1 M. Hafer zu H., ü 5 Gr., thut 42 fl. 840 „ — „ - „
86. 1 Gans zu H., bei Hans Kaspar Sauerzapfen, 6 Gr. . 6 „ — „ — ,,
89. 28 Fastnachtshühnerzu H., ü 3 Gr., thut 4 fl. . . . 80 „ — „ — „
93. 28^4 Michaelishühner zu H., ü 2 Gr., thut 2 fl. 14 Gr.

6 Pf 53 „ 14 „ 1 „
99. Der Horlaische Teich 200 „ — „ — „

Amt.
19. Baudienstc, Vs nach Morungen, V2 nach Horla . . . 100 „ — „ — „
38. Erbzinsen aus der Mühle zu Drebsdorf 22 fl. 18 Gr. 456 „ 10 „ — ,,
39. Erbzinsen aus der Mühle zu Horla 17 fl. 3 Gr. . . 343 „ 5 „ 6 „
44. Ein- u. Abzugsgeld im ganzen Amte (davon Vs Au M.)

2 fl. 10 Gr. 6 Pf 50 „ — „ - „
58. Eavillsrgeld im ganzen Zlinte (davon Vz nach Morungen)

9 fl. 3 Gr 183 „ — „ — „
59. 18 Paar Erntehandschuh vom Caviller ü 1 Gr. 7^2 Pf-/

thut 1 fl. 8 Gr. 3 Pf 28 „ — „ - „
97. Hohe und niedere Jagd ü 40 fl 300 „ — „ — „
98. Brennholz sxel. dessen, was zu dem Brauen erfordert

wird, weil das Brauwesen für voll angeschlagen worden
(davon anderthalb Viertel zu M.) 800 „ ^ „ — „

101. Die Holznutzungsowohl wegen der Groß-Lcinungischen
Hütte als auch wegen der EislebischenGewerken, jedes
Malter ü 18 Pf. und jeder Acker ü 2 fl. 6 Gr., auch was
für verkauftes Nutzholz berechnet wird 5000 „ — „ — „

Lumina 50085 fl. — Gr. —Pf.



Von bevorstehenden 50035 fl. gehen wieder ab:

1. Für ein Ritterpferd im ganzen Amte 50 fl 1000 fl.

2. Pflügst- u. Michaelsbote vom Schloß-Hopfenbcrge zu Leinungen, der

Gemeinde daselbst 10 Gr. 6 Pf 10 „

3. Erbzins der Kirche zu Leinnngen von diesem Hopsberge 3 Gr. ... 3 „

4. Dem Geistlichen zu Stolberg 19 fl. 6 Gr 386 „

5. Der Gemeinde zu Leinungen wegen des Vergleichs 16 fl 320 „

6. Der Gemeinde Morungen deshalb 2 fl. 6 Gr 46 „

7. Der Gemeinde Rötha dgl. 10 fl. 14 Gr 213 „

8. Der Gemeinde Horla dgl. 5 fl. 7 Gr 1l)7 „

8uwmn 2085 fl.

Diese von 50 085 fl. abgezogen, verbleiben 43 000 fl.

Hiervon gehen ferner ab:

9. Für 12 Michaelishühner ü 2 Gr. und 12 Fastnachtshühncr ü, 3 Gr. nach

Neuhaus assignirt 58 fl.

10. Erbzins aus Wurzbachs Mühle bei Drebsdorf 22 fl. 18 Gr., nach Neu¬

haus assignirt 457 „

11. An Erbzins aus der Horlaischen Mühle, so nach Ncuhaus assignirt 17 fl.

3 Gr 343 „

12. 8 Sch. Roggen ü. 10 Gr. 6 Pf., thut 4 fl., so nach Neuhaus aus dieser

Mühle assignirt 80 „

13. 8 Sch. Gerste aus solcher Mühle ü 8 Gr., thut 3 fl. 1 Gr., nach Neu¬

haus assignirt 60 „

8n. 998 fl.

, Solchem nach bleiben übrig 47 002 fl., welche in brüderliche Theilung kommen.

Im Ganzen kamen 1718 in die brüderl. Theilung 3000 fl. von Neuhnus,

24 857 fl. von dem Harras'schen Gute zu GeHofen (das Trebraische Rittergut da¬

selbst und der Überrest von Neuhans blieben von der Theilung ausgeschlossen), 47 002 fl.

von Lein- und Morungen, 152 fl. Wallhäuser Zinsen, 99 fl. Nennung. Zinsen

und 182 fl. Rieth-Nordhüuscr Zinsen, zusammen 75 292 fl., die, in 7 gleiche Theile

gethcilt, 10 756 fl. für jeden Sohn ergaben.

Bei der brüderl. Theilung erhielt nun lt. Erbvergleiche v. 13. Juli 1718 und

19. Juli 1721:

Der Kammcrherr Ernst Friedrich das Amt Leinungen nebst dem Dorfe

Rötha, mußte aber die Erbportion seines Bruders Wilhelm mit übernehmen, weshalb

er diesen: bis zur Wiedcreinlösung a. a. Rötha überließ und zur Erfüllung von

Wilhelm's Erbtheil noch 3533 Gulden zu zahlen übernahm.

Der Jägermeister Christian erhielt das Amt Morungen und sein Bruder Karl

das Vorwerk Horla.

Der Berghauptmann Anton Gottlob, welchem in der Losung das Harrnsische

Gut zu Gehofcn zufiel, mußte die Erbportion des Hauptmann Wolf Dietrich mit über¬

nehmen, auch dem Ober-Stallmeister Ernst Rudolf 3345 Gulden hcrauszahlen. Letzterer

hatte außerdem 3000 Gulden von Neuhaus (welches ihm nach dem Tode seiner Mutter

eingeräumt werden sollte) und u. a. auch 3978 Gulden von dem Kammerherrn zu

fordern.

Bei dieser Erbtheilnng wurden aber die wiederkäust. Ämter Lein- und Morungen

nicht mit 25 000 (wie am 8. Sept. 1669 geschehen), sondern mit 48 000 Mfl. in

einen Anschlag gebracht. Es kamen also hiervon ans des Domherrn Anton Albrecht

gewesenen Antheil (nach dem Verhältnis von 119: 131) 22 848 Mfl. und mithin

10 948 Mfl. mehr, als die Summe betrug, für welche Anton Albr. seinen Antheil

wieder einzulösen berechtigt war. Deshalb wurden die beiden Brüder (Ernst und

Christian), denen die Ämter L. nnd M. zugefallen waren, für den Fall der Wieder-
14
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cinlösung durch Anton Albrecht's Nachkommendadrtrch sicher gestellt, daß die übrigen
5 Brüder 10 000 Mfl. (jeder 2000 Mfl, oder 1750 Thlr.) auf die ihnen zugefallenen
Güter hypothekarisch als Sicherungs- oder Jndemnisations-Kapital eintragen ließen
lt. Rezeß ä. cl. Nenhaus 8. Juli 1718 Ü- Es übernahm nun Wolf Dietrich 2000 fl.
auf GeHofen, Karl 2000 fl. auf Horla, Anton Gottlob 2000 fl. auf GeHofen,
Rudolf, der einen Theil seiner Erbportion mit 3345 fl. auf GeHofen angewiesen
erhalten hatte, ebenfalls 2000 fl. auf GeHofen, endlich Wilhelm 2000 fl. auf
Rötha.

Auf Grund der Erbvergleiche v. 1718 und 1721 stifteten Christian Lndwig's v. E.
7 Söhne für den Mannesstammder Neuhäuser Linie einen Lehnstamm im Gesamtbeträge
von 42 000 Mfl. — 36 750 Thlr. Konventionsmünze in der Art, daß ein jeder von ihnen
von seiner ihm zugefallenen Erbportion, bestehe diese in Gütern oder Hypotheken, den übrigen
zu Gunsten die Summe von 6000 Mfl. - 5250 Thlr. unverschuldet lassen sollte. Dem¬
gemäß versicherte 1) der Graf Ernst Friedr. v. E. seinen Lehnstamm durch Über¬
nahme desselben auf das ihm durch das Los zugefalleneSchloß und Vorwerk Groß-
Leinungen; 2) Wolf Dietrich v. E. durch seine Hypothek, für welche ihm Anton Gottlob
mit dem ihm zugefallenen Harras'schen Gute zu GeHofen haftete; 3) Karl Frhr. v. E.
mit Horla; 4) Anton Gottlob mit seinem Harras'schen Gute zu Gchofen; 5) Rudolf
zuerst (lt. Erbvergl. v. 1721) mit Neuhaus, das er mit der Bedingung an Anton
Gottlob cedirte, daß dieser den Lehnstamm als Hypothek übernahm; da aber Anton
Gottlob 1729 Neuhaus an den Fürsten Viktor Friedrich von Anhalt verkaufte, so über¬
nahm er von da an diesen Lehnstamm auch auf sein Harras'sches Gut zu GeHofen;
6) Christian versicherte seinen Lehnstamm mit Worringen und 7) Wilhelm mit Rötha.
Auf Gehofeu hätten hiernach 3 Lehnstämme s, 6000 Mfl. und 3 Jndemnisationskapitale
ü 2000 fl. zu haften gehabt; es wurden aber 1748 bei der Annahme des Harras'¬
schen Gutes Seitens des Major Wilhelm v. E. nach Ant. Gottlob's Tode nur
7000 Thlr. (-- 3000 Mfl., nämlich 6000 fl. Lehnst, und 2000 fl. Entschädigungs¬
kapital) als von Anton Gottlob ererbt und die Summe von 8000 Mfl. des Dom¬
herrn Franz v. E. (des Sohnes Rudolf's) übernommen.Wolf Dietrich v. E. hatte
nämlich in Folge vieler Unglücksfälle seinen Söhnen nicht einmal seinen Lehnstamm
hinterlassen können, weshalb zu dessen Ergänzung denselben der Major Wilhelm v.
E. in seinem Testamente ein Prälcgat von 3000 Thlr. aussetzte (es fehlten also an dein
Lehnstamme der Wolf Dietrich'schen Branche noch 2250 Thlr.). Lt. Kaufs über das
Harras'schc Gut zu GeHofen hatte auch Wilhelm v. E. seinen Lchnstamm mit 1000 fl.
zu erhöhen versprochen. Auf diese Weise hafteten daher noch 1000 fl. — 875 Thlr.
auf dem Harras'schenGute. Da nun nach Wilhelm's Tode seine gesamte Hinterlassen¬
schaft als sogenannte „Kommune-Erbschaft"eine Zeit lang in ungetrennte Verwaltung
genommen worden war, so wurde in Anbetrachtdes Umstandcs, daß das von dem Grafen
Ernst seinem Bruder Wilhelm verpfändete Rötha von den Inhabern von Leinungen
wieder eingelöst werden könnte, Wilhelm's auf Rötha stehender Lehnstamm von
6000 Mfl. auf Gchofen übertragen,während das Sichcrungskapital daselbst stehen
blieb. Da nun 1797 mit dem Dompropst Franz v. E. die von seinem Vater Rudolf
gestiftete Eichstädt'sche Branche und 1824 mit dem Baron Wolf v. E. auch die
Wolf Dietrich'sche Brauche ausstarb: so ererbten außer dem schon 1747 von Anton
Gottlob v. E. erworbenen Lehnstamms- und Judcmnisatious-Kapitale auch der Lehn¬
stamm Wilhelm's und derjenige der Wolf Dietrich'schen Branche, sowie der Lehn¬
stamm und das Jndemuisations-Kapital der Eichstädt'schcn Branche auf die über¬
lebenden beiden Branchen: die Dillenburger und die Morungcr. — Der Dom¬
propst Franz hatte von seiner 1777 verstorbenenSchwester Eleonore v. E. ein ihr

1) Erst etwa St) Jahre später kam es mit den Vettern der Domhöf er Linie zu einem Ab¬
kommen und Vergleiche in der Weise, daß diese, als Anton Albrecht's v. E. Nachkommen, das Wieder-
einlösnngsrecht, welches ihnen hinsichtlichder ungefähren Hälfte der Ämter L. n. M. aus dem Wieder¬
kaufe v. tl. März lögt) (s. S. 184) zustand, gegen eine Geldabfindung durch die v. E. Neuhäuser
Linie fallen ließen.
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durch Testament des Major Wilhelm v, E, ausgesetztes Legat von 1000 Thlrn. ererbt,

welches als Lchnskapital nach Franzens Tode seinen Lehnserben zufiel.

Es hafteten hiernach auf Leinungen 6000 fl. des Grafen Ernst v. ES); auf

Rötha 2000 fl. Sichernngskapital des Major Wilhelm; auf Morungen 6000 fl.

Lehnstamm Christian 'S v. ES) und auf Horla 6000 fl. Lehnstamm Karl's v. E.

und 2000 fl. Sichernngskapital desselben. Und bis zum 11. Mai des 1880. Jahresch

hafteten auf GeHofen:

1) 8000 Mfl. Lehnstamms- und Sicherungskapital des Ober-Berghauptmanns Anton
Gottlob v. E.

2) 8000 „ dgl. des Dompropsts Franz v. E.

3) 6000 „ Lehnstamm des Major Wilhelm v. E.

4) 6000 „ Lehnstamm des Baron Wolf v. E.

23000 Mfl. oder

24500 Thlr. Hierzu kommen noch

1000 Thlr., als das von seiner Schwester Eleonore v. E. ererbte und später

wieder auf seine Vettern vererbte Legat-Lehnskapital des Dompropsts

Franz v. E.

25500 Thlr. Konventionsmünze d. i. 26 265 Thalcr courant.

Die von Christian Ludwig's v. Eberstcin Söhnen geschlossenen Erbvcrgleiche lauten:

Nr. 83. „Vergleich mit Unserer Schwester" <1. <1. Weichaus 13. Iseör. 1718.

Im Namen der allerheiligsten Dreieinigkeit sei hiermit kund und zu wissen,

daß nach dem plötzl., jedoch sanft und Scl. Absterben des Weiland Hochwohlgeb.

Herrn, Herrn Christian Ludwigs von Eberstein, Hochsürstl. Anhalt. GberAufSeher,

GberBergHauptmanns und OberForsNNeisters des Fürstenthums Harzgeroda :c.,

Erb- mid Gerichtsherrn auf GeHofen, Neuhaus und Haßbruch, auch Inhabers

derer Ämter Leinungen :c., zu Erhaltung brüderlichen und schwesterlichen Vertrauens,

Liebe und Einigkeit, auch allenthalben vollkommener Richtigkeit heute unten gesetzten

dato zwischen denen säintl. Hinterbliebenen Gebrüdern von Eberstein namentl: Herrn

Ernst Friedrichen, Herrn N)ols Dietrichen, Herrn Aarln, Herr Anton Gott¬

loben, Herrn Ernst Rudolphen, Herrn August Ehristian Wilhelmen und Herrn

Wilhelm, und so viel diesen betrifft, dessen Vormündern:, der Hochwohlgeb. Frauen,

Frauen Eleonoren Sophien, verwitbeten von Eberstein geb. von Werthern, an

einem Theil, und deren einzigen Schwester Fräulein Rcagdalenen Elisabeth von

Eberstein mit ^utlioi'iklkk und Konsens Ihres Curuloris, des Hochwohlgeb. Herrn Hrn.

George Ehristoph von Werthern, Königl: Hreuß. DbristLieutenants auf Brücken,

Hohlstedt und Alein-Werthern, am andern Theil wegen der sämtl. verlasseuschaft Ihres

allerseits hochsel. Herrn Vaters an Lehen und Erbe, nichts davon ausgeschlossen,

dieser wahre und rechtsbeständige Erbvergleich verabhandelt, geschlossen und vollen-

zogen worden.

Nämlich es begiebt sich die Hochwohlgeb. Fräulein von Eberstein aus freiein,

ungedrungeuem Willen, wohl bedächtig und nach reifer Überlegung, in der besten

und verbindlichsten Rechts-Form, so da sein soll, kau oder mag, aller und jeder An¬

forderung und Rechts-Sprüche an Ihres hochsel. Herrn Vaters sämtl. verlasseuschaft

an Lehn und Erbe, allen activis, mobilien und moventien und sonsteu nichts, als

1) Ist 1343 aufgehoben und vcrtheilt. — 2) Durch das Gesetz v. 28 März 1877 find alle Lehne
und Lchnstämine aufgehoben worden. Nach H 10 dieses Gesetzes hatten die Mitglieder der Dillen¬
burg er Branche Anspruch auf Zahlung oon M/y jener 6000 Mfl. Am 7. Okt. 1880 haben wir,
?raueis Rlclmrä Ldumgion v. E. und ich, Iwuw perctinunil v. E., unsere Antheile an der 3pro-
centigcn Allodifikations-Abfinduug oon dem Vetter Balduin v. Eller-Eberstcin auf Morungen er¬
halten. — 3) An welchem Tage nur, Bruneis o. E. und ich selbst, nachdem die andern Bettern eS
schon früher gethan, nach Aufhebung des LchnsverbandeS unsere Autheile an dem Harras'schen und
dem Trebraischen Ritterguts zu Gchofen an Vetter Balduin v. Eller-Eberstein verkauft haben
(beide Rittergüter zu 000 000 Mark gerechnet).

14*
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alleinig die Berg-Theile oder Kuxe zu Straßberg und Harzgerode s: davon sie ihren

achten Theil eigenthüinlich zu freier Disposition behält:) darvon ausgeschlossen, es

habe auch Namen wie und sei was es wolle, insonderheit aber von der Kupferhütten

und Berg werk zu Groß-Lein- und Biorungen s: Weilen sie an denen noch habenden

wichtigen, und kostbaren Processen und allen passivis, so sich an zinsbaren Kapitalien

allein sehr hoch belaufen, Begräbniß-, Trauer- und allen andern Kosten, Schulden

und Auswand keinen, Theil nimmet noch den geringsten Heller darzu contribuiret:)

und saget sich davon gänzl, auf innner und ewig los, verheißet und versichert cum

ti'nn.ÄN'önäs» an allen diesen und was nur von Ihrem Hochsel. Herrn

Vater verlassen und herkommt, es sei beweglich oder unbeweglich, Lehen oder Grbe,

ja und was es sonsten nur wolle, es geschehe unter was vor Namen, prätext, Ursache

und vermeinte Befugnis, dirccte oder per inäirsetuin, es sei auch s?), nimmermehr

einige Prätension zu formiren oder Ihren Herren Brüdern dessenthalben einige

Anmuthung gerichtlich oder außer gerichtlich zu thun, leistet vielmehr daran ewige

völlige Verzicht und renunciirt deßhalber onm cnrnwrs t,rnnsiKSnäo allen und jeden

Bencficien, Ausflüchten, Reguln und Verordnungen derer Rechte, so Ihr etwan

darunter zu statten kommen möchten, sie sein und heißen, mögen auch noch erfunden

und ersonnen werden, wie sie wollen, insonderheit laksionis, lloli, rsi non 8g.t,is

ant, inkorinuks-ö, frei ungezwungen, wohl bedächtig, und nachdem Sie

deren wohl verständiget und unterrichtet worden, ausdrücklich, dasern aber einer

Ihrer Herren Brüder ab intsstgcko ohne LeibesGrben versterben solte, hat sie billig

Ihr rüttln an netävis, Kapitalien und inoventicn, nicht aber an Immobilien zu

hoffein Dahingegen versprechen Ihre obbenannte Herren Brüder sämtl. davor Ihr

s) alles vor alles Vier Tausend und Fünfhundert Thaler, jeden Thaler zu

2H Gr . und jeden Groschen zu s2 Pf. gerechnet, dergestalt und also zu geben, daß

solche H>?00 Thalcr ihr aus den Harrasischen Hof zu GeHofen versichert und daraus

jährlichen mit 225 Thaler verzinset, und damit von Zeit des Begängnisses an,

welches der Tsrininns ü guo ist, der Anfang gerechnet werden soll.

2) Zoll zu dem Ende der Becker zu GeHofen mit seinen jährlichen Gin Hundert

und Dreißig Thalern Pacht an Sie verwiesen werden, dergestalt, daß er ihr solche

ordentlich zu entrichten mit einein Handschlage angeloben und in unvermutheten

Säumnis-Fall von demjenigen Herrn Bruder, welcher das Gut zu GeHofen an und

in Besitz genominen, durch prompte Gxecution darzu angehalten, der Überrest an Fünf

und Neunzig Thalern aber Ihr von selbigem Herrn Bruder aus solchem Gute jährlich

auf zwei Termine, Iohanni und LichtBlesse, baar entrichtet werden soll.

Z) Däfern aber wider Vermuthen das Backhaus durch Unglück, Verwahrlosung

oder sonsten etwan solcher Gestalt deterioriret werden sollte, daß das pachtGeld

nicht so hoch mehr zu bringen wäre; So ist nicht mehr als billig, daß Ihr aus oft

erwähntem Harrasischen Hofe dasjenige supplirct werde, so ihr daran abgehet, gleichwie

auch, wenn das Backhaus künftighin höher zu verpachten wäre s: dessentwegen sie

sich doch in keiner Weise zu meliren hat:), der Überschuß über solche s20 Thaler

allerdings an denjenigen Z5 Thalcr, so sie von dein Besitzer des Harrasischen Hofes

zu fordern, decourtiret und selbigem dargegen zu gute gelassen werden.

H Soll Ihr dessentwegen zur ausdrückt. Hypothec angezogenes Backhaus, und

wegen des Rests das halbe ererbte Harrasische Gut all eoneurrkicksin Luimnmn

hiermit gesetzet sein.

5) Sollen Ihr aus sonderlicher brüderlichen Liebe Dreißig Thaler von dem
ersten verkauften Getreide gegeben werden.

Wie Sie dann auch von denen Kuxen zu Straßberg und denen 20 Kuxen

zu Harzgeroda, wie abgedacht, den achten Theil haben und bekommen soll.

So verbleibet ihr auch der achte Theil an denen erweislichen Paraphernal-

Geldern, so Ihre allerseits hochgeehrteste Frau Mutter Ihrem hochsel. Herrn Vater

etwan vorgeliehen, noch besonders, daferne nach Gottes heiligem Willen hochgedachte
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Ihre Frau Wutter über kurz oder lang den Weg des Fleisches und mit Tode

abgehen sollte.

6) IVas nun die (WOO Thaler anbetrifft, so ist dessenthalben hierbei zugleich

mit verabredet und transigiret worden, daß, wann nach Gottes heiliger Fügung sie

sich verhcirathen sollte, Ihr die 500 Thlr. vor der Hochzeit, und dann 20(10 Thlr.

binnen Jahr und Tag von Zeit vollzogener The an guter gangbarer Uninze aus

dem Harrasischen Gute zu GeHofen gegen Ihre und Ihres Theherrn, auch Turatoris

Quittung bezahlet werden sollen, es wäre dann, daß Tie solches aus gutem Willen

noch stehen lassen wollte. Die übrigen 2000 Thaler bleiben zwar so lange es ihr

gefällig in dem Harrasischen Gute zu GeHofen gegen jährliche landüblichc Verzinsung

n WO Thaler stehen, jedoch hat sie darmit nach Ihrem eigenen Gefallen zu schalten

und zu walten, hingegen hat man das brüderliche Vertrauen und bedingen sich die

Herren Brüder, daß die Aufkündigung nicht eher, als ein Jahr nach vollzogener

The geschehen könne.

7) Haben die Herren Brüder nicht minder sich verbunden Ihr ff wann sie etwan

ohnverheirathet verbleibt und sich damit ankaufen wollte.-) nach halbjähriger Auf¬

kündigung solche ffSOO Thaler aus dem Harrasischen Gute zu solchem Tnde folgen

zu lassen und zu bezahlen.

8) Wollen die Herren Brüder ihr noch über das die bisher ausgenommen«

Trauer, so ferne sie sich nicht über WO Thaler beläust, ex ooininnni innssn bezahlen.

ff) Tchließlichen haben beide Theile dieses ewigen beständigen TrbVergleichs,

renunciation und Transacts halber allen und jeden rechtlichen bnnölleiis, öxenMnnidu«

und Reguln, insonderheit äoü, inesionis, rei ncm sie, sell niitor Z-sstnn vel non sntis

intslleetnö, so ein und anderm Theil etwan zu statten kommen könnten, exprcsse

und transigendo sich wohlbedächtig begeben.

Zu Urkund ist dieser TrbVergleich, wie abstehet, von beiden Theilen, respectivc

enm (Inrntore acceptiret und mit Gebung der Hände völlig und unverbrechlich

agnosciret und davon zwei gleichlautende Txemplaria durch allerseitige Unter¬

schrift vollnzogen, gegen einander extradirct worden. To geschehen Neuhaus, den

W. Febr. s?W.

Nr. 84. Die Gebrüder Ernst Kriedrich, Wolf Dietrich, Anton Gottlob, Ernst

cht«doli, Ehristian und Wilhelm v. Eberstein lionsentiren ihrem Wrnder Karl',

daß er ans sein Vorwerk nnd Dorf Korl'a '»(>(>0 Mst. anfnehmen nnd darauf

Klipotheli geben dürfe, am 26. Juni 1718.

Demnach Wir Tndes unterschriebene gesmnte Gebrüdere von..Tberstein

auf Neu ha us, Laßbruch und GeHofen, Inhabers derer mansfeld. Amter Lein-

und Ucorungen respsetive cum dnrntries unserer liebsten Frau Ulutter wegen des

jüngsten Bruders Herrn Wilhelm's unter uns einen gewissen Lchnstamm.aus¬

gemacht! und vermöge unsers Trbvergleichs uns verbunden, einander auf die Uber¬

maße unserer Trbportion an denen angenommenen Gütern alles Übrige zu kon-

sentircn, jedoch daß jeder den geinachten Lehnstamm jedesmal unangegriffen und

unbeschadet lasse; als konsentiren Wir einer vor alle und alle vor einen Unserm

lieben Bruder Uarln, hochsürstl. dillenb. Ober-Jägermeister, kraft dieses ausdrück¬

lich, vollkömmlich und freiwillig aufs rechtskräftigste, als solches nur geschehen kann

und mag, daß er nämlich aus sein angenommen Vorwerk und Dorf Horla zu

seinen Bedürfnissen und Vorfallenhciten, sie haben Namen wie sie wollen, fünf¬

tausend Gülden meißnisch nach seinem Gefallen und freien Belieben ausnehmen

und darauf ohne alle Unsere Weigerung und Opposition Hypothek geben dürfe

oder möge. Renunciiren auch unter heutigem Dato aller gegen diesen Unfern ge¬

gebenen Konsens zu erdenkenden Rechtswohlthaten, Reguln, Trceptionen und Be¬

helfen tmn in ssönors Main in spseis und begeben Uns trnnsiFkinln aller und

jeder Ausflüchte, sie haben Namen wie sie wollen, zu welchem Tnde Wir allerseits
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enm Duratvies vsspsetivk diesen Konsens einmüthig und ungezwungen unterschrieben

und unsere angeborne Petschafte vorgedrücket. Alles treulich sonder Gefährde.

Neuhaus, den 26. Iunii s?f3.

Nr. 85. Hievers, wodurch die nvrigcn 5 Gebrüder v. Gberstein Wenküuser Linie

ihren beiden Wrüdern Kruft Ariedrich und Christian, als Inhabern der

Amter Leinungen und Morlinge», auf den Wiedereiiilölungstall von den

Wettern Gehoten'scher Linie ein Indemnisations-KaPitar, jeder von 2000 Mft'.,

festgesetzt, <t. <1. Menhans 8. Inl'i 1718.

Demnach durch göttlichen Beistand unsere brüderliche Theilung des väterlichen

Erbtheils letzhin glücklich und friedlich vollbracht worden und unfern beiden liebsten

Brüdern: Ernst Friedrichen, dem königl. poln. Kamnierherrn, Meinungen :c.

und Ehristianen Biorungen durchs Loos zugefallen, hingegen solche Orte (außer

was etwan unser hochscl. Hr. Vater ail Roggen-, Hühner- und Eier-Ainsen bereits

vorher in Meinungen, ingleichen ail dem Horste eigenthümlich gehabt uild besessen)

vermöge des bekannten IViederkaufs-Kontrakts zwischen ihm und unfern sel. Oheim,

den Domherrn Hrn. Anton Albrechten nur Wiederkäuflich und nicht eigen¬

thümlich uns zugehören, und also unsere Herrn Vettern, obged. Domherrn hinter¬

lassen? Söhne und Lehnsnachkommen, solches von s2 Iahren zu f2 Jahren reluiren

können, mithin denenselben solchen Halls großes Nachtheil und Läsion erwüchse, wir

aber nicht allgemeinen Rechten, sondern auch unserer Versicherung nach ihnen die

Eviktion zu thun sowohl schuldig und bereit sind, als auch an ihm selbst kraft aller

Rechte lassio ultra, äiiuiäiuin (welche durch jetzige Theilung auf solchen Hall sonnen¬

klar würde, wir auch solche allerseits wohl erkennen und, daferne gedachte Lehns-

vettcrn solche wiedcrkäufliche Stücke einlöseten, einräumen) alles rescindiret, vernichtiget

und ohngültig machet, weswegen obige unsere beide Brüder sich alle ihnen diesfalls

zustatten kommen könnende Iura, Beneficien und Kompetentia per expressum aufs

rechtsschuldige und beständigste bedungen und reserviret, wir ihnen auch solches vor

uns, unsere Erben und Erbnehmen respcctive euiu Dural,ries, und zwar, «xpresso

paoto st sub lchvpotbsea IZonormn zugestanden und eingeräumet und solchen Halls

aufs rechtkräftigste angenommen haben. So reserviren wir uns sämtlich resp.

suiu Duratriss unter ausdrücklicher Verpfändung unsers Vermögens, soviel zu ihrer

Satisfaktion von Nöthen, aufs rechtskräftigste, förmlich und verbindlichste, als nur

geschehen kann, soll und mag, unter freiwilliger ausdrücklicher Begebung aller Rechts¬

schlüsse, Regeln, IVohlthaten und Ausflüchten, so uns dieshalben etwan zustatten

kommen könnten, deren wir allerseits wohl verständiget und wissend sind, daß wir

diesen unfern beiden Brüdern auf den Hall, wann solche Orte und Vorwerke euin
suis psrtiusntiis wieder von unfern Vettern oder deren Lehnserben sollten cinge-

löset, oder ihnen solcher wegen Ansprüche gemachet werden, ihnen deshalben ge¬

bührende hinlängliche Satisfaktion solchergestalt machen sollen und wollen, daß

ihnen ein jeder von uns, und zwar

Ich IVolf Dietrich, der Hauptmann, 2000 fl. von GeHofen.

Ich Karl, der Ober-Jägermeister, 2000 fl. von Horl,

<ch. 8.) ElMstinn Mnrsrlmll ron
Bieberstein nls Beuge.

(D. 8.) Gleonorn KoMm von Mer¬

sch. 8.) WMMm von Oberstem.

stein geb. v.MertbernMittib,
in Porummlsrlmktmeines un-
mümligen Holmes Wjlbelin
von Gberstein.

ich, 8.) Ernst Lricürieb Gr. von
Gberstein.

(D. 8.) MoM Iietrieb von Eber-
stein.

(K. 8.) Anton Gottlob von Eber-
Stein.

ich. 8.) Ernst Auilolgb von Eber-
Stein.

ich. 8.) August Elmstin»Mlllkelmvon Gberstein.
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Ich Anton Gottlob, der Berghauptmann, 2000 fl, auch von GeHofen,

als nämlich s000 fl. von dem gemachten Lehnstamme und s000 fl. von

der Ubermaße meiner angenommenen Güter; nicht weniger

Ich Ernst Rudolf von denen den Kannnerherrn zu fordern habenden

3ß?3 fl. . . 2000 fl. und

Ich Wilhelm mit Autorität und Vollwort unserer liebsten Frau Alutter,

als meiner Vormündern:, von denen von dem Kannnerherrn zu fordern

habenden 3533 fl. . . 2000 fl.

zu dem Behuf aussetzen und stehen lassen und nicht aufheben, sondern erpresse sie

beide daraus assseonrirsn thun, damit ihnen davon aus den Fall Leinungen und

Al orangen von des Hrn. Ghenns des Domherrns Löhnen und Lehnsfolgcr dereinst

über kurz oder lang eingelöst oder sie in Anspruch genommen werden sollten, die

völlige Satisfaktion geschehen soll und sie von der väterlichen Verlassenschast mit uns

ganz durchgängig und vollkommen gleiche Hortiones durch solche 2000 fl. von jedem

bekommen und erlangen, um wessenthalben ich Wolf Dietrich, ich Karl und ich

Anton Gottlob ihnen insbesondere darob über 6000 fl. unter heutigem ästo

verbindige Handschrift gegeben; ich aber Ernst Rudolf mich aufs rechtskräftigste

verbinde, nicht mehr als s9?3 fl. vom Kannnerherrn aufzukündigen und zu erheben,

setze hingegen ihnen beiden diesfalls die übrigen 2000 fl. zur ausdrücklichen be¬

ständigen Hypothek snb slkmsull: oonstituti possessorii st paeto sxsentivo ein, um

sich daran zu erholen und schadlos machen zu können. Und ich Wilhelm mit

'Konsens und Autorität meiner Frau Amtier mich ebenmäßig erkläre, verbinde und

reversire, daß ich mehr nicht als s533 fl. dem Kannnerherrn aufzukündigen und

wegzunehmen Wacht haben soll, will und könne; die übrigen 2000 fl. aber gegen

landübliche Verzinsung ü 5 p. Bsnt bis dahin bei ihn: stehen lassen will und müsse, wie

ihnen beiden dann zu den: Behuf solche 2000 fl. zur ausdrücklichen und wahren

Hypothek sub olunsuls. eonstituti posssssorii st paeto sxsentivo specialiter gesetzet sein

und hasten sollen. Däferns aber den: Kammerherrn gefallen sollte, uns beiden

letztern Ernst Rudolf und Wilhelmen auch diese 2000 fl. einen: jeden abzulegen,

wollen wir gehalten sein, ihnen davor in den: Kurfürstenthun: Lachsen Hypothek

und Sicherheit zuvorenthero rechtsbeständig zu stellen und zu machen. Wie wir uns

dann ebenmäßig reserviren, daß, daferne wir beiden Brüdern auf die ihnen zur Hy¬

pothek gesetzten 2000 fl. in: Kurfürstenthun: Lachsen genügsame Assekuration solcher

Satisfaktion machen wollten und solche Kapitalia wohl anlegen könnten, selbige auch

auskündigen zu können. Nichtweniger verbinden wir uns sämtlich snb llypotllseu

Bonorum, dafern diese ausgesetzten s0 000 fl., und zwar von einen: jeden 2000 fl.,

sie beide zu satisfaciren nicht zulangen sollten, wir ihnen alles, was noch mehr dazu

erfordert werden möchte, von unserm übrigen bereitesten Vermögen gut thun und

bezahlen wollen. Gleichwie wir uns hingegen reserviren, daß, wann ein wenigers

als s0 000 fl. von uns Fünfen zu ihrer Satisfaktion anreichend wäre, uns der

Überrest zu gute gehen und verbleiben soll.

So soll auch dieser Revers nicht eher seine Exekution erlangen, es wäre dann,

daß die würkliche Einlösung geschehen; daferne aber wir gesainte Gebrüder aus

gesamter Amssa die Lehnsvettern zu einen: Erbkaus oder Renunciation ihres Re-

luitionsrechts über gedachte Amthöfc und Hertinenzien persuadiren würden, soll von

änto solcher Erblichkeit an diesen: Revers vor null und nichtig erkennet u. annullirct

sein und zurück gegeben werden.

Endlich aber soll keinem Theil keine Exceptio:: oder Wohlkhat der Rechte,

in spseis Bsnstieium der Setzung in vorigen Stand, der Ordnung, der Theilung

und Exkussion, Except. K. 2 et 1l. O äs Rses88. vsnäit. st K. 2 ä. ^.et. Kmpl.,

böser List, Überlist- und Überredung, übergroßen auch enormesten Verletz- und Ver-

vorthcilung, wucherischen Kontrakts, NLnrurius prnvitutK, Rechnungs-Erstattung,

eomputntioui« in sortsm, daß die Sache nicht also, sondern anders verabhandelt,

nicht genugsamlich verstanden, oder anders verabredet, als geschrieben sei, der Vcp-



— 21g —

ander- und Verringerung der Münze, ingleichen, daß ein Generalverzicht nicht gelte,

es sei dann eine speciale vorhergegangen und anderer, sie mögen Namen haben,

oder durch Menschen-Witz und verstand erdacht werden können, wie sie wollen, —

aus einigerlei Weise schützen oder verthcidigen sollen, inmaßen wir solchen: allen

tnm in Zöneve Main in spseis nach genügsamer Verständigung mit guten: und

reisen: Bedacht und expresss dvnnsiKönäo vöspsedivs onn: (lui'ndviök vollkonnncn

renuneiren und uns begeben. Treulich sonder Gefährde. Zu Arknnd dessen haben

wir solches allerseits eigenhändig unterschrieben und unser angebornes Petschaft bci-

gcdrucket. So geschehen Neu Haus, den 3. Zu Iii (7(3.

(R. 8.) Elcouorn Jopbin von Ederstcin (R. 8.) Molkk Diettericb von Eversten:,

gevovrue von Mertvcrn M:t:re
tu Pormunll.srbnkt meinem

müttäigen Mölmes Milbelm roir (R. 8.) EM von Ed erst ein.

Eversten:. (In 8.) Auto» Gottlob vo» Eberstei».

(In 8.) Milbelm von Eversten:. (I,. 8.) Ernst Kullolpb von Ebcrstei».

(ll. 8.) Ebristinn Mnrsrbnll vo» Mcbcr- (R. 8.) August Ebristmu Milbclm vo»

stein »ls Beuge. Eberstein.

Nr. 86. Krbvcrgkcich <l. <l. Welihans 13. Juki 1718.

Im Ramen der Heiligen Hochgelobten Dreieinigkeit

Sei hiermit kund und zu wissen jedermann, den: es zu wissen von Nöthen, daß,

nachdem es den: Allerhöchsten nach seinen: uncrforschlichcn Rath und Willen ge¬

fallen, den Weiland Hochwohlgcb. Herrn Thristian Ludwigen von. E bersten:,

auf GeHofen, Neuhaus und Paßbruch Erbherrn und derer Alansfeld. Ämter Lein-

und Alorungen Znhaber, Hochbcstalten OberAufSeher, ObcrBerghauptmann und

GbristForstineister, an: 2ch Oetolzv: verwichenen Jahres aus dieser Zcitlichkeit ab¬

zufordern und zu sich in sein ewiges FreudenRcich zu nehmen, und derselbe die Hoch¬

wohlgeb. Frau, Frau Eleonore Sophia von Eberstein geborne von Werthern

als Wittib, dann 7 Söhne namentlich

Herrn Ernst Friedrichen, Sr. Rönigl. Maj. in Polen und Rur-Fürstl. Burchl.

zu Sachsen Rammerherrn und dennaligen LnvMk an den Alainzischen

und andern Rur-Rheinischen Höfen,

Herrn Wolf Dietrichen, Zhr Rönigl. Alaj. in Polen und Rur-Fürstl. Burchl.

zu Sachsen Hauptmann,

Herrn Earln, Fürstl. Dillcnburg. Gber-Zäger-Aleistcr,

Herrn Anton Gottlob, Fürstl. Anhalt. Vber-Berg-Hauptmann,

Herrn Ernst Rudolphen, Fürstl. Eichstädtschen Ober-Stallmeister,

Herrn August Christian Wilhelmen und

Herrn Wilhelmen, ingleichen eine einzige Tochter

Fräulein Magdalena Elisabethen,

allerseits Geschwister von Eberstein, hinterlassen und ihnen säintl. cinmüthig ge¬

fallen, zur Theilung zu schreiten und dadurch die Streitigkeiten, so in Tommunion

erwachsen können, zu verhüten: So haben Sie in Betracht, daß ein der Mündig¬

keit naher und ein unmündiger vorhanden, vor allen Bingen um vöninni ssdadiu

des vorletzten Bruders Herrn August Thristian Wilhelms angesuchet und solche

auch, als Beifuge snb R. zeiget, erhalten. Demnach auch wegen des jüngsten

Bruders Herrn Wilhelms dero allerseits Frau Mutter obenbenamt auf ihr sonder¬

bares verlangen zu dessen Vormünderin angenommen und durch die Llln'Ädovin.

«üb L. ed. v. dazu gehörig bestätigen lassen, und solche Theilung daraus in Gottes
Namen angetreten.

() Zuforderst ist aber mit der Frau Mutter, als Frau Witbe, wegen ihrer

sowohl aus der mit ihren: hochsel. Herrn Gemahl und resp. Vätern aufgerichtete

Ehestiftung an EheGeld, Gegenvermächtens, Gerade, Mustheil, Morgengabe und

Eingeschnittel, als auch derer Paraphernalien halber gesetzet und unter Ronsens
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und Vollwortt ihres vermöge (lnratorü Lud. I). bestätigten (lliiAtoris des Wohlgeb.

Herrn Herrn Christian Gttens von Helmoldcn, Hochs. Sachs. Weißenfels,

hochbestallten LandRaths, vollständig verglichen, wie solches der Specialiter auf¬

gerichtete Vergleich mit mehreren besaget, kraft dessen Dero selben das Anhaltische

RitterLehnGut Neu Haus mit denen darzu geschlagenen all cliss vitss zum Gcnieß-

Brauch eingeräumet, jedoch daß Sie dagegen einein Dero Herren Söhnen 3000 fl.

mit f50 fl. jährlich verpensionire.

2) Weiters haben Sie sich auch mit Dero Fräulein Schwester Fräulein
Bbagdalena Elisabctha wegen desjenigen, so Sie aus dem Lehne und Erbe etwa

zu fordern oder prätendiren können möchte, mit Zuziehung, Einwilligung und Gc-

nehmhalung ihres besage Lurutorii Lud. B. ebenmäßig bestätigten Vormundes, des

Hochwohlgeb. Herrn George Thristoph von Werthern, hochfürstl. Braunschw.

Hochbestalten DbristLieutnant auf Brücken, Hohlstedt und AleinWerther, aus dem

Grund verglichen, also daß Sie derselben alles vor alles H500 Thlr. aus dem

Har rassischen Gut zu Gchofen geben, welches deroselben bis zur Abfindung ml

äucknin Lumma-nr ltvpotlisenris haftet, wie der Transact cls clu-to Neuhaus den so.

Febr. im Blunde führet, bei welchen beiden Vergleichen es denn sein ledigliches

beständig- und ohnverbrüchliches Bewenden hat.

3) Folgendes haben sie die Theilung an Nlobilien, an Hferden, Geschirr,

Silberwerk, Aleidern, weißen Zeug, Zinn, Gcräthe und andere Sachen vorgenommen

nnd solche mit aller Zufriedenheit in brüdcr- und schwesterlicher Einigkeit vollzogen.

Nachdem haben dieselben Dero hochsel. Herrn Vaters hinterlassene Lerg-

theile, als

s) 20 Auxe zu Harzigerode auf der Hoffnung GottcsGrube,

2) 3fl Auxe zu StraßBcrg auf dem Neuhaus Stolberg, samt der halben

Hütte,

3) H Auxe auf dem ZinnBergWerk zu Dlarienberge

unter sich vertheilet, davon ein jeder zu Harzigerode 2Hz Aux, zu StraßBerg

Auxe und auf dem ZinnBergWcrke Hz Aux bekoinmen.

3) Ehe sie nun zu fernerer Theilung der ohnbeweglichen Güter geschritten,

haben Sie in Ansehung, daß keine Erbschaft ist, ehr und bevor die Schulden davon

abgezogen sind, solche folgendermaßen in eine richtige Specifikation laut ?. gebracht

und zuforderst die zinsbaren Aapitalia von denen andern Schulden separiret, davon

der Herr Aammcrherr, weilen selbiger von seinem hochsel. Herrn Vater t 6^0 Thlr.

vermöge verschiedener Handschriften bekommen, sogleich s000 Thlr. von dem Herrn

Gbrist Friesen, 300 Thlr. von Herr Factor Walthern, 300 Thlr. von Herrn

Aanzley Director Arafft übernommen, die übrigen H0 Thlr. aber theils an die

Gebrüdere von Wa rchall vor Interessen von ihren ^30 Thlr. Aapital bis Iohanni

l?l9 schuldigermaßen zum voraus bezahlet, theils wegen der rückständigen Interessen

von des Factor Walthers 300 Thlr. abgerechnet.

6) Nachhero haben allerseits Herren Gebrüdere unter sich beschlossen, daß ein

jeder f000 Thlr. ins besondere so an Aapital als Interessen über sich und auf

sein Theil an liegenden Gütern übernehmen solle und über diesen nnd nächst obigen

Vunkt sich besage Transacts snb (A gesetzet, vermöge dessen

Der Herr Kammcrherr

s000 Thlr. von dem Herrn HoffRath BAiller,

Der Herr Hauptmann
s000 Thlr. von Herr Hauptmann Lüttich,

Der Herr Oberjägermeister

s000 Thlr. an 700 Thlr., so er seinem HochSeligen Herrn Vater vor¬

gelehnt und 300 Thlr. von der Frau Ganserten,

Der Herr BergHauptmann

s000 Thlr. von Herr Hauptmann Lüttich,
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Der Herr OberStallmeistcr

s000 Thlr. von Herrn von Wilcknitz

Herr August Christian Wilhelm

socio Thlr. von Herrn von Wilcknitz

und Herr Wilhelm

>000 Th lr. von d er Frau von Bünau auf sich und ihr Antheil über¬

nommen. Die übrigen H530 Thlr., als

330 Thlr. von der Frau von Bünau

s000 Thlr. von des Herrn Hoffrath Müllers Schwester

700 Thlr. von der Domina von Metsch

^30 Thlr. denen Marchallischen Gebrüdern

2000 Thlr. von Herrn Rentabelster Fricken,

sind mit allerseits Bewilligung auf die Leinungsche AupferHütte, wovon Kapital und

Interesse bezahlet und nach und nach abgeführet werden,, geschlagen.

Die sö00 Thlr. vor die Frau VbristLieutnant von Wert Hern bezahlt der¬

jenige, so künftighin den NeuenHos zu GeHosen unter denen Herrn Gebrüdern

bekommt, und nimt hingegen s,300 Thlr. zun, voraus.

Die 300 Thlr. von den, Herrn LandRath Helmolden sollen von der Hütte

ebenmäßig bezahlet, wegen der Interessen aber sich sordcrsamst wie nicht weniger

mit j?) in Sangerhausen gesetzet werden.

7) Haben samtliche Herren Gebrüdere ihre Güter in gewisse Anschläge ge¬

bracht, und zwar Gchofen besage B. vor 30000 ff. und Leinungen in Ton¬

sideration und aus Ursachen, weil die ReluitionsSumme, so die Herren Grassel,

dereinst davor zu bezahlen, auf so hoch durch Urthel und Recht detcrminiret ist,

besage I. vor H3000 ff., dann die Wallhäusische Zinsen laut R. vor s30 ff.,

die Bennungschen laut ck,. vor 99 ff., die RiethNordhäusischen Zinsen laut

M vor s82 ff. angeschlagen, womit Dero Frau Mutter, als Vormünderin des

Jüngsten, auch wohl zufrieden und es genehm gehalten, und da zufordcrst von

GeHofen wegen der H300 Thlr., so dero allerseits gelicbtesten Fräulein Schwester

verglichen, 3sH2 ff. s3 gr., nicht weniger von Leinungen wegen dessen, so der

liebsten Mamma daraus aus Lebens lang gereichet wird und nach Dero Ableben

hinwieder dahin zurücke fält, 99^ st- abzuziehen.

3) In die Brüderliche dermalige Theilung

3000 ff. von Neuhaus

2H337 ff. von Gehofeu

H7002 ff. von Lein- und Morungcn

s32 ff. an Wallhäusischen Zinsen

99 ff. an Bennung. Zinsen

s32 ff. an RiethNordhäus. Zinsen

Zusammen 73 292 ff. kommen, die in Sieben gleiche Theile gctheilet, accurat s0 736fl.

aus jedes betragen: So haben allerseits Herren Brüder samt Dero geliebtesten Frau

Mutter als Vormündern, des Jüngsten resolviret, die Losung in Gottes Namen

vorzunehmen, sich aber vorhero dahin verglichen, daß jeder, den, was zufällt, sich

mit demjenigen, der sein Los in eben solchen, Gut bekämt, wegen seiner Forderung

so gut und sicher als möglich zu setzen Macht habe, sonder daß ein anderer, der

auf solch Gut nicht mit getheilet ist, sich darein zu meliren, worauf sie dein,

folgende Sieben Lose gemacht.

s. GeHosen.

2. Bekommt von GeHosen heraus.

3. Leinungen.

H. Bekommt von Leinungcn heraus.

5. Morungcn und Horl.
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6. Bekommt raus von Biorungen.

6. Bekommt 3000 fl. von Neuhaus.

Die Zinsen.

Den Rest von GeHofen und Leinungen,

welche die Frau Mutter selbsthändig zusammen gewickelt und in ein Hütchen gethan,

darauf durch ein armes Rind s: nachdem sie vorhero besonders geloset, in welcher

Ordnung solches einem jeden den LosZettel bringen und geben solle:) die Lose nach

einander herausgenommen und erstl.

1) Herr Wilhelmen das vierte Los, nämlich Bekommt von Lcinnngen heraus.

2) Dem Herrn ObcrZägerMeister das 6te Los, nämlich Bekommt von Mornngcn
heraus.

3) Den, Herrn OberStallmeister das 7te, nämlich 3000 fl. von Nenhaus, die Zin¬

sen und den Rest von Leinungen und Gehofcn.

Dem Herrn Kammerherrn das 3te Los nämlich Leinungen.

3) Dem Herrn Hauptmann das 2te Los, nämlich Bekommt von Gehofcn heraus.

6) Dem Herrn BergHauptmann das ste Los, nämlich Gehofcn,
und endlich

7) Herr Christian das 3te Los, nämlich Mornngcn gebracht worden.

9) Diesem nach nun hat der Herr Kammerhcrr sofort sich seinen übrigen

auf Lein- und Morungen gefallenen Herrn Brüdern zu setzen angefangen und aller¬

seits aus dem GeneralAnschlage die Pertinenzien von Leinungcn, Blorungcn, Rötha

und Horla Specialiter herausgezogen, da dann derselbige

f. das Amtvorwerk und Flecken Lcinnngen mit allen dasigen Zntraden

vermöge des ihn, zugefallenen Loses nach den, Anschlag N. angenommen. Zu¬

maßen aber seine GrbH>ortion nicht mehr als s0 736 fl. ausgemachet, als hat er

den Überschuß unten Specificirter maßen seinen Herren Brüdern bonificirct.

2. Der Herr Hauptmann hat seine Grbsi)ortion an s0 756 fl. aus GeHofen

zu ziehen.

3. Der Herr ObcrZägermeister bekommt vermöge GeneralAnschlages Ä,b 0.

das Vorwerk zu Horla samt Lehn- und StrafGeldern, Geld- und Getreide-, Fcder-

und andere Zinsen und alle Zntraden aus Horla vor

l0556 fl. s3 gr. 2 pfg. und von, Herrn Rammerherrn

s99 fl. 5 gr. s0 pfg. heraus

s0 756 fl. - „ — „

Hat der Herr Berg.Hauptmann GeHofen und davon so 756 fl. GrbH>ortion
bekoinmen.

5. Hat der Herr OberStallmeister

3000 fl. von Neuhaus

33H5 fl. von GeHosen

3973 fl. von Herr Rannnerherrn, worüber ihm selbiger gebührende Ver¬
sicherung gegeben.

s52 fl. Ivallhäusisch

90 fl. Bennungischc

s32 fl. Ried-Nordhäusische Zinsen.

l0756 fl.

6. Hat Herr Christian laut SpecialAnschlages D. das Vorwerk zu Mornngcn

samt Lehn-, Straff- und SiegelGeldern, Diensten und allen Zinsen und Zntraden

von Morungen vor s0689 fl- l gr. s0 H>fg. und

von, RammcrHerrn . 66 fl . l9 gr- 2 si)fg.
s0756 fl. — „ — „ ZU

seiner Grbsi)ortion erhalten.

7. Ferner hat der Herr Rammerherr Herr Wilhelmen besage Special-

Anschlages H. die Siegel-, Lehn- und StrasfGelder, Geld-, Getreide- und andere
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Zinsen, Abgaben, und alle Intraden von Rötha bis zu der einstigen wieder an

sich Lösung vor

7222 fl. gr. H pfg. angewiesen und über

3533 fl. 6 gr. 3 pfg. zur gänzlichen Erfüllung

seiner f0756 fl. Erbportion dessen und allerseits geliebtesten Frau Wutter

vor selbigen ihren Eurandcn sub äüto Ncuhaus den 5. llulij f7f3 bündige Hand¬

schrift und (Obligation K. ausgestellet, dagegen Herr Wilhelm nnt Konsens und

Autorität der Frau Amtier als Vormündern! dem Herrn Kammer Herrn laut

Beilage 8. quittiret und an ihn gebührliche Verzicht gethan.

W) Weilen aber die Hälfte der Ämter, und insonderheit Lein- und Wo¬

rringen, nur vor fl> wiederkäuflich stehen und des Herrn Domherrn Sel.

hinterlassene Söhne und Nachkonnnen solches von f2 Jahren zu f2 Iahren gegen

Erstattung solcher Summe wieder an sich und einlösen können, welchenfalls dem

Herrn Kammerherrn und Herrn Ehristian große Läsion und Schaden geschiehet,

so haben allerseits übrige Herren 5 Brüder und respective enin euralrios sich zu

der gebührenden Eviction und vollkomlichen SchadlosHaltung billig besage Reverses

VI). Neuhaus den 3. llulij sub 1. verbunden und gleich wie so viel den Herrn

VberStallmeister und Herr Wilhelmen betrifft um dessentwillen HV00 fl. bei

dein Herrn Kannnerherrn stehen bleiben müssen, um sich nebst Herr Ehristianen

solchenfalls darvon erholen zu können: Also haben der Herr Hauptmann, Herr

GberIägcrmeister und Herr BergHauptmann zu dem Ende ^000 fl. von

GeHofen und 2000 fl. von Horla laut Recesses von dato Neuhaus den 3. llulij

sud II. verliz'pcitllsoiret.

I Haben gesainte Herrn Brüder resp. eum em-nlrics vor sich, ihre Lehns-

folger, Erben und Erbnehmen niit gutein vorbedacht uiid reifer Überlegung sich

mit einander dahin verglichen, daß, wann jen,and unter ihnen Sieben sich mit dem

Seinen widerwärtig bessern vortheil schaffen könnte und um deswillen oder aus

andern Ursachen das ihm zugefallene Antheil verkaufen oder sein Kapital aufkün¬

digen wollte, sollte er solches seinen Brüdern ein Jahr vorher, sonderl. aber dem,

der das Gut besitzt, worzu es eigentl. gehört, anzeigen, der binnen halben Jahres

Frist sich resolviren soll, ob er solches vor den Preis, wie es in den Anschlägen

stehet f:als welcher ein beständig Fundament unter ihnen, nicht aber gegen

Fremde sein und ewig bleiben sollen9, exclus. der erweislichen Weliorationen gegen

baare Bezahlung annehmen wolle. Nach welchem halben Jahres Überfluß die

übrigen Herrn Brüder auch ein halb Jahr zu deliberiren haben, ob jemand es

kaufen will, nach dessen fruchtloser Endigung aber soll ein jeder Wacht haben, das

Seine an wen er will und wie hoch er will zu verkaufen. Das aufgekündigte Ka¬

pital muß nach der jährl. Loskündigung ohnfehlbar bezahlet und abgetragen werden,

widrigenfall stehet jedem zu cediren oder auszuklagen frei, jedoch daß wegen des

LehnStammes und der zu eviction des halben Amtes dcstinirtcn und hypothecirten

2000 fl. widerwärtig in Sachsen zureichende und genügsame Versicherung vor der

Auszahl, oder verkaufung gemachet werde.

f2) Gleicher Gestalt haben gesamte Herren Brüder resp. emn duru-tries vor

stch, ihr LehnsFolger, Erben und Erbnehmen mit gutem vorbedacht und nach

reifer Überlegung von dieser ihrer väterlichen, jetzigen Erbschaftstheilung inclus.

Ncuhaus, ingleichen von dem angefallenen Neuen oder Trcbraischen Gute zu

GeHofen sich eines beständigen Lehnstainmes, welchen ein jeder denen übrigen ohn-

beschuldet lassen soll, auf 6000 fl. verglichen, die jedoch nach denen Anschlägen,

wornach sie jetzo getheilet, zu rechnen sind, dahingegen jeder den andern auf den

Überrest ohne Eontradiction und Weigerung zu consentiren schuldig und gehalten

ist. Diese 6000 fl. Lehn stamm nun bleiben jedesmalen in denen Gütern gegen

landübliche Verzinsung ü 5 pEt. stehen, und hat keiner Wacht, solche zu verpfänden,

zu versetzen oder zu verschenken, zu verkaufen, zu beschweren, Sie aufzunehmen und
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zu veräußern, es wäre denn, daß er solchen anderwärts im Kurfürstenthun: wachsen

hinwieder versicherte oder sich anderer Gestalt mit seinen Geschwistern und derer

Lehnfolgern vergliche, welchen Falls ihme keine Hindernis gcmachet, sondern willig

gesüget werden soll.

12) Bleibet obgedachtes angefallenes LehnGut der Trebraische oder NeueHof

genannt zu GeHofen, gleich wie der Überrest von Neuhaus gänzlich von jetziger

et.Heilung noch ausgeschlossen.

Ist die Leinungische Kupferhütte samt dem Eisenhammer zu Bennungen

zwar einesweils und dermalen zu Bezahlung obbenamter H520 Rthlr. zinsbarer

Kapitalien und der 200 Rthlr. vor den Herrn Helmoldt saint allen andern von

dein hochsel. Herrn Vater herrührenden kleinern nicht zinsbaren Schulden ausgesetzct,

jedoch aber, sobald solche mit Gott hinkünstig abgeführet und getilget sein, eines

andern Vergleichs und einer dein andern sein Antheil eedirte, soll solche Hütte und

gesamte Berglverk zu einem CommilncnWerke der Familie beständig destiniret

bleiben. Ts sei denn, daß man sich deshalber in Güte und freiwillig eines andern

vergliche und einer dem andern sein Antheil cedirte, verkaufte oder vermachte,

solcher Gestalt, daß alsdcnn aller Überfluß in so viel, als Brüder und Bruders

Rinder und Nachkommen vorhanden, die allemal in 8tirpk8, nicht aber in Llapitu,

succediren, eingetheilet und jeden: davon seine rut.u abgefolget werde.

sollte ein oder ander sein Antheil davon verkaufen oder verpfänden wollen,

soll damit gleich H. 1 1 disponiret gehalten werden. Nut seinem Antheil des Über¬

schusses aber mag ein jeder nach seinen: Gefallen gebahren und es nach IVillkühr

ecdiren und assigniren, jedoch daß ein Fremder osssionnrius sich in keine Admini¬

stration meliren, wohl aber anzeigen dürfe, wo es zu verbessern und Schade zu

verhüten.

12) Ter Eiscnhammer zu Benungen hingegen soll, sobald und gut möglich,

losgeschlagen und davor Kapitalia bezahlt oder nach Befinden verpachtet werden.

16) So viel die Versicherung der (I'käitmrmn betrifft, haftet zwar ein jeder

Herr Bruder mit seiner Erb-Hortion Speeialiter vor die übernommene 1000 Rthlr.

Kapital und Interessen, gleichwie aber des hochsel. Herrn Vaters säintl. liegende

Verlassenschaft vor alle Schulden in (Zmmrs den Kreditoren haftet, also soll keiner

den: andern verdenken, wann in: Fall er mit Abtrag der 1000 Rthlr. und Inter¬

essen, so ihme zugetheilet, säumig erfunden würde und also Klage veranlassen sollte,

die übrige dessenthalben zulängliche M688urs8, und zwar ohne alles Ansehen und

Egard, darunter nehmen und bedürfenden Falls gar das Gut, so viel diese Inter¬

essen betragen, in Sequestration ziehen, oder aber so viel von denen Ihn: gehörigen

Interessen zurück behalten und selbst an die Kreditores bezahlen, wie wir Ans den

alle unter einander per Met,um dahin expresse verglichen, daß dergleichen ubsque

impIoiÄtionk jnclieis geschehen und der säumige Theil an hohe Gbrigkeit deshalben

sich zu wenden nicht Nmcht haben solle.

1?) Die Bezahlung der Schulden, so auf der Hütte haften, soll folgender-

gestalt geschehen, daß jedesmal vor der Lieferung ein Projekt an allerseits kommuni-

ziret werde, was vor Hosten vorhanden und welche ohnmaßgeblich bezahlet werden

könnten, worunter jedoch Holz, Kohlen, FloßGelder, ingleichen Hütten- und Berg-

AlannsLohn nicht zu verstehen, und dann mit allerseits Genehmhaltung darunter

verfahren und die Bezahlung eingerichtet werde.

13) Die AetivSchulden, welche der hochsel. Herr Vater hinterlassen, verbleiben

allen Sieben Herren Brüdern zu gleichen Theilen, und ist dessenthalben vor gut be¬

funden, daß diejenigen, so keine Hrocesse bedürfen, den: Herrn Hauptmann und

BergHauptmann zur Eintreibung übergeben und überlassen werden, welche sodann

davon denen übrigen Rechnung zu erstatten, sobald es aber zu klagen und Hrocessen

kommen muß, haben sie sich mit den: Herrn Kannnerherrn zu vernehmen, welcher

dann dessenthalben vor die Führung des Hroeesses sorgen wird.
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sß) Die Ökonomie und Administration desjenigen, so ein jeder von Gütern

angenommen, hat er nach eigenem Gefallen einzurichten und anzustellen, sonder daß

die andern ihm deswegen etwas vorzuschreiben vermögen, es sei dann, daß er mit

den Interessen der darauf geschlagenen Kapitalien nicht richtig inne hielte und den

andern dadurch Verdruß und Nachtheil erwüchse.

20) So viel die Administration, Besorg und Direction der Kupferhütte

betr ifft, soll solche zwar der Inspection des Herrn Hauptmanns und Herrn Berg¬

hauptmanns solchergestalt untergeben sein, daß Sie vor Kohlen, Bezahlung der

Bergleute, richtige Förder- und Hantirung der Erze und treuliche Verrichtung aller

Hütten und BergArbeit sonderlich in denen Schächten sorgen, darauf Acht haben,
alle Veranstaltung thun und zu dem Ende vom Herr Fricken zwischen den Liefe¬

rungen Geld gegen Quittung erheben können, die bei der Hauptberechnung gegen

allerseits GeneralAuittung hinwieder auszuwechseln. Von diesen nun hat der Herr

Berghauptmann denen übrigen ordentlich Rechnung zu thun und allerseits jährl.

einen zuverlässigen Utstand von der Hütte und BergWerk zu verfertigen, auch dahin

zu sehen, daß die HüttenAechnung ordentl. geführet und alle Lieferungen mit denen

Hütten- und BergLeuten ordentlich abgerechnet werde. Jedoch haben sie in besonder«

Fällen mit dem Herrn Kammerherrn sich vorher zu vernehmen und in Haupt¬

fällen, und da Gefahr oder fönst was Ungemeines vorfället, ohne Kommunikation

und Genehmhaltung derer übrigen vor sich alleine nichts zu thun. Wie denn auch

keiner sich der Disposition der KupferGelder alleine anmaßen, noch weniger Geld

vor sich heraus nehmen soll, wann die übrigen dessen nicht zufrieden und es vorher

vergönnet haben.

2s) Sonst ist von allerseits resolviret worden, die Kupferhütte zu Groß-

Leinungen zu erweitern und einen neuen SchmelzGfen anzurichten, ingleichen die

KohlenSchuppe völlig decken und in stand setzen zu lassen. Nicht weniger, da haupt¬

sächlich auf die gute Versorgung derer Berg- und HüttenLeute zu reflectiren, ist eine

ordentliche Factorei zu Leinungen anzurichten und weilen solches dem Hern Kammer-

Herrn zugehöret, selbigem pachtweise zu überlassen.

22) Die Inventaria an allerhand Vieh, Schiff und Geschirr sollen aller Grten

gerichtlich taxiret und in 7 gleiche Theile getheilet und an dem, was davon ein

oder dem andern, so kein Gut angenommen, nicht selbst zu behalten gefällig, dem

Besitzer des Gutes, wo es ist, der Vorkauf gelassen werden, wenn er es vor den

taxirten H>reis behalten wollte, wie denn auch, wenn von dein Getreide etwas zu

verkaufen, derjenige, so was angenommen, den Vorkauf billig hat.

23) Sollen alle Besoldungen, Lohn- und DeputatZettel bis Johannis von

allerseits aus der Kommun bezahlet werden.

2H) Weil das Neue Hans dermalen noch aus der brüderlichen Theilung ge¬

zogen, hingegen dem Herrn OberStallMeister Revers gegeben worden, daß er solches

nach dem in Gottes Hand stehenden Ableben allerseits geliebtesten Frau Alutter

vor s6000 st. exclusive der Inventarien und Aceublen haben sollte, so ist von aller¬

seits beschlossen worden, dessen Reparirung an Dach und Thoren aus der Kommun

zwar thun zu lassen und vorzuschießen, jedoch daß er oder derjenige, so solches über¬

kommt oder annimmt, es ^ich anrechnen lasse und denen Adrigen vergüte, nicht
minder soll eine richtige Specification über alles und jedes, was dasclbsten gelassen

wird, zu dereinstiger desto besserer Richtigkeit gefertiget werden.

25) Da sich nun leider zugetragen, daß in dem Amt zu Leinungen dermalen

viele Inquisiten vorhanden, So ist resolviret worden, daß bis zu Endigung der

Inquisition und Execution die jetzigen Beamten und deren Bestallung von allerseits

Herren Brüder continuiret und die InquisitionsKosten getragen werden sollen,

gleichwie Sie auch alle participiren, wenn ein Inquisit zur Restituirung der Un¬

kosten verurtheilet würde, oder sie sonst zu bezahlen hätten. Nach deren Endigung

aber stehet es lediglich in des Herrn Kammerherrn seiner Disposition, wie er es damit
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halten will, und behält derselbe die Amts- und RriminalGerichte ohne jemandes

Einreden, die ParticularIurisdiction und ErbGerichte über die Unterthanen aber

zu Acorungen, Horl und Rötha jeder Herr Bruder an seinem Orte vor sich.

26) Wegen derer Briefschaften hat der Herr Rolnrins Grüzmann in solcher

HnnIRsct eine Designation gemacht. Inmaßen nun die It0cnmsnt,n Rainiligz (Ann-

mnnia, und welche allerseits angehen dein Herrn Rammerherrn als Altesten gegen

Schein billig anvertrauet werden, nicht weniger die Leinung. AmtsDocumenta,

ingl. die Gericht!. Acta Ihme vor sich gehören flalso derhalben treulich und

richtig ausgeantwortet und ihme so wenig als den andern davon etwas Hinter¬

halten werden solle:); also werden die Documenta des Harra fischen Gutes zu

GeHofen dem Herrn Hauptmanne und Herrn Bcrghauptmanne, nicht weniger

die, welche das Neue Hauß betreffen, inzwischen der geliebtesten Frau Amtier

gegen gebührenden Schein cum curat,ors treulich ausgeantwortet, jedoch in das

FamilienArchiv dem Herrn Rammerherrn Ropien gegeben. Solte Jemand derer

übrigen Herren Brüder ebenmäßige Ropie verlangen, soll Ihnen solche in keine

Weise geweigert sein.

27) Was die Besorgung und Direction der H>rocesse betrifft, deren leider schon

viel vorhanden und noch angefangen werden müssen, so soll dem Herrn Rainmer-

herrn solche von allen übertragen und Ihme darzu Bollmacht, sowohl nach Dresden

als Leipzig und Eisleben gegeben werden, weilen aber seine HerrenGeschäfte nicht

zulassen, selbst zu schreiben oder seinen Secretair schreiben zu lassen, so soll Ihme

auf eiu Jahr 70 Rthlr. all Interim aus der Hütte zum acljutc», um einen eignen

Atenschen zu dem Ende halten zu können, bezahlet werden, dahingegen er zn sehen

hat, daß solche recht!, gesühret und möglichst beschleuniget werden. Advocaten

Gebühren, Briefporto und dergleichen sollen von der Hütte von Licfer- zu Lieferung

genommen und Ihm baar bezahlet werden, And da Herr Doctor Segemehl jetzo

ö0 Rthlr. verlanget, sind solche dem Herrn Rammerherrn von dem Eisenhammer

gegen Quittung zur Berechnung abgefolget worden.

Bergleiche aber soll Gr ohne der andern Einwilligung so wenig zu schließen

Alacht haben, alß vor sich Hrocesse s: worunter doch keine implmmtimmm und

mkmorialig, zu verstehen:) anzufangen.

28) Wegen der Wulsfischen Erbschafft und liegenden Gütern in dem

Lippischen ist resolviret, solche so bald und gut als möglich zu verkaufen und das

Geld in die GemeineAlassa zu Bezahlung der Schulden anzuwenden.

Sollte auch einer oder der andere wegen der Ihm im Los zugefallenen Lehn

oder andern wiederkäufl. Stücken von jemanden in Anspruch genommen und ver¬

klagt werden, so wollen die andern Herren Gebrüder insgesamt demselben auf ihre

eigene Rosten auch auf bloße cxtra jnäieial äsmmciation vertreten und schadlos

halten. Allermaßen Sie auch, daferne von denen angeschlagenen Stücken selbst ein

oder anders ermangeln sollte, einander die lllviction und Gewähr zu leisten aufs

Bündigste versprechen.

Gestalten nun allerseits Herren Gebrüdere nebst der Frau Amtier, als Bor-

münderin Ihres jüngsten Herrn Sohnes, mit dieser ErbTheilung wohl zufrieden

und solche aus keiue Wege und Weise zu impugniren oder anzufechten, sondern fest

und beständig zu halten einander zugesagt; Wie denn auch solche selbst auf den

WiederEiulösungsFall Lein- und Alorungen von des Herrn DomHerrns Erben

ihre Rraft vollkomlich behalten soll; Jedoch mit dein ausdrücklichen Borbehalt, daß

alsdenn dem Herrn Rammerherrn und Herrn Christianen von denen übrigen

fünf Herrn Gebrüdern völlige Schadloshaltung und Rvictmn geschehe und Sie von
der väterlichen Erbschaft ganz gleiche Theile mit denen übrigen bekommen: Also

renunciiren Sie allerseits resp. cum Iluratrics allen und jeden cxecpticmibus und

Ausflüchten, dadurch dieselben entkräftet und über einen Haufen geworfen werden

könnte, Insonderheit des Betrugs der Verletzung, auch über die Hälfte, als worüber
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des Betrugs der Einsetzung in vorigen Stand, daß ein oder das andere anders ab¬

geredet oder geschlossen, als zu Papier gebracht worden, und der geineinen Rechts

Regul, die da will, daß eine allgemeine Verzicht nicht gültig, wenn nicht eine ab¬

sonderliche vorhergegangen, treulich sonder Gefährde. Urkundlich ist dieser Erb-

theilungsreceß von allen Herren Interessenten unterschrieben und besiegelt worden.

So geschehen Neuhaus, den sI. Julis s?s3.
Nach einer gleichzeitigen Abschrift.

Nr. 87. „?o88e88iou-Wehmmlg der 7 Gebrüder v. Oberste!», Weuljäuser Linie
von Weubans." Am 2. Noliember 1720.

Neuhans, den 2. Xovemdr. 1720. Wurde auch aew von denen itzo

allhier anwesenden Herren Gebrüdern von Eberstein namentlich: NU. Herrn Aammer-

herrn Ernst Friedrich, NU. Herrn Hauptmann Wolf Dietrichen, NU. Herrn

Berghauptmann Anton Gottlob, NU. Herrn August Christian Wilhelm,

wie auch von dem Herrn Gbrist-Disutsimnt George Christoph Herrn von Werthern

in LurkUkI NU. Herrn Wilhelm allerseits Gebrüdern von Ebersteins Wir zu

Endesbenannten, des kaiserlichen Aammergerichts-Rotario immu.t,rionlg.to in Gegen¬

wart der all lmim g.<Unm rs- und subrkMirireten Insbrnmonts-Zeugen, Herrn: Gott¬

sried Spröden und Herrn Johann Ehristoph Stegemannen, zu vernehmen

gegeben: Es wäre an dem, daß nach Absterben ihres Herrn Baters, des wohlsel.

Herrn Gber-Aufsehers NU. Herrn von Ebersteins, ihrer Frau Ulutter NU Frauen

Eleonoren Sophien von Ebersteinen geborncn von Werthern als Witben dieses

väterliche Gut Neu Haus mit allen dessen NsrtinkiUrsn zu deren ^.UinkiUtUUn ml

vUu.ni von ihnen eingeräumt und gelassen worden. Nachdem nun obernannte ihre

wohlsel. Frau Wutter am 26. Lsptembr. jüngsthin nach des höchsten Gottes Willen

dieses Zeitliche gesegnet und dadurch dieses väterliche Gut mit denen darzugehörigcn

NsrtinsiUiön erlediget worden; als wollten die dermalen anwesenden Gebrüdere

von Eberstein samt und jeder pro sus. rs-tm besonders die Nossessiu in diesem Gute

Neuhaus und allen Nortinsntisn mit Zuziehung meiner als Rots-risn und rs-

und subröciuUUtöii InUrumeiUs-Zeugen durch ihren Herrn Bruder Herrn ^.NAuU

Christianen ^ViUwIni reg-lltsr 6t. solsimiwr Äpprslisnäirsn lassen. Jedoch er¬

innerten sie sich gar wohl, daß sie ihrem darmaln mit abwesenden Herrn Bruder

NU. Herrn Gber-Stallmeister Ernst Rudolph von Eberstein solches nach Anleitung

des unter ihnen errichteten besondern Vergleichs und Losung zwar vor andern zu

gönnen und all 16 000 fl. zu überlassen versprochen hätten, es verstünde sich aber,

daß es nicht anders gemeinet, als wann Er ihnen ihre darvon gebührende rnbas

und Antheile vorhero entweder baar oder durch andere sie völlig befriedigende Wege

würklich praestUkt hätte.

Gleichwie sie nun vor mir, dem Rotsrio, und Zeugen die Erklärung thäten,

daß obwohlgedachtem ihrem Herrn Bruder NU. Herrn Gber-Stallmeister von Eber¬

steinen dem Vergleiche gemäß dieses Schloß Neuhaus mit denen darzu gehörigen

NsiUineiUisn nm und vor die f6 000 fl. gegen ihre vorgängige würkl. Abfindung

zu überlassen noch ganz gemeinet verblieben, also könnten und wollten sie ihme daran

doch durchaus keine Nossss noch Dominium weiters als pro suu ssptims. rutu und

der darin zu fordern habenden 3000 fl. zugestanden und eingeräumet, vielmehr sich

dawider durch alle zugelassene Rechtsmittel verwahret haben. Wollten also in¬

mittelst zu mehrerer ihrer Befriedigungs-Sicherheit und bis zu deren Erfolg auf die

ihnen davonzukommende fünf Antheile, wie auch unter ohnzweiffentlicher Rppro-

llslion des Hrn. Gber-Iägermeisters durls von Ebersteins pro suu sexbu purbo

die No8868Äon in diesem Schlosse Neuhaus und darzu gehörige Dsrtinsutüsn an

Haus, Hofe, Scheunen und Ställen, Gärten, Teichen, Holzungen, Wiesen und Län¬

dereien samt und sonders, nichts darvon ausgeschlossen, nehmen und auf rutione

oklloii rmMrirmi kulliibitäs tostälms solche zu npprelmmlirkn, wie sie dann auch
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rsspsetivs zu dein Ende ihren: Herrn Bruder Herrn ^.u^ust Christian ^Villwlm

von Cberstein Bollmacht aufgetragen, in ihrem Namen darbei zu sein und behufige

Anweisung zu thuu und die siZ'na apprsbonsas possossioins aufzunehmen, auch
sonst allemal neesssaria vor sie darunter zu obssrviron.

Als nun zu solchen: Geschäfte die Erklärung rations oktioii hat, begab ich

mich mit denen beiden Instrumkiits-Zeugen unter der Anführung des obwohl-

gedachten Herrn .^u»nsi Christian >Villwiiu von Ebersteins

s. auf das Feld zun: Lande und wurde darauf es, intoniiono die Bosssss er¬

griffen und aus solchen: die Erdeuklumpe genommen; dsgl.

2. wurde in den: Gehölze ein Zweig abgebrochen und genommen;

I. ferner aus den Wiesen ein Rasenklump ausgestochen;

ch aus denen Gärten ein Rasen und einige Zweige von denen Bäumen ge¬
nommen ;

5. aus dem Hose der Scheuren und Ställen halber und aus den: hofthore und

Thüre ein Span geschnitten;

6. an den: Schloßthore und Hausthür mit Ausschneidung eines Spans und deren

Berührung;

7. in der Rüche mit Auslöschung des Feuers und dessen Wicderanzündung, auch
endlich

8. in den: untern Speisegeinach mit Rückung des Tisches.

And also die Bossession euin llseiaraiions all rslpnAiionem genommen und

die si^ua apprsbsusas possessionis 'i'ii. Iii. Herrn RsiMrenien überreichet. Ur¬

kundlich ist dieses Broioeoilmn wie solches reZistriret, saiva exiensione von den:

Roiario eigenhändig subseridirei und mit den: nur eonkeririen Roiariai 8igu«ll.

san:t bräuchl. Petschafte oorroboriroi, auch von denen alllnbiroisn Insirumenis-

Zeugen n:it unterschrieben all re<iuisirionem ausgestellet. .^etnin ut, supra.

(U. 8.) Joluun: Ueinncl: EiUunilt, Roiarius Bubi, sulliois Oamerae impsriaiis
inrmairieuiatus.

(U. 8.) Gotttnnl Sprälle ui issiis.

Nr. 88. „Krövergkeichs-Wrojekt über der sek. Mama Werkaffenschaft" ll. ll. Wen-

Haus 23. Wovember 1720.

Punktatio» zum ErbVergleich.

Zu wissen sei hiermit jedermänuiglich, sonderlich den: es zu wissen von uöthen.

Nachden: den: Allerhöchsten Gott gefallen, Unsere Herzgeliebteste Frau Ulutter, die

weiland Hochwohlgeb. Frau, Frau Eleonoren Sophien verwitbete von Eberstein

geborue von Werthern, den 26. 8spwmbin setzigen Jahres aus dieser Zeitlichkeit

zu sich abzufordern, So haben wir, die hinterlassenen Herren Söhne, soviel deren an¬
wesend, und des abwesenden GberZägerUceisters Herrn Rarls von Ebersteins

durch ein eigenhändiges Schreiben 8ub llaio den s72O beliebter und 8ub llato

den i?2L> von der Bereuburg. Regierung ox otlleio constituirter Lnraior absoniis

Herr heinr. Friedrich von Welsch und wegen des jüngsten Bruders Herrn

Wilhelms dessen beide Bormüuderc, nämlich Herr VbristLieutenant George

Christoph Herr von Werthcrn und Herr Berghauptmaun Anton Gottlob

von Eberstein sowohl unter Uns als auch respective in denen Punkten, welche Unsere

Fräulein Schwester mit angehen, mit derselben unter autboritaet, Ihres Luratoris

obbenamten Herren VbristLieutenaut Hrn. George Christoph Herrn v. Wert Hers

uns solgendergcstalt verglichen.

h haben wir den 2 s. Rovsmbr: der hochsel. Frau U lutter verlassenes sänlll.

SilberWerk ordeutl. inventiret, gewogen, in eine billige Baxam gebracht, in 3 Lose

gesetzt und unter Uns allerseits friedlich vcrtheilet.

2) Den 22. Rovbri haben wir den Geldschrank und andere Behältnisse,

woriimen die hochsel. Frau Ulutter dergleichen gehabt, eröffnet, ordentlich gezählet
15



und aufgeschrieben und alles, was zur Ausgabe dienlich, zu Bestreitung der Be-

gräbnisRosten und Bezahlung der Legaten ausgesetzt, über einige rare Alünzen

aber, Schau- und GoldStücken haben wir, nachdem sie vorhero in 3 gleiche Theile

gesetzet, ordentlich geloset.

3) Da unsere hochsel. Frau Alutter Uns denen Herren Söhnen ihre kleinere

goldene Rette im Testament ausgesetzt und vermacht, So haben wir 7 drum

ordentlich gezogen, und ist sie unfern, ältesten Herrn Bruder zugefallen, welcher

denen übrigen 6 proportionirliche Satisfation davor gemacht.

Haben wir der hochsel. Frau Alutter übriges Horcellan, was nicht unserer

Fräulein Schwester zum Boraus zukommen, gleichergestalt in 3 Theile gesetzet und

ordentlich drum geloset.

5) Weilen die hochsel. Frau Alutter nach des HochSel. Herrn Baters Tode

sich unter dem dato Neuhaus den 3. ckunuurii s7s3 mit Ihren Herren Söhnen

wegen der Alorgengabe, Alußtheil und andern einer Witbe aus des verstorbenen

Theherrn Gütern gewöhnlichen Gebührnissen enm (inratork dahin verglichen, daß

Sie uns alles überlassen und sich nicht mehr als 6 Rühe samt allen RiebeSamen,

Rorn, Gerste, Weizen, Hafer und Trbsen, so viel sie für die Neuhäus. Bestellung,

Haushaltung und Deputata bis Alichaelis s7s3 gebraucht, vorbehalten und ausge¬
zogen hat, welches Ihr auch von Uns denen Söhnen richtig abgetragen worden,

und dieselbige dann in ihren, Testamente verordnet, daß ihrer Fräulein Tochter obige
6 Rühe von denen besten gegeben werden, ingl. ihr Leinungisches Rind und Schaf-

Bieh die Fräulein Tochter und der jüngste Sohn Herr Wilhelm zu gleichen

Theilen haben sollten; so haben sich die übrigen Herren Söhne ganz williglich darzu

verstanden und Ihre liebe Fräulein Schwester diese 6 Stück Rühe nach eigenem Be¬

lieben aus hiesigen, Inventario auslesen, nicht weniger das zu Leinungen gewesene

Rind und SchafBieh heraus nehmen und vor Dero erwähnte Fräulein Schwester

und jüngsten Herrn Bruder aussetzen lassen.

6) Und da wir Herren Brüdere uns bei Unseres Sel. Herrn Baters Tode

und daraus erfolgten Theilung verglichen, daß nach unserer Sei. Frau Alutter Tode

unser Bruder der Herr GberStallUlcister Trust Rudolph von Tberstein das Gut

Neuhaus e,nn Inventario gegen proportionirliche Satisfaction an Uns haben soll,

als hat es auch dabei nach jetzo erfolgten, TodesFall sein „„geändertes Bewenden,

und ist ihn, selbiges hiermit wirklich eigentümlich von Uns allerseits jedoch reser-

vnliono der gesamten Hand zugeschlagen worden, und soll er sich mit Uns wegen

unserer i-utarnn, richtig berechnen, und Uns die nöthige Bereicherung rechtlich machen.

7) Und da das Inventarium allerdings bei dein Gute Ihn, verbleiben muß,

so haben wir solches an allen übrigen hier befindlichen RindVieh, Ziegen, Schweinen,

wie auch die Schäferei zu Haßbruch, durch Richter und Schöppen ordentlich tariren

lassen, dem Herrn Bruder, dem Herrn GberStallAleister Hrn. Trust Rudolph

von Tberstein, vor das taxirte pretiun, zugeschlagen, jedoch solchergestalt, daß er

einen, jeden der übrigen 6 Brüder seine rutan,, so ihme von der taxirten Summa

zun, 7. Theile zukommt, bonifiziren muß, die Hferde, Schiff, Geschirr samt den

übrigen Stücken des Inventarü sind ebenergestalt durch Richter und Schöppen in eine

ordentl. ts-xun, und Anschlag gebracht worden, und muß davon der Herr Gber-

StallUIeister einen, jeden Herrn Bruder seinen 7. Theil gut thun.

8) Da auch auf den, Gute Ncuhaus W00 Thlr., so unser hochsel. Herr

Bater von der Fr. Hofrath Ulüllerin erborget, noch verhz'pothcziret haften, die Wir

vormalen von der Rupferhütte zu bezahlen zwar '.übernommen gehabt; so hat jedoch

der Herr (DberStaUAleister solche nunniehro billig mit übernommen, daß er vor

Bezahlung derselben an Rapital und Interessen alleine hastet und die Herren Brüder

hierunter aus allen, nexu lässet und setzet durch Zurückschaffung des Sel. Hapa

Obligation, Wie denn dies alles in einen, besondern vergleich des mehren, expliziret
werden soll.
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9) Des Herrn Vaters Achränke und Aachen wollen wir Aöhne gleichfalls in

7 gleiche Theile setzen und ordentlich unter Uns verlosen.

s0) Wegen der übrigen Bkobilien haben wir Uns zusamt unserer Fräulein

Achwester gütlichen dahin verstanden und verglichen, daß so viel die Tapeten, Bett-

Vorhänge, FensterGardinen in denen GastZimmern, weil solche zur Zierde und nicht

zum täglichen Gebrauch gewesen, betrifft, wir unserer geliebtesten Fräulein Achwester

die gewirkten Tapeten aus der sogenanten bunten Stube, das Litd'ange drinne, wie

auch das Französische Bette mit dem weißen bunten figurirten Vorhange, die blau

Aattun gesteppte Decke mit blauen Streifen lassen und geben und die übrigen Tapeten-,

Bett- und FensterVorhänge unter Uns 7»e verlosen wollen.

ss) Alle Tische, Stühle, Apiegel und Gveiritons Bilder samt allen übrigen

Ukobilien, sowohl aus denen GastZimmern als sonsten in dein ganzen Hause be¬

findlich, haben Wir Uns unter einander verglichen, in 8 Theile zu setzen und mit

einander friedlich darum zu losen.

Zedoch soll unsere Fräulein Achwester die drei Tannen Tischchen im Tabinet, den

blaulackirten Spieltisch und den genähten Tisch und was die sei. Warna ihr sonsten

geordnet voraus haben, in diesen Übrigen aber mit Uns zu gleichen Theilen gehen soll.

s2) Den HausRath an Zinn, Uupfer, Ulessing, Eisenwerk und was sonst ist,

wollen wir auch in 3 gleiche Theile setzen und ordentlich darüber ziehen, und soll einem

jeden frei stehen, dasjenige, was Zhme darunter zufällst, an einen andern zu ver¬

tauschen, zu verlassen oder zu verhandeln, wie es Ihme gefällig, außer was Herr

Wilhelmen zusället, soll ihme dem Testamente nach in ngkuvg von seinen Hrn.

Vormündern aufgehoben werden.

so) Was die WinterBestellung anbelanget, so haben wir uns dahin verglichen,

daß solche zwar nicht ins Erbe fallen, jedoch der Herr GberStallUleister den übrigen

Herrn Brüdern, wie auch der Fräulein Achwester, jedem den achten Theil des Samens

bezahlen, gleichwie der Uammcrherr auch von den Leinung. Äckern thun soll.

sH) Was nun der hochsel. Frau Ulutter Zmmobilia anbelanget, so finden

sich erst der so betitelte Gasthof zu Leinungen mit dein zugleich an den sel.

Papa mit verkauften Acker und Wiesen, gleichwie aber solcher der Liebsten sel. Uiamma

von ihm noch bei Lebzeiten vor H00 Thlr. erborgete Paraphernal-Gelder zuge¬

schlagen und überlassen worden, einfolglich denen Hrn. Söhnen allein zurückfället,

weil diese kraft Vergleichs schuldig, der Fräulein Achwester dagegen Ihre vg.kg.in

mit 300 Thlr. zu vergnügen, Unser ältester Herr Bruder der Aammerherr auch

als Dominus äivoekns solchen nicht weglassen kann, sondern davor anzunehmen ge-

willet! So übernimmt hingegen derselbige P)0 Thlr. an die Fräulein Achwester mit

3 proTent: also mit 20 Thlr. jährlich von jetzigem Advent an richtig zu verzinsen

und ihr alle Pfingsten und Advente s0 Thlr. gegen Quittung zu bezahlen, die

übrigen s00 Thlr. sollen von der Aupferhütte Zhr jährlich mit 3 Thlr. verzinset

werden, sollte sie sich aber vermählen oder wo ankaufen, so verbindet sich der

AammerHerr, Zhr alsdann nach halbjähriger Auskündigung das Aapital an

^s00 Thlr. currenter vollgültiger Blünze baar zu bezahlen, inmittelsten Zhr Obligation

nebst Verhypothezirung des Gasthofes zu geben, wir allerseits wollen Ihr auch

alsdenn die noch ermangelnden WO Thlr. an den AupferGeldern richtig bezahlen

lassen, inmittelst aber gebührliche Obligation ausstellen.

s3) Ferner zeiget sich durch die gefundenen AaufBriese, ist auch bekannt, daß
die sel. Frau Arutter

3'/z Acker Zoberland von Annen Pittstedts den

s2. Vobv. s7sH vor 70 sl. — gr.

Hz Acker Zoberland von Ernst Völkern den

28. ckulij s7so hör s2 „ s2 „ oder ss Thlr.
3 Acker Land von Hans Achobissen den 8. -^no-.

st so vor , , , ,, » . , , ^ ^ o < ,, so ,, „ oo ,,

IS-»-
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6 Acker Land von Marien Clausen den 2<s.
^.xrü s720 vor

'/« Acker von Baltin Bö Ickern, den 7. ^NA.
s7sß vor

s'/s Acker Zoberland von Hans Cantzlers Mitbe
den 8. ckunis s7s3 vor

^ Acker Zoberland von Hartman Philip den
8. Narj s7s^s vor

Zi/s Acker Zoberland von Andreas 5luden, den
3. ^.ux. s 7 so vor

s Acker wiederkauflich von Martin Messer¬
schmieden den 30. ^.xril s720 vor . . .

s Stückchen Garten zum Gasthof vor....
3 Acker von Bendix Auariz den 8. ^.UA. s7s3 p.

Acker Zoberland von Ciliax Meißbarten
den s0. März s7s2 p

3 Hz Acker von Stephan Müllern den 8. ^.NA.
1?12

3Hz Acker Zoberland von Baltin Cantzlern den
3 s. ckulis s7ss vvr

3^/» Acker Zoberland von Baltin Cantzlern den
s. ^.NA. s7s3 vor -

s Miese von Hans Chrichen von Horl den
6. ^.xril s7sH vor

3^/z Acker Zoberland von Margaretha Cantz-
lern, dann die kleine Breite von Hartmann
Philippen.

'/z Acker Land von Stephan Bilzingen.
3 Acker von Christoph Michten, welche die

sel. Mamma von Geyern von Artern vor 228 „ s2 „
876 fl. s3 gr.

hinterlassen. Da nun der Herr Uammcrherr seinen bekanntlich elenden AckerBau
vor Leinungen Uns vorgestellet und also gebeten, Ihme solches zu überlassen und
zu gönnen, so haben wir uns darzu auch willig finden lassen, hingegen verspricht
er Uns denn wegen unserer ruturum die Gebühr rechtlich zu versichern.

s6) Endlich haben sich auch (Dbligationes
über 6'/-, Thlr. von Adam SauerZapfen den 2s. l^lov: s7s2.

s0 „ von Martin Messerschmidten den 8. Nuis: s720.
30 „ ein Mechsel von Herrn GberIägermeister vom 2. Nart: s7s3,

dann über
707 „ s2 gr. von den Marchallischen Gebrüdern von p. P.UIesse s7s7.

30 „ von Herr Heins Friedrich von Metsch voin s. Nurt: s7s7, über
s2^s „ von der Frau von Butlar den 25. ckum s7s9-
918 Thlr. gefunden. Da aber die hochsel. in Ihrem Testament verschiedent¬

lich« UsZ-atg, geordnet, als die bei Ihrem Herrn Bruder gehabte
300 „ vor Fräulein Schwester Lieschen
s30 „ zu einem Borhange derselbigen

s000 „ an Hrn. Bruder Wilhelm zu voraus
60 „ selbigem zu Büchern

200 „ an Herr Bruder Christian
200 „ an Fräulein Muthchen

30 „ an die Armen, und doch so viel baar Geld vorrälhig sich nicht
2sq.0 Thlr. befunden, haben wir Uns allerseits verglichen, daß Herr Bruder

H2 fl. — gr.

13 „

60 „ -

36 „ —

25 „ 3
S . "

70 „ —

83 „ —

50

36 „ —

11 „

3 „ "

7 Thlr.

„ 19 „

2^>
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Wilhelm unserer liebsten Schwester dieses?rsö1sKg.tnm vergnügen

und bezahlen soll. Weilen die sei. Mama die bei Ihrem Herrn

Bruder gehabte 500 Thlr. erhoben und vor selbigen zu Bezahlung

der Gehosischen Güter mit angewendet, wie er dann auch solches

eum untborituts Lurg-torum sowohl als die Frl. Schwester eben¬

falls enui LniÄtors acceptiret und die übrigen Herren Brüder

quittiret und von allen diesfalsigen blsxu und Ansprüchen losge-

zählet.

f?) Weiters daß Herr Bruder Wilhelm auf sein Drs?k1«ZAgwui der f000 Thlr.

707 Thlr. s2 gr. Kapital von den Alarchallischen Gebrüdern,

72 „ f2 „ Interessen von H>. H>. f7f9 bis Neujahr f72f,

50 „ — „ Kapital von Hrn. von Metsch,

s6 „ f6 „ Interessen von f. Nartii s7f^ bis f. vsedr: s720,

50 „ — „ vom Hrn. GberIägermeister, weil die sel. Mama erpresse

drunter geschrieben, daß sie.solche nunmehro an ihn zu fordern,

SZ6 „ „ hinwegnehmen soll, das Adrige aber an

9? „ 3 „ zu Erfüllung der s000 Thlr. und

60 „ — „ zu Büchern.

f050 Thlr. — gr. zusammen müssen wir Ihm, daferne sich bei Durchsehen und

Eraminiren dessen Rechnung nicht etwan äußerte, daß die

sel. Frau Mutter was vor Ihme ausgeleget und vorgeschossen,

welchenfalls er sich solches billig und allerdings decourtiren

und anrechnen lassen muß, zu voraus vergüten, und soll als-

denn es der Kammerherr von den Geldern vor die Leinungi¬

schen Feldern Ihme voraus binnen Jahr und Tag bezahlen

und Ihm indeß gebührliche Obligation geben.

f3) Mehrers übernimmt der Kammerherr die

200 Thlr. an Hrn. Bruder Thristian binnen Jahr und Tag zu bezahlen und Ihm

deswegen gebührliche Versicherung zu geben,

Ingleichen die prälegirte

200 Thlr. an seine Frl. Tochter zu bezahlen, Ihr deshalben rechtliche Versicherung

zu machen und jährlich die Interessen baar zu bezahlen, damit Sie der seligsten

Testatririn Intention nach solche zu ihrem Nutzen brauchen kann, hingegen Ihme

von den übrigen Erben dessen der sel. Mama ausgestellte Obligation über ^00 Thlr.

zurückgegeben und cassiret werden.

fß) Die 150 Thlr. vor Schwester Lieschen zu einem guten vorhange sollen

Ihr, wann es möglich, von dem vorhandenen baaren Gelde, nachdem die Trauer¬

und BegräbnisKosten decourtiret und alle Passiva bezahlt sind, gereichet, allenfalls

aber von anderwärts vergnüget werden.

20) Die 70 Thlr. von, Kammerhcrrn belangend, so hat die sel. Frau Mutter

dessen Portion von den SchweinMastGeldern fTIfl und andern Sachen darauf er¬

hoben, weswegen er dasjenige, so ihm nach gepflogener Berechnung noch zu bezahlen

obliegen möchte, uä mg.883.ni zu bezahlen erbötig, gleichwie sich selbiger hingegen

reserviret, daß, wann sie etwan was mehr erhoben, Ihme solches auch vergütet würde.

2f) Die 50 THK. vor die Armen sollen sofort von den vorhandenen Geldern

genommen und nach Verordnung der sel. Mama distribuiret werden.

22) Die übrigen ActivSchulden sollen eingetrieben und unter allerseits vertheilet
werden.

25) von den vorhandenen baaren Geldern sollen zuforderst die Begräbniß-

Kostcn decourtiret, alsdenn die I'gssivu pörsomilig bezahlet, das Übrige aber, so

weit es reichet, zu Bezahlung der Legaten mit angewendet werden.

2if) Alles Getreide in der Scheune und auf dem Boden hier und in Leinungen,

alles Heu und Stroh, Kohl, Rüben und Möhren, desgleichen auch alles, was an
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geräuchertem Fleische und andern Gonsumptibilien vorhanden, soll ebenergestalt in

3 gleiche Theile gesetzet und eine»! jeden das Seinige gegeben werden.

25) Was hier an Deputaten und GcsindcLohn bis Advent: s720 zu ent¬

richten, bezahlen wir 7 Gebrüder allein ex eommuni.

26) Wie wir dann binnen der Aeit alles unter Ans in richtigen Stand und

Ordnung und wo möglich noch eher bringen wollen. Nachhero aber wollen wir

Gebrüdere dem Herrn PberStallmcister hiesiges Gut Reuhaus und Pnßbruch

gebührl. räumen und selbigem in geruhiger Posseß setzen, jedoch daß Gr einem

jeden unter Uns Hrn. Brüdern Seinen 7ten Thcil des Gutes und Inventar»

rechtl. versichere, wie dann ein jeder sich bis zur wirklichen Befriedigung die llzftw-

Uwe aä eoneni'rentein Summaiu seiner Forderung per «xpressmn pactum reservirct.

27) Da auch die Herrn Brüder nachhero vermeinet, es können die Leinungi¬

schen Felder höher, als die sel. Frau Wutter sie erkauft, ausgebracht werden und

der UammerHcrr solche nicht zum Bortheil erlanget, sondern ciniglich der Gonvenicnz

wegen, so hat er sich sofort declariret, daß sie solche nur alle in Lose setzen und

unter alle 3 vertheilen, Gr bedünge sich nur seine ratam in natura, wann sie sich

nicht es Ihme zusammen zu überlassen des Preises wegen vergleichen können sollten,

so ihm auch niemand weigern können.

23) Soll alles dieses unfern sowohl mit der hochsel. Frau Wutter unter dem

dato Neuhaus und unserer geliebtcstcn Fräulein Schwester sab dato Neuhaus

den als auch unter uns Gebrüdere sub äato Neuhaus den errichteten Ver¬

gleichen in keine Weise ichtwas präjudieiren, derogircn oder sonst beschaden, sondern

selbige sämtl. in ihrer vollkommenen Araft vissor und Verbindlichkeit unter Ans

sämtlichen Geschwistern vor wie nach verbleiben.

Alles treulich sonder Gefährde, wie denn allerseits allen und jeden rechtlichen

Gxeeptionen, reguln und Wohlthaten, welche diesen brüder- und schwesterlichen Grb

Vergleich vcl in totnm vsl in tautum zu entgegen sein könnten, erpresse wohl ver¬

ständiget renuneiren. Urkundlich ist diese Puntation von allerseits unterschrieben

und resp. mit acces des kuratorischen Vollworts mit Wund, Hand und Petschaft

corroboriret worden. So geschehen Neuhaus, den 25. Rovbr: s720.
Nach einer gleichzeitigen Abschrift.

Nr. 80. Krövergkeich ä. S. Weichaus 19. Juki 1721.

Au wissen sei hiermit jedermänniglich, daß, nachdem es dem allerhöchsten

Gott gefallen, Unfern herzvielgeliebten Herrn Vater, den weiland hochwohlgcb.

Herrn Herrn Ghristian Ludewig von Gberstein auf GeHofen, Neuhaus und

Paßbruch und die Ämter Lein- und Worringen, hochfürstl. Anhalt. Bernb. GAuf-

Seher, GberBergHauptmann und GbcrForstWeister, am 2-is. Ock. s7s7 selig aus

dieser Welt zu sich abzufordern und wir Gebrüdere uns dermalen durch einen Rcceß

sud clato Neuhaus den sZ. ^ulij s7s3 unter uns bis auf dasjenige, was wir

unserer herzgeliebten Frau Wutter der weiland Hochwohlgeb. Frau, Frauen Gleon orcn

Sophien geborne von Wertherin ratious Ihrer Ghcstiftung ausgesetzt, auch

Uns an dem Neuen Hose zu GeHofen angefallen, völlig verglichen, nunmehr

aber auch diese am 26ten Lkplcinbr. s720 Ihrem sel. Herrn Gemahl in die

Gwigkcit nachgefolgt, nicht minder es inzwischen wegen des Uns zu V» Thcilen

durch Ableben Unsers sel. Vetters Herrn Grnst Georgens von Gberstein zu

Gchosen angefallenen Neuen oder Trebraischen Hofes daselbstcn gleichfalls

zur Theilung und Richtigkeit kommen, Wir Uns nunmehro weiteres über alles

und alles folgendergestalt gesetzet:

Nämlich es haben die Hinterbliebenen Herreu Söhne namentlich

Herr Ernst Friedrich, Sr. Uönigl. Waj. in Polen und Uurfürstl. Durchl.
zu Sachsen Aammerherr :c.,

Herr Wolf Dietrich, Ihr. Uönigl. Waj. in Polen und UurFürstl. Durchl.
zu Sachsen Hauptmann :c.,



Herr Karl, Fürstl. Dillenburg. GberIägerWstr. :c.,

Herr Anton Gottlob, Fürstl. Anhalt. Bernb. BergHauptmann :c.,

Herr Ernst Rudolph, Fürstl. Eichstett. GberStallAIeister,
Herr August Christian Wilhelm und

Herr Wilhelm,
allerseits Gebrüdere von Eberstein,

s) Rsspsetivs mit kuratorischem Aonsens schon ac>. s?l3 sich mit Ihrer

Fräulein Schwester Wagdalenen Elisabethen von Eberstein verglichen, daß

Sie Ihr vor alle aus dem Lehn und Erbe prätendirende Anforderungen eines vor

alles vierTausend und FünfHundert Thaler aus dem Harrasischen Gute zu Gc-

hofen geben, gestalt Wir Ihr dann besagtes Harrasisches Gut, bis Ihr diese

^500 Rthlr. nebst dem Interesse völlig befriediget, zu einem wahren ausdrücklichen

Antcrpfande eingesetzt haben, gleich der Transakt, so diesfalls unter Ans den

löten ?ebr. l?l8 aufgerichtet, des mehrern im Wunde führet, bei welchem ver¬

gleiche es auch sein ledigliches Bewenden haben und solchem ohnverbrüchlichen

nachgegangen werden soll; darneben aber haben Wir benamte sämtl. Herrn Ge¬

brüdere über die in angeregtem Transakt versprochenen H500 Rthlr. Ihr, der Fräu¬

lein Schwester, aus gutem freien Willen und zu mehrer Bezeugung hrüderlicher

lbönärössö auf den Fall, wann Sie sich verheirathen sollte, FünfHundert Thaler

zum Hausrathe zu geben versprochen, darüber einen Schein ausgestellt, auch

jeder auf die jedem zukommende Kompetenz Ihr hinlängliche Versicherung zu

machen verheißen, also daß Ihr sothane 500 Rthlr. ein Jahr nach Ihrer Ver¬

mählung, und zwar jeglicher pro rata bezahlen, indessen aber die Fräulein Schwester

bis dahin kein Interesse von solchen 500 Rthlrn. zu fordern bemächtiget sein soll.

2) So viel die liegenden Güter betrifft, so ist bekannt, daß der Harra fische

Hof zu Gchofen in dem Großväterlichen Theilungs-Anschlage ä 30 000 fl. gesetzt.

Nun haben zwar die Herren vettern, des sel. Herrn Domherrn Anton Albrechts

von Eberstein beide Herren Söhne, davon ein ziemliches noch wirkl. eigenthüml.,

hingegen aber hat Anser sel. Herr Vater darzu ein Großes, auch viele Grund-

Stücke, so sonstcn zum Hackischen Hofe und anderwärts hingehöret, acquiriret, daß

demnach es allerdings bei dem Anschlage der 30000 fl. verbleibt. Desgleichen ist

auch von dem Amte Lein- und Worringen bekannt, daß der sel. Hr. Groß¬

vater der Herr FeldWarschall solches vor 23000 fl. in der Theilung unter

seinen H Söhnen Ihnen zugeschlagen; gegenfalls besaget das bei dem hohen

AppcllationsGericht versprochene und den 20tcn Febr. l7s2 publizirte Artheil, daß

Wir diese Ämter Lein- und Worringen denen Herren Grasen von Wansfeld anders

nicht, als gegen Baarerlegung s3000 SpeciesThaler und s3000 GoldGülden oder

deren kurrenten Wethes abzutreten schuldig; daß Wir dannenhero solche wohl

einiger Weise hätten erhöhen können, welches Wir jedoch aus bewegenden Arsachen,

zumal da eines Theils befunden worden, daß sie sich nicht wohl aus so hohes

Interesse wegen Rauigkeit der Situation steigern lassen, andern theils es mit dem

von dem sei. DomHerrn erhandelten Antheil daran ohne dem nicht practicable,

auch bevorentab weil es unter Ans als Brüdern ist dermalen ausgesetzt, wohl

aber denen übrigen Herrn Brüdern einige vouesnrs dagegen gegönnet haben.

Dann so viel den Anfall des Neuen oder Trebraischen Hofes anbelanget,

so haben wir solchen um deswillen in keinen Anschlag zu bringen vermocht, weilen

die beiden Herrn Gevettere, des sel. Domherrns Söhne, ihre rata» davon in natura

weggenommen, der RitterHoff mit seinen Freiheiten, Lust und Lasten, die Schäferei,

Brauhaus :c. aber zu Bezahlung derer auf solchem Gute gehafteten Lehnschuldcn

ausgesetzt solchergestalt, daß derjenige, welchem von diesen Stücken etwas zugefallen,

das angeschlagene prstimn zu Tilgung oberwähnter Lehnschuldcn entweder baar

erlegen oder nach Belieben derer Herr Areditorn denselben SaAskaotion geben müssen,

wie solches der deshalben aufgerichtete vergleich deutlicher besaget. Within was

von den noch übrigen auf Ihre ^ Thcile kommen, man höher nicht als etwa
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zumal nach dein Großväterlichen Anschlag höchstens so OVO Ins s-s000 sl, rechnen
können.

Das Gut Neuhans ist vor s6 000 fl. von allen Herrn Gebrüdern an¬
geschlagen, daß diesem nach an obspecificirtein liegenden Vermögen, ingleichen der
Brück'schen, Hohlstedt.-, Rieth Nord häusisch-, Wall häusischen und Venn u ngischen
Zinsen, so auf 350 fl. angeschlagen, 35 350 fl. vorhanden. Gleichwie nun die
Sieben Herrn Gebrüdere folgende 7 Lose wegen der Güter Lein-, Worringen, Ge¬
Hofen und Neuhaus gemacht, als

s. GeHofen.
2. Bekommt von Gchofen heraus.
Z. Leinungen.
ch Bekommt von Leinungen heraus.
5. Worringen und Horla.
6. Bekommt heraus von Worringen.
7. Neuhaus.

Welche Lose folgendergestalt gefallen:
f. Herr Wilhelm hat das vierte Los und bekommt also von Leinungen

heraus.
2. Der Herr OberZägermeister hat das sie Los, bekommet von Wo¬

rringen heraus.
5. Der Herr OberStallMeister hat das 7tc Los Neu ha US.
ch Der Herr Kammerhcrr das 2te Los, nämlich Leinungen.
5. Der Herr Hauptmann das 2te Los, bekommt von GeHofen heraus.
6. Der Herr BergHauptmann das sste Los, nämlich Gchofen und
7. Herr August Christian Wilhelm das 5te Los, nämlich Worringen und

Horla.
Z) Also ist hernacher die SpecialGintheilung folgendergestalt gcmachet, daß
1. Der Herr Aammerherr Grnst Friedrich bekommen das Amt, schloß

und Flecken GroßLeinungen mit allen darzu gehörigen Pertinenzien, aller Amts,
Gber und Niedern lluriMetion, Rechten, Freiheiten, Diensten, Zinsen und Gefällen,
nichts davon ausgeschlossen, sowohl was davon Unser sel. Herr Vater vor sich
daran gehabt, besessen oder haben und besitzen sollen, als auch von seinem Herrn
Bruder dem Domherrn wiederkäuflichen erkauft, freies Brau- und DarrHolz, samt
der Hälfte der Hohen und Niedern Jagden, auch der Hälfte des Lein- und Worung.
Forstes, wovon er jedoch hinwieder ein Auart der Hohen und Niedern Jagd, wie
auch der AohlHolzNutzung samt denen sämtlichen Gefällen und Intraden des Dorfs
Rötha auf Maße wie unten bei Ro. 7 ausführlicher befindlich Unserm Herrn Bruder
Wilhelmen einsweils bis zur Wiedereinlösung assigniret.

2. Der Herr Hauptmann Wolf Dietrich hat seine vabum bekommen nebst
dem Herrn Berghauptmann an dem Harrassischen Gute und dessen j?ertinenzicn
zu Gchofen mit allem, was Unser Herr Vater sonst daselbst seine LebensZcit über
acquiriret hat, nichts darvon ausgeschlossen.

5. Der Herr GberIägermeister Uarl hat, ohne was Gr von Neuhaus und
sonst heraus bekommen, die Uompletirung seines Antheils erhalten an dem Vor¬
werk und Dorf Horla mit aller änriLäicckicm, auch allen darzu gehörigen Hertinenzicn,
Lehnen, Zinsen, Diensten und Gefällen, den H ten Theil von den Ober» lind Niedern
Jagden und Forste, welches er jedoch nunmehro auf Neun Jahr an seinen Herrn
Bruder August Christian Wilhelm wicderkauflichen verkauft, aber doch die 6000 fl.
gegen Interesse darauf stehen gelassen, das Übrige nebst allem, was er sonst hin
und wieder heraus haben müssen, baar erhoben.

ch Der Herr BergHauptmann Anton Gottlob hat zu seinem Antheil den
Harrasischcn Hof, Gut und pertinenzien zu GeHofen bekommen, nebst dein Herrn
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^ Hauptmann, sinnt allen Rechten, Freiheiten, Gbcr- und NicderGerichten, Diensten,

Minsen, Gefällen, Jagden, Fischereien, Lust und Lasten, Nutzungen und Beschwe¬

rungen, gleich solches der Herr Bater sel. gehabt oder haben sollen.

5. Der Herr GberStallmeister hat zwar das Gut Ncuhaus im Lose

bekommen, jedoch weilen er lieber Geld annehmen wollen, solches an den Herrn

BergHauptmann erblich wieder cedirct und gleichfalls 6000 fl. samt andern

Kautionen gegen Interesse darauf stehen lassen, wie er dann auch sonstcn alles

dasjenige, was er von seinen Herrn Brüdern hin und wieder bekommen sollen,

theils baar erhoben, theils annehmliche Versicherung angenommen.

6. Herr August Ehristian Wilhelm hat seinen Antheil an dem Amte

Bwrungen durch das Dorf und Borwerk Biorungen mit allen H>ertinenzien,

Rechten, Freiheiten, Diensten, Zinsen und Gefällen, nichts davon ausgeschlossen, der

Jurisdiction darüber, den Hten Theil von dem Amts-Forst, auch Gbern und

Niedern Jagden, desgleichen von Neuhaus und GeHosen heraus bekommen.

7. Herr Wilhelm hat seinen Antheil folgendermaßen bekommen, daß, weil

der Herr Aammerherr Ihm vermöge des geinachten Loses aus dem Amt Leinungen

heraus geben müssen, Er demselben zu dem Ende inzwischen und bis zur Wicder-

einlösung den jctztmaligen Zins ü 30 fl. aus dein Backhause zu Leinungen, ferner

ein (Huart des AmtsForstes, so viel die AohlenNutzung betrifft, samt einem ^juart

der Hohen und Niedern Jagden, sieben Acker Wiesen von der Horlaischen, den

Wipperischen HaferZins ü 8H Scheffel, den ZinsHafer vom Rothischen LaßLande

an ssS Scheffel, den ZinsHafer vom Erblande zu Rötha an 233 Scheffel samt

denen Lehn-, Straf-, Siegel-, Ein- und Abzug-, Dienst-, Hufen-, Schnitter-, H>siugst-

Aüh-Gelder von dem Dorf Rötha, den dasigen WiesenZins, BUchaelisBot, 53

Fastnachts- und 5^/^ BttchaclisHühner, die TischTücher von SterbeFällen, item 2
Stück Salz von Rötha, 2 gar gemachte Hundefelle, 6 j)aar Handschuh vom Eaviller

assigniret und angewiesen, solchergestalt, daß er solches alles nutzen und genießen

möge, bis benannter Herr Aammerherr Ihm das Aapital an 7^35 fl. Gr. H flff-

baar erlege oder sich diesfalls anders mit ihm vergleiche.

Wie dann auch derselbige von denen Herrn Brüdern, nämlich dem Herrn

Aammerherrn Ernst Friedrichen, dem Herrn VberIägerBIeister Aarln und

Herrn August Ehristian Wilhelmen von Eberstein Ihre zugefallene rutus oder

"/-, Theile von dein Neuen Hofe zu GeHofen käuflichen an sich erhandelt, mit

allen dazu gehörigen Rechten und Gerechtigkeiten, onsribus und Beschwerden, Lust

und Lasten.

4) Dasjenige, was ein oder der andere Herr Bruder den andern zur gänz¬

lichen Adimplirung seiner proportionirlichen rutss heraus geben müssen, haben Sie

einander entweder baar oder durch zufriedliche Versicherung und Verschreibung satis-

fazirct, daß demnach ein jeder dem andern seine angenommenen Güter und fl)erti-

nenzicn in alle Wege gewähret, da aber

5) Wegen des Antheils an denen Amtern Lein- und Biorungen, so unser

Herr Vater von seinem Herrn Bruder dem Domherrn erhandelt, noch nicht aus¬

gemacht, ob dessen beide Herrn Söhne zu GeHofen einiges ReluitionsRecht daran

behalten, oder solches erloschen, so bleibet es bei dem unterm dato Neuhaus den

8tcn ckulii s7s8 zwischen denen Herrn Brüdern aufgerichteten Reverse billig.

6) Haben wir gesamte Gebrüder resp. mit kuratorischem Nonsens und Voll¬

worte vor Bns, Unsere LehnFolgere, Erben und Erbnchmen mit gutem Vorbedacht

und nach reifer Überlegung Bus mit einander dahin verglichen, daß wenn jemand

unter Bns mit denen Scinigen sich anderwärts bessern Vorthcil schaffen könnte, und

um des willen oder anderer Ursachen halber das Ihm zugefallene Antheil an

Gütern verkaufen oder sein Aapital aufkündigen wollte, er solches seinen Brüdern

ein Jahr vorhero, sonderlich aber dem, so das Gut besitzet, woraus das Aapital
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haftet oder wozu das verkaufende Grundstücke gehöret, anzeigen soll, der binnen

einer halben Jahresfrist sich resolviren soll, ob er solches vor den preis, wie es im

Anschlage stehet, als welcher ein beständiges Fundament unter Uns Brüdern, nicht

aber unter Fremden sein und ewig verbleiben soll, exclusive derer erweislichen Ule-

liorationsKostcn gegen baare Bezahlung annehmen wolle, nach welchem '/s Jahres

Verfluß die übrigen Herrn Brüder auch '/s ^)ahr zu deliberiren haben, ob jemand

es unter Ihnen kaufen wollte, nach dessen "fruchtloser Endigung aber soll ein jeder

Macht haben, das Seine an wen und wie hoch er will zu verkaufen, das aufge¬

kündigte Kapital aber muß nach der jährl. Loskündigung ohnsehlbar bezahlet

werden. Andernfalls stehet einein jeden frei, jedoch der ausgemachten 6000 fl., die

keiner aufheben oder onerircn soll, und dein Rezeß de dato Neuhaus vom tulij

s7s3 ohnbeschadet, als welches beides in seinem Faveur verbleibet, damit zu thun,
was Er will.

7) Gleichergestalt haben wir sämtl. Gebrüder respi enm uutm'iwts s.'m'küm'm

vor Uns, unsere Erben und Erbnehmen auch Lehnsfolgercn mit gutem Vorbedacht

und reifer Überlegung Uns bis auf lehnsherrl. Konsens und Konfirmation eines

beständigen pnanti, welches von väterlicher und Neuhöfischer Erbschaft ein jeder

den Übrigen ohnbeschuldet lassen soll, nämlich aus 6000 fl. hoch verglichen, die jedoch

nach denen Anschlägen, wornach..wir Uns s7s3 getheilet, zu rechnen sind. Dahin¬

gegen jeder den andern auf den ÜbcrRest ohne Kontradiction zu konsentiren schuldig

und gehalten sein soll; die 6000 fl. aber sollen jedesmal in deren Gütern gegen

landübliche Verzinsung ü 5 pE. stehen bleiben und keiner von denen Herrn Brüdern

bemächtiget sein, solchen zu verpfänden, zu versetzen, zu verschenken, zu verkaufen,

zu vertestiren oder sonsten auf einige Weise zu beschweren, es wäre denn, daß Er

anderwärts im Ks. Sachsen hinwiederum dieserwegen gnügliche Versicherung machte

oder sich anders mit seinen Hrn. Brüdern und den Ihrigen vergliche, welchcnfalls

Ihm kein Hindernis gemachet, sondern willig gefuget werden soll.

3) Die Leinungsche KupferHütte samt dem EisenHammer zu Ben¬

nungen sollen einesweils zu Bezahlung der daraus geschlagenen zinsbaren Kapitalien

und Interessen ausgesetzt bleiben, jedoch aber sobald solche mit Gott abgeführt,

soll solche Leinungsche KupferHütte und gesamte Ku pserBergwerk zu einem Kommun-

werk der Ebersteinischen Vainiiias beständig destiniret bleiben, wann nicht ein

anderes unter Uns deshalb in Güte verglichen oder einer dem andern seinen Antheil

cedirt, verkaust oder vermacht, solchergestalt, daß alsdenn der Uberschuß in soviel

Theile als Brüder oder BrüdersSöhne i. s. Stirpes vorhanden, die allemal in Stirpes,

nicht aber in Lspits, succediren, eingtheilet und jedem davon seine rs -ta, davon ab¬

gefolgt werden; sollte ein oder der andere sein Antheil daran verkaufen oder ver¬

pfänden wollen, soll es damit gleich sß 6) disponiret gehalten werden, Unt seinem

Antheil des Überschusses aber mag ein jeder nach Gefallen gebahren und es nach

Willkür cediren und assigniren, jedoch daß ein fremder tüsssionarius sich in keine

Administration meliren, wohl aber anzeigen dürfe, wo es zu verbessern und Schade

zu verhüten.

9) Der EisenHammer zu Bennungen hingegen soll, so bald als gut und

möglich, losgeschlagen und davon Kapitalia bezahlt oder nach Befinden verpachtet
werden.

st) Die AtivSchulden, welche Unser höchst. Herr Vater hinterlassen, verbleiben

allen Sieben Herrn Brüdern zu gleicher Theilung und sollen in Kommun eingetrieben,

von jeglichem die GeneralVollmacht darzu unterschrieben und untersicgelt und dein

Herrn BergHauptmann die Prozesse zu verfolgen eingeliefert, was aber eingeklagt

wird, unter Sie getheilet, zu dem Ende auch sx eoinnnmi die ProzeßKosten erleget
werden.

p) Wegen der Wülffischen Erbschaft und liegenden Güter in dem Lip¬

pischen ist resolviret, solche sobald es möglich zu verkaufen und das Geld in die

gemeine mAss-nn zu Bezahlung der Schulden einzubringen und einzulegen.
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s2) Sollte auch einer oder der andere wegen des Ihm im Los zugefallenen

Lehn- oder andern wiederkäuflichen Stücken von jemandem in Anspruch genommen

und verklaget werden, So wollen die andern Herrn Gebrüdere insgesamt denselben

auf ihre eigene Kosten, auch auf bloße «xtra juäicial Vsmmeiation und durch ein

privat inissiv geschehen, vertreten und schadlos halten. Allermaßen Sie auch, daferne

von denen zugeschlagenen Stücken selbst ein oder anders ermangeln sollte oder sich

sonst derentwegen Unrichtigkeit fände, einander die blvietion und Gewähr zu leisten

und in allen, sowohl an Schäden, als auch Auteressen und Unkosten, schadlos zu

halten, aufs Bündigste snb bz-pvilieea bonorum versprochen.

Gestalten nun allerseits Interessenten und deren rosp. (.'uratnr die ErbTheilung

und den darüber aufgerichteten ErbVergleich wissentlich, wohlbedächtig und mit

gutem Vorbedacht gemachet, abgefasset und geschlossen, auch denselben in allen

Punkten und Elausulen feste und unverbrüchlich zu halten und aus keine Wege

und Weise zu impugniren einander zugesagt, wie dann auch solche ErbTheilung

selbst aus den WiedereinlösungsFall Lein- und Worringen von des Herrn Dom-

Herrn Erben Ihre Kraft vollkömmlich behalten soll, Jedoch mit dem ausdrücklichen

Vorbehalt, daß alsdann dem Hrn. KammerHerrn und Herrn Christianen oder

deren Erben von denen übrigen fünf Herren Gebrüdern und deren Nachkommen

und Erben völlige Schadloshaltung und lZvietion geschehe und Sic von der väter¬

lichen Erbschaft ganz gleiche Theile mit denen übrigen bekommen: Als rcnunziren

Sic allerseits vssp: enm Luvators allen und jeden bixeoptiombus und Ausflüchten,

dadurch dieselbe entkräftet und über einen Haufen geworfen werden könnte, insonder¬

heit des Betruges, der Verletzung, der listigen ÜberRedung und Übereilung, des

Betrugs der Einsetzung in vorigen Stand, daß ein oder das andere anders ab¬

geredet oder geschlossen als zu Papier gebracht worden, und der gemeinen Rechts

Regul, so da will, daß eine allgemeine Verzicht nicht gültig, wenn nicht eine ab¬

sonderliche vorhergegangen, treulich sonder Gefährde. Urkundlich ist dieser Erb-

theilungsRczeß von allerseits Interessenten unterschrieben und besiegelt worden.

So geschehen Neuhaus, den sfl. ckulij s?2s.
Ernst chrmlricb Grnk von Eber,stein.
Molkt Dietncb von Elmstein.
GM von Elmstein.
Antbou Gottlob von Elmstein.
Ernst Auüolpb von Elmstein.
August Cbristinn Milbelm von Elmstein.
Milbelm von Elmstein.

George Cbristopb Mrrr von Mertber (invatmv
von Herr» Mitbelm von Elmstein.

Und nachdem sämtl. vorher benannte Herrn Gebrüdere von Eberstein und

deren resp: Herr Kurator um Konfirmation gegenwärtigen nach Absterben Ihres

Hrn. Vaters und Fr. Mutter unter einander aufgerichteten Erb- und Theilungs-

Rezesscs gebührend angesuchet, auch Herr Anton Gottlob von Eberstein dato im

GbcrAufSeherAmte allhier nebst Ihrem rechtlichen Beistande, Herrn Jacob Fischern,

daß die noch nicht mit übergebenen, gleichwohl zur Erläuterung sothanen ErbVcr-

gleichs dienenden vslata wirklich ergangen wären, und längstens binnen hier und

Gstern dieses Jahres von allerseits Interessenten vollzogen eingeliefert werden sollten,

mündlich versichert: Als habe ich dem Suchen statt gegeben, konfirmire und bestätige

auch GberAufSeherAmts wegen mehr ermeldten brüderlichen Vergleich dergestalt,

daß darüber steif und unverbrüchlich gehalten, auch benöthigten Falls wieder ein

und ander Kontravenienten zulängliche Hülfe geleistet werden soll, doch Sr. Königl.

Wajt: In hdolcn und Ks. Dchl. zu Sachsen, meinem allergndsten Herrn, Dero

GAAmt allhier, auch mir und denen Weinigen ohne Schaden und Nachtheil. Nr-

kundlich habe ich mich eigenhändig anhero unterschrieben und das jetzo gewöhnliche
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GberAufSeherAmtsSiegel wissentlich Vordrucken lassen, So geschehen Eisleben, den

22. Januar' P22.
Sr. König!. Mast, in Polen und Kurfiirstl, Durchlaucht zu Sachsen, wirklicher Geheiinder Rath

und VberAufSeher der Grafschaft Nkansfeld.

GdriiStopk Dietrick Dose.

Nr. 90. Die Gebrüder Wolf Dietrich, Kart, Anton Gottlob, Krnft Mndolf undWilhelm v. Kberstein haben sich dahin verglichen, daß, falls von den Dom-
höfer Wettern die Kinkösnng deren Antheils an den Amtern Leinungen
und Worungen erfolgen sollte, den beiden Ar ädern Krnsl Ariedrich und
Khristian laut Htcverfes ä. ä. Wenhaus, den 8. Juli 1718 Indemnisation
geschehen soll.

Nachdem wir sämtl. Gebrüdere von Eberstein uns wegen derer Güter und

Verlassenschaft, von unserm sel. Hrn. Vater Nii. Herrn Ehristian Ludwig

von Eberstcin ererbet, nämlich derer Ämter Leinungen und Störungen, des Guts

Ncuhaus und GeHofen samt anderweitigen Zinsen und Einkünften, ingl. auch

wegen des an uns und unsere Vettern zu GeHofen gefallenen Guts sder Neue

oder der Trcbraische Hof genannt) zu Gchofen, getheilet; wir aber wegen derer

Ämter Lein- und Worringen aus Ursachen, daß, soviel den von dem sel. Dom¬
herrn erhandelten Antheil betrifft, wir die Erblichkeit daran noch nicht er¬

langen können, uns nicht getrauet, so deutlich auf das Urthcil äs publieuio skraft

dessen die Reluition von denen Hrn. Grafen von Ulansfeld auf den kurrenten Werth

ü ^8000 fl. determiniret und erkannt worden) zu gründen und, solches zum Funda¬

mente unseres Anschlages bis zu der sich vielleicht ereignenden Wieder - Einlösung

gesetzet zu haben, in dem zur hochlöbl. Oberaufseher - Amts - Aonfirmation über-

gebenen Vergleiche zu bekennen; gleichwohl aber bei Untersuchung und Übcrschlagung

des Betrags solcher Ämter sich gefunden, daß sie ein Großes mehr als die 25000 fl.,

davor unser sel. Groß- Herr- Vater sie unserm sel. Hrn. Vater und dessen auch

sel. Bruder dem Domherrn zugeschlagen, verinteressiren, und also sie nach Pro¬

portion, wie wir die Güter zu GeHofen einander angeschlagen, dermalen vor

den zuerkannten Werth des Pfandschillinges sd. s. H8000 Wfl.) wie billig

zu rechnen: Als haben wir uns dessenhalbcn folgendergestalt verglichen, daß auf

den Fall, wenn die Reluition von denen Hrn. Vettern geschehen sollte, denen

beiden Herrn Brüdern, als nämlich dem Hrn. Aammerherrn Ernst Friedrichen
Grafen von Eberstein und,Hrn. August Ehristian Wilhelmen von Eberstein, als

welche den Antheil derer Amter Lein- und Worringen, so schon mehrcrwähnter

unser sel. Hr. Vater von seinem sel. Bruder wiederkäuflich erhandelt, in der

Theilung nach Proportion und Werth des zuerkannten Pfandschillinges bekommen,

laut Reverses äs lluio Neuhaus, den 8. Iulii f?f8 von den übrigen Hrn. Brüdern,

namentlich dem Hrn. Hauptmann Wolf Dietrichen, dem Hrn. Dber-Iägermeister

Aarln, dem Hrn. Berghauptmann Anton Gottloben, dem Hrn. Ober-Stall¬

meister Ernst Rudolfen und dem jüngsten Hrn. Wilhelmen, allerseits Gebrüdere

von Eberstein, Indemnisation geschehen, so viel, daß ihre Erbportion inclusive

dessen, was wegen der von unserm sel. Hrn. Vater nach Lein- und Worringen ver¬

wandten Welioralionen und Baukosten erkannt und von den Vettern davor be¬

zahlet werden wird, allenthalben denen andern gleich werde, beigetragen werden Holl).

Dahingegen wir, die Besitzers solches wiederkäust. Antheils, uns reversiren,

daß, daferne wir die Erblichkeit an diesem Antheile erlangen und überkommen

sollten, und solange die Wieder-Einlösung von denen Hrn. Vettern nicht geschiehet,

wir oder unsere Erben und Erbnehmen an denen übrigen vorbenannten Hrn.

Brüdern oder ihren Erben noch Erbnehmen dieses Falles oder aus angezogenem

Revers einigen Anspruch zu machen nicht befuget sein sollen und wollen.

Wie wir uns denn auch allerseits hierdurch expresse gegen einander auf das

rcchtkräftigste verbinden und reversiren, daß in allen übrigen Punkten unser den
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sZ. Iulii s?(3 aufgerichteter Vergleich bei seiner vollkommenen Kraft, Gültig¬

keit und Verbindlichkeit verbleibe, insonderheit aber, soviel den (6. j?unkt wegen

Versicherung der Ereäilorum betrifft und daß keiner durch seine Säumnis und

Unrichtigkeit an Interesse und Kapital denen andern einige Klage, Unkosten und

Ungelegenheiten bei Verineidung derer darinnen verglichenen Nsssurss verursachen

soll. Gestalten denn der zur Konfirmation von heutigem sß- Iulii f72s jenen

unter dem s3. Iulii (7(3 durchaus nicht aufheben noch aunulliren soll. Zu Ur-

kuud und Festhaltung alles dieses haben allerseits Hrn. Gebrüdern diesen offenen

Uevers eigenhändig unterschrieben und einander besiegelt wohlwissend und bedächtig

ausgestellt. So geschehen Neuhaus, den (ß. Juli (72(.

(K. 8.) Ernst chrieckrick von Cberstein.

(V. 8.) Wölkt Zietterirlr von Gberstei».

(lä. 8.) C«rl ro» Gberstei».

Anton Gottlob von Oberstem.

<K. 8.) August Cbristinn Wilbelm v. Gberstei».

A. Amt Groß-ttei»lu»tgen.

Laut Erbvergleich v. l3. Juli 1718 und 19. Juli 1721 erhielt bei der brüder¬

lichen Theilung das Amt, Schloß und Flecken Groß-Leinungen nebst dem Dorfe Rötha

mit allen dazu gehörigen Pertincnzien, aller Amts-Jurisdiktion (obere und niedere, die

obere über beide Ämter), allen Rechten, Freiheiten, Diensten, Zinsen und Gefällen'), freiem

Brau- und Darrholz, der Hälfte der hohen und niederen Jagden und der Hälfte der

Leinunger und Morunger Forsten der

Graf Erust Friedrich von Ebersteiu

Da aber dieser die Erbportion seines Bruders Wilhelm, der das Los „Bekommt

von Lcinungen heraus" gezogen hatte, mit übernehmen mußte, so überließ Graf Ernst

Friedr. demselben bis zur Wiedereinlösung V4 der Jagden und V4 der Kohlenholz-

nutzung der Amtsforsten, den Backhanszins zu Leinungen (50 fl.), 7 Acker von den

Horlaischen Wiesen, den Wippraischen Haferzins (84 Sch.) und die sämtl. Gefälle und

Jntradcn des Dorfes RothaI für 7435 fl. 14 Gr. 4 Pf.

Nr. 91. Wrüderkicher Anschlag (v. 1718) des gräff. mansfeldischen wiederkäuf-kichen Amts und Klecken Leinungen.

Das Schloß und Hofgebäude an Scheunen, Ställen und

Schüttböden zc 1000 fl. — Gr. — Pf.

4 große Hufen ritterfreies Land 1000 „ — „ — „

Die Grase-, Küchen- und Baumgärten 1000 „ — „ — „

91 Tage Pferde-Frohndienste ä, 10 Gr. 0 Pf., thut 45 fl. 15 Gr.

6 Pf 910 „ - „ - „

1) 4 Hufen '/s -Icker Land, große Gärten, 91 Tage Pferdefrohndienste, 296 Tage HauSgenoffen-
dienste, Brauhaus mit der Braugerechtigkeit, ' 2 Backhaus, 286 fl. 11 Gr. 5 Pf. (zuL.: 167 fl. 1 Gr.
und zu R.l 119 fl. 19 Gr. 5 Pf.) Dienst-, Husen-, Schnitter-, Pfingstkuh-, Lehn-, Straf-, Siegel-, Ein-
unv Abzugs-, Schuh- und Caviller-Gelder, Erb-, Wiesen- und Pfannen-Zins, Michaelisbote und Ritz-
schart; Tischtücher von Sterbefällen, l'/s Stein Talg, 6 Paar Erntehandschuh, 2 Hundefellc,1 Roß¬
schweif, 9 Stück Salz, 268 Scheffel 1 Viertel 1'/-> Mctzen Roggen, 857 Scheffel 3 Viertel 1 Metze
Hafer, 11 Schock 19 Stück Eier, 2 Gänse, 122 Fastnachts-und 55V« Michaelishühner,endlich 22 fl.
18 Gr. Erbz. aus der Mühle bei Drebsdorf.

2) 119 fl. 19 Gr. 5 Pf. Dienst-, Hufen-, Schnitter-, Pfingstkuh-, Lehn-, Straf-, Siegel-, Ein- und
Abzugsgelder, Wiesenzinsund Michaelisbote;dann die Tischtücher von Sterbefällen,2 Stück Salz, 2
gar geinachte Hundcfelle und 6 Paar Erntehaudschuh;ferner 351 Scheffel 1 Rietze Zinshafer von dem
Erb- und Laßlandezu Rötha; endlich 55 Fastnachts- und 54^ Michaelishühner.



206 Tage Handfrohndienste ä 1 Gr. 6 Pf., thut 14 fl. 15 Gr. 294 fl.
—

Gr.— Pf-

Die Braugerechtigkeit und Verlag von 5 Schenken auf 4 Dör¬

fern inol. freien Brau- und Darrholzes 5500 „
—

„ — „

Dienstgelder tragen in tixo baar jährl. 100 fl. 5 Gr. . . . 2005 „ 10 „ — „

13 Gr. Wiesenzins jährl. zu Leinungcn 13 „
—

„ — „

9 Gr. Wiesenzins zu Hainrode 8 - 10 ,, 6
„

14 Gr. 6 Pf. Erbzins zu Lcinungen und Hainrode.... 13 „ 10 ,, 6 „

2 fl. 6 Gr. vor neue Tischtücher 45 „ 15 „ —
„

30 fl. Lehngeldcr von 91 Häusern 600 „
— „ — „

1 fl. Siegelgeld 20 „
— ,, — „

Sind 3 Fleischer zu Leinungen, giebt jeder Stein ausge¬

schmolzenen Talg, thut 3 fl. jährl 224 „ 6 „ 1 „

7 Stück Salz ä 14 Gr. jährl., thut 4 fl. 14 Gr 93 „
—

„ — „

7 fl. Michaelsbote zu Leinungen 140 „
—> „ —

„
10 Gr. 6 Pf. jährl. Schutzgeld 10 „

—
„ — „

1 fl. Pfannenzins 20 „
—

„ — „

268 Sch. 1 V. l'/s M. Kornzinsen in Leinungen ä 10 "/ z Gr. 2684 „
—

„ — „

416 Sch. 3 V. 1 M. Zinshafer ä 5 Gr. in L 1985 „ 1 „ 1'/) ; „

6 Sch. Hafer von Hainrode ä 5 Gr 29 „ 10 „

11 Schock 10 Stück Eier zu L. ä 5 Gr 50 „ 5 „ — „

2 fette Gänse ä 6 Gr 12 „
—

„ — „

134 Fastnachtshühncr zu L. ä 1 Gr. 6 Pf 191 „ 6 „ — „

9 Zinshühner von Hainrode ü 1 Gr. 6 Pf 13 „ 10 „ 6
„

1 fl. 5 Gr. Ritschardt 30 „ 18 „

Hohe u. niedere Jagd, sehr leidl., jährl. 50 fl 1000 „
—

,, „

Backhauszins jährl. 50 fl 1000 „
—

// „

Freies Brennholz aus dem Leinunger Amtsforste 1000 „
—

„ „
Lumina, 20954 fl. 2 Gr. 9'/»Pf.

Nk. Hohe und niedere Gerichte, Viehrecht, Wieselvachs zc. sind nicht angeschlagen.

So ist auch alles in toto, ob es schon mehr beträgt, nur vor 20000 fl.

netto in brüderl. Theilung angesetzt und gerechnet."

Lt. Erbvergleich vom 23. Nov. 1720 überließen die Hinterbliebenen Söhne

Christian Ludivig's v. E. nach dem Tode ihrer Mutter die von dieser von 1713—1720

zu Groß-Leinungen gekauften 48'/z Acker Land, 1 Wiese und Gartenfleck lind den Gast¬

hof daselbst dem Grafen Ernst Friedrich von Eberstein.

Nachdem der Major Wilhelm, welcher Rötha seit dem 28. Sept. 1724 an

seinen Bruder Christian auf Morungen mit der Jurisdiktion aivili verpachtet und

sich nur die Einnahme der Kohlengelder zu V« reservirt hatte, am 18. Juni 1757 in

der Schlacht bei Kollin gefallen war, flössen die Rothaischen Pachtgelder in die

sogenannte Erbschaftskasse.

Der Graf Ernst Friedrich v. E., der kurscichs. Gesandter an den kurrheinischen

Höfen war, ließ während seiner Abwesenheit sofort viele Gebäude in Leinungen auf¬

führen und legte Gärten und dgl. an. Als aber 1730 die Kupferhütte von der Stelle

am Hüttcnteiche, wo die Ölmühle steht (vgl. Plan von Lei nun gen in meiner „Bei¬

gabe"), auf die Abcndscite nach Drebsdorf hin verlegt wurde, so ruinirte der Hütten¬

rauch wieder alles.

Bei der steten Abwesenheit des Grafen Ernst auf seinem Gesandtschaftsposten

dirigirte besonders der Ober-Berghauptmann Anton Gottlob v. E. die Familien¬

angelegenheiten im Ganzen, die Prozeßsachen wegen des Forstes, des Kohlholzes und

des Oberbaums der Ämter Lein- u. Morungen, sowie die Bergwerks- und Hüttensachcn

in Leinungen. Nachdem sich aber Graf Ernst Fr. aus seiner öffentlichen Carriere

zurückgezogen hatte, so war er besonders derjenige, welcher die allgemeinen Angelegen¬

heiten lenkte, auch die Gehofen'schen Lehnsnchen. Das System und die Modulation,
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die derselbe dem Wiedereinlösungs-Projekte der Ämter L, u. M. durch die gräfl. mans-

feld. Kanzlei zu geben gewußt hatte, waren so zweckmäßig und weise, daß, da er die

Fehler, die in den Jahren von 1689 bis 1712 im Hauptprozesse gemacht worden waren,

nicht wieder ändern konnte, er dadurch Zeit gewann, daß die Frage, ob durch Vorschuß

eines Dritten reluirt werden könnte, gerichtlich erörtert wurde. Nach 1732 that der

Graf Ernst, als ob er abtreten wollte. Nun kam es aber über die Meliorationen zu

weitläufigen Unterhandlungen, und so zog sich die Sache hin, bis die schlesischen Kriege

eintraten, wodurch sie bis zum Abgange des Mansfeldischen Hauses 1780 ganz liegen

blieb. — Zeit gewonnen, alles gewonnen! Der Graf Ernst v. E. starb zu Groß-Lei-

nungen am 20. April 1752. Sein Sohn

Graf Friedrich b. Eberstein,

knrmainz. General, erhielt Leinungen. Noch im 7jähr. Kriege ließ dieser jüngere Graf

die Teiche nach Lengefeld zu eingehen, füllte sie resp. aus und legte die sogenannte

Insel zu einein Garten mit vielen Fontaine» an.

Nach seines Vaters Tode nahm der stolberg'sche Jägermeister Christian v. E.

in Morungen die Direktion der Familienangelegenheiten in seine Hände. Allein ihm

fehlte es natürlich an allem. Alles blieb liegen, alles fiel im eigentlichen Verstände in

die Hände der Advokaten. Ein gewisser Amtmann Keller in Morungen war nun

et Dnlzn. Obgleich nur ein mittelmäßiger Jurist, so war er doch ein Zögling

des Grafen Ernst v. E., hatte dessen Bibliothek sehr genützt und hatte in Mans¬

feldischen Sachen, bei deren Verhandlungen er so zu sagen aufgewachsen war, viel

Kenntnisse, so daß er sich allerdings viel Verdienst um unsere Familie erworben, auch

unmenschlich viel geschrieben und expedirt hat. — 1757 trat der 7jähr. Krieg ein; dazu

kam der leidige Prozeß mit den Gewerken des Sangerhäuser Bergwerks wegen der

Grenze am Heil. Born. Es wurde nun die Hauptsache, der Forstprozeß und dessen Er¬

örterung, auf dem Wege, den Graf Ernst v. E. mit Kosten und Mühe glücklich ein¬

geleitet, liegen gelassen. 1765 starb der Jägermeister Christian v. E., und mit ihm

hörte auch der einzige Zusammenhalt des Ganzen auf — die gemeinschaftl. Familien-

sachcn wälzten sich als ein Chaos fort.

Am 17. Juli 1772 starb auch der General Graf Friedrich v. E. zu Groß-

Lcinnngen ohne männliche Nachkommen. Seine Tochter Ernestine Johanne Helene

Comtess« v. E., vermählt mit dem knrmainz. Ober-Jägermeister Karl Wolfgang

Freiherr» von Hausen, war bereits am 2. Aug. 1758 in Folge des Wochenbettes

gestorben mit Hinterlassung eines Sohnes

Friedrich Freiherrn von Hausen,

welcher Allodial-Erbe des Grafen Friedrich v. E. war. Auf diesen damals 14jährigen

Enkel des Grafen Friedrich fiel daher das Amt Leinungen nebst Zubehör und hierunter

das gegen sämtliche Erben des 1757 P Majors Wilhelm geltend zu machende Recht

zur Wiedereinlösung des Vorwerks Rötha — zugleich aber auch mit diesen Rechten

eine nicht unbedeutende, den Anschlagswerth der Güter beinahe übertreffende Schuldenlast.

Der damalige Oberstlieutenant Joh. Karl Friedr. Frhr. v. Eberstein zu Tilsit

erkannte sofort die äußerst prekäre Lage der Dinge, er sah voraus, daß das Schulden-

wescn des Grafen nicht sobald regulirt werden, vielmehr arge Verwirrung hervorrufen

wurde; indessen hielt er an der Aufrechhaltnng und der Geltendmachung der alten

Familienverträge als der „Grundbasis" für die Familie fest. Hiernach durfte er

Leinungcn unbedingt nicht in fremde Hände gelangen lassen ohne völligen Ruin der

ganzen Familie. Allein wer von den damals lebenden 13 Vettern der Neuhäuser Linie

sollte und wer konnte es annehmen?! Zu einein Kommunbesitze es zu erwerben, wie

es einige Vettern beabsichtigten, da sie es nicht allein zu erwerben im stände waren,

darein konnte er aber in weiser Voraussicht der Zukunft nimmermehr willigen und mochte

dazu keinen Groschen opfern. Er gab daher behufs der Wahl der zu ergreifenden

Maßregeln zunächst seinem Sohne Wilhelm, der zu Leipzig stndirte, auf, „genau zu

hören, wo die Herren Vettern hinaus wollten und hiernach sich zu richten, ohne sich bloß
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zu geben und der verstellten Vertraulichkeit nicht zu viel zuzutrauen." Es sei aus den

Erbvergleichen von 1718 und 1721 vor allen Dingen festzustellen: „hat der Graf so

viele, den ein für alle Male feststehenden Anschlag übersteigende Schulden auf Leinungen

machen dürfen? und ist die Familie als solche schuldig, dieselben alle zu bezahlen?" In

diesem Falle sei kein ander Mittel, als es muß einer aus der Familie die Verlassenschaft

des Herrn Grafen übernehmen und für die Bezahlung der Schulden sorgen. Ohne daß

aber die ganze Familie mit zuträte und in Ansehung der Frau Gräfin und der hinter-

lassenen Schwestern eine billige lebenslängliche Alimentation übernähme, vermuthcte der

Oberstlieutenant Karl sehr richtig, würde sich keiner dazu verstehen wollen: dann aber

sei allerdings kein anderer Rath, als daß die ganze Sache im Wege des Konkurses ihre

definitive Erledigung fände. Wenn ihm indessen annehmbare Bedingungen vorgeschlagen

würden, sodaß er im stände sein würde. Leinungen ohne allzugroße Gefahr selbst an¬

zunehmen, würde er in allgemeinem Interesse sich vielleicht dazu bereit finden lassen. Sein

Sohn möge daher mit Martini (Wilhelm's Hofmeister) die Sachen wohl überdenken,

wie alles am besten einzurichten sei, und hofft, daß er, wenn er demnächst selbst nach

Leinungen komme, schon etwas vorgearbeitet finden möchte; Urlaub zu der Reise

dahin habe er bereits vom Könige verwilligt erhalten und hoffe, Ende Januar dort

einzutreffen.

Für Wilhelm war nun unter solchen Umständen der Aufenthalt in Leinungen

von Anfang August bis Ende September nichts weniger als eine Zerstreuung. Nicht

nur liefen sich die Interessen der einzelnen Ebcrsteinischcn Vettern schnurstracks entgegen,

auch diejenigen der gräflichen Witwe, sowie der übrigen Ebersteinischen Frauen und

Fräulein trugen nicht wenig dazu bei, die zu betreibenden Unterhandlungen und

Ausgleichungen doppelt intrikat zu machen. Da indessen Wilhelm seit seinem 12. Jahre

seines Vaters Familien-Korrespondenz hatte führen müssen, so führten ihn die dortigen

Verhandlungen, verbunden mit dem nothwendigen Studium der Familien- wie der mans-

feldischen, mit Besonderheiten und Eigenthümlichkeiten behafteten Verfassung, so zu sagen

in den Geschäftsgang unmittelbar ein. Nicht nur hatte der Konsulent seines Vaters,

ein ehemaliger preußischer Justiz-KommissionSrath Brauer zu Klcttcnbcrg, der wie über¬

haupt wenig mit der sächsischen Verfassung, noch viel weniger mit den wirklich hcikeligen

mansfeldischen Angelegenheiten und der Ebcrsteinischcn Familienverfassung bekannt war,

aus diesem Grunde eine Menge falscher Schritte gethan und konnte auch selten in

Leinungen persönlich anwesend sein; von Seiten seines Gesellschafters Martini, der

wenig zu praktischen Sachbehandlungen zu brauchen war, hatte Wilhelm aber auch

keinen Nutzen; und so mußte er denn, so gut er konnte, sich selber helfen.

Der gräfl. Ebersteinische Schwiegersohn Baron v. Hausen, der Vater des Allodial-

erben, den Wilhelm in Leinungen antraf, offerirte nun sud cka-to 23. Okt. 1772 in

väterlicher Gewalt seines Sohnes eine Cessio» aller Ansprüche desselben an den gräflich

Eberstein'schen Nachlaß sämtlichen 13 Herren v. Eberstein Ncuhäuser Linie gegen ein

Aversional-Quantum und Übernahme aller Passiva, ohne sich auf eine ssparulio ksuäi

et tlckeieommmsi ul, ulockio einlassen zu wollen. Die Witwe und Geschwister waren

auch bereit, sich mit ihren Ansprüchen abfinden zu lassen. Wäre aber dies Projekt, auf

das Wilhelm, durch Schmeichelreden der Morungischen Frauen verleitet'), beinah cin-

1) Der Vater war hellsehender; derselbe äußert sich in einem Briefe vom 28. Nov. 1774 un¬
verhohlen dahin: Doch ich will davon abbrechen und Dich nur bitten, laß Dich nur weder vom männ¬
lichen noch HL. weiblichen Geschlecht breitschlagen, denn ich gestehe Dir freimiithig, im Punkte des Herrn
Lieutenants in Morungen scheint mir Deine weitläufige Deduktion verdächtig; sollte nicht
etwa die Freundlichkeit von dessen junger Frau etwas dabei konkurrircn, daß Du den
Pophans — dies abscheuliche Thier —, welches zu allen unrichtigen Sachen gebraucht wird, so
fürchterlich er (der drohende Konkurs) an sich sein könnte, wann es dahin gelangte, hier auch anwenden
willst? Du solltest demnach alles mögliche beitragen, daß alles noch bei meinem Leben in
Ordnung käme, und denen nicht das Wort reden, die niemalcn an was anders gedacht, als wo sie nur
Geld herkriegen wollen, es leide darunter, wer da wolle. Es ist ein Glück vor die Herren, daß ich mit
der Fr. Jägermeisterin nicht harmonire, sie sehen es wohl ein, und werden gewiß alles mögliche an¬
wenden, um die Uneinigkeit zu erhalten. Siehst Du das nicht, mein Freund? Sie sind klüger und
haben Deine schwache Seite längst gefunden, das sehe ich auS allem.
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gegangen wäre, zur Ausführung gekommen: so wären aus solcher Geburt einer neuen

Kommune statt der schwebenden 7 Rcchtshändel unvermeidlich 13 und mehr erwachsen.

Da nun der Obcrstlicutenant Karl ans dies Projekt nicht eingehen konnte, anderenfalls

aber unfehlbar der wegen des zu einem Familicnwerke gestifteten Berg- und Hütten¬

werks unter allen Umständen zu vermeidende Konkurs in drohender Ausficht stand: so

drangen die Vettern der Wolf Dietrich'schen Branche und der Hauptmann Friedrich

von der Morunger Branche nach stattgehabter Familien-Konferenz, in welcher sie sich

gegenseitig die Nothwendigkeit darlegten, Leinungen nicht in fremde Hände kommen zu

lassen, mit Gründen und Bitten dahin, daß der Oberstlieut. Karl aus Tilsit Leinungen

allein übernähme. Mit der sicheren Aussicht nun, daß er für die nächste Zeit einen

sehr schweren Stand und nicht den geringsten Nutzen haben werde, brachte derselbe der

allgemeinen Wohlfahrt der Familie das wirkliche Opfer und gab den vereinigten Vor¬

stellungen und Bitten der Vettern nach. In seinem Auftrage schloß Wilhelm einen

Separat-Vcrtrag mit dem Herrn v. Hausen, wie auch mit der Witwe und den damals

noch lebenden beiden Comtessen, um sodann für seine Rate sich mit den Haupt-Gläu¬

bigern des Grafen Friedrich abzufinden lind die rechtlichen Maßnahmen der anderen In¬

teressenten abzuwarten. Nachdem Wilhelm's Vater diesen Vertrag, kraft dessen sich der

Herr v. Hausen eine baare Summe zahlen ließ und ein Haus in Mainz vorbehielt,

genehmigt hatte, erfolgte die wirkliche Besitzergreifung im Februar 1773. Zu diesem

Zwecke holte der Oberstlieutenant in Begleitung seiner Tochter Charlotte auf seiner

Durchreise durch Leipzig seinen seit Beginn des Wintersemesters 1772/73 daselbst stu-

direndcn Sohn Wilhelm ab und begab sich mit diesem an Ort und Stelle. Hier in

Leinnngen blieb der Oberstlieutcnant

Zohaun Karl Friedrich Freiherr von Eberstein

nach dem 18. Febr. 1773 erfolgten Abschlüsse des (dann 5. März von Lorsch aus seitens

des Herrn v. Hansen unterschriebenen) Vertrags mit den Erben des Grafen Friedrich,

sowie nach der am folgenden Tage entgegengenommenen Erbhnldigung der Amts-Unter-

thancn dann noch nahe 9 Wochen, nin sich von der Lage der Ebersteinischcn Verhältnisse

im Allgemeinen und besonders des seit dein Tode des Obcr-Berghauptmanns Anton

Gottlob v. Ebcrstein (ch 1747) äußerst schlecht verwalteten Berg- und Hüttenwerkes durch

eigene Anschauung zu informircn, sowie um das Nöthigste persönlich anzuordnen, was

für Aufbesserung seiner neuen Erwerbung geschehen mußte.

Trotzdem nun der Oberstlieutenant Karl durch die alleinige Übernahme von

Leinungen zu einem um höheren Preise über den feststehenden Anschlag (und dann

außerdem unter Mitthcilnahme an den überschießenden 6000 Thaler Schulden des

Grafen Friedrich, wie antheiligcr Verzichtleistung ans die Zinsen des durch des Grafen

Tod angefallenen Lchnstamms zu Gunsten der Witwe auf deren Lebenszeit) ein großes

Opfer brachte, wie die Folge wirklich zeigte: so erntete er jedoch weiter nichts als

Verdruß und Undank; er gerietst bald darauf in nicht weniger als sieben Rcchtshändel.

„Freilich", sagt Wilhelm selbst, „wie ich zu spät gewahr ward, hätte alles dies

mit mehr Kaltblütigkeit und Geduld wohlfeiler ins Geleise gebracht werden können.

Allein ich war ein junger Mensch im 20. Jahre, und die Konsulenten, die wir gewählt

hatten, der pr. Kommissionsrath Aug. Leop. Brauer zu Holbach, Justizamtmann zu

Klcttenberg, und der schwarzbnrg-rudolstädt. Titnlar-Nath ^.ngustin Üol^eurp ?risckriell

U'Nckloll', Justitiarius zu GeHofen und prakt. Jurist zu Sangerhausen, der auch von 1773

bis 1781 Amtmann zu Leinungen war, bliesen das Feuer mehr an,' als daß sie zu

moderatcn Maßnahmen hätten rathen sollen. Elfterer aus Unkunde des Ganges der

Dinge in Sachsen, letzterer aus geflissentlicher Absicht, meinen Vater und seine Succcssion

in Rcchtshändel zu verwickeln, bei denen er, wie er auch leider nachher in vollein Maße

gethan hat, zu gewinnen die Aussicht hatte."

Ein wahrhaftes Prototyp eines advokatischen Rabulisten war aber der Bcrather

der verwitweten Frau Hof-Jägermeisterin Eberhardine v. Eberstein in Morungen, welche

lg
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unter Beihülfe desselben die Kinder ihres verstorbenen Gemahls aus dessen erster Ehe

— unter diesen namentlich den gulmüthigen nnd arglosen Urgroßvater des gegen¬

wärtig wieder in rechtmäßigem Besitze von Morungen sich befindenden Sprossen

der Morunger Branche — um deren Eigcnthnm gebracht hatte, darüber später aber

von Gewissensbissen gequält, in ihren letzten Lebensjahren kindisch geworden war, in

welchen? Zustande der Geistesumnachlnng beide Momente, die Reue und die ursprung¬

liche Triebfeder alles ihres Handelns, ihre grenzenlose Habgier, mit einander in? Kampfe

gelegen haben. Dieser ihr Justitiar nun, der Amtmann Gottfr. Joh. Andreas Koch, konnte

bei der genauen Kenntnis der Sach- und Pcrsonenverhältnisse sich sagen, daß, wenn

bezüglich des Schlosses Lcinungen ein gemeinschaftlicher Besitz sämtlicher Mitglieder der

Neuhäuser Linie der Ebersteinischen Familie einträte, wie solcher schon ii? Bezug auf

das Berg- und Hüttenwerk, wie auch in Bezug auf das Harrasische und Trebraische

Rittergut zu Gchofcn herrschte, damit ganz unausbleiblich eine neue inkUsr äisaoreliktrnn?

geboren würde, — und solche war ja gerade sein Lcbenselcincnt. Er brachte daher

seine so schon von der ausgeprägten Eigeasucht gefangen gehaltenen, sich selbst innerhalb

der Ebersteinischcn Familie als eine Fremde fühlende Principalin leicht dazu, daß sie

gegen die alleinige Übernahme des gräflichen Nachlasses seitens des einen Neffe?? ihres

verstorbenen Mannes Protest einlegte, und zwar in ihrer Eigenschaft als Vormündern?

ihres Sohnes Wilhelm Ludwig Gottlob Frhrn. v. Eberstein, dein sie durch das famose,

angeblich noch von ihren? verstorbenen Manne (4 Tage nach bei diesen? eingetretenen?

tödtlichen Schlagflussc) diktirte Testament unter Benachtheiligung ihrer Stiefsöhne

Vortheile verschafft hatte.

Auch gelang es dein schlauen Koch, den Major Heinrich Friedrich Wilhelm zu

Magdeburg, welcher der Familienkonfercuz nicht beigewohnt hatte, und die Sachlage

nicht genau kannte, zu gleichen? Schritte zu verleiten. Die Frau Jägermeisterin hatte

bei ihrem Proteste freilich noch etwas sie nah Berührendes im Hintergründe. Es war

ja nämlich mit der Übernahme von Leinungen auch das Recht zur Wiedereinlösung

des bei Lebzeiten des Majors Wilhelm v. Eberstein für dessen Rechnung und nach des

Majors Tode für Rechnung der Erbschafts-Kommune der Neuhäuser Linie zuerst an

ihren verstorbenen Mann, dann an sie selbst verpachteten Vorwerks Rötha verbünde??,

und dies Gut mochte sie nicht wieder aus ihren Händen lassen; sie hatte sich daran

geivöhnt, solches als ihr Eigenthun? zu betrachten. Noch weniger wollte es ihr in den

Sinn, daß der nunmehrige Besitzer von Leinungen, der als solcher (als Eessionnrin«

des Hrn. v. Hause??) Rötha einlösen konnte, außerdem auch noch in Gemeinschaft mit

seinen damals noch lebenden zwei Brüdern das von seinem Vater 24. Juni 1720 an

ihren Mann, den Jägermeister Christian v. Eberstein, wicderkäuflich verkaufte Gut

Horla einlösen wollte.

Zu letzterem Zwecke hatte sich der Oberstl. Karl mit seiner Schwägerin in Mann¬

heim als Kurantin ihres Gatten und seines im Kloster Weinhein? eingesperrt gehaltenen

Stiefbruders Karl Christian in Verbindung gesetzt und endlich nach Z^/ejährigen Unter¬

handlungen eine Renunciationsurkundc in Betreff des Gutes Horla, cl. ct. Mannheim

16. Nov. 1776 und konfirmirt an? 6. Dez. dess. Jahres erhalten. Da sein Bruder

Ludwig Ernst an? 8. Dez. 177Z gestorben war, so setzte er nun das ihm allein zu¬

stehende Wiedereinlösungsrecht der Frau Jägermeisterin zu??? Trotze durch. Daß diese ihn?

aber unendlich viele Weitläufigkeiten machte, geht aus vielen Briefen an seinen Sohn

Wilhelm hervor; so schreibt er im Juli 1775:

Ts ist in solchen Sachen ein schlechter Trost für mich, wann Du mir schreibest, daß in

Jahren ich nnd das IRorungsche Haus nicht aus Prozessen Heranskommen werden, und die Frau

Jägermeisterin denket nicht unrecht, wann sie mich dadurch zu ermüden glaubet.

Und wie Du schreibest, habe ich wegen Horla auch nicht viel Gutes zu hoffen; ich möchte aber

wohl wissen, warum? Der kviederkaus hat doch seine Richtigkeit und stehet doch deutlich da:

außer denen Neliorationskosten, deren mir aber keine augezeigt worden, können sie doch nichts

weiter fordern, als das Rauspretium.
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Und unter dem 5. Mai 1775:

Es ist freilich eine übele Sache, daß der Part durch die eigensinnigen Affekten des Sach¬

walters inuner leiden muß. Der Roch muß indessen ein böser Mann sein, daß er unsere Gegcn-

part nur aufhetzt. Sie inachen mir wohl viel Iveitläufigkeiten und verursachen mir viel Rosten,

allein sie spinnen doch anch keine Seide dabei. Das liiml ist davon, daß wir uns beiderseits in

Rosten bringen, dahingegen eine friedsame Einigkeit ihnen so vortheilhaft, als mir sein würde.

Diese hat die Familie die vielen Jahre her noch erhalten; denn noch nie hat die Familie einen

Rechtshandel unter sich angefangen.

Im Dez. 1773 wollte der damalige Oberstlt. I. Karl Fr. Frhr. v. E. Rötha

einlösen. Sämtl. Erben des Major Wilhelm waren damit einverstanden, nur die Be¬

sitzer von Morungcn nicht. Das so klare Wiedcreinlösungs-Rccht in Betreff des Gutes

Rötha mußte in der That erst durch alle Instanzen erstritten werden, bis endlich das

Appellationsgericht rechtskräftig auf Abtretung von Rötha gegen den ursprünglichen

Wiederkaufsschilling (7222 Mfl. 14 Gr. 4 Pf.) oum kruetffdus psrasptis vi psroi-
pisnllis erkannt wurde.

Nr. 92. Schreiben des Obersten Job. Carl Ariedr. Irljrn. v. Oberstem anseinen Sohn Wilhelm zu Dresden <1. Lille, d. 7. Der. 1777.

Riem lieber Lohn! Zch habe Dein Lchreiben vom 50. Gctob. wohl erhalten,

eben da ich durch Gottes Gnade mich wieder von einer tödtlichen Krankheit in der

Erholung befände, dann ich ^ Wochen sehr elend an einem hitzigen Hieber, worauf

verschiedene andere sehr schmerzhafte Zufälle folgten, darnieder gelegen, so daß mich

noch nicht völlig erholet habe, indem diese 4 Wochen weder schlafen noch essen

können, und mein Ende in diesem Zammerthale würde auch gewiß erfolget sein,

wann Gott nicht seinen Legen zu dem Gebrauch des Ailhaudschen Pulvers gegeben

hätte w. — Dom Rath Rudloph habe seit August auch nicht die geringste Nach¬

richt. Damals schrieb er mir, daß die Hrau MgmneiSterm (geb. v. Trebra), auf

ihrem bösen Linn beharrte und uns also Nichts als der Weg Rechtens übrig bleibe.

Was das Inventarium in Hörle (welches I. Carl Fr. wieder eingelöst hatte) be¬

trifft, so ist daran Nichts gelegen, behalte sie solches. Es würde ihr aber auch

gewiß zur Last fallen; denn wann sie Hörle abtreten muß, was will sie mit Kühe

und Lchaafe und dem Geräthe? Der Hauptpunkt ist die Rechnung wegen Alelioration.

Diese ist übertrieben, und laut WinlcrknukContrKct hätte man mir Alles melden

sollen, und ich weiß von Nichts. Den Lchaafstall, welcher neu gebaut worden, will

nach Billigkeit vergüten, aber sonst Nichts. Das Häuschen, welches Hr. Hried zu

seinem Plaisir und Aufenthalt hat bauen lassen, nehme er hin, obgleich das Holz

aus unserem gemeinschaftlichen Horst ist. Worin mein Mttcr aber so sehr lädirt

worden bei diesem Wiederkauf, sehe ich nicht ein, als daß Er etwa mehr Geld aus

Hörle nehmen können, welches mir doch jctzo zur Last fiele. Das Inventarium

hat er gewiß gehabt, »Hein bei Seinem To<l ist ja Alles in die Rapuse gegangen,

daß ich'Gott danken muß, daß ich den WiederkaufTontract noch zufälliger Weise
bekommen. Wo alle seine übrige Dokumente über die McltSi.srbe Angclegcnüeiten

und der draußigen Rittergüter Eichen und Löhnberg geblieben, weiß Gott. Über

Letztere habe Nichts als das Testament meines Onkels, des sel. Gberstall-

meister v. Bühring, und dieses ist bei dem Wehlarschen Kammergericht, wo derLöhnberger Prozeß hängt. Diese beiden Documente und der Lehnstamm,von
welchem Letzteren ich aber auch nur crstl. etwas erfahren, bis dahin ich auch

keinen Groschen gehabt, ist Alles, was ich von meinem sel. Vater (ff 3. Nov. 1725

zu Dillenburg) ererbet habe rc. Was die Hohenth. Horderung betrifft, so kann ich

selbige nicht eher bezahlen, bis ich mit der Hrau Zägermeisterin völlig aus ein

ander bin und ich die dortigen Revenües darzu assigniren kann, wann Gott bis

dahin das Leben fristet, sonsten muß ich Euch die Bezahlung dieses Tapitals über¬

lassen. Zch habe genug für Euch Kinder gethan, daß ich das Geld zu Einlösung
16-«-
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derer beiden Güter Roda und Hörle zusammengeschafft und Leinungen so weit

bis auf gedachtes Tapital freigemacht habe. Lässet mich Gott noch einige Jahre

leben, oder der Werthersche pro.zeß kommt zu Gndc, so kann es wohl noch ab¬

gestoßen werden, änderst kann es nicht zwingen. Daher dein Rath A. aufgegeben,

daß ein Löschungscapital von Hörle bis zu ausgemachter Sache sicher unterzubringen,

daß man es immer wieder bekommen kann auf den Hall eines gütlichen Abtretens

oder der Gndschaft des Prozesses. Dann da Laurentzius mit Roch verwandt ist,

würde dieser gar bald erfahren, daß die Gelder von Hörle zu Tilgung dieses

Tapitals gegeben worden, alsdann würden sie in Wöhningen die Abtretung offeriren,

und wann kein Geld da wäre, gäbe solches neue Schwierigkeiten. Rönnte Hr.

v. Hohenth. auf andere Weise durch Tession der Obligation und ohne viele Rosten

durch einen wrlinm bezahlet werden, so wäre es gut; Du hättest die Gelegenheit

mit dem v. Hopsgarten nicht aus Händen gehen lassen sollen. — Sollte Hr. Gber-

lieut. v. Pannewitz noch gegenwärtig sein, bitte, ihme mein verbindlichstes Tompl.

zu machen. Sein Sohn ist nur H Jahr Assessor gewesen und wird schon versorget

werden; die Umstände sind mir genau bekannt, da er nur selbst über seinen Sohn

geschrieben. Der Hr. Vblieut. v. Rracht grüßet euch vielmal und wünschet Dir

viel Glück in allen Verrichtungen w. Der Hr. Generalmaj. v. Stutterheim und

Hauptmann v. Uechtritz inachen Dir nebst dem Auditeur viele Tomplimentc und

nehmen viel Theil an Deinem Wohlgehen. Der Taufschein kommt hierbei, ich

hoffe, er wird so giltig sein. Deine Wuttcr und Geschwister, welche Dich herzlich

grüßen, sind gesund :e. Wit Cnrl ist es so, daß eine Wunde noch wie ein kleiner

Stecknadelknopf offen ist w. Zu der Gelehrsamkeit hat er wenig Lust und Trieb :c.,

Soldat ist seine Sache und hierzu ist er wegen seines Fußes incapable. Gott

weiß also, was aus ihm werden wird (k. pr. Kriegs-, Forst- und Domainen-

rath) zc. zc.

Nach dem am II. Nov. 1763 sich zugetragenen (allem Anscheine nach aus Eifer¬

sucht erwachsenen) betrübenden Vorfalle wurde der kurpfälz. Ober-Hofmeister und Kammer¬

herr Karl Christian Freiherr v. Eberstein von dem Kurfürsten Karl Theodor als ein

Geisteskranker angesehen und behandelt, auch demgemäß in dem Kloster Weinheim bis

zu seinem erst am 22. Febr. 1795 erfolgten Lebensende (also 3V/z Jahre) intcrnirt

gehalten, woselbst ihn ohne ausdrückliche kurfürstliche Erlaubnis und außer in Beisein

des Priors, sowie der eigenen Frau niemand sehen und sprechen durfte. Seine Ge¬

mahlin Sophia geb. v. Dalberg wurde Vormünderin ihrer Kinder: Augusta (später

verm. mit dem kurmainz. Kammerhcrrn Frhrn. v. Nevcu) und Karl Theodor (nach¬

mal. grherz. srankf. Staatsminister). Außerdem ernannte der Kurfürst zu Mitvormündern

und Beiständen der Frau v. Eberstein den Regierungs-Präsidenten Frhrn. v. Venningen

und den Geheimen Rath Frhrn. v. Frik zu Mannheim. Von dem Prinzen Tavcr, da¬

maligem Administrator der Kursachsen, aber wurde der zum (lurulor mkndis seines

Vetters Karl Christian ausersehcne Graf Friedrich v. Eberstcin zu Groß-Leinungen

(welcher seit seines Vaters 1752 erfolgtem Tode die Geschäfte seines Vetters in Mann¬

heim bezüglich besten Güter in Sachsen, also schon vor dem das Schicksal desselben so

tragisch gestaltenden Vorfalle, geführt hatte) eist unterm 28. Januar 1768 als solcher

bestätigt und zugleich augewiesen, wegen des in den sächs. Staaten liegenden Vermögens

des genannten Kammerhcrrn mit dessen Ehegattin zu Mannheim zu kommuniziren und

dieser die ihm zukommenden jährl. Einkünfte verabfolgen zu lasten.

Bereits unterm 18. Mai 1773 hatte Fräulein Charlotte v. Eberstein zu

Groß-Leinungen, welche nach des Grafen Friedrich v. E. Tode die die Eber¬

steinischen Kinder zu Mannheim betreffenden Vormundschafts - Akten in Verwahrung

genommen, der Frau v. Eberstein geb. v. Dalberg u. a. gemeldet, daß die dem Gerichts-

Direktor Kettcmbeil übersandte Vollmacht nicht legal sei und daher nicht produzirt

werden könne. Zugleich theilte Frln. Charlotte mit, daß ihr Bruder zu Tilsit,

Kommandeur des Apenburg. Dragoner-Rgts., die Allodial-Erbschaft des Grafen Friedrich
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v, E, am 17. Febr. 1773 ex (lassion. des gräfl. Ebcrsteiuischcn Allodialerbcu Frhrn.
v. Hausen angetreten habe:

Nr. 93.

Reichsfrei Hochwohlgeborne Frau, sehr liebe Frau Schwägerin! Ew. Hoch-

wohlgeboren hätten die größte Ursache von der Welt, wir mein langes still¬

schweigen übel aufzunehmen. Ich bin aber von Dcroselben freundschaftlichen Billigkeit

zu sehr überführt, daß Sie mir es gütigst verzeihen, wenn ich Ihnen sage, daß

meine Augen sich jetzt in so schlechten Umständen befinden, daß es mir viele Uuihe

kostet, einen Brief zu lesen, umsomehr, einen zu schreiben und überdem sind seit

einiger Zeit hier so viele Veränderungen vorgefallen, welche, da sie mir einestheils

auch viele Geschäfte verursachet, auch bis hieher abgehalten, Denenselben durch ein

Schreiben meiner ergebenen Hochachtung zu versichern.

Des sel. Herrn Grasen sehr brouillivt hinterlassene Umstände haben der

Familie seit einiger Zeit erstaunend viel zu schaffen gemacht und dieselbe, wenn

man nicht alles zu verlieren Gefahr laufen wollte, in manchen sauren Apfel zu

beißen gezwungen. Der Familie Haupt-Interesse, da des Hrn. Grafen Schulden

dessen Nachlaß weit übertrafen, war, einen Ronkurs aus die geschickteste Art zu ver¬

hindern, indem solcher wegen des Zusammenhanges, darin unsere Kupferhütte

mit dein Gute Leinungen stehet, von erschrecklichen und der ganzen Familie den Ruin

drohenden Folgen sein würde. Zu befürchten war, daß die Rreditores zufallen

würden und sich vielleicht einfallen ließen, einen Ronkurs zu eröffnen. Und was

würde daraus entstanden sein, da fast alle landherrlichen Ronsens bei ihrer Hypothek

hatten! In fremde Hände und aus der Familie konnte man oben angeführter

Ursachen halber das Amt Leinungen nicht lassen. Gin Rommunwerk wie zum

Exempel GeHosen daraus zu machen und also die Verwirrung und Unordnung, die

leider durch die Kommunion in unserer Familie schon stark genug ist, noch zu ver¬

größern, wäre im Ganzen und besonders für die auswärtigen Interessenten höchst

schädlich gewesen. Wan mußte also zu dein Wittel greifen, da der Herr v. Hausen,

als rechtmäßiger Erbe, alle seine Rechte wegen der die Erbschaft um ein Ansehnliches

übersteigenden Schulden gerne einem aus der Familie cediren wollte, einen derer

Herren von Eberstein dahin zu bewegen, solche Tession des Erbrechts unter leid¬

lichen Bedingungen zu acceptiren und die Erbschaft anzutreten, wozu sich denn auf

vieles Zureden derer sämtlichen Herrn Vettern mein ältester Herr Bruder, der

königl. preußische Gribstlieutenant und Eommandeur des v. Apenburgschen Dra¬

goner-Regiments zu Tilsit, endlich entschloß und den sß. Februar u. o. die Erb¬

schaft eum bsnöüoio mvsnlurü sx Llsssion. d. Hrn.v. Hausen antrat.

In welche Weitläufigkeiten nun mein Bruder bloß zum Besten der Familie

sich gesetzet, können meine liebe Frau Schwester sich wohl von selbst vorstellen, indem

die Anordnung des sel. Herrn Grasen in seinen Sachen eine fast nicht zu entwickelnde

Verwirrung hinterlassen hat, mein Bruder in Preußen, s30 Weilen von Leinungen,

stehet und wegen seines kurzen Urlaubs nicht volle ß Wochen Hieselbst sich hat auf¬

halten können, sondern schon den (5. Wärz wieder nach seiner Garnison ahgegangen

ist (traf 19. April 1773 wieder in Tilsit ein).

Bei der Rommun-Hüttenkasse sind auch verschiedene zu fernerer Ordnung

und Genauigkeit abzielende Einrichtungen gemacht, daß, wenn einmal wegen des

leidigen Prozesses das Hüttenwerk sich wieder erholet, denen bisherigen Anordnungen

so ziemlich vorgebeuget worden ist.

Die an den Herrn Gerichtsdirektor Rettembeil übersandte Vollmacht si be¬

treffend, so ist solche nicht legal und kann auch aus diesen Ursachen, welche ich Ew.

1) Nach dem Tode des Grafen Friedrich v. Ebcrstcin wollte die Frau v. Eberstein geb. v. Dalberg
zu Mannheim die Besorgung ihrer mit den übrigen Ebersteinischcn Erb-Interessenten gemein habenden
Angelegenheiten zu Ende des 1772. Jahres dem Gerichts - Direktor und kursächs. Advokaten Joh. Aug.
Kettcmbcil zu Hcldrnngcn übertrage».
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hochwohlgcboren, da ich keine Nenntnis der Rechte besitze, deutlich zu detaillircn

nicht im stände bin, von demselben nicht produziret werden. Es wird der Herr

Nettembeil ohnedein schon meiner lieben Frau Schwägerin davon wohl, als auch

vou den übrigen Dero Hrn. Gemahl betreffenden Angelegenheiten umständliche Nach¬

richt ertheilet haben, besonders auch, was den Rückstand der von dem sei. Grafen

sals mit landesherrl. Nonsens bestätigten, (lnintor menlis Ihres Herrn Gemahls)

für denselben eingenommenen Gelder anlanget; doch wird der Rückstand nicht groß

sein, indem die letzten ^ Jahre die Hütte gar keine Ausbeute gegeben und also

nichts hat eingenommen werden können, als seit f768 aus der Erbschaftskasse,

welches zum sö. Theil nicht sehr viel trägt, besonders da bei dem 2 Jahre nach

einander in GeHosen gehabten Hagel- und Wasserschaden der Pachter daselbst allezeit

einen Remiß hat erhalten müssen, wodurch die Nommune also in ihren Ginnahmen,

die bloß aus den Revcnüen dieser beiden Güter zu Gchofcn bestehen, großen

Verlust erlitten hat. Sein Dieselben so gütig und schreiben mir oder den, Herrn

Netteinbeil doch, wie viele Jahre nach einander und von welcher Zeit der sei.

Herr Gras Ihnen die Pension, die er in Mainz erhoben, assignirct, damit derselbe

sich darnach zu richten in, stände ist. Übrigens aber bitte, von nur versichert zu

sein, daß ich mit der freundschaftlichen Ergebenheit und Hochachtung zeitlebens bin

Ew. hochwohlgeboren ergebenste Dienerin El,Motte von Elicrstei».

Groß-Leinungen, f8. Mai f77o.

Dem sürstl. nassau-dillcnb. Ober-Jägermeister Karl Frhrn. v. Eberstcin war bei

der brüderl. Theilung i. I. 1713 das Dorf und Vorwerk Horla auf de», Harze

zugefallen, welches derselbe aber am 24. Juni 1720 an seinen Bruder Christian auf

Morungen zunächst auf 9 Jahre, und falls die Wiedereinlösung nach dieser Zeit nicht

erfolgen sollte, alsdann von 6 zu 6 Jahren wiederkäuflich verkauft hatte. Der Kauf¬

preis betrug zwar 11 000 Mfl., es konnten davon dem Verkäufer jedoch nur 5000 Mfl.

ausgezahlt werden, weil nach den Familienverträgen 6000 Mfl. Lehnstamm darauf

stehen bleiben mußten.

Nr. 94.

Nund und zu wissen sei hiermit federn,änniglich, denen es zu wissen „öthig,

daß zwischen denen beiden Herrn Brüdern von Ebcrstein, dem dillenburgischen

Gber-Iägermeistcr und Herrn August Thristian Wilhelm, nachfolgender zu

Recht beständiger Wiederkaus heute untengesctztem cluw abgehandelt und beschlossen

worden. Nämlich es verkauft wiederkäuflichen der hochwohlgeborne Herr, Herr

Narl Freiherr von Eberstein auf GeHofen, Neuhaus und Paßbruch Erb- und

Gerichtsherr, Mitinhaber der fürstl. und gräfl. mansseldischen Ämter Lein- und

Morungen, hochfürstl. dillenburgischer Vber-Iäger- und Gber-Forstmeister,

für sich und seine Lehnsfolgere, Erben und Erbnehmen mit Einwilligung seiner

Herrn Brüder und Herrn Agnaten von cluto an auf neun Jahr lang das zum

Amte Morungen gehörige Vorwerk horla mit allen Pertinenzien, Nnterthanen,

Ländereien, holze, Fischereien, Intraden und Einkünften, hohen und Niedern Ge¬

richten nebst denen hierzu gehörigen Nnterthanen-Dienstcn, Frohnen, Geschoß, Dienst¬

geldern, Lehnwaaren, Strafgeld und andern Zinsen, nichts davon ausgenommen,

so entweder in, Gange, oder noch darzu gebracht werden können, Nein die Pfercht-

Gerechtigkeit und Schäfereien, wie auch Schaftrift, Gräsereien, Teichen, hoch- und

Niedern Jagd-Gerechtigkeiten und allen Nutzungen, wie selbige zu Ende spccifiziret

und er innegehabt, genutzet und gebrauchet, wie er nämlich solches zu seinen, An-

theil von seinen, Herrn Vater sei. ererbet und in der brüderlichen Theilung und

Vergleiche einbeko,innen, an seinen herzvielgeliebtcn Herrn Bruder, den auch Hochwohl.

Herrn, Herrn August Thristian Wilhelm Freiherrn von Eberstcin, gleichfalls aus

gedachten, Neuhaus und Paßbruch Erb- und Gerichtsherrn, auch Mitinhabern

der fürstl. und gräfl. n,ausseid. Ämter Lein- und Morungen, dessen Lehnsfolgere,

Erben und Erbnehmen, entweder solches für sich zu gebrauchen, oder einem andern
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pachtweise zu überlassen, um und vor eilstausend Gülden Rlcißnischcr Währung,

jeden Gülden zu 2s Gr. und jeden Groschen zu s2 jflfg. gerechnet, solchergestalt

und also: daß er seinem besten Wissen nach es zu nutzen und gebrauchen möge,

lind weilen Herr Wiedertäufer fünftausend Gülden an guter gangbarer und

unvcrrufcner Reichsmünze dein Herrn Wiederverkäufer bei Schließung dieses Kon¬

trakts baar ausgezahlet: Als will er demselben hiemit mit Begebung der Ausflucht

des nicht gezahlten oder empfangenen Geldes in bester Horm Rechtens gebührend

quittiret haben. And was hicrnächst die andern 6000 fl. anbetrifft, so ist vonbeiden Theilen beliebet worden, sud claw aufgerichtetem Bergleiche
gemäß als <daß?) der darin aufgerichtete und ausgemachte Lehns-Stamm in dem

verkauften Gute stehen bleiben, dagegen verspricht Herr Wiederverkäufer solche jährl.

mit Z pro esuto an tüchtigen Alünzsorten, worunter auch Hranzgeld passiret, zu

verinteressiren, und zwar den Tag Iohanni mit 300 fl., setzet kraft diesen Herr

Wiederverkäufe:.- den Herrn Wiederkäufer in die Bossoss vol puasi über des ob-

gemeldten Vorwerks und aller darzu gehörigen fllertinenzien, so hinten spccifiziret,

erlässet auch hierdurch denen Ruterthanen ihre Pflicht, überweiset zugleich die hierzu

gehörigen Bedienten, und verspricht auch, alle zu diesem Borwerk gehörigen üoom

msuta und Urkunden entweder in OriKinali oder in Viäimata (,'opiu auszuant-

wortcn. Da auch Herr Wiederverkäufer oder dessen Lehusfolger und Erben oft-

gemcldtes Vorwerk nebst dessen fllertinenzien einzulösen gesonnen, sollen sie cinhalb

Jahr vor Ablauf der jetzigen neun Jahre schriftliche Aufkündigung thun und

bei Endigung derselben auf uutengesetzten Tag die ihm ausgezahlten 5000 fl. au

guten unverrufcnen Wlünz-Sorten in sallem bonitnts et Mnlitats, wie Herr Wieder¬

verkäufer solche von Herrn Wiederkäufern baar gczahlet bekommen, in einer un-

zcrtreuuten Lumma wiederum zu bezahlen; auch, da einige beweisliche und mit

Herrn Verkäufers Vorwissen gemachte Aieliorations - Rosten, sonderlich an denen

Gebäuden, angewendet worden, verspricht Hrn. Wiederverkäufer solche bei der

Reluition sowohl als die Wiederkaufs - Lumma baar zu erlegen, und soll Herr

Wiederkäufer nicht eher schuldig und gehalten sein, Herr Wiederverkäufern das

Geringste abzutreten, ehe und bevor er sowohl wegen der Wiederkaufs - Lumma,

als Nleliorations - Rosten in einer unzcrtrennten Lumina völlig satäskaeiret. Und

weil Herr Wiederkäufer Herr Wiederverkäusern das nach angehefteter Speeifikatiou

und Taxation vorhanden gewesene Inventarium baar bezahlet, verspricht Herr

Wiederverkäufer Herr Wiederkäufern solches gleichfalls gleich bei der Reluition,

wie es nach der taxa befunden wird, baar zu erlegen. Woferne aber die Auf¬

kündigung, welche jedem Theile freistehet, und Zahlung zu gesetzter Zeit nicht

geschieht noch erfolget, soll der Wiederkauf, wie denn auch nach Ablauf der ersten

fl Jahre von 6 Jahren zu 6 Iahren hierdurch prolongirt werden, und bis dahin

unverruekt bleiben. Woferne aber die Loskündigung vom Herrn Wiederverkäufer

oder dessen Nachkommen wirklich geschehen, die Zahlung aber durch unvermuthcnde

Hälle zu bestimmter Zeit nicht geschehen, Herr Wiederkäufer doch sich anderweitig

oug-UH'iret und dadurch ihm ein erweislicher Schaden zufallen sollte, wollen sie sich

beiderseits nach der Billigkeit vergleichen. Auch wenn nach verlaufenein Wieder¬

kaufe aber dem Herrn Räufer oder dessen Erben sowohl die Wiederkaufs-Lumina,

als auch aufgewendete erwähnte NIelioratious-Rosten und B^ahlung des Invuntarii

wieder erstattet werden, will er obiges Vorwerk und Zugehörung in dem Stande

wie er solches empfangen, die wider sein und der Seinigen Verschulden unverhofften

Zufälle aber ausgenommen, dem Herrn Verkäufer oder seineu Lehnsfolgern und

Erben wieder abtreten. Im übrigen haben allerseits Interessenten sich allen diesem

Wiederkaufs - Rontrakt zuwiderstchenden Behelfen, Widerreden, Ausflüchten, sowohl

ins Gemein, als insonderheit, vornehmlich die Sache sei nicht so wie obstehet ab¬

gehandelt, Schein handelslistiger Überredung und Übereilung, Betrugs, Irrthums,

Verletzung über die Hälfte, auch der allgemeinen Rechtsregel, daß eine allgemeine

Verzicht nicht gelte, wo nicht eine absonderlich vorhergegangen, wissentlich und
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wohlbedächtig sich begeben und hierdurch aufs feierlichst und rechtsbeständigstc renun-

ziret. Alles getreulich, sonder Arglist und Gefährde.

Zu Urkund dessen ist dieser Wiederkaufs - Rezeß von allerseits Interessenten

eigenhändig unterschrieben, mit allerseits angebornen Petschaften besiegelt, in änplo

ausgcfertiget worden, soll auch dem hochlöbl. Ober-Aufseher-Amt zu Gisleben zur

gerichtl. Konfirmation übergeben werden, als um welche Konfirmation Herr Ver¬

käufer kraft dieses dicnstl.

cho geschehen Neuhaus, den 2^. Juni j720.

(I.. 8.) Karl rou Eber.stei». (K. 8.) AnguKt EIu4-4i»» Millulm

(I,. 8.) Grust Frieckick Gr. rou Gbcrstci». von Elicrstci».

lfb. 8.) Molk Dirtterirk von Gbcrstciu.

(V. 8.) Autlion Gottlob von Gberstcin.

(b/. 8.) Georg Cbriotokk Ucrr von Mertber.
Ou'utor n0m. Milbelm.s von GbrrBtei».

Nachdem nun des genannten Ober-Jägermeisters ältester Sohn, Joh. Karl Fricdr.

Frhr. v. Eberstein, 1773 Lcinungen acquirirt hatte, traf derselbe sofort auch die

nöthigen Anstalten zur Wiedereinlösung von Horla. Sein jüngster Bruder Ludwig

Ernst Karl crtheilte ihm, als dem ältesten Bruder, sofort nicht nur seinen Konsens

dazu, sondern trat ihm auch sein auf Horla habendes Mit-Rückkaufsrecht ab:

Nr. SS. Kcfston des Ludwig Ernst Kart Arcilierrn von Klierstein.

Demnach unser seliger Vater, Hr. Karl Freiherr von Gberstein, das ihm

unno s7s3 in der großväterlichen Grbschaft zugefallene und zum Amte Leinungen

gehörige Dorf und Vorwerk Horla enin psvünsntüis und mit Nonsens seiner

damaligen Ruterben unno s72v an seinen Hrn. Bruder August Ghristian Wilhelm

Frhrn. v. Gberstein auf 9 Inhre, und bei dein etwa sodann nicht erfolgten wicdcr-

cinlösungsfall von 6 zu 6 Iahren wiedcrkäuflich verkauft, und zwar für eine chumme

von jjOVO meißnische Gülden, jedoch dergestalten, daß nach denen j7s3 und nach¬

herigen errichteten Grbvergleichen SOLO Rist, als ein beständiger Lehnstamm, welche

der damalige Hr. Wiederverkäufer alljährlich mit 5 pro Eanto bis zur Wieder¬

abtretung gedachten Dorfs und Vorwerks zu vcrinteressiren sich verbindlich gemacht,

daraus stehen geblieben und noch bis jctzo darauf stehen; nunmchro aber unser viel¬

geliebter Bruder, der in königl. preuß. Diensten stehende Obristlieutenant von der

Kavallerie und Kommandeur des von Apenburgischen Dragoner-Regiments, Herr

Johann Karl Friedrich Freiherr von Gberstein, nach Ableben unsers Vetters, des

heiligen römischen Reichs Grafen Friedrich v. Gberstein das Amt Lcinungen

erb- und eigenthümlich an sich gebracht und Vorhabens ist, dieses abgedachte von

unserem sel. Vater wiederkäuflich verkaufte Dorf und Vorwerk Horla wieder ein¬

zulösen und uns dahero um Grtheilung unsers Konsenses, als auch Reluitions- und

Wiederkaufsrechts brüderlich angesuchct, so haben wir ihm nicht allein aus brüder¬

licher Liebe, sondern auch, da wir hauptsächlich gern sehn, daß dieses von unserm

sel. Vater ererbte Grundstück lieber in der Hand eines von unfern Brüdern, als in

fremden Händen sich befinde, wie auch aus Konsideration, daß derselbe der Alteste

von uns Brüdern ist, hierdurch und kraft dieses nicht allein unfern Konsens zur

Wiedereinlösung abgedachten Dorfs und Vorwerks Horla eum psriinentiis mit

allein Recht und Gerechtigkeit und so, wie selbiges unser sel. Vater genutzt, besessen

oder nutzen können und mögen, ertheilcn wollen und ertheilet, sondern treten unserm

erwähnten vielgeliebten Bruder, dem königl. preuß. Obristlieutenant von der Kavallerie

und Kommandeur des von Apenburgischen Dragoner-Regiments, Herrn Johann

Karl Friedrich Frhrn. v. Gberstein, seinen Grben und Grbnehmen unser auf abge¬

dachtem Gut und Vorwerk Horla habendes Rcitreluitions- oder Rückkaufs-

rccht hiermit auf ewig ab dergestalt, daß er abgedachtes Dorf und Vorwerk nicht
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allein auf den Verfalltermin einlösen, sondern auch damit nach seinem eigenen Ge¬

fallen schalten und walten möge, jedoch unfern väterlichen Vergleichen und Erb-

rezessen unbeschadet, welches wir allerdings und daß solche in ihrem völligen vissork

bleiben wie nicht minder, daß der auf abgedachtem Dorf und Vorwerk stehende
Lehn stamm uck 60(>() Wst. darauf nach wie vor, bis unter uns ein anderes ein-

müthig verabredet würde, stehen bleibe und unser Antheil daran uns wie gewöhnlich

jeden Johannistag mit 5 pro CkiA alljährlich verinteressiret werde, aufs rechts¬

kräftigste hiermit vorbehalten, zu Arkund dessen wir gegenwärtige Aonscnsakte in

bester Horm Rechtens und mit Entsagung aller Exceptionen autorisiret und gezeichnet.
Alles getreulich und sonder einiges Gefährde.

(A. 8.) Ilmwig Emst UM chrl:r. v. Gber.stm:.

Diese Koiiscnsurkundc wnr so eingerichtet, daß sie auch von dem 2. Bruder, dem kurpfälz. Kammerhcrrn
Karl Christian Frhrn. v. E., hatte mit unterschrieben werden können.

Es fehlte also nur noch dieser Konsens des mittleren Bruders, des kurpfälz.

Kcnnmerhcrrn Karl Christian. Nu: denselben zu erlangen, wandte sich der damalige

Oberstlieut. I. Karl Fr. v. E. mit folgendem Gesuch an den Kurfürsten:

Nr. 96.

Durchlauchtigster Aurfürst, gnädigster Aurfürst und Herr! Wenn Ewer Aur-

fürstlichcn Durchlaucht ich iimnöämk« in einer Privat-Angelegenheit anzutreten mich

erkühne; so hoffe ich die gewisseste gnädige Verzeihung, da Höchstderoselben huld¬

reiche und menschcnliebende sürstliche Gesinnungen gegen jedermann und daß Höchst-

Dicselben einem jeden in billiget: Eachen gerne geHolsen und gefördert wissen

wollen, auch in diesen von HöchstDenensclben abgelegenen Gegenden ruhmvoll

bekannt sind.

Weinen: bereits s725 verstorbenen Vater, dem fürstl. Dillenburgischen

Ober-Jägermeister Aarl Freiherrn v. Eberstein, war von den großväterlichen

Gütern in wachsen ein kleines Gütchen Namens Horla, zu dem Amte Leinungen

gehörig, zugefallen; verschiedene Ursache,: aber und da er wenige,: Nutzen besonders

wegen seiner Entfernung davon gehabt, haben ihn mmo s72O dahin gebracht, daß

er, wie die vidimirte Abschrist, welche die Gnade hiebet in Anlage zu präsentiren

habe, mit mehreren: erweiset, dieses Gütchen Horla an seinen damaligen, nunmehr

aber auch schon verstorbenen Bruder August Thristian Wilhelm Frhrn. v. Eber¬

stein wiederkäuflich von 9 zu 9 Iahren verkaust hat. Nach unsers Vaters Tode

ist von Ansang bis jetzo keiner von uns 3 Brüdern in: stände gewesen, dieses Gut

einzulösen: und in Gemeinschaft solches einzulösen, würde uns gar schlechten Vor¬

theil bringen. Nachdem ich aber vor kurzen:, nach Ableben meines Vettern, des

Grasen v. Eberstein, das Gut Leinungen völlig angenommen habe, so könnte ich

dieses väterliche Gütchen einigermaßen nutzen, weil ich solches mit Leinnngen selbst

in eine Wirthschaft setzen könnte. Um nun solchergestalt dieses väterliche Grund¬

stück nicht länger in fremden Händen zu sehen, bin ich entschlossen, dasselbe zur

Verfallzeit hinwiederum einzulösen. Und da mein Bruder Ludwig Ernst Aarl

hier in Preußen mir bereits sein Reluitions- oder Rückkanfsrecht vor sein Thcil

cediret hat, so würde mir zu Erreichung meines Endzwecks die Ucitunterschrift

dieser Tessionsakte, welche ich zu den: Ende beizufügen die unterthänigste Freiheit

nehme, von meinem Bruder, welcher das Glück gehabt, in Ewr. Aursürstlichen

Durchlaucht Diensten als Aa,innerHerr zu stehen und sich in mißlichen Gesundhcits-

u,„ständen befinden soll, nur noch fehlen und dazu nöthig sein. Da nur nun ver¬

sichert worden, daß Ewr. Aurfürstl. Durchlaucht aus ganz besonderer Lllmnöiw« die

Höchsteigene gnädige Vorsorge sowohl für die Person „reines armen Bruders, als

auch dessen Lohn zu übernehmen geruhet haben: so schätze Denselben in seinen:

Elende glücklich und lege HöchstDenenselben ineinen unterthänigste:: Dank diesfalls

zu Füßen, bitte aber auch zugleich um die Höchste Gnade,
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„ob Ewr. Kurfürstlichen Durchlaucht nicht geruhen möchten, diese tüsssionL-^vt«

meinem Bruder, oder daferne dessen Zustand es nicht gestattet, desselben Bor¬

mund zur Unterschrift vorlegen und sodann diese Ecssion zur völlig Gültigkeit

Höchstgnädigst approbiren zu lassen."

Ich zweifle an gnädigster Deferirung dieses meines unterthänigsten Gesuchs um

so weniger, da dieses Ginlösungsrecht außer mir keinem von ineinen Brüdern etwas

fruchten kann, ein Kommunion aber bei solchem kleinen Gütchen uns Brüdern zu

einem offenbaren Schaden gereichen würde. Ewr. Kurfürstlichen Durchlaucht werden

mir gewiß zu höchsten Gnaden halten, wenn ich in diesem immediatcn unter¬

thänigsten Bortrage geirret haben sollte und bitte auf solchen Lall ganz submissest

um gnädigste Anweisung, ob und bei welchem hohen Kollegio ich etwa mit Er¬

laubnis meines Allergnädigsten Königs diese Sache durch den dasigen Gesandten vor¬

tragen lassen müsse?

Ewr. Kurfürstlichen Durchlaucht empfehle mich zu Höchsten Gnaden und

ersterbe in der submissesten Ehrfurcht Ewr. Kurfürstlichen Durchlaucht unter-

thänigster Knecht

Jolmnn Carl chrieilricli ckrln. v. Gberstci»,

läliät in Greußen, Sr. Königl. Blas, in Greußen bestallter Vbrist-Lieut.
den 9. ckul. von der Gavs-Usris und tzloinmanäunr des von

1773. bur^'schen Ksxl. Ilrugonor.

Auch seiner Schwägerin Sophia geb. v. Dalberg zu Mannheim machte der

Oberstl. Karl v. E. zu Tilsit am 18. Juli 1773 von seinem Vorhaben, Horla

wieder einzulösen, Mittheilung, zugleich aber auch davon, daß er des Grafen Friedrich

v. E. zu Groß-Lcinungcn ganze Nachlasscnschaft unter gewissen Bedingungen und mit

einer festgesetzten Schuldenlast übernommen habe, daß die liquiden Schulden des Grafen

sich auf 30 000 Thlr. belaufen und die Familie sogar genöthigt gewesen sei, der

gräfl. Witwe die Zinsen des auf Leinungen haftenden Lchnstamms auf ihre Lebenszeit

zu überlassen.

Nr. 97.

Hochwohlgeborene Frau, gnädige Frau Schwester. Es gereicht mir zu einem

besonderen Vergnügen, von Ew. Gnaden mich mit einem Schreiben, welches mit

voriger H>ost wohl erhalten, beehrt zu sehen, und obgleich die Ursachen, welche mir

diese Ehre verschaffet, so wenig vor Ew. Gnaden, als mich selbsten angenehm sein

können, so danke Denenselben ich dennoch verbundenst vor das gnädige Zu- und

Vertrauen, welches Dieselben bei solchen Umständen und bei dieser Gelegenheit gegen

mich zu äußern belieben. Ich würde es mir gewiß zu einer Schuldigkeit machen,

Ew. Gnaden sowohl als Dero Hrn. Gemahl, meinem Bruder, und dessen Familie

nutz- und dienstbar sein zu können, wann ich nur wüßte, wie und welchergestalt ich

solches bewerkstelligen könnte. Wann mir aber die Umstände und Verfassung, in

welcher mein unglücklicher Bruder mit dem verstorbenen Grafen von Eberstein ge¬

standen, ganz und gar nicht bekannt sind, so finde mich vor der Hand auch gar nicht

im stände, Ew. Gnaden mit einem guten und richtigen Rath an die Hand zu gehen.

Gehöret habe wohl, daß der Graf meines Bruders Einkünfte in Sachsen zu heben

Vollmacht gehabt, und wie ich nicht änderst weiß, so hat er solche auch bis an

seinen Tod cingehoben. Ich vermuthe ja also auch, daß gedachter Graf seine Ein¬

nahme gehörig und wenigstens alle Jahre berechnet haben und die Gelder abge¬

tragen haben wird; widrigenfalls würde es um einen Rückstand sehr mißlich aus¬

sehen, da gedachter Graf so viele Schulden nachgelassen, daß sein gehabtes Vermögen

' Zu Bezahlung derselben bei weitem nicht hinreichet, ja seine nachgelassene Witwe ist

in solche desolate Umstände von ihm gesetzt, daß sogar die Familie, und selbige

nicht zu ihrer Ässlionnsur ganz ohne Lebensunterhalt zu lassen, zutreten müssen und

den Lehenstamm, welchen der Graf ohnstreitig der Familie frei lassen sollte, sakri-

fiziren und der Witwe die Interessen davon ncl cliss vitne zu einer jährl. Alimen-
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tation verwilligen müssen. Die liquiden Schulden belaufen sich auf 30/m Rthlr.

Der Herr Vber-Forstmeister v. Hausen, als der Vater des jungen Erben der

Allodia, dieses einsehend, zog bald den Uopf zurück und cediret dessen Erbrecht

unter gewissen Anforderungen, reisete wieder nach Ucainz und ließ alles in stscku

quo. Es mußte demnach entweder zu einem Uonkurs kommen, oder es mußte

einer aus der Familie zutreten und den Untergang der Familie, welche Leinungen

wegen vieler Ursachen, besonders wegen der Hütte und Bergwerke, nicht in

fremde Hände lassen kann, abzuwenden suchen. Das Ulorung'sche Haus und be¬

sonders die Frau Witwe Jägermeistern hatte solche vor die übrigen Branchen

gefährliche und nachtheilige Absichten, als dieses Haus von jeher gehabt. Sie suchten

also die Sache auf die lange Bank zu schieben, einen Aonkurs zu erregen :e. Da

nun von denen übrigen Vettern keiner in: stände war, dieses Werk durchzusetzen,

so lagen sämtliche Verwandte mir an, daß ich mich der Sache annehmen und die

Erb- und Nachlassenschast des Grafen unter gewissen Bedingungen übernehmen

möchte. Die Liebe zur Familie und um selbige zu konserviren, hat mich also auch

bewogen, mit dem Herrn von Hausen mich auf eine billige Weise zu setzen und

mir alle seine Iura cediren zu lassen dergestalt, daß ich des Grafen ganze Nach¬

lassenschaft cum Invontui-io unter gewissen Bedingungen und mit einem gewissen

Schulden-Auanto übernommen. Allein ich finde auch dabei noch so viele Schwierig¬

keiten, daß ich, wann ich nicht schon graue Haare hätte, solche gewiß bekommen

würde. Lässet mich Gott indessen noch einige Jahre leben, so hoffe dennoch, alles

durch seinen Beistand zu überstehen, auch unsere Uommunc-Angelegenheiten in ganz

andere Verfassung zu setzen, besonders das Berg- und Hüttenwesen, woraus die Fa¬

milie ihren Hauptunterhalt hat und wovon wir bereits seit Iahren wegen der

damit geführten unordentlichen Administration und wegen der darauf gemachten

vielen Schulden nichts gehabt haben. Ich habe bei meinem Dortsein den vorigen

Winter solche Veranstaltung getroffen, daß keiner von denen dortigen Herrn Witin-

teresscnten sich mehr in die Administration mischen darf. Die einkommenden Gelder

müssen einzig und allein zum Betrieb des Werks und zu Bezahlung derer Schulden, welche

auf dem Werke ruhen, angewendet werden; und giebt Gott nur den ferneren Segen,

so hoffe, in einigen Jahren alle Schulden bezahlet und das Werk in guter Ausbeute

ganz frei zu sehen. Es ist ohnverantwortlich, wie der sel. Graf und die dortigen

Herrn Blitinteressenten zum größten Nachtheil der Abwesenden gewirthschaftet haben.

Ich habe längst dargegen geschrieben und gesprochen, ich bin aber mit meinem

Bruder Ludwig allhier zu schwach gewesen, die Übrigen im Zaum zu halten, be¬

sonders da der Graf sich der Vollmacht des Duhm'herrn und des Bruders zu

seinen Absichten wohl zu bedienen wußte. Ersterer erfährt aber auch jetzo den

Schaden darvon, da er über 2000 Thlr. Schulden aus sein Antheil bezahlen muß.

Ew. Gnaden schreiben nur, ich möchte mich Deroselben und Dero Ainder

annehmen und Vatersstelle vertreten. Ich wünschte von Herzen, daß ich diesem

Dero Verlangen und Zutrauen, welches Dieselben endlich in mich zu setzen belieben,

ein Genüge leisten könnte; allein da ich von gar keinen Umständen gründlich insor-

miret bin, so müßte ich vorher darum und worin ich eigentlich meine bona «Mein,

vor Dieselben und Dero Ainder verwenden solle, gehorsamst bitten. Ich werde

gerne alles, was in meinen Uräften ist, zu Dero Satisfaktion anwenden. Hicrnächst

ersuche mich von dem Zustand meines unglücklichen Bruders und von denen

Umständen desselben, welche nur so verschiedentlich erzählet werden, aufrichtig zu

informiren. Sollen solche aber, wie ich fast vermuthe und fürchte, ein Geheim¬

nis bleiben, so wird es nöthig sein, daß demselben von Seiten Sr. Uurfürstl. Durchl.

ein Vormund bestellet wird, welcher so lange, als der arme Bruder lebet, dessen

sdrivat-Angelegenheitcn in der Familie besorget und jemand in Sachsen bevoll¬

mächtiget, welcher die Uevennss des Bruders einnimmt und ihm gehörig berechnet.

So würde die Sache dieses Geschäftes wenigstens legal traktiret, und ich glaube

nicht, daß außer diesem sich so leichte jemand damit wird gerne abgeben wollen.



Ich rathe, den fürstl. Sondershausischen Rath H>olycarp Rudloff in Sangcrhausen,

welcher ein redlicher Mann ist, darzu zu wählen. Dieser ist wein Iustizamtmann

und führet ineine und des Bruders Ludwig Ernst ganze Angelegenheiten in

Sachsen, und man wird hierbei am sichersten und besten fahren. Er wird die

lisvsmuZL des Bruders mit denen unfern zugleich einkassiren und dem Herrn Bor¬

mund alle Jahr oder halbe Jahre gehörig berechnen, und dieser kann die Gelder

sodann an Ew. Gnaden, oder an wen es sein soll, assigniren oder selbst empfangen

und gehörig berechnen. Ich weiß keinen bessern Rath zu geben als diesen. Ich

werde unterdessen bei aller Gelegenheit und bei allen Vorfällen mir das größte

Vergnügen sein lassen, Ew. Gnaden Beweise von der vorzüglichsten Hochachtung

zu geben, in welcher ohnausgesetzt zu beharren die Ehre habe Ew. Gnaden untcr-

thäniger Diener

'Tilse, den s3. Juli s773. Gimbte»».

p. 8. Die Meinigcn empfehlen sich Em. Gnaden gehorsamst nnd unterthänigst, nnd wir bitten
Dero Familie, von deren Anzahl nnd Alter mir eine kleine Nachricht erbitte, unsere Er¬
gebenheit zu versichern.

N. S. Ew. Gnaden habe hierdurch noch avertiren wollen, daß ich vor

einigen H>osttagcn und che noch die Ehre hatte, Derosclben werthestes Schreiben zu

erhalten, mich genöthiget gesehen, mich wegen einer unserer Privat-Angclegcnheitcn

direkte an Sc. Aursürstl. Durchl. zu wenden. Unser sei. Vater hat anno s72t)

ein ihme in der väterl. Thcilung zugefallenes Gut Namens Horla, und woraus

noch jetzo unser Lehn stamm ä 6VVV Msl. stehet, an das Morung'sche Haus

wiederkäuflich verkauft. Die jetzigen Besitzer aber haben uns schon bereits sseit)

etlichen Iahren unsere darauf haftenden Lehnstammszinsen nicht ordentlich be¬

zahlet, und es ist zu befürchten, daß wir in Zukunft noch unsere Weitläufigkeiten

untergehen müssen. Bei meinem letzten Draußensein habe desfalls schon viele Wort¬

wechsel gehabt. Ich habe mich also resolviret, dieses väterl. Grund- und Erbstück,

um allen Weitläufigkeiten vorzubeugen, als der älteste meiner Hrn. Brüder einzu¬

lösen. Mein Bruder Ludwig Ernst hat auch schon den nöthigen Nonsens hierzu

gegeben. Da mir aber noch der Aonsens Dero Hrn. Gemahls zu Erreichung

meines Endzwecks nöthig ist, so habe Se. Aurfürstl. Durchl. unterthänigst gebeten,

mir denselben gnädigst zu verschaffen, entweder daß der Bruder die Eessionsaktc

selbst unterschreibe, oder ihme ein Vormund von dortiger Regierung gesetzt werde,

welcher solches in dessen Namen verrichte und zur völligen Gültigkeit diese Eession

von Sr. Aurfürstl. Durchl. oder höchst Dero Regierung konfirmiret und approbirct

werde. Die Schriften, woraus die Lage der Sache zu ersehen und zu beurtheilen,

habe zugleich mitgeschickt und ich ersuche Ew. Gnaden, Sich in dieser Sache mit

dahin zu verwenden, daß solche baldmöglichst aus ein oder die andre Art zu stände

gebracht und mir die Eession-Schrist gebetenermaßen unterschrieben remittirct

werde, damit in Zeiten meine Maßregeln darnach nehmen kann und wir nicht

ferner von der Diskretion dieser Branche abhängen. Unser Lehnstamm bleibet nach

wie vor auf dem Gute stehen, und meine Herren Brüder werden natürlicherweise

lieber sehen, daß dieses Gut in meinen Händen und nicht in fremden ist. Ich

kann, da ich nunmehro der Besitzer von Leinungen bin, dieses Gütchen nutzen,

außerdiesem aber wäre es weder nur noch einein meiner Brüder nutzbar. Es ist

kein Wohngebäude darbei, liegt aber nur 2 Stunden von Leinungen und gehöret

auch eigentlich zu dem Amte. Grund und Boden ist etwas schlecht, es hat aber

einige gute Wiesen, die in dortiger gebirgiger Gegend etwas knapp sind. Ich habe

die Ehre zu beharren ut in lit-teris Glm'Btcin.

Die frhrl. v. Ebersteinischcn Beistände zu Mannheim, welche der irrigen Meinung

waren, das Amt Leinungcn hätte die Familie Eberstein gemeinschaftlich besessen,

und welche von der Übernahme der Nachlasscnschaft des Grafen Friedrich v. E. seitens

des Obcrstl. v. E. zu Tilsit Kenntnis erlangt hatten, ersuchten deshalb letzter» um



Auskunft über diese Angelegenheitund wennmöglichum Berichtigung der Forderungen,
welche die Erben des kurpfälz. Kammerhcrrn v. E. an den genannten Grafen gehabt
hatten:

Nr. 98. An den Königs. Wrenßischen Hörist-Lieutenant und llvmiiikuilniitkn des v.
Appenvnrgischen Dragoner-Wegiments zu Killit, Krljrn. v. Eberslein.

Hochwohlgcborner Reichsfreiherr, hochgeehrtester Herr Obristlieutenant! Der Ver¬
sicherung nach hat die Frau von Eberstcin geborene Frciin von Dalberg bereits vor
einem Monat an Ew. zc. ein Schreiben abgelassen und darinnen um gefällige Berichtigung
oder allenfallsige Auskunft mehrerer an den verstorbenenHerrn Grafen von Eberstein
habenden und aus jährl. Einkünften von den frhrl. von Ebersteinischcn gemeinsamen
Bergwerken abkommendenForderungen angestanden. Dieser Zeit her hat dieselbe
sowohl, als deren in uns gdst. angestellten Kuratel, nichts Sehnlichers gewünscht, als
hierüber die gefällige Rückantwort zu erhalten. Jndeme aber dieselbe annoch nicht
erfolgt, glcichwohlen unsere obhabendc Kuratelpflicht unter anderen dahin zielet, auf die
Eintreibung der von dem zur Mitverwaltung angeordneten Kuratoren Herrn Grafen
von Eberstcin eingenommenenbeträchtlichenErträgen um damehr zu gedenken, als
äußerlicher Vernehmung nach Ew. zc. dessen Verlasscnschaft unterm 19. Febr. a. e.
anzutreten sich nicht allein gerichtlich erkläret, sondern auch der Verkauf des frhrl.
von Ebersteinischcngemeinsamen Amts Leinungcn, wo nicht wirklich beschehen
dannoch glcichwohlen vorgenommenwerden solle, wovon uns glcichwohlen die gesicherte
Nachricht um desto mehr angelegen ist, als die unserer Kuratel untergebenen frhrl.
von Ebersteinischcn Minorennen an dem Eonckoininio mitbetheiligt. Ew. zc. werden
nns also die so nöthige Auskunft zu crthcilen belieben wollen, deren wir uns auch ver¬
sehen, sonsten aber mit vieler Hochachtung verharren Ew. zc. gehorsamerTicner

Mannheim, 20. Juli 1773. r. Penninge». Krbr. v. Kr ib.

Nr. 99. Antwort des Hberstt'ient. Jol). Karl Ir. Arhr». v. Kberltein <1. fi.
Mstt, 10. Ang. 1773.

Hochwohlgeborne Reichsfreiherrn, hochgeehrtesteHerren! Nachdeme ich mich
von Ew. Hochwohlgeb. mit einem Schreiben, untern 2O. pnssacko an mich abge¬
lassen, beehret finde, so ermangle nicht, in schuldigster Antwort darauf zu erwidern,
wie ich nicht allein von meiner Frau Schwägerin in Blannheim ein Schreiben vom
2. Juni datirt erhalten, sondern derselben auch unterm s3. Juli die schuldige
Antwort darauf behörig zugefertiget, als worauf mich hierdurch lediglich beziehen
muß, indeme mir von alle demjenigen, was zwischen meinem Bruder etwa vor seinem
Unglücksfall, oder nach demselben, auch etwa zwischen dessen Frau Gemahlin wäh¬
rend der unglückseligen Situation meines Bruders mit dem verstorbenen Grasen
v. Eberstein verhandelt worden ist, weiter gar nichts bekannt ist, als daß ich durch
den Dritten gehört habe, wie der verstorbene Graf die rsvennss meines Bruders
in Sachsen einzuhebenBollmacht gehabt, auch selbige jederzeit eingehoben haben soll,
daher mir auch nie änderst vorstellen können noch kann, als daß gedachter Graf
sich alljährlich mit meinem Bruder, oder wen derselbe etwa darüber autorisirt gehabt,
berechnet habe. Ich meincsTheils habe niemalen mit des Bruders Einkünften in
Sachsen etwas zu thun gehabt; indessen weiß ich wohl, daß selbige nicht so be¬
trächtlich sind, als Ew. Hochwohlgeboren sich, wie es Dero Schreiben vermuthe,
vorstellen. Besonders haben die Bergwerke seit ^ Iahren fast gar nichts ge¬
tragen, vielmehr sind solche durch die gar schlechte Administration d. Hrn. Grafen
und der übrigen dort befindlichen Bettern, auch durch die schweren Prozesse mit
denen Sangerhauser Gewerken mit großen Schulden belastet worden, und ist der
Graf allein auf sein Antheil an 3000 Thlr. schuldig. Was aber des Grafen
Berlassenschaft betrifft, so habe meiner Frau Schwägerin darüber bereits die
nöthige Auskunft gegeben, worauf mich, um Weitläufigkeiten zu evidiren, beziehe;
melde nur noch zu besserer Nachricht, daß das Amt Leinungcn niemalen ein
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gemeinsames Amt gewesen. Es ist selbiges des letztverstorbenen Grafen

Vater in der großväterlichen Theilung allein zugefallen und stehet mit

Riff. in dem unter denen Vätern zwischen sich errichteten Rezeß und Erb-

vergleich angeschlagen. Allein der sel. Graf hat über 30 000 Thlr. Schulden hinter¬

lassen, daher ich bei meinein in: Anfang dieses Jahres dortigen kurzen Aufenthalt

aus Liebe zur Familie und zu Abwendung eines Äonkurses, welcher die Familie

gänzlich ruiniret haben würde, und weil wir wegen des Berg- und Hüttenwesens

Leinungen absolut konserviren müssen und an keinen Fremden lassen können, mich

von meinen übrigen Herrn vettern persuadiren lassen, dieses Gut und die Verlassen¬

schaft des Grafen eum bsnetieio inventurü, und mit einer festgesetzten Schuldenlast

an- und in den Besitz zu nehmen, und sind Ew. Hochwohlgeb. ganz unrecht in-

formiret, wann Dieselben glauben, mein Bruder seie mit einen: Oonelmninw

an den: Amte Leinungen betheiliget. Weder ich, noch mein Bruder haben

jemals ein weiteres Recht, als das Bahheitsrecht vor einen: fr ein den Käufer,

falls der Graf solches verkaufen wollen, auf Leinungen gehabt.

Das unserem sel. Vater in der großväterl. Erb- und Verlassenschaft zuge¬

fallene Vorwerk Hörle; als welches unser sel. Vater wiederkäuflich verkauft hat

dergestalt, daß nur 6000 Alfl., welches der in der Familie festgesetzte Lehnstamm

ist und welcher uns dreien Brüdern von denen jetzigen Inhaberei: alljährl. mit

300 Alfl. verzinset wird, und ein 7ter Theil von dem Hütten- und Bergwesen

ist das einzige, so unser Vater uns in Sachsen hinterlassen. Es sind aber auch

diese Lehnstammszinsen seit einigen Iahren nicht ordentlich abgetragen

worden und stehet auf die Zukunft zu befürchten, daß wir wegen der verschiedenen

Inhaber dieses Vorwerks noch mehrere Schwierigkeiten haben werden, daher ich

auch entschlossen bin, das Wiederkaufsrecht, als der älteste vou ineinen Brüdern,

zu urgiren und solches Vorwerk von denen jetzigen Inhabern einzulösen, und

hoffe ich, meine Brüder werden solches Erbstück lieber in meinen Händen als in

fremden sehen. Wein jüngster Bruder hat mir bereits seinen Konsens darzu

gegeben und sein Wiederkaufsrecht cediret. Da aber auch die Eession meines

dortigen Bruders mir zu diesem Zweck nöthig ist, so habe an Se. Kurfürst!.

Durchl. desfalls geschrieben und gebeten, diese Eessionsschrift entweder durch

ineinen Bruder selbsten, oder durch den ihme alldorten vermuthlich vorgesetzten

Vormund unter dortiger hohen Regierungs-Konfirmation unterschreibe,: zu lassen.

Zu den: Ende habe auch alle Schriften, so diese Sache concerniren, in vidiinirter

Kopie mit beigefüget, welches Ew. Hochwohlgeb., falls Dieselben, wie ich vermuthe,

meinem Bruder als Vormünder oder (kirnt,»res vorgesetzt sein sollten, hierbei be¬

kannt zu machen ohnermangeln will, mit den: ergebensten Ersuche::, diese Sache zu

einer baldigei: Endbeförderung geneigtest mit bewirke?: zu helfe,:. Wogegen mit

vieler Hochachtung zu beharren die Ehre habe Ew. Hochwohlgeb. gehorsamer

Diener Elmstein.

Tilse, den W. Juli (verschr. f. Aug.) f773.

Ztr. 100. kxtraetus kener. 8eren"" «I. <1. Schwetzingen, den 24. Äug. 1773.

1K. Freiherr von Eberstein, Obristlieutenant von der königl. preuß. Kavallerie,

gesinnet eine förmliche Renunciation von seinein Bruder, so vormals in kurpfälz.

Diensten gestanden, und dessen Sohn zu Reluirung eines väterlichen, sich allein zu¬

zueignen vorhabenden Guts.

Auf Vernehmen der absonders angeordneten freiherrlich von Ebcrsteinischer Bei¬

stände ist, wiefernc keine wesentliche Bedenklichkeit obwaltet, die verlangte Re-

nunciations-Urkund in legaler Fori,: zu fertigen und ml mnnus unterthänigst

einzusenden, widrigenfalls der obstirendc Befund anzuzeigen.

Wird denen freiherrlich von Eberstcinischen Herrn Beiständen, um sich hierüber

vernehmen zu lassen, zugefertiget. Mannhein:, 7. Sept. 1773.
MurMlKiKrke Uegienmg.
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Nr. 101. Schreiben des Höerstk. I. Kart Ar. Krljrn. v. Oberstein an seine

Schwägerin in Mannheim, die von ihm beabsichtigte Kintösung von Korta,

die Weschaffenheit der Lehnstämme der Oberstem - Weuljäuser Linie, die an

den Grasen Kriedrich v. K. gehabten Jorderungen seines Wrnders und die

rückständigen Lehnstammszinsen des Worungschen Kauses betreffend, auch

die Anzeige von dem am 8. Sez. 1778 zu Klein Scharlack erfolgten Aode

seines Wruders Ludwig und Wittheitungen über seine eigene Jamikie

enthaltend — <1. A. Iiksit, den 8. Januar 1774.

pochwohlgeborene Freifrau, gnädige Frau und Schwägerin! Ew. Gnaden

höchst geehrtes schreiben vom s3. Dez. a. p. habe mit voriger Post zu erhalten

das Vergnügen gehabt und bin ich Denenselben unterthänigst verbunden vor die

mir zu geben beliebte Nachricht. Die Gin lösungs fache von porle betreffend,

diene ich auf die mir dieserhalb gemachte Propositions in ergebenster Antwort,

daß, falls Gw. Gnaden die von meinem Bruder Ludwig Gruft bereits unter¬

zeichnete Gession in pänden haben, Dieselben darin ausdrücklich finden werden,

was Dieselben erinnert haben und nach dem ersten Punkt verlangen, nämlich:

„fedoch unseren väterlichen Grbvergleichen und Rezessen ohnbeschadet,

welches wir uns allerdings und daß solche in ihrem völligen bleiben,

als auch daß der auf abgedachtem Dorf und Vorwerk stehende Lehnstamm

ü, 6000 Ulfl. darauf nach wie vor und bis unter uns darüber ein anderes

einmüthig verabredet werde, stehen bleibe und unsere Antheile davon uns

wie gewöhnlich auf jeden j)oh.tag mit 3 pOto. richtig verintressiret werde,

aufs rechtskräftigste hiermit vorbehalten."

Wodurch also dieser verlangte Punkt gehoben ist. Diesen Antheil, welchen

ich an gedachtem Lehnstamme habe, muß ich und meine Kinder, wann solche der¬

einst ohne Leibeserben ableben sollten, denen uns überlebenden Brüdern oder Bruders-

Söhnen laut denen väterl. Grb- und Theilungs - Rezessen ohne Widerrede lassen,

gleichwie ineine Brüder oder deren Söhne, wann selbige ohne männliche Leibes¬

erben sterben sollten, mir ihre Antheile dieses und aller angeerbten Lehnstämme

lassen müssen. Und so muß jeder Stamm der Gberstein-Neuhäusischer Linie, deren

7 sind, seinen Lehnstämme ü 6/in meißnische Gülden unbcschuldet denen übrigen

ihn überlebenden Stämmen oder Branchen lassen, worzu ihn die abgedachten Grb-

verträge absolut verbinden. Dieses Kapital der 6000 Alst, kann also keiner an¬

greifen noch vcrthuen oder verpfänden. Von diesen 7 Branchen oder Ulannstämmen

sind nun bereits 3, als der sel. (Dber-Berghauptmann, der sel. Ulajor Wil¬

helm und nun der Graf, ohne männliche Grben verstorben, deren Lehnstämme

jetzo in die noch übrigen und lebenden 4 Branchen getheilet werden, ausgenommen

des letzteren, wovon die Intressen dessen hinterlaffcner Witwe als eine Alimentation

nä <1is8 vitnt! von der Familie ausgesetzt worden. Nach deren Tod aber fallen

die Antreffen an die noch vorhandenen 4 Stämme zurück und werden sodann

300 fl. Intressen gleichwie von denen andern beiden dergestalt vertheilet, daß jeder

Stamm 75 fl. davon bekommt, worin jeder Stamm sich mit seinen Brüdern und

Brüderssöhnen theilct. Da nun außer diesen erwähnten Lehnstämmen, welche ohn-

verändert und gleichsam eisern in der Familie bleiben, keiner dem andern etwas

zu lassen verbunden und schuldig ist, so würde es zu viel von mir verlangt sein,

über dieses in die (lsssion quaesb. noch die Verbindlichkeit einzurücken, daß, wann

ich oder ineine Kinder ohne Leibeserben abgehen sollten, meine Brüder oder deren

Kinder dieses vor mein Geld einzulösende Allodium erben sollten. Dann ob es

schon eine natürliche Folge ist, daß selbige mich und meine Kinder als die nächsten

Anverwandten dereinst, wann der Fall existirte, sbejerben, so würde ich doch hier¬

durch mir und meinen Kindern ohne Ursache die pände binden, mit meinem er¬

worbenen .Gut machen zu können, was ich wollte. Würden mein Bruder mir

aber ein Äquivalent dagegen setzen können, so würde eine solche Grbverbrüderung
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und neue Erbverabredung stattfinden können, außerdem aber wüßte ich nicht, was

mich hierzu nöthigen wollte, welches die gnädige Frau Schwägerin selbst einsehen

werdein Ew. Gnaden sind die obwaltenden Umstände in unserer Familie ver-

muthlich noch nicht bekannt, und da ich auch nicht ohne Grund bemerket, daß

Dieselben meinen Ihnen darüber ertheilten Nachrichten nicht den gehörigen tillkiu

geben, so ersuche ich Dieselben ganz gehorsamst und inständigst, sich von einem

andern rechtschaffenen Ucann in dortiger sächsischer Gegend eine Ickss von unseren

Familiensachen und Ilmständen inachen zu lassen. Sie werden alsdann die be¬

sondern Vorstellungen, welche Dieselben und Ihre Herrn Beistände sich vielleicht

jetzo machen, ganz ungegründet finden und erfahren, daß ich ein redlicher Ulann,

die Wahrheit nicht verdrehe, noch Ihnen etwas vorhalte. Ich sehe in der That

nicht ein, was diese Einlösungssachc vor Ronnexion mit Dero Forderungeil an

deii sel. Graf habe. Indessen lasse mir diese Weitläufigkeiten gefallen und bitte,

mir nur die von meinem Bruder Ludw. Ernst unterschriebene Eession gehörig

zu remittiren.

Ew. Gnaden belieben ferner zu sagen, Dieselben und die Vormundschaft

hätten gewünschet, ich hätte Ihnen kategorischer geantwortet, dann unmöglich

könnten Sie still schweigen und dieses, was der Graf Dero Gemahl schuldig, ein¬

büßen. Ich habe die Schreiben von Deroselben und Dero Herrn Beiständen, sowie

die Ihnen darauf gegebene Antwort nachmalen durchlesen, weiß aber nicht, worin

ich Ihnen kategorischer antworten können, als es geschehen ist. Ich finde auch

nicht, daß ich Ihnen Ihre Prätension streitig gemacht; ich kontestire aber noch¬

malen, daß mir davon nicht das geringste bekannt ist. Ich habe auch bei meiner

Anwesenheit in Leinungen nicht Zeit gehabt, mich in denen unter Tisch und Bänken

und in allen Winkeln in der größten Anordnung herum gelegenen Papieren des

Grafen umzusehen, noch weniger über eine und andere Umstände daraus infor-

miren können, und das umsoweniger, da Ew. Gnaden wegen einer Schuldforderung

sich an niemanden gemeldet, da es doch Dero oder Deren Herrn Beiständen Schuldig¬

keit gewesen, solche Forderungen nach Verlauf von 6 Wochen nach dem Tod des

Grafen zu liquidiren. And ich habe mir bei dieser Unterlassung nicht vorstellen

können, daß Dieselben nicht mit jedem Jahr Ihre Rechnungen mit dem Grafen

nicht abgeschlossen haben sollten, wie es die (Ordnung erfordert. Die gnädige Frau

Schwägerin und Ihre Herrn Beistände haben solchemnach die hieraus erwachsene

Unordnung und Weitläufigkeit sich selbst zu verdanken und mir geschieht Gewalt,

daß man jetzo sich desfalls an mich halten will, da ich doch nur aus Liebe zur

Familie uud meinen Verwandten mich damalen mit meinem größten Schaden vor

dem Riß gestellt und um einen vor uns alle unglücklich ausfallenden Ronkurs ab¬

zuwenden das Gut Leinungen cum inveuturio, welches nur s5 000 Thlr. im

väterl. Anschlage und werth ist, mit einem Schulden-Quantum von über 000 Thlr.

angenommen habe, und hat es nur nie einfallen können, daß ich von meinen

nächsten Anverwandten vor ineine gute Intention mit noch sovielem Verdruß be¬

lohnet werden sollte, da ich sonsten meine Gelder hier in Preußen weit besser und

vortheilhafter anwenden können und noch anwenden kann. In wieweit aber Ew.

Gnaden Forderungen in denen Rechten privilegiret sind, lasse ick? hier ohnbeurtheilet,

hoffentlich aber werden Dieselben mir die hierzu nöthige Einsicht nicht ganz ab¬

sprechen. Dieses alles aber seie nun wie ihn wolle, so gebe ich gar gerne zu, daß

der Graf nicht alles mit Ihnen richtig gemacht hat, indessen kann der Sache nicht

eher und besser abgeholfen werden, als wann einer in dortiger Gegend von Seiten

meines Bruders oder dessen alldort in Uckannheim gerichtlich bestellten Rurator mit

genügsamer Vollmacht versehen werde, diese Schuldfordcrung zu liquidiren. Ich

werde alle Papiere und was in diese des Grafen und meines Bruders Rechnung

einschlüget, demselben gerne vorzeigen lassen, damit ein ordentliches Liquidum nach

genauer Untersuchung herausgebracht werden kann, wobei ich dann zum voraus

hoch kontestire, daß weder mein Bruder noch Ew. Gnaden oder Dero Rinder
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durch etwas leiden sollen, sobalde nur die Sache ausgemittelt ist; sondern ich will

lieber der leidende Theil, obgleich unschuldig, sein und bleiben. Sorgen Ew. Gnaden

demnach nur je ehr je lieber ins Werk zu richten, daß jemand darzu wie oben

gedacht bevollmächtiget werde, um diese Schuldforderung zu applanircn. Ich gebe

meinem Amtmann Rath Rudloff mit eben dieser Post die positive Ordre, alle

Papiere des Grafen zu durchsuchen und alles, was zu dieser Sache gehöret, darzu

parat zu legen, sich hiernächst mit demselben, der von Dero Seite darzu ernannt

werden wird, zusammen zu thun, mit selbigem alles zu untersuchen, ein Liquidum

herauszubringen und alles zu Dero Zufriedenheit applaniren zu helfen. Dieses ist

alles, was ich thun kann, woraus Sie meinen guten Willen sehen können.

Ferner fragen Ew. Gnaden, wo die Briefschaften des Grafen zu haben?

besonders wäre Ihnen der Vergleich, welchen derselbe mit dem Morungschen

Jause gemacht, nöthig. Die Briefschaften, zu Leinungen gehörig, was ich daselbst

vorgefunden und der perr v. pausen nicht etwa mitgenommen, sind noch alle in

Leinungen befindlich; allein, da der sel. Graf nichts in Ordnung gehalten, liegt

alles auch noch so bunt durch einander, wie es gelegen, und ist darin wenig gethan,

um alles in Ordnung zu bringen. Ein Vergleich mit Biorungen kann wohl

nicht existiren, denn worzu sollte solcher dienen? Dieselben werden am besten thun,

Sie halten Sich an den Wiederkaufs-Aontrakt vom sel. Vater, welcher in vidimirter

Abschrift bei denen Sachen befindlich, welche an Se. Uurfürstl. Durchl. geschickt

habe. Diesem zufolge muß das Bcorungsche paus die Lehnstammszinsen allemal

auf Iohanni bezahlen, bis porle wieder eingelöset ist, und der Graf hat hierin

nichts ändern können. Das Blorungsche paus muß mit Belegen erweisen, ob

sie jedes Jahr solche richtig an den Grafen gezahlet. Aönnen sie solches nicht, so

müssen sie vor die Jahre, welche nicht quittirt sind, nachzahlen. Und da dieses

paus mir und meinem Bruder Ludw. Ernst seit (76s) diese Lehnstammszinsen

ebenfalls nicht ordentlich bezahlet hat und mit der Fraun Jägermeistern nicht

auszukommen ist, so habe sie auch schon verklagt, und könnten wir solches in eins

zusammen thun, selbige belangen oder bei der einstigen Einlösung ihnen das

Fehlende clöeomckiren. Geben Dieselben nur balde jemand die Kommission, der

die Scheine des Grafen untersuche und nachsehe. Die sogenannten Vigilanz-

scheine, wann solches die Bmthscheine über die Butbelehnschaft von GeHofen

sein sollen, werde suchen lassen, und wann solche vorhanden, sollen sie gehörig ertra-

diret werden. Und da wir jctzo wegen 2er Sterbefälle diese Gehofische Lehne

wieder suchen müssen, so belieben Dieselben die Besorgung desfalls jemand auf¬

zutragen, damit nichts versehen wird und der Bruder dieser Lehne nicht verlustig

gehe, dann in Sachsen ist es leicht versehen und wird hart bcahndet.

Daß die gnädige Frau Schwägerin verschiedene Familien-Urkunden vom

Grafen haben, ist mir lieb. Wann selbige authentisch, können dieselben sich ja

um so eher daraus informiren und sehen, ob ich Ihnen die Wahrheit schreibe;

indessen braucht es noch keines Beweises über die Gerechtsame, so meinein Bruder

zustehen, dann meines Wissens hat selbige noch niemand angefochten, und sollte

solches wider Verhoffen geschehen, würde ich selbige selbsten vertheidigen. Wie

authentisch aber des Graf seine Briefe sind, wird Ihnen die Zeit noch lehren.

Ein Jahr vor seinem Ende habe ihme noch 600 Thlr. vorgeschossen, die er zu

Dero Befriedigung zu brauchen vorgab.

Ew. Gnaden irren hiernächst, wann Sie glauben, es habe Ihnen (Sie)

jemand bei mir schwarz gemacht; ich hege die beste Bleinung von Ihnen und

werde Ihnen (Sie) allzeit als die würdigste Frau verehren und hochschätzen; ja es

wird zu meiner größten Satisfaktion und Vergnügen gereichen, wann ich Denen-

selben Beweise davon geben kann, und kühnlich fordere ich Ihnen (Sie) auf, mir

Gelegenheit dazu an panden zu geben. Sie werden alsdann ein Besseres von

von mir überzeugt werden.

17



Jas fatale Schicksal meines Bruders wird von nur innigst und mitleidentlich

bedauert und Gott heinigestellt; indessen danke Ew. Gnaden vor die nur desfalls

gegebene Nachricht, gleichwie Jenenselben ich und die Weinigen swelche sich Dcncn-

selben gehorsamst und unterthänigst zu ferneren geneigt- und gnädigem Wohlwollen

empfehlen) ganz gehorsamst Dank abstatten vor Dero wohlmeinende Wünsche zu

diesem Neuen Jahr. Wir erwidern solche aufrichtigst und von Herzen und wünschen

Ihnen alles crsinnlichc Wohlergehen bis in die spätesten Jahre menschlichen Lebens

an. sprechen Ew. Gnaden meinen Bruder etwa einmal, so bitte, ihm meine

Liebe und Witleid zu versichren. Gott ist albnächtig und kann sein Schicksal

vielleicht balde ändern, und ich bin versichret, dieselben werden alles Begliche darzu
mit beitragen.

Was nun meinen Bruder Ludwig Ernst anbetrifft, so muß ich leider melden,

daß derselbe ganz unvermuthet den 8. Dez. an einer dreitägigen Arankheit in die

Ewigkeit gegangen, welches mir vor etlichen Hosttagen durch den Bormund seiner

nachgelassenen Tochter von s2 Iahren gemeldet worden. Er hat s2 Weilen

von hier auf einem adligen Gut Alein Schar lack gewohnet, welches er gepachtet

gehabt, und eben im Begriff gestanden, zur zweiten Ehe zu schreiten, da seine

Frau vor etwa anderthalb Iahren gestorben und ihme diese einzige Tochter

hinterlassen, und welche nunmehro in der elendesten Situation ist, sodaß der Bor¬

mund mir sehr anliegt, selbige doch zu mir zu nehmen und vor ihre Erziehung

zu sorgen. Allein ich kann mich nicht hierzu resolviren wegen der vielen Weit-

läuftigkeiten, welche man hier zu Lande mit denen Hupillen-tlolleKÜs hat. Übcr-

dem habe ich selbst 2 Söhne und eine Tochter, deren Erziehung schon etwas

kostet. Der sel. Wann hat sein Leben in vielein Nummer zugebracht, und ich habe

ihn ofte aus seiner Noth retten müssen, habe auch noch einige hundert Rthlr. an
ihme zu fordern.

Bor die mir zu geben beliebte Nachricht von dem Namen und Alter Dero

beiden lieben Ainder danke ergebenst und berichte dagegen, daß ich einen Sohn

Namens Wilhelm, nun ins 2 s. Jahr gehend, habe, welcher anjetzo aus der

Universität ist, da er schwächlicher Konstitution, aber sonsten viele Fähigkeiten be¬
sitzt. Dann habe eine Tochter Namens Eharlotte, welche jetzo ins s7. Jahr

gehet. Selbige habe in Berlin bis unno s?63 in Pension gehabt und erziehen

lassen, jetzo aber habe selbige bei mir. Dann habe noch einen Sohn Namens

Aar! Friedrich August, welcher nun ins ss. Jahr gehet, aber auch von sehr

schwächlicher Nonstitution ist. Dieser ist noch bei mir mit der Tochter, welche

beide Ihnen, verehrungswerthe Frau Schwägerin, die Hand küssen und sich mit mir

und meiner Frau, welches eine geborne v. Dubinsky ist, gehorsamst empfehlen.

Nun würde noch etwas von der von Ew. Gnaden beigelegten Rechnung zu

gedenken sein, da sonst alles gehörig beantwortet zu haben glaube; allein da selbige

gar nicht genug bestimmt ist, ich auch daraus sehe, daß Ew. Gnaden selbst nicht

recht wissen, wie Sie mit dem Grafen gestanden, so wird mein Ihnen gcthaner

Borschlag gewiß der sicherste sein, um außer Sache zu kommen. Suchen die

gnädige Frau Schwägerin demnach je eher je besser es dahin zu bewirken, daß ein

redlicher Wann dort in Sachsen mit genügsamer Bollmacht versehen wird, und

welcher des Herrn Gemahls dortige Einkünfte heben und Ihnen überschicken kann,

auch die Forderung, welche Dieselben an den verstorbenen Grafen inachen, unter¬

suchen und in Richtigkeit bringen möge, so werde ich daraus Bedacht nehmen, daß

Sie bestmöglichst satisfaziret werden sollen. Ich fürchte nur, daß der Graf nichts

aufgeschrieben, weder von Einnahme, noch Ausgabe; dann seine Rcmolialunos

war unglaublich. Waliziös gegen die Familie ist er allzeit gewesen"), ja er hat

1) Darüber darf man sich nicht wundern, denn Graf Friedrichwar durch den zu Mainz bei
den Jesuiten heimlich genossenen Unterricht dazu angeleitet worden, sodaß derselbe sogar in verschlossener
Kirche ohne Wissen und Wille» seines Vaters, des Grafen Ernst Friedr,, im Okt. 1726 zur katholischen
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auf alle Weise raffiniret, um selbige, wann es möglich gewesen, auch um den

Lehnstamm zu bringen. Ich verwcitläuftige mich und muß Ew. Gnaden um

Vergebung bitten. Würdigen Dieselbigen mich ferner Ihrer Gnade und Gewogen¬

heit und ein wenig mehr Zutrauens, dann ich werde nie aufhören, in der ver¬

ehrungsvollsten Hochachtung und aufrichtigsten, freundschaftlichsten Gesinnung zu

beharren, mit welcher ich die Ehre habe zu sein Ew. Gnaden ganz gehorsamster
und unterthänigster Diener Eber,stein.

Tilse, den 8. Jan. s77H.

Die kleine Familie ömbrassirs in Gedanken und Dero Herrn Beistände

ersuche ohnschwer meine gehorsamste Ergebenheit zu versichern unter vielen Em¬

pfehlungen.

Nr. 102. Schreiben des Hberstt. I. Karl Jir. Krhrn. v. K. an seine Schwägerin inWann he im, die Korderungen seines Wruders Karl' Christian an den
Gra fen Kriedrich v. K. und das Worungische Kaus, auch die Korderung
seines verstorbenen Wruders Ludwig Ernst Kart an das Weichsrittergnt
Zeppenfeld betreffend — <1. ä. Lager bei Granden;, 9. Juni 1774.

Hochwohlgeborne Freifrau, gnädige u. Hochwertheste Frau Schwägerin! Es

ist mir eine ganz besondere Freude gewesen, Ew. Gnaden mir allemal sehr ange¬
nehme Zuschrift, womit Dieselben mich unterin 26. April zu beehren beliebet haben,

zu erhalten und Deroselben und Dero lieben Kinder mir schätzbares Wohlbefinden

daraus zu ersehen. Die Güte des Höchsten breite ferner ihre Gnadenflügel über

Ihnen allerseits aus und schenke Ihnen dasjenige, was zu Dero allerseitigen Wohl¬

fahrt und wahren Glückseligkeit etwas beitragen kann, so sehe ich meine aufrichtigen

Wünsche erfüllt und werde Gott mit davor danken.

Hiernächst ersehe ich aus Ew. Gnaden geehrtestem Schreiben, welches kurz vor

meinem Ausmarsch mit dem Regiment aus Tilse zu erhalten die Ehre hatte, daß

Dieselben noch bis dato niemanden in Sachsen finden können, welcher Deroselben

Angelegenheiten daselbst, besonders Dero noch zu habenden Forderungen an dem

Alorungschen Hause und mir in Richtigkeit bringen möge. Ich sehe der Endschaft

dieser Sache mit recht großem verlangen entgegen, und meine gnädige Frau Schwä¬

gerin lassen mir Gerechtigkeit widerfahren, wann Dieselben versichert sein und

glauben, daß ich nicht allein meinein Bruder und Kindern das ihrige gerne zu¬

kommen lassen werde, sondern mich auch in allen vorkommenden Fällen ihrer an¬

nehmen werde. Was das erste betrifft, so erwarte ich mit sehnlichein Verlangen,

Religion übergetreten war. In seinem Schreiben ä. ct. Mainz, 13. Okt. 1726 an den Grafen Flemming berichtet
Graf Ernst Fr. v. E. über diesen Vorfalb „Hlon tlls, n gn! (nprss I'nvoir tnlt stnäisr les Iinmnnlorn
nvee I'dlstoire ei g'Koß'rnxlüe) s'ni Inisse In Uderts äs odolsir uns protesslon selon son Inelinntlon,
et lors gn'II n tnlt edoix äe eelle äe In lZnsrre ste., 8. D. I'n tnit Ickentennnt, et U. Is
ZKnernI Knron äs penen 1'n pris ponr sn eompnKnis n proüter äs mon ndsenes penännt Is
tsmxs gue pnl ätü n ?rnnctonrtd nssister les prlneesses äs Mssnn ponr exsontsr Is
ässsein, gue son eolonel äs IV eisd (nnpres äs gni II n oräinnireinsnt pnsss äenx dsnre»
pnr sonr s'sxsreer n bnredlteotnre inilitnire) Imi n tnlt nnktre xnr länstrnetion gn'II Inl
n knir. ännner pnr Is psrs Hotenlindn .Issnlts nn lisu äe seile« äs In tortitiontlon, snvoir
eelle8 äe es tnlrs Entdolliine, et est nlls nveo es msms oolonsl et son denntrsrs äs Krnnä
inntin elisi? les .lesnites oü, nprss gne I'on n terms I'sKlise, II n tnit I'ndznrntion äs
In Rslio-ion pntsrnslls nvee tnnt äs seerst, gns se n'en nnrnis rien xKnstre, si Is vnlet, gns
s'ni mis nuprss äs Uni ns m'nnrnlt xns sts plus tiäsle, gns mon propre üls, <inol>zn'il ns m'sn
nvertissnit gne mnldenrenssment trop tnrä ete. II m'sst äonlonrenx äs ms Inisssr sonsr pnr
man üls xrineipnlement änns uns edose nnssi äslionte et ünportnnts, et ,js n'si pns I'intsntion äs
Is Imi pnsser snns resssntiinsnt. Lspenännt fs suis n uns Oonr Entdollgns et uns ville oü
Is Ontdolloisms äomius, mon Iiis est en servioe wilitnlre et In mnnlsre äont il n sn enedsr
ee ssn ü Is eonänirs et exeonter ms äseonvrs son esprlt änng'srenx et ästsrmins, oomme
I.n Lßsolntion äe tnirs es pns n mon insn inontrs en eile meine nsssi?, gn'II s'sst nssnrs cpnns
proteetlon, on gnül est snr äe In tronver contre mn pnnition äs In sorte, gn'il ms tnnt
prenärs äes mesnrss dien snstes, ponr ne pns muntrer nne nniinosite vnine."

17-i-
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daß Dieselben nur jemandem die Aommission geben, welcher Dero Forderungen an

den sel. Grafen liquidire und sich dieserhalb mit in einem dortigen Amtmann

oder mit meinem Lohn zusammen thue und die Lache applanire. Aus meiner

Leite soll Ihnen nicht die geringste Schwierigkeit gegen das, was recht und billig

ist, gemacht werden. Dieses versichere Ihnen heilig, weil ich zum voraus von Dero

Leite versichert bin, daß Dieselben auch i-aisonnublö denken und von mir nichts Un¬

rechtes verlangen werden; einfolglich werde ich selbst darauf halten, daß soviel

thunlich mein Bruder noch dessen Ainder um ihre rechtlichen Forderungen an den

Grafen und dein Morungschen Hause irgend worin verkürzt werden, wann ich nur

erst mit Gewißheit weiß, was selbige mit Recht zu fordern haben. Die Lache mit

Morungen wegen des Leh n stamm s ist balde auszumitteln, weil über die jähr¬

lichen fl. oder 37 Thlr. s2 Gr., welche auf jeden Johannistag bezahlt werden

sollen, Quittungen sein müssen, und diese müssen produziret werden, chatten Gw.

Gnaden meinem aufrichtigen Vorschlag und Rath gefolget, welchen Ihnen gleich

in meinem ersten Schreiben gegeben, und hätten meinem Justiz-Amtmann Rath

Rudlosf Ihre Lache übergeben, so würde die Lache schon längst applaniret sein.

Allein ich kann Denenselben wegen des Mißtrauens, welches Dieselben anfänglich

in mich und meine Fakta gesetzt, nicht verdenken, daß Dieselben andere U?ege ge¬

sucht haben, und ich lasse mir auch auf die Zukunft gerne alles gefallen. Bunne

Satisfaktion wird allemal derin bestehen, daß Sie mich bei aller Gelegenheit recht¬

schaffen finden werden. Ts ist eine üble Lache, daß Gw. Gnaden mit dein Grafen

nicht jährlich abgerechnet haben. Die Folgen davon können vor Ihnen nicht

änderst als verdrießlich sein, weil er mehr Schulden als Vermögen nachgelassen und

man zu sagen pfleget, wo nichts ist, da hat auch der Aaiser sein Recht verloren;

allein, da ich vermuthe, daß die Forderung, welche Dieselben oder vielmehr mein

Bruder an den sel. Grafen haben, doch nicht so sehr exorbitant sein wird, so hoffe

ich dennoch, ein Ruttel zu finden, daß diese Lache zu Dero Satisfaktion applaniret

werden kann. Mein Schicksal mit Leinungen ist noch zur Zeit kläglich. Ich habe

auf diese Stunde noch keinen Groschen davon gesehen, so hat er gewirthschaftet;

alles ist deterioriret, daß ich noch einige Jahre keinen Pfennig davon zu gewarten

habe. Unterdessen muß ich an 2H000 Thlr. alljährl. verinteressiren, welche es mich

zu stehen kommt, ohne was ich noch seit der Übernahme hergeben müssen, welches

über 4000 Thlr. beträgt. Meine gnädige Frau Schwägerin können sich demnach auch

meine Situation vorstellen und wie mir dabei wunderlich zu Muthe ist. Gs ist in¬

dessen geschehen und nicht mehr zu ändern.

Mann Gw. Gnaden dem Hrn. Vetter Albrecht die Aommission ertheilet

haben, die Forderungen an den Hrn. Gx ^ liquidiren, so hoffe ja, daß

selbiger solche übernommen haben wird, und dieses würde um so viel besser sein,

als man nicht gerne Fremde in Familien-Angelegenheiten sehen läßt. Sollte er es

nicht acceptiren wollen, so will ich ihn selbst darum bitten lassen und ihme die

Versicherung zun: voraus geben, daß ich mit seinem Ausspruch völlig zufrieden

bin. Haben die gnädige Frau Schwägerin dann vorm Jahr die Lehnstamms-

zinsen richtig erhalten, wie auch die Asvsnnks von GeHofen? und durch wen

haben Dieselben Sich diese Gelder schicken lassen? Die Hülle ^

ohne Ausbeute und mit Schulden beladen; ich hoffe aber, daß es mit der Zeit

besser gehen wird.

Ich bedaure zunächst, daß Dieselben wegen Zeppenfeld auch in einigen

Meitläuftigkeiten stehen. Das Gut Zeppenfeld ist mir bekannt. Gs ist ein vor¬

treffliches immediates, unter der Friedbergischen Ritterschaft stehendes Gut, und

stehet nicht unter der Nassauischen noch Hachenburgischen Regierung, welche aber

solches ohne Zweifel gerne an sich zu bringen suchen wird, worzu jetzo die Fran

Stiefmutter wegen ihrer derangirten Umstände die Hand bietet. Märe es aber

möglich, daß es konserviret werden könnte, so wäre wohl rathsam, alles Mögliche
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darzu anzuwenden. N)ie viel mein sel. Bruder daran zu fordern, weiß ich nicht

eigentlich, doch habe, wenn ich nicht irre, wenigstens von svOOl) fl. gehöret, so er

mir einmal geschrieben hat. Dieses fällt nun allerdings an seine zurückgelassene

Tochter, deren Bormünder sich auch vermuthlich schon bei der Dillcnburgischcn

Regierung gemeldet haben werden. Und da dieses das Einzige ist, was der sel.

Bruder in seinen elenden Umständen der Tochter hinterlassen können, so thun Ew.

Gnaden ein Werk der Barmherzigkeit, wann Sie mit selbiger gemeinsame Sache

machen und sorgen, daß die ihr zukommenden Erbtheile nicht in unrechte Hände

gerathen. Die wenige Uenntnis, welche ich in dieser Sache habe, und meine vielen

Geschäfte verstattcn mir nicht, mich hierin zu meliren; es würde aber nicht undieulich

sein, wann meine gnädige Frau Schwägerin einmal selbsten nach Dillenburg und

Zeppenfeld reiseten und sich genau nach allem erkundigten. Bielleicht könnten

Dieselben sa wohl diese schönen Güter vor Ihre Rinder retten und konserviren.

IBas der Guttenberg'schcn Familie zukäme, könnten Dieselben ja aufnehmen und

solche befriedigen, der hiesigen Ritzes aber alljährl. ihr zukommendes Rapital ver-

interessiren. Denn solche freie ritterschastlichen Güter sind werth, daß man sie

konservirct. Bon der guten Frau Stiefmutter könnte ich auch viel sagen, allein es

kann nichts Helsen. Gott vergebe ihr alles, wie ich es gethan, und Gr lasse es ihr in

ihrem Alter nicht empfinden. Die gute hoffnungsvolle Nachricht, welche Ew. Gnaden

mir von meinem Bruder überschrieben, erwecket mir das Lob Gottes, und ich hoffe

Ihnen (Sie) beiderseits in meinem Leben in Liebe vereinigt zu sehen; dann ich bin der

völligen Zuversicht, meine hochgeschätzte Frau Schwägerin werden alles Wögliche

darzu von Ihrer Seite beitragen, damit alles Bergangene vergessen und ver¬

graben werde, worzu ich Ihnen göttl. Gnaden Beistand wünsche. Dero lieben

Rinder bitte ich in meinem Namen zu küssen und ihnen meine zarte Liebe und

Freundschaft zu versichern. Wollen Dieselben meinem lieben Bruder gelegentlich

ein Gleiches widerfahren lassen, so werde Ihnen davor von Herzen verbunden sein.

Weine Frau versichert ihre Ergebenheit und danket gehorsamst vor Derosclben

gütiges Andenken. Wein noch zuHause befindlicher Sohn und meine Tochter

küssen Ihnen die Hände und empfehlen sich zu gnädigem Andenken. Bor die gnä¬

digen Gesinnungen gegen meinen ältesten Sohn danke ich unterthänigst, er wird

sich dereinst, wann er seine Studia vollendet hat, glücklich schätzen, sich Denenselben

präsentiren und Ihnen seinen schuldigen Respekt in Wannheim bezeigen zu dürfen

(ist geschehen im Sommer 1775 I773 ist ivohl nur aus Versehen für 1775 gesetzt)),

bis dahin ich ihn zu Dero gnädigen und wohlwollenden Andenken empfehle. Ich

habe ihm anbefohlen, alle mögliche Rselieielle unter des Grafen papieren zu

machen, ob man darin nichts von seiner Ruratel findet, auch sich dereinst mit dem¬

jenigen, welchen Ew. Gnaden zu Dero Wandatario bestellet, auf das freundschaft¬

lichste zu vergleichen zu suchen, dann mir daran recht viel gelegen ist, Ew.

Gnaden und einen jeden von meiner Gedcnkungsweise zu überzeugen, dahero ich

auch nichts sehnlicher wünsche, als daß diese Sache baldc beendigt werden möge,

und zwar zu Dero völligen Zufriedenheit. Wollten die gnädige Frau Schwägerin

meinen Sohn vor Dero Forderung uu kuit, setzen, so würde vielleicht die Sache ohne

Umstände ins reine gebracht werden können; er müßte aber zugleich bevollmächtiget

sein, sich die Quittungen über die jährl. Lehnstammzinsen in Worungen vorzeigen

zu lassen und selbige zu untersuchen; doch überlasse alles Dero beliebigen Gutfinden.

Ronserviren Dieselben mich und die Weinigen in Dero gnädigen Andenken und

geben mir Gelegenheit, Ihnen, meiner gnädigen Frau Schwägerin, die Hoch¬

achtung und aufrichtige Freundschaft an den Sag legen zu können, mit welcher

Denenselben ich lebenslang verbunden zu sein die Ehre habe als Ew. Gnaden unter-

thäniger Diener
Mcrsteiu.

Im Lager bei Graudenz de» g. Juni Morgen marschier mit dem Regiment
wieder nach Tilsc, 5-Z Meilen van hier, nach glücklich geendeter Revue.
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Nr. 103. Der Kauptmaim Alvrecht Mdokf v. Kliersteinzu ^roß-Leinungen
(von der Wolt-Dietrich'schen Wranche) gieöt der Iran v. Kberstein zn Wann-

heim üver die Westtzverhättniste ihres Khegatten und üver dessen Kinkünste

von seinen Hütern in Sachsen genaue Auskunft.
1. Seit dem am 17. Julii 1772 erfolgten Ableben des Herrn Grafen Friedrich

v. Eberstcin wird der Überschuß von denen Einkünften aus der Erbschaft des scl. Major
Wilhelm Frhrn. v. Eberstein in 14 Theile vcrtheilet. Davon haben der Herr Kammer-
Herr Karl Christian Freiherr v. Eberstein einen 14. Theil erhalten.

2. Der von dem Herrn Grafen hinterlassene Lehnstamm ü 6000 Mfl. wird in
4 Branchen vertheilet und bleibet an dem Gute Groß-Lcinungen stehen. Davon
haben der Herr Kanuncrherr mit ihren beiden Herrn Brüdern zusammen1500 Mfl.
ererbet und Vs derer Zinsen jährlich mit 25 Mfl. zu genießen.

3. Von denen 1200 Mfl., welche der verstorbene Herr Graf bei dem Ableben
des sel. Hrn. Major Wilhelm von Eberstein ererbet hat, sind seit dein Juli 1772 auf
die Branche des Hrn. Kammerherrn 300 Mfl., als '/Zel, zurückgefallen und kommen
davon demselben jährl. 5 Mfl. an Zinsen zu.

4. Von denen 6000 Thlr. Lehnstamms- und Jndcinnisations-Kapital, welche der
scl. Hr. Ober-Berghauptmann von Eberstein hinterlassen und wovon bei ihren Leb¬
zeiten dessen Frau Witwe bis und iuelnsive Johanni 1771 die Zinsen gezogen hat,
sind ebenfalls die 1200 Rthlr., welche der verstorbene Herr Graf, als Vstcl von 6000
Rthlr., ererbet hatte, denen noch lebenden 4 Branchen nach des Herrn Grafen Tode als
der Branche des Herrn Kanunerherr 300 Rthlr. zugefallen, wovon derselbe jährlich die
Zinsen mit 5 Thlrn. zu einem 3tel zu ziehen hat.

5. Von dem im vseembr. 1773 zu Königsberg in Preußen verstorbenen Herrn
Ernst Ludwig von Eberstein haben dessen Herrn Gebrüdcrc, als der Herr Obrist Lieu¬
tenant u. Hr. Kanuncrherr von Eberstcin ererbet:

n) ein jeder die Hälfte von dessen Einkünften des 14. Theils von dem Überschuß
aus der sogenanntenErbschaftskasse oder der Erbschaft vom sel. Hrn. Mojor Wilhelm
von Eberstein;

d) von seinem Antheil von dem Lehnstanundes scl. Major Wilhelm v. Eberstcin
ein jeder die Hälfte, als der Herr Kammerherr 200 Rthlr.;

e) desgleichen von dem Lehnstanundes sel. Hrn. Ober-Berghauptmanns ein jeder
die Hälfte, also der Herr Kammerhcrr 200 Mfl.;

ck) ein jeder die Hälfte von denen 100 Mfl. Lehnstanun,den er von dem ver¬
storbenen Hrn. Grafen ererbet gehabt, Hr. Kanuncrherr also 50 Mfl. laut M. 3.

s) eben von diesem Hrn. Grafen ein jeder die Hälfte von 100 Rthlrn. laut
5!o. 4, also der Hr. Kammerhcrr 50 Rthlr.;

4) die Hälfte von 500 Mfl. von dessen Antheil von dem durch den Tod des
Hrn. Grafen no. 1772 auf ihn gefallenen Lehnstamm, also der Hr. Kammerhcrr 250
Mfl. laut M. 2. M. Die Zinsen von diesem letzter» Lehnstanune hat der Herr Obrist-
Licutcnant v. Eberstcin bei der Übernahme des mit vielen Tausend Thlr. Schulden
behafteten Gutes zu Leinungen als damaliger Mandatarius seines Herrn Bruders Ludwig
Ernst v. Eberstein der verwitwetenFrau Gräfin v. Eberstcin nck cliss vilns assig-
niret, und wir Gebrüder haben derselben, weil uns die elenden Umstände, in welchen
sie der Hr. Graf gelassen hatte, zu Herzen gingen, jährl. die sämtlichen Zinsen von 1500
Mfl. ebenfalls auf Lebenszeit assigniret.

6. Wird nun der an dem Gute Horla stehende Lehnstanun des Hrn. Ludwig
Ernst v. Eberstein in zwei Herrn Gcbrüdere getheilet, und ererben der Herr Kammer-
Herr 1000 Mfl., haben also auf Johanni 1774 zum ersten Male 43 Thlr. 18 Gr. an
Zinsen von diesen ererbten 1000 Mfl. zu ziehen.

7. Thcilct nunmehr die Branche des Hrn. Kammerhcrrn alle Hütten- oder Bcrg-
werks-Rcvenüenihres Metels in 5 Theile.
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8. Endlich ist durch den Tod des Hrn. Grafen dessen Anthcil an dem Bergwerke

an die noch florirendcn 4 Branchen, als die Branche des Hrn. Kaminerherrn, die

Branche des Hrn. Dom-Kustos, die Morung'sche Branche und die ineinige Branche

gefallen. Allein zum Unglück ist durch des verstorbenen Hrn. Grafen üble Wirthschaft

dieser Antheil jetzo mit wenigstens 3000 Rthlr. Schulden für Kohlen und Hütten-

Materialien behaftet, und außerdem hat solcher zu den gcmeinschaftl. Schulden zu tragen

333 Thlr. 8 Gr. zu einem Kapital ä, 2000 Thlr., welches die Bcrg-Kommun denen

scimtl. Erben des scl. Hrn. Major Wilhelm v. Eberstein schuldig ist, und 200 Thlr. zu

einem Kapital ü 1200 Thlr., welches zu Komptetirung derer Ober-Heldrungischen Zinsen

auf das Bergwerk gelegct worden und wovon denn von der sämtlichen Bcrg-Kommun

jährl. 60 Thlr. an die Herren Erben des Hrn. Major Wilhelm v. Ebcrstein bezahlet

werden. A. v. Gber,stein.

Nr. 104. Schreiben des I. Kart Kr. Krbrn. v. K. an seine Schwägerin in

Mannheim, die Überlastung der Lebustammszinsen des verstorbenen Wrnders

Ludwig Hrnst Kart an dessen binierlastene Kochter betreffend, und worin

er sich ganz damit einverstanden erklärt, das; der Kauptmann Arvrecht

v. K. die Vormundschaft über seinen Wruder Karl Christian und dessen

Kinder übernommen habe. <l. ä. Tilsit, 2. Januar 1775.

Hochwohlgeborne Freifrau, gnädige Frau Schwägerin! Ew. Gnaden sind

vermittelst Dcroselbcn sehr geehrtesten Zuschrift vom s2. dieses Nlonats meiner

Schuldigkeit mit der größten Politcsse zuvor gekomincn und geben mir dabei die

gütigsten NIerkmale Deroselben FrueisuLSu Wohlwollenheit, welche nrich in die

größte Dankempfindung setzen und meine Verpflichtung gegen Deroselben hoch¬
geschätzte Person aus alle Weise verinehren nnissen. Erlauben Ew. Gnaden dem¬

nach, Zhnen durch diese wenigen Zeilen die vollkommenste Hochachtung und

Ergebenheit zu versichern, womit ich die Ehre habe, Denenselben zu allen Zeiten

verbunden zu sein, wobei ich die aufrichtigsten Wünsche für Deroselben vollkommene

Glückseligkeit und Wohlfahrt in die Höhe schicke und mich nebst denen Weinigen,

welche sich ganz ergebenst und unterthänig empfehlen und meinen Wünschen für

Dero beständige Wohlfahrt beipflichten, in Dero Zwaolsussn Andenken von neuem

einbitte. Dero jungen Familie, welche in Gedanken umarme, wünsche zu diesem

Neuen Zahr, daß selbige unter dem Schutz Gottes zu seiner Ehre und Verherr¬

lichung und zu der lieben Eltern Freude aufwachsen und erhalten bleiben mögen.

Ew. Hochwohlgeboren belieben hiernächst in Dero geehrtestem Schreiben zu

gedenken, wie ich gemeldet haben solle, man müßte den Lehnstammszins des ver¬

storbenen Bruders Ludw. Ernst liarl dessen hinterlasscner Tochter genießen

lassen. Nur ist zwar davon nichts mehr erinnerlich, indessen sind des armen

Rindes Umstände sehr jämmerlich. Der gute selige Bruder hat immer auf die

Beendigung seines Prozesses gehofft und zum voraus bei seiner Nothdurst Schulden

darauf gemacht und Gelder aufgenommen, sodaß ich fürchte, daß, wann auch die

ihme zukommenden Gelder ausgczahlet werden, vor das arme Rind nicht viel übrig

bleiben dürfte. Ich habe selbsten auf die Anweisung seiner sächsischen Rövsmiss

noch ein Ziemliches ihme vorgeschossen; allein was er sonsten schuldig sein soll,

beläust sich an die H000 Cchlr. Und dieses ist die Ursache, warum ich nrich nicht

so ckiieotsmsnt in die Sache meliren mag, dann ich mir hierdurch eine Weitläuf¬

igkeit aufladen würde, welcher ich gehörig vorzustehen mich außer stände befinde

und worzu meine Herrendienst-Geschäfte und Amt, gleich meine eigenen Angelegen¬

heiten mir keine Zeit übrig lassen. Der stärkste Areditor, deine das Gut gehöret,

worauf der sel. Bruder gewohnet und welches er in Pacht gehabt hat, treibet jetzo

die Sache in Wetzlar, sowie ich unter der Hand erfahren, und dieser hat das Rind

auch noch aus demselben Gute ohne alle Aufsicht und Erziehung. Ulan muß

solchemnach die Endschaft der Sache mit Zeppenfeld noch erst abwarten und

sehen, was auf des scl. Bruders Antheil herauskommt. Die Dillenburgische Regie-
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rung wird schon von selbst so klug sein und diese Gelder, so auf den Bruder fallen,

der Frau v. Guttenberg nicht auszahlen.

Baß der Herr Better Albrecht die Vormundschaft über Dero Hrn. Gemahl

und Rinder übernommen, ist mir angenehm zu vernehmen. Ich wünsche, daß er

solcher besser, als der verstorbene Graf, vorstchen möge, und daß auch Deroselben

fdraetensions balde abgemacht werden. Und da ich versichert bin, daß solche ge¬

gründet sein werden, so ist kein Zweifel, daß nicht alles zu Dero Zufriedenheit ab¬

gemacht werden sollte. Von meiner Seite ist nichts zu befürchten, dann ich die

Billigkeit zu allen Zeiten stattfinden lassen werde.

!Vas die erwähnten gemeinschaftlichen Familien-Hrozesse betrifft, so bin

ich davon nicht so insormiret, Ew. Gnaden deshalb die gehörige Auskunft geben

zu können. Dein Hrn. Vetter Albrecht wird dieses alles am besten bekannt sein,

ingleichen in wieweit eine Intercession des dortigen Hofes nutz- und brauchbar sein

könne. Nach nochmaliger ergebenster Empfehlung der Dietingen habe die Ehre,

in der vorzüglichsten Hochachtung und aufrichtiger Gesinnung zu beharren Ew. Hoch-

wohlgeborcn unterthäniger Diener

Tilse, 2. Ianuarii Z775. Oberstem.

Nr. 105. Schreiben des Johann Alorian Seydrich, Bürgermeisters zu Ariern,an die Kran v. Elierstein zu Mannheim <1. <l. Ariern, 7: Aug: 1775, die
Miitheilnng, daß er mit dem Sohne des chberlilientenants v. K. zu Kil'lit,
des Aammerherrn n. K. Korderunge» an die Grven des Grafen Kriedrich
v. K. mit 950 Wir. 5 Gr. 10 HH. berechnet habe; dann Anffnhrnng der von
dem Gverfll'ient. v. E. bei Acquifation des Amtes Leinnngen übernommenen
Schulde», ferner eine von dem Waron v. K. zun. aufgestellte Auseinander¬
setzung der Welitzverliältnilleder Weuhans-Kberftein'fchen Kamiiie und endlich
Wiederholung der Witte nm Zustellung einer Cessio» des dem Aammerherrn
v. E. aut Korla zustehenden Wiedereinlösungs-Wechtesenthaltend.

Hochwohlgcborne Frau, gnädige Frau! Nachdem nuumehro mit Jhro Hochwohlgcb.

dem Herrn Baron von Ebcrstein, dem Herrn Sohne Jhro Hochwohlgcb. Gnaden

des königl. preuß. Herrn Obrist-Lieutcnants Baron von Eberstein zu Tilsit, wegen

dcrcrjcnigen Revenuen, so der hochsel. Herr Graf Friedrich von Ebcrstein zu Leinungcn

vor Dero Herrn Gemahl erhoben, bis zu des ersteren Absterben der Entwurf zu einer

Berechnung bis auf Ew. Hochwohlgeb. Gnaden Genehmigung gemacht worden, so über¬

wache ich solchen sub ^ nebst denen dabei induzirtcn Quittungen und Belegen sub Ro. 1

usgrm 12 inol. in Abschrist hierbei. Zugleich bemerke ich untcrthänig, daß man um

deshalb die in dem mir gnädig in Abschrift kommunizirtcn ?ro msmor. des hochsel.

Herrn Grafen von Eberstein ck. ck. 23. Dezbr. 1768 bemerkte, damalcn als rückständig

angegebene Summe derer 1476 Thlr. 17 Gr. zum Grunde annehmen müssen, weil auf

die vorherige Zeit kein richtiges Anhalten, sowohl in Absicht der gehabten Einnahme, als

in Absicht derer von dem hochsel. Hrn. Grafen v. Ebcrstein darauf ausgezahlten Posten

zu finden gewesen, sondern die Sache in großer Verwirrung war und ich nicht weiß, in

welcher Hualite und seit welcher Zeit Hochdicsclbcn vor Ew. Hochwohlgcb. Gnaden Herrn

Gemahl agirct haben, ob als Bevollmächtigter oder als Vormund. Das erstere kann ich

nicht vermuthen, weil sich keine hinlängliche Vollmacht vorfindet, und die Vormund¬

schafts-Bestätigung ist, was letztere betrifft, auch allererst im Jahr 1768 geschehen.

Man hat inzwischen den Entwurf zur Berechnung soweit möglich aus denen Rechnungen

und nach denen an die Hand gegebenen und gefundenen Nachrichten gemacht; und nach

solchen betrüge das Quantum, so Ew. Hochwohlgcb. Gnaden Herr Gemahl bis zum

Absterben des Herrn Grafen v. Eberstein Exccllenz aus Hochdcrosclben Nachlasse annoch

als rückständig zu fordern hätten, an Kapitale und exklusive derer am Schlüsse des

Entwurfes sntz in einem Dro memoria erwähnten 2 Posten an 192 Thlr. und

25 Thlr. 13 Gr. 8 Pf. und exclus. des Interesse 950 Thlr. 3 Gr. 10 Pf.
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Em. Hochwohlgcb. Gnaden geruhen gnädig, diesen Entwurf zu prüfen, besonders

diejenigen Posten, so nach denen abschriftlich beigefügten Quittungen und Belegen, deren

Original-Produktion erfolgen soll, und sonst als bezahlt angegeben werden, zu untersuchen,

weil Ihnen hiervon die beste Wissenschaft beiwohnen wird, ich aber nicht weiß, was ctwan

noch abzurechnen sein möchte, weil darunter verschiedene Posten befindlich, so seit s.o. 1761,

also lange vor Übersendung des wem. cl. ä. 23. Dez. 1768 bezahlt wären. Hier¬

über möchte sowohl, als über den Umstand wegen des Interesse von dem Rückstände und

ob darauf bestanden werden soll, ingleichcn, was jedesmal an Dero Herrn Gemahl oder

Dieselben vor Sorten bezahlet worden, Dero Erklärung nöthig sein, und ich bitte dahero

untcrthänig, bei dieser verwirrten und dunkeln Sache speziell und soviel möglich Erläute¬

rung zu geben.

In dem Rcchnungs-Entwurfe sind auch die Lehnstamms-Jnteressen von Horla bis

Johan. 1771 mit in Ansatz gebracht worden, weil der hochsel. Graf v. Eberstein sich

dieserhalb mit dem Morungischcn Hause berechnet, solche in Empfang genommen und

quittiret haben, dieses hingegen bis dahin an Lehnstammszinscn nichts mehr schuldig ist.

Weil nach der abschriftl. Beilage sul) L des Hrn. Grafen v. Eberstein hinter-

lasscner Ltatms passivus beträchtlich ist und dem Angeben nach den Lbatum aetivum

übersteiget, so wird Ew. Hochmohlgcb. Gnaden, wie ich vermuthe, der Antrag zu einem

Vergleiche in Bausch und Bogen und dahin, daß sie das Interesse schwinden lassen

möchten, vielleicht gemacht werden. So viel ist allerdings an dem, daß man bei der

konfusen Lage der Sache, und da es an einem richtigen Anhalten des larmiui a guo

der Rechnung ermangelt, zu einem vollständigen lüguiäo nicht wohl gelangen kann und

schwerlich die Ausrechnung auf das genaueste zu machen im stände sein wird, lind es

möchte dahero ein gütlich Abkommen nicht so schlechterdings zu refüsiren sein, nur würde

es darauf ankommen, ob nach gemachtem Überschlage ein proportionirliches und billiges

Quantum geboten ivird, und sodann möchte zur Sicherung von Seiten des hochlöblichcn

Obcraufschcr-Aintes zu Eislebcn die Ertheiluug des vsersti cla t-rausiMusio und die

Konfirmation des Vergleiches nöthig sein. Wenn also die Sache auf die vergangene

Zeit bis zum Absterben Jhro des Hrn. Grafen v. Eberstcin Excellenz durch Vergleich

abgethan würde, so würde nunmchro solche leichter in Ordnung erhalten werden können.

Noch einen Umstand soll ich auf Verlangen des Herrn Baron von Eberstein er¬

innern. Es sind nämlich des Herrn Obristlieutcnant Baron von Eberstein zu Tilsit

Hochwohlgcb. Guadcn gesonnen, das von ihrem Herrn Vater dem Morungischcn Hause

wicdcrkäuflich überlassene Horla wiederum einzulösen. Hierzu brauchen Sie von Seiten

Dero Herrn Gemahls Hochwohlgeb. Gnaden zu Ihrem Anthcile die Session des Reluitions-

Rechtcs. Ew. Hochwohlgeb. Gnad. soll ich dahero gehorsamst zur Überlegung anhcim

stellen, ob diese Session nicht ertheilet werden könnte, da es ohnehin mit keinen: Vorthcile

verbunden sein würde, wenn Sie Horla, so überhaupt vor 11000 fl. wicdcrkäuflich

weggegeben worden und worauf 6000 fl. Lehnstamm stehen bleiben müssen, bei so weiter

Entfernung in eommunione reluircn wollten. Ew. Hochwohlgeb. Gnad. werden hierauf

Sich zu entschließen gnädig geruhen; auch hier aber würde das Dekrctum des hochlöb¬

lichcn Obcraufscher-Amtes zu Eislebcn erforderlich sein.

Endlich soll ich auch mit Vermeidung gehorsamen Kompliments beikommendcs von

dein Herrn Baron von Eberstcin entworfenes, verschiedene Nachrichten der hochadl. Eber-

steinischcn Familie enthaltendes Uromamoria snb E abschriftlich übcrmachen. Ich ver¬

muthe aber, daß Dieselben, besonders über dasjenige, ivas gegen den Schluß desselben

darinnen enthalten ist, Erläuterung und den allegirten Rezeß und Session zu sehen verlangen

werden, wovon denn der Herr Hauptmann Albrecht v. Eberstcin Auskunft geben können.

Ich beharre mit vollkommenstem Respekte Ew. Hochwohlgcb. Gnad. unterthäniger Diener

Artcrn, 7. Aug. 1775. Jolmim Aomm UeMirk.

Folgendes haben der Herr Graf Friedrich von Eberstcin für den Herrn Ober-

Hofmeister und Kammcrhcrrn Karl Christian Frhrn. v. Eberstein von 1761 iuol. bis

an seinen Tod eingenommen:
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Laut einem promemoria, welches d. Hr. Graf v, Ebcrstcin ncbst cincr angeschlossenen Thlr. Gr. Pf.
Rechnung unterm 23. Dez. 1768 au die Frau Kamincrhcrrin v. Ebcrstcin geb.
v. Dalberg übersendet, erwähnen derselbe, daß er von 1761 bis 1768 incl. zahlen
müßte 1478 17 10

Nach der Zeit haben derselbe für ihn eingenommen (hier wird nun einzeln aufgeführt,
was auS der Hütten- und Erbschafts-Kommunkasse, an Lehnstammszinscn und
Thcilungcn 1760, 70 u. 71 gezahlt worden) zusammen 416 4 10

AuS der Erbschafts-Kommunkasse laut Rechnung lle Johanni 1771 bis dahin 1772:
a.) Zinsen von des scl. Hrn. Ober-Bcrghnuptmanns Anton Gottlob v. Ebcr-
stein hinterlassencn Lchnstammc und JndcmnisationS-Kapitale, welche bis zu der
Frau Obcr-Berghauptmann v. Eberstein geb. v. Werthern Tode an dieselbe
als ein Vitalitium für ihre infcrirtc und ins Lehn zu Gchofcn gewandte Kapitalien
per pactum tümilias 6. 6. Harzgcrodc, gl. Aug. 1747 gereicht worden und nun
durch ihr Absterben wiederum in 8 Branchen vcrthcilct werden, 20 Thlr.;
d) Lehnstammszinscn des sel Major Wilhelm v. Eberstcin 17 Thlr. 12 Gr.;
c) Theilungen 150 Thlr., zusammen 187 12 —

Dazu die Lehnstammszinscn von 1757 bis Joh. 1771, jährl. ü 100 Mfl. oder 87 Thlr.
12 Gr.^, zusammen 14 Jahre 1223 — —

Lumma der Einnahme Thlr. 3307 10 8
„ „ Ausgabe „ 2357 6 10

bleibt Thlr. 050 3 10
?. ZI. Außer diesen Summen finden sich noch 192 Thlr. rückständige Lchn-

stamms-Jntercssenund Theilungsgcldcr in der Rechnung cks nimm. 7dr. 1768 bis Joh.
1769 Eap. XII. Xo. 10 den 26. 7br. 1768 und 25 Thlr. 13 Gr. 8 Pf. bis zum
Quartal Imeias 1768 Hüttcnkasscngcldcr, welche beide Posten bis hierher nicht auszu¬
machen gewesen, ob solche unter denen von dem Herrn Grafen d. 23. Xbr. 1768 in
dem übersandten?. ZI. angemerkten1478 Thlr. 17 Gr. 10 Pf. stecken, oder erstlich
von ihm eingenommen ivorden sind.

Nachstehendes ist seit ao. 1761 iuol. außer denen den 23. Xbr. 1768 in den dem I>. ZI.
beiliegenden Rechnungen bereits aufgeführten Abzügen von dem Herrn Grafen Friedrich
v. Eberstein an den Herrn Ober-Hofmeisterund Kammcrhcrrn Karl Christian v. Eber¬
stedt thcils selbst, seit seinem aber für denselben aufhabenden Euralorio mmilis an dessen
Frau Gemahlin, theils per Xssiguatioii gczahlct oder sonst ausgegeben ivorden.

Hier wird nun eine in 14 Posten vom 31. Marz 1761 bis zu dem Tode des Grafen Friedrich
v. E. gezahlte Summe von 2357 Thlrn. 6 Gr. 10 Pf. berechnet.

Quittungen zu der zwischen weil. Hrn. Friedrich Grafen von Ebcrstcin Hrn. Erben

und Hrn. Kammerherrn und Ober-Hofmeister Karl Christian v. Eberstcin gepflogenen

Berechnung gehörig.

Die Quittung Xo. 3 lautet: Quittung über zc. 437 Rthlr. 12 Gr. Lchnstammszinsen, welche
mir vor die 5 verflossenen Jahre, von Joh. 1756 bis Joh. 1761 gerechnet, von meinem herzgclicbtestcn
Herrn Ohm von Eberstein zu Worringen richtig ausgezahlet worden. Mannheim, 10. 8br. 1761.

Tarl von Ebcrllcin.

Quittung Xo. 10: Ich EndcSuntcrschricbcnc bekenne hiermit, daß mir heute (law mein lieber
Herr Vetter Graf von Ebcrstcin aus die Interessen, welche wir rechte Geschwister von denen Herren
Stiefbrüdern wegen der Wiedcrlagc-Kapital bekommen müssen, fünfzehn Rcichsthalcr baar und richtig
bezahlet. Das andere habe von den Horl'schcn Mühlcncinkünftcn genommen. Lcinnngcn, 29.
7dr. 1771. Charlolle von Eberslein.

Quittung 17». 12: Ich Unterschriebene bekenne, daß durch den Hrn. Grafen von Ebcrstcin
anfangs Julii die Quittung von seinem in Mainz erhebenden Quartal, so den 13. Julii verfallen
wäre und in 75 fl. bestanden, richtig erhalten, auch jetzt ich dieses Geld bekommen. Mannheim, 18.
Aug. 1772. Sophia von Sbcrslcl» gcbornc v. valbcrg.

L.

Ltatzus passivus des Herrn Grafen Friedrich von Ebcrstcin, wie solcher von dem Herrn

Obristlicutcnant Freiherr» von Eberstein übernommen worden.

5250 Thlr. — Gr. des Herrn Grafen Lchnstam m;
5000 „ — „ Hr. Baron von Hohcnthal;
3000 „ - „ an die Herren und Frln. Erben des Herrn Jägermeisters August Christian Wilhelm

von Ebcrstcin;



1000 Thlr. ^ Pf. der Cvmtssss Christiane von Ebcrstcin;
1200 „ — „ Jndcmnisations-Kapital dcS sei. Hrn. Major Wilhelm v. Ebcrstcin, so in die

ErbschaftSkassc vcrintcressirct wird;
1130 „ — „ Jndcmmsationskapital der Branche des Hrn. Hauptmann Wolf Died rich v. Ebcrstcin;

300 — „ Frln Charlotte v. Eberstcin;
500 „ — „ denen Beyer. Erben;

2873 „ — „ der Frau Gräfin illata;
000 „ — „ Hr. Obristlieutenant v. Ebcrstein;
200 „ — „ an die ^/ztel Kasse;
411 „ — „ Hrn. Dom-Kustos v. Ebcrstcin auf so hoch verglichen;
400 „ — „ Hrn. Klemm in Sangerhauscn;
127 „ — „ dem Pachter Banse;

50 „ — „ Weinhändler Münck.

22917 Thlr. — Gr.
Rückständige Interessen.

025 Thlr. — Gr. 2Vzjährigc Interessen Herrn Baron von Hohcnthal;
375 „ — „ 3jährigc Jniercsscn an die Morungischcn Herren und Fräulein Erben von 3000 Thlr.

83 „ — „ Ipzjkhrige Interessen von obigen 1066 Thlrn. der Cointesse Christiane von Ebcrstcin
90 „ — „ von denen 1200 Thlrn. in die Erbschaftskassc Sichcrungs-Kapital;
45 ,, — „ l'/zjährige Interesse von 600 Thlrn. Herrn Obristlieut. v. Ebcrstcin;
37 „ 12 „ dergl. von 500 Thlr. Frln. Charlotte v. Eberstcin; ferner

900 „ — „ allerhand kleine Posten, Gesindelohn, Begräbniskosten rc.

25082 Thlr. 12 Gr. Lumina.

L. I'roiiisiiioi'ia.

Dm 24. Okt. 1717 stirbt Herr Christian Ludwig von Eberstein, fürstl. Anhalt.

Vcrnburg. Ober-Aufseher, Obcr-Bcrghauptmann und Ober-Forstmeister, und hinterläßt

zu seinen Erben ab inlssbato 7 Söhne, welche sich in 2 Rezessen n. rssp. Vergleichen
ck. ck. 13. Juli 1718 und sodann sab äaw Ncuhaus, 19. Juli 1721 und konfirm.
22. Jan. 1722 über die sämtliche Verlasscnschaft ihres Herrn Vaters dahin verglichen,

daß besagte Herren Brüder in die hinterlassencn Güter zu 7 Erbportionen sich thcilcn,

die Kupferhütte und Bergwerk aber zu Lein- und Morungen als ein Kommun-

Wcrk behalten, welches zu Anfrechthaltnng des Mannsstamms in Stirpes, nicht aber in

mpits, rations der Ausbeute getheilet werden sollte. In Absicht der vertheilten Grund¬

stücke, so in denen beiden gräflich mansfeldischcn wicdcrkäuflichen Ämtern Leinungen

und Morungen, dem Gute Neuhaus und dem männlichen Lehngute GeHofen be¬

standen, ist anzumerken, daß solche in Anschlag gebracht, in Lose vertheilet und solcher¬

gestalt wie die beiden vorher angeführten Erb- und Theilungs-Rezesse mit mehrcrn be¬

sagen, auf solche Art vertheilet worden, daß das Amt Leinungen nebst dem Vorwerke

Rötha an den Herrn Grafen Ernst Friedrich, das Amt Morungen aber nebst dem

Vorwerke Horla an den Herrn Jägermeister August Christian Wilhelm von Eberstein

gekommen. Da nun aber die beiden andern Herrn Brüder, der dillcnbnrg. Obcr-Jägcr-

mcister Herr Karl v. Ebcrstein, das Los „Bekommt von Morungen heraus" und

der nachmalige königl. prcuß. in der Bataille bei Kollin gebliebene Masor Herr Wil¬

helm von Ebcrstcin das Los „Bekommt von Leinungen heraus" erhalten, so gab

Herr Jägermeister August Christian Wilhelm von Ebcrstcin seinem Herrn Bruder, dem

dillcnburg. Ober-Jägermeister Karl v. Eberstein, statt seiner baaren Erbportion das Vor¬

werk Horla nebst Nicdcrgerichtcn und allen Jntradcn, welches derselbe nachhcro besage

Wicdcrkaufs ä. ck. 24. Juni ao. 1720 nach demselben Anschlage kuitialirktias über¬

lassen, wobei dann der in vorher allegirtcn konfirmirtcn Erbrezessen von sämtlichen Herrn

Brüdern auf 6000 Mfl. festgesetzte Lehcnstamm gegen landübliche Verzinsung ü 5 pro

Esiit auf dem Vorwerke Horla stehen bleiben mußte und derselbe also nur 5000 Mfl.

heraus bekam.

Auf eben solche Art verglich der Herr Graf Ernst Friedrich von Ebcrstein sich

mit abgedachtem Herrn Wilhelm von Ebcrstcin, sodaß er ihm laut allegirter Erbrcccsse

das zu dem Amte Leinungen gehörige Vorwerk Rötha nach dem brüderlichen Anschlage

bis zu dcreinstiger Wiedcr-Einlösnng überließ.

Zwei dieser sieben Herrn Brüder, als der fürstl. Bernbnrg. Ober-Berghaupt-

mann Hr. Anton Gottlob v. Ebcrstein und der königl. prcuß. Obrist-Wachtmcister
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Herr Wilhelm von Ebcrstein, verstorben ohne männliche Descendenz und verfällcten

ihren Lchnstomm auf die überlebenden 5 Ltärpes, welche beiden Lchnstämmc unter dein

Namen der alten Lehnstämme in den Kommune-Erbschafts-Rechuungcn aufgeführt

werde». Hierbei ist nun zu merken, daß, da sämtliche Herren Brüder in denen allegirtcn

konfirmirtcn Erb- und Vcrglcichs-Rezesscn dahin übereingekommen waren, daß, ohne Ab¬

sicht auf Lehn und Allodial, niemand dieser Herren Pacisccnten seinen Herren Brüdern

und Brüderskindern mehr als 6000 Mfl. festgesetzten Lehnstamm zu hinterlassen schuldig

sein sollte und in Absicht der Alicuation vorgedachter Güter bloß die im Rezeß äe

uo. 1718 F 11 und im Rezesse äs rro. 1721 Z 6 festgesetzten Bedingungen solche

vorher seinen Herren Brüdern nach dem Fuße der Theilungs-Anschläge anzubieten,

zu beobachten war, so kam es, daß, da des Herrn Ober-Berghauptmanns Anthcil

in Gehofcn, welchen er seinen Herren Brüdern und Brudcrskindcrn als Erben hinter¬

ließ, mit Schulden belastet war, daß dieselben dadurch genöthiget wurden, vermöge Ver¬

gleichs cl. ä. Harzgcrode, 31. Aug. 1747 dessen hinterlassencr Witbe als vituiitium für

ihre inscrirtcn ins Lehn gewandten Gelder die Interessen dessen hintcrlasscnen Lchn-

stamms und Judemnisationskapitals jährlich ü 300 Thlr. bis an ihren ao. 1771 er¬

folgten Tod zu reichen.Der sel. Major Wilhelm v. Eberstein brachte darauf die beiden Anth eile an
den Gütern zu GeHofen, des sel. Hrn. Ober-Berghauptmanns v. Ebcrstcin und
des Hrn. Hauptmanns Wolf Dietrich v. Ebcrstein, käuflich an sich. Nachdem nun
besagter Herr Major Wilhelm v. Ebcrstcin in der Bataillc bei Kollin uo. 1757 ge¬
blieben und vermöge seines Testaments seine überlebenden 15 Brüder und resp. Bruders¬
söhne zu 15 Theilen mit Aussetzung einiger I^öMlorum als Erben instituirt und diese
testamentarische Disposition auch auf sein '/viel Hüttenanthcil extendirte, so entstand
hieraus die sogenannte Erbschaftskasse, aus welcher sowohl dessen hinterlasscne baarc
Kapitalia, als auch Revenücn von dessen hinterlassencn Gütern zu Gehofcn jedesmal in
15 Theile vcrthcilet werden. Da nun aber sowohl sein eigener, als auch des Herrn
Ober-Stallmeisters Ernst Rudolf v. Ebcrstcin (welches der Herr Vater des jetzigen
Herrn Dom-Eustociis Franz Karl von Eberstcin ist) und des sel. Herrn Ober-Berg¬
hauptmanns Anton Gottlob v. Eberstcin Lehnstämme und Jndemnisationskapitalc
auf diesen Gütern zu GeHofen stunden, so werden solche auch aus der fideikommissari-
schen Erbschaftskasse raticme des Hrn. Domherrn an denselben und in Absicht
derer übrigen beiden Lehnstämme unter die sämtlichen Interessenten derNeuhauS-
Ebersteinischen Linie nicht in 15 Kapita, sondern vermöge allegirter Erbrczesse in die
lebenden Ltirpss M-g reprueseirtmticmis vcrthcilet.

Das Lein- und Morungische Berg- und Hüttenwerk wurde vermöge allegirter
Erb- und Theiluugsrczcsse, wie bereits oben gencralitcr angeführet worden, zu einem
Kommunwerke der Ncuhäus.-Ebersteinischcn Linie gemacht, und sollen die Aus¬
beuten desselben (welche steigend und fallend sind und in denen quartaliter vorzuneh¬
menden Lohnungen jederzeit berechnet werden) in Ltörpes nicht in Kapita i. e. Brüder
und Brüderssöhne wiederum jure rsprueseubMeiris, welches in den Rechnungen suii
lilulo Branchen aufgeführet wird, vcrthcilet werden.

So lange nun die Herren Brüder lebten, wurde auch solches Berg- und

Hüttenwerk aus einer gemeinschaftlichen Kasse bis in die Jahre 1740 zc. bestritten

und benutzet; nachdem aber unter denen Herren Interessenten einige Zwistigkeitcn entstanden,

so scparirte der Herr Graf Ernst Friedrich von Eberstcin, sowohl in Absicht seines

eigenen V« tcls (da durch den Tod des Hrn. Berghauptmauns dessen ch? tel an die

Kommun verfallen war), als auch des Ve tels des Herrn Domherrn Franz Karl Frhrn.

v. Eberstein, sich von dieser gemeinschaftlichen Kasse; und auf diese Art entstund aus diesen

2/lzteln die sogenannte Vs tel Kasse, und aus denen übrigen 'Leteln dieVz tcl Kasse.

Nachdem nun der Herr Graf Friedrich v. Eberstein mause 4nl. 1772 ab

inbsstAtw verstarb, so hinterließ er sein Amt Lei nungen seinem Enkel ex liliu

prasmortma. Herrn Karl Friedrich Frhrn. von Hausen mit den Werth besagten

Amtes und seines übrigen Nachlasses weit übersteigenden Schulden. Sein V« lcl Hütten-



aniheil, welches vermöge derer Erb- und Familienrezesse nicht an seine Allodialerben

fallen konnte, sondern auf seine ussp. Hrn. Vettern in Ltirpss vererbt werden inußte,

kain nnn mit auf die 6000 Thlr. laufenden Schulden an die Herren Vettern Neuhäuser

Linie. Diese nnn verglichen sich in einem sub äuko Groß-Leinungen . . Febr. 1773

gemachten Rezesse und rssp. Vergleiche dahin, daß besagte Separation fürs künftige auf¬

gehoben und die bis dahin sogenannte, und separat geführte V3 Kasse von dem gemein¬

schaftlichen Schichtmeister und Rechnungsführer verwaltet werden sollte. Da aber

diese ans dem von dein sel. Hrn. Grafen Unterlassenen ^ tel Hüttcnantheile haftenden,

mehrcntheils Kohlen- und Förderungslohn-Schulden nothwendig getilget werdeil mußten,

so kamen dieselben überein, daß die resp. Ausbeute und Revenüen zu Bezahlung dieser

darauf haftenden Schulden angewandt und bis zu deren völligein Abtrage snl) Zpeeinli

anpita berechnet werden sollten.

Als nun der kurfürstl. inainz. Herr Ober-Forstmeister und Kammcrhcrr Frhr. v.

Hausen, um die auf seinen Sohn Hrn. Karl Friedrich Frhrn. v. Hausen durch den

Tod des Hrn. Grafen ab inw8t,3.kc> verfällete Erbschaft zu untersuchen, im Jahre 1772

nach Leinungen kam, so trat er in väterlicher Gewalt seines Sohnes besagte Erbschaft

eum bönakieio iuvLNkurii an. Da er aber nach vorgenommener Untersuchung fand,

daß der an die 30 000 Thlr. steigende 8knkn8 passivornm den stakum aotävornm weit

übertraf, so erklärte er, daß, da ihm von einigen aus der Familie geäußert worden,

daß man das Gut Leinungen wegen gewissen theils die ganze Familie, besonders aber

das Berg- und Hüttenwerk betreffenden Umstände und Konjunkturen nicht füglich, wenn

man auch etwas Schaden leiden müßte, in fremde Hände kommen lassen könnte, er solches

gern und willig, wenn man ihm einige Auszüge aus besagter Erbschaft ließe, an einen

oder einige aus der Familie enm amni ,jnrs sk nekione cediren wollte. Da nnn mkima

Febr. 1773 dieser Umstände halber eine gemeinschaftliche Zusammenkunft veranstaltet

wurde und allen sehr einleuchtend war, daß, wenn das Amt Leinnngen entweder in

fremde Hände gcrathcn oder über die ganze Erbschaft, welche hauptsächlich in dem Amte

Leinnngen bestund, ein Konkurs eröffnet werden sollte, die ganze Familie sowohl, als

besonders das Berg- und Hüttenwerk in beträchtlichen Schaden und Ruin gerathen

würde, so fiel nothwendig der Schluß dahin, daß entweder sämtliche Interessenten

des Berg- und Hüttenwerkes die angebotene Session der Erbschaft von dein Herrn

von Hausen annehmen und den durch das Übermaß der passivorum zu leidenden

Schaden gemeinschaftlich tragen, oder einen derer Herren Interessenten gnovis

modo zu disponiren suchen müßten, besagte von dem Herrn von Hausen in väterlicher

Gewalt seines Sohnes, als rechtmäßigen Erben a.b intkLbalo des Herrn Grafen Friedrich

v. Eberstein, angebotene Session anzunehmen und solches Unternehmen ihn: durch gemein¬

schaftliche Übertragung des dabei merklichen Schadens zu erleichtern. Erstcres Mittel

schien darauf nicht wohl thunlich, weil hierdurch die bereits in der Familie vervielfältigte

Kommun noch vermehret wurde; zweitens weil es schwerer wurde, bei vielen Interessenten

einen jetzt nothwendig oder dringenden Schulden halber schleunigen Schluß zu fassen.

Sie brachten also durch Zureden den königl. preuß. Obrist-Lieutenant und Kom¬

mandeur des von Apenburgischcn Regiments, Herrn Johann Karl Friedrich

Freiherrn von Eberstein darzu, daß solcher den 17. Febr. 1773 sich endlich darzu

bewegen ließ, die Session des Herrn v. Hausen anzunehmen, die alten Familien-

Rczesse aufrecht zu erhalten und, da es die Roth erforderte, nach einigen von Seiten

derer sämtlichen Herren Vettern eingegangenen Bedingungen den skutunr passivounm

ohne weitere Konkurrenz der Familie abzuthnn. Worauf solcher denu auch den 18. Febr.

sjuscl. ni. die Posscß des Amtes Leinungen und Zubehör ergriff und die Erb-

huldignng derer Untcrthanen einnahm und darauf die zwischen ihm und besagtem

Herrn Ober-Forstmeister und Kammerhcrrn Freiherrn von Hansen in väterlicher Gewalt

seines Sohnes verhandelte Session der gräflich Ebcrsteinischen Erbschaft, nachdem er ihm

vermöge derselben ein vergleichendes Quantum von 300 Thlrn. und des sel. Herrn

Grafen Unterlassenes HauS in Mainz überlassen, in dem kurfürstl. sächs. Oberaufseher-

Amte der Grafschaft Mansfeld konfirmiren ließ.



Nr. 10«. Antwortschreiben der Isreifrau v. Everstein zu Wannljeim an den
Bürgermeister Keydrich <1. ck. 30. Sept. 1775 (aber erst 2. Hkt. abgegangen),

die Bedingungen enthaltend, unter welchen die Kinwillignng zur Kinlösung

von Korlä seitens des Hliersten v. Köcrstein zu Silsit gegeben werden soll.

Auf Ew. gef. Schreiben melde zur Rückantwort, daß die hiesigen Hrn. Beistünde
und ich dem Hrn. Schwager von Tilsit nicht werden eontrsär sein, daß er das
Gütchen Horla vor sich alleins will einlösen; jedoch müssen vor allen die Konditionen
festgesetzt werden, daß erstlich mein Mann oder dessen männlicheErben ihren 3ten
Antheil an Horla eigenthümlichwieder zurückbekommen können, wenn sie dem Hrn.
Schwager oder dessen Erben ihren 3tcn Theil von dem Einlösungsgeld wieder zahlen,
wie auch daß im Fall die männliche Linie des Hrn. Schwager ausstürbe, meines
Mannes männliche Nachkommen das ganze Horla um das nämliche Wiedcrkaufspretium,
wofür es jetzt Hr. Oberst einlöset, auf dcro Verlangen überlassen werden sollte; denn
wir können meinem Sohn nichts zum Präjudiz thun. kW. Hierüber wird das
Oaeretum des hochlöblichcnObcraufschcr-Amtszu Eislcbcn erforderlich sein. Zweitens
müssen erst die 950 Thlr. 3 Gr. 10 Pf. uns hierher geschickt werden, welche mein
Mann laut Rechnungv. 1768 noch an Hrn. Grafen als alter Rückstand zu fordern
hat. So Hr. Schwager dies unser billiges Begehren eingehet, so wollen wir die
Interessen von dieser Summa schwinden lassen (welches auch ein Ziemlichesausmachet,
da Hr. Graf laut seines eigenen Schreibens,datirt v. 23. Dez. 1768, uns die gebüh¬
renden Interessen davor offerirct). Drittens, daß bei Einlösung von Horla Herr
Schwager von dem Einlösungsgeld soviel einbehaltet, als wir sodann von denen Hrn.
v. Eberstcin von Morungcn noch Lehnstammzins zu fordern haben und er uns auch
dieses Geld gleich hierher schicket. Viertens, daß Hr. Schwager künftig alle Jahr auf
Johanni den Lehnstammzinsschicken wird, bestehend in 87 Thlr. 12 Gr., wie auch zu
gleicher Zeit alle Jahr die ererbte Halste des Lehnstammzins von dem verstorbenen Hrn.
Schwager Ludwig Ernst, welchen wir noch von Johanni 1774 zu fordern haben,
nämlich jährlich 43 Thlr. 18 Gr. — Alles dieses muß erst in Richtigkeit gesetzt werden,
bevor wir die Cession unterschreiben,und die Konfirmation von dein Oberaussehcr-Amt
zu Eislebcn muß deswegen ausgewirkt werden.

Hr. Graf selig hat seiter seines Hrn. Vater Tode allzeit meines Mannes Geschäfte
in Sachsen besorget. Ich habe unter den Briefschaften einen Aufsatz zu einer Vollmacht
gefunden, aber ohne ckg.tc>. Da mein Mann hernach nunc» 1763 den 11. Nov. sein
bekanntes unglücklichesSchicksal angefangen, so hat er, Hr. Graf, auch fortgefahren,
die Affaircn zu besorge«,, bis er im Jahr 1768 erst als Vormund ist bestätigt worden.
Betreffend die Zahlung, so ist mir in alten Irvumä'cm schier allzeit das Geld aus Sachsen
geschickt worden, nämlich gerechnet zu 5 Thlr. Was von Mainz aus mir Hr. Graf
geschickt, war rhein.; die 2 Mal aber, so von ihm von Heilbrunn bekommen,habe
daran verloren 5 fl. 58 Xr., weilen das Geld da höher gehet als hier. Die Summa von 192
Thlr. ist nit in des Grafen Rechnungbegriffen, indem solche nur bis den 9. Juni
1768 gehet, desgleichen auch nit die 25 Thlr. 13 Gr. 8 Pf. Wir hoffen, Hr. Schwager
wird zu Abtragung beider Posten sich ebenfalls in der Güte verstehen. Ich habe eine
Kopia des Erbvergleichsvon 1718 und Kopia des zu EiSlcben konfirmirtcn ErbvcrgleichS
vom 9. Juni 1721; das aber zu Harzgcrodcgeinachte Metum tumilme vom 3. Aug.
1747 habe ich nicht und wäre dem Hrn. Heydrich verbunden, wann er mir eine Ab¬
schrift davon schicken wollte, wie auch von dem, was seiter dem ist vorgangen. So die
Hrn. v. Eberstcin von Morungcn jetzt nit zahlen (nämlich die 2 Brüder, dann mit
Hrn. Friedrich Ludwig muß freilich noch dieses Jahr Rücksicht gebraucht werden), so
wird ohne längere Verzögerung nöthig sein, sie zu verklagen, wie schon umständlich
Hrn. Albrccht davon geschrieben.

?. illemoria.
Nach eingesehener Rechnung, smd Int. nnterm 7. Aug. a. o. der Herr Heydcrich eingesendet,

findet die Freifrau von Eberstein und deren Kuratel Nachstehendes zu bemerken:



1) Haben die darin angezogenen Quittungen n X. 1 bis iuel, 12 ihre Richtigkeit. I) In An¬
schauung deren überschickten Geldsorten null man diesseits, ob man gleich allcmalen dabei verloren, zur
Vermeidung mehrerer Weitläufigkeiten zufrieden sein. 3) Lässet man sich den Ansatz des alten von dem
Hrn. Grafen v. Eberstcin herrührenden Rückstandes ncl 950 Thlr. 3 Gr. 10 Pf. gefallen, bemerkt aber
hierbei

4) daß die paz-. 4 besagter Rechnung angemerkten 192 Thlr. und 25 Thlr. 13 Gr. 8 Pf. unter
den anfängt. 1478 Thlrn. 17 Gr. 10 Pf., so der Herr Graf schuldig, in seiner unterm 23 Xbris 1708
eingesendeten Rechnung nicht einbegriffen sein können, weilen diese Rechnung nur die Gefälle bis den
9. Julii 1708 enthaltet, diese 2 Posten aber hernach erst eingegangen, weswegen sie den 950 Thlrn.
3 Gr. 8 Pf. annoch beizuschlagen sind.

5) Diesseits hat man zeit a. 1759 von dem Morungischen Lchnstamme nichts erhalten, so
jährl. 87 Thlr. 12 Gr. ertraget. Jnwofern es nun nach Angeben der Frau Jägermeister!» v. Eberstein
seine Richtigkeit hätte, das; diesfalls Verschiedenes erweislich an den Hrn Gr. v. Eberstein bezahlt
worden wäre, so folget natürlicherweise daraus, daß hierunter eine Separation geschehe», und jenes, so
der Hr. Graf empfangen, von ihm ersetzet, was aber die Frau Jägermeisterin nicht bezahlet, von ihr
noch nachgetragen werden müßte.

0) Stehen pro 1774 et 1775 die Halbschied von jährl. 87 Thlr 12 Gr. zurück, welche nach
Ableben des Herrn Ludwig Ernst v. Eberstcin auf dessen Hrn. Bruder, den Knmmerherr Karl,
vererbfället worden und also annoch nachzufordern sind.

7) Williget man zwar diesseits in die vorgeschlagene Reluition des dem Morungischen Hause
wicderkäuflich übcrlasscncn Gutes Horla dem Herrn Obrist zu Tilsit zu gefallen ein, bedinget sich
aber dennoch hierbei ausdrückl. aus, daß, wenn etwa» dessen Mannsstamm heut oder morgen vollends
aussterben sollte, dem diesseitigen frei bleibe, solches pro eoclem pretio anwicderum an sich zu reluircn,
wobei aber 8) zu beobachten, daß, wenn die Cessio» zu stände kommt, das Nnthcil des Herrn Friedrich
v. Eberstcin zu M orungcn, wie auch dessen Herrn Brüder Nntheil. wenn sie das Vorgemerkte (Art. 5)
sclbsten nicht bezahlen sollten, cinzubchalten und anhero zu vergüten wäre. Und obgleich es

9) diesseitiger Kuratel sehr beschwerlich fallen will, an einer so äußerst gefreiten Schuldforderung,
zumalen in eigenem Benöthigungsfall ihrer Kuranden, etwas nachzusehen, so haben sie sich dennoch ent¬
schlossen, zum Besten der frhrl. Familie die hochaufgeschwollenen Interessen aufzuopfern. Endlich 10)
wenn nach obigem die Cessio» von Horla zu stände kömmt, so kann man diesseits geschehen lassen,
daß sowohl hierbei als bei den abgeglichenen Forderungen selbsten die Bestätigung bei dem hochlöbl.
Oberaufseher-Amte zu Eisleben cingeholet werde.

Ein so anderes hat man dem Hrn. Heiderich zu seiner wcitern Instruktion und um den dien-
samen Gebrauch hiervon machen zu können, hiermit eröffnen wollen. Frilt.

Mannheim, den 30. 7bris 1775.

Den Schreibensaufsatz fiude meincrorts denen mit der gnädigen Frau von Eberstcin genommenen
Abschlüssen konform. v. Vernum,c».

Vorstehende Instruktion und ihren Brief an Heydrich sandte die Frau v.
Ebcrstein zu Mannheim am 2. Okt. 1775 an den Kurator ihres Gemahls, Hauptmann
Albrecht v. Eberstcin zu Groß-Leinungen, zur Kenntnisnahme mit dem Ersuchen, einen
Plan zur Beendigung der qu. Angelegenheitenzu entwerfen. Sie schreibt an ihren
Vetter Albrecht:
Nr. 107.

Ich habe den Brief an Hrn. Heydrich nit zupitschirt, damit Ew. Hochw. ihn
lesen können. Bitte mir darüber Dero Meinung aus, oder noch besser machen Sie
Selbst einen Aufsatz, ivie dann die sämtlichen Affaireu in Sachsen gehen könnten und
solche doch einmal könnten geendigt werden; denn es liegt mir sehr an, daß alles in
Richtigkeit und Ordnung kommet. Und sollten wir dadurch auch etwas einbüße», so
erachte es doch vor besser, als beständig in Unruhe und Verdruß mit nahen Anver¬
wandten zu leben. Beziehe mich übrigens auf das Schreiben an Hrn. Heydrich.
Wann wir nur in der Güte mit denen Morungcr Herren auskommen.Aber ich
fürchte, als es gicbt mit ihnen noch Verdruß, dann man mag der Frau Jägermeistern,
v. Eberstein nachgeben, soviel man will, so thut sie doch als die Zahlung von einer
Zeit zur andern aufschieben (Ew. Hochw. wissen ja selbst, daß wir sind eingangcn, um
mit der Zahlung von Hrn. Friedrich Ludwig zu warten und unterdessen von seinen
2 Hrn. Brüdern ihren Antheil Zahlung anzunehmen).Durch das Verzögern und daß
man ohne ausgerichter Sache muß auf Morungen schicken, machet uns aber nur ver¬
gebliche Kosten, wie dann die Reis dahin von Hrn. Heydrich auch fruchtlos ist abge¬
löst'». Ich bitte Ew. Hochw. nit länger diese Sache anstehen zu lassen, und, so man
jetzt wieder uns leer will abweisen, zu klagen. Wir haben 4 Jahr von 1771 bis jetzt
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dm Lehnstammzins zu fordern, erwarte eine vollständige Rechnung von 1768 bis

jetzt und Hrn. Heydrich nach verrichtcr Affaircn seine Bemühungen zu rckompensiren,

wie gebräuchlich und billig.

Prätention nn Hrn. Schwager. Thlr.Gr. Pf.
Der alte Rückstand, so Hr. Graf noch uns schuldig ohne Interessen . 959 3 >6
Lehnstammszins, so die Herren von Morungen behauvten, ihm, Grafen, vor meinen

Mann ausgezahlt zu haben, ich aber den letzten Lehnstammszinsbekommen von
1759; mithin, da keine jüngere Quittung von mir unterschrieben ist aufzuweisen,
so muß solches uns von Hrn. Schwager ersetzet werden, und machet von 1769
bis 1776 aus 875 Thlr., nämlich alle Jahr 87 Thlr. 12 Gr., 875 — —

Die Summa von 192 Thlrn., welche nit in des Grafen Rechnung stehet, 192 — -
Desgleichen auch nit die 25 13 8

Lununa Thlr. 2942 16 18
ohne was noch zeit der Rechnung von 1768 bis zu dcS Grafen Tod abzurechnen war.
87 Thlr. 12 Gr. ererbten Lehnstammszins von dem verstorbenen Hrn. Schwager Ludwig

Ernst, nämlich vor daS Jahr 1774 und 1775.

Nr. 103. Der Kauptmann Aklirecht v. Overstein äußert sich über die Medin-

gungen, unter welchen die Krau v. Oberstem in Mannheim die Einwilligung

zur Wiedereinlösung von Korla seitens des Obersten v. Oberstem zu Gilstt

geben könne.

Dcr Herr Vetter zu Leipzig (der nachmalige Hofrath Wilhelm) sowohl, als der

Rath Rudloff haben zu öftern Malen (wie ich auch bereits gemeldet zu haben dcr Mm

nung bin) gegen mich geäußert, daß der Hr. Obrist v. Eberstcin wegen derer von dein

verstorbenen Hrn. Grafen herrührenden Forderungen meines Herrn Kuranden sich in

der Güte schwerlich zu was Rechtes verstehen würde, wenn man nicht von Seiten des

Hrn. Kammcrherrn in die von dem Hrn. Obersten angetragene Wiedereinlösung von

Horla konscntirte und wegen des V» tcl Antheils gemeldetem Herrn Kammerherrn

Ssssiouöiu ertheilte. Nun äußern Ew. Gnaden in dcro Briefe an den Hrn. Heydrich,

daß Sie nebst denen Herrn Beiständen unter gewissen Konditionen dergl. Session zu er-

theilen gesonnen sind und auch was an Zinsen von denen Forderungen schwinden lassen

wollen, wobei Sie mir aufgetragen, aufrichtig meine Meinung darüber zu eröffnen, oder

einen kleinen Plan zu Beendigung dieser Angelegenheiten zu entwerfen. Diesen lege ich

dann, sowie ich ihn bei nieinen dcrmaligcn Umständen und wenigen Nachrichten zu ent¬

werfen im stände gewesen bin, Ew. Gnaden gehorsamst für.

1) Eiv. Gnaden fassen einen festen Entschluß, wieviel Sie im Fall, daß ein Ver¬

gleich stattfinden sollte, an Kapital oder Zinsen wollen schwinden lassen.

2) Wenn der Hr. Oberste die Session wegen Wiedereinlösnng von Horla haben

und erhalten will und Ew. Gnaden ihm diese zugestehen wollen, so muß er sich ver¬

bindlich machen u) die Session zu Wiedcreinlösung von Horla auf den Antheil des Hrn.

Ludwig Ernst, die er nach Aussage des Rath Rudloffis in Händen haben soll, bei

Unterzeichnung des Vergleichs oder Cessions-Jnstruments zu produzircn. Weil nun bei

der und zu der Rekognition der Unterschrift von Hrn. Ludwig Ernst jemand

autorisiret werden muß, hier aber niemand ist, dem dessen Hand bekannt wäre, so würde

erforderlich sein, daß Ew. Gnaden, wenn Sie etwa Briefe von ihm in Händen haben,

deren einige hierher sendeten; b) nach Ew. Gnaden Vorschlage, diejenigen Lehnstamms-

zinsen, welche dcr Herr Lieut. Friedrich zu Moruugen schuldig verbleibet, von

denen bei der Wiedereinlösung an das Haus Morungen zu zahlenden Geldern innczu-

behalten, solche Ew. Gnaden zuzustellen und die Priorität vor allen andern Forderungen

zuzustehen; e) den Punkt im Absterbungsfall seiner männlichen Linie zu accordiren und

festzusetzen; ü) das nach Abzug des Erlasses vou denen vom Herrn Grafen herrührenden

Forderungen des Hrn. Kammerherrn bleibende Residuum baar oder auf gewisse Termine

zu bezahlen, und wenn die Zahlung ans Termine gesctzet wird, bis zur Bezahlung hin¬

längliche Sicherheit zu stellen. (W. Mit dcr baarcn Bezahlking möchte es vielleicht so



schleunig nicht gehen, weil der Hr. Oberst 8000 Thlr. Schulden,die der Hr. Graf
hinterlassen hat, in dem nächsten halben Jahre bezahlen soll und wird.)

3) Diese Vorschläge zu einem Vergleich ließen nun, wenn ich aufrichtig rathen soll,
Ew. Gnaden dort ordentlich abfassen, sendeten solche so schleunig als möglich ein Mal
an den Herrn Obersten Selbst und ein Mal hierher an den Hrn. Heydrich, trügen
dem förmlich auf, solche dem Hrn. Vetter, der auf Ostern nach Berlin gehet, oder dem
Rath Rudloff bekannt zu machen und auf eine schleunige Antwort und Erklärung
darüber anzutragen und zu dringen. Auf diese Art erhielt der Herr Oberst Ew. Gnaden
Resolution nur etwas später, als die hiesigen Herren, wäre, wenn diese ihren Bericht
einsendeten, schon unterrichtet und würde, wenn man hier zögerte, selbst auf die Beschleu¬
nigung der Sache dringen, weil ihm, wie ich gewiß weiß, viel daran liegt. Sind dann

4) die Präliminarien fertig und unterzeichnet, so lassen alsdann Ew. Gnaden in
dein Oberaufseher-Amte durch ein ordentliches Schreiben, welches Sie Selbst unter¬
zeichnen werden, dahin antragen, daß mir das Oberaufseher-Amtauftragen oder anbe¬
fehlen möchte, die Vergleichs- und Cessions-Jnstrumcnte als Kurator des Herrn
Kammerherrn zu unterschreiben.

5) Bei dem Auftrage an Hrn. Heydrich würde derselbe zugleich zur Rekognition
der Unterschriftvon Hrn. Ludwig Ernst, die Wiedereinlösungs-Cessionbetreffend, zu
autorisiren sein, ö) Die Kondition, daß der Hr. Oberst zugestehen sollte, dem Hrn.
Kammerherrn gegen Erlegung des Wiederkaufs-Pretii zu Vstel dessen '/ziel Antheil an
dem Gute allemal wieder einzulösen, möchte der Herr Oberst wohl nicht eingehen; ich
glaube auch, daß Ew. Gnaden dabei keinen Vorthcil haben und sich gnädig gefallen
lassen werden, solche auszusetzen.Freilich wäre es so unrecht nicht, wenn man hoffen
dürfte, daß sie eingegangenwerden könnte, zumal wenn die Session von Hrn. Ludwig
Ernst fehlen und der Herr Kammerherr dann das Gütchen zur Hälfte erhalten sollte.
Allein ich glaube, daß diese Sache ihre Richtigkeit hat, weil der Herr Oberst, ehe er
aus Preußen uo. 1772 herausgekommen,schon seinen Plan wegen Horla fertig gehabt
hat. Außerdem würde in der ganzen Sache die gehörige Aufmerksamkeit nicht zu ver¬
säumen sein, ob ich gleich selbst noch nicht weiß, ob ich auch in solchem Falle dem
Hrn. Kammerherrn rathen dürfte, sich in eine Kommunion von diesem Gütchen, welches
außer denen Holzgcldern, die jährlich ohngefähr 160 Thlr. betragen, wenig bnareS
Gefälle hat, mit dem Hrn. Obersten einzulassen. Die Schäferei ist das beste
Pertinenzstück bei Horla, und doch trägt sie dem Gute wenig ein, wenn es nicht ein
Besitzer von Morungen hat, der solche auf seine nahe bei Horla gelegene Länderei
treiben und sodann Nutzen davon ziehen kann. Der Besitzer von Leinungen wird keine
Seide dabei spinnen.

7) Die Kondition wegen richtiger Bezahlung der Zinsen von dem auf Horla
haftenden Lehn stamm des Hrn. Kammerherrn und Ludwig Ernst wird sich der
Hr. Oberst gern gefallen lassen; sie bleibet eine Obliegenheit zu allen Zeiten für den
Besitzer von Horla.

8) Wie ich merke, so macht man sich Hoffnung zu einem großen Nachlasse von
den Forderungen. Ew. Gnaden werden das Beste resolviren und ich werde diese
meine unvorschrciblichen Vorschlüge dem Hrn. Heydrich kommuniziren.

A. v. Eber-stein.

Nr. 109. Schreiben des Obersten Arhrn. v. Oberstem an seine Schwägerin in
Mannheim.

Hochwohlgeborne Freifrau, gnädige Frau Schwägerin! Gw. Gnaden sind
meiner Schuldigkeitmit der größten j?olitesse und Gütigkeit zuvorgekommen,in-
denie Dieselben vermittelst Dero Ameisnssn Schreiben vom so. Dez. er. p. mir so
viel Gutes zum eingetretenen Neuen Hahr anzuwnnschen und zugleich Deroselben
gnädigen Antheil wegen meines Avancements zum (Obersten mir zu marguiren

18
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belieben. Empfangen Ew. Gnaden hiermit den verpflichtetsten, unterthänigen Dank

für beides und erlauben mir zu versichern, daß in Ansehung Dero und Dero

werthesten Angehörigen beständigen Wohlfahrt und beglückte Wohlgehen alle Tage

bei mir Neujahrstage sind

Einlösung weder für mich, noch meinem Bruder vortheilhast sein würde. Da ich

aber das Amt Leinungen acquiriret habe aus Noth gedrungen, um einen

Ronkurs zu verhindern, welcher der ganzen Familie zum größten Umsturz gewesen,

und dieses Vorwerk in gewisser Verbindung mit dem Amte Leinungen stehet, so

ist dieses die einzige Ursache der gefaßten Icköv, Hörle zu reluiren. Zweitens ist

es ja allzeit vor meinen Bruder oder dessen Descendenz vortheilhaster, wann ich

es besitze, als ein Fremder; da ohnehin die alten Familienverträge durch diese Ein¬

lösung nicht im geringsten alteriret werden, sondern wann ich oder meine Nach¬

kommen dieses Vorwerk etwa wieder verkaufen wollten, muß es der Familie zu¬

vorderst angeboten werden, und dann sind mein Bruder oder dessen Descendenz die

nächsten; die Lehnstämme, so alleweile darauf haften, bleiben ohnverrückt daraus

stehen und Sie behalten dieserhalb eine Hypothek darauf. Es ist aber hierbei

noch 3 tens am allermehrsten in Betracht zu ziehen, daß die Ämter Lein- und

Ulorungen gräflich mansseldische Ämter sind, die von den Ebersteinischen Besitzern

wied er käuflich besessen werden und für das Reluitions-yjuantum einstens. . .

binden; und nimmermehr würde, wie schon gesagt, meinem Bruder oder dessen

Descendenz auch durch die Einlösung des Vorwerks Hörle eine Avantage er¬

wachsen, wann auch der Rasus dereinst existiren würde, daß meine Rinder und

deren Descendenz vollkommen absterben sollten. Erkundigen Sich Ew. Gnaden

desfalls in der ganzen dortigen Gegend und bei allen, denen diese Nmstände einiger¬

maßen bekannt sind, und dann bin ich versichert, Dieselben werden Sich dieses
Verlangens von Selbst begeben.

Was nun hiernächst die Forderungen wegen des verstorbenen Grasen be¬

trifft, so hat man mir gemeldet, daß man eine Summa von Y50 Thlr. 3 Gr.

W pfg. ausfindig gemacht, welche der Herr Graf etwa meinem Bruder schuldig

geblieben sein könnte; obgleich dessen geführte Rechnung so konfus als möglich,

ich möchte sagen, so wie dessen ganzes Leben, so habe man von beiden Seiten, um

endlich aus dieser kaeüsuskn Sache auf eine freundschaftliche Weise zu kommen,

diese Summa festgesetzt; man machte aber außer diesem noch eine Forderung von

einer Post von sst2 Thlr. und eine von 25 Thlr. Gr. 3 Pfg., welche aber

ganz nicht auszumitteln wäre

zu können und uns aus aller Ronnexion mit dem Amte Lein- und Worringen und

folglich auch mit dem Berg- und Hüttenwesen zu setzen, führet einen vor mich sehr

kostbaren Prozeß mit mir vor dem Gberaufseher-Amt, welchen ich zwar am Ende

gewiß gewinnen werde; unterdessen aber habe ich die Rosten zu bestreiten und

Sorge und Arbeit mit vielem Verdruß vor meine gute Intention. So habe ich

die Sache nun einmal unternommen und muß also zufrieden sein, wie es gehet.

Was aber diese und dergleichen Schulden, als Dieselben sormiren, betrifft, so habe

ich solche nach dein Familienvergleich vom s3. Febr. s773 nicht mit übernommen.

Es fällt selbige also denen sämtlichen Vettern zur Untleidenschast, und muß

ein jeder das Seine mit beitragen zu Dero Befriedigung, welches Dieselben durch

Hrn. Hauptmann Albrecht sich näher demonstriren zu lassen belieben werden.

Und wann sodann dieses alles Ew. Gnaden mit Ihren Herrn Vormündern in

Erwägung ziehen, so hoffe ich, Dieselben werden von abgedachter Summa der

stöv Thlr. 5 Gr. W pfg. noch freiwillig etwas schwinden lassen, welches indessen
Deroselben billiger Denkweise



— 275 —

Nr. 110. Schreiben des Kauptmann Al'örecht v. Oberstem an die Arau v. Ober-stein in Mannheim ä. ä. Groß-Leinnngen, 4. Aug. 1776.

Hochwohlgeborne Freifrau, gnädige und hochverehrte Frau Base! Tausendmal,

meine gnädige lind hochverehrte Frau Base, bitte ich um Verzeihung, daß Hochdero

letzteres, worinnen die Quittung über 200 Thlr. 18 Gr. eingelegt ivar, nicht eher be¬

antwortet habe. Aus folgenden Umständen, besonders aber aus der gnädigen, mir so

angenehmen Freundschaft und Hinneigung hoffe ich auch diese Verzeihung gar wohl zu

erhalten. Die erste Zeit war meine Abwesenheit ein Hindernis, bald hernach dachte ich,

die Mornngschen Lehnstammszinscn erst zu erheben, und letzlich ward ich krank, und dieses

hat mich auf alle Art am meisten belästiget und beunruhiget. Jetzo befinde ich mich

gottlob wieder munter. Die Lehnstammszinsen von Morungen sind noch nicht ein¬

gegangen, sollen aber nach Versprechen des nächsten bezahlet werden. Die Lehnstamms¬

zinsen aus der Erbschaftskasse sind noch nicht bezahlet, weil der Pachter den Johannis-

tcrmin und außer diesem verschiedene Debenten ihre Antreffen noch nicht abgetragen

haben. Diesen allen ohngcachtet aber würde ich meiner gnädigen Frau eine Geld-Remise

von 33 Thlrn. und fast noch einmal so viel gethan haben, wenn nicht ein ohnvermutheter

Umstand sich ereignete, welcher mich nöthiget, Gelder in Lassa, zu behalten. Es hat

nämlich der verstorbene Herr Graf, sowie fast alle Herren von Eberstein, die gewöhnliche

Vasallen-Kopfsteuer ä 2 Thlr. pro Person seit mehr als 20 Jahren jährl. abzutragen

vergessen und auch dieses für Dero Herrn Gemahl abzutragen unterlassen. Bis hierher

hat man stille dazu geschwiegen, allein jetzo hat man aller und auch meines Herrn Kuranden

wegen anbefohlen, binnen üaw und 14 Tagen den gesamten Nachtrag bei Vermeidung

der Exekution zu thun. Dieses würde nun für den Hrn. Kammerherrn, meinen Hrn.

Kuranden, seit mehr als, oder doch seit 20 Jahren jährlich 2 Thlr., also 40 Thlr. be¬

tragen. Um nun diesem Übel vorzubeugen, habe von denen vorräthigen Geldern sogleich

0 Termine und den letzten Lätare-Termin baar eingesandt und wegen des andern Vor¬

stellung gethan und gute Worte gegeben, auch die Schuld, wie rechtens, auf den vorigen

Kurator, Hrn. Graf, geschoben. Der Himmel gebe einen guten Erfolg, damit ich das

Vergnügen genießen kann, einer so sehr zu verehrenden Verwandten im kleinen nützlich

gewesen zu sein. Wenn diese Gelder nur nicht an die Hannoverische Hypothekkasse be¬

zahlet werden müßten, so hätte die Sache keine Schwierigkeit, indessen müssen wir den

Erfolg abwarten, den ich dann schuldigst, Gott gebe, mit Vergnügen melden werde.

Über das Quantum, welches Ew. Gnaden an Hochdero Forderung schwinden

lassen wollen, würde ich mich gern gleich anfangs erkläret haben, wenn nicht eine gewisse

— wie soll ich es nennen, Ksntümknt mich davon abgehalten hätte. Betrachten Sie

Selbst den Fall, meine verehrenswerthe Frau Base. Ich habe mich mit meinen

Brüdern, auch für meinen jungen Vetter, verbunden, dem Hrn. Obersten diese

Last tragen zu helfen, und zwar in einer Absicht, die mich Ihrer Gnade nicht unwürdig

machen würde. — Soll ich, um mir oder denen Mein igen eine kleine Summe zu er¬

sparen, Ihnen zu einem ansehnlichen Nachlaß rathen? Das kann, das werde ich nicht

thun. Sind Sie nicht, meine gnädige Frau, eine vams, die mich mit Ihrem Vertrauen

beehret? Sollte mich Ihr Vortheil nicht ebenso als der meinige intressiren? Indessen

muß ein Entschluß gefasset werden. Ich weiß auch, daß man sich Hoffnung machet, Ew.

Gnaden würden bis auf das halbe Quantum nachlassen; allein das bindet Ihnen (Sie)

nicht. Indessen da nun ein Entschluß gefassct werden muß, da dieser um des Friedens

willen zu fassen nothwendig ist, so fassen Sie ihn, verehrteste Frau Base, mit den Herrn

Beiständen und machen ihn Demjenigen bekannt, der sehr um Verzeihung bittet, daß er

seine Bedenklichkeitcn geäußert hat, der sich darüber fast beschämet befindet, der aber mit

immer gleich starker, wahrer Freundschaft und vollen Verehrung ist und verharret Ew.

Gnaden untcrthäniger Diener und tr. ergebenster Vetter A. r. Gdcrstcin.

Groß-Lcinnngcn, 4. Aug. 1776.

N.S. Das Morungsche Haus ist noch nicht ans den Todesfall des Hrn. Lieut.

v. Eberstein, der zu Königsberg verstorben, beliehen, weil der Totenschein
18-«-
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irregulär gewesen, und also erhalten wir die Lehustaminszinsen von dessen Antheil
nicht eher als nach der Belehnung.
.4 Zlaäame ZIaäame I» Laronne ä'Lberstein übe Laionns

cle OalberA ä. Zlanniieim.kraueo ?ranelctonrtb snr le Älazm.

Nr. III. Schreiben der Arau v. Kverstein in Mannheim an Krn. Key brich
«I. ä. 23. Aug. 1776, worin ste diesem aufträgt, in Gemeinschaft mit Kaupt-

mann Atvrecht die dem Hversten v. K. in Kikstt zur Kintösung von Korla

erforderliche Kestions-Zlrknnde aufzusetzen, und zugleich erklärt, daß lie von

den Aorderungen an den Gr. v. G. nur die beiden Hillen von 162 und

25 Itzlr. fallen lassen und die rückständigen 875 Ftzlr. Morunger Lehn-

stammszinsen als eine besondere Jorderung betrachten will.
Semd zc. so gütig und besprechen sich mit Hrn. Albrecht und machen mit ihm

den Aufsatz zur Session wegen Horla, wie in Sachsen in solchen Affairen gebräuchlich
ist. Schicken Sie mir solche hieher und auch eine Kopia auf Tilsit. Der Hr. Schwager
wünschte, daß die Einlösung geschwind vor sich ginge, und doch ist seine eigene Schuld,
daß es noch nicht zu stände gekommen. Die Herrn Beistand und ich haben gewiß viel
gethan, da wir gleich offerirt, die Jntressen von denen 950 Thlrn. schwinden zu lassen,
wo doch der selige Graf wie billig versprochen hatte, uns diese zu zahlen. Aus Lieb
zur Einigkeit und um der Sache einmal ein Ende zu machen, so wollen wir denn noch
von der Prätensionvon 192 Thlr. und 25 Thlr. abgehen (welche 2 Posten in der
Rechnung von 1768 nit begriffen waren). Da der Graf den Lehnstammszinsvon dem
MorungischenHaus hat vor uns eingenommenvon 1760 bis 1770, solchen aber nit
geschickt und man auch von nur keine Quittung darüber kann aufzeigen'), so gebührt
uns davor 875 Thlr. Auch über diesen Punkt wollen wir uns raisonnabel zeigen.
Dieses aber ist eine aparte Forderung, wie schon genugsamdargethan. Die 950 Thlr.
aber seind nit darin begriffen, sondern ist alter Rückstand.Dieser muß ganz geben
werden, wo nit gleich, doch tcrminsweis,auf solche wir uns verlassen können. Uns
aber auch noch von diesem etwas zu vergeben, wird niemalen geschehen.

Die 950 Thlr. ist denn erstlich, was uns muß festgesetzt werden; 2) daß Herr
Schwager von dem Einlösungsgeldsoviel einbchält, als uns bei der Einlösung die Herren
v. Morungen noch schuldig seind, und solches uns gleich schicket; 3) daß er alle Jahr
auf Johanni unfern Lehnstammszins, wie auch die Hälfte von dem des verstorbenen
Hrn. Schwager Ludwig Ernst uns schicken wird. Bitte zc., diese Sache mit Herrn
Albrecht, welchem mich gehorsamst empfehle, in Richtigkeit zu bringen, und wenn her¬
nach Antwort von Tilsit kommt und Hr. Schwager endlich zufrieden wird sein, woran
ich nit zweifle, so werden Hr. Albrecht, die hiesigen Hrn. Bciständ und ich hernach
die Session unterschreiben, wozu aber die Konfirmation von Eislebcn wird nöthig sein.

An den Herrn Johann Florian Heydrich, Bürgermeister und berühm¬
ten Advokat zu Artern in der Grafschaft Mansfeld in Sachsen.

Nr. 112. Schreiöen des Kauptmann AkVrecht v. Köerstei» an die Arau o. Höer-
stein in Mannheim vom 2. Nov. 1776.

Hochwohlgcborne Freifrau, gnädige und hochverehrte Frau Base! Soeben versichert
mich Hr. Rath Nudloff, als Mandatarius des Herrn Obersten, wie es unumgänglich
nöthig sei, die Session von Horla mit Schluß dieses Monats bei dem Oberaufseher-
Amte einzureichen, weil sonst die Zeit zur Aufkündigung des Wiederkaufs von Horla
verstreichen und sein Herr Prinzipal dadurch das Recht der Aufkündigung auf 12

1) Lt. Quittung 17o. 3, welche der Rechnung v, 7. Aug, 1775 beigefügt war, hat der Kammer-
Herr den Morunger Lehnstammszins bis Johanni 1761 erhalten, und die von ihm selbst ausgestellte
Quittung ?7o. 4 (ct. 6. Schwetzingen, 26. Juli 1762) beweist, daß derselbe diese Zinsen auch für das
Jahr 1761 empfangen hat. Und doch bescheinigtseine Gemahlin am 26. April 1771 (Qu. No. 7), daß
ihr 262 Thlr 12 Gr. Lehnstammszinsen von ihren Vettern in Morungenfür die Jahre 1757, 58 u.
59 gezahlt worden sind.
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Jahr verliere, folglich ihm die Session hernach ganz unnütz nnd er dabei alle dadurch

zu erreichenden Absichten zu Wasser gemacht sehen würde. Da er nun gar nicht zweifelt,

daß der Hr. Obristc das geringste Bedenken nehmen würde, den dabei vorgeschlagenen

Vergleich zu acceptiren, so möchte ich doch Ew. Gnaden gehorsamst vortragen nnd er¬

suchen, nebst Dero Herrn Beiständen einen an mich gerichteten Auftrag zur Vollziehung

sothaner Session ohne Anstand an mich einzusenden, damit sofort nach dem Eingang der

Resolution von dem Herrn Obersten dieses Negotium bei dem Oberaufseher-Amte vor¬

getragen und ohne Verzug vollzogen, Ew. Gnaden aber sodann hinterher zugcfcrtigct

werden könnte. Es versteht sich hierbei von selbst, daß sich dieses auf die ganze Appla-

nirung der Sache nach Dero letztem Vorschlag und Erklärung beziehet und gründet und
ich außerdem keinen Gebrauch davon machen und auch nichts outriron werde. Ew. Gnaden

werden dem Herrn Obersten durch Beschleunigung dieser Sache sich sehr verbinden, und

ich ersuche in dessen Namen darum so ehrfurchtsvoll, als ich verharre Em. Gnaden unter-

thäniger Diener und aufrichtig ergebenster Vetter A. r. Gberstei».

Groß-Leinungen, 2. Nov. 1776.

Ill 8. Gegen den 25. dieses werden Ew. Gnaden die Rechnung nebst vorräthigem
Gelde erhalten.

Nr. 113. An :c. hohe Regierung. Unterthste Vorstellung der frhrl. von Kber-steinischen Kuratel um gdczste Bestätigung der Uenunciations-Arkunde über
das Witrecht des Wiederkanfs über das Dorf und Vorwerk Korla. — Mit
Hrig. Ant.

Die freiherrl. von Eberstcinische Familie besitzt in Sachsen ihre Güter mchrentheils

in Gemeinschaft, welche fast immerwährende MißHelligkeiten nach sich ziehet. Unter diesen

befindet sich das Dorf und Vorwerk Horla, welches dem Vater unseres Kurandcn in

der großclterlichen Theilnng zufiel. Er behielt es aber nicht lang, sondern er verkaufte

es sub Meto cis rktrovönävncio an seinen Bruder August Christian Wilhelm

Frhrn. von Eberstein unter agnatischem Konsens uc>. 1720 gegen 11000 Meißnische

Gulden dergestaltcn jedoch, daß hiervon 6000 fl. bis zur Wiederabtretung stehen bleiben

und mit 5 pro eento verzinset werden sollen. In dieser Lage blieb es bis auf den

heutigen Tag, allwo sich unseres Snrnnäi Stiefbruder, der k. preußische Obrist

und Sommsnäant des v. Apenburgischen Dragoner-Regts. Karl Friedrich Frhr.

von Ebcrstcin sich darbietet, das Wiederkaufsrecht gegen den Besitzer am Ende dieses

Monats, als vor Verlause des »erscheinenden Termins, geltend zn machen und das

Dorf und Vorwerk Horla an sich zu ziehen, wenn diesseits auf das Mit-Wiedcrkaufs-

rccht (wie dann unseres Hrn. Kurandcn Bruder Ludwig Ernst Karl allbereits längstens

gcthan) verziehen werden wollte. Gleichwie nun es dem Vortheil unserer Kuranden

selbstcn entgegen ist, sich ihrerseits des Mit-Wiederkaufsrechts zu bedienen, als ihnen

nicht ersprießlich sein will, so weit entfernte Güter und damit verbundene Beschwerde

neuerdings zu erwerben, so hat die srhrl. v. Ebersteinisch gndgst. angeordnete Kuratel

nach vorhcro wohl bemessenem Vorwurf kein Bedenken genommen, die originaliter ange¬

bogene Rcnunciations-Urkunde hierüber auszufertigen, welche sie E. K. D. hohen

Regierung zur gndgstn. Bestätigung und Retradition anmit unterthgst. vorleget, darum

bittet, sonsten aber in tiefcstem Respekt verharret E. K D.

Mannheim, den 11. 9 bris 1776.

Die Renunciations-Urkunde trägt das Datum Mannheim, den 16, 9br. 1776

und ist fast gleichlautend mit der von Ludwig Ernst Karl v. Ebcrstcin früher ausge¬

stellten.

Nr. 114. Dem Hverstcn von Kvcrstein wird die Kinwilligung zur Wieder-einlösnng von Korla ertheilt und die Kesstons-Vrknnde konstrmirt.

Au wissen, baß, nachdem der weil, hochfürstl. dillenburgischc Gbcr - Jäger¬

meister Herr Aar! von Oberstem das aus seines Herrn Vaters, des weil, hochfürstl.
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anhalt.-bernburgischen Ober-Aussehers, Gber - Berghauptmanns und Gber - Forst-

ineisters Herrn Christian Ludwig von Eberstein's, Erb- und Verlassenschaft aus

ihn gekommene und zu seiner Erbportion erhaltene Vorwerk Horla mit allen

darzu gehörigen Hertinenzien, Jurisdiktion, Lehnen, Strafen, Zinsen, Diensten, Ge¬

fällen, Ländereien, Holze, Fischereien, Intraden, Einkünften, Hohen und Niedern

Jagden und überhaupt mit allen Rechten, Gerechtigkeiten, Freiheiten, Ein- und

Zugehörungen, wie solches sein Herr Vater besessen und auf ihn solchergestalt bei

der brüderlichen Erbtheilung transferirct worden, an seinen Herrn Bruder, den

weil, gräfl. stolbergischen Hof- und Jägermeister Herrn August Ehristian Wil¬

helm von Eberstein — Lud llucko Neuhaus, den 2H. Iunii s72O auf Jahr

lang für f s st. also und dergestalt wiederkäuflich verkaufet, daß die unter denen

Ebersteinischen Herren Gebrüdern zu einein Lehnstamme festgesetzten 6000 fl. daraus

stehen bleiben und jährlich mit 300 fl. verzinset werden sollen, 5000 fl. aber Herr

Wiederkäufer baar erhalten und mit Herrn Wiederkäufern dahin kontrahiret hat,

daß, wann er oder seine Lehnsfolger und Erben solchen Wiederkaufs - Aontrakt,

welcher nach Ablauf derer ersten Jahre eo ipso von 6 Iahren zu 6 Iahren

prolongiret werden und bis dahin unverrückt bleiben sollte, Hz Jahr vor Ablauf

des Sten Jahres aufkündigen und sodann bei dessen Endigung sothane baare

Wiederkaufssumme derer 50V0 fl. samt denen beweislichen und mit Herrn Ver¬

käufers Vor wissen gemachten Mcliorations-Aostcn baar erlegen, auch das

tAxs-to überlassene Inventarium nach der ausfallenden Taxa bezahlen würde,

Herr Wiederverkäufer und dessen Erben sothanes Vorwerk Horla und Zubehörung

in solchem ötande, wie er solches empfangen, wiederum abzutreten schuldig und

gehalten sein sollten und wollten. Nnd dann mit dem 2H. Juni des künftigen

s777. Jahres abermals ein Lexsimium zu Ende gehet, mit welchem der königl.

prcuß. Gbriste von der Aavallcrie und Aommandeur eines Regiments Dragoner,

Herr Johann Aarl Friedrich Freiherr von Eberstein Vorhabens ist, dieses

väterliche, wiederkäuflich veräußerte Gut wiederum einzulösen und das auf ihu

verfällete ckus rölnsnäi zu exerziren: so hat er mich Endes - Unterschriebenen, als

Luratorsm ursntis seines noch lebenden einzigen Herrn Bruders, des kurpfälzischen

Aammerherrn Aarl Ehristian's von Eberstein zu Mannheim, wegen meines

Beitritts in Ansehung des meinen: Herrn OuranÄo daran kompetirenden Antheils

angegangen. Allermaßen nun aber vorgenannter mein Herr tluraulluL eincstheils

gegenwärtig bei denen baaren Mitteln nicht ist, die auf seinen Antheil kommende

Reluitions-Summe und etwanige Meliorations-Aosten und Inventarien-Preis vor-

theilhaft herzugeben und aufzubringen; anderntheils das Vorwerk Horla von der

Beschaffenheit ist, daß, wann es nicht entweder zu dem Amte Leinungen und Mo-

rungen gezogen werden kann, sondern wie solchenfalls erforderlich ist, besonders

bewirthschaftet werden soll und muß, der Ertrag derer Zinsen des aufzuwendenden

Aapitals niemals herauszubringen sein würde; also drittentheils demselben und

denen Eeinigen unter diesen Umständen der Besitz des Vorwerks Horla, und

zwar in eoinnnmionn, zu allen Zeiten offenbar mehr schädlich, als nützlich sein

würde, mithin ich demselben für weit zuträglicher erachte, von sothanem jnrn rn-

Inönäi zu seinem Antheile gänzlich abzustehen und solches seinem Herrn Bruder,

vorgenannten Herrn Gbristen und Aommandeur von Eberstein alleinig zu über¬

lassen, aus vorangesührten triftigen und vor Augen liegenden Gründen auch ich

mir den Beifall, das Dekrctum und die Aonfirmation und Einwilligung des kurfürstl.

fächs. hochlöbl. Gberaufseher - Amts der Grafschaft Mansfeld zu Eisleben un-

- gezweifelt versprechen kann: als cedire, überlasse und übereigene unter anhoffender

Genehmigung hochgedachten Bberaufseher-Amts mehr genannten Herrn Gbristen

und Aommandeur Herrn Johann Aarl Friedrich Freiherrn von Eberstcin,

dessen Lehnsfolgern, Nachkommen und Erben ich hiermit und in Araft dieses im

Namen und anstatt meines Herrn LurunZi, des kurpfälzischen Aammerherrn Herrn

Aarl Ehristian von Eberstein, und als dessen konstituirter Lurator nikutäL
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für ihn, seine Dcsccndcnten, Lehnfolgere, Nachkommen und Erben in der besten

und beständigsten Horm Rechtens sothanes meinem Herrn (Au'aiiÄ« an dem Vor¬

werk Horla und dessen sämtlichen Ein- und Zubehörungen, auch Inventario,

nichts davon ausgeschlossen, zustehende jua relusuäi, Eigenthum und Gerechtigkeiten

oum omni acsticme tuin äireota. «iuum utili also und dergestalt, daß er oder die

peinigen inehrgcdachtes Vorwerk Horla mit allen Ein- und Zubehörungen, auch

Inventario seines Gefallens von des Herrn Wiederkäufers Erben dem von seinem

und meines Herrn LArancli Herrn Vater eingegangenen Rontraktc gemäß auf seine

Rosten und Gefahr und absank «vietzious alleinig einlösen, besitzen, nutzen, ge¬

brauchen und mit demselben als mit seinein wohlerlangten Eigenthume schalten

und walten möge, sage mich von demselben im Namen und anstatt meines oft

genannten Herrn Eurauäi gänzlich los, begebe mich aller An- und Zuspräche, sie

haben Namen wie sie wollen, und rühren her, woher sie nur wollen, jedoch mit

dieser ausdrücklichen Bescheidenheit, daß die auf diesem Vorwerke Horla haftenden

6000 fl. Lehn stamm unverrückt und absank Novation« darauf haften bleiben und

die davon meinem Herrn (iurauäo nunmehr zu seiner Hälfte jährlich zu entrichtenden

fl. s50. Zinsen von dein Herrn Vbristen von Eberstein und dessen Erben ihm

und seinen Lehnssolgern richtig, prompt und ordentlich jedes Jahr den Tag Johannis

ausgezahlt werden.

Nachdem nun. der Herr Obriste und Rommandeur von Eberstein diese vor¬

stehende Tession, Überlassung, Übereignung und Renunciation bestens hiermit

acceptiret und zum richtigen Abtrag derer von denen auf sothanem Vorwerke

Horla absM« Novation« haften bleibenden Lehnstamme derer 6000 R7fl. jährl.

zur Hälfte s50 fl. betragenden Lehnstammszinsen an den Herrn Rammerherrn

von Eberstein und dessen Lehnsfolger für sich und seine Erben sich verbindet, mit¬

hin beide Theile mit dieser Tession und Renunciation durchgängig wohl zufrieden

sind; also entsagen sie r «eiproe« allen und jeden ihnen oder den Ihrigen darwider

zustatten kommenden rechtlichen Behelfen, Ausflüchten und Wohlthaten, wie die

nur Namen haben mögen, insonderheit der Ausflucht des Betrugs, listigen Über¬

redung, nicht recht verstandener oder anders abgehandelter als niedergeschriebener

Sache, des Scheinhandels, der Verletzung auch über die Hälfte, der Wiedereinsetzung ^^
in den vorigen Stand und der Rechts - Regul, daß eine allgemeine Verzicht ohne

besondere nicht gültig und verbindlich sei. Alles treulich, sonder Arglist und Ge¬

fährde. Zu Rrkund und Hesthaltung haben sie diese Tession und was dem an¬

hängig eigenhändig unterschrieben und besiegelt, wollen auch des kursürstl. sächs.

hochlöbl. Gberaufseher - Amts der Grafschaft RIansseld zu Eisleben Dekret und

Ronfirmation, jedoch auf des Herrn Osssionarü alleinige Rosten, gebührend suchen.

So geschehen Tilsit und Groß-Leinungcn, am 8. und 23. Novbr. s776.
ich. 8.) Jolumir Marl chritttrirk chrcilwrr r. Elmstein.
(V. 8.) Allmrltt MutlolM ron Elmstein als lnrator inontis des Herrn Rammer-

herrn MM Clmstum von Elmstein zu Rtannheim.

Und nachdem mir vorstehende zwischen Herrn Obristcn Johann Karl Friedrich von Eberstein

an einem Herrn Hauptmann Albrecht Rudolph von Ebcrstein, als bestätigten Enrators insntis des

kurpfälzischen Kammerherrn Herrn Karl Christian von Eberstein, andcrntheils wegen Rclnition des

Vorwerks Horla unterm 8. und 2g. Novbr. a. v. geschlossene Konvention und dadurch an den crstcrn

beschchenc Cessio» des dem letztem mit kompctircnden Wicdercinlösungs-RechtS geziemend vorgetragen

und von denen Kontrahenten, welche sich zu sothancr Urkunde durch ihren in speeie hierzu bevoll¬

mächtigten Mandatarium Hrn. Christian Friedrich Bürgern tum qnoacl ccmtenta guam snbseriptioim

et siß'iUa, nochmals gerichtlich bekennet, und um deren Konfirmation sowohl als um die Ertheiluug des

in Ansehung des Ccdcndcn nöthigcn Dekret! gebührend angesuchet worden: Als habe ich, da sich hierbei

vorwaltenden Umständen einiges Bedenken nicht geäußert, dem Suchen stattgegeben; thuc auch solches

hiermit und crheile nicht nur Obcraufscher-AmtS wegen das erbetene Dekreten» zu der vorgcdachten

Ccssion, sondern konfirmirc auch zugleich die vorstehend darüber ausgefertigte Urkunde dergestalt und

0!



also, daß darüber zu allen Zeiten stät, fest und unverbrüchlich gehalten und jedem Thcilc zu seinem

daraus erlangten Rechte auf Anmelvcn allezeit unweigerlich verhelfen werden solle; jedoch Jhro Kur¬

fürst!. Durchl. zu Sachsen rc, Meinem gnädigsten Herrn, an Dero hohen Imikus, dem hiesigen Ober-

aufschcr-Nmte, Mir und den Mcinigcn ohne Schaden und Nachthcil. Urkundlich habe ich diese Kon¬

firmation mit dem jctzo gebräuchlichen Obcraufseher-AmtS-Jnsiegcl wissentlich bcidruckcn lassen und selbige

eigenhändig unterschrieben. So geschehen Eislcben, den 6. Oevdr. 1776.
Jhro Kurfürstl. Durchl. in Sachsen bestallter Oberaufseher der Grafschaft

Mansfcld und Kammerherr

(I-. 8.) C. E. öiirgsdorff.

Christian Andreas Borges 8.

Daß bevorstehende Abschriften mit der Original-Session und deren Konfirmation durchgängig
gleichlautend und von Wort zu Wort übereinstimmend sind, wird praevia eollativue dili^eiiti unter
Amts-Hand und Siegel hiermit beurkundet. Datum Groß-Leinungcn, am 15. Januar 1777.

Freiherr!. EbcrsteinischeS Amt daselbst.
(I-. 8.) Aiigiijli» Polgcarp Friedrich Uiidloff,

Rath und Amtmann.

Nach vielen Streitigkeiten nnd Rcchtshändeln löste I. Karl Fr. Frhr. v. Ebcrstcin
1777 Horla (welches sein Vater 24. Mai 1720 an den JägermeisterChristian
v. Ebcrstcin wiederkäuflich verkauft, nachdem er's eben erst von diescin statt seiner her¬
auszugebenden Erbportion erhalten hatte) von dem Hause Mornngen ein.

Der Oberst Karl Frhr. v. E. starb am 27. Okt. 1778 in der Campagne des
bay erischen Erbfolgekriegcs. Seine Erben waren seine Witwe, seine Tochter Charlotte
lind seine beiden Söhne

Wilhelm Freiherr Ebersteiu gen. v. Büriug und Karl

Fr. Aug. Frhr. v. Ebersteiu.

Der Kurator der GeschwisterCharlotte und Karl v. E., der Kammcr-Konsulent
Marbach zu Artern, dann die Räthe Rudloff und Brauer wußten nun die Geschwister
nebst ihrer Mutter resp. unter einander so zu verwickeln,daß durch die fortgesetzte
Gemeinschaftsich alles fast einem Kreditwesen nahte. Nach des Obersten Karl Tode
verwaltetevon 1778 bis Okt. 1781 der Rath und Amtmann Nudloff nicht nur die
Justiz, sondern auch die Ökonomie des Amtes Leinungen im Ganzen, brachte aber alles
in die traurigste Lage. Dieser Mann verdiente zu viel in allen den angezettelten Rechts¬
händeln, als daß er's der Mühe werth gehalten hätte, auf die Verwaltung der Güter
die gehörige Rücksicht zu nehmen. Der Pächter von Lcinungcn hatte mehrere Jahre
keinen Pacht gezahlt. Horla war an einen gewissen Simrodt verpachtet, der es als
Niederlage für seinen Holz- und Kohlenhandel gebrauchte;Feldwirthschaft,Gebäude und
Wiesen waren im erbärmlichsten Zustande, ein großer Thcil lehde, der nur alle 3 Jahr
mit Hafer besäet wurde und 2 Jahr so lag, ohne gedüngt zu werden. Über die Thei-
lung des väterlichen Nachlasses geriethen die beiden Brüder Wilhelm und Karl mit
einander in einen Rechtshandel, der nach fruchtlos abgelaufenemVorbeschiede p. Dekret
zum Appell.-Gerichtegedieh. Endlich kam ein Theil- nnd Auseinandcrsetzungs-Rczeß
v. 23. Juli 1791 bis resx. den 2. Aug. sj. ui. zu stände. Hinsichtlich des Preises
wurde beiden Gütern der Anschlag von 1718 u. 1721 beigelegt, das Amtsvorwerk
Leinungen daher nach Abzug von 1000 fl. für das Backhaus'daselbst zu 19 954 Mfl.
2 Gr. 9'/z Pf.i) und das Vorwerk Horla zu 10 556 fl. 15 Gr. 2 Pf. angenommen.

Der jüngere Bruder, der k. pr. Kriegs-, Forst- und Domaincn-Rath Karl Fr.
Aug. Frhr. v. E., erwählte Leinungen, der ältere, der k. sächs. Hof- und Justitien-
Rath Wilhelm Frhr. v. E. erhielt demnach Horla. Für die Wohnung und Gebäude
zu Lcinungcn als Ubermaße wurde der Hofrath Wilhelm von dem Kriegsrathe Karl
dadurch entschädigt, daß er zwei auf ritterfreiem Grund und Boden stehende Häuser eigen-
thümlich erhielt. Gerichte und Jurisdiktionblieben gemeinschaftlich, dem Kricgsrath,

1) s. oben S. 237, Anschlag von 1791 (nicht von 1718) und Berichtigung nm Schlüsse.
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V» dein Hofrath. Und endlich wurde dem Hofrath das Wicdcrcinlösungsrcchl
von Rötha allein überlassen.

Der Hofrath nahm nun in Horla ökonomische Abänderungen vor, er separirte
die Zinsen und verpachtete die Herrschaft!.Ökonomie unter sehr vorthcilhaftcn Bedingungen
an die Gemeinde zu Horla. Die Ernten waren der schlechten Beartung ungeachtet außer¬
ordentlichgut. Als er 1792 Horla zu bcwirthschaftenanfing, unterstützte ihn darin
der Hüttcnschreiber Ehrenfried Weber und dessen Ehegattin, eine Tochter des Schicht¬
meisters Joh. Christian Barth, welcher 1761 den in meiner „Beigabe" enthaltenen Plan
von Lcinnngen entworfen hat. Als Weber Ostern 1798 Faktor in Sangerhauscn wurde,
mußte der Hofrath Wilhelm alle seine Horlaischcn Angelegenheitendurch den Jäger
Christian Bertram Ernst zu Horla verwalten und besorgen lassen.

Am 8. August 1791 trat der Hofrath v. Ebcrstein das Wiedcreinlösungsrccht
von Rötha seinem Vetter Gottlob v. Eberstein auf Worringen unter der Bedingung
ab, daß ihm eine Remuneration von 2500 Thlrn. gezahlt und der Leinnnger Backhans¬
zins zu seiner Disposition überlassenwürde.

Der Baron Gottlob behielt die von dem Major Wilhelm hinterlassenen 6000 Mfl.
Lehn stamm auf Rötha und zahlte die an dem Wiedcrkaufsschillingenoch fehlenden
1222 Mfl. 14 Gr. 4 Pf. an die gemeinschaftliche Erbschaftskasse.

Der Hauptmann Alb recht aus Groß-Leinungcn nahm diesen „Überrest des Rc-
luitionöquanti" unter der Bedingung in Empfang, daß er denselben ans der Hütte in
Lcinnngen dcponircn könne. An dein oben genannten Tage hatten sich nämlich bei
ihrem Vetter Gottlob in Worringen die Hauptlcute Alb recht, Leopold und
Friedrich aus Lei nun gen als Erben des Major Wilhelm eingefunden, um das Re-
luitionsgeschäftzu realisircn.

Obgleich vermöge eines Protokolls v. 4. Okt. 1791 dem Baron Gottlob der Lehn-
stamm des Major Wilhelm ans dem Vorwerke Rötha noch auf ein Jahr gegen
4 pr. E. jährl. Zinsen überlassen worden war, versprach er dennoch, die Anthcile, welche
seine Vettern: die Gebrüder Leopold und Albrecht, dann Wolf Heinrich und seine,
Gottlob's, Brüder: Hauptmann Friedrich und Major Wilhelm v. Ebcrstein an dem
genannten Lehnstamme hatten, jährlich mit 5 pr. Et. zu verzinsen:
Nr. 115.

Zu wissen denen es zu wissen nöthig. Demnach wegen Wiedereinlösnng des
Vorwerks Rötha und dessen ?srtinkntiöir, des einen Viertels des Lein- und Morungi-
schen Amtsforstcs, soviel die Kohlholznutzung überhaupt betrifft, des Hrrnrts der Hohen
und Niedern Jagd und des Ertrags des Lohnbrods zur freien Hälfte aus dem Back-
Hause zu Lcinnngen seit dem Jahre 1775 villci-cutienvsntiliret worden und solche am
Ende dahin ausgeschlagen sind, daß ans die Abtretung des Vorwerks Rötha und dessen
Eart.iireirtisir cum fructibus psrccptis von Seiten derer Herren Erben des seligen Herrn
Nujor Wilhelm'S v. Eberstein an die busrsäcs csssionurios des seligen Herrn
Grafen Fricdrich's von Eberstein rechtskräftig erkannt worden: So hat sich jedoch
diese nur gedachte Wiedereinlösnngdes Vorwerks Rötha und dessen l?ertiucntiku dadurch
verzögert, daß, weil die gräfl. Ebcrstein. basrsckss csssiouurii, der Herr Hof- und
ckustiticu-Rath Freiherr von Eberstein genannt von Büring und dessen Geschwister,
sich darüber, wer unter ihnen dieses jus relusucli sxsrcireu solle, nicht vereinigen können.

Indern aber nunmehro nach Maßgebungdes unterin 6. ^.UAUst n. c. an die
Herren Freiherren von Eberstein Ncuhäusischer Linie von denen Herrn Erben des weil.
Herrn Obristen Freiherr»von Eberstcin erlassenen Xctiücutious-SchrcibcnS vorn ge¬
dachtes jus uctlvum relusucki des Vorwerks Rötha und dessen Zubehörs dein Herrn
Hof- und ckustitieu-Rathe Herrn Wilhelm Frcihcrrn von Eberstein genannt von Büring
an seinen (von seinem) jüngern Herrn Bruder dem Herrn Kammer- und Forst-^sscssor
Herrn Karl Friedrich August Frcihcrrn von Eberstein alleine ccckiret und überlassen
worden: So hat der Herr Hof- und ckustiticu-Rath Herr Wilhelm Freiherr von Eber¬
stein genannt von Büring in mehrerer Erwägung verschiedener bereits im Jahre 1786
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mit Herrn Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherrn von Eberstein auf Mornngen ge¬

pflogenen Unterhandlungen und geschehener Besprechungen zu Erhaltung mehrerer anvcr-

wandtschaftlicher Einigkeit und gemeinsamen freundschaftlichen Benehmens seinem damaligen

Erbieten gemäß seinem werthgeschätztcn Herrn Vetter Wilhelm Ludwig Gottlob ans

Mornngen dieses g'us vslusucli des Vorwerks Rötha und dessen Zubehörs an Gerichten,

Gerichts-Nutzungen, Geld-, Getreide- und Wiesen-Zinsen, Dienst-, Ein- und Abzugs- und

Straf-Geldern, an einem Viertel von dem Lein- und Morunger Amtsforste, sowohl in

Ansehung der Kohlholznntznng, als auch rackions des verkauft werdenden Oberbanms und

aller anderer Forstnutznngcn ohne alle Ausnahme und Einschränkung, und an einem

Viertel von der Hohen und Niedern Jagd cum omni fürs st aetions tum clirsetn

guum ntili unter nachstehenden Bedingungen in Kraft dieses eselivet, übereignet und

cigcnthümlich abgetreten, daß

u) Herr Esssionuvius Herr Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr v. Eberstein dem

Herrn Escksntsn Herrn Hof- und Justiticn-Rath Wilhelm Freihcrrn von Eberstein ge¬

nannt von Büring das freie Theil von dem Backhanse zu Leinnngen nebst seinem halben

Lohnbrods-Ertrage und übrigen Rechten und Befugnissen, welche der Herr Escksnb sich

vorbehalten, zu seiner eigenen und freien Disposition überlassen; l>) an nur benannten

Herrn Esncksntsn zweitaiisendiindfünfhundert Thaler als eine Remuneration zu Michael

dieses Jahres baar auszuzahlen und e) dein Herrn Escksnli vntions linotunm psrssp-

tornm von Nielmsl 1775 bis illielmsl 1791 die dieserhalb habenden und gegen die

gesamten Herren Erben Nugov Wilhelm's von Eberstein wegen des Überschusses die

wirklich psvsipivtcn Nutzungen gegen die Verzinsung des eigentlichen Dsluitions-Huunli

gerechnet zu richtenden Ansprüche zu Herrn Escksnlsns alleinigem Genüsse und freien

Disposition überlassen; auch ck) soviel seine des Herrn Esssionurii Ennenrrsim dabei

zu ein Vierzehntheil und ein Drittel von einem Vicrzehnthcil betrifft, dem Herrn Es-

cksnti keine Schwierigkeiten machen solle.

Gleichwie nun Herr Esssionarius Herr Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr von

Eberstein diese Esssion bestens neosptivet und die stipnlirtcn Bedingungen zu erfüllen

versprochen; also haben hingegen beiderseits Herren Eontralisntsn annoch folgende Punkte

festgesetzt und pneisoiret:

1) Da das zu dein gegenwärtig esckirten Vorwerke Rötha geschlagene ein Vicrtheil

des Lein- und Morungischen Amtsforstes völlig snm omnibns stksotibus ckomini tum

Z'snkrnlibus gnnm spssiulilms und ohne Ausnahme, mithin auch dein alljährlich in

dem Lein- und Morungischen Amtsforste verkauft werdenden Oberbaum und Bauholz zu

einem Viertheil und alle andern Forstnutzungen ohne Ausnahme von dem Herrn Es-

cksntsn dem Herrn Hof- und ckustitisn-Rath Freiherrn von Eberstein genannt von

Büring an den Herrn Esssionnrium Hrn. Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherrn von

Eberstein abgetreten und überlassen worden, so verbindet sich der Herr Escksns der Herr

Hof- und ckustitisn-Rath Freiherr von Eberstein genannt von Büring für sich, seine

Erben und Erbnchmen, hiermit, dieses mit osckirte ein Vicrtheil des Lein- und Morun¬

gischen Amtssorstes dergestalt zu gewähren, daß weder von ihm, dein Herrn Esäsnbsn

und seinen Erben und Erbnehmen oder Luoosssorilms sin^ulurilms, noch von denen

übrigen Herrn Inhabern, derer Ämter Lein- und Mornngen einige Ausnahme irgend

eines Rechts oder Befugnisses wegen des mitcedirten ein Viertheils des Lein- und Mo¬

rungischen Amtsforstes und des darunter obgedachtermaßen mitbegriffencn und verkauft

werdenden Oberbaums und Bauholzes, auch aller anderer Forstnutznngcn gemacht, noch

weniger dieserhalb einiger Anspruch wider den Herrn Esssionuriuin erreget werden sollte,

welches Herr Esssionarius bestens usespliret.

2) Daferne der Fall sxistiren sollte, daß der kurfürstliche Diseus die Ämter Lein-

nnd Mornngen und also auch das Vorwerk Rötha entweder ganz oder zum Theil cin-

lösete und von dem von dem Disco Dlseboruli an die sämtlichen Herren Besitzern derer

Amter Lein- und Mornngen zu erlegenden Dsluilions-Huunto inclusive derer Uslio-

1'g.tüonön auf das Vorwerk Rötha weniger als viertausendvierhnndert Thalcr, und auf

das dazu geschlagene ein Viertel des Lein- und Morungischen Amtssorstes ebenfalls we-



nigcr als vikrtanscndvicrhnndtrtThaler konnnen und von dem Herrn Esssimmrio
psreipirct werden sollte, so inachet sich der Herr Hof- und cknstüisu-RathFreiherr
von Ebcrstein genannt von Büring kraft dieses verbindlich, dein Herrn Esssioimrl»
Herrn Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr«von Eberstein das an jeder dieser beiden
Summe» Fehlende zu vergüten und zu ersetzen, sowie hingegen sich der Herr Eessio-
imrius Herr Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr von Eberstein anheischig macht, dem
Herrn ('«zckeuii, dem Herrn Hof- und .Institüsn-Rathe Wilhelm Freiherrn van Ebcrstein
genannt von Büring, dasjenige, ivaS auf den von Seiten des ?isoi bllsewrg.11« zu
sxsreircndcn Iwluitionsfall mehr als viertniiseildvierhundert Thaler auf das Vorwerk
Rötha und ebenfalls mehr als niertansenvierhundcrtThaler auf das Viertel des Forstes
kommen und von dem kurfürstlichen bllseo an den Herrn Esssioimriumbezahlet werden
möchte, annehmlich zu bouiüoiren und also das Surplus an den Herrn Esnäenwir
herausgeben, wobei es

3) aber sich von selbst verstehet, daß, wenn der Herr Esssivimrius bei dem Vor¬
werk Rötha in Zukunft einige Usliorutiones machen würde, solche, dafcrne von dem
kurfürstlichen ?iseo deshalb etwas vergütet werden sollte, nicht in die Eompuwtüon
gezogen, vielmehr der Herr Llsssionurus dieselben sspurut, zu verlangenund zu er¬
heben befugt und berechtigt sein sollte.

4) Beide Herren l^ueisekuw», sowohl der Herr Escksns als der Herr Esssio-
»grins, setzen einander wegen des rsspsetivs zu ersetzenden Osksots oder heraus zu
gebenden 8urp1us ihre an denen von dem seligen Herrn Bcrghauptmann Anton Gott-
lobcn von Ebcrstein, dem Herrn ÄIgjor Wilhelm von Eberstein und von dem Herrn
EwnsrglmgjorFriedrich Grafen von Ebcrstein hinterlassencn Lehns-chngutis habenden
Antheilc hiermit zur Sicherheit wechselseitig ein und ussigmiren einander diese ihre An-
thcile von denen nurgedachten Lehns-Huuuiis dergestalt, daß keiner ohne des anderen
Eonsnrrsn? über diese Lchnstamms-Antheilezu ckispouirenbefugt sein solle, wie dann
auch beide Herren ?geisssnw» wegen des rsspsetivs vswew und 8urp1us init ihrcin
sonstigen Vermögen einander zu sackiskusiren versprochen.

Wann nun beiderseitige Herrn ?gsises»w» init vorstehenden Bedingungen voll¬
kommen einig und zufrieden gewesen und solche einander zu erfüllen gelobet, der Herr
Escksus Herr Hof- und ckuskitisn-Rath Freiherr von Eberstcin genannt von Bnring
auch das lüxsreitinm des vorstchcnderinaßcnesäirten juris rslusucki des Vorwerks
Rötha am» pertiueutiis und des einen Vierthcils des mchrbemeldten Forstes nebst allem
Zubehör Herr Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr von Eberstein plmmris eigenthümlich
überlassen hat: So gxuoseiret der Herr Hof- und ckuskitisu-Rath Freiherr von Eber¬
stcin genannt von Büring als Mit-Iuwrssssuw der I^iäkisoiumiss-Algsss des
weiland Herrn Major Wilhelm's von Eberstcin mehrcrwähnten seinen Herrn Vetter
Herrn Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherrn von Ebcrstein für den Inhaber des Vor¬
werks Rötha und dazu ohne Ausnahme geschlagenen ein Vierthcils des Amtsforstes und
Jagdbefugnisscs, willigt auch hiermit darein, daß nach Inhalt der Familien-Rsessssäs
^.o. 1718 sl 1721 der von dem weiland Herrn Ngjor Wilhelm von Eberstein
Hinterbliebene Lehnstamm auf dem Vorwerke Rötha fernerhin haften und stehen bleiben
soll, und stellet dessen Aufkündigung in des Herrn Esssimmrii Willkür, welches Herr
Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr von Ebcrstein bestens angenommenund seines Orts
den Herrn EsÄkuw» Herrn Hof- und ckustikisu-Rath Wilhelm Freihcrrn von Eber¬
stcin für den Eigenthttmcr des freien Theils des Backhauses zu Lcinungcn und für
den 1'sreipisnw» derer rutüous iruowm» psrc.spwrm» ebcnerwähntermaßen zu
machenden Ansprüche UKimsoirct, auch die Zahlung des 1wmu»srg.ti0»s - (ftmuli an
zweitausend und fünfhundert Thalern oben bedungcncrinaßen zu leisten versprochen;als haben beide Herren ?uoisesnw» allen denen dieser Esssio» entgegen stehenden
Ausflüchten und rechtlichenBehelfen sowohl überhaupt als insonderheit der listigen
Überredung, des Scheinhandels,des Miß- oder Nichtverstandcs, anders abgeredeter als nieder¬
geschriebenen Dinge, der Verletzung über oder unter die Hälfte, der Rechtsregul, daß eine all¬
gemeine Verzicht nicht gelte, Ivo nicht eine besondere Erzählung vorhergegangen,und wie
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solche sonst Namen haben mögen, wissentlich nnd wohlbcdächtig rouuuoiiret und entsaget,
diesen Üoosss in Auplo abgefaßt nnd in Beisein derer am Ende mit unterschriebenen Zeugen
eigenhändig unterschrieben.So geschehen Groß-Leiuungen, den 8. ^.UAnsl. 1791.

(I,. 8.) MNlrlm Lrk. Eberstein genmmt von Hüring.
<P. 8.) Milkelm Uullwig Gottlob Febr. v. Gberstein.

Gotttticü Job»»» Amlrens Korb guu Noslis.
Nr. 116. Rex. ZKorungen, den 4. Hktör. 1791.

Nachdem der Herr Hof- und Justitien-Rath Wilhelm Freiherr von Ebenstem ge¬
nannt von Büring ans Horla :c. Hochwohlgcb. thcils exfuro proprio, theils ex furo oosso
ihres jüngeren Herrn Bruders Herrn Kammer- undForst-^sssssorisKa rl Friedrich Augnst's
Freiherr» v. Ebcrstcin aufLeinungen Hochwohlgeb.das Ins roluonäi des Vorwerks Rötha
und dessen Pertincnzicn an Gerichten, Gerichts-Nutzungen, Geld-, Getreide-, Feder und
Wiesen-Zinsen, Dienst-, Ein- und Abzugs-, auch Strafgeldern, Wiesen, an einem Vierel von
den Lein- und Morunger Amtsforsten, sowohl in Ansehung der Kohlholznutzung,
als auch ratiouo des verkauftwerdenden Oberbaums und aller anderen Forstnutzungcn,
ohne alle Ausnahmen und Einschränkungund an einem Viertel von der Hohen und
Niedern Jagd, so zu denen Ämtern Lein- und Morungen gehöret, euiu omni furi ob
uotiono 1g.ru äireetg. guum ut.ili an Herrn Wilhelm Ludewig Gottlob Freiherr»
von Ebcrstcin auf Morungen und Rötha zc. Hochwohlgeb. unter gewissen unter sich
festgesetzten Bedingungen laut des sulr äuto Groß-Leinungcn, den 8. August g. o. ab¬
geschlossenenRezesses cediret und abgetreten haben und dann Herr Wilhelm Ludewig
Gottlob Freiherr von Ebcrstcin als Eossiougriusdenen Hochwohlgebornen Herren Frei¬
herren von Eberstein Neuhäusischer Linie, als des weil. Herrn Major Wilhelm 'S
von Eberstein hinterlassenen Herrn Erben, nicht nur diese Cessio», sondern auch zugleich,
daß Sie, Herr Wilhelm Ludewig Gottlob Freiherr von Eberstein, dieses cediret er¬
haltene Ins roluouäi des Vorwerks Rötha ounr ournibus pertiuouliis die jetzige Michael
g,. e., und zwar in folgender Maße, daß Sie des weil. Herrn Major Wilhelm's
von Eberstein hinterlassenenLehnstamm an sechstausend Gülden auf dem Vorwerke
Rötha gegen 4 pro Eonl Interessen behalten und den Überrest des Reluitionsquanti an
eintausend zweihundert und zwei und zwanzig Gülden 14 Groschen und 4 Pfennige
an die gemeinschaftlicheErbschaftskasse des weiland Hrn. Major Wilhelm'S von Eber¬
stein oder an den jetzigen Herrn Kassenführerbaar bezahlen wollten, zu exerziren Sich
rcsolviret hätten, schriftlich bekannt gemacht; als haben die Hochwohlgebornen Herrn
Freiherren von Eberstein Neuhäusischer Linie nebst ihrem Herrn Mitinteressentcn,
Hrn. Wilhelm Ludewig Gottlob Freiherrn von Eberstein, als Eossionnrio,den heutigen
Tag zu einer Zusammenkunftallhier zu Morungen, um dieses Reluitions-Geschäftezu
realisiren, zu bestimmen, sich mit einander einverstanden und beliebet.

Dieser Übereinkunft gemäß haben sich also nolo Herr Hauptmann Albrecht Rudolf
Freiherr von Eberstein Hochwohlgeb.;Herr Hauptmann Leopold Wilhelm Freiherr
von Eberstein Hochwohlgcb. und Herr Hauptmann Friedrich Ludwig Wilhelm Freiherr
von Ebcrstcin Hochwohlgeb., allerseits auf GeHofen, als Herren Interessentender gemein¬
schaftlichen Erbschaft des weiland Hrn. Major Wilhelm 'S von Ebcrstcin, allhier
eingefunden und gegen den Hierselbst gegenwärtigen Herrn Eossioirgrium Herrn Wilhelm
Ludwig Gottlob Freiherrn von Eberstein Hochwohlgeb. deklariret, wie Sie hiermit in
das Exercitium des cedirtcn.Iurisroluouäi des Vorwerks Rötha samt allen dessen Ein-
und Zubehörungenunter denen Bedingungen

1) daß der von dem weiland Hrn. Major Wilhelm von Eberstcin hinterlafscne
Lehnstamm an 6000 Mfl. jedoch gbsguo omni novnlions in Ansehung der
Münzsortcn, welche ^.o. 1718 dem innern Gehalt nach weit besser gewesen als die
gegenwärtig kursirenden, und auch nur auf 1 Jahr gegen 4 pro Eoul Interessen
auf dem Vorwerke Rötha stehen bleiben sollte, und 2) daß der Herr Eossionnrins
Hr. Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr von Eberstcin sich obligirctc, das Agio
auf den Rest des Reluitionscpumti derer 1069 Thlr. 20 Gr. 4 Pf. nach dem



— 285 —

Werthe oder inncrn Gehalte derer ^o. 1718 im Kurs gewesenen Münzsorten der

gemeinschaftlichen Erbschaftskasse nach einem einzuholenden pflichtmäßigen

8sn8al-^1tk8tat,6 nach und nach zu zahlen und zu bonifiziren, auch Z) daß mit

diesem Reste des Reluitionsguanti an 1069 Thlr. 20 Gr. 4 Pf. eine gemein¬

schaftliche Erbschafts-Passivschuld getilget werden sollte,

nicht nur konscntireten, sondern auch dem Hrn. Eossiormrio Herrn Wilhelm Ludwig

Gottloben Frcihcrrn von Eberstein unter denen obbemeldten und sich vorbehaltenen

Bedingungen das Vorwerk Rötha eum omnibns portinontüs kraft dieses übergeben wollten.

Wie nun der Herr Esssionnrius Hr. Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr v. Eber¬

stein dieses alles bestens acceptirete, die sub 5lo. 1, 2 ob 3 stipulirten Bedingungen zu

erfüllen angelobte und den Überrest des Reluitionsguanti an eintausend und ncunund-

sechzig Thaler 20 Groschen und 4 Pfennige an den Herrn Hauptmann Albrecht Rudolf

Freiherrn von Ebcrstcin, als gemeinschaftlichen Herrn Kassenführer, in folgenden Sorten,

als 600 Thlr. in vollwichtigen I^ouisä'or ü 5 Thlr. und 469 Thlr. 20 Gr. 4 Pf. in

kursmäßigcn Konventions-Species-Thalern und kursächs. konventionsmäßigem Geldc sogleich

baar auszahleten, sich aber dabei noch vorbehielten, daß, da er von Michael n. e. an

erst in den Genuß der Nutzungen des Vorwerks Rötha und dessen Pcrtinenzien trete,

der Terminus u quo der Lehnstammszinsen hingegen Johannis u. e. wäre, die gemein¬

schaftliche Erbschaftskasse die Lehnstammszinsen von Johannis n. e. bis Michael a. e.,

und also auf V« Jahr, von dem auf dem Vorwerke stehen bleibenden Lehnstamm bei¬

tragen müßte; also haben der Hr. Hauptmann Alb recht Rudolf Freiherr von Eberstein

diesen Rest des Reluitionsguanti an 1069 Thlr. 20 Gr. 4 Pf. in Empfang genommen,

darüber unter Entsagung der Ausflucht des Richtempfangs in bester Rechtsform und mit

der Kondition, dieses Reluitionsguantum auf der Hütte zu Leinungen zu deponiren,

guittiret und dem Herrn Esssionurio die Kondition wegen derer auf ^ Jahr zu be¬

zahlenden Lehnstammszinsen nebst denen übrigen Herren Interessenten accordiret, sich aber

überhaupt einander wechselseitig die landübliche Gewähr in Absicht dieses Reluitions-

geschäftes stipuliret und gelobet. Nachrichtlich ist solches von mir, dem hierzu reguirirten

hiesigen Beamten anhero bemerket, wieder vorgelesen und sowohl von allerseits Herren Inter¬

essenten genehmiget, auch von Hochdenenselben eigenhändig mit unterschrieben worden nt sup.

Gottkrieil Job»»» Amlrens Mord.

Albreekt Kmlolpk chreibkrr ro» Gberstein.

Keopolil Milkelm ro» Gbecstei».

Frieürirk Mutlwig von Gberstein.

Milkelm Ktulwig Gottlob Kkr. r. Gberstein.

Nr. 117. ^vtui» Worungen, den 4. Hiitlir. 1791.

Obgleich vermöge eines Protokolls üo lloeliorno Herrn Wilhelm Ludwig Gottlob Frci-

herrn von Eberstein der von dem weiland Hrn. Major Wilhelm von Eberstein hinterlasse»?

Lehnstamm an 6000 Mfl. auf dem Vormerke Rötha auf ein Jahr gegen 4 pro Esnt, Interessen

annoch überlassen worden ; so verbinden sich dennoch Hr. Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr

von Eberstein, diese ihren Herrn Vettern, dem Hrn. Hauptmann Leopold Wilhelmen, dem

Herrn Hauptmann Albrccht Rudolfen, Gebrüdern Freiherrn von Eberstein, und Hrn.

Wolf Heinrichen Freihcrrn von Eberstein, ingleichcn ihren beiden Herren Brüdern, dem

Hrn. Hauptmann Friedrich Ludwig Wilhelm und dem Herrn Major Karl Heinrich Wil¬

helm, Gebrüdern Freiherr» von Eberstcin, davon zukommende Antheile mit 5 pro Eont,

zu verinteressiren, welches die letztem bestens acceptiret und diese Registratur auf beschehencs

Wiedervorlesen nebst dem Herrn EsLsionnrio eigenhändig mit unterschrieben haben. Wie oben.

Gottkeieü Joknnu Amlrcns Nock . welcher auf Requisition dieses Protokoll

geführet hat.

Albreckt Kmlolpk Aeikeer r. Eberstcin.

Meopolü Milkelue v. Gberstein.

Frieürick Puilwig v. Gberstein.

Milkelm Mnltwig Gottlob Frkr. r. Gberstein.
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Der k. sächs. Hof- und Justiticn-Rath Wilhelm Freiherr v. Eberstein starb am

14. Mai 1811 zu Dresden. Sein Bruder, der Kriegsrath, wohnte zu Lcimmgen,

lebte in freundschaftlichem Verkehr mit dem regierenden Grafen Wilhelm zu Stolberg-

Roß la, war Musiklicbhabcr (regelmäßige Konzerte auf dem Schlosse und in den Kirchen

zu Lcimmgen und GeHofen) und starb am 29. Mai 1812 zu Groß-Leinungen.

Nach beider Brüder Ableben erscheinen als Besitzer der Ämter Lein- und Mornngen

des Hofraths Wilhelm Frhrn. v. Eberstein Wmler:

Der k. pr. Hauptmann Wilhelm, der k. pr. Oberst Karl, die k. pr. MajoreMorih und Gustav, die großbrit. Hauptleute Ernst und Frauz, der k. k. Ober-
lieut. George, Emilie Freiin u. E. und Charlotte nenn. IN. Rittm. u. Ehrenthal.

Nr. 118. Konzept-Wuch aller seit unseres Waters Fode in Krvschafts-Angetegen-
ljeiten abgeschickten Wriefe betreffend.

An den Herrn ^«Ivocat venielius in Sniixerlinnsen. Dresden, den 8. .1n»i 1811.

Hochedelgeborn., Hochzuehrender Herr! Die Verpachtung des Gutes llorlu hat

mich und meine Kinder allerdings in Verlegenheit gesetzt, da schon Johannis der bis¬

herige Pacht-Kontrakt zu Ende geht.

Mehrere Gründe bestimmen uns, Itorlu als das Eigenthum meiner ältesten Tochter

zu betrachten, auf welche mein verstorbener Gatte es unter gewissen Bedingungen über¬

trug; die Verpachtung wird also unter ihrem Namen erfolgen müssen. Da das von der

Gemeinde angetragene Pachtgeld so sehr viel geringer als das bisherige ist, so können

wir uns nicht entschließen, geradehin darauf abzuschließen, sondern es mnß bei dem

Pacht-Licitations-Termin wohl sein Bewenden haben, auch sind wir darüber einver¬

standen, daß der Pachter die herrschaftliche Wohnung mit erhalte. Damit wir jedoch

nicht Gefahr laufen, daß in dem Termin wohl gar noch weniger geboten werde, als

die Gemeinde geben will; so würden Sie uns sehr verbinden, wenn Sie die Gemeinde

dahin vermöchten, daß mit ihrem Gebot angeboten werden könnte, auch würden wir uns

vorbehalten, unter den mehreren sich meldenden Pachtliebhabern nicht unbedingt an den

Meistbietenden gebunden zu sein, denn nur zu leicht könnte es dann geschehen, daß gerade

derjenige das höchste Gebot thäte, mit dem man in Rücksicht seiner andern Verhältnisse

mit der wenigsten Sicherheit sich einlassen könnte. Was die streitigen Dienste betrifft,

so haben wir nichts wider das von Ihnen gewählte Auskunftsmittel zu erinnern, wir

verlassen uns darauf, daß Sie auch hierinnen unser Interesse so viel als möglich be¬

fördern werden.

Wegen der Dauer der Pachtzeit wünschen wir allerdings, daß sie so kurz als

möglich sei, weil das zu erwartende Pachtgeld doch nicht bedeutend sein wird, doch

möchte der Zeitraum von vier Jahren für die Pachtzeit der kürzeste sein; weil ich aus

dem vorigen Pacht-Kontrakt ersehe, daß auf den Betrieb der Feld-Wirthschast in vier
Arten Rücksicht genommen worden. Da der Fall auch leicht eintreten könnte, daß Hvrlu

während der Pachtzeit verkauft würde, so ist es wohl nöthig, daß mit dem Pachter zu¬

gleich eine Vereinigung darüber getroffen werde, daß er gegen ein Abtritts-Quantum

bei einem eintretenden Verkauf des Gutes den Pacht aufgebe. Eine Pacht-Euution von

wenigstens 400 Thlr. ist wohl eine nothwendige Bedingung, von der nicht abgegangen

werden kann, es müßte denn die Gemeinde wieder pachten, da man denn eher darüber

hingehen könnte, auch würde die Zahlung der Pachtgelder wohl pruenumsruucko zu be¬

dingen sein. Sie schreiben noch von einigen Bedingungen, welche bei einer Verpachtung

an die Gemeinde wegfallen müßten, ohne jedoch diese Bedingungen näher anzugeben,

wir müssen uns auch hierinnen lediglich auf Sie verlassen, da die Zeit zu kurz ist, als

daß vor dem Termin eine weitere Evinmunieut-ion darüber noch stattfinden könnte.

Nochmals wiederhole ich meine Bitte, daß Sic ja alles aufbieten mögen, um diese zur

jetzigen Zeit für uns so doppelt kritische Pacht-Angelegenheit so vorthcilhaft als möglich

für uns zu beendigen. Auch überlassen wir es ganz Ihrem Gutdünken, ob Sie die
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Verpachtung durch einen l>lot.arin8 wollen expockiron lassen. Geben Sie mir ehebaldigst

Nachricht von dem Verlauf der Sache und bleiben Sie immer vergewissert der voll¬

kommensten Hochachtung Ihrer ergebensten Job. Eleonore Lrkr. r>. Eberstein.
An den Herrn Kriegs, und Voinniiien-Rath v. üderstein nach <Zro «»-beiimiixeii,den 27 liini 1811.

Um in der Faniilie alle Verwickelungen und Streitigkeiten so viel als möglich zu
vermeiden, so werden wir uns wohl alle dahin entschließen,daß der Geschäftsgang auch ferner¬
hin, so wie er von unserm sel. Vater eingeleitet gewesen, fortgehet, nämlich, daß der Herr
BürgermeisterVoZ-sl die Geschäfte in (llolrovsn, Herr ^Vilsoliol und lllrnst aber die von
Horla so fortführen, als wie es bei unsers Vaters Lebzeiten geschehn. Es werden selbige
dahero von unseren hiesigen rosp. Euratoron und Bevollmächtigten sobald als möglich Voll¬
macht zugeschickt bekommen, sie schicken alsdann wie gewöhnlich die etwanigen Gelder mittelst
Hanptrechnunganhero nach Drosckon an unsere Frau Mutter, welche mit Zuziehung der
rosp. (Riratoron und Bevollmächtigten die Theilung in 7 und 9 Theile vornehmenwird.

Von diesen in Eassa kommenden Geldern werden dann vornehmlich alle Jahre
einige Schulden und die nöthigcn Intöroason bezahlt, und was nach Abzug dessen übrig
bleibt, kommt erst in die Theilung. Bmstr. Vo^ol schickt das GeldMantum von dein,
was auf den 13. Theil kommt, mittelst Berechnung an unsere liebe Mutter, dann sieht
man, was und wieviel man zu Bezahlungder Interessenund Schulden anwenden.
Wegen dem kleinen lllrnsk in Halla soll alles bestens besorgt werden; es wird wahr¬
scheinlich der Eurator absontäs dieserhalbbei der Obcrvormundschaftanfragen müssen,
und ich hoffe, daß dies keine Schwierigkeiten verursachen wird.

bleovA« v. Oberstem.
An den Herr» ^ävoeat Demeliiw in Sangcrhauscn, den I. lull I8II.

Da mein (lnrator, der Herr Regicrungs-Sekretär Jänigcn, anhcute erst von einer Reise
zurückkommt, ich aber den Brief von Ew. Wohlgeboren erst gestern am 30. Juni erhalten habe
und gleichwohl die Pachtangelegenhcitsehr in Überlegung zu nehmen ist, so bitte ich Ew.
Wohlgcboren um Nachsicht, mit der von mir geforderten Antwort bis zum nächsteu Posttag,
welcher auf den Donnerstag fällt, indem diese Antwort sodann gewiß erfolgen soll.

Haben Sie doch die Gewogenheit,mir zu schreiben, warum in Horla und Lcinungen
versiegelt worden ist, da mir doch mein seliger Vater das Gut Horla, das Haus in Lei¬
nungen und so weiter an mich abgetreten hat, wundere ich mich über dieses Versahren
umsomchr, da dem Jäger Ernst bekannt sein muß, daß der größte Theil der Mobilien
meiner Mutter ist, die sie vor 19 Jahren aus Leipzig nach Venningen und Horla
schaffen ließ. In der Hoffnung, von Ew. Wohlgeboren eine baldige Auskunft darüber
zu erhalten, verbleibe ich mit aller Emilie Freiiu r. Gbcrstem.
An den Herrn ^«Ivoeat vemeliiw in Sangerhauscn, den 3. Inli I8Il.

?. ?. Auf den von Ew. Wohlgeborcn sub «lato 22. .Inni dieses Jahres an mich
erlassenen Brief samt Beilagen, die ich nebst dem Protokoll vom 21. cknni a. ai. anbei
zu remittiren nicht verfehle, habe ich zuvörderst den alten Pacht mit dem jetzt zu cntri-
rcnden verglichen, wo ich dann gefunden habe, daß die Verpachtung des Üooonomioi
von Horla, wie solche dermalen von Johannis dieses Jahres an mit dem Herrn Amts-
vcrwalter ckolin verabredet worden, von dem nächstvorhergchendcn Pachte mit der Ge¬
meinde zu Horla sich vorzüglich darinnen unterscheidet, daß dem Herrn Amtsvcrwalter
.lolin unter andern der Teich, Garten, Wohnung, die Geldzinsen an jährl. 103 Thlr.
5 Gr., die Getreidezinscn an 171^ Scheffel Hafer, 10 Scheffel Roggen und 10 Scheffel
Gerste, ein Holzäoputatvon 20 Mltr. und 10 Schock zugleich mit in Pacht überlassen,
auch die nicht geleistet werdenden Pflug-, Egge- und Handdienste mit rosp. 13 Gr. u.
2 Gr. vergütet, ferner im Fall des Verkaufs des Gutes Horla, st-ipulrrto Entschädi¬
gungen prästirct, für dieses Mehr übcrlasseneaber mit Jnschluß der Felder, Wiesen,
Schäferei und Wohnungen ein jährliches Pachtguantumvon 550 Thlr. gezahlt werden
soll, wogegen vormals die Gemeinde Horla, ohne dieses vorhin erwähnte l'llm und ohne
die übrigen vortheilhaften Bedingungen,deren Zugcstehnng des Herrn Amtsverwalter
ckolm erlangte jährl. 559 Thlr. gezahlet und dabei noch mancherlei sonstige?ra,k8t,an«la
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mit übernommen hat. Dieser Abstand zwischen beiden Eontmetsu ist im Ernst sehr

groß und für mich fühlbar. Wenn ich indessen den Zeitumständen und meinen Verhält¬

nissen nachgeben muß, so erlauben Ew. Wohlgeboren mir einige Bemerkungen bei den

Bedingungen zu machen und Ihnen solche zur Berücksichtigung anzuempfehlen. Es würde

mir nämlich zuvörderst sehr erwünscht sein, wenn der Amtsverwalter >l»Im zu einer

kürzeren, ohngefähr 4jährigen Pachtzeit ckisponirt werden könnte, da ferner doch wohl

der Fall eintreten könnte, daß ich selbst persönlich einmal nach Uorla käme, so wünschte

ich mir die Stube, deren Fenster auf den Hof gehen, und die daranstoßende Kammer, deren

Fenster auf den Teich gerichtet sind, für mich oder für einen, den ich zu einersolchen Reise

brauchen würde, vorbehalten. Vorausgesetzt demnächst, daß über alles, was übergeben wird,

ein genaues und richtiges Inv6nt,a,rinm aufgenommen, darinnen die etwanigen Vorräthe be¬

merkt und jeder Pachtgegenstand in seine Hnalitnet und gehörig in Gewißheit

gesetzt worden, so dürfte hierdurch all eoilüitionem 2. die RückÜbergabe in Ansehung der

Felder, Wiesen, des Viehes und der Gebäude keine Schwierigkeiten haben zc. zc. zc.

»ck lwuckitioiiem 1l>. Soviel die Vergütung der nicht geleistet werdenden Dienste

mit dem Pfluge und der Egge, ingleichen der Handdienste anbelangt, so muß ich diese auf

alle Fälle durchaus ablehnen. Denn erstlich weiß ich gar nicht, wie viel dergl. diese

eigentlich zu leisten sind und es bleibt daher das dafür zu leistende Incksmmsntiansgunntum

ganz unübersehbar für mich. Zweitens, da wegen dieser Dienste nun einmal der Prozeß

beim Tribunal in Unlln anhängig, und während demselben werden selbige daher ohnehin nicht

geleistet. Ich schlage daher vor, daß entweder der Pachteontmet auf diese Dienste obtenckirt

oder doch wenigstens eine diesfalls von mir dafür zu prästirendc Vergütung nicht ge¬

fordert werde. Werden die Unterthanen zu der Leistung endlich einmal verurthcilt, nun

gut, so mögen sie so dem Herrn Pachter prasstirt werden. Allein, auf eine diesfällige

Entschädigung kann ich mich schlechterdings nicht einlassen. Haben daher Ew. Wohlge¬

boren die Gewogenheit, den Herrn Amtsvcrwalter dahin zu ckmponiren, daß er dieses

Anverlangen gänzlich fallen lasse, und schließen Sie sodann unter möglichster Berück¬

sichtigung der übrigen im Vorstehenden von mir gemachten Uockilleatüon und Erläute¬

rung den Pacht mit demselben, da nöthig, mit Zuziehung eines Noturii ab, dergestalt,

daß dieser Pacht durchaus keine Unannehmlichkeiten zwischen mir und dem Herrn Amts¬

verwalter ckolln herbeiführe. Ich würde Ew. Wohlgeboren sogleich die bcnöthigte Legiti¬

mation mit übersenden, wenn nicht das hierzu erforderliche llnmtorium meines Herrn

f'uratoris noch zur Zeit ermangelte. Es ist zwar bei der Königl. Landesregierung schon

rssolvrrt, aber noch nicht in dessen Händen.

Die Sorgfalt, mit welcher sich dieselben schon bis hieher dieser Angelegenheit unter¬

zogen haben, bürgt mir dafür, daß Ew. Wohlgcboren auch in Fortsetzung und Beendi¬

gung dieser Sache zc. sich meiner nach Kräften annehmen zc. werden. Mit diesem Ver¬

trauen überlasse und übergebe ich dieses Geschäft Ihrer fernem gütigen Leitung und

Beendigung, schon im Voraus überzeugt, daß dasselbe weder zu meinem noch zu meines

Herrn Pachters Schaden und Nachtheil ausfallen werde, und sonach bleibt mir nichts

weiter übrig, als die Versicherung meiner steten Hochachtung, mit der ich stets verbleibe

Ihre ergebenste Emilie r. Oberstem.

An den Herrn KricgSrath von kderstein.

Hoch- und Wohlgeb. zc.! Ew. Hoch- und Wohlgeboren werden mir verzeihen, wenn

ich so frei bin, mich in eine, die Familie des verstorbenen Herrn Bruders sehr ange¬

legentlich intressirtcn Sache ohne Weiteres sogleich an Sie zu wenden, und die von Ew.

Hoch- und Wohlgeboren nach Ableben des Herrn Bruders bewiesene, so herzliche Thcil-

nahme an dem Wohl und Wehe der von ihm Hintcrlassenen verbürgt nur, daß Sie nicht

unzeitige Zudringlichkeiten in Demjenigen wahrnehmen werden, wozu ich als Geschlechts¬

vormund der Frau Hosräthin und von Herrn Hofrath eine Reihe von Jahren hindurch

mit Vertrauen und Freundschaft beehrt mich verpflichtet fühle. Schon im Jahre 1808

beschäftigte den Herrn Hofrath die Idee, ob nicht, soviel möglich, eine Disposition zu

treffen, die zur Folge haben müßte, daß nach seinem Ableben, wenn Unmündige und Ab¬

wesende unter seineu Erben eonourrirtkn, die Ausgleichung erleichtert würde. Dieses
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führte ihn im Erfolg auf die Idee, Horla. und den Antheil von andern Besitzungen in

Westphalen an die älteste Baroneß Tochter zu verkaufen, wobei jedoch die Absicht dahin

ging, daß die Käuferin das bürgerliche Eigenthum erlange, das nutzbare Eigenthum aber

bei sämtlichen Geschwistern verbleiben soll, und so entstand der Ihnen bekannt gewordene

Kontrakt. Daß Ew. Hoch- und Wohlgeboren aus Fürsorge für die Herrn bei

der wcstphälischen Behörde diesen Kauf widersprochen, konnte mich nicht befremden, da

die nähern Verhältnisse Ihnen nicht bekannt waren, nach welchen sämtliche Geschwister

des Hrn. Bruder gleiche Rechte haben und behalten sollen und die Käuferin keinen Vorzug

im mindesten von ihm hätte. Es zeigt sich jetzt, daß der Herr Hofrath allerdings Recht

hatte, wenn er wünschte, daß Horla einen Civilbesitzer haben sollte, denn da jetzt die

andcrweite Verpachtung nöthig war, so wird dieses Geschäft gar sehr erleichtert, wann

nun eine majorenne Verpachten» ist, und es nicht die Eoneurrsn? aller Erben und der

zum Thcil sie vertretende Alters- und Abwesenheits-Vormünder bedarf. Hierbei steht mir

der von Ew. Hoch- und Wohlgeboren . . . kundig gemachte Widerspruch entgegen, und

da Sie hierbei lediglich den Vorthcil der Herrn Xsvous beabsichtigten, so kann ich auch

keiueu Augenblick bezweifeln, daß Sie dem Widerspruch entsagen werden, da die Fort¬

setzung desselben den Mvsus nachtheilig sein würde, um so mehr, da es wohl gar ge¬

schehen könnte, daß, wenn es bei dein Kauf nicht verbliebe, Fragen aufgeworfen werden

könnten, Ivo dann die abwesenden Brüder, die nicht in preußischen Diensten sind, sich

befinden, und ob nicht den in preußischen und österreichischen Diensten stehenden Brüdern

aufzulegen, in Westphalen ihren bleibenden Wohnsitz zu nehmen, und Fragen dieser Art

müssen uothwcudig möglichst vermieden werden. Haben Sie also ja die Gewogenheit,

den Widerspruch gegen den eingereichten Kauf bald wieder zurück zu nehmen und die

Frau Hofräthin davon zu benachrichtigen, damit auch alles ferner Nöthige besorgt werden

könne. — Da der Wunsch sämtlicher Erben und auch der Frau Hofräthin sehnlichst

darauf gerichtet ist, die mehrjährige Differenz zwischen Ew. Hoch- und Wohlgeb. und dem

Herrn Hofrath zu beseitigen, so können Sie versichert sein, daß man gewiß alles anwenden

und aufbieten wird, um jenes unangenehme Verhältnis aufzuheben. Im vollkommensten

Respekt und mit der aufrichtigsten Hochachtung werde ich stets verbleiben Ew. Hoch- und

Wohlgcboren GiMllMck.

A» den Herr» 4«Ivaeat und Gerichts-Direetor vemelius zu Sangerliausen.

Indem ich mich Ew. Wohlgcboren für die vielen Bemühungen, unter denen Sie

das Pachtgeschäfte zu stände gebracht haben, dankbar verpflichtet fühle, übersende ich den¬

selben den darüber ausgefertigten Eout.ra.et in zwei Exemplaren von mir und meiner

Hrn. Geschlechtsvormündcr, zu deren Legitimation ich das Euratorium beifüge, Namens

unterschriftlich vollzogen und besiegelt, nebst dem Protokoll über die Übergabe des Pachts

von der Gemeinde zu Horla, beiliegend zurück, und bemerke nun noch ohnmaßgeblich

dabei, daß, soviel die in § 1 bedungene Gewährleistung für die Geld- und Gctreidezinsen

anbelangt, diese doch wohl nur nach der und nicht nach der Bonität zu ver¬

stehen ist, da hierbei alles auf die zeitige Einklaguug dieser Zinsen ankommt, und die

Bonität derselben, dafcrn sie nicht zu gehöriger Zeit abgeführet werden, vielleicht durch

Nachsichts-Erthcilung ohne mein Verschulden gefährdet werden könnte. Auch dürften uck

H 15 die Art der Fische, mit welchen der Teich zu besetzen ist, und wovon bei Beendi¬

gung des Pachtes 2 Eont.nsr ohnentgeltlich zurück zu lassen sind, zu benennen sein.

Haben Sie daher die Gewogenheit, hierüber mit dem Herrn Amtsvcrwalter John, dem

ich mich hiermit bestens empfehle, zu oommunioiron und sich mit selbigen über eine der¬

gestaltige Abänderung des Eontruets, entweder mittelst eines kleinen Nachtrags zur Er¬

läuterung oder eines Bekenntnisses, zu vereinigen. Anlangend die mit 400 Thlr. zu

bestellende Eaution, so der Hr. Amtsvcrwalter immobiliarisch durch Verpfändung seiner

Grundstücke in Sangcrhauscn zu leisten versprochen, so habe ich zwar dagegen etwas nicht

zu erinnern; ich muß jedoch dabei voraussetzen, daß mir deshalb eine ausdrückliche Hypothek,

womöglich die erste, an sothanen Grundstücken konstituirt, und von der Obrigkeit attestiret

werde, daß ihr eine darauf haftende stillschweigende Hypothek nicht bekannt sei. Ich

möchte dem Hrn. Amtsverwalter nicht gern hierdurch lästig werden, dahcro erwähne ich

iv
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es gleich frühe und überlasse Ew. Wohlgeborenmit gleichem Vertrauen auf Ihre Recht¬
lichkeit und Kenntnisse auch hierunter solche Einleitung zu treffen, daß diese offerirte
Art der Eantionleistung auch mir die gebührendeSicherheit gewähre.

Endlich bitte ich dieselben, da nach den §§ 3 und 6 des Pacht-Eonbraetsdritte
Personen zur Obsichtsführungzu bestellen sind, solche Obsichtsführung dem Jäger Ernst
zugleich mit zu übertragen. Ich wiederhole schließlich nochmals ineinen Dank für Ihre
mir erwiesenen Gefälligkeiten,und bitte Ew. Hochwohlg. angelegentlich, mir den Betrag
Desjenigen baldmöglichst wissend zu machen, was ich Denenselbcn für Ihre in der Sache
gehabten Bemühungen schuldig bin. So wie ich mir dann auch 1 Exemplar des Pacht-
Eontwaots wiederum künftig zurück erbitte. Ich beharre mit der vollkommensten Hoch¬
achtung Ew. Hochwohlgeb. Emilie AüelKeiü Kenn von Eli erstem.

Dresden, den 9. Aug. 1311.
Vollmacht a» den Herrn ästvoeal Itemelins zu Sangerliaiise».

Kraft Dieses ertheile ich Endesunterzeichnete unter Beitritt des mir verordneten Ge¬
schlechtsvormunds an Herrn Gcrichts-Viraetor Gottsried Leopold Damalnm in Sanger¬
hausen Vollmacht und Gewalt, daß derselbe die Ökonomie des von meinem verstorbenen
Vater, Herrn Hof- und Justitienrath Wilhelm Freih. v. Ebcrstein, genannt von Büring,
unter dem 23ten 1807 mir abgetretenen Gutes Horla mit Zubehörungcn
an Herrn Amtsverwaltcr Carl Leopold John zu Sangerhauscn verpachte, Pachtsunterhand¬
lungen deshalb mit demselben sich unterziehe, einen Pacht - Eont.ra.eb abschließe, die
Übergabe des Gutes und des dazu gehörigen Jnventariumsan ihn bewirke, zu dem von
mir bereits vollzogenen Pacht-Eonbraeb auf Erfordern in meinem Namen gerichtlich sich
bekenne, einen Ektteianben zur Führung der pachteanbraet,mäßigenObsicht gestell und
verpflichten lasse, überall sich hauptsächlich für mich vergleiche, auch sonst alle diejenigen
Handlungen in dieser Pachtangelcgenheitfür mich verrichte und unternehme, wozu ein
manckabum sxeeials oder Lpeeialissimnm erfordert wird. Zugleich genehmige ich auch
alles Dasjenige, was oben genannter Herr Mandatar in Rücksicht dieser Verpachtung
für mich bereits gethan und verhandelt, als von mir selbst geschehen, und habe zu
mehrerer Versicherung dessen aller gegenwärtigeVollmacht von mir gestellt, eigenhändig
unterschrieben und besiegelt. Dresden, den 9. ^.UKnsb 1811.

Gmilin AüMeiä Keim von Elice,stein.
Clmstiim Kmlrirk Mmirstrn als bestätigter Eurabor sexus Mueruli».

Vn >en Herrn BürgermeisterVoxel zu Ariern.
Da dermalen die im Nachlasse meines seligen Gemahls etwa vorhandenen Familien-

Papiere noch nicht sämtlich durchgegangenund eingesehen werden können, mithin Die¬
jenigen davon, die sich etwa zur Zurückgabe in das Familien-Archiv gualifiziren, noch
zur Zeit nicht von den Privatnachrichten, die sich mein seliger Gemahl über etwanige
Familien-Angelegenheitengesammelt haben dürfte, gesondert werden können, auch diese
Sondcrung ohne Eoncmrreu? meiner Söhne und resp. deren Bevollmächtigtensogleich
nicht zu bewirken steht; So befinde ich mich außer Stande, dem Anvcrlangen meines
Herrn Schwagers, des Herrn Kriegsraths von Ebcrstein, und Ew. Wohlgcboren An¬
trägen für den Augenblick zu genügen. Es soll indessen darauf Bedacht genommen
werden, daß dergleichen in das Familien-Archiv der von Eberstcin gehörigen Schriften,
dafcrn sich solche annoch in der Verlasienschaft meines Gemahls auffinden lassen sollten,
sofort zurückgelegt werden, und ich werde sodann nicht ermangeln, dieselben Ew. Wohlgeb.
zur Aufbewahrung zu übersenden.Indem ich mich und die Meinigcn meinem Herrn
Schwager und Ew. Wohlgeb.hiermit ergebcnst empfehle und zu empfehlen bitte, ver¬
sichere ich die vollkommenste Hochachtung, mit welcher ich bin

Jolmnne Eleonore Keitnm von Eberstein.

Nach Beendigung der Freiheitskriege nahm zunächst der älteste Bruder Wilhelm
die Direktion der allgemeinen Familienangelegenheitenin die Hand. Derselbe hatte das
Schloß in Groß-Leinungen und das Vorwerk Horla in Pacht und eigene Bewirth-



schaftung übernommen. Er wohnte in Horla, während er in das Leinunger Schloß
einen Administrator gesetzt hatte.

Bald nach Übernahme der Familiengeschäfte schreibt er unterm 12. Febr. 1817
von Horla ans in einem verschiedene geschäftliche AngelegenheitenbehandelndenBriefe
seinem Bruder Gustav:

„Es machen mir überhauptdie ganzen Familienangelegenheitenso viel Sorge und Verdruß
daß ich es manchmal recht dick habe. So hat auch die ganze Domhofs-Angelegenheit,die
ich allein habe betreiben müssen, um unsere Rechte und Vortheil wahrzunehmen, sehr viel Sorge
gemacht (s. oben S. 74); ich bin in diesen Terminen allein von der Familie zugegen gewesen und
habe auch für die anderen Vettern zanken müssen. War keiner von den Ebcrsteinen zugegen, so
gingen vielleicht die vielfachen Appellationen kni dem konfusen Oberlandesgericht von Naumburg
(denn die Hälfte besteht aus Sächsischen Rathen) durch, und wir wurden ganz ausgeschlossen von
unseren Rechten. Doch bin ich aber mit allem bis jetzo durchgekommen. So hauen die Holzhauer
wieder für den nämlichen Preis wie gewöhnlich. Ferner habe ich daS Holz abermals auktionsweise
verkauft, und es ist weg bis auf MV Malter und 3VV Schock Wellen. Ich habe viel zu
kämpfen und habe alles zum Feinde; es wird sich aber wohl mit der Zeit verlieren, wenn
sie sehen, daß sie nicht durchkommen.

Jetzo hat die Frau Jägermeisterin ein Thcilungsprojekt(in Bezug auf den Forst) vor und ist
dicscrhalb gerichtlich eingckommen; nach dem Gesetz kann sie es verlangen. Die Bedingungenhabe
ich noch nicht und habe sie von dem Gerichte verlangt. Da nun NormieurWitschet und (Hauptin.)
Ernst sehen, es ist nicht mehr viel zu machen, nun wollen sie theilcn. Ist die Theilung vortheil-
haft (denn ich glaube, sie opferten gegenwärtig etwas) und ist es nicht gegen die Rezesse und unsere
Ansprüche an Rötha, nun so könnte man einwilligen. Ich glaube, um allein zu schalten, opferte
Witschet jctzo etwas, denn die alten Weiber thun, waS er sagt; verkaufen können sie doch nicht an
andere nach den Rezessen. Wolf und der Hauptmann Ernst Ebersteinhaben die ganzen Berg¬
leute wegen Forderungen in Alarm gesetzt') — ich werde ihnen aber auch dienen; Eisenstuck
hat mir dazu Hoffnung gemacht, halten ihre rückständigen (Lehnstamms-) Zinsen dieserhalb zurück.
So geht es mir mit allen, auch das Geringste muß ich erkämpfen."

Nach dem Tode seines Bruders Wilhelm (ch 28. April 1823 zu Horla) über¬
nahm 1823 der k. pr. Major Gustav Adolph (mein Vater) das Schloß zu Leinuugen
und Horla (welches letztere er seinem Neffen Ernst in Pacht gab), sowie die General-
Nollmacht von seinen Geschwistern für die Mansfeldischen Güter und für GeHofen:

Nr. 119.

Nachdem mein ältester Bruder und General Bevollmächtigter, Herr Haupt-mann Wilhelm Carl Lorenz Freiherr von Eberstein, genannt von Büring, am
29. April d. I. zu Horla mit Tode abgegangen ist, so bestelle ich an dessen Statt
meinen in Leinuugen wohnendenBruder, den Königlich Preußischen Major v. d. Armee,
Herrn Gustav Adolph Freiherrnvon Eberstein, zu meinem General-Bevollmäch¬
tigten, und erthcilc ihm den Auftrag, überall in meinem Namen zu handeln und meineStelle vor jedem Gericht und vor jeder Behörde zu vertreten, nicht nur die vor Einem
Königl. Preußischen Hochlöbl. Oberlandesgcrichtzu Naumburg schwebenden Prozesse als:

den zwischen dein Königlichen Ulseo und uns wegen Einlösung der Ämter Lein-
nnd Morungen,

den zwischen der Berggcwerkschaft zu Eislebcn und uns, wegen des um einen be¬
stimmten niedrigen Preis verlangten Kohlenholzcs und wegen Ersatzes des
ihr angeblich zugezogenen Schadens,

den zwischen uns und dem Königlichen Msao wegen der Windbrüche und wegen
der zurückbehaltenen Kohlcnholzkaufgelder,

I) Diese Andeutung wird näher erläutert durch eine Stelle in einem Briefe von Gustav's jüngstem
Bruder Georg it. ä. Salzburg, l. Dez. 18l7: „Der Vetter Wolf und Hauptmann Ernst wollen
einen Prozeß wegen der versnbhastirtcn Bergwerke, wo sie 7V VVV Thlr. Entschädigung verlangen."

IS*



den zwischen dem Gräflich Mansfeldschcn Konkurs-Vertreter und uns, wegen

Einlösung der Ämter Lein- und Morungen,

den zwischen uns Gebrüdern Freiherrn von Eber stein und dem Herrn Major

von Holly wegen Zurückgabe der auf die von Wimpfen sehe Forderung

von den Domhofs-ErstehungSgeldern uns abgcnöthigtcn 6500 Thlr.,

den zwischen den Mitbesitzern der Güter zu GeHofen, Herrn Baron Heinrich

Wolf von Eberstein und Eons, und uns Gebrüdern wegen des juris

Vntronntus über die Pfarrei zu GeHofen, und

den zwischen der verwitweten Amtmann Morgenstern und uns Gebrüdern wegen

Zurückzahlung eines Darlehns,

in Ansehung deren das, was er etwa darinne für mich bereits verhandelt hat, durch-

gehends genehmiget wird, für mich mit fortzustellen, sondern auch, wenn er es für

nöthig oder nützlich erachtet, neue in meinem Namen anzustellen, oder die gegen mich

künftig etwa angestellt werdenden zu führen, und sie entweder durchzuführen, oder sie

durch Vergleiche zu beendigen, die Lehn- und resp. Mitbclehnschaft an den drei Gütern

zu GeHofen, dein Domhofe, dem Harrasischen Gute, und dem Trebraischen Gute, in¬

gleichen an dem Oberheldrungenschen Zinsen und an der Rasscburgcr Hufe, so oft es

erforderlich ist, für mich zu befolgen, oder Indult- und Pardongesuche anzubringen,

übrigens alle Geschäfte, wozu nach Vorschrift des Königl. Preuß. Landrechts Thl. I.

Tit. 13. § 99—109 eine Special-Vollmacht erheischt wird, meinetwegen vorzunehmen,

insonderheit zur Tilguug der Kaufgeldcr für den von uns Gebrüdern erstandenen Dom¬

oder Hackcnhof zu Gestosen oder zur Abtragung sonstiger Schulden in meinem Namen

Darlehne aufzunehmen, die an diesem Gute und an den beiden andern Gütern daselbst,

ingleichen an den Oberheldrungenschen Zinsen nach Befinden auch die an dem Amte

Leinungen mir zuständigen Antheile den Darleihern zu verpfänden, und in Eintragung

der dargeliehenen Summen auf die Namen meiner Gläubiger in die anzulegenden

Hypothekenbücher anzutragen, den Bcsitztitcl an genannten Gütern und Zinsen für mich

mit zu berichtigen, über die angemeldeten Realbeschwerdcn und Hypotheken mich ver¬

pflichtende Erklärungen abzugeben, Geld und Geldeswerth aus gerichtlichen Oepositis

oder sonst zu erheben, darüber an meiner Statt zu quittiren, meine Auseinandersetzung

mit den resp. Erben meines im Eingange genannten verstorbenen ältesten Bruders zu

bewirken, und überhaupt alles und jedes zu thun, was ich selbst zu thun und zu ver¬

richten hätte, inmaßen ich zu ihm das Vertrauen hege, daß er mein wahres Beste in Obacht

zu nehmen, sich angelegen sein lassen werde. Er soll auch Macht haben, diese Vollmacht

auf andere überzutragen. Ich werde das, was er oder seine Substituten in Folge dieser

General-Vollmacht

verabhandeln, als von mir selbst verabhandelt, ansehen, und ihn und sie deshalb gegen

Jedermann vertreten, auch wegen der für mich zu machenden oder schon gemachten Aus¬

lagen entschädigen. Urkundlich habe ich mich eigenhändig unterzeichnet, und will mich

zu dem Inhalte und zu meiner Unterschrift vor Gericht bekennen. So geschehen zu
Lt. 8ervnn Brünes, Oktober den 4ten 1823.

Griyst AUirerkt Frkr. von Eberotei»,

(D. 8.) Königl. Großbritannischcr Kapitän
und Obrist-Lieutn. zc.

(D. 8.) Vu: I-e nataire rapnl n 8t. 8ervnn. D. Mlupert.
Domain ?. Nulleux, eiere cke natnirs t. teinoin Vpöe liuenille Gammis.

Nous Nnire cke ig. Vilie cke snint 8ervnn, Elist lieu cke Ennton nn ckepnrtement

ck'IIle et Vilnius eertilians gue Nr. kernst Ulbert iZoran ck'Kberstein

untit cke vrescke en Luxe, cksmeurant en eette Ville, s'est präsente ckevnnt

naus et nun» n ckeelnre nvaü' si^ne In präsente praourntivn et en
npprouver ie eontenu cknns son entier.

bin Nniris Ie guntre Oetobre 1823.

8.) Dour Ie Nnire: X. Lanvaxe, nckj.
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Vu par usus prssiäsnt äu tril>uua1 äs prsmisrs instaues ssaut a 8aint Naiv,
psnr Iszalisatisu ckss siAuaturss, appossss äs 1'autrs pari, äs Nousisur
Alalupsrt, uotairs a 8t. 8srvau, st äs Alans. 8anvaM aäjsint au Alainsäs 1a äits vills.

8t. Naiv, 1s 9. Ootolzi'k 1823. (P. 8.) (Zliassnst,.
Vu puur Isxallsatlsn äs 1a siAnaturs äs Alonsisur Elrassnsl, pnssläsnt äu
trldunal äs pnsinlsi's iustaues äs 8t. Alalo.

Uaris, 1s 15. Oetodi-s 1823.
?an äsls^atlon: ZUs Eonssillsr ä'stat 8sei'staiis Asnsnal äu
Mnistsi-s äs 1a äusties. (U. 8.) ZV. VatimesmI.

Zur Beglaubigungvorstehender Unterschrift des Hr. v. Vatiiussuil, General¬
sekretär des Königl. Franz. Justiz-Ministerii. — Paris, den 16. Oktober 1823.

Der Königl. Preuß. Geschäftsträger am Franz. Hofe.
(U. 8.) MiätLiäln.

Nachdem unser Bruder und General - Bevollmächtigter, Herr HauptmannWilhelm Carl Lorenz Freiherr von Eberstein, genannt v. Büring, am 28steu
April d. I. zu Horla mit Tode abgegangen ist, so bestellen wir an dessen Statt unfern
Bruder, den Königlich Preußischen Major v. d. Armee, Herrn Gustav Adolph Frei¬
herr» von Eberstcin zu Leinungen, hiermit zu unscrm General-Bevollmächtigten
(u. s. w. bis)

Urkundlich haben wir uns eigenhändig unterzeichnet, und wollen uns vor Gericht
zu dem Inhalte und zu unseren Unterschriften bekennen.

So geschehen an den Orten und Tagen, welche bei eines jeden Namen ver¬
merkt sind.

Halle, am 13tcn Juni 1823.
(U. 8.) Carl Heinrich August Freiherr von Eberstein, Königl. Preuß. Major

und Kommandeur des 2tcn Bataillons Halleschen 31stcn Landw.-
Regiments, auch Ritter des Königl. Sächs. St. Hcnrici-Ordcns.

Dresden, am 3. Juli 1823.
(ZU. 8.) Emilie Adelheid Frciin von Eberstcin, Eananissin zu Drübcck.

Christian Friedrich Jähuichcn, als deren Euraton ssxns Ksnsnalis,
sub 0. IsAitämatns.

Schöncfcld bei Leipzig, den 7ten Juli 1823.
(ZU. 8.) Franz Botho Freiherr von Eberstcin, Königl. Großbrit. Kapitän von

der Armee.
Dresden, den 3ten Juli 1823.

(U. 8.) Charlotte Albertinc Edle von Ehrenthal gebornc Freiin von Eberstcin.
(U. 8.) Karl Ritter Edler von Ehrcnthal, Kaiserlich Russischer Kapitän von

der Armee, als ehelicher Kurator. Dresden, den 3. Juli 1823.
Verhandelt Gcrichtsamt für den Stadtbezirk Halle den 14. Juni 1823.

Der Königl. Preußische Major und Kommandeurdes 2tcn Bataillons (Hallcschen)
31. Landwehr-Regiments,auch Ritter des Königl. Sächsischen St. Henrici-Ordcns, Herr
Karl Heinrich August Freiherr v. Ebcrstein von Person und als dispositionsfähig be¬
kannt, genehmigt in dem heutigen Termine die vorstehende, auf den Königl. Preuß.
Major von der Armee Herrn Gustav Adolph Frciherrn v. Ebcrstein zu Leinungen zur
Wahrnehmung seiner Gerechtsame ausgestellte, von ihm eigenhändig unterschriebene und
mit seinem Familien-Wappen besiegelte General-Vollmacht nach vorheriger Vorlesung
durchgängig, rekognoszirthiermit wicderholentlich die Unterschrift für die seinige und hat
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diese Verhandlungnach vorheriger Dnrchlesnng und Gcnchnügnng eigenhändig unter¬
schrieben. Karl Heinrich August Freiherr von Eberstcin, Königl. Pr. Major,

Kommandeur des 2tcn Bataillons (Halleschen) 31. Landwchr-Rc-
gimcnts und Ritter des Königl. Sachs. St. Hcnrici-Ordcns.

a. u. 8.
SrKmiüt. Mckr» neb.

Urkundlich unter dein größeren Jnsiegel des Königl. Prcuß. Gcrichtsamts für den
Stadtbezirk Halle und gewöhnlicher Unterschrift ansgcfertiget.

Halle, den 14tcn Juni 1823.
Königl. Preußisches Gerichtsamt für den Stadtbezirk.(E. 8.) Sclmttllt.

Amt Dresden, den 3. Juli 1823.
Heute erschienen an Amtsstelle die Hoch- und Wohlgeborncn Fräulein Emilie

Adelheid Frciin von Eberstein und deren allgemeiner Gerichts-Vormund, der Königl.
Sachs. Hof- und Justitien-Kanzlei-Sekretär, Herr Christian Friedrich Jähnichen, in-
gleichcn Frau Charlotte Albertinc Edle von Ehrenthal geb. Freiin von Eberstcin und
deren Gemahl der Kaiserl. Russische Kapitän von der Armee, Herr Carl Ritter Edler
von Ehrcnthal, allerseits den unterzeichneten Amtsgerichtspersonenvon Person und als
dispositionsfähigsehr wohl bekannt, produzirtcn vorstehende General-Vollmacht,bekannten
Sich, nachdem zuvor die Frau von Ehrcnthal versichert, daß sie ihren bisherigen En-
rackorem 8sxu8 xsnsrnlsm vorbenanntcn Herrn Sekretär Jähnichen der übergehabten
Vormundschaft entlassen habe, zu deren Inhalte, auf Vorhalten, durchgängig, rseoxuo8-
eirten auch die darunter befindlichen Namen-Unterschriften für Ihre eigenhändigen,sowie
die denselben beigefügten Siegel für die Abdrücke Ihrer führenden Wappen-Petschafte.
So nachrichtl. angemerkt und vorgelesen ntZ.

(E. 8.) EM Ukiimr!» August Güntkcr, ^.et. zur.
C«rl Lrmlrick UlWck 8end. zur.
Dominik Anton Megser 8oub. zur.

WIR Friedrich August von GOTTES Gnaden, König von Sachsen zc. zc. zc.Thun kund: daß Wir der Ehrbaren, Unserer lieben besonderen Emilien Adelheid
von Eberstein auf derselben demüthigst beschehenes Bitten, Unfern Hof- und Justitien-
Kanzlei-Sekretär und lieben getreuen Christian Friedrich Jähnichen zum Eurackoru
8«xus iu Asusrk verordnet haben. Konfirmiren und bestätigendcrohalbcn denselben
auch dazu hiermit und Kraft dieses, und ist Unser Begehren, ermeldeter Hof- und Justi¬
tien-Kanzlei-SekretärJähnichen wolle sich dieser Kuratel gebührend unterziehen, er¬
nannter seiner Euruuäiu, wenn und so oft es von Nöthen, in allen ihren im und außer¬
halb Gerichts vorfallenden Angelegenheiten einräthig und beiständig sein; derselben Noth-
durft. Nutz und Bestes, jederzeit treulich bedenken und befördern, auch alles andere dabei
thun und verrichten,was sich nach Verordnung der Rechte gebühret und sonst einem ge¬
treuen Euratom zu thun eignet und oblieget. Daran geschiehet Unsere Meinung. Zu
Urkund init Unserm zu End aufgedruckten Kanzlei 86orst besiegelt und geben zu Dresden,
am 27sten Juni 1811. (Ii. 8.)

Daß vorstehende Abschrift mit dem allhier produzirtcn Originale völlig gleichlautend
befunden worden, solches wird nach beschehencr Vergleichuug hiermit attcstirct.

Amt Dresden, den 3. Juli 1823.
(E,. 8.) Varl Heinnrk August Güntker, ^.et zur.

Schönefeld, am 7ten Juli 1823.
Erschien der Hoch- und WohlgcborneHerr Herr Franz Botho Freiherr von Eber¬

stcin, Königl. GroßbritannischerKapitän von der Armee und Gemahl der hiesigen Erb-,
Lehn- und Gcrichts-Frau, welcher hiesigen Gerichten von Person und DiSpositions-Fähig-
kcit wohl bekannt ist, und produzirte vorbefindliche Generalvollmacht,bekannte sich hier-
nächst auf Vorlesen zu deren Inhalte allenthalben, rekognoszirteseine darunter befind-
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liche Namensuntcrschrift für richtig und eigenhändig, sowie dos bcigedruckte Siegel für

den Abdruck seines führlichcn Wappens und genehmigte auch zu dem Ende gegenwärtiges

Protokoll auf Wiedervorlesen durchgängig.

Nachricht!, rcks.: (ll,. 8.) Mul UewricK Küpper, .^ekuar juck. furatus.

Frieürick Kern, Rs^. für.

Nachdem mein Bruder und General-Bevollmächtigter,Herr Hauptmann
Wilhelm Carl Lorenz Freiherr von Eberstcin, genannt v. Büring, am 28stcn April d. I.

zu Horla mit Tode abgegangen ist; so bestelle ich an dessen Statt meinen in Lcinungen

wohnenden Bender, den Königlich Preußischen Major v. d. Armee, Herrn Gustav

Adolf Freiherr» von Eberstcin, zu meinem General-Bevollmächtigten (u. s. w. bis)

Urkundlich habe ich mich eigenhändig unterzeichnet, und will mich zu dein Inhalte und

zu meiner Unterschrift vor Gericht bekennen. So geschehen zu Schöneck bei Danzig,

den 4. Juli 1823. (I.. 8.) Gelesen und genehmigt Morits Mittbullk

Baron r. Eberstem, Major außer Dienst.

Verhandelt Schöneck, den 4. Juli 1823.

Es erschien heut der dem Gericht persönlich wohl bekannte, in seiner Rechtsfähig¬

keit, gerichtliche Handlungen vollgültig vorzunehmen, völlig uneingeschränkte Königl.

Preuß. Major von der Armee, Ritter des eisernen Kreuzes, Freiherr Herr Morih

v. Ehcrstein hier, produzirt vorstehende auf den Königl. Preuß. Major von der Armee

Freiherr» Gustav Adolph von Eberstcin ausgestellte Generalvollmacht von heutigem

Tage, und verlangt zum gerichtlichen Anerkenntnisse derselben verstattet zu werden.

Diesem Antrag wurde Statt gegeben, dein Herrn Komparcnten diese General-Vollmacht

zur nachmaligen genauen Durchsicht vorgelegt. Nachdem diese bewirkt worden, und er

auf die rechtlichen Folgen dieser weit umfaficndcn Mandats-Erthcilung aufmerksam ge¬

macht worden war, erklärt er frei und nach reiflicher Erwägung: mein Verwandtschafts-

Verhältnis und mein Vertrauen zu dem Machthaber rechtfertigen zureichend meine

Willenserklärung.

Ich genehmige vorstehende Generalvollmacht ihrem ganzen Inhalt nach, werde

mich nicht inir stets dazu bekennen, sondern ihn auch jederzeit genehmigen; erkenne die

darunter befindliche Unterschrift und das Familien-Wappen für die mcinigen an, rati-

habire auch diesen selbstgclcscnen Anerkcnnungs-Akt, und unterzeichne denselben eigen¬

händig MoritZ MiMbM, Baron v. Gverstein,

welches zu öffentlichen Glauben, unter Beidrückung des Gcrichtssiegel, bezeuget wird.

Königl. Westpreuß. Land- und Stadt-Gericht.

Moit. (I.. 8.) G. M. U. MentZel,

Land- und Stadtrichter. vereideter Protokollführer.

Da die Ämter Lcinungen und Menningen durch Konvention vom 19. März 1808

zu dem ncucrrichtctcn Königreiche Westphalen geschlagen worden waren und eine echte

Jcromische Kreatur die Präfektur verwaltete, gleichfalls der ,Mains" der Gutshcrrschaft

gegenüber sich fühlte, mit seinem Dreimaster und großen Rohrstockc mit dickem silbernen

Knopfe, und zur Unterstützung jeder Auflehnung der nun freien „Staatsbürger" gegen

ihre ehemalige patriarchalische Herrschaft bereitwilligst die Hand bot: so hatten sich die

ehemaligen Gutsunterthanen und Erbzinsleutc nicht nur der gesetzlich aufgehobenen un-

gcmesscncn Dienste, sondern überhaupt aller Dienste und aller Natural- und Gcld-

abgabcn lcdig und überhoben erklärt. Als dann im Jahre 1817 Wilhelm die Ver¬

waltung übernommen hatte, handelte er nicht nur seinem strengen, aber doch immer ge¬

recht und anständig gesinnten Naturell gemäß, sondern glaubte es auch seinen Geschwistern

und Vettern gegenüber schuldig zu sein, wenn er sofort auf Erfüllung der unterlassenen

Leistungen drang. Aber unendlich viele Prozesse mußte er zu diesem BeHufe anstrengen.

Gustav übernahm von ihm 104 solcher kleinen Prozesse, welche er indessen gemäß seiner

Milde und Rücksichtnahme, welche er den Verpflichteten gegenüber walten ließ, ohne

seinen Geschwistern etwas zu vergeben, sehr bald durch gütliches Abkommen erledigte.
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Nun war aber auch der große, damals schon über 240 Jahre alte Riesenprozcß

in dein gräfl. mansfeldischcn Kreditwesen, seitdem Preußen auf Grund der infolge des

zu Wien am 18, Mai 1815 geschlossenen Friedcnstraktats zu stände gekommenen Haupt-

konvcntion v, 20. Febr. 1816 auch die zweite Hälfte der Grafschaft Mansfcld erhalten

hatte, durch Dekret vom 17. Juni 1817 wieder aufgenommen worden. Der bestellte

Konkurskurator in Eislcben erhielt zunächst die Aufgabe, Masse zur Befriedigung der

Gläubiger zu beschaffen. Damit nun die unter den Hauptgläubigern obenan stehende

Familie Eberstein einstmals mit ihren großen (vom Ober-Tribunal in dessen Sitzung

am 25. Sept. 1855 als vollbegründct anerkannten) Forderungen einstmals befriedigt

werden könnte, — wurde zuerst sie in Anspruch genommen; sie selbst sollte mit ihren

Besitzungen beitragen zur Beschaffung von Masse! Es waren nämlich die Ämter

Lcinungen und Morungen als „wiederkäufliche" Besitzungen erworben worden. Von

diesem Wiederkaufsrecht wollte nunmehr der Konknrskurator Gebrauch machen, und zwar

beanspruchte er die einfache Herausgabe der Güter und Forsten gegen den Kanfschilling

von 1655 (Näheres oben S. 19lff.).

Mit dem mansfeldischcn Prozesse waren aber noch viele andere Angelegenheiten

komplizirt. Vor allem aber verursachte ein Prozeß mit der ManSfcld-Eislcber kupfcr-

schieferbauenden Gewerkschaft enorm viel Last, Arbeit, Ärger und Ungelegenheitcn.

Trotzdem daß das von der Leinunger Kupferhütte produzirtc Rohkupfer sehr gern ge¬

kauft und solchem der Vorzug vor dem ausländischen gegeben wurde, war jedoch nach

dem Tode des Ober-Bcrghauptmanns Anton Gottlob v. Eberstcin der Hüttenbetricb

durch falsche Maßnahmen und schlechte Verwaltung unrentabel geworden, so war z. B.

der Hochofen der Kupferhütte unterhalb Leinungcn so umgebaut worden, daß der an

Quecksilberdäinpfcn reiche Rauch nicht wie früher thalabwärts, sondern thalaufwärts in

den Ort schlug; nicht nur alle Fensterscheiben wurden gänzlich undurchsichtig, sondern es

verlor das Vieh dadurch auch die Zähne. Ferner waren die Erze nicht rein ausgeschmolzcn

und ein kolossal hoher Schuckenberg von unausgcschinolzenen Erzen aufgefahren. Nach langer

Zeit solcher Wirthschaft mußte am 1. Aug. 1312 die Eberstcinischc Kupferhütte zu Leinungen

für einen Spottpreis an die Eisleber Berggewerkschaft verkauft werden (s. S. 196, Anw.).

Aber größere Schädigung und größeres Ungemach brachten die weiteren Folgen mit sich,

welche sich an jenen Verkauf knüpften. In die Verkaufsurkunde über das Bergwerk

war auch die Klausel mit eingefügt worden „nebst Holzgercchtigkeit". Diesem Aus¬

drucke Holzgerechtigkeit wurde nun eine ganz eigenthümliche, weitgreifendc Aus¬

legung gegeben. Da vom Feldmarschall Ernst Albrecht v. Eberstcin an die

Besitzer der Güter, der Forsten und der Kupferhütte im Allgemeinen dieselben

Personen waren (nur die Töchter waren von dem Mitbesitze an dem Bergwerke

ausgeschlossen), so fiel es materiell nicht ins Gewicht, daß die Forstrechnungcn

in der alten Weise nach dem alten Schema fortgeführrt wurden. Diesem Schema

zufolge waren die Preise — welche innerhalb der Familie nicht zur Ausgleichung

kamen — nach der alten mansfeldischcn Holzordnung v. I. 1587 ausgeworfen worden,

und zwar das Malter Buchenholz mit 18 guten Pfennigen und der Acker Unterholz

zu 2 Thlr. In den Holzrechnungen stand nun nach Äufführung der jährlichen Natural-

Einnahme unter Natural-Ausgaben: an das Gut Gr.-Leinungen so und so viel, desgl.

an das Gut Morungen :c., zuletzt an die Kupferhütte zc. Infolge Dammbruchs des

in der Nähe Morungens hoch gelegenen Kunstteiches war der ganze Ort mit einer

gefährlichen Überschwemmung heimgesucht worden, sogar bis in das Erdgeschoß des

Schlosses war das Wasser gestiegen und hatte hier die in Rcpositoricn befindlichen Akten

mit rothem Schlamm durchdrängt, sogar eine große Partie hinwcggeschwcmmt. Diese

letztem, welche besonders aus alten Forstrechnungcn bestanden, waren von Ortscinwohncrn

aufgefischt und auf Horden getrocknet worden. Eine große Partie wurde aber nicht

zurückgeliefert und kam später auch in die Hände der Gewerkschaft, welche daraus ihren

Anspruch auf jährliche Lieferung des erforderlichen Holzes zum Verkohlen aus den Amts¬

forsten zu jenen Spottpreisen dcduzirte. Die Amtsinhaber wurden zu allein verdammt,

ja selbst zu einem Schadenersätze seit 1813. Während des angestrengten Prozesses nun



mußten nicht ollein in den Ebcrstcin'schen Forsten für die Gewerkschaft Kohlen gemeckert
werden, sondern es kamen auch zu dem jährlichen Anschlagen im Auftrage des Kurators
der gräfl. mansfcld. Konkursmasse ein königlicher und überdies im Auftrage der Gewerk¬
schaft ein gewerkschaftlicher Oberförster. Beide ließen sich von der Hoffnung bestimmen,
daß über kurz oder lang der Eberstein'schcn Familie die Forsten entzogen werden würden,
und vollführten das Anschlagen daher nicht, wie es die bisherige und rationelle Forst-
wirthschaft gebot, sondern sie ließen viele alte Bäume überständig, uralte starke Eichen
sogar anbrüchischwerden. Nachdem nun zwar durch Königliche Huld die Güter im
Besitze der Familie geblieben waren, hielt es doch Gustav bei dem damaligen Gerichts¬
verfahren und bei dem Vorhandensein jener zweideutigen Klausel für gerathen, auf einen
ihm von der Gewerkschaft vorgeschlagenen Vergleich einzugehen: auf Abtretung von fast
der Hälfte des bestbcstandencn,prachtvollen Buchen- und Eichen - Mittclwaldcs. Zur
Ausführung kam dieser Vergleich aber erst 1838, nachdem Gustav schon 4 Jahre vorher
sich von den Geschäften zurückgezogen hatte.

Seit 1782 war der Ebcrstcin'schen Familie ein Theil der Nutzungen ihrer Wal¬
dungen widerrechtlich entzogen worden. Nachdem aber die v. Eberstein bei Sr. Majestät
dem Könige Beschwerde geführt hatten, erhielt der Major Gustav v. E. von der Regierung
zu Merseburg die Aufforderung, auf der Regierungs-Hanptkassedie angesammelte Summe
von ca. 20 000 Thlrn. in Empfang zu nehmen (f. oben S. 202).

Während der Führung der General-Vollmacht seiner Geschwisterdurch Gustav
boten nicht nur die Mansfcld'scheu Besitzungen, wie vorstehend angedeutet, der Ver¬
waltung vielfache und nicht leicht zu behebende Schwierigkeiten; es geschah solches fast
in gleichem Maße von den Stammbesitzungen in GeHofen aus. Und es herrschte ein
ewiges Gehen und Kommen im Leinungcr Schlosse; interessirte und uninteressirtcBc-
theiligtc, Behörden und Private verkehrten da in buntein Wechsel, und über ein Jahr¬
zehnt hatte Gustav sich den daraus erwachsenden Mühsalcn und Beschwerlichkeiten, die
nicht nur die leibliche Gesundheit, sondern auch den Kopf und das Gemüth in angrei¬
fender Weise in Anspruch nahmen, zu unterziehen.Über „vergangene Zeiten" schreibt
1. Sept. 1884 der damalige 80 jährige Senior der Familie Ernst Frhr. v. Eberstcin
auf Buhla:

Ts waren oft schöne Tage, auch schwere sorgenvolle; die jetzt Besitzenden
können sich gar nicht in solche Lagen versetzen, die Dein Bater und ich durch¬
gemacht haben. Dein Vater war der. Kommandeur, ich sein Adjutant, persön¬
lich war er mir mehr als Vater. Uber die Jahre sZ, 20, 2 s will ich weg¬
gehen; da lebten wir ruhig und friedlich. s82I starb (Unkel Wilhelm, und Dein
Vater übernahm die Geschäfte und ich die (Ökonomie. „Die Geschäfte" sagt sich
leicht so hin, aber bedenke, daß eine große Anzahl Prozesse im Gange waren.
Gin Advokat in.Hettstedt hatte allein genug mit der Bache Leinungen - Horla zu
thun. In der (Ökonomie war es nicht besser, Pferde genug, aber kein Scheffel
Hafer, kein Schrot fürs Vieh und kein Korn zu Brod. Die Prozesse wurden
nach und nach durch Vergleich geschlichtet, aber mit Geldopsern. Außerdem waren
die großen Prozesse, die in Naumburg geführt wurden, mit der Utansselder Gewerk¬
schaft und dem Fiskus. Wenn im Holze angeschlagenwurde, stellten sich zwei
Königliche Beamte dazu ein, später kamen diese Herren wieder, um nachzusehen,
daß wir keine nichtangeschlagenen Bäume gehauen hatten. Wenn nun das über¬
standen war, kam auf einmal ein Arrestbefehl über das Holz, und es sollte nichts
abgefahren werden. Nur unter der Hand konnten wir verkaufen; kaum hatten
wir freien Athem, da legte wieder die Gewerkschaft Arrest an. Wer diese Zeit
nicht mit durchgemacht hat, kann sich von den damaligen Verhältnissenkeinen
Begriff machen. Deinem Vater mit seiner Ruhe und Überlegung ist es allein zu
danken, daß alles nach und nach beigelegt wurde. — Auch die Wirthschaft brachte
nichts ein, denn s Scheffel Roggen kostete sä Groschen, s öchffl. Hafer 6 Gr.,
ein Kalb s Thlr.; dies weisen meine alten Bücher aus. Diese Preise waren
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natürlich auch in GeHofen, der alte Hammer erklärte sich bankerott, zahlte kein

Pachtgeld, er ließ die Ivirthschaft stehen, wir setzten einen Wirthschafter dahin und

schrieben eine neue Verpachtung in den Blättern aus, der Termin war in Pall¬

hausen und siehe da, kein Mensch bot nur einen Pfennig. Ts wurde ein neuer

Termin angesetzt, doch zuvor einigte sich Dein Vater mit Hannner. Die übrigen

Herren Dlitbesitzer verlangten ihr Geld, aber keiner wußte, was es für Blühen

und Sorgen herbei führte, was für saure Wege gemacht und unangenehme Briefe

gelesen werden mußten. Hierzu kam noch, daß Deines Vaters Sekretär Zimmer¬

mann, der auch Rechnungsführer von GeHofen war, sich erschoß, nachdem er die

Rasse stark angegriffen hatte.

Den Domhof anlangend, so war derselbe in der Subhastation erstanden

worden; da aus Halsstarrigkeit der Lehnskurie für die zur Behauptung des Gutes

nöthigcn Kapitale keine Sicherheit gegeben werden konnte, so benutzte der Amts-

fchösscr (Osterloh in Sangerhausen, da er selbst auf billigen Kauf des Gutes speku-

lirte, unsere Verlegenheit und bewirkte durch Intriguen, daß ein Kapital nach dein

andern? gekündigt wurde, so auch das auf Lcinungen stehende Hohenthal'sche. Nun

verschaffte zwar derselbe Herr wieder Geld, aber gegen so hohe Zinsen, daß es

nicht mehr zu ertragen war. Der Domhos wurde wieder verkauft, und es stellte

sich hinterher heraus, daß ein Posten zweimal berechnet war, was einen neuen

Prozeß hervorrief.

Dies ist nur ein kleiner Abriß der damaligen schwere?? Verhältnisse, die Dein

guter Vater treulich, redlich und umsichtig durchgemacht hat. Ts liest sich leicht,

aber man muß es mit erlebt haben.

Mit vollendeten? elften Jahre der Geschäftsleitung, zu Johanni 1834, legte

Gustav dieselbe nieder und übertrug sie auf seinen Neffen W. A. Ernst v. Ebcrstein,

dein er auch die Pachtung der zu??? Schlosse gehörigen Ökonomie abtrat. Und an?

6. Januar 1835 verkaufte Gustav seinen ihn? mit p? cigcnthümlich zugehörigen

Allodial-Antheil an dein Amte Groß-Leinungen mit Horla saint allen Zubc-

hörungcn. Rechte??, Forsten und allen denjenigen Grundstücken und Nutzungen, welche

bis dahin zu dem Allodialvermögcn der Eberstein-Dillcnburger Branche gehört hatten,

an seinen eben genannten Neffen Ernst.

Nr. 120. Gutachten des Justiz - Kommissars Witke über die Gültigkeit der

Westimmungeu des Dertrags vom 13. Juli 1718.

An? 24. Okt. 1717 verstarb der Oberstwackstmeister und Berghauptmann Christian

Ludwig v. Ebcrstein mit Hinterlassung mehrerer Güter, wozu unter andern die Allodial-

gütcr VkiimuA-au und llloruu^ku gehörten. Die sieben Söhne desselben schlössen

unterm 13. Juli 1718 einen Erbvergleich, in welchem sie die verschiedenen Besitzungen

ihres Vaters unter sich nach den? Lose vcrtheilteu und dabei sub 11 des gedachten

Rezesses „für sich und ihre Lehnsfolgcr, Erben und Erbnehmcr" festsetzten: „daß, ivcnn

jemand unter ihnen siebe?? sich anderweitig bessern Vortheil schaffen könne, und um des¬

willen oder aus andern Ursachen das ihm zugefallene Thcil verkaufen ivolle, so sollte

er seinen Brüdern Ein Jahr vorher solches anzeigen, der binnen Hz Jahreszeit sich

resolvircn soll, ob er solches vor den Preis, wie es in den Anschlägen steht (als welcher

eil? beständiges Fundament unter ihnen, nicht aber gegen Fremde, sein und civig ver¬

bleiben solle) kxel. der erweislichen Meliorationen gegen baare Bezahlung annehmen

wolle. Nach welchem halben Jahres-Vcrfluß die übrigen Herren Brüder auch eil? halbes

Jahr zu delibriren haben, ob jemand es kaufen will; nach dessen fruchtloser Endigung
aber soll eil? jeder Macht habe??, das Seine, an wen er will und ivie hoch er will, zu

verkaufen".

Gegenwärtig befinden sich die Güter Leinungen und Morungen in dein Besitze

der Kinder rasp. Kindeskindcr des damaligen Annchincrs und theilen sich hiernach

7 Linien in die Rcvenüen von Lcinungen und Morungen.
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Unter den Mitbesitzern befindet sich cinch die Fran Baronesse von Eberstein ans

Schönefeld, Brachstedt nnd Altrhoda nebst ihrer Fräulein Tochter, welche aus dein

gemeinschaftlichen Besitze jetzt zu scheiden wünschen, und es entsteht daher die Frage: in

welcher Weise sie noch durch den Rezeß von 1718 gebunden seien. Bei Beurthcilung

dieser Frage wird zuvörderst zu untersuchen sein:

1. Welches Rechtsgeschäft gingen die Gebrüder von Ebcrstcin in § 11 des Rezesses
von 1718 ein?

2. Sollte die Bestimmung in diesem Vertrage von 1713 für alle nachfolgenden

Geschlechter gelten?

Es ist in der gedachten Verfügung der Gebrüder von Eberstcin untereinander

nichts weiter als ein Vorkaufsrecht, welches sie sich wechselseitig für den Fall, daß

einer das ihm durch das Los zugefallene Gut verkaufen wolle, einräumten, zu finden,

und sollte demjenigen Bruder, dem der beabsichtigte Verkauf angezeigt würde, eine

halbjährige Frist darüber: ob er das Vorkaufsrecht nach dem Anschlage ausüben wolle,

zustehen. Zwar enthält der Eingang zu diesem Z 11 die Bestimmung: „daß die Brüder

dies nicht bloß für sich, sondern auch für ihre Erben und Erbnehmer festsetzten".

Und es wird ferner in der Parenthese gesagt: „daß die Anschläge als beständiges

Fundament unter ihnen sein und ewig verbleiben sollten".

Indessen läßt sich hieraus noch keincswcges folgern: „daß für die heut im Besitz

befindlichen Lncosssorsn und Erben von Familicngliedcrn noch dieselben Bestimmungen

in Betreff des Vorkaufsrechts und der Anschläge gültig seien". Denn 1) haben die

7 Brüder von Eberstein nur für sich selbst „das Vorkaufsrecht ausbcdungcn, keineswegs

aber auch allen nachfolgenden Familicnglicdern dasselbe ausgemacht"; 2) sagen sie auch

in Betreff der Anschläge nur ausdrücklich: „daß sie unter ihnen als beständiges Fun¬

dament gültig bleiben sollten". Sic gedenken also hierbei ihrer Nachkommen nicht, und

da bekanntlich der Preis des Grund und Bodens im Verhältnisse zu dem Werthc des

Geldes sich im Laufe der Zeit verändert, so würde auch eine solche ewige Preis¬

bestimmung in sich selbst widersinnig sein, wenn man diese für die 7 Brüder

geltende Bestimmung auf alle nachfolgenden Geschlechter und Succcssoren derselben beziehen
wollte.

Es ist also auch hier der ganz bestimmten Wortfassung gemäß daran zu halten,

daß die Gebrüder von Ebcrstein nur unter sich ein- für allemal den damals angenom¬

menen Anschlagspreis gelten lassen wollten, sowie sie auch nur sich wechselweise das

Vorkaufsrecht einräumen. Dieses letztere folgt gleich aus den Eingangsworten: „daß,

wenn jemand unter ihnen sieben sich anderweitig bessern Vorthcil verschaffen könnte".

Man könnte nun hierauf einwenden, „daß bei der eben gemachten Auslegung die

Bestimmung im Eingange: „H 11. haben gesamte Herrn Brüder vor sich, ihre LehnS-

folgcr. Erben und Erbnehmer sich mit einander dahin verglichen" keinen Sinn haben

würde, da doch hier auch ausdrücklich von den Nachfolgern die Rede sei"; indessen

steht diese Bestimmung keineswegs leer da! Denn auch die Nachfolger, Erben und

Erbnehmer dieser kontrahircnden sieben Gebrüder von Eberstcin sollten an den Vertrag

gebunden sein, doch nur dergestalt, daß, so lange Einer von den sieben Brüdern

lebe, auch keiner der Nachfolger oder Erben eines früher verstorbenen Bruders seinen

Anthcil verkaufen dürfe, ohne vorher dem noch am Leben befindlichen Bruder (von den

7 paciszircnden) die halbjährige Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechts nach den An¬

schlägen, welche damals bei der Theilnng zum Grunde gelegt waren, zu verstatten.

Jetzt aber, da alle Thcilnchmcr bei dem Rezesse vom Jahre 1718 längst verstorben

sind, ist von einem noch bestehenden Vorkaufsrechte nicht die Rede. Der Unterzeichnete

ist daher der Meinung, daß die Bestimmungen des Vertrags vom Jahre 1718 den

Verkauf von Lein- u. Morungcn an jeden Dritten auf keine Weise hemmen können.

Halls eleu 20. -Innij 1841.

Der Justiz-Commissarius
Wilke.
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L. Amt Morungen.
Bei der brüderlichen Thcilung erhielt August Christinn Wilhelm v. Ebcrstcin

seinen Antheil an dem Amte Morungcn durch das Dorf und Vorwerk Morungen
init allen Pcrtincnzien, Rechten, Freiheiten, Diensten, Zinsen und Gefällen, die Juris¬
diktion darüber, auch ^ der hohen und Niedern Jagden und der Amts-Forsten.

Nr. 121. Kerrn Khristian's Anschlag. fl. Gr. Pf.
2) Die Wohngebnude,Scheuern und Ställe zu Morungen .... 1200
5) 7V^ Hufe ritterfrei Land ü 550 fl 4125 — —
7) 27 Acker Wicsenwachs zu Morungcn ü 35 fl 045 — —

11) Der Garten zu Morungen 00
13) Vor die Pferde-Frohndicnste10 Tage ü 10 Gr. 6 Pf., thut 0 fl.

10 Gr. 10 Pf., am Kapital 100 — —
15) Handfrohndienste zu Groß-Leinungcnnach Morungen ü 1 Gr. 6 Pf.,

thut 200 — —
17) 43 Tage Hintersättler-DiensteHandfrohne ü 1 Gr. 6 Pf., zu Mo¬

rungen 3 fl. 1 Gr. 6 Pf 01 - —
17) 22 Tage Hausgenossendicnste ä 1 Gr. 6 Pf., thut 1 fl. 12 Gr.

6 Pf 32
19) Die Baudienste nach Morungen 50 — —
VI) 141 Stück Michelshühncr zu Morungcn ü 2 Gr., thut 13 fl 9 Gr. 268 10 0
78) 15 Schffl. 2 Viertel Zinshafer zu Morungen ü, 5 Gr., thut. . 73 15 —
20) Die Schäferei zu Morungen ü 25 fl., thun 500 — —
24) Dienstgeldzu Morungen ü 27 fl., thut 540 — —
28) Wiesenzinszu Morungen ü 11 Gr. 6 Pf 11 — —
37) Erbzins zu Morungen n 1 Gr. 2 Pf 1
46) Lehngelder zu Morungen wenigstens jährlich 10 fl 200 — —
08) Brennholz anderthalb Viertel der Nutzung «xolusivs Darr und

Brauholz, so nach Leinungen gehöret 300 — —
101) Kohlenholznutzung von der Leinung und Eislcb. Hütten zum 4. Thcil 1250 — —
97) Hohe und Niedere Jagden zum 4. Theil 200 — —

100) Der Teich zu Morungen 216
58) Cavillergeld n 3 fl. 1 Gr 61 — —
55) Strafgeld zu Morungen ein Jahr ins andere 6 fl. 5 Gr.. . . 125 — —
44) Ein und Abzüge Geld von Morungcn wenigstens jährl. 1 Person

n 10 Gr. 6 Pf 10
42) Von wenigstens einein neuen Tischtuch zu Morungen jährl. 1 fl.

3 Gr 22 18 4
50) Siegelgeld zu Morungen wenigstensvon 5 Briefen 14 — —
50) 6 Paar Erntehandschuhe zum Drittel ü 1 Gr. 6 Pf 9
85) 11 Gänse zu Morungcnü 6 Gr., thut 3 fl. 3 Gr. am Kapital 63 — —

'fl. l0758 1^10
Davon gehen ab: 2 fl. 6 Pf., so vermöge des Vergleichs denen

Unterthancn zu Morungcn gegeben werden, thut fl. 46
2 Michelshühncr, so der lieben Mama gegeben werden „23

fl. 69
Diese von 10758 fl. 1 Gr. 10 Pf. abgezogen bleibt an Morungcn 10 689 fl.

1 Gr. 10 Pf.
Muß zu seiner Erbportion haben 10 756 fl. — gr. — Pf.
Bekommt an Morungen laut Anschlag 10689 „ 1 „ 10 „
Von Leinungcn 66 „ 19 „ 2 „

SA. 10 756 fl. — gr. — Pf.
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Lt. Kaufs ä. ck. Neuhaus 24. Juni 1720 acquirirte Christian v. Eberstein für

11000 Mfl. (5000 baar und 6000 Lehnstamm blieben darauf stehen) von seinem

Bruder Karl den Theil des Amts Worringen, welcher diesem bei der brüderlichen

Theilung zugefallen war, als das Dorf und Vorwerk Horla mit aller Jurisdiktion,

auch allen dazu gehörigen Pertinenzien, Lehnen,,, Zinsen, Diensten und Gefällen und

den 4. Theil von den Jagden und Forsten der Ämter Leinungen und Morungen wieder¬

käuflich zunächst nach 9 Jahren, und falls die Wiedereinlösung nach dieser Zeit nicht

erfolgen sollte, alsdann von 6 zu 6 Jahren (f. oben S. 246).

Wegen der Horla'schen Lehn stamm sz in sen einigte sich der Jägermeister Christian

v. Eberstein am 18. März 1741 mit seinem Neffen Joh. Karl Friedr. Frhrn. v. Eber¬

stein (dem Sohne des 3. Nov. 1725 zu Dillenburg ff Ober-Jägermeisters Karl Frhrn.
v. E.) in folgender Weise:

Nr. 122.

Die Lehnstamms-Jnteressen wegen des erkauften Vorwerks Horla von dem

sel. Herrn Jägermeister von Lborstsin zu Dilllmlzui'»' betragen sich von Johanni

1720, als es erkauft: 300 sl. (näml. Mfl.) Johanni 1721, 300 fl. Johanni 1722,

300 fl. Johanni 1723, 300 fl. Johanni 1724, 300 fl. Johanni 1725, 150 fl. von

Johanni 1725 bis Neujahr 1726, Lumum 1650 fl. Hierauf sind bezahlt:
fl. Gr.

den 24. ckunij 1722 laut Quittung baar 600 —

„ 23. ckulij 1722 laut Postschcin von Nordhausen 228 12

„ auf Erckrs des sel. Herrn Jägermeisters an Hrn. Bennecken in

Leipzig den 23. ckun. 1723 71 9

„ 15. 9wm 1723 laut Postschein 228 12

„ 17. 9kris 1724 laut des sel. Herrn Jägermeisters Brief. . . 228 12

im .luuuurio 1725 an Hrn. Bennecke laut Schein 57 3

den 15. ckulij 1725 laut Postschein Sangerhausen 114 6

„ 4. Nuij an Hrn. Bennecke laut Schein 1727 153 —

Lumina 1681 15

Von vorstehenden gezahlten 1681 fl. 15 Gr., die nur bis Neujahr 1726 an

meinen sel. Herrn Bruder, den fürstl. dillenburg. Ober-Jägermeister Karl vonEberstein zu zahlen schuldig gewesene 1650 abgezogen, habe ich zu Endes Unter¬
schriebener zu viel gezahlt 31 fl. 15 Gr., welche 31 fl. 15 Gr. als eine von meinem

sel. Herrn Bruder zurückgelassene Schuld anzusehen ist und von denen säintl. Erben

durch ihren Herrn Vormund von deren Intwackou bezahlt werden müssen.

Berechnung mit meinem Vetter, den Hrn. Fähndrich Karl von Eberstein
wegen der 300 fl. Lehnstamms-Jnteressen, wovon derselbe von Neujahr 1726 zu

seinem dritten Theil haben soll:

50 fl. von Neujahr 1726 bis Johanni 1726,

1400 „ von Johanni 1727 bis mit Johanni 1740,

Lumina 1450 fl., und empfangen hat:

den 31. Xdris 1735 laut Quittunge 56 fl. 3 Gr.

„ 2. „ 1737 „ „ 160 „ - „

H.UUO 1740 von dem Herrn Grafen vor mich der Hr. Fähndrich

erhalten . . 114 „ 6 „

Lummu. 331 fl. 9 Gr.

1) 7 Hufen 10 Acker Land, 107 Acker Wiesen, Vg Acker Grabeland am Vorwerke, 68 Tage
Pferdcfrohndienstc, 85 Tage Hintersättlcr- und Hausgenossendlenste, Bnudienste, Schäferei, Teich; dann
75 sl. 17 Gr. 1 Pf. Dienst-, Hufen-, Schnitter-, Pfingstkuh-, Lehn-, Straf-, Siegel-, Ein- und Abzugs¬
und Caviller Gelder, Wiesen- und Teichzins und Michaelisbotc; ferner 176 Scheffel 1 Viertel 1 Metze
Hafer, 28 Fastnachts- und 28V^ Michaelishühner, 1 Gans, 2 Stück Salz, die Tischtücher von Sterbe¬
fällen und 6 Paar Erntehandschuh: endlich von der Mühle zu Horla 17 fl. 3 Gr. Erbzins, 10 Scheffel
Roggen und 10 Scheffel Gerste.



— 302 —

Diese 331 fl. 9 Gr. von der vorstehenden 8nmnm als 1450 fl. abgezogen, behält
der Hr. Fähndrich zu fordern 1118 fl. 12 Gr.

Nachdeme ich heut äato mit meinein gelicbtestcnVetter Herrn Karl von
Eberstein, königl. prcuß. kurfürstl. brandenb. Fähndrich von den Dragonern, mich
wegen seines auf meinem von seinem sel. Vater, auch Herrn Karl von Eberstein,
den 27. cknn. (24. Juni) 1720 erkauften Gut Horla haftenden Lehnstammes, den er
zum dritten Theil jährlich von Neujahr 1720 an mit 100 fl. Meißn. oder 87 Thlr.
12 Gr. zu genießen hat, welches 1450 fl. bis Johanni 1740 ausmacht, wie absteht,
berechnet und zum Grund aus folgendermaßenverglichen: 1) Weilen sich gefunden, daß
ich ihme darauf nur 331 fl. 9 Gr. inol. einhundert Thaler, so ihm mein Herr Bruder,
der Graf vor mich den ... . 1740 geschickt, bezahlt habe, einfolglich ich noch ein¬
hundert achtzehen Gülden 12 Gr. ihme rsstire; 2) so habe ihme hiebei anheut weitere
zweihundertachtzehen Gülden 12 Gr. baar darauf bezahlet, also daß ihme deshalber
bis und mit gedachtem Johanni 1740 mehr nicht als neunhundert Gülden rückständig
verbleibe; 3) wie ich dieses von solcher Zeit an als ein zinsbares Kapital n^noseirs,
als verspreche;4) hierdurch snll llWvtllkes. bonorum, und zwar spoemlmmmo seines
väterlichen wiedcrkäuflichen Gutes Horla, obenbenanntemmeinen Herrn Vetter Karl
von Eberstein nicht allein das Kapital der 900 fl. ehrlich und redlich in gangbaren
giebigen Münzsorten baar zu verschaffen, sondern auch 5) bis zur völligen Bezahlung
mit 5 p. Lonto zu verintsrssmren. 6) Haben wir uns beiderseits dahin verglichen,
daß, weil die Abführung solcher jährl. 100 fl. nicht allezeit noeurnt geschehen, ich
gedachtem meinem Herrn Vetter deshalber noch besonders überhaupt einhundert¬
fünfzig Meißn. Gülden geben sollen, welche ihm auch wirklich baar hiermit bezahlt
habe. 7) Gleichwie nunmehr benannter mein Herr Vetter dahingegen alle weitern
Ansprüche solcheswegcn auf das feierlichste, rechtsbeständigste und rcchtscrforderlichste sich
auf ewig wohlbedächtig ergiebet (im Entwürfe steht begiebt). 8) Also hat er auch
über diese ihm diesfalls überhaupt bezahlten 150 fl. sowohl, als über die abschläglich
der jährlichen 100 fl. ihme ckulo ebenmäßig baar erlegten 218 fl. 12 Gr. auf das
rechtkräftigste unter ausdrücklicher ronunomtion der Ausflucht nou numorntnovol non
neooptkm poounms solouuilor gnitckiret, ich aber 9) ausdrücklich verheißen, ihme nicht
allein mit Abtrag des Kapitals auf die verglichenen Termine treulich inne zu halten,
sondern auch 10) die eurrsirton jährl. 100 fl. von Johanni 1740 an richtig abzuzahlen
und mit dem Johanni 1741 von neuem gefälligen 100 fl. solcher Zeit den richtigen
Anfang zu machen und damit treulich von Jahren zu Jahren zu eontinuiron, alles
treulich sonder Gefährde. Iltens und schließlichcn sind beiderseits rssp. Herrn Vettern
mit vorstehend-obiger Berechnung von Johanni 1720 bis dahin 1740 wohl zufrieden,
reuuimirmi dahero allen An- und Zusprächen, so dieser Rechnung zuwider laufen möchten,
vor sich und ihre Nachfolger in beständigster Rcchtsforin auf ewig mit nochmaliger Ver¬
sprechung, daß ich der Hos- und Jägermeister sowohl den Rückstand derer neunhundert
Gülden Kapital oum Intsrssss von Johanni 1740 auf gesetzte und verneeorckirte Termine
nicht nur jedesmalen richtig bezahlen, sondern auch die meinem Herrn Vettern jährl. einhundert
Gülden Lehnstamms-Inieresss allzeit Johanni richtig abführen will. Wogegen ich, der
Fähndrich,nachdem ich mein 21stes Jahr Mssirct und meine Zlnjoi eiuiitiibt er¬
langet, diese Rechnung nochmalen neeeplirk und wegen der darinnen gezahltbenannten Gelder
meinem hochgeehrtestenHerrn Ollkim hiermit nochmalen auf das rcchtbcständigstc guitt-irk.

Urkundlich ist dieses in cluxlo ausgefcrtiget und zu mehrerer Festhaltung von
beiderseits Herrn LontiAllenlkneigenhändigunterschriebenund mit ihrem angebornen
Petschaft bekräftiget,wovon ein jeder ein lllxsmplnr zu sich genommen.

So geschehen Herzogen Rötha (Harzgerode), den 18. Nsrtii ^.o. 1741.
(ll,. 8.) August Glmstüm M'ilbelln r. Eber,stein.
(I-. 8.) Cinl von Eberstein.

KL. Unter dem von dem Grafen Ernst v. Eberstcin gefertigten Entwürfe steht: „Wann vorstehende
Lnnets, wie ich glaube, so verabredet sind, so finde vor meine Person bei diesem Lroseet nichts
zu erinnern. Groß-Leinungen, den IS. 1741. G. H. Hilgard."
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Nach des Jägermeisters Tode besaßen seine 3 Söhne Hauptm. Friedrich, Major
H. K. W. und Baron Gottlob Morungen und Horla in Gemeinschaft. Horla wurde
10. April 1778 von dem obengenannten Joh. Karl Friedr. Frhrn. v. Eberstein wieder
eingelöst. Im Jahre 1781 überließ der Hauptmannsein Vz Antheil an Morungen
seinen beiden Brüdern, dein Major und dem Baron Gottlob. In seinem Testamente
<1. ck. Wettin, 18. Mai 1800 publ. 8. Nov. 1805 setzte der Major zu seinen Erben
ein: seinen Bruder Friedrich, dessen Frau und Kinder. Der Major, der die Hälfte
von Morungenbesaß, hatte mit seinem Stiefbruder Gottlob, der seit 1791 auch
Rötha nebst V4 der Forsten allein proprio jure besaß (s. oben S. 281), einen Pacht-
und Kaufkontrakt abgeschlossen, worin er letzterem gegen 7000 Thlr. seine Hälfte von
Morungen cedirt, sich aber bei seinen Lebzeiten sein Eigcnthumsrechtdaran vorbehalten
und mit einem geringen Pachtgelds vorlieb genommen hatte. Gottlob starb aber eher,
als der alte Major, der nun den mit erstercm abgeschlossenen Vertrag in dem Augen¬
blicke zurücknehmenwollte, als ihn der Tod ebenfalls ereilte. Die Jägermeisterin
v. Ebcrstein, welche behauptete, alles von ihrem Sohne Gottlob geerbt zu haben, auch
die annullirten Verträge, setzte sich nun in den Besitz auch der von dein Major inne¬
gehabten Hälfte von Morungen, während des Majors Neffen auf dem Marsche gegen
Frankreich begriffen waren, und zahlte dann den Erben des am 23. Okt. 1805 zu
Wettin P Majors v. Eberstein 7000 Thaler aus.

Nr. 123. Schreiben des Kart Gstristian Keinr. Will), v. Oberstem (Soljn
des Kauptm. Kriedrich v. Oberstem) an den Kof- und Justitien-Hiatl) Wik-
Helm Arkrn. v. Oberstem ck. ck. Leinungen am 22. Hlit. 1807.

„Hoch- und Wohlgeborener Herr Hof- und Justiz-Rath, Jnsondcrs Hochgeehrtester

Herr Vetter! Eiv. Hochwohlgcboren erlauben mir gewiß einige Augenblicke der Unter¬

haltung, wenn ich Denenselben zu versichren die Ehre habe, daß das innigste Vertrauen,

welches Sie mir und meiner ganzen Familie stets einflößten, mich zu dieser Freiheit
veranlasset.

Seit einigen Jahren bin ich mit meiner Stiefgroßmutter, der Frau Ober-Jäger-
meisterin v. Ebcrstein, in eine Menge von Streitigkeiten, Prozesse und Unannehmlich¬
keiten verwickelt. Der Tod meiner beiden Onkels berechtigen mich zu Forderungen,
die thcils in den alten Familien - Rezessen, zum größten Theile aber in den Verträgen
jener Onkels gegründet waren. Die gute Frau Großmutter konnte und vermag bisher
immer noch nicht das Mcinigc von dem Ihrigen zu trennen, und so ist es gekommen, daß
sie den auf Morungen haftenden Lehn stamm von 6000 Mfl. nicht allein verleugnet,
sondern es auch zu einem förmlichenProzesse hat kommen lassen. Wie weit sie damit
kommen wird, muß die Erfahrung entscheiden. Soviel Anforderungen ich nun durch
die erwähnten Gründe zu machen veranlaßt bin, soviel Einwendungen von ihrer Seite,
und ebenso viel Prozesse würden entstehen müssen, wenn ich nicht berücksichtigte, daß
ich kein Krösus bin, um ein Heer von Advokaten zu besolden. Zwei Prozessen, die
zwischen uns obwalten, konnte ich indessen trotz aller Mäßigung nicht aus dem Wege
gehen. Jenem, den ich Ew. Hochwohlgcboren zu erwähnen die Ehre hatte, und einem
zweiten über den ickskus des dem Major schuldigen Reluitions - Kapitals von Horla.

Der Major v. Eberstein, der die Hälfte von Morungen besaß, machte «u bau
lwmma mit seinem Stiefbrudereinen Pacht- und Kaufkontrakt,worin er letzterem nach
seinem Tode gegen 7000 Thlr. seine Eigenthumsrcchte cedirte. Sie erlauben mir,
über diesen Vertrag etwas ins ckatuilia zu gehen, indem mich dessen Erörterung zu der
gehorsamen Bitte führet, Dero geläuterten und so richtigen Einsichten in Anspruch zu
nehmen.

Eine der ersten Bedingungen in jenem Kontraktewar die, daß sich der Major,
so lange er leben würde, sein Eigenthumsrechtund den Besitzthum von seiner Hälfte an
Morungen vorbehielt. Er nahm unter dem Namen eines Pachtquantums mit der sehr
mäßigen Pension von jährlich 250 Thlr. vorlicb. Die unbeständigen Götter des mensch¬
lichen Lebens und irdischen Willens hatten beschlossen, aus ihrer zeitlichen Rechnung
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einen Anachronismus zu machen, indem der hoffnungsvolle Philosoph, Freiherr

Gottlob v. Eberstein, zu aller Erstaunen und Bedauern die Blüthen seines Lebens eher

zu Grabe trug, als es den Parzen gefiel, den martialischen Lebensfaden des alten

Majors der Ewigkeit anzuknüpfen. Jetzt war guter Rath theuer, indem nun der Major

immer noch Eigenthümer seiner Halste von Morungen blieb und seine Ansprüche in dem

Augenblicke, sowie den Vertrag zurücknehmen wollte, als ihn der Tod ebenfalls zu seinen

Vätern berief. Nichts wäre natürlicher gewesen, als daß ich und meine Familie als

natürliche Erben von dem Major auch die Hälfte von Morungen hätten statt der

uns ausgezahlten 7000 Thlr. ererben müssen. Mein Bruder und ich waren zu diesem

Zeitpunkte auf dem Marsche gegen die Franzosen begriffen und wir mußten ruhig zu¬

sehen, wie sich die Frau Ober-Jägermeisterin mit ihrem Geschäfts-^suius Herrn

Witsche! auch in den Besitz der Hälfte versetzte. Was konnte ich in der Abwesenheit

dagegen und gegen den beliebigen Grundsatz machen, den mir die Frau Jägermeisterin

entgegnete, indem sie behauptete, alles von ihrem unvergeßlichen Sohne, auch die annul-

lirtcn Verträge sogar ererbt zu haben. Ich kannte damals das eiserne Gemüth

meiner Frau Großmama noch nicht in dem Grade, als mir die Erfahrung es späterhin

gelehret hatte, und ich erschien mit bittenden Vorstellungen vor ihrer Güte. Leider

wurde ich aber von der Allgewalt ihrer Ei genthums liebe auf eine Art zurück-

gescheucht, welche mir es verbot, mir von ihrer gütigen Seite mein Eigenthum und

ineine Ansprüche zu erkämpfen.

Wenn ich nun so frei war, Ew. Hochwohlgeboren die Beschaffenheit und den Her¬

gang der Ereignisse unbefangen und der Wahrheit entsprechend zu erzählen, was werden

Hochdieselben mir darüber und über den Umstand rathen, welchen der Major in seinem

Kontrakte unumstößlich vcrwob- daß wenn auch sein Bruder seinen Anthcil erb- und

eigenthümlich nach seinem Tode erhielte, er mir und meinem Bruder die Mitbelehn-

schaft auf das Gut verschaffen und einsetzen sollte. Er sollte ferner verbunden sein, die

Vererbung von Morungen beim höchsten Landesherrn nachzusuchen, welches, wenn

es nicht geschehen würde, den Kontrakt ungültig inachen würde. Dies sind ungefähr die

Hauptbedingungen des Kontraktes, keine derselben ivurde aber von der Frau Ober-Jäger-

meisterin bisher, trotz meinen Vorstellungen erfüllt, vielmehr hat sie sich auf eine un¬

rechtmäßige Art in den Besitz der Hälfte von Morungen versetzt.

Mein ältester Bruder, der sich Ew. Hochwohlgeboren, sowie meine ganze Fa¬

milie gehorsamst empfiehlt, ist von denselben Empfindungen beseelt, womit ich es versuche,

mich Ihres gewogentlichen Rothes in dieser Angelegenheit zu widmen. Ew. Hochwohl¬

geboren wissen, in welcher Situation sich von jeher meine Familie erblickte; Dieselben

werden im Rückblick auf derer Vergangenheit das Haus Morungen in der That für

die Büchse der Pandora erachten müssen, die es an keinen Unannehmlichkeiten für selbige

fehlen ließ. Mit offenem Herzen vertraue ich mich daher ebenso gerecht Ihren gewogent¬

lichen Gesinnungen, als ich mit Zuversicht Dero Rathschlüssen entgegen harren werde.

Erkenntlichkeit ist das wenigste, was mich an Ew. Hochwohlgeboren Gewogenheit fesseln

wird, sondern die Dauer meiner innigsten Empfindungen werden Dieselben überzeugen,

daß ich mit Hochachtung und Ergebenheit die Ehre haben werde, stets zu beharren Ew.

Hochwohlgeboren ganz ergebenster Diener und Vetter EM r. Eber,stein.

Nach dem Ableben der Frau Jägermeistcrin v. Eberstein (P im März 1818)

kamen Morungen und Rötha auf ihre Tochter (Gottlob's Schwester) Friederike

v. Möllendorf, geb. v. E., welche aus den obengenannten Gütern 1818 bezw. 1825

für ihren Großneffen Emil v. Eller-Eberstein (Enkel ihres Stiefbruders Friedrich
L. W. v. Eberstein) ein Fideikommiß stiftete.

Betreffs der sonstigen in dem Testamente enthaltenen, für die Ebersteinische Fa¬

milie ungünstigen und lästigen Bestimmungen hatte es nun freilich nicht die geringste

Bedeutung, wenn es der Frau v. Möllendorf auf Antrieb ihres der Familie Eber¬

stein nicht wohlgesinnten Geschäftsführers über Morungen im Jahre 1818 eventuelle

Verfügungen zu treffen beliebte, zu denen sie kein Recht hatte. Denn damals schwebte
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noch der große Mansfeldische Konkursprozcß, der bekanntlich in allen Instanzen zu
Gunsten des preußischen Fiskus entschieden worden ist, sodaß damals die Wiederein-
lösung der nur wiederkäuflichbesessenen Ämter Lein- und Morungen seitens des
Fiskus unmittelbar bevorstand. Daß später die Familie das wirkliche volle Eigenthums¬
recht an den Gütern erlangte, ändert hieran nichts.

Aus besonderem Wohlwollen gegen meinen Vater, den Major Gustav Adolph
Frhrn. v. Eberstein, von der Dillenburger Branche, der mit seinem Bruder Moritz in
der Schlacht von Auerstädt sich außergewöhnlichausgezeichnet und deshalb Königliche
Anerkennungund die huldvolle Zusicherungerhalten hatte: „Ich werde ferner für euch
sorgen" — ließ König Friedrich Wilhelm III. Gnade für Recht ergehen, sodaß von
dem Augenblicke an die Ebersteinische Familie die Mansfeldischen Güter nicht als ererbtes
oder erkauftes Eigenthum,sondern als KöniglichesGeschenk besaß. Vor Ausführung
dieses Gnaden-Aktes aber war die Frau v. Möllendorf vom Schauplatze der Lebenden
abgetreten. Was diese daher nicht besaß — konnte sie auch nicht verschenken! Es
henkten ja auch schon die Nürnberger keinen, sie hätten ihn denn zuvor.

Auf Grund der Erbvcrgleiche v. 1718 u. 1721 stifteten Christian Ludwig's
v. Ebcrstein sieben Söhne für den Mannesstamm der Neuhäuser Linie einen Lehn-
stamm im Gesamtbeträge von 42 000 Mfl. in der Art, daß ein jeder von ihnen
von seiner ihm zugefallenen Erbportion, bestehe diese in Gütern oder Hypotheken, den
übrigen zu Gunsten die Summe von 6000 Mfl. — 5250 Thaler unverschuldet lassen
sollte (s. oben S. 220). Dieser in den Gütern gegen landübliche Verzinsung zu 5 p. E.
stehende Lehnstamm sollte also auf keine Weise beschwert werden, „es märe denn, daß
er solchen anderwärts im KurfürstcnthumcSachsen hinwieder versicherte oder sich andcrer-
gestalt mit seinen Geschwistern und Lchnfolgcrn vergliche, welchenfalls ihm kein Hinder¬
nis gemacht, sondern willig gcfüget werden soll." Demgemäß hatte der Jägermeister
Christian v. Ebcrstein seinen Lehnstamm mit Morungen versichert. Christian's
Enkel, die Gebrüder Ernst Karl Rudolf Ludwig v. Eberstein zu Groß - Leinuugcn,
k. pr. Hauptmann a. D., und Karl Heinrich Wilh. Christian v. Eberstein zu Biele¬
feld, k. pr. Majors, glaubten nun, sich mit dem ihnen allein zustehenden Lehnstamme
größeren Vortheil verschaffen zu können, als ihnen die Zinsen von 5 p. C. gemährten,
wenn sie denselben kündigten. Diese Kündigungerfolgte auch am 21. Nov. 1817,
indem die genannten Brüder zugleich versprachen, sich mittels gerichtlichen Reverses
verbindlich machen zu wollen, ihren Lchnstamm mit den ihnen aus dem Harrasischeu
und Trcbraischen Gute zu Gehofcn und deren Einkünften zustehenden zu versichern,
und zwar dergestalt, daß, falls ihre Branche bis auf 4 Augen oder 2 Köpfe aus¬
gestorben sein würde, sie gehalten und verbunden sein sollten, dieses Kapital der 6000 Mfl.
von ihren Revcnüen an abgedachten Gütern, als Lehnserben, nach der Disposition der
Familie sogleich und vollständig wiederum herzustellen.

Da dieser Antrag der Morunger Branche den Rezessen v. 1718 u. 1721 ganz
konform war, so wurde die gescheheneKündigung des auf Morungeu haftendem Lehn¬
stamms unter Voraussetzungder angebotenen Versicherungund auszustellenden gerichtl.
Reverses genehmigt, und zwar u) am 22. Nov. 1817 von dem zur Wolf Dietrichscheu
Branche gehörigen Frhrn. Heinrich Wolf v. E. zu Groß-Leinungenuud den Mitgliedern
der Dillenburger Branche: Wilhelm Karl Lorenz in Horla für sich und seine sämtl.
Geschwister Karl, Ernst, Moritz, Gustav, Franz und George (Kinder des Hof¬
raths Wilhelm); b) am 20. Januar 1818 von dem k. pr. Domainen- und Forst-Ein¬
nehmer Joh. Wilh. Ferd. Kaupisch zu Halle a. S. in Vollmacht des ebenfalls zur Dillen¬
burger Branche gehörigen Staatsministers Karl Theodor Frhrn. v. Eberstein zu Mainz.

Bei Gelegenheit der Ausführung des Gesetzes v. 1877 über Aufhebung der Lehne
in den Provinzen Sachsen :c. bezüglich des letzten gemeinsamen Familienbesitzes GeHofen

1) Unterschreibt aber eine für seinen Bruder Ernst ausgestellte Vollmacht ä. ä. Minden 31. Mai
1820 mit „Karl Heinrich Christian Ludewig" v. Eller-Ebcrstcin.

20
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fiel der Morungcr Lchnstamm selbst den Mitgliedern der Morunger Branche (Karl

und Balduin) heim, wohingegen die nach § 10 dieses Gesetzes der Dillenburger Branche

zustehende Allodifikations-Quote ü 5 p. E. der letzter« (an Vetter IN-nucis und an mich

und meinen Bruder Moriz aiu 7. Okt. 1880) ausgezahlt wurde.

Nr. 124. den von dem Königs. Wreuß. Kauptmann, Rnnst kuäolpli

ibiitkivix Arsi. von Rbeisteiu, für (ich und in aufhabender Generat Wollmacht

feines Kerrn Wruders, des Königs. Wreusi. Major, Kerrn Reiurivli

IVillielm (llnistiau Krlj. von Oberstem, Kochwohtgeb. wegen Ginziehung des auf

dem Gntlje Aolirunxeii gestandenen Lehnstammes der 6000 Wfs. — „ — „

ausgestellten Revers betr. Ergangen vor den Areyherrt. Rbersteinschen

Gerichten des Rinwass- und Irebinischen Htitterguths in GeHofen 1818.
Erhalten und beantwortet am 10, Novbr, 1818 (Schrift des sc. Demeliu«).

Eiv. Wohlgcboren übergebe ich anbei) ein Schreiben des Baron 'Mllielnis, aus

dem Sie zu ersehen belieben, daß ich iin Betreff des Reverses gedrängt werde. Es ist

auffallend, wie besorgt man wegen dieses Reverses ist —! auch habe ich mich zu keiner

jährlichen Abzahlung nicht verbindlich gemacht, sondern es heißt darin sehr deutlich:

„Wenn meine Linie bis auf 4 Augen ausgestorben wäre, der Lehnstamm komplctirt

werden sollte". Dainit nun nicht wieder ein neuer Stcmpelbogen aufgeopfert werden

muß, so setzen Sie gefälligst für das Wort kompletirt — (sogleich und vollständig).

Dadurch wird alsdann der hohe Wille des Hr. B. Wilhelms und seines Herrn Bruders

erfüllt — und die Sache bedarf alsdann keiner weitem Veränderung. Wenn dieß ge¬

schehen, so nehmen Sie gefälligst Abschrift, fügen ein Eii-eului- dabei), worin Sie be¬

scheinigen, daß dieser Revers in das Familienarchiv dcponirt sei). Die Addreße ist an

den Baron Wolff und Baron Wilhelm v. Memtbiu, bei) Gelegenheit kann er auch dem

H. Lnuxisali vorgelegt werden.

Ich wünsche auch nun, daß eine vidimirte Abschrift von dem Eonssus genommen

würde, damit Witsche! sein Documcnt wieder eingehändigt bekömmt. Ich verlange von

Ihnen keine Arbeit sx «Meid, sondern werde auch dargcgen dankbar beweisen. Nur

verzeihen Sie, wenn ich Ihnen offen bekenne, daß ich kein Freund von Erinnerungen

bin. Der Bothe hat Zeit, er kann einige Stunden warten, Ivo vor der Hand diese

Kleinigkeit besorgt werden kann.

Es ist mir lieb, daß der Baron Wilhelm mir eine Gelegenheit giebt, damit ich

ähnliche Sicherheitsreklamationcn, in Betreff meines Lehnstamms in dem verschuldeten

Gute I^imino-eii und den Hüttcnnnsprüchen (vgl. oben S. 291) machen kann. Ge¬

nehmigen Sie meine Hochschätzung, womit sich unterzeichnet Ew. Wohlgebohren ergebenster

Großleinungen, den 9tcn Rovembi-. 1818.
Rrnst v. Rberstei».

ich mcync die Worte (sogleich und vollständig) setzen Sie für das Wort

kompletirt, welches schon da steht, zwischen die Zeilen.

Der Herr Hauptmann Zürnsd v. Msrswiii, Mitbesitzer der hiesigen Rittergüter,

Hochwohlgeb. hat uns, den Gerichten alhicr, aufgetragen, den übrigen Herren Mit¬

besitzern den von ihm für sich und seinen Herrn Bruder, den Herrn Major, Earl

von Ldei'slein, wegen consentirtcr Aufkündigung und Einziehung des auf dem Guthe

UollriiiiAsii gestandenen Lehnstammcs der 6000 Msl. — „ — „ und zu dessen künftiger

Sicherheit ausgestellten und vollzogenen Rövers zu ihrer Beruhigung mittelst Circulars

zu communiciren und solchen alsdann in dem Archive alhicr niederzulegen.

Indem wir nun dies hierdurch bcwürken, zugleich eine vollständige Abschrift über

die ganzen Verhandlungen viÄimird beilegen; So bitten wir unterthänig und gehorsamst:

gegenwärtiges Eiroiilare der geschehenen Bekanntmachung halber zu piakssudüen, als¬

dann aber nebst beiden Beilagen, dem Original Reverse und der vollständigen bcglaubten



Abschrift, uns zu rsmit-tiren, damit wir dicsc Familien Documcnte in das hiesige Archiv

cksponiren können. Die wir übrigens mit aller Hochachtung verharren, (Isboksn am
Ilten Mvdr. 1818.

ZreKerrl. Ebersteiniscbc Gerielttc üe.s Ilaiwass- uiul

Irebnaiseben Uittergntl^ ÜNKeld.st.

Osmslius .Inst. M-.
An die Herren Mitbesitzer der Harras«- und ?redra'schen Güter in tZedolen 1) Herrn Baron IVoltt'

von Merstsin, 2) Herrn Baron IVitüetm von Btwrstein und (Zons., 3) Herrn Forst, und
Domainen-Einnehmer Xanyisoü, als Bevollmächtigten des Herrn Minister von Lderstein Hoch¬
wohl- und Wohlgeb.

Richtig empfangen und durchgelesen, Elrossl^siuungsu

den 13ten i^av. 18 W. Z. Gbcr.stein.

Gelesen d. 19 ten Mv. 1818 MilKelm Eberstein.

Gesehen Halls, den 4teu Septbr. 1819

kaupiseli in Vollmacht des Hr. Ministers van üdsrstsin.

Sr. Lrcelleuz, Lsoch und Mohlgebohren, den Freyherru von Büerstein ^enlnrussischcr Linie.

Nach den Rcceßen 1718 und 1721 sind bekanntlich nach der Auseinandersetzung

der sieben Bruder von lüdsrstsin in einem jeden der Güter Nslrrnn^sn, Iwinnn^en,

llarla und llatlnr ein Lehnstamin von 6000 Mfl. zu Aufrechthaltung des Mann-

stanuncs gebildet worden. Ob nun gleich diese Lchnstämme vom Lchnshofe nicht kon-

firmiret worden, lind diese Güter keincswcgcs Lehn sind, auch nur einen bestimmten

Werth haben, indem solche lt. oben angeführten ksessss, die Familie für 48 000 Mfl.

in Wiederkauf besitzt; So bleibt es doch stets paetum Camillas, worauf unvcrbürglich

ein jedes Mitglied zu halten hat. Da nun also das Lehnstamms-Capital 24 000 Mfl.

beträgt, so bleibt der Sicherheitswerth für die Lehnstämme noch 24 000 Mfl. also in

Summe 48 000 Mfl. Diese Lehnstämme sollen nun der Untheilbarkcit unterworfen seyn

und sollen auf keine Weise beschweret werden. Jedoch heißt es in der darüber fest¬

gesetzten Bestimmung ferner: „daß, wenn sich jemand damit Vortheile stiften könne —

und hinwiederum dieserwegen gnügliche Versicherung mache, oder sich anders mit seinen

Herrn Brüdern und den Ihrigen vergliche, welchen Falls ihm kein Hindcrniß gemacht,

sondern williglich gefügt werden soll."

Der Lehnstamm von 6000 Mfl., welcher in unserm Stammhauße NollrunASu stehet,

und welcher uns bis hiehcr allein zuständig ist, haben wir uns brüderlich dahin verglichen,

solchen zu kündigen; indem wir uns eben dadurch gröscre Vortheile zu verschaffen ge¬

denken, als uns die gegenwärtigen Zinnßen zu 5 pCt. gewähren. Damit aber unsere

verehrten Herrn Vettern und deren Nachkommen auf dein Aussterbefall unserer Lranelis

hinlänglich gesichert seyn sollen; so geben wir Ihnen hiermit die Erklärung, daß wir

uns für die Sicherheit der 6060 Mfl. Capital, mittelst eines Gerichtlichen Reverses,

welcher in das Familienarchiv zu deponiren ist und worinnen wir zu Vis^l mit unserm

sämmtlichen Lehnsvermögen Garantie leisten — und zwar dergestalt, daß, wenn unsere

Branche bis auf 2 Köpfe aussterben sollte, sie gehalten und verbunden seyn solle, dieses

Capital der 6000 Mfl. von ihren Einkünften zur fernereu Familiendisposition zu com-

plctiren. Mein Bruder hat vier Söhne, er selbst ist noch junger Mann, der kaum die

Mitte der Dreysig erreicht hat; schwerlich dürfte der Ablebefall unserer Lrauells, die

jetzt noch lebenden Seiten lZranolisu treffen.

Ob nun gleich niemand nach den Lehnsgesetzen das Recht hat (wenn man nicht

auf den Aussterbefall steht) sich früher bei Lehnsfällen einzumischen, bevor ihm das Recht

der Erblichkeit trift; so wollen wir doch dieserhalb in Rücksicht dieser Kündigung offene

und frcye Anzeige machen, damit man uns nicht beschuldigen könne, eigenmächtig und

wider den Familienvertrag gehandelt zu haben. Auch glauben wir diesfals keinen

Wiedersprüchen entgegen sehen zu dürfen, indem unsere Einkünfte weder mit öffentlichen

noch Privatschulden belegt sind, auch unser Vermögen den vollen Werth des Capitals

der 6000 Mfl. weit übersteigt — und folglich denselben Werth, als das Guth Nollrungsu
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leistet. Es ist leicht einzusehen wenn hieraus eiu Nachtheil entstehen sollte, derselbe blos
meines Bruders Kinder treffen könnte. Jndeßen ist alles wohl überlegt und erwogen,
daß obiger Fall nie eintreten wird. Von den liebenden Gesinnungen unserer Herren
Vettern — unfern Wünschen uns näher zu bringen, überzeugt, unterzeichnen wir uns
Hochachtungsvoll.

Elro88lsinmiA'kn,den 21. l^ovbr. 1817.
Li'»8t von Oberstem für mich und in Vollmacht

meines Bruders des MM« Larl von Oberstem.
Nachdem wir Endesunterzeichnete, nach vorher geschehener Berathung, den in vor¬

stehenden Circulare von dem Herrn Hauptmann lllrnst, von lillbsr8tsin für sich und
Nahmens seines Herrn Bruders, des Herrn Nafor Earl von Morstoin, gemachten An¬
trag, den ihnen gehörigen und auf dem Guthe lllolirungsn nach den Familien Rcccßen
äs ao. 1718 und 1721 haftenden Lchnstammc der Sechstausend Meisnischen Gülden
aufzukündigenund einzuziehen, dergestalt genehmiget,daß sie sich für ihre Erben und
Nachfolger in der angebotenenMaase mittelst Reverses verbindlich machen, solchen mit
denen ihnen an dem Ilarrass und Nrsbrui scheu Guthe in Elslioksn und deren Revenuen
zustehenden Vier Dreyzehnthcilenzu versichern; so haben wir diese unsere Einwlligung
und Zustimmung Kraft dieses ertheilet und auf Vorlesen eigenhändig unterschrieben So
geschehen Gro88lkiiiuii^sn am 22. l^ovsinbsr 1817.

(ll/. 8) ?rszäi. v. ikbsi^tsin.
(lE. 8.) VVilluäi» brsvli. von Lbersteiu, für mich und in Vollmacht

meiner sämmtlichcn Geschwister.
U-sx. Elsliocksn am 27. l^ovbr. 1817.
Erschienen heutigen Tages persönlich Herr Baron Usinrieli 'iVoli von lllbsi8ksin

ingleichcn Herr Baron Wilhelm von lllbsrstsin für sich und in aufhabender Vollmacht
seiner Geschwister und überreichten vorbefindliche Urkunde, zu deren ganzen Jnnhaltc sie
sich auf geschehenes deutliches Vorlesen nicht nur bekennet, sondern auch ihre darunter
befindliche Unterschriften für ihre eigenen, sowie die vorgedrucktenSiegel für ihre angebohrnen
Pettschafterseog'no8sirct. Auf geschehenes Vorlesen genehmigt und mit unterschrieben.

Wölk I'll'üi'. v. Meistsi»,
>ViIIlkIm Illäi. v. Itlbsi'stoii! für mich und in Vollmacht

meiner sämmtlichen Geschwister.
El. rv. ir.

Frcyherrl. lllbsr8tsüische Gerichte daselbst.
(I-. 8.) vsmsliu«, äust. für.

Da der Antrag der NolirunAsr lZranslis der Freyhcrrl. von lllbsrsisinschen
Familie, den Receßen äs ao. 1718 si 1721 ganz soiiform ist, so genehmige ich die
geschehene Kündigungdes auf dem Guthe NolirniiZ-sii haftenden Lehnstammes der
6000 Mfl. — „ — „ unter Voraussetzung der angebotenen Versicherung und auszustellenden
gerichtlichen Reverses. Halls, den 20. äanuar 1818.

lP. 8.) äolmiiii >ViIIieliu I?eräinaiiä Xanpiseli, in Vollmacht des Herrn
StaatsministersFreyhcrrn von Msrstsin zu lilain?:.

Nachdem der dem hiesigen Gericht sowohl in Person, als in der Eigenschaft eines
Bevollmächtigtendes Herrn Staatsministcrs, Frcyherrn von lllbsi'8tsin zu lilazui/,
Mitinnhabcrn der llarrass- und Nrsbraisslien Rittergüter allhicr wohlbekannte Königl.
Preuß. Domainen- und Forst-Einnehmer, Herr Johann Wilhelm Ferdinand Xaupiseli,
dermaln in Halls wohnhaft, sich zu dem Jnnhalte obiger Erklärung nochmals bekennet,
auch die darunter gebrachte Unterschriftfür seine eigene Hand, so wie das vorgedruckte
Siegel für sein führendes Pettschaft rsooAno8oiret;Als ist hierüber gegenwärtiges
UssoAnit,ion8-^.t,ts8bunter Gerichts Hand und Siegel ausgefertiget worden.

So geschehenElsliolsn am 26. äannar 1818.
Freyherrl. äldsrstsinsche Gerichte des IlarruL- und Nrslirai8elienRitterguthsdaselbst,

(lli. 8.) Uewsliiis, äu8t. für.
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Nachdem unsere Herren Vettern und gegenwärtige Mitbesitzers der sogenannten

Ilurrass- und Irsbrnischen Güter in 6ol,olon, iiahmentlichi
I. Die Wolf Dietrichschc Branche.

Herr Heinrich Wolf, Freyherr von Aborstsin zu (Z-rosIoinnuASN,

II. die Dillenburqcr Branche.

1) Herr Staatsminister Earl I3iooÄor, Freyherr von Aborstein zu Rayiix,
2) Herr Wilhelm Earl Lorenz Freyherr von Adsrstkin in Iloria.,

5) der Aönigl. Hreuß. Nggor, Herr Earl Heinrich August Freyherr von Aber-
stoiii,

der Aönigl. Grosbrittanische Nusor Herr Ernst Albrecht, Freyherr von Abor-
stein,

5) der Aönigl. H>reuß. Onpitnin, Herr Moritz Wilibald, Freyherr von Aber-
stein,

6) der Aönigl. Hreuß. Älnsor, Gustav Zldolph, Freyherr von Aberstein,

7) der Herr Ls-ron Franz Botho von Absrstein auf Schönfeld, und

8) der Aaiscrl. Österreichische Gber-InontenÄnt, Georg Rudolph Frh. von Aber-

stein,

den ihnen von uns gemachten Antrag, wegen Aufkündigung und Erhebung des,

nach den Familien Receßen von den fahren f7s8 und s?2s gegründeten, auf dem

Guthe NobrnnAon haftenden und uns, als der Nobrnn^er Lranobs zugehörigen

Lehnstamms der Sechs Tausend Meisnischen Gülden und diesfallsige Ausstellung

eines Reverses aus den Fall, wenn unser Stamm, oder unsre LiÄnoluz bis aus

Vier Augen oder zwey Aöpfe ausgestorben seyn sollte, theils selbst theils durch ihre

Herren Bevollmächtigten genehmiget und in die Aufkündigung und Erhebung

sothanen Lehnstammes unter vorgedachter von uns geinachter Bedingung consen-

tiret; Als machen wir uns sowohl für uns selbst, als unsere Erben und Nach¬

folgere in die Eingangs erwähnten Lehngüter, an welchen wir Vier Dreyzehntheile

besitzen und deren Werth vorgedachtes Eapital der 6000 RIfl. vollkommen sichert,

dahin rechtsverbindlich, daß wir und unsere Erben und Nachfolgere diesen Lehn¬

stamm der 6000 RIfl. mit unfern uns an dein IIa.rrg.ss und Ibedraischen Guthe

in dellvlen und deren Revenüen zustehenden chsgtel Arast dieses versichern, wir,

unsere Erben und Nachfolger auch verbindlich seyn wollen und sollen, dieses

Kapital der 6000 RIfl. — „ — „ oder 5250 Thlr. — „ — „ in (Conventions

Münze auf den Fall, wenn unsere Brandis bis aus zwey Aöpfe ausgestorben seyn

sollte, sie gehalten und verbunden seyn sollen, dieses Hupit.nl der 6000 RIfl. — „ — „

von ihren Revenüen an abgedachten Gütern, als Lehnserben nach der Disposition

der Familie sogleich und vollständig wiederum herzustellen.

Urkundlich haben wir diesen Revers, welcher als ein Familien Vertrag volle

Arast und Wirkung haben soll, eigenhändig unterschrieben und mit unserm Familien

Siegel besiegelt, wollen auch solchen vor unfern Gerichten in dsllolen gehörig

reeoAnosoiren. So geschehen HlrosIeinnnZen und Bielefeld am 20. Oetdr. (8(3.

(B. L.) Brust, (larl, Rudolpl, BuGvix v. Bdersteiu für mich und in Vollmacht

meines Bruder (larl, lleiurieli, >ViIIleIin (lluistiau von Bdersteiu, König!.

Preuß. Nasor.

Nachdem vor hiesigen Gerichten der Aönigl. Hreuß. Hauptmann, Herr Arn st

(fail Bnäolpl, Bnävvi^ Freyherr von Aberstein, für sich und in aushabender Voll¬

macht seines Herrn Bruders, des Aönigl. Hreuß. Herrn Rachr, Huri IIeinrieb

VVillmbn ('bristian Freyherr von Adsrstein, beide Rlitbesitzer des Rnrruss- und

Brebraischcn Ritterguths allhier, ersterer zu drosleinnnZön und letzterer zu Biels-

telä dernmln wohnhaft, dein Inäicio wohl bekannt und Dispositionsfähig, vor¬

befindlichen wegen von Seiten der Herren Vettern consentirter Auskündigung und

Eil,Ziehung des auf dem Guthe RolirnnASN gestandenen Lehnstainn,es von

6000 RIfl. — „ — „ voi, ihn, für sich und in Vollmacht seines obgenannten



Herrn Bruders ausgestellten Rovers oriplnulitor proäueiret, sich auf deutliches

Borlcscn zu dessen ganzen Innhalte bekennet, die darunter befindliche Unterschrift

für die Seinige, auch das vorgedruckte Siegel für sein Familien Wappen roeo^-

uoseiret; Als ist hierüber gegenwärtiges Recognitions Attest auf den Grund des

am heutigen Tage aufgenommenen Hrotocolls unter meiner, des dermaligen

Institiurü eigenhändigen Unterschrift und den: vorgedruckten grösern Gerichts Siegel

ausgefertigt worden. So geschehen Clolloksn am Hten Uovöinbsr (3j3.

Freyherrl. Ebersteinsche Gerichte des Rkirrass- und Irobraischen Rittcrguths daselbst.

(R. L.) I)emeliii8, llust. zur.

Die Besitzer der Ämter Leinungen und Morungen seit dem Zahre 1K53.
Seit dem 21. April 1662 war der Gen.-Feldmarschall Ernst Albrecht v. Ebcr-

stein in legalem Besitze der Ämter Lcinungen und Morungen, die er bereits am 25.

Januar 1655 käuflich übernommen hatte. Von dein Feldmarschall gingen die Ämter

9. Juni 1676 auf dessen Söhne: Anton Albrecht, Christian Ludwig und Georg

Sittig v. Eberstein über. Elfterer kaufte letzterem 30. Juni 1680 dessen Antheil an

den Ämtern ab, und 6. März 1696 überließ Anton Albrecht seine Antheile seinen:

Bruder Christian Ludwig wiederkäuflich von 12 zu 12 Jahren, sodaß dieser nun

alleiniger Besitzer der Ämter war.

Nach Christian Ludwig's 24. Okt. 1717 erfolgtem Tode erhielt sein ältester Sohn

der Kammerherr Graf Ernst Friedrich v. E. Leinungen samt Rötha, welches

letztere er aber an seinen jüngsten Bruder, den nachmal. Major Wilhelm (Stifter des

Fideikommißes), provisorisch abtrat.

Christian Ludwigs 6ter Sohn, der Ober-Jägermeister Karl, erhielt Horla, welches

er an seinen Bruder Christian, den Stolberger Hof- und Jägermeister, dessen Antheil

Morungen war, am 24. Juni 1720 wiedelkäuflich zunächst auf 9 Jahre verkaufte

alles laut brüderlicher Theilung v. 13. Juli 1718.

Von dem Grafen Ernst Friedrich vererbte sich Leinungen 20. April 1752 auf

seinen Sohn Grafen Friedrich (ch 17. Juli 1772), dessen Schwiegersohn Karl Frhr.

v. Hausen es lt. Abtretungsurkunde ä. cl. Lorsch 5. März 1773 an den nachm.

Obersten Joh. Karl Friedr. Frhrn. v. E. übertrug, welcher auch 10. April 1778

Horla wieder einlöste. Nach des Obersten Tode (ch 27. Okt. 1778) verglichen sich

23. Juli 1791 seine beiden Söhne: der Hofrath Wilhelm Frhr. v. E. und der Kriegs¬

rath Karl Frhr. v. E., und es erhielt der Kriegsrath (dem seine Schwester Char¬

lotte ihren Erbschaftsantheil cedirt hatte) Leinungen, der Hofrath also Horla nebst

dein gegen sämtliche Erben des 18. Juni 1757 in der Schlacht bei Kollin gebliebenen

Majors Wilhelm v. E. geltend zu machenden Rechte zur Wicdcreinlösung des Vor¬

werks Rötha. Dies Wiederkaufsrecht trat aber der Hofrath schon 8. Aug. 1791 an

den Baron Gottlob v. E. zu Morungen ab

Der Jägermeister Christian v. E. auf Morungen, der seit 24. Juni 1720 auch

Horla wiederkäuflich innehatte, starb 4. Nov. 1765 und vererbte Morungen und

Horla auf seine Söhne: Hauptmann Friedrich, Major H. K. W. und Baron Gott¬

lob. Von diesen wurde 10. April 1778 Horla wieder eingelöst, dagegen wurde das

Wiedereinlösungsrecht von Rötha 8. August 1791 dem Baron Gottlob abgetreten

(s. oben). Im Jahre 1781 überließ der älteste Sohn des Jägermeisters, Hauptmann

Friedrich, sein ^/z Antheil von Morungen (wozu '/t der Amts forsten gehörte) seinen

beiden Brüdern Major H. K. W. und Gottlob. Der Major cedirte hierauf seinem

Bruder Gottlob seine Hälfte von Morungen, sodaß auf diese Weise Gottlob, der seit

1791 auch Rötha nebstder Forsten allein proprio chrro besaß (s. oben), alleiniger
Besitzer von Morungen und der Hälfte der Amtsforsten wurde.

Nach Gottlob's 4. Febr. 1805 erfolgtem Tode fielen Morungen und Rötha

auf seine Mutter L. E. geb. v. Trebra, und nach deren Ableben im März 1818 auf

Gottlob's Schwester Friederike v. Möllendorf geb. v. E. Diese stiftete nun aus ihren



Gütern Morungcn und Rötha für ihren Großneffen Emil v, Eller-Ebcrstein (Enkel
ihres StiefbrudersFriedrich) ein Fideikommiß.

Nach des Hofraths Wilhelm Frhrn. v. E. 14. Mai 1311 erfolgtem Ableben
ging Horla zu gleichen Thcilcn auf dessen 9 Kinder: Wilhelm, Karl, Ernst, Emilie,
Moritz, Gustav, Franz, Charlotte und George über, welche von ihrem Oheim,
dem 29. Mai 1812 ch Kriegsrathe v. E., auch Leinungen erbten.

Der Major Gustav Adolph Frhr. v. Ebcrstein (des 1811 ch Hofraths Wilhelm
6ter Sohn) verkaufte 6. Januar 1835 seinen ihm mit ^7 cigcnthümlich zugehörigen
Allodial-Anthcil an dem Amte Groß-Leinungen mit Horla samt allen Zubc-
hörungcn. Rechten, Forsten und allen denjenigenGrundstücken und Nutzungen, welche
bis dahin zu dem Allodialvcrmögcn der Eberstein-DillenburgcrBrauche gehört hatten,
an seinen Neffen Wilhelm Alexander Ernst Frhrn. v. Eberstein.

Einige Zeit darauf verkauften auch Gustav'S Schwestern Emilie und Charlotte
vcrw. v. Ehrenthal geb. v. E. ihre 2/7 cm ihren Bruder Karl, und

die Erben des Hauptmann Franz Frhrn. v. E. auf Schöncfcld bei Leipzig ver¬
äußerten ihren ihnen mit '/? an dem Amte Leinungcn mit Horla gehörigen Anthcil an
den Banquicur Lehmann zu Halle, welcher denselben wiederum an W. A. Ernst v. E.
käuflich abtrat.

Behufs der Erbtheilungwurde das Amt Leinungen mit Horla zur nothwendigen
Subhastation gestellt und dem Emil v. Eller-Ebcrstcin auf Morungcn zc. für das im
Verkaufstermin v. 17. Nov. 1845 abgegebene Mcistgebot von 130 400 Thlrn. Courant
gerichtlich zugeschlagen.

Auf Lcinungen und Horla hafteten 4210 Thlr. Hypothckenschuldcn und 12 000 Mfl.
oder 10 815 Thlr. Courant Lchnstämme, zusammen15 025 Thlr., und es blieben so¬
nach zur Vcrtheilung115 375 Thlr., wovon ein Sicbcntheil 16 482 Thlr. 4 Sgr.
32/7 Pf. beträgt.

Von diesem Kaufgeldc erhielten:
2/7 der Oberst Kurl, welcher zu seinem '/? Antheile noch die 2/7 seiner Schwestern

Gmilie und Elmrlotte hinzugckauft hatte;
V? der Major MoritZ;
V? die Erben des Hauptmann Ernst Albrecht: die Witwe geb. Elmmpion,die 2 Kinder

1er Ehe: W. A. Ernst und Frau ^.ntouilzt-tö geb. v. E., und die 7 Kinder
2tcr Ehe: ZVnucüs, Illerrk, Ilnrriet, IVilliam, ^lbörtius, lAnsstina und Annette;

V? W. A. Ernst für sich allein, nämlich die Antheile seiner Oheime Einstnv und Frau».

0. Das Berg- und Hüttenwerk zu Meinungen und Dkornngen.
Im Jahre 1484 besaßen die Söhne des Grafen Günther III. zu Mansfeld:

Albrecht V. und Ernst I. die Mansfeldischen und Eislebischcn Bergwerke gemein¬
schaftlich. Nach dem Absterbendieser Gebrüder wurden ihren Hinterbliebenen unmün¬
digen fünf Söhnen: Günther IV., Hoycr VI. und Ernst II., dann Gebhard VII.
und Albrccht VII. vier Personen von Adel zu Vormündern gesetzt, welche 1501 das
ganze Bergwerk in fünf Theile thciltcn und jedem Grafen einen Theil zueigneten. Die
Vs der Söhne Graf Albrccht's V. wurden später sequcstrirt und die vorderorti-
schen genannt. Von diesen scguestrirten Thcilcn haben Sicgmund und Karl
Führer und nach ihnen der Rath zu Nürnberg von 1561 an l'/s Fünftel verlegt,
welche deshalb auch die Führerischcn l'/s Fünftel genannt wurden. Das eine halbe
Fünftel der noch übrigen vordcrortischcnIV^. Fünftel wurde das Krämer'sehe, das
ganze Fünftel aber (welches durch die Gommer'sche Cession 1581 an die Gräfcnthal'schc
Gesellschaft kam) wurde zuerst das Lindcnau'sche (weil es der Lindenau'scheuGesell¬
schaft Schulden halber verhaftet gewesen), dann das Stammcr'sche genannt.

Die unscquestrirten 2/5, das mittclortischc und das hinterortischc, verlegte
zuerst die Gräfenthal'sche Gesellschaft, welche auf crstercm 50 000 fl. zu fordern
hatte, auf letzterem aber nur das, was sie Ostern 1616 Wolfen und Viktorn von
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Lindenau ohne Zins geliehen. Nach des Grafen Heinrich H. von Mansfeld 1602
erfolgtem Tode gehörten beide unsequestrirteFünftel den hinterortischcn Grafen David
und Friedrich Christoph. Das mittelortische Vs haben von 1576 bis 1588
Hans v. Bernstein, Hans Jenitz, Barthol v. Lauterbach und Hans Harrer
innegehabt.

Kurz vor seinem Tode verkaufte Graf Heinrich II. mittelort. L. die Bergwerke
im Lein- und Morunger Bezirke an Franz v. Trotha und belieh ihn damit.
Hierauf fing dieser auch an, dieses Bergwerk als ein besonderes zu erheben, zu bauen,
und zwar ohne Varmissen des damaligen Obcraufsehers der Grafschaft Mansfeld
und des kurfürstl. Bergamts. Als nun der damalige Faktor der Gräfenthal'scheu
Gesellschaft zu Eisleben davon Kenntnis erhielt, reichte er Ende Februar 1603 bei dem
kurfürstl. Bergvoigte zu Obersdorf,Simon Widemann, Beschwerded-rüber ein und
brachte vor 1) wie diese Bergwerks-Aufnehmungder alten allgemeinen Zusammensetzung
der Bergwerke schnurstracks zuwider wäre und also dem Eisleber und Mansfelder
Hauptwerke zum Nachtheil kein Separatwerk aufgenommenwerden könnte, es ge¬
hörte vielmehr immockisls dazu; 2) Graf Christoph (II., des Grafen Heinrich Vater)
hätte sich ebenfalls schon vor dieser Zeit unterstanden, ein sonderl. Werk anzurichten,
hätte es aber auf kurfürstl. ernste Befehle wieder einstellen müssen; 3) es wären die
damaligen Kupfer unter die Verleger aller 5 Fünftel in der Wage zu Eisleben aus-
getheilt worden; 4) überdies würden dem Mansfelder und Sangerhäuser Bergwerke die
Kohlen dadurch eutzogeu und verthcuert. Diese Vorstellung wurde dem damaligen Ober¬
aufseher Ludwig Wurmb vorgetragen, welcher unterm 19. März 1603 dem Kurfürsten
Christian II. darüber Bericht erstattete. Darin wurde gleichfalls gesagt, daß dieses Werk
vou dem Hauptwerkeuicht zu separiren, zumal den Gräfenthal'schen Gesellschaften und
den Nürnberger Konsens-Gläubigernnicht allein alle in der Mansfeld'schen Bcrggrenze
begriffenen Bergwerke, sondern auch alle in der ganzen Grafschaft, jetzige und künftige,
zu Heckstedt und Morungen mitverschrieben wären und daher ohne deren Willen
keinem andern überlassen werden könnten, zu dessen Behauptung man sich dabei auf den
3. am 17. Aug. 1594 gemachten General-Schluß fundirte, welcher dahin zielte, daß, da
die Kohlen so schon nicht zureichen wollten, keine neuen Werke weiter verstattet
werden sollten. Inzwischen gebot der Oberaufseher durch den v. Hoym'schcn Amtmann
zu Leinungen, Martin Wilhelm, den Bergleuten des v. Trotha Einhalt. Hierauf
bat letzterer den Kurfürsten um Beleihung und um eine besondere Kommission, das
Bergwerk zu besichtigen, indem er anführte, daß er zwar von dem Grafen auf dessen
Verleiten bereits beliehen worden, aber doch ohne Sr. kurfürstl. Durchl. gnädigste Be¬
leihung nicht gesichert wäre. Nachdem der v. Trotha abfällig bcschiedcn worden, stellte
er ferner vor, wie er keineswegs in Hölzern und Kohlen dem Mansfelderund Eis¬
leber Bergwerke Schaden zufügen, sondern vielmehr das kurfürstl. Zehent-Jnteressever¬
mehren wollte, und wie die Nürnberger ihres Privat-Nutzenswegen dieses Werk zu
hindern und selbst an sich zu bringen suchten, und bat nochmals um gnädigste Kommission
und Schutz. Es half ihm aber alles nichts, sein Bergwerk mußte wieder eingestellt
werden und bei Ausbruch des 30jährigenKrieges blieb die ganze Differenz liegen. H
Nach dem wcstphälischen Frieden verlieh Graf Friedrich Christoph Hinterort. L. (der
unterm 3. März 1657 vom Kurfürsten Joh. Georg II. die Zehcnt-Befreiungauf 4 Jahre
vom 1. Mai 1656 an erhalten) das Morunger Bergwerk siid ckuw 18. Sept. 1659
an Gerlach v. Kersenbruch, Johann Christoph Brosemann und Veit Meyer:

1) Den 26. Febr. 1663 schreibt der Oberaufseher von Wurmb an den Sangcrhäuscr Bergvoigt
Widemann auf der Kupferhütte vor Obersdorf, daß er in Erfahrung gebracht, wie bei Lein- und
Morungen ein neues Bergwerk erhoben würde, so ihm bedenklich vorkomme.

Den 27. Febr. 1663 antwortet der Bcrgvoigt Widemann, wie ihm nicht bekannt, ob de. gleichen
Bergwerk stadliret wcrdrn dürfte; es würde sich aber in dem alten Bergbuchc finden, welches aber
auf kurfürstl. Befehl nach Dresden gesandt worden.

Den 2. März 1663 befiehlt der Oberausseher v. Wurmb dem Lcinungischen Schösscr, bei
LeibcSstrafc den Bergleuten die Arbeit zu untersagen, bis sie zum Fortbau kurfürstl. sächs. Konsens
hätten.



Nr. 125.

Wir Christian Friedrich Graf und Herr zu Mansfeld w. bekennen, daß

für Uns erschienen sein die Edle, Chrenveste, Hochgelahrte und Achtbare, Unsere

liebe getreue Burggraf, Rath und Bediente Gerlach von Kersenbruch, Johann

Christoph Brosemann und Veit Meyer, zu erkennen gebende, wie sie samt

und sonders gesonnen wären, auf Gott und gutes Glück mit Unser, als einigen

Dropristg-rii ksnälllis, gnädigen Verwilligung Bergwerke auf allerlei Metalle und

Mineralien in Unfern Amtern Morungen und Leinungen, soweit sich deren

Bezirk und Grenzen erstrecken, zu suchen und zu bauen, unterthänig bittende, Mir

sie mit solchen Bergwerken und Mineralien samt andern Zubehörungen, als

Schmelz-, Kupfer-, Seiger-, Messings- und Draht-Hütten, wie auch Hochwerkstätten,

Wasser und Wasser-Läufen und in Lumina, mit allein, was zu Beförderung des

Bergwerks und davon rührenden Werken und Manufakturen gereichet, in Gnaden

zu beleihen geruhen möchten.

Ob wir nun wohl Uns aus etlichen vor diesem ergangenen berichten

lassen, daß vor etwa fünfzig Iahren fast dergleichen Ansuchung geschehen, auch

von Unsern wohlsel. Herren Vorfahren des Mittel- und Hinter-Orts, die Wir

nun allein vspvasssiitürsii, bis auf gnädigste Katükeatiou Sr. kurfürstl. Durchl.

Muthzettel und Lehenbrief ertheilet worden, aber von damaligen kurfürstl. sächs.

Herren Rüthen die gnädigste KaMeation dessentwegen diffikultirt und geweigert

werden wollen, ob sollte etwa eine unzulässige Separation der gemeinen Mans-

feldischen Bergwerke hierunter stecken. Jedoch weilen aus andern .4.eil«. Voeumsußis,

alten Briefschaften und andern beglaubten Nachrichtungen Uns zur Genüge und

handgreiflich rsmoimtriret worden, daß diese Morung'sche Bergwerke von denen

gemeinen Mansfeld- und Cislebischen Bergwerken jederzeit separiret und anfangs

zwar halb Stolbergisch und halb Mansfeldifch, hernach aber dem mittel-

ortischen Stammvater, Graf Gebharden sel., wie die Kontrakte äs ^11111.8 (505

lind (506 in spseis besagen, alleine zugewachsen, welcher auch, als er -^nno (535 am

Mittwoch Michaelis (vgl. oben S. (20 u. (22) denen vorderortischen Grafen

Herrn Philippen, Hoyern und Brunen, durch deren Mittel das Amt und

nicht die Bergwerke in Sequestration kommen, das Amt Morungen wieder¬

käuflich zugeschlagen, die Bergwerke ausdrücklich reserviret hat. Gestalt

denn nach Absterben dieser mittelortischen Linie Unser wohlsel. Herr Vater Graf

Friedrich Christoph bei dem mit Wülbrand George Bocken von Wülf-

fingen und Katharinen gebornen Iltin, Johann Statz äs Kasolia nach¬

gelasseneil Witwe, Dienstags Ostern im Jahre (623 getroffenen Wiederkauf über

Lud äato Dresden den IS. April 1603 verordnet Kurfürst Christian, wie das Lein- und
Morungische ncuerhobene Bergwerk allen aufgerichteten Lsgusslratious-Verträgen und Abschieden ganz
zuwider, und das Interesse des Sangerhänser Schiefer-Bergwerks betreffe, daher er nicht gesonnen
wäre, den Grafen von Mansfeld diesfalls etwas einzuräumen, sondern wollte es bei den klaren Ab¬
schieden bewenden lassen.

Den 28. Juni 1603 erläßt der Oberaufschcr v. Wurmb an den Sangcrhäuser AmtSschösscr
Triller den geschärften Befehl, daß er sich den 5 oder 6. Juli mit etlichen bewaffneten Mann auf
den Heiligen Born (früher Silbcrborn genannt) verfügen und die vorhandenen Arbeiter nicht allein
abtreiben, sondern denselben auch etliches Werkzeug abnehmen sollte.

Den 4. Juli 1603 verordnet der Obcraufseher, daß bei 3000 fl. Strafe alle Arbeiten iu eou-
tiueuti eingestellt werden sollten.

Die Verordnung vom 28. Juni 1603 wird am nächsten 3. Juli durch den Nmtsschrciber Bollcr¬
mann mit 80 Untcrthanen sxsguirst. Es wurden auf S Schächten die Haspel hineingeworfen, sämt¬
liche Gczauc aber nach Obersdorf auf die Hütte gl fahren

Lud äilto Dresden den S. Aug. 1603 verordnet Kurfürst Christian, daß, so viel den Vor¬
rath an Holz, Brettern, Kohlen, Schiefern und Erzen anbelange, solcher tuxiret und gegen Bezahlung
auf das Sangcrhäuser Schiefer-Bergwerk abgefahren werden sollte.

Den 27. Okt. 1603 wurden infolge dieser Verfügung die gewonnenen Vorräthe, wie folgt, nach
Obersdorf wirklich abgefahren: 1S3 Fuder Schiefer, SF'/s Fuder Sandcrz, 10 Schock Fuder Kohlen,
43 St. 40cr Holz, 8S St. 10er, 26 St. 6cr, 24 Sparren zur Hütte, 12 ganze Bohlen und 33 St.
Bretter.
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Köningen ss. oben S. s^v) nebst seinen? Vetter Graf Daviden, dessen männliche

Linie nun ganz abgestorben, die Morung'sche Bergwerke gleichfalls nebst andern

Regalien ausgezogen und bedinget, über das auch bei jetzigen erschöpften Bütteln

und klammen Zeiten mit Erwältigung der Bergwerken und Beförderung der Ma-

nufakturen der Ehre Gottes, dem Geineinen Wesen und Besten und Anrichtung

der in diesen Landen, so viel die Bietalle und Mineralien-Arbeit betrifft, fast un¬

bekannten Lonnnöveikn in viel Wege gedienet werden kann: Als haben Wir ihrem

untcrthänigcn Luchen gewierige Statt finden zu lassen und zu Erwältigung und

Suchung der Bergwerk-Mineralien und Zugehörlichkciten Unsere gnädigste Ver¬

günstigung zu geben nicht umhin gekonnt noch gewollt. Reichen und leihen auch

kraft dieser Vergünstigung ihnen und ihren Erben zu rechtem Berg- und Erblchn,

so viel Wir dessen befugt und Wir von Rechtswegen thun können und vermögen,

nämlichen.- Einen Erb-Stollen, wo er zu ihren? Besten aufs Bequemste in

Unser??? Amt Morungen mit denen Mund-Lochen anzusetzen sein möchte, des¬

gleichen Lichtlöcher und Schächte, so viel deren nöthig, auch Auerschläge

und Feldörter in Hangendes und Liegendes, auf Gänge und Flöze aller Me¬

tallen und Blineralien, als sie mit de??? ganzen Bau über und durchfahren und

Wege machen werden, wie auch dazu nöthige Hütten-Pochwerks- und Ma¬

nufaktur-Stätten ii? allerlei Art samt Wasser, Wehren und Wasserläufen,

wo die in den Amtern Morungen und Lcinungcn zu finden und anzurichten,

mit gesamt den Berg-Gerichten an Personen und allen Grten, so diese??? Berg¬

werk verwandt und zugehören, solches alles zu Beförderung und Erhebung des

Bergwerks und ihres und gemeinen Nutzens Beste?? nach ihre??? Belieben anzu¬

fangen, auf- und anzurichten, zu besitze??, zu nutze??, zu genieße?? und zu gebrauchen,

wie solches Bergwerks Herkommen, Gewohnheit und Rechten gemäß ist.

Dargegen sollen sie, ihre Erbe?? und Nachkommen Bnsere getreue Manne und

Lehnleute sein und der Unsrigen Schaden warnen und wehren, auch D. Aaiserl.

Majestät und den? Rur- und Fürst!. Hause Lachsen treu und hold sein und in

8???nn?n alles thun und lassen, was getreue??, aufrichtige?? Lehnleuten und Berg-

werks-Gewerken eignet und wohl anstehet. Insonderheit solle?? sie von alle?? Me¬

tallen und Mineralien, so sie durch göttl. Legen in diese??? Bergwerk erbaue?? und

zu rechten? Aaufmannsgut machen werden, Bns den zehnten Eentner und die

zehnte Mark der geseigerten Lilber und Gold, oder, da in den? ersten Schmelzen

sich Lilber oder Gold ohne Leigerung gäbe, vermöge des alten Hauptvertrags

äs uo. sH3^ de??? Rur- und Fürstl. Haus Lachsen die Hälfte, Bns aber nur die

andere Hälfte des Zehents ohne Weigerung absolgen lassen. Jedoch daß diese

Zehentung sweil Wir abgedachten Gewerkci? mit Bau- und Aohlen-Gehölzen nicht

förderlich sein können) nach de??? ersten Schmelzen allererst nach Vcrfließung Dreier

Jahre, welche Wir ihnen zu besseren? Anbau des Werks als Bcfreiungs-Iahre

hiemit koncediren, ihren Anfang und nicht eher gewinne. Wie da???? auch nach

Verfließung der oen Freijahre abgedachte Gewerken, ihre Erbe?? und Nachkommen

schuldig sein sollen, daß zu Beförderung der Ehre Gottes, Erhaltung Airch und

Schulen, Hospitals, Gericht, Gerechtigkeit und Rechten, vier Erb-Auckes oder

ein Stamm jdas ganze Werk in s23 Ruckes oder 32 Stämme getheilt) frei ver¬

bauet und in einen darzu verordneten Aasten, dazu Wir einen und die Gewerken

den ander?? Schlüssel haben sollen, gesammlet und ohne Bnseren Vorbewust nichts

daraus vergeben, sonder?? in Einleg- und Aushebung jederzeit fleißigs Verzeichnis

und Rechnung gehalten werden. Dabei Wir sie und ihre Erbe?? jederzeit gräfl.

schützen und kurfürstl. sächs. gnädigste?? Aonsens der Gberlehnherrschast halber

förderlichst auszubringen schuldig sein wolle??. Jedoch daß die Lehen, so oft die zu

Fall kommt, gebührlich gcsuchet und diesfalls gehörige Schuldigkeit geleistet werden

solle. Alles treulich sonder Gefährde. Dessen zu wahrer Brkund haben Wir Bns

eigenhändig unterschriebe?? und Unser gräfl. Siegel Vordrucken lasse??. Signal?????

Schraplau am s3. September 3,0. s65ß.



Als hierauf der v, Kerscubruch, Broscmann und Meyer zu bauen anfingen, be¬

schwerte sich darüber der Rath zu Leipzig und bat um Einhalt bei dem Obcranfsehcr

von Selmnitz, welcher auch dem Kurfürsten Bericht erstattete, unterdessen aber durch

des General-Feldmarschalls v. Ebcrstcin Amtmann Östriuger den Bergarbeitern Inlnbi-
bion thun ließ.

Die Grafen Hans Georg und Peter Ernst zu Mansfeld hatten das eine

II/2 Fünftel Mansfeldischen Bergwerks, welches später der Rath zu Leipzig verlegte

und innehatte, dem Christoph v. Stammer und dessen Kreditoren ccdirt, unter welche

der Überschuß des Bergwcrks-Ertragcs vertheilt wurde.

Auf diesem Bergwerke hatten auch Wolf Dietrich v. Ebcrstein und dessen Neffen

Hans Georg und Hans Heinrich v. Eberstein wegen für die Grafen geleisteter Bürg¬

schaft noch an 20 000 bis 21 000 fl. stehn und zu fordern (wie durch Nrthel und

Recht in kursächs. Appellation zu Dresden erkannt worden) und hatten deshalb auch

Anspruch auf Auszahlung des Überschusses des Mansfeld'scheu und Stamm er'scheu

Rcntgeldes nach Verhältnis ihrer Forderung. Dieser ihnen zukommende Antheil an

dem jährl. Überschüsse dieses Bergwerks-Ertrages sollte ihnen am Petri- und Pauli-

Markte zu Naumburg durch den Kurator der Stammer'schen Kreditoren, Vv. Joh.

Dcnert, Syndikus der Stadt Magdeburg, ausgezahlt werden.

Nr. 126. Memoria? des Manfetttißeil vndt Stammerihen Kentguldens.

Es hatt Wolff Ditterich von Ebcrstein, Neben seinen vettern Hans görgen

vndt Hans Heinrichen von Eberstein, wegen Burgschafft vor die Hochwohll gcborne,

graffcn vndt Herrn Herrn Hans georgen, vndt Herrn pkt-sr Ernsten, graffen

zu Niansfeldt, vff den Einen Andertt halb funfteill Nkansfeltißen Bergkrvergks,

Welches die Herrn Graffen, Ehristoff Stammeru Seligen, vndt seinen Erstäboren,

Estärebb vndt Abgethreten, zufodern haben, welches Bergkwcrgk itzo Ein Ehrucster

Hoch vndt Wohll weißer Natt, der Statt LeibZigk vorlegett, vndt Ihne haben,

den vber schoß, So das Bergkwcrgk dregett, Wirdt vnder die Semptliche, Stam-

rische Evklitorkn Auß getheillett, Darauff gedachte von Eberstein, zu Ihren

dheill noch vff den Bergkwerge stehen, vndt zu fodcrn Haben, vndt von den Ntanss-

felttißen, vndt Stammrißen Rendtgulden, bezaltt werden muß, vndt durch vrttel

vndt Recht jn Ehurf. S: Appellation zu Dresten zu Erkant worden, noch vff

20 000 oder 2(000 fl. sich belauffen thutt, vndt Iarlichen vff pakri) vndt paulli)

margk zur Naumburg?, was der vber schoß des Rcntfl. dreget, Auß gezaltt wirdt,

Durch der Stammerischen Erstäkoran Eurutor, Ovowv üoliunn Dsnövtt jtzo L^nbien^

der Statt Akagteburgk, nach Iden seyne Summa sich thutt belauffen, AußgeZaltt wirtt.

Vgl. des Staatsarchivs Magdeburg Thüringische Kopialbücher:
166l Bescheid in Sachen der Witwe Hcinrich'S v. Eberstcin, welche nach dein Tode ihres

VaterS Christoph Stammcr Anrechte an Bergwcrks-Rcntcnguldcn beansprucht hatte, die Christoph aber

1572 an seine Gläubiger abgetreten. ES soll ihrem Ansuchen gegen das Interesse der Gläubiger nicht

stattgegeben werden.

Nr. 127.

Lsinrivb von IZdsrstein's IVittdsn ist vff Ihr anhero gelangtes supptieiren hinwieder zu-

uermelden beuolhen worden, wcill ihr Datier CIrristotk Ltnmmsr all sein Recht, so ehr an den

tlcansfeldschen Bruckweege zu fordern, seinen Gläubigern alo. 72 mit Lhurf. Lonscns abgetreten,

so kan man Ihrem suchen, daz sie »cmblich von Rentzsch Ihre fordcrung erlangen mächte, den

daran verwiesenen gläubigem zu nachtheil nicht stadt geben. Den tp Juni l60l-

0op. v. lsoz, bot. PS.

1616 V8- An den Ober-Aufseher der Grafschaft ManSfcld. Der Msrslsinischcn ZZ0t,rvs soll

Rechtshülfe gewährt werde» gegen 0nrt von Dretis zu .Erlern (verm. mit Wolf Dietriches v. Ebcr¬

stcin Schwester: Anna Maria), welcher der genannten Witwe v. Ebcrstein und ihren Söhnen und IVoll

Dlstriob von Merstein wegen einer unberechtigten und noch streitigen Schuldfordcrung zu deren Un-



gunstcn bei dem Vur-Nor der Ltiuumer'schen Erben Dr. stall. vsnlmrcib auf ein ihr 1614 zuerkanntes
1 Vz Fünftel Rentguldcn an dem Mansfcld-Eislebischcn Bergwerk Arrest gelegt hatte.

Lop. von 1616, lol. 364.

Nachdem der General-Feldmarschall E. A. v. Eberstein zu Aitfang des 1669.

Jahres die von ihm wieder von Grund aus aufgebaute Burg Neuhaus bei Harzgcrodc

bezogen hatte, faßte er selbst die Idee, das Bergrevier der von ihm wiederkäuflich erworbenen

Ämter Lein- und Morungen zu bauen, und wandte sich daher unterm 14. April 1669

u. 30. Juli 1669 an den Kurfürsten von Sachsen mit der Bitte, ihm solches in Be¬

tracht seiner beträchtlichen Einbuße im Mansfeldischcn Kreditwesen doch zu vergönnen.

Nr. 128. Schreiben des Jetdmarschasss v. Kverstein v. 14. April 1K6V.
Durchlauchtigster Kurfürst und Herr zc.

Ew. Rurfürstl. Ourchl. :c. vorzutragen :c. habe ich Umgang zu nehmen nicht

gewußt, daß mein Großvater Sans von Eberstein sel. vor die Scrren Grafen

zu Wansfeld, vorderortischer Linie, insonderheit aber vor Serr Graf Johann

Georgen und Serr Graf Seter Ernsten besage beikommendem Lxtrust, der in

Dero Gberaufseher - Amte Eisleben befindlichen Liquidation sub Rr. 1 f3 H2st st.

zahlen und darvor seine Güter zu GeHofen, die ich seitdem mit großem Gelde

wieder an mich erhandelt, hingegeben und also mit dem Rücken ansehn müssen,

welche Schuldpost und darauf haftendes Iiilsrssss Ehristoph von Stammer

von den inhabenden anderthalb Hü nfth eilen des Wansfeldischen Bergwerks

anfänglich abzutragen über sich genommen. Nachdem er aber solche Schuld nicht

zahlen können, sondern sein Vermögen zu Befriedigung der ErsÄiwrss abzutreten

genöthigt, ist darauf besage Rxt ,?x?st ,Z des publieirten Stammer'schen Eonenrs-

Urtheils Äs piibiioato den 1. Lspidris 1614 sub Rr. 2 zurecht erkannt worden,

daß vorgesetzte Söst von denen Rentgülden eines Hünft Heils des Wans¬

feldischen Bergwerks sollte nach und nach oontsulirsl werden. Es hat aber weder

mein Bater sel., noch ich das Geringste hierauf empfangen und werde ich nicht

unbillig über solch Eupilul das IvÄsrssss ?N snÄlcutus, weil ich mein väterliches

Erbe so lange entbehren müssen, aufs wenigste iisqus uä sütsrum tuntum zu

fordern haben, daß also diese Soft mit dem IiitsrssLö auf 26 353 st. sich belaufen

thut. Herner seind meinem Großvater Saufen von Eberstein die Serren Grafen

zu Wansfeld vorderort'scher Linie besage der iüxlraols der Gräfl. Wansfeldischen

Ei-sÄit ,6rsii Saupt- und Läuterung? - Urthel fv. l580) sub Rr. 34 st, 5 in die

7000 st. zu zahlen schuldig worden, die ich als dessen annoch übriger einziger

Erbe bei der Lssfiisstrulioiis-EussÄ unstreitig zu fordern und daher zu befriedigen

bin. Und ob nun wohl zu unterschiedenen Walen um Befriedigung solcher Schulden

angehalten worden, so ist doch nichts erfolget, zumal, nachdem das Wansfeldische

Bergamt heftig instocken gerathen und daraus nicht viel zu nehmen gewesen,

ist auch zu zweifeln, daß künftig das Bergwerk zu Befriedigung einiges ErsÄitoris

etwas reuten und abwerfen möchte, indem das Geld, so bis anhero aus den

Rupfern gelöset, nicht in des Bergwerks Anbau und Erhebung derselben Schächte

gewendet, sondern mit den bloßen Schiefern und Schlackenlesen, so auch ein Ehr¬

liches getragen, sich beholfen, und wann das alle sein wird, das Bergwerk zugleich

mit aufhören dürfte.

Worauf dann meine rechtmäßige und in tsrnnm8 Äuäienli beruhende Schuld¬

forderung in inünitnin unbezahlet bleibet, daß also wegen der hieraus meinem

Großvater, Vater und sonssqnsnlsi' auch mir entstandenen großen Schaden

halber, welcher durch die Wegnehmung unserer Güter euusirst., nicht einige

Ergötzlichkeit haben dürfen, so aber allen Rechten und der Billigkeit zuwider sein

wollte. Weiln aber in dergleichen? Hall auch einen? ErsÄilori, seine Bezahlung zu

erlangen, Wittel vorzuschlagen unbenommen und ich gründlich Nachricht, wie ich

dann mit in Sänden habenden Schriften? beweisen kann, erhalte??, daß ii? denen

wiederkäuflich innehabenden Amte Lein- und Worringen ein Bergwerk, so von
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dem Eislebisch- und Alansfeldischen ganz abgesondert gewesen, welches Ihr. Anrfürstl.

Durchl. und den Herrn Grafen zu Alansfeld darbet versirenden hohen Interesse

zum großen Nachtheil man liegen und wiederum eadue werden lassen, so ich aber

durch Gottes Gnade auf meine Rosten hinwieder zu erheben und anbauen zu lassen,

auch dadurch Ihr. Aurfürstl. Durchl. daran habendes Interesse wegen des Zehents

zu befördern bei mir beschlossen: Als will ich zu (iontentirun^ obberührter Alans¬

feldischen Schulden, die ich zu fordern und sich in die 32 000 fl. an Kapital und
Interesse erstrecken, das ietzo eadue liegende Bergwerk in Amt Lein- und Alo-

rungen vorgeschlagen und darneben unterthänigst gebeten haben, Ew. Aurfürstl.

Durchl. wollen mir zum Anbau solch Bergwerk einräumen zu lassen gnädigst

geruhen und verwilligen, daß ich und meine Erben dasselbe, jedoch Dero darbci

versireuden hohen Zehent - Interesse unbeschadet, bis ich wegen vor öfters an¬

geführten Gräfl. Alansfeldischen Schuld und was ich auf den Anbau wenden

werde, gänzlich befriediget, innehaben und gebrauchen möge, welchen ich dann,

weiln der Herrn Grafen zu Alansfeld Schuldlast nicht allein hierdurch erleichtert,

sondern auch Ihr. Aurfürstl. Durchl. Einkommen vermehret und ich immittelst

nach und nach meine Befriedigung erlange, desto eher gnädigst zu deleriren ver¬

hoffe. So ich mit untertänigsten Diensten gehorsamst zu erwidern, bin ich's Pflicht
schuldigstermaßen stets bereit. Datum Neu Haus, den <1- ^-prilis anno fSöst.

Ew. Aurfürstl. Durchl. unterthänigst- und pflichtschuldigster Diener

ErnK Alvrcrvt von Eversten».

Nr. 129. Schreiben des Aeldmarfchall's v. Kverstein v. 3t). Juki IKKll.
Durchlauchtigster Aurfürst und Herr :c.

Ew. Aurfürstl. Durchl. wird annoch in gnädigstem Andenken sein, daß ich

sub (lato den st Iprilis laufenden Jahres unterthänigst supplieirend eingekommen

und gebeten, daß mir der Anbau des in denen ietzo wiederkäuflich inhabenden

Amtern Leinungen und Worringen befindlichen Bergwerks zu Erhaltung

meiner bei den Herrn Grafen zu Alansfeld habenden Schuldpost gnädigst möchte

verstattet werden: So befinde ich nun, daß auf erhaltenes gnädigstes monitorinm

Dero Rath, Aammerherr und Oberaufseher der Grafschaft Alansfeld Herr Ernst

Hriedemann von Selmnitz auf mein unterthänigst Anhalten seinen unterthänigsten

Bericht eingeschicket und in demselben meine liquide Posten, als der s3 q-2ß fl., die

auf den Rentgeldern haften, und 7000 fl. nach dem pudlioirten Alansfcldischen

Haupt- und Läuterungs - Artheil an (lapital vor richtig eingeräumet, dahero dann

auch solche abzuzahlen allerdings auf Alittel und Wege zu denken; aber daß er

darvor halten wolle, es sei mir dieses wegen der Anbau des Leinungischen und

Alorungischen Bergwerks, bis zuvor der Rath zu Leipzig und die Gewerkschaft

des Alansfeldischen und Eislebischen Bergwerks hierüber vernommen, nicht zu ver¬

statten. Dasselbe wird wohl nicht es zu hintertreiben beständig genug sein, dann

s) was den Rath zu Leipzig anbelanget, so ist notoriuiu, wie derselbe einig und

allein auf das Eislebische und Alansfeldische Bergwerk seine adseenratiou er¬

langet, von welchen» aber 2) das Leinungische und Alorungische Bergwerk, weil

es außer gemeldten Grenzen gelegen, gänzlich abgesondert und also mit demselben

nicht zu eontundiren, noch die Lontraete, welche die Herrn Leipziger dessent¬

wegen getroffen, auf dieses zuziehen, daß hierdurch sie einige jus erlanget und

dardurch den gesuchten Anbau verhindern könnten, zumal 3) weil wie jedem vor

Augen stehet, sie selbst den Anbau des Hauptwerkes verlassen, nachdem sie den¬

jenigen Vorrath, so noch über der Erde gewesen, nicht ohne großen Gewinnst, der

sich seiter dem frieden weit über hundert Tausend Thaler, wann genaue Nachfrage

man hielte, belaufen würde, davon getragen, wordurch mir und anderen Kreditoren

zun» Besten das Bergwerk wohl hätten anbauen und die Stollen in» stände er¬

halten, damit es einen Rentfl. tragen können, uf diese Weise es nimmermehr

kommen wird, weil man das private interesse vorgesetzet. Daraus abzunehmen,
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daß sie sich in dies kleinere Werk, bei welchem ohne das alles noch auf dem Glück

bestehet und sie daran kein beständiges Recht haben, nicht mischen oder stecken

werden. Gleich wie diese nun kein beständig Recht, dem Anbau zu widersprechen

haben, so wenig, gnädigster Aurfürst und Herr, wird auch die Gewerkschaft

des Wansseldischen und Eislebischen Bergwerkes vorschützen können, denn H) wird

hierdurch ihnen ihr Bergwerk nicht entzogen, zumal weil ich mich verobii^iret

machen will, daß keiner, der auf den Wansfeld- oder Eislebischen Bergen ietzo

in Arbeit stehet, soll von mir in Arbeit genommen, sondern die sich von andern

benachbarten Grtern angeben möchten, hierzu gebrauchet werden; 5) was den

Aohlenkauf betrifft, wird ihn der Anbau des Leinungischen und Worungischen

Bergwerkes ietzo nicht stören, weil nicht allein in der Grafschaft Wansfeld, sondern

auch in andern benachbarten Gras- und Herrschaften viel Tausend Acker Holz zu

befinden, daß daher, wenn gleich das Eislebische und Mansfeldische Bergwerk in

völligein K88ö stünde, solche in zwanzig Iahren nicht würden verbraucht werden,

und nach diesen würde an solchen auch kein Mangel sein, weil das Sangerhäusische

Bergwerk ietzo gänzlich darnieder lieget und also die Gehölze, so vormals zu diesem

verbraucht, in das Wansfeldische Bergwerk können verwendet werden, ja vielmehr

6) wie denn die ietzo nichts nutzenden Hölzer, in welchen mehr durch Windsall

zunichte gemacht als verbraucht wird, durch den Anbau solchen Bergwerkes können

zu nutze gemacht werden, welche sonst noch lange Jahre, sonderlich weil sie von

der Mansseld- und Eislebischen Hütten sehr weit entlegen und die Anfuhr der

Aohlen dahin näher und mit geringer« Aosten haben können, ungenützet müssen

stehen bleiben, inaßen ich dann bis anhero mit Schaden erfahren müssen, daß

weil ich die Amter Leinungen und Worringen innen gehabt und dessen Nutzunge

mehrentheils aus dem Holze doch bestehet, mir wegen Abgelegenheit die Gewerk¬

schaft des Wansfeld- und Eislebischen Bergwerkes nicht einen Stock abgekauft

und also auch nicht einen Gr. zu lösen gegeben. Und wann man nur dieses

einig überlegte, wie durch den Anbau des Leinungischcn und Worungischen Berg¬

werkes mehr das bonum publicum, als meinen Nutzen und Wohlfahrt befördert

werde, sollte man solch Vorhaben mehr befördern als hindern; denn 7) hierdurch

das nun über Menschengedenken ouäue liegende Werk wieder erhoben und der

gleichsam verborgen liegende Schatz unter die Leute gebracht und also nicht wenig

die ietzo schlecht befindliche Nahrung verbessert, verhoffentlich 8) hiermit Sr. Äursürstl.

Durchl. hohes iutörssse in dem befördert, daß, wann der Anbau seinen Fort¬

gang erreichete, von den benachbarten Grten das Volk in das Aull Leinungen

und Worringen sich begeben und allda seine Nahrung suche, wordurch dann

die Landesfolge verstärket und die Einkünften an Haus- und Tranksteuern vermehret

werden, welches man an dein einigen Dorf Worringen, so, weil das Bergwerk

gelegen, als sonst ein nahrungsloser Grt fast ganz öde worden, verhoffentlich in

kurzer Zeit verspüren sollte. Daher dann die gesuchte gnädigste LloneösÄon den

kurfürstl. Lehnbriefen vielmehr gemäß, als zuwider sein wird, indem dieselben doch

dahin sämtlich zielen, wie die Lehenstücke in Besserung zu bringen, als deren Tin¬

künsten zu schmälern. Hingegen muß ich erwarten, was das Glück geben und ob

solch Bergwerk die Aosten oder noch einen Uberschuß zu Befriedigung meiner

Wansfeldischen Schuldsorderung abwerfen thuet, und also auf ein Ungewisses meine

Hoffnung setzen, dadurch keinem geschadet wird. Derowegen denn solches alles Sr.

Äursürstl. Durchl. nach Dero hocherleuchteten Äursürstl. Verstände wohl zu über¬

legen gnädigst geruhen und darauf zu Deroselbst eigenem und des Landes Besten aller

Einwurf ungeachtet, gnädigst eouosäiren und nachgeben werden, daß ich das ouäue

liegend Leinungische und Worungische Bergwerk hinwieder anbauen und zum

stände bringen mag, wie ich dann darum und daß hierüber mir und ineinen Erben

zu Versicherung gnädigste Louesssiou ertheilet werde, bitte. Sollte ja über Ver¬

hoffen mein billig mäßiges Petitum keine statt finden, so ersuche Ew. Aurfürstl.

Durchl. gehorsamst, Dieselbe wollen gnädig geruhen, dem Gberaufseher anzubefehlen,



daß er mir wegen meines Rentfl. von der obgemeldten Lumina itzt s000 fl. und

ferners alle Jahr etwas möchte zahlen lassen, damit ich auch einmal zu dem Allei¬

nigen gelangen und für meinen großen Schaden, so ich wegen der Herrn Grafen

erlitten, hierdurch zu meiner Ergötzlichkeit hinwiederum gelangen und kommen möge.

Solche hohe Aurfürstl. Gnade bin ich hingegen mit unterthänigsten, gehorsamsten

Diensten zu erwirken lebenslang pflichtschuldigcrmaßcn bereit. Dutum Neu Haus
den 30. ^)uli X11110 sööß.

Ew. Aurfürstl. Durchl. unterthänigster, gehorsamster Diener

Ernst Awrerltt von Gberstriu.

Aus des Feldmarschalls E. A. v. E. beiden Schreiben hatte der Kurfürst Johann

Georg II. ersehen, daß der Bergbau im Mansfeldischcn fast ganz ins Stocken gerathen

war. Durch sein im Druck öffentlich emanirtcs Patent ct. <1. Dresden 20. April 1671

fiel nun das ganze Mansfeldische und Eislebische Bergwerk, wie solches in den den

Grafen zu Mansfeld ertheiltcn Lehnbriefcn und der alten Bcrggrcnze enthalten, ins

Freie, jedoch daß dem Rathe zu Leipzig rssp. für sich und als Esssioimrii an¬

derer auf besagte Bergwerke hypothekarisch konscntirte Gläubiger der rssp. Xte und XXte
vorbehalten wurde!

Hiermit thun kund rc. Demnach Wir erwogen, welcher Gestalt das uralte löbl. Bergwerk
in großen Ab- und fast gnnzl. Untergang gediehen zc.; Als seind Wir, wie solchem Unser» Lehen-
Stück wieder aufzuhelfen bisher« auf alle ersinnliche Mittel und Wege bedacht gewesen, aber be¬
funden, daß weder den Grafen bei gegenwärtigem ihren Zustande die Wicdcrerhebnng wohl möglichen,
noch der Rath zu Leipzig weiter etwas dahin erlegen und den Anbau fördern wollen. Und
besagter Graf hintcrortischen Ein Fünf-Theils sich erkläret, wie sie ihres Orts zufrieden und
geschehen lassen wollten, daß von nun an das ganze Mansfeldische und Eislebische Bergwerk,
wie solches in denen oon Uns den Grafen ertheillen Lehnbriefen und der alten Berg grenze
begriffen, mit zugehörigen Stollen, Schächten, Halden, Steiger-Hütte, Hütten und Hüttenstätten,
Wasserläufen, Wegen und Stegen, wie es vormalcn in die Herren- und Erbfcuer oder Theil
cingctheilet gewesen sc., dergestalt ins Freie kommen, daß jedermänniglich, Ein-und Ausländischen
ohne einige Verbindung sich bei der Grafschaft seßhaftig zu machen nachgelassen sein soll, gleich ans
andern Bcrgstätten sein Heil zu versuche» sc.

Jngleichen der Rath zu Leipzig ihre Erklärung gethan, daß sie wegen ihres habenden
Rechtens und Hypothek ans solchem Bergwerk keinem bauenden Gewerk hinderlich sei» oder den
Bergbau wehren wollten :c,, Sich allcine vorbehaltende, nach Ablauf 4 bis 5 Jahr, binnen welchen
die Zehcntgebührnis zu Aufhebung derer Stollen verwendet werden sollen, den Zehentcn oder das
Zwanzigste nach Gelegenheit der Ausbeute und Zubuße auf ihren verpfändeten und in Rossess
habenden Antheilen des Bergwerkes von denen gemachten Kupfern und Silbern in Abschlag
ihrer in lignicko bestehenden Forderungen und ihr erlangtes Unterpfand auf den Fall, wann etwa
die Gewerken sämtlich wieder aufliefen und das Werk aufs neue erliegen blieb w.

Gleich noch dem Erscheinen dieses Patents schrieb der gräfl. Roth Johann Christoph

Broscmann, der 1659 mit den Bergwerken im Amte Morungen beliehen worden, an

die kursächs. Berg-Kommissarien:

E, E. zc. ersehen aus beigefügtem Original sc., welchergestalt ic. Christian Friedrich
Graf zu ManSfeld mich und Dousorten mit den Bergwerken im Amt Morungen beliehen gehabt.
Ob nun wohl wir alsobaldcn auf Gott und Glück eingeschlagen, auch Kübel und Seil eingeworfen
und uns die Erwältigung des Werks ein Ehrliches kosten lassen, auch nach Hintritt Sr. hochgräfl.
Gn. (I 1666) zu rechter Zeit die Muthung erneuert haben: so haben wir doch die Soche zu
solchem Ufstand nicht bringen können, daß wir unsers Unkostens gesichert gewesen wären. Wann
aber nunmehro kund und offenbar, daß auf gnädigste Sorgfalt Sr. Kurfürstl. Durchl. zu Sachsen
die Mansfeldischcn Bergwerke ins Freie aufgelassen werden: Als habe nicht vergeblicher Vigilanz:
zu sein erachtet, bei E. E, sc. die Morungischc und Leinungische Revier auf allerlei Metall, Erz
und Mineralien vermöge Lehnbrief vor mich und Eonsorteu gebührend zu muthcn mit dienstl. Bitte,
Isierüber Muthzettel zu ertheilcu die zulängliche Veordnung zu thun, daß von küuft. Bcrgmeistcr,
Bergvoigt oder andern Beamten die Bestätigung erfolgen möge :c. Datum Eislcbcn den 12. Mai
^eo. 1671.

Hierauf erließen die kursächs. Berg-Eommissarii wegen Joh. Chr. Broscmann an

Bergvoigt folgende Anordnung:

Den 12. Mai 1671 dorn 7. uromsrickiana hat Herr Johann Christoph Broscmann ncbenst
seinen Lonsorten bei uuS, den kurfürsU. Commissarien, die hierin enthaltene Muthung über die
ihme vormals von I. Gr. Gn. Herrn Christian Friedrichen am 18. Sept. 1659 verliehene



Morungische und Leinungische Berg-Revier eingelegt und gebührend gebeten, selbige anzunehmen,
ins Bcrgbuch einzutragen und ihmc hierüber gewöhnlichen Lehnzettclauszustellen. Wird demnach
dem bestallten Bergvoigt Commissions-wegcn Andeutunggethan, diese Muthung nebenst dem darbei
befindlichen Lehcnbricf bei dem Bergamt beizulegen, gewöhnliche Registratur hierüber zu fertigen
und gehörigen Verleih-Zettel in Reooguitiouem Herrn Muthern zurückzugeben,auch serner sich
mit dem Bestätigendie Gebühr in Zukunft zu verhalten. 8ig. Eisleben obbemeldtes Tages und
Jahres.

Dem gemäß geschah auch an demselben Tage von dem Bergverwalter Martin
Kersten die Verleihung an Brosemann:

^o. Domini 1671 den 12. Mai habe ich Martin Kersten, ietziger Zeit Bergverwalter, ver¬
liehen tit. Herrn Johann Christoph Brosemann die Morungische und Leinungische Berg-
Revier rc. auf allerlei bletali, Erz und Mineralien, besage Gräfl Mansfeldischer Bclehnung unterm
ckato den 18. Sept ao. 1659. So geschehen in Eis leben wie oben

Dem Feldmarschall E. A. v. E. objizirte man auf seine Gesuche, daß Lein- und

Morungen nicht in der vom Kaiser Siegismund in der Beleihung des Mansfcldi-

schen Hauses 1437 bestimmten Berggrenze läge, welches die alte durchs Patent v.

1671 ins Freie gefallene Berggrenze sei, und daß bereits 1659 Graf Christian

Friedrich zu M. Gerl. v. Kersenbrnch, Joh. Chr. Brosemann^) und Veit Meyer

die gu. Bergwerke verliehen hätte. Dies veranlaßt« den Feldmarschall, mit Rath Brose¬

mann u. Eons. in Unterhandlung zu treten und gegen Erlegung einer Summe Geldes

11 Über diesen gräfl. mansfeld. Rath Johann Christoph Brosemann findet sich in der
Zeitschrift deS Vereins für HennebergischeGeschichte :c. zu Schmalkalden (1. SupplementhcftS. 78)
folgende Nachricht.

Im I. >555 wurde wegen allerhand auf dem Rathhause zu Schmalkalden verübten Excesse zc.
von E. wohl Edl. Rath dahin geschlossen, daß, wer auf dem Rathhaus sich würde zanken, schlagen und
andern Frevel begehen würde, nm 16 fl. gestraft oder 16 Wochen in das Gefängnis sollte gesetzt
werden. Diese Ordnung läse man der Bürgerschaft d. 14. Sept. dieses JahreS nicht nur öffentlich vor,
sondern auch der damaligeStadtschreiber David Steuerlein ließ diesen von ihm verfertigtenReim
über die Thür der Nathsstubcnmit großen schwarzen Buchstaben anschreiben:

Zu wissen sei hiermit jedermann,wer im Rathhaus fängt Hader an,
Frevel übt oder Hand anlegt icht, derselbe die hohe Freiheit bricht,
Und ist um zehen Gulden Geld verfallen, wie die Ordnung meldt,
Oder muß zeheu Wochen in den Thurm verbüßen, ist bitten verloren.

Ob nun wohl diese Reime ao. 1766 bei der vorgenommenen Reparatur ausgestrichen worden, so
hat doch über solcher Freiheit der E E. Rath vor Zeiten festgehalten. Denn ao. 1666 wurde M.Georg
Reps um 16 fl. gestraft, weil er Bastian Dörmcr in der großen Nathstube mit einem Glas blutrünstig
geschlagen.Eben diese Geldstrafe mußte ao. l638 Hans Moz, ein Raths H., erlegen, der HanS
Hasen eine Maulschelle in der Rathsstube gegeben. Ja mit dem gtnckioso Joh. Christoph Brose¬
mann, dessen Vater Moritz Brosemann damals Bergmeister in Schmalkalden war, hatte der
Rath wegen dieser Ordnung weitläuftige und verdrießliche Händel; denn als jener ao. 1654 einem
Musikanten beim Tanz eine Maulschelle gegeben und er die angeforderte 16 fl. zu geben diffikultirete,
wurde er arrestiret. Allein er drung mit Gewalt zum Thor hinaus, injurirte schriftlich den Stadt-
Schultheißen Hermann von Jossa und den Bürgermeister Valtin Zielfelder, citirte sie
vor die Universität Leipzig und schickte diese Citation durch den Notarinm Georg Ernst Meyen
und denen 2 Zeugen Valtin Vogt und Thomas Merkeln aufs Nathhaus in Abwesenheit des
Stadt-Schultheißenund des Bürgermeisters. Aber zum Rccompens ihrer gehabten Mühewaltung er¬
hielten die Überbringer dieses, daß dem Notario das Prokuriren auf dem Rathhaus verboten und er
zu Erlegung 16 fl. angehalten, die 2 Zeugen aber jeder um 5 fl. gestraft worden. Weil nun dieses
der H. Landgraf Wilh. VI. erfahren, thät er Befehl, des gedachten Brosemann, wenn er würde in
die Stadt kommen, sich zu bemächtigen, wie er denn auch d. 24. Dec. darauf bei 266 Thlr. Straf zum
Arrest gezwungen worden. Darauf wurde ihm ao. 1655 d. 16. Jan. im fürstl. Amt die Kontenta
eines Befehls vorgelesen, daß er 1) die 16 fl. Straf erlegen, 2) wegen des vorigen Jahres verlassenen
Arrests 56 fl. geben, 3) wegen der gegen den Stadtschultheißund Bürgermeistergebrauchten Injurien
Abbitte thun, 4) einen Revers über sich geben und 5) weil er D. Wolfens Tochter wider die Kon-
sanguinitätohne erhaltene Dispensationgcheirathet, 56 fl. zahlen sollte. Meine er wollte sich zu keinem
verstehen, und mußte er aufs neue Arrest halten. Jedoch er ersähe eine Gelegenheitund wischte d.
22. Febr. heimlich davon. Weil er aber indessen mcinete, es sei niemand mehr, der von diesen Sachen
wüßte, und nach 15 Jahren ao. 1676 in Schmalkalden wieder ankam, so wurde er in seiner
Schwester Haus arrestiret, mit 6 Musquetirern bewacht und genöthiget, die 166 fl. der fürstl.
Herrschaft, 16 fl. dem Rath und 16 fl. Unkosten zu erlegen. Das war eine thcure Maulschelle uud
traf das Sprüchworthier ein: Lang geborgt ist nicht geschenkt.
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die Session der aus dieser Beleihung dem Broscinauu u. Sons, zustehenden Rechte an

sich zu bringen und sud ckalo den 22. Nov. IL72 beim Bergainte zu inuthen.

Gleich nach der Requisition des Lein- und Morunger Bergwerks machte der Feld¬

marschall v. E. aus einer besonderen Vorliebe für dasselbe mittels eines von einem

Notar suli ckacko Neuhaus den 19. Dez. 1673 in ein Notariats-Jnstrument gebrachten

und von ihm selbst vollzogenen Aufsatzes es seinen Kindern zur Jncumbcnz, das von

Kersenbruch, Brosemann und den Mcpcr'schcn Erben acquirirte Bergwerk nach seinem

Tode, es koste was es wolle, fortzubauen und nicht etwa ins Freie fallen zu lassen.

Dasselbe sollten nach seinem Tode seine Söhne und Töchter zugleich behalten; nach einem

brüderl. und schwesterlichen Vergleiche aber wurde es den: Stammvater der Neuhäuser

Linie Christian Ludwigen v. Eberstein allein überlassen, welcher, nachdem er seine

Geschwister und Miterben abgefunden, dasselbe nebst der Kupferhütte zu Leinungcn

unterm 12. Nov. 1677, 12. Juni 1678, 31. Juli 1685 und 1. Nov. 1687 auch für
sich allein muthete.

Christian Ludwig v. Eberstein besaß das von seinem Vater per eossionom litmlo

onoroso acquirirte Lein- lind Morunger Bergwerk bis zu seinem am 24. Okt. 1717

erfolgten Tode. Er machte seineil 7 Söhnen (Ernst Friedrich, Wolf Dietrich, Karl,

Anton Gottlob, Ernst Rudolf, Christian und Wilhelm) und Erben ebenfalls zur

Pflicht, das Bergwerk fortzubauen, welche den Wunsch des Vaters auch dadurch erfüllten,

daß sie 1718 und 1721, wie die Erbrezesse v. 13. Juli 1718, Z 14, und v. 19. Juli

1721, § 8 des mehreren besagen, „die Leinungische Kupferhütte und gesamte

Bergwerk zu einem Kommun-Werke der Eberstein'schcn Familie beständig destinirten,

und zwar solchergestalt, daß alsdann aller der Überschuß in so viel Theilc, als

Brüder oder Brüders-Söhne i. «. Ltirpos vorhanden, die allemal in Llirpss, nicht

aber in dupitn snoeockirsn, eingetheilet und jedem davon seine Data davon abgefolget
werde."

Dieser Vertrag wurde unterm 22. Januar 1722 vom damaligen Obcraufseher

der Grafschaft Mansfeld Christoph Dietrich v. Bose, der laut seiner Instruktion alle

HkAg-lia. subliiniora Dlootornlia, und auch das rkKnls inalallienin verwaltete, auch

selbst Ober-Berghauptmann der Grafschaft Mansfeld war und qua lalis Besoldung

genoß, konfirmirt. Daß die aus den 14 u. 8 der Rezesse von 1718 u. 1721

ausgezogenen Worte eine Disposition eines iiäsieonnnissi tneiti enthalten, giebt

der tenor vordornin und ist keinem Zweifel unterworfen. Daß ferner diese Disposition

auch oontrn oroelitorss galt, begründeten die Rechte und Verfassung in den kursächs.
Landen.

Auch beschlossen diese Gebrüder v. Eberstein, die Kupferhütte zu Groß-Leinungen

zu erweitern und einen neuen Schmelzofen anzulegen, wie auch die Kohlen-Schuppen

völlig decken und in Stand setzen zu lassen; endlich, um eine gute Versorgung der Berg-

und Hüttenlcute zu erzielen, eine ordentliche Faktorei zu Groß-Leinungen zu errichten.

Nach Erhebung des Lein- und Morunger Berg- und Hüttenwerks (1673) wurde eine

nach Morungen zu liegende Stätte zur Hütte gebraucht (wird in den Bcrg-Generaltags-

Akten „die Morung'schc Hütte über Leinungen" genannt). Nach des Feldmarschalls

Tode aber ließ sein Sohn Christian Ludwig die den Amtsbesitzern eigenthümlich zu¬

stehende Ober-Mühle am Hütten-Teiche zu einer Schmelzhütte einrichten. Er hatte

am 12. Juni 1678 die Beleihung auf 2 Rade Wasser erhalten und zuerst nur mit

einem Feuer geschmolzen, 1688 aber noch ein zweites angerichtet. Als 1730 die 7 Ge¬

brüder v. E. Neuhäuser Linie eine andere nach Drcbsdorf zu liegende Kupferhütte in

Leinungen auf zu diesem Behuf erkauften Privat-Äckern erbauten, blieb der Fleck, auf

dem die vorige Hütte gestanden, ein sämtlichen Erben Christian Ludwig's v. E. zustän¬

diges Grundstück nebst den darauf stehenden Gebäuden. „Da diese aber nicht mehr zu

Behuf des Bergwerks gebraucht wurden, so wurde die Ölmühle daraus gemacht, die¬

selbe an Ölmüller verpachtet und in der Weise genutzt, daß die gemeinschaftl. Offiziantcn
21
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(Schichtmeister Barth, dann Krause zc., Hüttcnschreiber Weber) den Pachtzins ein¬

nahmen und jedem Prinzipale zurechneten.

Nr. 130. Kontrakt der Gebrüder von Köerjtein mit dem Grafen zn Stokberg-Mokka wegen des Leinungische»Küttengrabens, <t. «t. Moßta 14. März 1727.
Zuwißen Daß Zwischen dein Hochgebohrnen Grasten und Herrn, Herrn Jost

Ehristian, Grasten zu Stolberg, Rönigstein, Rochefort, Wernigerode und Hohnstcin,

Herr Zu Epstein, Rlürtzeiiberg, Brauberg, Aigneoiidt, Lohra und Plettenberg w.

an einem, denen sämtl. Hoch-Wohlgebohrnen Herrn Gebrüdere von Eberstein nach¬

folgendes abgehandelt und geschloßen worden: Es bewilligen nehmlich hochgedachte

jhro HochGräfl: Gnad: vor sich dero Erben und Nachkommen Denen gesaniten

Herrn Gebrüdern von Eberstein dero Erben und Nachfolgern Zum Behufs einer

in Großleinungischer cknrisäiotivn und Gräntze neu anzulegenden Rupffer

Hütte, den jetzigen gangbahren Mühlgraben Zu Rieschen und den Großleinungischen

Müller Hlatzen vor wenig Jahren Zugezogenen Graben durch dero Auestenberg:

Amts llurisäietion Biß an den Dröbsdörsser surth wiederum ZuHeben, und Zu

solchen Hüttenwercke eigenen Gefallen und besten wißen nach Zugebrauchen, mit

der Versicherung daß ihnen daran weder durch jhro HochGräfl: Gnad: selbst noch

dero Bediente und Nnterthanen einiger Eintrag oder hinderniß Zugefüget werden

soll, jedoch daß auch dieser Graben nicht tieffer als der vor der so genannten

Wurtzbachischen neuen Mühle gelegte oder Zulegende sachbaum gerieschet und ge¬

hoben, oder derselben dadurch aus andere Arth einiges nachtheil Zugefüget, viel¬

mehr ihme die helffte der Maltze und das Mahlen aus Großleinungen ferner wie

bißher gegönnet, hesonders sothaner Graben Zu nichts anders, als der vorzu¬

richtenden Hütte gebrauchet, und diese überlang oder Rurtz nicht etwa in eine Mühle

oder sonst jhro HochGräfl: Gnad: und dero Erben und Nachkommen Schädliches

oder Nachtheiliges Gebäude verwandelt, und nicht Zu niedrig, sondern nach der

höhe der Straßberger Hütte mit Absanges des schädlichen Hütten rauchs, damit da¬

durch denen früchten in feldern Rein Schade Zugefüget, angeleget werde, immaßen

sie sich auf diesen fall «xprssse rsserviren den Graben so fort wiederum einzu¬

ziehen, und alles in den Standt, wie es ietzo befindlich setzen Zulaßen. Dahin

gegen Versprechen hoch- und Wohl-gedachte sämtl: Herrn Gebrüdere von Eberstein

von dieser Waßer Riesche und Graben an die HochGräfl: Eammer zu Roßla

oder wo dieselbe sonst befindlich seyn möchte alljährlich Sechß thaler als einen be¬

ständigen Erbzinß Zu entrichten und Gstern (723 G: G: den Anfang damit Zu¬

machen, jedoch dergestalt, daß derselbe von dem HochGräfl: hauße Stolberg in

Ewigkeit so wenig erhöhet, als von Ihnen Zuverringern gesuchet werden. Däfern

aber die Anlegung der Hütte nicht etwa pru.etieg.bl oder Dieselbe der einst durch

Unglück wiederum Zu gründe gehen, mithin der gebrauch des Grabens hinweg¬

fallen, solcher Graben Zinß so denn auch gäntzlich eessiren, und dein HochGräfl:

Hause Stolberg den Graben wieder Zu werffen Zulaßen srey stehen solle. Die

Hischerey in sothanen neuen Graben bleibet Ihro HochGräfl: Gnad: privativ« und

wollen sämtl: Herrn Gebrüdere von Eberstein in Ewigkeit daran Reine prastönsion

inachen oder sich derselben auf einigerley Weise anzumaßen suchen. And gleichwie

vorstehendes alles von beyden theilcn also bewilliget, beliebet und geschloßen, also

begeben Sic sich auch aller recht!: Ausflüchte und Behelffe, deren sie sich zu deßen

intrinAirung überlang oder Rurtz gegen einander bedienen Rannten oder Zugebrauchen

haben möchten, und ist Zu deßen steter festhaltnng dieses von Ihnen eigenbändig

unterschrieben und mit ihren rsspeet. HochGräfl: und Adel: Pettschaften bezeichnet
worden. Roßla d. (H. Nart. (727.

(R. 8.) Jost Ckristin» G. K. Stolberg.
(R. 8) Woltt Zitterirk ro» Eberstei».
(R 8.) Antkon Gottlob Won Eberstein.
(R. 8.) August EKristinir Wilkelm ro» Eversten».



Nr. 131. Wergseich wegen der auf des Hrafcn Krnst Ariedrich v. Oberstem

Hrund und Woden neu erbanten Külte vom 18. Inli 1730.

Kund und zu wissen sei hiermit, daß wegen der neu erbauten Schmelz-

Hütte allhier zu beständiger Aufrechterhaltung der brüderlichen Harmonik und guten

Vertrauens zwischen dem Herrn Grafen von Eberstein vor sich, seine Erben,

Erbnehmen und männliche Nachkommen an einem Theile und seinen sämtlichen

Herren Brüdern, ihren Erben, Erbnehmcn und Nachkommen am andern Theile

voriezt und künftig aus brüderlicher Liebe und damit sie ihrem Herrn Bruder dies-

fallsige LuKstuotion machen möchten, nachfolgender unwiderruflicher vergleich wohl¬

bedächtig beliebt, verabredet, getroffen und vollzogen worden.

Nämlich es geloben und versprechen hochgedachte sämtliche Herren Gebrüder

von Eberstein vor sich, ihre Erben und Nachkommen, ihrem heißgeliebtesten Herrn

Bruder, den: Herrn Grafen s) von der Hütte die f000 ff. Weißnischer Währung,

worvor dem Herrn Grafen die Leinungischen gesainten Gärten in der Theilung

an- und zugeschlagen sind, zu boniüoiren, jedoch daran abzurechnen, was nach ge¬

haltener diesfallsiger Berechnung selbiger etwa der Eomniuu verwandt sein möchte,

den Rest aber entweder baar zu bezahlen, oder bis zur Abzahlung jährl. auf Gstern

zu verintsvkssiren, gleichwohl sollen solche gesamte Gärten nichts desto weniger

dem Herrn Grafen und dein Amte allezeit in unstrittigem und unbeschränktem

Besitz, Gebrauch und Genuß eigentümlich verbleiben und daran in Ewigkeit kein

An- und Zuspruch gemacht werden, sondern auch 2) ihme, dem Herrn Grafel,, zun,

«ouluxemkut alljährlich 60 Thlr. baares Geld von der Hütte Schlußgnu,'0,1 Renn-

„iseki'k zu bezahlen und damit s7os anzufangen und also forthin ... zu conti-

„uiren. Sollte der Hr. Graf mit Tode abgehen, sollen diese 60 Thlr. dessen Hr.

Gemahlin so lange sie lebet unverwcigerlich alle Jahr gezahlt werden.

3) Bei der alten Hütte ein Rost Haus zu bauen und allen Kupfer- und Spur-

Stein daselbst zu rösten. Baß die jährl. 60 Thlr. auf den Hall, wenn Lciuungei,

über kurz oder lang von den, Herrn Grafel, von Eberstein ab- oder sonst in andere

Hände kommen möchte, gänzlich esssiren und die 1000 fl. wegen der Gärten der

brüderlichen Eommun wieder anHeim fallen sollen, ö) So bedingen sich auch die

Herren Gebrüder von Eberstein, daß daferne sie etwa über lang oder kurz belieben sollten,

die Hütte auf den alten Hüttenplatz jenerseits Leinungen zu legen, daß so¬

dann dieses ganze Duetnm nicht nur allein gänzlich kkssiren soll, sondern es ver¬

bindet sich auch der Herr Graf vor sich und seine Erben, bei solchen, Halle die

1000 fl., wann sie ihn, wirklich bezahlet oder bonitioiret wären, entweder baar

wieder,,,i, in eommunkm mussum zu zahlen oder sich von seinen Revsnnkn llkkonr-

Kren zu lassen, auch bis zu völliger Vergnügung mit 6 pro Cent zu verintorsssiren.

Dahergegen rknuneiiret der Herr Graf von Eberstein vor sich, Dero Erben und

Erbnehmcn allen und jeden Ansprüchen wegen der neu erbauten Hütte, sie mögen

Namen haben, wie sie wollen, gänzlich, und will nun und nimmermehr von dessen

geliebtesten Herren Gebrüdern dieserhalb etwas weiteres pruktsncliren.

Wie nun allerseits Hoch- und Hochwohlgeb. Herren NrunsiKknten mit diesen

wohl zufrieden, so rsnnneiiren sie allen und jeden Hierwider laufenden Rechtswohl-

thaten tum in ^sners guum in spkkis. Au dessen wahrer ilrkund ist dieser Erb¬

vergleich von allerseits Intkrksskntsn eigenhändig unterschrieben und besiegelt in

llnpio ausgefertigt worden. So geschehen Groß-Lcinungen, den f3. 3„Iii s720.

Graf Ernst Friedrich, Anton Gottlob, Christian und Wilhelm Gebrüder

v. Eberstein treffen zu Gunsten ihrer Nichten über ihre Kupferhütte folgende Ver¬

abredung:

Nr. 132.

Am Namen der Heil. Drei-Einigkeit sei hiermit kund und zu wissen: Nachdem

Wir sämtl. Sieben Obersteinische Gebrüdere Neuhäus. Stammes, sowohl die,

so allbereit verstorben, als die Wir nach Gottes Willen noch bei Leben sind, „ach
21*
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Unseres sel. Herrn Vaters, Herr?? Christian Ludwig s von Eberstein, auf Unfern?

Sta???i??hause und Geburts-Schlosse zn Nenhaus erfolgten Todesfall reiflich erwogen,

wie leicht es sei, daß eine Kamill« in solchen Abfall des zeitlichen Vermögens ge-

rathen könne, daß es dem Alannesstamm an standesmäßigen? Unterhalt gebreche:

So haben Wir Unserer Schuldigkeit zu sein ermessen, auf die möglichste Ehrer -

halt-, Versorg- und Unterhaltung Unsers so alten Freifränkischen ?c. Alanns-

stannues, so viel an Uns ist, ernstlich bedacht und besorgt zu sein, und danncn-

hero ?e. in dieser wahren Absicht Uns xs-elo dahin verstanden :c. und bündigst

verglichen, das von :c. Unserm Herrn Vater auf Uns verfällete eigenthümlicheBerg- und Hüttenwerk zu Groß-Leinnngcn und Morungen zu einem beständigen
Familienwerk Unsers Nenhäus. Ebcrsteinischen Mannesstamms auf ewige Zeiten
solchergestalt zu widmen, daß Unsere männliche Nachkommenschaft davon

etwanigen Unterhalt beständig haben könne.

Zn dieser treulichen Absicht und zu diesen? Ende haben Wir fämtl. Ge¬

brüdere Uns sogleich darob mit Unserer Frl. Schwester Mxllulenvii Lllsnbetb

von Kllörslein bündigst aus de??? Grunde verglichen, daß Wir selbiger SM Thaler

davor bezahlet, hingegen sie vor sich und ihre Erben daran auf ewig röimnoiret hat.

Gestalten nun in Kraft Unserer vorgedachten Widmung und voi? alle?? 7 Ge¬

brüder?? festgestellten llclkieommissarischen Aussetzung solcher Mki'slsmischen Hütte

und Bergwerks zu Lein- und Alorungen zu eine??? ps?'p«t.n?rlichen Kamillen-Werk

U??serer Neuhäus. Ui??i« und Kberslsinischen AIan??essta??????es dieselbige

I. ???it kei??er Ehestiftung oder Witthum ii? E?vigkeit bcsch?veret werden :c.

ka??i? Dbschon einem jeden Vater unter Uns unbenommen bleibet und er wohl

befugt ist, seine Söhne p«r Isstamsutum dahin zu verbinden, ihrer Alutter, so lange

sie als Witwe lebet, und von ihm Alannsstamm vorhanden ist, etwas Gewisses
jährl. abzugeben ?c.

II. Keine Eberstcinische Tochter daran einiges Erbe oder cigenthümlich

Theil zu gewartcn hat, wann auch schon ihr Vater sonst nichts hinterließe. Es

bleibet jedoch jeden? unter Uns frei, per löstamsuluu? seinen Söhne?? aufzuerlegen,

ii? wie weit er seinen Schwester?? einigen Genuß und Theil voi? de?? Einkünften

seines Hütten-Stammtheils gönnen und baar zukommen lassei? soll.

III. Keine hinterlassene Schulden ?c. diese I'Kmillcm-Hütte und Bergwerk
eigentlich alllemen, noch selbige damit beschweret werden kann:

So hat es zwar dabei nochmalen sein erviges ?mveränderlichcs lläkieomnlls-
syrisches Verbleiben.

Gleichwohln, da nach Absterben Unsers sel. Bruders, des Herr?? Gber-Zäger-

meisters Xai'lls von Merswin zu Dillenburg, Wir seiire in? Leben vcrbliebeire

6 Gebrüdere dessen damalige Umstände ?c. angeschen und ii? Betracht gezogen, daß
l) seine Witwe und 4 Töchter nicht sullÄsUren könnten, wann Unser allerseits

bei Unserer anfängt. Widmung von f7s3 und f72f geführten Absichten gemäß

dessen 3 Söhne den Genuß seines Siebenten Stamm-Antheils ai? Unserer Kamill«??-

Hütte nur allein haben sollten; 2) daß die vor? dessen beiden Gemahlinnen baar

ausgezahlt bekommene, von ihn? empfangene und zu seinen? Behuf verwandte

Ehegelder wiederbezahlt und i'ksMnii'et werden :c. müssen. Und dannenhero mit

Unser??? ältesten Herrn Bruder, den Grafen, als natürlichen und bestätigten

Vormund dessen sämtlichen hinterlassenen Kinder, Uns dahin brüderlich w. ver¬

standen, daß ?c. einstweils und ohne LonsSM«??? alle von dieses Unsers seligen

Brnders Siebenten Stamm-Antheil solch Unseres Kamills??-, Berg- und Hütten-

Werks fallende Einkünfte ?c. auch dessen vier Töchtern zugleich nebst ihren drei

Brüdern, so lange, als sie den Ebersteinischen Namen führen, mit zu gute

kommen und zu sieben gleichen Theilen genießen ?c.

Wie nun Ausgangs des s736. Zahres der zweite abermalige tödtliche Hin¬
tritt Unsers Bruders Herr?? Ober-Amtmanns Krnst llinlllll'8 von Kbsmt,«??? er¬

folget, habe?? Wir übrig verbliebene Gebrüdere durch ?c. alle dabei vordringende
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Umstände ?c. Uns nicht weniger beursachet gesehen, mich dessen hinterlassenen

2 Töchtern :e. einigen Genuß von der glitte, woran sie cls jure sonst kein Theil

haben :c., so lange sie ohnverheirathet sind und den Ebersteinischen Namen

alleine sichren, neben ihrem einigen Herrn Bruder mit genießen zu lassen und

dannenhero Uns ebenergestalt mit dem Herrn Grafen, als Vormund, freiwillig,

jedoch unter gleichmäßigem ausdrücklichem Vorbehalt :c., daß es ohne alle (tun-

«««inen? sei, diesfalls hinlänglich verstanden.

Als nun der dritte tödtliche Hall unter Uns Gebrüdern, nämlich des Herrn

Hauptmanns Uietrieli von Oberstem, erfolget und leider außer abschläglichc

(000 Thaler, so zu InclsinnissUun der Wiedereinlösung des Amts Meinungen bei

den Herrn Grafen stehen bleiben müssen nnd nicht erhoben werden können, weiter

weder Lehnstamm, noch sonst was ohne allein sein Lwbsntös Ltmuum-Vutlieil an

Unserer zu einein ewigen bAmilwu-Werk lläsieomimLSs-risch gewidmeten und aus¬

gesetzten Kupfer-Bergwerk und Hütte verlassen: So haben Wir noch übrige Vier

LrnÄsv in Betracht des inangelnden Unterhalts vor dessen nachgelassene vier

Töchter w. Uns zuvor mehrgedachter..Bewilligung, daß auch diese einstweils

ohne (tonLö<zukN2 die Einkünfte und Überschuß seines hinterlassenen 7. Stamm-

Antheils an Unserer Ebersteinischen Emilien-Hütte bis zu ihrer Vermählung,

eine jede zum zehnten Theil, nebst ihren 6 Gebrüdern mit genießen mögen,

Ulis verstehen müssen und deswegen mit deren Vormund, dein Herrn Ober-Berg-

hauptinann Aman (lotUob von Msrstöin, Verabredung gethan w.

Weiln Wir nun alle sterblich und Unsere Todesstunde ungewiß, so haben

Wir Uns allerseits, insonderheitlich Unserer verstorbenen :c. Brüdere hinterlassenen

Töchter halben, weiteres vereinbaret rc. Zuvörderst bleibet :c. es ewiglich dabei,

daß diese Unsere ticlsieominissmnsche Hütte und Bergwerk -H mit keiner Ehestiftung

oder Witthum :c. beschweret werden :c. kann :c.; d) keiiie Ebersteinische Tochter

daran einiges Erbe :c. zu gewarten hat w.; o) keine hintcrlasseiie Schulden w.

diese VimMön-Hütte und Bergwerk rc. atlleircn rc. kann rc.

Also hat es bei dem ohne (lonskAwn? bewilligten Hütten-Ulitgenuß Uiiscrer

drei verstorbenen :c. Brüder, des :c. Hauptmanns >V«Ik Vietrivli's, des :c. Gber-

Iägermeisters Karl'« und des rc. Gber-Stallmeisters krust kinlolk'8 hinterlasseneii

sämtl. Töchter :c. sein rc. Verbleiben w.

Sintemaln nun Wir noch lebende vier Gebrüdere aus besonderer Güte vor

Unsere Mseen vorstehend ausgemacht und bewilliget haben, daß nicht allein Uiiscrer

bereits schon verstorbenen Brüder, so alle drei Söhne und Töchter nachgelassen,

sondern auch die, so unter Uns :c. künftig zc. versterben und Söhne w., auch zu¬

gleich einige Töchter ohne (kstameiitg-rische oder andere Verordnung :c. verlassen

sollten, H derselben nachverlassene Söhne zwar als eigentliche Erben des Vamilwn-

Bergwerks angesehen werden, die Töchter :c. jedennoch auf maße, wie vor- und

nachstehend deutlich ausgemacht, mit ihren Brüdern zugleich ihres Vätern verlassenes

Stamm-Antheil an solchem Ünsern Vamilisn-Berg- und Hüttenwerk zu gleichen

Theilen mit genießen und deren Brüdere ihnen solches, so laiige sie ohnverheirathet

bleiben und den Ebersteinischen bAmilisn-Namen nicht verändern, durchaus unter

keinerlei pruetext weigern sollen. 2) Dieser Unserer sämtl. Kisesn vorbcwilligter

proporUonirlicher Utttgenuß der Hütten-Einkünfte soll zu ihrem :c. Unterhalt :c.,

aber durchaus nicht zu ohnnöthigem H>runk und Großthun angewendet werden :c.

Z) Sobald aber eine Unserer Z verstorbenen Brüdere nachgelassene Tochter sich ver-

heirathet rc., höret solcher ihr Ulitgenuß der Hütten-Einkünfte pleno jure aus rc.

:c. So haben Wir noch lebende ^ Gebrüdere aus Liebe vor solche Unsere

Bruders Töchter aus :c. gutem Willen :c. genehmiget, daß ihnen ihre obange-

führtermaßen bewilligte vu-ts. von den Hütten-Einkünften von dem Tage ihrer

Hcirath an so lange gesammlet und gefolget werden sollen, bis jede Tochter, so

sich verheirathet, 500 Thaler zu ihrer Ausstattung und gänzlichen Abfindung

empfangen haben w. 5) Sobald nun diesemnach eine Unseres sel. Brüders-Töchtere
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sich verheirathet :e., vön dein Tage an wird derselbigen ihr vorstehend genossenes

Theil oder rntn der Hütten-Ei??künfte ihres sei. Vaters Siebenten Stamm-Antheils

so lange gesammlet, bis sie Fünfhundert Thaler zu ihrer gänzlichen ewigen Ab¬

findung genossen und völlig bekommen haben. 6) Stürbe aber eine geheirathetc

Tochter vorher, che sie solche 500 Thalcr vor voll erhalten ?e. hätte mit Hinter¬

lassung ehelicher Rinder, so treten diese so lange in ihrer verstorbenen Frau Uluttcr

jUatz, bis mehr gedachte 500 Thalcr erfüllet sind ?c. 7) verstürbe sie aber ohne

Rinder, so höret mit ihrem Tode alle Dnrtieipution von den Hütten-Einkünften

und aller Genuß, wann sie auch schon die :c. 500 Thlr. nicht voll empfangen

hätte, lediglich und eben sowohl auf, als er aufhöret, sobald die 500 Thlr. zu ihrer

Abfindung völlig abgctilget sind und sie deren Abzahlung erlebet hat. 3) Stirbt

einer der hinterlassenen Söhne Unserer Brüder und hat noch Brüder im Leben, so

fället dessen genossene rata an Unfern? üllkieoimmssurischen Ebersteinischen Emilien-

Werk so lange auf selbige Brüder, als deren noch welche, oder Söhne davon vor¬

handen sind, sonder und ohne daß dessen Schwestern daran theil haben oder haben

können, ß) Stürbe aber einer unter Uns ohne männliche Erben, folglich der ganze

Wannsstamm eines der s7s8 im Leben gewesenen 7 Brüder mit ihm selbst aus,

so fället dessen Stammantheil denen noch männlich blühenden übrigen Stämmen

der Ncuhäusischen Ebersteinischen siÄimlis in Stirpes zu, so lange das jus rspruu-

suntutivuis statt hat. so) Daferne aber eine männliche Brauel? der Sieben

Stamm-Theile ausstürbe oder der Ausgang eines der s7s3 gewesenen Stämme in

Unfern Brüder-Söhnen oder Sohns-Söhnen sich ereignete, es verblieben jedoch noch

Schwestern, das ist Töchter Unserer Brüdere, im Leben, so fället zwar die Hütten-

rata desjenigen, mit welchen? oder wodurch der Nannsstamm ausgelöschet und welche

solcher gehabt und in? Leben genossen hat, in intim tum alsofort mit seine??? Tode denen

übrige?? noch männlich-üorireuden und von Herr?? Christian Ludwigen von Eberstein

abstammenden männlichen Brauel?«?? anHeim, sonder daß seine Schwestern im Fall er

deren hinterließe, davon das mindeste habe?? oder praeteuälren mögen. Hingegen

soll sf) diesen Unserer Brüdere Töchtern, wann sie ohnverehelichet bleiben, nichts

desto minder der Genuß derjenigen rata, welche sie bereits vor Abgang Dero väter¬

liche?? Ulannesstamms besessen, noch fernerweit so lange verbleibe??, als sie ????-

verehlichet den Ebersteinischen Namen und keinen ander?? führe??. Dens?? aber,

so verehelichet sind, bis sie den Rückstand ihrer bewilligten 500 Thaler vollends

bekommen haben, es wäre da????, daß sie zuvor ohne Rinder verstorben sind,

sä) Stürbe aber eine Unserer Brüdere Töchter unverehelichet und hat noch

Brüder, so fället deren genossene Rata ihren überbleibenden sämtl. Brüder?? zu

gleichen Theilen anHeim, wenn sie gleich noch unverheirathete Schwestern im Lebe??

hatte. Wären aber ihre Brüder noch vor ihr abgestorben und ihres Vater?? männ¬

licher Stamm damit erloschen, so fället deren vorgedacht genossene rata durchaus

nicht ihren Schwestern, sondern denen noch blühenden übrige?? Brauel?«?? des Ebcr-

steinischen Ulannesstammes seeunduu? Stirpes zu. lH Stirbt eine Unser ver-

heiratheten Brüder Töchter, so noch ratio??« der ihr zur gäuzl. Abfindung ver¬

willigten 500 Thaler einige ratan? Partie?piret und bis zu deren Bou?pl«tiru??g

genießet, ohne Rinder, so fället deren erwähnte rata, so lange sie noch Brüder im

Leben hat, auf solche ihre überlebende Brüder zu gleichen Theilen, gleichwie solche

rata, sobald diese 500 Thaler abbezahlt sind, selbigen desgleichen sofort anHeim

gehet. s5) Sobald aber von ihren Brüdern oder deren Söhnen keiner mehr am

Leben, also ihres Vätern Ulannsstamm ausstirbt, fället die Hütten-rata solcher

verheiratheten, aber ohne Rinder verschiedenen Brüders - Töchter nicht auf ihre

Schwestern, sondern de??? noch blühende?? übrigen Ebersteinischen Ulannsstämmen

in Stirpes anHeim, obschon die 500 Thaler noch nicht erfüllet wären. Hinterließe

sie aber Rinder, nicht eher, als bis selbige Rinder das, was ai? den 500 Thalern

noch ermangelt, vollends empfangen haben. s6) Überhaupt verstehet sich alle diese

Bartieipatiou weiteres nicht, als so lange eines verstorbenen Bruders Töchter noch
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Brüder oder Söhne ihrer leiblichen Brüder im Leben Hot und hinterläßet; dann

sobalde der Alannesstamm ihres Botern, olso einer der j7s8 im Leben ge¬

wesenen :c. Brüder domit aufhöret, hat sie und ihre Kinder nichts mehr zu ge¬

nießen, als was vorstehend bis zur Erfüllung der 500 Thaler bewilliget und

geordnet ist, sondern es gehöret alles denen noch tlorirenden männlichen Lvnnolion

, erb- und eigenthümlich zu, denen es in Stirpes in intinitnin zufället zc. ze.

Also haben Wir Bier w. Gebrüdere Uns vereiniget, daß es darbei seine

ewige Richtigkeit behalten soll, so lange noch Alannesstamm von Unserer Cber-steinischen Neuhäusischen I,iuio vorhanden ist. Stürbe aber dieser Unser Mannes¬
stamm gänzlich aus, daß kein Manns-Bild mehr vorhanden wäre, so von :e.
Unserm den 2H. Gkt. f7j7 verstorbenen sel. Herrn Bater Herrn Christian Ludwig

von Eberstein abgestammet, Sodann verbleibet der also genannte ledige Anfall

an alle von Uns, dessen Sieben Söhnen, im Leben verbleibende Personen weib

lichen Geschlechts nach denen Stämmen ihnen ausdrücklich vorbehalten :c.

Zu dessen wahrer Urkund haben Wir Bier Gebrüdere dieses ewige Rnmilion-

Rnotuin nicht allein selbsthändig unterschrieben und mit unfern Petschaften bestärket,

sondern es sollen auch Unserer verstorbenen drei Brüder sämtliche Söhne solches

sowohl, als die Töchter w. nach und nach auch unterschreiben und ratilmbiren.

So geschehen Harzgerode, den 5. Juni s7^2.

Die mit dem Major und Landdrosten v. Außem vcrheirathete Tochter deö Ober-

JägermeisterS Karl Frhrn. v. Eberstein, welche auch nach ihrer Vcrheirathung Einkünfte

von der Leinungischen Kupferhütte bezogen hatte, verzichtete 4. Oktober 1768 auf alle

Ansprüche an das Berg- und Hüttenwerk zu Groß-Leinungcn und Morungen.

Nr. 133.

. Nachdem zwischen mir Endes unterschriebenen Mnolio verwitbeten von Gussow

gebornen von Rkovstoin wegen derer von einem Siebentheil der Groß-Lein un-

gischen Kupferhütte und gesamten Bergwerk, so meinen Herrn Brüdern nach

dem im Jahre f72j geschlossenen, von denen damals lebenden sieben Herrn

Brüdern von Rborstoin eigenhändig unterzeichneten, besiegelten und im Gberauf-

seher-Amte zu Eisleben oonürinirten Erb-Recesse einzig und allein zugefallen, von

mir aber bisher als zum siebenten Theil unter uns Geschwistern gezogenen Ein¬

künften heute <luty zwischen mir und meinem Herrn Bruder, dein Königl. preuß.

Nnjor Herrn (Ärl Rrioäriok von Rbsrstoin, eine freundschaftliche Unterredung ge¬

pflogen und darinnen von abgedachtem meinen Herrn Bruder aus brüderlicher

Liebe und Rstiino zugestanden worden, daß ich die seit meiner Verheirathung

genossenen Revenuen vom siebenten Theil (obwohl solche schon bei meiner Verhei¬

rathung nach dem unter denen sieben Herrn Brüdern verabredeten und geschlossenen

Roooss cle oo. 1721 hätten cossiren müssen, dahero solche auch auf keine Weise zu

fordern berechtiget gewesen) bis Molmoli 1768 zu genießen haben solle.

Wie ich nun dieses brüderliche und freundschaftliche Verfahren aufrichtig und

danknehmend erkenne; So thu ich auch hiermit auf alle an dem Berg- und Hütten¬

werke zu Groß-Leinungen und Worringen zu machende oder zu erdenkende

Ansprüche wohlbedächtig für mich und meine Erben auf ewig Verzicht, so daß

ich so wenig, als meine Erben oder Erbnehmer zu keiner Zeit einigen Anspruch

daran zu machen, ich solche und mich zugleich auf ewig verbinde, wie ich denn auch

« verspreche, diesen von mir unterzeichneten Rovers in torin n pro Konto zu Harzge¬

rode ausfertigen zu lassen und meinen: vielgeliebten Herrn Bruder zuzustellen.

Groß-Leinungen, den 4. Oetokr. 1768.

(R. 8.) Anuüül von Aussen (am Ende n für m)
geborne von Elmstein.

(R. 8.) Allireclit Mnäolpk von Elmstein

als Zeuge in und bei dieser Handlung.
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Nr. 134. Hievers seitens der Wormünder der v. Wendt'schen Kinder in Uetreffder bisher genossenen Antheilnahme an der Ausdeute aus der Lcinungischen
Kupferhütte vom 24. Dez. 177V.

Demnach die verstorbene Frau Land Rähtin und Drostin Dorothea Agatha

Hcnrietta von IVendt geborne von Eberstein (Tochter des Ober-Jägermeisters Karl

Frhrn. v. E.) nach ihrer Verheiratung nnt dein gleichfals verstorbenen Herrn

Land-Raht und Drosten Carl von Mendt zu Papenhausen nicht allein bis an ihr

lebens Ende, sondern auch nachhero gedachter Herr Land-Raht und Drost von IVendt,

und nach deßen ableben deßen hinterlaßene Ainder Nahmentlich 1) Cllnrlottn.4gntlln,

2) Ariäerien .luliaua, 3) vnrolus Vriäeriob, 4) 8imou ^.ussnsws, 5) äulinnn

^.mniin, 6) Aoums Ciiristins, 7) Nnrin ^.nnn Vorotllen und 8) ?rnuei8eu8 ^Vil-

llelmu8 von IVendt bis no. j76. von einein 7ten Theil Ausbeute des Leinungischen

und Blohrungischen Hütten IVercks iiiit partieipiret haben, solches aber, da gedachtes

Hütten IVerck nach denen von Ebersteinischen pnotis tamiliae, Besonders nach dein

zwischen den seel. Herrn Groß Vater derer jetzt bcnanten von IVendtschen Ainder,

dein Fürstlich Rn88nu Dillenburgischen Gber Jägermeister Hrn. Carl FreyHrn.

von Eberstein und deßen sämmtlichen Herrn Gebrüdern errichteten und im Gber-

aufseher-Amt zu Eisleben oontirimrten Erb-reee88S äs ao. 1721 ß 8 lediglich zu

einem Familien IVerck geiiiacht worden, wenigstens nach der Verheiratung der

Frau Land-Rähtin und Drostin von IVendt schon esssiren und liicht inehr geschehen

sollen, hingegen der Herr Ouele derer von IVendtschen Ainder, der Aönigl. preuß.

Herr Nnjor Johan Friederich FrevHcrr von Eberstein iii Ulsit, aus besonderer

Liebe gegen die von IVendtischen Ainder geschehen laßen will, und sich dahin gütigst

äeolnriret, daß was selbige bis und mit no. j?6. von gedachten 7ten Theil dieses

Ebersteinischen Berg- und Hütten Familien IVerckes einmahl gezogen haben, ihnen

verbleiben, auch dieserwegen auf keine Arth eine Bachrechnung oder sorderung, als

etwas zu viel oder wieder rechtliches gehoben zu haben, jemahls gemacht werden

solle. Als erkennen 11)ir, die bestallte Vormünder derer von IVendtischen vorer-

wehnten unmündigen Ainder, dieses gütige Betragen gegen dieselbe nicht allein nnt

allem Danck, sondern reuunoiiren auch vor sie, ihre Erben und Erbnehmen auf

alle fernere Antheilnehmung oder Anspruch an oberwehnten Vkimm^'schen und

Blohrungischen Berg und Hütten IVercke, welches denen Herrn von Eberstein zuge¬

höret, hiemit und krafst dieses wohlbedächtig mit Begebung aller daran zu prne-

teuäirenden Gerechtigkeiten auf ewig in bester form Rechtens und wie solches

immer geschehen mögen, sollen oder können; Thun auch eine ewige Verzicht vor

die von IVendtsche Ainder und ihre Nachkommen beiderlei Geschlechts auf alle etwan

dieser rsnuneintion zuwiederlauffende Ausflüchte, es mögen solche in allgemeinen

oder besondern Rechten gegründet sein oder nicht. Alles getreulich sonder Argelist

und Gcfehrde. Zu deßen Bhrkund und festhaltung ist diese rsmme.iationn.ets von

uns eigenhändig unterschrieben und besiegelt, auch von der obervormundschafftl. Re-

gierungs Tantzlei allhier praevia enmae eoZnitioue et 8utz 8ecpmto Deere, to eon-
tirimret worden.

So geschehen Detmold den 24. Veosmtzr. 1770.

(A. 8.) chrbr. von üem Hriuek, (V. 8.) 8t. kestner,

von IVendtscher Ainder vvu >Veuätscher Ainder
Vormund. Vormund.

Von den oft genannten 7 Söhnen Christian Ludwig's v. E., unter welchen sich

auch der fürstl. nassau-dillenb. Ober-Jägermeister Xurl Frhr. v. E. befand, der jure

proprio des Ganzen resp. besaß, — starb am 9. April 1747 zu Harzgerode der

anhalt-bernb. Ober-Berghauptmann Anton Gottlob v. E. nb8<iuk xroie und verfällte

rezcßmäßig seine Antu am Ganzen auf die übrigen 6 8tirpe8, wie solches der

Verleihungsschein v. 14. Dez. 1701 besagt. Im Jahre 1747 also besaß jede Lrnuolle

ihr eigenes V7 und V« von einem Siebentel, also Vs des Ganzen.
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Zehn Jahr später starb von diesen Gebrüdern Nenhäuser Linie auch der Major
Wilhelm v. E., dein Va des Ganzen zugestanden. Er hatte von der in den an¬
gezogenen Rezessen v. 1718 u. 1721 sich vorbchaltcnen Freiheit, daß ein jeder der
7 Paciszenten seinen Antheil einem andern Bruder oder Mitgliedc der Familie ver¬
machen könne, in der Art Gebrauch gemacht, daß er unterm 25. Mai 1750 ein
Testament errichtete, und prasmissis vsrbis:

wie es nach meinem Tode, mann ich anders ohne Frau und Kinder versterben sollte, mit meinem
Nachlaß und Vermögen, welches bis hieher in vorgedichten beiden Gütern zu Gehofcn (dein
llai'ru8'schen u. dem Irsbraifchen) und was dazu gehört, iu meinem Anthcile an denen Ämtern
Lein- und Morungen, in in ei nein Anthcile an der Lcinungischen Kupferhütte und darzu
gehörigem Bergwerke, dem Antheil an der Eisenhütte vor Bennungen, einigen Mobilicn und
Baarschaftcn und was ich in der Compagnie stehen habe, bestehet, gehalten werden solle.

dazu (Z 2) „seine beiden noch lebenden Brüder und deren lebende Söhne, lvie auch
seiner verstorbenenBrüder zurückgelassene noch lebende Söhne" zu Erben einsetzte, die
sich in (stipit.a theilen sollten.

Der die fideikommissarischeBestimmung enthaltende Z 7 des Testaments ist in
dem Hypothckcnbuche über die in dem HerzogthumeSachsen und dessen Sangerhciuscr
Kreise gelegenen exemten Güter, Nom. II. Nr. 38 p. 299, vx ckserkw der Hypotheken-
Deputationdes k. pr. Ober-Landesgerichtsvon Sachsen zu Naumburga. S. vom
9. März 1827 eingetragen (sub rudriea II. posilions 2) und lautet:

„Da ich nun lediglich der Familie zum Besten, um dieselbe in etwas bessere Umstände zu setzen,
ich es mir so herzlich sauer werden lassen und meine Tage zwart honett, aber darbci in Sorgen vor
meiner Brüder Kinder mit vieler tatigus im Dienst zugebracht und daS meiste meiner Verlassenschaft
durch meinen säuern Dienst erworbene So will und verordne ich auch, daß dasjenige, so meine Herren
Brüder und Brüder Söhne, auch deren verstorbenen Herrn Brüder hinterlassen? Herrn Söhne von mir
ererben, nicht verthan werden solle; sondern es soll als ein wahres Lehn geachtet werden und soll keiner
Macht haben, es zu verpfänden, oder daS Kapital zu vcrthun! Denn dieses das einzige Mittel,
den Eber st ei nischen Manns stamm aufrecht zu erhalten. Daher dann die Güter nicht wieder zer¬
rissen werden sollen, sondern der oder diejenigen, so solche nach meinem Tode annehmen, sollen denen
übrigen die Interessen von dem ihnen zukommenden Kapital nach landüblichcr Art jährlich geben, aber
nicht schuldig sein, das Kapital eher auszuzahlen, bis es der Familie zum Besten wieder als ein wahres
Lehn angelegt worden."

Der Major Wilhelm v. E. ch in der Schlacht bei Kollin am 18. Juni 1757.
Die ihn überlebendenBrüder und Brüder-Söhnewaren:

I. Des 90. April 1752 -s Grafen Ernst Friedrich v. E. Sohn Friedrich Graf v. E. (I 10. Juli
1772 ohne männl. Nachk.).

II. Von des 21. Nov. 1713 I Hauptmanns Wolf Dietrich v. E. Söhnen:
1. Christian Ludwig (I 15. Nov. 1790 ohne Kinder),
2. Wolf Heinrich (j- 9. Januar 1773 ohne Kinder),
3. Joachim Friedrich (I II. Nov. 1760), mit dessen Sohne Heinrich Wolf am 10. März 11121

die Wolf Dietrich'scho Branche ausstarb,
1. Wolf Georg (-st 31. Juli 1779 ohne Kinder),
5. Leopold Wilh. (I 15. Juli 1802 ohne Kinder) und
6. Nlbrccht Rudolf (f 21. Dez. 1798 ohne Kinder).

III. Von des 3. Nov. 1725 I Ober-Jägermeisters Karl Frhrn. v. E. Söhnen:
1. Joh. Karl Friedr. Frhr. v. E. gen. v. Büring,
2. Karl Christian und
3. Ludwig Ernst Karl (I 1778 ohne Kinder).

IV. Von des 26. Dez. 1736 -f fürstl. bischöfl. Cichstiidtischen Ober-Stallmeisters Ernst Rudolf v. E.
Söhnen:
Christian Franz Anton Karl, Dompropst dcS Hochstifts zu Basel, mit welchem diese Branche am

11. Januar 1797 ausstarb
V. 1. Der stolbcrg. Hof-Jägermeister Aug. Christian Wilh. (-s 1. Nov. 1765) auf Morungen und

dessen 3 Söhne 1er Ehe:
2. Friedrich Ludw. Wilh.
3. Hcinr. Karl Wilhelm (I 23. Okt. 1805 ohne Kinder) und
1. Karl Gottlob Aug (-st 12. Januar 1761 ohne Kinder), dessen Antheil auf seinen Stiefbruder

Baron Gottlob v. E. vererbte.

Diese Erbschaft wurde van Seiten der NcuhäusischcnEbcrsteinischcn Successoren
angetreten und das Ganze unter dem Namen der Erbschafts-Kommun-Kassedurch einen
gcmcinschaftl. Rechnungsführer verwaltet. Das von dem Major Wilhelm v. E. auf
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seinen Bruder Christian und seine 14 Neffen gekommene '/« des Lein- und Morunger

Berg- und Hütten-Kommunmerks wurde zuerst nach 15, von 1773 an nach 14 und von

1797 an nach 13 Köpfen komputirt.

Im Jahre 1773 fiel abermals mit dem Tode des Grafen Friedrich v. E. ^

den noch bestehenden 4 Branchen: a) der Wolf Dietrich'schen, b) der Dillenburger,

a) der Eich städtischen und ä) der Morunger, anHeim, also einer jeden Vs4 des

Ganzen, so daß also diese 4 Branchen außer der Major Wilhelm'schen Rata, deren

Einkünfte nach Köpfen zugerechnet wurden, zusammen des Ganzen fürs proprio

von 1773 bis 1796 iuol. besaßen, d. i, eine jede Vs so und Vsr durch Abgang

der gräfl. Eberstein'schcn Branche, in Lumma ^4 Rata.

Nachdem nun 1797 der Dompropst Franz v. E. ubLguo prols verstorben und

sein Branchen-Antheil von ^»4 des Ganzen auf die übrigen noch blühenden 3 Branchen

der Eberst. Neuh. L. verfällt wurde, so kamen auf jede derselben wieder ^ des Ganzen,

so daß also die ^4 Anthcile einer jeden Branche zu ^ anwuchsen.

Mit Anfang des 1797. Jahres waren Theilhaber und Gewerken am Lein- und

Morunger Berg- und Hüttenwerke:
Von der Wolf Dietrich 'schen Branche

1. Hauptmann Leopold Wilhelm v. E.,
2. Hauptmann Albrecht Rudolf v. E.,
3. Baron Heinrich Wolf v. E.

Ein jeder von ihnen besaß 5/z, deS Ganzen.
L. Von der Dillenburger Branche

n) Die Söhne des k. prcuß. Obersten Joh. Karl Friedr. Frhrn, v. E.:
t. Der Hof- und Justitien-Rath Wilhelm Frhr. Eberstein gen. v. Biiring, dem von den

5/,z seiner Branche V4 d. i. des Ganzen zustand,
2. Der Kriegs- und Domainen-Rath Karl Frhr. v. E, dem ebenfalls ^72 zukamen,

d) Der Sohn des kurpfälz. Kammerhcrrn Karl Christian v. E.:
3. Der damal. kurpfälz. Kammcrherr und Geh Rath (nachmal grh. frkf. Staats - Minister)

Karl Theodor Frhr. v. E., der die Hälfte von '">/,s d. i. "/zg des Ganzen besaß.
0. Von der Morunger Branche

1. Hauptmann Friedrich L. W. v. E.
2. Major H. K. Wilhelm v. E.
3. Freiherr W. L. Gottlob v. E.

Ein jeder von ihnen hatte des Ganzen.

Untcrm 14. Dez. 1761 wird bekannt, daß zwei Siebentheil der Lein- und

Morunger Berg- und Hüttenwerke :c., womit Anton Gottlob und Wilhelm v. Eber¬

stem nebst deren fünf andern Brüdern vom löbl. Bergamte unter dein Namen des

Lein- und Morunger Bergwerks auf vorgängige Muthungcn zc. bergüblichermaßen be¬

liehen worden, nach erfolgtem Ableben besagter beiden Gebrüdere Demselben resp. Herrn

Brüdern und Bruders-Söhnen, als zc. :c. u. A. Hr. 5 „dem Herrn Johann Karl
Friedrich von Eberstein auf Lein- und Morungen", auf Dero unterm 20. Okt.
u. prs. d. 26. Nov. 1761 darum bcschehcncs Ansuchen bergläufigerweise verliehen
worden.

1783 den 19. Febr. bekennt Ein löbl. Bergamt, daß mit dem Antheile von zwei

Siebcntheilen des Lein- und Morunger Bergwerks, womit Herr Graf Friedrich von
Eberstein nebst denen übrigen elf Interessenten derer von Eberstein vom Bergamte
unterm 14. Dez. 1761 beliehen, und welcher Antheil an obberührten 2/7 nach Ableben

gedachten Grafen von Eberstein auf die uoch cxistircnden 4 Branchen derer v. Eber¬

stein Ncuhäusischer Linie nach der untcrm 4. Nov. äieki uuui beschehenen Anzeige usgms

parkibus verfället worden, nur gedachten 4 Branchen derer v. Ebcrstein, u. A. III.

klranoluz zc. „Dem Hochwohlgeb. Herrn, Herrn Hof- und Justitien-Rath Wilhelm

von Eberstein", zu gleichen Theilen auf deren darum beschehenes Ansuchen bergläufiger¬
weise verliehen worden.

Während der Abwesenheit des Grafen Ernst Friedrich v. Eberstein auf seinem

Gesandtschaftsposten dirigirte der Ober-Berghauptmann Anton Gottlob v. Eberstein die

Bergwerks- und Hüttensachen in Leinungen. Nach des Schichtmeisters Barth Tode

unterzog sich 1781 der Hauptmann Albrccht v. Eberstein der Verwaltung der Berg-



werks- und Hütten-Angelegenheiten und der Erbschafts-Kassenvcrwaltung.Durch zu starke
Förderung und Schmelz-Operationenbrachte er's jedoch dahin, daß am Ende die Kohlen¬
händler nicht mehr kreditirten und die Bergleute nicht mehr bezahlt werden konnten.
Daß nach langer Zeit solcher Wirthschaft diese Ebersteinische Kupferhütte zc. für einen
Spottpreis an die Eisleber Berggewerkschaft am I. Aug. 1812 verkauft werden mußte,
ist oben S. 296 ausführlich erzählt.

Nr. 135. Gerichtlicher Werkauf des Lein- nnd Worung'schen Küttenwerks.
Auf Instanz der Knappschaft der Lein- und MorungischenBerg- und Hütten¬

werke, für welche der Tribunalsprokurator Keferstein als Anwalt handelt, ist unterm
9. April eur. gedachtes Berg- und Hüttenwerk, welches einer Korporationder Lein-
und MorungischenGewerkschaft, den Herren v. Eberstcin, gehört, mit Arrest belegt
und das Arrestprotokoll unter dem 13. April dein GutsbesitzerKarl Friedrich August
v.'Eberstein und unter dem 14. sj. m. an den Schichtmeister gedachten Werks, Herrn
Krause insinuirt, auch ist dieses Arrest- und das Jnsinuationsdokument unter dem
20. April in die rsspeelivs Jmmissions- und Transskriptionsregister inskribirt und
die Arrestanlegung durch die öffentlichen Blätter bekannt gemacht.

Dieses Werk liegt bei Leinungen im Kanton Wippra, Distrikt Halle, Departe¬
ment der Saale, und besteht nach dem Arrcstprotokolle und dem Hypothekenscheine des
Herrn Bergsyndikus der Elbdivision aus folgendenGegenständen:

I. einer Hüttenstätte oberhalb des Dorfes Groß-Leinungen samt Zubehör mit
2 Radcwassern,gemuthet den 22. Nov. 1762. Die vormals auf dieser Hütten¬
stätte gestandene Schmelzhütte ist im Jahre 1730 in eine Ölmühle ver¬
wandelt, welche zwischen den Häusern des Müller und Kurrig liegt; die übrigen
Pertinenzien bestehen in:
a) einem Teiche oberhalb der Mühle, der Hüttenteich genannt, nebst einigen

daran stehenden Weiden;
d) einer darüber belegenen ea. 5 Lachter langen und 2 Lachter breiten Wiese

zwischen dem Teiche und dem Heidberge;
e) dem Hüttenplatz von aa. 19 Lachtern Länge und 15 Lachtern Breite

zwischen den Wiesen des Kratz und der Leinung'schen Kirche;
II. einem tiefen Erdstollen an der Leine angesetzt nach dem HeiligenbornerRevier,

gemuthet den 12. Januar 1678;
III. 14 Lehne Feld am Heiligeuborne;
IV. 2 Lachter Feld in dem daran liegenden Felde am Kuhberge; desgleichen
V. 14 Lehne Feld am Heiligcnborne, von einem Bache zum andern; dgl.

VI. 8 Lehne Feld am Eichenberge, verliehen und bestätigt, so wie Nro. IV und
V den 18. Dez. 1700;

VII. 4 Lehne Feld am Kirchberge an der Haynröder Grenze, verliehen und be¬
stätigt den 3. April 1702;

VlII. 10 Lehne Feld daselbst, verliehen und bestätigt den 11. Mai 1702;
IX. Ein Stollen samt dessen Gerechtigkeit über dem Heycke nach dem Helleneichner

Revier, verliehen und bestätigt den 28. Sept. 1705;
X. 40 Lehne Feld unter der Morungischen Gemeinde am, Mittelfelde zwischen dem

Hüttengraben und Pfaffcnraine, ingleichen unter dem Öhmischen Berge, verliehen
und bestätigt den 25. Jan. 1719;

XI. Eine Hüttenstätte am Leinunger Schloßgarten samt dazu nöthigen Plätzen
zur Hüttenbedientenwohnung,Kohlenschuppen, Rosthaus und andern Bedürfnissen,
wie auch die erforderlichen Wassergefälleund Graben nebst zwei Nadewaffern,
verliehen und bestätigt den 14. Juli 1728;

Hierauf befindet sich eine ungangbare Kupferhütte; in dieser ist die Lohnstube
nebst Behältnis daneben, eine Kupferkammer, „ eine Probirstube, 2 Kammern,ein Be¬
schickungsboden, ein gewölbter Keller, 2 hohe Öfen von nahe 20 Fuß hoch und ein Rost-



ofcn, ein Garheerd, worin sich ein großer eiserner Kupferlöschkcsscl befindet und 2 Wasser¬

räder; die Pcrtincnzien sind übrigens:

s,) das sogenannte Rosthaus mit 16 Raststätten,

b) ein 24 Ellen langer Kohlenschuppen,

e) ein dergleichen an der Mittagsseite,

cl) zwei Schlackcnhälter,

s) drei Achtel Zlckcr Land und ein halber Acker Wiese zwischen Grimm und Gicne,

I) ein Stück Land zum Schlackensturz zwischen dem Schlackcnhaltcr und dem

Hüttengraben,dem Hüttengraben oberhalb der Hütte,
Ir) ein Ouellmasser, die Blatteritschke genannt, nebst dazu gehörigen Gerinnund Schleusen,
i) eine Brücke über den Hüttengraben,
Ich dem Hüttenstollen, 340 Lachtern lang, nebst dazu gehörigen 19 Licht¬

löchern,

I) eine kleine Brücke über dem Leinung'schcn Fluthgraben,

m) eine dergleichen größere über demselben Graben,

ich eine Schleuse über dem Längefelder Graben,
«ch der Hüttenplatz.

Die Hütte ist übrigens verbunden, den Leinunger Fluthgrabenin einem großen
Distrikte theils allein, theils mit den andern Ackerbesitzern zu säubern.

Nach dem Hypothckenscheine sind durch einen Generaltagsbeschluß vom 23. Mai 1735

dieser Hütte 2 Feuerungsgerechtigkeiten exel. des Garheerdes zugestanden worden,

und soll selbiger hierauf aus den Leinung sehen Hölzern und aus den zunächst ge¬

legenen Gehauen 6 Schock Fuder Kohlen, 4 Schock Malter Ober- und 4 Schock Malter

Unterholz erhalten. In der Folge ist hierüber zwischen der Lein- und Morung'schen

Gewerkschaft und den Mansfeld-, Eisleb.- u. Hettstädtischen Gewerkschaften

ein Vergleich geschlossen worden, wodurch der erstern Gewerkschaft ein Theil der

Leinungschen Forsten unter dem Namen von Forst- und Kohlengehaue, aus welchen ohn-

gefähr das vorbemerktc Holzquantum jährlich zu haben gewesen, überlassen worden ist. Dieser

Vergleich ist aber nicht eingetragen. Dieses Recht wird daher mit zur Hütte gehören.

XU. Eine Fundgrube in dem sogen. Haus- oder Schloßberge zu Morungen nebst

XIII. einem Erbstollen mit allem Erbstollensrechte und Gerechtigkeiten samt denen

Wasserläuftcn und Gefällen auf Künste und Pochwerke, wie auch den hierzu bc-

nöthigten Plätzen und Zubchörungen.

Außer diesen unbeweglichen Gegenständen sind noch 59 Nummern und Moventicn,

die zu diesem Bergwerke gehören, an Kübeln, Brechstangen, Gewichten :c. mit Arrest

belegt, die sich in dem Arrestprotokolle näher verzeichnet befinden.

Durch eine Ordonnance des hiesigen Tribunals vom 10ten v. M. ist der Erste

August dieses Jahres, Vormittags, zum Subhastationstermine anberaumt

und die Verkaufsbedingungen sowohl auf der Greste des hiesige» hochlöblichen Tribunals,

als auch bei Unterzeichnetem jederzeit einzusehen, und ist die Summe von 8000 Rthlr.

sächs. Geld iuel. 1500 Rthlr. Gold angeboten, welches hiermit zur öffentlichen Notiz

gebracht wird. Halle, den 12. Juni 1812.Der Tribunalsprokurator Uekerstein.

Leider wurde in dem Kaufkontrakte durch die Bevollmächtigten die Ausnahme

eines die Holzgercchtigkeit betreffenden Passus gestattet, wonach die Hütte aus den

Eberstcin'schen Forsten das erforderliche Holz zum Verkohlen zu Spottpreisen zu fordern

hatte. Dieser Passus gab Anlaß zu einem langjährigen Prozesse, der mit einem Ver¬

gleiche endigte, nach welchem der Gewerkschaft fast die Hälfte des prachtvollen Buchen-

und Eichen-Waldes cigenthümlich abgetreten werden mußte (s. oben S. 297).
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